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Vorwort. 

In dem 7. Heft ber Beiträge zur Geſchichte von Stadt und Stift 
Eſſen hat Wilhelm Grevel einen Auffag veröffentlicht unter dem Titel 
„Die Militärorganifation im Stift Eſſen“, deffen zweiter Teil in Kürze 

auf die militäriſche Vertretung des Stiftes durch Brandenburg-Preußen 

im 17. und 18. Jahrhundert eingeht. 

Grevel benugte hierzu an archivaliſchem Material faft durchweg 

die „Rindlingerfhe Manufkriptenfammlung”.:) Ich verdanfe es dem 
guten Kenner ber Efjener Geſchichte, Herrn Profefior Dr. Nibbed, 
meine Aufmerkfamteit darauf gelenkt zu haben, daß Grevels Auffag in 

biefem Punkte einer Vervollftändigung und Vertiefung bedurfte, um ein 
Verftändnis dafür zu gewinnen, wie fih das Verhältnis der 

iſchen Vertretung des Stifts durch die Hohenzollern hiſtoriſch 
entwickelt hat, um deutlicher die weittragenden Folgen zu erkennen, die 

ich hieraus für das Stift und Preußen ergaben. 

Ferner folgte ich einer glüdlichen Anregung meines hochverehrten 

Lehrers, des Herrn Univerfitätsprofefjors Dr. Spannagel, wenn ich bei 
der Behandlung des Stoffes beftrebt war, über den Standpunkt und das 

Interefje des Lokalhiſtorilers hinaus, den Zufammenhängen mit ben 

einzelnen Phaſen und jeweiligen Tendenzen ber brandenburgifd: 
preußifchen Politik des 17. und 18. Jahrhunderts nachzugehen. Meinem 

verehrten Lehrer und Herrn Profejjor Ribbeck gilt deshalb mein Dank 

an erfter Stelle. i 

Um dieſen Gefihtspunkten gerecht zu werben, durfte ic) mic) 
natürlich nicht auf die dem Grevelſchen Auffag zu Grunde gelegten 

Arhivelien befehränfen, fondern mußte die einfhlägigen Akten des 
Königlichen Geheimen Staatsarhivs in Berlin, des Königlichen Reiches 
archivs in München und der Königlichen Staatsarhive in Münfter und 

*) Die Kindlingerſche Manuſtriptenſammlung befindet ſich im Staats - 
eräio zu Muͤnſter 
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Düffelborf heranziehen.) Den Vorſtänden dieſer Anſtalten, ſowie 
insbeſondere Herrn Archivrat Dr. Theuner in Münſter ſpreche ich für 

ihr hülfsbereites Entgegenkommen bei Benutzung der Archive meinen 

herzlichſten Dank aus. 

. Das Münſterarchiv in Eſſen zu benutzen, war leider nicht möglich. — 
Das Efiener Stadtarhiv wurde in einem Balle zweds eins Nachtrages, 
der die Monatsgelder der Stadt betrifft (©. 14, Anmerkung 53) Berangezogen. 
Soweit Stellen aus Aktenftücken in der vorliegenden Arbeit mörtlid wieder- 
gegeben find, find fie, foweit e8 angebracht fjien, unjerer Heutigen Spredhe 
weiſe möglichit angepaßt. 

Münfter, den 31. Juli 1907. 

Kurt Hüsgen. 



Einleitung. 

Im 13. Zahrhundert ift im mefentlihen die Entwidlung der 
Landeshoheit in Deuiſchland vollzogen, die neben größeren Territorien 
einer Menge ftantliher Zmwergbildungen ihr Beftchen bis zur Auflöfung 
bes alten Reiches fiherte. Cs ift natürlich, daß dieſe Heineren geiftlichen 
und weltlichen Herrfhaften bei dem Streben der Mädjtigeren, ihre 
Zanbeögrenzen abzurunden und darüber hinaus die Heinen Entlaven in 
ihre Interefjenphäre zu ziehen, manches zu leiden hatten und fih nur 
ſchwer behaupten konnten. 

Auch dem Stifte Eſſen, welches ſich wie ein Keil zwiſchen die 
Lande der Grafen von der Mark und ihre nachmaligen kleviſchen Er— 
werbungen ſchob, erwuchſen aus ſeiner Lage und ſeiner alten Verbindung 
mit den Grafen von Altena-Mark manche Konflikte‘) Genug Ver— 
anfafjung hierzu bot die Wogtei über das Stift, welches Otto I. im 
10. Jahrhundert der Gewalt des zugehörigen Grafen entzogen und 
einem vom Stifte jelbft zu wählenden Schirmvogt unterftellt hatte.) 
Er war vom Könige mit der Gerichtshoheit belehnt und hatte auch die 
Militärgewalt in der ftiftifhen Immunität. In der zweiten Hälfte 
bes 13. Jahrhunderts wurde die Vogtei [hen von den Grafen von 
Altena-Mark ausgeübt, deren Haufe auch der Stiftsvogt Graf Friedrich 
von Ifenburg, der Mörder Engelberts von Köln, angehörte. Nach dem 
Tode des Iſenburgers hatte fi) die Abtiffin um die Mitte des 13. Jahr- 
hunderts jelbft unmittelbar mit ber Vogtei belehnen laſſen. Damit 

mar, nachdem fie ſchon vorher die Gerichtsbarkeit und Militärgewalt 
allmählich an ſich gebracht hatte, der Übergang zur Sandeshoheit voll= 
zogen. Von nun an find bie Vögte Verweſer des Schirm 
amtes im Auftrage der Abtiffin. Sie machte jegt die 

) Über die Entwidfung der Sandeshoheit in der Grafichaft Mark 
Näheres bei Wild. Marre, Die Entwidlung der Landechopeit in dev Graf 
ichaft Mark bis zu Ende des 13. Jahrhunderts. Münſierſche Differtation 
Roftod 1907. 

%) Zu dem zunãchſt Folgenden fiche Funde, Geichichte des Kürftentums 
und der Stadt Gfien, 2, Aufl., Elberfeld 1851, Seite 68, 73, 97-101, 138 
und 335 fi. — Geuer, Der Kampf um die efjendifhe Bogtet, Beiträge 
zur Geihichte von Stadt und Stift Efien, 18. Keit, ©. 105 1. — Sind- 
lingers Fragmente zur Geſchichte der Tögte und Vogtei des Stiites Eſſen 
in Troß „Wejtpbalia“, II. Jahrgang, Hamm 1825. — Ares, Die Ver— 
fafung de8 Kaiferl, freitehtl. Stiftes Eiien, Beiträge, 15. Heit, ©. %. 
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Ubertragung von Erfüllung gewiſſer Bedingungen abhängig, welche die 
vogteilichen Rechte und Pfüchten regelten. Es mag genügen, hier 
darauf hinzuweiſen, daß feit Ende des 13. Jahrhunderts die Grafen 
von der Mark und nadmaligen Herzöge von Kleve in ftetem Beſitz der 
Vogtei waren. Am 21. Dftober 1495 hatte dann die Abtiffin Meina 
von Oberftein zum Danke für die Hülfe, die Herzog Johann II. von 
Kleve ihr in dem von ihrer Mitbewerberin um den Stab, Jrmgarb von 
Diepholz, angezettelten Aufſtande geleiftet Hatte, dem Klever bie Vogtei 
für fi und feine Nachkommen im Herzogtum erblich übertragen. Bei 
dem Tode eines jeden Herzogs von Kleve mußte der Nachfolger bie 
Vogtei, wenn ihm nicht triftige Gründe entſchuldigten, innerhalb eines 
Jahres und 6 Wochen von Abtiffin und Kapitel „gefinnen” und 
empfangen, widrigenfalls dem Stift das Recht gewahrt blich, die Vogtei 
nad Gutdünfen einem andern zu verleihen. Diefe und andere Bes 
dingungen, unter denen dem Alever Herzog der Schub des Stiftes 
übertragen war, find in dem Erbvogteibriefe von 1495 enthalten, ben 
auch der Große Kurfürft 1648 befhmwor, nachdem Brandenburg das 
‚Herzogtum Kleve und bie Graffhaften Mark und Ravensberg zugefallen 
waren. 

Es fteht darin unter anderm, daß der Schirmvogt lediglich gegen 
eine jährliche Vogtbede von 600 guten alten Schilden®) dem Stift auf 
eigene Ktoften feinen Schuß zu leiſten hat, ohne jeden weiteren Anſpruch 
auf Schagungen und Beſteuerungen, daß er ben Schuß nur Leihen darf, 
wenn ihn die Abtiſſin gegen innere oder äußere Feinde heiſcht. Es ift 
nun für unfere Darftellung im Folgenden nicht unintereffant, daß 
Brandenburg aus dem Schirmvogteiverhältnis, das ihm nad dem 
Erbvogteibrief gar keine Einmiſchung in die Angelegenheiten des Stiftes 
ohne Zuftimmung der Abtiffin geftattete und es alfo auch nicht befugte, 
das der Fürftin zuftehende landeshoheitliche Necht der Stellung und 
Unterhaltung bes Militärs für die Reichskriege für fi) zu beanfpruchen, 
feine Vertretungsgerechtfame herleiten will. Dieſe beftcht darin, daß 
das Stift gegen Zahlung einer beftimmten Entſchädigung fih in 
Stellung feines Reichs- oder Kreisheerestontingents zu vertreten laſſen 
hat.) Der Erbvogteibrief betont überhaupt fehr ftark die vielfachen 
Rechte der Abtiffin, während er dent Vogt faft ausſchließlich Pflichten 
zumeift, die alle den Schuß der ftiftiihen Gerechtfame ins Auge faſſen 
und nad) denen dieſer möglichft alle Wünfche der Abtifiin zu erfüllen 
hat. Jedem Eingriff in die Rechte der Fürftin aber fuchte er durch 

Die Voatbede betrug im’ 17ten und IAten Jahrhundert jährlich 
1000 Refr. Fürftl._ Memorial vom 16. Sept. 1687. Kleb.-Märk. LU, 
XXV, n 32b, D. ©. 4. 

© Eine Vertretung im Leiftung der Neichshülfe erwähnt ſchon der 
Paragraph 52 des Augsburger Neichstansabfchieds von 1518, worin fie 
von der Auftimmung der zu vertretenden Stände abhängig nemadit 
wird; f. Neue und vollftändige Sammlung der Reichsabſchiede von 
Schmauß u. Sendenderg, Frankfurt 1747, 2, Bb. ©. 587. 
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angſtliche Verklauſulierung zu wehren. Das war auf dem Papiere ganz 
ſchoͤn. Aber daß tatſächlich diefes Idealbild, wie es der Erbvogteibrief 
entwirft, nach welchem die Schwächere nur Rechte, ber Stärkere faſt nur 
Pflihten haben folte, fih verwirklihen und Beftand haben würde, 
war nad) Lage der Dinge kaum anzunehmen. So hören wir denn auch 
nit allzu lange nah Abſchluß des Erbvogteivertrages von 1495 
mannigfade Klagen der Abtiffin über verfdiebenartige Rechtseingriffe 
und Verftöße gegen bie Artikel des Erbvogteibriefes von feiten der Klever 
Schirmherren. 

Und wenn Brandenburg ſpäter ſich nicht ſo eng an die einzelnen 
Vereinbarungen bes Erbvogteipaktes gebunden fühlte, jo ſetzte es hierin 
nur bie von ben kleviſchen Herzögen überkommene Politit fort. 

Ohne num gerade das reihsunmittelbare Stift als eigenes Gebiet 
anzufehen, wie fo zu jagen das fürftlihe Stift Elten,”) betrachteten 
doch die brandenburgifhen Schirmherren Eſſen gleihjam als ein Anz 
hängjel der Elev.cmärk. Lande, in welchem fie unter gefhicdter Benugung 
des Schirmvogteiverhältnifies ihre Intereſſen in der weitgehenditen 
Weiſe wahrzunehmen fuchten. Hielt es doch der Große Kurfürft für 
ſelbſtverſtaͤndlich daß das Stift zu den Elev.:märk. „Landkollekten“ 
herangezogen wurde.“) Eſſen, mit deſſen Namen wir heute jofort feine 
hohe mwirtfchaftliche Bedentung verknüpfen, war vor allem durch feine 
Lage als Verbindungsglied von Kleve und Mark für Brandenburg im 
Kriege und im Frieden wichtig. Die Streitigfeiten um die von den 
Hohenzollern beanfpruchte Vertretung des Stiftes wird näher zeigen, 
wie fie die militärifhe Abhängigkeit und die Finanzen des Ländchens 
zu Kriegszwecken ſich zu fihern fuchten und ſich hierum bis zum Unter: 
gang ber politifchen Selbſtändigkeit Eſſens bemüht haben. 

*) Grang Korholz, Die Säfularifation und Organifation in den 
preußtfeien Entfchädigungständern Cfien, Werden, Elten 1802-1806, Münft. 
Seitr. zur Gelhichnsfotehung, Minfer 1207, © 3 N, Die Abtiffin von 
Shen faß im Reichstage auf der xhein. Bräfatendant, auf dem weftfäl. 
Rreistage unter den Fürften. Berabaus, Deutchland vor 100 Jahren, ©. 406. 

*) Urkunden und Aftenjtüde. zur Gefcichte des Kurfüriten 
Friedrich Wilpelm von Brandenburg, XVII, ©. 451. 





Erſter Abſchnitt. 

Die Vertretung des Stiftes Eſſen bis zum erſten 

Vertretungsvergleich (1701). 

Die Anfänge der Vertretung des Stiftes Eſſen durch Branden— 
burg liegen im wefentlichen in den deutſchen Zeitverhältniſſen der letzten 
Jahrzehnte des 17. Jahrhunderts begründet, und zwar ſieht die Form, 
in der fie uns zuerſt begegnet, im engſten Zuſammenhange mit den 
damals vom Kaifer in Anwendung gebraten „Afjignationen”. Diefe 
finden ihre Erklärung in den durch den elenden Zuftand der damaligen 
Reichskriegsverfaſſung geſchaffenen Verhältniffen. Kaifer Leopold nahm 
im zweiten Naubfriege, den Reichskonſtitutionen allerdings zumiber,’) 
das Recht in Anſpruch, feinen eigenen und der Reichsfürſten Truppen, 
melde mit ihm gegen Frankreich und Schweden im Felde ftanden, 
Quartiere in Gebieten anderer Reichsſtände anzuweifen, die trotz Erz 
Märung des Reichökrieges am Feldzuge nicht teilnahmen.') Der Kaifer 
und bie mit ihm verbündeten „Armierten” vertraten mit ihren Heeren 
die von rechtswegen zu jtellenden Truppentontingente aller Reichsſtände, 
ein Notbehelf, der zwar nad) den Neichögefegen nicht zuläffig, aber bei 
den Mängeln der Reichstriegsverfaſſung geboten war.) Denn die end» 
Iofen Verhandlungen auf dem Reichstag zu Negensburg wegen bed 
punetus seenritatis publicae hatten nur den Erfolg gehabt, daß bei 
Ausbruch des franzöfiihen Krieges von 1672 eine Verteilung des 
Reichsheeres auf die einzelnen Neichskreife zur Diktatur gebracht wurde, 
ohne jedoch in die Tat umgefegt zu werden.) Die meiften Neichsftände 
feifteten nichts. Eigentlich hatte bislang nad) der alten Verfafjung 
jeber Reihöftand zu den Neichskriegen fein Heerestontingent felbit zu 
ftellen, wobei im wefentlihen die Wormfer Matrikel von 1521 beis 

*) Wahllapitulation Leopolds, Frankfurt 1658, $ 13. Tünig, Neichgs 
arditv, Pars generalis I, 797, fiche auch Sefter: Die armierten Stände 
und die Reidhsfriensverfaffung, Kranfiurt a. Main 1886, ©. 82. 

®) Urkunden und Aktenftüce, XVII, Einleitung von Hirih, ©. 393. 
”) Scopold an den Abt von Fulda, Wien, 11. Oft. 1696. Der 

Raifer verteibint Bier die Afignationen als Notbchelf, da er dem deinde 
nicht anderg hätte widerftehen fönnen. Berat. Kopp, Bon der Afjeciation 
der vorderen Reichskreife, Sranffurt a.M. 1739, ©. 198 f. 

9.0.0, 6.8 1. 
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behalten wurde.) Welch Iangwieriger Apparat gehörte dazu, die 
Streitkräfte des Neiches bei der bekannten Säumigfeit ber Herren 
Reichsſtände auch nur in annähernd hinlängliher Zahl zufammen- 
zubringen. Wie jhwierig, aus diefem bunten Gemiſch von Leuten, an 
Ausbildung und Brauchbarkeit grundverſchieden, einheitliche, größere 
Heerestörper zuſammenzuſtellen. Der Reichstag von 1654 hatte bei 
dem Veiſuch, eine Wehrverfaſſung zu ſchaffen auf die Exekutions— 
ordnung von 1555 zurücgegriffen,‘*) eine Art Landfriedensgejeh, 
„das zunächft die gegenfeitige Hülfe bei inneren Unruhen regeln, alſo 
polizeilihen Zweden dienen follte. Da die Erekutionsordnung aber 
diefe polizeilihe Organifation rein militärifh auffaßt und endüch die 
gegenfeitige Hülfe im Kreife genau regelte, war dieſes Werk gegen 
einen äußeren Feind ebenfo brauchbar, wie bei inneren Unruhen“) 
Des Reiches Hülfe in formierten Kreisheeren einzufordern, wobei man 
ihnen die Subrepartition zu überlaffen gedachte, war der Gedanke, ber 
nad 1654 allmählih Naum gewann und in der Reichsdefenfional: 
verfaffung von 1681 nähere Ausführung fand.) Wir werben fehen, 
daß aud) diefe ohne Bedeutung geblieben ift, ebenjo wie die Verteilung 
von September 1672. So waren es denn im zweiten Raubkriege der 
Kaiſer und die Armierten wie Münfter und Brandenburg, welche den 
Krieg des Reiches führten und dafür eine Entſchädigung in den Quarz 
tieraffignationen auf die nichtarmierten Stände verlangten. Auch das 
Stift Effen wurde damals von den Afignationen des Kaiſers betroffen. 
Wenn nun alfo Brandenburg in diefen Jahren während des Reiche: 
frieges bſpw. die von ihm geforderte kaiſerliche Afjignation auf das 
Stift erhielt, jo war ihm damit feine Vertretung im Reichskriege 
zugefallen, und es genoß im Stifte die Verpflegung als eine Ent: 
ſchädigungszahlung für die zu tragende Reichskriegslaſt, die ihm durch 
die Aufftellung eines großen Heeres zugefallen war. Die Heineren 
Stände mußten aber unter diefen ganz willfürlid) vom Kaifer vor— 
genommenen Affignationen leiden, während die mächtigeren Fürften wie 
Kurbayern, Kurſachſen möglicht gefehont wurden in Rüdficht darauf, 
daß fie Widerftand geleijtet oder mit dem Feinde gemeinfchaftlihe Sache 
gemacht hätten, was bei den Kleineren nicht in Frage kam.“) 

Im Jahre 1675 hören wir anfänglich von einer Vertretung 
Eſſens durch Münfter. Als nämlich damals der ftreitbare Chriftoph 
Bernhard von Galen, nachdem er fi im Jahre vorher von Frankreich 
getrennt hatte, feinem früheren Verbündeten wieder zumeigte, gelang 
es dem Staifer, des Biſchofs Truppenhülfe gegen Frankreich und 
Schweden zu gewinnen, indem er unter anderen Herrfchaften des weft 

F De Die armierten Stände und die Reichskriegsverfaſſung 
u. 
1) Kopp, ©. 69 ff. 
) Schulte, Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden, I, S. 42. 
Feſter, S. 2 u. ©. 23. 
*) Urkunden und Aftenjtl. XVIIT, S. 398 f. 
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fäliſchen Kreiſes auch das Stift Eſſen ihm als Quartier zur Vers 
pflegung feiner Truppen afjignierte.'*) Die Fürftin von Eſſen follte, 
wie der Kaiſer jhrieb, gegen Zahlung des Duplums ihres Reiches 
tentingents von jeglicher Rontingentsftellung und Kriegslaft befreit 
fein.) Hiermit war Münfter die Vertretung in Stellung und Unterz 
haltung des effenfchen Heeresfontingents übertragen. Eſſen zahlte 
zwar 1800 Neihstaler an den Biihof, aber es hatte hiermit feine 
Erholung von ben feit Anfang des Krieges getragenen Laſten gefunden. 
Zu allen Durchmärſchen der kaiferlihen, luͤneburgiſchen und brandenz 
burgifhen Truppen,*) für die der Kurfürſt allein das Quartierrecht 
als Schugherr und im Beſitz des ins praesidii in der Stadt Eſſen dem 
Raifer gegenüber in Anfpruch nahm,?°) mußte das Stift noch münfterifche 
Quartierlaften tragen.) Im März des folgenden Jahres taujchte 
Ehriftoph Bernhard, defjen Truppen mit Braunfchweigern und Dänen 
erfolgreih an der unteren Weſer gegen die Schweden kämpften,“) die 
ihm affignierten Quartiere Efjen, Werden und die Graffhaft Dortmund 
gegen Quartiere ber brandenburgiſchen Truppen im Bremifhen ein.“) 
In diefem und den folgenden Jahren des Krieges war num faft durchweg 
das Stift Eſſen neben den andern fogenannten Elevifhen Nebenz 
quartieren, den Stiftern Elten und Werden, Dortmund, der Herrſchaft 
Neuftadt und der Grafſchaft Limburg,”*) vom Kaijer dem Brandenburger 
als Winterquartier ajjigniert.”) Denn ganz energiſch hatte im Herbft 
1676, als Münfter im Stifte Efjen Quartier nahm, Friedrich Wilhelm 
durch feinen Gejandten von Crockow, der wegen Verhandlung über 

) Tüding, Geſchichte des Stiftes Münfter unter Chriftoph Bernhard 
v. Galen, Wünfter 1865, &. 237 und Dumont, Corps Diplomatique, 
Tom. VIL, p. 297, Trait6 entre Leopold... . et Christoph Bernard. 

30, Kindlinger, Mfer., Tom, 110, p. 184 M. St. U. 
*) Kindlinger, Mfer., Tom. 110, p. 184, I. St. A. 
**) Die Meviihe Regierung an Scharenberg, 25. Oft. 1674 und an 

Fifcher, 2. Nov 1674, Rlev.-Märt. &-A., XXV.,n. 2, D. St. U 
>) inblinger, fer, Ton. 110, p. 184, M. St. 4. 
) Tüding, ©. 241. 
”) Kindlinger, Viſer, Tom. 110, p. 185, M. St. U. 
*) Über Werden, daS Pribram irrtümlich in Urkd. und Altenſtt. XIV, 

S. 876 f., ©. 881 unter den Brandenburg afjignierten Qnartieren als Verden 
aufrübrt, befah der Kurfürjt ebenfo wie über Elten die Schirmvogtei. Fahne, 
Das fürftl. Stift Elten, 1859, ©. 42; über Dortmund beanfpruchte 
Brandendurg die Schhrmdogtei und damit die Vertretung als ein den Grafen 
von der Mark und Herzögen von Kleve zujtehndes Gemognheitsreht. |. 
Schweder, Theatrum Histor. Praetensionum I, S. 420. Gimborn:Neuftadt 
trugen die Grafen und namaligen Fürften Schwarzenberg als freics Cchen 
aus ber Hand Georg Wilhelms don Brandenburg. Spätere Streitigkeiten 
veranlapten Brandenburg, die Regelung der Neidy- und Areisiteuern felbft 
in die Hand zu nehmen. Beral. von Shbel, Chronik und Urkundenbuc) 
der Herrfgaft Gimborn, ©. 38. Die Grafichait Linburg, ein Lehen der 
GSraffchaft Dark, ſtand — Zahlung einer gewiſſen Geldjumme unter dem 
Song der Heuifgemt, egierung, |. Berghaus, Deutjchland vor 100 Jahren 

=) Urfunden und ftenftüde, XIV, ©. 876 f., ©. 881. 
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hinreichende Aſſignation am kaiſerlichen Hofe weilte, geltend gemacht, 
daß ihm die „Ihugverwandten Orter“ *) als Quartiere rechtlich zus 
ftänden. Mit diefer Forderung ift implicite bie Vertretung des 
Stiftes auf Grund der Vogtei beanfprudht. Es liegt dabei ein Gebante 
zu Grunde, der uns fpäter noch häufiger und deutlicher entgegentritt, 
Er ift in einem Schreiben des Großen Kurfürften an das Stift vom 
29. Dezember 1665 angedeutet, ald er gelegentlich des Krieges Chriftoph 
Bernhards mit den Generaljtaaten wegen ber Herrihaft Borkeloh für 
die brandenburgifchen Truppen Einquartierung begehrte, mit der Ber 
gründung, daß er zur „Sicherheit feiner eigenen benachbarten... .Bunz 
desgenoſſen und Schirnwerwandten und Schutz“ „Eoftbare Armatur” 
unterhalten müſſe.“) Brandenburg will die Kriege, die es führt, in einer 
Hinfiht auch als eine Erfüllung feiner Schirmherrnpflicht angefehen 
wiſſen, da hierdurch der Schuß des Stiftes gefihert würde, fo Daß dieſes 
als Aquivalent eine Zahlung in Geld oder Quartieren abftatten müffe. 
Indem num weiter gefolgert wird, daß die Pflicht, den Schuß zu leiften, 
dem Schirmheren notwendig das Recht gibt, jelbft die Aufftellung der 
Neichs: und Kreisheeresfontingente in die Hand zu nehmen, zu deren 
Ausrüftung und Unterhalt die geforderten Zahlungen eben dienen follen, 
wird aus der Erbvogtei die Vertretungsgerechtfame hergeleitet.) Zur 
Veranfhaulihung defien, was Brandenburg an Kontributionen im 
Stifte Eſſen erhielt, mag der Teil eines „Extrakis“ aus ben Hevifchen 
Steuerrehnungen bienen.”) 

*) Der AT an den Bifhof von Münfter, 2. Sept. 1676, KleveMärt. 
EN, XXV, D. St. A, Der Aut an v. Grofow, 2,/12. Oft. 1676 
ev.-Därt. & x xV,n.2, N. 

39 Dex Sunfüc an die San, = Dez. 1665, fiehe „Notata” in Kind⸗ 
finger Mfer, Tom. 110, M. St. 

29) Bel der Darſtellung des — wird unten 
naher daruf eingegangen. 

» Acta die Eſſe ierden- und Dortmundſchen Vertretungsgelder be— 
treffend. Nep. 63, n. 63. (1736), 8. St. A. Anno 1676 haben Ctift Efien 
und Werden die 4 erjten Wintermonaten die Qeibfompagnie in natura Ders 
pileget, tut wie zuvorens zu Gelde nach der Orbenang angefchlanen monat» 
lich 834, wie alfo in 4 Monaten Nılr. Gleichfalts dem Monat Mai 
als einen Sommermonat genofjen in natura; tut nad) gemelter Ordenanz 
634 Rilx. Pro Decembri hat das Stift Ejien ein Quarticrmeifter und zchn 
Reiter in natura verpfleget, tut wie angeregt 70 Nılr. Dabei nod) an 
Geide an mur gegeben oder zahlt 930 Ntlr. Roc) hat das Stift Eiien eine 
Kompagnie bloß Zutter und Mehl gereicher, tut an Gelde 549 Rılr. Anno 1677, 
Aus dem Stüte Ciien monatlich 930 Nr. tut in 3 Monaten als Yan., 
Febr. und März 2790 Rtlr. . . 2. . Dabei ein Quartiermeifter und 10 Reuter 
in natura verpjleget, tut nach der furfüritlichen Ordenanz zu Gid gerechnet 
monatlich 70 Reichstaler in bifagten 3 Monaten 210 Rılr. Auf April in 
Gelbe zahtt, weilen der obenbenennte Quartiermeifter und 10 Reuter anber- 
wärtig berpjleget, 1000 Mir.) Auf den Mai als in Sommermonat 500 Rtlr.) 
Auf den November an Geide 930 (Nr) Dabei cin Korporal und 10 Reuter 
verpfleget. Den Dezember Hat jelbiges Stift eine ganze Kompagnie ad 
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Dazu waren Brandenburg 1678 dreißig simpla”) des Stift: 
fenihen Reichsmatrikularanſchlags zum Unterhalt der an der Maas 
tehenden Truppen affigniert.”) Auch im folgenden Jahre wurde Eſſen, 
als durch den Friedensſchluß von Nymwegen Kaiſer und Reid) fi vom 
Kurfürften trennten und ihn im Stiche liegen, zum Unterhalt ber 
brandenburgifhen Truppen mit großen Getreidelieferungen befteuert, 
obwohl das Stift als Neihsftand dem Friedensſchluß einverleibt und 
zu Kriegsleiftungen von Reichs wegen nicht mehr gezwungen werben 
Eonnte.”) Während Ludwig XIV. den Großen Kurfürjten durch die 
BVerheerungen des Marſchalls Crequi in den niederrheiniſch-weſtfäliſchen 
Landen zum Frieden zu zwingen ſuchte,“) ward von den Franzofen 
auch Efjen nicht geſchont, das dazu noch nad) dem Friedensſchluß von 
Saint Germain, jo lange die franzöfifhen Truppen in Kleve-Mark 
ftanden, an Brandenburg franzöfiihe Eubfiftenzgelder zahlen mußte, 
um dann wieder brandenburgifche Quartierlaften zu tragen.”) Nah 
alle dem erjcheint e& begreiflich, wenn ber ftiftifche Abgeordnete bei der 
kleviſchen Regierung vorftellt, daß „nicht allein die vorhin fontrahierten 
großen Schulden verdoppelt und von dieſen Ichteren ſowohl als den 
erfteren bie ſchuldigen Zinfen ftehengeblieben, ſondern Ihre fürftl. Gnd. 
und deren Sapitularen daneben zu erblicher Verkaufung anfehnlicher 
Stüde und Güter und zu merkliher Shwähung Dero Kirchen und 
Stifts gezwungen werben, und bie Untertanen an den Bettelftab gebracht 
worden“) Welches Map von Schuld follen wir da auf die Rechnung 

36 Dionn in natura verpfleget, tut nach der Ordenang zu Geld gerechnet 
T21 (Atlr.) Dabei vom Stade auch in naa, verpileget als den 

Obrift-Lieutenant . 45 Rilr. 
Adjutant 10: 
Fauter 0, 
— 

Anno 1678 wegen Verpilegung der einquarti ıichaft in natura 
fo nach der Ordenanz zu Gelde gerechnet austräget 4222 Nr, 40 Stbr. 
1679 von Nov. 1678 618 Apr. Intl, weren dev Winterquartiere einjchlichlich 
der Perhöhung wegen franzöfifc. Truppen 12000 Rtlr. 

=) Das Simphum des Reichsmatrifularanfchlanes betrug für Eſen 
13 Mann zu Kuh und 2 zu Noß oder in Geld ausacdrüdt 76 Gulden. 
Grevel, Die Militärorganifation im Stifte Effen, Beiträge, 7. Beit, ©. 23 
md Berabaus, unter Een. 

3) Der Ratfer, an den Surfünften, Prag 26. Gebr. 1690, Mlco-Märt. Lt, 
XXV, n. 37, © 

* Pag irir, Tom. HO, p. 186 j. M. ©t. 9 
°, Erbmannebörffer, Deurfeie Bertiäre vom meitfäl. Frieden DIS 

zum Regierumgdantritt Frichtichs d. Or. I, ©. 645, Berlin 1898. 
3%) Qındlinger, Mscr., Tom. 110, ». 186 f. Die itany. Sutiiftenggeider 

betrugen 15112 Rilr. # Stv. und dauerten bis Febr. 1680. Die brandburg. 
Einguartierungen mußten von Mai bis Dez 1680 niit monatl. 726 Rılr. 
abgetauft werden. Steusrertraft 1735 Acta die Glen, Werben, Dortnundicen 
Bertretungägelder betrefiend. Nep. 63.n. 63 6. B. ©t 1. 
—— Eocis Memorial, 30, Mai 1634, Alep-Märt. 2... XXV, n. 

2 D. St. 4. 
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Brandenburgs ſetzen? Einmal ſahen wir, daß die Kontributionen in 
den afjignierten Quartieren eben die Entſchädigung für die Armierten 
bilden follten, und wenn fie vielfach nicht in Einklang zu bringen find 
mit dem, was mander Stand eigentlid dem Reiche an Truppen, deren 
Unterhalt und Ausrüſtung fhuldig war, fondern barüber hinaus 
gingen, fo dürfen wir eben eins nicht vergefjen. Das untontrollierbare 
Syſtem von Aijignationen und Cinzelverträgen zwiſchen Kaifer und 
Armierten öffnete einem regelrechten Truppenhandel Tür und Tor, 
wobei fi} jeder unter Waffen ftehende Stand mittels der Affignationen, 
auch wohl ohne ſolche, möglichft ſchadlos zu halten ſuchte, ſo daß wohl 
ſchwerlich hierin einer in felbftlofer Waterlandsliebe eine Ausnahme 
gemacht hätte.”) Dazu waren doch die Interefjen der Fürften des 
heil. röm. Neiches und des Kaiferd im u Jahrhundert zu partis 
tulariſtiſch. 

Was nun Brandenburg angeht, ſo mag daran erinnert ſein, daß 
es gerade bei der Verteilung der Aſſignationen auf die Winterquartiere 
der Nichtarmierten ſich benachteiligt ah, wiewohl Friedrih Wilhelm 
nur mit äußerfter Anftrengung die Mittel zum Kampfe gegen bie von 
Norden das Neid) angreifenden Schweden aufbrachte. Seine Terri: 
torien waren durch den Krieg befonders mitgenommen.”) Die Sub: 
fidienzahfungen, die ihm von Spanien und den Niederlanden vertrags- 
mäßig zuftanden,) blieben aus.) Da empfand er die Benachteiligung 
doppelt ſchwer, jo daß diefe Quartierangelegenheit wejentlid zur Entz 
fremdung der Höfe Wien und Berlin in jenen Jahren beigetragen 
hat.“) Cs mag da natürlich erfheinen, daß der Kurfürft, der fich, wie 
ev an Schwerin jhreibt, „von allen Alliierten” am „übelften traktieret” 
Tah,*) eben in anderer Weife fih zu entſchädigen fuchte und die aflig- 
nierten Lande möglichft ausnugte, vollends gar, als man ihm im 
Nymweger Frieden im Stiche ließ, und er hiermit guten Teils durch 
Kaiſer und Reid um die Frucht jeiner koftfpieligen und ſchweren Feld: 
züge gebracht wurde, Dies wollen wir bei den Anforderungen, bie 
Brandenburg in diefem Kriege an das Stift Eſſen ftellte, wohl 
berüdfichtigen. 

In den folgenden Jahren nad dem Friedensſchluſſe hörten bie 
brandenburgifgen Forderungen nicht auf. War doch feit Beginn des 
Krieges mander Taler aus dem Stift in bie kurfürſtliche Kaffe nad) 
Kleve gefloffen, To daß man nicht daran dachte, diefe Steuerquelle 
preiszugeben, um jo mehr als die kleviſch-märkiſchen Lande bes Kur— 
fürften durch die Verheerungen bes Krieges finanziell erfhöpft und in 

) Bergl, bierzu ein Urteil bei Schulte, Markgraf Ludwig, I, ©. 88. 
®) Drohien, Gefchichte der preuß. Politif, 2. Aufl, II. Bb., '©.30. 
) dv. Mörner, Kurbrandenburne Stanteberträne, ©. 383. 

er) Urkunden und Aftenftüce, XVII, Hirſchs Einleit. zu „Brandenburg 
und Orſterreich i. d. Jahren 1676/79.” 

) Urt u. Attenft., XIV, 2. T. Pribrams Einleit., ©. 790. 
) Droyfen, II, 3, ©. 366. 
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ihrer Steuerkraft ſehr geſchwächt waren.“) Aber war das Stift Eſſen 
weniger hart mitgenommen in dieſen Kriegsjahren? In abſehbarer 
Zeit ſollte ſich für das Stift keine Ausſicht auf Erleichterung bieten. 
Vielmehr wurde es, als nach Abzug der Franzoſen aus Kleve-Mart: 
die Subjiftenzgelder aufhörten, wieder mit brandenburgifher Einquarz 
tierung belegt. Die Abtifjin Anna Salome“) erwirkte deshalb 1680 
gegen den Brandenburger ein faiferliies „Mandatum de resti- 
tuenda inmiuste extorta pecunia et inhibitorium de non 
amplius attentando nee innovando neque contraveniendo 
pactis iuratis sine clausula.“*°) Der Nurfürft jollte, wie der 
Kaijer forderte, ſich jeder weiteren Beſteuerung des Stifte 
durch Kriegslaften enthalten und bei einer Strafe von 10 Mart 
lötigen Goides, zur Hälfte der Klägerin, zur anderen Hälfte 
der kaiſerlichen Kammer zahlbar, der Äbtiſſin einen Schabenerfag 
von rund 1195 Neichstalern zahlen und hierüber am kaiſerlichen Hofe 
Rechenschaft ablegen. Das Mandatum hatte bei dem gejpannten Vers 
hältmis zwiſchen Leopold und Friedrih Wilhelm erft recht nicht bie 
gewünjchte Wirkung. 

Abgeſehen von den nicht lange danach an Brandenburg zu leiten 
den Geldzahlungen *) mußte das Stift von Ditober 1681 bis April des 
folgenden Jahres monatlich 300 Reichstaler anftatt wirkliher Ein— 
quartierung entrichten,“) weil der Kurfürft „dem gemeinen Wefen zum 
Velten gezwungen fei, ein ftarkes Heer zu unterhalten”. *) Die Vor: 
Rellungen der Abtifjin bei dem Kurfürften *) wurden von der Hevifhen 
Regierung im Januar 1682 mit der Verfiherung beantwortet, daß 
Friedrich Wilhelm zwar gern dem Stifte „die verlangte Sublevation 
würde widerfahren” laſſen, da er aber die „milice zu des Reiches und 
Kreifes Beſten noch an der Hand zu halten genotringet wäre”, ®) fo 
möge fie an Stelle der Einquartierung noch geringe Zeit bie verfügten 
Monatsgelder tragen, bis ſich die Konjunkturen geändert hätten. 

+), Droyfen, Geſch. der preuß. Pol., III, 3, ©. 459. 
+) Anna Salome, Gräfin von Salm-Reifferfejeid regierte von 1646 

bis 1688 als Hbriffin des Stiftes Eſſen 
=) Schreiben de8 Raifers an den Suefügten, Brag, den 26. Febr. 

1680, Aev.Märt. 2.-4., XXV, n. 37, D. St. 
“) j. Yußnote 35, ©. 1ı. 
+) Steuerertract in Acta die Eſſen, Werben a Dortmundfchen 

Bertretungsgelder betreffend. ep. 63 n. 63h. B, St. 
0) Die He, Ben. am vie Gihefin, 4. Nov. 1601, leo Mirt, SU, 

XXV, n. 2, D. ©t. U 
) Anna Salome an den Kurfürften, 1681, a. a. O. 
** Unter ähnlichem Borwande juchte der Große Kurfürit die Stände 

in Brandenkurg zum Unterhalt eines ftehenden Heeres beranzuzichen, 
welches tatfächlich beftand, freifich micht der Theorie nad. Deun „das 
Sand betrachtete die Unterhaltung der Armeen im Frieden noch immer 
als einen durch die gefahrdrohenden Verhältniſſe bedingten Ausnahmes 
uftand” Vergl, Schrötter, Brandenb. Preuß. Heeresverfaflung, in Schmollers 
taatöiffenjhaftl. Borfcungen, Bd. II, Heit 5, Ceipzig 1892. 



- 14 - 

Dafür wollte der Kurfürft, „wann von Reids 
oder Kreis wegen etwas von Jhnen (fürftl. Ond,) 
gefonnen werben follte, ihr fonjt beizutragen 
obliegendes Kontingent” übernehmen. Golange der 
Krieg dauerte, hatte Brandenburg mittels der Afjignationen, biefer 
vielfach mißbrauchten Form der Vertretung, zur Unterhaltung feines 
‚Heeres das Stift in Steuerpflicht gehalten. Um fi) dieſen Vorteil auch 
im Frieden zu fihern, fand man alfo diefen Ausweg. Die jegt im 
Frieden eingeforberten Monatögelder jollten die Vertretungszahlungen 
für den Fall einer militärifchen Reichs- oder Kreisaktion bedeuten, wozu 
eben als Lodfpeife die Befreiung von jegliher Quartierlaſt hingeftellt 
wurde. Wohl oder übel mußte die Hbtiffin diefe neue Art der Ver— 
tretung hinnehmen. Wie Efjen wurden auch die anderen „Eevifchen 
Nebenquartiere” zu dieſen Heeresfteuern herangezogen. *) Die monatz 
lichen Zahlungen des Stifts wurden für 1683 und 1685 auf 400 Rtlr. 
erhöht.) Won da ab betragen fie bis 1700 faſt durchweg monatlich 
342 Rilr. und 40 Stbr. *) Aber tro der 1682 verfiherten Befreiung 

von den Quartierlaſten wurde das Stift wenigftens feit dem Anfang 
des Jahres 1684 wieder mit Cinquartierung belegt.) Wenn ber 
Kurfürft feine Forderungen damit begründet, daß er zum Beften bes 
Reiches ein ftarkes Heer unterhalten müffe, fo mag für ihn das Reichs- 
intereffe in jenen Jahren weniger beftimmend gewefen fein, als feine 
eigene Lage. Seit dem Frieden von Nymwegen im Reiche ifoliert, in 
einem unnatürlichen, vielleicht gefährlichen Bündnis *) mit Frankreich, 
war er beſonders auf ein ſtarkes Heer angewiefen, das er auch jet im 
Frieden auf einem höheren Fuß als je in einem Kriege vor 1678 unterz 
hielt.) Da mußten ihm erft recht die Zahlungen des Stiftes während 
bes Friedens willfommen fein. 

Im Jahre 1684 ward num auch von feiten bes Kaifers der Verſuch 
gemacht, Brandenburg die Vertretung des Stiftes zu entziehen und an 
fi) zu bringen. Es handelte fid) damals um eine Beihülfe des Stiftes 

) Schreiben der Med. Reg. an ben Aurfürften, 9. Febr. 1682 a. a. © 
*} Die ev. Neg. an die Aebtiffin 27. Yan. 1682, Med.-Mätk. LU. 

xXV,n 2,9. ©. 1. 
®) Akte die Efen, Werden und Dortmundſchen Tertretungsgelder 

betreffend Med. 63 n. 63 6. 1736, Cteuerertralt, ®. ©t. U. Comeit die 
Stadt Eifen damals zu Zahlumgen don Monateneldern herangezogen rourder, 
war fie auf eine für fich befonders_ zu entridhtende Summe von 50 Rılr. 
monatlich von Brandenburg veranfchlant. Perhandlungen über die an den 
Kurfürften von Prandenburg von der Stadt fin zu zahlenden Monats- 
gelder, 1681 bis 1693. Aften des Gfiener Stadtarcive. 

4) Schreiben der Gürftin vom 21. Ianuar 1684 tmenen Befreiung 
don Einauartierumg Rev . 8, XXV, n. 2, D. ©. U. 
a5} Fante, Zwölf Bücher preuhilder Gejhicte, Reivain 1878, Bd, 1, 

*%) PRrepfig: Der brandenhurg. Staotshaushalt In der zweiten Hälfte 
des 17. Jahrhunderts in Shmollers „Qahrhücher für Gefeggebung, Ber- 
waltung und Voltswirtſchoft im drutfchen Reiche“, 16. Jahrgang, Heit 2. 
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zum Türkenkriege. Im Januar bat die Abtiſſin, von den branden— 
burgifchen Einquartierungen befreit zu werben, da fie ſich mit dem 
Taiferlichen Abgefandten Freiherrn von Plittersborff „anftatt deren im 
Reich und Kreis vermwilligten und repartierten 6000 Mann auf 130 
Römermonaten ”) in zwei Terminen anftatt ber würklichen Mannſchaft“ 
Habe „vergleihen” müfjen. Dabei war ihm vom Kaiſer die Ver— 
fiherung gegeben worden, „daß . . folange der allgemeine Reichs- 
ſchluß super puncto Securitatis nicht ein anderes und mehreres mit 
fi bringen würde, Ihro fürſtl. Gnd. .... von allen anderwärtigen 
Kolletten, Einquartierungen und fonft anderen gemeinen Reichs- und 
Kreisbefhwerden nicht allein verſchont bleiben, jondern aud dagegen 
von mehr allerhöchitgeb. Ihro röm. kaiſ. Maj. protegiert und vertreten 
und alfo wegen Stellung ber Mannfdaft bejhwerlicher Zuwerbungen, 
Rekrutierung und Unterhaltung mehr einer Laft überhoben, als 
gravieret werben ſolle.“*) Doc) der Kurfürft war leineswegs gefonnen, 
bier vor dem Kaiſer zu weihen. Er wußte, daß die Abtiffin lieber den 
fatholifchen Kaifer in Wien an Stelle des reformierten Kurfürften 
gefehen hätte, von deſſen Nachbarſchaft das Stift nad) allem Bisherigen 
nicht fonderlich erbaut war, und gegen den fie im engen Anſchluß an 
den höchiten Schirmvogt des Neiches ein Gegengewicht juchte. Als der 
Kurfürft ihre Abſicht merkte, machte er ihr hierüber Vorwürfe. Die 
Monatsgelder jolten auch fernerhin erhoben werben, jo ließ er ihr 
bebeuten, und falls Schwierigkeiten gemacht würden, drohte er ihr noch 
„härtere Beſchwer“ an.) Zweds der Erekution wurde eine Kompagnie 
des Briqueniaultſchen Regiments zu Pferde im Stift einquartiert.“) Die 
Stadt Efjen wurde dagegen bei Einquartierungen möglichſt entlajtet,*) 
wie fie fi) denn überhaupt im Gegenfaß zum Stift eines gewiſſen Wohl- 
wollens zu erfreuen hatte. Das hatte jeinen Grund darin, daß der 
Große Kurfürft bei den fteten Streitigkeiten zwijchen der Abtifjin und 
der Bürgerfhaft wegen der fürftlihen Landeshoheit über die Stadt 
Eſſen die Stadt gerne politifch gegen das Stift ausfpielte. *) Schon die 
Drohung, die Stadt in ihrem Widerftande gegen die Fürftin zu unters 
ftügen, betradhtete Brandenburg als ein wirfjames Mittel, das Stift 
in Schach zu halten, wie dies einmal die Hevifche Negierung dem Kurz 

. 11 180 Möcnermonote Betrugen Fr Efien 9880 Gulden. |. Buhnote 31, 
v. 

Schreiben der Hbriffin an den Kurfürſten, 21. Ian. 1684, Mev. 
Därk. 2.4., XXV, n. 2, D. €t. 

) Der Kuriürit an bie Hain Collen 0./d. Spree, 4. Jan. 1681, 
Aev.-Märt. LU, XXV, n. 2, D. 
ss & Ku Demsrial‘ von 30. Wei 1684 Neo -Märt, L-dl, XXV, 

2.2, 
*) Freiherr v. Spaen an bie eb. Negierung, Göllen a.’b. Spree, 

5. März 1682, a. a. DO. 
®) Eine demmädit erſcheinende Arbeit von Oberlehrer Vohz (Borbed) 

fol die Stellung des ®x. Kurfürften in den Streitigkeiten zwijcen Stift 
und Stadt näher beleuchten. 
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fürſten gegenüber ausſpricht: „Endlich muß man einem jeden (ber klev. 
Nebenquartiere) .... dasjenige, wo vor fie am meiſten befürchtet ſeind, 
etwa empfindlich vorſtellen, nämlich Eſſen (es handelte ſich hier um bie. 
Vertretung des Stifts), daß bei bezeigender Widrigkeit E. K. D. endlich 
bewogen werden dürften, das Stift härter anzugreifen, in specie ber 
Stabt Effen fo öftereingefommenen Alagen dermalen einft vorzu= 
nehmen, diefe vom Stift ferner zu feparieren, ihr etwa mehreren Schuß 
zu halten.” ®) 

Die Abtiffin wandte *) fi nun, als fie im Februar 1684 den 
brandenburgifchen Einquartierten, ganz abgejehen von den Monats» 
geldern, die das Stift von Einquartierungen befreien follten, ®) ben 
Unterhalt *) und dazu nod jedem Soldaten einen Monatsjold von 
1° Rilr. “) zahlen mußte, an den Kaifer. Was war hier zu hoffen? 
Die Entfremdung der Höfe Berlin und Wien dauerte nod fort. Im 
Februar 1684 hatte ſich Friedrid Wilhelm durch einen geheimen 
Alianzvertrag noch enger an Frankreich angefchloffen. *) Daß er, 
wenn überhaupt, in jenen Jahren dem Kaifer nur ein Titelhen feines 
vermeintlichen Nechtes preisgegeben hätte, war wohl ausgeſchloſſen. 
Der Kurfürft, der Schmettau den Auftrag gab,”) in Wien gegebenen= 
falls in feinem Intereſſe den Klagen der Hbtiffin entgegenzutreten, Tieß 
ihr bedeuten,”) daß „der von ihr ergriffene Weg fein Mittel fein 
würde, Dero Stift und deſſen Untertanen (feine) Gnade und Schuß, 
wozu (er) fonften geneigt geweſen, zu kontinuieren“. Der Kaiſer 
aber gab nad. Er lehnte es ab, energifch gegen Brandenburg vorzus 
gehen und vertröftete die Fürftin damit, auf dem Reichstage gegen 
den Kurfürften Klage zu führen, ſobald der Waffenftillitand mit 
Ludwig XIV. zuftande gelommen fei Dann könne man ſich eher einen 
Erfolg verfpreden als jest, weil dann der vom Kurfürften gebrauchte 
Vorwand, die Unterhaltung eines Heeres zur Sicherheit des Reiches, 
binfällig fei. *) 

Weiter ward nichts erreicht, weshalb die Äbtiffin denn auf güt— 
lichem Wege bei der Hlev. Negierung verfuchte, ihrem Stifte Er— 
leichterung zu verfhaffen. Mitte Juni überreichte der ftiftifhe Abge- 

©) Rep. 34, N. 37 B. St. U 
3) Surtüftiches Mefteipt am bie Ho. Meg, 12. März 1684. gleb. 

Märt. EM. XXV, n. 9, D. St. A. 
Ana Salome an die Hev, Reg., 2. Oft. 1684, 0. a. O. 

) Sant Furfürftl. Schreibens vom 26. Februar u. 7. März 1684 follte 
iu ben eimanartieten Dannfchften 
Raubfutter geitilt werden. Ach M ‚ XXV, n. 2, ©. © 

SEES Memorial 30. Dat DOSE ar 0. ©, 
*) Erdmannsdithier, I ©. 690. 
>) Der Kurfürjt an dv. Schmettau in Wien, 12/22. März 1684, Med.- 

Märt. SU. XXV,n. 2%, D. St. A. 
age Aurürft, an die Heo. Mg. 12,22. März 1084. alev- 

Märt. EA, XXV, n. 2, D. St. A 
#) Fürftin an v. Bödens, 3. Jar. 1697, Eſen, Alten VIIT, 8, D. St. A. 
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ordnete Coci bei der Hev. Regierung ein vom 30. Mai 1684 datiertes 
Memorial, das die Beſchwerden wegen Einquartierungen, Durchzüge 
und Fonragelieferungen der legten 8 Jahre zufammenfaßte. ”) Vor 
allem ſuchte die Zürftin hierin den Schirmherrn milder zu ftimmen, den 
fie wegen des verſuchten Anſchluſſes des Stiftes an den Kaifer erzürnt 
glaubte. Sie will dem Antrage Plittersdorffs nur gezwungen zuge— 
fimmt haben; nachdem fie dem kaiferlihen Gefandten lange vorgeftellt, 
wie viel fie feit einer Reihe von Jahren an Brandenburg „abgeführt” 
habe, fo daß fie zu weiteren Zahlungen nicht fähig fei, habe Plittersborff 
nad) dreitägiger Verhandlung gedroht, es würde „Ihre Maj. dieſe 
Diffikultierung nächſt ermiederte Verfiherung Dero faiferliher Vers 
tretung billig in Ungnade und Miffallen aufzunehmen und das Stift 
Efien ſchon durch anderwärte Mittel zu Präftation feiner Schuldigteit 
anweiſen lafjen.” Die benahbarten Stände des weitf. Kreijes, die 
ebenfalls zum Unterhalt des furfürftlichen Heeres beitrügen, denen aber 
des SKurfürften Schuß vielleiht nicht mit folden „präcavierten 
clauſulis“ verbrieft fei, meinte fie, hätten dod auch dem Anfinnen des 
faiferlichen Gejandten ſich gefügt, ohne die Ungnade Brandenburgs jo 
fühlen zu müfjen, wie gerade das Stift Efjen. Der Gefandte der 
Fürftin erreichte nichts, was eine Anderung zu Gunften des Stifts zur 
Folge gehabt hätte; es wurden die monatlichen Vertretungögelder weiters 
hin eingezogen, ohne daß deshalb das Stift von Einguartierungen 
verſchont geblieben wäre.”) 

Die bisherigen Miperfolge ſchredten Anna Salome nicht ab. Sie 
juchte ſich jet den Einfluß der Umgebung des Kurfürften zu fihern, um 
fo das zu erreichen, was Nemonftrationen, Nlagen und das faiferliche 
Mandatum Restitutorium vergebens verfucht hatten. Im Späte 
fommer 1686 rief”) fie die Vermittelung des Barons Fridaa ”) an, 
der in jenen Jahren als Eaiferliher Gefandter in Berlin weilte und 
jegt dem Kurfürjten nad Kleve gefolgt war. ”) Diefer feinfinnige 

”) Klev.-Märk. 8, XXV, n. 2, D. St. A. 
”») Steuerertraft (Beilage 19) und Beilage 20 zu Geibels Supplifation 

in „Acta die Efien-Werden-Dortmundfchen Vertretungsgelder betreffend.“ 
Rep. 63 n. 63b. 3. St. U. 

») Gfien, Akten VII, 8, D. St. U. 
*) Baron Franz Heinrich Irſdag v. Gödens (oder Freitag. wie er 

verjchiedentlic genannt wird), in dev jüngere Bruder des Harro Burchhard 
d. Göbens (f. Anmt. 71, ©. 16) des faiferlichen Gejandten bei dem jächfiichen 
und weitjälifchen Kreife. Cr war der Unterhändler wegen der Türkenhülie 
Brandenburgs und brachte den acheimen Hauptvertrag zwifchen Kaifer und 
Kurfürit zuftande, woburd der Brandenburger wieber auf Orjterreichs Seite 
trat, mach dem er fich mach der Aufhebung des Gdikts von Nantes von 
Ludwig XIV. getrennt hatte. S. Bribram, Oeſterreich und Brandenburg 1685 
bis 1686, ©. 3 fi. 

”) Hierhin war der Kurfürſt. mit feiner Gemahlin gereift, um ſich 
mit Wilhelm d. Dranien über den in Ausficht ftehenden groden Entjcheidungs 
tampf gegen Frankreich zu aeritänbigen. 9. Pruß, Aus des Grohen 
Surfürjten legten Jahren, ©. 2 
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Diplomat, der den Kaiſer und den Kurfürſten nad faſt ſiebenjähriger 
Entfremdung zu einen Bündnis zufammengeführt hatte, follte ben 
Kurfürften umftimmen. Aber aud bei ihm fand fie nur eine Vers 
teöftung auf die von Brandenburg im Juli gegebene Verfiherung, daß 
mit Anderung der „Nonjunkturen” das Stift entlaftet werden follte. ”*) 
Fridag mochten die Veſchwerden eines Duodezländdens wie Eſſen, zu 
unbedeutend fein, um nachdrücklichere Vorſtellungen bei dem 
eben wieder gewonnenen und unentbehrlichen Bundesgenofjen des 
Kaifers zu machen und dadurd vielleicht einen Mißton in das jüngit 
geſchaffene freundſchaftliche Verhältnis hineinzutragen. Verſchloß er 
fidh doch damals, auch Beſchwerden mächtigerer Reichsſtände, wie bei— 
fpielsweife Mecllenburg-Schwerins, dem Friedrich Wilhelm 1685 eben- 
falls die Vertretung in Stellung und Unterhaltung feines Heeres— 
Tontingents aufzudrängen fuchte. ”*) 

Gleichzeitig hatte fih Anna Salome an die Nurfürftin Dorothea 
gewandt, *) der man einen Einfluß auf ihren Gemahl zuſchrieb. *) 
Vor allem ſchien fie auf die Unterftügung des Oberhofmarſchalls 
Joachim Ernit von Grumbkow zu rechnen, *) den fie verjciedentlich 
anging, ”) weil fie in März 1685 feine Fürſprache bei Quartierlaften 
der Kaiferlihen erfahren hatte. Die der Diplomatie jener Zeit ge: 
läufigen Mittelhen der Handfalben follten ihr Anliegen bei Herrn von 
Grumblow unterftügen. Frau von Grumbkow, die ihren Mann bes 
herrſchte, *) erhielt einen Kammerteppich ®) und wurde mit einer 
freundlichen Einladung an den Hof der Abtiffin bedacht. *) Mar dod 
vor allem Herrn v. Grumbfom mit folden „äußerlichen carefien jehr 
gedienet“,“) wenn wir denen, die es ficher wilfen mußten, Fridag und 
Nebenac, dem Laiferlichen und dem franzöfifchen Gefandten, Glauben 
ſcheuken. Unter den gewöhnlichen Klagen hebt bie Fürftin hervor, daß 
Brandenburg die Stadt Eſſen ihrer Herrfchaft entziehe. *) Dies bezieht 

*) Antvort Fridags auf das Schreiben der Fürſtin dom 13. Aug. 
1686. Eſſen, Alten VII, 8. D. St. 4. 

’°) Mich. Wagner, Medtenburgiiche Geſchichte in Einzeldarſtellungen, 
1906, ©. 221. 
Brio an bie Snefürfin, 18. Aug. 1696, Ehen, Alten VIEL 9, 2. St. a 
Fra, ©. 48, 
Die zürftin an Grumbkow, Febr. , Een, Akten VII, D. St. A. 
Giien, Akten VII, 8, D_ St. U 

) Bergl. die Eharakteriftif NEbenacs jür Gravel in ſeinem Memorial 
dei Brut, ©. 401, „mais il (Srumbfow) est ordinairement gouverne par 
sa femme — Cette femme doit estre regard6e comme un des premiers 
mobiles de cette cour pour toute sorte d’affaires “ 

* 8 fin an Ara dv. Grumibfow, Fehr. 1686, Eſſen, Akien VII, 
2. * 

*) Die Fürſtin an rau v. Grumbtow, 1. Sept. 1686, a, a. O. 
*) Bribranı, Ofterreich und Brandenburg i. d. dahren 16 

©. 12, Anmert. 25. 
— Die Für an v. Grumbtow, 18. Aug. 1686, Eſſen, Atten VII, 
s, D. 
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fich darauf, daß Die Stadt bei den Zahlungen an Brandenburg ſich nicht 
mit ihrem Rontingentsanteil beteiligte, jondern für ſich zahlte, mas 
gegen das Reihstammergerichtsurteil von 1670 verftieß. ») Hiernach 
hatte die Fürftin das Necht, von der Stadt den Anteil an den „Reichs- 
und Kreisanlagen” einzuforbern, während dem ſtädtiſchen Magiftrat 
unterfagt war, an ben Saifer oder den Kreis unmittelbar zu 
zahlen. Einmal bedeuteten die Sonderzahlungen der Stadt für die 
Fürftin einen finanziellen Nachteil, da die Stadt Eſſen zu des Stiftes 
Geſamtkontingent nicht mehr das Jhrige beitrug, dann aber jah Anna 
Salome vor allen Dingen darin eine befondere Förderung der Ber 
ftrebungen der Stadt, fih von der fürftlihen Landeshoheit möglichit 
unabhängig zu machen. Sie gibt dies deutlich in einem Schreiben an 
den faiferlihen Gefandten im weſtfäliſchen Kreife zu erkennen, ®) Hier 
Heißt €8, „daß... . . durch) die Furbrandenburgiihe überlegene Macht 
Unfere Stadt Eſſen contra ius prohibitivum unterm Vorwand eines 
unzuläfjigen Partikularfchuges ") Uns abwendig gemacht und von 
Unferes Stiftes uraltem Anſchlag in Reichs- und Kreisfahen und mas 
dem ferner anklebt, jepariert und in ihrem Ungehorfam und Widerſetz- 
lichkeit gleichſam fomentieret” werde. Am 28. Juli, alſo einige Tage 
bevor fie um Grumbkows Vermittelung wegen der Entzichung des 
Steuerkontingents der Stadt Eſſen fih bemüht hatte, hatte Friedrich 
Wilhelm noch ausdrücklich verordnet, die Stadt folle bei ihrem be— 
fonderen Anfchlage gelafjen werden.) Mochte die Fürftin auch 
Grumbtows ſchwache Seite, die Empfänglichfeit für „äußere carejjen“, 
auszunugen ſuchen, und fih um die Vermittelung v. Wylichs, v. Spaens 
und anderer bemühen, über eine Vertröftung haben alle dieſe Verfuche °) 
nichts Weſentliches zur Folge gehabt, das dem Stifte Erleichterung 
gebracht hätte. 

) Nacı dem Bergleid) ) der Stadt mit der Äbtiſſin Katharina 
von Tedlenburg, den das ReichölammergerichtSurteil von 1670 einftweilen 
defrehen lich, follte der Magijtrat den fünften halben Biennig (= 4'/, Anteil) 
des geſamten ftiftifchen Steuer und Mannjchaftsfontingents tragen und an 
die Sürftin entriten. (Serenissima ad Augustissimum, Auguft 1757, 
Eiien, Akten I, 10, D. Ct. 9.) Doc) iegte die Stadt gegen die Ent: 
ihridung des Reichöfammiergerichts Nevifton cin (Die Stadt an den König, 
Kcv..Märk. LM , XXVII,n. 70, D. t. X.) und zahlte mır den achten Bennig 
oder Teil, wobei die Fürftin umgangen wide. Brandenburg duldete und 
förderte Diefe Sonderzahlungen (Bericht der Stadt an den König von 
13. Fehr. 1716, Hev.-Märk. CM, XXV, n. 2, D. St. 4.) 

*) Die Fürftin an v. Güdens, 3. Yan. 1687, Efien, Akten VIII, 8, 
D. St. 4. 

*) Brandenburg hatte 1655 den von Herzog Jobann IT. von Kleve mit 
&r Stadt Eiien 1495 beſonders abgeichlefienen GErbvogteipatt erneuert. 
Schweder, I, 708. Auf Grund deiien verhaudelte ber Sturfürit die Bes 
fteuerungsfragen mit der Stadt befonders. 

) Memoriale der Stadt Eſſen vom November 1701. Klev. Märt. &.-., 
XXV,n. 2, D. St. U. 

”, Gifen, Aften VIII, 8, .D. St. A. 
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Für den Türfentrieg des Jahres 1686 hatte der Reichstag **) dem 
Kaifer eine Türtenhülfe von 50 Römermonaten bewilligt. Das Stift 
Effen hätte nad) feinem Reichsmatrikularanſchlage (simplum — 76 
Gulden) 3800 Gulden zahlen müfjen. ”) Nun forderte”) im November 
dieſes Jahres der Reichspfennigmeifter von Hohenfeldt die 50 Nömer- 
monate ein; natürlich weigerte ſich die Fürftin, für ihr Reichsheeres⸗ 
Tontingent jetzt aufzukommen. Sie berief *”) fich auf die Vertretung, bie 
ihr Brandenburg gegen bie Reichstonftitutionen und Schirmpakten, unge- 
achtet ihrer Landeshoheit, womit dad Recht der Selbitftellung verbunden 
fet, gegen mandherlei Zahlungen in den vergangenen Jahren aufgenötigt 
habe. An ben Eaiferlihen Gefandten von Gödens, der an Hohenfelbts 
Stelle mit der Eintreibung der Türkengelder im niederrheiniſch-⸗weſt- 
fäliſchen Kreife betraut war,“) reichte fie anfangs des folgenden Jahres 
ein weitlänfiges Schreiben ein. Diefes befaßt ſich mit dem feit 1671 
durch Brandenburg erlittenen Kriegsbefhmwerben und der vom Kurz 
fürften aufgedrängten foftipieligen Vertretung, worin das Stift eine 
Anderung bisher vergeblich angeftrebt hätte. Hierdurch fei es dem 
Stifte unmöglid geworden, die Zahlung der Nömermonate zu leiften. 
Neben der Entziehung der ftädtifchen Kontingentszahlung nad) dem Fuße 
des fünften halben Pfennigs ”) fühlte fie ſich auch durch PfalzeNeuburgs 
Anfprud auf das Kollektationsrecht in der Herrſchaft Breifig, die den 
ſechſten Teil des ſtiftiſchen Geſamtkontingents trug, befhwert.'") Dem 
Kaifer, mit dem fie fi 1684 wegen der Vertretung verglihen habe, 
warf die Fürftin vor, er habe fie gegen Brandenburgs aufgedrängte 
Vertretung im Stich gelafien und nichts getan, um die ihr entzogenen 
Kontingentsanteile der Stadt Efjen und der Herrſchaft Breifig wieder zur 
verſchaffen. Sie bittet ſchließlich, ſie in ihrer „Impoſſibilität“ mit 
weiteren Forderungen zu verfchonen.'%) 

Zwiſchen zwei Feuer geftellt, begann die Äbtiffin eine Politik des 
Hinz und Herlavierens, beim Kurfürften Hagte fie über den Raifer und 
umgefehrt bei diefem über jenen. Als fie fich im Frühjahr 1687 bei der 
ev. Regierung über die Forderungen des kaiſerlichen Gefandten be= 

*) Lünigs Reichs archiv, I, Reichsqutachten vom 22, März 1686. 
°) Aufforderung von Hobenfelbts, 28, Nov. 1696, Efien, Aften VIII, 

8,D St. A. 
——— 
Fünſtin an v. Hohenfeldt, 13. Dez. 1686, a. a. ©. 

) Vodens an die Kirftin, Hamburg d. 28. Yan 1687, Giien, 
Atten VII, 8, D. St. U. 

=”, ©. Zufinote 89 zu ©. 19, 
00) (8 heftanden Streitigfeiten zwiſchen den Herzögen von Zülid und 

der Äbliſſin von Effen wegen der Landeshoheit über die Herrichaft Breilig, 
die im 16ten und Iten Rabrhundert zu verfhiedenen Reichstammergericht&- 
progefien führten. Schturder, I, ©. 710. 

»n, Fürftin an v. Gödens, 3. Jan. 1687, Ejien, Akten VII, 8, D. St. 
4. Gödens forderte neben den 1686 vom Reichstag bewilligten 50 Römer: 
monaten noch einen Reftant vom Jahre 1685 — 130 Römermonate, in Summa 
180 Römermonate. Eften, Aften VEIL 8, D. St. A. 
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tUagte,“) erzielte fie auch jo viel, daß der Schugherr jetzt wirklich ihre 
Vertretung für den Türfenkrieg übernahm. Anfang des Jahres 16861°) 
war es Fridag gelungen, Brandenburg zu einer Türkenhülfe von 
minbejtens 7000 Mann turfürftlicher Truppen zu verpflichten, die ſich 
dann vor Dfen wader gefchlagen haben. Im Mai 1687 bedeutete nun 
die Hevifche Regierung dem kaiſerlichen Gefandten,') man hoffe, daß der 
Kaifer, da das Stift Efjen zu der brandenburgiſchen, „dem allgemeinen 
Weſen zum Beiten in den Waffen gehaltener Miliz Subfiftenz monatlich 
etwas mit beigetragen“, und der Kurfürft im Türkenkriege „Ihre Kaiſerl. 
Majeftät wider den Erbfeind eine jo anfehnlihe Aſſiſtenz zugeſtanden“, 
fh mit dem begnügen werde und das Stift Eſſen nicht mehr bez 
ſonders veranjchlagen werde. Für Brandenburg war dabei der 
Gedanke maßgebend, daß es das Stift Eſſen als Quartier für bie 
brandenburgiſchen Truppen durch die Geldforderungen des Kaifers nicht 
noch untauglicher werden laſſen wollte. 

Ih habe oben den traurigen Zuftand der Reichäkriegsverfaffung 
als die Urfahe bezeichnet, die zu den Affignationen des Kaiſers auf die 
nichtarmierten Reichsſtände führte und hiermit dazu beigetragen hat, 
daß ein derartiges aufgendtigtes Vertretungsverhältnis ſich entwidelte, 
wie es in den Stiftern Efjen und Werden, der freien Reichsftadt Dort— 
mund und bei anderen Ständen der Fall war. Daß nun in ben 
folgenden Jahren Brandenburg die Vertretung in der einmal üblich 
gewordenen Weife ruhig beibehielt, mag um fo erklärlicher erſcheinen, 
als in der Reichskriegsverfaſſung Feine Anderung von praktifcher Ber 
deutung eintrat. 

Unter den Eindrud der franzöſiſchen Raubwirtſchaft ber 
Reunionsfammern, bie mitten im Frieden unter dem Scheine eines 
angeblichen Rechtsverfahrens ein Stüd deuten Landes nad) dem 
andern einzuheimfen ſuchten, war doch den Herren in Regensburg ein 
Licht über den Ernſt der Lage aufgegangen, die recht gefährlich erſchien, 
da eine geregelte, zweckmäßige Reichskriegsverfaſſung nod nicht ger 
ſchaffen war.'*) Des Kaijers Antrag, in eine abermalige Beratung 
über den punctus securitatis publicae einzutreten, hatte zu der 
Reichedefenfionalverfafjung von 1681 geführt, die ein Simplum von 
40 000 Mann als Friedensſtärke des Neichsheeres annahm, das im 
Kriegsfalle verdoppelt, verdreifacht uf. werben konnte. Die Gefant- 
färfe wurde auf die einzelnen Kreife verteilt, denen man bie Sub: 
tepartition auf die einzelnen Kreisftände überließ. Die Kreisbehörden 
follten die Drganifation, Ausrüftung und Einererzierung der Truppen 
beforgen. Den einzelnen Ständen war es ausdrücklich freigeftellt, ob 

) Eſſen, Alten VI, 8, D. St. U. 
* v. Mörner, Kurbrandenburgs Sinatsverzräge, 
) Kfev.-Märk, LU, XXV, ı. 2, D. St. 
10) Bergl. Bin und für das gunäc efgente Erdmaunsdorffer I, 

5. 656 ff, Kopp, ©. % ff. u. Feſter, S. 36. 
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fie fi) von einem andern Reichsſtande vertreten lafjen oder ihr Kon— 
tingent ſelbſt ftellen wollten. Damit hätte man alfo ein verhältnis- 
mäßig fehnell zufammenzubringendes NReichsheer mit größeren einheitz 
lichen Heeresformationen gehabt, defjen Kern wenigitens als miles 
perpetuus in den Friedensjahren eine gute militäriſche Ausbildung 
hätte genichen können. Dem Unweſen der Affignationen und der 
damit verbundenen unfreimilligen Vertretungen wäre hiermit ein 
Riegel vorgejchoben worden. Doc blieb diefer Reichstagsbeſchluß, wie 
fo mancher andere, auf dem Papier ftehen. Machten doch mandperlei 
Schwierigkeiten die Verwirklichung fajt zur Unmöglichkeit. Das Duplum 
oder Triplum im Kriegsfalle zu ftellen, mußte den Eleineren Reichs— 
ſtänden ſchwer fallen, jo daß fie fi) genötiat fahen, die Vertretung eines 
armierten Mitjtandes anzunehmen, wozu fie ſich andererfeits aus Furcht 
vor {bervorteilung ungern entſchloſſen. Waren fie dod) auch vor allen 
Dingen un ihreReihsunmittelbarfeit beforgt, bie fie gefährbet glaubten, 
wenn fie die Negelung der militärifchen Angelegenheiten ihres Ländchens 
in die Hand eines Mächtigeren gaben. Säumige Stellung, oft auch 
einfaches Ignorieren ihrer reihspflihtmäßigen Leiftungen war die 
Folge. Mehr fiel dabei noch in die Wagſchale, daß die Größeren wie 
Kurſachſen und Brandenburg, weld) letzteres dem oberfächfifchen, nieber- 
ſãchſiſchen und wetfälifhen Kreife angehörte, ihre ftehenden Armeen, 
die fie in jener Zeit in einheitlihem größeren Maßftabe auszubilden 
beftrebt waren, hätten zerreißen müffen, um ihre Kontingente auf die 
verfchiedenen Kreife, denen fie angehörten, zu verteilen. Hierzu fanden 
fie fid) felbjtverftändlich nicht bereit, ſelbſt wenn fie nicht einmal, wie 
Brandenburg in jener Zeit, einer energifhen Politit gegen Frankreich 
abhold waren. Die wenigen günftigen Ausfichten, die dieſe Reichs— 
friegöverfafjung von 1681 in praxi bot,'*) führten im folgenden 
Jahre zur Laxenburger Alltanz’"”) zwifchen dem Kaiſer und ben in der 
Waldedihen Union geeinigten Ständen des oberrh. und fränk. Kreiſes, 
zu gemeinfanem Schutze der weitlihen Reichsgrenze und 4 Jahre 
fpäter zur Augsburger Allianz, ohne daf beide Allianzen gegen den 
weljchen Erbfeind in Aktion getreten wären.) Als mm im Herbfte 
des Jahres 1688 Ludwig NIV. plöglich den Waffenftillftand von 1684 
brad), Tag das Reich feinen Angriff gegenüber wehrlos da, trotz der 
bisher geſchloſſenen Allianzen.“) 

In jenem Jahre vereinigten ſich““) faſt gleichzeitig mit der fran- 
zöſiſchen Striegserflärung Brandenburg, wo Friedrich III. feinem 
großen Vater im Mai als Kurfürſt gefolgt war, Kurſachſen, 
Hannover, Heſſen-Kaſſel in Magdeburg, um eine große Armee zu 

vo) 9.0. Q. 
m) Kopp, ©. 106 ff. 
) Erdmannsdörifer, I, S. 716, 
y Feſter, ©. 66. 
*") Refter, ©. 70 u. f. 



— —- 

fofortiger Dedung der Reichsgrenze aufzuſtellen. Selbſtverſtändlich 
follten die Nihtarmierten, ihnen, „die vor dem Riß jtänden und ihre 
Truppen mit ſchweren Koften zur Bedeckung des Reiches anmarjchieren 
ließen, mit Onartieren und Subfiitenzmitteln an die Hand gehen“. 
In Frankfurt beſprachen ihre Deputierten jodann die Verteilung der 
Quartiere. Eine Verftändigung des Kaifers mit den Alliierten legte 
aber diefem die Ordnung der Subfidienfrage in die Hand, womit dem 
wieder auf das alte Mittel der Afjignationen zurückgegriffen wurbe. 
Ein anderer Ausweg war ja kaum denkbar, da mit der Auftellung einer 
Neichsarmee, die 1681 nicht zur Ausführung Fam, die foftbarfte Zeit 
vergangen wäre. Und wenn Chriftian Lonis von Medlenburg früher 
einmal Hagte: „Es ift im Neid, als wenn den Armatis der unbewaffz 
neten Stände Land und Vermögen zum Raub und zur Ausbeute 
äugebilligt worden,“ *") fo trat jegt eben hierin feine Anderung ein, weil 
das Reich auf die Heere der Armierten angewieſen war.“?) 

Nach diefer für das befjere Verftändnis eines Zuftandes, wie der 
ftändigen Vertretung, erforderlihen Abſchweifung wenden wir uns 
mwieber nad) Eſſen Anna Salome v. Salm⸗-Reifferſcheidt hatte am 
15. Dft. 1688 in demfelben Jahre wie der Große Kurfürjt das } 
geſegnet.“?) Mit allen Mitteln, die dem Schwachen dent Mächtigeren 
genemüber gegeben find, hatte fie gegen ihn die Unabhängigkeit ihres 
Stiftes zu fihern gefudht. Gegen Brandenburg die Bauern. ihres Stiftes 
mobil zu machen, wie 1662 gegen Die widerjpenftigen Stadt,""*) ging zwar 
nicht gutan. Aber wir verfagen unfere Achtung dem unbeirrten Feſthalten 
an ihren Nechten nicht, in einer Zeit, wo größere geiftlihe Fürſten, die, 
wie Droyfen meint, „ihrer Größe nach ſich nicht auf das Vorkommen 
hätten legen ſollen,“ **) es bequemer fanden, dem Wege der Dinge, wie 
fie fi aus den verworrenen Verhältnifien des Reichskriegsweſens er— 
gaben, freien Lauf zu laffen. Yon dem neuen Kurfürften hatte das Stift 
vor der Hand feine Anderung zu erwarten. 

Im Frühjahr 1689 begann der Reichskrieg am Niederrhein, 
woran in erſter Linie Brandenburg, ſchon un des Schußes feiner Elev.= 
märf. Lande willen, febhafteften Anteil nahm. Die von den Kranzofen 
befegten Plätze Ürdingen, Rheinberg, Kaiferswerth mußten vor 
Schöning fapitulieren, während Friebrich TIT. ſelbſt Bonn, die ſtärkſte 
Feſtung der Franzofen im Erzitift Köln, einnahm.““) Für diefen 
Feldzug am Niederrhein hatte Friedrich im letzten Jahre 600 000 Ailr. 
außerordentliche Spefen aufnehmen und feine beften Domänen verfegen 
müffen, ohne daß ihm bei der Verteilung der Aſſignationen auf die 
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Winterquartiere ein hinlänglicher Erjag geboten wäre.) Von 
343 600 Ntlr., die ihm für -das Jahr 1689 ala Quartiergelber ;ı 
fanden ‚war beim Schluß des Jahres etwas mehr, als ein Drittel ei 
gegangen.) Im Zorn foll Friedrich damals geäußert haben, er 
„werde ſich den Unterhalt für feine Leute felber fuchen nad dem 
Beifpiele anderer, die fi) befier jtänden als er, weil fie ſich nicht ins 
Bodshorn jagen ließen“. "") Wie hätte nun das Stift Eſſen damals 
auf eine Erleihterung oder gar auf eine Befreiung von ber aufge: 
nötigten Vertretung hoffen dürfen, die vorläufig wegen der allgemein 
üblihen Affignationen auf die Nichtarmierten während diefes Krieges 
fortdauerte. 

Für Brandenburg betrugen die faiferlihen Afjignationen an 
NRömermonaten auf das Stift Efjen in den erften drei Kriegsjahren je 
412.000 Gulden oder 8000 Neichstlr. *°) Zwar war der Fürftin,*") 
al8 im Juli 1689 der kaiferliche Gefandte die Affignationen anfündigte, 
ausdrücklich verfihert worden, daß darunter dasjenige mitgerechnet 
werde, „was ohne dem etwa an... Kurfürftl. Durchl. oder zur Unterz 
Haltung Dero Völker bezahlt” **) würde. Doch wurde fie feitens 
Brandenburgs bald eines andern belehrt. Nur die an Brandenburg 
bar gezahlten Monatsgelder "*) wollte der Kurfürft auf die faiferlichen 
Aſſignationen in Anrechnung bringen. Der Anteil der Stadt Efjen 
wie des Ländchens Breiſig follten wicht vom ftiftifchen Kontingent im 
Abzug gebracht werben.) Ganz abgefehen davon, daß neben den 
monatlichen Vertretungsgeldern das Stift mit Einquartierungen belegt 
mürde,'*) ordnete man jegt noch obendrein brandenburgifche Werbungen 
an, die die Vertretung durch den Schutzherrn erjt recht illuforifch machen 
mußten. Mit folhen Werbungen waren immer Pladereien für die 
Bevölkerung verbunden. Nicht nur, daß die Merber jelbft froh waren, 
einige Zeit der harten Zucht ihres Regiments ledig zu fein und ſich auf 

12 3, Soate, Branbenburnifche Patiit und Rriegeführung in den 
Jahren 1688 und 1689, Kafiel 1896, ©. 
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Koſten von Bürger und Bauer reichlich guttaten, auch die Geworbenen 
wollten die letzten Tage ihrer Freiheit genießen.) Die befannte Ab⸗ 
neigung des Bürgers gegen das Soldatenhandwerk brachte es mit fi, 
dab die Werber mit Lift und Gewalt vorgingen, um den Regimentern 
ben nötigen Erſatz zu verfhaffen, wogegen manche kurfürſtlichen Ver— 
ordnungen, wie die von 1659 und 1665, vergeblich eiferten.““) Recht 
ſchlimm wurde es aber, wenn der Kurfürft notgedrungen Befehl zu 
Gewaltmaßregeln gab, wie damals für die Werbungen im Stifte Eſſen 
und in den übrigen Hlev. Nebenquartieren.“) Als daraufhin im Herbfte 
1688 das Varennejche Regiment im Stift die brandenburgifhe Werbe: 
trommel rühren ließ") hören wir jhon bald von Gewalttätigfeiten, 
beifpielsweife daß jtiftiihe Untertanen wider ihren Willen „parforce” 
aus den Häufern und von den Höfen meggeholt würden.“) Am 6. Nov, 
fah fich deshalb bie fürftliche Kanzlei genötig, die Stiftseingefefienen 
zur Gegenmwehr wider die Werbungen aufzufordern. **) Trog allen 
ſollte die Fürftin noch 20 Mann Stellen, deren Unterhalt fie allerdings 
nad der Ablieferung am das Varenneſche Regiment nicht mehr zu 
tragen hatte.°”) Im Frühjahr 1689 klagte das Stift, daß es nur mit 
Mühe 6 Mann habe aufbringen können. Denn die, welche zu Kriegs: 
dienften Luſt gehabt hätten, feien alle ſchon den brandenburgifchen 
Fahnen gefolgt. Die übrigen Iedigen Perfonen hätten Haus und Hof 
verlafjen und hätten die Pflüge zu diefer „Eoftbaren Saatzeit” jtehen 
Iaffen. Großen Schaden, jo hieß cs, richteten die Erprefjungen der 
Werber an. Von der Stellung der noch fehlenden Soldaten erbot ſich 
das Stift durch Zahlung von 10 Rtlr. pro Kopf bei Varenne loszu— 
taufen.“) Während des ganzen Krieges hören wir von Forderungen 
Brandenburgs und Werbungen Stiftseingefeffener zu den kurfürſtlichen 
Regimentern. Immerhin doch eine ſchwere Leiftung für das Ländchen, 
wenn es neben allen andern Kriegslaften 1689 zwanzig Mann, 1692 
zwölf, 1694 acht, 1695 fiebzchn, 1696 dreizehn an die Negimenter von 
Barenne, von Lottum und v. Heyden ftellen mußte.) Um ihr Stift 
zu ſchonen, fuchte die Fürftin wohl bisweilen Elev.märk. Untertanen 
aufgreifen zu laffen, um den Anfprüchen an Rekrutenftellung gerecht zu 
werden, *) was zu Unzuträglihteiten führte und das Verhältnis zwiſchen 
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dem Schugherrn und dem Stift nur nod) gefpannter machte, zumal zu 
allem Bisherigen Proviantkarren verlangt wurden, die von 1692 bis 
1695 mit 1500 Ntlr. jährlich ftatt Stellung in natura abgefauft 
wurden. *°°) 

Gegen Ende des Jahres 1690 bat die Abtiſſin ben Nurfürften, ihr 
eine Liquidation auszuftellen, was aber als unnötig mit dem Bemerken 
abgelehnt wurde, daß auf das ablaufende Jahr 1690 Feine Afjignationen 
vom Kaifer auf das Stift herausgefommen jeien. Die Fürftin reichte 
num einen Neberſchlag defien ein, was Brandenburg von 1685 bis 1690 
einfhließlih, an Kontributionen teils au barem Gelde, teils an Naturalz 
verpflegung genofien hatte. Sie beharrte auf der Liquidation, da fie 
innerhalb der legten ſechs Jahre, wo die Summe von 28 560 Ntlr. 
gefordert und afligniert worden fei, 36297 Ntlr. an die kurfürftliche 
Kriegskaſſe für die „Miliz“ habe entrichten müfjen, ihr aljo 7737 Rilr. 
gutgejhhrieben werden müßten.) Es wurde nur ein geringer Betrag 
vergütet.) Überhaupt fcheinen die Vergütungen für das, was bie 
brandenburgifchen Soldaten „indebite“, d. h. über die kurfürftliche 
Ordonnanz hinaus genofjen hatten, troß der Derfiherungen '”) des 
Kurfürften, die Vergütung in Ausſicht ftellten, fehr ſpärlich gefloſſen 
zu fein, felbft wenn die Fürftin fich in diefer Angelegenheit den Einfluß 
eines Mannes wie Dandelmann zu fihern juchte, defjen Baſe, einem 
Fräulein v. Porgen, fie z. B. eine Präbende im Stifte Rellinghauſen 
zu verfhaffen verfprad. '") Wie Brandenburg eigentlich fein Ver— 
hältnis zum Stift Eifen auffaßte, wenn es auch feine Forderungen auf 
eine ſcheinbar rechtliche Grumdlage zu ftellen fuchte, zeigt ganz deutlich 
eine vom Großen Kurfürften einem Schreiben vom 6./16. Sept. 1676 
an v. Erodom beigefügte Lifte, die diefem für die Unterhandlungen in 
Wien wegen der Aſſignationen dienlich fein follte, in der es wörtlich 
heißt: „Die übrigen Orter als Effen, Werden, Limburg, Dortmund, 
Elten werden eben nichftt angefchlagen, weil fie ein Weniges tun und 
ohne dem zu den Alev. und Märkifchen Landfolleften gezogen werden.““) 
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Auch in diefem Jahre juchte das Stift in der kaiferlichen Hofburg 
Schud gegen den läftigen Schirmvogt.!") Es ift nicht unintereffant, daß 
die Fürftin in ihrem Schreiben an die Kaiferin Eleonore, bekanntlich 
eine pfalz⸗ neubutgiſche Prinzeffin, die Forderungen Brandenburgs als 
eine „Bedrüdung der unfatholiihen Stände” bezeichnet und jo durch 
Hervorfehrung des konfefjionellen Gegenjages die ganze Angelegenheit 
gewiſſerniaßen zu einer Art Unterdrüdung einer geiftlichen Fürftin durch 
den kalviniſtiſchen Kurfürſten zu machen fucht. Gerade zu Anfang diejes 
Arieges jahen allgemein beforgte fatholifhe Gemüter in dem Zus 
ſammenſchluß der Alliierten und in ihren Anfprüchen auf Quartier 
affignation in den geiftlihen Stiftern offene Säkularifationsgelüfte der 
„unfatholifchen Stände”) Die Kaiferin aber gab der Fürftin zur 
Antwort: „Die gegenwärtigen Konjunkturen und Teutſchen Landes 
allgemeine Rettung . . . lafjet nicht alles zu, welches den bebrängten 
Ständen mehrens gebeihlicd wäre.” **) Durch v. Gödens, bei dem fie 
ebenfalls 1691 vorftellig geworden war,“) befam fie zu hören, 
dab der Kaiſer nicht verhindern könne, was die Reichsſtände 
während des Krieges machten. Alſo aud bier, am faifere 
lichen Hofe, wo fie den Hort ihrer reihsunmittelbaren Rechte zu finden 
glaubte, wurbe fie beſchieden, ſich mit ber Logik der Tatſachen abzufin- 
den. Das war für das Stift recht bedauerlich, aber in damaliger Zeit 
ein kaum abzumendendes Übel, als Kaifer und Armierte fi) im gegen— 
feitigen Wettbewerb zum Erſatz deſſen, was fie für die von ihnen ver— 
tretenen Nicptarmierten taten, möglichſt ſchadlos zu halten fuchten. 

Wie weit jih Brandenburg dem Stifte gegenüber durd) die über— 
nonmene Vertretung verpflichtet hielt, zeigte fich, ald 1691 der brandenz 
burgifche Nat Glandorff im Auftrage des nieberrheinifch = weit- 
fälifchen Kreisdireftoriums, welches von Brandenburg, Münfter und 
PalzeNeuburg gebildet wurde, ) Kreisreftanten einzufordern hatte. 
Im Mai 1691 trat er an die Fürftin mit dem Erſuchen heran, ihre 
Schulden bei der Kreispfennigmeifterei zu decken, worunter ſich neben 
anderem eine Schuld von 4 Simplen — 304 Gulden befand, die Eſſen 
zum Unterhalte der in Jahre 1684 in der Kreisgarnijon Köln unter 
haltenen 1000 Dann zu Fuß zu zahlen hatte.) Die Kreisdirektoren 
hatten dieje Mannfhaft „ob summum perieulum” aufgeftellt und ein 
halbes Jahr auf eigene Koften unterhalten, und fie ſollten hernach durch 

» Die Äbtiſſin an die Kaiſerin, 18. Juli 1690, Eſſen, Akten VII 
I, D. St-A 

”) Feſter, ©. TI. 
* Antwort derfaijerin vom 27. Juli, Eſſen, Alten VIII, 9, D. St. 
= Gödens an die Htiffin, 12, Nov. 1691, Efien, Akten VII, 9, 

D. St.A. 
») Joh. Jatob Mofer, Deutjches Staatsrecht, 27. Teil, ©. 321 j. 

Leipzig und Ebersdorf 1746, 
7), Glandorff an die Fürſtin, Bielefeld, den 27. Mai 1691, Kind— 

finger Mier., T. 110, d. 345 f., M. St. 
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bie Kreisſtände hierfür entſchädigt werden.*) Die Fürſtin weigerte ſich, 
zu zahlen, ba dies Brandenburg anginge, das die Vertretung des Stiftes 
feit 1682 auf ſich zu nehmen erklärt habe") Zugleich jtellte fie der 
ev. Regierung vor, Glandorff zu bejpeiden, den Poften wegen Unter— 
halts ber Kölner Kreisgarnifon für 1684 von dem Stift nicht einzu: 
fordern.) Denn gegen die monatlichen Beiträge zu der kurfürſtlichen 
Kaffe, Einquartierungen und fonftigen brandenburgiſchen Forderungen 
müßte das Stift die Vertretung durch den Kurfürften genießen; und die 
ſo oft verfiherte Übernahme der Vertretung werde hoffentlich nicht „in 
bloßen Worten ohne niehreren effect beruhen“. Doch die Heviiche 
Regierung jtellte ji, trogden das Stift Eſſen lange vor dem Tegten 
Kriege zu Zahlungen von Vertretungögeldern und jonjtigen Leiftungen 
herangezogen war, auf den Standpunkt, daß erft feit 1688, alfo dem 
Anfangsjahre des augenblicdlihen Krieges, für Brandenburg wieder die 
Pflicht der Vertretung des Stiftes in Kraft getreten fei. Es braude 
aljo der Kurfürft für die Forderung Glandorffs nicht aufzukommen, 
während er in dem gegenwärtigen Sriege, der aus der Vertretung des 
Stiftes fi) ergebenden Pflicht nachlomme.*) Hatte doch ausbrüdlic 
noch im Jahre 1689 der Kurfürſt erklärt, er nehme das, was Efjen zum 
Unterhalt der Kreisgarnifon in Köln beizutragen babe, auf fich;**) 
ebenfo wurde 1691, als die Kölner Kreisgarnifon auf 3075 Mann zu 
Fuß verjtärkt wurde, wozu Eſſen 32 Mann ober ftatt deſſen 136 Ailr. 
monatlich) zu liefern hatte, der Fürftin von der Hevifchen Regierung 
mitgeteilt, daß der Kurfürſt „wegen genießender nachbarlicher Subfidien 
ſolches (Kontingent) gnädig auf fi genommen habe.'”) 

Es ift ein Jrrtum, wenn Grevel meint,'*) daß die Fürftin 

gerade diefe Vertretungsübernahme von 1691, zu der fie nicht aufge: 
forbert hatte, als einen befonders ſchweren Eingriff in ihre Iandeshoheit= 
lichen Rechte empfunden hätte. Das Verhältnis lag doch Thon Tange 
überhaupt fo, daß Brandenburg dem Stifte die Vertretung aufgedrängt 
hatte. Hatte es jemals feine Maßn en in biefer Angelegenheit von 
der Zuftimmung ber Abtiſſin abh; gemacht? Nah allem, was 
das Stift von dem eigenmächtigen Vorgehen Brandenburgs int Laufe 
der Jahre erfahren hatte, konnte die Ruͤckſichtsloſigkeit, die vielleicht 

“) Gandonf an, Die Zürfiny Sieleed den 3. Januar 1692, aler- 
Märk., 2.-U., XXV, n. 2, D. © 

) Die ürftin au ae Eſſen, 29. Sept. 1691, Kindlinger 
Mier, Sm 110, 9. 349 fi, —* 

. Bernardine Seine an * tlev. Reg, 9. März 1692, Klev.-Märk. 
UA, XXV, n. 2, D. S 

») gindtinger T. 110, p. 101, M. StR. 
) Die Hev. Reg. an den ———— Weſel, den 5. Mai 

1689, KUev.-Mätt, LM, n. 8b, M. 
=) gindlinger, Mer, T. 110, p 15, Mm. StR 
. Beiträge, 7. Heft, S. 37. 
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darin lag, daß man Januar 1692 der Fürſtin kurzweg mitteilte, **) 
die Vertretung für das Kontingent zur Kreisgarnifon übernommen zu 
haben, nicht ſonderlich ins Gewicht fallen. Vielmehr war die Fürftin 
froh, wenn Brandenburg für die bisher genofjenen und nod) weiter ge— 
forderten Zahlungen eine Gegenleiftung in der Form der Uebernahme 
des ftiftifchen Kontingents bot, wie ein Brief Anna Salones vom 
9. Mai 1690 deutlich zeigt, '*) worin fie Brandenburg geradezu um die 
Bertretung in Stellung ihres Kreisfontingents bittet. Nicht erjt damals 
begann, wie Grevel meint, eine ſyſtematiſche Oppofition gegen den 
Schirmherrn jeitens der Äbtifjinnen. Dieſen mußte, wie fih wohl 
aus ber bisherigen Darjtellung im einzelnen ergibt, ſchon lange ein 
Licht darüber aufgegangen fein, daß Brandenburgs Abfichten dahin 
jielten, das Stift in Form der aufgedrungenen Vertretung in Wider— 
ſpruch mit feinen reihsunmittelbaren Rechten möglichſt fontributionss 
pflichtig zu Halten. 

Der Erbvogteibrief von 1495 hatte bejtimmt, daß beim Tode 
eines jeden Herzogs von Kleve ber Nachfolger innerhalb eines Jahres 
und ſechs Wochen den Erbvogteibrief erneuern müſſe.““) Da num der 
Große Kurfürft im Mai 1688 geftorben war, hätte Friedrich III. 
fräteftens im Sommer 1689 diefe Pflicht erfüllen müfen. Doc ver— 
zögerte fich die Erneuerung unter der zweiten Anna Salome wegen der 

noch nicht erfolgten päpftlichen Beftätigung.'*) Auch unter Bernardine 
Sophie, die ihr im April 1691 folgte, nahm man vorläufig von 
Erneuerung Abitand,*") da die Fürftin erft mehrere gravamina, 
worunter aud die Beſchwerde betreffs der Vertretungsangelegenheit 
war, erledigt wifjen wollte.) Daß Brandenburg diejen Bejchwerben 
wegen ber Forderungen an das Stift aus dem Wege gehen wollte und 
deshalb nicht fonderlich auf eine Erneuerung des Vogteibriefes drang, 
mobei die Vertretungsangelegenheit fiher zur Spradhe gefommen wäre, 
zeigt uns ein Schreiben der Flevifchen Regierung an Friedrich III. vom 
28. März 1692, in dent es u. a. heißt, daß „das Stift Eſſen . . 
ziemlich hoch in den monatlichen Beiträgen fontingentieret und weit über 
des Kreifes Anſchlag belegt wird; jolhes dürfte wohl vor die con- 
firmation (des Erbvogteibriefes) als ein gravamen angeführet, und 
deſſen Erledigung geſuchet werden.” Es wäre deshalb rätlich, „bono 
modo zu verfuchen, daß die confirmation bis zu befferen Zeiten ver— 

55) Schreiben der Hev. Ri 
finger, Mer. T. 110, d. 189, M. © 

so) Alev.-Märt. 8X, XXV, 
sm) Siebe Einleitung ©. 4 
") Bericht der Med. Reg. am den Rönig, 9. Oft. 1727, Rev. 34, 

n. 6325, 8. St.-. 
ga. O. 
. Friedrich II. an die kleb. Neg., 16. Febr. 1689, Acta wegen der 

Srsvogtei 1495-1713, Rep 34, N. 6Ba 5, B. St. 

om 16. Jan. an die Fürſtin, Kind— 

n. 32b, D. St.A. 
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ſchoben werden möchte.“ ") Es iſt bemerkenswert, daß hier auch von 
brandenburgifcher Seite den Klagen des Stiftes die Berechtigung nicht 
abgeſprochen wird. Die Monatögelder dauerten neben den Einquar— 
tierungen und Proviantfarrengeldern, wozu bisweilen noch Rekruten 
geftellt werden mußten, während des Krieges fort,'") worüber im 
einzelnen nichts Merkwürdiges zu berichien ift. 

Am 30. Oktober 1697 war der Friede von Ryswick geſchloſſen 
worden, der dem fajt zehnjährigen Kriege ein Ende machte. Die kaiſer— 
lichen Affignationen der Armierten auf die nichtarmierten Stände in 
niederrheiniſch⸗weſtfäliſchen Kreiſe follten mit dem 1. November des 
Jahres 1697 außer Kraft treten.’“) Jept mußte Brandenburg daran 
gelegen fein, da die Affoziation der ſechs vorderen Reichskreiſe, die ein 
ftändiges Kreisheer „tempore pacis“ beabfihtigte, in Ausſicht ftand,'*) 
fih ſchleunigſt die Vertretung der kleviſchen Nebenquartiere „bono 
modo” zu fihern. Standen doch für den nächiten Kreistag die Protefte 
der Heineren Reichsſtände über die Laften, die fie in den legten Jahren 
feitens der Armierten zu tragen gehabt, zu erwarten.“*) Denn allgemein 
herrſchte im Reiche Unzufriedenheit mit dem Unweſen der Afjignationen. 
Diefen ein Ende zu machen, war nicht der legte Grund, der zu dem 
vom fränkifchen und ſchwäbiſchen Kreife ausgehenden Einigungsverſuche 
der jechs vorderen Reichsſtände führte zweds Aufitellung einer großen 
ftehenden Armee.) Mit jharfen Worten hat damals der württem: 
bergiſche Minifter Johann Georg Kulpis in feinem „unvorgreiflicen 
Vorſchlag“, einer Schrift, die die Notwendigkeit der Kreisafjoziation 
erweijen jollte, den durch die Affignationen hervorgerufenen Zuftand 
gerichtet”) Für die Armierten heißt es dort, fei die erite Frage 
„quid vultis mihi dare“? Nicht eher als bis ihre möglichft hoch gez 
ſchraubten Forderungen beftätigt wären, Tiefen fie ihre Truppen aus: 
rüden, wobei dann die „Untertanen unausſprechliche Ertorfionen an 
Geld, Viktualien und allerhand andern Sachen” hätten ausjtehen 
müffen, fodann diejenigen, wo „der sedes belli war, undisziplinierte 

) lev.Märt. EM, XXV,n. 2, D. Ct. Q. 
es, Anlagen zu Geibels Supplikation in Acta die Eſſen-Werden, 

und Dortnmmöfchen Bertretungsgeider beirefiend (1736) diep 63, n. 636 
er. 

'e) Kreistansbeichluß von Mai 1697 laut Freteaun der Fürſtin 
vom 13. Aug. 1698, Eſſen, Akten VIII, 9, D. St.: 

+) Unzufriebenheit mit dem umvefen der ietigen Affignationen, 
Beforgnis vor den Feindfeligfeiten Arankreihs hatten im Dezember 1696 
die 6 vorderen Reichskreife in Frankſurt a. M. zur Beratung zufanmen 
geführt. Es follte eine Gefantarmer (Nriegsjtärke 60000, Friedensftärke 
40.000 Diann) aufgeitellt werden, die ſich dus den verfchicdenen ftändig zu 
unterbaltenden Sreisheeren zufemmenfegen follte. Ropp 129-140. 

c) glev. Märk. 9-4, XXV,n Der Kurfürſt an v. Wylich zu 
Bublar ‚amd Konmen, 27. Juni / 7. Juli 1697, D. St.A. 

Kopp, ©, 129. 
-) Beilage XV bei Kopp. 
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Fouragierung — — — und dergl. Beſchwerungen, welche der Feind 
faum ärger machen” könne. 

Im Juni 1697 ließ ſich nun der Kurfürft, bevor er Verhand- 
lungen mit dem Stift wegen eines Vertretungsvergleichs einleitete, von 
der Hevifchen Regierung berichten, worauf Brandenburg feine An: 
ſprüche auf die Vertretung der Nebenquartiere jtüße.'*) Zn dem Bericht 
macht die klev. Negierung den Vorſchlag, die Nebenquartiere in der 
Reife zu einer Vertretung zu beftimmen, daß man ihnen vorftelle, die 
Selbftjtellung des Kontingents, die die Kreisrejolution von 17. April 
ifnen ausbrüdlid) frei geftellt hatte,'") jei nicht „praktifabel”. Denn 
die vom Kurfürften „zum gemeinen Beſten unterhaltene ſchwere Arma— 
tur“ gründe fid) „auf die bisher genofjenen kaiſerlichen assignationes“. 
Daher Fönne der Kurfürſt, fo lange er in Kriegsverfaſſung flände, dieſes 
Zuſchubs“ (der auf Grund der Affignationen genofjenen Bertretungs- 
gelder) nicht entbehren. Auch fei cs nicht angängig, daß ftatt ber 
bisherigen alten einheitlich geübten brandenburgifhen Armee „igo neue 
Völker von ben geringeren Ständen angefchaffet, und aus viellerlei 
zufammengerafften Leuten ein corpus formieret” würde, Der Kurz 
fürft fei doch Schirmvogt der Stifter Efjen und Werben, Zehn: und 
Schugherr von Neuftadt. Die Stadt Dortmund liege mitten in feinen 
Territorien und fei alfo ſchon durch ihre natürliche Lage auf feinen 
Schuß angewiefen. Brandenburg könne ſich das „officium Advocati” 
nit nehmen laffen, das eben darin beftände, „nötigenfalls die Schutz- 
und Schirmverwandten zu vertreten”. Ferner folle man den Nebenz 
quartieren die „Inkonvenienzien“ vor Augen führen, die fih aus ber 
Selbſtſtellung für fie ergäben, und andererfeits den Nupen einer Vers 
tretung dureh den Kurfürften. Man folle ihnen bedeuten, daß der 
Aurfürjt Feine Werbegelder, fondern die bloße Verpflegung der Truppen 
verlange, fie mit mehr Einquartierungen, ald „ihr Kontingent fi er— 

träget”, und mit anderen Laſten verfchonen werde, vielmehr „die bis- 
berigen monatlichen Gelder danach ausrechnen und proportionieren 
laſſen“ wollte. Endlich könne man, fo meinte die kleviſche Regierung, 
jedem der Stände das, „wovor fie am meiften befürchtet find, etwa 
empfindlich vorftellen” ; dem Stift Efjen wollte man z. ®. damit drohen, 
bie Stadt vom Stift ferner zu „jeparieren“. 

Nach diefen Rezept jollten v. Wylich und v. Hymmen verfahren, 
die mit den Unterhandlungen vom Kurfürften betraut wurden und zwar 
mit der weiteren Inſtruktion, anf Verlangen den Nebenguartieren eine 
ſchriftliche Verfiherung auszuhändigen, daß ein Vertretungsvergleich 
ihren „inribus unpräjudicierlich” fein folle. Wenigftens follten die 
brandenburgiſchen Unterhändfer verfuhen, einen Vertrag für einine 
Jahre zuftande zu bringen, den man dann fpäter nach Möglichkeit zu 

) Rep. 84, n. 37, I, B. St-U. 
») Sandtagspropolition vom 30. Juli 1698, Eſſen, Alten VIIb, 
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verlängern gedachte, da der Kurfürft die Vertretungsgelder auch 
„tempore paeis“ genießen wollte. Es wurde ihnen dabei zur Pflicht 
gemacht, unverzüglich mit den Ständen, die Brandenburg zu vertreten 
gedachte, in Unterhandlung zu treten und die Vertretungsvergleihe nah 
Möglichkeit vor dem nächjften Kreistage zum Abſchluß zu bringen, weil 
die mit Sicherheit zu erwartenden Klagen der Heineren Stände über die 
bisherige Vertretung Brandenburgs Abfihten hinderlih zu werben 
drohten.'”) Wir jehen, welch großen Wert Brandenburg auf die Ver⸗ 
tretung der Nebenquartiere legte, die einen finanziellen Vorteil 
für feinen Militäretat bedeutete und ihm hier feinen Einfluß in milis 
tärifchen Fragen fiherte. 

Im September, bevor noch der Friede gejchlofjen, erhielt die 
Fürftin eine Aufforderung Hymmens und Wylichs, Abgeordnete nad) 
Kleve zu enden und wegen Vertretung in der Stellung bed Kontingents 
zu dem vom Kreistage befchloffenen miles perpetuus einen Vergleich 
zu fliegen. Vernardine Sophie aber wi diefem Anfinnen aus und 
gab zu verftehen, daß fie ſich bei Gelegenheit des im November in Köln 
zuſammentretenden Streistages in Unterhandlungen einlafjen wolle.’”) 
Are Abficht ging dahin,”) erſt dort niit Hülfe der übrigen Heineren 
Reichsſtaͤnde des niederrheinifchweitfäliihen Kreifes, die ſich in gleicher 
Lage wie fie befanden, den Verſuch zu machen, von Sreistage die 
protofollarifch niedergelegte Verficherung zu erhalten, daß die Stände 
bei Selbjtftellung und Unterhaltung des Kontingents nad) der im Jahre 
1682 auf dem Tage zu Duisburg fejtaelegten Kreismatrifel oder dem 
Neihsmatrikularanfchlage von jeder weiteren Kriegslaft befreit bleiben 
ſollten.“?) In diefem Falle follte der effendifche Abgeordnete, Kanzlei 
direktor Coci, ſich für die Selbftftellung ertlären, während font mit den 
Heineren Rreismitftänden reiflich zu überlegen wäre, wie ber Ver— 
tretungsvergleich am beften mit Brandenburg geſchloſſen würde, ohne 
daß man feiner Neiheunmittelbarteit etwas vergäbe, vielmehr „vor 
künftiger fuchender Dependenz“ bewahrt bliebe. Verſchiedene Puntte 
follte Coci bei dent etwaigen Anſchluß eines Vertretungsvergleichs be: 
rüdfichtigen, die ein deutliches Bild von den hauptſächlichen Beſchwerden 

Surf u v. Worte gu Burtor und v. Dommen, 17. Qui 1697, 
Rev.:Märt. A, XXV, n. 9, D. Std. 

) Schreiben Hnmnnens und ne, 9. Sept. 1697 an die Fürſtin, 
Kindlinger, Mer, T. 110, v. 195, M. Std, umd Antwort der Fürftin 
vom 12ten Oft. 1697, a. a. O. 

+) Für Diejes und die folgende Jujtruftion fiede „Ungefärtiche In- 
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det Stiftes geben. Der Vergleich ſollte etwa auf 10 bis 12 Jahre 
«efhlofjen werden, nad) deren Ablauf es der Fürftin freigejtellt blieb, 
ihr Kontingent jelbft zu jtellen. Dabei will jie ihr freies „suffragium 
et votum“ auf ben Reichs- und Kreistagen gewahrt willen. Für bie 
von den afjoctierten Kreiſen geplante Gefamtarmee von 40 000 Mann 
im Frieben und 60 000 im Kriege!“) wollte fie entweder der Reichs— 
matrifel oder der Kreismatrikel von 1682 entjprechend eine Vertretungs- 
jumme feftgefegt haben. Alle weiteren Forderungen Brandenburgs an 
Quartieren, Afjignationen, Beiträgen für die Kreisgarnijon jollten 
demit fortfallen. Was das Stift außer der Mannſchaft, Artillerie, 
Nunition und dazugehöriger „attelage” an die Kreiskafje zu leiten hat, 
ill es jelbft unmittelbar an ben Kreispfennigmeijter abliefern. Vor 
‚len Dingen follte bei diefer Gelegenheit mit dem brandenburgifchen 
Unterhändler darüber verhandelt werden, daß die Stadt Eſſen, die nach 
dm Reichskammergerichtsurteil von 1670 ihr Kontingent an Neiches 
and Kreisanlagen mittelbar durch das Stift leiften mußte, von Kurs 
fürften gehindert werde, dieſes dem Stifte zu entzieh Auch gedachte 
man Brandenburg dahin zu beitimmen, beim kurpfälziſchen Hofe mit 
Raddruc geltend zu machen, daß der Kontingents-Anteil der Herrſchaft 
Breifig der Fürftin nicht länger entzogen werde. Bis zur Erledigung 
tiefer beiden legten Forderungen wurde eine Ermäßigung in Ver— 
tretungsgeldern gewünſcht. 

Die Kreistagsverhandlungen, die im Novenber in Köln geführt 
wvurden, um über ben miles perpetuus des niederrheiniſch-weſt- 
ſaliſchen Kreiſes für die Armee der 6 affociierten Kreife zu beraten, 
gaben ein deutliches Bild von der Erbitterung, die bei den Hleineren 
Ständen über bie mittels der faiferlichen Affignationen ausgeübte Ver— 
fretung Platz gegriffen hatte.) Die Kreisdireftoren, für die das 
‚intereffe, die Heineren Stände gegen Entfhädigung zu vertreten, vor 
allem maßgebend war, hatten die Umfrage ftellen laſſen, ob man nicht 
nit einem Beſchluſſe wegen des ftändigen Kreisheeres warten folle, bis 
der miles perpetuns auf dem Reichstage zu Negensburg eine für 
d3 ganze Neid) gültige Erledigung gefunden hätte”) offenbar um das 
Zuſtandekommen eines regulären Kreisheeres, zu dem jeber Kreisftand 
fein Kontingent felbft ftellen fonnte, ohne daß ihm eine Vertretung 

) Bei einem Gefamtbeere von 40000 Mann der 6 affociierten Kreiſe 
blte Effen 57 Mann zu Ruh und 17%, zu Rof, bei einer Kriegäftärte von 
0009 Dann, 85", au Zub und 26 zu Rof_ jtellen. Lanbtagepropofition 
vom 29. Oktober 1697, Gfien, Akten VITb, 7 und Znftruftion für Goch, 
&jen, Aften VIIb, 8, ©. ©t.-4. 

N indlinger, Mfer., Tom, 110, p. 195 fi, M. St.-U. 
"*) Bei der bekannten fehmerfälligen Art der Neichstagsgeicäfte war 

ine wirkliche Regelung der Reichstriegäveriaftung, die gwar durch die Aflo- 
äntion der 6 vorderen Reichetreife (Arankfurter Konferenz Ende 1696 bis 
Anfang 1697) im Regensburg wieder in Anregung gebracht war, in abjehe 
barer Zeit nicht zu emwarten. Kopp, ©. 139 f. 
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aufgezwungen werden ſollte, möglichſt hinauszuſchieben. Würden doch 
dann nach allen Erfahrungen die Kleineren ſich für Selbſtſtellung ent— 
ſcheiden und die fo vorteilhaften Afjignationen an die größeren Stände 
ein Ende erreicht Haben.) Die Mehrheit der Heineren Stände bean= 
tragte num auch fofortige Aufitellung eines miles perpetuus, „um 
durch folhe aus den bisherigen pressuren der mächtigeren Stände aus 
zu und vorzufommen, da feine neue faiferlihe assignationes (worüber 
allſchon zu Wien gearbeitet wird,) erhalten werden mögen.“ Won einer 
Vertretung, fo berichtete Coci ber Fürftin, wollte niemand etwas wiſſen. 
Falls die Armierten trotz der Stellung des Stontingentes feitens der 
Kleineren noch etwas an Vertretungsgeldern fordern würden, jo wollte 
der Kreistag beim Kaifer vorftellig werben. Jetzt, wo durch bie 
Affociation der vorderen Reichskreiſe eine Heeresverfafjung zuftande 
zu kommen ſchien, die die Vertretungen und Afjignationen überflüffig 
gemacht hätten, hielten fie die Gelegenheit für günftig, ſich von der 
Abhängigkeit von den armierten Ständen frei zu mahen. Dod war 
es dem Direktorium unter der Hand gelungen, für feinen Antrag auf 
Vertagung bis zu einem Reichsgutachten eine Stimmenmehrheit zu 
gewinnen, indem verfichert wurde, daß Afjignationen und andere ähnliche 
Saften aufhören jollten. Auch Kegt aus diefen Verhandlungen, die im 
November in Köln geführt wurden, ein Beſchluß vor, wonach im Falle 
einer Aufftelung des miles perpetuns jedem Stande Selbitftellung 
ober aus freien Stüden gewählte Vertretung überlafjen werden 
ſollte.“) 

Bald mit Drohungen, bald mit gütlichen Vorſtellungen hatten die 
kleviſchen Abgeordneten mit dem eſſenſchen zu verhandeln geſucht.“) 
Doc) ſcheint die Sache vollftändig gefeheitert zu fein. Wenigſtens hören 
wir, daß Brandenburg weitere Forderungen an Monatsgeldern erhob 
und das Stift mit Duartieren belegte,') wiewohl fi) die Abtiffin diefen 
Leiftungen zu entziehen fuchte und erklärte, ihr Kontingent für den 
Fall, daß das Neich oder der Kreis Soldaten fordere, jelbft ftellen zu 
wollen”) 

Brandenburg hielt wie bisher an den Vertretungsgeldern des 
Stiftes feft; in Wien aber ſchien man damals der Vertretung des Stiftes 

) Bon Brandenburg wiſſen wir, daß es der Afforiation der 6 borberen 
Kreife nur unter der Bedinaung beitreten wollte, daf ihm die Vertretung 
der im  nicdereheinifcpewejtfätifcgen reife affiguierten Stände verblich. 
Sänlte, ©. 339 f. 

*) Gocis Berichte an die Fürftin vom 15. u. 22. Nov. 1697. Gfien, 
Arten I, 2,3, D. St.-A. und Kreistagsbericht bei Mindlinger, Micr., 
Tom. 110, y. 195 f,, M. St... Sonzept der fürftlicen Proteftation vom 
12, Aug. 1698, Efien, Atten VII, 8, D. St. 

#3) Gocis Bericht. Kl, 13. Nov. 18697, Efen. Akten II, 2,3, D.St.-Q. 
3°) Anlagen in Geibels Supplifation in „Acta die Effen-, Werben und 

Dortmundihen Vertretungsgelder betreffend“, Rep. 63, n. 63h, B. St.Y. 
2. a Re*btagspropoftion vom 30. Juli 1609, Ciien, Asen VILb, 8, 

. StR. 
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dutch Brandenburg wenig Beachtung zu ſchenken. Im Dezember 
1698 *) verlangte ber Reichspfennigmeiſter von Hohenfeldt eine 
Reftantenzahlung von 280 Römermonaten, bie zum Teil früher ſchon 
Göbens vergeblich eingefordert hatte, da die kleviſche Regierung ſich für 
die Fürftin ins Mittel legte; Vernardine Sophie berief fih nun auf ein 
Schreiben des Kurfürſten Friedrich I11., um die Forderung Hohenfelbts 
niederzufchlagen. 

Das Schreiben ift an den kaiſerlichen Gejandten, den Grafen Eck 
gerichtet, der 1695 den gleichen Auftrag an das Stift, wie Hohenfeldt 
hatte. Der Kaifer wird darin an die Truppenhülfe erinnert, die ihm 
der Große Kurfürft im Türfenkriege vor Ofen geleiftet habe. Dadurch 
jeien damals die kurfürſtlichen Sande von jedem meiteren Beitrag an 
Römermonaten für den Türkentrieg frei geblieben. „Diefer gnädigften, 
unferen Landen von Ihrer Kaiſerl. Majeftät widerfahrenden 
Remiffion muß nun das Stift Effen billig und mit allem Recht mit— 
genießen, anerwogen felbiges verſchiedene Jahre hero zu unferes 
Herrn Vatern Gnaden und unferer pro salute imperii habender 
armatur das Ihrige willig mit beigetragen, alfo dupliei onere nicht 
belegt werben Fönne.”'*) Wir erfahren aus diefem Schreiben weiter, 
da der Kurfürft feinen Gefandten Nicolaus v. Dandelmann in Wien 
beauftragt hatte, mit dem Kaiſer wegen unbeeinträdtigter Nutznießung 
bes Vertretungsrechtes zu verhandeln. Es ift aber damals dieje Frage 
in Wien nicht erledigt worden.“) 

Dies kann uns weiter nicht überrafhen. Die damaligen Ber 
mühungen Dandelmanns in Wien, feinem kurfürſtlichen Herrn die 
preußiſche Königskrone zu fichern, fanden in der Hofburg feinen Anz 
Hang.’®) Das Brandenburg des Großen Kurfürften war dem Haufe 
Oſterreich ſchon zu mächtig geworden. Ein Zugeftändnis, das au nur 
eine Heine Machterweiterung bedeutet hätte, wie die Anerkennung des 
Bertretungsrechtes feitens des Kaifers, war damals ſicherlich nicht zu 
erwarten, wo man diejen glauben gemacht hatte, „der Kurfürſt habe 
eine unerfättlihe Ambition und gebenfe immer weiter hinaus.” Dan 
müffe, fuchte man dem Kaifer beizubringen, Brandenburgs Macht „vielz 
mehr mindern und ſchwächen als vermehren“.!*) 

Wie Fuchs weiter berichtet, ift man jeitdem in Wien „dem 
Rurfürften faft in allem zuwider“.*) 

ve Bernapdtne Sopfie and. Hohenſeidi, Ehen, Yan. 1619, Ehen 
Atien VII, 8, D. St; 

+) Der — an den Grafen d. Ct (nicht Eit, wie Kindlinger 
reibt). Sieve ben 5,15. Dav. 1695, Rinblinger. Mfer,, Tom 110,9. 1a, 

t. 
Kindlinger, Mier., Tom F 192, M. 

* ——— — 
ze) Dronfen, IV, 1, © 
‚”) Buchs Sarsen ii veſchulbigung Dandelmanns, 30. Januar 

168, a. a. ©, © 
ar 
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Als aber der zweite Teilungsvertrag zwiſchen Frankreich und 
Holland dem Kaiſer den Kampf um das ungeteilte Erbe der ſpaniſchen 
Habsburger in nächſte Ausſicht ſtellte, war ſein Widerſtand gegen das 
preußiſche Königsprojelt gebrochen.“) Hatte er doc) jetzt Brandenburgs 
Waffenhülfe notwendig, die er ſich im ſogen. Krontraktat durch An— 
erfennung Friedrichs III. als Königs in Preußen ſicherte. In den 
Kreis der Verhandlungen, die deshalb gepflogen find, wurde eine Menge 
unerledigter Streitfragen hineingezogen, unter anderem aud) die eſſen— 
ſche Vertretungsangelegenheit. Am 7. Auguft 1700 ftellte der brander 
burgiſche Geſandte Bartholdi dem Kurfürften die Bedingungen zu, unter 
denen der Kaiſer die preußifche Königsktrone im Haufe Hohenzollern 
anerkennen wollte.) Unter anderem wurde verlangt, Brandenburg 
jolle auf die Monatsgelder, die es bisher in Eſſen, Elten, Werden und 
Neuftadt genoß, verzichten.) Hierzu bemerkten die Minifter in ihrem 

Immediatberiht an den Kurfürften, worin die Forderungen des Kaiſers 
Fritifiert und erwogen wurden, daß, „wenn man alles genau eraminieren 
will, eben nicht anders fagen (fan), außer Elten, mit welchem es eine 
andere Bewandtnis hat, nach jtrengem Recht dergleichen kontinuierliche 
onera wohl eben nicht aufzubürden wären.” (1) Entweder, fo rieten 
fie, folle man bein Kaifer eine Unterſuchung diefer Angelegenheit bez 
antragen, oder aber, wenn der Wiener Hof damit nicht zufrieden jei, von 
den Monatsgeldern (Eſſen zahlte damals 340 Reichstaler, Elten 40, 
Werden 250, Neuftadt 400) etwas ablafien. Dabei müffe man aber den 
bergebrachten Anfpruc auf die Vertretungsgelder in Kriegszeiten ſich 
vorbehalten.) Ihr Vorfehlag, dem Kaifer eine „nähere Unterfuchung” 
der Anfprüche beider Parteien vorzufchlagen, fand des Kurfürften Ger 
falfen,?) offenbar weil hierdurch immer noch die Möglichfeit gehoten 
wurde, eine Verftändigung im Intereffe Brandenburgs zu erzielen. 

Obwohl der Kaifer fi) noch im September in diefer Angelegenheit 
möglichit ablehnend verhielt,”) wurde doch im 4. Geheimartikel bes 
ſog. Krontraktats der Wunſch Friedrichs 111. möglichft berückſichtigt.“) 
„Wegen Eſſen, Elten und Werden iſt verabredet worden, daß, weil 
J. K. D. in ſelbigen Orten einige jura undisputierlich zu haben präten— 
dieren, denen J. K. M. keineswegs zu präjudizieren gemeint ſind, die 
Intereſſenten ihre Bevollmächtigte an ben kurfürſtlichen Hof abſchicken, 
und J. K. D. mit ſelbigen die Sache ohnverzüglich mit Zuziehung des 
in Berlin ſubſiſtierenden kaiſerlichen Reſidenten alles mit Flelß erwägen 
laſſen, und dieſelben durch Erteilung einer recht- und billigmäßigen 
Reſolution allerdings und ohne Zeitverluſt klaglos ſtellen, widrigenfalls 

Edmannsderner, II, S. 135. 
=) Lehmann, Preußen und #3 katholiſche Kirche I, S. 473. 
»*, Gchmanıt, a, a. ©, &. 473. 

Lehmann, ©. 484. 
A. a. ©, Anm. 3, Margingle des Kurfüriten. 

) Ktaiferliche Nojolution ohne Datum, a, a. O. 
) d. Mörner, Staatöverträge, S. 821. 
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aber, und da die Intereffenten ſich nit folder Reſolution nicht bes 
friedigen wollten, die Sache zwar ad tribunal competens remittieret 
und allda gleihfals längft innerhalb 1%: Jahren ordentlich ausgemachet 
und in ihren habenden juribus feineswegs gekränkt und beſchweret 
werden jollen.” 

Der Streit um die Vertretung, welche der Schirmherr bisher 
wegen der damit verbundenen finanziellen Vorteile als der Mächtigere 
mit Nachdruck geltend gemacht hatte, jollte aljo auf rehtlihem Wege 
zum Austrag kommen. Daß Brandenburg den bisher fo zähe behaup— 
teten Anſpruch nicht fahren laſſen, jondern Mittel und Wege finden 
würde, die vorteilhafte Vertretung fich für die Zukunft zu fihern, dürfen 
wir nad allem Bisherigen wohl erwarten. 



Zweiter Abjchnitt. 

Die Vertretungsvergleiche des Stiftes Eſſen mit 

Preußen (1701 und 1705) für den fpanifchen 

Erbfolgefrieg. 

Am 16. November 1700 war der Krontraktat in Wien unters 
zeichnet worden. Am gleichen Tage jtellte Ludwig XIV. in 
Verfailles jeinen Entel Philipp von Anjou dem Hofe als den durch das 
Teftament Karls II. bejtimmten Univerfalerben der ſpaniſchen 
Monarchie vor.‘”) Die Folge war der große Krieg. 

In Friedrichs, des nunmehrigen Königs, natürlichen Intereſſe 
lag es, an der Weitgrenze dem Feinde entgegenzutreten, gegen den er 
ſich ja dem Kaifer verpflichtet Hatte. Denn ſchon waren die Franzofen 
in die jpanifhen Niederlande eingerücdt und wurden feinen rheiniſch- 
weltfälijchen Beſitzungen gefährlich.) Dabei hatte ihm der Kurfürft 
Johann Wilhelm von der Pfalz, der für feine Lande Jülich und Berg 
fürdtete und als Schwager Kaifer Leopolds bei dem in Ausfiht 
ftehenden Kampfe zwijhen den Bourbonen und dem Hanje Habsburg 
ohnehin ſchon zu dieſem hielt, geraten, den niederrheiniſch-weſtfäliſchen 
Kreis zur Verteidigung der Weltgrenze mit heranzuziehen. Denn von 
Reichs wegen fonnten bie Stände des Kreifes noch nicht dazu verpflichtet 
werben, weil der Reichskrieg noch nicht erklärt war.'”) Auf den 4. Juli 
1701 wurde deshalb ein Kreistag nad Dortmund berufen.) Er 
interefjiert uns hier vor allem, weil es auf ihm über die Vertretungss 
angelegenheit, insbefondere die ejfenfche, zu einer recht „lebhaften“ Aus: 
iprade kam. 

Bernardine Sophie hatte ihren Abgeordneten Dr. Buck‘) 
inftruiert, mit Brandenburg dahin zu verhandeln, daß es als Ent: 
ſchãdigung für die bisher geforderten und noch dauernden Zahlungen an 

») Erömannsdörffer, II, ©. 173 f. 
»*) y. Schaumburg, König Friedrich I. und der Niederrhein, Zeitſchr. 

i. preuß. Gefchichte u. Sandestunde, 15. Jahrg, ©. 308. 
’”’) Die Reichskriegserklärung erfolgte erjt im Sept. 1702. Erdmanns 

dörfier, II, ©. 182. 
") Föntı Arebri 1. und der Niederrhein, von E. dv. Schaumburg 

in der Zeitſchrifi für, preußifche ha ichte und Randestunde, ©. 309 u. 313. 
39) Nicht Bad, wie Örevel |hreißt, Beiträge, 7, ©. 38. 
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Monatsgeldern und Quartierlajten den Anteil des Stiftes zu Stellung 
und Unterhalt der Kölner Kreisgarnifontruppen übernehme. Brandenz 
burg follte die Monatsbeiträge und dergl. dem Stifte erlaffen, dan 
wollte fie, wie fie ſchon früher erklärt hatte, ihr Heeresfontingent felbit 
ftellen.”®) Buck, der bei Hymmen, dem kleviſchen Abgeordneten zum 
Dortmunder Kreistage, die gewohnten Beſchwerden der Abtiffin vor: 
brachte und zu verfichen gab, daß bie Fürſtin einer Vertretung nicht 
geneigt wäre, vielmehr ihren Anteil für die Reichs- und Kreistruppen 
felbft tragen wolle, ſtieß hier auf den üblichen Widerftand.") 

Eine Vertretung, meinte Symmen, kann dem Stifte doh nur 
erwünfcht fein, da ſich der König damit bereit erklärt, für eine Befreiung 
von Winterguartieren, Durchmärſchen uſw. Sorge zu tragen. Doc 
abgefehen hiervon, läßt er fich nicht das ihm als Schirmvogt zuftehende 
Vertretungsrecht durch die Abtiſſin kürzen. Vergeblich machte Buck 
geltend, daß die Schug: und Schirmgerehtigfeit keinen Anfprud auf ein 
landesfürſtliches Recht enthalte, wie die Stellung von Soldaten zunt 
Neiche: oder Kreisheer. Auch im Falle einer Vertretung, meinte der 
eſſenſche Abgeordnete, würden die von Hymmen angeführten Kriegs— 
laſten nad) den bisherigen Erfahrungen dem Stifte nicht erfpart bleiben, 
da es im Reiche ja allgemein üblich geworden fei, daß die mäghtigeren 
Stände, wenn fie die Vertretung eines ſchwächeren Standes übernähmen, 
mit Vorliebe diefem zur Entlaftung ihrer eigenen Lande die Kriegslaften 
zuſchöben. 

Ich tann es mir nicht verſagen, auf einige Erörterungen des 
Dortmunder Kreistages wegen der von Brandenburg geforderten Ver— 
tretung der „Nebenquartiere “näher einzugehen, da die Verhandlungen 
fo recht den Kampf der Kleinen um ihre Sandeshoheit gegen die Großen 
veranfchaulichen. Im Stifte Eſſen, das uns hier vor allen Dingen 
interefliert, war es nun Brandenburg weniger darum zu tun, die 
Landeshoheit der Fürftin in Frage zu ftellen, als ſich vielmehr nur die 
Vorteile der Vertretung zu fihern. (1) Neben der auf dent Kreistage zu 
erledigenden Frage, wieviel Kreistruppen wegen ber drohenden 
Franzofengefahr aufzubringen jeien, wobei man fi) vorläufig auf 8200 
Mann Infanterie einfchließlich der für Köln in Ausfiht genommenen 
Beſatzung geeinigt hatte,"*) gingen auch die Verhandlungen wegen der 
Formation der Regimenter aus den Kontingenten der einzelnen Stände 
ber. Als in der Kreistagsſitzung vom 16. Juli ein von Direktorium 
aufgeftelltes Schema von 6 Negimentern zur Beratung kam, bejtand 
Hymmen darauf, daf die Kleve auf dem Kreistage zu Duisburg (1682, 

>) Inſtruktion für Dr. Bud, Steele den 2. Juli 1701 Mr „Kreistages 
acta Dortmund de anno 1701%, Giien, Akten II, 4, D. St. 

* Das zunächſt Folgende nad) dem Berichte des Dr. uk, Kind» 
linger, Tom. 110, d. 196-199, M. St. A. Nur Ergänzungen aus anderem 
Quellenmaterial Sind noch bejonders nefenneichnet, 

”*) Streisabfchied vom 29. Juli 1701 in Kreistagsatta, Dortmund, 
de ao. 1701. Eſſen, Akten II, PR D. St. 
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zut Bildung eines Regiments zugewieſenen Kontingente ſeiner Neben— 
quartiere, worunter auch Eſſen gemeint war, nach derſelben Repartition 
nit Kleve verbunden blieben. Der König würde cs nimmer zugeben, daß 
die Nebenquartiere fih mit anderen zu einem Negimente vereinigten. 
Hiergegen erhoben vor allem Werden und Tortmund Einfprud. Die 
von Kleve geltend gemachte dauernde Verbindlichkeit der Duisburger 
Repartition wurde von ihnen angefochten. „Sofern man jest Eleve 
deferierte,“ hieß es, „wäre es um alle Jinmedietät auf einmal geſchehen.“ 

Das Direktorium erließ nun eine Aufforderung an die Stände 
zerfanmlung, Deputierte für eine befondere Konferenz abzuorbnen, um 
fo eine Einigung über die dringend nötige Organifation und Regimentsz 
formation der Kreisarmee zu erzielen. Den Vorfig führte im Namen 
Kleves Hymmen, der namentlich den Stiftern Eſſen und Werden die 
Schuld zuſchob, duch ihren Widerjtand die Annahme des vom 
Direktorium dem Kreistag vorgelegten Schemas von 6 Negimentern 
vereitelt zu haben. Als Hymmen fogar benterkte, daß der König feinen 
Scupverwandien, für die er übrigens die Kontingentsmannjdaften 
ſchon „montiert“ hätte, nicht zugejtchen könne, ſelbſt Leute zu werben 
und zu bewaffnen, ſtieß er auf den Widerſpruch des eſſenſchen Abge— 
ordneten. Diefer verwics ihn auf das feiner Fürftin im weſtfäliſchen 
Frieden beftätigte Tus armorum, wie er denn ſchon einmal im Laufe 
der Kreistagsverhandlungen jehr deutlich betont hatte, daß dem Stifte 
das ungefhmälerte Recht verbleiben müſſe, fein Kontingent ſelbſt zu 
ftellen, das der Kreistagsbejchluß von 1697 ausdrüdlich den Ständen 
des weſtfäliſchen Kreiſes zufichere.”) Es fei Har, warf er Hymmen 
vor, wohin Brandenburgs Abfihten gingen, wenn man jogar diefes 
Iandeshoheitliche Recht dem Stifte jtreitig mache. 

Der Kreistag ging mit dem Beſchluß auseinander, daß jeder 
Stand fein Kontingent nach dem Duisburger Fuß bereit halte, ohne 
dab eine endgültige Verteilung der Regimenter und ein Schema zwecks 
Vildung der Negimenter zuftande gekommen wäre, Alles weitere ward 
auf einen baldigen Kreistag verſchoben. Der Hevijche Abgeordnete hatte 
zum Schluß noch erklärt, „der König (hat)... . gehofft, daß bei gegen- 
wärtiger Kreiöverfammlung das höchſt nötige Verfafiungswet . 
menigitens . ... weiter, als bishero geſchehen, forigangen und des Ende 
das jüngit per Dietaturam communicierte Schema an jebo feitgeftellt 
fein würde, dieweilen es aber fcheinet, daß ſolches durch ein und anderen 
nicht joviel das bonum publieum als feine eigene Konvenienz ſuchenden 
Stand für diesmal verhindert worden,” jo ſchließt er fi dem Mehr: 

) Der mindenfche Abgeordnete fügte dann noch im 
igs in Preußen hinzu, daß die Stände, die mit anderen 

* Continuatio Protocolli vom 19. Juli 1701. Eſſen, Akten III, 4, 

St, 
#4) Kreißtagsprotofoll vom 26. Juli 1701. Eſſen, Alten II, 4, 

=. 
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wegen gemeinjamer Regimentsformation ſchon verbunden wären, aber 
„bernächft gutfinden möchten, fih von Allerhöchſt gemeldeter Sr. König: 

lichen Majejtät . vertreten zu laffen..... . vorigen Kreijes: 
bejchlüffen gemäß ihre freie Hand behalten“ ſollten.“) Wefentliches 
war nicht erreicht ; bie Truppen ftanden zwar auf dem Papier, aber ber 
tatfählihe Schug der Neichsgrenze lag allein in Händen ber 
Armierten.*) 

Die brandenburgifhen Einquartierungen und Geldforberungen 
hatten bislang ihren ununterbrodenen Fortgang genommen.) Da 

trat Ende Auguft, bevor die im Krontraktat fejtgejegte rechtliche Er— 
ledigung in Wien oder Berlin das Zuſtandekommen eines Vergleichs in 
Frage ftellte, die kleviſche Regierung an das Stift wieder mit deu 
Erſuchen heran, „unbeſchadet der ftiftiihen Immedietät“ einen Ver 
tretungsvergleih zu ſchließen.“) Man legte dem Unterhändler des 
Stiftes nahe, daf die von der Fürftin geplante Selbftjtellung zwecklos 
fei, da die Einguartierungen und Monatsgelder trotzdem nicht aufhören 
würden, aud) ſolle man nicht auf die Hülfe des Kaiſers in diejer Ange: 
legenheit rechnen, der feinen Einſpruch erheben werde, da Brandenburg 
ein anfehnlices Heer zum Schuge des weſtfäliſchen Kreijes unterhalten 
müſſe.*) 

Die anmaßende Sprache Hymmens auf dem Dortmunder Kreis: 
tage hatte die Fürjtin ſehr vorſichtig gemacht, jo daß der eſſenſche 
Unterhändfer ohne nähere Inftruftion für den Abſchluß eines Ver: 
gleiches geblieben war. Auf dem Landtage vom 12. September, wo 
der Antrag der Hevifchen Negierung zur Sprache kam, ließ fie Deshalb 
erlären, ein DVertretungsvergleih ſei jetzt nicht am Plage, trotz der 
drückenden Laften jeitens des preußiſchen Schutzherrn.*e) Vielmehr 
hält fie es jet an der Zeit, wo man in den Dortmunder Kreistagd- 
verhandlungen neues Velaftungsmaterial für Preußen gefunden, den 
Syndikus des gräflihen Damenkapitels Stroe zu der durd den Kaifer 
im vierten Geheimartifel des Krontraktats feftgefesten Verhandlung an 
den Berliner Hof abzuordnen, um unter Hinzuziehung des dortigen 
kaiſerlichen Nefidenten wegen Abjtellung der bisher aus der aufge— 
drängten Vertretung erwachfenen Beſchwerden zu unterhandehr.”") Sie 
verfprach ſich hiervon recht viel, hatten ihr doch der Faiferliche Nefident 

A. a. O. 
==) 9, Schaumburg, Friedrich I. und der Niederrhein, Zeitſchrift für 

preußtiche Gefch. und Canbestunde, 15. Jahrgang, ©. 318. 
0», Anlage 20 zu Geibels Supplifation in Atta, die Eſſen-, Werden: 

und Dortmundichen Vertretungsgelder betreffend, Nep. 63, n. 635, B. St.-A. 
— Landiagsprototoll vom 21. Zuni 1701. Eſſen, Akten VITb, 9, 

. St: 
Landtagspropoſition, 12, Sept. 1701. Ciien, Alten VII , 9, 

D. St.A. 
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son Heems und ihre Freunde und Gönner am Kaiſerhofe in Wien ihre 
Hülfe in Ausficht geftellt.") So trat fie denn nun an die auf dent 
fenihen Landtage verfammelten Stände mit Geldforderungen für die 
Selbſtſtellung des ftiftifchen Kontingents heran.) Denn durch 
„ordentliche Kollektation“ Tönne das Geld von den Untertanen nicht er— 
hoben werden, da das Stift bis zu der Berliner Konferenz fiherlic noch 
unter den preußifchen Forderungen zu leiden haben würde. Eindringlich 
fellte jie den Ständen vor, daß die zu bewilligenden Gelder im Vergleich 
zu der reichsunmittelbaren Freiheit des Stifts doch nicht in Frage fonımen 
dürften. Glaubte fie diefe doch durch das Zugejtändnis der Vertretung 
an Preußen gefährdet. Sie war der Anficht, daß die Hevifche Regierung 
vor allen Dingen deshalb mit jhönen Verfprehungen auf einen Ve 
sretungövergleich Dränge, um die durch den Kaifer verlangte „Unterfuche 
and Hebung zu declinieren und einzujchläfern”. 

Dod für die Haltung der Stände waren die Bedenken, da fie 
neben den preußijchen Sriegslaften noch ein Kontingent von 93 Mann 
zu dem in Dortmund feftgefegten Kreisheer von 8200 Mann unterz 
halten jollten, fo ausfchlaggebend, daß fie ſich troß der großen Beſorgnis 
der Abtiffin um ihre reihsunmittelbaren Rechte für einen Vertretungs- 
vergleich mit der Elevifchen Regierung erklärten, *'') „der gegen Vor— 
ausgabung eines beftändigen und bündigen reversalis . . . . ohne 
Schaden für immebietät möglichjt billig” auf einige Jahre geſchloſſen 
werben jollte. Die Verhandlungen in Berlin wollte man trogden 
weiterführen.”®) 

In der Haltung des Landtages werden wir alfo die Urſache bafür 
zu jehen haben, daß die Fürftin endlich dem Anfinnen Preußens nachgab 
mb die Schritte zur Abſchließung eines Vertretungsvergleihs tat. Die 
Anfiht der Fürftin, daß Preußen auf einen Vertretungstraftat jo jehr 
dränge, um die vom Kaijer in Berlin feftgefeßte Unterfuchung über- 
flüſſig zu machen, ift nicht grundlos. Hören wir doch gleichzeitig, daß 

Se ” Landtagspropofition vom 6. April 1701. Eſſen, Alten VIIb, 9, 
. Std. 

) Sandtagepropofition, vom 12. Sept. 1701. Eſſen, Akten VII 6, 
9%, D. St“. 

=) Der Candtag des Stiftes Efien fette ſich im weſentlichen aus 
dem gräflichen Damenfapitel als eritem, dem Ranonicjenfapitel als zucitem 
und der Nittericajt als drittem Landjtande zufammen, zit welch iehterem 
auch das Stift Stoppenberg gehörte (fiche Körholz, ©. 5). Ohne Zu 
#immung der auf dem Landtage vertretenen Stäude durfte nad} dem Here 
tommen in SandeBangelegenbelten nichts vorgenommen werben, was aller- 
dings vielfach von den yürftinnen, namentlich von ranzisfa Chriftina 
(1726-1776) umgangen murde. Diefem Schritt zur Entiwidlung des 
Abfofutismus follte der Candesgrundvergleih von 1794, der die beider 
jeitigen echte der Fürſtin und der Stände an ber Regierung des Landes 
’eftlegte, Einhalt tun; vgl. hierfür Franz Arens. Die Berfafiung des 
Taiferlichen freimeltlichen Stiftes Eſſen, Beiträge 15, Eſſen 184. 

»») Qandtagsprotofoll vom 12. Sept, 1701. Efjen, Aiten VIIb, 9, 
D. Sr. 
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der König jeinem Gejandten von Bartholdi in Wien den Vefehl erteilte, 
des Kaijers „verberblihen Verordnungen wegen Nemifjion des Bei: 
trages von Efjen, Elten, Werden, Dortmund vorzubeugen“, während 
der kaiſerliche Nefident in Berlin, von Heems, den brandenburgifchen 
Beſtrebungen entgegenarbeitete, indem er diefe Kleinen aegen den König 

noch auffäjliger machte.) 
Denn mit dem Krontraktat, worin ſich Preußen dem Kaiſer vers 

pflichtet hatte, war die Politit des kaiſerlichen Hofes gegen den aı 
ftrebenden norddeutſchen Staat keineswegs geändert oder gar freund- 
licher geworden. In allem, was Preußens Intereſſe betraf, zeigte man 
ſich in Wien fchwieriger als zuvor.) Hierdurch mag uns die Haltung 
von Heems' erklärlich erfcheinen. Während Stroe im Anftrage «der 
Fürftin nach Berlin ging, kam es anfangs Oftober 1701 in Kleve zu 
dem erften Vertretungsvergleich. 

Der König übernimmt hierin die Vertretung des jtiftiichen 
Kontingents zu der in Dortmund bejchlofjenen Kreisarmatur, da bie 
Fürftin es für das Stift „dienlicher erachtet... . für dieſes Mal“ einen 
Vertretungsvergleih zu ſchließen, wobei ihr jedoch das Recht der Selbit- 
ftellung „glei anderen immediaten Reichs- und Kreisjtänden” zuge— 
ftanden wird. Überhaupt foll der Veraleich die Neichsunmittelbarkeit der 
Fürftin und die hieraus fließenden Rechte nicht beeinträchtigen, noch 
zum Nachteil der fürftlichen Rechte in den Verhandlungen zu Berlin 
bezw. bei der rechtlichen Entfheidung in Wien „allegiert” werden. Die 
näheren Einzelbeſtimmungen gebe ich wörtlich; es ift recht viel, was 
hier verfprodden wird. „Primo übernehmen Ihro Kgl. Maj. in 
Preußen obgemeldetes Ihro Fürſtl. Gnaden und des Stifts Eſſen auch 
angehöriger Herrſchaften und Stüce völliges Kreiskontingent an aufzu— 
reitender Miliz zu Roß, wann deren bei bevorftehendem Kreistage 
(10. Okt. nach Köln geladen) ”*) rejolviert werden follte, und zu Fuß, 
deren Montierung, Rekrutierung und Unterhaltung in Sommer: und 
Winterzeit, wie auch die erfordernden Koften der Artillerie, General 
und Regimentjtäbe, Kommifjariat, Proviantanıt, Feldapothet und 
Hofpital, Unterhaltung der Primeplanen, Anfchaffung der Zelte und 
was ſonſt einigergeftalt zu der Armatur erfordert werden möchte, nichts 
überall ausbehalten, wie ſolches namen *9) könnte, auf 3 Jahr. 

Dagegen wollen seenndo Ihro Fürftl. Gnaden zu Efien aus 
aemeldetem Dero Stift, Herrſchaften und angehörigen Pertinentien an 
Allerhöchſiged. Ihro Kal. Maj. jährlich in 12 nacheinander folgenden 
Monaten zahlen laffen die Summe von 4600 Rilr., diejergeftalt jedoch, 

'*) önig an Bartholdi, 18. Sept. 1701, Akt, de anno 1701 bis 
1719, die Eiendifche Bertretumnsface beizefiend.” Me. 63,n. 636, B. Std. 

2) v, Soorben Die preufiice Waliik im, faanifien Erbfolgekriege. 
Hiftorifche Aeitfehr., 18. Band, 5. 305, 309, 315, 318 

2) Sonbtagsurebofition von 12. Seut, 3701. Gffen, Atten Vn b, 
92. Sta. 

*, (haben) 
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daß gleichwie die Stadt Ejjen”“") in Reichs- und Kreisanlagen zu dent 
Stift und übrigen Ihrer Fürftl, Gnaden Herrihaften und Untertanen 
mittels Abtragung fiheren quanti zu konkurrieren und in ſoweit zu 
inbfevieren ſchuldig, auch dazu durch Kameralendurteil (1670) ange— 
wiefen ift, alſo auch dasjenige, welches gemeld. Stadt kraft derjelben 

' zahlen wird, von obgemeld. Summen abgehen, jo dann gegen Zahlung 
obged. 4600 Nilr. die bishero geforderten Monatsgelder a die 
ratifieationis dieſer Abhandlung gänzlich ceffieren ſollen. 

! Tertio. Desgleihen wollen Ihro Kgl. Maj. Dero officia bei 
dem kurpfälziſchen Hofe mit Nahdrud anwenden Iafjen, daß Ihro 
Fürftl. Gnaden in Kollektation Dero Ländlein Breifig in Reichs— und 
Kreisanlagen zum 6. Teil Derd Stifts-Kontingent und verfolglid auch 
in mehr gemeld. Summa, woran diejelbe von dem Herzog zu Jülich 

| der vor vielen Jahren in contradietorio am kaiſerlichen Kammerz 
gericht ergangener definitio und Kondemnationsurteil uneradhtet de 
facto behindert fein, fürberhin nicht mögen beeinträchtiget werben. 

Quarto. So jollen auch ratione praeteriti, es ſei wegen 
unterhaltener Mannſchaft der Kreisgarnifon in der Stadt Köln und 
deren Beſoldung, item Bejtreitung der dazu gehörigen Negimentsjtäbe 
und Primeplanen, einigen Kaiferl. Affignationen und Römermonaten, 
noch aus feiner anderen Urſach einige Austrag oder Nehnung von Ihro 
Kl. Maj. oder jemand anders formiert, fondern da dergl. geſchehen 
wollte, ſolches alles von Ihro Kol. Maj. übernommen und Ihro Fürftl. 
Snaden jamt gedachten Dero Stift und Untertanen davon allerdings 
befreiet werden. 

Quinto. Wann au in verglichener Zeit einige Kaiſerliche 
| assignationes in Geld oder Mannſchaft ausgehoben werden jollten, 

iolhe wollen... Yhr. Kal. Mai. ..... gleichfalls übernehmen. 
Sexto. Meilen Jhro Fürjtl. Gnaden Beſchwer geführet, daß 

‚ Derojelben Stift Eſſen und angehörigen Herrſchaften mit wirklicher 
Eingquartierung bishero ohnerwogen dagegen von Seiten Ihrer Fürftl. 
Gnaden eingemendeter Proteftation und Kontradiktionen ftark belegt 
gewefen, jo wollen Sr. Kgl. Maj. darunter remebieren und es vors 
tünftige dahin wirklich einrichten laſſen, damit das Stift Efjen und 
beigehörigen Herrſchaften und Pertinentien nicht höher als mit 
20 Pferden anftatt der eigenen Armatur und Einlogierung feines Kreis— 
lontingents in Zeit dieſes dauernden Vergleichs belegt, wovon die dabei 
gehörigen Ober= und Unteroffiziere in die Stadt Ejjen auf derſelben 
Koften zu verlegen fein werden und für folde 20 Pferde, die von Ihro 
Naj. verordneie Vergütung an mehr gemeld. vergliener Summe 

=) Die Stabt Eſſen zahlte unmittelbar an bie preuß. Regierung 
während der Dauer dieſes Vergleichs (bi8 1705) 600 Rtlr. Schreiben des 
Bürgermeifter8 und Rats der Stadt Eifen an den König, praf. 3. Yan. 
1714, Rlev.-Märk., LU, XXV, n. 2, D. St.A. und ein Schreiben der 
Stadt vom 13. Febr. 1716, a. a. O. 
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abgehen, ſonſten auch Ihro Fürftl. Gnaden und Dero Stift keine 
Verftattung einiger Werbung anders, als in der Stadt Efjen vermittels 
Öffentlichen Trommelſchlags auf jelbfteigene Koften, auch ohne Zwingung 
der Untertanen, weniger die Rekrutier- oder Anſchaffung einiger Mannz 
{haft angemutet werden jollen, als wohl auch bie gegenwärtige im Stift 
Effen vorhandene Einquartierung a die ratificationis dieſer Abhand- 
lung, wofern joldes nicht eher geſchieht, bis auf obgemeld. Zahl der 
20 Pferde wirklich aus- und weggenommen werben folle. 

Septimo. Soll dus Stift Efjen und deſſen Appertinentien, 
abſonderlich auch die dazu gehörigen beide Dorfihaften und Herr— 
haften Huckarde und Dorftfeld mit Durchmärſchen und Nahtlagern 
Ihro Kal. Maj. Trouppes joviel möglich verſchonet, wann aber bie 
Notdurft dergleichen erfordern täte, alsdann die Zahlung des Unterhalts 
richtig verfüget und darunter für die Eſſendiſchen nicht weniger als für 
Sr. Kgl. Maj. eigene Untertanen von Derofelben Kommifjarien gehörige 
Vorſorge getragen, und gleihmie in den benachbarten Landen jebe 
Munbportion mit 5 Stübern entrichtet und bei nicht verfügter Zahlung 
an obgeb. verglichener Summen fofort gelürzet und einbehalten werden. 

Octavo.” Diefer Punkt betraf die Regulierung von Grenz: 
ftreitigfeiten zwifchen Preußen und dem Stift im Dorſtfeldiſchen. 

„Nono. endlich ſoll biefe obgemeld. reſp. Übernahme des Kreis- 
tontingents mehrgemelb. Stift ſamt was dem anklebe und dagegen ver— 
ſprochene Zahlung ber jährlichen 4600 Nilr. auf 3 Jahre, wann die 
vergleichende und einrichtenbe Kreisarmatur jolange beliebet wird und 
im Stande bleibet, fonften aber bis zu deren Aufhebung und weiter 
nicht kontinuieren und dieſenfalls nach Umlauf folder 3 Jahre allerfeite 
freiftehen davon abzugehen.” Die Natifikationen follen innerhalb vier 
Wochen auögewechjelt werden.’”) 

Am 5. Oftober 1701 murde der Vergleich preußiſcherſeits durch 
die Geheimen Näte von Blaspeil und Mosfeld, effenfcherfeits durch Coci 
und einen Abgeorbneten namens Limburg unterzeihnet. Unter dem 
13. Dezember erfolgte die Ratifitation des Königs; *) doch der hierin 
gebraudte Ausdrud „mit Vorbehalt Unferer an erwähntem Stift 
habender Gerechtſame“ erregte Anſtoß. Deshalb mußte die kleviſche 
Regierung zu Prototoll geben, daß der König in dem Vergleih „Fein 
ander Recht, als ius advocatiae und was ſolchem anklebet, am Stift 
Eſſen praetendieren wolle.“ **) 

Unterdefien hatte Stroe im Oktober in Berlin ein Memoriai 
eingereicht, in dem unter anderem die Fürftin über die feit den 70er 
Jahren des ‚vergangenen Jahrhunderts erlittenen Kriegslaften (Quar— 

* Sittinger, Mier, Tom. 110, p. 219-294 infl. M. St.A. 
Ma. OD. ©. 2 
* Venorinte ürtticher Eſſendiſcher Deputirten mit Bernext der 

Eeo. Renlerumg, Kleve, den 7. Yan, 1702, Kindlinger, Mfer., Tom. 110, p. 225 fi, 
. St. 
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tiere, Monatsgelder, Durchmärſche uſw.) und über die Begünſtigung der 
Stadt Eſſen in der Vorenthaltung des dem Stifte jhuldigen Anteils an 
ven Reichs: und Kreisjteuern Klage führte. Vor allem legte fie hier 
feierlichen Proteft gegen die Angriffe ein, die fih Hymmen bei Gelegen- 
beit des Dortmunder Kreistages auf ihre Reichsunmittelbarteit und das 
ihr hiermit zuftehende ius armorum erlaubt hatte.”*) Die Rejolution, 
die am 20. Februar 1702 in diefer Angelegenheit vom Könige an die 
Hevifche Regierung geſchickt wurde, nachdem ſie Stroe vorher mitgeteilt 
war, gibt zwar zu, daß der Große Kurfürſt nicht immer den Schirm 
yalten nachgelebt habe, ”) die bisher von Brandenburg geforderten 
Beiträge, heißt es hier, jeien in den kaiſerlichen Affignationen begründet 
gemefen. Der König hätte wegen der ſchon fo lange Jahre bedrohten 
Sage des niederrheiniſch-weſtfäliſchen Kreifes und der „Edlen teutfhen 
Freiheit” die Waffen wenigjtens bereit halten müfjen. Das Stift, das 
ja boch ſonſt verpflichtet gewefen wäre, in anderer Weife zum Schuge des 
Reiches beizutragen, Fönne es doch umfo weniger unbillig empfinden, 
etwas zum brandenburgifhen Heere beizuftenern, als es nächſt Gottes 
Hülfe feinem Schugherrn Sicherheit und Ruhe „wider alle Fatabilität” 
verdanfe. Die vorgelonmenen Ausfhreitungen und etwa zu hohen 
Forderungen werben beklagt und es wird verſprochen, dem Vertretungs- 
vergleich nachzuleben. Betreffs der Vorkommniſſe in Dortmund erklärt 
Treußen, daß es die Neihsunmittelbarkeit des Stiftes nicht in Zweifel 
siehe. Die Streitigkeiten wegen des Beitrags des ftädtifchen Kontingents= 
anteilö find der kleviſchen Negierung zur Begutachtung übergeben, da 
das Reichskammergerichtsurteil von 1670 nicht ganz Har jei. Die 
Fürſtin wollte ſich jedoch mit diefen Reſolutionen nicht zufrieden geben. 
Sie behauptete, die auf die kaiſerlichen Affignationen Hin geforderten 
Zahlen nieht angefohten zu haben, fondern was ohne diefe in Kriegs- 
und Friedenszeiten gefordert und wofür Faun eine Vergütung gezahlt 
jei*) Doch entichied fie ſich ſchließlich, in Güte mit der Hevifchen 
Regierung zu verhandeln und vorläufig von einer Weiterführung der 
„Berliner Negotiation” in Wien abzufehen.”””) 

Nach dem Aktenmaterial ift ein weiteres Ergebnis in diefer An— 
gelegenheit nicht feitzuftellen.”°) Cine verhältnismäßige Erleichterung 

2) Memorlate des Spndiei Henzichen Adam Stroe, giev-Märk 8. 
XXV, n. 2, 

= Acta de —A— Rep. 63, n. 63b, B. St. A. und Kind- 
linger, Tom. 106, 245 fi., M. 

#0) Ylähere Inftruftion für Skror, 13. Febr. 1702, Acta de 17011702, 
Rep. 68, n. 63b, D. StR. 

=”) Ganbtagsalten vom 28. Aug. 1702, Efien, Akten VIIb, 9, D. St-A. 
*) Im Februar 1702 erfolgten erjt die Refolutionen als Antwort 

auf das faft gleichzeitig mit dem Tofchinß des Vertretungsvergleichs von 
Stroe im Oktober 1701 in Berlin überreichte Memorial, nicht aber als eine 
Beantwortung von Klagen, die die Fürjtin unmittelbar nad dem Ver— 
iretumasvergleich [hen wieder dorgebracht haben foll, wie Grevel meint, 
fiche Beiträge, Heit 7, ©. 39. 
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trat anfänglich durch die jegt nachlaſſenden Einquartierungen ein.) 
Auf die Klage, daß die durchmarfcierenden Truppen für die Munde 
portionen weniger zahlten, als im Vertretungsvergleich feſtgeſetzt jei, 
auch ohne Geld Vergütungsquittungen von den Stiftseingejefjenen zu 
erprefien fuchten, wollte die kleviſche Negierung dies in der Weiſe 
abgeftellt wiſſen, daß der kommandierende Offizier einen von der Fürftin 
dazu beitimmten Kommiſſar einen „richtigen Schein” über die Ein— 
quartierungsfoften ausitellte, damit ihr jo eine „gebührende Vergütung” 
ausgezahlt werden könne.*i) Aber in die Feltung Wefel und in das 
Lager vor Kaiferswerth mußte damals das Stift, trogdem es ſich auf 
den Vertretungsvergleich berief, beträchtlihe Proviantfuhren liefern, 

wobei ihm bedeutet wurde, daß dieſe Lieferungen „nicht in Behuf 
Seiner Kal. Maj. in Preußen ... ſondern zu Dienſt Sr. Kaiferl. Maj. 
anxiliaire Truppen und des niederrheiniſch-weſtfäliſchen Kreifes er— 
fordert” würden.”*) Denn Anfang April 1702 war gegen den Kurz 
fürften von Köln, den Wittelsbacher Jojeph Klemens, der durch 
jeinen Bruder Mar Emannel ſich bejtimmen ließ, zu Frankreich 
zu halten, und franzöfifhe Truppen in das Erzitift aufnahm, 
von Kaifer die Neichserekution verordnet worden”) Deshalb waren 
Preußen, Pfälzer und Holländer unter dem Fürften von Nafjan-Saar= 
brüden vor Kaiſerswerth gerückt, das nach fajt dreimonatlicher Bes 
lagerung von dem franzöfiihen Kommandanten Blainville übergeben 
wurde.) 

Die Stadt Eſſen hatte ſich geweigert, zu diefen Lieferungen 
beizutragen, da fie vom Könige in Preußen Feine Aufforderung erhalten, 
und diefe Provianilieferungen auch nicht unter die allgemeinen Reichs— 
und Kreisftenern gerechnet werden könnten, vielmehr eine Laſt feien, 
die die Fürftin als benachbarten Stand des belagerten Kaiſerswerth 
träfe.*) Hierin fand die Stadt natürlich die newohnte Unterſtützung 
der Hevifchen Negierung.’”) 

Doch ſcheint das Stift immerhin gegen früher eine verhältnis- 
mäßige Erleichterung verjpürt zu haben, denn mit Ende des Jahres 
1704, wo der Vergleich ablief, drang die Äbtiſſin bei der kleviſchen 

Anlagen in Geibels Supplifation in Acta die Eifen-, Werden:, 
Dortmmdfchen Bertretimgsgelder betreffend (1736) Nep. 63, n. 636, 
8. Std. 

nn Gerorönung aus dem Regierungsrat zu Weſel vom 12. Aprit 1709, 
&iien, Atten VII, 11, ©. St. 

+) Schreiben der Hev. Hegierumn an die Fürftin, 7. April 1702, 
m. Schreiben der fürftl. Regierung, a. a. ©. 

*») Ennen, Frankreich und der Niederrhein, 8b. 2, S. 62 f. 
22) 0.0. D., ©. 68 f. 
=) Die Stadt an die Kürftin, vracl, 24. Sept. 170%, Eifen, Alten 

VII, 11, D. St, und Schreiben der Stabt an den Rönig, Candtages 
verfandlungen, Eiien, Alten VIIb, 9, D. St.A. 

29 Geflärung, der Heoikhen Nenierumg bon &. September, Land- 
tagsverhandhungen, Gfien, Aften VIIb, 9, D. St. 
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Regierung auf Erneuerung”) Der König gab dem Vizekanzler von 
Dieft und dem Kriegsrat Bergius, welche in Kleve mit den ejjenfchen 
Abgeordneten Coci und Kallenberg zweds einer Einigung über einen 
neuen Vertretungsatt zuſammenkamen, die Anweifung, womöglich das 
Stift zu einem ftändigen Vergleiche zu beftimmen. Dabei hätte er auch 
gerne den Pafjus des erſten Vergleichs geftrichen gefehen, der die preu— 
hiſchen Werbungen im Stifte unterjagte. ”) Dieft drang während 
der Verhandlungen beſonders darauf, daß die Stelle zu Anfang des 
Vergleichs von 1701: „Deſſen Selbjtanwerb: und Stellung Dero: 
jelben gleich anderen immediaten Reichs- und Kreisftänden zwar aller: 
dings freigeftanden” geftrichen werde und die Werbung dem Könige im 
Stifte wieder geftattet jein jollte; die eſſenſchen Abgeordneten wider: 
jegten ſich heftig; °*) ſchließlich Fam doch eine Einigung zuftande, jo daß 
der Vertrag am 17. März 1705 unterzeichnet werden konnte. Die den 
Menifchen Abgeordneten unbequeme Stelle des erften Vergleichs wurde 
dahin geändert, daß der Fürftin und ihrem Stift an der „unftreitigen 
immebiaten Reichs- und Standesqualität und daab dependierenden 
iuribus Recht und Berechtſamen nah Anleitungdesvorigen 
Vergleichs im geringften nichts abgehen folle”.”) 

Der König übernimmt laut dem zweiten Vertretungstraktat die 
Zertretung in Stellung und Unterhalt des Kontingents wie früher. 
Die Affignationen muß nicht das Stift, fondern der König zahlen. 
Als wefentlihe Abweihung von dem erften Vergleich möge insbejondere 
hervorgehoben fein, daß das Stift Eſſen vom 1. Januar 1705 ab 
jährlich 6000 Atlr. Vertretungsgelder zu zahlen hat, wobei auf bie 
Fürftin 5200 Rtlr., auf die Stadt 800 Rilr. entfielen, da die letztere, 
wie es wiederum hieß, „in Reichs- und Kreisanlagen zu dem Stift und 
übrigen Ihro Fürftl. Gnaden Herrfhaften . . . . mittels Abtragung 
fiheren quanti zu fonkurrieren ... jhuldig, auch dazu durch Kameral= 
enburteil angemiefen ift”. Einquartierungögelder follten für gewöhnlich 
aufhören, ebenjo Einquartierungen in natura. Jedoch dürfen, falls es 
die Not erfordert, 30 Mann Kavallerie in das Stift gelegt werden. 
Die dazu gehörigen Ober: und Unteroffiziere aber follen „in die Stadt 
Eſſen auf dero Koften verlegt werden und dafür neben 3 Rtlr., jo ber 
Einquartierte an Hartfutter und Speijegelder aus der Generaltaffe 
genießet, dem Stifte monatlich nod 3 Ntlr. und alfo 6 Rtlr. per Mann 
und Pferd aus oben verglichenen 6000 Rilr. in den 7 Wintermonaten, 
ober jolange diejelben in Duartier verbleiben würden, vergütet werden.” 
Jedoch wenn man gezwungen fei, genen den negebenenfalls in der Nähe 

”*) Goci an Blaspeil, 17. Nob. 1704. gu. XLIX, N. 4, Regiſtratur 
des Hevifcen Provinzialdepartements, B. St. 

9", Der König an d. Dieft und Serniner 10. Des, 1704, a. a O, 
“e) Schreiben ber efrnicien ‚Deputierten an die Fürjtin, 18. März 1705, 

VIIb, 10, Gfien, Alten, D. ©t.: 
=) Der meite Berkretunnebergfeih in Rindlingers Mfer., T. 110, 

d. Al fi, M. Stu. 
4 
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ſtehenden Feind eine Poſtierungslinie zu bilden, ſo könne, wie es hieß, 
dieſe beſchtänkte Einquartierung nicht eingehalten werden, ſondern es 
müßte die „raison de guerre praevaliren“. Aber auch in dieſem 
Falle wollte der König für das Stift, ebenſo wie für feine Lande 
Sorge tragen und es nicht über Gebühr belaften. Die Bejtimmungen 
über die Werbungen blieben beftehen. Das Stift und feine „Apper= 
tinentien“ und die dazu gehörigen Herrſchaften Dorftfeld und Hudarde 
ſollten möglichſt mit Nachtlagern verſchont werden, wenn jedoch jolches 
dringend erforderlich wäre, müßten für den Unterhalt eines jeden 
Kavalleriſten und Kavallerieunteroffiziers 7" Stüber, für jeden 
Infanteriften und Infanterieunteroffizier 3 Stüber vom kleviſchen 
Kommiffariat, den die Liquidationen innerhalb 14 Tagen einzureichen 
waren, vergütet oder dem Stifte an der verglihenen Summe jofort 
autgefhrieben werben. Die Dauer des Vergleichs ift auf die Zeit des 
augenblidlichen Reichskrieges beſchränkt, nad) defien Verlauf die beider: 
feits „competirenden iura” gewahrt bleiben. 

Die Stadt Efjen war natürlich mit dieſem Vergleich unzufrieden, 
da ihr Beitrag, der früher zu den brandenburgiſchen Einguartierungss 
und Monatsgeldern den 8. Teil, nah dem eriten Vertretungsvergleich 
aber 600 Rtlr. betragen hatte, nunmehr auf 800 Rtlr. jährlic erhöht 
morben war.) Eine Klage beim Könige hat hierin jedoch nichts 
geãndert.?i) 

Der Vertretungstraktat war, da er zu einem verhältnismäßig 
günftigen Abſchluß führte, vom Könige am 3. April ohne weiteres 
ratifiziert worden. Er hatte ihm 1400 Rilr. mehr eingebracht, immerhin 
Iohnend genug, wenn man bedenkt, daß Preußen das Vertretungs- 
Tontingent ſchlechthin unter jeine von ihm fowiefo ins Feld zu ftellenden 
Truppen einbeariff, ohne etwa ein befonderes efjenjches Kontingent 
anzumerben.?”) Dabei hoffte der Schirmherr, einmal mit dem Stift 
durch Verträge verbunden, die Fürſtin noch zu weiteren Zugeftändniffen 
bringen zu koͤnnen, un gewiſſe Zahlungen auch noch in Friedenszeiten 
zu erhalten. Man hätte fo durch Verträge gefichert, was man früher 
zum guten Teil im Kriege und im Frieden durch Zwang einbrachte: 
Deshalb wollte der König auch das Stift möglichit mit Einquartierungen 
verfehont wiſſen, die 30 Reiter, wovon im legten Vergleich die Rede ift, 
jollten anderswo untergebracht werden, zumal er an den Niederrhein 
vorläufig nur wenig Kavallerie zu entfenden gedachte.) 

.*%) Bürgermeifter und Rat ber Stadt Effen an ben König, 31, Fuli 
1705, Tit. XLIX, 4, Regiftratur des ev. Brovinzialbepartements, B. St.-. 

20) Die Stadt Sifen an den Mönig, 13. Sehr, 1716, Rev. Märt, 
XXV,n. 2, D. St 

Zwei Schreisen des Paßinettöminieriumg an, den aonin vom 
7. u. 17. Aug. 1734, Rep. 63, n. 6356 (17: B. St. 

*, Schreiben de8 Mönins an as Heike onmiariat, Sort 
a. d. Spree, 31. März 1705. Mew.-Märt. 8A, XXV,n. 2, D. Std. 
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Während die Fürjtin noch mit ihrem Landtage über die In— 
fruftionen für den zweiten Vergleich beriet,’*) war an fie die Auf- 
forderung ergangen, die Werbung von 8 Leuten für das Lottumſche 
legiment im Stifte zu geftatten.”®) Sie weigerte ſich defjen, ba man 

ihr die Verficherung gegeben, daß während der Zwifchenzeit, wo ber 
alte Vergleich zu Ende gegangen, bis zur Schließung des neuen feine 
Zumutungen an Geld oder Mannſchaft dem Stifte gemacht würden.““) 
Unbekünmert aber hierum fuchte die Hlevifche Regierung fih in der 
Weiſe für die verweigerten Rekruten ſchadlos zu halten, baf man 
einige Tage, nachdem der neue Vertrag ſchon unterzeichnet war, 
8 Bauersfeute, die an einem Sonntage nad Gelſenkirchen ins Märkiſche 
zur Kirche gegangen, mit Gewalt nach Wejel ſchleppte.“) Schließlich 
wurden fie aber auf eindringliche Vorftelungen wegen dieſes Vertrags— 

bruches hin wieder freigegeben.) Die preußiſchen Einquartierungen 
den nächſten Jahren fort, ohne daß, wenn wir den Klagen 
Glauben ſchenken, auch nur ein Drittel vergütet worden 

wäre, wie es im Vertretungstraktat verfprochen war. Vielmehr wurde 
das Stift in den leblen Jahren bes fpanifchen Erbfolgekrieges nicht nur 
im Winter mie üblich, fondern auch im Sommer mit Einquartierung 
belegt.) 

Auch ſonſt kam der Schuäherr den im Vergleiche übernonntenen 
Verpflichtungen mangelhaft nad. Im Frühjahr 1708 drohte das 
Kreisdirektorium ber AÄbtiſſin mit der Erefution, weil fie mit ihren 
Beiträgen zur „Armatur“ fäume, Preufen aber, das ihre Vertretung 
übernommen, „in den Nebenpräftandis wenig oder gar nichts be 
zahle”) Der preuß. Reſident v. Dieft in Köln erklärte mun, ber 
König werde, gleichwie er noch jüngft für das Stift bei der Reichskaſſe 
einen Betrag von 712 Gulden eingezahlt hätte, für die noch rück— 
fändigen 180 Gulden auffommen, ebenfo für die Forderung des 
Regensburger Reichstags zu der dem Reichsfeldmarſchall Kurfürſt 
Georg Ludwig von Hannover zu Kriegszwecken bewilligten und auf die 

) Sandtagsaften von 20 Jan. 1705. Effen, Akten VILb, 10, D. St. 
2) Schreiben der Hevifchen Regierung dom 20. Jar. 1705, Eit 

Aften VII, 11, D. Sta. 
*, Antwort der fürftlichen Kanzlei 9. Febr. 1705 a. a. ©. 
=) Sandtagäpropofition von 12, Mai 1705, Effen, Alten VIIb, 10 

und — c—— Dremoriale Fürftl. Eijend. Deputierten Ciien, Aften VIIT, 
„D. St. 

N Fi Tandtagepropofition dom 12, Mat 1705, Eijen, Akten VIIb, 10. 
. St. 

* Die Seit an die Hev. Regierung, 6. Aug. 1713, Klev. Märt, 
2 D. St. und Schreiben der ‚zürftin an den König dont 

9. Juni 1714, Has das Stift länger als ein Jahr mit 58 Neitern belegt 
fei, der Traftat geitatte nur höchſtens 30 Gemeine ins Stift und die Offiziere 
in bie Stadt Effen zu legen. Tit. XLIX, N. 5, Regiftratur des fev. Vro 
vinzialdepartententß, 2. St A. 

=) Die Fürjtin an die Hev. Regierung, 2. März 1708, Mev.-Märt. 
SM, XXV,n. 2, D. St. 

* 
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einzelnen Reichsſtände repartierten Million. Dies hat dann wohl einer 
Kreiserefution vorgebengt.”“) 

Als aber im September besjelben Jahres dev Kreiöpfennigmeifter 
wieder unter Androhung der Erekution den Beitrag des Stiftes zum 
Schutz der Stadt Köln, den Münfter übernommen hatte, forderte und 
die Fürftin bei der Hev. Regierung darauf drang,”*) daß dieje Summe 
ſowohl als Eſſens Matritularanfchlag zu der dem Reichsfeldmarſchall 
zugebilligten Million von Preußen gezahlt würde, gab die Hev. Regierung 
ihr zu verjtehen, daß dies „extraordinaire”Laften feien, für die jiefelbit 
aufzufommen hätte,*"*) was allerdings den Abmachungen von 1705 nicht 
eniſprach. Der König ließ wenigſtens durch Diejt beim Kreisdirektorium 
gegen die angekündigte Exekution Proteft erheben, erklärte aber, nicht 
eher für feine eigenen Lande und mitvertretenen Stände etwas bezahlen 
zu wollen, als bis ihm in einer bekannten Sadje die verlangte Genug- 
tuung gegeben fei.”*) Wie wir hören, ift auch jpäter, als Friedrich 
Wilhelm I. ſchon zur Regierung gelangt war, von Preußen nichts für 
den ſtiftiſchen Anteil zu der Million Reichskriegsſteuer bezahlt wor: 
den,”®) auch wurde die Übernahme einer Zahlung von 5462 Ailr., die 
das Stift zu einer Reichskriegsumlage von 4 Millionen ſchuldete, vom 
Könige als eine außerordentliche Laſt abgewiefen, da er felbft von 
„ſchweren und großen Ausgaben” betroffen ſei.“) 

Das mußte natürlich den Unwillen der Fürftin erregen, die bie 
Vertretung ohnehin ſchon als notwendiges Übel empfand und aus Furcht 
für ihre Neihsunmittelbarkeit mißtrauifch betrachtete. Cs mag hier 
nod ein Vorfall aus dem Herbite des Jahres 1711 erwähnt werden, 
der fo recht bie ängjtliche Beſorgnis der Fürftin, von Preußen allmählich 
mebiatifiert zu werben, harakterifiert. Es war zwifchen den Preußen 
und den Franzoſen ein Kontributionstraftat geſchloſſen worden, der die 
tleviſch-märkiſchen Lande gegen Brandſchadungen der franzöfifchen 
Truppen, welde im nahen Anholt ſchon übel gehauft hatten, fiherftellen 
jollte.”) Ein Erſuchen der Fürftin an den franzöſiſchen Intendanten 
in Lurenburg, fi duch einen hefonderen Vergleich mit ihm gegen 
willfürlihe Kontributionen zu fihern, wurde von diefem mit der Be: 
gründung abgewiefen, daf fie in den mit dem Herzogtum Kleve abge— 

') v. Dieſts Bericht dom 17. April 1708 a. a. ©. 
==) Die Schreiben der Fürftin an die eb. Regierung vom 11. und 

15. Oftob. 1708, a. a. ©. 
3) Antwort der Eled. Regierung dom 19. Oft. 1708, a. a. O. 
>») Schreiben des Königs an d. Dieft und v. Hymmen, 12. Januar 

1709, a. a. D. 
>*) Bernardine Sophie an dv. Hymmen und v. Dielt, a. a. O. 
=) Der König an die Fürftin, 10. Oft. 1713, Rev. Mär. Q-U., XXV, 

n. 2, D. St-N, und Landtagspropofition dom 4. Dez. 1713, Eiien, Akten, 
VIIb, 10, ©. St, 

”) Gandtagspropofition vom 3. Oft. 1711. Giien, Atten VIIb, 10 
D. St.⸗vi. 
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ihlofienen Traktat einbegriffen fei.”*) Von preußiſcher Seite wurde 
dem Stift ein Sondervergleich mit den Franzoſen direkt unterfagt,””) 
weil dies eine Beeinträchtigung und einen Eingriff in das ſchutzherrliche 
Ant des Königs bedeute. Die Fürftin mußte hören, das Stift fei 
unter dem vom Könige mit Frankreich geſchloſſenen Kontributiong- 
rattat „Eraft . . obliegenden |hubherrl. ....... . Amts als eine 
dependence vom Kleviſchen (1) ...... ertätiget” und müſſe 
ihlechthin zu der Kontributionsfunme, die der König den Franzofen zu 
sahlen hätte, einen „proportionierten” Beitrag leiften. Cine derartige 
Jahlungsforderung verftich allerdings wider den legten Vertretungs— 
vergleich und den Schirmbrief. Demgegenüber verlangte die Fürftin, 
da fie ihr Stift als reichsunmittelbarer Stand vom Reihe zu Lehen 
tage, nicht als „eine dependence” vom Herzogtum Kleve in den mit 
den Franzoſen vereinbarten Traktat eingejchlofien zu werben. Auch 
mil fie hierzu feinen befonderen Beitrag leiten, ſondern fie ertlärt der 
Ueviſchen Regierung: „Uns“ muß „jotane Einverleibung als Schub- 
enverwandte gegen die jährlich zahlenden anfehnlihen Schutzgelder 
(Vogtbebe), wofür wir fonften wenigen Effekt erfuhren, neben der 
delanntlichen Abführung unferes Kontingents und Reichskreisverfaſſung 
(= die an Preufen zu zahlenden Vertretungsgelder) und noch darüber 
tragende ſchwere Winterquartiere billig zu ftatten kommen.“ 

Wir fehen, daß das Verhältnis zwifhen Schirmherrn und Stift 
immer gejpannter wurde. Preußen hatte, wie ſchon früher erwähnt, 
omohl es in Italien und ven Niederlanden für des Kaiſers und ber 
Alierten Intereſſen feine Truppen einſetzte, bie es für fich beffer im 
Rorden verwandt hätte, nur Undant geerntet und war ſowohl vom 
Saifer, wie von den hochmögenden Herren im Haag fehlecht mit Sub: 
fiien und Duartiergeldern bedacht worden. Das mag uns erklären, 
daß es eben nach der anderen Seite gegen die Kleineren eine Politik 
der eigenen Taſche führte.) 
Wenn aber das Stift, als mit Ende des ſpaniſchen Erbfolgefriens 

de Verbindlichkeit des Vertrages aufhörte, ſich energiſch fträubie, fürs 
erte nohmals Vertretungsverbinblichkeiten mit dem Schirmherrn ein: 
zugehen, fo ift uns bies wohl auch verjtändlich. 

“) a. aD. 
* Die Kontroverfe wegen des Kontributionstraftats in der Antwort 

der fürftl. Kanzlei vom 11. Nov. 171i auf die Schreiben der ev. Meg. 
vom 4. und 22. September und 27. Oft. 1711, Bobmann-Habelfches Arhiv, 
R. 529, Königl. Allgem. Reihsarchiv, München. 

* ueber das Berhältnis Preußens zu Kaifer und Alliierten_fiehe 
v. Roorden, Preußiice Pofltit im  fpaniichen Gröfolgefriege, Shbck, 
Sifterifche Beitichrift (1867), 18. Band und Berner, Die ausrärtige Politit 
— —* ten Friedrich IN. von Brandenburg, Hohenzollern. Fahrbuch, 

ahrgang. 
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Dritter Abſchnitt. 

Vergebliche Verſuche Preußens, das Stift für eine 

Emeuerung des Vergleichs zu gewinnen. (1715/16.) 

die eſſenſche PVertretungsangelegenheit vor dem 

Reichskammergericht. 

Am 11. April 1713 war in Utrecht von England, Holland, 
Savoyen, Portugal und Preußen als Teilnehmern ber großen Allianz 
der Friede mit Frankreich gefchloffen worden, während Kaiſer und 
Reich den Krieg noch bis zum folgenden Jahre fortfegten, wo int Herbfte 
der Raifer im Namen des Reiches zu Baden Frieden ſchloß, nachdem 
er für fih im Frühjahr desfelben Jahres zu Naftatt den Frieden mit 
Frankreich unterzeichnet hatte. 

Trotzdem nun im September 1714 der Reichskrieg endgültig aufs 
hörte") banerten Preußens Forderungen an Einquartierungen unb 
monatlihen Wertretungsgelbern fort. Das Stift reichte deshalb im 
Febtuar 1715 ber Hevifchen Regierung eine Berechnung ein, welde 
de feit Februar 1714 gezahlten Gelder umfaßte, die noch fhuldigen 
Onartiervergütungen in Anrechnung brachte und fo den Jahresftatus 
von 5200 Rilr. ergab. Den Vergleich betrachtete es, wie feitgefegt, mit 
dem Frieden, den das Reich gefchloffen, als erlojchen.””) Friedrich 
Bilfelm J., der gleich bei feinem Negierungsantritt zu bedeutender 
Verftärkung feines Hceres jehritt") und biefes durch regelmäßige 
riegögefälle feiner Lande zu unterhalten gedachte, zum Unterfchieb 
von feinen Vorgängern, die vielfach auf fremde Gelder angewieſen 

) Mit dem Srieben von 1713 trat der Vertretungstraftat noch 
nt außer Kraft, wie Grevel offenbar annimmt (Beiträge, Heft 7, ©. 40). 
Denn folange der Reichölrieg dauerte, alfo bis 1714, mußte dag Stift 
Sen fein pflichtmäßiges Kontingent ftellen, demgemäß alfo Vertretungs- 
zeder zahlen, wie ja auch Breußen felbft mad) dem Frieden von Utredit, 
den es al Teilnehmer der Allianz, nicht aber als Neichsftand geſchloffen 
hatte, wenigftens fein Kontingent im Feide Bielt, f. dv. Noorben: Die 
dreuß. Bolitit im ſpaniſchen Grbfolgefriege, 9. 3. 18. Bb. (1867) ©. 355. 

=) Bropofitton zum Lanbtage vom 17. Juni 1715. Ejen, Akten VIIb, 
10 und Fürftin an den König, 12. Juli 1715, Mlev.-Märk,, Sanbesarchiv XXV, 
2.2, D. St.-Q. 

7 Hanke: Zwolf Bücher preuß. Geſchichte. II. Aufl. Leipzig 
1819, 8.4. Bo. ©. 148 f. 
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waren,“*“) mußten beſonders ſtändige Vertretungsgelder hierzu will 
tommen fein. Preußen wollte ſich dem Stifte gegen ſtetige Jahlungen 
für eine Vertretung im Kriegsfalle verbindlich machen, wie ſchon 1697 
die kurfürſtliche Regierung plante und woran auch Friedrich I. bei der 
Vergleichserneuerung von 1705 gebadht Hatte. 

Der König ließ daher dem kleviſchen Rommifjariat bedeuten, 
daß er, da die Fürftin lange Jahre vor dem erften Vertretungsvergleih, 
auc im Frieden einen fteten Monatsbeitrag von rund 342 Tr. geleiftet 
habe, feinen Zweifel hege, fie werde auch jet weiterhin zu dem im 
zweiten Traktat feitgefegten Quantum als Entgelt der Vertretung ſich 
verjtehen, vorausgefeßt, daß die bisherige Summe „in regard . 
auf den Beinen habender considerablen Armee nicht auf ein Höheres 
zu bringen fein follte“.”®) 

Im Mai wurde Vergius, der ſchon 1705 gemeinjam mit Dieſt 
den Vertretungsvergleich mit den eſſenſchen Abgeordneten zum Abſchluß 
gebracht Hatte, vom Könige beauftragt, mit der fürftlihen Kanzlei 
weitere Verhandlungen wegen einer Traktatsverlängerung anzu: 
knüpfen.?) 

Denn der niederrheiniſch-weſtfäliſche Kreis beſchloß in dieſer 
Zeit, daß alle Stände „wegen der ſich immer gefährlicher anlaſſenden 
nordiſchen Troublen“ ihr Kontingeni zu einem Kreisheer von 5000 
Dann zu Fuß bereit Halten follten.”) Ausbrüdlih war wiederum 
jedem Sreisftande „pro conservanda libertate Statuum“ frei- 
gejtellt, fein Truppentontingent felbjt „in natura“ dem Heere zuzu— 
führen, oder ſich nad) feinem Belieben darin von einem unter Waffen 
ftehenden Mitjtande vertreten zu laſſen. Auch war ausdrüdlih Eſſen 
und Dftfriesfand noch befonders anheimgeftellt worden, welchem 
Negiment fie ſich anſchließen wollten.) Zu diefem Beſchluß bemerkte 
ber Hlevifhe Streistagsabgeordnete, der König behalte, mas die Zu: 
ſammenſetzung der Negimenter angehe, ſowohl Eſſens als Oftfrieslande 
wegen, fi vor, „an feinen dieferhalb etwa vorhandenen Traktaten und 

zu) Mode: Der branbenbeungifch pseuifee Sruorsgeusgats in den 
Seiben taten Saprbunberten, ©, 68 amd Rante; Amölf Büden, 3,4 26, 
Sit. 9 Norden; Friedrich Milbelm L, Hiftorifehe Vorträge, herausg. 
v. Maurendredier, Geipzig 1884, ©. 167. 

”) Der Konig an das Fruliche Kommiflriat, 1. März 1715, Akten 
wegen Bertretung be& Stiftes Elfen Xit. XLIX, N. 5, — des 
Mevefeen Provinzialdepartements (ITL-IKON), B. St. 

”) Sommifioriale für Bergius d. 31. Mai 1715, a. a. 
ze) Sreistogetefätuh, vom 2. Dei 1715, Hakan Diod Diofer, 

Deutfches Stantsrehit, 29. Teil, Leipjig, 1747, &. 46 
3m) Sreißtagsbiftatum d. 26. April 1715. Sindttiger Mfer., T. 110, 

„Genuina Facti Species“, Anlage sub Lit. N, M. St. Antwort: 
Ächreiben der Abtiffin am den König 12. Juli 1715, Meb-Mär, 8A. 
XV, n. 2, D. St... Protocollum Directoriale vom 28. Mai 1715, 

Anfage sub Lit. N. zur „Genuina Facti Species“, indlinger Micr., 
Tom. 110, M. Std. 
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Accords auch ſonſtigen Gerechtſamen nichts noch etwas begeben“ zu 
haben.) 

Die Abtiffin Hatte ihr Kontingent, das auf 43% Mann 
veranjhlagt war,””) dem münfterifchen Regiment zugedadt,*) und 
deswegen fich fehon im März an den Biſchof Franz Arnold gewandt. 
Diejer hatte ihr damals feine Hülfe für den Kreistag zugejagt, um mit 
ihr aufzutreten gegen die Anfprüche Preußens, das Stift weiterhin zu 
sertreten.?”) Sie ließ auch ihr Kontingent jpäter nad) dem Mufter der 
münfterfchen Soldaten uniformieren und 1 ies es dem münſterſchen 
Regiment zu.) Die Mitteilung, daß der g Bergius zu Unter⸗ 
handlungen mit dem Stifte abgeordnet habe, wie das kleviſche 
Kommiſſariat nach Berlin berichtete, wegen „der Vertretung einiger 
Zweifel vorgefallen“,?”*) den die Fürftin wohl gern gehoben fähe, wurde 
von Vernardine Sophie jehr kühl aufgenommen. Sie ließ kurzweg 
antworten, man habe dem kleviſchen Kommifjariat weiter nichts ger 

ſchrieben, als daß man nad) Zahlung der ſchuldigen Vertretungsgelder 
für das Jahr 1714 eine weitere Vertretung ablehnen müfle. Vielmehr 
erflärte fie, fie habe ihr Kontingent felbft zu ftellen und ſchon Anſtalten 
getroffen, es mit dem münſteriſchen Regiment zu vereinigen.?”) Wie 
% in der Lanbtagspropofition vom 17. Juni 1715 hieß,’”) war es 
ihr hiermit vor allem darum zu tun, einer „immermwährenden Ver— 
tretung bei diejem militi Imperii perpetuo und daraus juchender 
dependencen vorzubeugen“. Trogdem fuchte Vergius auf dem Wege 
der Verhandlung mit Coci den Widerftand der Fürjtin zu breden. Zu 
diefem Zwecke hatte der König der Hevifchen Regierung den Auftrag 
gegeben, nach dem im Hevijchen Archiv vorhandenen Material eine 
biſtoriſche Unterfuchung über die preußifchen Nehtsanfprüche in ber 
eſſenſchen Vertretungsangelegenheit anzuftellen, wonach Bergius bei 
feinen Verhandlungen fi richten Fönnte.”’”) 

20) O. 
* VYürgermeifter und Rat der Stadı Eſſen an den König, praesen- 

tatum, eve 27. Aug. 1715, Kleviſch-Märk., 8.-U., XXV, n. 2, D. St.-U. 
Rah Beilage sub Lit. M. der „Genuina Facti Species“ beträgt das 

ontingent 43 — alſo rund 44 Mann. 

n) Schreiben San ehe an die Fürſtin vom 27. März 1715. 
Gien, a ven II 5” "a 

—* 
wj Sinblinger Mier,, Tom 110, p. 201, M. St.-A, Im Oft. 1715 

wurde vom Bifeef cin Muftermustetier zur Anfiit ac; Cfen_ acfandt, 
* —— 3 canz Arnolds an bie Aebtiffin, 22. Oft. 1715, Eifen, Alten III, 
a tt 

®»+) König an bie Äbtiſſin, 31. Mai 1715, a. a. O. 
*5) Hbtiffin am den König, 12. Juli 1715, Tit. XLIX, N. 5, Re 

giitratur (m flevifcien Provinzialdepartements, B. St.-W. 
?%) Gfen, Akten VIIb, 10, D. St:Q. 
2") Befehl des Königs an die Elev. Neg., 3. Juli 1715, Tit. XLIX, 

R. 5, Regiftratur de& Meb. Provinzialdepartenents, B. St-L. 



- 8 — 

Die Unterfuhung ergab im wefentlichen,””) daß Brandenburg 
in ber Rechtsnachfolge der Herzöge von Kleve und Grafen von der Mark 
über Stift und Stadt das Schirmrecht gegen eine jährliche Vogtbede 
von 600 guten alten Goldſchilden ausübe, ohne ein Recht auf weitere 
Schagungen oder Duartiere im Stift zu haben, wie der Vogteibrief von 
1495 und deſſen Erneuerung von 1648 bejtimmte. Seit dem Kriege 
von 1672 aber, jo berichtete die Hevifche Regierung, habe der Große 
Kurfürft in die niederrheiniſch-weſtfäliſchen Lande zahlreihe Truppen 
zum Schutze gegen den Feind rüden laſſen, das Stift Eſſen als Enklave 
der Graffhaft Mark zum „Unterhalt“ der Truppen „Lontingentiert” 
und jo die Vertretung allmählih trotz kaiſerlicher Mandata 
restitutoria und Klagen der Abtiffin auf den Kreistagen an ſich 
gebracht. Es wurde zugegeben, daß der Abtifjin in den Vergleichen von 
1701 und 1705 die Reihsunmittelbarkeit und das damit verbundene 
Recht der Selbitftellung garantiert worden jei. Andrerjeits aber ließe 
ich, jo hieß es, für einen Anfpruh Preußens auf die Vertretung 
anführen, „daß der geiftlichen, in Sonderheit weiblichen Stifter Vögte 
und Advocati armati zu feinem anderen Zwecke angenommen ſeien, 
als daß diefelben fie nötigenfalls durch die Waffen fügen, die Geift: 
lichen aber für fich und gemeldeten ihren Vogt und Schirmberrn zu Gott 
bitten follten.” 

Die Verhandlungen zwiſchen Bergius und Coci, die feit Juli int 
Gange waren,?”) führten nicht zum Ziele,”"*) wiewohl dem preußifchen 
Unterhändler 200 Rtlr. zur Verfügung geftellt waren, die dem eſſenſchen 
bei „Erhaltung eineö avantageusen Tractats” als „recone 
naissance“ ausgezahlt werden follten.’*) Coci führte darüber Ber 
fchwerbe,”*) daß der Schugherr dem Vertretungstraktat nur wenig nach- 
gekommen fei, indem er das Stift vielfah das ganze Jahr hindurch, 
Sommer und Winter, mit dem dreifachen und mehr an Soldaten 
belegt habe, als feftgefeßt fei, ferner daß NAuperungen auf dem legten 
Kreistage feitens des Hevifchen Abgeordneten gefallen jeien, die des 
Stiftes Reihsunmittelbarfeit in Frage ftellten, endlich daß Aufträge für 
Gewehrlieferungen an bie preußifche Armee nicht den Gewehrſchmieden 
bes Stifted Ejjen, das jo manchen Taler an Preußen gezahlt Habe, zuge: 
wandt würben.?*) Vergebens fuchte Bergins ben Unterhandlungen 

) Bericht der klev. Reg. vom 31. Juli 1715, a. a. ©. 
”) Die Hev. Reg, an den König, 3. Eept. 1715, Tit. XLIX, N. 5, 

Negiftratur de& ev. Prodinzialdepartements, B. St... 
2) Antwortfchreiben der Fürſtin am die Mev. Reg., 14. Oltob. 1715, 

Efien, Alten II. 9a, D. St.Q. 
) Commifforiale für Bergius vom 31. Mai 1715, Tit. XLIX, N. 5, 

Regiſtratur des Med. Brovinzialdepartements, B. St. A. 
) Bergius Bericht an den König dom 3. Cept. 1715 a. a. ©. 
*>) Auch die Stadt führte verichiedentlich beim Könige Klage (Aller: 

untertänigfte Memonftration und Bitte Bürgermeifters und Rat der Stadt 
Sfien fowohl_um Remiffion . . der Monotögelber . . . als aud Erteilung 
Allergndfir. Ordre, die zur Armatur benötigten Gewehre in der Stadt Efien 
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eine günftige Wendung dadurch zu geben, daß er „raifonable 
Redreffirung“ verſprach.*) 

Vielmehr hatte die Äbtiſſin im September ſchon 31 Mann an— 
geworben und von der Stadt Efien nad) der Duotifation bes zwiſchen 
Stift und Stadt ſchon lange ftrittigen Fußes von 412 Pfg. die Stellung 
von 9 Mann gefordert und im MWeigerungsfalle mit der Erefution 
gedroht.) Auf eine Anfrage der Stadt in Kleve, wie fie hierbei 
zu verhalten habe, ob fie nach dem von ihr anerkannten Fuß des 
8. Pfennigs gegen Wegfall der an Preußen zu zahlenden Vertretungs: 
gelber zum ftiftifchen Truppenkontingent beitragen follte, oder aber, ob 
der König fie auch weiterhin vertreten wollte, wurde fie beſchieden, den 
Forderungen ber Übtifjin ſich zu widerſetzen, weil der König nötigenfalls 
die Vertretung übernehmen werde. Zugleich hoffte die kleviſche 
Regierung hierdurch einen Drud auf die Fürftin ausüben zu können, fo 
dab auch fie ſich noch entfehließen werde, des Königs Anerbieten anzu— 
nehmen.?) 

Als zu Anfang des Jahres 1716 die Fürſtin ihre Forderung an 
die Stadt wiederholte und für jeden Mann 21. Rilr. 46 Stüber gezahlt 
haben wollte, um den Soldaten gleihe Montur anzufchaffen, *) 
erlärte der Magiftrat, der König in Preußen werde bie Vertretung der 
Stadt Eſſen übernehmen; hiermit habe die Stabt fi ſchon deshalb 
einverftanden erklären müfjen, weil die Hevifche Regierung andernfalls 
mit Erefution gedroht habe.”*) 

Zugleich war der Fürftin nochmals von Kleve bedeutet worden, 
Deputierte wegen eines Vergleichsſchluſſes zu bevollmächtigen, wobei der 
LVerfud) gemacht wurde, die Vertretung des Stiftes durch Preußen als 
eine aus der DVogtei ſich ergebende Gerechtſame hinzuftellen. Die 
Fürftin, hieß es, genießt vom Könige in Preußen als Herzog zu 

urfertigen zu Lafien, Eingabe der Stadt an den Stönig von Sept. 1715 u. 
3. Sehr. 1716, Mev.-Mätk. &,:M., XXV, n. 2, D. St.) daß feine fal. 
%rorbnung von 1714, worin verheißen war, bie eſſenſche Gervehrfabrit durch 
Xufträge für bie preußifche Armee in „Morifanten Stand“ zu bringen, von 
der preußifchen Generalität nicht berüdfichtigt werde, obwohl das Eſſener 
Wwehr billiger und dauerhafter fei, al8 beifpielsweife das Lütticher, wie 
die preußifchen Sfiyiere felöft_verfichert Hätten, Der Magiftrat bat, dent 
zinjaftlihen Rüdgang der Stadt, die durd) die Einguartierungen und 
beriretungsgelder binlänglich in Anſpruch genommen jei, dadurch vor— 
üubeugen, da man nunmehr wentgftens ftatt barer Bertretungsgelder Ge- 
wehre in Zahlung nähme. 

=) Bergius Bericht an den König dom 3. Sept. 1 a. a. O. 
==) Schreiben des Bürgermeijter und Rats ber Stadt Efien praes. 

eve, 27. Aug. 1715, Med.-Märt. &-M, XXV,n. 2, D. 
Bericht des Bergius vom 3. Dez. 1715, Tit. XLIX, N. 5, 
Aeefien Provinzialdepartements, B. SL. 

=, Die Heviiche Regierung an den König, 3. Sept. 1715, a. a. ©. 
=) Bernarbine Sophie an die Stadt, 4. Februar 1716, Acta de 

101-1719, Rep. 68, n. 63b, B. St-Q. 
=) Antwort der Stadt vom 6. Fehr. 1716, 0. a. ©. 

tratur des 
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Kleve „nach aller im römiſchen Reich üblicher Erbvogtei Rechten, die 
defension Dero untergebenden Stifts gegen billigmäßige und leidliche 
Vergütung oder Zahlung der unumgänglichen Koften .. .. ohne daß 
(Fürſtliche Gnaden) jemalen den Anteil des Stifts Eſſen bei der Kreis: 
miliz und anderer armatur geftellet, oder nad) Dero geiftlihen Stande 
fih mit Anmerbung und Darftellung einiger Miliz, worin allerhödjit: 
gedachtes gnädiges erbihußherrliches Defenfionsant allein beſteht (1), 
bentühet, oder daß Advoratus perpetuus haereditarius zu 
Schmälerung feiner einige saecula eontinuo wohl herbrachten Erb: 
ſchutzberechtſame folhes nachſehen können, in maßen denn diefe hoben 
Jura in dem in anno 1702 auf 3 Jahr getroffenen provifionalen Ver: 
tretungstraktat deutlich refervieret worden.” ?”) 

Diefer Begründung dadurd Nachdruck zu verleihen, dak man 
zum Schuße der Siadt und um die Fürſtin in „moderation“ zu halten, 
eine halbe Kompagnie des Heidenſchen Regiments nad) Efjen legte, wie 
Vergius dem König vorgeſchlagen hatte,”°) wurde von Friebrid 
Wilhelm verboten. Er wollte zwar die vermeintlichen Rechte feines 
Hauſes gewahrt fehen, doch, wie er fehrieb, fo, „aß Wir unfere darunter 
haltende Condnite überall und abſonderlich am Kaiferlihen Hofe, 
wofeldft unfere Actiones unter eine ſcharfe Cenfur gezogen werden, 
juftifigiren Tonnen.“ *") Dies wird verftändlid, wenn wir an bie 
geindliche gegenfeitige Verftimmung denken, die im Kurfürſtenſchloß au 
der Spree und in der Hofburg feit den ſpan. Erbfolgefriege Platz ges 
griffen hatte. 

Im Utrehter Frieden hatten ſich zulegt noch preußiſche und 
öfterreichifche Interefien bei der Frage der Erwerbung Gelderns ge: 
kreuzt; dazu fam noch die Erwerbung Stettins, die in Wien als ein preu— 
ßiſcher Machtzuwachs mit „icheelen Augen“ betrachtet wurde.) Liber 
die Sinfälligkeit der von der Hevischen Regierung vorgebrachten Schein- 
gründe wird unten noch manches zu jagen jein. Es braucht wohl kaum 
daran erinnert zu werden, da die geiftlichen reichsunmittelbaren Stifter 
wie Eſſen im Beſitz der Landeshoheit und, worauf es bier vor allem 
anfommt, des ins armorum et pacis waren.””) Doch hören mir 
jest die Abtiffin. 

Im Gegenfag zu den von der Hevifchen Regierung herangezogenen 
Gründen ftellte fie fi auf den Standpunkt, daf die Vergleiche von 1702 
und 1705 gerade für fie fprähen. Denn einmal fei bier ihr mit der 
Reihönnmittelbarfeit „eitra distinetionem sexus“ verbundenes 

) Die Mev. Regierung an die Zürftin, 17. Febr. 1716, Eſſen. 
Alten III, 9a, D. Sta. 

”°) Bergius an den König, 3. März 1716, Alta de 1701-1719, 
Mep. 68, n. 636, B. StA. 

=<) Der König an das Med. Kommiſſariat, 17. März 1716, a. a. ©. 
>») Srömannsdörhfer, I. Bd, ©. M, ©. 376 1. 
»») Näheres fiche bei Sartori, Geiftliches und weltliches Staatsrecht, 

Nürnberg 1791, 2, Bd, 2. Teil, 2. Abfchn., 9. Kay. 
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Recht der Selbſtſtellung von Preußen anerkannt worden, ferner jei 
darin ausdrücklich vorausgeſetzt, daß die Stadt Eſſen dem Reichskammer— 
gerichtöurteil gemäß ihren Beitrag in Reiche: und Kreisanlagen der 
Fürftin zu leiften habe. Diefe nad) Ablauf des Vergleihs wieder in 
Wirkſamteit tretenden Rechte nahm jie jegt für fi in Anſpruch. Auch 
zog fie für die Anfechtung des preußiihen Anſpruchs den wohlvers 
Haufulierten Erbvogteibrief heran, der den Herzögen von Kleve gegen 
Entrichtung der Vogtbede ohne weitere Anſpruͤche auf Einquartierungen 
und Schagungen ufw. zwar den Schuß des Stiftes und feiner Güter zur 
Pflicht machte, doc) in der Weije, daß fie ihn nur auf ausbrüdliche Bitte 
bin leihen durften. Hiermit wandte fie fih gegen die von der kleviſchen 
Regierung geltend gemachte Behauptung, daß ſich aus der Wogtei die 
Wliht des Schuges und damit ohne weiteres die Übernahme und 
Stellung des ftiftijchen Militär ergebe, was, wie Preußen behauptete, 
als ein weltliches Gefhäft den Geiftlichen nicht zuftehe. 

Noch verfchiedene andere Gründe waren ihrem Angeben nad) für 
ihre Haltung maßgebend. Im weſentlichen find es die Beſchwerden, die 
Stroe ſchon 1701 gleichzeitig mit den kleviſchen Verhandlungen wegen 
des erjten Vertretungstraktats in Berlin vorgebracht hatte, und auf die 
im Februar 1702 mehrere Refolutionen des Königs erfolgt waren, die 
tilweife eine gerechte Regelung verſprachen. Sie beflagte ſich darüber, 
dab in der um 1699 von dem damaligen Droften zu Bochum v. 
Strünkede in den Herrfchaften Hudarde und Dorjtfeld vorgenommene 
Terjegung von Wegweifern zu Ungunſten der ftiftiihen Landesgrenze 
troß des Verſprechens des Königs, die Abtifjin Haglos zu ftellen, feine 
Anderung eingetreten jei. Sie führte darüber Beſchwerde, daß man 
ſich Hevifcherfeits Eingriffe in die Gerichtsbarfeit der effenfchen Lehn— 
und Behandigungsfammer erlaubt habe, indem man eſſenſche Hobsſachen 
vor das Forum des Klever Hofgerihts zog und diefes als oberite 
Apellationsinftanz hierin fungiert Habe. Schwer empfand fie es, daf in 
diejer Weife, wie fie ſelbſt ſchreibt, „ven Hobsgerihten in den wegen 
ohne (ihren) Conjens von den Hobsgütern verjegt und verfplitterten 
Hobspertinentinentien und deren Wiederbeibringung dahin gehörigen 
Sachen eingegriffen werde.” *) 

9 Die Abtiſſin nahm na altem Herkommen für die in der Graf- 
ſcaft Mark gelegenen eſſenſchen Hobsgüter laut Erbvogteibrief Schagungs- 
freiheit gegen die Herzöge von Kleve und die ungehinderte Ausübung der 
den Hobsnütern eigenen @erichtsbarfeit, die allmählich nad) erfall der 
einzelnen Hobögerichte auf bie effenjche Behandigungsfommer übergenangen 
war, in Anfprud. Ueber die Schagungsfreiheit bejtimme ein Furtüritlicher 
Erlaß vom 6. Dez. 1658, daf nur die freien, wicht die fhagbaren effenfehen 
Hobsleute von den Furfüritlichen Tafelfteuern befreit blieben, in den Neichs= 
und Xreißftenern follten fie nicht höber als die Mevijch-märkiichen Unter- 
tanen des Kurfürften von Brandenburg belegt werden. Den Hobsgerichten 
jollte Icdiglich in actionibus realibus freier Gang gelaffen und die Urteils- 
vollzichung auf Antrag der Hobönerichte durch die Hlevifch märkifcen Be 
amten vorgenommen werden (vgl. Triaß der Furfürftlichen Regierung, Alcve. 
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Zu alledem kam, daß ſie von der im letzten Traktat zugeſagten 
Befreiung von Einquartierung nichts verſpürt hatte, vielmehr, wie ſie 
angab, das Stift im Sommer und Winter darunter mehr zu leiden 
gehabt hatte, als die Untertanen des Königs in Kleve-Mark.*) Mochte 
Preußen weitgehende Verfprehungen zur Abftellung der meijten Be: 
ſchwerden geben ober in ähnlicher Weile wie ſchon früher (ſ. S. 58 
und ©. 60) aus dem Verhältnis des Vogtes zum Stifte den Beweis 
für des Königs Vertretungsanfprüche zu erbringen ſuchen,““) es fruch- 
tete nichts. 

Von Berlin aus hatte man unterdejjen, weil man mit Recht ver: 
mutete, daß Vernardine Sophie die Sache vor den Reichshoftat in 
Wien bringen werde, den Hofrat Kannegieper”) beauftragt,”*) auf 
Grund einer hiftorifchen Rechtsbegründung, die nach dem im Archiv der 
Hevifhen Regierung befindlichen NAftenmaterial  zufammengeftellt 
werben follte,?””) beim Reichskammergericht in Weglar um ein Mandat 

den 31. Aug. 1673, Scotti, Sammlung der Gefege und Berordmungen, 
welche in dem Herzogtum Kleve und der Grafichaft Dark über Gegenjtände 
der Landeshoheit, Serleftung, Verwaltung und Rechtspflege ergangen find. 
1. Zeit, Dütieldorf 1826.) Die Stellung, die der Schugherr fpäter zu der 
Schagungsfreiheit und befonderen Gerichtsbarkeit der ehenfchen Hobsgüter 
einnahm, ergibt fi aus den Refolutionen von 1702, die jchlechtiweg ber 
ftinmen, daß die im Märkifchen anfäfligen efienichen Hobsleute, da fie des 
Königs landeöherrlichen Shut genöiien, auch nit Recht die „andesonera” 
zu tragen hätten. Dem Hobögerichte wurde die Erkenntnis in realibus in 
erter Inſtang zugejtanden und den hierin ergangenen Ürteilen ungehinderte 
Bollziejung zugefprodien, jedoch) follten bie Hobsleute in personalibus und 
fiscalibus dem Brlichen Serictsgnang unterftegen. ch Betradhtete ber 
König 8 nicht mehr al vet und billig, dah die Hoböleute gleich den im 
Aeviich-Märlifcgen wohnenden Untertanen an das Hofgericht, in_ Steve 
appellieren Lönnten, wobei es auch verblieb. Hierin hatten die Abtiſſinnen 
des Stifts immer ſchon cine Beeinträchtigung ihrer Qurisdiftion gefeben. 
Wwat hatte Bernardine Sophie, wie man effenjcherfeits behauptete, ih 1711 
die Anerfenmtnis des Heviichen Hofgerichtes als oberfte Appellationsinftanz 
abmötigen laffen, was fie aber offenbar nicht ais verbindlich betrachtete. 
Die im NKevifch-Märkiichen ſich fonfolidierende brandenburgiich-preußifche 
Sandeshoheit fah natürlich in folhen Sonbderbildungen wie den ejfenichen 
Hobsgütern ein Hindernis. m Rahmen diefer Arbeit muß ich mich auf 
die Hier gegebenen Bemerkungen über die Schatungsiteibeit und Gerichts« 
barkeit der Hobsgüter befhränfen und verweife hierifit auf den Erbvogtei- 
brief und bie Giteratur von Sommer, Bäuerliche Rechtsverbältnifie und die 
Arbeiten von Nive, Ueber das Bauerngüterweien in der Grafichaft Dart, 
Köln 1824, und Heidemann, Das Hofesreht im Stift Eſen, Beitichrift des 
Bergifchen Gefchichtsvereins, Id. 7; ferner auf das Handichriftliche Materint 
in den Kindlinger'jchen Manuffripten, Tom. 106 und 115, M. St.A. 
2, Responsum ad Regimen Ölivense, 5. März 1716, Eijen, Akten II, 

9a, D. 2 
) Antwort der Heviichen Regierung vom 20. März 1716, ev. Märt. 

XXV,n. 2, D. Std. 
) Vertreter Preußens beim Neichstammergericht in Werlar. 

*) Der König an Kannegieher, 4. April 1716, ev. Mär. L.-A.. 
XXV, nn. 2%, D. Std. 

e) Der König an die kleviſche Regierung 17. März 1716, a. a. O 
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gegen die Abtiffin einzukommen, un ihr jo zuvorzukommen. Man ge: 
dahte, Hier ein Urteil zu Gunften des vermeintlichen preußijchen Rechts: 
afprades zu erwirken. Das Reihsfammergeriht war ja 1495 eigens 
zudem Zwecke errichtet, der faiferlichen Kabinettsjuftiz entgegen zu 
ttelen,®) die indefien in dem bald darauf vom Kaijer eingeführten 
Keihshofrat ihr weiteres Unweſen zu Gunſten der katholiſch-habs- 
burgifhen Politik trieb.) Nach allem Bisherigen durfte Preußen in 
Bien von einem Gerichtshofe, deſſen Räte ein Werkzeug in der Hand 
des Kaiſers waren, fein günftiges Urteil erwarten, zumal die Spannung 
wiſchen Kaiſer und König, deren ich oben ſchon gedachte, fortdauerte. 
Zu allen Prozefien, die gegen Preußen vor dem Reichshofrat ſchwebten, 
war noch im Februar 1716 ein neuer gefommen, der ſich gegen Gewalt: 
tätigfeiten der preußifchen Truppen auf den Durchmärſchen durch 
Redlenburg richtete.) Daher mag es ganz begreiflih erſcheinen, 
wenn der König glaubte, daß in der eſſenſchen Vertretungsangelegenheit 
„bei der bekannten Animofität des Reichshofrats, gegen Preußen ohne 
neiteres ein „Mandatum” zu Gunften der Fürftin erlaffen werden 
würde.) 

Es mochte der Hevifchen Regierung zum Bewußtſein gekommen 
fein, Daß es doch um die Ableitung der Vertretungsgerechtfame aus dem 
Vogteiverhältnis bedenklich ſtehe, wenn ſie ſchlechthin den ältejten 
Juftand der Vogtei, wo der Vogt nur das Schwert führen, der Geiftliche 
aber fi dem Dienft des Altares widmen follte, annahm, ohne die 
eingetretene hiſtoriſche Wandlung zu berüdfichtigen. Nach dem Gang 
der verfaſſungsgeſchichtlichen Entwicklung war der Vogt doch der von 
den feit Jahrhunderten im Beſitz der Landeshoheit ſich befindenden geift 
lihen reihsummittelbaren Fürften nur unter Zugeftändnis beftimmter 
Rechte und Pflichten gewählte Verweſer des Schirmamts (ſ. Einleitung). 
Benigjtens wurde von der Hevifchen Negierung jest den Könige nahe 
gelegt, daß man weder in Weglar noch in Wien auf rechtlichen Wege 
gegen die Fürſtin etwas erreichen könne.) 

Stobbe. Reihstammergericht und Reichsgericht. Leipziger Nekto: 
iterede, 1878, ©. 35 f. 

2 A. a. O. 
* Droyſen, Geſchichte der preuß. Politik, 2. Teil, 2. Abteilung, 1. Bd., 

teipzig 1869, ©. 151, vgl. auch ©. 3 
) Der König am Kannegießer, 4. April 1716, Klev.⸗Märk. C.-A., 

XXV, n. 2, D. St. — Wie abfällig Friedrich Wilhelm I. überhaupt die 
Parteilichkeit des Reichs hofrats beurteilte, geht auch deutlich aus einer Nukerung 
bes Königs hervor bei Gelegenheit eines Streites zwiichen Preußen umd dem 
Nindener Domkapitel, als das Letstere die Angelegenheit in Wien zur Ent- 
ieibung zu bringen fuchte: „Wir Fönnen Uns nicht rühmen, daß Uns der 
Keihehofrat nur in einer einzigen bei dem ſelben xeehtshörigen Sache, Wir 
wollen nidjt fagen, Favenr erwviefen, denn jolhes Begehren Wir nicht, jondern 
nur behörige Juſtig adminifteirt bätte“. (Siehe Spannagel, Minden und 
Ravensberg unter brandenburgiſcher preußiſcher Herrſchaft von 1648—1719, 
Hannober und Zeipaig 1894, ©. 95 f. 

=) Die Mevifhe Regierung an den König, 21. April 1716, Klev. 
Mark. RU, XXV, N. 2, D. Std. 
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In Berlin war man nicht wenig erſtaunt, als die Herren in Kleve, 
die „dieſe Vertretungsſache als ein Werk, wozu die Abtiſſin de iure et 
observantia verbunden wäre, bisher allemal urgiret hätten“, ſich jett 
jo vernehmen ließen. Deshalb jollte die Hevifche Negierung auf ein 
Schreiben der Abtifjin vom 23. April, das im großen und ganzen den 
oben ſchon von mir gefennzeichneten Standpunkt Bernardineng wiederz 
gibt, eine genaue Abhandlung verfaffen über die für Preußen einerjeits 
und für die Abtiffin anderjeits jprechenden Gründe, und als Sacher: 
ftändigen den advocatus fisei Freudenberg, welcher ſich ſchon früher 
dahin geäußert hatte, daf die Anfprüche des Königs rechtlich haltbar 
jeien, hinzuziehen.“) 

Die von Freudenberg verfaßte Relation”) kann ich übergehen, da 
feine Beweisgründe für die preußiichen Nechtsanfprüche in beutlicherer 
und erweiterter Form in der etwas jpäter für Kannegießer abgefaßten 
Deduktion wiederfehren, auf die ich als Kuriofum näher eingehen muß. 
Zu feinem nichts weniger als objektiv abgefaßten Bericht, worin er 
unter anderem die Vertretungsgerechtfante auch aus der Eigentümlichkeit 
der Vogtei herzuleiten fuchte, hielt die Hevifche Regierung für nötig, als 
„dittieultäten“ hinzuzufügen,”’) daß „der Erbvogt jeine defension 
nicht anders als requisitus“ leiſten folle, daß dem Stift in den Ver: 
trägen von 1701 und 1705 das mit der Neichsunmittelbarkeit der 
Fürftin verfnüpfte Recht der Selbitftellung von Preußen anerkannt fei. 
Sie erinnerte daran, daß die Quartiere, Verpflequngstoften und 
Monatsgelder vom Schugheren erzwungen feien, und deshalb die prens 
Bifhe Behauptung des possessorii vom Reichslammergericht als un: 
zulänglich betrachtet werden dürfte. 

Ihr Vorſchlag, die ganze Vertretungsangelegenheit wie früher 
einfach durch das Recht des Stärkeren zu entſcheiden, fand in Berlin 
feinen Gefallen, wo man zuerjt ein „mandatum manutenentiae in 
possessorio” des Neihsfammergerichts abwarten wollte, dem man 
dann bei fernerer Weigerung des Stiftes, Preußens Vertretung anzu: 
erfennen, mit ernftlihen Mitteln nachzuhelfen gedachte, weil ſonſt der 
Reichshofrat Anlaf genommen hätte, mit einem Urteil gegen Preußen, 
ohne es gehört zu haben, einzufhreiten.") 

Die für Kannegießer abgefaßte Deduktion“) Frendenbergs fuchte 
zuerſt durch Aktenftüce die Behauptung zu belegen, daß die Branden: 
burger als Schirmvögte das Stift bisher nad innen und außen hin 
geſchützt und in dieſem aljo wirklich das ſchutzherrliche Amt und das 
„darab dependirende Vertretungsrecht” (!) wirklich ausgeübt hätten. 

22) Der Tonig am die Kesifie Negirung, 5, Mai 1716, 0, , 
>) Freudenbergs Refation vom 27. Mai 1716, Mev.-Märt. Sn 

XXV,n. 2, ©. Std. 
»r) Die Hevifie Regierung am den König, 9. Juni 1716, a. a. ©. 
»es) Könial. Spezialteicht an die Hev. Reg, 11. Qult 1716, ev, 

Märt. LM, XXV, n. 2, D. Ct. 
=) in Acta de 1701-1719, Rep. 63, n. 63b, B. St-W. 
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MS Beweis für die Ausübung dienen namentlich Briefe des Großen 
Iurfürften an die Kaiferlihen und den Biſchof von Münfter aus den 
Jahren 1675/76, worin Friedrih Wilhelm auf Grund des Schirm: 
tehts zur Verpflegung feiner zum Beten des niederrheiniſch-weſtfäli— 
ſchen Kreijes und des Reiches im Felde ftehenden Truppen Quartiere 
im Stifte fordert und behauptet. Ferner die Ankündigung der Ver— 
tretungsübernahme vom Jan. 1682. Dafür, daß Brandenburg der 
durch die Vertretung übernommenen Pflicht auch tatſächlich nachge- 
tommen ſei, wird der Brief an v. Gödens vom 21. Mai 1687 heranz 
gejogen, der die Forderungen von Reichs wegen an das Stift niederfchlug 
1. Abſchn. S. 21). Die Abtiffin ift um jo weniger befugt, jo 
meinte Freudenberg, das von Schirmherrn ausgeübte Vertretungsrecht 
anzufechten, als es außer Frage ftände, daß „Natura juris advocatiae 
armatae praesertim hoereditariae repugnirt, baf cin Cliens 
eontradicente Patrono fih in eigene Verfafjung ftelle, beſonders 
wenn die geiftfihe Condition hinderfic, ift”. 

Hierfür beruft er ſich auf eine Stelle aus dem Werfe des Martin 
Nager von Schönberg mit dem Titel: De advocatia armata seu de 
elientelari Patronorum et potestate elientumque oficio et 
obligatione (erſchienen 1625. Neue Aufl. 1628, 1685, 1719).4%) 
„Nam ideo Ecclesiis et monasteriis,” heißt «8 hier, „Advocati 
eonstituti, ne se mundanis immiscerent religiosi, sed potius 
jeuniis, orationibus et lectionibus Sacrae Seripturae intenti 
essent.” Dazu komme noch bei den weiblichen Stiftern die „fragis 
litas sexus“, die für fie noch ganz befonders den Schub des Vogtes 
und die darin begriffene Vertretung notwendig mache. Dies zeige augen- 
blidfih noch die „praxis Imperii“, was an Beifpielen, mie den 
Damenftiftern Gernrode, Gandersheim, Quedlinburg erſichtiich fei, die 
in den dent weiblichen Gefchlecht nicht „eonveniirenden functionibus“ 
wie der Beforgung des Militärwejens vertreten würden, ohne daß 
dadurch Rechte wie ihr Sik auf dem Kreis: und Reichstage beeinträchtigt 
würden.) Auch die Abtifjin von Eſſen brauche für ihre reichs— 
mmittelbaren Nechte nichts zu fürchten, die im übrigen der König zu 
achten verſprochen habe. 

Mie man auf preußifher Seite darauf bedacht war, den auf 
tönernen Füßen ftehenden Rechtsanſprüchen einen Halt zu geben, acht 
icon daraus hervor, daf die kleviſche Negterung angemwiefen wurde, 
der Deduktion keine Kopien der Vertretungstraktate beizulegen,*?) da 
fie „Zweifeln und Weitläufigkeiten” Raum geben könnten. Namentlich 

) 5, Höcer, Gelehrteulexikon, unter M. 
,.) Diefe Beifpiele waren veiit unplüclich gewählt, da über das Stift 
Suebfinburg die Brandenburger, über das Stift Gandersheim das Haus 
Braunfehrveig:Wolfenküttel und über Gernrode dag fürftliche Haus Anhalt 
die Sandeshohelt in Anfprud nahmen. Näheres |. bei Schtweder. 

32) Der König an die led. Neg., 15. Nug. 1716, Mev.-Märt. LeA. 
RXV,n. 2, D. Std. 
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die Stelle des erjten Vertretungsvergleiches, wo Preußen mit Karen 
Worten das Recht der Fürftin muf Selbftftellung anerkannt hatte, 
empfand man als eine Klippe, woran die rechtliche Deduktion ſcheitern 
konnte. In Kleve hatte man es denn auch für gut gehalten, ſowohl die 
Schuß: und Schirmpatten nur im Auszug zu geben, „weil nämlich in 
gemeld. pacto und anderem enthalten, daß der Schu: und Schirmvogt 
nicht anders, als wenn (er) dazu requiriret würde, jein Schutzherrlich 

Amt leiften folle”, als auch „aus eben derjelben raison . . .... (den) 
Vertretungstraktat de anno 1705 nur (beizulegen) und den vom Jahre 
1701) (zurüdzulafjen), weil die praejudicirliche elausul, daß die 
Fürftin ihren eigenen militem ftellen und fc) felbjt vertreten möge, in 
defien ingressu enthalten“.=2) 

Nach den in Kleve gemachten Vorarbeiten lich Kannegießer durch 
den Prokurator beim Neichstammergeriht Dr. Geibel eine „Supplis 
eatio pro gratiose decernendo mandato inhibitorio cassatorio 
et restitutorio“ **) in Weplar einreichen, die darauf ausgeht, ähnlich 
wie Freudenbergs Deduktion, nachzuweiſen, daß Brandenburg das 
ſchutzherrliche Amt ausgeübt, und daß der Schirmherr, wie durch Anz 
lagen belegt wird, das Stift lange Jahre „in militaribus“ vertreten 
bat, daß es dafür während diefer Zeit ſowohl im Kriege als im Frieden 
Zahlungen von Monatsgeldern und Quarlierslaſten, Tegtere wie be: 
hauptet wird, gegen Vergütung, getragen habe, ohne daß Brandenburg 
von irgendeiner Seite ſich diefe Leiftungen des Stiftes habe jtreitig 
machen laſſen. Eine Stelle aus cinem Schreiben der Fürftin vom 
Jahre 1688, wo fie nach Anzeige ihrer Wahl Brandenburg bat, die 
„mit ihren Vorfahren Fultivirte gute Antelligenz” weiter zu pflegen, 
follte ven Schein erweden, daß das Stift dur) die von Brandenburg 
ausgeübte Vertretung keinen Zwang ernjilih empfunden habe. Die 
Ausübung der tatfächlih aufgedrängten Vertretung nachzuweiſen, hielt 
nicht ſchwer, aber der Verfaſſer verzichtet darauf, auf die prinzipielle 
Frage näher einzugehen, daß die Erbvogtei tatjächlich die von Branden- 
burg ausgeübte Vertretungsgerehtfame in fi begreife. Höchſtens 
behauptet er dies ſchlechthin und fucht hierfür in der Weife Freudenbergs 
die angeführte Stelle des Mager zu verwenden. Endlich weiſt er auf 
die Gefahr bin, zum Nachteil des und anderer Stände, die in 
ähnlicher Weiſe Vertretungen ansübten, in der Angelegenheit des 
Stiftes Eſſen einen Prägedenzfall zu fhaffen, „was auch dem ganzen 
Lande wegen der jolhergeftalt aufgehenden viel größeren Koften und 
dennoch bei etwa aufbrängender Gewalt und daher entitehenden ſothanen 
Kontingenis ohn Hinläuglichkeit höchſt ſchädlich ſein werde“. Das 
Ganze ſchließt mit der Bitte, gegen die Abtifin ein Reichskammerge— 

20) Autwort der ev. Reg. vom 21, Oft, 1716, edit, Ldl, 
XXV, n. 2, 2. ©. 

214) Oeta die & 
betreffend, Nev. 63, n 

‚ Werden und Dortmundſchen Vertretungsgelder 
b. 1736, 8. Stll 
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richtsmandat zu verfügen, wonach jie bei einer Strafe von 10 Mark 
ldtigen Goldes die Vertretungsgerechtfame des Königs unbeeinträchtigt 
lafien und die Vertretungsgelder weiterhin zahlen foll. 

Es darf uns nicht wunder nehmen, da die „Supplicatio pro 
mandato“ im Reihsfammergerichtsfenat einjtinmig abgelehnt und 
der Supplitant angewiejen wurde, das Vertretungsrecht beſſer zu bes 
iheinigen.*) Es waren dabei vor allen Dingen die Bedenken map: 
gebend gewefen, auf die Kannegießer ſelbſt ſchon den König früher auf: 
merfjam gemacht hatte, daß der Erbvogteibrief nichts von einer Vers 
tretung erwähne, daf auch der Schluß unzuläfiig fei, das Vertretungs- 
teht „dependire” von ben „Iure advocatiae inseparabiliter“, 
„weil es an fih diversa find und salva immedietate (!) nicht 
füglich jupponiret werden“ kann. Auch bot die „Praxis Imperii“, wie 
Kannegieher ausführt, fein Veifpiel dafür, daß ein Neichsunmittelbarer 
als Schirmverwandter eines andern ſich deshalb von ihm vertreten 
lafien müfje. Die Reichsftadt Wetzlar beweife dns Gegenteil. Trotzdem 
der Landgraf von Heſſen-Darmſtadt, im Beſitz der Erbvogtei über 
Deb lar jei, leifte Die Stadt felbft ihre „Neihs: und Sreispraeftanda“.”") 
Im September des folgenden Jahres wurde Preußen nohmals beim 
Reihstammergericht gegen das Stift vorjtellig und zog hierbei Briefe 
der Abtiffin aus den 80er und 90er Jahren des 17. Jahrhunderts als 
Deweisftüde heran, worin fie ſich auf die Vertretung durch Brandenburg 
beruft, und ein Atteft des Kreisfetretärs, welches beftätigte, Daß der 

brandenburgiihe Schirmvoat jederzeit das Stift Efien in der „Kreis: 
verfaffung vertreten habe“.“”) Wiederum ward nichts weiter über die 
prinzipielle Frage vorgebracht, als eben die alte Vehauptung, dab 
„Origo et natura Advocatiae armatae” die Vertretung in ſich 
begreife, und dies auch dem kanoniſchen Rechte entipräche, das der 
Geiftlichleit die Veihäftigung mit „militaribus” miterfage. 

ALS Anfang Dftober 1717 die Sache wieder vor den Gerichts- 
fenat Fam, erklärten ſich zwei evangelifhe Aſſeſſoren für Preußen, 
während die drei Katholifen dagegen ſtimmten, jo daß die Sache als 
unentfhieden vertagt wurde, um noch zwei weitere Affefforen, einen 
Proteftanten und einen Katholiken, wie die Reichskammergerichtsord— 
nung vorſchrieb, hinzuzuziehen.“) Bei der nun einen Monat fpäter 
ftattfindenden Verhandlung blieb der Spruch ebenfalls unentschieden. 
Wie ſchon früher ftellten fi die gegen Preufen ſtimmenden katholiſchen 
Anñeſſoren auf den Standpunkt, daß es ſich kaum aus „einigem Lege, 

=) Copia Decreti, Anlage zu Kannegi Bericht, Wetzlar, d. Dez. 
1716, Acta de 1701-1719, Rep. 63, n. a. 

") Kannegieher an den König 
gichers, „Bericht, 4. Do, 1716, Alov.-Mär X. 

”) Dr. Geibels Fernere Cuppfitation“, Alta, die © 
Dortmundſchen Bertretungsgelder betreffend, Rep. 63, n. 63b, 8. 

Kanneagt an_ den König, Wetzlar 9. Oft, 1717, 9 
n. 63 6, Acta de 1701-1719, 8. 2t.-W. 

DO. und Kanne 
D. N. 



—— 

Conſtitution oder Autore, am wenigſten aber aus der vor Augen liegen— 
der contrairen Reichsobſervanz“ erweifen Iafje, daß die Vertretung „als 
ein Recht von dem „Iure advocatine“ abhänge.” ”*) 

Eine weitere endgültige Entjheidung ift in der umftrittenen 
Nechtöfrage in Wetzlar wohl nicht erfolgt.) Indeſſen hielt die 
Fürftin ruhig eine eigene fürftliche Kreismiliz.") Bei der ängitlichen 
Sorge ber Kleinen, nur ein Titelhen ihrer reichsunmittelbaren Nechte 
preiszugeben, immerhin in den Augen ber Fürftin non Eſſen ein hin— 
änaticher Lohn für ihren zähen Widerftand, 

u) gonneglehers Bericht v. 20. Oft. 1717, 0. a. ©. 
3”) AUS die Abtiffin die Entfcheibung über die preuß. Rechte in 

der Bertretungsfrage in die Hände des Reichstags legte, jceint der König 
feine urhprinpliche Wöfih, die Sache in ettar abuteiten zu Iflen, auf- 
gegeden zu Daben. önint. Groß an Kollmann, 29 1736, „Ber- 
——— weitf, Kreisftände . . . betreffend" (1736-37), Rep. 63, 

. St. ©. folgenden Aofehnitt. 
A Grebet, Beiträge, 7. Heit, &. 41 



Vierter Abſchnitt. 

die Stellung Preußens und des Kaifers zu der 

eſſenſchen Vertretung während des polnischen Thron⸗ 

folgefrieges (1734— 1735). Beſchwerden der Abtiffin 

über Preußen beim Reichstage (1735). 

Die Streitigkeiten um die Vertretung jegten erft wieder mit dem 
im Januar 1734 an Frankreich erklärten Reichskriege ein, der durch 
die aus der polniſchen Thronfolgefrage ſich ergebenden Verwicklungen 
hervorgerufen wurde. 

Die damals vegierende Fürftin des Stiftes Franziska Chriftina””) 
hatte, nachdem der Kaifer zur Stellung eines Reichsheeres von 120 000 
Mann, aljo nad) der Repartition von 1681 des Triplums”’) an Manz 
ſchaften, die Einberufungsordre erlaſſen) und an fie eine Aufforderung 
zur Stellung ihres Hontingents feitens des Nreisdirektoriums ergangen 
war,’””) Folge geleitet und ihre Leute dem Kommando des Kreis— 
generals, eines Grafen von der Mark, unterjtellt.”") 

=) Frangista Chriftina aus dem Haufe PfalzSulzbad) iit die 
Toter des Malzgrafen Theodor, eines Entels Augufts von Pfalz 
Reuburg, des Stammberen der fulzbadjiichen Linie, der 1614 Sulzbadı 
abielt. Sie regierte als NÜbtiffin don Ciien von Oftober 1726 dis Zuli 
1776. Durch Heirat ihres Bruders, des ſchon 1728 verjtorbenen Erb— 
pri Zojef Karl Emanuel mit Glifabeth Sophie, der Zoditer des 
Nurfürjten Karl Philipp, Herzogs von Jülich und Berg, der obne 
männlid;e Nacjtonmen jtarb, waren ihre verwandtiKaftlichen Bande mit 
Falz-Neuburg noch enger geknüpft. Ihr Neffe, (nicht, wie Funde fälfchlich 
angibt, ihr Bruder) war der Kurfürt Karl Theodor von der Pfalz, der 
1777 nad) Martmilian Kurfürt von Baycın wurde, Diefes verwandt 
ſchaftliche Verhältnis ift für die Haltung des furpfälzischen Hofes in der 
enſchen Bertretungsangelegenheit nicht ohne Bedeutung deweſen 

=) Das Triplum hätte für Effen damals 162 Mann zu Zuß be 
tragen. Auf dem Kreistage von 1734 wurde dag Kontingent in „triplo“ 
auf 72 Mann, aljo „in simplo“ auf 24 Mann heradgejegt, während Eiien 
satfachtich „in triplo« 60 Mann jtellte. Ciien, Akten IU, 6, D. u. 
und Anlage T. zur „Genuina Facti Species“, Sindlinger, Micr., 
T. 110, M. St.U. 

*9 Beilage zur „Genuina Facti Species“ sub, Lit. O., Kindlinger. 
Mer. Tom. 110, M. St.Q. 

#0) Beilage sub. Lit. P., a. a. O. 
=) A. a. D. ©. 273. 

@ 
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Im Aprit hatte man von Berlin aus Pollmann, den preußiſchen 
Vertreter beim Kreistage in Köln, dahin inftrulert, mit den Ständen des 
niederrheiniſch⸗weſtfäliſchen Kreiſes, die im ſpaniſchen Erbfolgekriege 
von Preußen vertreten gewejen waren,””) wegen einer Vertretung im 
gegenwärtigen Keichskriege zu verhandeln. Die Triebfeder bildete das 
Kabinettöminifterium,”*) in dem damals wenigjtens Thulemeier nicht 
fonderlich zur Nachgiebigkeit gegen den Kaiſer gejonnen war,””) welder 
bei der Vertretungsangelegenheit wieder feine Hand int Spiele hatte. 
Den König erinnerte das Kabinettöminifterium an die Jahre des 
ſpaniſchen Erbfolgekrieges, wo Preußen durch die Vertretung mehrerer 
Kreisftände jährlich 12 000 Rilr. bar verdient habe, da man feinen 
Soldaten mehr angeworben habe, als man jo wie jo hätte ins Feld 
ſtellen müfjen. Die Kontingente der zu vertretenden Stände Fönne man 
als in die am Nhein ftehenden Negimenter einbegriffen angeben. Bon den 
Negimentern müfje der König einige bezeichnen, welche für fein eigenes, 
wie für das Kontingent der vertretenen Stände „paſſieren“ müßten, 
über die er aber, nachdem er fie den Kommando eines Generals unter- 
ftellt, nach eigenem Willen verfügen Tönne.””) Dem ftrengen und 
lauteren Sinn Friedrich Wilhelms ſchien dies anfänglich doch nicht zuzu— 
fagen. „Da verdien ich Geld nit in Treuen mehr,”*") war feine 
Antwort, oder: „Ih zahle nichts. Ergo ich auch nichts praetendiren 
kann.” =) Ein weiterer Grund, weshalb Friedrich Wilhelm 1734 
anf die Vertretung der Stände Eſſen, Werden, Dortmund, feinen 
a erheben wollte, und anfänglich verzichtete, ift anderswo zu 
chen. 

Vor allem juchte der Kaifer eine Vertretung der Stände des 
nieberrheinifehsweitfälifchen Nreifes durch Preußen zu verhindern. Won 
dem früheren Minifter des kölniſchen Kurfürften Klemens Auguft, dem 
Grafen Plettenberg, wenigjtens ging das Gerücht, daf er als kaiſer— 
licher Bevollmächtigter beim Kreistage in Köln gegen die Vertretung 
einzelner Kreisftände durch Preußen arbeite, und die Aleinen in ihrem 

#=) Gffen, Herford, Dftfriesland und Wrath waren in der Stellung 
ihres ganzen Kontingents, Werden und Gimborn nur in der Aufbringung 
der Kavallerie von Preußen vertreten geweien ; & hs Bericht vom 
1. Sumi 1734, ta 173 Rep. 63,0. 63, 8. St.M. 

»+) Das Kabinettsminifterium, das er "nach Dem Tode Itgens 
Itzoudet war, führte auch den Namen Departenent der ausnärtigen 
Afären, wenn auch fein Wirkungsfreis ſich nicht ansfchlichlih ai aus: 
märtige Angelegenheiten beichränfte; f. Acta Borussica, VI, 1, Behörden 
organtfation von Otto Hinte, 3. 77 und 7 

=>) Allgemeine deutfche Bioprapbie, 
iben des Kabineteruinl 

17. Augujt 1734, Acta (1734,35), Rev 
>) Marginale des Nönias zum Eihreiben Des Kabinettsminifteriumg 

vom 3, Aug. 1734, Alta (1734.35), Rep. 63, n. 63b, B. Std. 
»*) Marginnle des Königs um Schreiben de& Kakinetteminiftertums 

vom 17. Aug. 1734, a. a. S. 

©. 162, 
inig vom 3. 7. und 

* 
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Widerſtande bejtärke.”*) In Wien gönnte man ganz erklärlich Preußen 
den Vorteil einer Vertretung nicht,**) ſondern wollte, daß die kleineren 
Stände ihr Kontingent jelbit jtellten. Noch lieber hätte man gefehen, 
daß fie den Kaiſer mit der Vertretung betrauten,”®) wozu fich beiſpiels- 
weiſe Korvei, Kornelimünfter, Nahen und Lüttich bereit erklärten, *) 
obwohl das Kreisdireftorium hierin einen Verſtoß gegen das Herfommen 
und die Kreisverfafjung ſah, wonach Kreisftände nur durch Kreis— 
mitſtände vertreten werben jollten.””) 

Wenn der König nun auch fein Anrecht auf die Vertretung ber 
ihugverwandten Stände Eſſen und Werden hatte vorjtellen Tafjen”*) 
und durch jeinen Refidenten Pollmann gegen Selbititellung diejer beiden 
Stände in Köln beim Kreistage eine Verwahrung zu Protofoll gab,*) 
To ließ er ſich doch durch das diplomatische Geſchick des bisherigen kaiſer 
lichen Gefandten in Berlin, des „geichmeidigen“ *°) Grafen von Secken— 
dorff bejtimmen,*") zu „Kaiſerlicher Majejtät Ehren und Gefallen und 
der guten Sache zum Beften . . für diefes Mal, jedoch mit Bei— 
behaltung der hohen Gerechtſame“, >) auf die Vertretung zu verzichten. 
Nicht ohne Bedeutung mag für Friedrich Wilhelm aud) hier die Nücficht 
auf die Erbfolge in Berg geweſen fein, die für ihm ebenjo ſehr im 
Mittelpunkt feiner Interefjen ftand, wie vielleicht für Karl VI. die An- 
erfennung der pragmatijchen Sanktion,“) und die ihn zu ſeiner im ganzen 
freundlichen Haltung gegen den Kaifer beſtimmte, folange er auf feine 
Unterftügung in der bergijchen Angelegenheit rechnen zu können 
glaubte.) Das Kabinettsminifterium, das von der wahren Stimmung 
oder Mißſtimmung,“) die in Wien gegen Preußen herrichte, beſſere 
Kenntnis haben mochte, wo man ganz erklärlich alles, was bie 
Autonomie des preußiſchen Königtums ſtärken konnte, mit Beſorgnis 

>>) Die Schreiben des KabinettSminifteriums an den König bon 
7. umb 14. Aug. 1784 und Relation Pollmanns vom 9. Nov. 1734, wonach) 
Blettenberg feine Teilnahme an der Verhebung der Stände in Abrede 
ftellt, a. a. D. 

=) SabinettSminifterium an den König, Berlin, 7. Aug. 1a, 0.0.9. 
°3) Bericht Gotters aus Wien an den König, 22, Dez. 1734, a. a. ©. 
=) Bericht Pollmanns vom 24. Dez. 1734, a. a. O. 
*) Des Königs Poſtſtript an dv. Gotter, 1. Jar. 1735, a. a. O. 
:=*) abinettSminifterium an Gräve, 28. Aug. 1 aatQ. 
=°) Bericht Bollmanns v. 17. Aug. 1734, a. a. 
=) j. Erdmann&dörffer, I, ©. 437, der ihn als a töhmeibig, menſchen⸗ 

fundig und inttiguenteich harakterifiert. 
Bericht des Departenints der auswärtigen Affären an den 

König, Berlin, den 21. Jan. 1743, Tit. XLIX, N. 5, Regiftratur des 
evejchen Brobinzialbepartements, 8. St.:U 

vr) — —— an den König, 28. Aug. 1734, Rev. 63, 
u. 63b, 8. St.A. 

’) Grömannsdörfier, II, ©. 401. 
* Kante, Zwölf Bücjer preuf. Geſch, 2. Teil, 5. Buch, Leipzig 1879, 

40. 
ss) Drapfen, ‚grisiste der preuß. Politif, 4. Teil, 3. Abt, 2. Bd, 

Leiwzig —8 ©. 

©. 
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betrachtete,'**) machte dem König eindringliche Vorftellungen. Die „mit 
Sacrifichrung confiderabler Summen dem Kaiſer bezeigte complai= 
sance” werbe kaum Dank ernten.””) Aber erjt als auch das Generals 
direktorium auf Erfuchen des Kabinettsminifteriums”") dem Könige 
nahe legte, wie gut. ehedem die Kriegskaſſe bei der Vertretung gefahren, 
wie nachteilig es für einen Prozeß beim Reichskammergericht jein werde, 
wenn man die Gerechtſame einmal aus der Hand gegeben, und fo „jeine 
protestation entträftet hätte“,”") ſchien fi der König anders zu 
befinnen.”") 

Hatte man doch in Wien die Erflärung des preußiſchen Gefandten 
v. Gotter wegen des vorläufigen Verzichts des Königs auf die Vertretung 
zwar gern entgegengenommen, aber zugleid) darauf aufmerffam gemacht, 
daß der Kaifer Preußen einen rechtlichen Anſpruch auf die Vertretung 
der beiden Stifter an der Nuhr beftreite.”") 

Jebt ließ der König dem kaiferlichen Hofe zu verjtchen geben,**?) 
daß er ſich in der bisherigen Auffafjung feiner Rechtsanſprüche in der 
eſſenſchen Angelegenheit nicht beirren laſſe, und der Kaifer ſich 
hoffentlich nicht in diefe Angelegenheit einmifchen, jondern vielmehr 
dem Prozeß beim Reichsfammergeriht freien Lauf laſſen werde. ®*) 
Dem Refidenten Pollnann, der ich geäußert Haben jollte, daß die in 
Frage kommenden Kreisftände ſich nicht ohne Recht gegen die Vertretung 
durch Preußen wehrten, wurde Entlafjung aus dem Dienfte an— 
gebroht.”*) 

Überhaupt ſuchte Preußen mit allen Ernft ſchnell wieder gut zu 
machen, was es durch ben Verzicht an ſeinem Intereſſe ſchon gefünbigt 
zu haben glaubte. Allerdings war eine Zurücknahme des auf unbe: 
ftimmte Zeit ausgefprochenen Verzichts nicht mehr möglich, da die 

0) Grömamsdörfer, I1, 472, 
=) Sabinettöntinifterium an den König, 28. Aug. 1734, Acta (1784/35), 

Rep. 63, n. 636, B. St.-A. 
>») Sabinettsminifterium an Generaldireftorium, 28. Aug 1734, 0.0.Q. 
>) Generaldirektorium an den Sünig, 14. Sep. 1734, a. a. ©, 
>) „ie viel ümportiven (Die Vertretungen Oftfrieslands, Ciiens 

und anderer Sreisftände) und mas muß id davor tuhm. F. 8. 
Merginale des Königs zum Schreiben des Gencraldireftoriums vom 14, Sept. 
734, a. a. 0. 

n —— Gotters. Wien, 
n. 63b, B. StA. 

“) AMn des Kabinettsminiſteriums an v. Gotter und Graeve, 
2. Oktober 1734, a. a. ©. 

>) Laut eines Attefts der Reichskammergerichtskanzlei iſt nach der 
Supplikation vom Sept. 1717 preußiſcherſeits nichts weiteres in der eſſen— 
fen Angelegenheit erfolgt, worauf fid) die Abliſſin berief, um die von 
Preußen behauptete Litispendenz des Reiche fanmı nerichtöpregeie (f._ unten 
S. 77) zu bejtreiten. Sindlunger, Mfer, Ton. 110, p. 257, M. St A 
und Bericht Dandelmanns, Regensburg, 14. Nov. 173 Ach wegen der 
Befehwerden, Rep. 63, n. 6b, 8. St-M. 

”) Kabinettsminifterium an Poliniann, 2. Oft 
Rep. 63, n. 635, 8. St. A 

. Sept. 1734, Acta (1734/35), Rep. 63, 

34, Acta (173430), 
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Kontingente für 1734 größtenteils ſchon gejtellt waren.) Doc ließ 
Preußen auf dem Kreistage vom 8. Nov. erklären, daß es die Ver— 
tretung feiner ſchutzverwandten Mitftände Efjen, Werden, Dortmund 
für das Jahr 1735 wieder übernehmen werde.*) 

Guſtav Adolf v. Gotter, der feit 1732 preußifcher Bevollmächtig- 
ter am Kaiferhofe war, wozu er nach feiner einflußreihen Tätigkeit in 
herzoglichegothaifchen Dienften mohl berufen jhien,“”) hatte die preit- 
hiſchen Anſprüche in der Angelegenheit des Stiftes Eſſen und der 
übrigen Stände zu vertreten. Es war ihm bedeutet worden, daß der 
Kaifer auf die Selbftftellung der Heinen Kreisſtände beftehe, denen er im 
Fall der „Unvermögenheit” jelbjt die Vertretung anbiete; dabei ſollten 
aber die Vertretungsfontingente nicht in die Faiferlihen Negimenter 
einbegriffen, ſondern der jeweiligen Kreisarmee zugeführt werben, 
mährend die mächtigeren Reichöftände vielfach im fpanifcen Erbfolge: 
kriege troß eingezogener Vertretungsgelder die Kontingente der Kleinen 
nit geleiftet oder wenigjtens nicht an die Kreisregimenter abgeliefert 
hätten. Dem Abbruch, den die Neichsarmee auf folche Weiſe erfahren 
hatte, wollte man jo dem Angeben nad) in Wien entgegenwirken. Bon 
einer Beeinträchtigung der preußiſchen Vertretungsgerechtfame, meinte 
man in der Hofburg, kann überhaupt nicht die Nede fein, da es ſich hier 
um reichsunmittelbare Stände handelt, über die die Erbvogtei dent 
Könige nicht das beanfpruchte Recht gibt, wofern nicht befondere Ver: 
träge oder eine verjährte Ausübung der Vertretung, ohne daß ein 
Troteft der Gegenpartei erfolgte, einen jolhen Nechtsanjpruc bez 
gründen. Diefer legte Fall_treffe, wie eine vom Stift Eſſen beim 
taiferlichen Sofe eingereichte Debuktion zeige, nicht zu.”*) 

Bei den Verhandfungen mit dem Neichsvizefanzler Grafen von 
Meifh machte Gotter geltend,”") daß der preußifche Vertretungsanz 
ſpruch doch nicht jo ganz unbegründet fein könne, da die Aſſeſſoren des 
Reichskammergerichts jih nicht darüber hätten einigen Tönen, Als 
Gotter bie Frage ftellte,’"") wo der Kaiſer eigentlich bislang im Kriegs: 
jahr 1734 die Kontingente der gegen große Geldſummen vertretenen 
Stände") ftehen gehabt hätte, mußte Metſch geitehen, daß auch der 
Kaiſer fie bis jeßt unter feine geitellten Regimenter einbegriffen habe, 
aber von num an gejondert zu ftellen gedächte. Einen Einwurf Gotters, 

=>, Departement der auswärtigen Affären an das Generaldireftorium 
17. Oft. 1734, a, a. D. 

se, Kreistagsprotofoll v. 8. Nov. 1724 zitiert in der „Genuina Facti 
Species‘ Kindlinger, Nier., Ton. 110, M. St. U. 

9— —*— Deutfche Biogr., IX, ©. 481 ff. 
=) d. Oorters Bericht an den Mönig, Wien, 22. Dez. 1734, Acta, 

1734/35), Rep. 63, n. 63b, 8. St. 
=) efkcipt des Rnbinettsminifteriums v. 1. Jan. 1735 an Gotter, 

demgemäß er laut Bericht d. 12. Jar. 1735 Ge feinen Verhandlungen mit 
Meiſch verfuhr, a. a. D. 

“9 Bericht Golters u. 12. Zum. 1180 0,0, ©; 
“) Kabinettsminifterium an Gotter, I. Jan. 1735, a. a. O. 
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daß der Kaiſer überhaupt nad) dem Herkommien der Kreisverfaffung kein 
Recht habe, die Vertretung eines Standes des niederrheiniſch-weſt- 
fäliſchen Kreifes zu übernehmen, ſuchte Metſch damit abzutun, daß 
dem fein Neichögefeg im Wege fände.) Der preußifhe Bevoll— 
mächtigte beflagte fi) darüber,“”) daß der Kaijer dem Könige wie in 
allem, jo auch in der Ausübung feiner Schutzgerechtigkeit über ſchutz— 
verwandte Mitftände hinderlich fei, die er in ihrem Widerftande nur 
beftärfe und jo ganz zwedlos die Entfremdung der Höfe Wien und 
Berlin nähre, denn Preußen werbe doch von feinem Rechte nicht 
abftehen. 

Metſch, der wiſſen mochte, daß das Direktorium des nieder: 
rheiniſch-⸗weſtfäliſchen Kreifes den kaiſerlichen Vertretungen entgegen 
zu treten gedachte, bat in jehr höflihen Worten, dem Kaifer in feiner 
bebrängten Lage bie aus den Vertretungen im weitfäliichen Kreiſe 
fliegenden Gelder in Höhe von etwa 200 000 Gulden neidlos zu laſſen. 
Bern würde man fi in allen „billigen Dingen“ dankbar erweifen, die 
nicht gegen die Reichsverfaſſung und die Freiheit der Reichsſtände 
verſtießen,“) wie diefer preußijche Anſpruch auf die Vertretungsz 
gerechtſame. 

"Die Verhandlungen zwiſchen Gotter und dem Wiener Hof führz 
ten zu feiner Anderung der beiderfeitigen Auffaffungen. Preußen ſchloß 
fih den beiden anderen Direktoren bes niederrheiniſch-weſtfäliſchen 

Kreifes in ihrem Protefte an, den fie am 17. Jan. 1735 gegen die 
Vertretung der Stände Kornelimünfter, Korvei, Lüttich und Aachen 

durch den Naifer erhoben,®) und im März forderte die Hevifhe Re— 
gierung die Abtiffin von Efjen auf, zu Anfang April eine Abordnung 
nad) Kleve zu ſchicken, um über die Vertretung für das Jahr 1735 zu 
verhandeln. Ausdrücklich wurde dabei bemerkt, daf der König ſich durch 
nichts hindern lafjen werde, die Vertretungsaelder monatlich beitreiben 
zu laſſen.“) 

Franziska Chriſtina muß ſich hierauf an den Kaiſer gewandt 
haben. Wenigſtens wiſſen wir, daß noch im April Fürſt Wenzel von 
Lichtenſtein,“) der eben in dieſem Frühjahr in Berlin weilte, neben 
mancherlei Forderungen aud die eſſenſche Angelegenheit zur Sprache 
brachte.“) Hier befam er zu hören, daß Preufen vom Kaiſer um jo 

) Bericht Gotters vom 12. Jan 
er) Nejtript des abinettsminifterhn 
““) Bericht Gotters, 12. Yan. 1 
»°s) Pollmanng Bericht vom jan. 1735, 0. 0. O. 
»s) Stndlinger, Mier., Tom. 110 „Genuina Facti Species“. M. &t.:A. 
3.) Grevel ift dahin zu berichtigen (f. Beiträge, 7. Helt, ©. 45), dait 

der im Dienfte der faiferlichen Diplomatie in Berlin weilende Fürft Wenzel 
v. Eichtenftein nicht ein eigener Gefandter der Fürftin von Een ift, den fie 
im Mai noch Berlin gefickt haben foll. 

”*; Lichtenftein an das Kabinettöminijterium, Berlin, 4. April 1735 
in „Mit dem Fürften Wenzel von Sichtenftein wegen Sr. EM. 
Sertetungöpereitigeit nd in specie der Gfinfihen“. Step 

‚a0. Q. 
8 vom 1. Jan. 1735, a. a. ©. 
aD a 
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mehr den unbeeinträchtigten Genuß der Vertretung des Stiftes Eſſen 
erwarte, als der König ſelbſt bisher ruhig habe geſchehen laſſen, daß der 
Kaiſer gegen das Herkommen Stände des niederrheiniſch-weſtfäliſchen 
Kreifes gegen jo hohe Geldjummen vertrete, womit das, was Preußen 
an Qertretungsgeldern „optimo Inre“ erhalte, gar nicht zu vergleichen 
je”) Die Berufung Lichtenfteins auf die vom Könige dem Grafen 
von Sedendorff abgegebene Verzichtserflärung wurde damit abgemiejen, 
dab man ſich einen Vorbehalt gemacht habe, der bald nachher in Wien 
und auch beim Kreije ausbrüclich vorgebraht worden ſei. Lichtenftein 
tam nun darauf zu ſprechen, daß die Verbindlichkeit des im Jahre 1705 
mit dem Stift für die Dauer des damaligen Krieges gejchlofjenen 
Traftats erlojehen, daf in den Vertretungsverträgen die Reihsunmittel= 
barfeit und das damit verbundene Recht der Selbitftellung anerkannt 
fei, ferner die Schirmpalten von einer Vertretung gar nichts erwähnten, 
nad) ihrem Wortlaut vielmehr der Schirmvogt nur mit befonderem 
Willen der Äbtiſſin das Stift zu irgend melden Pflichtleiftungen 
heranziehen dürfe, jo daß aljo der vom König Sedendorff gegenüb: 
gemachte Vorbehalt überhaupt hinfällig jei;”") das Kabinettsminifter 
rim gab ihm aber furzerhand zur Antwort, es müfje von einem 
weitläufigen Schriftwechfel abjehen, denn die Sache fei jeit 1716 beim 
Reichsfammergericht anhängig. Man erinnerte den Kaifer an die in 
der Wahlkapitulation übernommene Pilicht, den am Reichskammer— 
gericht anhängig gemachten Sachen ihren Lauf zu laſſen. Die „böfe” 
Klauſel des eriten Vertretungstraktats, die des Stiftes Recht auf Selbit- 
fellung anerkannte, jollte aus „Ignoranz“ der Hlevifchen Räte einge— 
floffen und nur wegen Beſchleunigung der ganzen Angelegenheit ftehen 
geblieben fein. Im übrigen wurde noch auf die königliche Natifitation 
vermiejen, bie nur unter Wahrung der preufifchen Gerechtfame den 
Vertrag anerfannte und die verfängliche Klaufel alfo hinfällig mache. 
Dieſe jei auch im zweiten Traktat, trotzdem das Stift anfänglich darauf 
beftanden, weggefallen, wobei die Fürftin es denn ruhig habe bewenden 
lafien.”) Wie die übrigen Forderungen Lichtenfteins,””) fo fand auch 
die Vorftellung in der eſſenſchen Vertretungsangelegenheit nur taube 
Ohren. Vol Unzufriedenheit über feine Miferfolge konnte er bald 
die Heimreife antreten,”*) nachdem er Franziska Chriftina noch feiner 
Füripradhe beim Kaifer in Wien verfichert hatte.’”*) 

Inzwiſchen ließ die kleviſche Regierung anf königlichen Befehl 
im Sommer 1735 in Heßler, Huckarde und in den märtifchen Amtern 
Unna, Bohum, Hörde die efienichen Stiftsgefälle als Entſchadigung 

>), Kabinettsminifterium an Lichtenjtein 9, Alt 1785. AL a. D. 
»") Sichtenfteins Antwort, Berlin, den pi 
>) Das Kabinettsminifterum an Lirhtenftein, “Mol 1735 0.0.0. 
”) Dronfen, 2. Teil, 2. Bd, S. 256. m 
>”) Schreiben Lichtenfteins_ am, die Arfin, Potsdam den 1. Mal, 

indlinger Mfer., Tom. 110, M. St 
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für die Vertretungsgelder mit Arreſt belegen, jo daß die Landſtände 
des Stifts befchlofjen, fi) lieber mit dem Könige in einen „leiblichen 
Traktat“ einzulafjen. Hofften fie doh, daß Preußen nad den hart— 
nädigen Weigerungen des Stifts, froh die Willfährigkeit für einen 
neuen Vertrag erreicht zu haben, fi mit einer geringeren Summe, als 
den im legten Vergleich vereinbarten 6000 Ntlr. jährlich zufrieden 
‚geben werde, die der König font mit obendrein noch „unausbleiblihen 
ferneren Ertremitäten“ eintreiben würde.) Doch ſcheint ihre Anficht, 
die ſich mehr durch die Sorge für das finanzielle Wohl des Ländchens 
als durch die dynaftifchen Beſorgniſſe dev Fürftin beftimmen ließ, — 
eine Beobachtung, wie wir fie 1701 ſchon gemacht haben — Franziska 
Chriftinas Gefallen nicht gefunden zu haben. Wenigitens brachte fie 
jest, ohne fih mit Preußen in Verhandlungen einzulafien, die Anz 
aelegenheit vor den Reichstag in Regensburg. 

Im Herbfte 1735 wandte fie ſich an Kurmainz,”) das das 
Direktorium des Neihstags führte, und reichte der Reihe nad drei 
Memorialia ein. Das erjte, datiert vom 19. Juli 1735, bittet den 
Reichstag um ein Reichsgutachten zu Gunjten der Fürftin, da Preußen 
wegen Zahlung der Tertretungsgelder für das Jahr 1735 mit der 
Erefution drohe. Als Anlage liegt die jog. „Genuina Facti Species” 
bei, eine gedrndte biftorifche Nechtsbegründung des von Stifte gemach— 
ten Anfpruches auf die Selbititellung feines Kontingents.“) Das zweite 
erfolgte, als die märfifchen Beanten fehon zum Arreſt der Stiftsgefälle 
gefchritten, und bat um Schuß gegen die preußiſche Sequeſtierung.“) 
Ein drittes führte Beſchwerde über die Einquartierung im Winter 1734, 
wo ein Bataillon von 750 Mann preußijcher Truppen in Stift und 
Stadt gelegen, die einschließlich der Durhmärjche den Ländchen 25 948 
Reichsfl. gefoftet haben jollen. Deshalb bat jic in Berufung auf ein 
NReichsgutochten vom 21. Mai 1734, das Neihsjtänden, die durch 
erpreßte Kontributionen zu fehr bedrückt waren, Nachlaß der Kriegs— 
fteuer verſprach,“) um eine Ermäßigung in Stellung ihres Manns 
ſchaftskontingents, um Befreiung von ferneren Einquartierungen und 
Erlaß einer Kriegsſteuer von 30 Römermonaten.”*) Aljo genug Rlagen 
gegen Nreufen, das jebt fein ganzes Beſtreben dahin richtete, zu ver— 
eiteln, daß die eſſenſche Vertretungsangelegenheit im Reichstag zur 
Verhandlung kam. 

Preußiſcherſeits beftritt man, daß die Sache überhaupt vor den 
Neihstag aehöre, da dem bein Reichskammergericht anhängigen Pro= 

55) Sanbtapsprotofelt vom 37. gult 1735, Gfien, Atten VID, 11, 
D. St.9 

=) d. Dandelmann an den König, Regensburg, 21, Sept. 1735, 
Meta wegen der Befdhwerden 1735, Rev, 63, n. Gb, 8. Cr“. 

=) Kindlinger Mfer, Tom, 110, Di, "St. 
») Die Fürftin an den Neichötag, 20. Sm 1785, 0. a. ©. 
=) Schmauß u. Sendenberg: Reichsabſchiede, IV. Tom, ©. 416. 
»*) „Bochnemüiigtes, Memorinte" Dietat,, Regensburg den 24. Oft, 

Aften twegen Beihterben, Nep. 63, n. 685, B. St-A. 
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zeſſe unbehinderter Gang gelaſſen werden müſſe. Der Geſandte beim 
Reichstage in Regensburg, Karl v. Danckelmann, ſuchte Kurmainz, dem 
als Direktorium die Vorbringung der eſſenſchen Angelegenheit oblag, 
zu bearbeiten „aus rühmlicher Gemütsbilligfeit und Eifer für die Juſtiz, 
auch vor uns habender Freundſchaft“ die Klage der Fürjtin nicht zur 
Diktatur zu bringen.’*) Anfänglich wies der kurmainziſche Gejandte 
Preußens Anfinnen mit der Begründung zurüc, daß, obwohl die Anz 
gelegenheit vor dem Reihstammergericht jei, das Geſamtintereſſe des 
Reiches bei dieſer Bedrückung eines reihsunmittelbaren Standes in 
Frage fäme und die Sache vor den Reichstag gehöre.””) Ferner verwies 
Kurmainz auf das von der Fürftin beigebrachte Atteft der Reichskammer- 
gerichtskanzlei, wonach von einer Litifpendenz des 1716 anhängig ges 
machten Prozeffes keine Rede fein Fönne, alfo diefes auch fein Hindernis 
biete, die Sache in Regensburg zu verhandeln. Dandelmann ent 
gegnete, das Reichslammergericht habe damals kein entjcheidendes Urteil 
gefällt, die Sache ei alſo in Wetzlar noch nicht entjhieden, und bie 
Abtifjin hätte fih hierhin zu wenden.“) uf den Vorwurf des kur: 
mainzifchen Gefandten, Preußen fordere die Vertretungsgelder, ohne 
felbft etwas dafür geleiftet zu haben, gab Dandelmann zu verftehen, 
daß das eſſenſche Kontingent unter die am Oberrhein unter den Ober: 
befehl des Prinzen Eugen geftellten 10000 Mann einbegriffen jei. 
Nicht ohne Jronie fragte er, ob man vielleicht des eſſenſchen Konz 
tingent3 wegen 10 040 Mann habe ftellen müſſen.“) Als er nun aber 
drohte, Preußen werde, falls die eſſenſche Vertretungsſache dem 
Reichskonvent vorgelegt würde, darauf dringen, daß eine gründliche 
Unterfuhung aller und zwar recht vielfacher Klagen gegen bie kur— 
mainzifche Führung des Direftoriums angeftellt werde, ließen ſich die 
turmainziſchen Gefandten doch einſchüchtern.“) 

Indeſſen ruhte Franziska Chriſtina nicht, an den verſchiedenſten 
‚Höfen für ſich um Hülfe zu werben und nicht ohne Erfolg.) Nament- 
lich war es ber Hof des ihr verwandten Kurfürften Karl Philipp von 
der Pfalz, wo ihre Bitte eifrine Unterftükung fand, und von mo aus 

=) Kabinettsminifterium an Dandelmann, Berlin, 17. Sept. 1735 
2. 
#59) Dandelmanns Bericht vom 24. Oft. a. a. ©. 
— Dandeimann an den König, Negensburg, 14. November 1735, 

a. a. 
Danckelmanns Bericht an den König, Negensburg, 23. ehr. 

1736, Afta, die Eſſen-- Werden, Dortmundichen Vertretungsgelder betr. 
(1736), B. St. 

==) Dandelmam an ben Künig,_17 
Befämaden, Rep. 63, n. 63b, B. 
3. 28. Sehr. 1736, Ute, die fie, Werde 
detder betr. (1736), 8. St. 

”e) A. a. DO. und Schreiben des Rabinettöminifteriums an den König. 
20. Dez. 1736, Continuatio Actorum, die Ejien-, Werden, Dortmunder 
Vertretüngsfache betreffend, Rev. 63, n. 63b, D. St.-1. 

Nob. 1785, Akten wegen der 
und Dandelmanns Bericht 

Dortniundſchen Vertretungs 
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ihre Angelegenheit in Regensburg eifrig betrieben wurde,“) während 
in Wien der Gefandte der Kbtifjin, ein Kanonikus zur Stegen, „ein 
Ihleihender, gefährlicher und befonders bei den Dames injinuanter 
Mann“, genügend vorgearbeitet haben mochte.*») Auch Hannover, 
deffen Kurfürft Georg I1. erbittert darüber,”) daß man in Berlin die 
Erwerbung Medlenburgs vereitelt hatte, nun in der Jülichſchen und 
Ditfriefifchen Erbiheftsfrage gegen Preußen arbeitete, war natürlich 
auf feiten der Abtiffin zu finden.) Nicht minder die vielen Heineren 
Stände, die fich durd) den „favor religionis“ der Katholiken und „Die 
jalousie der geringeren Stände gegen die mächtigeren“ ®*) beftimmen 
ließen. So mußte Kurmainz ſchließlich nachgeben und die eſſenſche 
Vertretungsangelegenheit vorbringen.””) Die Iſoliertheit Preußens in 
jenem Jahre 1736”®) tarın man aud) in der Haltung der Reihsftände 
in der effenfhen Vertretungsangelegenheit verfolgen. 

Die „Genuina Faeti Species“, die im Frühjahr 1736 in 
Negensburg nebft der Beſchwerde über die Arrejtbelegung verlejen 
wurde,*) fuchte im wejentlihen zu belegen, daß das Stift Effen laut 
Privilegien jeit alters das Necht der freien Vogtswahl befite, das Naifer 
Rudolf J., der ſelbſt 1275 die Vogtei übernahm, ausdrücklich noch 
anerkannte. Das Stift hat, wie weiter ausgeführt wird, dieſes jpäter, als 
die Grafen von der Mark die Vogtei des Stiftes befagen, unter Feſt— 
ſetzung gewiffer Bedingungen ausgeübt, bis 1495 Herzog Johann von 
Kleve den Erbvogteivertrag fchloß, den 1540 Herzog Wilhelm, 1648 der 
Große Kurfürft und zulegt 1729 Friedrich Wilhelm I. erneuert hatten. 
Da nad allgemeinen juriftiihen Grundfägen, jo fährt die Beweis— 
führung fort, die einzelnen Pakten eines Vertrages die Art und Weiſe 
der Ausführung beitinmen, jo kann Preußen die Schirmpflicht, deren 
Ausübung dahin beſchränkt ift, daß der Schug dem Stifte nur auf 
ausbrüdlicen Wunſch geleiftet werben foll, nicht als Grund heranziehen, 
um dem Stifte Eſſen die Vertretung, von der auch) fonft der Erbvogteis 
vertrag nichts enthält, aufzubrängen. Außerdem gibt die Vogtei feinen 
Anſpruch auf die Landeshoheit oder damit verbundene militäriſche 

»*) Dandelmanns Bericht v. 17. Febr. 1736, Alta, die Giien- 
gem; Tortmundfehen Lertretungsgelder betreffend, Nep. 63, m. 63 b 
®. © 1. 

a) d. Gotter und Gräve an den König, Wien 7. März 136, a..a. O, 
=) Dropfen: Gefchichte dev preuk. Bolitif, 4. Teil, 2 Bd. Yeipzig 

1869, ©. 299 fi. 1) alla am den König, Segensburg 22. Nov. 1736, Continuatio 
Actorum, ep. 63, n. 3b, 9. St-M. 

Dandelmann an den — 19. April 1736, Alta, die Eſſen- 
erben, Dortmunbfeen Vertretungegeider beit. (LT), Sen. ©, n. 63, 

Aa. O. 
am, Bronfen, d. et, 2, 8b, 2. 20. 
»*) Dandelmann an den König, 19. April 1736, ta, die Si, 2 

Dormmdfchen Vertretungsgelder bett. (1736), Nep. 63, n. 68 b, Werd 
B. Sr. 
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Rechte, wie die Erhebung von Kriegsfteuern, Aushebung ujw., wofür 
verjhiedene Autoren herangezogen werden. Sodann beruft ſich der 
Verfaffer nod auf die in Art. 18 des Weftfäliihen Friedens garan- 
tierten Sandeshoheitsrehte, die zulegt jamt jämtlihen ftiftiihen Pri— 
vilegien Karl VI. (1727) befonders anerkannt habe, und auf einige 
Reichstagsabſchiede, die gegen eine derartige aufgedrängte Vertretung 
iprähen. Unter anderm ift der Art. 52 des Augsburger Reichstags: 
ihlufjes von 1548 herangezogen, der ein „Ausziehen“ oder Vertreten 
in den Reihsanlagen nur geftattet, „fo die außgezogenen Stände ſolches 
Auszichens und Vertretens zufrieden find“ (ſ. ©. 4 Anm. 6), und vor 
alfem der $ 57, der das Verfahren des Taiferlihen Fiskals demjenigen 
androht, der Stände, die nicht „ausgezogen“ fein wollen, jondern ihre 
Anfchläge ſelbſt zu leiſten beabfichtigen, daran behindert. Ferner geht 
die Schrift nod) darauf ein, wie die Kaiſer gegen die Vertretungen 
geeifert hätten, die vielfach, weil fie nicht geleiftet würden, einen Abgang 
des Reichsanſchlages bedeuteten und auch die Mediatifierung der Kleinen 
durch die Großen förderten. 

Nachdem noch der Verfafjer die vom niederrheinijch-weitfäliichen 
Kreistage (1715) eingenommene Stellung, die auch gegen den preußifchen 
Anſpruch anf Vertretung des Stifts gerichtet war, näher charakterifiert 
und hervorgehoben Bat, jeit welcher Zeit denn auch das Stift „non cat 
dieente Cleve” bis 1735 fein eigenes Militär gehalten habe, wirft er 
Preußen eine infonfequente Haltung vor. Die damalige Stellungsordre 
des Kreisdireltoriums an Eſſen habe Preußen doch als Kreisdireftor 
mitunterzeihnet. Dadurch, daß im Namen Preufens der mindenſche 
Abgeordnete für die Stände, die bisher anderen assoeiiert geweſen, auf: 
bedungen habe, ſich nad ihrem Gutfinden von Preußen vertreten Laffen 
au können, habe der König die „plenariam Statuum libertatem” 
in diefer Sache anerkannt. Die Klaufel von 1701 wegen der dem Stifte 
zuſtehenden Selbftftellung ift natürlich nicht vergeffen, das Ganze ſchließt 
mit der Bitte um Schuß gegen die feitens des Schutzherrn drohende 
Erefution. 

Während in Negensburg die preußiſche Diplomatie den 
Strömungen zu Gunften des Stifts entaegen zu treten ſuchte, hatte ſich 
Rarl VI. perfönlich mit dem Könige in Verbindung gejebt. Denn durch 
die Lichtenfteinfche Miffton war nicht nur nichts erreicht worden, fondern 
die im Kleviſch-Märkiſchen verhängten Arrejte über die ftiftifhen Ge: 
fälle zeigten genugfam, wie Preußen fein Recht durchzudrücken gedachte. 
As nun Shlöffer, der Bevollmächtigte des Stiftes in Wien, Klage 
führte und zu verftehen gab, daß es auf diefe Weife der Fürſtin nicht 
möglich fein würde, ihr Kontingent für die Reichsarmee weiter zu ftellen 
und zu unterhalten”) erfolgte eine höfliche, aber eindringliche Vor: 

=», Copia Memorialis Schlöffers, Wien, 21. Yan. 1736. Alta, die 
Siiem-, Werden ımd Dortmundidien Bertretungsgelder betrefiend, Nep. 63, 
n.63b, 8. St.:Q. 
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ftellung des Kaiſers.““) Er forderte auf, den Arreſt der jtiftifchen 
Gefälle aufzuheben, da Preußen in der Vertretungsſache Unrecht habe 
und des Königs Maßnahmen das Stift, weldes übrigens fein Kontingent 
icon gejtellt habe, unfähig mache, Fünftighin Leiftungen an den Kreis 
und das Neid) zu entrichten. In der Antwort verwies der König, mas 
den Rechtsſtandpunkt anging, auf die von feinem Minifterium dem 
Fürften Lichtenitein gegebenen Beſcheide und erinnerte an das Ent: 
gegenkommen, das er dem Stift durch Erlaß der Vertreiungsgelber für 
1734 bezeigt habe, die er aber für jeden ferneren Krieg, in den der 
niederrheiniſch⸗weſifäliſche Kreis gezogen werde, bei der Werantwortlich- 
feit, die er feinen Nachtommen an der Krone fehuldig fei, fordern 
müſſe.*) 

Die Schadloshaltung Preußens an den ſtiftiſchen Gefällen hatte 
große Schwierigkeiten. 6000 Rilr. jährlich betrugen nad dem Ver— 
gleiche von 1705 die Vertretungsgelder des Stiftes und der Stadt, 
movon auf das Stift 5200 Nilr. entfielen. Nun beliefen ſich aber 
„Zinſen, Pachten und Nevenuen“ des Stiftes Eſſen im Kleviſch- 
Märkiihen mur auf rund 2538 Nilr. jährlich, wovon noch ftets 600 
Nilr. zu der dem Könige ſchuldigen Schugbebe abgingen, melde ſich 
auf 1000 Rilr. jährlich belief.“) Die Schugbede ſollte jedod nach bem 
ausdrüdlichen Willen des Königs nicht zur Dedung des Mantos an den 
Vertretungsgeldern herangezogen werden, wie es die Hevifche Regierung 
Thon verfucht hatte,”") denn es mar für fie ſchwierig, bei den bei 
weiten nicht an die Höhe des ftiftiihen Vertretungsquantums heranz 
reihenden Gefällen Mittel und Wege zu finden, den Ausfall „ohne 
jonderlihes bruit und desordre“ beizutreiben.‘*) Nachdem der König 
noch den kleviſch-märkiſchen Beamten eingejchärft hatte, ohne militäriiche 
Erefution, vielmehr mit „gutem Glimpf“ bei der Eintreibung der 
Arrefte zu verfahren,') wurde im Sommer 1736 die Einforberung 
verfügt,**) die denn Ende des Jahres für Preußen aud den „reihen“ 
Ertrag von wirklichen 388 Reichstalern ergab.) Im Juni hatte der 
Katfer, nachdem der Mevifche Oberempfänger v. Raesfeld zur Ein— 
treibung der fequeftrierten Gefälle gefchritten war, ſowohl durch feinen 

»e) Kindlinger, Mſer, Tom. 110, p. 331 ff., M. St.A. 
=) Antwort des Königs vom 25. Febr. 1736, a. a. ©. 
*”*, Bericht der Hevifchen Regierung vom 10. Jan. 1736. Acta bie Effen:, 

Werden, Dortmunbdfchen Bertretungsgelder bett., Ncv. 63, m. 6db, ®. St.%. 
=>; Schreiben der Mevifchen Reglerung vom 17. April mit_Unlage 

on den Kun und Antwort des Königs von“ 5. Hai 1730, a. a. ©. 
“) Königl. Erlaß am die Hev. Regierung, 28. Ian. 1736, a. a. O. 
““) Der König an die ev. Neg., 11. Februar 1736, a. a. ©. 
+) Der König an die ev. Reg, 30. Auni 1736, a. a. O. 
+9) Das Departement der auswärtigen Affaire an den König, 

21. Januar 1743, Tit. XLIX, Nr. 5 und eve, Acta de 1743, 1744, 1765, 
Ren. 34, n. ®. St. Die Stadt Eifen Hat damals Big zum 1. Jan. 
1735 800 Ntlx. als Bertretungsgelder gezahlt (f. S. 83). 
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NRefidenten Demrarh"*) zu Berlin als aud durch einen perjönlihen 
Brief an den König gefordert, der Hevifchen Regierung die Eintreibung 
zu unterfagen.“*) Dod auch dies blieb ohne Wirkung. Erſt Ende 
Dezember 1736, als das Kabinettsminifterium dem Könige die Aufz 
hebung des Arreſtes nahegelegt hatte, da jonjt ganz zweifelsohne bei dem 
grogen Anhange, den bie Abtiffin durch Kurpfalz bei den katholiſchen und 
anderen Fürften auf dem Regensburger Reichslage habe, kein günftiges 
Reichsgutachien für ben König zu erwarten ftehe,*®) lich er ſich bewegen, 
die Aufhebung zu verordnen. Sie erfolgte, wie es in feiner Verordnung 
vom 29. Dezember 1736 hieß, nicht etwa, als ob er in feine gerechte 
Sache Mißtrauen ſetzte, jondern „bloß aus Hochachtung vor Ihr. Kaiſl. 
Maj. hohe interposition“ unter Wahrung feines Anſpruches auf die 
Vertretungsgerechtfame für fih und feine Nachfolger an der Krone. 
Das bisher eingelommene Geld verblieb der preußiſchen Kaffe. Die 
Wahrung feines Anſpruches und die Aufhebung des Arrejtes wurden 
der Abtiſſin,“) dem Kaijerlihen Hofe und dem Regensburger Reichs: 
tage bekannt gegeben.*®) 

Verſchiedentlich hatte der König ſchon die Hevijche Negierung bez 
auftragt, eine Antwort auf die eſſenſche „Genuina Facti Species“ 
zu verfaſſen.“) Doc) ließ er das kleviſche Gutachten, da es ihm nicht 
zu genügen fehien, zur Durchficht und Überarbeitung den beiden berühm— 
ten Juriften der Univerfität Halle v. Ludewig und Böhmer“) über— 
ſenden.“i) Die forgfältig geprüfte Gegenantwort auf die efjenjche 
Deduktion follte ald Grundlage für die Verteidigung der preußiſchen 
Anſprüche auf dem Regensburger NReihstage dienen.) Das recht un: 
fangreiche Gutachten der beiden Juriften erklärte ſich dahin,"*) daß die Ver— 

+4) Kaiferlicher Reſident v. Demrath an den König, 20. Juni, Acta 
die Eſſen, Werben- und Dortmundi—en Bertretungsgelder betr, Rep. 63, 
n. 63b, 8. St... 

2) Der Batfer, an den gem Vrig Laxenburg, 16. Juni 1736, Kindlinger, 
Dier., Zom. 110, p. 85 

6) Das abinertöuierhun an ben König, 20. Dez. 1736, Ber: 
geun ‚siniger meifäl. Areisftände betret, Meta (1736,37), Mh. 63, n. 63b, 

. St. 
+, Kinblinger, Mer, Tom. 110, p. 203, M. St.A. 
+) f. Bericht des Dep. der ausw Affairen an den König, 21. Sam. 1749, 

Tit. XLIX, N. 5, B. St.-U. 
“) „Acta bie Gfiene, Baden, oPortmundſchen Bertretumgsgelber 

Betr.“ (1730), Nep, 68, m. 6Bb, B. © 
«) Acta Borussica, Begbebenorgantfation, VI 1, ©. 411 f. 
“) Gutachten d. Qubervige und Böhmers, Halle den 8. Dez. 1736, in 

„Continuatio actorum die sin, 2, Werden, Dortmundfche Vertretungsiache 
betr.“, Rep. 63, n. 63b, B. 

+) Schreiben an Balkan, Berlin, ben 1. Dez. 1736, in den Alten 
gezretn einiger wejtfäliicher Kreisjtände betr.“ (1736/37), Rep. 63, n. 63b, 

. Std. 
“ı) Gutachten v. Ludewigs und Böhmers in „Continuatio actorum“ 

und Weinrei® Vermerk Hierzu von 14. Dez. 1736 in den Beilagen zu 
„Continuatio actorum!. 

6 
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tretung des Stiftes Eſſen duch Preußen „ex pacto” aljo „ex libera 
voluntate” herfließe und die Schirmgerechtigteit bei der hiftorifchen 
Wandlung der Verfafjung der geiſilichen Stifter feinen Schluß auf die 
Vertretungsgerechtigteit zulafie, vielmehr aus dem Erbvogteibrief eher 
eine Begründung des Anſpruchs der Fürftin fi ergebe. „Wir haben,” 
jo Heißt es in dem Schriftftüct, „nicht gefunden, wie die Gründe... . 
(det Genuina Facti Species) ... . mit Beſtande Nechtens und dak 
Euer Königliche Majeftät ein Mandatum 8. C. erhalten ober in 
possessorio oder in petitorio zu obtinieren Hoffnung haben mögen, 
aus bem Wege geräumt werden können.” — Wenn einen Monat jpäter 
v. Ludewig mit juriftiiher Spitzfindigkeit noch Gründe, die zu Gunjten 
Preußens jprechen, hinzuzufügen fucht,**) jo kann das unfere Auffaſſung 
nicht ändern. Der König war weder laut eines bejonderen Vertrages, 
noch auf Grund der Reichsverfaſſung berehtiat, einem reihsunmittels 
baren, in Befig der Landeshoheit jtchenden Stande, wie der Fürftin von 
Efien, das ius armorum jtreitig zu machen, wogegen die Abtifjinnen 
ſtets opponiert hatten, wenn uns aud) die preußifchen Ansprüche begreif- 

+ id) und natürlich erſcheinen mögen, da das Intereſſe der kleviſch— 
märlifchen Lande fehr dazu riet. 

Weitere Verhandlungen von Bedeutung find in der effenfchen 
Angelegenheit in Regeneburg nit geführt worden. Wünſchte doch der 
König, die Sache vorläufig auf ſich beruhen zu lafjen, ohne fie zur Ent— 
ſcheidung zu bringen.) Noch im Jahre 1744 wartete die Äbtiſſin 
vergebens darauf, daß die Sache zur entfcheidenden Verhandlung kanı, 
wofür fie die „bekannte Reichsverfaſſung“ und „gegenfeitige praer 
potenz” verantwortlich machte.) Des Königs Verhalten iſt 
charakteriſtiſch für Friedrich Wilhelm, der ungern eine ungewiſſe 
politiſche Streitjache bis zur äußerten Entfcheidung trieb, fi aber doch 
nicht dazu verftehen mochte — wie auch in der eſſenſchen Angelegenz 
heit —, einen Rechtsanſpruch ſchlechthin preiszugeben, unt wenigſtens 
für die Zukunft noch eine offene Tür zu Iaffen.“”) Dazu fält uns bei 
Friedrich Wilhelm T. im Gegenfag zu feinen Vorgängern auf, daß er 
mehr das Beftreben zeigt, auf dem Wege einer rechtlichen Entſcheidung 
und biplomatifher Verhandlungen fih den Vorteil der Vertretung zır 
fihern. Anders der Große Kurfürft und zum Teil aud) Friedrich T., die 
Ichroffer das Necht des Stärkeren ſprechen liefen und mehr nad dent 
Grundfag verfuhren: „Ich bin groß, und du bijt Mein.” 

) „Beifällige Gedanten gegen die Einwürfe der Äbtiſſin zu Eſſen“ 
Halle, 19. Jan, 1787, a. a. D. 

“>, Rurfürft Karl Philipp an den Gch-Nat Reiner, Mannheim, den 
2°. Zaıı. 1787, NMederrhein. Weitf. Kreisariv, Lit. E, N. 8, Stift Cifen 
contra König in Preußen, (1737—1745), D. St.A. 
Ian, Söhreisen der fünf. Ramzlei am Murofalz, Eyen den 11 Aug. 
144, 0.0. ©. 

2) bergt. Hierzu v. Noorden, König Friedrich Wilden I von Preußen. 
Hiftor, Vorträge, herausgegeben von Maurenerchher, Leipzig 1884, ©. 152. 



Fünfter Abfchnitt. 

Die eſſenſche Bertretungs » Angelegenheit unter 

Friedrih dem Großen und Friedrich Wilhelm dem 

Zweiten. Der dritte Vertretungsvergleich zwiſchen 

dem Stift und Preußen. 

Unter Friedrich dem Großen wurde ſchon einige Jahre nach 
feinem Negierungsantritt die eſſenſche Vertretungsfrage wieder aufz 
gerollt. Es war furz nad) dem erjten jchlefifchen Kriege. Der junge 
König hatte den Frieden von Breslau nicht in letzter Hinficht deshalb 
geihlofien, weil er ein Verfiegen der Geldquellen befürchtete, denen er 
für jeine großen Pläne unbedingt friihen Zufluß verjchaffen mußte.“) 

Eine Löjung der eſſenſchen Vertretungsfrage im Sinne Preußens 
hätte einen, wenn aud) nur Heinen, jo dod für einen haushälteriichen 
Staatsmann nicht zu verachtenden Teil zur Erhöhung des Militäretats 
beitragen können. Im Herbſt 1742 z09 denn auch das Generals 
direktorium Erkundigungen über die ftiftiihen Vertretungsgelder ein. 
‚Ju Kleve antwortete man, daß Eſſen feit 1735 keine Vertretungsgelder 
mehr gezahlt Habe, auch habe damals die Stabt allein ihr Vertretungs— 
wantum von 800 Ntlr. entrichtet, was gegen Ende des Krieges, als 
die Aufhebung des Arrejtes verordnet worben fei, mit Fug und Necht 
aufgehört habe.) Als num im November der Kanzler der Hevijchen 
Regierung v. Raesfeld in Eſſen in feierliher Weife im Namen des 
nlängft zur Regierung gekommenen Königs, als des neuen Herzogs von 
Aleoe, ben eſſenſchen Erbvogteibrief erneuerte, wurde hierbei über die 
senfhe Vertretungsſache nichts abgemadht.**) Erſt im Sommer 1744, 
unmittelbar vor dem zweiten großen Schlage gegen Oſterreich, forderte 
‚riedrich einen Bericht des Generaldirektoriums über die eſſenſche Vers 
treiungsangelegenheit ein. Diejes nahm mit dem Departement der 
auswärtigen Affären den Standpunkt ein, Friedrich Wilhelm habe im 

sy.) Rehmhold Mofer: Fredrich ber Große, Stuttgart 1899, 1. Band, 

R er) Die Hev. Reg. an den König, 16. Aug. 1742, Tit. XLIX, N. 5, 
. Et. X. 

®) Das Departement der auste. Affairen an das Generaldireltorium, 
2. Jan. 1743 a. a. DO. 

6. 
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Jahre 1736 bei der Aufhebung des Arrejts wegen rüdjtändiger Ver— 
tretungsgelder fid nichts vorbehalten, anbererjeits ausdrücklich erklärt, 
nur dann etwas vom Stifte verlangen zu wollen, wenn „bei etwa 
wiederum erfolgenden Krieges Läufen die Beibehaltung der über das 
Stift und die Stadt Eſſen competirenden Befugnis“ dies fordern ſollte; 
folglich fönne Preußen in Friedenszeiten feinen Anſpruch auf die Ver— 
tretungsgelber erheben.) 

Doch fo fehnell lieh fi) der junge König von bem gefaßten Ge: 
danken nicht abbringen. Wie jehr ihm darum zu tun war, den Genuß 
der Vertretungsgelder ſich auch im Frieden zu fihern, zeigt am beften 
ein perfönlicher Brief des Königs an feinen Kabinettsminifter, den 
Grafen von Podewils, worin es heißt: 

„Wie nun meine Intention tft, dab ich fothane Vertretungsgelder 
nicht verfallen laffen, fondern die Sache von neuem mit allem Ernit 
und Nahdrud urgiret, mithin die Bezahlung folder Gelder wiederum 
in Gang gebracht wifjen will, jo habt Ihr alles deshalb Erforderliche 
und Dienfame pflihtmäßig und beitend zu bejorgen. Und da Ich 
glaube, daß der furpfälziihe Minifter Baron von Beders ein Vieles 
dazu beitragen könne, damit durch intervention feines Hofes zu 
Meinem Vergnügen reguliret werde, Jh aud mit gedachtem v. Beders 
vorläufig geſprochen (!), als habt Ihr weiter mit demjelben daraus zu 
reden, das diesfalld Dienfame zu concertiren, übrigens aber die Sache 
bejtens zu urgiren.*) 

Aber der vorfihtige und ängjtlihe Pobewils"®) beharrte auf dem 
von Kabinettsminifterium ſchon früher ausgeſprochenen Standpunkt, 
daß unter feinem Vorwande in Zeiten, wo fein Reichskrieg ſei, der 
Schugherr, weil er feine Vertretung ausübe, ein „Surrogatum” an 
Geld fordern dürfte. Die Abtiffin wird fich, jo fegte er nad) allem, was 
ihm aus den früheren Verhandlungen befannt war, richtig voraus, 
nimmer zu dem Anfinnen des Königs, im Frieden Vertretungsgelber zu 
zahlen, verftchen. Er warnte den König, mit Gewalt vorzugehen, weil 
dies beim Neichötag ein großes Geſchrei erregen würde; auch von einer 
Einwirkung auf die Abrifjin dur den Mannheimer Hof verſprach er 
ſich nicht viel. 

Zu den finanziellen Bedenken, die die Abtiffin bewogen, ſich in 
Friedenszeiten einem Vertretungstraftat mit Preußen zu widerſetzen, 
gefellte fih das alte Schredgeipenft, die vermeintliche Abjicht Preußens, 
ihr Stift zu mediatifieren. Und fie war fiher nicht vertrauensfeliger 
geworben als früher. Cs mag in diefem Zufammenhang daran erinnert 
fein, daß in jenen Tagen d, aus Bjterreich, ber Kaiſerwürde entkleidet, 

=") Das Generaldireftorium an den Rönig, 19. Juni 1744, a. a. ©. 
=) Der König an v. Bodewils, Botsdam den 3. Juli 1744, Kieve, 

Acta de 1743, 1744, 1765, Rep. 34, n. 63a, B. St. 
2 Rofer 1, ©. dB. 
+) Podewils an den König, Berlin den 4. Juli 1744, Kleve, Acta de 

1743, 1744 und 1765, Rep. 34, n. 632°, 8. Er.d. 



— — 

in dem Beſitz ſeiner Hausmacht bedroht, für ſich gegen Bayern und 
Preußen im Reiche Stimmung zu machen ſuchte. Das alte Mittel der 
Habsburger, die religiöſen Gegenſätze gegeneinander auszuſpielen, mußte 
wieder herhalten. „Germania sacra“ wurde durch ein Zirkulations- 
ſchreiben in Unruhe gebracht, das in nicht mißzuverſtehender Weiſe zu 
erfennen gab, ben geiſtlichen Stiftern drohe von Preußen das 
Schlimmſte.*) 

Trotz der Anſicht des Kabinetisminiſteriums wurde Raesfeld in 
Kleve beauftragt, mit der Fürſtin in Verhandlung zu treten, obſchon 
auch er nichts hiervon für Preußen erhoffte.“*) An 20. Auguft Hatte 
er feinen Beſuch angefagt, ohne allerdings den Zwed feines Kommens 
der Fürjtin näher anzugeben, weil er vermutete, daß fie ihm ſonſt ohne 
weiteres ausweichen werde. Aber ſchon auf der Hälfte des Weges nad 
Thorn in der Grafſchaft Hoorn,“”) wo die Abtiffin Damals gerade weilte, 
tam ihm ein fürftlicher Bote mit einem Briefe entgegen, worin ihm in 
böflicher Form das Vergebliche feines Kommens nahegelegt wurde, um 
ihn zur Rückkehr zu veranlafjen. Sie entjchuldigte fih damit, daß ihr 
Beirat, der Kanzleidirektor, auf einer Kurreife ſich befinde, und auch 
ſonſt niemand ihrer Berater anweſend jei. Doc lieh Raesfeld ſich nicht 
einfhügtern und traf alsbald in Thorn ein, wo er zwar höflich auf: 
genommen wurde, aber feinem Ziele nicht näher fam. Er erinnerte die 
Fürftin daran, daß das Stift Eſſen ebenfo wie die kleviſch-märkiſchen 
Sande durch die Waffen der preußiſchen Negimenter Schuß genoffen und 
in Ruhe und Sicherheit gelebt hätte, während viele andere Reichsftände 
durch den Krieg ruiniert worden feien. Der König von Preußen fei 
genötigt, zum Schutze der kaiſerlichen Autorität des Wittelsbachers, ber 
im Reich allenthalben Gefahren drohe, für die Sicherheit des ganzen 
Vaterlandes, alfo aud) des Stiftes Efien, ein großes Heer zu unter: 
halten. Dabei tönne es für das Stift nicht von Belang fein, ob 
Preußen demnächſt fein Kontingent bei einem baldigen Reichskriege zur 
Reichsarmee ftelle, oder es aber jetzt jhon gegen mäßige Zahlungen 
unter feinen Regimentern zum Beften des Reiches in Vereitichaft halte. 
Im Falle eines Reichskrieges, den der König eben durch feine große 
Armee und feine Allianz zu verhüten gedenke — gemeint ift wohl bie 
Alianz zu Verfailles, die im Juni mit Frankreich zweds Eroberung 
Böhmens zuftande kam — würde der weitfälifhe Kreis ein ftartes 
Truppenaufgebot nötig haben, was eben für das Stift große Koften 
bedeuten würde. Die Neichsunmittelbarkeit der Fürftin verfprad) der 
König zu achten und zu ſchuͤtzen. 

+) Drofen, 5. Teil, 2. Bb., Leipzig 1876, ©. 198. 
+) Raesfeld an den König, 24. Juli 1744, Alcve, Acta de 1743, 

1744 und 1765, Rep. 34 n. 630°, 9. St-U. 
*ı) Franziska Chriftina war zugleich Sürftin und Äbtiſſin des im 

Bereich des Hochftifts Lüttich gelegenen taiferl, frehveltlihen Stifte Thorn. 
©. Berghaus, Deutfcland vor hundert Yahren, Feibzig 1809, 1. Band, 
&.405 f. 
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Doch bei Franziska Chriſtina verfingen die verlockenden Aus— 
ſichten nit. Sie müffe ſich erit, gab fie dusweichend zur Antwort, 
wegen der Wichtigkeit der Angelegenheit, mit dem Kapitel beraten, che 
fie eine endgültige Entſcheidung treffen könne. Doc würde auch diejes, 
da der König von Preußen die Vertretung als ein Recht fordere, Das 
nach dem Beſcheid des Reichskammergerichts von 1717 noch ftrittig 
fei, ſich kaum mit dem preußiſchen Anſinnen einverjtanden erklären. 
Auch geitatte die finanzielle Not ihres Stiftes nicht, fih jet für 
Zahlung von Vertretungsgeldern verbindlich zu machen, wo der weitz 
Fälifpe Kreis von einem Kriege no nichts wüßte und feine Vor 
bereitungen hätte treffen laſſen.*) 

In ähnlicher Weife wie Naesfeld hatte der preußiſche Etats: 
minifter dem kurpfälziſchen Geſandten verftändlic zu machen verſucht, 
daß die Vertretung Eſſens durch Preußen der Aufgabe des Königs, das 
taiferliche Anſehen des Wittelsbahers im Reiche zu ſchützen, förderlich 
und dem Stifte ſelbſt nur nüglic fein fönne.“") So hatte denn auch 
Karl Theodor von der Pfalz den Kondirektorialrat v. Reiner in Düfjeldorf 
beauftragt, bei dem Stifte in Güte einen Verſuch zu macen.“") Aber 
au den Neffen gegenüber zeigte ſich die Abtifjin nicht nachgiebig, 
vielmehr bat fie den Kurfürften, für den Schuß ihrer reihsunmittel- 
baren Rechte ſich ins Mittel zu legen. *) Kurpfalz hielt denn 
auch, nahdem ihm von der Fürſtin die bekannten rechtlichen 
Gründe,**) auf die fie ſich fügte, mitgeteilt waren, eine ziemlich 
referierte Stellung ein. Der Mannheimer Hof erklärte, über die 
einem Vermittler obliegenden Schranken nicht hinausgehen zu können.*”) 
Im September gab auch die Fürjtin Raesfeld zu verftehen, daß das 
Stift nah einftimmigem Beſchluß von Kapitel und Landftänden von 
dem ihm als reichsunmittelbarer Herrſchaft zuſtehenden Rechte der 
Selbitftellung wie 1734 auch feınerhin Gebrauch machen werde. Sie 
ſprach dabei die Hoffnung aus, der König werde fie in ihren Rechten 
ſchũtzen.s) Da nun aud das Departement der auswärtigen Affären 

Raesfelds Reife und Verhandlungen in Thorn zufanmengejteilt 
nad; feinem Bericht an den König, 28. Aug. 1744, Kleve, Acta de 1748, 
1744, 1765, Rep. 34, n. 638°, 8. St. und einem franzöjifden Brief 
der Sri? 21. Aug. 1744 a. a. O. 

„Pro memoriat des vreuf. Gtatsminifterg vom 10, Jull 1744, 
Stift Eiien contra König in Breußen (1737-45), I Lit, E., N. 8, Nieder: 
Hein Welfäl, Kreisarhid, D. St 

) Karl Theodor an d, Reiner, Mannheim, den 28. Juli 1744, 0. a. © 
") rangista Chriftina an Karl Theodor, Thorn, den 5. Aug. 1741, 

2) riet Gontraiction‘, Stift Ofen contra König inreußen 
UTST- ID, Riderrbein, etfä, Sreisancty, 1, it. E, 

=) d, Beckers „Pro Memoria“, Klebe PER de Das 114, "1765, 
Rep. 34, n. 638”, ®. St.-U 

6) Schreiben der Furſtin, exped. Thom, 16 Sept. 1744, ala 
Antwort auf Raesftbs Borteng — Kindlinger, Mer, Tom 110, d. 363, 
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„bei den für das Stift waltenden und nicht in Abrebe zu ftellen jeienden 
Gründen“ einen weiteren Erfolg auf gütlichem Wege für ausgefhlofjen 
hielt,) fo mag dies den König beftimmt haben, Die Sache vorläufig 
auf ſich beruhen zu laffen. 

Nochmals hat Friebrih 1754 in der eſſenſchen Vertretungs— 
angelegenheit vom Etatsminifter v. Boden Bericht eingeforbert, aber 
aud) diefer verwies auf die von Podewils 1744 geltend gemachten 
Schwierigkeiten, wobei es der König bewenden ließ.“) Erſt 1765, als 
der Sieger des fiebenjährigen Krieges mit allem Ernſie daran ging, die 
Einfünfte des Staates möglihft zu erhöhen, belehrt durch die im Kriege 
ausgejtandene Finanznot, überzeugt von der Notwendigfeit einer Ver— 
färtung feiner Heeresmacht, die die Ernte des Sieges ſchützen follte, 
bejorgt für eine gründliche Hebung der Landwirtſchaft, des Handels und 
der Gemwerbe,*?) traten auch die begehrten Vertretungögelder wieder in 
den Vordergrund. In kinem in biefer Sache vom Generaldirektorium 
dem Departement der auswärtigen Affären zugeftellten Schreiben hieß 
es, es jollten „die Vertretungägelder wieder en Train kommen, zumal 
des Königs Majeftät auf die Verbefferung Dero Etats und Revenues 
sehr inſiſtiren“. *) Unter Friedrich) dem Großen ift aber allem Anfchein 
nah in ber effenfchen Vertretungsangelegenheit weiter nichts erfolgt. 

Jedenfalls ſahen wir, daß die Hohenzollern feit den Tagen des 
Großen Kurfürften die Vertretung des Stiftes Efjen mit den damit 
verknüpften finanziellen Vorteilen ftets jcharf im Auge behalten, fie bis 
1715 allen Ernftes behauptet haben ‚und von da ab unabläffig bedacht 
waren, ſich wieder in ihren Beſitz zu jegen. Und es follte nicht vergeblich 
fein. Mit der Sendung Raesfelds (1744) war die Sache nicht, wie 
Grevel meint,°) von Preußen für immer ad acta gelegt. Da Preufen 
folange fein Jutereſſe in diefer Vertretungsangelegenheit wahrgenommen 
hatte, würde das auch jehr merkwürdig erfcheinen. Abgefehen davon, - 
daß Friedrich der Große auch nad) der vergeblihen Sendung Naesfelds 
fih noch damit beſchäftigte troß der von den Minijtern vorgehaltenen 
Schmwierigteiten, ift es unter feinem Nachfolger nochmals zu einem 
Vertretungstraktat gelommen. 

Im März 1793 hatte der preußiſche Gefandte im niederrheiniſch- 
wejtfälifchen Kreiſe Chriftian Wilhelm von Dohm, nachdem im Dezem: 
ber des vorhergehenden Jahre sder Regensburger Reichstag gegen die 
franzöfifche Republik die Aufftellung einer Neichsarmee in Stärke des 

+9) Dep. der auswärtigen Affären an das Generalbireftorium, 
12. Oft. 1744. eve, Acta de 1743, 1744, 1765, Rep. 34, n. 632°, B, St. A. 

=) Antwort Bodens auf die fönigl. Kabinettsordre vom 14. April 
1754, und Antwort des Königs, Potsdam, 17. April 1754, Tit. XLIX, 
N. 5, B. St-A. 

Riedel, ©. 96. 
“2, Das Generaldir. am das Dep. der ausw. A Me a 

1765, Rebe, Acta de 1743, 149, 1766, Rep. 34, n. 63°, 8. ©! 
=) f. Beiträge, 7. Heft, © 
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Triplums des Matritularanfchlages beichlofien hatte, dem Stifte Eifer 
eine Aufforderung zugeftellt, mit Preußen wegen einer Vertretung im 
Reichskriege in Verbindung zu treten.) Das Schreiben berief ji 
darauf, daß dem Könige von Preußen als Schirmherrn ein Recht auf 
die ftiftifche Vertretung des Neichsheerestontingents zuftehe. Aber 
Maria Kunigunde von Sachſen-Polen (Abtifjin von Eſſen von 1777 
bis 1803), getreu dem Beijpiele ihrer Vorgängerinnen, wollte 
ſich nicht dazu verftehen, ein Titelhen diejes jo lange vom Stifte nit 
zähem Wiberftande behaupteten Selbftjtellungsredhts preiszugeben. 
Unter Berufung auf ihre Reihsunmittelbarkeit und das damit ver— 
bundene Ius armorun, das die Verträge von 1701 und 1705 und 
beifpielsweife der Kreistag von 1715 anerkannt hätten und unter Hinz 
weis auf den Erbvogteibrief von 1495, ber einem ſolchen Rechtsan— 
jpruche des Vogtes direkt im Wege ftehe, wies fie das Anfinnen 
Preußens, wegen einer Vertretung in Unterhandlung zu treten, von ſich, 
fofern diefe, mie es durch v. Dohm gejchehen, als ein Recht gefordert 
würde. Die Anerkennung des dem Stifte zuftcehenden Rechts der 
Selbitjtelung war zur erften Bedingung gemacht, um überhaupt mit 
Preußen in Verhandlung zu treten.) 

Eine Vertretung hätte dem Stifte damals jehr erwünſcht ſein 
müſſen, weil ihm die Aufbringung des Triplums, nad dem von ihm 
im Jahre 1734 eingehaltenen Fuß, aljo eines Kontingents von 60° 
Leuten, recht beſchwerlich gefallen wäre, zumal der Kreistag faum eine 
weitere Verringerung zugegeben hätte.) Hatte die Fürftin doch nur 
taum 20 Soldaten auf den Beinen.) Die 40 fehlenden Erfagleute 
wären nur mit großen Koften und Schwierigkeiten aufzubringen ge= 
weſen, weil aud im Ländchen Effen, wie allgemein im 18. Jahrhundert, 
bei Bürgern und Bauern feine Neigung zum Soldatendienft herrſchte.““) 
Nicht nur, daß das Stift fi mit Preußen im Falle einer Vertretung 
wegen feines Anteils an dem eſſenſchen Gefamttontingent, das nady 
Abzug des ftäbtifhen 46% Dann betrug, zu vergleihen gedachte,““) 
ſondern man glaubte aud Preußen dafür gewinnen zu können, Sorge 
zu tragen, daf die Stadt Eſſen in Zukunft nach dem Fuße des fünften 

+) Candtagsverhandhung don 26. März 1793, Effen, Akten VILb, 12 
und Stift Cfien an den e—— Zreiherrn d. Dohm, 
8. April 1793, Gfien, Aften II, 6, D. StR. 

a) 4,0. ©. 
+2) Sandtagsprotofoll vom 1. Mat 1793. Eßſen, Alten III, 6, Rreis- 

tagsverhandlungen, D. St.X. (Siehe aud Mımerkung 323, Seite 69.) 
«“) Gandtagsprotofoll vom 8. April, Referat des Cyndilus de& 

Domentapitels, Leimgart, 4. April 1108, 0. &. Di, D. Std. 
—* a. 

«s) Snfteuftion für den eſſenſchen greistagsgeſandten, 12. Juni 1793. 
Das „moberirte” ftift. Gefamtfontingent folte, wie man annahın, 60 Manır 
betragen: der Stadt fielen nad) dem Dutifationsfuß des fünften halben 
Biennigs 60:4,=13”, Mann zu. Für das Stift blieben alfo 46”, Mann. 
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halben Pfennigs zu „Reichs: und Kreisanlagen“ beifteuere.) Die 
ſchließlich im Landtage ausgefprohene Hoffnung, Preußen würde ſich 
duch weitläufige Vorverhandlungen über die ftiftiihe Vertretungs= 
gerehtjame fo lange Hinhalten laſſen, bis „vielleicht wegen den herr— 
lichen Fürfehritten der combinirten Armeen“ die Stellung bes Konz 
tingentS unnötig fei, blieb eine jehr naive Erwartung.) 

Daß Preußen unummunden der Abtifjin das Recht der Selbſt— 
ftellung nochmals anerkannt hätte, war nad allem Bisherigen nicht 
anzunehmen. Die „böſe“ Klaufel des Vergleichs von 1701 hatte man 
in Berlin oft genug bereut. Der König wählte denn auch den Mittels 
weg, den des Vorbehalts feines Rechtsanſpruches. Dohm gab der Fürſtin 
zu verftehen, daß der König wegen der Zeitumftände und dringender 
Regierungsgefhäfte, von denen er beim jegigen Kriege in Anſpruch 
genommen jei, eine endgültige gerechte Regelung dieſer Frage ſich für 
die Zufunft vorbehalte. Preußen wollte verſprechen, die durch einen 
jest abzufchließenden Vergleich erhaltene Vertretung ſpäter nit als 
einen Grund für die Behauptung feiner Vertretungsanfprüche heranz 
zuziehen; dagegen follte das Stift die Erklärung des Königs, von einer 
augenblidlihen Erörterung der Rechtsfrage abjehen zu wollen, nicht als 
einen Zweifel an feinem bisherigen Anfpruche betrachten, vielmehr als 
„Solge der Mäßigung feiner Königlichen Majeftät und der gegenwärtigen 
Umftände”.*“) 

Mit dieſem Vorſchlage war die Fürftin einverftanden, und der 
Kreistagsgefandte des Stiftes wurde für die Verhandlung mit Dohm 
beauftragt. Der preußiſche Unterhändler zeigte ſich entgegenkommend, 
um ſchnell zum Ziele zu gelangen und einer Vertretung bes Stiftes 
durch den Kaifer vorzubeugen.) Auch heſſiſcherſeits ſcheint man fid) 
um die Vertretung des Stiftes bemüht zu haben“) Im mefentlihen 
entfpradh denn auch der zuftandegefommene Vergleich der Inſtruktion 
der Fürftin für ihren Unterhändler.“) 

Nah dem Vertrag follten in Übereinftimmung mit dem vom 
Kreisdirektorium für den weſtfäliſchen Kreis als allgemein gültig 
befannt gegebenen Neluitionsfup 100 fl. Wiener Courants"?) pro: 
Nann jährlih zur Dedung fämtliher Unkoſten mit Ausnahme der 
Römermonate für die Reichsoperationskaſſe, die das Stift ſelbſt trug, 
bezahlt werben. Der Anfangstermin des Vergleichs follte der 1. März 
1793 fein. Die Zahlung follte in der Weife erfolgen, daß die erjte 

A. a. O. 
«en Seingarts Referat, Landtagsprotololl von 8. April 1798, Eſſen, 

Alten III, 6, D. Std. 
«es, p. Dohm an die fürftl. Kanzlei, 15. Mai 17983, a. a. ©. 
«s) Der efjenfche Ageorbnete Hamm am die fürftl. Negierung, 

8. Juni 1793, a. a. D. 
“0) Sandtagsprotofoil vom 8. April, a. a. ©. 

Anftruftion für den Kreißtagsgefandten, a. a. D. 
«s) Extraetus Protocolli Regiminis, 3. Mai 1798, a. a. O. 
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Rate der für ein Jahr vereinbarten Vertretungsjumme nad) erfolgter 
Ratifitation, die zweite nach weiteren ſechs Monaten bei der märkiſchen 
Kammer in Hamm fällig war. Das Stift, defien Kontingent 1734 vom 
Kreistage „in triplo“ auf 72 Mann („in simplo” alſo 24 Mann) 
„moderirt” war, hatte beim Kreiſe 1793 eine proviforiihe Ermäf 
gung auf 67 Mann erreicht,**) die das Kreisdirektorium bei Kaiſer 
und Reich, denen allein hierin das Necht einer dauernden Ermäßigung 
zuftand, zu befürworten verſprach.“) Auf Erfuchen der Fürftin zeigte 
fich denn auch der König nach „Dero für das Aufnehmen und Wohl des 
Stiftes feienden ſchutzherrlichen Geſinnung“ bereit, jih mit den Ver: 
tretungsgeldern für ein Kontingent von 60 Mann, wie es das Stift 
1734 gejtellt hatte, zufrieden zu geben. 

Der Anteil der Stadt zum eſſenſchen Gejamtkontingent, der 
nad einem Neichshofratsurteil von 1734 in einem Prozefie zwiſchen 
Stift und Stadt auf den fünften halben Pfennig entjchieden war, wo— 
gegen allerdings Friedrich Wilhelm I. damals wegen Litispendenz dieſer 
Angelegenheit beim Neihötammergericht für die Stadt Eſſen Protejt 
erhoben hatte,**°) wurde nach diefem Fuße vom Gefamtlontingent in 
Abzug gebracht, fo daß der Anteil des Stiftes wie oben ſchon gezeigt 
(. ©. 88) an den 60 Mann 4624 betrug. Es ergaben ſich damit als 
jährliche Vertretungsiunme 4666%5 Gulden. Im Yale, daß ber 
Reichskrieg länger als ein Jahr dauerte, aing die Vertretung ohne 
weiteres bis zu deffen Ende fort, wobei im März und September jeden 
Jahres die Hälfte der Vertretungsfumme 23331, Gulden zu entrichten 
fein follten. Schließlich ift in dem Vergleich noch der Vorbehalt der 
preußifchen Anfprüche in der Weife, wie ihn Dohm der Fürftin vor— 
geſchlagen hatte, aufgenonmen. Am 8. November unterzeichneten der 
preußiſche und der eſſenſche Unterhändler den Vertrag in Köln, der am 
20. November die Fönigliche und am 6. Dezember die fürftlihe Rati— 
fitation erhielt.“*) 

Das Stift mar im großen und ganzen zufrieden, wenn man auch 
verbindliche Zufagen für eine ftete „moderation” auf 54 Mann „in 
triplo” und für energiihe Mafregeln gegen die Stadt Efjen zweds 
unmittelbarer Ablieferung des fünften halben Pfennigs in allen 
„Neichs: und Kreisanlagen“ vergebens erwartet hatte."”) Jedenfalls 
bemwilligte der Landtag auf Antrag der Fürftin ein „doucenr” von 

) Kreißbireftorialvefolution vom 5. Sept. 1793, a. a. O. 
) daD. 
+) Das Schreiben Friedrich Wilhelm I. an v. Gotter, Berlin, 

1735, Anlage zur Eingabe des Magiitrats der Stadt Effen an d 
8. Aug. 1794, „Berfolg ber Vertretungsangefegenheit berfchiedener Eon 
Hände "bel den jrüien Neichsfriege 1793 97%. ev.-Märk. Q-U, XXVIL 
n. 70, D. St. 

* — — Eſſen, Atten II, 9a, D. StA. 
+) Inſteuttigt für den ftiftifchen Kreistagsgefandten vom 3. Juni 

1793, Efien, Atten III, 6, D. St.W. 
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100 Dutaten für Dohm, weil er ſich ſehr viele Mühe gegeben habe, auch 
durch feine Vermittelung die Vertretung auf eine ganz billige Art auöges 
fallen jei."*) Das Stift hat nun bis März 1795 einſchließlich feine Ver: 
tretungsgelder gezahlt.“*) Preußen trat in diefem Jahre im Frieden 
von Bajel vom Kriege gegen Frankreich zurüc und erklärte das Stift 
ebenjo wie Werden, Dortmund, Gimborn-Neuftadt, die in diefem Kriege 
aud wieder von Preußen vertreten geweſen waren, als innerhalb der 
mit der franzöfifchen Republik vereinbarten Neutralitätslinie liegend, 
neutral.*®) 

Die Stadt Eſſen war vom Könige bei einem Beitrag von 750 
Gulden jährlich belafjen worden, was den achten Teil des eſſenſchen 
Gefamtkontingents ausmacht. Der König hatte fi) 1795 nad) einer 
weitläufigen Eingabe des Magiftrats zu Gunften der Stadt für einen 
Tuotifationsfuß des achten Teiles ausgeſprochen und fie gegen eine 
Eretution des Neihshofratsurteils von 1734 feines Schutzes ver: 
fichert ;**) wiederum diefelbe Stellungnahme, die Preußen faſt ftets mit 
feiner deutlichen Vegünftigung der Stadt eingehalten hatte. 

Während der Zeit des Vertretungsvergleichs hatte die Fürftin ihr 
Militär auf ein paar Leute reduziert,“*) die fie 1795 wieder auf 10 
Mann und 1 Korporal zu erhöhen ſuchie.“) 

Für den Unterhalt der preußijhen und hannoverſchen Truppen, 
die an der mit Frankreich vereinbarten Demarfationslinie jtanden, 
mußte das Stift dann auch noch eine beträdhtlihe Summe zahlen.) 

Der Streit um die effenjche Vertretung wurde durch die alsbald 
erfolgte Säkularifation bedeutungslos. Die jchon ſeit 1795 zwiſchen 
Paris und Berlin ſchwebenden Verhandlungen zeigten, daß die 
Selbjtändigkeit des Stiftes bald aufhören würde, was denn auch 1802 
nad) dem Frieden von Luneville eintrat. Preußen erhielt es in diefent als 
einen Zeil der Entſchädigungen für die Abtretungen auf dem linken 
Rheinufer, was durch den Neihsdeputationshauptihluß feine Beſtäti— 
gung fand.*®) 

0.) Qabtagsverfandlung vom 27. Yan. 1794, Cfien, Aften VILb, 12, 
D. St. 

“2) 9. Rappards Bericht an den König, Hamın den 23. Juni 1795, Mleb.- 
Märt. 2%, XXV, n.63, D.St..A,, Oulttung der Kriegs- u. Domänenfammer, 
Hamm, 9. Sept. 1795 u. König. Speglalbefehl vom 11. Sept. 1795, a. a. ©. 

““) Königt, Grlah an die Hed.rmärt. Regierung, 11. Mat 1795, Siev.: 
Märt. 2.9, XXVI, n. 70, D. Std. 

“4, Sönigl, rlaß, Berlin den 4. Sept. 1795 und Schreiben der 
Rricgds und Domänentammer an den Magiftrat zu Eiien, 15. Sept, 1795, 
Aeo.-Märt. &-W., XXVIL, n. 70, D. St. 

«=, Beichluß der Konferenz der Deputierten der Sandjtände, 19. Juni 
1793, Gfien, Alten I, 6, D. St.A., und Sandtagsverhandlung von 
23. Juli 1793, Eſen, Akten VIIb, 12, ©. St.-Q. 

cn Sanbtogsperhanktung vom &. Sept. 1795, a. a. D. 
«) Gfien, ten VIIb, 12, D. Std. 
«es) Näheres fiche bei dran Keehatse Die Säkutnrifation und Orpani- 

fation in den preußifch. Entihädigungsländern Effen, Werden und Elten, 
18021806, Dünfter 1907. 
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Wir können den Äbtiſſinnen des Stifts im Kampf für ihre 
militärifhen Rechte, dem wir jeit den Tagen des Großen Kurfürſten 
gefolgt find, unfere Achtung nicht verfagen. Daß diefe Rechte aber 
durch die Säfularifation zu Grabe getragen wurden, und überhaupt die 
Selbftändigfeit der Heinen und Heinften Reihsunmittelbaren aufhörte, 
war eine mabweisbare derung der Zeit im Intereſſe der 
Gejamtheit, der die militäriſche Schwähe und Unzuverläfiigteit 
der Kleinen nur ſchaden Fonnte. Jederzeit bereit, ihre Privilegien 
bervorzuholen und ihre vielfahen Rechte zu betonen, entzogen 
fie ſich weiblich den Pflichten, die der militäriſche Schutz des 
größeren Ganzen heifchte. Sie zeigten fein Verftändnis dafür, daß 
diefer, ſeitdem allenthalben die größeren Territorien und Staaten ein 
ſtarkes ftehendes Heer unterhielten, womit die großen Kriege der 
damaligen Zeit geführt wurden, nicht mehr in einem jeweiligen 
winzigen Aufgebot zu einem Reichskriege beftehen konnte, fondern in 
der fteten Befolgung des Grundſatzes „Si vis em, para bellum“. 
Größere Opfer an die Großen, die Herren der ftehenden Armeen, waren 
hiermit von ihnen verlangt, wozu fie ſich nicht entſchließen mochten. Sie 
hatten zwar dabei das formelle Recht für ſich, nicht aber das hijtorifche, 
das die vorwärtsjtrebende Entwidlung zu ftarfen und großzügigen 
Drganifationen fordert. Dieſes lag auf feiten der großen Territorien, 
in denen fi der Ausbau des modernen Staates volljog. Das mag bei 
der Beurteilung des Verhaltens Brandenburg-Preußens gegen Eſſen 
berüdfichtigt werden. 

Zäh haben die Hohenzollern den Anfprud) auf die Vertretung des 
Stiftes zu behaupten gefucht; unter dem Großen Kurfürften durch 
rüdfihtslofes Geltendmachen des Nechtes des Stärferen, fpäter mehr 

dem Zuge der Zeit entjprechend auf diplomatifchen Wege durd Ver: 
handlungen und Verträge. Als nun ſchließlich das Stift 1813 endgültig 
preußiſch wurde, nachdem die Franzojen es vorher mehrere Jahre bejebt 
gehalten hatten, brauchte Eſſen den Verluft feiner Reichsunmittelbarkeit 
nicht zu bedauern. An Stelle der bisher im Vordergrund ftehenden 
politifehen Intereffen wurden jet für Eijen ausichliehlich wirtihaftliche 
maßgebend. 

Wie es diefe unter preußiſcher Herrſchaft wahrgenommen, und 
was «8 dadurch geworden, davon gibt uns die „Waffenſchmiede des 
Reiches“, das Zentrum einer blühenden Jndujtrie, heute das befte 
Zeugnis, 



Über die Efjener Urkunde König Ottos 1. 

vom 15. Januar 947. 

(Erfte urfundlihe Erwähnung der Orte Lirih, Lippern, 

Rellinghaufen, Homberg, Cafjel(erfeld), Hudarde, Olſt, 

Arhem, Jert, Godesberg, Beed.) 

Don Dr. Rudolf Gieſe. 
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Über die Effener Arfunde König Ottos 1. 

vom 15. Zanuar 947. 

Erſte urkundliche Erwähnung der Orte Lirih, Lippern, Rellinghaufen, 
Somberg, Caffel(erfeld), Huckarde, Olſt, Archem, Jert, Godesberg, 

Veeck.) 

Bon Dr. Rudolf Gieſe. 

Das Stift Eſſen, zu deſſen Archivalien die genannte Urkunde 
gehört, war bekanntlich um die Mitte des 9. Jahrhunderts (wahr⸗ 
iheinli 852) durch den Hildesheimer Viſchof Altfrid (geft. 874) 
gegründet worden, der einem edlen Geſchlechte entjtammte, das in Eſſen 
begütert war. 

Aus der ältejten Zeit des Stifts befigen wir naturgemäß nur 
wenig geſchichtliche Nachrichten. Ganz befonders betrifft dies die 
eigentlihen Urkunden, von denen aus der zweiten Hälfte des 9. und 
dem Anfang des 10. Jahrhunderts nur zwei erhalten find, nämlid) die 
Stiftungsurfunde Altfridsi) und eine Traditionsurkunde bes Königs 
Zwentibold vom 8. Juni 898.) Bon diefen beiden Diplomen iſt 
zudem nur das legtere Original, während die Stiftungsurkunde in ber 
Form, wie wir fie befigen, lediglich eine ſpätere Rekonſtruktion darſtellt 
und vom Driginal nur das Bleifiegel des Stifters führt.) 

Der Grund für den Untergang faft aller Originalurfunden des 
Stifts aus der früheften Zeit feines Vejtehens ift vornehmlich in einem 
Brandfchaden zu ſuchen, der das Stift in den vierziger Jahren des 
10. Jahrhunderts heimfuchte. Dieje Feuersbrunft wird außer durch 
unſere Urkunde und durch eine andere Eſſener Duelle) noch durch die 
Annales Colonienses bezenat, welche aud das Jahr, in dem der 
Brand ftattfand, angeben, nämlich: 947.°) 

*) Lacomıblet, 1, Nicberrh. Urtdb. I, Nr. 69. 
>) Dafeldft Nr. 81. 
*) Lacomblet a.a. ©, u. F. Arens in Effener Beiträge XXI, 111. 
+) Grabfhrift einer Kotiffin Hathawig; vergl. K. Nibbet in: Efiner 

eiträge XX, 98, Ann 3. 
*) Zafle und Wattenbad, Eccles, metrop, Colon. Codices manu- 

scripti (Berlin 1874) ©. 129. Wie hier Anm. 6 hervorgehoben wird, hat 
über der richtigen Wiebergabe der doch fo kurzen Nachricht cin wahrer Un- 
tern gewaltet. Harkheim [a8 zuerft: Astrude capitur; fpäter Böhmer: 
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Erft nad) dieſem Zeitpunkt werben die uns überlieferten Efjener 
Urkunden zahlreiher. Als erjte tritt uns diejenige Urkunde entgegen, 
welche ben Gegenftand unferer Betrachtung bilden fol: das Diplom 
Dttos I. vom 15. Januar 947. 

In diefer für die Geſchichte des Stifts wichtigen Urkunde beftätigt 
der König auf Bitten der damaligen Abtifjin dem Kloſter das freie 
Wahlrecht und die Immunität und beglaubigt zugleich eine Anzahl 
weſentlicher, von hervorragenden Perfonen ehedem dem Kloſter ges 
machten Schenkungen, weil die darauf bezüglichen Urkunden bei dem 
Brande des Kloſters zu Grunde gegangen waren. 

Wir haben es bei diefer Urkunde mit einem noch heute wohl: 
erhaltenen Driginaldiplom zu tun, das zur Zeit im Königlihen Staats: 
archiv zu Düfjeldorf aufbewahrt wird. 

Ein Fakfimile der Urkunde in natürlicher Größe derjelben ift 
bereits 1882 auf Tafel 17 ber 3. Lieferung der von 9. v. Sybel und 
TH. Sicel herausgegebenen „Kaiferurkunden in Abbildungen” er— 
ſchienen. Ich ſelbſt habe neuerdings mit Einwilligung und gütiger 
Unterftügung der Düffeldorfer Archipdirektion — der ich hierfür, wie 
auch für die vielfache, bei vorliegender Abhandlung gewährte Hilfe ſehr 
zu Dan verpflichtet bin!) — Photographieen der Urkunde, ebenfalls in 
natürlicher Größe hertellen laſſen, in der Abficht, die in der Urkunde 
genannten Orte ſowohl allgemein für ihre Geſchichte zu interefjieren, 
als auch fpeziell auf ihre frühefte urkundliche Erwähnung, die eben 
durch unfere Urkunde gefchieht, hinzuweiſen. Die vorliegende Abhand: 
fung ift im weſentlichen verfaßt, um als Erläuterung zu diefen Bildern 
zu dienen.) . 

Che ich auf den Inhalt der Urkunde eingebe, fei eine kurze, mehr 
das Hußere der Urkunde betreffende Bejchreibung vorausgeſchickt. 

Das Pergament ift mittelftart, von ſchmutziggelblichem Ausfehen 
und fo groß, daß feine Breite rund 50 und feine Höhe rund 45 cm 
beträgt. Genau gemefjen befäuft ſich die Entfernung der beiden oberen 
Eden von einander auf 506, die der beiden unteren Eden auf 492, 
die der linfsfeitigen auf 459, die der rehtsfeitigen auf 454 mm. In 
der unteren Hälfte jicht man im Pergament eine Anzahl Flede, die 
auf den Bildern (auch auf dem Fakjimile der „Kaiferurtunden in 
Abbildungen“) zu dunkel erfcheinen, indem fie in Wirklichkeit von 
hellbrauner Färbung find. Infolge Faltung find im Pergament ftellens 
weife oberflähliche Bruchitellen entftanden, auch hat aus gleichem 

Astrude erematur, bazu die faljche Jahreszahl 946, (Mon. Germ. SS. I, 98); 
die Worte berbefferte batın Berg richtig in: Astnide crematur, beging aber 
einen neuen Sertum, indent er da8 Sahr 944 niederfchtieb. (Mon. Germ 
SS. XVI, 731). Endlih braten Jafie und Wattendad), die richtige Lesart: 
947. Astnide crematur. 

') Auch Herm Prof Ribbed in Effen muß ich für mancherlet ſachtundige 
Auskünfte und Hinmelfe meinen verdindlichiten Dank abftatten. 

>) Auch das Mufeum zu Eifen Hat ein foldhes Bild erworben. 
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Grunde das Wachsſiegel nad rechts Hin einen Freisförmigen Fleck 
verurfacht. 

In das Pergament find 22 Linien eingerigt. Am Anfang des 
Zertes befindet fid) ein jog. Chrismon, ein jymbolifhes Zeichen, das 
eine Anrufung Gottes enthält. Der eigentliche Tert bejteht aus 12 
ungefähr gleihlangen Zeilen. Wie üblich, ift die erfte Zeile in ver— 
längerter Schrift geſchrieben, ebenfo die am Ende des Tertes folgende 
Signumzeile des Königs und die Nekognitionszeile. Auf letztere folgen 
3 Zeilen mit Namen von Zeugen, ſchließlich die Datumzeile. Rechts 
von der Signumzeile und der Nekognitionszeile befindet ſich das in 
ungefärbtem Wachs aufgedrücte Königliche Siegel, deſſen Wachs 
durh Einſchnitte im Pergament auf die Nücjeite manſchetten— 
Inopfartig übergreift und jo an Halt gewinnt. Der Durd: 
mefjer des Siegels beträgt 68, derjenige der Bildflähe 
60 mm. Das Siegel ift das fechite der von Otto I. gebrauchten, das 
erit von 972 Auguft 18 bis 973 April 27 anderweitig erhalten ift. 
Dasjelbe Siegel wurbe dann von Dtto IT., bem Sohne Ottos I., vor= 
wiegend benugt. Der Abdrud auf unferer Urkunde iſt undeutlih. Nach 
der von Folg im Neuen Archiv III S. 32 gegebenen Beſchreibung ift 
die Umfhrift folgendermaßen zu leſen: + OTTO IMP. AVG. Der 
Kaifer ift im Bruftbild en face dargeftellt. Der Kopf ift bärtig, der 
Schnurrbart nad) abwärts gezogen, der Kinnbart ziemlich jpig. Das 
Saar ift unter ber Krone durch drei Wülfte dargeftellt. Den Oberkörper 
umhüllt ein weiter Mantel, der rechts auf der Schulter durch einen 
Knopf zufammengehalten iſt. Die Arme find mit enganſchließenden 
Armeln bekleidet. Die rechte Hand hält das Zepter, deſſen Spige 
etwas nach) rechts geneigt iſt. Links ift ein Teil des Iinfen Unterarms 
mit dem Ballen der Hand und drei Fingern dargejtellt. Dieje Hand 
hält den Reichsapfel, auf dem ſich ein Kreuz erhebt. 

Was die Schrift unferer Urkunde betrifft, jo find die erſten zwei 
geilen (6i8 adiit) von einem ber faiferlihen Kanzlei angehörenden 
Schreiber ausgeführt, aber in zwei Abſätzen, da die Tinte von dem s in 
industria an etwas heller ift. Von der dritten Zeile an oder, wie 
Sickel meint, ſchon mit adiit (dem legten Wort der 2. Zeile) jest eine 
andere, ſehr ungleihmäßige und ungeübte Hand ein, für die es z. ®. 
charakteriſtiſch ift, daß die Oberlänge des 1 in 3 verfchiedenen Formen 
ausgeführt ift. Hauptſächlich tritt die Unbeholfenheit des Schreibers 
bei der verlängerten Schrift in der Signumzeile und in der Rekog— 
nitionszeile hervor, wie ein Vergleich mit der verlängerten Schrift der 
eriten, echte Kanzleifchrift enthaltenden Zeile deutlich zeigt. Sickel hat 
darauf hingewiejen,‘) daß der Schreiber eine Voriage benugt haben 
müffe, von der ihm einzelne Buchjtaben kaum verjtändlich geweſen 
wären. Das werde bei der verlängerten Schrift bewiefen darch die a in 

von Sybel und von Sickel, Kaiſerurlunden in Abbildungen, Tert- 
San, ern 1891), ©. 58 f. 

7 
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cancellarii, advicem, actum, durch das t in Frithurici, das mehr 

einem r gleichjehe (Rekognitionszeile). Hinſichtlich der übrigen Schrift 
fei für die Ungeſchicktheit des Schreibers beweijend die Verwechſelung 
von h mit b in arcbiepiscopi (Zeile 15), die gefünftelten und 
unfiheren Abkürzungszeihen, die ungeſchickte Verbindung von st in 
monasterio (geile 4), in nostro (Zeile 8), von et in dietam 
(Zeile 8), die verfehlte Geftalt von C in Cassella (Zeile 6), die im 
unteren Zeile mißlungenen g in guntharius (Zeile 5) und in 
Vuodenesberg (Zeile 7), das häufige Nusgleiten der Feder, wie in 
archipontificum (Zeile 3). Wir werden fpäter jehen, daß neben 
anderen Gründen hauptſächlich dieſer Schriftbefund die Wiſſenſchaft 
vorübergehend veranlaßt hatte, die Urkunde für unecht zu erklären. 

Unfere Urkunde ijt ſchon vielfah im Drud erſchienen. Der 
letzte maßgebende Drud findet ji) in den Monumenta Germaniae, 
Diplomata regum et imperatorum, Band I (Hannover 1879—84), 
©. 168 f. Urt. Nr. 85. Er wurde von Sidel beforgt. Daſelbſt find 
auch die früheren Drude aufgeführt, von denen ich hier nur Lacomblet, 
Niederrhein. Urkundenbuch (Düffeldorf 1840), I, 54, Urt, Nr. 97, 
hervorhebe. 

Der Wortlaut der Urkunde, bei deſſen Wiedergabe ih von ben 
Heute gültigen Regeln abfichtlic etwas abweiche, ift folgender: 

€. In nomine sanctae et indiui- Überjegung. 
duae trinitatis . otto diuina auxi-| Im Namen der heiligen und 
liante clementia rex. Nouerit om- |unteilbaren Dreifaltigeit. Otto 
nium fidelium nostrorum indu- 
stria. quod uenerabilis abbatissa 
hadeuuig asnidensis monasterii a 
bone memorie Altfrido presule | 
in honore sancti saluatoris sanctae- 
que dei genetricis et uenerando- | 
rum cosmae et damiani martyrum | 
nec non et omnium sanclorum | 
constructi. nos adiit . postulans ut 
inmunitate regia idem coenobium 
uti a precessoribus nostris fuerat 
donatum „el nos presentarie muni- 
remus Cuius uoto consilio religio- 
sorum archipontificum frithurici 
atque vuicfridi obtemperantes 
ceterorumque episcoporum acı 
comitum electionis arbitrium dum | 
hoc necessitas exegerit primo 
concedimus Insuper et regum 
aliorumque fidilium®) traditiones 

) &o ftatt fidelium, 

durch Hülfe göttlicher Gnade König. 
Kund fei allen unferen Getreuen, 
daß Hadivig, die ehrwürdige Abs 
tiffin des Ejjener Rlojters, weldes 
durh Biſchof Altfrid guten Anger 
dentens zu Ehren des heiligen Er 
löſers, der Heiligen Mutter Gottes, 
der verehrungsmwürdigen Märtyrer 
Cosmas und Damian und aller 
‚Heiligen errichtet wurde, zu uns 
fam und uns bat, daß auch Wir 
gegenwärtig dieſes Kloſter, gleich 
‚wie Unfere Vorfahren gethan, mit 
der Königlichen Immunitat feftigen 
mödten. Ihrem Wunſche kommen 
Wir auf Rat der frommen Erz⸗ 
biſchöfe Friedrich und Wiefrid, wie 
auch der übrigen Biſchöſe und der 
Grafen nach und bewilligen zur 
vörderſt das freie Wahlrecht, wenn 
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illuc collatas quarum auctoritatis 
scripta deflagrato prefato mona- 
sterio ignis exeserat perpetua 
firmitate roboramus . uidelicet 
decimam omnem que habeturinter 
duo flumina Embisccara et rura 
a rivulo Leatunia et a molendinio 
iconis usque ad locum lieriki et 
leppera quam eo uenerabilis 
archiepiscopus coloniensis ecclesie 
guntharius domni apostolici nicolai 
et coepiscoporum totiusque cleri 
consensu contulerat excepta parti- 
cula in loco ruoldinghus quam 
eggihart et eius coniunx rikilt 
iure hereditario possidenunt . duas 
etiam!) uillas hohemberg. Cassella 
a lothario rege . et a ludouuico 
curtem 1. hucrithi nuncupatam . 
et quicquid habuit in comitatu 
Ecberti . et cobbonis tres insuper 
alias curtes holsto. Arachem . herte . 
uictui sanclimonialium et a karolo 
curtem vuodenesberg . nominalam 
regibus datas . et curtem ab auo 
nostro ottone duce beki dictam 
illo traditam et a domno genitore 
nostro heinrico rege firmitudinis 
ausa eandem iterato tributam. 
Preeipimus quoque ut nullus 
index publicus uel quislibet ex 
iudiciaria potestate in loca pre- 
dicti monasterii quae uel nunc 
possidet uel deinceps que in iure 
ipsius sancti loci uoluerit diuina 
pietasaugeri. ad causasaudiendas . 
uel freda aut tributa . aut coniectos 
aliquos exigendos . aut mansiones 
uel paratas faciendas . aut fideius- 
sores tollendos . aut homines 
istius ecclesie restringendos . nec 
ullas illicitas occasiones requiren- 
das. nostris et futuris temporibus 
ingredi audeat . neque teloneum 

das Bedürfnis es erfordert. So— 
dann betätigen wir mit ewiger 
Gültigkeit die diefem Kloſter durch 
Könige und andere Gläubige ger 
machten Schenkungen, nachdem die 
Urkunden darüber bei dem Brande 
des genannten Kloſters durch das 
Teuer zerſtört worden Waren, 
nämlih: den gejamten Behnten, 
den man Bat zwifden den Slüffen 
Emſcher und Ruhr vondem Flügen 
Leithe und der Mühle des Jco an 
bis zu dem Orte Lirich und Lippern, 
melden Zehnten der ehrwürdige 
Erzbiihof der ölner Kirche, 
Günther, mit Einmilligung bes 
Papſtes Nicolaus, feiner Mit- 
bifchöfe und der geſamten Geiſtlich- 
feit dorthin übertragen hatte mit 
Ausnahme des im Orte Nellinge 
haufen gelegenen Kleinen Anteils, 
welchen Edehard und feine Ger 
mahlin Nidilt durch Erbredit ber 
faßen; auch die von den (nachbe⸗ 
nannten) Stönigen gegebenen Ber 
figungen: die zwei Dörfer Hom— 
berg, Kaſſel von König Lothar, 
und von Ludwig einen Hof Hudarde 
genannt und allen feinen Befig in 
der Grafidaft des Ekbert und des 
Cobbo, dazu drei andere Höfe Olft, 
Archem, Jert, zum Unterhalt. der 
Nonnen beftimmt, und von Karl 
den Hof Godesberg genannt, ferner 
den Hof Bee, der von Unſerem 
Großvater, Herzog Otto, dem 
Kloſter geſchenktt und von Unſerem 
‚Herrn Vater, König Heinrich, der 
Veftätigung wegen erneut über» 
tragen worden war. — Wir bes 
ftimmen ferner noch folgendes: 
Nein öffentlicher Nichter, noch fonft 
irgend eine andere Perfon untere 
fange ſich aus richterlicher Macht- 

) Mit überflüſſigem Abkürzungszeichen. 
7° 
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neque - parafredos uel ea que 
supra meimorata sunt penitus 
exigere presumat nemoque ad 
mallum conuocandi homines eius- 
dem ecclesig seruos..litos . uel libe- 
ros habeat potestatem , nisi aduoca- 
tus quem abbatissa eiusdem lociad 
hoc opus delegerit . hoc regalitatis 
nostrg precepto manufirmato et 
anuli nostri inpressione insignito; 

signum domni ottonis inuic- 
tissimi regis; 

brun cancellarius aduicem fri- 
thurici archicancellarii recognouit 

signum fridurici archiespiscopi. 
signum ruodberti arcbiepiscopi '). 
signum richgouuonis episcopi. 
signum conradi episcopi. signum 
odalrici episcopi. signum regin- 
baldi episcopi, signum popponis 
episcopi. signum hadomari abbatis. 
signum haganonis abbatis. signum 
Alauuici abbatis. signum hartberti 
abbatis. signum fastolfi abbatis. 
signum heinrici  fratris regis. 
signum herimanni ducis. signum 
euonradi comitis. signum eren- 
fridi comitis. signum Gebehardi 
comi signum Ekkihardi comi- 
tis . signum hugonis comitis, 

Data XVII kalendas Februarias 
anno dominice incarnationis 
DCCCC. XL. VII. Indictione V. 
regnante pio rege ottone anno XI. 
Actum franconefurt in domino 
feliciter amen. 

) So ftatt archiepiscopi. 

vollfommenheit weder jegt noch in 
zufünftigen Zeiten, in den Bezirk 
des genannten Kloſters — mie 
er heute bejteht oder wie er ferner- 
hin in der Berechtigung desſelben 
heiligen Ortes durch Gottes Segen 
etwa möge vergrößert werben — 
einzudringen: Gr nehme fi 
nicht heraus, Verhöre anzuftellen, 
Bußen, Tribut oder irgendwelhe 
‚Steuern zu forbern, Veherbergung, 
Bekbſtigung oder die Koften dafür 
zu beanfpruden, Bürgen aufzus 
greifen, die Leute diefer Kirche im 
Haft zu nehmen, irgendwelde uns 
erlaubte Bußen zu heilen, Zoll, 
Pferde, noch Alles das, was hier 
genannt ift, irgendwie zu ver⸗ 
langen. Auch joll Niemand das 
Recht Haben, die Leute dieſer Kirche, 
jeien es nun Unfreie, Hörige oder 
Freie, zur Gerictsftätte zu rufen, 
e8 fei denn der $tlofterbogt felbit, 
den bie Übtiffin diefes Ortes hierzu 

!erwählt hat. Darum haben Wir 
diefen Befehl Unferer Stöniglihen 
Würde mit Unjerem Handzeihen 
verjehen und ihm unjer Siegel 
aufdrüden laſſen. 

Zeichen Otto's, des unbeſieg⸗ 
lichſſen Königs und Herrn. 

Brun, Kanzler, hat dieſe Urs 
kunde in Vertretung des Erzlanzlers 
Friedrich geprüft. 

Zeichen des Erzbiichofs Fried⸗ 
rich; Beiden des Erzbiſchofs Rod⸗ 
bert; Zeichen des Bifhofs Ride 
gowo; Zeichen bes Bilhofs Kon- 
rad; Beidjen des Biſchofs Odalrich; 
Zeichen des Biſchofs Neginbald, 
Zeichen des Biſchofs Poppo; Zeichen 
des Abtes Hadomar; Zeichen des 
Abtes Hagano; Beiden des Abtes 
Alawich; Zeichen des Abtes Hart- 
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bert; Beiden bes Ubtes Faftolf; 
Zeichen Heinrid’s, des Bruders 
des Königs; Beiden bes Herzogs 
Hermann; Beiden des Grafen 
Konrad; Zeichen des Grafen Erens 
frid; Beichen des Grafen Gebhard; 
Zeihen des Grafen Eckhard; 
Zeichen des Grafen Hugo. 

Gegeben am 15. Januar im 
Jahre der Menſchwerdung bes 

947, Nömerzinszahl 5, im 
11, Regierungsjahre des frommen 
Königs Otto. Geſchehen zu Frank⸗ 
furt im Herrn zum Heile Amen. 

Soweit der Wortlaut des Diploms. Wir wollen nun bazır 
übergehen, bie in ber Urkunde genannten Perjonen und Drte einer 
turzen Betrachtung zu würdigen. Dabei empfiehlt ſich wohl eine mehr 
oder weniger hronologijche Reihenfolge. 

Etzbiſchof Günther, von bem die Zehntſchenkung herrührt, war 
Erzbiſchof von Köln von 850-865; Nicolaus war Papft von 
858—868. Die den Zehntbezirk begrenzenden Flüffe Emſcher, Ruhr 
und Zeithe find befannt. Die weſtlich von Wattenjheid und Gelfen- 
Kirhen fließende Leithe bildete alfo damals bie öftlihe Grenze des 
Zehntlandes, wenn anders Leatunin — Leithe eine richtige Deutung 
ft. Die hier zu fuchende, in der Urkunde genannte Mühle des Jto 
erinnert an ben zwiſchen Wattenſcheid und Gelfenkirchen gelegenen Ort 
Üdenborf, doch ſcheint diefer Ort in einer Urkunde vom 10. Januar 
1027) ben Namen Huchintorp zu führen, jo daß eine 
Ableitung von dem Perfonennamen ko fraglih erjheint. Im 
diefer letzteren Urkunde ift der Zehntbezirk, der vielfach ftrittig 
war, Gegenftand von Verhandlungen zwiſchen bem Kölner Erz— 
bifhof Pilgrim und der damaligen Effener Abtifjin Sophia, 
der Tochter Kaifer Ottos II; er wird bei diefer Gelegenheit wiederum, 
aber genauer begrenzt unter Aufführung teils derfelben, teils anderer 
Orte. Nach Dften hin wird als Grenzort unter anderem „Wetmare””) 
genannt, jo daß hiernach das Zehntland ſich doch erheblich über die 
Reithe hinaus nad Oſten hin erftredt hat und man ſich bewogen fühlt, 
die Deutung Leatunia = Leithe für unfere Urkunde zu vermerfen und 
lieber an ein anderes, weiter öſtlich gelegenes, noch näher feitzuftellendes 
Flüßchen zu denken. 

Der Drt Ruoldinghus unferer Urkunde, wo ein Meines Beſitz— 
tum ausgeſchaltet war, ift Rellinghaufen bei Eſſen, mit der Geſchichte 
des Stifts eng verknüpft. 

») Lacomblet a. a, O. I Nr. 162. 
?) Weitmar, Sander. Bodum. 
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Lieriki und Leppera, die weftlihen Orte bed Zehntlandes, find 
die am Südufer ber Emfcher gelegenen ehemaligen Bauerfhaften Lirich 
und Zippern, heute Stadtteile von Oberhaufen. In der jhon zitierten 
Urkunde von 1027 werben fie Liurichi et Liaperon genannt. {ber 
die neuere Gefchichte diefer Orte, ſpeziell in kirchlicher Hinfiht, Handelt 
3. Schmittmann, Geſchichtl. Entwidlung der katholiſchen Gemeinde zu 
Oberhauſen (Oberhaufen 1891). 

Unter König Lothar, der Hohemberg und Caſſella ſchenkt, ift 
mohl nicht Lothar I., der Kaifer (geſt. 855), fondern cher jein Sohn 
Lothar II. (855—869) zu verftehen. Mit diefem ftand Altfrib, der 
Hildesheimer Biſchof und Stifter des Efjener Kloſters, häufig in 
diplomatischen Beziehungen. Vergl.: Efjener Beiträge XXI. S. 114 f. 
(Sranz Arens, Der Liber ordinarius ber Efj. Stiftsfirhe). Hohem- 
berg ijt Homberg am Nhein im Kreife Mörs, während das mit ihm 
genannte Cassella ſich in dem heutigen Kaffelerfeld zwifhen Duisburg 
und Nuhrort wiederfindet. Diejes Cassella lag ehedem ebenfalls auf 
dem linken Rheinufer, bis ber Strom feinen Lauf änderte und dabei 
den Ort zum Teil vernichtete.) Homberg und Kafjel ſcheint Eſſen 
frühzeitig wieder eingebüßt zu haben.) Ländereien in Cassel und in 
hoemberg fommen jedoch im Efjener Kettenbuc vor und werden dort 
zum Hof Duisburg gerednet.?) 

König Ludwig, der den Hof Hucrithi (= Hudarde bei Dort— 
mund), ferner die Höfe Holsto, Arachem, Herte (— Olſt, Arhem, 
Jert in ber holändifhen Provinz Oberyffel) dem Stift übergab, ift 
Ludwig der Deutſche (43—876). Die Schenkung des Hofes Huckarde 
mag ſchon vor 870 erfolgt fein, während die Schenkung der holländifhen 
Höfe zwijchen 870 und 876 anzufegen ift, da Ludwig erft 870 (Vertrag 
zu Meerjen) Herr über Friesland und die ripuariſchen Gebiete wurde 
und 876 jtarb. 

Hudarde kehrt in der Geſchichte des Stifts Eſſen ftändig wieder. 
Es wird auch ſchon in der in altſächſiſcher Sprache abgefahten, dem 
9. oder 10. Jahrhundert angehörenden ältejten Eſſener Heberolle aufs 
geführt, wo «8 Hukretha heißt.‘) Die dortige Gutsverwaltung Hatte 
danach dem Stlofter zu liefern: ahte ende ahtedeg mudde maltes 
ende ahte bröd, tuena sosträ eritö, viar mudde gerston, viar 
vöther thiores holtes, te thrim högetidon ahtetian mudde 
maltes ende viarteg bikerä, ende üser6 herinö misso tug 

) Sacomblet, a. a. O. L, 54, Anm. 4. 
2) Dafelbft, 
») Der in Betracht Tommende Teil des Lettenhuchs ift noch ungedrudt. 

gn fine hier einem mir gütigft Überlaffenen Manuffript des Heren d. Arens 
in Efien. 

YM. Hehne, Kleinere altnieberbeutfehe Denkmäler, 2, Aufl, (Baber- 
born 1877), ©. 64. 
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erükon; überfegt: achtundachtzig Metzen Malz und acht Brote, zwei 
Sechter Erbfen, vier Metzen Gerfte, vier Fuder dürres Holz, zu den 
drei hohen Feiten achtzehn Megen Malz und vierzig Becher, und zum 
Feſte unferer Herrn!) zwei Krüge. 

Dom holländifhen Beſitz des Stifts und den Schidjalen desjelben 
handelt eingehend: Fr. Ger, Höfe und Hofesrechte des chemaligen 
Stifts Efjen in: Zeitfehr. d. Vergiihen Gejh.:Ler., Band XI. (1876), 
S. 175. Auch hat F. Arens den vierten und legten Teil des Efjener 
Kettenbuchs, der von den Einkünften aus dem holländifchen Beſitz 
handelt, veröffentliht in: „Verslagen en mededeelingen der 
Vereeniging tot uitgave der bronnen van het oude vader 
landsche recht” (1898), S. 612f., unter dem Titel: „Das Hebes 
regifter des Stiftes Efjen von feinen drei Oberhöfen Olſt, Archem und 
Irthe in Salland.“ Schon früher hatteN.Kindlinger in feiner Geſchichte 
der deutſchen Hörigfeit (Berlin 1819) auf S. 257 f., 343 f. und 382 f. 
mehrere diefen Befig betreffende Urkunden aus dem 13, und 14. Jahr: 
hundert veröffentlicht. In einer lateinischen Urkunde von 1303 heißen 
bafelbft die drei Höfe: Arten, Erthen, Diſt, und in der niederdeutſchen 
Faffung derfelben Urkunde: Arhem, Irthe, Olft. Dabei wird als Vogt 
über die Güter genannt: Egbert, ein Herr von Almelo, welcher Ort bezw. 
Herrſchaft ebenfalls in Oberyſſel liegt. Wir haben cs aljo zweifellos 
mit Dlft, Dorf 9 km nordweitlih von Deventer, und mit Archem, 
4 km jüdlid von Ommen zu tun. Was den dritten Ort betrifft, jo 
nennt ihn Ger (a. a. O. S. 176) „Irthe am Tinfen Ufer der Yiiel, 
weſtlich von Zwoll”, — wohl irrtümlich, da ein folher Ort daſelbſt 
heute ganz unbelannt ift. Der Hof zu Rthe lag nach dem foeben 
genannten, von F. Arens veröffentlichten Heberegifter (a. a. D. ©. 625) 
vielmehr im „Kyripele van Dalucspem“ (Kirhfpiel vom Dalfjen), und 
ein Zinsregifter der Salländiihen Güter des Stifts Efien aus dem 
Jahre 1728°) Tofalifiert den „Hof tot Yrthe“ im Kirchſplel „Dalffen“ 
und Bauerſchaft „Lenthe”. Lenthe liegt 2 Stunden füböftlih von 
Zmwolle, und ungefähr 7 km füdöjtlih von Zwolle liegt der Strich 
„het Jert“. Auch ift „het Jert“ fehr deutlich auf der topographiſchen 
Karte von Niederland, Größe 1 :50000, Blatt Nr. 27, angegeben; 
daſelbſt findet man es ungefähr 2 km füdlih von Wythem. Ich ver 
danfe diefe Angaben einer Nachforſchung und freundlihen Mitteilung 
der Direktion des „Reichsarchivs in der Provinz Oberyſſel“ zu Zwolle 
durch gütige Vermittlung der Königl. Niederländ. Konfulats in Duis— 

) ©. Cosmas und Damian, 27. Scpt. 
?) „Thins-Register van de Zallandsche goederen van Haer Hooch- 

vorstelyke Doorluchtigheit Mevrouw de Abdisse en het Hooch- 
‚aaffelyke Capittel des Kayserlyken vry wereldiyken Stift Essen. 

Begonnen door Haer Hoochvorstelyke en Hoochgraeffelyke genaden 
angestelden Amptman. In Zwol den 1. April 1726 Jvan Everh. 
Schaepman“. (Manuffript im Reichsarchiv d. Prod. Oberyffel zu Zwolle, 
Ar. 4472 Efien Nr. 38.) 
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burg⸗Ruhrort; ebenjo einige holländiſche Literaturnachweiſe, die ih in 
einer Anmerkung wiebergebe.‘) 

Dei der Schenkung des Hofes Vuodenesberg durd König Karl 
handelt es fi um Godesberg bei Bonn, wo das Stift, wie aus einer 
bei N. Kindlinger, Gejch. der deutſch. Hörigkeit, S. 711 f., abgedrudten 
Urkunde von 1577 hervorgeht, einen „freyen Frohnhoff“ hatte. 
Näheres über diefen Befig bringt 3. Gerß a. a. D. in Zeitſchr. d. Berg. 
Geſch.-Ver. XIL, S. 162 f.; aud das Efjener Kettenbuch in feinem 
noch ungedructen Teile. Darüber, wen wir unter König Karl, dem 
Gejchentgeber, zu verſtehen haben, fpricht fih Gerß nidt aus. Es 
bleibt uns die Wahl zwifhen Karl dem Kahlen (843—877) und Karl 
dem Diden (876—887). Da Karl der Kahle König von Weitfranten 
war, fann nur Karl der Dide in Frage kommen, man müßte denn 
annehmen, daß es ſich um einen Privatbejig Karls des Kahlen gehandelt 
habe. 

Schließlich kommen wir zur legten, durch unfere Urkunde ber 
zeugten Schenkung, zur Schenkung deö Hofes Beki durch Herzog Dito 
den Erlaudten von Sachſen, den Großvater König Ditos I., des 
Urkundenausftellers. Cs handelt jih um Beeck bei Ruhrort, heute 
gleihwie Nuhrort ein Stadtteil von Duisburg. Dito der Erlauchte 
war Herzog von 880912, jo daß die Schenkung in diefen Zeitraum 
zu fegen ift. Ottos Sohn, Heinrich, nahdem er (919) König geworden 
war, entzog — wenn man einer Nachricht aus dem Jahre 1591, die 
angeblich auf eine Efjener annaliftiihe Quelle zurüdgeht,‘) Glauben 
ſchenken barf — den Hof Beeck wegen eines Verſchuldens der Efiener 
Nonnen für einige Zeit dem Stift, gab ihn aber nachher unter Ausferti- 
gung einer Urkunde darüber wieder zurüd. Möglich ift, dab ſich Hierauf 
die in unferer Urkunde hervorgehobene Betätigung der Scene 
tung Ottos durch Heinrich bezieht, wahrfheinliher, daß der 
Annalift oder der PBerichterftatter (Hiltrop) felbit die magere 
Nachricht unferer Urkunde in feiner Phantafie erweitert hat. Den Hof 
Beed, wie überhaupt die ſächfiſchen Höfe Eſſens, behandelt F. Gerß in 
feiner mehrfach zitierten Arbeit nicht, da dieſe leider unvollendet blieb. 
Auch im erften, noch nicht veröffentlichten Teile des Eſſener Kettenbuchs, 
der eingehend von 15 Efjener Oberhöfen handelt, wird der Hof Beed 

n _ K. van Goltstein, Het huis te Eerde. Overysselsche Alma- 
nak 1889, 8,1671 — J, Hogemann, Is de hof te Irthe Eerde by 
Ommen of het erf de Irthe onder Lente gemeente Dalfsen? Vers- 
lagen der Vereeniging van Overysselsch Regt en Geschiedenis; deel 
XIV S. 14ff. — 3. I. van Doorninck, Essensche leenen Bydragen tot 
de Geschiedenis van Overyssel VI’S. 190. - B. J. L. Geer, Hof- 
rechten der Essensche Goederen in Salland. Versiagen en Mede- 
deelingen der Vereeniging tot uitgave der bronnen van het oude 
vaderlandsche recht, 1885. I. 18. — J. H. Hofmann, Het Kerspel Olst. 
Archief von het Aertsbisdom Utrecht 1890 S. 386; 1892 S. TIf. 
., ghgetlhr- > Berg. Gefa.-Bereins XL, 188, auch, Gf. Bett. xx 

50, Anm, 2, 
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nicht aufgeführt. Im zweiten Teile des Kettenbuds, enthaltend die 
„eonsuetudines ecclesie Assindensis ete.“, veröffentlicht in Eſſ. 
Beiträge XXVIII. ©. 277 f. dur 9. Schaefer und Fr. Arens, wird 
Beec einige Male erwähnt. So heißt es S. 291: „Ecelesiam in 
Beeke .. ..“; S. 297: „Item de manso dieto Bodenboem, 
sito in parochia Beke, qui est concessus duobus canonieis 
in Hamborne ad vitam, .. .“ und ©. 341: „Item ut der huve 
to Vowinkele in dem kirspele to Mederyke, dey in hoff to 
Beeke hort, 1 malder gersten.” Die legte Notiz beweift, daß es 
ſich hinſichtlich des Eſſener Hofs zu Beele nur um Beeck bei Ruhrort 
handeln kann. Im Jahre 1331 verkauften die Brüder Dietrich und 
Johann von Limburg-Styrum die Vogtei des Hofes Beed den Brüdern 
Konrad und Arnold von Stede (F. PH. Funde, Geſch. v. Efien 
[Elberfeld 1851] S. 58). Andere, den Hof zu Beeck betreffende 
Urkunden bringen Schaefer und Arens a. a. D. auf S. 65 und 255; 
& handelt fih um Urkunden aus den Jahren 1407 und 1327. Eins 
gehendere Angaben finden fih in der Schrift: Nöttgen, Geſchichtliche 
Nachrichten über Beed. 1906. 

Wenn wir nun noch auf die anderen in unferer Urkunde vor— 
tommenden Perfonen furz eingehen, jo haben wir außer dem König 
ſelbſt, vor allem feinen jüngften Bruder, den Kanzler Brun, hervor 
zuheben. Er wurde 953 Erzbifhof von Köln. Die Abtifjin Hadwig 
tommt außer in diefer nur noch in einer anderen, nicht ficher batierbaren 
Eſſener Urkunde (951 2) vor.‘) Ihre Herkunft, wie auch ihr Todesjahr 
find nicht befannt. Ihr Todestag ift der 18. Juli. Sie hat nad 947 
noch gelebt, ba aus einer auf fie bezüglichen Grabfchrift hervorgeht, daß 
das durch die Feuersbrunft zerftörte Kloſter noch unter ihr wiederher⸗ 
geftellt wurbe. Vergl. über Hadwig: Ef]. Beiträge XX., 98, Anm. 3; 
107, Anm. 5 und 89, Anm. 5 (8. Ribbed, Ein Efjener Nekrologium 
aus dem 13. und 14. Ihdt.). Won den in unferer Urkunde als 
Intervenienten genannten Erzbifhöfen Friedrih und Wichfrid war 
erfterer Erzbifchof von Mainz, legterer von Köln. Friedrich wirb noch 
in der Retognitionszeile als Erzlanzler aufgeführt und erſcheint auch 
als erjter unter den Zeugen. Die übrigen Zeugen find: Erzbiſchof 
Rodbert von Trier, bie Biſchöfe: Richgowo von Worms, Konrad von 
Conſtanz, Odalrich von Augsburg, Reginbald von Speier, Poppo von 
Würzburg; die Abte: Hadomar von Fulda, Hagano von Hersfeld, 
Alawich von Neihenau, Hartbert von Ellmangen, Faftolf von (2); 
ſodann bie weltlichen Herren: Heinrich, ber Bruder des Königs (wurde 
noch in bemfelben Jahre Herzog von Bayern), Hermann, Herzog von 
Alemannien (der Schwiegervater von König Ottos Sohn Lubolf, der 
feinem Schwiegervater alsbald in ber Herzogsmürbe folgte), die 
Grafen: Konrad (mohl Konrad gen. Kurzbold, Graf im Nieberlahngan), 
Erenfrid (wohl der gleichnamige Graf im Mühlgau), Gebhard (wohl 

1) Sacomblet a. a. D. I, Nr. 9. 
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der gleihnamige Graf im Ufgau), Edehard und Hugo (diefe beiden 
kaum zu ibentifizieren). 

Die Zeugen waren aljo vorwiegend aus Süddeutſchland, was fich 
leicht dadurch erklärt, daf die Negierungshandlung in Frankfurt am 
Main ftattfand, 

Hinfihtlih der Beziehungen unferer Urkunde zu anderen 
Urkunden ift vor allem hervorzuheben, daß der Tert wörtlid — nur 
die handelnden Perjonen find der Zeit entipredend geändert und bie 
Zeugenreihe ift weggelafjen — in einer anderen Efjener Urkunde, einem 
Diplom König Ottos II. vom 23. Juli 973 wiederkehrt. 

Ferner finden ſich die auf die Gerichtöbarteit bezüglihen Sätze 
(von ut nullus index biß ad hoc opus delegerit) wörtlid) ſowohl 
in ber Urkunde Ottos III. vom 5. Februar 993, als aud in der 
Urkunde Konrads IT. vom 24. Mai 1028, beide für Eſſen ausgefertigt, 
wieder. 

Vom Zehntbezirt handelt, wie ſchon erwähnt, eine Urkunde des 
Kölner Erzbiihofs Pilgrim vom 10. Januar 1027. 

Sehr intereffant hat ſich die Frage nad) der Echtheit unferer 
Urkunde abgewidelt. Während Lacomblet 1840 in feinem nieberrhein. 
Urkundenbuch, I., 54 f. Urk. Nr. 97, von einer „in allen Teilen unver- 
dächtigen Urkunde” ſprach und Hinfichtlich des Siegels au eine fpätere 
Neubefiegelung dachte, fahen ſich bald andere Forſcher durch manderlei 
Umftände bewogen, bie Echtheit in Zweifel zu ziehen. Doc wurden die 
Zweifel wieder bejeitigt und die Urkunde ausdrüdlid für echt erklärt 
(vergl. Fider, Veiträge zur Urkundenlehre [Innsbrud 1877], ©. 228 
und 284), bis im Jahre 1880 Th. Sickel gelegentlich der Herausgabe 
der Urkunde in den Mon. Germ. Diplomata reg. et. imp., I., 166 f. 
urt. Nr. 85, foniel Verbachtsgründe fand, daß er ſich veranlapt fühlte, 
die Urkunde als ein „Diplom zweifelhafter Geltung“ zu bezeihnen. Er 
ftellte feft, daß nur die beiden erften Zeilen in der kdniglichen Kanzlei 
und zwar von einem der Wiſſenſchaft aus anderen Urkunden wohl— 
befansten Notar gejchrieben ſeien, das übrige aber von einen anderen, 
ungeübten und unbetannten Schreiber herrühre, der wohl im Efjener 
Aofter jelbft zu ſuchen fei. 

Nun ift bekannt, daß in jener Zeit ben Empfängern von 
Urkunden (meift Biſchofotirchen und Nöte) von der Töniglihen 
Kanzlei eine weitgehende Beteiligung bei der Herftellung der Königs- 
urkunden eingeräumt wurde. Aus dem Schriftbefund allein läßt ſich 
alfo ein berechtigter Verdacht gegen die Urkunde nicht herleiten. 

Aber Sicel kam aus nod anderen Gründen zu der Anfiht, daß 
ein Pergament mit den zwei erften Zeilen auf irgend eine Weiſe aus 
der königlichen Kanzlei in den Beſitz des Kloſters gelangt und dort zu 
eigenmächtiger Anfertigung unferer Urkunde mißbraucht worden ſei. 
Zunãchſt nämlich ftehe es mit der Beſiegelung ungünftig, da diefelbe 
erit nach Jahrzehnten erfolgt jei. (Während die Urkunde vom 
15. Januar 947 datiert iſt, führt Otto auf dem Siegel bereits den 
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Kaiſertitel, jo da die Beſiegelung früheſtens 962 ſtattfand.) Sodann 
ſei das Vorhandenfein der Zeugenreihe verbächtig, da es unter Dito I. 
nicht üblich gemefen fei, daß die Kaiferurkunden von den anweſenden 
Großen mitunterzeichnet wurden. Auch ſei auffällig, daß Erzbifchof 
Wichfrid von Köln im Tert als Intervenient genannt fei, unter den 
Zeugen aber fehle. Der Urkundentert biete infofern Grund. zur 
Beanjtandung bes Diploms, als inhaltlich und ſtiliſtiſch echte Teile mit 
unechten verbunden jeien. In diefer Hinficht fei befonders die Voran— 
ftellung der angeblichen Zehntſchenkung und zugleich auch die für dieſe 
Zeit ungewöhnliche Betonung einer Beſtätigung durch ben Papft ver= 
dãchtig. (Eine Anfiht Sicdels, die nicht unbegründet erfeheint, wenn 
man zugleich bebenft, daß das Zehntland zwifchen dem Kloſter und den 
Erzbifhöfen andauernd ftrittig war.) Auch das Güterverzeichnis müſſe, 
obmohl zum Teil durd Urkunden und eine Heberolle beglaubigt, in 
unferer Urkunde als interpoliert angejehen werden. So fommt Sidel 
zu dem Schluß, daß dem Verfertiger der Urkunde eine echte Eſſener 
Urkumde zur Vorlage gedient habe und daß ber Tert diefer echten Vor— 
Tage durch Einſchieben des Paſſus über den Zehnten und den Güter— 
befig (nämlid von videlicet deeinnam bis iterato tributam) er— 
weitert worden fei. Wann die Fälſchung wohl vor ſich gegangen, 
vermochte Sickel nicht fiher zu jagen, befonders deshalb nicht, weil bie 
gleichlautende Efjener Urtunde Dttos II. vom 23. Juli 974 
(recte 973), welche Zacomblet 1840 noch gefehen und wohl irrtümlich 
für echt erflärt habe, ſeitdem verſchollen fei. 

Sidel hat fpäter feine abfprechende Kritit gemildert. Die 
Urkunde Ottos II. fand ſich nämlich wieder vor, und zwar im Germa= 
niſchen Mufeum zu Nürnberg. Ihren Drud (den auch Lacomblet 1840 
ſchon geliefert hatte) beforgte Sidel im zweiten Band der Mon. Germ, 
DD., ©. 58. Er fagt dafelbjt wörtlih: „Won \WB*) unmittelbar 
nad DO. 1. 85°) gejehrieben, und zwar fo gedanfenlos, daß felbit 
der Sat curtem ab avo nostro Ottone duce bis tributam 
unverändert wiederholt worden ift. Nachdem dies Schriftſtück wieder 
zum Vorſchein gefonmen ift und fi uns als unanfechtbares Original 
erwiefen hat, müffen wir allerdings aud) die VD.) anders als früher 
beurteilen.” 

Dttenthal, Die Negeften des Kaiſerreichs unter den Herrjchern 
aus dem Sähfijhen Haufe (Innshrud 1693) ©. 74, faßte biefe Er— 
Härung Sidels fo auf, daß er jagt, Sickel habe die früher ausgeſprochene 
Verwerfung der Urkunde zurückgezogen. Ditenthal felbit erklärte bie 
Urkunde für echt und fand ihre Verftöße gegen die Kanzleigebräuche 
dadurch erflärt, daß die Herjtellung der Urkunde größtenteils einem 
Privatfhreiber überlaffen war. 

) Giffre für einen beftlmmten Notar. 
®) Unfere Urkunde. 
) Gemeint ift unfere Urkunde, 
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In der Tat liegen heute feinerlei zwingende Gründe mehr vor, 
die Urkunde für unecht zu erflären. Indeffen kann als völlig ficher 
nur gelten, baß die Urkunde wirklich um die Zeit, aus ber fie zu ftammen 
vorgibt, angefertigt, und daß fie im Jahre 973, wo fie ald Vorlage für 
die gleihlautende Urkunde Ottos II. diente, von der Kanzlei Dttos II. 
als echt anerfannt worben iſt. 

Der biftorifhe Wert des Urkundeninhalts wird, wie man ſieht, 
durch die Frage nad) der Echtheit des Diploms kaum berührt. 
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Vier Briefe von Nicolaus Kindlinger 

an den Pfarrer Soh. Friedr. Möller in Eljey. 

Nach den Driginalen mitgeteilt von Wilh. Grevel. 

Die nachſtehend abgedrudten vier Briefe mit beiliegenden zwei 
Entwürfen wurden mir im Juli 1887 vom Landtagsabgeorbneten 
LouisBerger (Witten) zur Einficht und Abfhriftnahme zugefandt. 
36 unterließ nicht, bei der Rückgabe ihn auf die Wichtigkeit der 
Nanuftripte in bezug auf die Lokaigeſchichtsforſchung aufmerkfam zu 
machen, und erhielt diefe dann, mit Ausnahme des erjten Briefes — 
vom 27, Oktober 1799 — als Geſchenk überwiefen. 

Auf dem Umſchlage jtehen die Worte: 4 Briefe und 2 Entwürfe 
von Kindlinger, die ich mir gelegentlich zurüderbitten werde. Pfarrer 
Möller von Eljey an 3. C. Harkort.‘), und darunter: Geſchent von 
2. Berger, Friedrich Harkorts Schwiegerfohn, an Herrn Wm. Grevel 
in Steele, d. 9. Oftober 1887. 

Aus dem Begleitſchreiben feien folgende Säge hervorgehoben: 
„Meinem Verſprechen gemäß jende ih Ihnen anbei die Kind: 

lingerſchen Briefe im Originale mit der Bitte, biefelben Ihrer Samm— 
lung einzuverleiben. Einen — vom 27. Ottob. 1799 — behielt ich für 
mic zurüd, um ein Autograph des verdienten Mannes zu haben. Ihnen 
ihide ich jene drei, in denen von Werden, Müller, u. A. die Rede ift 
md die darıım wol für Sie das meifte Intereſſe haben.” 

„Die Lektüre der Briefe ift in der That ergreifend. Mit wieviel 
Jammer und Elend hat der brave Kindlinger zu kämpfen gehabt, wie 
leuchtet aus jeber Zeile faft die leibliche und geijtige Noth heraus. Be— 
fonders rührte mic) im Briefe vom 22. März 1801 der Nuf nad) einem 
jungen Freunde vaterländifher Geſchichte, der zugleich Luft und Liebe 
hätte, ſolche zu bearbeiten. — Aber der arme Mönd mußte fein 
trauriges Leben faſt noch zwei Jahrzehnte weiter ſchleppen, ehe ihn der 
Tod erlöfte.”) — Ein tragifhes Schickſal! Man wird weich beim 
Rahdenken über ſolch katum.“ ..... 

Johann, Kaſpar Harkort, Bater Friedrichs. Die Mutter Möllers, 
Bitwe des Predigers Ih. Gottfr. Gießler zu —— war eine geb, Anna 
Gertrud Harkort von Harkotten, Schtoefter von Joh. Kafpar. (Bergl. 8. Berger, 

) der alte Harkort, ©. 12 u. |. 
) Kindlinger, geb. 17.2, 1749 zu Neudorf im Rheingau, verlieh Weſt- 

falen 1803, und ftarb zu Mainz am 15. Scpt. 1819. Cein Bildnis von 
Laurenz ſteht dor dem 66. Band der Neuen Deutſchen Bibliothek 1802. 13 
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Nicolaus Kindlinger, früher unter dem Namen „Pater 
Venantius“ 30 Jahre lang als Mönd im Minoritenzftlofter zu Münfter, 
ift bekanntlich einer der verdienftvolliten Geſchichtsforſcher Weitfalens. 
Er bearbeitete zahlreihe Archive, namentlih des Münjterlandes, und 
veröffentlichte Rejultate diefer Forfhungen fomohl in verſchiedenen 
felbftändigen Druckwerken als aud in Zeitſchriften. Von feinem außers 
orbentlihen Fleiße legt Zeugnis ab feine jehr umfangreihe Manu— 
ſtriptenſammlung, von welder der größere Teil im Kgl. Staatsardiv 
zu Münfter aufbewahrt wird. 

Während der legten Jahre des 18. und in den eriten Jahren des 
19. Jahrhunderts lebte Kindlinger in Eſſen, um das Archiv des Stifts 
zu orbnen. Sm diefer Zeit jehrieb er jeine „Regiftratur des 
StiftzEfjendifhen Landes: Arhins“, von welchem ein 
Eremplar im Kgl. Staatsarhiv zu Düfjelborf als Danuftript aufs 
bewahrt wird, 

In feinen gedruckten Werfen und noch mehr in feiner vorerwähnz 
ten Manuftriptenfammlung finden wir zahlreiche Eſſener Urkunden, 
teils im Originale teils in Abjchriften von feiner Hand;') aus dem 
Inhalte mander diefer Urkunden muß man ſchließen, daß ihm während 
feines Eſſener Aufenthaltes auch das Schellenberger Archiv zur Ver: 
fügung geſtanden hat. 

Aus Ef ſen nun find auch die vorliegenden Briefe an Paſtor 
Möller in Elfeydatiert. Beide Männer hatten vieles gemeinfan, 
und ganz befonders berührten fie fih in ihren Beftrebungen auf dem 
Gebiete der vaterländiſchen Geſchichtsforſchung. 

Möller, defien Denkmal von der Höhe feitwärts Elfey auf Hohenz 
Limburg hinabfdaut, ftarb am 2. Dezember 1807; feine gejammelten 
Auffäge wurden von P. H. Holthaus in Schwelm 1810 herausgegeben 
unter dem Titel „Der Pfarrer von Elſey', eine zweite Auflage 
erfhien 1821: „Batriotifhe Phantafien von Joh. 

er.” Seine Schrift „über das adlige welt: 
lie Sräulein-Stift Eljey in der Graffhaft 
Sohenlimburg“ ift vom Januar 1802; man muß annehmen, 
daß er mande Anregungen aud) für diefe Arbeit von Kindlinger er— 
alten hat. 

Noch interefjanter ift das Verhältnis Kindlingers zu dem be— 
tannten und damals vielgenannten Landrichter Bet. Fr. Joſ. 
Müller im Werden und zu deffen „Geſchichte der Abtei Werden”, 
einem äußerjt jeltenen Werk, welches, wie man fagte, von der preußiſchen 
Regierung damals konfisziert wurde und nur in wenigen verftümmelten 
Eremplaren erhalten ift. Aus den Briefen erfahren wir, daß Kind— 
linger in hervorragender Weife an diefem Buche mitgearbeitet hat. 

N Rindfinger befaß eine ſchöne, sierliche, äußerft faudere und leſerliche 
Handfehrift, auch war er nicht ungeüdt im Seinen von Wappen, Siegeln, u. dgl. 
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Diefe kurzen Andeutungen mögen genügen, um die Veröffents 
lichung ber Briefe mit ihren Anlagen zu rechtfertigen. Bezüglich ber 
legteren, der beiden Entwürfe, möchte ih nicht unerwähnt lafjen, daß 
fie ſchon einmal veröffentlicht worden find, und zwar von Pafter 
Aſchenberg in Hagen in den Anhangsheften zum „Weftfäliihen Anz 
zeiger“ vom Jahre 1803, Seite 462 u. f., nebft einigen Mitteilungen 
über ihre Entftehung und einem Nachworte von Möller. Die Wieber: 
holung an biefer Stelle bedarf aber wohl keiner Entfehuldigung. 

Briefe von Nic. Kindlinger an Pfarrer Möller in Elfen. 

I 

Effen, d. 27. Octob. 1799. 

Mein lieber Herr Prediger! 

Ihren für mid ſchmeichelhaften, doch aus dem beften Herzen 
geſchriebenen, mir ſehr werthen Brief vom 24.. Julius I. 3. fand id) 
bei meiner Rückkehr aus meinem Vaterlande, wohin id) den 26. Julius 
verreift war: Euer Wohlgeboren werden demnach meine fo fpäte 
Antwort gütigft entfehuldigen. Auch ich hätte längjt gerne an Sie 
gefehrieben, aber grade der Gedanke, daß ich mic dann in mein Lieb— 
lingsfah zu tief einlaffen würde, wodurch meine hieſige unter 
nommene Arbeit zu ſehr Fönnte zurücgefegt werden, hielte mic immer 
zurüd; und verfchob fo meine zuweilen dringende Wünfche auf die Zeit, 
wo id} hier fertig fein würde, und wo id) meine Stunden allein meinem 
Face weihen könnte. Leider ift diefer Zeitpunkt für mich noch nicht da. 

Ihren Auffat über das Entftehen der Leibeigenfhaft hatte mir 
Hr. D. Mallindrodt zugefhidt. Ih Tas ihn, und fhicte ihn, 
wie begehrt war, wieder zurüd. Er gefiel mir fehr, befonders da Sie 
eine ganz andere Bahn, welche bis jegt zu den einfachjten und natür— 
lichſten gehört, gebrochen und fo bie alten elenden Syiteme, wo nicht 
ganz umgeftürzt, doch gewiß untergraben haben. Es ift zwar im 
Grunde nicht einerlei, wie ich die Leibeigenfchaft entftehen Tafje; aber 
diefer Gegenftand, glaube ih, Tann nicht genug von mehren Seiten 
betrachtet werben. Des wegen burfte und wollte id} feinen Buchſtaben 
daran ändern. Ich laſſe den Leibeigenen aus dem Eigenhörigen und 
dieſen aus dem Sondermann entftehen. 

Wie die Hofbefiter es wurden, das giebt die Geſchichte. Das 
Wort Teibeigen ift erft fpät in die Sprade gefommen: mir find 
kaum Briefe aus dem Ende des 15ten und Anfange des 16ten Jahr: 
hunderts vorgefommen. 

Ihre Abhandlung über den Pachthof lann und muß für viele 
Familien die beften Folgen haben. Viele Ihrer Gedanken ftimmen 
mit den meinigen ganz überein; nur gebe ich allgemeiner aus und fchreite 
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dann ſeitwärts in faſt alle Bahnen ein. Durch dieſe Methode behalte ich 
immer den Hauptfaden feſt und unterſuche, wie die Nebenzweige von 
dem Hauptaft ausgingen, und nad) und nad) andere Geftaltungen an: 
nahmen. Der Gewinn bei biefem Verfahren ift, daß fid fait alle 
ſcheinenden Verwickelungen und Schwierigteiten von ſelbſt auflöfen. 

Mir find alle Höfe Weftfalens in früheren Zeiten freic Höfe, 
bie ihren Beſitzern eigentümlich zugehörten, fie mochten Haupthöfe oder 
gemeine Höfe geweſen fein. Alle Hofbefiter waren freie und refpective 
aud) hörige Leute, nicht fo die Hausgenofjen. — Viele Haupthöfe, viel- 
leicht die meiften, famen in die Hände der Geiftlichkeit, viele fielen in 
eine weltliche Hand zuſammen. Da entitanden die Verwalter, aber 
nur bei den Haupthöfen, welche an die Eigenthümer berfelben die ver 
abredete Pacht gaben. Die meiften wurden erblihe Verwalter, Erb— 
pächtiger, nicht alle. — Die gemeinen Höfe blieben ihren Beligern. 
Wie die erjten Abgaben von biefen an die Beſitzer der Oberhöfe ent— 
ftanden find, das zeigt die Bauergeſchichte, und ſehr vieles habe ich Thon 
in meinen gebrudten Werfen berührt; auch wie verjehiebene Abgaben 
und Dienfte an die Grafen, Vögte und jpäteren Landesherren gefommen 
find, ohne daß die Hofbefiger der gemeinen Höfe aufhörten Eigenthümer 
derfelben zu fein. Mir find alle Höfe Weitfalens in einer Hofhörigteit 
und alle Hofbefiter hofhörig gewefen. Es waren fo viele Sofes= 
beifänge, als Oberhöfe waren, wurden ober blieben. Alle hatten 
im Ganzen cin gemeinfames Recht. Dies ift der Stand, wovon ich 
ausgehe. 

Die ſpäteren Geſchichten zeigen dann, wie bie ſogenannten Hof— 
herren entitanden und ihre damaligen Rechte — wie aus den Hörigen 
Höfen und Hofbefigern Sondergüter und Sonderleute entjtanden — wie 
bei diefen das Hofrecht, erft dem Namen, dann der That nad) in vielen 
Theilen aufhörte und die jpätere Geftalt allmälig hervortrat, die dann 
Teiber! durch die eindringenden römischen Rechtsverkehrer ganz entſtellt 
ward; — wie aus den Sonder: oder eigenhörigen Leuten die Leibeigenen 
geſchaffen wurden, man bei diejen alles das anzuwenden fich bejtrebte, 
was man glaubte, bei den Römiſchen Servis gegolten zu haben. 

Die Ge'chichte zeigt, dab auch an allen Sondergütern die Sonder: 
oder eigenhörigen Leute Erbrecht hatten, wie fie es im Hochſtifte 
Münfter etc. noch haben, und daß diefer Gebrauch ſich über ganz Weſt— 
falen erſtreckte — daß nirgends Freie Zeitpächtige im heutigen Sinne 
aufgemeinen Höfen zu finden waren — daß der Leibgewinn früher 
als der Zeitgewinn bei gemeinen Höfen ftatthatte — daß der Leib- 
gewinn ganz im Geifte des Hofrechtes ertheilt wurde, wie die Ver— 
aleihung der Behandigungsbriefe es ausweijet, und nach dem Geifte der 
Zeiten auch nicht wohl anders geſchehen durfte — daß auch die fpäteren 
Sewinnbriefe über Zeitpacht in der erfteren Zeit noch immer nad; dem 
Inhalt der Leibgewinns- und Behandigungs-Briefe ausgeftellt wurden, 
und zwar mit allen ben Alaufeln, bie für eine bIo fe Zeitpacht gar 
nicht paffen. 
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Die Geſchichte bewähret, daß das Bauerrecht als das erfte der 
Grund aller übrigen ward, und da fie faft nur dem Namen nad) ver— 
ſchieden waren — daß nad) der älteren Verfafjung fein gemeiner 
Hof nicht wohl anders als nah Erbrecht (das die meiften Hofrechte 
vorauöfegten) konnte und durfte ausgethan werden, weswegen wir aud) 
noch die heutigen Hofbefiger im Beſitze verfchiebener, fonft nur allein 
den eigenen Hofbefigern nad) Hofrecht zuftehenden Rechte ſehen. 

Die Geſchichte weiß nichts von Aufhebung der Hörigkeit, noch 
von der Veränderung der Erbpacht in Zeitpacht. Als erftere ver— 
ſchwand oder fi in Leibeigenfhaft auflöfte, entftanden erft die Leib— 
gewinne, doch nach Hofrecht; Zeitgewinne aber, als Feine Erbfolger beim 
Sterbfall jih meldeten, und man ben Rechten und der Verfaſſung nach 
ſelbe nicht ausſchließen durfte. Die neuen Antreter des Iedigen Hofes 
konnten dann nach den Rechten nur einen Zeitgewinn erhalten, um den 
Hof an die rechten Erben, wenn ſich indeffen welche melden würden, 
nah Umlauf der Gewinnjahre abzutreten. Meldeten ſich Eeine, jo 
wurden die Gewinnjahre einigemal erneuert, weil den Erben ſichere 
Jahre offen blieben, ja bis zum Tode des Zeitgewinners warten konnten. 
Die Erben meldeten ſich aber, bejonders in den langen Kriegszeiten etc. 
gar nicht, und jo blieb ber geweſene Zeitgewinner am Hofe und ward 
Erbgewinner, wennſchon die vorige Gewinnnotel dem Inhalt nad) beis 
behalten wurde. 

Der Zeitgewinner mußte auch der Verfaffung nad ein Erbs 
gewinner werden, das Hofrecht, das bei den Sonberleuten in vielen 
Stücken nicht aufgehoben iſt und auch nicht durfte aufgehoben werben, 
erforderte es und lag in feiner Natur. Deswegen war in den ver— 
wichenen Zeiten faft fein Streit, und der Gewinn ward ohne Anſtand, 
und ohne die Kinder vorüber zu gehen, erneuert. Daß Mikbraud und 
verkehrte Anwendung zu unferen Zeiten entftehen würden, daran konnten 
unfere Vorfahren kaum denken. 

Auch wie es zuging, daß die meiften jetzigen Zeitpächtiger oder 
Pädhtiger Freie Perjonen find, das Löfet ſich in der Geſchichte Har 
auf, etc. etc. 

Wie ich oben gefagt habe, fo gerathe ich zu jehr in mein Fach, 
wenn ih einmal daran bin, und dieß Schreiben iſt Ew. W. ein Beweis 
davon. Ich bin in’s Schreiben gerathen und weiß kaum wie! Ew. W. 
erfehen zugleich, daß ich mit meinen Ideen Fein Geheimniß made, und 
& ftehet Ihnen frei, hiervon einen beliebigen Gebrauch zu machen. 

€. ®. feinen mir bie Hörigen und Eigenhörigen mit den Leib— 
eigenen zu vermifhen. Ich unterfcheide unter den Hörigen jene, welche 
‚Hofbefiger waren, von denen, weldhe bloße Hausgenoſſen waren. Auch 
ift mir der Eigenhörige noch kein Leibeigener, obſchon Lehterer aus 
Jenem hervorging, und man im fpäteren Sprachgebrauch beide mit— 
einander vermiſchte. Die Lente, wovon die Urkunde bei Steinen, 
&.1527 im 3. Th. fprict, waren Hörige, und dem Vermuthen nach 

gr 



- 16 — 

höchſtens Cigenhörige oder Sonberleute des Theod. von Asbed. 
Eine faſt ähnlihe Urkunde findet fih im 2. Band meiner Münfter. 
Beitr. ©. 271. 

Wenn ic) an die Bearbeitung der Bauerngeſchichte lommen werde, 
das fann ic nod nicht fagen. Ih muß hier fertig feim, 
was gegen Dftern jein kann; ih muß meine jetzt zer— 
ftreuten Mannjfripte beiiammen baben (fie Fiegen auf 
4 Orten, die 32 bis 50 Stunden von einander entfernt find); ih muß 
Zeit haben, d. i. es muß $riede fein, damit ich zu Haufe ruhig daran 
arbeiten kann; benn bin ic) nicht zu Haufe oder kann ich nicht des Krieges 
halber zu Haufe fein, jo muß ich anderwärts um's Brod arbeiten; ich 
muß endlich Laune dazu haben. Ob ich diefe außer Weitfalen 
haben werde, das kann ich jet Keinen verfihern. Außerhalb Weitz 
falen fällt das Intereße ziemlich hinweg. 

Vielleicht bearbeite ich früher die 8 Paragraphen aus, welde an 
meiner fonft ſchon Tängft fertigen Geſchichte der alten Weſt— 
fäliſchen Lehnsverfaſſung, die aus 22 Paragraphen be— 
ftchen foll, noch auscftehen). Darin ift Vieles, das fonft in die Bauer 
geſchichte gehörte, aufgenommen. Es läßt ſich Feine Lehnsverfaſſung 
ohne Hofsverfafjung darftellen. 

Ich werde mir jedesmal ein Vergnügen daraus machen, wenn ich 
in ber Zukunft Ihre Fragen beantworten kann: nur muß ih Sie zum 
Voraus bitten, nicht ungehalten zu werben, wern ich Ihnen nicht immer 
ſogleich antworten follte. Dann denen Sie, ich hätte dringende Ge— 
ſchäfte, die nicht zulaffen davon abzugehen — oder ich wäre gar nicht 
zu ſolchen Antworten aufgelegt: denn Antworten, wenn man muß, find 
oft halbe oder feine Antworten. 

Für die Mittheilung Ihrer 2 befonders abgedrudten Abhand— 
Inngen erftatte ich Ihnen hiermit den verbindlichſten Dank. Den Ver— 
fuh über Taeit. Germ. 24 und 25 haben Sie; ob aud) die 
2 anderen Stüce über den älteften Gebrauch der Siegeloblaten und 
über die Ableitung einiger Wörter, weiß ich nicht: wo nicht, fo mahe 
ich mir ein Vergnügen, Ihnen damit dienen zu können. 

Nun empfehle ich mich Ihrem Andenken und Wohlmollen auf's 
befte, und habe die Ehre mit meinem Herzen zu fein 

13 
ganz ergebener und gehorfamer Diener 

N. Kindlinger. 

u. 

Ehen, ben 20. April 1800. 

Hochwürdiger, Wohlgeborener, 
beſonders Hochgeehrteſter Herr Paftor! 

IH vermuthe daß der Aufſatz im Weſtfäl. Anzeiger No. 25 
und 24, betitelt „Alte und mittlere Erdkunde” von Ihnen 
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herrührt. Das Lob, weldes Sie mir darin beilegen, hätte ich weg— 
gewũnſcht, weil es nach meiner wenigen Menſchenkenntniß mir bei einer 
gewiffen Gattung Menfchentinder mehr Feinde und Neider als Freunde 
verjhaffen wird. Dies abgerechnet, ift der Aufſatz ſo ganz nad) meinen 
Ideen, in Betreff der Grenze zwiſchen Sadfen und 
Franken. Ich Hatte biefelben dem Herrn Landridter 
Müller zu Werden, der eine Geſchichte des Stifts 
Werden in einer gewiffen Hinficht bearbeitete, vorvierJahren 
mitgeteilt — da aber dies Werk, welches zum Teil abgedrudt ift, aus 
politiſchen Urſachen zurüdgehalten wird, fo ſetzte ih meine Gedanken 
noch eins in wenigen Zeilen auf, und ſchickte fie im verwichenen 
Dezember nad Leipzig, um dem Allgem. Literar. Anzeiger 
einrüden zu laſſen. Ob es geſchehen ift, weiß ich nicht, da unfere 
Leſegeſellſchaft noch kein Monatftüd aus biefem I. Jahre 
erhalten hat. Ich Hatte zwar bie nämlihen Ideen, welche Em. Hoch— 
würden aufgeftellt haben, ſchon Tange herumgetragen, aber eine 
Urfundevon 1027, bie id) hier im Jahre 1793 fand, veranlaffte, 
daß id; meine Jdeen aufſetzte. Dem nach Leipzig geſchickten Auflage 
habe ich einen Auszug der Urkunde beigefügt, wo verſchiedene Derter 
des Eſſendiſchen Zehntbezirkes namentlich aufgeführt werden, und wo 
es bann heißt: usque ad Marcam Frankorum et Saxonum. Es 
freut mid) recht fehr, daß E. H. auf diejelben Gedanken kamen; es ijt 
ein Zeichen mehr, daß die angemerkte Grenze fih da der Gewißheit 
nähert, wo die Urfahen zufammentreffen, die Mehrere, ohne daß fie 
von einander willen, aufbeden. 

In meinem Auffage (den ich nicht mehr auffinden kann und 
vermuthlic verrifien habe, nachdem ich den ausgebejjerten fortgeſchickt 
hatte) nehme ich zwar eine fefte beftimmte Grenze an, bie aber in ben 
älteften Zeiten eine ſchwebende Linie war, je nahdem bald die Franken 
bald die Sachſen ihre Wohnpläge vorrücten oder wieder verliehen, 
ober der herrſchende Theil wurden, gleichviel ob dies freiwillig ober 
gezwungen geſchah. Die Kriege zwiſchen beiden Völkern laſſen fo etwas 
zu, und manches, das ſich dem erften Anjcheine nach zu widerſprechen 
ſcheint, ließe ji) vereinbaren. Das nämlihe haben E. H. auch ganz 
richtig bemerkt. Zu Karls d. Großen Zeiten fdeint eine 
beſtimmte Grenze gewefen zu fein, die durch ihn noch mehrere Sicherheit 
gewann. Aber auf wie ange Zeit? — — 

Schon zu Karls Zeiten fam ein Riß in diefelbe. Verſchiedene 
Haupthöfe mit ihren Unterhöfen famen .in eine Hand, die bald in 
Franken, bald in Sachſen zu Haufe war. Die Folge hiervon war, daß 
dieſe Höfe aus der Grafenrolle in die des Vogtes der in Franken ober 
Sachſen wohnenden Hand fielen, und das ſowohl in Hinſicht des oberſten 
Zuftishofes als in Hinficht der Kriegsfolge. Freilich Hatten die Stifter, 
als Beſitzer mehrerer Haupthöfe, wenn biefe auf beiden Seiten des 
Rheins Tagen, auch mehrere Vögte, einen in Franken und einen in 
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Sachſen; aber nicht immer, wenn die Haupthöfe nur auf einer Seite 
Tagen, obgleid) mehrere Untervögte (Subadvocatos). 

Ich kann mich hier nicht weiter auslafjen, es würde auch zu weit 
führen; es gehört eigentlic in die Geſchichte der Vögte, die ih noch 
ſchuldig bin. Die Linie ward jo dem Anſcheine nad) wieder ſchwebend. 
Was geſchah nicht erft, als die Landeshoheil im Beginnen war? Die 
vielen Heinen noch unabhängigen Territorien anf der Linie wurden vor 
und nad Theile eines ſchon anfehnlihen Territoriums, das bald in 
Sachſen bald in Franken lag — kamen nicht jelten von einem Landes- 
herrn in fieri zum Anbern, etc. ete., wodurch die Linie lange lange Zeit 
ſchwebend blieb, und als des Schwebens ein Ende ward, hatte ſich der 
Name Sachjen ſowohl als Franken in der Sprache des gemeinen Lebens, 
ja auch beinahe in den Kanzleien verloren. — Und nun müſſen wir 
grade durch die Data, die E. 9. fo ſchön aufftellten, die Grenze auffuchen. 

€. H. wird der Umftand aud) leicht auffallen, daß nad} dem oben 
bemerkten Riß, der immer größer wurde, ein Teil der Franken dieffeits 
bes Nheins in Hinſicht der Heerfolge zu Sachſen, und ein 
Theil der Sachſen auf gleiche Art zu Franken könnten gehört haben. 
Dieß ift fogar in der Neichsmatrifel fihtbar, fowie in den Lehnmannz 
ſchaften. — Nicht fo jehr hat fih die Grenze verrüdt in Hinficht der 
Rechte und Gewohnbeiten ; befonders aber ſcheint fie ſich in den Gerichts 
anftalten Bis zur Einführung fremder Nechte, etc. erhalten zu haben, 
obſchon die legte Inftanz einiger fräntifcher Höfe in Sachſen lag, wie 
jest die Teste zu Berlin, etc. ift. Daher iſt gewiß ein äußert merk— 
würdiger Beweis für die Grenze, dap in Sachſen die Frei— 
gerihtealleinzu Saujemwaren. 

Die ſchwebende Linie und andere Umſtände mögen Urſache ſein, 
daß ſpäterein Freigraf zu Werden war, ober Werden 
doch weſtfäliſches Recht hatte, weswegen auch ſeine Bürgermeifter zu 
den Rapitelö-Tagen gezogen wurden. (Münſt. Beitr. III. Vd. S. 625.) 

Das Jus devolutionis, eic, gilt and in der Stadt Effen, 
und dem ungeachtet liegt das ganze Stift und Stadt 
Eijen in Weftfalen, und war eine Freigrafihaft. Es ließ ſich 
vieles von dieſem Rechte jagen; es war aud Recht in Weitfalen, aber 
nicht feine Mifbräuche, die anfingen, als dieſes Landrecht aud in die 
Städte übertragen und auf die Bürger angewendet wurde. 

Hier fing man andasErbeallen Kindern gleich zuzutheilen, 
nicht fo auf’ım Yande, wenn es Kinder nur eines Hofes waren. Aus den 
Städten ging diefe Gewohnheit nun and aufs Land, wo es in vielen 
fränkiſchen Theilen Beifall fand, nicht aber im alten Sachſen, wiewol 
man es noch verfucht und zumeilen mit glücklichem Erfolge verſucht hat, 
anzuwenden. Ganz ift es in Altfranten nicht eingeführt. Man kennt 
ja bie Kurmobshöfe, etc. etc. 

Meine Antwort auf Ihr liebes Schreiben, das ih nad) meiner 
Zurüdkunft aus meinem Vaterlande vorfand, haben Sie gewiß erhalten. 
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Wenn ih €. 9. mit einer Vitte nicht beſchwerlich falle, jo wäre 
es dieſe. Der felige v. Steinen merkt an in feinem XXI, St. feiner 
8. 6. Seite 1422, da Hinfen das Verzeihnis der zur Vogtei Eſſen 
gehörigen Höfe aus dem Archive zu Limburg abgefchrieben habe. Da, 
wie ich glaube, €. 9. das Limburgifhe Archiv zu Dienfte fteht, Jo möchte 
ih belehrt fein, ob nicht verſchiedene Höfe unrecht abgedrudt wären, 
+ B. Monhufen für Nienhufen, Lunede für Evenede, 
draderen für Brodhof, Storteberge für Stoppenberge, 
Imgeſele für Jringefele — auch Maggeren und Rehrode feinen 
untichtig zu fein; wenigftens find fie mir unbefannt, Es würde mir 
fehr lieb fein, wenn id) bie Mansos von biefen iebten Höfen Haben 
fönnte: den Kanzliften, der ſolche abſchriebe, würde ich gern bezahlen. 

So kenne ich auch nicht Ophoven, Eggerfcheidt und Ventrode — 
Eblinghoven joll wohl Ebbinghoven heien. Meine beſte Empfehlung, 
und ein Herz voll warmer Hochachtung. 

Effen, d. 20. April 1800. 
Nicolaus Kindlinger. 

IH. 

Epen, den 3. Julius 1800. 

Mein lieber Herr Paſtor! 

Ihren ganz reine Freundſchaft athmenden Brief vom 30. März 
habe ich richtig empfangen; dieje fpäte Antwort veranlafite die Eile, 
womit ich ein unter Händen habendes Fach beendigen wollte. 

Zum voraus muß ih Ihnen aufrichtig bekennen — verſtellen 
lann ich mich nicht —, daß das Stillfhweigen der Literaturzeitungen, 
eic. etc. 

(Die A. 2. 3. von Jena hat nur ben 1. Band rezenfiert, obſchon ber 
Direktor derfelben um die Rezenfion der übrigen von einigen nicht 
unbebeutenden Perfonen, wie ich erfahren habe, mehrmals erfucht 
worden ift. — Der 2. Band wurde jehr fpät dur) Betreibung eines 
Juriften aus Münfter, der zu Göttingen Kollegia hörte, in ben 
Göttinger Anzeigen befannt gemacht — vom 3. Band las ich in den 
Berliner gelehrten Anzeigen, etc., daß er nichts Neues enthalte, doch 
aber merkwürdige Urkunden hätte — jonjt weiß ich nicht, daß meine 
Schriften irgends angezeigt oder rezeufiert worden wären.) 

in Hinficht meiner abgedrudten älteren Schriften, in mir ein Miftrauen 
ju denjelben, und eine Lähmung joldhe fortzujegen, erreget hat; und daß 
ich feit diefer Zeit auch gegen jedes Lob, als eine bloße Schmeichelei, 
eingenommen bin. Auch bei Jhrem liebevollen Brief tonnte ich dieſen 
Gedanken anfänglid nicht ganz unterdrüden, und nur verſchwand er, 
als ich den ganzen Inhalt des Briefes und die Art des Vortrags über: 
fh, als ich das, mas Sie ala Kenner im Face der Geſchichte fagen, 
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mit dem, was mir einige Geſchichtsforſcher, als Spridmannin 
Münfter, Wenk zu Darmftadt, Arnoldizu Dillen- 
burg zufhrieben, übereinftimmend fand, und mein eigenes Bewußt⸗ 
fein, was ih im Face der Gefchichte gethan habe, nicht ganz dagegen 
ſprach. 

Herzlich gern würde ih nun Ihre Fragen beantworten, wenn 
ich von Elfey etwas Mehrere wüßte, als was v. Steinen hat abdruden 
Iaffen. Der Namen der Mutter Grafen Friedrichs v. Iſen— 
burg war bisher unbekannt, id) wenigftens wußte es nicht; und eben 
wenig kann ich ihr Stammhaus angeben. Vielleicht ift es eins berer, 
wo der Name Mathildis einheimifch war. Von der Stiftung dürften 
vielleicht die praemonstrat.:Annalen näheren Aufſchluß geben. 

Daraus, dab Elſey Pröbfte aus dem Prämonftratenfer Orden 
Hatte, darf man ſchließen, daß Elfey ein prämonftratenjer reguläres 
Klofter war. — Das Schreiben an den Köln. Erzbiſchof ift zu jung zum 
Beweis und kann in propria causa, die damals beftritien wurde, fein 
Gewicht haben: es zeugt vielmehr von Gegentheil, da es das Beitrittene 
nit mit Urkunden widerlegt. — In den regulären GStiftern oder 
Klöftern war feine Ahnenprobe üblich: erjt nach der Sätularifierung 
derfelben kamen fie nah und nah auf. Bei den nicht regulären ober 
mweltlidenStiftern war jie ſchon im 14. Jahrh. eingeführt. — 

Da Sie Sich entſchloſſen haben, einen Auffag über die 4 oder 
5 adligen Frauenftifter zu ſchreiben, wäre es nicht möglich Ihren Plan 
etwas zu erweitern, und etwas von der Geſchichte der Grafſchaft Mark, 
wenigftens der Negierung Engelbert I mit aufzunchmen? 

Bei Gelegenheit eines Aufſatzes im Weltfälifhen Anzeiger, der 
den Wunſch einer Geſchichte Engelberts äußerte, entwarf ih einen Plan. 
Dabei blieb es aber aud) ftehen, wie das bei mir gewöhnlich der Fall ift. 
Daher habe ich viele Entwürfe, aber nur wenige ausgeführt. Ein 
Pan zu etwas ift bald entmorfen und geſchieht gemeiniglich bei der 
erften Aufwallung; dann bleibt alles Tiegen. Vielleicht kann der Plan 
von Engelberts Geſchichte bei Ihnen einen und den anderen Gedanken 
aufwecken, deswegen lege ich denfelben, fo fragmentarifh und unzu— 
fammenhängend er auch iſt, hierbei. 

Nun noch etwas über einige Außerungen in Ihren Briefe: Ihnen 
ſcheint unbegreiflih, wie Tacitus zu ber genaueren Verfaſfung 
unferer Vorfahren gelangte, und was ihn bewogen habe, in felbe fo tief 
einzubringen. Wie aber, wenn Sie fih, mein Lieber, in die Stelle des 
Tacitus verfegen und bekannt wie er mit der Geſchichte und Verfaffung 
der Römer, jene Deutfchen zu beobachten und darüber mündlichen Unter— 
richt einzuziehen Gelegenheit hatten, würden Sie weniger beobachten 
und vergleihen? — es verſteht fih, dab Sie, mie Tacitus, eine Vor— 
Tiebe zu dieſem Fache hätten —, würden Sie weniger von ber Verfaffung 
ſchreiben, wenn Sie, wie Tacitus, diefelbe fo fänden, wie fie damals 
war; wie fie damals auch in den jeßigen Niederlanden war, wie fie 
zum Teil in anderen Ländern, vielleicht felbit in Nom war? — 
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Dem Tacitus ging es dem ungeachtet, wie es manchem noch jetzt 
zu gehen pfleget, wenn er uns die Verfaſſungen der neuentdeckten Völker 
fhildert. Tacitus fonderte die wirklichen Hofbefiger, die wahren 
freien Männer (die römiſchen Quirites), nicht genug von denen, bie 
feine Hofbefiger waren, die oft nur freigelaffen waren, nicht genug von 
den bloßen Hof hörigen, und diefe nicht genug von bloßen Haus- 
hörigen (den römijhen Servis), nannte die Richter und Vorfteher 
Fürften, uſw. ufw. Cr ſah Verjchiebenes und erzählt es jo, wie er es 
mwahrnahm, ohne den Grund davon einzufehen, und ſchon dieſes ift 
Gewinn genug für die ältere Geſchichte. 

Wenn ic) mir bie ältere Verfafjung, ald wirklich beftehend, vor— 
ftelle, fo däucht mir, Tacitus hätte noch mehreres und manches noch 
deutlicher ſchreiben können, bejonders da er immer die römifhe Ver 
faffung damit zu vergleichen ſcheint, oder doc) diefelbe als Maßſtab 
gebrauchte: wenn ich aber wieder zurückdenke, daß es uns in ähnlichen 
Fällen nicht beffer ergeht, o dann bin id) mit meinem Tacitus immer 
zufrieden. 

Was die Pachthöfe belangt, jo haben Sie, Tieber Herr Paftor, 
mol tet, Daß e& vielleicht zu fpät fein dürfte, aus der Gefchichte zu 
bemeifen, daß die meiften wahre Erbhöfe ober doch Erbpachthöfe feien, 
meil die neueren Gewinnsbriefe ein anderes befagen und die Urtheile 
darnad) abgefafjt werden. Aber wäre es nicht möglich zu zeigen, daß 
die heutigen Gewinnbriefe im Ganzen genommen fih nur auf die 
älteren bezögen, und fo im eigentlichen Sinne nur eine Erneuerung der 
älteren, wenigftens in den wefentlichiten Theilen, wären? 

Mir beucht fo Etwas beobachtet zu haben, ja ich glaube, fo etwas " 
ließe fi durch Zufammenftellung einer Reihe von Gewinnbriefen von 
etwa 1500 bis auf unfere Zeiten ermeifen! . 

Hätte ich damals, als id Archive zu bearbeiten anfing, einige 
enntnis vom Lande und feiner Berfaffung gehabt, hätte ich mir nebft 
dem, was zur Geſchichte von der glänzenden Seite gehört, auch den 
Juhalt ber Gervinnbriefe bemerkt, jo wuͤrde ich vielleicht jo etwas aus— 
führen können: Ich hege ſogar den Gedanfen, jo Etwas aus dem, was 
ich fpäter gefammelt ober bemerkt habe, wirklich erweifen zu können, 
wenn ih meine Manuffripte beifammen und Zeit und Laune 
hätte, mich der undanfbaren Arbeit zu unterziehen. In die Geſchichte 
des Bauernhofes muß es allerdings aufgenommen werben, und von Zeit 
zu Zeit im großen Rade mit umlaufen. 

Die meiften gemeinen Yauerngüter (wozu der Oberhof nicht darf 
gerechnet werben) beftanden Iange Zeit als hofhörige Güter. 
Sie wurden vor und nad) vereinzelt, Sondergüter; wie, das ſagt und 
die Gefchichte. Es war biefes verfaſſungswidrig. Da es aber nur nad 
nd nach geſchah, und anfänglich) zwar, wie es ſich nad) der Verfaflung 
von jelbft verftand, mit Beibehaltung des Hofverbandes (mie jetzt noch 
ale im Amt und an deffen Vorfteher und Amts ober Landrichter ver: 
bunden find), fo verurfachte diefes Fein befonderes Aufſehen; und als 
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der Verband mit dem Oberhofe loderer ward, und man nun das, was 
ſich von felbft verftand, bei der Trennung der gemeinen Hofgüter vom 
Oberhofe ausdrüdlic in die derhalben aufgerihteten Verhandlungen 
und Briefe einrüdte zum Ningund Ding des Oberhofs jollten 
die getrennten Hofögüter verpflichtet bleiben ; conf. I. Bd. der Müniter. 
Beiträge S. 125, not d;) jo blieb man wieber beruhigt, bis die Lücke 
jo weit wurde, daß man von einem Ende das andere nicht mehr jehen 

tonnte, und der Hauptfaden fi) verlor. Die getrennten Hofgüter 
wurden, fo ifoliert, volltommen Sondergüter, und deren hofhörige 
Beſitzer Sonderleute. — — 

Der Sterbfall (den auch die Bürger in den Städten, die Dienft= 
leute etc. entrichten mußten, weil ihre Verfafjung aus der Hofsver— 
faffung entlehnt war) ward nun nicht dem Dberhofe oder Hofherrn, 
jondern dem fogenannten Gutsherrn (dem Einnehmer der alten Ab— 
gaben oder Pacht) abgeliefert, der nun aud) den folgenden Eolonen, den 
Anerben, in das vereinzelte Gut einfegte, den Gewinn (doch nad Maße 
des Hofrechts) nahm, und mit der Zeit aud) einen Brief darüber aus: 
ftellte, den man dann Gewinnbrief nannte, deswegen fo nannte, 
weil bei den gewöhnlichen Fällen fein Gewinn hergebracht war und kein 
Brief ausgejtellt wurde (conf. not. K im 2. 3b. 1. c. S. 202). 

Der Gewinn geſchah nad dem alten Fuß und mußte verfafjungs- 
mäßig fo gefchehen, weil der Sondermann auf dem Gute ihn nicht anders 
würde angenommen haben. Die Pacht waren die alten Abgaben, und 
durften nicht gefteigert werden, Daher in den älteren Gewinnbriefen auch 
feine Steigerung fichtbar iſt. Der die Pacht entrichtete, konnte freilich 
Pãchtiger heißen, aber noch ift diefer Name nicht in der Sprache des 
gemeinen Lebens gangbar und zeugt von einer Neuerung wenigitens 
den jetigen Begriffen nad. 

Der Gewinn geihah auf Lebenszeit, wie im Hofrehte beim Ober— 
hofe, weswegen er auch Yeibgewinn hieß. So empfing ihn der 
Sohn, Enkel, Urentel, ujw. des erften Sondermannes, ſonſt hofhörigen 
Mannes. — Nur kamen von Zeit zu Zeit einige Nebenclaufeln hinzu, 
die aber den Hauptinhalt des jedesmaligen Gewinnbriefes, von denen 
der jüngere fi gewöhnlich auf den vorhergehenden bezieht, im Wefents 
lichen nicht änderten, und kaum dachte ji Jemand unter dem Leib- 
gewinne einen bloßen Pächtiger, bis es den neuen Finanzenkremern in 
unfern Tagen (vielleicht auch zuweilen in dem 30jährigen und anderen 
langjährigen Kriegen, wo kenntlich und erweislich mandes Unrecht 
unter dem Schuge der ſchlafenden Gejege geſchah und ungeahndet blieb) 
einfiel, daß der welcher nur einen Leibgewinn am Gute hatte, kein 
Recht am Gute, fein Erbpachtrecht habe. Die Herren dachten aber wol 
nicht daran, daf die meiften der früheren Gutsherren durch eben dieſen 
Weg zu vielen Bauerngütern, die Bürger in den Städten zu ihren 
Ländereien gekommen find, nur mit dem Unterſchiede, daß die einzelnen 
Bauern oder Sonderbauern ihren Leibgewinn aus und von dem Hofe 
rechte herleiten, viele der jogenannten Gutsherren aber und die Bürger 
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ihren Leibgewinn durch eine Gnade und nad) dem Mufter des Hof- 
tchtes erhalten haben, und ihre Kinder ohne neue Gnade ober ohne 
ausprüdliche Bedingung feine Erbfolge Hatten, — 

Es ijt gewiß, daß unfere nod) beftehenden hofhörigen Güter (bie 
man häufig auch Behandigungsgüter nennt) feine bloße Pacht: 
güter, und unfere heut zu Tage noch bejtehenden hofhörige Bauern 
keine bloße Pächtiger find. Nimmt man num aud) nod) ferner an, wie 
man meiner Meinung nad annehmen muß, daß alle heutigen Bauern- 
güter vor diefem hofhörige Güter, und alle heutigen Bauern vor dieſem 
Hofhörige Bauern waren, fo läßt ſich beweiſen, daß der Inhalt der Ger 
winnöbriefe, ob fie jhon von Pachtgut und von Pächtigern ſprechen, 
nicht das Er blich e an dem Pachigute in Rüdficht des Pächtigers 
möjchliegen. Der Beweis des Gegentheiles fiel dann wenigſtens auf 
die jogenannten Gutsherren der Pachtgüter; und der Richter durfte nicht 
nad den unbeftimmten Worten, fondern nad dem Sinne ber 
legteren Pachtbriefe urtheilen. Pacht in den Gewinnsbriefen jchließt 
Erbligteit oder Erbrecht nicht aus, ja ſchließt Erbrecht nad der Ver— 
faffung ein, und bleibt demnach jo lange Regel, bis in jedem einzelnen 
Fall ein anderes erwiejen wird. 

Ih weiß es, daß ic) jegt nichts daran tun kann. Euer Hoch— 
würden haben vielleicht eine Reihe von Gewinnsbriefen vor ſich und find 
dann imftande, biejes in Verbindung mit der Geſchichte der jedesmaligen 
Terfaffung, dem jebesmaligen Geifte der Zeiten näher auszuführen. 
Meine Gedanken, das wiſſen Sie, tnnen Sie nad) Belieben benugen 
und fonftigen Gebraud) damit machen. 

Was E. H. vom Hr. Kanzleirathen Köfter fagen, ift 
io ganz dafjelbe, was ich von ihm halte, obſchon id} ihm nicht perſönlich 
femme, Die Urkunde von 1243 bei Steinen, in der bes curtis 
Hesne gedacht wird, war aud die erjte Veranlaffung eines Aufs 
fnges, den Hr. K. N. Köfter der Frau von Heeßen zufchidte und der 
abgedruckt werden follte. Die felige Frau von Heeßen ſchickte mir bez 
featen Auffag zu, meine Gedanken darüber zu vernehmen. Die 
Urkunde von 1243 ward in Verbindung einer andern von 1426 in der 
Heeßiſchen Duplie-Schrift ſchon benußt. Letztere entdeckte ih im 
Seepenfhen Arhive ungefähr im Frühjahr 1776, und 
führte mich zuerſt zu ber See, die ic) von Haupt und Oberhöfen faſſte 
und bie ſich bei mir allmälig mehr entwidelte und beftätigte. 

Nur Zeit fehlt mir, die Gefdichte der älteren Lehnsverfaſſung 
nit einigen $.$. zu vollenden, und dann das Ganze im Zufammenhange 
neh zu überfehen und auszubeflern. Wieles aus der Gefchichte des 
dauernhofes kommt in diefer wieder vor. Cs läßt ſich nicht vermeiden; 
der Zufammenhang erfordert cs auch, und das Eine, ohne daß das 
andere mit umläuft, würbe nicht recht verſtändlich aufgeftellt werben 
danen. Sie Hären ſich wechjelfeitig einander auf. Bielleicht wünſchen 
Lie den Plan davon. Hier ijt er in einer Beilage. 
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An die Ausführung der Geſchichte des Bauernhofes darf ich, 
ſolange id bier bin, nicht denten; ih hoffe aber mit 
dem kommenden Winter oder Frübjahre hier 
nihts mehr zu thun zu haben. 

Ih empfehle mich zur ferneren Freundfhaft und Habe die Ehre 
mit befonderer Verehrung zu fein 

Em. Hochwürden 

gehorfamer N. Rindlinger. 

IV. 

Epßen,d. 22. März; 1801. 

Lieber Herr Paftor, 
Werthefter Freund! 

Geftern erhielt ich Ihren Brief vom 12. l. M. mit der Preußi— 
Then Poft. Für die Erläuterungen wie es mit den Urkunden im Archive 
zu Elfey beſchaffen fei, dank ih E. Em. aufs Verbindlichite. Ich befige 
zwei Urkunden von Thiderih Grafen von Iſenburg oder 
Limburg, eine von 1252, die andere von 1294; in der erſten fteht unter 
den Zeugen Albertus dapifer noster (Limburgensis), 
in. ber zweiten heißt es: Albertus de Volmesteyne 
Dapifer noster. Aibert hatte noch zwei Brüber: Everharden 
und Mauritius, alle jtehen in der Urkunde von 1252 nad den 
fonftigen Bürgern; in der Urkunde von 1294 fteht Albert vor den 
Dortmunder Bürgern. Sie führten den Namen wohl von ihrem Ge— 
burtsort, wie deren mehrere, wiewol fie auch Vaftarde fein konnten. 

In der erfteren gedenkt Thiederich und feine Frau Alheid ihrer 
Eltern sciliceet Friderici, Sophie et Mechtildis: 
Letztere kann des Thiederichs Großmutter jein; ich hielt fie bisher für 
die Mutter der Adelheid. Beide Briefe find aus dem Ardive 
Fröndenberg. 

€. Ew. wundern, warum zwifchen Elfey dem Stifte und der 
Familie v. Volmefteyn fo wenige oder gar Feine nähere Beziehung 
gewesen fei, und verfallen auf nicht verwerflihe Vermuthungen. Ich 
denke mir die Sache jo. Jede anjehnlihe Familie hatte in jenen Zeiten 
(faft wie noch) einen Lieblingsort unter den Stiftern und Kloͤſtern, 
dem fie insbefondere ergeben waren und andere darüber fat vergaßen. 
Bei mehreren habe ich dies bemerkt, und der Lieblingsort war nicht 
immer ber nächte. 

Her dicke war wol der Lieblingsort der Familie v. Bolm er 
ftein. Es war eine, wenn nicht mehrere, Abtiffin aus diefer Familie. 
Herdicke hat zwar außer der Urkunde von 1291, die anfängt: Nos 
Sophia senior Domina de Volmestene,Relicta 
quondamHinriciDomini de Volmestene, um, 
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um. und was bei Steinen bemerkt iſt, keine ferneren Urkunden und 
Schenkungen von ber Volmefteiniihen Familie aus dem 13. Jahr: 
hundert: allein vermuthlic nur deswegen, weil das Herdidefde 
Archiv feine älteren Urkunden mehr befigt. Ungefähr 1778 
war id da, fah eine ganze Wandſeite mit Fächern, in denen 
manderlei Briefihaften, meiftens Papiere und Aften; und wo der 
Herr Amtmann wußte, daß darunter alte pergamene Briefe waren, da 
pog er die Pakete heraus und gab fie mir zur Durchſicht. Es ift möglich, 
daß unter den vielen Paketen noch wol einige meinem Nachſpüren 
entgangen jeyen. Die Frau Abtiſſin von Romberg war 
dnmals überaus gnädig. -— Gevelsberg kenne id nicht, doch 
vermuthe ich, daß Steinen ſolches benupt habe. — 

Der Tod Grafen Friederichs, glaube id, hat wol die meiften 
weltlichen und geiftlihen Großen verjöhnet. Warum nicht ſobald 
Aolph-von der Mark und vielleicht einige andere verjöhnet 
wurden, läßt fi, däucht mir, aus dem Vertrage von 1243 leicht ab— 
chen. Alles behalten, das war gewiß fein Mittel zur Verföhnung. 
Ftiedrihs Brüder, die Bifhöfe von Münfter und 
Dönabrüd wurden als (unerwiefen) Mitwiffer im erjten Lärmen 
ihrer Bisthümer entfegt. Der Münfterfche ftarb auf der Reife nad 
Rom, der Osnabrück'ſche aber, Engelbert genannt, kam nad) dem Tode 
des Dsnabrüdjchen Biſchof Conrad wieder zum Bisthum, und feiner 
übrigen Brüder einer war gleihfalls in geiftlicher Würde zu Münfter. 
In Jahre 1231 erſcheint Engelbert quondam 
Osnabrug. Electus als Zeuge bei Verhandlungen des Biſchofs 
von Münfter und bes Grafen von Eleve. Der Biſchof Otto von Müniter 
aus dem Haufe Lippe nennt Thiderichen einen Grafen von 
AUtena und feinen Consanguineum in Briefen von 1250, 
etc. — Thiederih hatte jogar von Ejfen über 3 Oberhöfe wieder 
die Vogtei erhalten, aud von der Abtei Werden hatte er wieder 
die Vogteien über Nordkirchen etc. bekommen, und die Fr f 
ihaft im Münfterlande, die Muͤnſteriſches Lehn waren, hatte er eı 
weder nicht verloren ober doch bald wieder im Beſitze. 

Endlich waren auch die Erzbiſchöfe von Köln u. A. mit dem Haufe 
Limburg ausgeföhnt und hatten dem Thiederich fogar die Deffnung der 
ren bergeftellten Burg Jfenburg zugeftanden. Unfere 
Vorfahren waren verföhnliher als ihre fpäteren Nachfommen. — — 

Vielleicht geht aud Feine Straße von der Burg Volmeftein 
nah Elſey. — 

Der letzte Graf aus dem Haufe Jſenburg —Limburg 
dat, nach Kremer, Johann, der noch 1508 lebte, und deſſen Vater 
Tilhelm II 1478 ſtarb. Wilhelm I ftarb 1449, nah Kremer, der 
ib auf Steinen bezieht; der Leichenftein entſcheidet aber. Einen 
Zweifel habe ich jedoch. Ich beſitze die Eheberedung zwiſchen Craft 
°.Stede und Lutgardv. Limburg Wilhelm I war über 
diefe fowie über ihre Brüder Vormund: aber in der Cheberedung, die 
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vom Jahre 1444 ift, wird feiner gar nicht mehr gedacht, ſodaß man 
glauben ſollte, als wenn 1444 Wilhelm I ſchon verftorben geweſen 
wäre. — 

Die Rofe feheint mir nicht das Altenaifche, fondern das 
Ifenbergijhe Wappen gewejen zu fein: Thiederich führte fie 
nebft feinem Neiterfiegel und jogar als Hauptfiegel nicht felten allein, 
und die Linie feines Sohnes Eberhard führte lange Zeit bloß die Rofe. 

Ich wollte gerne zwiſchen 1250 und 1314 noch eine Generation 
einfchieben, allein für jegt verbietet es mir bie Urkunde von 1291, 
verbunden mit der von 1257 — Sophie kann vor Friedrihs Tode niht 
wohl mit Heinrich von Volmeftein vermählt geweſen fein! fie ſcheint 
vielmehr, wie ihr übriges Geſchwiſter, noch lange minderjährig gewejen 
zu fein, als der Vater ſchon längſt als Sühnopfer geblutet hatte. 

Die Herren von Volmeſtein ſowie alle übrigen Grafen 
und edle Herren halte ich für urjprüngliche Weftfälinger, jolange bis 
ein anderes erwiefen ift: ih Hole ungern die Vorfteber 
hiefiger Lande aus Franten und Rom. — Auch kann 
ich von meiner Theorie nicht abweichen in betreff der Entjtehung der 
Schlöſſer, obgleih von Einem und dem Andern ein Anderes wirklich 
geſchehen ift. Alle Schlöffer Weſtfalens find, wie ale alte Stifter und 
öfter, wie die ältern und auch die meiten jüngern Städte, auf den 
Gründen eines, auch wohl mehrerer Ob erhö fe entitanden, von denen 
fie gewöhnlich den Namen erhalten haben. Wurden die Schlöffer auf 
Bergen erbaut, jo achörte derjelbe und das umliegende Gehölz entweder 
privative zum Oberhof, oder der Beſitzer des Oberhofes war Mitgenoß 
und Marfenrichter daſelbſt. 

Jetzt ficht man freilich wenige Oberhöfe mehr, und bei ben 
Schlöſſern und Städten haben fie ſich mehrentheils ganz verloren: 
indeffen waren fie. So dente ih mir au den Oberhof®olmer 
ftein; er mag num in dem Thale oder auf dem Abhange des Gebirges 
gelegen und gar einen andern Namen geführt haben, das ift gleichviel: 
genug daß das Gchölz und der Berg Volmeftein entweder eigenthümlich 
zu feinen Gründen oder zu feinen Gerechtſamen und mit den übrigen 
Hofbefigern ihm gnemeinfamen Zubehörungen gehört bat: Wer: 
dringen fit ein Volmeſtein'ſches Lehn und mag ehedefien ein Allode 
der Volmeſtein ſchen Familie geweien fein. Das Markenrichte r— 
amt ijt von einem Oberhofe viel öfters getrennt, an Andere veräußert 
worden, wie davon Beifpiele in der Menae find, und noch auf anderm 

Wege in andere Hände gefommen. Gin Oberhof war nicht jelten 
Mitmarfenrichter in mehren angrenzenden Marten, wie no, bis man 
—— mit den andern Beſitzern der benachbarten Oberhöfe ver— 
gůch, et. — 

Es freuete mich ſehr, in Ihrem lieben Schreiben zu fehen, daß 
noch verfhiedene Burgen, die aus großen Ummallungen und Gräben 
beitehen, in Ihrer Nachbarſchaft gefunden werden, und in der Volks— 
ſprache auch noch Burgen heißen. Meiner Ahnung nach gehören diefe 
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zu jenen, welche die alten Heerführer, as Arminius, Sege ſt u. N. 
ſchon in früheren Zeiten mögen errichtet und fih deren gegen die Römer 
bedient haben und wovon uns Eginhard und Tacitus Nachricht geben. 

36 glaube daß diefe Burgen von den befannten römishen Lagern, 
wovon auch noch Nefte in Weftfalen übrig fein jollen, verſchieden find. 

Die Burgen mit Mauerwerk find doch zumeilen aud) fehr geräumig 
und gewöhnlich mit Vorburgen und langen befeftigten Aufgängen ver: 
fehen. Jſenburg ſelbſt ift ſehr weitläufig, wie Die weit von einander 
ftebenden Trümmer noch bezeugen. Ich habe fie mehrmalen unterſucht. 

Den Antrag des Clev.Märkiſchen Stände: Direktors 
Freiheren von Hövel konnte ih mit gutem Gewiſſen nicht 
annehmen. Meinen Augen, die jehr geſchwächt find, und meinem 
Körper, bem bie figende Lebensart Gicht und andere Zufälle zugezogen 
bat, Bin ich Ruhe und eine andere Lebensart fchuldig, die id in meinem 
Laterlande noch in biefem Jahre anzufangen hoffe, da in Weftfalen für 
mid feine bleibende Stätte und noch weniger ein Auskommen übrig ift. 

Die Redaktion des Weftfälifhen Anzeigers tenne ich 
nicht, ſtehe mit ihr in gar einen Privatverhäftniffen, oder man müßte 
einen Auffag dafür anſehen, den ich vor einigen Jahren als eine 
Barnung auf die Anfragen ber Familie von Cette einfchicte. Schr 
fange hernach ward es mir begreiflicher, daß folher für den W. A. nicht 
geeignet fei, fehrieb deshalben an die Verleger, mir folchen wieder zu— 
ihiden, das auch von der Expedition geſchah mit der Bemerkung, daß 
die Redaktion den Aufſatz zurückgeſendet habe, nachdem fie auf nähere 
Erlundigungen erfahren, daß der ohnehin für feinen Spafmacher be 
konnte Einfender wirklich von einem Herrn von Lette im Obervenetia— 
niſchen einen folchen Auftrag erhalten habe, und es ihm ſehr lieb wäre, 
ihm Belehrungen durch den Weitf. Anz. zufommen zu laſſen. — Ih 
dachte bei mir, jo fängt man die Vögel; und ließ den Auffat hierauf in 
das Münfterfche Intelligenzblatt einrücken, weil er doch zunächft 
Nünfterland anging. Mir däuchte ic hätte den Anfrager an den 
Federn und am Gejange gekannt, und daß er im Oberftifte 
Nünfter und nicht im Dbervenetianiſchen wohne, fih ein 
wenig über die im Münfterlande herrfchende Leibeigenſchaft (über bie 
Setten), dann über die mühſamen Beantwortungen, dergleichen eine 
St. Landrichter (No. 24 im J. 1799) gab, luſtig machen, und mitunter 
sr. Merkels Buch, betitelt: Die Vorzeit Lieflands, ein 
denkmal des Pfaffen- und Rittergeiſt oder die 
GefgihteberLetteninLiefland, bekannter machen wollte. 
— Mein Aufſatz war daher fatyrijh mit einem Wink auf das ſchöne 
duch Merkels, das aber bei Vielen, denen die hriftliche Neligion noch 
etwas werth wäre, nicht denfelben Werth haben werde. — — Mir kam 
nur etwas befrembend vor, daß die Redaktion die Aufjäge erft an dies 
jenigen, bie ſolche betrafen, einjchicte oder dod) von Inhalte benach— 
tihligte. Es ift bisher im Münfter. Intelligenzblatt nichts dagegen 
tingewenbet worden, und ich glaube, ih habe den Sinn des jungen 



18 — 

Mannes, den id) wohl nennen wollte, getroffen. Er fieht die antiquas 
riſchen Unterfuhungen für läppiſch an und ſucht durch feine Anfragen 
ſich das Zwergfell zu erſchüttern, wenn die mühfamen Antworten eins 
gereicht werden. Aber bei mir angelte er nicht und id) kannte die Atzung; 
fie war dumm angelegt. — 

Ich habe würklich Feine Zeit Auffäge für den W. A. zu vers 
fertigen, habe auch ſchon über ein Jahr nichts mehr in den A. L. A. 
einrüden lafjen. Dann bin id unfähig für den W. N. zu arbeiten, 
ber gemeinnügige Sachen haben will. Nur trodene Sachen könnte id) 
Tiefern, und dieje licht man nicht; diefe find aber befto mehr für den 
Allg. Liter. Anz. geeignet, wenn fie literarifchen Inhalts find. — Im 
Magaz. f. Weitf. war man ja der Volmeftein. Geſchichte längjtens 
überdrüffig. — 

Herrn Landrihter Müllers Darftellung, etc. kenne ich nicht, 
infoweit diefe ein gedrudtes Werk ift; wohl aber kenne ih ein 
Manufeript diefer Art gleihfam von feinem Entjtehen an. Schon vor 
etwa 6 ober 5 Jahren unterhielt fih Hr. Landrichter oft und viel mit 
mir über die Werdenfhen Geſchichten, die er nad meinem 
Syitem angelegt habe. Meine Beiträge und Kremer’s Beiträge zur 
Gül. u. Berg. Geh. und einige andere Bücher hatte er von mir gelehnet. 
— Dann war ich einmal 3 bis 4 Tage bei ihn, wo wir das Wert 
durchgingen, und ich ihm bei jedem Paragraphen meine Gedanken fagte, 
und über den Sinn verfchiedener Stellen in meinen Beiträgen Aufs 
Härung gab. — Endlich erhielt id das ganze Manufeript zur Durch— 
fiht: Ich änderte und befferte nach meiner Art hin und wieder; und 
einige $.$. oder Kapitel arbeitete ih ganz um; fie konnten nicht ftehen 
bleiben, wenn Hr. Landrichter mein Syitem befolgen wollte. Freilich 
blicb manches ftehen, was ich nicht jo gejebt oder gejagt hätte; allein 
dann hätte ich's ganz verfertigen müffen, das weder meine noch des 
Hrn. Landrichters Abficht war, und dann ift es auch gut, wenn man eine 
Sache von mehreren Seiten darftellt. 

Zubem thut es einem weh, eines Andern gute Arbeit umzu— 
ändern, wenn auch nicht alles mit den eigenen Ideen übereinftimmt. 
Ich fehichte fo das aanze Manufeript wieder zurüd, worauf verſchiedene 
Bogen abgedrudt wurden, bis ex causis politicis darin 
ein Stillftand fan. Seit diefer Zeit habe ich nichts mehr davon ge— 
fehen und erhielte kaum nach vielen Briefen und Drohungen erft vor 
ungefähr 1'% Jahren meine Bücher ſehr verdorben zu meinen 
Dank wieder. Won den Urkunden, die ih ihm aus biefigem Archive 
mitgetheilt habe, habe ich bis diefe Stunde ein gewiſſes wichtiges Stück 
aus den Kreisſachen noch nicht wieder erhalten können, weil es verlegt 
wäre. Solchen Lohn bin ich fait gewöhnt. — 

Die Betrachtungen, welche E. Em. über die jetzige Lage des 
Stifts Werben machten, find mir wie aus der Seele gefehrieben. 

Die Urkunden, welde im 12. Saec. von einem Werden'ſchen 
Adte an Jemand follten zur Bewahrung geſchickt worden fein, würden 
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gewiß Vieles zur Geſchichte beitragen können; doch ſcheint es mir etwas 
tomanhaft, oder man müßte die Verſchickung ins 15. oder 16. Jahrh. 
berabjegen. Aud mir hat man es erzählt. Die Zurücitellung vom 
Finder ift nod nicht geſchehen. 

Ich glaube nicht, daß ich jo viele Subferibenten bekommen werbe, 
dab id) die Hälfte ber Drudkoften beftreiten könnte. — In meiner 
Geſchichte der älteren Lehnsverfaſſung habe ih alle Vollmeſteinſchen 
Lehnſtücke unter einigen Paragraphen aufgeführt und gezeigt, daß faſt 
alle durch mehrere Fälle von Weibern an die jeigen Beſitzer ges 
tommen find. 

Borhecks Machwerk ahnete mir, bat mir dafjelbe vom hiefigen 
Hr. PredigerNatorp zum DurKblättern aus, und fparte mein 
Geld dafür. Unverantwortlich ſcheint es mir zu fein, baß er jo viele 
Fehler, die ſchon längft berichtigt waren, wieder fonnte abdruden laſſen, 
nod mehrere aufnehmen und felbe dem Publikum in einer jo elenden 
Chroniten⸗Manier auftifchen Fonnte. — Vor etwa 5 Jahren fErieb er 
mir von feinem Vorhaben, mit der Anfrage, wo meine Münfterifchen 
Beiträge zu haben wären. Ich ließ ihm von Münfter ein Eremplar 
mit der fahrenden Poft übermachen; ob er es aber erhalten hat, weiß 
ih nicht; ich erhielt keine Antwort. PVielleiht war ihm die wenige 
Auslage für das Porto noch zu viel. — 

Diebeiden Entwürfe braude ich nicht; den der Geſchichte 
der Weitfäl. Lehnsverfaffung habe ic) ausgeführt bis auf einige Para: 
graphen und bis zu einer allgemeinen Weberfiht. Ich habe über ein 
Jahr daran nichts thun können, und noch kann id) vor dem Winter 
die legte Hand nicht daran thun. — Den Entwurf von Engelbert’s 
Geſchichte werd ich auch noch wohl im erften Dahinwerfen haben; ich 
darf an defjen Bearbeitung nicht denken. Data dazu werde ih in 

meinen künftigen Werfen, und vielleicht auch wohl ganze Bruchſtücke, 
liefern. In der Vollmejteinfchen Geſchichte werden verjchiedene 
Urkunden von ihm abgedrudt, jowie von feinem Vater und Großvater. 

Die Nahrichten von Branfele, wenn ih welche erhalten kann, 
werden mir immer lieb fein; man fommt dadurch auf Spuren, bie 
man dann weiter verfolgen ann. 

Auch das Meiſte, was ich weiß, ift nur fragmentariſch, wovon ic) 
beinahe vieles vergeffe, weil ih Niemand Habe, mit dem ich mich über 
ältere Geſchichte unterhalten kann, und der mir theils Einwürfe, theils 
Fragen macht, die mid) zur tieferen Einficht und weiter führen könnten. 
Durch Anfragen in Briefen bin ih ſchon einigemal auf Gedanken ges 
kommen, die ich noch nicht hatte. Num geht es mir wie Jhnen: nur 
zumeifen leſe ich Bücher oder unterhalte mid) mit meinen bei mir haben= 
den Manuferipten; und dann entftehen wohl gute Gedanken und Luft 
zur Bearbeitung der Geſchichte; da ich aber nicht lange daran fein fann, 
jo verlieren fi nicht felten wieder die beften Gedanken. Jeden Einfall 
aufzufchreiben, war von jeher meine Sache nicht; ich habe immer 
gedacht, kömmt man an die Arbeit, jo kommen auch die Gedanfen 

9 
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wieder; id) ſpüre aber jetzt, daß ich mich hierin betrogen habe, oder 
daß mein Gedächtnis und meine übrigen Seelenträfte ſchwächer werden, 
oder mein Körper langes anhaltendes Nachdenken nicht gut mehr ver— 
trage. Vielleicht könnte ich einem jungen Freund der vaterländiihen 
Geſchichte, der zugleich Luſt und Liebe hätte, ſolche zu bearbeiten, durch 
Umgang und Fragen, etc. nüglih fein: meine Tage findbald 
verfloffen — 

€. Ew. erwähnen, daß neulich alles in Mannlehn fei verwandelt 
worben. Ift biefes durd) ein Urtheil gefhehen? und wenn biefes, find 
auch die Rationes decidendi dabei gefegt? Der Ausdrud „Mannz 
Tehn“ entjcheidet nichts: Mann iſt Homo: und der minderjährige oder 
alte Zehnträger kann jo wenig wie eine Frau ſelbſt in Perjon die 
Kriegsdienfte leiten: alle drei müffen fi vermannen laffen, die Fran 
durch ihren Ehemann, der Minderjährige durch feinen Vormund und 

der Alte durch feinen Sohn, wenn er einen hat. Aber freilich ift’s wahr, 
daß ſich die Großen und befonders . ....... ſich nicht mehr Die 
Mühe nehmen, Scheingründe für ihr Verfahren aufzuftellen — ja ſich 
ſogar der Widerfprüche in ihren Neferipten, etc. (ich könnte e8 beweijen) 
die fie von Zeit zu Zeit ertheilen, nicht mehr ſchämen. 

Mit unbegrenzter Hochachtung und wahrer Freundſchaft, die Sie 
mir von Ihrer Seite jo warm mittheilen, und um deren Fortdauer ich 
Sie anflche, beharret 

Ener Hochwürden 

gehorſamſter Dr und Freund 

N Kindlinger. 

Anlage 1. 

Mannfeript von Nicol. Kindlinger vom J. 1801 
1Bogen folio, durhbroden, auf4 Seiten 

bejhrieben. 

Abriß zu einer Geſchichte Grafen Engelbert’s 

v. d. Mark 

F 

1. Lage der Grafſchaft Mark. — Natürliche Einteilung derſelben im 
das flache Land (Lippſtrang, Hellweg) und in den Gebirgsteil 
Suderland). 

. Eintheilung in das befriedigte und offene oder gemeine Land. 

. Eintheilung deffelben in Höfe, Bauerſchaften Marken, Kirchſpiele. 
. Schlöffer, Freiheiten, Wigbolde, Städte. 
. Eintheilung in Aemter, Nentheien und Gerichtsbezirke. 
. Sriedhöfe, Burgfriede, Stadtwehren, Landwehren, Grenzfeitungen. 2uewn 
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I. 

. Einwohner, Gemeine Sandfaffen, Bürger, Adel. 
8. Nahrungsquellen: Viehſtand, Aderbau, Handel, Fabriten, Berg: 

bau, mehanifhe Künfte — Weinbau nur wenig. 
. Regierung und Staatsverfafjung. Für die innere Sicherheit — 
Gerichte, Bauer: Mark: Land» und Stadtgerichte, und Einrichtung 
derjelben. . 

. Bauer: Mark — Land — und Stadtrechte. 
. Für die äußere Sicherheit. Kriegsverfaffung und Vertheidigungs- 

anftalten, 
. Verbindung beider Anftalten in den Perfonen der Droften, Lands 

richter uf. zur Ausführung, wenn die Maſſe aufftehen mußte. 
(Landſturm.) 

. Befonderer Kriegsſtand für Privatfehden und auswärtige Kriege. 
Ritter, Knechte und ihre Lehne. 

Lehnsverfaſſung, Lehngerichte, Lehnrechte. 

III. 

Kirchliche Verfaſſung. Herrſchende Religion, Pfarrkirchen, Kapellen, 
Stifter, Klöſter — Seelſorger und Prediger, Mönche und Nonnen 

. Sitten, Aberglauben, Gefpenfter, Hererei. 

. Kreuzzüge — Wallfahrten. 
. Armenanftalten. 

Iv. 3 i 
. Stufe der Kultur des Landes uud feiner Einwohner. 

20. Zuftand des Aderbaues, der Viehzucht, des Handels, des Bergbancs 
und Fabriken. 

. Werth der Ländereien. 
Münze, Maß und Gewicht — Wuher — Nentenverkäufe, Zinfen. 

. Künfte, ſchöne und mechaniſche, Schulen, Lehrart, Wiſſenſchaften, 
Gelehrte. 

24. Arzneiverlauf — Bäder — Quackſalber — Hospitäler — Siechen- 
bhäufer — Johannsritter. 

V und VI. 

25. Engelbert's Geburt, Erziehung, Jugend und Geſchäfte in dieſen 
Jahren. 

26. folgt ſeinem Vater in der Regierung in der Graſſchaft Mark — 
und wird nach kinderloſem Hinſcheiden ſeines ältern Bruders auch 
Beſitzer der Grafſchaft Altena. 

27. Wohl und Weh der Grafſchaft Mark unter der Regierung Engels 
beris in befonderer Nückicht. 

28. Der Lage des Bauernftandes, feiner Einrichtung und feiner Bez 
handlung 

29. in Rückſicht der Städteaufnahme — Einrichtung derjelben — 
Gewerbe in denjelben. 

9r 
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30. in Rückſicht des Adels. 
31. Erhebung des Adels durch Ehre — durch Aemter — durch fteten 

Umgang mit den Grafen als der erften Perſon — durch Beihentung 
mit Lehnägefällen — dur Erwerbung mehrerer Höfe — durch 
Niederdrüdung oder natürliches Zurücjinten des Bauernſtandes. 

. Anwuchs der Grafjhaft Dart — Errihtung mehrerer Städte 
und Burgen. 
Anwuchs der Bevölkerung durch Zuſchläge aus der gemeinen Mark 
und Errichtung mehrerer Kotten — durch Anbau mehrerer Dörfer 
und Städte. 

. Verftärkung feines Landes durd nähere Verbindung des freien 
Adels in feinen Grafjchaften — durch Vermehrung jeiner Mann: 
ſchaften — durch Vündniffe mit feinen Nachbarn. 

. Politifches Verhältniß mit denfelben. 

. Seine Fehden. 

. Seine Theilnahme an den öffentlichen Geſchäften, des Deutſchen 
Reiche, feiner Nachbarn, uſw. 

. Eigene Geichäfte in Bezug auf die Wohlfahrt feines Yandes und 
feines Haufes. 

. Seine befonderen Antsverwaltungen als Vogt zu Cappenberg, zu 
Eſſen, uſw. 

40. Als Vormund der Grafſchaft Teklenburg. 
. Als Adminiſtrator des Stiftes Osnabrück. % 
Seine religiöfe Frömmigkeit — wollte ſogar Biſchof von Osna— 
brüc werden. 

. Stiftung mehrerer Pfarrkirchen und öfter — was er hierdurch 
auf die Verbejferung des Schulunterrichts und der Sitten wirkte. 

. Seine Eintünfte inner und außerhalb der Grafihaft. 
. Seine Lehne ‚von den geiftlihen benachbarten Biihöfen und 
Prälaten. 

. Seine eigene Lehn- und Mann-Kammer. 
. Seine Familie. 
. Sein Charakter überhaupt. 
. Sein gewaltjamer Tod, 

50. den fein Sohn Everhard rächte und verſöhnte. — 

M 

? 

1 

Anlage 2. 

anuſcript von Nicol. Kindlinger vom J. 1801 

Folio-Blatt. 

lan zum Verfude einer Geſchichte der älteren 
Lehnsverfafjung in Weftfalen. 

. Gebrängte Darftellung der alten Hofsverfafjung in Rückſicht der 
damit verfnüpft gewejenen Kriegspflicht. 
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. Uebertrag der Kriegsdienfte von Seiten ber gemeinen Hofbefiger 
an ihre Hauptmänner ober an die Beſitzer ber Oberhöfe. 
Entftehung der Dienftmannfdaften (als Surrogat des Heerbannes) 
und der Dienftlehne. 

. Allmälige Ausbildung der Dienftmannfhaften zu einem befonberen 
Stand im Stante durd Einführung einer eigenen Verfaſſung, bie 
beinahe ganz aus der Hofsverfaſſung entlehnt ift. 

. Vergleihung der Lehnsverfafjung mit der Hoföverfaffung in Hins 
fiht der äußeren Einrichtung und Anftalten. 
Vergleihung derjelben in Hinſicht der zur Dienſtmannſchaft ges 
hörigen Perjonen und ihrer Verſchiedenheit. 

. Vergleihung derjelben in Hinficht der Hörigkeit. 

. Vergleihung derſelben in Hinficht ber Rechte 
. und Verbindlichkeiten. 
. Vergleihung derjelben in Hinfiht anderer Verhältniffe. 
Beſondere Betrachtung über die weiblide Erbfolge in 
den Dienftlehnen. 
Entftehung ber freien Lehnmänner und freien Lehngüter (: Manns 
Iehne oder Manngüter gewöhnlich geheißen :) 

. Weibliche Erbfolge in den freien Mannlehnen beim Abgange der 
Söhne. 

. Einwendungen gegen die weibliche Erbfolge in den Dienft: und 
freien Mannlehnen und Auflöfungen. 

. Vermijchung der freien Mannen mit den Dienftmannen und Entz 
ftehung der Nitterfchaft. 

. Durchgängige gleiche Verfaſſung aller Lehnkammern Weſtfalens 
in alten Zeiten. 

. Etwas von den fogenannten Behandigungsgütern, Schultenlehnen, 
‚Hoflehnen, uſw. 

. Schiefale verſchiedener Lehne und Lehnkammern. 
. Etwas von den Lehnbriefen, Lehnreverfen, Lehnrollen, Lehn— 
protofollen, Verzeichnis der Lehnspertinentien. 

. In weldem Sinne alle Lehne Reichslehne, und alle Lehnträger 
Reichsvafalen find. 

. Was bie Territoriallehne und Reichslehne heut zu Tage vorftellen 
und eigentlic) vorftellen follten. — 
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Ein Streit Friedrichs des Großen 
mit den Kapiteln des Hodjitiftes Eſſen, 1775. 

Bon Heinrih Wiedemann. 

Sowohl die Stadt als das Stift Efjen hatten durd Verträge 
die Grafen von der Mark, beziehentlich die Herzöge zu Kleve als ihre 
Schug: und Schirmherren anerkannt. 

Die Stadt hatte im Jahre 1394 mit dem Grafen Dietrich von 
der Mark einen Schuß: und Schirmvertrag geſchloſſen, der freilich nur für 
die Lebenszeit des Grafen Geltung haben jollte. Als aber 1495 auf 
den elftaufend Mägdetag (21. Oktober) die Abtiffin, Pröpftin, Dean: 
tin, Küfteri he (Küfterin) und fämtlihe Jungfern des Stiftes ben 
Herzog Johann zu Kleve und Grafen von der Mark und jeine Nach: 
tonımen und Erben zum Erbvogt und Schirmherrn bes Stift für ewige 
Zeiten erwählt hatten, folgte die Stadt alsbald diefem Beifpiele. *) 
Zwei Tage fpäter, am St. Severinstage, riefen Bürgermeifter, 
Rat und die Vierundzwanzig durch Öffentlichen Glockenſchlag die ganze 
Gemeinde zufammen, und Herzog Johann wurde feierlich auch zum 
Schugheren der Stadt erwählt. Diejer Vertrag wurde am 5. Sep- 
tember 1631?) und 24. April 1655°) erneuert und beftätigt. Stadt 
und Stift hatten für den zu Ieiftenden Shug und Schirm eine jährliche 
Zahlung von je 200 Goldgulden angelobt. 

Die Stiftsregierung hatte ſich vorbehalten, daß ber von ihr ges 
ſchloſſene Vertrag bei dem jedesmaligen Todeeines Vogt: 
herrmn erneuert werden müfje. 

Diefe Vertragsernenerung erfolgte auch, als Friedrich d. Gr. im 
Jahre 1740 den preußiſchen Thron beftieg; er betrachtete ſich alſo mit 

°) Qerleht der Meglerung zu Rebe yom 2. Mal 1786. Gef, Stants- 
Arhio ju Berlin. Alten Alcbe, Fol. 436, R. 34 und 68. A. 3 

*) Die turbrandendurgifche Somiten Gcftand aus den Herren 
Bilfelm dv. Hakfelb und Florenz v. Merkelbadh. Die Stadt entfandte bie 
Konfuln Lie. Bafferodt und Gerhard v. Sevenar und bie Deputierten Fricd- 
ri) Voß junior, Gefretarius Belmann, Johann Wtgens und Dietridy 
Gerandt(?), Geh. Staatsareöio Berlin, Alten Kleve. Fol.435. R. 34 u. 63. A. 3. 

*) Der Furfürftlichen Kommifton gehörten an: Wrnold Adrian rör. 
v. Bhlandt, Herr zu Holt, Heinrich Wilpelm von und zu Hoeve. Für die 
Stadt erfhienen Adam Zhint, Doltor der Achte, Hermann von Elveridh 
gen. DorS und ber Getretarius Mattiins Arupp. eh. Stontsarato Berlin. 
Alten Meve. Fol. 485. R. 31 und 63. A. 
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Recht als den Schirm- und Schutzherrn fomohl des Stiftes als der 
Stadt Effen. 

ALS daher im Jahre 1775 der Fürftin Franziska Chriftina anftatt 
der verftorbenen Herzogin Charlotte von Lothringen eine neue 
Koadjutorin zur Seite geftellt werben ſollte, entſandte er den Präſi— 
denten feiner. Regierung in Kleve, Freiheren von Dandelmann, nad 
Eſſen, um die Funktionen eines königlich preußiſchen Wahltommiffars 
wahrzunehmen. E J 

Das Verhältnis zwiſchen Stadt und Stift Eſſen war infolge von 
konfeſſionellen Reibereien ein ſehr geſpanntes, und beide riefen kurz 
nachher die Entſcheidung der Gerichte an.) 

Frhr. v. Danckelmann wurde als Abgeſandter des proteſtantiſchen 
Königs von Preußen von den ſtädtiſchen Behörden mit großer Be— 
geifterung empfangen, und am 24. Februar 1775 erjhien in der 
Nummer 16 der „Eſſendiſchen Nahrichten von Kriegs: und Staats— 
Tachen“ *) der folgende, wörtlich wiedergegebene Artikel: 

„Eſſen vom 22. Februar. 

Am 18. diefes, Nachmittags um 2 Uhr, langte hierfelbft der in 
Abficht der bevorftehenden Hochfürftlihen Koadjutorie-Wahl von Seiner 
Königlichen Majeftät von Preußen, ald Schuß: und Schirmherr, abges 
ordnete Gefandte, Seine Erzellenz ber Herr Regierungspräfident Frhr. 
dv. Dandelmann, Hohmelher zu vorn von hiefigem Magiftrat durch 
den zeitlihen Synditum und Hofrathen Kauffmann auf der Gränze 
beglüdwünfchet worden, in einem jehsfpännigen Wagen und in 
Begleitung einer zahlreihen Suite unter Paradierung der am Thor 
des Endes befindlichen bürgerlihen Wade glüdlih an, nahmen Hoch— 
dero Abfteigequartier bei dem Rathsherrn Fijcher, inmittels daß die auf 
der Hauptwache befindliche Bürgerfompagnie mit rührender Trommel 
und fliegenden Fahnen zum folennen Empfang paradierte und vor Dero 
Quartier ſofort eine gedoppelte Wache zurüclieffe, auch darauf nicht 
allein von beiden Herren regierenden Bürgermeiftern hiefiger Stadt in 
Begleitung vorgedahten Herrn Syndici und anderer Perfonen von 
Diftinktion, fondern aud von dem Hochgräflichen und Hochwürdigen 
Canonieorum Capitulo, auch Deputierten des Hochſtiftes ſelbſten 
Tomplimentiret wurde. 

3) Die im Geh. Staatsarchtv in Berlin (Fol. 485. R: 34 umb 63. 
A. 8) unb im Hauptftantsardii für das Königreich Sachfen zu Dresden 
(8401. Nr. 198) befindlichen Wten gewähren einen Einblid, wie groß die 
Erbitterung beiberjeits war. R 

*) Die „Eiiendifeien Nachrichten von griegs und Staatsſachen“ er- 
ſchienen im Berlage don I. C. Wohtleben fel. binterlafienen Wittib wöchentlich 
weimal, Dienstags und freitags. Das Blätteien Hatte, ebenfo tie die 
„Gazette de Cologne“ (ölnifhe Zeitung), tele avec privilege de sa 
Majeste imp6riale in franzöfifdier Sprache crfejien, eine Größe von 
15%2%0 em und einen Umfang von vier Seiten. Dgl. I. Baebeter, ij. 
Beitr. XVII, 188ff. 
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Folgenden Tages verfügten ſich Hochgedachter Herr Gefandter auf 
vorherige Veranlafjung in einem zu deſſen Abhohlung abgeſchickten 
hochfürſtlichen Wagen, da die Bürgerfompagnie, gleihwie jedesmal 
beim orbeifahren der Hauptwache aufm Markt Hochdieſelben mit 
rührender Trommel und fliegender Fahne falutierte, zu Ihro Hoch— 
fürftlihen Durchlaucht der regierenden Fürftin und Abtiffin und 
präjentirten Hocderofelben das originale Königliche höchſthandige 
Kreditiv, wonach Sie als ſchutzherruͤcher Kommifjarius authorifirt 
worden, nicht allein der Hochfürftlihen Koadjutorie-Wahl beizumohnen, 
ſondern auch bei diefem Geſchäfte Ihrer hochfürſtlichen Durchlaucht die 
Königliche [huge und fehirmherrlihe Hülfe angedeihen zu Lafien, 
worüber Höhft Ihro Durchlaucht Höchftdero befondere Zufriedenheit zu, 
bezeigen und Hochgedachten Herrn Gefandten zur Tafel zu ziehen 
geruhet haben. 

Nach aufgehobener Tafel erhoben fih Herr Rommifjarius und 
Gejandter zu gleichem Endzweck zu den Glievern des Hochgräflichen 
Kapitels und erhielten aud noch felbigen Abends die verlangte Aubienz 
bei dem befagten Hochgräflichen Kapitel in corpore, woſelbſt Sie 
ebenſowohl als nachhero folgenden Tages den 2Oten bei dem in dem 
Kapitelshaufe verfammelten Hochmürdigen Capitulo Canonieorum 
duch Präfentirung der Königlichen Allerhöchſten Vollmacht in Abficht 
der bevorjtehenden Hochfürſtlichen Koadjutorie-Wahl qualifizireten, 
welche von beiden hohen Kapiteln mit allerunterthänigftem Dank accep⸗ 
firet wurde. 

Geſtern als den. 2lten, wurde demnach unter ben gewöl 
Solemnitäten in der hiefigen Stifts-Muünſterkirchen die Hochfi 
Koadjutorie-Wahl vollzogen, und Ihro Königliche Hoheit, die Prinzefjin 
Kunegunda von Sachſen wegen Höchſtdero vorzüglihen Eigenſchaften 
und hohen Qualitäten einmüthig zur Koabjutorin ermwählet, welche 
Wahl dann der vorgedachte Königliche Gejandte und Kommiſſarius Jhro, 
Erzellenz Frhr. v. Dandelmann, nachdem ihm felbige durch die beſonders 
ex gremio capituli generalis?) abgeordnete Deputirte bekannt 
gemacht worden, namens feines Allerhöchſten Herrn Ihro Königlichen 
Majejtät von Preußen nicht allein genehmiget, fondern auch wegen ber 
auf die Prinzefjin Kunegunda Kön. Hoheit ausgefallenen Wahl ein 
befonderes Vergnügen bezeiget haben, und diefemnächit wurde jelbige, 
nad) diejer dem verfammelten Generalfapitel davon geſchehener Benadh: 
richtigung, durch dreimalige Abfeuerung des groben Geſchützes, ſowohl 
von Seiten des Hochfürſtlichen Stiftes als der Stadt auf dem Markt 
und von den Stadtthoren ſolemniter bekannt gemacht, auch von dem 
anweſenden Geſandien Ihro Königlichen Hoheit der Prinzeſſin 
Kunegunda, Seiner Exzellenz Herrn Grafen v. Salm, Ihro Kaiſerlichen 
Majeftät?) Kammerherrn, nicht allein acceptiret, fondern auch die ge: 
woͤhnliche Befignehmung bemirfet. 

*) Aus dem Schoße des Geſamtkapitels. 
2) scil. des deutſchen Kaifers Joſeph IL. 
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R Ihro Erzellenz Hochgedachter Herr Graf gaben nad) ſolchem 
glüclich vollendeten Wahlgeſchäfte ſowohl dem vorgedachten Königlichen 
Gefandten, als auch ben fämtlichen Gliedern eines Hochgräflihen und 
Hohmwürdigen Capituli Canonicorum ein präcdtiges und überaus 
mohleingerichtetes Diner und wurden dabei unter Pauken- und 
Trompetenihall auch kontinuirlicher Abfeuerung des groben Gefhüges 
die Höchfte und hohe Gefundheiten getrunfen, die Luftbarteit bis in Die 
ſpäte Nacht fortgefeget und fonderlih durch eine mit befonderem 
Geſchmack verfertigte ſchöne Wagen-Illumination beſchloſſen. 

Heute Morgen früh um 7 Uhr haben Seine Erzellenz der Kö: 
liche Gefandte Frhr. v. Dandelmann nad) erhaltenen Abſchiedslompl 
menten, unter Paradirung einer des Endes am Thor durch ihren Herrn 
Hauptmann, Lieutenant und übrigen Offiziers in zweien Reihen ge: 
ftellter Bürgerfompagnie mit Rührung der Trommel, auch Salutirung 
mit der ganz prächtigen Fahne, auf gleiche Art, wie bei Dero An— 
kunft, in einem ſechsſpännigen Wagen und Begleitung eines zahlreichen 
Gefolge Hochdero Rückreiſe nach Kleve wieder angetreten.” 

Diefer Artikel verurfahte im Hochftifte, und ganz befonbers bei 
dem SKanonicenkapitel viel böfes Blut. Zwar hatte man aus kon— 
ventionelen Gründen dem Freiheren von Dandelmann bie einem Ger 
fandten des Königs von Preußen gebührenden Ehren erwiefen. Aber 
man hatte es doch als eine Kränkung empfunden, daß der Freiherr nicht 
die Gaftfreundf—haft des Stiftes in Anſpruch genommen hatte, zu dent 
er entfandt war, fondern der Stadt, welche jogar nad) einem allerdings: 
noch nicht rehtökräftigen Urteil bes Reichskammergerichtes vom 
4. Februar 16701) die Fürftin als Landesherrin anzuerkennen hatte, 
Es fehlte fogar nicht an Stimmen, bie erklärten, ber König habe eigent— 
lid) gar fein Recht, ſich in die Wahl einer Fürftin eines reichsunmittel- 
baren Fürftentumes einzumifchen, und ganz bejonders bedürfe die Wahl 
keineswegs feiner Genehmigung. Es war betannt geworden, daß bie 
Verlegerin der „Eſſendiſchen Nachrichten von Kriegs: und Staatsſachen“ 
den Gefandten der Prinzefjin Kunigunda, den Grafen von Salm, un 
einen Bericht für ihr Blatt über die Wahlangelegenheit angegangen 
hatte, aber abſchlägig bejhieden worden war. In einer Verfammlung 
vom 25. Februar bezeichneten nunmehr die vereinigten Kapitel den 
Königlich Preußiſchen Rat von Hoven als den Verfaffer jenes Artikels, 
deffen Sprade an Unterwürfigkeit gegen den König und feinen Aoger 
jandten, den Freiheren von Dandelmann, nichts zu wünſchen übrig 
faffe. Cs fei nicht Sache der Kapitel, einen jo untermürfigen Ton zu 
führen und Teineswegs ftche das Stift zum Könige in einem Untertanenz 
verhältnis. Der Artikel fei „in unterfchiedlihen Stüden” dem Ge— 
neralfapitel nachteilig und unwahr. 

3) Während die Fürftin dieſcs Urteil anerfannt, hatte, Hatte bie 
Stadt dagegen das Rechtsmittel der Revifion ergriffen, Über diefe Revifion 
mar 1775, alfo nad) 105 Jahren, noch nicht entichieden. 
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Der Offizial‘) und Kanonikus Schmig übernahm es, eine den 
Artikel widerlegende Erklärung abzufafjen. ALS diefe aber in den „Efjenz 
diſchen Nachrichten von Kriegs: und Staatsfahen” veröffentlicht werz 
den jollte, weigerte die Wittib Wohlleben ſich dejien jo lange, bis der 
Magijtrat der Stadt dazu die Erlaubnis erteilt haben würde. Freiherr 
von Dandelmann verbot dem Magiftrate, dieſe Erlaubnis zu erteilen; 
die Erklärung jei zu ſtark und geradezu beleidigend für den König. 
So tam es, daß ber Offizial Schmig ſich mit der Kölniſchen Zeitung 
in Verbindung ſetzte. Zwar erklärte ji) das Damenfapitel dagegen, 
denn die Veröffentlihung in einer im Stifte jo wenig gelefenen Zeitung 
fei wenig wirkjam, aber auf Betreiben des Offizials erſchien die Er— 
Härung dennoch, und zwar von beiden Kapiteln ausgehend, in der 
Beilage zu Nr. 23 der Nönifchen 2 
ſtehend fein Wortlaut: 

„Cet article renferme bien des 
choses contraires à la verite et 
prejudiciables au Grand-Chapitre 
general: il fait peu d’honneur à 
celui qui en est le redacteur et 
qui auroit pũ prendre de meil- 
leures informations, ou aupres 
de S. E. Mr. le baron de Danckel- 
mann, ou bien aupres du Chas 
pitre general. Il est vrai que 8. 
E. qui a &t& complimentee de la 
part du corps auquel elle avoit 
fait annoncer son arrivee, a pre- 
sent€ à Mesdames les Chanoi- 
nesses extracapitulariter etä 
Mrs. les Chanoines dans leur 
maison capitulaire ses plein- 
pouvoirs, dont il leur laissa une 
<opie, et par lesquels S. M. le 

eitung von 21. März 1775. Nach— 

Diefer Artikel, (gemeint ift der 
oben wiebergegebene in Nr. 16 der 
Eſſendiſchen Nachrichten), enthält 
vieles, was der Wahrheit nicht 
entfpricht und dem hohen General» 
fapitel nachteilig ift: er macht 
feinem Berfafjer wenig Ehre. Diefer 
hätte fi) jehr wohl befjer unter 
richten fünnen, fei e8 in der Um— 

fapitel, Es ift wahr, daß Seine 
Erzellenz, welder von demjenigen 
Teil des Kapitels, den er von 
jeiner Ankunft verftändigt Hatte, ber 
glückwünſcht worden war, jeine Boll- 
machten den Damen des gräflichen 
Kapitels — jedod niht dem 
gräfligen Kapitel in feiner 

) Der jeweilige Offtzial war Infoferu der erfte Geiftliche des Stiftes, 
als er die Abtifjin in geiftlichen Angelegenheiten zu vertreten hatte. Das 
Stift war einem Bistum nicht angeplichert und alfo auch keinem Biſchofe 
umtergeorbnet, fonbern es unterftand diveft dem Papfte. Diefer Buftand 
wurde erft geändert um bie Zeit, als der legte Offizial, Moifius Brouhof 
aus dem Leben ſchied: 1825 durz nachdem das Bistum Köln wieder errichtet 
und eben Graf Spiegel zum Erzöifchof auserwäßlt und ernannt var. 8 
ift cine eigentünullde Erfdjeinung, doß das Stift, nachdem es feine politifdie 
Eriftenz ängft eingebüßt hatte, al8 felöftändiges geiftliches Gebilde noch eine 
Reife von Jahren Geftepen und direkt von Nom abhängig blieb. Breußifcher- 
jeits_fGeint man dei der Einverleibung eine Ordnung diefer Angelegendeit 
überfehen zu haben, Dicfe eigentümliche Stellung brachte e8 mit fid), da 
der —5 eine weit reichende, faft der biicöflichen gieid iommende geiftliche 
Jurisdiftionsgeralt im Stifte hatte. Er wurde von der Abtiffin ernannt. 
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Roi de Prusse l’avoit charge 
d’assister à l'election de la future 
Coadjutrice en la manitre accou- 
tumee, mais comme les deux 
corps ne pouvoient y donner une 
reponse deeisive, d’autant que 
Yaffaire de l’&lection et tout ce 
qui a rapport, appartient au cha- 
pitre general, c'est pourquoi le 
dit chapitre fit düement repre- 
senter, par une döputation, & S. 
E. Mr. le president, les motifs 
qui Yempechoient d’admetire Mr. 
le commissaire royal à cette 
@lection et principalement parceque 
ce seroit agir contre l’ancienne 
observance et coutume, 

S. E. fut d’elle meme si juste 
et si Equitable sur ce point, qu'il 
n’insista plus pour assister ä cette 
election, et ne desira rien 
autre chose, sinon qu'on eut 
Yattention de lui faire savoir du 
moins par un secrelaire lissue 
de cette election. Le rapport en 
ayant done &t& fait par la dite 
deputation au chapitre gendral, 
celui-ci, apres la publication faite 
de P’heureuse &lection en faveur 
de S. A, R. Madame la princesse 
Cunegonde de Saxe, ayant &gard 
à la tres gracieuse recommanda- 
tion qwil avoit plüt & S. M. 
Prussienne d’interposer aupres 
des deux chapitres pour la coad- 
jutorerie en faveur de la dite 
princesse, donna ordre aux deux 
secretaires d’aller notifier cette 
election à S. E. Mr. le president, 
aussitöt apres que Mrs. les de- 
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Gejamtheit — und den Herren 
bes Kanonichenkapitels in ihrem Ka⸗ 
pitelshaufe vorgelegt und ihnen eine 
Abfehrift zurüdgelaffen Hat. Da— 
nad war er von Sr. Maj. dem 

König von Preußen beauftragt, 
der Wahl einer zufünftigen Koad⸗ 
jutorin in der herfömmlid;en Weife 
beizuwohnen. Wie aber die beiden 
Rapitel eine entjcheidende Antwort 
nicht erteilen fonnten, zumal da 
die Wahlhandlung und alles, mas 
auf ſie Bezug hat, Sache des Ge— 
ſamtkapitels iſt, ſo ſtellte das ges 
nannte Kapitel gebührendermaßen 
durch eine Abordnung dem Herrn 
Präſidenten die Gründe vor, die 
es hinderten, dem Herrn König— 
lichen Kommiffar zu diefer Wahl 
den Zutritt zu verftatten, haupt» 

ſächlich deshalb, weil man damit 
gegen alte Gewohnheit und Her— 
‚fommen verſtoßen würde. 
Seiner Exzellenz erſchien das 
von ſelbſt ſo gerecht und ſo billig, 
daß er nicht darauf beharrte, der 
Wahl beizumohnen und nurwünfchte, 
man möge die Aufmerkſamkeit 
| haben, ihm durch einen Geheim— 
|ichreiber den Ausgang der Wahl 
mitzuteilen. Auf diefe Nachricht 
feiner Abordnung Hin gab das 
Generalfapitel, nachdem die glück— 
liche Wahl Ihrer Königlichen Ho— 
heit der Prinzeſſin Kunegunde von 
Sachſen öffentlid) befannt gemacht 
worden war, mit Rückſicht auf die 
ichr gnädige Empfehlung, welche 
Se. Vreußiſche Majeftät bei den 
| beiden Kapiteln zu Gunften der 
Wahl der genannten Prinzeſſin 
einzulegen gerufet hatte, beiden 
Setretaͤren des Stifts den Auf— 
trag, die Wahl dem Herrn Präfis 
|denten zu verfünden, fobald die 
Herren Abgejandten des Kapitels 



putes ex gremio du chapitre ge- 
neral en auroient informe S, A, 
S. Madame la princesse abbesse 
regnante, ainsi que S. E. Mr. le 
comte de Salm-Reifferscheid qui 
devoit accepter cette coadjutorerie 
en qualit® de commissaire de 
Madame la princesse royale, et 
des que, la seconde publication 
en ayant ie faite dans l’eglise 
et le Te Deum chante en action 
des gräces, on ne jugeroit plus 
necessaire au protocolle la pre- 
sence des deux secretaires, En 
cons&quence d’un tel ordre les 
deux secretaires se sont rendus, 
selon leur rapport au tems mar- 
quẽ et apres plusieurs decharges 
de nos boetes chez Mr. le pré- 
sident, pour lui donner la nou- | 
velle de cette &lection et S. E, 
fit remercier tres poliment le 
chapitre general d’un tel &gard 
pour sa personne, 

Si le redacteur de cet article 
sus-mentionne eut approche, ou 
S. E. ou les capitulaires pour se 
mieux instruire du fait, il n’eut 
pas, quant à cette &lection dont| 
on attend la ratification et con- 
firmation du Souverain Pontife, 
avance ni la prise controuve& 
de possession, ni bien d’autres 
choses qui sont contraires A 
cette relation authentique, a l’an- 
cienne observance et usage, 
ainsi qu'à l’€vidence de la verite, 
et c'est pourquoi on dement pu- 
bliquement par cette feuille au 
nom du grand chapitre general 
ses assertions hasardees et fausses.“ 
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Ihre Hoheit, die regierende Frau 
Fürftin und ebenfo den Herrn 
Grafen von Salm-Reifferjcheid be— 
nachrichtigt haben würden, — welch 
legterer von der geſchehenen Wahl 
in feiner Eigenfchaft als Kommiſſar 
der königlichen Prinzeffin Kenntnis 
zu nehmen hatte — und fobald man, 
wenn die zweite Verkündigung in 
der Kirche gejchehen, das Te Deum 
zur Dankjagung gefungen fein 
würde, der beiden Gefretäre zur 
Aufnahme der jeriftlichen Ver- 
Handlung nicht mehr  bedirfe. 
Diefem Auftrage entjpredend bes 
gaben fich die beiden Sefretäre, 
wie fie berichteten, zur feftgefegten 
Zeit und nadjdem mehrere Salven 
aus unferen Böllern gelöft worden 
waren, zum Herrn SPräfidenten, 
um ihm die Neuigkeit der ges 
ſchehenen Wahl zu überbringen, und 
Seine Exzellenz ließ dem General- 
Kapitel jehr höflich für die feiner 
Perſon ermwiejene Aufmerkſamkeit 
danken. 

Wenn der Verſaſſer des oben 
erwähnten Artikels ſih zu Seiner 
Erzellenz oder zu den Kanonichen 
begeben hätte, um fich über die 
Tatſachen befjer zu unterrichten, 
würde weder die erdichtete Beſitz⸗ 
nahme noch) vieles andere, was 
diejer verbürgten Darjtellung wider 
fpricht, bezüglid) der Wahl, deren 
Beftätigung vom Papſt erwartet 
wird, vorgebracht worden jein. 

Die gegemvärtigen Ausführungen 
entjpreden genau den alten Ger 
pilogenheiten und Gebräuchen und- 
dem Xugenfdeine der Wahrheit. 
Deshalb werden im Namen des 
hohen Generalfapitels in dieſem 
Blatt die gewagten und faljchen 
Behauptungen des Verſaſſers öffent- 
lich vichtiggeftellt.” 



— 144 — 

Es ann nicht wunder nehmen, daß dieſe Erklärung, die ein über: 
aus großes Maß von Spott und Hohn in fid) birgt, ſowohl vom König 
als von den Organen feiner Regierung in Kleve als eine ſchwere Be 
Teidigung und Herausforderung empfunden wurde, die Sühne erheijchte. 
Am 18. Mai richtete denn aud der Präfident v. Dandelmann ein 
Schreiben an die beiden Kapitel: 

Dem Könige könne zwar der Inhalt des Widerrufungsartitels 
gleichgültig fein. Die Art und Weife aber und die „disrejpektueufe“ 
Erzählungsart, mit der der fühne Verfafjer von dem Betragen der 
Kapitel gegen den ſchutzherrlichen Kommifjar rede, entſpreche zum Teil 
nit der Wahrheit, und jelbjt wenn fie wahr wäre, würde fie dem 
Generaltapitel nicht zur Ehre gereihen. Der König fordere die Genug— 
tung, daß in diefelbe Zeitung und unter demjelben Namen folgende 
Erklärung gebracht werde: 

„On a lu dans le Suppl&ment| „Die Beilage zu Nummer 23 
& la Gazette XXIII de cette Ga- dieſer Zeitung brachte die Zurück— 
zette une refutation d’un article|weifung eines in der Eſſener Zei⸗ 
de la Gazette d’Essen concernant | tung erſchienenen Artifel über die 
Telection de S. A. R. Madame | Wahl Ihrer Kgl. Hoheit der Prin- 
la Princesse Coadjutrice. S. M. zeſſin Koadjutorin. Se. Maj. der 
le roi de Prusse ayant fait con- | Nönig von Preußen hat den beiden 
noitre aux deux .chapitres son | Kapiteln feine Unzufriedenheit dar— 
mecontentement sur ce que enüber zu erfennen gegeben, daß 
voulant r&futer le recit d’un ga- | man in der Abſicht, den Bericht 
zettier particulier on se seroit servi | eines Privatmannes zurücdzuweifen, 
d’expressions peu convenables au | Ausdrücke anwende, die wenig der 
respect et aux me&nagemens, que Achtung und Mäßigung entfprächen, 
les chapitres reconnoissent devoir | die die Stapitel, wie fie anerkennen, 
a 5. M. quwElle se glorifient| Sr. Majeſtät ſchuldig find, den 
d’avoir pour protecteur; les deux fie fid) rühmen, zum Schuß und 
chapitres ont du d£clarer, que | Schirmheren zu haben; die beiden 
bien loin d’avoir eu l’intention | Kapitel find die Erklärung ſchuldig, 
de manquer à ce qu'ils doivent daß fie, weit entfernt, e8 an dem 
& leur auguste protecteur, ils fehlen zu lajjen, was ihrem er: 
n’ont eu en vue que de rectifier, |habenen Schirmheren gebührt, 
ce qu'il y a pu avoir de fautif\nicht8 anderes im Auge gehabt 
dans le recit de la Gazette |haben, als etwaige Unrichtigfeiten 
d’Essen convenant d’ailleurs que |in der Ejjener Beitung zu bes 
quant aux fonctions de Mr. le|richtigen. Übrigens erfennen fie, 
commissaire Royal le récit qui|was die Funktionen des Herrn 
en a &t& fait dans le courrier du | Königlichen Kommiſſars anlangt, 
Bas-Rhin Nr. 17 Art.: Essen est|an, daß der Bericht, der in Num— 
exactement conforme ä la verite.“ | mer 17 des Kurier vom Nieder 

rhein in dem Artikel aus Eſſen 
|eritattet worden ijt, genau der 
Wahrheit entipricht.” 
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Diefer Bericht im Kurier vom Niederrhein, Nummer 17 von 
Mittwod, 1. März 1775 lautet: 

„d’Essen le 22. fevrier. 
II &tait depuis long tems ques- 

tion de donner une coadjutrice à 
la princesse palaiine du Rhin, 
abbesse regnante de l'illustre Ab- 
baye d’Essen et de Thorn; et 
comme l’eleciion ne pouvait se 
faire sans le concours de S. M. 
le roi de Prusse, protecteur n& 
de la dite Abbaye, ce Monarque 
a daigne nommer Mr. le baron 
de Danckelmann, pr&sident de la 
regence de Cleves pour &tre 
present à la dite election et la 
Protöger en son nom. Ce seig- 
neur &tant arriv& ici pour cet 
effet le 18, de ce mois il fut regu 
avec les honneurs les plus distin- 
gues et on le complimenta au 
sujet de la commission dont il 
€tait charge. 

Le lendemain 19. Mr. le baron 
de Danckelmann fut invite, à se 
rendre chez l’abbesse et on alla 
le chercher dans le carosse de 
Vabbaye; en traversant la grande 
place il y fut salu& par la bour- 
geoisie, qui &toit sous les armes, 
et &ant arrive chez la princesse 
‚Abbesse il eut ’honneur de lui 
prösenter ses lettres de creance. 
Le m&me jour sur le soir il 
prösenta ses pleinpouvoirs au 
chapitre des dames, assemble 
chez Madame la princesse de 
Ligne, doyenne; ce qui eut lieu 
de meme le lendemain au cha- 
pitre des Chanoines. C'est hier 
21. que l’election s’est faite dans 
leglise de l’abbaye avec les for- 
malites usitees. 

Le choix était tombe d’une 
voix unanime sur la princesse 

Eſſen, den 22. Februar. 
Seit langer Zeit beftand die 

Abſicht, der Pfalzgräfin bei Rhein, 
der regierenden Übtiffin der er- 
lauten Abteien von Eſſen und 
von Thorn, eine Stoadjutorin zu 
geben und da die Wahl nicht ohne 
die Mitwirtung Seiner Majeftät, 
des Königs von Preußen, des ger 
borenen Schußheren der genannten 
Abtei, vor fich gehen konnte, bes 
ſahl diefer Monarch gnädigft dem 
Freiherrn von Dandelmann, dem 
Regierungspräfidenten von Kleve, 
bei der Wahl zugegen zu fein und 
fie in feinem Namen zu beidjügen. 
Zu biefem Zwecke traf diefer Herr 
am 18. dieſes Monats hier ein; 
er wurde mit außerordentliden 
Ehrenbezeugungen empfangen und 
wegen feines Auftrages beglüd- 
wůnſcht. 

Am Vormittag des 19. wurde 
der Freiherr von Danckelmann zur 
Fürſtin gebeten, und man holte 
ihn in, einem Staatswagen ab. 
Beim Überſchreiten des Marktes 
begrüßte ihn Die Buͤrgerſchaft, 
welde unter den Waffen ftand, 
und bei feiner Ankunft hatte er 
die Ehre, der Fürftäbtiffin feine 
Beglaubigungsfgreiben zu über: 
reihen. Gegen Abend Tegte er 
dem Damenfapitel, das bei der 
Dedantin, der Prinzeffin von Ligne, 
verfammelt war, feine Bollmachten 
vor, und dasjelbe gefhah am an- 
dern Vormittag gegenüber dem 
Kanonichenfapitel. 

Geitern, am 21. fand die Wahl 
in der Abteilirche unter den her- 
gebrachten Förmlichkeiten ftatt. 

Die Wahl war mit Einftinmige 
feit auf die Prinzeffin Kunegunda 

10 



Cunegonde de Saxe; on 
donna aussitöt avis a Mr. le 
baron de Danckelmann qui té- 
moigna sur le champ au nom 
du roi, son maitre, que ceite 
election auroit entierement l’agr&- 
ment de Sa Majeste. Une triple 
decharge des canons de la ville 
annonga au peuple cet heureux 
@venement; et au sorlir de 
l’eglise Mr. le comte de Salm, 
deput® de la princesse Coadju- 
trice, donna un superbe diner.“ 
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en|von Sachſen gefallen. Alsbald 
wurde der Freiherr von Dandel- 
mann davon benachrichtigt, welder 
fogfeih im Namen des Königs, 
feines Herrn bezeugte, daß dieſe 
Wahl vollftändig die Genehmigung 
Sr. Majeftät finden werde. 

Drei Schüffe aus den ſtädtiſchen 
Stanonen verfündeten dem Wolfe 
das glückliche Ereignis, und nach 
Beendigung der icchlichen Feier» 
lichteiten gab der Herr Graf von 
Salm, der Gejandte der Prinzeſſin⸗ 
Roadjutorin, ein glänzendes Dit- 
tagsmahl.“ 

Für den Fall, daß die Kapitel der Forderung des Königs nicht 
nachtämen, fügte der Freiherr feinem Schreiben bie Drohung bei, daß 
es in Zukunft verhindert werden würde, daß die Kapitel oder feine 
einzelnen Mitglieder aus ihrem Eigentum, das in des Königs Landen 
liege, Einkünfte irgend welcher Art bezögen. Die Regierung in Kleve 
jei bereits mit Inftruktionen verjehen. 

Vergebens jträubte ſich das Kanonichenfapitel gegen die ihm zu— 
gemutete Veröffentlichung, vergebens erklärte das gräfliche Kapitel, daß 
es an der früheren Erklärung in feiner Weife teilgenommen habe. Der 
Freiherr entgegnete ihm, darauf lonnme es gar nicht an und ebenfowenig 
darauf, ob die erfte Darftellung der Efjendifchen Zeitung richtig jei. 
Die verkleinerlihe Art des Artikels in der Kölnifhen Zeitung ſei es, 
die Genugtuung erheifche und der Artitel im Courrier du Bas-Rhin 
ſei mit Abficht jo abgefaßt, daß niemand an der Wahrheit des Gejagten 
etwas ausjegen könne. Die Erklärung in der Kölnifchen Zeitung ftelle 
fih als von beiden Kapiteln ausgehend dar, und wenn das gräflie 
Kapitel wirklich feinen Anteil an ihr habe, könne es um fo leichter der 
Forderung des Königs entſprechen. Der König könne dem Gefamtfapitel 
doch gewiß feinen größeren Beweis feiner Huld geben, als wenn er mit 
einer Erklärung ſich zufrieden gebe, welde für das gräflihe Kapitel 
keineswegs bedenklich oder präjudizierlich ſei. Er — der Freiherr — 
jei weder beauftragt, eine Abänderung der Erklärung vorzunehmen, noch 
dürfe er fih anmaßen, eine jolhe bei dem Könige in Vorſchlag zu 
bringen. 

Am 18. Auguft erhielten die Kapitel die Nachricht, daß die in 
Betracht kommenden Vermögensftüde in der Tat mit der Sequeftration 
belegt feien und daß diefe erft wieber aufgehoben werden würde, wenn 
der königlichen Forderung Genüge geſchehen ſei. 

Den Mitgliedern des gräflihen Kapitels, welche, da fie feine 
Reſidenzpflicht hatten, meiftens von Eſſen abweſend waren, war von 
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dem Vorgefallenen Nachricht gegeben worden. Die Gräfin von Hatzfeld, 
Scholafterin des Stiftes, läßt in einem Schreiben an den Synditus des 
gräflichen Kapitels, Wölting, d. d. Prag, 25. September 1775, ihrer 
Entrüjtung über das Vorgehen Dandelmann freien Lauf: Weber ber 
Artikel in der Efjendifchen Zeitung, nod) der im Courrier du Bas:Rhin 
entjpreche der Wahrheit. Und nicht der König, jondern die Kapitel 
hätten das gute Necht, Widerruf zu verlangen. Sie habe ſich gefreut, 
die energifche Richtigftellung in der Kölniſchen Zeitung gelejen zu haben. 

Zwar ftrebte das Kanonichenkapitel noch eine Anderung ber 
formulierten Widerrufserflärung an, zwar verjuchte aud) die Prinzeffin 
Kunegunda ihren Einfluß geltend zu machen, um eine mildere Faffung 
zu erwirken, alles war vergeblih! Der Not gehorchend, ließen die 
beiden Kapitel bes Stiftes in der Nummer NOVIIT. (98) von Freitag, 
8. Dezember in der Gazette de Cologne die geforderte Erklärung 
wörtlich erfcheinen, und am 16. Dezember wurde ihnen von Dandelz 
mann die Erklärung, daf damit die Angelegenheit erledigt fei. 



Die Trauung des Kurprinzen 

Friedrich Wilhelm von Hefien 

in Rellinghaufen im Juni 1851. 

Von 

wilh. Grevel. 



Die Trauung des Rurprinzen Friedrich Wilhelm 

von Heilen in Rellinghaufen im Zuni 1831. 

Von Wilh. Grevel. 

Die Vermählung des am 6. Januar 1875 zu Prag verftorbenen 
Kurfürften von Heffen, des damaligen Kurprinzen Friedrich Wilhelm, 
mit der gejchiedenen Frau des Nittmeifters Lehmann, geb. Gertrude 
Falfenftein aus Bonn, welde im Jahre 1831 im Dorfe Rellinghaufen 
des jegigen Landkreifes Eſſen ftattfand, hat, nachdem nicht nur die 
Hauptbeteiligten, jondern auch die Zeugen des Vorkommnifjes und die 
meiften Zeitgenofen dahingegangen, dod immer noch ein jo hervor— 
ragendes lokalgeſchichtliches Intereſſe, daß es ſich wohl empfiehlt, das 
Ereignis, wie es ſich damals entwicelte und abjpielte, der Vergefienheit 
zu entreißen. 

Die nachftehende Unterfuhung, mit weldher ic im Jahre 1886 
betraut wurde, führe ih zurücd auf die von mir im Jahre 1878 in 
Pids Monatsfhrift') veröffentlichte, diefen Gegenſtand betreffende 
Notiz. Sie wurde veranlaft durch eine in derjelben Zeitſchrift ent: 
haltene Anfrage‘) und lautet wörtlich: 

Trauung des Kurprinzen Friedrich Wilhelm von 
Heſſen in Rellinghaufen im Juni 1831. 

Zu Frage 2, Jahrg. III. © 
Die Trauung des heſſiſchen Kurprinzen Friedrich Wilhelm ift 

T. 3. in dem Dorfe Rellinghaufen bei Steele vollzogen worden 
und zwar durch den damaligen evangelifchen Prediger Karl Gottfr. 
Wilhelm Camphauſen, welder von 1822 bis 1841 dieſer 
Gemeinde vorftand. Der im Jahre 1868 verjtorbene Paſtor Fr. 
Guft. Schneider in KRönigsfteele, ein Fremd Camıphaufens, erzählte 
häufig im engeren Kreife die Affaire in jeiner befannten humoriſtiſchen 
Weiſe. Hiernach ſoll ein Jsraelit den Vermittler gejpielt und die 
Verhandlungen mit dem Paftor ganz geheim eingeleitet und zu Ende 
geführt haben. Bei der Ankunft des Paares in Nellinghaufen fährt 
der Kutſcher, welcher einfach nad der Wohnung des Paftors (N. iſt 
größtentheils katholiſch) gefragt hatte, zuerft beim katholijchen Pfarrer 
vor, ber ganz erftaunt ift und nad Austauſch einiger Erklärungen den 

?) Jaßrgang IV. 1878, Seite 116. 
3) Jahrgang II. 1877, Seite 345. 
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Prinzen an die richtige Adrefje weiſt. Durch dieſen Zwiſchenfall, 
welder natürlich dem Paftor Camphaufen auch erft fpäter zu Ohren 
kam, war aber das ganze Geheimniß verrathen. — Bei der Trauung 
jelbft entſtand darüber, ob dieſe an der Linken ober rechten Hand ges 
ſchehen jollte, eine Discuffion, die der Kurpring endlich mit den Worten 
abſchniti: Nun, jo trauen Sie mid nur, wie Sie jeden Bauernburſchen 
trauen! — Rehata refero. — 

Jedenfalls muß als Thatſache angefehen werben, daß die fraglihe 
Trauung in Rellinghaufen ftattgefunden hat, wenngleich es von hier 
aus aktenmäßig nicht zu beweifen ift. Nach der Mitteilung des jegigen 
evangel. Pfarrers Karſch in N. gibt nämlich das Kopulationsregifter 
darüber feinerfei Aufihluß; die Trauung iſt alfo nicht eingetragen, 
doch bezeichnet die Tradition ein Zimmer im Pfarrhaufe, worin der 
Akt durh Paftor Camphaufen vollzogen worden ſei. Weßhalb der 
Kurprinz oder feine Nathgeber gerade das auf der Grenze des alten 
Sachfenlandes gelegene Nellinghaufen wählten, ift mir nit Har. — 
Die evang. luther. Gemeinde dafelbft hatte fid, was die allgemeinen 
Beziehungen anbelangt, von jeher an das märkifche Iutherifche 
Minifterium angelehnt; im Jahre 1766 trat fie in die Klafje 
Bochum ein. 1818 wurde R., infolge der Zutheilung des chemaligen 
Stiftes Effen zur Nheinprovinz, der Kreisfynode Düffeldorf 
einverleibt und ging 1870 in den Verband der Kreisiynode an der 
Nuhr, der ſich abgezweigt Hatte, über, fie trat 1818 der Union bei 
(vergl. Heppe, Geſch. d. evang. Gem. d. Grafihaft Mark, S. 508). — 

Im Uebrigen bildete das im Stift Efjen gelegene Dorf Relling— 
haufen (bis 1803 Sit eines freimeltlihen hochadligen Fräulein-Stifts, 
urſprünglich von der Aebtifjin Mechtildis um 990 als Frauentlofter 
gegründet) bis vor zwei Jahren einen Theil der Landbürgermeifteret 
Steele, im Kreife Efien, und murde Ende 1875 mit dem früher zur 
Abtei Werden gehörigen Dorfe Heifingen zu einer felbftitändigen 
Vürgermeifterei vereinigt. (Mittheilung des Hrn. Apotheter W. Grevel 
in Steele.) 

” 5 * 

Zu derjelben Frage äußerte fi) der damals ſchon hochbetagte 
Nektor Ludwig Bender in Langenberg, ein Freund des verftorbenen 
Paftors Camphauſen in Relinghaufen‘): 

Trauung des Kurprinzen von Heſſen 
in Nellinghaujen 1831. 

Zu Frage 2, Jahrg. III. ©. 345. 

Die Trauung des Kurprinzen von Heffen geſchah zu Nelling: 
haufen bei Steele dur den Paftor Karl Gottfried Wilh. 
Campbaujen, der dajelbjt jeit 1822 amtierte und noch 1851 int 

') Jahrgang III. 1877, Seite 613. 
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Amte war. Uebrigens hatte Rellinghaufen mit einem Gretna-Green 
feine Verwandtſchaft. Der Fall fteht einzig da. Camphauſen, deſſen 
Einfommen überaus kärglich war, ließ ſich wohl durch das reihe 
‚Honorar zu der auferorbentlihen Handlung bewegen, die damals viel 
Auffehen und Unwillen erregte. Die kirchliche Behörde aber hat, wie 
es ſcheint, es bei einem Verweis bewenden lafjen. Weder vor nod) nach 
Samphaufen hat ein Rellinghauſer Pajtor ein Necht in Anfprucd ge 
nommen, von dem Nachweis elterliher Einwilligung zu bispenfiren, 
und jener ſelbſt hat es nur in diefen Falle gethan. (Mittheilung des 
Hrn. Rektor a. D. Bender zu Langenberg.) 

” & * 

Der am 4. Juli 1882 erfolgte Tod der Fürſtin von Hanau, 
Witwe des Kurfürſten, rief zwar in den öffentlichen Blättern allgemein 
gehaltene Erörterungen hervor über die bezüglichen Verhältniſſe in der 
lurfürſtlichen Familie, ohne daß aber dabei Genaueres und bisher unbe— 
fannte Einzelheiten über die Trauung felbft zutage getreten wären. 

Da erfhien amı 23. März 1886, als gerade in meinen Haufe 
ein Familienfeit gefeiert wurde, der Landgerichtödirektor L. aus Eſſen, 
lie mic unter der Begründung, eine Angelegenheit von größter 
Wichtigkeit mit mir beſprechen zu müffen, von der Zeittafel rufen und 
eröffnete mir, er habe Auftrag von jehr hoher Stelle in Berlin, Nach— 
forfhungen anzujtellen über die Trauung des Kurfürſten von Heffen. 
Die Sache jei ihm als hochwichtig und dringend bezeichnet, daher die 
Störung entſchuldbar, um jo mehr, als ihm gejagt ſei, nur ich fei 
imftande, Auskunft zu erteilen. 

Ich verwies ihn auf meine obige Notiz in der Monatsichrift 
und verſprach, mich um weitere Aufklärungen zu beinühen. Während 
ich hiermit noch befhäftigt war, wurde mir unterm 29. Juni eine Ver— 
fügung des Minifters von Goßler, d. d. 12. Juni 1886, 
denjelben Gegenjtand betreffend, amtlich übermittelt. Diejelbe hat 
folgenden Wortlaut: 

Ninifterium der geiftlichen, Unterrichts: u. Medizinal:Angelegenheiten. 

B. Nr. 1360. 

Berlin, den 12. Juni 1886. 

In der Zeit zwiſchen Juli 1829 und Juli 1831 ift der damalige 
Kurprinz von Heſſen mit der geſchiedenen Chegattin des Nittmeifters 
Schmann, Gertrude geb. Faltenjtein aus Bonn im Dorfe Rellinghaujen 
bei Efjen vom dortigen evangelifhen Pfarrer Camphaufen getraut 
worden, ohne daß die Trauung im Kirchenbuche eingetragen worden 
wäre. 

Wegen feines Vergehens in diefer Angelegenheit erhielt der 
genannte Geijtlihe von feiner vorgejegten Behörde einen Verweis. 
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Seitens des Königlichen Konſiſtoriums zu Coblenz iſt in dieſer 
Angelegenheit nichts zu ermitteln geweſen. 

Die Königliche Regierung veranlaffe ih daher, nachzuforſchen, 
ob über diefe Angelegenheit dort, oder bei unterftellten Behörden und 
Beamten Akten vorhanden find, auch zutreffenden Falls die Atten hier 
her einzureichen. 

(Gez.) von Goßler. 

An die Königliche Negierung zu Düfjeldorf. 

Das Ergebnis meiner auf diefe Veranlafjung hin angejtellten 
Unterſuchungen legte ih in dem folgenden Berichte nieder: 

Steele, den 3. Auguft 1886. 
An 

den Herrn Bürgermeijter Heider:Steele 

Antnüpfend an mein bezügliches Schreiben vom 2. Juli c., in 
welchen ich, in Erledigung der Verfügung des Herrn Minifters der 
geiftlihen, pp. Angelegenheiten, d. d. 12. Juni 1886, mid) bereit 
erklärte, die Nachforſchungen fortzufegen, kann ich heute über die Trau: 
ung des damaligen Nurprinzen Friedrid Wilhelm von 
Heſſen mitder am 9. Juli 1882 zu Prag verftor: 

benen$ürftin von Hanau beitimmtere Mittheilungen machen. 
Die Thatfahe an fi, jowie ich fie im Jahre 1878 in der Pick— 

ſchen Monatsjchrift erzählte, ift, wie auch der Herr Minifter bejtätigt, 
als feititehend von vornherein zu betrachten, und es war nur zu 
ermitteln, um welde Zeit die Trauung, welde im Rellinghaufer 
Kirchenbuche nicht eingetragen ift, ftattgefunden hat und ob über diejelbe 
nod) Dokumente oder fonftige zuverläffige Veweisnittel vorhanden 
ſeien. 

Das Vorkommniß iſt auch damals kein Geheimniß geblieben; dies 
beweiſen die mündlichen Erzählungen von Zeitgenoſſen; leider find 
deſſen die nächit Betheiligten und diejenigen Perjonen, denen ic perſön— 
lich die betreffenden Mittheilungen verdankte, in den legten Jahren 
geftorben. Auch die „Efjendifhen Allgemeinen Politis 
ihen Nahrihten“, welde ich zu diefem Zwede in ihren Jahr: 
aängen von 1828 bis incl. 1831 durchforſchte, ergaben fein beftimmtes 

Reſultat; es ift dies aber durch die motorische enge Freundichaft, welche 
zwifchen dem Herausgeber, Herrn Bacdefer, und Paſtor Camphaufen 
bejtand, erklärlich. Die Beiprehung diefer delifaten Angelegenheit in 
einem öffentlichen Blatte Eſſens wäre dem Legteren gewiß höchſt peinlich 
gewejen und unterblieb dephalb. Andere Tagesblätter hiefiger Gegend 
aus dieſer Zeitperiode habe ich trog aller Mühe bis jegt nicht erhalten 
können. 

Nun erinnerten fih meine Schwiegereltern, beide 79 Jahre alt, 
welche damals in Nuhrort reſp. Sterfrade wohnten, nicht nur des 
Umftandes, daß von diefer Trauung |. 3. vielfach geſprochen worden 
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war und daß diefelbe allgemeines Aufjehen erregt hatte, fondern auch, 
daß ein Schwager des Paſtors Camphaujen noch leben müffe. 

Diefer, Paftor emer. Berkenkamp, war bis vor 
wenigen Jahren Pfarrer der evang. Gemeinde zu Holten, und zu dieſer 
gehörte bis in die 40er Jahre auch Sterkrade; er hatte in einem lang- 
jährigen freundfchaftlihen Verkehr ſowohl mit meinen Eltern als auch 
mit den Schwiegereltern geftanden. Cs war aljo anzunehmen, daß 
derfelbe mir dasjenige, was er über die fragliche Angelegenheit von 
jeinem Schwager und von feiner Schweiter, der Frau Paftorin Camp- 
haufen, wußte, rüdhaltlos mittheilen würde. 

Und fo war es aud. Ich erfuhr, als ich denjelben vor einigen 
Tagen in Duisburg, woſelbſt er jest und zwar zujammen mit zwei 
Nichten, den Töchtern des verftorbenen Paſtor Camphaufen, wohnt, 
befuchte, folgende Einzelheiten. 

Die Trauung hat thatſächlich ftattgefunden 
und zwar im Jahre 1831 im evangeliihen Pfarrhaufe zu 
Rellinghauſen; es muß ferner angenommen werden, daß dies im Monat 
Juni geſchehen. 

Die Daten ergeben fih aus folgenden Umftänden. 
Am 18. October 1830 war ein Sohn Karl des Paitor 

Camphauſen geboren; derfelbe wurde, als die Trauung ftattfand, noch 
auf dem Arm getragen, er Eonntenoh niht gehen, und 
die Frau Lehmann zeigte, wie Frau Pajtor Camphaujen fpäter oft 
erzählt hat, ein lebhaftes Interefje für das Kind und liebkoſte es. Sie 
erzählte dabei der Vorgenannten, daf fie dem Kurprinzen bereits 
zwei Kinder und zwar Mädchen geboren habe.) 

Die Frau Paftorin Camphanfen, welde ſelbſt beim Trauungas 
alte nicht zugegen war, trug nach demjelben einige Erfriihungen in 
das Zimmer. Bon diefen nahm das junge Ehepaar und jpeziell Fran 
Lehmann aber nur Erdbeeren, die ihnen vortrefflih mundeten. 
Zweifellos waren dieſe Früchte aus dem Pajtoratgarten, reſp. in 
Rellinghaufen gewachſen, und da Erdbeeren in hiefiger Gegend im Freien 
faum vor Juni reifen und im Monat Juli nicht mehr zu den Deli— 
fateffen, welhe man Fremden vorjegt, gehören, jo wird die Annahme, 
daß die Trauung in den Monat Juni zu verlegen ift, wohlbegründet 
fein. 

Auch dürfte der Tag unſchwer zu beftimmen fein, wenn man 
unter Zugrumndelegung der vorftehenden Ermittelungen aus den dama— 
ligen Tagesblättern die Notizen über die Reifen des Kurprinzen in 
diefen Monaten zufammenjtellt. 

+) Das ältefte diefer Mädchen, die Prinzeſſin Auguſte ift am 21. Sept. 1929 
geboren, (Brief. Mitth. d. Prof. Dr. W. Grecelius in Elberfeld.) Aus 
der erften Ehe mit dem Mittmeifter Lehmann criftierten 1831 zivei_ Knaben 
von 2 reip. AZahren, welche 1837 gendelt und 1846 zu Freiheren (v. Schollen) 
gemacht wurden. 
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Weiter wurde mir mitgetheilt, daß Paſtor Camphauſen vorher 
ausdrüdlich eine ſchriftliche Erklärung des Kurfürſten von Heſſen, als 
Vater des Bräutigams, verlangt habe, wodurch diejer feine Einwilli— 
gung zur Trauung des Kurprinzen kundgab und daß dieſes Schriftjtüc 
auch ihm übergeben ei. 

Nach einer anderen Mittheilung gab der Kurfürft erjt nach— 
träglich jeine Einwilligung und ernannte gleichzeitig die Schwieger- 
tochter zur Freifrau von Schaumburg. — 

Ferner gab der Kurprinz dem Paſtor, ebenfalls auf deſſen 
Wunſch, einen Revers, worin er erklärt, daß demfelben feinerlei Unan— 
nehmlichteiten aus diefer Sache erwachfen follten. Dies letztere Schrift 
ftüc blieb bis 1866 in den Händen der Fran Paftorin Camphaufen. 

ALS Trauzengen functionierten ein Dr. med. Arnheimer‘) 
und Gymnafiallehrer Dr. Jentſch, beide aus Duisburg. 
Erſterer, früher Jsraelit und dann zum Proteftantismus übergetreten, 
muß während feiner Studienzeit in Bonn die nähere Bekanntſchaft des 
Kurprinzen oder jeiner Umgebung gemacht haben; Dr. Jentſch war 
mit Dr. Arnheimer befreundet und ein Schwager von Paſtor Camp— 
haufen, er hatte ebenfalls eine Schweiter des Paftors Berkenkamp zur 
Frau. So ift es erklärlich, daß man, da die Trauung in einem Heinen 
und abgelegenen Orte ohne Auffehen ftattfinden follte, hierfür Campz 
haufen und Rellinghauſen ins Auge faßte und wählte. Dr. Jentjch 
kam ſpäter als Konfiftorial-Sefretair nad Coblenz. Beide Zeugen 
waren in Begleitung des kurprinzlichen Paares, weldes über Eſſen, 
wo bie Gefelichaft in einem Gafthofe') abgeftiegen, feinen Weg ge: 
nommen hatte. -- 

Eine andere Nachricht bejagt, der damalige Profefjor der 
Rechte in Bonn, Mackeldey, habe, um jeinen Nath befragt, den Ort 
Nellinghaufen vorgefchlagen, da der dortige Pfarrer eine Ausnahme— 
ftellung, bedingt durch das Verhältnig des Orts zum Stift Efien, ein— 
nehme und namentlich von der elterlichen Einwilligung und vom Aufz 
gebot abjehen könne. Dies trifft bekanntlich nicht zu. — 

Oben erzählte Einzelheiten find häufig Gegenftand der Unterz 
haltung in der Familie Camphaufen gewejen, und die beiden Täter, 
wie auch Paftor Berkenkamp erinnern ſich beftimmt, daf diefelben genau 
ſo wiederholt erzählt worden find. 

Namentlich wurde die Erinnerung an das Vorkommniß aufge- 
frifcht im Jahre 1866. Im März diefes Jahres erhielt die Frau 
Paſtorin Camphauſen nämlich den Beſuch eines Juftizratds Grimm 
aus Marburg, welcher im Anftrage des Prinzen Morig von 

') Der Dr. Jac. Ign. Arnbeimer hat ſich als ausüßender Arzt und 
Wundarg im Januar 1625 zu Duisburg niedergelffen; 

*) Bon mehreren damals noch Iebenden Zeitgenofien wurde mir ber« 
ſichert, daß dies der Gnjthoj von Höltgen, auf der Kettiwiger Straße, ge- 
wefen fei; von bier aus feien die Wagen nad) Nellingdaufen gefahren. 



— BT — 

Hanau, zweiten Sohnes des Kurfürſten, anfragte, ob noch Dokumente 
über die Trauung des Kurfürften im Vefige der Paftorin jeien. Es 
war aber nur noch der obengenannte Revers des damaligen Kurprinzen 
vorhanden, und diefer Revers wurde dem p. Grimm ausgehändigt. Daß 
er dem Prinzen von befonderer Wichtigkeit gewefen, geht daraus hervor, 
daß der Paftorin C. aus diefer Veranlafjung werthvolle Geſchenke bald 
darauf übermittelt wurden. — Grimm reifte, nachdem er weitere 
mündliche Erkundigungen eingezogen, von Duisburg nad 
Coblenz, um den damals noch lebenden Trauzeugen Dr. Jentſch 
dort aufzuſuchen. — 

Aus dieſen vorſtehenden Verhandlungen war der Familie Camp-— 
haufen der Eindrud geblieben, daß der Kurfürſt, welher das Dokument 
über die Trauung, den Traujchein, überhaupt niemals aus den 
Händen gegeben, diejen in einer Anwandlung von Jähzorn oder bei 
Gelegenheit einer heftigen Scene, wie er ſolche mit feiner Gemahlin 
und jeinen Kindern häufig hatte, vernichtet hat. —- 

Stellt man nun djefe Refultate zufammen mit den jonftigen 
Notizen über den Aufenthalt des Hurprinzen in der Zeitperiode von 
1827 bis 1831, joweit fie jegt vorliegen, jo ergiebt fi Folgendes. 

Seit November 1827 wohnte die Frau Kurfürftin von 
Heſſen, infolge des Verhältniffes des Kurfürften zur Gräfin Reichen: 
bad, mit dem KAurpringen und der Pringeffin 
Karoline in Bonn, fie jelbft hatte dort ein Hotel auf 10 Jahre 
gemiethet und der Kurprinz ein Haus für 13.000 Thlr. erworben.‘) 

Am 18. Mai 1828 hielt der Erzbifhof Ferdinand Auguſt 
von Köln gelegentlich feines Bejuches in Bonn das Pontificalamt in 
der Münfterkiche; dabei waren anwejend die Kurfürjtin von 
Seien, die Prinzejjin Karoline und der Kur— 
prinz)) 

Freitag den 19. September 1828 follen im Palais 
Sr. Hoheit des Kurprinzen von Hejfen in Bonn noch 
gute brauchbare Thüren, Fenfter, Yamberien, porzellanene Kachelplätt- 
hen, Tapeten uſw. öffentlich verfteigert werden,‘) Der Kurprinz verz 
Tieß alſo Bonn. 

1829 wohnte derjelbe in Mainz, und im September diejes 
Jahres heißt es, daß er dajelbft, wo er ein Haus für 4000 Thlr. jährlich 
gemiethet, vorläufig bleiben werde.“) 

') Algen. Bolit, Nachrichten, Effen 1829, Nr. 32. 
*) Bonner Wochenblatt 1828, Nr. 41. 
*) Ebendafelbft Nr. 75. 
+) Allg. Polit. Nacht. Effen 1929, Nr. 80. In „Berk, Steins Leben”, 

Band VI 2, ©. 748 meldet Gagern unterm 25. Aug. 1829 an Gtein: 
„Der Aurprinz von Heffen und feine ma chöre bewohnen nicht mehr das 
Haus de8 Heren Coloffneus in Königsftein”. Dorthin mar das Paar 
Brrmutllid don Mainz aus Übergefiedelt. (Mitth. d. Hrn. Lois Berger 

ten). 
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Untern 2. Januar 1830 wird aus Mainz berichtet, daß 
gegen alle Erwartung der Kurprinz in wenigen Wochen Mainz verlafjen 
und nad Kaſſel ziehen werde, woraus man ſchließt, daß die jeit 
mehren Jahren in der kurfürftlihen Familie obwaltenden Miß— 
verjtändniffe ausgeglichen ſeien.) Lebteres bejtätigen auch weitere 
torrefpondenzen vom 2., 12. und 25. Septbr. 1830.) Aus diejen geht 
auch hervor, daß damals zwijchen dem Kurprinzen und feinem Vater 
ein gutes Einvernehmen beftand. 

As im Jahre 183 1am 9. Januar die feierlihe Ver— 
kündigung der Verfaſſungs-Urkunde in Kaſſel ftattfand, war der Kurprinz 
zugegen.) Er ſcheint damals in Fulda feinen Wohnfis gehabt zu haben, 
denn er begab ſich nad) diefer Feierlichkeit wieder dorthin. 

Dies wird durd andere Nachrichten betätigt und hinzugefügt, 
daf die Frau Lehmann — geboren zu Bonn 1806 —, nachdem ſie fich 
von ihrem Manne hatte ſcheiden laſſen, nah Fulda übergeficdelt fei. 
Frau Lehmann war urfprünglic katholiſch, ebenſo wie es ſcheint, ihr 
erfter Mann; um nun die Wiederverheirathung möglich zu machen, trat 
fie zum Proteftantismus über. 

Die Verbindung des Aurprinzen mit diefer Fran zu Hintertreiben 
reſp. ihn davon abzuhalten, jol ſich namentlich der jpätere General 
von Radowitz große Mühe gegeben haben, indeß ohne Erfolg. 

As Gemahlin des Kurprinzen tritt die geſchiedene 
Frau Lehmann öffentlich erft hervor im Auguft 1831, und zwar 
heißt es von Kaſſel, den 22. Auguft‘): 

„Am 22. deſſelben verbreitete fich hier allgemein durch Briefe 
aus Fulda die Nahricht, daß der Rurprinz an feinem den 20. 
deſſelben ftattgehabten Geburtstage, bei dem Empfange der üblichen 
Öratulationen, die Frau Lehmann, vonihmlängit ſchon „Frau 
von Schaumburg” betitelt, als feine rechtmäßige Gemahlin deklariert 
und zugleich feinen Entjehluß befannt gemacht habe, in einigen Tagen 
mit berfelben nach Kafjel abreifen zu wollen, um dort das Schloß zu 
Wilhelmshöhe zu beziehen. Man verkahm auch bald, daß J. K. 9. 
die Frau Kurfürftin nichts von einer folden Vermählung des Kur— 
pringen wiſſe, während es überdies an allen glaubhaften Zeugen jenes 
vorgegangenen Aktes fehle, und es jogar nicht einmal befannt war, 
wo derfelbe vorgenommen worden.” 

Ferner, Cafjelden 23. Auguſt 1831.) 
„Heute oder morgen wird Se. Hoheit der Kurprinz auf dem 

Luſtſchloſſe Wilhelmshöhe eintreffen. Wie man vernimmt, fo bringt 
der Kurprinz die Freifrau von Shaumburg (fr. Lehr 

Ebendaſelbſt 1830, Nr. 6. 
) Ebendajelbjt Nr. 70, 75, 76. 
>) Ebendafelbft 1831, Nr. 5 ımd 8, 
+) Allg. Bolit, Nacht. Eſſen 1831, Nr. 72 (8. Sept.) 
*) Ebendafeldft Nr. 71 von 479. 
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mann) mit, mit welcher derſelbe ein Ehebündnif — nad 
Einigen jedoch ein bloß morganatiſches — eingegangen it.” 

Am 25. Auguft 1831 machte der Kurprinz dem Offizier 
torps in Fulda von feiner Vermählung Mittheilung. 

Daß die Heirath gegen den Willen der Kurfürftin, feiner Mutter, 
gejchloffen wurde, beweifen folgende Korreipondenzen. 

Kafjelden . Septbr. 1831.) „Wie man hört, 
bat 3. 8. 9. die Kurfürſtin auf eine eben nicht zweidentige Weiſe zu 
erfennen gegeben, daß fie gefonnen ſei, ihre Nefidenz von Kafjel von 
Neuen zu verlegen, im Falle der Kurprinz in Beglei— 
tung ber Frau von Shaumburg in der Eigenfchaft eines 
Negenten bier einträfe und Legtere auf die Ehre, die 
einer Gemahlin gebühre, Anſpruch made” — 

Auch eine perfönliche Begegnung des Kurprinzen mit jeiner 
Mutter zwiſchen Kafjel und Fulda führte nicht zu einer Verftändigung, 
und als Erjterer am 30. September zum Mitregenten ernannt war, 
erſchien unter dem bezüglihen Aufruf am 1. October eine Bekannt: 
machung folgenden Inhalts?) : 

„Se. Hoheit der Kronprinz und Mitregent haben geruht, die 
Freifrau Gertrud vonShaumburg, mit welder 
Höchſtdieſelben eine morganatiſche Ehe einge 
gangen haben, und die mit derjelben erzeugten 
Rinderinden Grafenjtand zu erheben und den: 
felbenden TitelundNamenvon Gräfinnenund 
Grafen von Shaumburg beijulegen.” 

Ueber dieſe Thatfahe erfahre ich aus anderer Quelle: 
„Nachdem der Kurprinz durch Gejeg vom 30. Septbr. 1831 

zum Mitregenten bejtellt worden war, bejtand jeine erjte Ne— 
gentenhandlung in der Erhebung feiner Gemahlin zur 
Gräfin vonShaumburg. — Erit 1851, nad) Bejeitigung 
der Verfaffung in Heffen, machte er jie zur Fürftin von 
Hanau. — Diefelbe hatte aus ihrer erften Che mit Leutnant 
Lehmann einige Söhne unter dem Namen Baron Scholley, 
welche im öfterreichifchen Heere dienen follen, — ſodann aus der 
Ehe mit dem Kurfürſten 8 Kinder.” 

Don weiteren Berichten führe ih au: 

Eafjel,den 9. October 1831.) „Ihre Erlaudt die 
Frau Gräfin von Schaumburg ift von Fulda hier angekommen.“ 

Ebendaſelbſt Nr. 81. 
?) Ebendafelbft Nr. 82, 
*) Allg. Polit. Nadır. Effen 1831, Nr. 83, 1831, ben 23. bezw. 27. Nov. 

wird beridjtet, bak nod) immer Differenzen bejtänden zwiſchen dem Sturz 
pringRegenten und der Qurfürftin, feiner Mutter. „Sektere Deficht darauf, 
die Srafın Ghaumdurg mint als Glied Der. Familie oder als 
Schwiegertodter, fondern nur ald Dame von Stande bei ſich zulafien 
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„Die Frau Gräfin Schaumburg genießt alle Ehren einer 
tehtmäßigen Gemahlin unjeres Prinzregenten.“ *) 

Dieſe Zeitungsnotizen widerfprechen nicht nur nicht den eingangs 
mitgeteilten Berichten, jondern ergänzen und beftätigen diefelben, und 
es würde, wenn man die Durchſicht der damaligen Tagesblätter fort= 
jeßte, wie ich es unterm 2. Juli cr. beantragte, höchſt wahrſcheinlich 
auch der Tag der Trauung fi ermitteln lafjen. Dieje Ermittelungen 
anzuftellen, ertläre ich mich nad} wie vor bereit. 

(Gez.) Wilh. Grevel. 
” * * 

Zu der von mir angebotenen Fortjegung meiner Ermittelungen 
durch eine weitere vom Minifterium veranlaßte Anfrage aufgefordert, 
tonnte id) endlich noch bie folgenden Ergänzungen geben: 

Steele, den 26. Dezember 1886. 

An 
den Herrn Bürgermeiſter Heider, Sier. 

Im Anſchluß an meinen ausführlihen Bericht vom 3. Auguft 
d. J. über denfelben Gegenftand beehre ih mic auf die bezügliche 
erneute Aufforderung d. d. 11. Dezemb. c. dasjenige 
Ew. Wohlgeboren in Nachſtehendem mitzutheilen, was ich weiter über 
die Trauung des damaligen Kurprinzen Friedrich Wilhelm von Heffen 
in Erfahrung gebracht habe. 

Von vornherein bemerfe ih, daß allerdings die erzielten Nefu 
tate in feinem Verhältniß ftehen zu dem Aufwand an Zeit und Mühe, 
welche diefelben erforderten. Thatſächlich ſchweben noch eine Neihe von 
Korrespondenzen. 

Was zunächſt die Literatur über diejes Vorfommmis anbe= 
langt, jo finde ih im der Kölnifchen Zeitung vom %. 1831 
(No. 236. 240. 241. 243. 207. 200. 211. 277. 310) genau biejelben 
Nachrichten, und zwar größtentheils wörtlich übereinftimmend, welche 
ich bereits aus den in Efjen erjchienenen „Allg. Polit. Nacht.“ mitz 
theilte. Ferner eine Notiz in No. 128 vom 31. Mai 1831: 

„Kaſſel, den 26. Mai. Se. Hoheit der Kurprinz ift 
heute Morgens hier eingetroffen.” 

zu wollen.” „Der Prinz Ernſt von Philipsthal. Barchfeld, Faiferl. rufflicher 
General, Hat fid) fortbauernd geweigert, der Gräfin Schaumburg die Auf 
mmartung zu machen.” (Möln, Seit, Ir 247, 310, Mg. Pol, Rache, I. 99) 

+; Allg. Pollt. Nachr. Nr. 88, vom 3. November 1831. „Was die 
Rangverhältniffe der Gräfin don Schaumburg Betrifft, fo ift feitgefegt morden, 
dafı fie unmittelbar nad) der Kürfürftin und den Pringeffinnen de& hefſiſchen 
Haufeg den Rang Haben foll.“ (Köln. Zeit, 1881, Nr. 248.) 

1832 den 18. November Bat die Gemahlin’ des SKronpringen einen 
Sonn geboren. (Mg. Unterhaltungsblatt Nr. 31.) 
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Es ſcheint mir nun nicht unwichtig, auch die vielleicht damals 
— 1831 — in Fulda erſchienenen Zeitungen durchzuſehen, weil 
ſowohl der Kurprinz als auch die Frau Lehmann ſich in der Zeit vor 
und nach ihrer Trauung dort aufhielten und es wahrſcheinlich iſt, daß 
ihre jedesmalige Ankunft oder Abreife in den Tagesblättern regijtriert 
wurde. 

Alle weiteren Nachforſchungen in den damaligen Zeitungen 
unſerer Gegend ſind erfolglos geweſen; es iſt anzunehmen, daß die 
Zen ſur eine Beſprechung oder auch nur eine Erwähnung der Anz 
gelegenheit nicht zugelafien hat. 

Erft im Jahre 1863 wurde das zeitunglejende größere Publiz 
kum wieber auf die Affaire aufmerkfam gemadt. Es erſchien nämlich 
in diefem Jahre im Feuilleton der Kölnifhen Zeitung, und 
jwar in den Nummern vom 1. Januar bis 21. März ein Roman, 
welcher fi ausjchlieplich mit der Entftehung und Entwidelung des 
Verhältnifjes zwiſchen dem Aurprinzen und feiner fpäteren Gemahlin 
beihäftigt. Derjelbe erregte deßhalb ein nicht geringes Aufſehen; er 
ift betitelt: „Wogen des Lebens“ und als Verfafjer wird genannt 
der im Jahre 1875 in Breslau verftorbene Regierungsratd ©. von 
Struenfee, ein befannter und ſ. 3. beliebter Schriftiteller. Derfelbe 
bat in den Jahren 1823—1826 in Bonu und Berlin ſtudiert und 
murde 1831 Negierungs-Affeffor. Da in diefe Zeit der Anfang der 
Vekanntſchaft des Kurprinzen mit der Frau Lehmann fällt, und grade 
unter ben Studenten die Sache damals viel beſprochen wurde, jo ift es 
nicht unwahrſcheinlich, daß er mande Einzelheiten aus diefer Zeit in 
die Erzählung jo eingeflochten rejp. wiedergegeben hat, wie fie wirklich 
vorgefommen find und wie er felbft fie miterlebt hat. 

Es kann dies aber nur die Zeit vor der Trauung betreffen; diefe 
jelbft läßt von Struenfee (No. 45 der Zeitung) erjt nad) der Ernennung 
des Prinzen zum Mitregenten und in einem Gebirgsdorfe in der Nähe 
der Refidenz gefchehen, was Beides, wie wir wiffen, nicht richtig ift. 
Der Roman, in weldem der Held „PrinzvonAlbernhaufen” 
und feine Gemahlin „Netthen Steinberg geborne 
Soldau“ genannt werben, nimmt ein faſt plögliches, gewaltfames 
und unerwartetes Ende, indent der Verfaſſer die Gräfin verunglüden 
und jterben läßt. Man nahm damals, d. h. 1863 zur Zeit feiner 
Publifation an, und dies iſt mir von verjchiedenen Seiten beftätigt 
worden, daß die Erzählung nicht vollftändig zum Abdruck gefommen, 
ſondern abſichtlich in der bezeichneten Weife zum raſchen Abſchluß ges 
bracht jei, — ob auf behördliche oder höhere Intervention, wie ver- 
muthet wird, bleibe dahingeftellt. Thatfächlih wurden im Februar 
1863 die diplomatifchen Beziehungen zwiſchen Kaſſel und Berlin, welche 
eine Zeitlang abgebrochen waren, wieder angeknüpft. 

Im Webrigen jollen, wie mir verfichert wird, in dem erwähnten 
Roman die Bonner Vorkommnifje ziemlich getreu fich wiedergegeben 

1 
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finden, und in dieſer Beziehung dürfte die Erzählung nicht ohne 
Intereſſe auch für die gegenwärtige Unterfuhung fein. — 

In den Nummern 16, 23 und 52 ber Zeitung werben die Ver— 
hältniffe des Kaſſeler Hofes unzmweideutig geſchildert und es wird ers 
wähnt, daß der Prinz grade in fein 24. Lebensjahr getreten jei. Er 
ift geboren d. 20. Aug. 1802, und ſonach würde die intimere Bekannt 
ſchaft mit der Frau Lehmann im J. 1826 begonnen haben. — Cs 
wird mir verfichert, daß dieſer ©. v. Struenſee ſche Roman fpäter auch 
in Buchform erſchienen fei, e8 ift mir aber bis jest nicht gelungen, dieſe 
Ausgabe zu erlangen.') Jedenfalls bietet, wie ſchon angedeutet, ber 
Inhalt für die Veurtheilung und zum Verſtändniß des ganzen Falles 
manches Werthvolle. 

Eine weitere Behandlung erfuhr ber Stoff beim Tobe der 
Fürftin von Hanau, welcher am 9. Juli 1882 in ihrem- 77. Lebens— 
jahre zu Pray erfolgte. Es erſchienen längere Artikel in der zu Barmen 
gedrudten „Rheinifh-Weftfälifhen Poft“, und zwar in 
den Nummern 161 und 163 vom 13. und 15. Juli 
1882, welde im Wejentlihen die geſchilderten Tatſachen und Vor— 
gänge beftätigen. Es wird noch hervorgehoben, daf die Fürftin jtets 
eifrig beftrebt geweſen fei, für ihre Kinder ein großes Vermögen zu 
ſammeln. — Es heißt dann vom Kurprinzen: 

„Er lebte längere Zeit, nachdem er mit feiner Mutter und feiner 
Schwefter Karoline Heſſen verlaffen, in Bonn und lernte hier 
Gertrude, die Gemahlin des Leutnants Lehmann, kennen; ihr Vater 
hieß Falkenſtein. Diefelbe Lie fi) von ihrem Manne ſcheiden und 
Tiedeltenah Fulda über, wo inzwifchen auch die Aurfürftin 
Augufte fih niedergelaffen hatte. Dorthin begab ſich der Kurprinz, 
nachdem er der feierlichen Ueberreichung der fpäter vielgerühmten 
Verfaffung von 1831 durd) feinen Vater beigewohnt Hatte. Der 
fpätere preuß. General von Radowitz, damals Haupt der kurprinz— 
lichen Partei in Heffen, bej—hwor ben Aurprinzen, von ber Ver- 
bindung mit der Lehmann abzufteben, dieſer aber erwieberte, unter 
den in Heffen waltenden Verhältniſſen könne er doch nicht darauf 
rechnen, die Hand einer Prinzeffin zu erlangen,“ uſw. uſw. — 

Die No. 163 defielben Blattes enthält ſodann unter dem 
Zeichen K* eine Korrefpondenz aus Eſſen, den 14. Juli, durch 
welche richtig gejtellt wird, daß die Trauung ſelbſt im Dorfe 
Nellinghbanjenander Ruhr bei Eſſen durch den damaligen 
Paſtor Camphaufen „in jehr ftiller, beinahe geheimer Weiſe“ ftatte 
gefunden habe. — Sonft enthalten die Artikel nichts mejentlich Neues 
ober bisher Unbekanntes. — 

') Ich erwarb fpäter ein Eremplar diefes Buches, welches allerdings 
Ken en geworden und wahrſcheinlich vielfach aufgekauft und vernichtet 
worden ift. 
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Herr H. Lempertz sen. in Köln, welcher mic zuerſt auch auf 
das Feuilleton der Kölnifhen Zeitung aufmerkſam machte, theilte mir 
u. 9. noch mit, daß „Lehmanns Druͤckochen“ (Gertrud — Traubden) 
zwei Schweftern hatte, die noch unvermählt als „Fräulein Falkenſtein“ 
in Bonn viel umſchwärmt wurden und den Beinamen „Kajübchen“ 
trugen‘) Nach demfelben iſt aud) in einer Gruppe des Karnevalzuges 
zu Köln i. 3. 1848 der Kurfürft jehr derb und deutlich mitgenommen 
worden, jedenfalls wol mit Bezug auf fein Verhältniß zur ehemaligen 
Frau Lehmann. 

Ein ſehr alter Herr, Kanonicus v. Sch. zu Münfter, [hreibt mir: 
„Im Jahre 1824 oder 25 beſuchte ich als Heidelberger 

Student einen Jugendfreund in Bonn, Namens ©. v. R. Derjelbe 
wohnte auf der Joſephſtraße, und lagen wir Beide gemüthlih aus 
unferen langen Pfeifen dampfend im Yenfter, als v, R. plöpli) laut 
tief: „Sieh da font der Kurpring von Heffen mit feiner... .!” 
Und richtig, ein ftattliher Neuter mit einer hübjchen Dame ritt 
unter unferm Fenſter die Straße hinauf. Ob nun der Reuter den 
Ausruf v. N.’ gehört, fei dahingeftellt, indefjen nah Verlauf 
% Stunde fam ein Pebel, welcher uns Beide vor den Univerfitätss 
richter citierte. Dieſer gab mir den Beſcheid, jofort Bonn zu 
verlaffen und abzureifen. Wohl oder übel mußte ich Ordre parigren, 
denn damals war ein Stubiofus der Demagogen=-Hegerei 
immer verfallen und man witterte überall Königsmörder.“ — — — 

Eine noch lebende Confine der Frau Paftorin Camphaufen, welche 
im J. 1833 nad Relinghaufen am, hat damals viel über bie ftatt 
gehabte Trauung reden hören, fie ift aud) fpäter im J. 18 64 zufällig 
die Veranlaffung gewejen, daß die Schaumburg-Lippiſche Fürſten— 
familie, mit welcher fih ein Sohn des Kurfürften durch Heirath ver 
binden wollte, wegen der Trauung desfelben, welche bezweifelt wurde, 
Erkundigungen bei der Frau Paftorin Camphaufen einzog. Die nad) 
Büdeburg gefandten Papiere hätten denn and die Zweifel volljtändig 
befeitigt und die Verbindung habe ftattgefunben.”) 

Was nun den vom Herrn Minifter in feiner Verfügung vom 
12. Juni a. c. erwähnten Verweis, den Paftor Camphaufen von feiner 
vorgejegten Behörde damals erhalten haben foll, anbelangt, jo ſcheint 
ſich diefe Nachricht nicht zu beftätigen, es muß vielmehr diefelbe auf 
einem Mißverftändnis beruhen. Herr Pfarrer Karſch in Rellinghaufen 
weiß nur, daß diejerhalb vom Konfiftorium bei ihm angefragt ift, — 
daß er aber eine Auskunft darüber nicht habe geben können. — 

Für die weitere Behandlung der vorliegenden Angelegenheit, 
wenn folhe überhaupt noch gewünſcht werden follte, wäre es nun 

) Die Eltern waren Gottft. Falfenftein und feine Gemahlin geb. 
Sau, jpäter vermähfte Srengs. (Möln. Zeit. 1895, Nr. 838) 

>) Bring Wilhelm von Hanau Jeirathete bie Prinzeffin Clifabeth von 
Schaumburg Lippe. 

11* 
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wichtig zu wiſſen, auf welche Punkte es weſentlich 
ankom m t; es würbe dann die Unterſuchung auf dieſe ſich beſchränken 
reſp. Fongentriert und um fo viel wirkſamer vorausſichtlich zu Ende 
geführt werben fönnen. 

Ich darf hiernach wol einer eventuellen bezüglihen Aeußerung 
entgegenfehen. — 

Zum’ Schluß erlaube ih mir auf folgende Druchſchriften noch 
aufmerkfam zu machen: 

1. Friedrih Wilhelm, Prinz von Heffen. Ge 
ſchichte des kurfürſtlich-heſſiſchen Familienfideilommiſſes. 4. Kaſſel 
1878. 

2. Friedrich Wilhelm I von Heſſen. Denlſchrift, 
S. Königl. Hoh. des Kurfürſten Fr. W. betreffend die Auflöſung des 
Deutſchen Bundes und die Uſurpation des Kurfürſtenthums durch die 
Krone Preußen, im J. 1866. 4. Prag 1868. 

3. Gräfer, ber Verfafiungsfampf in Kurheſſen. 

(Gez.) Wilh. Grevel. 
* * * 

Nach diefem zweiten Berichte vom 26. Dezember 1886 hörte ih 
von der Sache amtlich überhaupt nichts mehr, und meine Frage, auf 
welche Punkte es bei diefer Unterſuchung weſentlich antomme, blieb 
unbeantwortet. Auch der Landtags-Abgeorbnete Louis Berger, welder 
fih für diefe meine Forſchungen lebhaft interefjierte, konnte in Berlin 
Näheres nicht erfahren; er mußte fih mit der Bemerkung begnügen, 
daß es fi) Iediglih um ein hiſtoriſches Intereſſe gehandelt habe. 
Mehrere Jahre jpäter erfuhr ich gelegentlich privatim von informierter 
Seite, daß man allerdings befonderes Interefje daran gehabt habe, dieſe 
Angelegenheit klar zu ftellen, und daf dies durch meine Berichte auch in 
vollem Umfange erreicht ſei. 

Für Rellinghaufen und das evangelifhe Pfarrhaus dafelbit ift 
die Trauung des Kurprinzen immerhin ein denfwürdiges Ereignis von 
geſchichtlicher Bedeutung. 
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Katharina von Tedlenburg, eine Eſſener Übtiffin 

am Vorabende der Reformation. 

Von Dr. Konrad Ribbed. 

Im Dezember des Tegtvergangenen Jahres kamen in der Münz⸗ 
auktion von Leo Hamburger in Frankfurt 10 Münzen der Abtei Efien 
zur Verfteigerung, und es gelang bem Efjener Mufeum durch das gütige 
Eintreten des Herrn Legationsrats Dr. Arupp v. Bohlen und Halbach, 
eine Anzahl von Nummern gu erftchen, deren Erwerb es mit den 
eigenen beſchränkten Mitteln nicht hätte beitreiten fönnen. Unter diefen 
Erwerbungen befindet ſich ein Stüd, das bisher auch ben gründlichſten 
Kennern des Eſſener Münzwejens unbekannt geblieben war!) und das 
zugleich feines hervorragenden Kunftwertes wegen eingehendere Beach— 
tung verdient, die Medaille der Übtiſſin Katharina von Tedlenburg, 
deren Abbildung diefen Zeilen beigefügt ift.’) 

Vermutungen über den Mebailleur oder, wie mun damals jagte, 
den „Kontrafeter” anzuftellen, der die Medaille im Jahre 1555 ſchuf, 
muß den Kennern diefes Kunftzweiges vorbehalten bleiben. Ohne 
Zweifel war er ein Meifter feines Faches. Er iſt nicht unter den 
Eſſener Goldſchmieden jener Zeit zu ſuchen, ſondern unter den von Hof 
zu Hof, von Stadt zu Stabt ziehenden Künftlern, die eben damals die 
Kunſt des Kleinen Reliefbilbniffes in Deutjchland zu hoher Blüte gebracht 
hatten. Seinem Namen dur) die Anfangsbuchitaben, die den Porträts 
fopf umgeben, auf die Spur zu fommen, diirfen wir nicht hoffen. Die 
felben Buchftaben H. G. M. G. finden fich, gleichfalls an jehr hervor 
ragender Stelle, in einer Kartuſche auf der von Humann’) mit Recht 
gelobten mefjingenen Grabtafel unferer Abtiffin in der Eſſener Münfterz 
tirche. Humann bemerkt richtig, daß eine Anbringung des Künftler- 
namens in biefer Form jehr anſpruchsvoll geweſen wäre. Man wird 
es vielmehr mit den Anfangsbuchftaben eines Wahlfpruches zu tun 

*) Bgl. Grote, Münnftubien III, 446470 und IV, 306 f. — Gin 
Ihönes Eremplar unferer Medaille Befigt das Kal. Münzlabinett in Berlin. 

?) Bei der photographijchen —AF hat Herr Stadtbibllothetat 
Dr. Gonftantin Hilger, dem tch auch ſonſt für einige wertvolle Winke Dant 
ſchuidig bin, feinen fahveritänbigen Mat geliehen. 

*) Humann, die Runfttverke der Münfterficche zu Effen, Tafel 70; 
Tert, ©. 894 ff. 
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haben, etwa: „Öerr Gott, mein Geleit!” ober dergl.‘) — Die Inſchrift 
auf dem Nevers der Medaille deutet in ihrer ſprachlichen Form auf 
einen nieberdeutfchen Verfaſſer. Sollte man an einen der Künftler zur 
denken haben, die eben in jenen Jahren ganz in der Nähe von Eſſen 
für den kölniſchen Marſchall NRötger von der Horjt die herrlichen 
Skulpturen des Schlofjes Horft an der Emſcher ſchufen? 

Wenden wir uns der Perfon der Dargeftellten zu, ſo gibt die 
Medaille ihren Geburtstag, 31. Dezember 1517, die Grabplatte ihren 
Todestag, 9. März 1560, und die Wappen ihrer Eltern; neben dem 
viergeteilten tecklenburgiſchen Schild mit dem Anker und den drei See— 
tofenblättern fteht der Rietbergiſche Adler. 

Die Iebensvollen Züge des Bildniſſes auf der Mebaille laden zu 
dem Verfuche ein, ein Bild von dem Charakter der Dargeitellten zu ger 
winnen: Die hohe Stirn deutet auf einen Haren Verftand, die ſcharfen 
Mundwinfel und das kräftige Kinn auf Energie, während die Augen dem 
Geſichte einen milden und nachdenklichen Ausdruck geben. Noch fanfter 
— recht vornehm übrigens zugleih — erſcheint die Abtiſſin auf der 
erwähnten Grabplatte, wo fie zu Füßen des Kruzifires knieend dargeftellt 
ift, und die Inſchriften zu beiden Seiten der Figur bezeugen, daß unfer 
Eindrud fein zufälliger ift. Die eine, die das Todesdatum und den 
Namen der Fürftin angibt, fügt die Bemerkung hinzu: Welke in fride 
regiert unt in frit gestorven is. Der sel got gnade. Die andere 
enthält den Spruch Matth. 5, 9: Selich seind die fridtfertigen, 
dan sie werden gottes kinder heissen. 

Nicht allzu viel ift es, was wir aus Quellen und Urkunden fiber 
Katharina von Tedlenburg erfahren, aber es ftimmt mit dem Zeugnis 
der Dentmäler überein. — In den Darftellungen der Tedlenburger 
Grafengejhichte‘) findet fie jih kaum erwähnt; doch läßt eine Urkunde 
des Düffeldorfer Staatsarchivs“) erkennen, daß fie eine Schweiter des 
Grafen Konrad war, mit dem der Mannesſtamm bes Geſchlechtes 1557 
ausftarb. Sie ftammte aljo, was die oben erwähnten Wappen ihrer 
Eltern beftätigen, aus der Che Dttos VII. (+ 1534) mit Irmgard 
von Nietberg, aus der bisher vier Söhne und fünf Töchter befannt 
waren.‘) 

Dal. 3. B. die Wendung bei Wedherlin (1584—1653): Kwar war 
Gott flas fr 'rkeit, ihr Hüter, der nicht fchlafet. (Grimm, Wörterbuch, 
8. v. Geleite.l, 0, a). — Nacträglich finde ich bei Löbe, MWabliprücie, 
Devien und Sinnfprüdje deutfher Sürftengefchlediter im 16, und 17. Sabrh., 
©. 16 f. mehrſach den Wahlfprud): Gott mein Gut. (G. M. G.) 

% Holice, Hiftor.-topogr.«ftatift. Beichreibung der Graffcaft Tedien- 
burg. 1788. — Müller, Gejch. der alten Grafen von Tedlenburg. 1842. — 
Sfiellen, Gejch. der Grafjc. Teelenburg (1977), ©. 131 läßt hie 1519 (ftatt 
1549) Küfterfche in Effen fein, derwechſelt fie im übrigen mit einer ihrer 
Säwehtern, 

®, 1558. Juni 97. Stift Eifen, Nr. 408. 
+) Außer dem genannten Konrad: Dtto, Propſt v. S. Johann in 

Dsnabrüd, Nilolans, Kanonikus in Köln, und Wilhelm (früh geftorben); 
Glifaberh, an einen Grafen von Bronkhorit, Ana, an einen Grafen von 
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Da ihre Eltern ſchon ſeit dem Jahre 1492 vermählt waren, fo 
ift fie eines der jüngften Kinder, — falls ihre Mutter, wie behauptet 
wird,‘) 1518 ftarb, wohl das jüngfte Kind diejer Ehe geweſen. 

Dem Herkommen entfprechend wird fie dem Eſſener Stifte ſchon 
in zartem Alter übergeben worben fein und ift banı Dadurch unerquid: 
lichen häuslichen Verhältniffen entrüct worden. Ihr ältefter Bruber, 
Graf Konrad, lehnte fih 1524 gegen den Vater auf und ſetzte ihn 
gefangen, mußte ihn dann aber wieder freigeben und die Regierung mit 
ihm teilen. Nach dem Tode des Vaters hielt Konrad feinen Bruber, 
Rropft von St. Johann in Osnabrüd, unter dem Vorwande der Unzu— 
technungsfähigteit dauernd in Gefangenſchaft. 

Wieweit Katharinas Erziehung im Eſſener Stift auf ihre religiöfe 
Stellung in fpäterer Zeit eingewirkt hat, entzieht fih unferer Be— 
urteilung. Ihre Verwandtſchaft von väterliher und mütterliher Seite 
hatte ſich frühzeitig der neuen Lehre zugewandt. Ihr Bruder, Graf 
Konrad, nahm als erfter unter ben meitfäliihen Grafen ſchon 1524 
ober 1525 die Reformation an und führte fie, im Einverjtändnis mit 
dem Vater, in der Grafjchaft ein.) 1526 mit einer Baſe des Lands 
grafen Philipp von Hefjen vermählt, trat er fpäter dem ſchmalkaldiſchen 
Bunde bei, verfiel der Reichsacht und wurde durch ein kaiſerliches Heer, 
das im Herbft 1546 feinen Weg über Effen nahın, gezwungen, bie Orafz 
ſchaft Lingen an den Kaifer abzutreten.) 

Gleichfalls unter dem Einfluffe Philipps von Heffen machte der 
Mutterbruber der Tecklenburger Geſchwiſter, Graf Dtto von Rietberg, 
um 1531 feine Grafſchaft lutheriſch.) 

In Effen ſcheint die Anficht geherrfcht zu haben, daß auch die 
Abtiffin Katharina ſelbſt der neuen Lehre gehuldigt habe. Kindlinger 
in feiner handſchriftlichen Eſſener Verfaſſungsgeſchichte) führt ihre 
Nachgiebigteit gegen die Stadt auf eine Vorliebe für die Lehre Luthers 
zurüd, die fie auch veranlapt habe, mehrmals dem Gottesdienfte ber 
Prädifanten in der St.-Gertrubisticche beizumohnen und ſich fogar in 
dieſer Kirche begraben zu laſſen. Nod wunderbarer Klingt die Uber— 
Lieferung bei Funde,) eine Abtiſſin — der Name Katharinas wird hier 
nit genannt — Habe der Stadt das Segeroth geſchenkt, habe ſich 

Solms vermäßt, Jacoba, Aebtiffin v. Vreden und Borghorft, Margarete, 
Aebt. zu Leeden, umd Irmgard, Acht. zu Querndehn. 

Y Fahre, Weitjät. Geſchiechter, S. 334. — Eiiellen, ©. 183, läht fie 
erſt 1540 fterben. 

°) Eilellen, ©. 134. 
») Efiellen, ©. 135. 
2, gempfehutte, Gef. d. Eintüirung des Proteftantismus in Weſt 

falen (1860), ©. 
2a meine Geſch. des Gfiener Gynm. I, Beitr. 16,72, Anm, 3. 

868 Fürftentums und der Stadt Efien, ©. 108, Ann. Der 
Grabft I, Sn Sund erwähnt, wird einer der futherifchen Stiftsdanien zu 
Ende de& 16. oder Anf. de8 17. Jahrhunderts angehört haben. 
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an einen Bürgermeijter verheiratet und fei in der Marktlirche begraben 
worden. 

In Wahrheit iſt Katharina, wie aus dem gegen Ende des 16. 
Jahrhunderis abgefaßten AÄbtiſſinnenkatalog!) zu erſehen iſt, vor dem 
Katharinenaltar in der Münſterlirche begraben worden; und in ber 
Miüniterkirche, nahe der Stelle, wo einft jener Altar ftand, befindet fich 
auch noch heute ihr oben beiprodenes Epitaphium. — Geregelter 
evangelifcher Gottesdienſt ift zu Katharinas Zeiten in der Gertrudis— 
Kirche noch nicht gehalten worden. Tumultuariſche Bewegungen zu 
Anfang der 30er und zu Anfang der 40er Jahre wurden unterdrüdt. 
Während der folgenden zwei Jahrzehnte find zweifellos der lutheriſch 
gefinnten Vürgerſchaft im Gottesdienfte gewiſſe Zugeftändniffe gemacht 
worden ;*) aber feineswegs ift anzunehmen, daß eine Stiftsdame, ges 
ſchweige denn die Abtifjin, der Predigt eines lutheriſchen Prädifanten 
in der Marktkirche beigewohnt habe. 

Auffällig bleibt immerhin, daß bei Katharinas erjtem öffentlichem 
Auftreten ein Dann in ihrer Umgebung erſcheint, der wegen Ketzerei 
verfolgt wird. Der Anlaß, durch den wir davon erfahren, iſt folgender: 
As im Jahre 1534 die Abtiffin von Eſſen und Vreden,’) Margareta 
von Beichlingen, ftarb, folgte ihr in Eſſen die Gräfin Sibylla von 
Montfort, in Vreden die Eſſener Dechantin Katharina von Gleichen. 
Bei dem Vermögensverfall, in den das Efjener Stift durd den 
Abtiffinnenftreit zu Ende des 15. Jahrhunderts geraten war, hatten die 
übrigen Kapitularinnen — es refidierten in Eſſen damals nur zwei, 
Irmgard von Diepholz und die junge Katharina von Tedlenburg — 
es für felbftverftändlich gehalten, daß die neue Vredener Abtiffin auf 
ihre Efjener Präbenden verzichten werde. Da fie ſich in diefer Hoffnung 
getänfeht fahen, fo nahmen fie zur Durchfechtung ihrer vermeintlichen 
Rechte die Hilfe ihrer Verwandten in Anfpruch, insbefondere des Grafen 
Joft von Bronkhorft, Schwagers der jungen Tedlenburgerin, der der 
Vredener Abtiffin als nächſter Nachbar recht unbequem werden konnte. 
Es entjpann fi ein heftiger Streit, in den auch die Stadt Eſſen mit 
hineingezogen wurde.) Der Graf von Bronkhorft machte in feiner Stadt 
Borkeloh wiederholt von dem damals beliebten Preffionsmittel Ger 
brauch, Kaufmannsgüter aus der befehdeten Stadt mit Beſchlag zu 
belegen; ja es fam dahin, daß das Interdikt über Eſſen verhängt 
wurde’) Im Oktober 1538 fam endlich durch Vermittelung der Herzogs 
lich-kleviſchen Näte ein Vergleich zuftande, im wefentlihen zu gunften 

') Beitr. 5, 18. 
?) Bol, unten. 
” Scemann, Beitr. 5, 38 gibt an, fie habe 1525 auf Breden_ver« 

zichtet, doch wird fie noch 1530 als Acbtiffin beider Stifter genannt (Kind- 
Kae, mr. 1%, 8) und ift aud) im Vreden geftorben und begraben 

ir. 5, 18). 
i +) Akten über den Streit der Stadt mit dem Grafen von Bronkhorſt 
enthält das Stadtardiiv. 

) Bol. die Stadtſchreiberchronit, Beitr. 22, 110. 
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der Vredener Äbtiſſin und der Stadt Eſſen.) In diejen Streitigkeiten 
nun wird mehrfach ala Diener der beiden Eſſener Stiftsdamen ein 
gewiſſer Bernd Lindeman aus Eſſen genannt, ein Verwandter bes 
Eſſener Stadtjekretärs Rotger Lindeman, ber mit ihm in Erbſchafts- 
ftreit lag. Bernd Lindeman aber galt nicht allein ala Anhänger der 
Lehre Luthers und der Wiedertäufer, fondern ſogar als Ratgeber und 
Patron ber legteren und wurde als folder im Oktober 1537, alfo eben 
damals, als er für Katharina von Tedlenburg tätig war, von dem 
erzbifchöflichen Dffizial in Köln wiederholt erfommuniziert.?) 

Die Nachricht ift umſo beachtenswerter, als es auch im übrigen 
bezeugt ift, daß jeit Beginn der 30er Jahre die Reformation, fei es in 
der Geftalt bes Luthertums, jei es in ber der weſtdeutſchen Täuferge: 
meinden, in Efien Zuß gefaßt hatte.) Vorzüglich hingen ihr die unteren 
Vollsklaſſen an,‘) aber auch die höheren Stände waren von der Ber 
wegung ergriffen. Eben damals war ein angejehenes Mitglied des 
Effener Landadels, Franz v. d. Rede auf Haus Berge, von der Abtiſſin 
wegen Wiebertäuferei gefangen geſetzt') und, allem Anjcheine nad), auch 
gegen die Frau des fürftlihen Richters’) in Eſſen aus gleihem Anlaß 
eine Unterfuhung eingeleitet worden. 

Erneute Unruhen brachten die 40er Jahre des 16. Jahrhunderts. 
Leider fliegen die Duellen, die uns darüber berichten, nur ſpärlich; ins— 
befondere fehlt es an ausdrüdlihen Nachrichten über die Haltung der 
Katharina von Tedlenburg während dieſer Zeit. In dem Vertrage 

3) Der Vergleich mit den Stiſtsdamen iſt in Düffeldorf (St.-A.; S. 
Art. I, 38); der Vergleich mit der Stadt Im fog. Nentbud; der Stadt (Ef. 
Stadtard).). 

*) Bol. Anlage 1. 
*) Bol. Grevel, Beitr. 18, 99 fi. und meine Bemerkungen, Beitr. 16, 

30 f. — Nad) einer Eintragung in ber Stadtredinung (Dienft. nad) Quasi- 
modogeniti» ijt 1543 eine Verordnung über die Rindertaufe (satynge des 
kinderkerstens) am Rathaufe angefdhlagen worden. Vielleicht hängt es 
damit zufammen, wenn in demfelben Jahr der Abt von Werben der Stadt 
Ehen een Taufftein fchenkt (Stadtrehng. 1543, Juni 25). 

2, Eine Urt, D. 1698, Mug 2, redet im mid any verftändlichen 
Ausdrüden von tumultus ac seditio promiscue plebis; ber Rat hatte 
damais die Elev. Kirhenordnung v. 1638 angenommen. 

®) ®gl. Beitr. 5, 38 und 15, 62. 
*) Kaufmann in feiner im 17. Sahrhundert abgeſaßten, handſchrift - 

Hiten Gfiener Neformattonägefäte fogt (e. 8, 5 1: „ale batın des wegen 
alihier in Effen i.%. 1534, tie auch andern Dertern geſchehen, sub 
praetextu Anabaptismi eine Snquijition gehalten, wie dann in specie 
das (Weib) Adolp58 Bınıgarts |harf eraminieret und einige Tage barüber 
im Haften gehalten worden, dadurd; dann viele abgejchredet, die Bidde 
japbaft gemacht und das Papfttum eine Zeit lang erhalten worden.” — 
ion einem Efiener Bürger Adolf Bungart wiffen wir nichts; dagegen frne 

fih in einer Handfchrift des Gtadtarhivs_(dem fog. Stadtrentbud, |. TI) 
eine Notiz vom 10. Aug. 1586, bie Aebtiffin bejdhwere fid) u. a., daf die 
„Bordartfche” ohne ihr Wifen von der Stadt freigelafien worden fei. 
Abolf Borchart; (dev Name wird vielfad auch Borgarts gejchrieben) fommt 
1527 und 1532 al Richter vor; 1537 {ft er durch Zohan Wege, einen 
Gegner ber Eirhlien Neuerungen (vgl. unten) erfcht. 



- 19 — 

von 1538 war ausgemacht worden, daß fie bei der bevorſtehenden 
Rröpftinnenwahl die Stimme der Dechantin erhalten folle, indeffen ging 
aus der Wahl die Gräfin Irmgard von Diepholz hervor,') und 
Katharina trat an deren Stelle als Küfterin?) Beide werden, da die 
Dechantin und die Scholafterin als Abtiffinnen anderer Stifter’) ſchwer— 
lich oft nach Eſſen kamen, die Haltung des Ejjener Kapitels im wejeı 
lien beftimmt haben.) Sehen wir, wie dieſes jih in den Streiti— 
keiten verhielt, die jegt zwijchen der Abtifjin und der Stadt ausbrachen. 

Den erjten Anſtoß zum Losbruch der erregten Voltsjtimmung 
hob eine Neubefegung der Stadtpfarre durch die Kanonichen.) Seit 
uralten Zeiten war der Pfarrer der St.Gertrudis- oder Marktkirche 
ebenſo wie der an St. Johann ftets ein Kanonikus der Stiftskicche ger 
wejen. Soweit wir jehen, hatten diefe Pfarrer auch — wenigſtens bis 
zum Anfange des 16. Jahrhunderts — die Sceelforge jelbft ausgeübt. 
Im Jahre 1523 aber hatten die Kanonichen es durchgefegt, daß die 
Pfarre zu St. Gertrud ihrem Kapitel inforporiert wurde ;*) d. h. das 
Kapitel als ſolches genoß die Rechte und Einkünfte des Paſtors und 
ftellte einen jogenannten Vizehuraten an, ber gegen ein beſtimmtes 
Gehalt Kirchendienſt und Seelforge zu übernehmen hatte. Es ſcheint 
nun, als ob im März 1543 der Priejter Johann Steinhaus von Siegen, 
ber längere Zeit hindurch diefes Amt beffeidet Hatte,”) geftorben fei‘) 

') 1538. Nov. 14. Die Gesteifung erfolgte erft am 10. Juli 1589. 
Düfl. St, Eiien, Alten I, 1 

*) 98 folche erfeheint en in dem Bogteibrie Herzog Wilhelms, Ehen, 
23. Feht. 1540. Sünig, Spieileg. eccles. I 

) Die Dehantin, Katharina von leihen, war, wie ermähnt, 
Aebriffin von Vreden; die Scholafterin, Anna von Limburg: Stirum, mar 
Arbtiffin von Herford; dgl. Mavensb, Jahresber. 22, 9. 

) Erwähnt werden im übrigen nur nod eine Gräfin Sibplia 
u. Seren, Nichte der Achtiffin Siöylla von Montfort, 1542 (Münfters 
archiv, Gfien) und die Gräfimen Jmagina vd. Cettingen und Maria von 
Spiegelberg 1549 (Trof, Weitphalin IIT, 228). 

®) Unfere Kenntnis diefer Vorgänge beruhte bisher Icdiglich auf 
dinem don Ötröel (Betr. 19, BG A), Veröfentlicen Manbat Bee Beide, 
tammergerichts von 1543. Dez, aber jegt erweitert dur; bie richtige 
Einreihung eines Shriiinaes Ks hädt. ers (ntoge 2), dos von 
einer Hand des 18. Jabrh. mit dem Datum 13. Nov. 1561 berieben ift, 
aber nad) dem ganzen ‚gulonmenbange und den darin genannten Berjönlich- 
keiten (5. B. Richter Bege, + ine {n daS Yabe 1549. gehören Tan. 
Banadı if Bie Darktelung bei Wäcıtler, Gef. d, ev. Gemeinde zu Cfien 
* 6 und auch) die mieinige, Beitt. 16, 78 zu berichtigen. 

Bol. Schäfer an Lens, Ürtunden und Atlen des CN. Dünfter 
arch, Beitr. 28, ©. 148 

38. Aug. 21 Mbertrugen iüm die Kanonichen die Gertnubistirdje 
Sit 28, 170 Rz doch halte cr ofenbag fon borber mwirderhalt ale 
Bicecurat an der Kirche gewirkt; vgl. die Urt, v. 1522, Dez 22 a. a 
1531 beißt es in der Relmereitednung der Kanonichen (Miünfterard)., Eiie 
Do wy wilgiden heren Johan van Segen die kercke Gertrudis to 
officieren usque ad adventum Dni. (?) 

*) Sein Teftament, auf dem Kranfenbette aufgefegt, vom Sonntag 
Judica 1543, findet ſich in einem Protokollbuch des Stadtardhivs 
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und der Nachfolger ſich nicht lange habe halten können.) Darauf hatten 
die Kanonichen, wohl eben zur wirfjameren Bekämpfung ber Keperei, 
einen Prebigermönd aus Dortmund?) — die Dominikaner waren ja 
von vornherein die eifrigjten Gegner Luthers geweſen — an die Markt- 
Hirche berufen. Teils der Inhalt feiner Predigten, teils auch feine 
fremde, vielleicht oberdeutſche Mundart,’) hatten das Miffallen der 
Gemeinde erregt. Als nun vollends — angeblic zufällig — gerade 
jest ein Prädikant in Efjen erfchien, der im Haufe eines Natmannes 
abftieg, erhigten fi) die Gemüter dermaßen, daß der Nat ſich genötigt 
ſah, die Bürgerfchaft am 23. Dktober*) vor das Rathaus zu beſcheiden 
und ihre. Vorftellungen entgegenzunehmen. 

Zange widerftrebte der Nat. Die Anhänger der alten Kirche 
mochten in ihm noch die Mehrheit haben, oder der ſtürmiſche Charakter 
der Bewegung ſchreckte ihn zurüc, oder endlich der Zeitpunkt erſchien 
für die Einführung der neuen Lehre allzu ungünftig — hatte doch focben 
erft Herzog Wilhelm von Kleve ſich vor dem Kaiſer bemütigen und von 
feinen Reformationsverfugen abftehen müffen.:) Aber die Vürger- 
ibaft ließ nicht nad; den ganzen Tag über hielt fie den Nat in der 
Ratsſtube förmlich belagert, bis diejer einwilligte, nicht nur die 
Kanonichen um Entlafjung des Mönchs zu erfuchen, fondern auch einige 
Probeprebigten des Prädikanten zuzulafien. Die Kanonichen zeigten 
begreiflicherweife fein Entgegenfonmen; aber aud) die Bürgerfhaft ſah 
ein, daß der Prädikant nicht in Efjen bleiben könne. Er hatte ein 
herausforberndes Benehmen zur Schau getragen) war aud) fein 
Priefter; für ihn fonnte man unmöglih den Schub des Herzogs in 
Anfprucd nehmen. Bemühungen der Gemeinde, aus Bonn einen 
Prädikanten zu befommen,”) wo damals nod der Erzbſchof Hermann 
von Wied feine Reformation betrieb, feheinen vergeblich geblieben zu 
fein; ſo ließ man fi bewegen, bis zum nächſten Reichötage zu warten 
und einftweilen fi) einen Vifar, namens Albert Esten,) der ein beliebter 
Prediger geweſen zu fein ſcheint, als Seeljorger gefallen zu laſſen. 

2) Bpl. Anlage 2: . . die vicecurat vertagen ist. 
?) Nach der Stadtrehnung 1543 ging am Samstag nad Martini 

ein Stadtbote nad; Dortmund, „unseren monny&k in syn kloster tho 
besenden.“ 

*) „Umb unverstant syner sprake,“ heißt e8 in der Eingabe der 
Gemeinde (vgl. die Anlage.) 

+) Der Hier in Betracht kommende Severinstag ift der 33. Oft, nicht 
der 8. Jan, wie ich Beitr. 16, 45 angenommen hatte. 

*) Am 7. Sept. 1543 war der Vertrag don Benlo gejchlofien worden. 
*) Dal. Ef. Beitr. 12, 98. 
’) Bol. Ef. Beitr. 12, 99. 
*) Bgl. die Anlage: 1535 wird er als „Offiziant”, 1545 al$ „priester 

regente der kerken s. Gertrudis erwähnt, 1549 foll cr gejtorben fein; 
Beitr. 28, 165, 181 und 259. Nach einer Notiz (Miünfterarh Nr. 527) 
des Adolf Timmermann, (vgl. über diejen Arens, Betr 18, 56) war er 
ein diligens conservator paternarum traditionum et non contemnen- 
dus concionator. 
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Ein anfänglid) beabſichtigtes Schreiben an den Herzog hatte der 
Nat nicht abgeſchickt. Hingegen war die Kbtiffin nicht müßig geweſen; 
am 8. November überreichte der fürftlihe Nihter Johann Pege dem 
Rate ein Abmahnungsfchreiben des Herzogs. Da es hierin hieß, der 
Herzog fei von der Abtiffin und dem Kapitel zu Hilfe gerufen worden, 
fo ging eine Aborbnung des Rats und der Gemeindevertretung der 24 
zunächſt die Glieder des gräflichen Kapitels, hierauf die Kanonichen 
um Auskunft darüber an. Die Gräfinnen ftellten jede Mitwiſſenſchaft 
in Abrede; die Kanonichen gaben zu, bei den Räten der Abtiſſin Klage 
geführt zu haben, wollten aber auch feinen Auftrag erteilt haben. Die 
Gemeinde verlangte hierauf, daß der Richter, der mit feinem Vorgehen 
jeinen der Bürgerſchaft geleiteten Eid verlegt habe, von dem Nate 
zur Rebe gejtellt werde. Als Pege auf dreimalige, unter Zufiherung 
freien Geleits an ihn ergangene Vorladung nicht erfhien, jondern die 
Stadt verließ, jagte der Nat ihm und dem Statthalter der AÄbtiſſin, 
Diedrich auf dem Berge zu Nipshorit,‘) der mit Pege beim Herzoge 
gewejen und jegt, gleich ihm und dem Dominikaner?) die Stadt geräumt 
hatte, das Geleit auf, bis fie fich hinreichend verteidigt hätten. — Vor 
einem Sammergerihtsmandate, das Abftelung der kirchlichen Neuer 
rungen, Aufhebung der Sperre gegen die fürftlichen Beamten und Ge— 
horjam gegen die Abtifjin forderte’) fcheint der Trog der Bürgerſchaft 
nicht ftandgehalten zu haben. Schon im Januar 1544, faft unmittelbar 
nad) dem Eintreffen des Mandates, machte fih der jüngere Bürger— 
meifter, Hinrich von Aten, nad) Speier auf.) Ob er dort die Sache 
der Stadt beim Kammergericht betrieben hat oder bei dem Reihstage 
etwas zu erreichen hoffte, der im Februar dort zufammentrar, entzieht 
fh unferer Kenntnis. Jedenfalls iſt im Jahre 1545 der Friede 
wieder hergeftellt, der Richter wieder in der Stadt') und auch ein 
neuer Kaplan durch die Kanoniden angenommen ;*) bald darauf hören 
wir, daß in ber Marktlirche das Abendmahl unter beiderlei Geftalt aus— 
geteilt wird.) Eine weitere Frucht der hergeftellten Eintracht zwiſchen 

») Yal. Ef. Beitr. 28, 179. 
?) Bgl. oben. 
») Ei. Beitr. 12, 97 fi. 
+) Stadtrehg. 1543: Sioifchen dem 20. Yan u. 2. febr. (1544) kauft 

der Rentmeifter ein Pierd für 11 Thaler, „dar mede Henrich van Aken 
was opgefirdiget na Spir.« 

*) Bot, unten S. 175 merk, 1. 1543. Nov. 17 war ein Stadt 
bote an den Droften Johan Schele in Rellinghaufen gefchidt: „umb einen 
richter, oirsake, dat der richter uth der stadt geweken was.“ — 1544 
Mai 27 IE Wolf v. Steinhaus „fubfütuieter Kichter‘; DU. St.t, Ehen, 
Suppt. 275. 

°, Rellnereitedönn. (Minfterard): Donredach na Gertrudis haven 
de heren einen kappellaen sunte Gertrud angenomen. 

;) Bpl, die Anftellungsurtunde des Bigefuraten Herman Wifchman, 
1047 Zebr. 28, Britt, 28, 182. —- Der Unp-lellte Hatte In Röln Nudiert 
(immatrifuliert 1530; dal. Gpmn.Aefticht. 1874, ©. 58), war Bilar im 
Hattingen und (1545) Paftor in Wenigern. Mehrface Eintragungen im 
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der Abtiffin und der Stadt war ihr Zujammenmirken zur Erweiterung 
und Neform der während der Streitigkeiten raſch verfallenen Stifts— 

ſchule.) 
Zeigte das gräfliche Kapitel in den-Stürmen des Jahres 1543 

eine neutrale Haltung, jo begegnet e& uns in ber Rolle des Schieds- 
tihters in einem andern Streite, der jchon fehr bald die kaum herz 
geftellte Einigteit wieder ftörte. 

Schon feit Jahren lagen Bürgermeifter und Nat mit Sibylla 
von Montfort im Streit über Beſteuerungsrecht und Gerichtshoheit.’) 
Ihre beiden Vorgängerinnen hatten, fo behauptete wenigitens die Stadt, 
bie von Kaifer und Reid) erlaffenen Steuermanbate ftets freundnachbar— 
lic an Bürgermeiſter und Rat mitgeteilt, hatten biefen die Umlage der 
Steuern, bes vierten ober fünften Teiles der Gefamtfunme,*) in der 
Stadt überlaffen und um des lieben Friedens willen Reverſe ausgeftellt, 
in denen fie fih zur Nüdzahlung des jtädtifchen Beitrages bereit er 
Härten, falls die Stadt als Reichsſtadt durch den Reichsfiskal unmittele 
bar in Anſpruch genommen werde‘) In Gerichtsfahen waren die 
Fürftinnen der Stadt ſoweit entgegengefommen, daß fie nit allein 
die von alteräher gebräuchlichen Appellationen vom Stadt: oder Hallen- 
gericht,°) fondern auch folhe vom Landgericht an den Nat zuließen; 
ja, 1533 follte die Abtiffin Margarethe von Beichlingen felbft von ihrem 
Landgericht an den Efjener Nat appelliert Haben.) 

Schon fehr bald nach dent Negierungsantritte Sibylas von 
Montfort Hatte ſich das Verhältnis unfreundlich geftaltet. Cs war von 
„neuen fpigigen Funden“ des fürftlihen Notes, Meifter Johann Arms 
boriter, die Rede, die die Stadt ihm gedenken wollte.) Die Appellation 

Brotofoll der Ethtaufe zeinen ihn als Angehörigen einer begüterten Effener 
Familie. 1558 fcheint ergeftorGen zu fein; dal. Beitr. 14, 161. Gein Bruder 
Georg Wißman war Bürgermeifter, als in Eiien die Reformation eingetührt 
wurde; ein anderer Bruder gilt al8 der erfte evangelijche Pfarrer in Hattingen 
und üt der Stammbater der noch blühenden Familie Wicgmann; vgl. Nonne, 
. größere cu. Kirchengemeinde au Hattingen, ©. 7, 70, 97. 

Bal. d. Urt. v. 1545, Oft. 22, Beitr. 16, 51. In der Umgebung 
der Aebtinn erfheinen der Richter Johan Wege und die Kanonichen 
Zohan v. Steinhus (von dem 1543 verftorbenen Pfarrer zu unterfcheiden) 
und Hans v. Montfort, Verwandter der Aebtifiin. 

?) Die Hauptquelle der folgenden Darftellung iſt das Protofoll der 
jean, Verbandlung vom 5. Nov. 1549 — 11. Jan, 1550; 
Düf., Kpl. St-A., Stift Eiien, Alten XVL, 1. 

Dy iso trug Die Stadt den vierten Teil ber Türfenfteuer. Eine Heran- 
ziehung der Geiftlichkeit verbat fich die Aebtiſſin; doch erlangte die Stadt 
eine freiwillige Beifteuer der Münftervifare und der Beginenhänfer; vgl. 
Beitr. 22, & 1% u. 106 |. 

9 Des Befiges folder Reverfe rühmt fi) die Stadt in ihrem Schreiben 
an bie Mebtifiin dv. 1542. Sept. 14; vgl. das erwähnte Protokoll, f. 56. 

*) Bl. Beitr. 22, 20. 
%) Daß die Aebtiffin 1538 eine Mlage gegen Goddert v. Asbect vor, dem 

Efiener Rate anftrengte, ift richtig. Weglar, Kgl. Et-A., Preuß. E. 1899. 
”) Stadtrentbuc, f. 71. 
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vom Hallengericht follte nad dem Willen der Abtiffin nicht mehr an 
den Rat, jondern an die fürftlihe Kammer gehen. Die Laiferlihen 
Steuermandate wurden der Stadt nicht mehr zugeftellt; und, anftatt fich 
mit der Stadt über eine billige Verteilung zu einigen, fegte die Abtiffin 
& im Jahre 1541°) dur, daß ber Neichstag von dem hergebrachten 
Anfhlage die 2 Mann zu Rof der Kbtiffin, die 13 Mann zu Zuf aber 
der Stadt zumies, jo daß biefe, mochte die Neihshilfe mun in Truppen 
ober in Geld abgeleiftet werden, Die bei weitem [hmwerere Laſt zu tragen 
hatte. Darauf Hang es denn freilich wie Hohn, wenn die Stadt ſich am 
14. September 1542?) bereit erklärte, ben fünften Teil der gejamten 
Steuer des Stiftes zu übernehmen, hierzu aber noch die Geiftlichkeit in 
der Stadt und die Vürgergüter im Stift heranziehen wollte. Als 
die Fürftin hierauf die Stadt für ungehorfam gegen ben 
Reichsabſchied erklärte, holte dieſe ihre alten Anfprühe auf 
Neihsfreiheit hervor, ſchickte einen Geſandten nad Speier, ließ 
ihre Verwunderung ausiprehen, daß fie nicht mehr zu den 
Reichstagen geladen werde, und erbot fi, den früher an Die 
Abtiſſin gezahlten Betrag direft an den Reichsfiskal abzuführen.”) 
Als der Fisfal dies Anerbieten zurückwies, blieb die Stadt die Steuer 
ſchuldig. Ob jie dann dem Verlangen des Reichskammergerichtsman— 
dates vom 18. Dezember 1543, der Hbtiffin als ihrer rechtmäßigen 
Obrigkeit zu gehorchen, aud im Punkte der Steuerzahlung nachgekon 
men ift, wiffen wir nicht. Jedenfalls war die Stadt, obſchon 1545 die 
„Moderatoren“ des niederländiſch-weſtfäliſchen Kreifes ihr Kontingent 
mwicherum auf 13 Mann zu Fuß feftgefegt hatten,‘) noch mit Zahlungen 
aus früheren Jahren rüdftändig, als im Jahre 1548 abermals eine 
doppelte neue Reichsſteuer ausgejchrieben wurde.) 1549 bequemte fie 
fi zu einem Abkommen mit der Abtiſſin, nach dem die Stadt für alle 
Forderungen aus früherer Zeit ein für allemal 300 Thaler entrichten 

indlinger, Verſaſſgnasgeſch, unter Berufung auf die Matrifel im 
Neichsarhive zu Mainz. — Über das Kontingent des Stiftes Cfien, vgl. 
Grevel, Beitt. 7, 28. 

) Notariarsinftr. in Abſchrift bei dem Protofofl von 1549, 
*) al. die Maneichrift der Aebtiffin 1519 Nov. 15. In einem ſtädt. 

Schriftftüd don 1655. Apr. 16 beißt e&: Als die Stadt zum Reichstage in 
Sprier nicht eingeladen, hat fie durch Deputierte beim Kalf. Fistus dagegen 
proteftiert. Soldjes ift angenommen, dem Archiv einverleist und dabei des 
Ranzletverwalters und ummechleinden Schreibers Vergeffenbeit zum Borfug 
und Verantwortung eingewendet. 

*) Ein Auszug aus_den Aften des Wormfer „Reich&deputationstages“ 
von 1545 ift im Efjener Stabtardiiv. 

*) Der Augsburger Reichstag don 1518 bewilligte dem Ralfer cine 
Steuer von 6 jog. Nömermonaten Der monatliche Sold für einen Reifigen 
betrug 12 Gb, für einen AFuhkneht 4 91d.; Ciien hatte demnach für 
6 Monate 144 + 312 = 456 Gb zu zahlen. — Auferd m war dem König 
Ferdinand zur Sicherung der Grenzen während eines fünfjährigen Waffenftill- 
ftandes mit ben Türfen des fog. Bau- und Sefumgsnelö, Jährlich 100 000 Sb. 
bewilligt, wovon auf Giien 300 G1d. Tann. Düf. St-A., Stift Eiien, 
Atten XV, 1, 1, 74 u. fe 80. 
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ſollte; aber wiederum kam es über die Beſteuerung der Geiftlichkeit und 
der Vürgergüter zum Zwift, und beide Teile bejchuldigten ſich gegen— 
jeitig, das Abkommen gebrochen zu haben.!) 

150 Jahre früher war ein langjähriger Streit zwiſchen der 
Abtiſſin und der Stadt durch einen Schiedsſpruch des Kapitels ausge 
tragen worden.) Zu einem folhen Verfahren nahm man aud) jetzt 
wieder feine Zufluht. Am 5. November 1549°) erfhienen auf dem 
Jungfernchot im Münfter vor dem Geſamtkapitel der Stiftsdamen und 
der Kanonichen die Abtifjin mit einem Nechtsgelehrten und Bürger: 
meifter, Rat und Vierundzwanzig im Namen ber Gemeinde. Der Nat 
verpflichtete fich, alle Geiftlihen und Kirchendiener in Eſſen, und alle in 
der Burgfreiheit Gefeflenen, die keine Bürgernahrung trieben, des— 
gleichen die Hausleute außerhalb Efjens, die auf Bürgergütern ſäßen, 
bis zum Austrage der Sache unbefteuert zu laffen. Hierauf ließ die 
Abtiffin ihre Klageartikel verlefen, in denen die Stadt beſchuldigt wurde, 
in Sachen der Beſteuerung und des Gerichts und noch in mehreren 
anderen Punkten, Mühlen, Tiehofer Mark u. dgl. betreffend, bie Ho- 
heitsrechte der Rlägerin verlegt zu haben. Die Stadt fteifte fih auf 
ihre Neihsunmittelbarfeit, ftellte jede Verpflichtung zur Zahlung an die 
Abt in Abrede und erklärte ſich nur aus Billigleitsgründen bereit, 
auf ihr zulegt abgegebenes Angebot zurüdzutonmen. Die Abtiffin wies 
dies zurüd. Mit dem Empfange der fürftlihen Antwort durch den Nat 
ihließen die erhaltenen Eremplare des Protokolls.) Ein Schiedsſpruch 
ſcheint in der Sache überhaupt nicht erfolgt zu fein; vielleicht hat die 
Reife eines herzoglich Eevifchen Rates, dem wir in diefen Tagen in 
Eſſen begegnen’) Bezug auf die Verhandlungen; doch wird es kaum zu 
einer Verftändigung gekomnien fein. 

Etwa ein Jahr nad diefen Vorgängen, am 10. März 1551, jtarb 
Sibylla von Montfort, und Katharina von Tedlenburg, damals 33 
Jahre alt, wurde zu ihrer Nachfolgerin erwählt.“) Es war eine feines= 
wegs beneibenswerte Erbſchaft, bie fie damit antrat. 

Die Vermögensverhältnifje des Stiftes waren, wie gejagt, gänz: 
lid) zerrüttet. Schon ihre Vorgängerin hatte nur widerwillig die Ab 
tiffinnenmwürde auf fi genommen, und es war ihr keineswegs gelungen, 

) In ihrer Berteidigungsſchrift d. 1549 Nov, 19 bittet die Stadt das 
Kapitel, auf die Aebtifjin einzumirten, daß fie bei dem gefchloffenen Bertrage 
bleibe; in ihrer Antwort (20. Dez.) ftellt die Aebtifſin das Beſtehen eines 
Vertrages in Mbrebe; die Verhandlungen hätten fich durch die Schuld der 
Stadt zerfejlagen. 

} Lacomblet, Urk.:Bud) II, Nr. 1038. 
>) DÜüf. Std, a. a. D.; vgl. Funde, S. 85. Der Rechtsgelehrte der 

Aebtiffin bie Dr. Georg Rorfe von Haltern. 
+) Auer in Düfleldorf befindet fi ein (weniger voltftändiges) rem: 

plar im Effener Stadtarchiv. 
®) Dr. 9. Otifleger jchreibt 

Johan Ghogreit. Nedlich, Zütich-ber; 
+9) Beitr. 5, 18. 

. Yan. 17 aus Gfien an den Kanzler 
Rirchenpolitif I, 342, 

12 
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Ordnung in die Stiftsfinanzen zu bringen. In ihrem Nachlaſſe!) 
fanden fi) zwar 21 goldene Ringe, ein Halstleinod mit Rubinen, Dias 
manten und Perlen, zwei gefticte Berlenhauben, ein Sundehalsband mit 
filbernen Schellen und „Narrentöptens“ vor, aber zugleich fo viele 
Schulden, daß ihr Bruder, der Graf Hugo von Montfort, auf alle 
Erbanfprüche verzichtete und nur eine Forderung von 270 Thalern 
anmeldete, die er und fein verftorbener Bruder der Abtifjin zur Be— 
zahlung der Neichsftener vorgeſchoſſen.ꝰ) 

Immer drücender waren in den legten Jahrzehnten die Auflagen 
des Reiches geworden. Alle Benrühungen um Verringerung des Reichs: 
anſchlages waren vergeblich; rüdjihtslos trieb der Reichsfiskal feine 
Forderungen von den Heinen Reichsſtänden ein, während Stände und 
Untertanen ſich Höchft widerwillig zeigten, die neuen Laſten auf ſich zu 
nehmen.) Wöllig unmöglich war es, die im Münſterſchen, Kölniſchen, 
Martiſchen und Julichſchen belegenen Stiftshöfe zu beſtenern ja auch in 
den Herrſchaften Huckarde und Breiſig hatte die Abtifiin Mühe, ihre 
Landeshoheit geltend zu machen.) Am ſchwierigſten geitaltete ſich, wie 
oben ausgeführt, das Verhältnis zur Siadt Eſſen. 

Unter dieſen Umſtänden hatte auch jenes von der Äbtiſſin und 
der Stadt gemeinfan begonnene Unternehmen,*) die Neforn der Stift: 
ſchule, Teinen gedeihlichen Fortgang nehmen können. Nach dem be 
dentenden Anlauf in den Jahren 1545 und 1546 war durch Mangel an 
Mitteln bald alles ins Storen geraten, und Lehrer und Schüler Hatten 
ſich verlaufen‘) 

Katharina hat natürlich) nicht alle Nöte ihres Stiftes während 
der neun Jahre ihrer Regierung bejeitigen können; aber fie hat ſich 
eifrig darum bemüht, und der Erfolg i ihr auch nicht ganz verfagt 
geblieben. Schon einige Tage vor dem Hinſcheiden ihrer Vorgängerin — 
ihre Wahl jtand offenbar ſchon int voraus feit — löſte fie ein ver— 
pfänbetes Stiftsgut, die „Gewalt“ Carnap, von den Erben des Pfand 
inhabers, des Kanonitus Johann Steinhaus, ein,’) wozu ihr freilich 
ihr nahmaliger Nat Adrian Berswort das Geld vorftreden mußte.) 

*) Düf, St.A., Eſſen, Alten I, 8. 
*) Der Brief it datiert aus Trient, 1551, Aug. 1. In demfelben 

Jahre erfcheint der Graf — ofienbar noch von jeiner Schweiter emannt — 
unter den Geanbten ber Aebtifin von Effen auf dem Augsburger Reiche 
tage. @oldajt, Constit, imper. II, 357, 

>) Vgl. 1. g. die Sandtagsverhandfungen von 1552. Duſſ. St. 
Eſſen, Atten VII, b 

9 Iu Hugarde gegen die Anfprüdje ber märliſchen, in Breifig gegen 
die der jälchfchen Beamten. 

*) Qgl. oben ©. 175. 
%) Gejch. d. Gunn. I, Beitr. 16, 43-60. 
*) 1551. Febr. 14. Düfl. St.-A., Eſſen, Stift, Nr. 1834. 
>) Bl. Katharinas Tejtament, Anl. 3. 



Eine Ermäßigung des Reichsanſchlages für ihr Stift hat auch 
Katharina troß fortgefegter Bemühungen nicht erreicht ;') aber wenige 
ftens gelang ihr eine Einigung mit der Stadt Eſſen über deren Beitrag 

zur Reichsſteuer. Schon 1552 hatte man fi) dahin verjtänbigt, daß die 
Stadt den fünften Teil der Steuer übernahm‘) und diefe war dann 
durch vier von der Abtiſſin vereidigte Einnehmer erhoben worden, von 

denen einen bie Äbtiſſin felbjt, einen das gräfliche Kapitel, einen die 
rRitterſchaft und einen die Stadt ernannt hatte.) 1556 (26. Januar) 

tam dann ber fpäter oft zitierte Tecklenburgiſche Vergleich zuftande, 

nach dem die Stadt „den fünften halben Pfennig“, d. h. 22°% vom 
Hundert der Neichöftenern auf fih nahm, hierzu aber auch 40 Höfe im 
Stift herangiehen durfte, wonon 27 im Beſitz von Bürgern und 13 int 

Befig des Hofpitals waren. Beide Teile behielten ſich ihre Privilegien 
vor; über die Frage der Neichsfreiheit der Stadt wurde alfo nichts 
entjchieden.') 

Unklar und widerſpruchsvoll geftaltete fih für Katharina, wie 
für fo viele geiftlihe Fürften ihrer Zeit, das Verhältnis zu den großen 
tirchlihen Fragen. Ihre Verwandtfchaft hielt ſich zur Neformation, 
und nad) dem oben Gefagten ift es immerhin wahrſcheinlich, daß auch 
fie ſelbſt innerlich der neuen Lehre mindeftens nahe jtand. Andererſeits 
beruhte ihre äußere Eriftenz, wie überhaupt das ftandesgemäße Leben 
der jüngeren Söhne und Töchter des hohen Adels, auf Einrichtungen, die 
mit der alten Kirche auf das engfte verwachſen waren und deven Weiters 
bejtehen bei einer allgemeinen kirchlichen Ummälzung in Frage geitellt 
war. Der Verſuch des Kurfürften Hermann von Wied in Köln, in 
feinem Erzitift die Reformation einzuführen, war geſcheitert. Wie 
hätte da eine Abtifjin von Effen es wagen follen, an dent Bejtehenden 
zu rütteln, dem Papfte, dem Kaifer und befonders ihrem eigenen Klerus 
zum Troß, der, er mochte innerlich jo fan fein, wie er wollte’) in jeder 

*) Bag. die Beſcheide von 1551 und 1557 (im Abfriften im Giener 
Stadtardiv). R f 

A Bol. die Sanbtagsverfandlungen v. 1552; Diff. St.A., Ef, 
Aften VILD. — —— 

>) Eine Aufzeichnung über die Erhebung der Steuer liegt im Eifener 
Stadtardiv, 

+) Or. im Düffeldorfer St.-M., ohne Siegel, Abſchriſten im Cffener 
Stadtardiv. 

ht), Saelünend It ein Borft, der fh im dem Mentbug) der Stadt 
&eifage, f. 16) eingetragen findet: 1540 op dach exaltationis crucis (14. 
Sept.) Rat und 2% fenden die beiden Bürgerneifter an die Ranonichen mit 
der Bitte, aß diefe fäntiic na alter loflicher insate und gewonheit dat 
hilge sacramentum dragen und processionaliter myt gaen umb dat 
veit, Die Xanonihen antworten: Orer wer weynich, darump wer on 
op dat mal to done nicht gelegen. Der Birgermeliter. Schreven be+ 
gebrt, die Kanonicjen möchten einen Pricfter deputieren, um dag Saframent 
um Daß $eld zu tragen, op dat et gemeyne volck sine alde lofliche 
hilgendracht und devocie halden. Die Kanonichen verweigern auch bie, 
umd die Propeifion unterbleibt. Hebben borgem., rat und XXIII des 
nycht int gude van den canoniken genommen; wante unweders 

12% 
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Neuerung eine Bedrohung feiner Pfründen erblicken mußte. Einen 
Gewifjenszwang auszuüben, verfuchte man damals nicht; man begnügte 
ſich mit der Beobachtung der äußeren Formen. Katharina hat nad 
ihrer Wahl die päpftliche Beftätigung nachgeſucht und erhalten,') und 
bei diefer Gelegenheit ohne Zweifel den vorgejchriebenen Obödienzeid 
geleiftet. In ihrem Tejtamente find der Papjt und der Erzbiſchof von 
Köln mit den hergebrachten Heinen Legaten (44 und % Thaler) bedad)) 
auch die Erequien find offenbar in der üblichen Weiſe gehalten worden.?) 

Im ganzen werden wir uns den firhlihen Zuftand in Efjen 
ähnlich zu denken haben, wie in den Landen des Herzogs Wilhelm von 
Kleve, deffen Einfluß in politiicher Beziehung in Efjen durchaus maß— 
gebend war. Schon im Jahre 1538 heißt es, die Obrigkeit der Stadt 
Eſſen habe die Kirchenordnung des Herzogs von Kleve angenommen?) 
Wir jehen, daß 1547 in der Marktkirche das Abendmahl unter beiderlei 
Geftalt ansgeteilt wurde,‘) die „Bildertrachten“, d. h. die Umzüge mit 
den Heiligenbildern um die Felder hörten auf oder wurden eing: 
ſchränkt) aud in der Münfterfiche verſchwanden die koſtbaren Reli— 
quiarien vom Hodaltare.‘) Mit der Seelforge wurden jedenfalls 

halver hadden dey canoniei sulx ghein entschuldinge; und borgem., 
rat und XXIII willen des den canonyken weder gedenken tot syner 
tit, — Die Progeffion auf Kreugerhöhung war eine ftädt. Seiler und findet 
fi deshalb im Liber ordinarlus (vgl. Arens, Beitr. 2 nicht enwähnt. 
Dan trug dn8 Salrament und Heiligendilder unter ftarker Beteiligung der 
Bürgerfhaft zu Bierde und zu Fuß um die abgeernteten Felder (daher 
Stoppelhilligen-processie); vgl. Beitr. 16, 43. 

_:) 1551, Qufi 9. Päpftlicher Auftrag an den Abt. v. Werden, der zur 
Aebtiffin dv. Eiien erwählten Gräfin Kath. dv. Telendurg die päpftliche Be- 
ftätigung zu erteilen. Abfdhr. Kind. 105, 197. 

*) Xgt. das Tejtament; unsen semptlichen jufferen unses capittels 
mallich 1 ggl. dar sollen sie vur docn, als sich gehort, in der kercken. 

®) Yeitr. 38, 171. 
) Beitr. 98, 182, 
®) Beitt. 16, 43, Anm. In einer Handſchrift des Minfterarchivg 

Beitr. 28, 259, Mr. 530) findet fi Die Notiz: Ao, 1542 wardt lestmal 
to Essen gehalten die ferne hilgendracht. us den Stadtrehnungen 
ergibt fi, dab die „Vierheiligentradt“ (vgl. Beitt. 16, 43) nod) bis 1561 
gebalten wurde, aber nicht mehr, wie früher, über Gropnhaufen, Altendort, 
Stoppenberg und Frillendori, (dgl. Arcns, Beitr. 21, 53), fondern nur nod) 
um die Stadtmauern. — Sonderbarer Weife findet fich ein Jahr na) der 
erneuten hergonlichen Berorbnung gegen Bildertrahten und Seldprogeffionen 
d. 1546 (Redlich, 1, 320) in der Eiiener Stadtrehinung (1547) die Eintragung : 
Durch bede myns g. h. van Gulich. .. dat helich sacrament omb dy 
muren gedraghen dry fridaghe. Die reitagsprogefiionen um die 
Mauern zwifcen Oſtern und Piingften (ogl. Beitt. 16, 42) wurden bis 
1561 fortgeickt. 

*) Während des geldrifchen Erbfolgefrieges wurde das Einrüden Taifer- 
licher Truppen in Cffen gefürchtet. Die Acbtiffin verfcaffte ich eine Laifer- 
ice Salva-Ouardia (1543. Aug. 2,, Kindl. 106, 91), die Stadt fandte mehr» 
fach, Boten aus, weil c3 bich, Düffeldorf werde belagert werden. (Stadt- 
tedhn., 1543. Sept.) Damals wurden die Koftbarfeiten des Miünfterfcages 
verftet. (Beitr. 16, 43, Anm.) 1552. März 3 beiehweren ſich die Kanonichen 
bei der Aebiffin über die Stiftsdamen: Die zum Yochaltare des Miünjters 
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Priefter betraut, die den Wünſchen. der Bürgerfchaft bis zu einem 
gewiffen Grade entgegenfamen. Langfam fing der Rat an, geijtlihe 
Nenten und Benefizien für Schulzwecke einzuziehen‘) oder jonft an Laien 
zu bringen,?) und wenigjtens die erfte Art der Säkularifation fand die 
Unterjtügung der Abtifjin. 

Das hergeitellte gute Einvernehmen zwiſchen der Fürftin und der 
Stadt hatte jeinen Ausdrud gleich nad) Katharinas Negierungsantritt in 
einem Vertrage zur Hebung der Stiftsjchule gefunden.) Mit Eins 
willigung des Scholafters war die Schule auf 10 Jahre ganz in bie 
Verwaltung der Stadt übergegangen, die aud) die Koften der Unter— 
haltung zu tragen hatte, ſoweit fie nicht aus den Eintünften des Schoins 
ſtikats gededt werden konnten. Um der Stadt dieſe Lajt zu erleichtern, 
willigte 1555 die Abtiſſin in die Einziehung einer Frühmeffenftiftung 
ein.) Bezeichnend für das allmählige Hinübergleiten der Stadt zur 
neuen Lehre ift es, daß zwar in allen amtlihen Schriftſtücken der katho— 
liſche Charakter der Schule betont wird, die Nektoren und Lehrer aber, 
fo weit ſich dies verfolgen läßt, ſich naher meift als Anhänger des 
Luthertums oder des Calvinismus zeigen. 

Den Durchbruch der Neformation in der Stadt Eſſen hat Ka— 
tharina von Tedlenburg nicht mehr erlebt. Da die Bewegung noch in 
ihrem Todesjahre ausbrach, fo liegt es nahe, den Grund dazu etwa in 
einer veränderten Haltung ihrer Nachfolgerin zu ſuchen. r 

Tas legte Zeugnis, das wir von Katharina haben, ift ihr Teſta— 
ment.) Reihtümer hat fie ebenjo wenig hinterlafjen, wie ihre Vor— 
gängerin; aber ihre perjönlihen Verhältnifje waren geordnet, und fie 
fonnte ſich ihren Getreuen für ihre Dienfte dankbar erweifen. Ihrem 
Nat Adrian von Berswort, der ihr einjt 200 Goldgulden hatte vor— 
jtreden müfjen — unzweifelhaft zur Befriedigung des Reichsfiskals — 
„damit fie und das Stift nicht in die Acht kämen“, hatte fie ihre zwei 
goldenen Ketten übergeben. Das jchon früher bei Berswort aufge— 

achörigen Nleinode und Zierate, die fonft auf der „Herren“ (d. h. der 
Sanonichen) Chor (wohl dem bogen Chor) aufbewahrt worden, feien feit 
7 8 Jahren fortgefcafft, man wille nicht, wohin, Die Acbtifiin möge auf 
deren Herausgabe dringen, damit gotz ehr und der kirchen nutz be- 
vordert und des gemeynen mans dunckel bedencken affgewant moge 
werden. Düf.St.-A., Eiien, Alten 1, 38c. 

') Beitr. 16, 59 u. 66. 
%) 1552 ift der Stadtjehretär Laurenz Bufienfmidt im Genuß der Ein⸗ 

fünfte einer von Adelgeid Grote geitifteten Bicarie in der Gertrudisticche, 
1546 Jasper Smeling, der Sohn de8 Bürgermeiiters Arndt Snieling, ein 
junger Laie, Juhaber der S. Martinsvicarie in Münfter, zu der dev Rat 
das_Präjentationsrcht hatte (Brot. d. Erbkäufe, Liſte der Neichsjteuer d. 
1552. St.-A.); Jasper Sm. tefignierte 1954, Beitr. 16, 66. Anm. — Biel 
teiht find dies die Nenten, mit denen die Stadt die Schule unterhielt 
(vgl. Beitr. 16, 64). 

”) Beitr. 16, 60. 
+) Beitr. 16, 66. 
3) Bot. Ant. 3, 
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nommene Darlehen, womit die Herrſchaft Carnap eingelöft war, Hatte 
nicht getilgt werden können; Carnap mußte aljo als Pfand in Bers— 
worts Händen verbleiben . — Unter der Dienerſchaft unterſcheiden wir 
höhere und niebere: Ein Hoffräulein, Balde genannt, erhält ein ſchwar— 
365 Damafttleid, eine Haube mit filbernen Sternen und andere Klei— 
dungsſtücke. Das bedeutendfte Legat jegt die Abtiffin ihrem „Baſtard— 
magen” Glas (Niclas) aus, einem Sohne ihres Bruders Nicolaus,') der 
ihr als Hofjunter gedient haben mochte; er erhält 100 Golbgulden zur 
Ausrüftung oder Pferd und Harnifc und 50 Thaler, da er „niemand 
habe, der ihm was gebe”. Das Gefinde erhält neben feinem durchweg 
rücjtändigen Lohn Betten, Leinwand, Spedjeiten u. dgl. Die einzige 
Verwandte — außer dem genannten Baftard —, die bedadht iſt, ijt Die 
Tochter von Katharinas älteftem Bruder, die Gräfin von Bentheim— 
Steinfurt; fie erhält ein Kleinod im Werte von 12 Thalern zum 
Andenken. Unter den Tejtamentsvollitredern find zwei Ranonichen. 
Was übrig bleibt, wenn fie und der Notar, gleichfalls ein alter Diener, 
ihre Gebühren erhalten haben, die Taufenden Rechnungen bezahlt und 
die Koften der kirchüchen Totenfeier gededt find, fol unter die Diener- 
ſchaft und die Armen verteilt werben. 

Es ift fein reich ausgeführtes Lebens: und Charakterbild, was 
hier hat geboten werben können, aber die einzelnen Züge unferer Skizze 
ſchließen fi doc zufammen zu dem Bilde einer ernten und milden, 
friediebenden und das Beſte ihres Landes fuchenden Fürftin. Daß fie 
die großen Gegenfäge der Zeit nicht auf die Dauer hat verföhnen Fönnen, 
war nicht ihre Schuld. Ebenſo wenig kann ihr ein Vorwurf daraus 
gemacht werden, daß fie die Finanznot ihres Heines Fürftentums in der 
kurzen Zeit ihrer Negierung nicht hat heilen können. Nein menſchlich 
genommen, gibt es in der langen Neihe der Efjener Äbtiſſinnen wenige 
jo wohltuende Geftalten, wie Katharina von Tedlenburg. 

») Hofjche, a. a. O, gibt an, er fei als Droft in Mheda geftorben. 



Anlage 1. 

Der Kölner Official verfündet wiederholt die Erfommunifation 
des ber Ketzerei verdächtigen Bernhard Lindemann von Eſſen. 

1537. Oft. 29. 

Officialis curie Coloniensis universis et singulis, ad quem 
vel quos presentes nosire liltere pervenerint, salutem in domino 
cum infrascriptorum veritatis noficia. Cum pium et rationabile sit, 
testimonium perhibere veritali et ex iustis et legitimis causis ex- 
communicationis et aliis ecclesiasticis censuris innodati sint ab 
omnibus Christi fidelibus arctius evitandi, presertim hii, qui in 
contemptum clavium sancte matris ecclesie, sese de heresi suspectos 
reddendo, certis annis illis contumaeiter insorduerunt, hinc est, 
quod nos tenore presentium attestamur ac vobis et vestrum cui- 
libet significamus ac ad vestram et cuiuslibet vestrum noticiam 
deducimus, quendam Bernhardum Lyndeman de Assindia 
certis annis exactis auctoritate nostra ordinaria fuisse et esse ex- 
communicatum et ut talem declaratum, aggravatum et reaggravatum 
cum invocatione auxilii brachii secularis ob non paritionem certi 
nostri monitionis, inhibitionis et citationis penalis mandati contra 
eum emissi et executi; item eundem fuisse et esse excommuni- 
catum cum duodecim suis vicinis proximioribus ob non re- 
sponsionem ad 'articulos pro subsistentia eiusdem mandati coram 
nobis exhibitos ad instantiam quondam domini Arnoldi de 
Osnaburg, reverendissimi domini nostri, domini Hermanni, sancte 
Coloniensis ecclesie archiepiscopi, principis electoris etc., procuratoris 
fiscalis; preterea ante certa tempora eundem Bernhardum, tunc in 
eivitate Coloniensi personaliter presentem et apprehensum auctori- 
tate nostra ad dicũ fiscalis instantiam sub excommunicationis et 
certa etiam pecuniaria pena tam sua persona quam rebus et bonis 
fuisse arrestatum et illi inhibitum, ne nostro arresto et inhibitione 
stante a dicta civitate Coloniensi discederet aut personam vel bona 
et res suas arrestatas transferret, nisi reali paritione nostrorum man- 

datorum previa ac responsione super certis gravissimis per eum, 
uti famatur, commissis excessibus (etiam heresim sapientibus) sibi 
per dictum procuratorem fiscalem proponendis medio suo iuramento 
facta, presertim inter alios excessus, ut ex ipsius fiscalis di- 
dieimus, quod ipse Bernhardus, uti ad ipsius fiscalis a fidedignis 
devenit noticiam, fama publica deferente, infra annos decem vel 
cireiter non fuisset neque esset alicui sacerdoti iuxta morem sancte 
ecclesie hactenus observatam (!) confessus, neque eliam sacrum 
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eucharistie sacramentum accepisset, item quod tempore quadra- 
gesimali citra necessitatem temere contra prohibitionem ecclesie et 
sanclorum patrum decreta carnes sepenumero commedisset, quodque 
de heresi Lutherana et anabaptistarum apud plures homines in di- 
versis locis plurimum suspectus esset, et quod cum anabaplistis di- 
versas conversationes et colloquia haberet et quod illi sua con- 
silia ab eo reciperent ac eum tamquam suum patronum et fautorem 
consulerent, prout hec et alia in predictis litteris et articulis latius 
continentur; verum idem Bernhardus huiusmodi nostro arresto et 
inhibitione ‚spretis et arrestum violando temere tamquam sibi non 
bene conseius a civitate Coloniensi abscessit neque reddire ac 
huiusmodi arresto et inhibitioni parere curavit, penas in illis con- 
tentas damnabiliter incurrendo, in anime sue grave periculum. 
In quorum fidem et testimonium presentes nostras litteras exinde 
fieri et per notarium infrascriptum subseribi sigillique maioris 
officialitatis diete curie appensione fecimus communiri. — Actum 
et datum anno domini millesimo quingentesimo tricesimo septimo, 
die vicesima nona mensis Octobris. 

S. per me Crathonem de Wetter notarium. 
Dr. (Berg.) im Effener Stadtarchiv. 

Anlage 2. 

Eingabe der Eſſener Bürgerſchaſt an den Nat und Ratsbeſchluß 
gegen den fürftlihen Richter Johann Pege wegen feines Verhaltens: 
nach der Bulaffung eines Präditanten durd den Nat. 

(1543.) Nov. 13.—14. 
Vor uch, ersamen vursichtigen burgemeisteren und rait, als 

unsere overichiet, geven wy semptlichen uire midtburgere dusse 
nabeschreven articule und puncten, unsere aller endt anliggend, 
nochmals wes in uwer biwesent geschien unde ergangen ist, then 
frislichen gedencken, umb tho behertigen an the nemen. — Wo 
wy alhir in der kirspelkirken to sunt Gertrudt unserer seilsorger, 
dair an unserer hoigster noitturft gelegen, leder, verruckt eyn 
itlanck, entbaren hebben und van den vermeynten pastoren uns 
gewiddert myt instoten eynes prediker monnycks, der halver (als 
umb eynes ungewoentlicken kirspelsregenten) wy ungefals vermidet 
und georsaickt worden, eynen frembdelingen, dem jedoch geyn 
argwohn unfrommen wesens opgelacht, op uwer consent fo pre- 
dicken verhoeren; — und wo wy dennach sampt uwer ersamheiden 
dersaicken vor den durchluchtigen hoighebaren fursten, unserem 
gnedigen lieven erffaigten und schirmfursten, hertogen to Cleve, 
Gulick und Bergh etc. verklaigt und die furstliche brieve hinder- 
rugh gestallt worden: — sulchs allet angesien begeren wy gutlich uwer 
ersamheiden, sich to bemoyen an hoichgedachten fursten, mit in- 
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liggen unser articul und puncten, vermitz u. ers. schriften voer 
to kommen, dair to wy unse gemeyne midtburgeren geschickten 
(unser aller wegen) ganz geflissen syn hen mede aff to firdigen. 
Des wollen wy uch, als den rede und recht believet, unser geboer- 
licher overichiet nicht verlaten. 

Them irsten: dat suntt Gertrudtz kircke on regenten und 
seilsorger ledich und die vicecurait vertagen ist, in syne stede die 
heren canonicke eyn predicker monnyck dem kirspel voer to 
wesen, die kircke und kirspel to regeren und predicken, gesath 
worden ist, jedoch gemeynlick und alltit umb unverstant syner 
sprake und ungeschicklichiet desselven die burgeren gheyn ge- 
fallen hebben koenden. Und ist kundich, dat van alder tit bisher 
und noch binnen Essend nicht gebruycklich gewest, dat men an- 
genommen und gesiaedet hebbe eynen monnynck, die kirspels- 
kircke to regeren. 

Der orsaicken, und dat sich mannigerlei twist, twispalt, un- 
wille und missverstant under den burgeren und gemeynhiet er- 
wassen und degelicks ie mer ungeluckes dairhen to vermoeden 
was; warmit. sulchs to vermyden van voelen guden luden be- 
trachtet woirt und u. ers. dersaick duck und mannichfeldich er- 
socht; hebben sick dennach die burgere vereyniget und opt raithuys 
vergaederen laten, aldar u. ers. van den burgeren die gebrecke 
voergegeven woerden und begert, gutlicherwise an die canonicke 
to erwerven ofte die canonicke to underrichten, dat ire wirden in 
stede des affgetagen vicecuraten eynen wertlicken priester off an- 
deren guden predicanten tolaten wollen, so vern sie sick alse pas- 
tores derselvigen sunt Gertrudtz kircken undernemen wollen to 
wesen. 

Die heren canonicke sint also durch die geschickten uwer 
ersamheiden unde der vierundtwyntigen ersocht eyns, twe mail off 
to meren tiden; jedoch sulx unangesien hebben die canonicke dem 
prediker monnick by irer tosage willen behalden blyven, und der 
solle (irer meynong nach) die kircke regeren. 

Item ist darentusschen, on eymantz verheisschinge, eyn 
predicant binnen Essend erschenen und die semptlicke burgere, 
also (wie gemelt) vergaedert, hebben van u. ers. begert, dat die 
frembde predicant, die in Vincentius Stoit huse ther herbergen 
were, eyn mail oder vier den burgeren predicken mochte. Erfunde 
sick, dat derselvige predicant ungeschickt und tot den ampte alhir 
nicht beqwem oder dienlick mochte wesen, solde men denselvigen 
myt geyner vertoegeringe langer tyt nicht dulden. — Op dusse 
beger, wiewol die rait sick gewiddert, hebben jedoch sulchs toge- 
laten und gestaedet. 

Der predicant, als hie drie sermonen binnen Essend ge- 
predigt. van denen lest op dach Symonis et Jude, nemlich den 
XXVIIE dach Octobris geschien, ist der predicant weder affgeferdigt, 



- 186 — 

uth der statt to vertrecken, dan derselvige geyn priester gewest 
und den burgeren undeynlick alhir to predicken beduchte. 

Dairnach die burgere weder andermails an u. ersamheiden, 
eynes predicanten halver, interpellert und angehalden; syn darop 
u. ers, XXIIIMige und semliche gemeynde aver eyn verdragen, dat 
men sick in sunt Gertrudtz kircken mit eynem, heren Albert 
Esken genant, off eynem anderen dulden solle bis them negsten 
tokunftigen gehalden ricksdage, und woirden die unwille darmede 
bis solange gestillet. 

Ist nach derre tit, nemlich den negenden dagh diser jegen- 
wurdiger maent Novembris, den burgeren geloent woirden eyn 
brief, in namen des durchluchtigen, hoichgebaren, unseres gnedigen 
schirmfursten uthgegan; und die burgemeisteren bekant hebben, 
wilchs sich oick also erfunden, wie Johan Pege, richter, sulchen 
brief inen, als gisteren (!) donredach, den VIII Novembris, presen- 
#ert und gehantreickt heb, und dieselvige furstliche brief gegewen 
was den XXVIlI Octobris lestverleden. 

Item so dieselvige brief uthdrucklichen vermeldende ist, wie 
hoichberoempte unsere gnedige schirmfurste, von wegen der hoich- 
wirdigen edele und walgebaren abdissen und capittel tho Essen 
(umb etliche vermeynte und unbetemliche saicken) ersocht sy, 
hebben darumb u. ers. durch iwe geschickten den fridach negenden 
dach Novembris an die capitels junfferen gutlichen doen fragen, 
‚off iren gnaden van sodanigen uthgegangen furstlichen schriften 
medewettich sy und gedaener befelh der saicken gestendich. 
Denna, den negsten dach an die walgebaren semptlicke capittels 
junfferen dar umb durch eyn der burgemeisteren und andere ge- 
schickten des raitz, vierundtwyntigen und gemeyne burgeren jeder 
‚der capittels junfferen vor sick alleyn nochmails doen fragen. Ist 
under anderen von iren gnaden bie der tyt vor antworde beiegent 
und muntlicken angesacht den geschickten, inen sy derre ge- 
‚scheften allet nicht wettich und hedden dersaken geyn befelh gedaen. 

Item is der richter Johan Pege durch u. ers. und der sem- 
lichen gemeynen beschickt worden und befragt, op welckeren be- 
felh sulche schrift erlanget syn, hevet hy bekannt vor der gemeyn- 
hiet, wie der veste Dyrick optem Berge und hie, Johan Pege, van 
wegen unser gnediger frawe abdiss und capittels junfferen an rede 
myns gnedigen heren die sake voergegeven hebben und schrifte 
wie vurss. erlanget. Und als genanter Pege van den burgeren 
verstanden, wie die capittels junfern des gheyn befelh gedan 
hedden, hefft hie sick getagen op die canonike als capittel. Dar 
op die hern canonicke den negsten sundach durch die geschickten 
umb die furstliche schrift befragt woirden syn, in maten wie voer- 
gemelt, dieselvige semptlicken vergaedert hebben laten antworden, 
nie canonicke hedden umb der kircken und den frembden predi- 
cadten an Diderick optem Berge und Johan Pege, richter, in 
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stede wolgemelter unser gnediger frawe abdissen geklaeget, hebben 
an inen jedoch nicht begerth, wair ter steden und wie die vurss. 
manne dersaken vortan klagen solden, dar sie to gerynge to weren. 

Umb alle angelagen oirsaken die burgere eyn qwait ver- 
moiden op gemelten Diderick optem Berge und den richter gelacht 
hebben, insunderhiet spoeren, dat Johan Pege, richter, den eiden 
hie dem rade und burgeren to Essend gedaen hevet, ser vergelh- 
licken hengestalt, dewile dieselvigen geyne gebrecke hochbemelter 
abdissen und ires egen anliggens dem rade van Essend, als der 
burgere overichiet, nicht voergegeven hebn, als sich doch, irer 
personen, aller geboerlichiet, erlichiet und gelymps nach nicht 
anders solde hebben geeiget. 

U. ersamhieden desses beriplichen betrachten, off it allet also 
wie vurss. ergangen und wair sy, uwer gewetten uns to entdecken 
ser guitlich begeren und uns desselvigen nicht tot ungnaden aff- 
nemen wollen, dan unsere aller reden und recht hanthaeven und 
vor ungeboerlichiet beschudden. Willen wi mit flite, als under- 
denige gehorsame burgere, henwidderumb befunden werden. 

U. er. semptlicke midtburgere mo Essend. 
Dusse voergemelten puncten hebn die burgere laiten 

verfaiten und anteichnen und als voirt den gemeynen ver- 
gaederden burgeren doen voerlesen, op dynxdach den drut- 
teynden Novembris. Synt ock dieselvigen arlicule und 
puncten op beger der semptlicher vergaederden burgeren 
dem ersamen rade sampt den burgeren am oppenen ven- 
steren doen hoeren, und die rait myt den burgeren by 
sulchen articulen gestendich verbleven. 

St. ex commissione consulatus. 
Anno quo supra, gudenstaigs den XIII Novembris hebben 

die gemeynhiet der burgere andermails befestigt und ingegaen 
alle puncten und articule vurgeschreven. 

Darneffen, so Johan Pege, richter, op sundach lestverleden 
durch den ersamen rait, vierundtwyntich und gantzer gemeynd, in 
der statthuss vergaedert, by iren statzdiener twemail beschickt is 
woirden, by also dat eme burgemeisteren, rait und semliche ge- 
meynde to entbaden fry und velich geliede, aff und an aldar to 
komen und ire spraicke tho hoeren, ock them derden mail durch 
iren secretarien sampt dem statzdiener, myt entbiedynge vri, velich 
und stracks geliedes, aldar in der stalhuss by den ersamen rait 
te kommen, besant hebben, wilchs Johan Pege als verachtentlich 
gelaten und by den rait nicht erschenen. Dan ist genanter Johan 
Pege, richter, statruymisch geworden buten consent, wetten und 
willen des rades. 

Umb alle ertalt oirsaichen die gantze gemeynhiet begerden 
eyndrechtlich in to gaen und tho sluten, dat men Dyrick optem 
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Berge und Johan Pege, richter, henfoirt mer geyn geliede geven 
solle, mer buten der stat van Essend dieselvigen liven laten, bis 
der tit sie sick genoichsam dem rechten verdedingt hebben. — 
Item do dusses in den rait gebracht, dair op hebben die rait der 
burgeren begerte vurss. gefolchlick gewest und allet, wie hievor 
gemeldet, myt den burgeren, bewilliget, believet, geslotten und 
entlichen ingegaen. 

Presentes fuerunt ex parte consulatus Arnt Smelinck, 
Schreven, Sevendar, Asbeck, Schroeder, Plyr, Stoit, quorum 
singulari commissione premissa ego secretarius scripsi. 

Anlage 3. 

Teſtament der Äbtiſſin Katharina von Tecklenburg (15609). 

Wir, Cathrina von Teckelenborch, bekennen, dat wir unse 
testament gemacht hehben, wie folgt: 

Erstlich verordnen wir vor unse testamentatores hern 
Christophel Overstein und hern Conrade,t) beide canonichen, und 
Hinrichen Custer, dat sy unsen lesten willen ussrichten willen, 
wie hier nachfolgt: 

Erstlich geven und besetten wy dem pawest 1 orih dalers, 
Dem ertzbischoff van Coln ort, 
Und unsen semptlichen junfferen unses capittels mallich 1 

goltgl,, dar sollen sie vuer doen, als sich gehort, in der kercken. 
It. Balcken bin ich schuldich 1?/, kleidung, dartto geve ich 

oer meinen swarten damast und dat benet mit den silver sternen, 
und den besten kammelotten underrock und den sachschen ronden 
kolner,?) dweil sy my getreulich gedienet. 

It. wir seint Annen, unser magt, all oer verdeinte loin schuldich, 
alle jair 2 daler, solange sy gecockt heft, sus des jars I thaler. 
Daer geven wir oer tho, umb oeres treuwen deinstes willen, dat 
bedde mit siner thobehoer und die kuissen under up der cameren. 

It. Trynen, der cleinen magt, sint wir alle oer belonung 
schuldich. 

Joeste und Johan, unsen diener, sint wir oer belonunge auch 
schuldich, 

It. wir geven und besetten Claes, unser bastert-mage, pert 
und harns of hundert goltgl., dar hie sich mit rusten kan, of bie 
dat pert und harns viftich Daler, so hie nommes hefft, die em 
wat geft. 

’) Ein Gficner Kanonitus des Namens Konrad Fommt in den Prä- 
fenstiften diejer Sabre nicht vor. Konrad Berker, Kanonifus und Baftor von 
©. Yobanıı, ftarb fhon 1553. "Da faum anzunepmen üt, dab das Tele: 
ment fhon aus Katharinas erften Negierungsjahten fammt, fo wird an 
einen auswärts lebenden Kanonikus zu denken fein. 

®, Der feidene dunde Költer ift vielleicht ein Hut, 
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It. Els Umbgange en in demund Lotger besetten wir mallich 
5 thaler und malich 2 par lacken baven uiss der kisten und ein 
ideren 2 siden speckes, dweil sie mir manichen treuwen deinst 
gedain heben. 

Mars, unsem diener geven wir 2 sieden spickes und 2 thaler. 
It. noch besette ich und geve mynen trewhanders, mallich 

10 thaler, op dat sy meinen lesten willen uissrichten willen, die 
dar an reiden alden golde liggen, und doen unsen lesten willen 
bei oerer selen seligkeit, und geven hern Ditherichen, dem notario, 
15 goltgl. 

It Adrian Berswort heft uns gelent 200 golllg, die wir na 
‚dem cammergericht hebben gesant, up dat wir und unse stift nicht 
in die acht quemen. Des hebben wir oem tem rechten underpande 
gesat und in sin gewarsam gedaen unse beide gulden ketten, in 
beiwesen hern Ditherich, notarius, und hern Christoffel und Hin- 
rich Custer. 

So Beschwort vurg. uns tho gefallen und willen heft op sin 
guidt upgebracht, so foel penninge, darmit wir die gewalt van 
Carnop an uns geloest heben, inhalt brieve und siegelen, darop 
wir em alle brief und siegel hebben gehandreicht mit einen will- 
brief und helder und mener besitter gemacht, gleich uns selves, 
und mach on auch inhalt disses testament helder und mener, wie 
wir das off dat kreftigste konden off mochten doen, dweil er die 
penninge up sei gar und all opgebracht heft. 

It. dit sint unse placht schult; beger ich, dat men die betale. 
it. Berndt Pleier sint wir schuldich inhalt siner rechnunge 
It. Elbert Sanders u. ” no" ” 
It. Alef van Deffens 
It. Lissken in der stadthuis 
Wilhelm van Limburch 
Thonnis Grymmolt 
Peter Doickscherer 
Holtkamp ” 

Noch geven wir unser nichten, unsers broeders dochter, ein 
<lenode von 12 thaler, unser darbei tho gedencken, und wan unse 
kerckenrecht gehalden is, und unse schult betalt, wat dan noch 
over bleve, so sullen unse testamentatores unsem vettern Claese 
vurg. und anderen unsen dieneren unse giffte verbetteren, und 
wat dan vorder dar blivet, den armen met deilen, wu unse testa- 
mentatores dat am besten raden konden. 

Wyr Cathrina tho Teckelenburgh, abdisse, bekennen 
dit vorgeschreven wair iho sein, und begeren van her Dirich 
Bottrop, als ein notarius, dit rede tho macken. Dat myn 
leste wille is und blyven sall. 

Düff. St.A., Ejjen, Aften I, 8. 

——222 
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Plünderungszüge der ſpaniſchen Soldatesfa ins 

Kirchſpiel Steele während der Zahre 1586 und 1587. 

Von Dr. 8. Heinrich Schaefer. 

Seit 1568 wogte der niederländiſch-ſpaniſche Krieg hin und her 
zum Verderben der weſtdeutſchen Lande. Die Spanier ſetzten ſich am 
Niederrhein feit, um von da aus Holland, das Erbteil ihres Königs, in 
die Gewalt zu befommen. Seit 1582 famen die Truchſeſſiſchen Wirren, 
der Kampf um Kurköln hinzu. Wiederholt zogen die feindlichen Haufen 
zu Plünderungszügen bis nach Weſtfalen hinein, auch ins Stift Efjen. 
Insbefondere hören wir dies von den jpanifhen Horden. Für das 
Frühjahr 1586 wußten wir von einem Einfall in das Gebiet von 
Dortmund, und feit dem Sommer lagerte das fpanijhe Heer unter 
Aerander Farneje bei Neuß und Weſel. Von hier unternahm es des 
öfteren Streifzüge in die umliegenden Ortſchaften. Man berichtet von 
ihrem Erſcheinen in Kettwig, Bodum, Hamm und im Stift Effen. Im 
Jahre 1590 wurde infolge der jtattgehabten Verwüjtungen im Stift 
eine Klageſchrift der Abtiffin Eliſabeth von Manderſcheid zur Jufor— 
mation des Kaiſers eingereicht, worin es heißt, daß das Stift durch die 
Ereigniffe des nieberländifchen und Lölnijchen Krieges ganz verarnut, 
ein Teil der Haus: und Hofbefiger geflüchtet, ein anderer vor Hunger 
und Angit geftorben jei. Borbed und Carnap, die zeitweiligen Reſi— 
denzen der Fürftäbtifjin, hätte das Kriegsvolk eingenommen, die Orts 
ſchaft Steele erobert und geplündert.') 

Nähere Nachrichten fehlten uns bisher über dieje Einfälle der 
Spanier. Da läßt ung jegt über die Beſetzung Steeles und das Gebaren 
des fremden Kriegsvolfes erwünjchten Einblic tun eine Bittſchrift des 
Schulten Johann zu Zjimg bei Steele an die Abtiffin Clijabeth 
von Manderſcheid aus dem Jahre 1595. Das wichtige Schreiben findet 
Äh im Düffeldorfer Staatsarchiv, Stift Effen, Alten XXII, 13 f. 33, 
Johann Iſing wunſcht Nachlaß der Pahtabgaben und Steuern wegen 
des ſchweren Unglüds, das in den vergangenen Jahren über feinen Hof 
getommen fei. Und dann jehildert er dies. 1586 hätten die ſpaniſchen 

4) Bgt. füber dics und das vorhergehende H. Gyofjens, Geld. ber 
ſpaniſchen Einfälle in Stadt und Stift Eiien (Beiträge 12, 1888, ©. 11—14), 
wo aud) die weitere Literatur vermerkt jteht. 

13 
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Soldaten unter dem Kapitän van Houtepen Steele angefallen, 
eingenommen und geplündert. Bei der Gelegenheit ſeien ſie auch nach 
dem Hofe Iſing gezogen, hätten ſeinen Vater Heinſrüch Schulte 
ing und feinen Bruder umgebraht und dazu feine Mutter ver— 
ftümmelt, inden fie ihr die Nafe abjehnitten. Nachdem fie dann den 
Hof ausgeraubt hatten, wobei ihnen unter anderem 6 wertvolle Pferde 
in die Hände fielen, hätten fie Haus und Scheuern bis auf den Grund 
durch Brandlegung zerjtört. Der Hof jei zwar von dem Bittfteller im 
folgenden Jahre mit Hilfe feiner Verwandten‘) unter großem Koften= 
aufwand wieder aufgebaut worden, aber im Herbſt 1587 wären auch 
die Spanier zurückgekehrt, diesmal unter dem Kapitän Jmanuel 
de Vega, und hätten von Michaelis (29. September) bis Martini 
(11. November) in Steele gelegen und bei der Gelegenheit jeinen Hof 
zum zweiten Male rein ausgeplündert. 

Wir haben alfo in dem Bericht Iſings ein’ ebenfo feltenes als 
deutlic) ſprechendes Bild von den furchtbaren Drangfalen der damaligen 
Kriegszeiten, die auch das Eſſener Ländchen heimfuchten. 

Der Hof Iſing ſelbſt ift ja heute noch vorhanden: in einfamer 
Sage am Iſinger Berg von tiefer Schlucht und einem lieblichen Wieſen— 
tal mit Büchlein und Fijchteih umgeben. Er war ehedem weder 
Oberhof noch gehörte er als Unterqut zu einem ſolchen, jondern er 
erſcheint als ein Lehnshof des Stiftes Effen, und zwar der dortigen 
Rropftei. Von dem Lehnsmann mußte jährlich „Schuld, Pacht, Zins, 
Dienſt und Bede“ nach alter Gewohnheit an die Propftei entrichtet 
werden?) 1571 richtete die verwitwete Gräfin Margarete von Diep— 
holt und Bronkhorſt an Abtifin Irnigardı v. Diepholt die Bitte, ihren 
Sohn (Friedrich) in den Lehnsbeſitz des von feinem + Vater (Nubolf) 
ererbten Hofes Sing zu feben. Das geihah. Friedrich verkaufte dann 
1580 fein Recht an Eberhard von Schüren für 2400 Taler. 

Von den adligen Lehnsträgern verichieden waren die Pächter, 
die Inhaber und Bebauer des Hofes, die jogenannten Schulten zu Iſing. 
Sie hatten neben den eigenen Abgaben an die Lehnsbefiger noch die 
Pachtgelder von den abhängigen Köttern einzutreiben. Dabei mußten 
fie ftiftshörig oder frei fein, aber nicht Eigenhörige der Lehnsträger. 
Der in unſerer Urkunde genannte Schulte Heinrid von ing, 
der von den janiern ermordet wurde, war auch Kirchmeijter von 
Steele.) Sein ältefter Sohn, der ebenfalls von den Spaniern ermordet 
wurde, hieß aud Heinrih. Er war jhon 1584 als Vertreter feines 
Vaters mit wichtigen Geſchäften beauftragt worden. Beide fielen 

') Sein Obeim väterlicherſeits war der Schulte Johann don 
Gitenfcheidt, vgl. die folgende Anmerkung. 

?) Näheres darüber in m. demnäciit ericheinenden Geſchichte des 
Dberbofes Eidenfcheidt; jet vgl. Carl Meyer, Gefch. der Bürgermeifterei 
Stopvenbern (1897) ©. 82. 

>) Bat, Urkunden und Akten des Cifener Münfterarhivs No, 402 
Geſch. Beiträge 28, 1906, ©. 208.) 



- 5 — 

offenbar bei der Verteidigung des Hofes. Wir lafjen nun die Urkunde 
folgen: 

1595 Februar 28. 
Johann Schulte zu Iſſingh, Sohn des + Hein 

rich, an Elijabeth Gräfin von Manderfheidt, ermählte 
Abtiſſin von Efjen: bittet, den Lehnsträger des Hofes Iſſingh, 
Eberhardt von Schüren, der ihn nutzlos an die Lehns— 
herrin, Pröpftin des Stiftes, gewiejen hat, zu veranlafien, daß ihm 
ein Teil der Hofabgaben wegen der ſchlimmen Zeiten erlafjen werde. 

„Dan anfencklich ist jederman bewusst, dass in anno 86 
die Spanschen under dem captein van Houtepen Steel angefallen, 
eingenommen und uf der herberg meiner bester pferdt eines, 
so nit von meiner oder meines vatlers schuld wegen, sondern 
von seiner Liebden (Schüren) wegen uf anhalten der konventualen 
im Ketwigh gerichtlich gepfandet worden, bekommen, da sowoll 
mein vater als ich lieber 80 daller vor verloren haben wolten, 
wilcher schade je mit keiner fugh mir zugelacht werden kan .... 
Und ist dabey offenbar, dass zur selben Zeit, als angereigte 
Spanschen meinen vatter und broder umbracht und meiner 
motter die nasen abgeschnitten, dass sie alsbaldt alles gereidt 
und darunder 6 pferdt, deren keines under 60 thaller werdt, 
weggenohmen, darzu haus und zwey scheuren im grundt ab- 
gebrandt und mir mehr schaden dan anderthalb tausent thaler 
werdt zugefügt. Wiewol ich dan in folgenden jahren mit behulf 
meiner verwanten ein newe haus mit zween scheuren widerumb 
erbawet, so mir nit under 400 reichsthaler gekostet, so hat mir 
doch noch (weder) gedachter von Scheuren noch die von 
Diepholtz im geringsten ein behulf erwiesen unangesehen, 
dass solche und dergleichen casus fortuiti, so violentia militari 
erstehen, nach beschreibungh der rechten nit dem pfechter 
sondern dem herren zu tragen kommen . ... . 

Neben dessen in anno 87, als Imanuel de Vega in Steel 
gelegen, dan er uf Michaelis, als noch die scheuren ungedroschen, 
kommen und bis uf Martini verharret, da haben mir die kriegs- 
leut alles, was ich von korn eingefürt, vorbehalten was davon 
gesehet, ausgedroschen und wegh gefurt, auch im widderkeren 
zween pferdt genommen, und hat glickwol gemelter von Scheuren 
von dem jahr mir die ganze pfacht angerechnet, da mir doch 
alles abgenomen, ehe dan terminus solutionis ankommen . . . . 
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Zur Geſchichte der Gewehrfabrifation in Eſſen. 

Von Wilh. Grevel. 

Schon im Jahre 1877 veröffentlichte ich in der Eſſener 
Zeitung — Nr. 106 vom 8. Mai — einen Aufjag „Zur Geſchichte 
der Gewehrfabritation in Ejfen“ und gab dann fpäter 
in meiner „Überfiht der Geſchichte des Landtreifes Efien“ — Heft VI 
der Beiträge zur Geſch. v. Stadt und Stift Eſſen, Eſſen 1883 — auf 
Scite 55 und 56 eine gedrängte Überficht über die Entwidelung diejes 
für Stadt und Stift früher jo bedeutſamen Jnduftriezweiges. 

Bevor id nun an eine Bearbeitung des von mir ſeitdem weiter 
gejammelten Materials herantrete, ſcheint es mir nützlich, ſchon jetzt 
nachfolgende „Gewehr-Ordnung“ der Vergeſſenheit zu entreißen, um 
ſo mehr, als davon nur dies eine Exempiar noch vorhanden zu ſein 
iheint und der Juhalt — ic) verweife namentlich auf Cap. VI 
„Bon den Gewehrs-Liefferungen insgemein“ von hervorragendem 
Intereſſe iſt. 

Die „Gewehr-Ordnung“ ift gedruckt auf 8 Quartſeiten = 4 
Blättern, die ganze erſte Seite nimmt dev Titel ein. Drudort ift nicht 
angegeben. 

Gewehr Ordnung 

der Stadt Eſſen 

Wornach jo woll die Meiftere der Ges 
wehr Fabrie die Lauffe, Schlöfjer, 

Laden oder Schafften ver= 
fertigen 

Als auch 
Die veraydete Connestabel und Visita- 

tores diefelbe probiren und 
visitiren follen 

Von 
Einem Hochachtbahren 
Magistrath daſelbſt 

Renovirt und Revidirt 
den 17. May 1720, 
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WirBürgermeifter undRath der Stadt Eſſen, 
auch Vorſtehere der Gemeine daſelbſt zeugen und bekennen hiemit, daß 
Wir zu mehrerm auffnehmen unſer Gewehr Pabric, und dieſelbe in 
einem florisanten Stand zu bringen Gegenwertige unſere Gewehr— 
Drdnung revidirt, renovirt, und zu jedermans Nahrict zu publi- 
eiren befohlen; Immaßen folget 

Cap. 1. 
Von den Lauff-Schmidten. 

1. Wan bei einem Lauff-Schmidt, Lauffe zu verfertigen bejtellet 
werden, fo jolle Er diejelbe allerdings dem Ihm gegebenen Model 
gemeß machen, injonderheit dafür Sorge tragen, daß Diejelbe überall 
rein und ſauber gemacht werden, alfo da daran feine Gruben ſich 
offenbahren. 

. Zu den Lauffen fol das befte gefhmeidige und zu der Gewehr 
Fabrie tüchtige Eyſen gebrauchet werden, in specie das zu 
Meinerghagen, Börde, Ludenſched, Hagen, Brederjeldt und 
des endts im Königlichen Preußifchen Sauerlande gemachte Eyfen 
dazu angeihaffet werden. 

3. Soll der Meifter auff jeden Lauff jein Zeichen warm und tieff 
gnug ſchlagen, damit es nicht leicht ausgejchlieflen werden könne, 
bey Straff eines Ort Thaler. 

4. Ein Lauff der beſchoſſen und probiret ift, joll von neuen nicht 
dünner gejchlieffen oder weiter gebohret werden, bey Straff von 
ein Goltgl. 
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Cap. II. 
Von den Bereideren. 

1. Die Bereidere jollen die Shwang:Schrauben aljo rein und jauber 
machen, daß fie vollen Draht halten, und zwarn wenigftens 6 bis 
7 volle Gänge haben, bey Straff eines halben Thaler. 

. Daß Zündloch joll nicht darin geſchlagen, jondern gebrilt oder 
gebohret werden, doch aljo, daß in der Schraube ein Kerb gefeilet 
und ein ftrohbreit dem Zündloch vorbei gehe, damit das Gewehr 
nicht ftoße, bei gleichmeſſiger Straf. 

3. Sollen keine Sephafften, jondern vor und mitten Streihhafften, jo 
dick und ftark gemug, gemacht werden, doch mit der Vorforge, dafs 
ſolche nicht durchgehauen oder der Lauff dadurch beſchädiget werde, 
bey Straff eines Thalers. 
Soll unten am ende der Schwanb-Schrauben des Bereiders Zeichen 
neichlagen werden, 

. Kein Lauff joll zum Probirer oder Lademacher gebracht werden, 
er jey den erjtlih gerichtet, oder recht und gleich gebeuget, und 
ſauber gemacht worden, bei Straff eines Ort Thaler. 

6. Soll der Yauff vein und ſauber abgezogen werden, damit er in der 
Laden dejto befjer Anfehen habe. 

6} 

5 
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Soll das forderſte Visier recht und Gerade auff den Lauff gejeget 
werden, bey Straff von ein Ort Thaler. 
Die Bajonetten follen dicht und feit auff die Lauffe gepaffet 
werden, alfo daß fic oben dem Lauff und unten dem Schafft gleich 
ſeyn, doch daß der Lauff nicht beſchwächet werde. 
Die Lauffe jolen hinter vor endts an der Cammer gleich gefeilet 
werden, ehe und bevor die Schraube eingezogen wird. 

Cap. IM. 
Bon den Shlogmadern. 

. Wan Liefferung bejtellet, jo jollen die Schlöffer aceurat nad den 
vorgejhriebenen Model gemacht werden. 
Sollen die Schlöffer zwarn ftard von Federn, aber doch dabey gut 
von gang feyn, und vom beften Stahl gemacht werden, daß fie woll 
Feur geben. 
Das Stahl muß auff die Pfanne dicht auf einander ſchlieſſende 
gemacht werben, damit fein Näffe darin komme. 
Sollen die Schrauben vollenfommen Draht halten, und mit vollen: 
kommenen Gängen verjehen, wie aud das Schloßblech gleich gemacht 
werden, alfo dah die Schrauben grade durd) gehen und nicht über- 
orts, alles bey Straff eines Thaler. 

isitator joll das Schloß nicht anders als nad) der Härtung 
n, und das Zeichen oben auff jchlagen, falls aber die 

-Visitation vor der Härtung verlanget würde, jo ſoll er zwarn 
ſolches auch zu thun ſchuldig ſeyn, gleichwoll aber alsban das 
Zeichen nicht anders als unterm Schloß ſchlagen. 

Cap. IV. 
Von den Yademadern oder Schäfftern. 

. Der Lademadher oder Schäffter ſoll fein anderes als truden Holt 
zur Laden oder Schafft gebrauchen bey Straff von einem Ort 
Thaler. 
Soll der Lauff an der Schwantz-Schrauben dichte vor dem Schafit, 
wie auch das Schloß vor dem Lauff dichte vorgepaflt werden, aljo 
daß darzwijcen fein Raum übrig jey, bey gleichmeſſiger Straff. 

. Die Creutz-Schraube jo in die Schwantz-Schraube gehet, und 
diefelbe halten muß, joll mit gutem Draht woll verjehen werden, 
daß fie feit halte, bei Straf eines halben Thaler. 
Die Schloß:Schraube muß aljo abgehauen werden, daß jie doch 
didte halte, und nicht verfürget werde. 
Das Schloß joll in ven Schaft dergejtalt eingelent werden, daß das 
Zündloch mitten in der Pfannen lieg, 
Der Ladeftod foll nicht auf die Schlop-Schraube anſtoßen, jondern 
über diejelbe gehen, und aleihwoll der Stod jeine gehörige dicke und 
länge halten, alles bey Straff eines Orts Thaler. 
Kein Eſſendiſcher Lauff noch Schloß foll geſchäfftet werden, er jey 
dan vorhin mit des Probier-Meijters Zeichen, die Lade oder Schafft 
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aud allemal mit des Meifters Zeichen bezeichnet worden, bey Straf 
eines halben Thaler. 

8. Der Visitator joll die Gewehr an des Gewehrhandlers Hauß, wenn 
25 Stück beyfanmen jeyn, nicht aber in des Lademachers Hauß 
zu visitiren ſchuldig ſeyn, es jollen aber die Lademacher nicht unter 
12 Stüd zum Kauffmann bringen, es jey dan, daß diejelbe vorhin 
zu den Visitatoren gebracht, und gezeichnet worden, bi zu anders 
weitiger Verordnung. 

Cap. V. 
Vom Conneftabel und Visitatorem 

1. Soll der Conneftabel nahfolgenden Aydt zu Gott außjhweren : 
3b fhwere zu Gott dem Allmädhtigen dab 
meinem mir anvertrauten Connestabler 
Ampt treulid vorftehen will,dielauffe mit 
Kugel jhweren Pulver oder mit doppelter 
Ladung von dem auff den fünfiten Grad 
ihlagenden guten Hobländiſchen Mußketten— 
Pulver bejhiefjen, und wan Sie in der 
Probe tühtig und gut befunden, mit dem 
mir vom Hochachtbarem Magiitratie anver- 
treneten Zeiden des Schwerdts bezeidnen, 
und mid ım übrigen deſſen Verordnung 
gemeß verhalten will So wahr mir Gott 
belffe, und jein 9. Evangelium, 

Dan 2. joll der Veraydete Constabel feinen Lauff probiren, er 
fey dan mit des auff-Schmidts Zeichen gezeichnet. 

3. Soll Er keinen Lauff probiren, Er habe dan denfelben vorher mit 
der Wiſch-Ruthen ansgewijchet, damit derjelbe fein Fett oder Näſſe 
zu Beſchwächung des Pulvers bey ſich habe. 

4. Die Lauffe ſoll Er vor der probirung visitiren, ob Sie dent 
vorgejchriebenen Model und Ordnung gemeß gemacht, und des 
beſchieſſens werth feyn, welche Er dan tüchtig zu fein vermeinet, 
diefelbe ſoll Er nad) feinem vorgejchriebenen und außgejhwornent 
Eydt probiren und bejchiefien. 
Soll Er die Lauffe nad) dem probiren drey Tage jtehen laſſen, 
und dan erft befichtigen, und unterfuchen, wie Sie beſchaffen, welche 
Er dan in der Probe nach dem vorgefehriebenen Model und diefer 
Ordnung gemeß gemacht, und gut befunden, mit dem Stadt 
Schwerdt, jo oben oder auff der jeiten des Lauffs zu ſchlagen, 
bezeichnen, bey verluft jeines Dienftes oder ander urbitr 
Straffe. 

6. Auf einen feinen Lauff fol das Stadt Schwerd mit einer Cronen 
von den veraydeten Visitatoren geſchlagen werden. 
Der Conestabel oder Visitator foll nad der Bereidung zu den 
Vereiders, auff begehren des Kauffnans, wenn die Anzahl der 

El 
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Lauffen über 12 iſt, hinzugehen ſchuldig jeyn, und die probirte 
Lauffe oben auff der Shwang:-Schrauben, wenn fie der Ordnung 
gemeß bereidet jind, bezeichnen. 

. Keine fertige Gewehre follen auff Karren oder Wagen auffgeladen 
werden, als nur von den veraydeten Constabel, in deſſen Gegen— 
wart fie auch auf der Stadt jolien gefahren werden, damit feine 
unprobirte noch unvisitirte Gewehre heraußgehen, bey Straff 
von fünff Goltgl. Der Constabel aber ſoll jehs Stüber, als 
3 Stüber von Gewehrhandler und 3 Stüber vom Pfachter der 
Gewehre aceisen nad) inhalt der Vorwarden, von 100 Stüd 
auffzuladen, geniefjen. 

. Sollen zwei Visitatores und Probier:Meiftere einer von den 
Meijtern des Schmidt-Ampts, der ander von den Lademachern oder 
Schäfftern angeordnet werden, und nachfolgenden Aydt auffchweren: 
IH ſchwere zu Gott dem Allmwifjenden, daß 
IH die Lauffe, Schlöjfer und Laden, und was 
zum Gewehr gehörig, welde mir zu visiti- 
ren vorfommen, vedlid und getreulid be 
ſichtigen, und die Fehler nad vorgejhrieber 
nerOrdnunganffridtig ohne einige Abſicht 
auff Gunjt oder Ungunit, Freundt- oder 
Feindihaft anzeigen, und darüber urthei« 
len, und welde tühtig befunden, mitdem mir 
anvertranten Zeichen des Schwerdtsbezeich— 
nen, welche aber untüchtig befinde, außſetzen 
will So wahr mir Gott helffe und jein © 
Evangelium. 

Cap. VI. 
Von den Gewehrs Yieferungen insgemein. 

Sollen feine fertige Gewehr auf der Stadt gehen, es jey dan daß 
fie vorher mit des Visitatoris oder Probier-Meifters Zeichen 
bezeichnet worden, bey Straff von 10 Goldgl. von dem Verkauffer 
zu bezahlen, des endts dem Pförtner anbefohlen wird, darauff qute 
achtung zu geben. 
Sollen feine Lauffe jo von gejprungenen Lauffen reparirt, und 
von neuen probirt worden, alhie geſchäfftet oder beladen, jondern 
unbeladet verhandelt werden. 
Keine alte fremde Lauffe jollen alhie probiret werben. 
Wenn der Visitator einen Meifter wegen begangener Faute der 
Ordnung gemeß Bruchfällig erkläret, der Meijter aber ſich darwieder 
bejhweren würde, als wenn ihme zu Wehe gejchehen, foll dent 
Beſchwerten frenitchen, den Ampts:Meifter nebſt einen alten Meifter 
(dafern er von der Profession ift, jonften einen anderen alten 
Meifter) über die bejtraffte Faute erfennen zu laſſen, dafern aber 
diefe dem Urtheil und Erklärung der Visitatoris beipflichten 
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würden, joll der Verbrecher die Brüchte doppelt zu bezahlen, ſchuldig 
eyn. 

5. Da auch der Visitator oder Koermeiſter, dem Meiſter der Lauffen, 
Schlöſſer, Bereidung und Laden, etc. eine Puute oder Mangel an 
der verfertigten Arbeit anzeigen würde, ſoll der Meiſter ſolchen 
Mangel alfobald zu beffern md zu enderen |huldig jeyn, fallft er 
aber darin jäumig were, oder die Arbeit ungeändert wiebrumb zum 
Koermeifter bringen würde, fol er die Brüc)te doppelt zu bezahlen 
ſchuldig ſeyn, und dem Kauffmann frenftehen, den Mangel auff 
Koften des Verbrechers bey einem andern Meifter endern zu laffen. 

Gleich wie nun won unvordenklichen Jahren jo woll vor Ihro 
Kayſerliche Majeſtät unfers Allergnädigſten Herrn, als auch S. Königl. 
Majeſtät in Preuffen unfers Allergnädigſten Schutz-Herrn, nicht weniger 
der Eron Engeland, Dennemark, der Herren Staaten der Vereinigten 
Niederlanden und andere Hohen Potentien, Armaden in der Stadt 
Eſſen eine ziemliche quantität Gewehr gemacht und abgeliefert worden, 
Wir aud) kein Zweifel tragen, daß wenn allerhöchjitgemelte Puissencen 
zu bienjt ihrer Armeen das Eſſendiſche Schieß-Gewehr hinkünfftig 
ferner werden verfertigen lafjen und gebrauchen, dab dero Hohe 
Generalität und ſämptliche Kriegs-OMeier darahn ein qutes Gnügen 
und Gefallen haben werden, zumal bey gegenwertiger Verfafjung, da 
biefigen Orts das Gewehr von dem quten gejehmeidigen Eyfen auf den 
Benachbarten Königlichen Preußiſchen Sauerlande verfertiget wird, Wir 
auch hieſelbſt jo woll, als in benachbarten Märkiſchen Kanden mit Stein: 
Kohlen, Schleife und Vohr-Mühlen und auten Meiftern verfehen find, 
alfo daß eine qute quantität begebenden Fällen kan verfertiget werden ; 
Als haben wir feinen längeren Anftand nehmen wollen, zu ferneren 
beforderung der Gewehr-Manufaetur gegenwertige Verordnung durch 
den Druc befand zu nachen, mit der gesiemenden Erelärung, dafern 
Ein oder ander von den HHn. Kriegs: OMeieren auf babender Erz 
fahrung ein und anders, was noch zu verbefjerung dieſer Fabrie und 
Handlung gereichen fönte, zu erinnern haben mögte, dab Wir joldes 
nicht aufjer at laſſen wollen ; Indeſſen befehlen allen und jeden hiefigen 
Gewehr=Händlern und Meiftern des Schmid-Ampts, ſich vorbeſchriebe- 
ner Ordnung in fabrieierung ihrer Arbeit gemeß zu verhalten, bey der 
dabey vermeldeten Straffe, behalten uns auch bevor, diefe Ordnung 
jederzeit nach befinden zu verenderen und zu verbefieren; Urtundlich 
der Stadt hiervor getructen Inſiegels. Conclus. Essen in Curiali 
Consessu, den 17 May 1720. 

G. D. Krupp, Syndicus 

«L. S.) et Secretarius Civit. 

Eßend. 
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Zur Geſchichte des Kohlenbergbaues bei Eſſen. 

Mitgeteilt von Wilh. Grevel. 

1 

1768, den 7. April. Aebtiſſin Franzista Chriftina belehnt den 
Georg Philipp Kaufmann, als Vertreter der Gejellihaft des 
„Kohlgewerks zur Hoffnung“ mit diefem Kohlwert. 
— Dr. Pergam. Siegel abgeriffen. — 
Von Gottes gnaden Franziska Chriftina 

VallzGräffin Bey Rhein, des Heiligen Reichs Fürftin und Abtifjin der 
Kappl: freyweldtlichen Stiffter Efjen und Thorn, in Bayern, zu Gülich, 
Cleve, und Berg Herzogin, Fürſtin zu Moers, Gräffin zu Veldeng, 
Sponhein, der Mard, und Ravensberg, Frau zu Ravenſtein, Breyfig, 
Rellinghaujen, Hudarde, p. p., Urkunden und befennen für uns und 
unfere Nacjfonmen, daß wir auff abfterben des mit dem Kohlgewert 
‚zur Hoffnung genant für ſich und in mitbehueff der gantzen Geſellſchaft 
am 17. Novemb. 1733 belehnten Joannis Wilpelmi Varnhorit, Hinz 
wiederum den von denen Gejellihaftsleuthen zum neuen Lehnträger 
vorgeſchlagenen Georgium Philippum Kauffman mit befagtem Kohl: 
gewerd zur Hoffnung, mit allem Deme, waß aus jelbigem Kohtberg mit 
der Ack gewonnen werden tan, Nahmens und zu Vehueff obgedachter 
Geſeuſchaft gnädigit belehnet Haben, befehnen denfelben auch Hiemit und 
trafft diejes aljo und dergeftalt, daß wan jchierfünfftig gedtr. Velehnter 
Kauffman abfterben würde, daß dan die Geſellſchaft einen anderen 
Geſellſchaffts Mann binnen gehöriger Zeit zur neuen Velehnung unter: 
thänigjt präjentiren, und zum Herren geweydt dreißig Nhlr salvii 
juribus, bey abjterben der Dominae directae aber pro Renovatione 
Silber, und Goldt, salvis juribus jedesmahl bezahlen ſolle; Inmaßen 
derfelbe un, und Unferem Gräfflichen Gapitul, und Stift treu und 
hold zu jeyn, unferen jhaden zu warnen, und beſtes zu beförderen, und 
ich jonften zu verhalten, wie Ein Lehn Mann jeinem Lehn Herrn 
ſchuldig und verpflichtet ift, vorbehaltlich Uns, und Unferes Stiffts 
feines Nechtens; hiebey jeynt über: und angewejen die Hochgelehrte 
unfere Näthe Brodhoff, und Vieften liebe getrene al Mannen vom 
Lehn; Urkundlich unjerer Eigenhändigen unterfehrifft, und anhangenden 
Infiegels. Geben in Unferer Refidveng Stadt Eſſen den Tten Aprilis 
1768. 

(95) Francisca Chrijtina. 
Mpp. 
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u. 

Prozeß der Hoffnungsgewerkſchaft gegen Neuader: und Sälzer— 
Gewertihaft 1810. 

Orig. Stempelbogen in 4°. 
Yon Dix Bols. 

Allerdurchlauchtigſier Großmächtigſter Kaiſer und König 
Allergnädigſter Kaiſer, König und Herr! 5 

Allerunterthänigſte Inhaeſiv-Vorſtellung 
zur Sache und von Seiten 

der Hoffnunger Gewerkſchaft 

ca. 

Die vereinigte Neuader und Sälſer Gewerlſchaft. 

Obwohlen wir dem zur Inftruction des Appellatorii in dem 
zwiſchen nebenrubrizirten Gewerken puncto des Fünfhandbreit:Bänts 
hens ſchwebenden Prozefje committirten Herrn Bergrichter von 
Poeppinghaus unterm 20. vor. Mis ſchriftlich eröffnet, daß, jo wie 

i ige hieſige Bergamt in allen unſeren Prozeſſen 
unterm 29. Januar 1808 bei Einer hochlöblichen Domainen-Kammer 
in Dußeldorf perhorreſcirt, wir auch gegen ihn unterm 20. vor. Mis 
für ſeine Perſon bey Ew. Kaiſerlich⸗ Königl. Majejtät eine Perhorreſcenz 
eingelegt hätten; und obwohl wir in dieſer Anzeige baten, den auf den 
25. v. Mts. anberaumten Inſtructions-Termin bis zur weiteren Allerz 
höchſten Beſcheidung aufzuheben; So hat dennod nicht blos der 
conmittirte, von uns aber jest perhorrefeirte Herr von Poeppinghaus, 
jendern auch der bei der erjten ausführlichen Perhorrescenz vorzüglich 
mitbezählte Aßeßor Figge, der jegt durch das dem p. von Pöppinghaus 
ertheilte Commissorium Speeiale eo ipso von aller Teilnahme an 

diejer Sache ausgeſchloſſen war, doc} der in originali anliegenve freilich 
ziemlich unverftändliche aber doch ſoviel verrathen Laffende Beſcheid vom 
4. dieſes mit unterſchrieben, daß interposita perhorrescentia 
ungeachtet am 9. ds. ſogar in Contumaciam mit Inſtruction der 

Sache vorangeſchritten werden ſolle. 
Wir werden nun zwar den Herrn von Pöppinghaus von dieſer 

Inhaefiv-Vorftellung wider ihn glaubhaft benahrictigen, auch bitten 
und eventualiter proteftieren, daß der auf den 9. ds. Mis. ohnedies jo 
unverkennbar und abjihtli ſehr enge anberaumte Termin bis zur 
Em. Kaiferlichen Königlichen Majeftät Allerhöcjiten Entſcheidung über 
die Perhorrefcenz ausgeitellet werde; allein wir fürdten mit Grund, 
dafs, zumal da der von uns ſchon längft perhorrefeirte Mffeifor Figge mit 
im Bunde gegen uns ift /: denn nach zu ermeifender Ausjage des Kir 
meifters Canonici Brockhoff find alle Bergbeamten an der Nerader- 
und Sacljer:&ewertfhaft und der von ihmen erbaut wordenen 
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Dampfmaſchiene beantheiligt und könne alſo, nad) eben deſſen 
zugefügter Ausfage, bieffeitige Gewertſchaft den Prozeß nicht ac: 
minnen:/ man mit der Inftruction dem allen ungeadhtet fortfahren, und 
uns wie und wo es nur möglid) ift, hinter der Negide des Ofieii in 
Contumaeiam allen möglichen Nachtheil erwecken wird. 

Dir müfjen demnah Em. Kaiferlich Königlihe Majeftät aller 
unterthänigſt gehorfamft bitten, aus angeführten Perhorrescenzs 
Gründen den Herrn von Pöppinghans jowohl als alles hiefige und ehe: 
malige Perfonal des Bergwerls von der Theilnahme und Inſtruction 
unfrer gegen die Nenader und Saeljer:Gewertihaft obſchwebenden 
Prozefje zu entfernen, und wie in der Allerunterthänigiten gehorſamſten 
Erklärung vom 20. v. M. gebeten, alergnädigft zu beſcheiden. 

Wir unterzeichnen uns in tiefiter Submißion 
Ew. Kaijerlich-Königliher Majeftät 

Ehen, d Tten März 
1810. 

allerunterthänigite 

Deputirte der Hoffnunger Gewerkſchaft 

(Gez.) 3. Hein. Waldthaufen 

pr. Wwe. Hülfewitt J. Hülsmann 
Grillo Brüning Theodor Funde. 

14 
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Canonicus Bieften. 

Von Wilhehm Bieſten, emer. Pfarrer in Boppard. 

Die gefeierte Schriftitellerin Ferdinande von Brackel ſchreibt in 
ihrer Selbjtbiographie „Mein Leben“ von dem Wohnjige ihres Groß: 
vaters, des Freiheren von Asbeck, Oberhofmeiſters der legten Fürſtin 
von Eſſen: „Wenn die Stadt Eſſen auch damals noch Hein war, jo 
ſchloß fie doch viel an höherer Gejellihaft ein, da die Stiftspamen auch 
nach Aufhebung des Stiftes dajelbit wohnen blieben und häufig ihre 
Verwandten ebenfalls dorthin zogen.” Noch mehr gilt dies jelbftoer- 
ftändlich von der Zeit, als das Stift noch bejtand, als die Stadt die 
Nefidenz einer Neihsfürftin mit einer, wenn auch Heinen, jo doch 
immerhin fürjtlihen Hofhaltung war, und als zudem eine Anzahl hoch: 
adeliger Stiftsdamen dort rejidierte, deren Verwaudiſchaft bis in die 
höchſien Kreiſe des deutſchen Adels hinaufreichte. Zu der in Efjen ſich 
bewegenden höheren Gejelljchaft hatten aber die Canonici als die Geiit- 
lichen der Stiftskirche und als wilfenshaftlic gebildete Männer mehr 
oder weniger Zutritt, und jo ift von voruherein anzunehmen, daß es im 
Capitel der Efjender Canonici nicht an Männern gefehlt habe, die auch 
mit der profanen Wiſſenſchaft und Kunſt ihrer Zeit vertrant waren. 
Ein Beweis hierfür ift uns der in unſerer Überfehrift nanıbaft gemachte 
Stiftsherr. Sein in meinem Befige befindlicher literarifcher und fü 
leriſcher Nachlaß läßt ihn als einen Dann von lebhaftem Intereſſe für 
Kunſt und Wiſſenſchaft, insbejondere für die Geſchichte jeiner Vaterſtadt 
erfennen. Das war denn auch wohl der Grund, wesbalb Herr Prof. 
Ribbeck mid veranlaßte, mit wenigen Conturen ein Lebensbild des 
Canenicus Bieſten für den Hiftorifchen Verein in Eſſen zu zeichnen. 
Ich folge diefem freundlichen Wine um jo bereitwilliger, als id) in dent 
zu Schildernden meinen lieben Uronkel und einen Wohltäter unferer 
Familie verehre, 

Franz Philipp Robert Vieften entſtammte einer alten Beamte 
familie des Stiftes Efjen und wurde im Jauuar des Jahres 1 
geboren als Sohn des fürft. Effenbifchen Hofrates Dr. jur. utr. Ernit 
Berndard Bieften md feiner Gemaklin Johanıa Therefin Schopen. 
Bei der ihm am 25. Januar 1728 gejpendeten h. Taufe fungierten als 
Paten: Kanzleidirector Pet. Nie. Fabry und Franz Schopen (wahr— 
ſcheinlich des Tänflings Großvater, der Kurköln. Obriſt-Lieutenaut 
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Franz Martin Schopen) und die Stiftsdame, Decanin Ana Felicitas, 
Gräfin Salın. Nach einer Beiheinigung jeines erften Lehrers Peter 
Chabo 8. „I. vom 24. October 1733 war der damals von ihm ad 
inferiorn vorbereitete noch nicht jechsjährige Anabe ein jehr gut bee 
gabter, hoffnungsvoller Schüler. 

An 6. October 1742, alſo noch nicht ganz 15 Jahre alt, erhielt 
er nach Abjolvierung der Humaniora am Efjender Jeſuitengyninaſium 
das chrenvolle Zeugnis, dab er das Gymnafium jtets mit größten Lobe 
bejucht und alljährlich jehr viele Preife errungen habe. Er 
ſich dem Studium der Theologie, wurde an 18. September 1751 zum 
Priefter geweiht und feierte feine Primiz in feiner Vaterjtadt, im 
fein der Congr. Ta M. V. unter Ajiftenz feines vierundjechzigj hrigen 
Oheims Carl Arnold Bieſten, Benedictiners zu St. Pantaleon in Cöln. 
Schon am 7. März 1748 war ihm von der Abtijfin Francisca Chriſtina 
ein Canonicat an der Münſterkirche conferiert worden. In diefer 
Stellung blieb ihm nach Erfüllung jeiner geiftlichen Obliegenbeiten 
viele Muße; er füllte diefe in würdiger Weife aus durch Studium und 
Ausübung der Zeichen: und Dihtlunft. Dem Gejhmade der Re— 
naiſſancezeit folgend, nahm er faſt ausjchlieplic antike Kunſtproducte zu 
Gegenftänden jeiner bildlihen Darftellungen. An von ihm verfertigten 
Zeichnungen befige ich: 

1. Monuments de Vantiquitd, ein Baud von 28 Blättern, 
Großfolio, gewidmet Jhrer Hoheit, der Frau Fürjtin Äbtiſſin von 
Elten und Vreden, geb. Gräfin von SalmReifferiheid.  (Obne 
Jahreszahl.) 

2. Antite röm. Ruinen, ein Band von 15 Blättern, Groß— 
folio, 1787. 

3. Verjhiedene Nuinen, ein Band von 23 Wlättern, Folio, 
1796. Dieſe Zeichnungen find nicht nach der Natur aufgenommen, 
denn dev Canonicus war nie in Italien; es jind Neproduetionen, die in 
vergrößerten Maßſtabe nad) vorhandenen Stihen oder Holzſchnitten 
angefertigt wurden. Bei einer Anzahl ift durch Unterjehrift ausdrücklich 
bemerkt: „D’apres Barbault“. Alle jind mit großer Sauberkeit, 
Sorgfalt und Kunftfertigkeit ausgeführt; die Schattierung, Perſpective 
und ganze maleriſche Wirkung ijt eine vortreffliche zu nennen, zumal, 
wenn man bedenkt, daß der Zeichner in feiner Kunſt Autodidact war, 

4. Imperatores Romania Julio Cesare nsne ad 
Augustulum, ein Vand von BO Blättern in Großquart, 1791. Dieie 
Darftellungen find vergrößerte Nahbildungen römischer Münzen und 
deshalb in Medaillonforn als Brujtbilder mit lateinischer Umſchrift 

gezeichnet und ſchattiert. 
5. Romiſche (reſp. oftrömifche) Kaiſer von Conftantin d. Gr. 

bis Conjtantin \. und Kaiſerin Irene incl, ein Bändchen von 40 
Blättern in Quart. Einfache Federzeichnungen. 
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6. Livre de Vases, 1! Band 1779, 247 Yand 1794. Jeder 
Band enthält auf 40 Blättern in Großquart Darftelungen von Vaſen 
und Urnen in antitem Gejhmade. 

7. Mehr als einmal hat Eanoniens Bieſten die Anficht feiner 
ih 1 jo, teuren Vaterſtadt, ſowie di 
Die mir gehörige Anficht von Eſſen üt i 
dem Bruder des Ganonicus, meinem Ürgroßvater, dem Eſſendiſchen 
Geheimrat und Canzleidirector Chritian Jojeph Vieften gewidniet, 
zwei der erwähnten Karten ftanmen aus ben Jahren 1775 und 1776. 
IH beſaß and einen von der Hand des Cauonicus gezeichneten Plan 
der Stadt Een, eine zwar Heine ud unfcheinbare Federzeichnung, bie 

doch jehr intereſfant war, weil jedes einzelne Haus darauf ſich 
, und weil ein anderer derartiger Entwurf aus jener 

8. Ein Portrait des Canonicus, ihn im der damals üblichen 
Haustracht darftellend, wahrjheinlih von ihm jelbjt gezeichnet. So: 
wohl diejes Bildnis, als auch eine Anficht der Stadt und den Stadtplan 
hat der Hiſtoriſche Verein zu Eſſen reprodueieren lafjen und den 
Vortrait ein Plabchen in dem ftädtifchen Mufenm eingeräumt, 

Neben der Zeichentunſt war die Roetie dem Efiender Stiftsherrn 
eine freundliche Lebensgefährtin: 

Als Zugabe zu den Bildniſſen der röm. Kaiſer hat Canonicus 
Biejten jeden der dargeftellten Herrſcher eine aus bier gereimten 
Alerandrinern bejtehende und jeine Negierung kurz characteriſierende 
Strophe gewidmet. 

Bon höherem poetijchen Werte ift wohl das den gleihen Stoff 
behandelnde franzöfische Gedicht des Canonieus aus dem Jahre 1773: 
„Les Empercurs Romains depuis Jules Cesar jusqu'au Grand 

tantin.” Dasjelbe beſteht aus 140 gereimten alexandriniſchen 
Verſen und —— Gegenſtand einer vom Oberlehrer Herrn Dr. Mohr 
verfaßten und im Jahre 1860 im Programm des Gymnaſiunis zu 
Münjtereifel veröffentlichten Abhandlung in franzöjiiher Sprache. 
Über den Wert dieſer Dichtung urteilt der Genannte J. c.: „Obgleich 
ich mir nicht einbilde, daß Biejtens Gedicht als ein vollkommenes 
poetijches Erzeugnis gelten könne, jo glaube ich doch nicht zu irren, 
wenn ic behaupte, dah es mehrere Sıellen enthält, die beweijen, dab 
es Bieten an dichterifcher Begabung nicht fehlte... . Wie man auch 
darüber denken möge, wenigjtens wird man zugeftehen, daß die Verſe 
des Werlchens nicht übel gehandhabt find. Freilich hat der Dichter ſich 
mehr Freiheiten erlaubt, als er fih bei einem nur 140 Verſe umfaſſen— 
den Gedichte hätte erlauben dürfen, aber man wird fie, namentlich bei 
einen Deutfchen entſchuldigen, da feine einzige vorliegt, die ſich nicht 
auch mehrere franz. Dichter, jogar aus dem Jahrhundert Ludwigs 14. 
erlaubt hätten.“ 

Ein zierliches Bändchen enthält 13 Heinere Gedichte, die unfer 
Stiftöherr in den Jahren 1753 -1767 ebenfalls in der damals zur 
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Mode gewordenen franz. Sprache verfaßte. Auch dieſe neben Zenanis 
von der dichterifchen Begabung ihres Urhebers. 

Auch ein größeres epiſches Gedicht Hat der Canonicus verfaßt und 
zwar in Effender Mattdeutfeh, diefes ift uns aber nicht erhalten 
werden. 

Ddaß uns an geſchichtlichen Aufzeihmungen vont 
Canonicus nicht mehr hiuterlaſſen wurde, iſt, insbeſondere 
im Hinblicke auf die welterſchütternden Ereigniſſe, deren Augen— 
zeuge er im den letzten Decennien ſeines langen Lebens 
war, zu bedauern, aber er war inzwiſchen zum Greiſe 
geworden, und: „Int ma silent musae.” Bei den furchtbaren 
Wetterftürmen, welche die Welt durchtobten und fein geliebtes, fait 
taufendjähriges Stift zerjtörten, entfiel wohl der vor Schreden zittern 
ven Hand des friedlihen Priefters und greifen Stubengelehrten der 
Griffel, den Clio einft dem Manne lachelud gereicht Hatte. Jedoch fit 
auch das wenige, was er uns an gefehichtlihen Eſſais hinterlafjen hat, 
des Dankes wert. Es ift dies 

1. „Les Princesses Abbesses d’Essen,“ ein Band in Große 
auart von 32 Blättern, 1779, gewidnet „A Son Altesse Roial 
Madame la Duchesse Cunegonde de Sa ncesse Ro 
de Vologne, Prineosse Abbesse des Abbayes libres et 
Imperiales d’Essen et Thorn“. Nuch diefe Abhandlung ift in franz. 
Sprade gejhrieben. Vorausgeſchickt ift ein Brujtbild und eine kurze 
Biographie des h. Alfrid, des Gründers von Stift und Stadt Eſſen. 
Dann folgt der Katalog der Abtiffinnen mit leider nur kurzen biogr. 
Notizen; etwas ausführlicher iſt die Negierung der beiden legten 
Fürjtinnen behandelt. Den Schluß bildet ein poetijher Glückwunſch an 
Maria Kunigunde und ihren Bruder Clemens Wenzeslaus, legten Erz— 

biſchof und Kurfürften von Trier. 
„Verſuch einer Beſchreibung des Kaiſerlich Freiweltlichen 

Reichsſtifts Eſſen,“ ein Band von 12 Blättern in Großquart, 1780. 

Eine Abjhrift: „Beſchreibung des Kaiſerlich Freiweltlichen 
ten von Herren Alerander van de Sand, Hochfürſtlichen Rath 

und Nichtern zu Elten,” ein Band von 16 Blättern in Großquart, 
aenidniet „der Dochwürdig Hodgebohrnen Neichs Gräfin und Frau, 
Frau Marin Yojepha von Salm Reifferſcheid, Dehantin zu Elten 

und Vreden, Küfterin zu Efien“. (Ohne Jahreszahl.) 
Herrlich find diefe Abhandlungen ausgeitattet, und man weiß 

nicht, was man da mehr bewundern joll: die meifterhafte Kalligraphie 
und aejchmadvolle Umrahmung over die prächtigen Wappen und 
Embleme oder die jonftigen, der Arditectur und Pflanzenwelt ent— 
nonmenen Ornamente, Canonicus Bieſten hat in feiner Beſcheidenheit 
meines Wifiens feine feiner Arbeiten veröffentlicht. Erjt lange nach 
feinem Hingange wurde, wie oben berichtet, eins feiner Gedichte im 
Münftereifler Gymnaſialprogramme gedruckt. Sodann babe ich jelbit 
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i. J. 1876 des Canonicus Mitteilungen über die Regierung der beiden 
letzten Fürſtinnen von Eſſen in der Jahresſchrift des hiſior. Vereins 
der holländ. Provinz Yinburg veröffentlicht; diefe Publication erfchien 
dann auch in Separatabdrud unter dem Titel: „Les Deux Dei 0 
Princesses Abbesses d’Essen et de Thorn. _Ruremonde. 
J. Romen et Fils.“ 

Der Eanonicus verbrachte jeinen Lebensabend im Haufe feines 
Neffen, meines Großvaters, des Eſſendiſchen Hofrates Carl Vincenz 
Bieſten; dort verſchied er aud) Hohbetagt am 20. Juni 1812 als einer 
der legten Stiftsheren, die den Untergang der Abtei und des Fürftenz 
tums erleben mußten. Seine irdiiche Hülle fand ohne Zweifel auf dem 
Vegräbnisplage der Canonici zwijchen der St. Johannis: und Münſter— 
kirche ihre legte Ruheſtätte. Kein Dentjtein bezeichnet das Grab, So 
möge denn das bejcheidene literariſche Denkmal, das ih meinem lieben 
Urontel hiermit in Ehrfurcht und dankbarer Liebe widme, jein Andenken 
in Eſſen wachrufen ımd, joviel als möglich, wachhalten! 

Den Wunjhe des Herrn Prof. R. folgend, füge ich den vor— 
stehenden Zeilen zwei Gedichte meines Urgroßonkels bei, die als Probe 
feiner gewandten Feder dienen umd zugleich einen Einblid in die eigen- 
tümliche ariſiokratiſche Atmojphäre des alten Efjener S tifts eröffnen 
mögen. Die gräflic Neſſelrodeſche Familie auf Schloß Herten unter 
hielt lebhafte gejelliae Beziehungen in die Anjpielungen des 
zweiten Gedichtes find leider nur teilweije verjtändlih. Der saumon 
iſt ohne Zweifel eine der damals in Eſſen lebenden Gräfinnen Salm; 
welche der Stifispamen ſich hinter der Maske der lederen Forelle vers 
ſteckt oder wer mit der illuftren Blutwurſt gemeint it, iſt nicht mehr 
feſtzuſtellen; als « isse bezeichnet ſich offenbar der bejcheidene Ver— 
fafjer jelbjt. Die jo gänzlich harmloſe Galanterie dieſes Gedichtes wird 
niemand mißverjtehen. 

L’Eerevisse 

à la Truite, au Saumon et au Boudin 
le premier jour de !’An 1767. 

Des Poissons l’Elite, Mon coeur en revanche 
L’honneur du Climat, Est beau comme un Ange, 
Friande Truite, Voila mes atours; 
Saumon delicat! Mais quand je me loue, 
Ah! D’une Ecrevisse Vous faites la Moue. 
Sans pince et malice Ainsi par raison 
D’un air gracieux | Je change de ton, 
Avalez les voeux! Jen viens au parfait, 
Madame Nature S’entend au souhait. 
Gäta ma figure, Le jour commengant 
Je marche & rebours; Pour nous fit eclore 



La premiere Aurore 
De Tan renaissant. 
Que toujours, suivie 
De mille retours, 
La joye cherie 
Preside à vos jours! 
Que pour vous la Parque, 
Filant les moments, 
Les compte et les marque 
De plaisirs riants! 
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Ulustre Boudin, 
Que chez vous sans fin 
Les ris, l'allegresse 
Sans rats, sans soueis 
Avec la sagesse 
Se trouvent unis! 
Passez cent Annees, 
Au gr& de mes Voeux 
Toujours signaldes 
D’un sort plus heureux! 

Epitre 
pour la Nouvelle Annee 1765. 

Au Pere, à la Mere, au Fils et à la Fille, Comtes 
et Comtesses de Nesselrode. 

Quel feu, quel delire 
Transporte mes Sens? 
L’Amiti6 m’inspire 
Ces troubles charmants. 
Viens, Muse Volage, 
Dirige mes Tons, 
Avec un air Sage 
Reprends tes crayons, 
De ta main legere 
D’un Ami sincere 
Peins les sentiments! 
Le goufire des temps 
Engloutit Yannce, 
Son dernier jour 
N’a plus de retour, 
Et la matinde 
Du jour finissant 
Pour nous fit &clore 
La premiere Aurore 
De l'An renaissant. 
Titus! Octavie! 
Que dans son decours 
La sante Cherie 
Preside A vos jours, 

Que pour vous la Parque 
Dans chaque moment 

Les compte et les marque 
D’un plaisir riant! 
Vous, chere jeunesse, 
L’'honneur de vos ans, 
Aimables Enfants! 
Que chez vous sans cesse 
La vife allegresse, 
La joie et les ris 
Avec la sagesse 
Se trouvent unis! 
Passez cent annces 
Au gr& de mes voeux 
Toujours signalees 
D’un sort plus heureux! 
Ces voeux sont ’'hommage 
D’un coeur tout à vous. 
Quril me sera Doux „ 
Si tout temps, tout Äge 
Me trouve marque 
Sur Votre regitre 
Par& du beau Titre 
D’un Ami zele! 
Amiti€ cherie 
Soyez le ressort 
De toute ma vie! 
Survivez ma mort! 



Zur Geſchichte der 

Tertilinduftrie im Stifte Eſſen. 

Von 

Heinrich Wiedemann. 



Zur Geſchichte der Tertilinduftrie im Stifte Ejien. 

Von Heinrih Wiedemann. 

Nicht von der feit dem Mittelalter in Eſſen heimiſchen Tuch— 
und Zeinenweberei joll im folgenden die Nede jein, fondern von einen 
um die Wende des 18. und 19. Jahrhunderts gemachten Verſuche, 
die Vaummwollenjpinnerei im Stifte einzuführen, 

Etwa jeit 1700 hatte man im Wuppertale begonnen, ſich der 
Baummolleninduftrie zuzumenden, und dieſe hatte ſich bald zu 
ungeahnter Blüte entwidelt. Zeit 1736 verftand man das Garn im 
Lande ſelbſt herzuftellen; doch konnte der Handbetrieb den Wett: 
bewerb mit den jeit 1767 in England aufgefommenen Spinnz 
majhinen nicht aushalten. Allerdings legte 1783 der Kommerzien: 
rat Brögelmann eine Mafchinenfpinnerei in Kromford bei Ratingen 
an, aber nur wenig Fabritanten folgten feinen Beifpiele; die meijten 
Mebereien bezogen ihr Baummollgarn jegt wieder aus England. 

Dieje Abhängigkeit vom Auslande mochte den bergiſchen 
Fabritanten bedentuch erſcheinen, feit der englifdjefrangöfiiche Sec: 
frieg in den 90er Jahren die Baumwollenzufuhr erſchwerie. Gegen 
die Anlage von Spinnereien im Wuppertale jelbjt ſprach die Höhe 
der dortigen Arbeitslöhne. Dagegen konnte es als ein lohnendes 
Geſchäft erſcheinen, in der Nachbarſchaft des bergiſchen Landes, an 
einem Orte, wo die Lebenshaltung noch billiger und die Löhne 
niedriger waren, Spinnmaſchinen in Veirieb zu jegen. 

Am 4. März 1799 kamen zwei Efjener Beamte, der Geheime 
Hofrat J. N. Brockhoff und der Sekretarius N. J. Devens bei der 
Fürftin um die Erlaubnis ein, in Steele eine Baumwollſpinnerei 
anzulegen. Sie hätten, jo führten fie aus, zu den Zwecke bereits 
ein Haus gekauft, welches ſie durd ein noch zu erbauendes Fabrik 
haus zu vergrößern gedächten. Leteres jolle 12 bis 14 Spinn— 

maschinen faſſen. Am 1. Mai 1800 jollten 8 Maſchinen zu arbeiten 
anfangen, die anderen einen Monat jpäter. Die Arbeiter 
feien bereits angenommen. Da jede Maſchine + bis 5 Arbeiter er: 
fordere, könnten mehr als 60 Menſchen ihr Brot finden. Die Unter— 
uchmer beabjichtigten, nicht allein in Steele, jondern auch ſonſt im 
Hochſtifte, wo die nötigen Arbeiter zu finden ſeien, Spinnereien 
anzulegen. Um die Einwohner in Steele und Arbeitsluſtige mit der 
Sache bekannt zu machen, andererſeits auch, um bis zur Eröffnung 



der Spinnereien Bekanutſchaften und Abjag zu finden, hätten fie 
bereits auf gemieteten Zimmern zu arbeiten begonnen. 

Dur ihr Unternehmen würden nun zwar die Erwerbsmittel 
der Einwohner erweitert, andererjeits jei es aber für fie jelbjt auch 
außerordentlich wichtig, ein privilegium exelusivum zu erlangen, 
damit ihnen die Arbeiter nicht abwendig gemacht würden. Das ſei 
dann zu erwarten, wenn bei gutem Erfolge des Unternehmens andere 
auch folhe Spinnereien anlegen dürften. Ihnen würde dann großer 
Schaden, dem Publitum aber teinerlei Nugen zugefügt. 

Sie bäten aljo, ihnen nicht wur ein ansſchließliches Privilegium 
zur Yaummolljpinnerei im ganzen Hodftifte Effen zu erteilen, 
jondern auch ähnlihen „Fabriten” zur Pflicht zu machen, alle 
nötigen Gerätſchaften auf ihre (der Unternehmer) Nehnung durch 
erfahrene Arbeiter anfertigen zu laffen und die anzulegende Fabrik 
von jeglichen Zunftzwange zu befreien. 

Das behördliche Gutachten über die Eingabe wird der Fürftin 
von den Hofräten Bieften und Graffmeg erftattet und durd de 
Grafen von Micholt zur Hand gejtellt. 

Die Bittſchrift habe einen doppelten Gegenſtand: 
1. Erteilung eines immerwährenden privilegium exelusivum, 
2. Befreiung vom Zunftzwang. 
Zu 1: Die Vittjteller bezweden mit ihrem Geſuch die Erlangung 

der Befugnis, anderen Untertanen die erwähnte Nahrungsquelle zu verz 
stopfen, alfo etwas, was jedem Monopol oder Privilegium in der Regel 
eigen jei. 

Ein Yandesherr müfje zwar alles aufbieten, um Handel, Fabriken 
uſw. in Flor zu bringen. Das gelte befonders hier zu Lande, wo jehr 
wenig entreprisen ins Werk gejebt, vielmehr durch die größten Be— 
ſchwerniſſe beinahe unmöglich gemacht würden. Aber Monopolien und 
Privilegien jeien nicht jene Mittel, Handel und Gewerbe zu fördern. 
Meiftens veranlaften fie vielmehr das Gegenteil. 

Von Jufti) jage (Staatswirtihafl, 1. Teil, S. 194): „Der 
Negent muß eher alle möglichen Koften anfıwenden, als dergleichen 
Privilegien zu erteilen.“ Yu Anfang des Jahrhunderts jeien die die— 
gierungen ſehr freigebig mit der Verleihung von Privilegien gewejen, 
die ihren Nachfolgern zur Laft gereihten. Alle Privilegien verſtehen 
fich, infofern fie mit der Wohlfahrt des Staates übereinftimmen. Der 
Negierungsnachfolger kann auf feine andere Art zu deren Aufrecht- 
erhaftung verbunden fein. Indes jehreitet man in gütigen und gelinden 

») Zohann Heinxich Gottlob v. Juſti (geb. 25. 12. 1720 zu Brücken 
bei Sangerhaufen im Thüringen, geit. 20. 4. 1771 zu Küftrin, wo er feit 
1768 wegen eines nicht eriviefenen Betrunes gefangen jaß) mar Santeralijt. 
Er war Wittinöverwalter der Herzogin von Sadjien:Eijenach, Profeftor in 
Bien und Göttingen und 1769-1768 Direktor der preußifchen fistalifchen 
Bergiverfe. Er war der erſte deutfche Syſtematiker der Staatswiſſenſchaſten, 
ad) der induftriellen Betriebätehre. 
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Regierungen doch nicht gern zu eigenmächtiger Aufhebung erteilter 
Privilegien. 

Es kann nicht bezweifelt werden, daß nicht alles, was dieſer Juſti 
hierüber fagt, im vorliegenden Falle jeine Anwendung finde. Die 
Gutachter können nicht einfehen, daß das Geſuch durd eine ſolche Ur— 
jache begründet jei, welche wegen allgemeinen Intereſſes zur Erteilung 
eines immerwährenden privilegii exelusivi beredtige. Es könne 
wohl keinen Anjtand finden, das erbetene Privilegium aus blofer hör 
ter Gnade zu gewähren, aber es könne von einer Nachfolgerin unber 
dentlich wieder eingezogen werden. Cs erjcheine aljo rätlicher, dazu 
feine Veranlaffung zu geben. 

Das Unternehmen verdiene möglichjte Unterjtügung, weil da— 
durch einerfeits indirekt dem allgemeinen Veſten Vorteil verſchafft 
werde, andrerjeits die Unternehmer große Koften machen müßten, ohne 
mir Gewißheit auf Eriaß rechnen zu fünnen. Es würden ohne 
Zweifel durch eine Begünſtigung andere zu anderen Unter 
nehmungen aufgenumtert werden. 

Es ericheine aber Feine andere Art der Begünſtigung tunlich, 
als die Erteilung des erbetenen Privilegiums auf 12 Jahre, wobei aber 
von ihm jene ausgenommen werden müßten, welche außer den Supplis 
tanten wirklich jhon „baumwollene Spinnmajchinen” hätten, weil es 
hart erfcheine, diejen ohne Urfahe ihre Nahrungsquelle zu veritopfen. 

Zu 2: Die Bitte um Befreiung vom Zunftzwang fei abzu— 
ichlagen. 

Es könne den Bittftellern anheimgejtellt werden, im Falle un— 
billiger Anforderungen von feiten der Zunft zu einer landesherrlichen 
Polizeimaßregel ihre Zuflucht zu nehmen. Zünfte hätten da, wo fie 
beftehen und landesherrlich bejtätigt worden find, ausgemachter Weije 
ein Necht darauf, daß Artikel, welche durch Zunftgenofjen können vers 

fertigt werden, aud von biefen verfertigt werden müßten. Wo das 
nicht der al ſei, höre der Zunftzwang von jelbit auf. Könnten Zunftz 
genofjen die Artikel anfertigen, die Unternehmer fänden cs aber vor— 
teilhafter, fie durch auswärtige Arbeiter machen zu laſſen, jo ſei es 
nicht mehr wie billig, daß die Zunft dafür entihädigt werde. 

Im Sinne diejes Gutachtens wurden die Bittjteller benachrichtigt 
und ihnen „aus vielen Nüdfiten, obwohl die Erteilung allerdings 
nicht unbedenklich erſcheine“, das erbetene Privilegium auf 12 Jahre 
gewährt, die Befreiung von Zunftzwange aber verweigert‘) 

Über die weiteren Schidfale des Unternehmens ift mir nichts 
bekannt geworden. Es ſcheint, als habe cs die Einführung der Konz 
tinentaljperre, die die bergiſche Baumwollinduſtrie jo ſchwer jchädinte, 
nicht überftanden, 

. Reidenzitadt Eſſen, 17. Mai 1799. 



Bücherbejpredhungen. 

8. Heinrich Schäfer. Die Kanonifenftifter im deutſchen Mittel: 
alter. (Kirdenregtliche Abhandlungen, her. von Ulr. Stug, Heft 43 
und 44.) Stuttgart (Ferb. Ente) 1907. 

Das Bud, ein Seitenftüd zu des Verfajjers früherer Schrift 
über Pfarrkirche und Stift im deutſchen Mittelalter, verdient ſchon des— 
halb eine eingehendere Beſprechung in diefen Blättern, weil es zu einem 
weſentlichen Teile auf der Durchforſchung des Efjener Münſterarchivs 
beruht und auf die Verhältniffe des Efjener Stifts befonders genau 
Rüdfiht nimmt. Einen allgemeineren und, wie mir ſcheint, recht erheb— 
lichen Wert erhält das Buch dadurch, daß es — merkwürdigerweiſe 
zum erftenmale — die fo eigenartige und für die ältere Aultur- und 
Wirtſchaftsgeſchichte Deutſchlands fo bedeutfame Erfcheinung der 
Kanonifjenftifter im Zufammenhange — und zwar mit der größten 
Sachkunde und 5. T. unter ganz neuen Gefichtspunkten — behandelt. 

Srregeleitet durch die Angriffe, die diele Stifter feit dem 11. 
Jahrhundert dur die kirchliche Neformpartei erfuhren, hat man fie 
faft durchweg als entartete Nonnenklöfter und ihre Regel als eine Ab— 
Schwächung der Benediktinerregel betrachtet. Schäfer weift nad, daß es 
Kanoniſſen lange vor den Benediktinerinnen gegeben hat, und daß ihr 
Urſprung direkt auf die Gottgeweihten und Diakoniffen der altchriſt⸗ 
lichen Zeit zurüdgeht. 

Von vornherein waren e8 5. T. reiche, vornehme Damen, die 
mit dem Namen canonicae bezeichnet wurden, Damen, die Privat: 
eigentum befaßen, ihre eigenen Wohnungen hatten und duch Fein 
Gelübde gebunden waren. Teils die Zurücdrängung der Frauen aus 
dem Kirhendienft, teils die fortfchreitende Entwidelung des Kloſter- 
weſens veranlaßte allmählich die Kanoniſſen zum Zuſammenſchluß in 
Hofterähnlichen Konaregationen, die fhon im meromingifchen Reiche eine 
hervorragende Bedeutung hatten und, nachdem die Aachener Negel von 
816 ihnen eine ftrengere Verfaffung gegeben, fich in der karolingiſchen 
und ottonifchen Periode raſch über ganz Deutfchland verbreiteten. Im 
deutfchen Reihe (mit Einfluß Lothringens) haben dann unter dent 
Schuße des Adels, der ein wejentliches wirtfchaftliches Interefie an 
ihrem Beſtande Hatte, die „Freimeltlihen Stifter” ſich gegen alle Anz 
griffe der ſtreng kirchlichen Kreife, denen fie anderwärts erlagen, zu 
behaupten gewußt. Als eine Vegleiteriheinung und niedere Abart der 
Kanoniſſenſtifter ficht Sch. wohl mit Recht die Beginentonvente an, 
die von diefem Geſichtspunkte aus gleichfalls eine erneute Betrachtung 
verdienen möchten. 

15 
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Über die einzelnen Kanoniffenftifter ift, wie die umfangreiche 
von Sc. benugte Literatur zeigt, ſchon ziemlich viel gearbeitet worden ; 
doch erhalten die Verhältniſfe der einzelnen durch den Vergleich mit fo 

vielen gleihartigen naturgemäß vielfach eine befjere Beleuchtung. Es 
ergibt fi) 3. B, daf die Einrichtung von Kanonifatspräbenden neben 
denen der Ranonifjen nicht, wie man wohl geglaubt hat, jpäteren Ur— 
fprungs, fondern von vornherein weſentlich für diefe Stifter ift, ja daß 
die Kanoniker mit den Ranoniffen zufantmen ein Kapitel ausmachten, 
und daß die fpätere Trennung in zwei Kapitel nur in der Bildung ger 
fonderter Vermögensverwaltungen der beiden Gruppen des Kapitels 
ihren Grund hat. Bemerkenswert Ift, daß Eſſen, wo übrigens die 
Sonderung der „beiden Kapitel” verhältnismäßig früh hervortritt, 
neben Nivelles die höchfte befannte Präbendenzahl (72) aufmeift. 

Beſondere Beachtung an diefer Stelle verdienen die Aus— 
führungen Sch.s über die ältefte Vergangenheit Eſſens. Unzmeifelhaft 
mit Recht nimmt er an, daß die Eſſener Vurgfreiheit älter als das 
Stift, daß fie eine fränkiſche Befeſtigung if. Die Bezeichnung 
prediolum, die Altfrid in der Stiftungsurkunde braucht, bildet, wie 
Sch. an anderen Beiſpielen zeigt, feinen Gegenbeweis. Ob Effen freis 
lic) ein Grafenfig gewefen ift, was Sch. wahrjcheinlid findet (S. 88 
und 92), möchte ich dahingeftellt fein laſſen. — Als älteſte Kirche Eſſens 
fieht Sch. die Quintinstapelle an, deren höheres Alter der Münſterkirche 
gegenüber feitftcht. Die von Tibus ſchon der Zeit Karls d. Gr. zur 
gewiefene Gertrubisticde will Sch. erit unter der Abtiffin Theophanu 
(11. Jahrh.) errichtet fein Iafjen, was auch für den vorhandenen Bau 
in feinen ältejten Teilen zutreffen dürfte. Gegen ein höheres Alter 
der Kirche macht Sch. befonders geltend, daß fie im Kettenbuche überall 
da, wo fie mit S. Quintin zufammen genannt wird, die zweite Stelle 
einnimmt. Auch wurde die Münfterfirche ftets als die Mutterfiche von 
©. Johann und S. Gertrud angejehen. — Jmmerhin bleibt das 
Patrocinium der fräntifchen Heiligen und die Nachbarſchaft der fehr 
alten Gertrubistirche in Wattenſcheid beachtenswert. Sollte etwa jchon 
in der älteften Zeit neben S. Quintin, ber Burgkapelle bes karolingijchen 
Kaftells, eine Gertrudiskirche für das ſächſiſche Landvolt — wohlweis- 
lich außerhalb der Befeſtigung — erbaut fein? Schäfer felbit bringt 
anderwärts gerade aus ſehr alter Zeit Beifpiele für den Beſtand 
mehrerer Heiner Kirchen auf engem Naume nebeneinander bei. 

Da die Rüdfiht auf die Geſchichte des Eſſener Stifts num eins 
mal der Gefihtswinfel ift, unter dem das Buch hier zu betrachten iſt, 
fo möge es geftattet fein, noch einige dahin gehörige Bemerkungen hinzu: 
zufügen, die mir beim Lefen des Buches aufgeſtoßen find: 

Zu ©. XXIV: Weshalb ift die Einreihung Gelſenkirchens 
unter die Efjener Filialkirchen nachträglich wieder zurüdgezogen? Im 
Liher valoris (1306) gehört G. zum Effener Defanat, 



- m - 

Zu S. 152: Eine Efjener Wahltapitulation findet ſich ſchon 
zum Jahre 1370 (Düfjeldorf 12.a.); in Xanten kommt jhon 1230 
eine jolde vor (Binterim u. Mooren, Cod. dipl. I, 86). 

Zu ©. 167: In Efjen wurde die Pröpftiin gewählt; es 
eriftiert jogar eine Wahlfapitulation v. J. 1638. 

Zu ©. 182: Die hier erwähnte Dapifera dürfte bie Gattin 
eines Dapifer, feine Stiftsbame fein. 

Zu S. 193: Daß in vielen Stiftern nod bis in das 13., ja 
bis ins 14. Jahrh. hinein das Nefektorium in Gebrauch geweſen, möchte 
ich bezweifeln, wenn aud in manden Orten noch ziemlich lange an 
hohen Fefttagen gemeinfame Mahlzeiten darin eingenommen wurden. 

Zu S. 196: Die Zahl von 1800 Heringen, bie in Efjen während 
der Faftenzeit verteilt wurben, gilt nicht für beren ganze Dauer, 
fonbern nur für je eine Woche; das Stift verbrauchte alfo in den 
6 Wochen der Faften jährlich 7200 Heringe! 

Zu S. 201: Die Kurien der Stiftsbamen lagen in Eſſen nicht 
innerhalb des claustrun, wenn auch in der Immunität. Die 
Kanonichen wohnten vielfach in der Stabt. 

Zu ©. 249: Auf die fehr frühe Bildung einer gefonderien 
propfteilihen Verwaltung deutet das von Erecelius in der Ziſchr. des 
Berg. Gefh.:Ver. XI, 200 veröffentlichte Eſſener Güterderzeichnis 
aus bem 9. ober 10. Jahrh.; faft ſämtliche dort aufgezählten Güter 
Taffen fich in den jpäteren Verzeichnilfen ber Propfteigüter nahweifen. 

Nibbed. 

Heinrih Schotte. Studien zur Geſchichte der weſtfäliſchen 
Mark und Markgenofjenfhaft, mit befonderer Berücfihtigung bes 
Münfterlandes. (Münfterfhe Beiträge zur Geihichtsforfhung, 
M. F. XVII) Münfter (Franz Coppenrath) 1908. 

Bedeutende Forfcher befruchten die wiſſenſchaftliche Unterz 
ſuchung auch da, wo fie irren. Diejer befannte Sag bewährt ſich auch 
an K. Rübels Bud „Die Franken, ihr Eroberungs: und Siebelungs- 
Toftem im beutfchen Vollslande”. Manche der fühnen Theſen Nübels, 
die beim Erfcheinen des Buches von den einen mit raſchem Beifall, von 
den anderen mit etwas unbehaglihem Staunen aufgenommen waren, 
Haben zu eingehenden Einzelforſchungen älterer und jüngerer Fach— 
genoffen Anlaß gegeben, und wenn dabei R.s Ergebniffe vielfach nicht 
Stich hielten, jo hat doch die Wiſſenſchaft aus der erneuten Prüfung der 
älteren Anf—hauungen und ber fhärferen Bräzifierung ber Begriffe ent: 
ſchiedenen Gewinn gejhöpft. — N. behauptet befanntlih u. a., daß 
die Marfenverfaffung in Wetfalen durch Karl d. Gr. bei feiner Er— 
oberung des Landes Fünftlid; eingeführt fei, daß in biefen Nie ein 
Glied der fränkiſchen Eroberungspolitif vorliege. Schotte, der, von 
Philippi angeregt, die Frage der Entftchung ber Markgenofienihaft 
einer neuen Prüfung unterzogen hat, unterfceidet fharf zwifchen der 
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fränkiſchen Mar, in der er mit Fuſtel de Conlanges eine an die Rechts— 

verhältniffe des römiſchen Reiches anfnüpfende grundherrlihe Ein— 
richtung erkennt, und der weftfäliichen Martgenoſſenſchaft, einer „aus 
ber gemeinfamen Benutzung des herrenlofen Landes . . . erwachjenen, 

zwedcs geregelter Ausbreitung der Mark gegründeten rein wirtſchaft— 
fichen Korporation mit eigener Verfaſſung und Verwaltung“, bie nicht, 
wie Möfer annahm, der Urzeit angehört und bei der Anfiedelung bes 
gründet wurde, fondern fid aus einer ganz formlojen Gemeinſchaft 
etwa von der Mitte des 9. bis zum Anfange des 12. Jahrhunderts unter 
dem Einflufje der Vevölferungszunahme und in der Abwehr gegen 
Übergriffe der Grundherren ganz allmählich zu feiteren Formen herau— 
bildete. — Im Gegenfage zu der allgemeineren, auch die agrariſchen 
Verhältniſſe mit in ihren Bereich ziehenden Bedeutung der grund— 
herrlichen fränkiſchen Mark trägt bie weſtfäliſche Markgenofienihaft 
von vornherein einen ansfchliehlih mald- und weibewirticaftlicen 
Charakter. Ihre örtlich recht verfchiedenen Verhältniſſe, die eben durch 
diefe Mannigfaltigfeit dem Gedanken an eine einheitliche planmäßige 
Einführung widerfprehen, haben das Gemeinfame, daß die Zugebörig- 
feit, ganz unabhängig von dem perjönlichen Stande der Genofjen, 
Tebigfich durch Grundbefik in der Nahbarihaft der Mark bedingt 
war und daß der Markgenofienihaft — wenigſtens in älterer 
Zeit — Die freie Verfügung über die Mark, Verordnungsreht und 
Gerichtsbarkeit, das Recht der Beamtenernennung unb bie freie Vers 
waltung ihrer eigenen Angelegenheiten zufam. Freilich ift dieſer alte 
genoſſenſchaftliche Charakter der weftfäliihen Mark im Laufe der Zeit 
durch das Vorbringen der grumdherrlichen und Tandesherrlichen Gewalt 
(insbefondere unter dem Cinfluffe des römiſchen Rechts) und der Er— 
weiterung der holzaräflihen Befugniſſe ſtark verdunfelt worden, 
während andererfeits die fränkiſchen Marken vielfach ihre grundherrliche 
Eigenart allmählich) abftreiften, fo dafı die alten Gegenfäge fih zulebt 
faſt völlig ausglichen. - In den Erberen, bie jeit dem 13. Jahrhundert 
den übrigen Markgenoffen als eine bevorrehtigte Gruppe gegenüberz 
treten, will Sch. wicht Eigentümer und Herren der Mark, aud nicht 
Erben und Führer der Waldart, jondern die Nefte der alten volle 
freien (auf echtem, eigenem Erbe figenden) Markgenoſſen fehen. Frei— 
lich Täßt der ſchon i. J. 1204 vorfommende Ansorud heredes 
scenrium doch wohl erfennen, daß wenigftens damals der Name 
erffexen ſchon mit dem Worte „Art” in Verbindung gebracht murbe. 
- Seine allgemeinen Unterſuchungen über den Charakter der älteren 
weſtfäliſchen Markgenofienfhaft ergänzt Sch. durch die eingehendere 
Darftellung der Verbältniffe zweier großer Marken des Münfterlandes 
im 15. und 16, Jahrhundert. 

Ganz überwunden durch Sch.s Ausführungen wird ſich Rübel 
ſchwerlich geben, Und in der Tat wird erft eine genauere Unterfuchumg 
der Marten des Hellweges zeigen, ob nicht doch wenigftens ein ftarker 
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Einfluß der fränkiſchen Eroberung, wie in agrariſcher Beziehung, ſo 
auch in den Verhältniſſen der Markgenoſſenſchaften nachzuweiſen iſt. 
Im Eſſener Stiftsgebiet tragen zwar die Marken ihren Namen nach 
bejtimmten Oberhöfen, doch ijt der Anteil an der Mark keineswegs an 
die Zugehörigkeit zu einem Oberhofe gebunden: von den vielen Mark: 
genoffen ber Borbecker Mark gehören nur 17 unter den Oberhof Bor— 
bed; unter den an der Chrenzeller Mark beteiligten Höfen find 11, die 
von dem gleichnantigen Oberhofe unabhängig find. N. 

Wild. Marre, die Entwidelung der Landeshoheit in der Graf- 
ihaft Mart bis zum Ende des 13. Zahrh. Dortmund (Muhfus) 
1907. 96 ©. 

Die mit Scharffinn und Bejonnenheit geführte Unterfuhung 
reiht fih den verdienftlihen Arbeiten an, die in den legten Jahren den 
Verfuch gemacht haben, den im einzelnen fo jehr im Dunteln liegenden 
Urfprung der Landeshoheit in den deutſchen Territorien aufzuklären. 
Bon anderen ihresgleichen unteriheidet fid) die Grafſchaft Mark dadurd), 
daß bier nicht, wie anderwärts, die Landeshoheit ſich unmittelbar 
auf den Befugniffen und Amtspertinenzen einer alteinheimifchen Gau— 
grafihaft aufgebaut hat. — Ein Seitenzweig der rheinifhen Grafen 
von Berg, haben die Grafen von Altena im 12. Jahrh. als Stügen der 
kölniſchen Herrihaftsbeftrebungen (im Gegenjag zu Heinrich dem 
Löwen) allmählich immer fefteren Fuß in Weftfalen gefaßt. Den 
Ausgangspunkt ſcheim die Vogtei über die Vefigungen der Stifter 
Werden und Kappenberg gebildet zu haben. Gegen 1160 famen gleiche 
zeitig der Befit der Burg Altena, als kölniſchen Lehens, und der Ejjener 
Vogtei hinzu. Altena rührte von den Grafen von Arnsberg, urfprünge 
lich wohl von den Grafen von Werl her und fam vermutlich durch 
Heirat an Eberhard, der ſich zuerft „Oraf von Altena“ nannte. Viel: 
leicht iſt auf gleiche Weiſe aud) die Efjener Vogtei an ihn gefommen. 
Wol. die Einleitung zu meiner Ausgabe des Efjener Nekrologs, Ef. 
Beitr. 20, ©. 37 5.) Wie bei Altena, jo läßt ſich die Unterftügung des 
Grafengefchlechtes durch die Kölner Erzbiſchöfe aud bei dem Ermerb 
der Burgen Mark an der Lippe und Iſenburg bei Hattingen nahweifen. 

Bekannt ift, wie nad) der Teilung des Altenaer Grafenhaufes 
Friedrich von Iſenburg, das Haupt der älteren Linie, dem Erzbiſchof 
Engelbert von Köln in feinem Beftreben, die Kirchenvogteien ben welt: 
lichen Händen zu entwinden, entgegentrat, den Erzbiſchof bei einem 
Überfall erfchlug und deshalb der Act verfiel. Adolf v. b. Mark, der 
an dem kölniſchen Bündniſſe feftgehalten Hatte, erntete als Lohn den 
größten Teil der iſenburgiſchen Güter, insbefondere auch die kölniſchen 
Zehen. Einen entfheidenden Wendepunkt in der Gefchichte der Grafen 
von der Mark bilbet dann der Vertrag vom 1. Mai 1243 mit Dietrich, 
dem Sohn des fenburgers. Marre fieht mit Levold von Norbhof 
in dem für Adolf fehr günftigen Wertrage unr die Frucht feiner Siege 
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über Dietrih und deſſen Verbündete, erwähnt freilich auch, daß von 
nun an bie Grafen von der Mark ſich ftark genug fühlten, um fi gegen 
die Herzogsgewalt ihrer bisherigen Lehnsherren, der Erzbiſchöfe von 
Köln, aufzulehnen. Richtiger hat man wohl die Bedeutung des Ver: 
trages eben darin zu jehen, daß Graf Adolf dadurd gegen Anz 
erkennung feines Machtbeitandes auf bie Seite ber Feinde Kölns tritt X) 
(ogl. meinen Auflag: Die Kölner Erzbiſchöfe und bie Vogtei des 
Stiftes Efjen, Korr.Bl. d. Gefamtvereins 1903, S. 34 ff.), wo auch 
auf die Bebeutung der Effener Voptei für die döiniſche ſenburgiſch 
märkifchen Kämpfe näher eingegangen iſt. 

Den eigentlihen Urfprung der Landeshoheit findet M. mit der. 
Mehrzahl der Forſcher in dem Beſitz der hohen Gerichtsbarkeit; als 
deren unentbehrlihe Ergänzung ficht er jedody ausgedehnten, zur Anz 
lage von Städten, Burgen und anderen Befejtigungen geeigneten 
Grundbefig an. Er nimmt an, daß die Grafen von der Mark urfprüng- 
lich als Erben der Kappenberger Grafen auch nördlich der Lippe die 
volle Gerichtsbarkeit ausübten, daß fie diefe aber zur Landeshoheit 
wegen der ausgedehnten Grundherrſchaften der Biſchöfe von Münfter 
nit ausbilden konnten. 

Wefentlih um das Recht der Landesbefejtigung drehen ſich 
dann die Kämpfe, in denen die Grafen von der Mark gegen die Erz— 
bifchöfe von Köln als Herzöge von Weftfalen während der zweiten 
Hälfte des 13. Jahrhunderts ihre Landeshoheit ausgebildet Haben. 
Unter den ftrategifchen Punkten, auf die während diefer Kämpfe ſich 
die Erzbifhöfe von Köln ftügten, wären in erfter Linie die 1244 dem 
Grafen Dietrich abgenonmene Burg Neu:Ifenburg bei Rellinghaufen 
und die im gleichen Jahre ausgeführte Vefeftigung der Stadt Eſſen 
zu nennen gewefen (vgl. meinen oben erwähnten Aufſatz, S. 37). 

Daß die Grafen von der Mark gerade unter der Regierung 
Konrads von Hochſtaden weſentliche Fortſchritte in der Anlage von Ber 
feftigungen gemacht haben follten, ift nad der Stellung, die Graf 
Engelbert im Jahre 1256 zu dem Erzbiſchofe einnimmt (vgl. Marre, 
©. 34 a. a. D.) nicht wahrſcheinlich. Überhaupt hätte die Machtſtellung 
Konrads von Hochjtaden in Meftfalen eine eingehendere Berückſichtigung 
verdient. Pielleiht hat der Tod des übermädhtigen Kirhenfürften ben 
Grafen Adolf veranlaft, die Vefeftigungen von Unna und Iſerlohn 
anzulegen, und dies hätte dann zum Ausbruch der Streitigkeiten mit 
Engelbert IT. beigetragen. — In der Schilderung der Kämpfe Eber- 
hards von der Mark gegen Siegfried von Wefterburg hätte m. E. der 
Nüchalt, ven die Gegner des Erzbiſchofs an dem Könige fanden, ftärfer 
hervorgehoben werben müffen, als es M. (S. 42, Anm. 2) tut. Offen- 
bar aehört in diefen Zuſammenhang auch die Verleihung der Königlichen 

Bezeichnend ift die Nichtbeachtung der kölniſchen Anſprüche auf 
Bodum; dgl. Marre, ©. 52, 
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Einkünfte in Dortmund an den Grafen von der Mark durch Rudolf von 
Habsburg (Marre, ©. 67). 

Hand in Hand mit der Abfhüttelung der herzoglichen Ober: 
hoheit der Erzbifchöfe von Köln gehen die Bemühungen der Grafen von 
der Mark um Abrundung ihres Territoriums, um Unterwerfung ber 
Dynaſtengeſchlechter und um Eliminierung der fremden Gerichtsbar— 
keiten innerhalb ihrer Landesgrenzen, endlich um Erwerbung der Effener 

Vogtei und des Pfandbefiges der Reichsſtadt Dortmund und der um— 
liegenden Reihshöfe — gleichfalls ganz überwiegend auf Koften Kölns. 
Die Efjener Vogtei hatte für die Grafen eine um jo höhere Bebeutung, 
weil jo beträchtliche Beſizungen des Stiftes von Gelſenkirchen bis 
Unna innerhalb der Grafſchaft Mark lagen. 

Sehr lehrreich ift es, zu fehen, wie die Grafen von der Mark bis 
in das Jahr 1300 auch bie Gerichtsbarkeit, das Geieitsrecht, ben Juden- 
ſchutz, den Wildbann den Erzbifchöfen von Köln, die als Herzöge von 
Weſtfalen Anjpruc darauf erhoben, abgewannen. 

Das Steuererhebungsredht der Grafen erläutert M. an ber 
Bede, die jhon ihre Vorfahren, die Grafen von Berg und Altena, 
auf Grund ihrer vogteilihen Gerichtsbarkeit von den Untertanen der 
Stifter Kappenberg, Werden und Efien einforderten. Daf die Bede 
zu Anfang des 13. Jahrhunderts als regelmäßige Abgabe von den 
einzelnen Höfen erhoben wurde, hätte M. auch aus einer Höferolle 
aus der Zeit des Grafen Friedrid) von Iſenburg nachweifen fönnen, 
die v. Steinen nah einer fehlerhaften Abſchrift aus dem Hohen— 
limburger Archiv veröffentlicht Hat. (Weſtf. Geſch. III, S. 1421 f.) 
Die Aufzählung der einzelnen Oberhöfe mit den Zahlen der zugehörigen 
Unterhöfe hätte gar feinen Sinn, wenn die Einkünfte des Grafen in 
einem Anteil an ben Gerichtsgefällen oder in einer feſt normierten 
Jahresrente beitanden hätten. N. 

Otto Shmithals. Drei freiherrlihe Stifter am Niederrhein. 
Sonderabbrud aus den Annalen des Hiftor. Vereins für den Nieber- 
thein. Heft 84, ©. 103—180. (Auch als Bonner Diff. gedrudt.) 

Schm. führt für die freiweltlihen Stifter Eſſen, Elten und 
Gerresheim den Nachweis, daß fie zu der Klaſſe von Stiftern gehören, 
die Al. Schulte, der Urheber diefer für die Gefchichte der deutſchen 
Stände fo wihtigen Unterfuhungen, al8 „freiherrliche” bezeichnet. Bis 
zum Sahre 1500 find in die drei Stifter mit ganz geringfügigen Aus- 
nahmen nur Damen aufgenommen worden, die einem reichöfreiherrlichen 
oder gräflichen Geſchlechte angehörten. In Eſſen läßt ſich überhaupt feine 
Angehörige einer Minifterialenfamilie als Stiftsdame nachweiſen. 
Auch die S. 123 genannte Patza v. Derne ift freiherrlihen Standes; 
eine Urk. v. 1395 gibt ihr das Prädikat „edel“ (val. Eſſ. Nekr., 
Beitr. 20, 20. Juni); mehrere Damen derjelben Familie tommen 
gegen Ende bes 14. Jahrh. in Vreden vor. Su TÜbereinftinmung 
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wit Schultes früher gemachter Beobachtung zeigt die Arbeit von Schm., 
daß die Zahl der alten Dynaſten-Geſchlechter im fpäteren Mittelalter 
in ftetem Rückgange begriffen ift, fo daß die Kapitel der freiherrlichen 
Stifter immer ſchwacher befet waren. Qugleid) dehnt ſich der Tand- 
Ichaftliche Kreis, aus dem fie ji) ergänzen, immer weiter aus; feit der 
Gegenreformation ftellen Sũddeutſchland und Öfterreih ein immer 
ftärteres Kontingent, bis ſchließlich bei der Aufhebung des Eſſener 
Stiftes die Hälfte des Kapitels aus äfterreihif—en, nur von Kaifers 
Gnaden dem Hochadel angehörigen Damen beftand. — Für die Freunde 
der Effener Geſchichte find befonders wertvoll die Liſten der Kanoniſſen 
und Würdenträgerinnen unfres Stiftes; dod bedürfen einige Angaben 
der Berichtigung. Zu S. 112 u. 128: Die Abtiſſin Hadwig von Wied 
(12. Jahth.) und bie Stiftsdane Hadwig von Bilftein (14. Jadrb.) 
find auseinanderzuhalten (vgl. EI. Beitr. 20, Nekrol. z. 4. Juni, 
4. Juli und 11. Juli). Zu &. 140: Die und 1246 vortommende 
Proͤpſtin heißt Agnes; ihr Familienname ift nicht bekannt. Die Pröpftin 
Mechthild (1275—1296) Ntammte wahrſcheinlich aus dem Hauſe der 
Herren von Rennenberg. Die angebliche Pröpſtin Oda von Stolberg 
(1345) iſt ſicher identiſch mit der im gleichen Jahre genannten Oda von 
Molsberg. Ebenſo iſt für eine Pröpſtin Margareta von Bronkhorſt 1444 
fein Raum; Eliſabeth von Saffenberg war Pröpftin von 1422 bis zu 
ihrer Erhebung zur Hbtiffin 1447. Margarete von Beihlingen war 
jeit 1520 Abtiffin;, Pröpftin war feit 1520 Agnes von Beihlingen. 
Die Dedantin Mechthild von Hardenberg iſt wahrfcheinlih 1278 ge= 

ftorben (veral. Nekrol. 7. Mai). Sophia von Gleihen wurde als 
Dehantin 1459 zur Abtilfin gewählt (Natalog, Veitr. B, 16). — 
Katharina v. d. Mark wurde 1337 Abtifin, kann alfo nicht 1339 
Küfterin geweſen ſein; Agnes und Neſa von Grafſchaft ſind dieſelbe 
Perſon. — Zu S. 141: Oda von Molsberg war 1345 ſchon Pröpſtin, 
ift alfo als Scholafterin 1357 zu treiben; auch wird Mechthild von 
Brohi ſchon 1350 als Scholafterin benannt. — Ic) ftelle diefe an ſich 
unmihtigen Eingelheiten richtig, weil ſolche Sitten, wie Schm. fie auf 
aeftellt hat, fpäter als Grundlage von Datierungen bemubt werben. 

R 

DerLiberordinarinsder Efjener Stiftskirche, 
mit Einleitung, Erörterungen und einem Plan der Stiftskirche und 
ihrer Umgebung im 14. Jahrhundert, herausgegeben von Franz 
Arens. Paderborn (Jungfermanm 1908. 

Den Lefern diefer Zeitfchrift ift der Ordinarius der Eſſener 
Stiftskirche durch die gründliche und ſachkundige Behandlung bekannt, 
die er durch Franz Arens im 21. Heft der „Effener Beiträge“ erfahren 
bat. Vielfahen Wünfchen entfprechend, hat ſich der Heranögeber jest 
entſchloſſen, das bedeutſame lituraifhe Denkmal im Driginaltert zu 
veröffentlichen und zugleich feine Erläuterungen einem meiteren Leſer— 
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kreiſe zugänglich zu machen. Naturgemäß werden'nur Fachmänner die 
Bedeutung unferer Handſchrift im vollen Umfange zu würdigen wiſſen. 
Aber auch der Hiftorifer, der fi von der Fülle ehrmwürdiger Tradition 
und dem Reihtum eindrudsvoller Zeremonien, wie fie ber mittelalters 
liche Stiftsgottesdienjt enthielt, ein Bild machen will, kann aus der 
Vertiefung in dies merkwürdige Denkmal außerordentlich viel Ternen. 

R. 

Ferdinand Vof. Die Beziehungen des Großen Kurfürften zu 
Stadt und Stift Een. (Münfterfhe Differtation.) Effen (Drud 
von Frebebeul & Koenen) 1908. 

Wenn die Stadt Eſſen ihre Selbftändigkeit in der zweiten 
Hälfte des 17. Zahrhunderts gegenüber allen Unterwerfungsverfughen 
der ehrgeizigen Abtiſſin Anna Salome von Salm-Reifferjheid ber 
hauptet hat, jo hat fie dies in erfter Linie dem Rückhalte zu verdanken, 
den fie in dem Großen Kurfürſten fand. Den Verlauf diefer vers 

idelten Streitigkeiten ftellt V. in klarer und überfichtliher Weile dar. 
glich ericheint das Verhältnis des Kurfürften zu Anna Salome 

Es frellen fih zwar bald Kollifionen wegen der Befigungen 
des Stiftes in der Grafjhaft Mark ein; aber in den Streitigkeiten der 
Abtiſſin mit der Stadt Efjen hält der Kurfürſt fich zurüd. Der Grund 
Liegt offenbar in der ablehnenden Haltung der Stadt gegen feine Be- 
nrühungen, feinen Glaubensgenofjen, den Reformierten, die freie Re— 
ligionsübung in Eſſen zu verſchaffen. Schutzlos ihren Bedrängern, 
der Abtiſſin umd den Heviihen Gläubigern preisgegeben, entſchließt 
die Stadt ſich endlich 1655 zur Nachgiebigkeit gegen die Forderung des 
Kurfürften und hat ſeitdem an ihm einen bereitwilligen Helfer in ihren 
Nöten, freilich aud einen gelegentlich recht unbequemen Schusherrn. 
Ann wirkfamften erwies ſich ſein Schug im Jahre 1662, als die Abtiffin 
die Stadt durch einen Handjtreich in ihre Gewalt gebracht hatte. Eine 
Grandenburgiiche Befagung vertrieb bie ftiftifhen Vanern und wid) 
nicht cher, als bis die Abtiſſin ſich bereit erflärt hatte, die Vermitte— 
fung des Kurfürften anzunehmen. — Das doppelte Beſtreben des 
Kurfürften, den Efjener Neformierten die freie Neligionsübung zu 
verfhaffen und das Beſatzungsrecht in der Stadt auszuüben, tritt ung 
bei den Streitigkeiten des Jahres 1670 entgegen. Die Abtiffin hatte 
das ihr vom Reichslammergericht zugeſprochene Recht der Landes 
Hoheit dahin ausgelegt, daß fie ſich für befugt bielt, den begonnenen 
Kirchbau der Neformierten in der Stadt zu verbieten. Der Aurfürft 
ließ fofort Truppen in Stift und Stadt einrüden und erzwang bie 
Freigabe des Baues. Ebenſo endete 1673 ein anfangs erfolgreicher 
Berfuch der Hbtiffin, mit Hilfe einer franzöfifhen Cinquartierung 
bie Herrfchaft über die Stadt an ſich zu reißen, mit dem Einrüden von 
brandenburgifhen Truppen und dev Wiederherſtellung der ſtädtiſchen 
Unabhängigkeit. 
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Wie die Stadt zu Brandenburg, jo pflegte die Abtiffin ihre 
Zuflucht zum Kaifer zu nehmen. Der Erfolg war freilich bei weiten 
nicht jo prompt umd zuverläfjig; immerhin hat die kaiſerliche Kom— 
miſſion, die immer in den Zeiten der höchſten Bedrängnis der Abtijfin 
ihre Tätigkeit wieder aufnahm, auf die Haltung des Kurfürften einen 
ftärkeren Drud ausgeübt, als es nad) der Darftellung bei V. ben 
Anſchein hat. Schon 1651 (die Daten auf S. 23 bei V. find irrig) 
ift, nad dem Erlöfhen einer früheren Kommiffion, Köln:Brandenburg 
1650, die Kommijfion auf Münfter und Tedlenburg erfannt worden ; 
die Sitzungen wurden 1652 in Dortmund, vor dem Ejjener Kreis— 
tage, eröffnet; das erjte Gutachten wurde 1653 abgejhidt. Dann 
ruhte die Kommiffion freilich zehn Jahre, trat aber 1663 auf Betreiben 
der Abtiſſin wieder zufammen und brachte, nad längeren Verhand- 
tungen (Voß, S. 36 und 39; vol. 37, Anm. 2), 1665 am 5. Juni, 
alfo einen Monat vor der brandenburgifchen Kommifjion, einen Verz 
trag — den ®. unbeachtet läßt — zwiſchen der Abtiffin und der Stabt 
zuftande. Auch 1671 hat die Fürjtin durch Wiederbelebung der kaiſer— 
lichen Kommiffion die Verhandlungen mit den brandenburgifhen Räten 
zu durchkreuzen verſucht. 

Als eine neue Handhabe ſeiner Politik gegen den ſchwachen, 
aber eigenwilligen Nachbar bietet ſich dem Kurfürſten neben dem 
Schutzrechte über die Stadt ſeit dem Ausbruche des Reichskrieges gegen 
Ludwig XIV. die Militärvertretung des Stiftes Eſſen. Hier nimmt 
die in diefem Hefte abgedruckte Abhandlung von Hüsgen den von Voß 
abgebrodhenen Faden der Darftellung auf. R. 

Franz Körholz, Die Sählarifation und Organijation in den 
preußifchen Entihädigungsländern Eſſen, Werben und Elten. 
1802-1806. (Münfterfche Beiträge zur Gefhichtsforf—hung. N. 
&. NIV) Münfter (Coppenrath) 1907. 

Die gründliche, klar und mit veifem Urteil geſchriebene Diſſer— 
tation behandelt einen beichränkten Gegenftand, der aber durch feine 
typiſche Bedeutung allgemeineres nterefje gewinnt. Der Übergang 
von ber alten zur neuen Zeit hat ſich in Eijen, Werden und Elten, wie 
auch in anderen geiftlichen Territorien, in drei Stufen vollzogen, der 
preußiſchen Befigergreifung 1802, der franzöſiſchen Herrfchaft ſeit 
1806 und der Wiedervereinigung mit Preußen 1814/15. Die erſte 
dieſer Stufen ift zugleich die bedeutſamſte: die drei Ländchen, deren 
Verwaltung zum Teil noch einen ganz mittelalterlihen Zufchnitt zeigte, 
wurden zum erſten Male Veftanbteile eines großen modernen Staatsz 
weſens. An jo ſchweren Mängeln der damalige preußiſche Staat auch 
frankte, jein Beamtentum zeigt ſich den Aufgaben, die die Säku— 
Tarifation mit ſich brachte, durchaus gewachſen. Sehr wertvoll, für uns 
als Geſchichtsquelle geradezu unfehägbar, find zunächſt ſchon die Berichte 
der preußiſchen Kommifjare über den Zuftand, in dem fie die Länder 
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vorgefunden hatten. Die Unzulänglichkeit der alten Verwaltung, die 
Vachteile der Kleinſtaaterei zeigten ji) beſonders auf dem Gebiete des 
Bergbaus. Die völlige Anarchie, die hier in der ftiftiihen Zeit herrſchte, 
Läßt die von den Gewerken fo brüdend empfundene preußijche Bevor— 
mundung als nötig und heilfam erfheinen. Griff man hier, wo 
Toreiende Mipftände dringend Abhilfe forderten, energiſch durch, jo 
ging man recht vorfihtig zu Werke bei der Behandlung der verwidelten 
ländlichen. Abhängigkeitsverhältniffe. Die Franzojen verfuhren hier 
päter ſehr radikal und ohne Rüdjicht auf überfommene Rechte. Im 
Gegenfage dazu erſcheint das preußiſche Beamtentum fehr gewifjenhaft, 
nicht nur in der Wahrung der Staatsintereffen, ſondern auch den bis— 
her Berechtigten gegenüber. Etwas engherzig, von rein fisfaliihen 
Geſichtspunkten beherrſcht, zeigt fi der Vorfigende der Generalorga= 
nifationsfommiffion, Graf Schulenburg-Kehnert, der Urheber des 
Wortes: „Ruhe ift jest die erſte Bürgerpflicht“. Aber es fehlt au 
nicht an Beamten mit weiterem Gejihtötreis und warmem Herzen für 
die Entwidlung der fo zukunftsreihen Länder im Sinne des Frhrn. 

- v. Heinig und Steins, der zu Anfang 1803 in Eſſen weilte, um Richt 
linien für die Tätigfeit der Kommiffion aufzuftellen. — Auf einigen 
Gebieten bedarf die Darlegung der preußifchen Organifationstätigfeit 
nod ber Ergänzung; 3. B. haben ſich bisher die Negierungsakten über 
bie Reform des Juftizmefens nicht auffinden Iaffen. N. 



Bericht über die Tätigfeit 

des hiſtoriſchen Dereins 

für Stadt umd Stift Ejjen 

vom 1. Juli 1907 

bis 1. Oftober 1909 



Bericht über die Tätigkeit des Hiftorifhen Vereins 
für Stadt und Stift Eſſen 

vom 1. Zuli 1907 bis 1. Oftober 1909. 

In dem mehr als zweijährigen Zeitraum, der feit dem Ab- 
ſchluſſe unferes letzten Berichtes verflofjen ift, find durd den Tob aus 
der Zahl unferer Mitglieder gefchieden: Frau Otto Korte, die Witwe 
unferes langjährigen Schagmeifters, und bie Herren Bankdirektor 
Bandhauer, Kommerzienrat G. Krawehl, Edmund Lührmann, Obers 
Ichrer Dr. Neunheufer, Direktor Os, Dechant Neyners, Mühlen: 
befiger Hermann Schaefer und Gewerke Guftav Waldthaufen. 

Diefen und den durch Wegzug oder Austritt entjtandenen Ver 
luſten fteht ein Gewinn an neuen Mitgliedern gegenüber, To daß unfer 
Beſtand von 236 auf 261 angewachſen ift. 

Mit befonderem Dante ift der Beitritt des Landkreiſes Efien 
(mit einen Jahresbeitrage von 50 Mark und einer einmaligen Gabe 
von 100 Mark) und die Erhöhung des Beitrages der Bürgermeifterei 
Borbeck von 20 auf 30 Mark zu begrüßen. Andrerſeits fällt durch bie 
Eingemeindung von Huttrop der Beitrag diefer Gemeinde weg (mie 
früher der von Altendorf und Nüttenfheid und demnächſt der von 
Rellinghaufen). 

Am 24. Mai d. I. beging unfer zweiter Vorfigender, Herr 
Albert von Waldthaufen, jeinen 75. Geburtstag. Der Verein ſprach 
dem verehrten Manne feine Glückwünſche in der Form einer Adreſſe 
aus und ernannte ihn zu feinen Chrenmitglieve. — Die Würde eines 
Ehrenmitgliebes wurde auch dem ehrwürdigen Senior des Vereins, dem 
faft HOjährigen Herrn Rektor Müllers, übertragen. 

Folgende Vorträge find während der letzten zwei Jahre ger 
halten worben: 

Am 4. November 1907 fprah Herr Dr. Kurt Hüsgen über 
„Die Militärvertretung des Stiftes Effen durch Brandenburg-Preußen 
im 17. und 18. Jahrhundert”; 

am 28. Februar 1908 der Unterzeichnete über „Eſſen am 
Vorabende der Reformation“; 

am 27. März 1908 Herr Heinrich Wiedemann über „Der 
Einzug der Ießten Effener Abtiſſin 1777”; 

am 27. November 1908 Herr 9. v. Glümer über „Preußiſche 
Werber in der Stabt Effen im 18. Jahrhundert”; 

am 19. Februar 1909 ber Unterzeichnete über „Gefchichte und 
Verfaſſung des Vichofes, vornehmften Oberhofes des Stiftes Eſſen“: 
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am 6. April 1909 Herr Dr. Phil. Vollmer über „Handel und 
Gewerbe in Eſſen und ſeiner Umgebung unter der franzöſiſchen Herr— 

ſchaft“; 
am 15. Juni 1909 ſprach in einer mit der hieſigen Ortsgruppe 

des deutſchen Sprachvereins gemeinfan abgehalienen Verfammlung Herr 
Profefjor Dr. Imme über „Die Flurnamen ber früheren Gemeinden 
Altendorf, Frohnhaufen, Holfterhaufen und Rüttenicheid“; der Unter- 
zeichnete über das Thema: „Was verficht man unter Volkskunde, und 
was Können wir tun, um die Volkskunde in unferer Stadt und ihrer 
Umgebung zu pflegen?” 

Das Zuſammenwirken unferes Vereins mit dem deutſchen 
Sprachverein, das ſich ſchon früher auf dem Gebiete der Ortsnamen— 
forschung betätigt hat, findet von num an ein erweitertes Feld in der 
Pflege der Volkskunde. In der bereitwilligiten und tatkräftigjten Weife 
von den Herren Kreisfhulinfpektoren des Stadt: und Landkreiſes unterz 
ftügt, Haben wir einen Aufruf mit der Bitte um Mitarbeit an die 
Lehrerſchaft unferes Bezirkes erlaffen. Der Aufgabe der Sichtung und 
Bearbeitung des zu ſammeluden Materials wird ſich Herr Profeſſor 
Dr. Imme widmen. Doch hoffen wir, daß es uns vermöge der Mit— 
wirkung aller Freunde unferes Volkstums in und außer der Schule 
gelingen wird, nicht nur Nefte eincs abjterbenden Lebens vor der Ver— 
geffenheit zu bewahren, fondern noch manchen Tebensträftigen Trieb zu 
neuem Gedeihen zu bringen. 

Von den „Efiener Beiträgen” gelangen gleichzeitig das 30. und 
31. Heft zur Ausgabe. AS außerordentliche Vereinsgabe erhielten 
unfere Mitglieder die Schrift: „Das Effener Mufeum, ein Rundgang 
durch die ortsgeſchichtliche und die Kunftabteilung, von Johanna 
Arngen“, 

Endlich gedenken wir hier der in den Jahren 1907 und 1908 
größtenteils in Gemeinfhaft mit dem Mülheimer Gejchichtsverein 
unternonmenen Vereinsausflüge: nad) Düſſeldorf am 26. Juni 1907, 
nach Horſt an der Emſcher am 30. Mai 1908, nad) Zons und Benrath, 
am 11. Jufi 1908 und nad) Stoppenberg am 23. September 1908. — 
Als Befonbers ergiebig erwies ſich der Ausflug nad) Horft, der weſentlich 
dazır beigetragen hat, das Intereſſe an diefem hervorragenden Bauwerke 
unferer Nahbarfchaft zu weden. Am 30. März d. I. fand mit Unter- 
ſtütung unferes Vereins ein Vortrag des Herrn Dr, Nichard Klapheck 
über Schloß Horſt und feine Stulpturenfchäbe ftait, deſſen Neinertrag 
zur Beſchaffung eines Modells von Schloß Horſt für das ſtädtiſche 
Mufeum beſtimmt war, Die Vorarbeiten für die Herſtellung biejes 
Modells find inzwiſchen ſchon wejentlich gefördert. 

Ribbed. 



Verzeichnis der Mitglieder nad) dem Beſtande 

vom 1. Oftober 1909. 

Ehrenmitglieder: 

Rentner Wilhelm  Grevel im 
Düfjeldorf. 

Geh. rdiiorat Dr. Ludwig Keller 
in Charlottenburg. 

Rektor Müllers in Effen. 
—— — Vaidthauſen in 

en. 
Lebenslangliches Mitglied: 

Kaiferlicher Gejandter Julius von 
Waldthauſen in Buenos Aires. 

Mitglieder mit Höheren Beiträgen. 
Stadtgemeinde Ejien 300 Mt. 
gu Wirtl. Geh. Raı Krupp 100 „ 
'enationsrat Dr. Krupp b. 
Bohlen und Halbah 100 „ 

Zandfreis Eifer 50. 
Bürgermeifterei Borbed 3 . 
Gute Hofinungspättein Ober 

Haufen © „ 
Bürgermeifterci Alteneffen 20 „ 

” Steele ” 
» Rellinge 

haufen 10 „ 
n Rotthaufen 10 „ 
n Stoppenberg 10 „ 

Gemeinde Gaternberg 0, 
» Qeifingen 0. 
» Schonnebet 10, 
„ @tobpenberg 0, 

Mitglied mit geringerem Beitrage: 

Bibliothet und hiſtoxiſches Muſeum 
der Stadt Wien. 

Mitglieder mit dem fagungs« 
gemäßen Beitrage. 

A. Aus dem Eſſener Stadtgebiete. 
1. Aus der alten Stadt. 

Altenberg, Zuftizrat. 
%nz, Zuftigrat. 
Arens, Frang, Rentner. 
Nenpen, Sräulein Johanna. 

Bares, Profeſſor. 
Baerfer, Guftad, jun, Kaufmann. 
Bacdeter, Diedrich, Berlagsbucjh. 
Baum, Wilhelm, Fabrikant. 
Baumann, Profeilor. 
Baumann, Heinrich, Ubrmadher. 
Baur, Landgerichtsrat. 
Boerfling, Drudereiöchiger. 
Böhmer, Hermann, Kaufmann. 
Bömte, rau Tommerzienrat, 
Bordardt, Profefior. 
Bornewajjer, Dechant. 
Bremer, Oberlchrer. 
Brotes, Profefior. 
Budde, Zabrikdirektor. 
Dr. Büsger, Sandgerichtspräfident. 
Buß, Eduard, Bırlagsbuchändfer. 
Dettmar, Landgerichtädivektor. 
Dölerg, Heinrich, Proturift, 
Dreger, Hauptmann a. D. 

Fabritdirektor. 
Ehrenöberger, Zabrikbirektor. 
Fehrenberg, Bernd., Brauereibefiger. 
Feldhüfen, Auguft, Sabritdejiger. 
Felger, Oberftadtfetretär. 
Funte, Geh. Kommerzienrat. 
Get, Heinrich, Buchhändler. 
Gersdorf, Beineorbneter. 
de Giorgi, Hermann, Fabrikant. 
Soofe, Hehitsanwalt, _ 
Goſeb ruch, Exnit, Afiitent am ſtädt. 

Mufeum. 
Graf, Hauptlehrer. 
Srevel, Driwin, Beigeordneter. 
Grevei, Dötar, Kaufmann. 
Gummid, Amtsgerichtsrat. 
Hagedorn, Hubert, Konful, 
Hammadher, Wilgelm, Weinbändter. 
Haug, Finanzrat und Habrifdireltor. 
eimeshoff, Alex, Kaufmann, 
r. Heinemann, Rechtsanwalt, 

Dr. geßberg, Sanitätsrat. 
‚Heyden, Fräufein Adele. 
Hilgenberg, Clemens, Kaufmann. 
Hilgenberg, Guftab, Konmerzienrat. 
Hirjch, Synbditus der Handelskammer. 
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Sirihland, Iſaat, Kommerzienrat. 
Siriepland, Kurt, Kaufmann. 
Solle, Oberbürgermeiter, Geheimer 

Regierungsrat. 
Hueöfer, Amtsgerichtsrat. 
Qlinewindeit, Neditsanwilt. 
Dr. Zmme, Brojeiior. 
Bocten, —28 | 

r. Füngt, Ernſt. 
Kirberger, Biarter. 
Mein, Cheiredakteurdesßeneralanzeig. 
Mein, Sektor. | 
Mlüpfel, finangrat und Fabritdireltor. 
Knandt, Dtto, ‘abrifdirektor. | 
Kohl, Auguft, Kaufmann. 
Kohn, Auguft, Naumann. 
Krawehl, Arthur, Kaufmann 
Krawehl, Dito, Berpafiefjor. 
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Vorwort. 

Von dem Wunſche befeelt, eine wirtichaftsgeichichtliche Studie 
aus Eſſens Vergangenheit zu liefern, folgte ich der glüdlichen 
Anregung des Herrn Profefjor Dr. Nibbed in Efjen, die Ejjener 
Gewehrindujtrie in ihrer hiftorifchen Entwidlung darzuftellen. Seine 
zahlreichen mir freundlichit überlaffenen Notizen aus den Aften di 
Geheimen Staats-Archivs Berlin und des Eſſener Stadt-Archivs 
waren mir ein wertvoller Anhaltspunft bei der weiteren Quellen- 

forſchung. 
Bei der Behandlung des Stoffes war ich beſtrebt, über den 

nur lotalhiſtoriſchen Standpunkt möglichſt hinauszugehen und den 
Werdegang der Eſſener Gewehrinduſtrie mit weiteren politiſchen 
und wirtichaftsgefhichtlichen Greigniffen in Zufammenhang zu 
bringen. Um dieſen Gefichtspunften gerecht zu werben und zugleich 
ein getreues Bild von der Geſchichte der Gewehrinduftrie zu ent- 
werfen, konnte ich mich auf das reiche Urfundenmaterial des Eſſener 
Stadt⸗Archivs allein nicht bejchränfen, jondern mußte auch die 
einschlägigen Aften des Geheimen Staats-Archivs Berlin, bes 
Geheimen Kriegs-Achivs Berlin, des Königlichen Haus-Archivs 
Charlottenburg, der Staats-Arhive zu Münfter und Weplar zu 
Rate ziehen. 

Den Herren Beamten aller diefer Behörden fpreche ich für das 
hilfsbereite Entgegenfommen bei Benupung der Archive meinen 
aufrichtigften Dank aus. Den größten Dank ſchulde ich jedoch Heren 

Profeſſor Dr. Ribbedt für die Unterftügung und guten Ratſchläge, 
mit denen er mir bei Anfertigung diefer Arbeit zur Seite ftand. 

Karl Mews. 



Einleitung. 

In feinem Werke über die Geſchichte des Eifens weilt Bed 
den meittragenden Einfluß der Erfindung des Schiehpulvers auf 
bie Eifeninduftrie nacht). Zur geſchichtlichen Feititellung der Anfänge 
de3 Gebrauchs von Feuertvaffen find wir mehr auf literarifche 
Denkmäler als auf Originalwaffen angewiejen. An Hand bdiejer 
Quellen zeigt Effenmwein?), wie fhon im XIV. Jahrhundert 
Feuerwaffen in Gebraud) waren. Für die früheiten Zeiten dev 
Feuertechnik ift eine Scheidung in Handfeuerwaffen und folche, die 
gefahren oder zur Armierung fejter Plähe gebraucht werden, wohl 
ausgejchloffen. Ausdrüdlich finden wir die Bezeihnung — Hand 
büch ſen in alten Inventaren von Paſſau, Regensburg — 1379 

Nürnberg und Möhringen — 1388. Für die Konftruktion diefer 
Handbüchfen gibt uns die unter den Trümmern bes 1399 zerftörten 
Schlofjes Tannenberg aufgefundene Büchfe Anhalt. Etwa jeit 1420 
gelangten neben diejen Handbücjen die Hgatenbüchfen zu 
gleicher Bedeutung). Die weiteren Fortichritte in der Gewehr— 
technik, den Rohr⸗ und Schloffonftruftionen hier eingehender zu 
behandeln, erübrigt jich unter Hinweis auf die einjchlägigen Werte 

von Thierbach Jähns und Schmidt*). 
Bon größerem Intereffe find für uns die Stätten, in denen 

Feuerwaffen Hergeftellt wurden. Nah Bergner:) war Köln 
im Mittelalter ein Hauptort für feine Waffen, Nürnberg und Augs 
burg waren durch ihre Prunkwaffen berühmt: Das Stadtzeihen 
von Paſſau, ein Wolf, galt als Merkmal einer guten Waffe. In 
Kurfachjen glänzten durch ihre Waffenfabritation Dresden, Baugen, 
Wieſental, Ruhla, Bella, befonders aber Suhl"). Ferlach in Kärnten, 

ı) Bed: Geſchichte des Eijens, Bd. I, S. 892. 
*) Effenwein: Quellen zur Geſchichte der Fenerwafien. 1872—1877. 
3) Über die Konftrultion einer Hatenbüchie, vgl. Eifenwein, ©. 108. 
+) U. IHierbad: Die geihichtlihe Entwidlung der Handfenerwaifen 

1886, 1887 und 1889. — Jähns: Geidichte der triegswaffen 18891801. 
— Schmidt: Handfeuerwaffen, ihre Entftehung und * tehniich-hiftoriiche 
Entroidlung bis zur Gegenwart 1875 und 1878. 

3) 9. Bergner: Handbuch der bürgerlichen Sunftaltertümer. 1906. 
— Böheim: Die Waffe und ihre einftige Bedeutung im Welthandel. 1808. 
Zeitf. für Hift. Wid., Bd. I, ©. 171. 

)M. v. EhrentHal: Führer durd) das Königliche Hiſtoriſche Muſeum 
zu Dresden. — Führer durch die Königliche Gewehr-Galerie zu Dresden - 
1899 und 1900. — ; 9 
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1558 von Ferdinand I. gegründet, war ein öſterreichiſches Suhl. 
Von 1657—1750 beitand die Saiferlihe Waffenfabrit, die jog. 
Niederländer-Gewehrfabrit, zu Wiener-Neuftadt. Weit befannt war 
ferner die Lütticher Gewehrfabrit. In Schweden gingen unter 
der Herrſchaft Guſtav Adolfs aus dem ländlihen Schmiedegemwerbe 
Gewehrfabriten hervor!), wie z. B. Norrtelje 1626. Der Bedeutung 
eines Teiles diejer Städte gedenft Böheim?) in feinen Aus- 
Führungen über die Emdener Rüfttammer, aus der wir wertvolle 
Belehrung über den Stand der Entwidhung des Waffemvejens 
ichöpfen. 

Neben diejen befannten Stätten der Waffenfabritation hat 
es indes noch andere mehr gegeben. Dieſe Vermutung fpricht 
BöHeiminjeinem Aufſahe: „Über den Wert der Meiftermarten“?) 
aus, wo er jchreibt: „Was nun die im ganzen fehr roh gearbeiteten, 
achtkantigen und in der Mitte gotijch ‚abgejegten‘ gejchmiedeten 
Säufe des NV. Jahrhunderis betrifft, jo machen fih ın Wet 
europa verjhiedene Erzeugumgszentren be- 

mertlih, deren Tätigkeit mod völlig unbe- 
tanntift“ Bu dieſen Erzeugungszentren iſt wohl zunächit das 
Sauerland zu rechnen. Aus den Nämmereircchnungen ber 
Stadt Münfter‘) ift erfichtlich, dab um die Mitte des NV. Jahr 
hunderts im Sauerland eine lebhafte Waffeninduftrie blühte. 
Wiederholt wird 1448 eine große Anzahl „isernen bussen und 
slangen uth dem Zuderlande“ gefauft oder entliehen. Die Ge- 
ſchichte der Ofemundfabriten‘) gibt uns Kunde von den 
alten Herden der Wafjeninduftrie zugferlohnud Schwerte. 

Nig®) berichtet, wie die Stadt Nedlinghanjen früher 
hauptjächlich dem Handel mit Erzeugniffen der Waffenjchmiede 
ihren Wohlitand verdankt. Auch von Burg a. d. Wupper wird 
gerühmt, day dort „recht gute Flintenläufe gemacht werden und 
die Untertanen wegen Überfluß der Fabriten recht gut leben"?.) 

Weit weniger jedoch ift von der bedeutenden Waffenfabrifation 
in Stadt und Stift Ejfen befannt, über die nur jpärlihe Nach- 
richten in Heinen Zeitungsartiteln®) veröffentlicht wurden. Funde 

3. Schön:_Gejcichte der Handfeuerwaffen. 1858. 
on: Die Rüfttammer der Stadt Emden. zeitf. f. Hift. Wid., 

. O1, 

m: Zeit. f. Hift. Wid. BD. IT, ©. 16. 
+) Wormftall: Studien zur Kuͤnſgeſchiche Münfters. (Quellen u. 

Forihungen zur Gejchichte der Stadt Münfter.) ©. 181. 1898, 
*) Magazin für Veftfalen: Beitrag zur Geſchichte der Ofemunds- u. 

Drahtfabrif. 1798. — Bed: Gefchichte des Cifens, ®. I, ©. 829. 1891. 
*) Rig: tere Gefhichte von Redlinghaufen. 1903. 
*) Jahrbücher des Dühleldorfer Geicichtsvereins, Bd. NV, ©. 167. 

— Ei ng: Geichichte der Burgen in den Nheinlanden, Heft IX, ©. 66. 
Jülich“ und VBergilehe, wöchentliche Nachrichten von 1709. (Tat. Zeit. 

j. sit. an, 80. 1 Y. 1, ©. 387.) 

Zeitung 1907 Wr. 
ung 1877 Rt. 106; 18909. 161. — Rhein. Weitität. 

30, 1101, 1204; 1908 Nr. 56. 
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und Grevel begnügen ſich in ihren Werfen!) mit einer kurzen 
Erwähnung der Ejjener Gewehrfabrifation. Eingehender befaßt 
fich der preußiſche Fabriten-Kommiffar Eversmann?) mit 
der Eſſener Gewehrinduftrie; erft ihm verdanten wir genauere 
Daten, jo daß wir mehrfach auf jeine Ausführungen als Quellen 
zurüdgreifen müſſen. Frühzeitig wird indes ſchon in der älteren 
Literatur auf die Eſſener Büchfenfabrifation hingemwiefen. 1581°) 
heißt es: „Die Bürger treiben auch in fernen Landen Kaufmann— 
ichaft, . . . viel treiben Schmiedewerf. Es joll einer nicht Teichtlich 
einen andern Ort finden, da mehr allerlei Bůchſen gemacht werben, 
denn eben dajelbft." Auf den Aufzeichnungen diefes Städtebudhs 
beruhen auch Merians Angaben über Ejjen (1700-1720), „in 
welchem die Innwohner Handlung an fremde Orte treiben, teils 
mit Weberwerl . . . , andere mit Schmiedewerf umgehen. Wie 
dann nicht bald ein Ort zu finden fein follte, da man allerlei Büchjen 
machte, denn eben alhier*).“ Saners: Theatrum urbium von 
1610 erwähnt Ejjen überhaupt nicht, Dagegen ſchreibt 1646 N Lo EP): 
„So jiehet man auch, da in der Stadt Eſſen eine unbejchreibliche 

enge Gewehr verjertiget werde, welches der Stadt ein großes 
einbringt.“ In einem Traktat von 1693°) fejen wir: „In der Stadt 

. werden allerlei Schußbüchſen gemacht“ und 1735°): „Es wird 
darinnen gut Gewehr gemacht,“ 17458) wird von Eſſen berichtet, 
daß dort „gut Gewehr gemacht wird, davon die Eimmohner ihre 
Nahrung haben“. Auffallend ift, dai Sebaſtian Brandts 
Nachlaßſchriften aus der eriten Hälfte des XVI. Jahrhunderts?) 
nicht die geringfte Notiz über die Gewerbetätigleit im Ruhrbezirte 
dringen, ja nicht einmal die auf der Reife von Kdin nad) Weitfalen 
zu pafjierenden Orte nennen. Spätere Nachrichten aus der legten 
Hälfte des XVIII. Jahrhunderts melden bereits den Verfall der 
Eifener Gemwehrindufteie, über die Bemer?) fchreibt: „Gegen 

) Funde: Geſchichte des Fürftentums und der Stadt Eſſen, S. 208. 
1848. — Grevel: Die Anfänge der Eifeninduftrie im Stift Eifen. 188) 
4Ejiener Beiträge IT.) Uberſicht der Geichichte des Landkreiſes Eſſen. 1883. 
Eliener Beiträge VI.) Die Steeler und Schellenberger Glashütten. 1896. 
(Sfiener Beiträge XVII.) 

*) Eversmann: Überficht der Eijen- und Stahlergeugumm auf Wafler- 
werfen in den Ländern ziwifhen Cahn und Lippe. 1804 

3) Braun und Hogenberg: Civitates orbis terrarum. Vd. II, ©. 40. 
*) Merian: Topographia Westphaliae. 
?) €. Klod: Politiſch Hiftoriicher Tratt 

El Tractat von denen des hi. Römifch, 
©. 915. 

?) Univerfal-Lerifon. ®d. VII, S. 1926. 
. .) Martinite: Geboraphiſches Leriton, vd. IV. (Deutiche Ausgabe, 
Leipzig. 

*) Scbaftian Brandt: Eine Fahrt vom Tber- zum Niederrhein. — 
Eine Neis von Kö nad) Weltjalen. 

30) Geuer: Überficht über die Geſchichte der Stadt Eſen. (Feſtbuch 
zum V. Kreistuenfeft des VIIL deutihen Turntreifes.) 1890. ©. 40. 

Do aerario, Lib, IT, cap 
eutichen Reichs zehen Are 
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Ende des vorigen (XVIIL.) Jahrhunderts verliert diefer Induſtrie- 
zweig der Gerwehrfabrifation, der im XVI., XVII und zum Teil 
auch noch im XVII. Jahrhundert mit großem Erfolge betrieben 
wurde, an Bedeutung.“ 

Jahrhunderte hindurch war Eſſen die Rüſtkammer zahlreiher 
europäifcher Staaten, feine Gewehrinduftrie war der Lebensnern 
der ganzen Stadt, deren Wohlftand merklich) zurüdging, als der 
Niedergang der einſt jo blühenden Induſtrie einfegte. Der gute 
Ruf und die Bedeutung ber Ejfener Büchjenmeifter, die rege 
Handelstätigfeit der Ejjener Gewehrhändler waren für die Gejchichte 
verfgolfen. Und doch, während in Eijen das indufteielle Leben 
gänzlich exitarb, während die Eſſener Gewehrinduftrie mehr und 
mehr in Vergefienheit geriet, wuchs in Eſſens Mauern der Mann 
heran, der als erfter in Deutichland Gewehrläufe aus reinem 
Gußſtahl ſchmiedete und ſolche auch 1843 dem preußijchen Kriegs- 
minifterium zufhidte, das aber „die preußiſche Waffe feiner Ver⸗ 
volllommnung bedürftig“ erachtete). Alfred Krupp war 
berufen, die einftige Waffenſchmiede zahlreicher Staaten Europas 
zu einer Waffenſchmiede der Welt emporzuheben, er errang Eijen 
den Weltruf der „Kanonenftabt“. 

) Echorn: gur Chronif der Stadt Slien. 1899. ©. 122. — Bed: 
Seichichte des Eifens, 8b. IV, ©. 642 u. 



1. Kapitel. 

Die Gewehrinduftrie in ihrer Entwidlung 
bis zur Blütezeit. 

Erſter Abſchnitt. 
Anfänge der Büchſenfabrikation bis zur Einführung 

der Atziſe (1544).4 

Bann in Eſſen die Büchfeninduftrie aufgefommen ift, läßt fi) 
nicht beftimmt feitftellen. Cie wird aber in engem Zufammenhang 
mit der Hebung der reichen Bodenſchätze an brauchbarer Schmiede- 
tohle und guten Erzen ftehen, die in der Nachbarichaft ſchon im 
XIV. Jahrhundert geſchürfi wurden. Im XIV. wie aud im XV. 
Jahrhundert bezieht die Stadt, wie alte Stadtrechnungen ergeben?), 
Büchjen von auswärts, und zwar Tommen diefe Büchſen „aver de 
Lyperheyde“ (nad) dem Ort Lippern bei Oberhaufen) und von 
Lortmund. Während indes Effen von austwärts VBücjjen Tauft, 
liefern bereits Ejjener Schmiede an die Stadt Duisburg, wie eine 
Notiz der Duisburger Stadtrechnungen von 1470 befagt?). Was 
die Bemerkungen der Ejjener Stadtrehnungen, nad) denen 
Schmiebemeifter „die bossen bereiden, stelen, dreveln, boren®)“, 
zu bedeuten haben, dürfen wir wohl dahin auslegen, daß die äußere, 
nod) unverarbeitete Büchjenform nach Eſſen gebracht und dort von 
einheimifhen Meiftern gebrauchsfähig zubereitet wurde, indem bie 
Läufe gebohrt, geſchliffen und gehärtet (stelen), die erforderlichen 

3) Arch. E, — 1371. — XIV aylde grote ghorekent vor voyr donro- 
bussen. Item JII groto Gerdo Smode dat hey don donroseutten geleyde. 
Item dem Knechte II scilde, dey dey bussen brachte. — 1456. — Item 
XII gulden vor dey XTH bossen stonden XVII gulden, der 
is VI gulden to jaer rerekent. Item IV s. Id, de gesellen verdan in Thoms 
Schroders hus, do so den bossenmoster dat goloydo avor de Iyperhoyde 
ind weder aver deden. — 1501. — van don bosson fo voere van Dortmunde, 
Koste tsamen — 3 gld, 6 pf.; dem bussonmester van Dortinunde gegeven 
— 9 8.; to Dortmunde betalt Renolt Schruckert (?) vor 9 Hakelbossen 
13 Köln. gld. Gegeven van 24 Hakelbossen to Dortmundo to voore, dex 
stat gelent had — 5 s, 4 pf. 

*) Averbunf: Geſchichle der Stadt Duisburg 1841805. €. 43 
Item die burgemeister hebn Iaten maken . .. noch 3 hacckbussen too Essen. 

3) Ach. E, — 1489, Item dom groveller gegoven van den bussen 
to bereiden — 2 #. 8 pf, — 1501. Jan Schilder gegevon van 14 hakobossen 
to stelen — 2». 4 pf.; vor 671} pfd. isors tot. den drevelon, dat punt 2 pfg. 
— fac. 11 8. 3 pfg. Item dem grovoler gegoven van bossen to boren, dre- 
velen to maken, vort allerlei arbeit... . 3 gld. 5 s. 8 pfg. 
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Schrauben angebracht wurden. Dieſe Vermutung wird um jo wahr⸗ 
icheinlicher, wenn wir die Notizen der Stadtrechnungen von 1502 

betrachten, denen zufolge Transportfoften für Büchfen bezahlt werden, 
für die nachher derGreveler (Dreher) wegen des „borens und stelens‘“ 
Lohn erhält?). Andere Nachrichten?) bringen ſchon Genaueres über 
die Bereitung, die immer unabhängiger von auswärtigen Meiftern 
wird, fo dafs ſchliehlich 1519 der Magiftrat?) zum Schuhe des 
Eſſener Schmiedehandwerls das Verbot erläßt, Vüchfen, die nicht 
in Ejjen geſchmiedet find, zu bereiten. Diefe Verordnung ift aber- 
mals ein Beweis für die oben ausgefprohene Behauptung, daß die 
„nur gegoffene Büchje“ von austwärts bezogen und dann in Eifen 
bereitet wurbe. Ferner fpricht dieſes Verbot der Verarbeitung 
fremder Schmiedervaren für die Selbftändigmahung der Efjener 
Büchfenfabrifation, die jelbft das rohe Büchfenftüd jhmiedet. Dieje 
Verwendung des Rats ber Stabt für die Büchſenſchmiede, die auf 
das Gewerbe ber Büchfenfabrifation bezüglichen Eigennamen, wie 
Joh. Boffenmeifter, Dietrich Boffemeder, Ludger Voſſenſmet, 
Friedrich Greveler, die in Steuerliften und Ratsprotofollen wieber- 
holt als angejehene, wohlhabende Meifter anzutreffen find, laſſen 
erlennen, wie ſchon früh die Büchſeninduſtrie in Eſſen zu Bedeutung 
gelangt iſt. In welchem Umfange die Eſſener Schmiede beſchäftigi 
waren, darüber geben die Quellen feine Auskunft. Eine einzige 
größere Lieferung don 1522 an bie Stadt Erkelenz‘) ift bisher 
betannt. Jedoch die Entwidlung der Büchſenfabrikation [reitet 
fort, das erkennen wir aus der Einführung der Büchſenakziſe und 
einer behörblichen Schau durch den Magiftrat, 15449), womit die 
erften ficheren Anhaltspınkte für die Darftellung der Geſchichte ber 
Eifener Gewehrinduftrie gegeben find. 

Zweiter Abſchnitt. 

Bon der Einführung der Büchſenatziſe bis zum Beginn 
der Blütezeit. 

Das Entwicklungsprinzip des ftäbtiichen Steuerivejens nimmt 
feinen Ausgang von Grundzinjen und perfönlichen Leiftungen, erſt 

1) Ach. E. — 1501. — vor 100 hakelbossen, dat stucke 9 s. — fac. 
112%, gld., dey bossen to vooro kosten — 25 a.; dom grevelor van idor 
stucke to boren ind to stelen, dat stucke 8 pfg. — Inc. 8 gld. 2 #. 8 pfg. 

?) Ach. E. — 1501. Albert v. Tevern vor | formo tot den hack- 
bossen — 2 pfg. Item gegeben vor bleck tot den maten (? ) van 
den hackelbossen, vor olye, dar men dey bosse mede smerde, ind draet 
— fac. 4 s, 9 pig. 1 Heller. 

3) Bol. Anlage 1. Verordnung Rr. 2. i 
*) Annalen des Hiftorifhen Vereins für den Nieberehein. Heft 5, 

©. 57. „Anno 1522... hait man in behovo der Stat gegolden van moister 
Theis van Essen 20 haockbussen, voir jeder stück gegeven und betalt 
1 Crone.“ 

>) Val. Anlage I. Verordnung Rr. 5. 
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als dieſe zur Beſtreitung der vermehrten Kommunalbedürfniſſe 
nicht ausreichten, wandte man ſich der indirelten Beſteuerungsweiſe 
ducch Zölle und Atziſen zu. Die Atziſe auch Ungeld genannt — 
war vor allem eine Abgabe auf Genußmittel, wurde aber ſchließlich 
auf die meiften Berfaufsartifel ausgedehnt. Die Atziſe lommt 
Ion im XI. und XI. Jahrhundert vor, jedoch noch jelten, im 
XIV. wird fie ſchon häufiger, im XV. Jahrhundert und jpäterhin 
ift fie dann allgemein belannt. 

In Efjen erfolgte die Erhebung einer Bier- und Weinziſe 
nachweislich ſchon im XIV. Jahrhundert und war urfprünglich ein 
Hoheitsrecht der Abtijfin, die bereit? 1399 in dem fogenannten 
Scheibbrief gegen Anerkennung ihrer Sanbeshoheit durch die Stadt 
zu deren Gunſten auf die Weinzije verzichtet. Neben dieſen älteſten 
Azifen verzeichnen dann die Stadtrechnungen noch die Einfünfte 
der Büchjfen-, Branntwein-, Fleilch-, Fiih- und Salzzife. 

Mit ber Einführung der Büchſenatziſe dürfte auch für die 
geſchichtliche Darftellung der Eifener Gewehrinduftrie ein neuer 
Abſchnitt beginnen. Die Büchſenmacherkunſt tritt aus ihren Anfängen 
heraus, der Magiftrat hat ihre Bedeutung erfannt und macht ſich 
diefes Gewerbe durch Verpachtung der Azife finanziell nupbat, 
überwacht es durch bas Amt bes „Schutten der Bussen)“, der, 
feinem Eibe getreu und gerecht, darauf zu achten Hat, daß nur gute 
Ware ausgeführt wird; ja jogar ber Bereiter wird eiblich verpflichtet, 
nur gebiegene Büchjen zu verfertigen?), ein Zeichen, wie jehr man 
beftrebt war, den guten Ruf der Efjener Büchſen nicht nur zu 
erhalten, jondern auch zu fürdern. Stadtrehnungen von 1544 
befunben, daß „stail gekoft omb stimpelen af tho maken, dat 
Sweirt op dy Bussen tho slain‘‘ und dah „an dy Ketwiger porten 
dat bussenhuysken opgerichtet“ worben ift. 

erfolgen wir die Einkünfte der Afzife, jo lönnen wir für die 
Jahre 1545 und 1546 eine duchfgnittlihe Jahresausfuhr von 
2000 Stüd Gewehr anjegen?). 

Bon 1548 an geht die Verwaltung der Alzife vom Stadtrent- 
meifter an einen Pächter über. Die jährliche Pachtſumme von 
25 Gh. kommt einer beträchtlichen Ausfuhrziffer gleich, bie 
jedoch nicht immer erreicht wird, fo daß der Pächter fi) ben Schaden 
von ber Stadt vergüten läßt ). 

2) Bgl. Anlage I. Eid Rr. 6. 
2 Ei Anlage I. Eib Ar. 7. 

. — Stabtredinung von 1547 vermerft: die opkumpste der 
— nur 2 jair na den andern op der raithkammer in der Kasten 
verwahrt, voir und nae eingeworpen worden und un op Petri ad cathedra 
von beydo burgemeisters und rentmeisters opgeslan, dairin befunden und 
dem, Fentmalster zehandt verrecknet, dat diesse 2 jair opgebracht hoft 

br Ar. E. — 1555. An Wennemar Ponniekheuver 5 gld., dat hey 
dit Jar des bussenschuttenamptz groten schaden geleden, wante die busen 
dit Jar geyn grote naeryinge gewest is. — 1657 desgl. — 9 gid. 
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Nur wenige Urkunden melden, wer in der erſten Hälfte des 
XVI. Jahrhunderts Abnehmer von Eſſener Gewehren iſt. Von 
BVormftalit) erfahren wir, wie Münſter, nachdem es durch das 
Reftitutiongedilt von 1541 wieder jelbftändig geworben, bie Kriegs- 
ſchäden ausbefjert, jeine Befeftigungen und Nüftungen verftärkt 
und mehrfach von Eſſener Meiftern Büchſen und Rohre bezieht. 
In den Kämmereirechnungen von 1544 und 1549 finden mir einen 
Meifter JZoahimund Ludger Bueſſemeſter, fpäterhin, 
1585 und 1588, ergehen große Aufträge an Addrigan Bot 
und Dietrih Burid in Ejien. 

Ganz befonderen Anteil hat Eſſen an den Rüftungen der Nieder- 
länder nad) 1566 genommen. Mehrere Lieferungsverträge von 

Eſſener Meiftern mit niederländiihen Heerführern find erhalten?), 
jo zwiſchen Wilhelm von Oranien und Jacob Kremervon 1566 
und ben folgenden Jahren, zwiichen dem Grafen von Naffau und 
Nötger wie Dietrich Rofendaal?) in den 70er Jahren. 
Als dann Ludwig von Nafjau 1568 von Alba bejiegt worden war, 
und Emden eine Rüfttanmer anlegte, die vornehmlich in Dienften 
der Niederländer ftand*), Kiefern die Eſſener auch nach Emden®), 
worüber leider nur wenige Urkunden berichten. 

I) FBormfalt; Studien zur Sunfipeicichte Münfers, 8 1, ©. Rt, 
209, 217, 218, 

*) Rhein.-Weftfäl.-Zeitung 1907, Nr. 730 und 1101: 
3) Acc, E. — Protokolle der Erbkäufe. — 1555 Nachricht von einer 

„iypinge op den Segerode‘“. — 1558, 1557 und 1561 &unde über Rötger 
Hofendaal, foroie über deifen Anleihen bei I. ®. Anton Yemoin aus Ant- 
werpen und Heine, Stratmann. 1502 feiht N. Hachtelberg von Heine, Lübe- 
mann 28 Of 
Dereitung“ — Diteicp Steuyd it mit Martin Sieeihri. in Wefel für eine 

1906. 
) Botier: a.a. ©., ©. 19. — an Jacob remer von Ejlen werden 

‚vor 60 dubbelde hacken und twe musketen — 315 daler‘“ bezahlt, — 
1575 — Für bie Hiebenswürbigen Bemühungen, mir genauere Nachrichten 
über die Lieferungen Eifens an die Emdener Rüftlammer zu verihaffen; 
ipreche ich an diefer Stelle Herrn Dr. Otmar Baron Potier (Wien) meinen 
auftichtigen Dant aus. Ebenfo bin ich Herrn Dr. B. Hagedorn (Aurich) zu 
groben Dant verpflichtet für bie Mitteilung folgender Ergebnüfe aus feinen 
Stubien über die Embener Handelsbeziehungen. 1573 (1. VI.) verzollt 
Johann Paftoers aus Cfien für 525 Old. Gewehr. Die Namen häufiger 
vorfommender Effener Naufleute find: Hineit Hogehus (Hochhaufen), 
Hineit Drocfe, Valjer:Bocje, Hans Sande, Siweer van Eifen, Komelys und 
Noerth van Ejfen. Nocmaligen freundlichen Mitteilungen Herrn Dr. Hage« 
dorns verbanfe ich folgende Daten über Lieferungen an bie Stadt Emden: 
— Gexh. Ainfhammer fiefert 1568 — 2986. pfd, „Bussenkloten“ (Stugeln). 

6” 1340 pfd. „bussenkloten“‘, Doppeithaten, ebenfo 1572. 
— Hincit Yerman van Ejfen vertoldt: 3 faten, darin 70 rore, 25 man 

rusting, ein klein ınandeken, darin Flosken ( Pulverflaichen) taxiert up 
200 gld. Nach einer Aufzeichnung im Emdener Impoft — eine Abgabe 
offriefiicher Untertanen für die von ihnen eingeführten Waren — verzinft 
ein dintich Hop aus Lier im Mai 1575 325 von Eifen eingebradhte Rohre. 
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Wie ftart die Beichäftigung der Eſſener Büchſenmacher nah 
1576 geweſen jein muß, erhellt aus der hohen Pachtſumme von 
68 Glb., deren Wert bis 1566 durchweg 37—38 Gld. ausmadhte!). 
Eſſen ift der Mittelpuntt. eines lebhaften Waffenhandels, der an 
Niederländern wie an Spaniern gute Abnehmer findet, jei es 
unmittelbar oder durch auswärtige Kaufleute?). Während die 
Niederländer durch die ungünftige Kriegslage lange Zeit von Eſſen 
abgejchnitten twaren und aus jelbjt gegründeten Fabrifen in Arnheim 
und Venlo ihr Kriegsmaterial bezugen?), kauften die Spanier ihr 
NRüftzeug vielfach in Ejjen. Schon 1568 liefert Johann Luith- 
gendorp, ein Eſſener Büchjenichmied, 100 Feuerrohre an den 
ipaniichen Agenten Johann van Wormftest). Hervorragend an 
diejem Handel war der Eſſener Gewehrhändler Heinrich Ho - 
haufen beteiligt, was verjdiedene Prozeßaften des Reichs— 
fammergericht3 dartun. In Gemeinfchaft mit einem Johann 
von Oekhoven aus Eſſen und einem Kölner Kaufmann 
Neuftadt hat er für das Regiment des Prinzen von Parma >) 
1581 Waffen im Betrage von 14 090 Atlr. geliefert *). Yon Maftricht 
werben die Spieße bezogen, während die Rohre und Musteten bei 
Eſſener Meiftern beftellt werben, wie ein Zeuge befundet. Die 
Eſſener Kaufleute Haben von diefen Waffen „etliche in Vorrat“. 
Von nod größeren Lieferungen an Kriegsmaterial, „jo zu des 
Königs von Spanien Dienft verbraucht", berichtet ein Kontrakt 
von 1592, den Hochhaus mit dem Blattner Michael Herhfeld aus 
Zuzgenburg abihloh”). Neben biefer Lieferung, die ſich auf 
35 295 Gld. beläuft, hat Hochhaus allein 1593 eine Lieferung für 

3) 8a. Anlage II. 
®) Ach. E. — 1569: Gerh. Denis (?) liefert einem Kölner Kaufmann 

Hein. Birmann 100 Halbhaten. — 1572: Hieronymus Rofendaal bittet 
den Herzog dv. Eleve um Beiftand gegen den Weſeler Kaufmann Bilftein 
in einer Schuldforberung von 292 Rtlr. 10 Stbr. — Datum ? Johann Boß 
hat fich zur Lieferung von 47 Büchſen an Joh. Huypes in Weſel verpflichtet. 
— 1579 Büchjenmeifter von Deventer haben in Eijen 100 Paar Bulver- 
flaſchen beitellt; der Rat macht dies rüdgängig. 

» — Beitf. Zeitung. 1907, Nr. 1101. 
Ach. E. — Urkunde von 1568. 

Bi — der Niederlande, Führer der Gegenreformation. 
*) Arc — 9. 1312/4357 — 1586. ®Der Vertrag lautet auf: 

14.000 eandstnehtäpaseifde famt langen Epiegen, 800 Rohre und Bulver- 
flajchen, 800 Ecügenhauben, 48 Schladhtihiwerter, jowie 48 Hellebarden, 
96 WMusteten, 

?) Ach. W. — 9. 1314/4357 — 1603. 2 vol. Die Lieferung befteht 
in: 2900 Harnifch mit Ringtragen, Schulterftüd, Sturmhauben jamt Spieß 
und Spiefhfen, 830 Mustelen Jan ihren laien, Slasauilfen und Gabeln, 
1070 langen Rohren mit Rulverflaihen und Zlasquillen (und Gabeln), 
100 Schiagſchwertern. — Davon entjallen auf Wansjeldiie Truppen 
Waffen im Werte von 11532 Karlsgld., auf Morit v. Sadıien 8500 Glb,, 
auf das Gulgiihe Regiment 400 Gid und auf das Zinnenbergifche 800 Kronen. 

einer find noc) Waffen geliefert worben an die Cberften Örafv. dem Berge, 
eiherr d. Bully, Münhhaufen, Her v. Sebelmundt und andere mehr, 

2 
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den Herzog Franz von Sachſen-Lauenburg über 
nommen zur Ausrüſtung von 15 Fähnlein Landsknechte, denen der 
Schuß der Burgundiſchen Erblande oblag!). Da der Eſſener Rat 
das Zeugnis über die Prüfung und Tüchtigfeit der Büchjen ausftellt, 
fo iſt erwieſen, daß die Gewehre aus Ejjen ſtammen. Für die 
Manzfeldifchen Truppen wird nad Luxenburg geliefert, und zwar 
über Köln, was 300 Tr. Transportfoften verurjacht, „weil eßlihe 
zu Wegen, ebliche durch Schiffung overbracht“ worden find. Für 
die anderen Truppenteile gehen Sendungen nad Frankfurt, 
Dühfeldorf, Dortmund, Soeſt, Lippftadt und Osnabrüd. 

Andere, weniger bedeutende Gewehrhändler waren Johann 
Kroejen, über ben veridiebene Urkunden berichten?), ferner 
Heinrih Beirmann?), fowie CurtRoth, Berthold 
Schilling ud Simon Shwanenberg?), weld letztere 
vornehmlich an die Niederländer liefern. 

Wie im niederländischen Befreiungskriege, jo war auch Eſſen 
an den Lieferungen im Kölmſchen Nriege beteiligt, denn 1583 
taujcht Erzbiſchof Gebhard von Truchſeß das Bleidach der Kirche 
zu Büderich gegen Eſſener Gewehre ein. Auch auf den Jahrmärkten 
treffen wir den Getvehrhandel an, wie aus einem Schreiben an den 
Mathematiler Cejareus hervorgeht, den der Nat erfucht, die Ejiener 
Jahrmärkte in feinen Kalender aufzunehmen ®.) 

2) Ach. W. — a.a. ©. vol, IT. Diefer auf Schloh Lauenburg ger 
ichtoffene Zertrag lautet auf: 3000 Harnüihe fat langen Spiehen, 450 
Musfeten, 1050 Rohre, 170 Schlachtichtverter, 225 Hellebarden, 2500 Epiefie 
hofen, 1500 Sturmhauben, 450 Bandeletten. Sei den Ragaboren Jean de 
Vera zu Köln, Jacob de Guemes und . Daltrenelle ift das Geld für die 
Sieferungen hinterlegt, ein anderer Teil bei bem Herzog v. Sadhfen. 

2) Arch. E, — 1572. — Stoefen hat an Theodor von Walrode für 
80 Xir. Vüchen verlauft. — 1579. Heine. ynnemann beichtwert fich über 
Kroefen, der Musfeten von ihm nach Düffelborf gebracht und derart nach- 
läfjig dehanbelt hat, dafı fie beihädigt worden find. — 1587: In einem 
Beugenverhöre gibt Kroefen an, „er jei binnen Efien geboren, ein Bauer- 
ober Adersmann, hanbtiere auch mit Büchfen und andrer Kaufmannfhaft 
und habe ziemliche Nahrung und Yusfommens, dafür er Gott danfe.“. 

3) Arch. E, — 1572. Veirmann klagt, nachdem das Schmiedeamt 
ihn abgetviefen, dem Mate, daf unter „ihm gelieferten Büchien etlihe ge- 
wefen, daran bie pannen, Herdfehrauben abgefprungen umd beichebiget, da- 
ducch dann biefelben auch Mangel an ben Laden befommen.“ Dieje Gervehre 
waren jür einen andern Kaufmann beftimmt, der mın auf gute Lieferung 
drängt. Auf Vorftellen Veirmanns haben num die Bereiter beichloffen, 
„das duth jchlimmer und arger wiederum zu levern, dan es vorher gewefen ...." 
Auch haben ſich zudem die Bereiter verbunden und auf „Schelm ſchelten 
verpflichtet“, wenn fie die Büchfen etwa anders als sie machen wollten. 
WS fich Beirmann bei einzelnen Vereitern perfönlich befhtwert, gehen diefe 
gerwalttätig gegen ihm vor. 

*) Rhein, Weit tung. 1907, Nr. 1101. 
) Arch. E. In dem Schreiben heißt es: die Jahrmärfte 

feien gefreit mit Pferden, Lchien und alferhaud Wich, „voirt attelory, 
seidon und wullengewandt, auch aller Kramerei.“ 
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Zu welcher Blüte ſich weiterhin die Geivehrfabrifation,entfaltet, 
das beweift am beiten das fteigende Einfommen der Akziſe!), die 
von 1587 an vom ftädtiichen Nentmeifter wieder verivaltet wird. 
Die Übernahme der Verwaltung durd) die Stadt ift infofern wert 
voll für uns, da fortan die Stabtrehnungen die ausgeführten 
Büchſen genau buchen und zahlteihe Namen von Meiftern und 
Gewehrhändlern jowie von Abnehmern überliefern. Dies ift von 
um jo größerer Bedeutung, als für die erfte Hälfte des XVII. Jahı- 
hunderts bie Stabtrehnungen die einzige Duelle für unjere For- 
ſchungen find, während für fpätere Zeiten wiederum Lieferungs- 
verträge, Korrejpondenzen und andere Dokumente zur Verfügung 
ftehen. Eine genaue Buchführung beginnt jedoch erft mit dem 
Jahre 1608), Dieſe Aufzeihnungen der Stadtrechnungen find 
in der Folge der Hauptftügpunft für die geichichtliche Darftellung 
ber Ejjener Gemwehrindujtrie, deren äußeren Werdegang wir mehr 
als zuvor im Zujammenhang mit den politiichen, kriegeriſchen 
Konitellationen, bie unabläffig auf die wirtichaftlihe Lage der 
Eſſener Büchjenfabrifation rüdwirfen, betrachten werden. Der 
dreißigjährige Krieg und die Kämpfe zur Zeit Ludwigs XIV. 
führen die Blüteperiobe der Eſſener Gewehrinduftrie herbei. 

H. Kapitel. 

Erſte Phafe der Blütezeit der Eſſener 

Gewehrinduftrie. 

Ein Blid auf die ftatiftiiche Tabelle der jährlichen Ausfuhr in 
Anlage III genügt, um uns über die Beteiligung der Eſſener Gewehr⸗ 
inbuftrie an ben Rüftungen bes XVII. Jahrhunderts aufzuflären. 
Das Jahr 1620 mit einer Ausfuhr von faft 15 000 Gewehren fteht 
unerreicht da in der Gejchichte der Ejjener Gewehrfabrifation, die 
folgenden Jahre bleiben weit Hinter diefer Zahl zurüd, und 1629 
treffen wir fogar ein Minimum von 755 Gewehren an. Immerhin 
darf trotz biefer ſchwankenden Konjunktur mit dem Anbruch des 
breihigjährigen Krieges zugleid) die Blütezeit der Eifener Induftrie 
angenommen werben. Die Zahl der Büchſenmeiſter und Gewehr— 

händler wird größer und größer?), don andern Orten wandern 
viele ein®), eriverben das Bürgerrecht und nehmen fo teil an den 

?) Vgl. Anlage LI. 
®) Bol. Anlage TIL. 
*) Die Stadtrehnungen erwähnen 1608—24, 1610-34 und 1620—54 

Meifter und Händler. 
+) Bon Ahrweiler, Bielefeld, Bochum, Dorften, Dortmund, Duis- 

Burg, Herford, Hildesheim, Meppen, Miünfter, Osnabrüd, Weiel und "Kanten 
9 
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reichen Einkünften diejes blühenden Gewerbes. Nicht unbetannt 
bürfen die Namen der alt eingejeffenen Eſſener bleiben!), denn aus 
ihnen gehen in jpäteren Zeiten jene Unternehmer hervor, die Eſſens 
Ruhm weit über die Grenzen Deutfchlands verbreiten und deren 
Tätigleit einen interefjanten Beitrag zur Geſchichte des Unter- 
nehmens und des Kapitalismus liefert. 

Neben einzelnen Privatleuten aus benachbarten Orten?) jind 
bejonders Heeresabteilungen, auswärtige Kauffente und Holland?) 
Abnehmer von Ejjener Gewehren. Über die Handelsbeziehungen 
der Ejjener Gemwehrhändler zu auswärtigen Kaufleuten in der erften 
Hälfte des XVII. Jahrhunderts find uns kaum nähere Daten be- 
tannt!). Ob Düffeldorf, Neuß, Zons, Wefel, wohin mehrfach große 
Lieferungen gehen, Ausfuhrhäfen nad Holland waren, ob 3. B. die 
Duisburger Börtiehiffahrt®) den Verkehr vermittelte, davon ver- 
lautet nichts; erit die 60er Jahre e) geben darüber Aufklärung und 

wandern Meifter bzw. Kaufleute ein, von denen Namen wie Rötger Nyß, 
Job. Haffmeiter und Heinrich von Bodum dauernd in Eien fehhaft ge- 
blieben find. 

*) Afbed, Varteling, Veger, Vedmann, Billebeint, Borich, Brod- 
Hoff, Yult, v. Bun, dv. d. Burg, Vu), Catrenberg, Caftrop, De Boy, Dem- 
tath, Deves, Emichermann, Engels, Frand, Grafe, Graffiweg, Kamman, 
Kaufmann, Auith, Korte, Krupp, Lügers, Meibufch, Meyer, Michell, Nürn- 
berg, My, Drimann, Raus, Rodberg, Nötgers, Ropmöhlen, Sandjort, 
Schmib, Schmidt, Schnipler, Severin, v. Cunten, Sötling, Stefens, Tevener, 
Xoh, Weling und Werdelmann. 

2) Bochum, Duisburg, Keitwig, Langenberg, Steele und Werben. 
3) Es werben geliefert: 1032 au Colonel Gilbehap in Eifen — 250 

Musteten; 1639 an General Hatfeld in Hattingen gegen — 510 Musteten; 
1646 an den Grafen vd. Holzapfel (Führer der Truppen des Landgrafen 
v. Hellen-Naffel, Verbündeten der Schweden) in Dorften insgefamt — 
1000 Wusteten; 1647 an Oberft v. Plettenberg — 60 Rohre; 1647 an den 
Grafen v. Fürftenberg im Namen der Stadt nach Dorften — 250 Musteten; 
1647 an Hauptmann Bahler in Bocholt — 300 Rohre als Kontribution der 
Stadt; 1657 an einen Münfterjchen Capitän — 150 Gewehre auf Befehl 
der Stadt. — Ju ber Zeit von 16191649 gehen wiederholt umfangreiche 
Sieferungen nach Cöln, Dorften, Dortmund, Dühfelborf, Reuf, Weiel, Zons; 
für wen jene beftimmt find, befagen die Stadtrechnungen nicht. 1638 und 
1634 werden grobe Lieferungen nach Holland verzeichnet. 

%) Arch, E. — Ein Webielbrief von Wilgeln Rötgers an Gerrit Yendrig 
gu Delft für Cieferungen von Nusfetenrohren nad) Rotterbam in den Jahren 
1615 und 1616. 

5) Averdunt: Geichichte der Duisburger Vörtfchiffahet. 1906. Ans 
diefem Werte it nicht zu eriehen, ob die Duisburger Bört auch ben Transport 
von Ejjener Gewehren bejorgte. Desgleichen jehlt diejer Radweis für die 
Wejeler Schiffahrt. Vgl. Münter: Die Weleler Schiffahrt. (Studien 
und Quellen zur Gejchichte von Wejel. 1.) 1908. 

®) %cch. E. — Im Protofoll der Erbfäufe von 1674 it_ein Taujch ⸗ 
vertrag zwilchen Joh. v. Schweden (icon 1632 fommt ein Schweden als 
Gerehrerporteur in den Stadtrechnungen vor) und dem Stabtrentmeifter 

Johann Kaufmann jorwie defjen Sohn Paul von 1007 eingetragen. Echtveden 
überläßt den Kaufmanns jein Haus am Markt und erhält dafür 170 Musteten, 

die „in der Mostam geliefert find und ihren Käufer angehn.“ Ferner ver- 
pflichten fid) die Kaufmanns bis Juni 1068 nod) 375 Musteten auf ihre 
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ermöglichen einige verfehrsmwirtidaftlide Betrad- 
tungen. Sie zeigen, daß namentlich Wejel der Ausfuhrhafen 
nad Holland für Eijener Gewehre iſt. Daher erklärt ſich wohl auch 
die häufige Bemerkung in den Stadtrehnungen: nad) Weſel aus- 
geführt, mobei natürlich zu bemerken ift, daß auch Wejeler Kaufleute 
Abnehmer gemwejen fein können. 

Wie ſehr die Niederländer die Ejiener Gewehre und die Be- 
deutung bes damit verbundenen Handels zu jhägen wußten, beweijt 
die Zollvergünftigung, die Ejjen beim Export jeiner Gewehre genieft, 
wie aus einem furfürftlichen Rejtript!) von 1696 an den Haager 
Rejidenten hervorgeht. Beiden vielen Zollichranten, die den Handels» 
verkehr auf dem Rhein verzögerten und verteuerten — famen doch 
3. ®. 1668 auf ein Gewehr, das von Eſſen nad) Holland ausgeführt 
wurde, 3—4 Big. Zoll — ift diefe relative Zollfreiheit für die Eiiener 
Gewehrfabrifation entjchieden von Vorteil. Ob ſich Eſſen auch in 
fpäteren Zeiten noch ſolcher Gunſt erfreute, wiſſen wir nicht. Immer» 
hin laſſen die regen Handelsbeziehungen der Ejjener Kaufleute zu 
der niederländifchen Regierung als auch zu niederländiichen Handels- 
leuten Zoflvergünftigungen vermuten. 

Durch den Verluſt der Stadtrehnungen der Jahre 1667—1680 
ift ung die Beichäftigung der Eijener Büchienihmiede in den Zeiten 
bes Devolutionstrieges, des Krieges Ludwigs XIV. gegen Holland 
und des Reichätriegs gegen Ludwig völlig unbekannt. Bei der 
günftigen Lage des Kriegsichauplages am Mittelrhein und in den 
Niederlanden ift wohl anzunehmen, daß Eſſen auch in diefen Zeiten 
wiederum die Rüfttammer für die Kriegsſcharen war. Den ficheriten 
Beweis für die Rückwirkung politiicher oder kriegeriſcher Ereignifie 
auf die Ejjener Gewehrindujtrie erbringt das Jahr 1684 mit einer 
Ausfuhr von 13500 Stüd Gewehr bzw. Gewehrteilen, Piſtolen 
u. a. m. Im Juni 1683 war die Allianz zwiien Kaiſer und Reiche- 
fänden zu Sarenburg gefchloffen worden, durch welche ſich fegtere 
verpflichteten, 17.000 Mann zum Kriege gegen Franfreich zu itellen. 

often zu behuf des Joh. v. Schweben nad) Amſterdam zu liefern. — Aus 
einem Brief von Zac Ruts in Amfterbam (18. Mai 1668) an Wilhelm Schlofier 
in Ehen erfahren wir, da lebieret im Auftrage von Kaufmann 126 Musteten 
geliefert Hat, die von Weſel mit dem Schiff transportiert worden find. Ruts 
beitätigt den Empfang und bittet die übrigen Musfeten etwas früher zu 
fiefern, weil die Schiffe jeßt früher gehen. Vom 10. Juli 1608 fiegt dann 
die Veicheinigung vor, dab ber Schiffer Jan Bröer 226 Musfeten für Zac 
Ruts beftimmt nach Amfterdam gebracht Hat. Für bie erite Lieferung mühjen 
5 Gb. Zoll bezahlt werben. 

1} Yrh. B. — Rep. 34 num. 63 0%. Eſen Stadt und geifliche Sachen 
722. — General dv. Schmettau foll darauf hinwirfen, daf der Stabt 

Gjien die Freiheit, jo der Ctaat ermelter Stadt auf eine gewle auantität 
bishero nad Holland gebraghten Gerwehrs bei den dortigen Sicenten Zöllen 
exftattet, diefelben auch fernerhin geniegen lafien, da der Staat, was er an 
Julleinmaßme einbihe, durch den biligeren Preis ber Gemehte wieder 
einbringe. 

— 1 
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Große Aufträge gelangen nad) Eſſen, leider fehlen genauere An- 
gaben, an wen geliefert wird, und für die Jahre 1685—1688 find 
wieder die Stadtrechnungen verloren gegangen. 

Jedoch dürfen wir mit einiger Gewißheit annehmen, daß der 
Kurfürft von Brandenburg für feine cleviſch-märkiſchen Regimenter 
befonber3 aus Ejjen Gewehre bezogen hat. Liefert Doch ſchon 1681 
ein Büchſenmeiſter Demrath?) für Brandenburgiſche Truppen. 
Diefer Demrath war früher in Eſſen anfäffig*) und wird 1681 als 
Hofbüchſenmacher angeitellt, auf daß er „alles was fonjten zu 
beobachtung der (furfürftlihen) Rüfttammer von nöthen, zugleich 
mit verwalten und verjehen wolle)“. ALS jolher Hat er für die 

3) Arch. K. — General Militär Kaſſe Nr. 64: Dem Büchſenmeiſter 
Demrath wegen einiger gelieferten Flinten und anderer dabei aufgewwandter 
Nnfopen auf Kurfürftliche Verordnung vom 23. VIII. 1081 bezahlt — 

* 
Demrath wird 1651 Mitglied der Kaufgilde. Den Stadtrechnungen 

aufolge führt er 1666 aus: 1938 Musteten, 12 Starabiner und 12 Baar 
Piſtolen. Bon 1663—1667 ift er Ratsmitglied und Kirchmeifter. Seitdem 
ift fein Name nicht mehr anzutreffen, jo daß anzunehmen ift, daß damals 
Demrath Effen verlaffen hat, wahrfheinfi um fich in der Fremde aus« 
zubilben, twie wir im folgenden fehen werben. 

3) Ach. C. — Rep. X. Nr. 22, — Datum?: Demrath ertlärt ſich 
bereit gegen 200 Ailt. Gehalt „nicht allein dasjenige, was zur Hofbücfen 
macherey gehöret, jondern aud) alles das, was joniten dem Müftmeifter zu 
verrichten obligirt, mit allem Ernft und unterthänigem Fleiß zu verjehn.” 
— ch. B. — Rep. 9. A. 18. Acta betr. Hofbüchienmacdher Jacob Demratt) 
1689 (1681), und Ach). C. Rep. X, Nr. 22 — Beftallungsurkunde Demraths 
zum Sofbüchfenmacher vom 17. März 1681, Potsdam. Der frühere Hof 
büchjenmacher wird entlaffen und Demrath „die Nüftlammer und das 
daranf und jonft auf dem Schloß vorhandene Furfürftliche Gewehr anver- 
traut. Demrath leiftet zugleich einen Amtseid.“ rd. B. — 1682, 24. V. 
werben Demath „bei dem Padhaus an der Schleufe Räume angewiefen, 
um dort zu wohnen und zu arbeiten." — Datum ? Gefuch Demraths, ihn 
fernerhin im Dienft zu halten, in Entgeltung deifen, ba er feine Kunft nicht 
allein in Deutichland fondern aud) in Frantreich, Ztafien und Spanien 
durch große Mühe und Unfoften erlernet und damıit die Rüftlanımer derart 
ausgeftaltet, dad des Kurfürften Water (der Grohe Kurfürft) allezeit Wer- 
gmügen daran gehabt hat. — 1689, 13. V. wird Demrath als Hofbüchlen- 
madyer abermals beftellet. Arch C. — Rep. 45. G. 1. — 1692, 12. XI. 
Friedrichswerder. Eingabe Demraths, der Kurfürft möge ihn unterftügen, 
da er durch Anfertigung von 5 Stüd Prunfgewehr — 3 Zlinten, 1 Büche 
und 1 Baar Piftolen im Werte von mehr als 230 Mtlr. — für den Kurfüriten 
aroße Unfoften gehabt hat. Ein beigefügtes Gutachten gibt eine genaue 
Beichreibung biejes „pretiosen“ Gewehrs. Arch. des Hohenzollern-Mujeums. 
— Ein Inventar der Königlichen Rüſtkammer von 1718 führt zahlreiche 
Arbeiten von Demrath auf, die in den Jahren 1685—1707 auf die Rüft- 
lammer geliefert werden. Darunter bejinden ſich funftvolle Stüde, die 
fpäterhin zum Teil von den preufiihen Nönigen zu Geſchenlen verwertet 
werden. So werben 3. ®. 1721 an den „Groß-Bezier in Konftantinopel” 
4 Flinten und 1 Baar Piftolen „als präfent” gefandt. — Während bieje 
Arbeiten durchtveg die Cignatur :"Demrath ‚fecit & Berlin — tragen, heiht 
& bei der Sieferung von 1707: Jacob Demrath, fecit A Essen. Ach. ber 
Generalverwaltung der Königlichen Mufeen — Berlin. — Nachforichungen 
in den bort befindlichen Atten der Königlichen Kunftlammer haben leider 
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Truppen bes Kurfürften viele Jahre hindurch Gewehre geliefert, 
die er zum Teil wohl in Eſſen beftelftet). 

Für die Periode des dritten Raubkriegs Ludwigs XIV. find 
zahlreiche Belege über die Tätigkeit ber Ejjener Gewehrfabrifation 
in Brandenburgs Dieniten erhalten in Kafjenbüchern des Geheimen 
Kriegs· Archivs zu Berlin und in Lieferungsverträgen des Archivs 
ber Stadt Eſſen?). Zum Teil finden die Abſchlüſſe unmittelbar mit 
den Truppenführern jtatt, meift aber durch Vermittelung des 
Büchjenmacers Adrian Lindemann zu Lippftabt?), Oft 

nichts über Demratt) ergeben. ch. der Königlichen Zeughaus-Berwaltung 
— Berlin. — Auch dort war nichts über Demrath zu ermitteln. 

9 K. — Gen.-Mil.-Kaffe, Nr. 71! — 1689. Abermals einigen 
Vücienmadern in Berlin Demrath, Baudifon und Froning vor verfertigte 
32 Feuerrohre zu behuf ber Trabantengarde — 288 Alt. — Arch. KR. — 
Gen-Mil.-Kaffe, Nr. 73. — 1691. Jacob Demrathen, der von Sieleetb 
nad Ejien gereift ift, wegen Beftellung einiger Musteten — 50 Rtlr. — 
1695.  Generals-Kriegslaijenrechnungen, Nr. 77: Demrath zur Erlaufung 
und Lieferung 1200 Stüd Eijendiicher Flinten für die ungariihen Truppen, 
iebes Stüd zu 2 Rtle. 20 Gr., auf Verordnung vom 19. II. 1695 bezahlt — 
3400 Ale. — Arch. M. — Kinblinger Ms. Tom 110. Auf diefe Sieferung 
bezieht jich wohl auch das Schreiben des Kurfürften — vom November 1695 
— an den Kaijerfihen Minifter Grafen v. Eid zu Hamburg, der um Ber- 
wendung für Eijen erfucht wird, von dem der Kaijer 21 280 Atlr. rüdjtändiger 
Römermonate fordert. Der Kaiſer joll Eſſen dieje Summe erlafjen, „da es 
jeloft zum beften des Reichs nicht allein in einer conjiberabeln armatur ger 
ftanden, jondern aud dem Kaijer in Ungarn damit wirklich zu Hülfe ger 
tommen ift.“ — Ach. K. — 1698. Demrath auf Abichlag der für das 
Bataillon Grenabiere beftellten neuen Flinten geeht — 500 Rtlr. 

2) Ach. E. — 1689. Michael Bufch, Joh. Rosmöhle, Matthias Catren- 
berg und Nottebohm verpflichten fih dem Kurbrandenburgiicen General- 
major, Fürften Friedrich Ludwig zu Schlesmwig-Holftein innerhalb 4 Monaten 
600 Gewehre und Schnapphähne zu fiefern. — Am jelben Tage fchließt 
Zevener einen Kontrakt, der ihn zu einer Lieferung von 100 Flinten und 
400 Wusteten verpflichtet. Da bieje Lieferung nad) Sivpftadt geht, fo ift 
anzunehmen, daß jie für Brandenburg beftimmt war. — Die Stabtredmungen 
von 1689 notieren wiederholt hohe Ausfuhrzahlen an Gewwehrläufen, Mus- 
teten und Biftolen, an deren Ausfuhr aufer den oben genannten Varteling, 
VBillebrint, Grafe, Graffieg, Lügers und Meyer beteiligt find. Auf dieſe 
Sieferungen beziehen ſich wohl auch folgende Quittungen. Arch. K. 

Ger il. Kaſſe, Nr. 72. — 1690: Den Büchlenmadern in Eſſen auf 
zlhiag br bei ihnen beftellten 3000 Musteten — 1000 Atlr.; Gen.-Mil- 
Kalle, 73. — 1691: Den Bücjjenfhmieden zu Eſſen einen Reſt wegen 
verfertigter 1000 glinten — 750 Rift. — Ach. E. Ein britter Kontratt gleichen 
Datums (10. V. 1689) verpflichtet Mich. Buſch und Joh. 
hochfürftliche Anhaltiihe Regiment binnen 2 Monaten 420 
un —* ar foll a dato contracti binnen 4 Wochen die erfte © 

Sud qaclaen und dann folgend alle 4 Wochen der Neft geliefert werden. 
K. — Gen.-Mil.-faffe, Nr. 70. — 1688: Den Büchſen- 

jämieten, — und Lindemann in Lipſiadt — 300 Ric. — Gen. 
Mil.-Kaffe, Nr. 712. — 1690: Lindemann für 150 Flinten und Karabiner 
für die furfürftliche Trabantengarde — 475 Rtlr. — Gen. Mil. Kaſſe, Nr. 74. 
— 1692: wegen angeidafften Flinten für die am Rhein ftehende 13. Comp. 
vom Leibgarderegiment zu Fuß — 1755 Ale. Dah Efien dieſe Flinten 
geliefert, geht aus einem Nontraft mit Lindemann hervor. — Arc. E. — 
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iſt er mit ber Ausrüſtung kurfürſtlicher Truppen betraut und haupt- 
jächlich ift Ejjen feine Bezugsquelle, 

Wenn die Nachfrage nach Eſſener Gewehren jo ſtark war, 
fo ift das — abgeſehen natürlich) von dem großen Bedarf, ben eben 
die Striegszeiten bedingten — mohl Hauptjächlich auf bie gediegene 
Arbeit und den niedrigen Preis der Ejjener Fabrilate) zurüd- 
zuführen, die gegen die Konkurrenz der Lüttiher Ware durchaus 
bejtehen konnten. Wenn auch 1696 der Preis um Y, Taler erhöht 
wird „megen höhern Preifes des Eifens und der Schmiebetohle, 
dann aber auch, weil man jego mit Arbeit überhäufet iſt?)“, jo iſt 
das Eſſener Gewehr dennoch recht preiswert. 

1693, 6. HIT: Lindemann unterhandelt mit Johann v. Tevener und Nicolaus 
Meyer wegen einer Lieferung von 1500 Musfeten und 500 Yafenflinten 
in Model, Länge, Kaliber gleich den jüngit nad) Wefel ins Zeughaus ge- 
tieferten, auch gleich denen, bie Lindemann für das Leibgarderegiment zu . 
Fuß geliefert befommen hat. 1000 Musleten jollen nach 2 Monaten, die 
weiteren 500 Wusteten und 500 jlinten nach ſerneren 2 Monaten fertig 
gefeitt fein. on einem „erpref” dazu vereibeten Conftabel müjfen jie 
vrobiert werben, fo daß fie bei der ifitierung vor Meifter Lindemann (fur 
fürftlich brandenburgüicher Zeugichmidt) beftehen können. Der Preis ift für 
die Mustete — 2 Rilr., für eine Flinte — 2%, Nilr. ls nötiges Handgelb 
werben zu Anfang der Sieferung 2000 Rilt., dann 1000 Rilx. und bei der 
zweiten Lieferung der Reft von 1000 Rtlr. gezahlt. — Schon zu dieſer Lieje- 
tung waren die Cfiener Fabrifanten ſchwer zu gewinnen „wegen Liefer 
tungen an andre Potentaten“. Aber der Nat legt fich ins Mitlel, wen dem 
&urfüriten vor allem von hiefiger Stadt und den Gewehrhändleen an Hand 
au gehen gebüßtt.“ Ebenfo greift der Nat 1696 ein, als Lindemann wiederum 
mit furzfeiftigen Aufträgen nach Eijen fommt, und die Efiener abermals 
einwenden, „wegen anderer bereits beitellter Livranzen an den König von 
England, den Kurfürten von Brandenburg a) unb andre Potentaten b)“ 
in 3—4 Monaten unmöglich, die verlangte Quantität Gewehre liefern zu 
Tönen. Man einigt ich ichlieplich auf eine Frift von 6 Monaten. 

a) Ach. RK — zu Vehuf der Zeughäufer. 1694 ift mit Gerh. v. d. 
Burg ein Kontrakt geichlofjen worden wegen Gewehrlieferungen an das 
Wejeler Zeughaus, die in 8 Terminen erfolgen, zulept 1701. CEinfchli 
einer neuen Veftellung von 1702 fiefert_d. d. Yurg insgefamt 3949 Flinten 
nach Wefel. — Ar. E. — Nad) den Stadtrehnungen liefert Wilh. Grafe 
1695 nach Yerlin und Lippftadt — 727 Läufe. 

b) Ar. B. — Rep. 34, num. 83at. — 1714 befundet die Stadt, daß 
die brandenhurgiſche Verwendung vor eiwa 0 Jahren (vgl. V. Kapitel) 
Erfolg gehabt; Dänemark, Polen, Bralz-Reuburg, Braunfchweig und Münfter 
haben in Effen Gewehre beitellt. 

1) Bl. Anlage II. 
2) X. E. — 1696, 22. VI. Wagiftratserlah. Noch in andrer 

Hinficht it dieſe Sumdgebung des Rats von Intereffe. Auf Anjudhen ber 
Gewehrhändler hat der Rat jämtliche Caufihmiede und Schloßmadher zu 
den Schmiedeamtsmeiftern beordert, um dort von biejen zu vernehmen, 
wieviel Stüd fie wörhentfic fertig machen Tönnen. In biefer Berfammlung 
Haben die Schmiede darüber Vejchwverde geführt, dab fie wegen Überbürbung 
die Forderungen der furfürftlichen Regierung nicht pünktlich erfüllen Eönnen; 
ferner_geben fie zu bedenten, da — weil an bie zu beitellenden Gewehre 
wei Schlöffer jollten gemacht werden und dieje Arbeit nicht jo fehr ber 
Kandin ausfalien dürfte, da ein Schlof um das andre angefhraubt werden 
müßte und daher des vielen Anjchraubens halber, indem die Schrauben 
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Am Ende des XVII. Jahrhunderts iſt die Entwicklung der 
Ejiener Gemehrinduftrie ohne Zweifel auf ihrem Höhepunft an- 
gelangt. Wenn auch 1695 (vgl. V. Kapitel) der Magiſtrat an den 
Kurfürften von Brandenburg ein Bittgejuch richtet, Eſſen doch 
Lieferungen zuzutvenden, um jo die „in dejolaten Zuftand und große 
Schulden geratene Gemeinde zu unterftügen?)“, jo ift dem nicht 
allzugroßer Wert beizumefjen. Dieje Klageichrift des Magiftrats 
entjpricht dem Geift jener Zeit, wo Hunderte von Denlſchriften 
und Gutachten verfaßt werden über die Frage, wie Handel und 
Wandel wieder in Flor gebracht werden fönnen?). Schließlich 
lehren aud die Tatſachen etwas ganz anderes, der Arbeitsmarkt 
it überfüllt, die zahlreichen Lieferungen, für die durchweg kurze 
Friften gejegt find, vermögen die Schmiede faum rechtzeitig fertig 
zu jtellen. Das Einfommen der Afzife läßt auf eine hohe Ausfuhr 
ziffer ſchließen. Die Leiſtungsfähiglkeit der Ejjener Gewehrfabrikation 
iſt geradezu bewundernswert, zumal wenn man in Betracht zieht, 
daß, wie im übrigen Deutſchland (vgl. Anm. 2), jo auch in Eſſen 
der Mertantilismus fid) geltend machte. 

Mögen die mannigjahen den Kauf bzw. Verlauf und die 
Terarbeitung fremder Eijenwaren betreffenden Verordnungen des 
XVI und zum Teil auch des XVII. Jahrhunderts?) an mittel» 
alterlihe Markt- und Zunftprivilegien anknüpfen, die jpäteren 
Ratsverordnungen*) entipringen ficherlich merkantiliſtiſchen Ten- 
denzen. Nicht nur wird die Einfuhr fremder Gewehre und Gewehr— 
teile unterjagt, jogar die Verbindung mit einem auswärtigen 
Kaufmann zweds gemeinfamer Lieferung ift jtreng verpönt. Nur 
in wenigen Fällen, wenn die Ejjener Schmiede unmöglich dem 
Kaufmann die Ware zeitig liefern können, fann mit Erlaubnis des 
Rates das Einfuhrverbot außer acht gelaffen werden. Zudem ftehen 
diefe Verordnungen wenig in Einklang mit dem Geiſte eines 
Magiftrats, der, wie das folgende Kapitel zeigen wird, ſtark zur 
Entrvertung des Zumftwejens beiträgt und weſentlich im Intereſſe 
der Kaufleute tätig ift. 8 dürften aljo weniger die Schmiede 
amtörechte fein, die jene Verordnungen bdiftieren, als vielmehr 
merfantiliftiiche Jdeen, die noch Jahrzehnte jpäter zum Ausdrud 
fommen?). 

nicht lange Halten könnten, ein Schloß um das andere verderben würde — 
ichliehlich Hieligem Gewehrhandel einen ichleghten Ruhm geben und der 
Nugen zum Schaden gereihen fonnte. — Auf Permittelung des Rats hin 
ertlären fih die Schmiede zur Lieferung bereit, wenn ber Termin fpäter 
gelegt wird und wollen aud, Lünftighin große Aufträge übernehmen. 

) Ach. B. — Rep, 34, num. 63al, 
*) Gothein: Mheiniiher Zolltongrep und Haudelsprojette am Ende 

des NVIL. Jahrhunderts. 1895. 
3) Bol. Anlage 1. Berordnungen Wr. 3; 4; 15; 17; 18; 19, 
Zaol. Anlage I. Berordnungen Nr. 28; 
3) Xgl. Anlage I. Verordnungen Nr. 61: 
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Diejes wirtihaftlihe Bild der Eſſener Gemwehrinduftrie im 
Ausgang des XVII. Jahrhunderts läßt ſich noch vervollftändigen 
an Hanb der Selbiteinfhäpungen, durch die Kaufgilde und Schmiebe- 
amt ihren Wert und ihre Bedeutung für die Stabt darlegen wollen?). 
So jchreibt 1690 das Schmiedeamt: „Und warum foll ſich das 
Schmiedeamt die Privilegien verringern laffen? Billiger wäre es, 
dieſe zu vermehren, da befannt ift, daß diejes Amt oder Handwert 
mehr Nahrung in die Stadt bringt, als irgend ein ander Amt oder 
Gilde. Fa durch dasSchmiedeamt florieren andre Amter und Gilden; 
wenn jelbiges darniebderliegt, jo empfindet es die ganze Stadt an 
ihrer Nahrung." Im jelben Jahre jchreiben ferner die Schmiede: 
„. . . zudem muß abſonderlich in confiberation gezogen werben, daB 
es bei dieſen Zeiten, da ſovieles Gewehr zu unum« 
gänglicher Notdurft gegen des Römiſchen 
Reichs Feinde verfertiget werden muß, ihre Gelegenheit 
durchaus nicht zugibt, ſowohl mündlich als ſchriftlich zu litigieren 
und in ſchwere Procejfe zu geraten.“ 1691 rühmt das Schmiede- 
amt: „Musfeten, Läufe und Schuhnägel werden alhieinabun. 
dank gemacht, wie ſolches den Kindern auf der Gaſſen bekannt iſt.“ 
Noch ftolgere Worte findet das Schmiedeamt 1693: „So wohl 
mander Fürft, Herr oder auch Stadtmagijtrat wünſchen und neben 
Verleihung vieler ftattlicher Privilegien noch vieles jpendieren 
möchten, wenn fie nur jolche wohlbejtellte und numeröfe Schmiede» 
zunft, als die Eſſendiſche ift, in ihren Landen und territoriis haben 
tönnten.“ Und 1694 rühmen die Schmiede: „Durd Verlierung 
eines Schmieds verliert die Stadt mehr als einen Kaufmann.“ 
Auf jolhe Charalteriſtit bleibt natürlich die Kaufgilde die Antwort 
nicht fehuldig und entgegnet: „. . . dabei ift zu erinnern, daß die 
Schmiede, wenn feine Sriegszeiten, mit Kohlenichaufeln, Holz- 
haden, Drejchen und dergleichen Arbeit ihren Unterhalt gewinnen; 
daß alfo der geringfte Kaufgildebruder der Stadt mehr 
einbringt alavier Schmiede. Bringen vielleicht die Schmiede 
in Striegsgeiten mehr ein, jo ift das doc) nur ein Näferleben 
und dauert ad quoddam tempus, ein vornehmer Kaufmann bringt 
fajt ein Viertel des Schmiedeantts ein.“ 1 

Das ſtolze Selbſtbewußtſein, das aus dieſen Worten zweier 
Intereſſengruppen ſpricht, ift auf die günftige Konjunktur der Eſſener 
Gewehrinduftrie zurüdzuführen, auf das Bewußtſein ihrer be» 
deutenden wirtfchaftlihen Macht, durch die Eſſen rajch die ſchweren 
Schäden ber Kriegswirren XVII. Jahrhunderts überjtand. 
Bugleich aber bringt diefe blühende Entfaltung des Gemwerbelebens 
den Intereffenfampf zwiſchen dem zünftigen Handwerk und dem 
nad) Freiheit ftrebenden Handel zum Austrag. Wir ftehen an der 
Schwelle jenes Zeitraums, in dem die fapitaliftifde Pror 

?) Arch. E. — Acta betr. ben Prozeß Naufgilde contra Schmiedeamt. 
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duftionsmweife endlid) den Sieg bavonträgt und der letzte 
Wideritand gegen das Unternehmen gebroden wird. Die 

Darftellung der einzelnen Phafen, die zur Unternehmung führen, 
gibt uns zugleid, ein Bild von dem Werdegang des Innenlebens 
der Eſſener Gewehrinduftrie. 

II. Kapitel. 

Kämpfe zwiſchen Raufgilde und Schmiedeamt 
wegen des Gewehrhandels. — Ein Beitrag zur 

Geſchichte des Anternehmeng. 

As das Charakteriftitum bes deutſchen Handwerks ſtellt 
Keutgen!) die Arbeit für den Markt hin. Der wirtichaftlich 
freie Handiwerfer ift von vornherein mercator. Philippi?) 
hält die faufmännifche Seite bes Handwerks in der Ausbildung der 
Zünfte für ausihlaggebend. Beiden mittelalterlihen Zunftgenoſſen 
ift die Eigenjchaft des Kaufmanns als die bezeichnendfte anzufehen. 
Mag diefe taufmännifche Betätigung des Handwerkers für die Zeiten 
ihre Berechtigung haben, wo ſich der Handel in Heinerem Maßſtabe 
vollzog und nod) nicht auf weitere Entfernungen hin eritredte, für 
die Zeiten vorbringender Geldwirtſchaft, der großen Fortichritte in 
Verkehr und Technik hatte fie ji überlebt. „Nur da ift das Hand» 
werf in Blüte, wo ein gewiſſer Unternehmungägeift mit einem 
gewiſſen veſih und techniſchem Geichid, wo jelbftbewußte Klugheit 
mit forgjamer Gejhäftsführung ſich verband.“ Mit diefen Worten 
fennzeihnet Shmoller?) das Weſen der Handelsunter- 
nehmung, ber ex die Schwächen der alten Handiverfsunternehmung 
gegenüberftellt, indem er „die geringe Ausbildung zum Unter 
nehmer, Mangel an kaufmänniſcher Fähigkeit, Schwierigteit 
wechjelnder Anfrage ſich anzupafjen“ dem Handiverk zum Vorwurf 
madt. 

Wenden wir dieje Ausführungen Schmollers auf die Verhält- 
niffe im Effener Gewehrhandel an, jo jehen wir, wie in dem Jnter- 
eſſenkampfe um das Recht zum Gewehrhandel der Kaufmann den 
Sieg bavonträgt, twie unter dem ftadtivirtchaftlichen Syſtem, deſſen 
Grundfag „Billigfeit für alle“ ift, ein Ausgleich zwiſchen den Gegen- 
jägen der Gilden und Zünfte zujtande fommt. Bevor fich diefer 
toirtjchaftlich nottvendige Ausgleich vollzog, bejtand für Kaufgilde 

1) %. Keutgen: Amter und Zünfte. 1903. 
2) $. Philippi: Hanbwerf und Handel im deutſchen Mittelalter. 

1904. (Bitteilungen des Inftituts für öfterreich. Gefchichtsforichung, vo 25.) 
) Shmoller:  Entwidelungsaeichichte der Unternehmung. 1800. 

Schmollers Jahrbücher, ©. 1049 fi. 
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und Schmiedeamt, die ihre Rechtsanfprüche auf alte Zunftprivie 
legien und Ratsentſcheide!) zurüdführten, folgende Rechtslage. 

Die Schmiede dürfen in der Stadt allein Gewehre 
feilhalten, find alfo zum Kleinhanbdel beredhtigt, während fie 
fid) der Kaufmannfchaft zu enthalten haben. Zudem find 
jie in ihrem Handwerk gegen bie Einfuhr fremder Schmiedewaren 
geihügt?). Die Kaufleute Hingegen haben das Necht mit 
Büchſen zu handeln, fie zu faufen und verfaufen, ihnen jteht alfo 
das Verlegertum, der Großhandel zu. 

Beide Teile überjchreiten jedoch wiederholt die Grenzen ihrer 
Nechtsgebiete, die Kaufleute kaufen heimlich anderwärts ein?), 
verlegen fi auf Kleinhandel; die Schmiede andrerfeits bleiben 
nicht bei ihrem Hanbiverf, jondern handeln „in und außer der Stadt 
in großen Quantitäten mit Gewehrent)“. Aus der Zeit des nieder- 
ländifchen Befreiungsfampfes jind uns Fälle befannt, wo DieBüchjen- 
ſchmiede Roſendaal und Kremer große Verträges) abichliehen, 
langwierige Reifen unternehmen, aljo Handwerker und Kaufleute 
zugleich find. Daß jolche Fälle nicht vereinzelt vorgefommen find, 
dafür ſpricht ſchon die Eniſcheidung des Magiftrats von 1567. 
(Anlage 1, Pr. 19.) 

Bei der Entwiclung, die im XVII. Jahrhundert die Eſſener 
Gewehrinduftrie nahm, mußten notwendig die Gegenfäße, die wegen 
des Gewehrhandels beitanden, ausgeglichen werden. Stillichweigend 
vollzieht ſich ſchon frühzeitig ein Wandel, indem nämlich Schmiede 
und Lademacher Mitglieder der Kaufgilde werbden®), um mit 

?) Bal. Anlage 1. Für die Schmiede ſprechen Nr. 17, 64 und 68. 
Für die Aaufleute: Nr. 10, 13, 16 und zwei Strafverfügungen von 1615 
und 1617, 

>) Bat. Anlage 1. Mr. 1, 2, 4, die übrigen S. 25 Anm. 3) u. ). 
2) Xgl, Anlage 1. Rx. 19. 
*) Ar. E. — Acta betr. Brozeß Staufgilde contra Schmiedeamt. 

1690 führt die Naufgilbe Veichwerde, „daf es doch feinem Schmiebeamts- 
genofien geitattet jei mit Nusfeten, Kiftolen und dergleichen Kaufmann. 
{haft zu treiben, noch auch mit blohen Gäufen.“ 1692 Hören wir, „daf Büchien- 
ichmiebe und Schloßmacher ſich zu Kaufleuten machen, von ihrem Handwert 
ablafjen und nur den Saufmann agiren.“ 1694 fügt Die Kaufgide ergänzend 
Hinzu: „Die Urfac) jolhes Gebots (in Bezug auf Artifel 16 des Schmiede» 
amtsbuches, Anlage F, Nr. 2) und Privilegs it Diele, da die Vürger und 

e! (sic) Glieder des Schmiebeamts in Arbeit bleiben und mit ihrer 
it jich defto befler unterhalten Lönnen, nicht aber, daß ein ober zwei 

Schmiede, die bemittelt find, allen Eijenhandel an fid) ziehen und ſich zu 
Sanfleuten machen jollen, welche Urjach zumal entfernt wird, wenn zwei 
ober drei vom Schmiedeanut, wie allhier wirklich geichieht, altes an fich aiehen 
amd von aufen ein und ausverfaufen, was hier gemacht und nicht gemachet 
wird.“ 

bebüchern zufolge. 1555 — Dietrich Burit, 
1556 — Winnemar Graffweg, 1558 — Jacob Stremer, 3. Relmonn, 1559 
— Beter und Heineich Na, 1560 — Dietrich Bedmann, Yriedrid) Aibed, 
—1561 Rötger Voffenjhmidt, 1571 — Johann dv. Tevener für zwei Söhne, 
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Gewehren handeln zu fönnen. Mit diefem Erwerb ber Kaufgilde 
war in ber Tat der Weg zum gütlihen Ausgleich gegeben, der die 
engherzige Zunftverfafjung nad) und nad) untergrub. Die wirt- 
ſchaftlichen Verhältniſſe entwerten die Zunftprivilegien, die nur 
lähmend auf Handel und Gewerbe wirken; die zünftigen Vorjchriften 
bleiben unbeachtet in den „greulichen, beſchwerlichen Kriegszeiten, 
wo ein jeglicher ji) umgejehen, wie er Eifen befomme“, wie es in 
einem Ratsſchreiben von 1669 Heißt. In der Erkenntnis, daß das 
Bunftwejen fid) überlebt hat, defien wirtihaftliche Lebenstraft 
erichöpft ift, erläßt ber Ejiener Rat 1669 die wirtihaftsgeichichtlich 
bedeutjame „Neue Verordnung“, durd die alle Gilden und 
Ämter gleihgemadht werden!). Die einzelnen Artifel diefer Ver- 
ordnung bejafjen fich vornehmlich mit der Regelung des Gemwehr- 
hanbels, fie proflamieren in eriter Linie — Handelsfreiheit. Ohne 
Zweifel war bie einflußreiche Kaufgilde beſonders an dieſer Ver— 
ordnung intereſſiert; dem reichen Großkaufmann erwächſt aus ihr 
nur Gewinn, während ber Heine Händler bald die Nachteile emp- 
findet. Die Fettegilde, der die Krämer angehören, wird nämlich 
1674 gegen bie Verbindung mit ber Kaufgilde vorftellig®), weil fie 
benachteiligt twird, und bittet um Herftellung bes status quo ante. 
Nach anfänglihem Widerjtreben erklärt ſich die Kaufgilde endlich 
doch einverjtanden; die beiden Gilden werden getrennt mit der 
Mafgabe, daß e3 jedem freifteht, gegen Gebühr die eine oder andere 
Gilde zu getwinnen. In Bezug auf das Recht zum Gewehrhandel 
wird man zuerjt nicht einig, 1680 wird die Streitfrage dahin ent⸗ 
ſchieden, daß beide Gilden mit Gewehren handeln können. 

Diejer Rechtszuſtand beiteht für die Folgezeit fort, 1755 wirb 
er nochmals jeitgelegt. 

Von weit größerer Tragweite war diefe Verordnung für das 
Schmiebeamt und jeine Mitglieder, die fortan unbeichränft Handel 
treiben und — wie bereits berichtet worden ift — den Kaufleuten 
ftarfe Konkurrenz bereiten. Solche Wirkung hatten die Kaufleute 

1576 — Rötger Rofendaal für eine Söhne Sienamus Ei Dietrich, 1587 
— Laurenz Schmidt, 1590 — Arndt Raus, 193 — Joh. Zof, 1999 — 
Roiger Meybujch, 1601 — Joh. v. Schweden, 1606 — a er Werdefmann, 
1611 — Mötger Ruh, 1613 — Anton Krupp, 1615 — iR, Schimmels, 
Tevener für zwei Söhne, 1618 — Wild. Burid, 1621 — Hein. v. Osnabrüd, 
1634 — Dietrich Frante, 1835 — Jörgen Buff, Peter Wehling, 1636 — 
Rötger Brint, 1638 — Zoh. Tarmen, 1643 — Rilh. zur Bag, Mich. Obenbal, 
1644 — Diele. Bedmann, 1651 —. De Boy, 1657 — Heine. Barteling, 
1658 — Wilhelm Plender, Bernd Heuhler, 1064 — Mathias vuh 1679 — 
Jan Sammen, 1081 — Dietich Reimann, Bithelm Wefling 1684 — Job 
Demrath, 1687 — Joh. Kaufmann, Heinrich v. Bochum, 1688 — Lügers, 
Joh. Wilh. Beres, 1690 — Rud. Neddermann, 1691 — Hein. Bürger. 

3) Bol. Anlage I. Nr. 23. 
2) Ach. E. — Datum ? (zwiichen 17801785). Nach einem Magiftrats- 

bericht an den Kaifer, als Kaufgilbe und ‚ettegilbe wegen des Handels mit 
Kaffee, Zuder und Tee in Ditferenzen geraten find. 
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wohl faum erwartet; daher machen jie den Schmieden das Net 
zum Gewehrhandel jtreitig und weijen die Schmiede in die Schranfen 
ihrer alten zünftigen Befugniffe zurüd. Pie Schmiede ihrerjeits 
aber verlangen, ohne von dem erreichten Vorteil das geringite 
opfern zu wollen, Beobachtung ihrer Innungsartifel und geſtatien 
den Kaufleuten nicht die Einfuhr fremder Scmiedewarent). 
Indem nun beide Parteien auf ihrem egoiftiichen Standpunft 
behartten, fam es zum Prozeß, in welchem der Rat als Richter- 
angerufen wurde. Eigentümlich ift num, daß in den Entſcheiden 
die durch die Verordnung von 1669 gegebenen Rechtäverhältniffe 
nie als Ausgangspunft genommen werden. Vier Jahre hindurch, 
von 1690-1694, befehden ſich jo Haufgilde und Schmiedeamt, 
ohne daß irgend eine der Parteien etwas erreicht. Auf Betreiben 
des Magiftrats und wohl nicht ohne Einwirkung der induftriellen 
Hochtonjunftur der 9er Jahre ſcheim dann 1694 ein Ausgleich 
herbeigeführt worden zu jein, der den beiderfeitigen Jnterejien 
gerecht wurde. Auf weicher Grundlage diefer Friedensihluh ber 
zubte, fönnen wir nur vermuten, da bloß „ein unvorgreiflicher 
Vorſchlag der Deputierten des Magiftrats zu gütlicher Veilegung 
der zwiſchen Kaufgilde und Schmiedeamt wegen Verkauf einiger 
Eijenwaren ſchwebenden Streitigfeiten?)“ erhalten it. Dieſe 

3) Arch. E. — Acta bett. Prozeß a. a. ©. — 1690 Hagen die Schmiede, 
dai; „die Kaufleute ihnen die Nahrung abſchneiben, die Stadt möge be- 
denfen, ob nicht viele Echmiebeamtsgenoffen mühig gehen, in gänzliche 
Dürftigteit_ geraten ober hiefige Stabt verlaffen müffen, wenn jeber nach 
feinem Gefallen Eifenwerf verlaufen darf, — daß viele von ben fremden 
Sumpen und nad) der leichten Münge gemachte Eijenwaren alabdann hier- 
hin gebracht werden, wodurch hiefige Schmiebeamtsgenofien nicht einen 
Heller Profit an ihrer Arbeit Haben.” — Cs handelt fich alfo um die Eihe- 
zung des Monopols im Eilenhandel, dos die Schmiede noch das ganze 
XVII, Zahehundert hindurch ängftlich hüten, wie mehrere votumente des 
Stabt-Archivs beweifen. 1745, 1759 und 1768 fommt es wegen bes Ein- 
md Lerfaufs von Eifentwaren zu Konfliften, Waren werben Tonfisgiert, 
Händler beftraft, jo3. 8. 1745 cin Galanterieträmer, der mit Meffer, Schnallen, 
Scheren handelt; 1765 nimmt das Schmiebenmt 30 Kaffeemühlen „fen 
weil fie von aufen importiert und fo [chlecht find, daf fie zur Schande Hieliger 
Fabril gereihen. 1791 Hat fich die Schmiedezunft jogar einen Ofen an- 
geeignet, den fich eine Ctiftsdame, eine Pringeffin von Lichtenftein, von 
Auowärts hat tommen laffen. ie Püctäbtlfin erfucht. toiebetholt den 
Magiftrat, diefem „Unfug“ ein Ende zu machen md das Echmiebeamt „in 
die gehörigen Schranfen zu weilen.“ Die Stabt jedoch gibt der Abtiffin 
den Nat, das Schmicbeamt in rechtlichen Wege zu belangen, worüber die 
Abtiffin fehr entrüftet ff und fchliehlid die preubifche Regierung um Aufe 
zechterhaltung ihrer fürftlichen Gerecitjame angeht. 

2) Arc. E. — Acta bett. Progeh a. a. D., ohne Datum: 
BVorihläge Gloifen. 

1. Soll der Verkauf derjenigen 
Eifenwaren, welche hier zu ver- 
fertigen ingend ein Meifter feine — 
Vrofeffion machet, den Schmiede- ...ihre Profeſſion machen und in 
amtsgenoffen privative allein zuftehn, Abundang fertig Haben, den jelben 
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Vorſchläge mit den dazu gemachten Randbemerfungen zeigen uns, 
wie reiflih man damals die wirtichaftlihe Bedeutung der Gleich- 
fellung von Kaufmann und Handwerfer ertvogen hat, fie zeigen 

die Naufleute aber davon ausge 
fhteifen fein. 

2. Soll derjenige Schmiebeamts- 
genoß, welcher jolhe Eifenware zu 
verfaufen vorhat, gezwungen fein, 
felbine von feinen Zunftbrübern ver- 
fertigen zu laffen, damit alfo die 
Nahrung in der Stabt bleibt und ber 
Zwed des Artifels 16 des Schmiede 
amtsbuchs um jo mehr erreicht werde, 

3. Im all aber ein oder ander 
Sortement von Eifemvaren nicht fo- 
viel, als gebrauchet oder verhandelt 
werben, hier verfertigt werden Fönnen 
fo dürfen immerhin feine fremden 
Waren eingeführt werben, e8 mühte 
denn zuvor von den YAmtmeiltern 
erfannt worben jein, daß die Schmiede 
unmöglich der Nachfrage genügen 
tönnen. 

4. Dabei ift jedoch mit Mähigung 
gu verfahren, damit nicht berart viele 
Waren eingeführt werden, dad ſchüeß⸗ 
lid) die Vürger arbeitslos find. 

5. Der Gewehrhandel ſowohl was 
Läufe als allerhand fertig Gewehr 
beteifft, fol den Kaufleuten und 
Schmieden gemein bleiben. 

6. Diejenigen Eiſenwaten, aber 
die von feinem Meifter hier zum 
feilen Kauf gemacht werden, follen 
der Kaufgilde allein zuftehn, die 
Schmiede davon ausgeichloffen ein. 

7. Jedod mit dem Anhang, daß 
wofern  instünftig ein Schmied 
irgend ein neues Eijemiver verfertige, 
beifen Verlauf alabann dem Schmiede» 
amt zufallen folle, den Kaufleuten 
aber verboten fein. 

8. Sollte jedoch irgend ein Stüd 
fernerhin Hier nicht mehr verfertigt 
werden, fo foll den Kaufleuten das 
Recht zuftehn, bamit zu Handeln, den 
Schmieben aber nicht. 

Meiftern allein und fonft feinem 
Schmiede ober Kaufmann zuftehn. 

. St zu general, man giebt 
janbiverlern, bie feinen Bor- 

ihuh haben, feinen Wertand, aud) 
feine Zeit, ‚Sieferungen nadjgureifen 
und zu vollziehen, Anlak und Ge- 
Tegenheit zu ihrem Untergang; exami- 
nentur ob fie nicht alle fich ruiniert 
haben. 

.. . Diefer $ Reht allzu general, 
dap dem Amte dergleichen Handel 
aufalfen foll, wenn 3.8. ein Schmiede» 
meiter allerhand Mefier machen 
Tönnte, fo würde damit den Kaufr 
Teuten der Handel ganz verboten, 
während die Schmiede ihrerfeits 
ichlieplich, da allerhand Künftler unter 
ifnen find, zu Kaufleuten gemacht 
werben. 

.. . Hier mühte ftehn: wenn bie 
Waren etwas fager und in folder 
Suantität, daß die Stadt damit 
accomobiert werben Fönnte . . . dann 
folt den Kaufleuten das Recht zur 
fehn, damit zu Handeln. 
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aber auch, wenn wir die Gloſſe zu Vorſchlag 5 beachten, daß marı 
ſchon damals die Nachteile der Handwerksunternehmung erfannt 
hatte. Dieſe Vorfchläge, als deren Urheber wir wohl die Vertreter 
des Schmiedeamtd annehmen dürfen, und die Gegenvorjchläge, 
die mehr kaufmänniſche Spekulation verraten, müfjen dann einen 
Kompromiß ergeben haben, der Kaufleuten und Schmieden da3 
Recht zum Gewehrhandel verleiht, wenn fie die Schmiedezunft 
bzw. die Kaufgilde gerwinnent), mit der Einfhränfung, dab der 
Kleinhandel den Schmieden verbleibt, denn nur jo können wir 
uns das Urteil von 1716?) erflären. Uber ben Handel mit fonftigen 
Eifenwaren wird man fi) dahin geeinigt haben, daß die Kauf» 
leute durch Gewinnung des Schmiedeamts — das Schmieden 
eines Nagels genügte, um als Meijter aufgenommen zu werden — 
berechtigt wurden, mit ſämtlichem Eiſenwerk zu handeln. 

Diefe Verjhmelzung von Handwert und Kaufmannsſtand, 
die ſich anfangs in aller Stille vollzog, durd) die „Neue Verord- 
nung“ vom Magiftrat offiziell anerfannt worden war, dann aber 
durch zünftige Reaktion unterbrochen werben ſollte, war nun— 

1) Arch. E, — Nicht nut treten, wie die Kaufgildebücher beweiſen, 
in der Folgezeit Schmiede zur Kaufgilde über, 3. ®. 1774 — Romanus Beres, 
1777 — Heine. Wilh. Weithoff, Heine. Medlinbed, 1779 — Heinr. Wagner, 
@ilh. Korn, 1780 — Joh. Holte, Zu bemerten ift hier noch, da die Kaufailde 
— um 1713 — ſich in eine große und Heine teilt. In die große Gilde werden 
mur bie aufgenommen, die feiner andern angehören; daher denn auch die 
Notiz der Gilbebücher: Wilh. Wefthoff in die Meine Kaufgilde, geht beim 
Schmiedeamt in Kur und Wahl, Heine. Wagner von ber Meinen zur großen 
Kaufgilde, till das Schmiebeanit verlaffen — u. a.m. Auch die Kaufleute 
ihrerjeits werden Mitglieder des Schmicdeamts, wie einer inhaltsreihen 
Rechtfertigungsichrift der alten Meifter des Schmiebeamts zu entnehmen üft, 
denen 1794 von den jüngeren Meiftern und Gejellen der Vorwurf gemacht 
worden ift, daf; fie das Handwert vernachläffigen, Einfünfte und Armen- 
gelder unterichlagen, verihtwenden und verpraffen duch „freien, faufen 
und tanzen“. — In der Uchunde heißt es: „Befanntlich muß vermöge unjerer 
Amtsrehte und Gerechtigteiten nicht allein ein jeder, der das Schmiede- 
Handwerk als Brofeffionift treiben will, jondern auch mit Eifenwaren in 
hiefiger Stadt zu Handeln gedentet, das Amt geroinnen und darin ais Meifter 
aufgenommen werden, jeder Kaufmann aljo, der fh mit dem Kauf und 
Xerfauf von Eifemwaren abgibt, ift ſchlechterdings verbunden, ſich um die 
Aufnahme als Meifter bei uns zu melben, um jo befugt zu fein, jämtliche 
Eifemartifel frei faufen und verkaufen zu dürfen. Namentlich handelt es fid) 
um folhe Cifenprodutte, die von hiefigen Profeifioniften nicht verfertigt 
werben fönnen.“ Das Recht der Schmiede zum Gewehrhandel läht fich aus 
einem Prozeß der Schmiede gegen das Schreiner: und Cademaeramt 
(17631766) nachweiſen, der damit endet, daß die Lademacher ebenfo wie 
die Schmiede „mit allerhand fojen Gewehren, Schlöfiern ober, jonftigem 
fertigen und unfertigen Eiſenweri handeln bdürjen gegen Zahlung von 
2 Rtlr. — 30 Str. an das Schmiedeamt.“ 

?) Arch. E. — 1716, 5. XI. Ratsentiheidung: Demnach das Schmiede- 
amt gellagt, dag Wilhelm Auland über jein Schild, fo er vor jeinem Haus 
ausgehangen, Piftolen malen Taffen, ihm aber joldhes al& einem Kaufmann 
nicht erfaubet it. Daher if die gemalte iftofe zu entfernen, ba von alters 
her ein Naufmann fein Gemwehr auf feine Salltüiren fepen darf. 
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mehr am Ausgang des XVII. Jahrhunderts vollendet und hatte 
zu einer vorteilhaften Regelung des Gewerbs- und Handels- 
lebens geführt. Die fapitaliftiihe Produktionsweife trat fortan 
ungehindert in ihr Recht, der Schlußſatz des Artikels 9 der Ver— 
ordnung von 1669, die Ratsverorbnungen von 1689 u. a. m.t), 
die das Unternehmen janktionieren, werden nun lebensfräftig. 
Der finanziell Leiftungsfähige — ob Kaufmann, ob Handwerker — 
übermittelt die Aufträge, gibt. den Schmieden Lieferungen in 
Arbeit oder ftellt Handwerker an — „ſetzt Knechte ins Haus" —, 
die, ohne Anteil am Gewinn zu haben, gegen Lohn arbeiten und 
von ihrem Mrbeitgeber das Material erhalten, kurz geſagt: er 
it Unternehmer. Außerlich ftellt fich diefer Wandel auch 
in ben Stadtrechnungen dar, vo die vielen Namen von Erporteuren 
wie aud die Heinen, einzelnen Ausfuhrziffern verſchwinden und 
wenige Gewehrhändler und Fabrifanten mit hohen Ausfuhrzahlen 
erjcheinen?). Lehtere find die Repräfentanten des Kapitalismus, 
ihre Wirkjamfeit ift bejeelt von dem Geifte des Unternehmens, 
ber zu immer größerer Arbeitsleiftung, zu ftetig wachſender Kräfte⸗ 
anſpannung führt, die endlich eine noch feitere Einigung und 
Drganifation in Handel und Gewerbe, das Fabrifunter«- 
nehmen zur Folge haben. Diejen Zielftrebungen folgt die 
Eijener Gewehrinduftrie in ihrer weiteren Entwickelung. 

Mancherlei Momente, die zur Unternehmung Hindrängten, 
ind noch zu beachten. Zunächſt die Tatjache, daf die Eſſener 
Büchſenſchmiede ſich in ihren Geſchäften nicht von der mittelalter- 
fihen Moral?) leiten liegen, wie fie noch in der „Reformation 
Kaijer Sigismunds" interpretiert twird, noch viel weniger von der 
Anficht, pecunia ex se generare nihil potest, ebenſowenig ſahen 
fie in Kapital und Reichtum den „Brennftoff hölliſchen Feuers", 
das beweifen zur Genüge die Wechjelbriefe und die Bemühungen, 
um zu ihrem Gelbe zu fommen ®), als auch die ſchon früh erfolgende 
Berfnüpfung des Schmiedehandwerfs mit laufmänniſcher Be— 
tätigung, die fid) in der Gewinnung der Naufgilde dokumentiert. 
Damit hebt der Verſchmelzungsprozeß ar, der zur Ausföhnung 

2) Bgl. Anlage I. Nr. 23, 33, 45, 59. 
2) ®ir zählen au Erporteuren 1645 — 40; 1689 — 21; 1695 — 8. 

Entfällt auf den einzelnen 1645 faum eine Ausfuhr von 500 Gewehren, 
jo überfteigt fie 1689 die Zahl von 2000 Stüd. 

®) wolt ie aber hören, was Kaiferlich recht gepuitet, unfer vorbern 
find mit narren geweſen, — es find hantiverd darumb erdacht, das jeder- 
mann fein täglich brot damit gewin und fol nemant dem andern greiffen 
in fein Hantwerd. 

+) Bgl. Anm. 2 ©. 17 und Rhein. Weit. Zta. 1907, Nr. 1101. Briefe 
Rojendaals an den Grafen Johann v. Nafjau. 1574. Roſendaal Hat 14 Tage 
fang mit feinen Gefellen in Holland gelegen und auf Bezahlung gewartet, 
folieplic Güter in Pfand genommen. Cr bittet den Prinzen, doc endlich 
den Befehl zu geben, Dal bie Wechfel auf ben Meifen zu Köln ober Arantjurt 
bezahlt werden... ...- 
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zünftiger Realtion und kaufmänniſchen Fortſchritts führt, und aus 
deſſen Verlauf wir erfehn, daß weſentlich die zahlreich nach Eijen 
gelangenden großen Lieferungsaufträge und die damit verbundenen 
gemeinfamen Lieferungen!) die Keimzelle zum Kapitalismus, zur 
Unternepmung in ſich bergen und dazır führen, daß die reichen 
Mitglieder der Zünfte ihre minder begüterten Zunftgenofjen in 
Abhängigkeit bringen und ſich jo das Berlegertum heransbildet, 
eine Erſcheinung, die im XVI. Jahrhundert hervortritt und allen 
wejt- und mitteleuropäifchen Ländern gemeinjam ift?). 

Würdigen wir ſchließlich die Veftrebungen dev Zünfte und 
des Magiſtrats, die durch die Gewehrinduſtrie bedingten Intereſſen 
ihrer Zunftbrüder bzw. ſeiner Bürger zu wahren, jo ſehen wir 
Schmollers Anſicht, daß das, was heute der Großunternehmer 
zu überlegen und zu ſorgen hat, damals auf den Schultern von 
Stadt und Zunft lag, voliauf bejtätigt. Mögen auch die Ver 
ordnungen, die eine „Nepartition“?) vorſchreiben, auf die jozialiftir 
ſchen Jdeen der Zunftverfafjung, den Zunftgenoffen gleiche Arbeit 
und gleiches Werdienft zu fihern, zurüdzuführen fein, mögen ferner 
die Einfuhrverbote (vgl. Anm. 3 und 4 ©. 25) merfantikiftiichen Ten- 
denzen entiprungen fein, inmerhin haben wir aubre Gründe 
mehr, die für Schmollers Anficht jprechen. Allein ſchon die zahle 
reichen, oft bis ins Einzelnſte und Stleinfte gehenden Gewehr— 
orbmungen®), die Einführung des Geiwehrprüfungsamtes und 
der Schugmarte®), die Verwendung des Magiftrats an Fürjten- 
höfen, insbejondere bei der brandenburgiich-preufiihen Mer 
gierung®), fie find ein beredtes Zeugnis für die Sorge der Stadt, 
die Gewehrinduftrie zu fördern. Die Tätigfeit des Eſſener Magiſtrats 
it, wenn nicht in unmittelbare, jo doch in entferntere Parallele mit 

1) Neben den Lieferumgsverträgen verzeichnen beſonders die Stabt- 
techmungen wiederholt gemteiniame Sieferungen. 1611 — Heinrich Micell 
und Nötger Schnißler; 1624 — Dietrich Emichermann und Rötger Werdel- 
mann; 1 h dv. Bochum, Emſchermanun und Dietrich Tarmen; 
3641 — Paul Homberg, Johan Kaufmann und Wilhelm Aufpers; 1642 — 
Mevbuich und Gerhard v. Tevener; 1644 — Peter Naufmann für jid) und 
andere; Neinhard Beder wegen des Amts. (Diejes Termert tommt des 
öfteren vor.) 16 ‚Serh, v. Tevener und Joh. Kaufmann für fich und ihre 
Mitinterejienten; 1645, 1646 — vom Schmiedeamt; 1646 — Reinh. Beder 
im Namen jeiner Mitintereffenten; Johann Schroers, Joh. Kaufmann und 
Jutereſſenten 1647 — von den Schmieben und Kaufleuten; Gerh. dv. Tevener 
und Stonjorten; 1652 — haben die Naufleute gemeinjam ausgeführt; 1666 
— Michael DOvendal und Paul Kaufmann; 1689 — Wilhelin Grafe mit 
Gerhard Schulte; De Boy mit Hermann Buld); Job. v. Tevener mit mehreren 
gemeinfam geliefert, 
2) Wiebe: Zur Geichichte der Preiörevolution des NVT. und XVII. 

Aaihunde , 2. 246 
3) Bol. Unlage 1. 
Bal. Anlage I 
5) Rt. Anlage 1. 9 

7 

an 3, 
TO und 74. 



der Wirffamteit dev Stapelgefellichaften zu Iſerlohn und Altena 
zu bringen. uch dort wird die Produftion geregelt und über- 
wacht!). Bügellojer Konkurrenz arbeiten fie. entgegen, gleichem 
Zwede dienten in Eſſen die Verordnungen?), welde Arbeits- 
verteilung vorjchreiben, namentlid) aber Gejchäftsverbindungen 
mit auswärtigen Kaufleuten verbieten. Ebenjo war für den Schuß 
der Ejjener Fabrifate gejorgt?), jo dat 3. ®. Werbefferungen in 
der Gewehrtechnik nicht Fremden zunutze kamen. Dur 

währung von Stredit*) erhöht die Stadt die Leiltungsfähigteit 
der einzelnen Fabrifanten, die bei grohen Lieferungen bedeutendes 
Anlagelapital benötigen. 

Nüdblidend können wir mit Keutgens das ftadtwirt- 
ſchaftliche Syſtem betreffenden Ausführungen, die — zwar auf 
das Mittelalter bezüglich — aud) für die jpäteren Zeiten zutreffen, 
ufammenfaffend ſhüehen: Durch den Nat finden die Gegenſape 
der einzelnen Zünfte einen inneren Ausgleich. Die Wahrnehmung 
des Lebenswohls aller Klaffen der Bürger ließ ji der Nat an— 
gelegen fein, er jorgte dafür, da; die Produzenten ihr Austommen, 
die Nonfjumenten ihre Qualität, ihre Menge ımd ihren Preis 
erhielten. Billigfeit für alle, das war fein Syftem>). 

IV. Kapitel. 

Leste Phaſe der Blütezeit. — Gewehrfabrifation 
und Gewehrhandel als Unternehmung. — Unter— 

gang der Gewehrinduftrie. 

Erjter Abſchnitt. 

Blütezeit did zum Beginn des Berfalls. 

Von den Zünften und vom Magiftrat auerkaunt, entfaltete 
nunmehr das Unternehmen frei und ungejtört feine Tätigkeit, 

) Meilter: Die Förderung der Anduftrie durch die Hohenzollern in 
der Graffchaft Mark im NVTIT. Jahrhundert, (Nach einem Bortrage, ge- 
halten im Hiſtor. Verein zu Münfter, 1908. 

2) 2gl. ©. 34 Am. ®) 
) Qgl. Anlage I. N 
4) Arch. E. — Die 

— Sebrüdern Dverlad, 1724 — Ku 
Engelbert Peters — 400 Rilr. un 
1734 — Peters — 1200 Milr., 1735 

5) Keutgen: Amter und Zünfte, 
Geſchichte der Gewehtjabrit zu Clbernhau i. 
Tiegt der moderne Fabrifbetrieb dem alten Jmungsweien. Ciferfüchtig 
wachen die dortigen Meiter über die alten; Jumumngsartifel, und alle Ver— 
fuche tüchtiger Unternehmer und der jähjiichen Negierung, die Fabrit 
einem copbetriebe zu erweitern, ſcheitern au dem Widerſpruch der Meiſter, 
jo dak dieie Fabrif in Liquidation greät. 

7, 
tabt gewährte: ITII — Nicolaus Meyer, 1713 

d und Overlad — 500 Slor., 1727 — 
Re, 0 Alor., Sc 1 Meyer — 

} 4 
4. 

— In Olbernhau unter 



PR N 

deſſen Träger Kaufleute oder Fabrifanten, wie Meyer, Ru— 
land, Overlad und Peters, find. Wenn man biefe in 
ihrer Handelstätigfeit verfolgt, jo fieht man, in welchem Gegenfaß 
fie zu den benachbarten märfifchen Eifertwarenfabrifanten ftehn, 
denen, wie Eversmann ausführtt), „nur ein magerer Teil 
des Gewinftes zufließt, einerfeits wegen ihrer Anſpruchsloſigleit, 
andrerjeit® aus dem Grunde, weil fremde Kaufleute in Holland, 
Hamburg, Köln und im Bergiſchen Verleger ihrer Produkte find.“ 
Schon feit mehr als zwei Jahrhunderten war Eſſen eben durch 
feine Gemehrfabrifation nicht mehr ein „objeurer Winfel des 
beutihen Landes“, wie das Eversmann von ber Mark ausjagt. 
Wohl hatten auch die Ejjener Gewehrfabritanten ihre Verleger, 
aber fie fuchten aud) jelbft ihre Abfaggebiete auf, um Beftellungen 
oder Zahlungen zu erwirken. Frühzeitig haben fie die günftige 
Wirkung fürftlicher Empfehlungen in fremden Staaten erkannt, 
wie aus den zahlreihen Bittgefuchen an die brandenburgijch- 
preußiiche Regierung um Verwendung für die Eſſener Gewehr 
fabrifation hervorgeht ?). 

Schon im II. Kapitel Haben wir erfahren, daß zahlreiche Be— 
ftellungen für preußifche Truppen nad) Ejfen gelangten. Genauere 
Angaben find darüber nicht befanmt, noch 1712 wird indes von 
Lieferungen an die preußiichen Negimenter von Schlippenbach 
und Pannewitz berichtet?). Welchen Einfluß der ſpaniſche Erb- 
folgefrieg und der nordiiche Krieg auf die Gejchäftslage der Ejjener 
Gewehrinduftrie hatten, befunden zumächit die hohen Einfünfte 
der Gewehrakziſe!), ſowie die Nachricht, dad Dänemark, 
Polen, Pfalz-Neuburg, Braunfhmweig md 
Münfter‘) von Ejjen Gewehre bezogen haben. 

AL Hauptunternehmer in diejen Kriegszeiten Nicolaus 
Meyer anzufehn. In Gemeinihaft mit feinem Sohne 

Franz?) liefert er 1711 für zahlreiche Negimenter Flinten, 

1) Gverämann: a.a. D., ©. 192 ff. 
1. 

— 1738. Mus den Alten dieſes 
ech pere Aushunft über den Geihäftsgang 

diefer Sewehrhändfer. Co hat Franz 1711 an feinen Bater geliefert für 
das Elverfed’ihe Regiment — 25 linten, Schlippenbach’ice Regiment 
— 36 Raar Piftolen und 36 Karabiner, Regiment des Grafen v. d. Sippe 
— 25 Slinten, Mengersheimfche Regiment — 26 Slinten, Trierihe und 
Sandssergiiche Regiment je — 30 Flinten. 1718 hat er von 1100 Flinten 
für das Alt-Sothringifche Regiment — 200 Stücd zu Coblenz abgeliefert 

„um _6 ftüber höher veraccordiert, weil felbige binnen 14 Tagen 
mußten.“ Anferdem hat er noch Meinere Mengen an Gifener 

Geiwehrhändfer Tevener, Schimmel und Severin geliefert (vol. T, ©. 85.) 
Franzens Verdienfte um das Geichäft gebentt befonders das väterliche Tefta- 
ment vom 9. März 1718 (vol. II, ©. 7). Franz hat die Geichäfte geführt, 
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Karabiner und Piſtolen, während Nicolaus Meyer in demfelben 
Jahre allein eine Lieferung von 1000 Gewehren mit Zubehör 
für den König von Dänemark übernommen hat laut einem 
Kontrafte mit dem königlich däniſchen Kammerjunfer v. Platen 
vom 12. Februar 1711. Jedoch erit nach vielen Bemühungen 
erhält Meyer feine Bezahlung; ob ber König von Preußen einge- 
ſchritten ift, nachdem ihn die Stadt auf Erſuchen Meyers um Schuß 
angerufen hat!), erfahren wir nicht. Immerhin mußte eine 
beſchwerliche Reife nad) Dänemark unternommen werden, um 
endlid) das Geld zu erhalten. Aus dem Geſuch an den König 
erjehen wir unter anderm auch, daß Meyer „vor etlihen Jahren 
anverjhiedene Botentieningroßer Quantität 
gute und tüchtige Gewehre geliefert Hat, ohne daß jemals zu Hagen 
gewefen wäre, da biefe untauglic ober mangelhaft gewejen 
wären, jondern daß die Offiziere und Livranteurs darob gutes 
Zeugnis ausgeftellt hätten.“ Außer den in ©. 36, Anm. 6) erwähnten 
Lieferungen Nic. Meyers find noch die Lieferungen Franz Meyers 
von 1500 Flinten an den Kurfürſten von der Pfalz 
1722 und von 1000 Flinten au die Münſter ſchen Truppen 
1727 zu nennen?). 

geohe, ichtvere Reiſen bei graffierender Peſt bis nach Dänemart (vgl. Anlage I, 
Rr. 63) auf fich genommen und damals (1713) feinem Vater — 1600 Rtir. 
gerettet. erner hat er eine Meife nach Wien gemacht, wovon bie ganze 
Familie profitiert hätte, dann noch mancher Reife und Mühe fic) unterzogen 
bei Anfchaffung der Materialien zum Gewehrhandel. — Deshalb fegt Meyer 
feinen Sohn Franz zum Haupterben ein — insbefondere desjenigen Holzes, 
was zu Flinten, Biftolen und Sarabinern gehört, aller Gewehrteife, aller 
Gerätfchaften, die zum Geiehehandel gebraucht werben, aller Karren, 
Zogen, erde um. 1718 fängt rang sine feiöäinbige Germepehandlung 
an, besteht jedoc} von feinem Water noch Materialien x. 8. 1720 Fluten“ 
hölger, 1722 bergifche Platten, und nimmt auch an Cieferungen feines Raters 
Ze, 3,8. 1720 für Deren u. Zürftenberg. Wicolans ever rot am 

1) Ar. E. — Datum ?, Entwurf zu einem Geſuch an den König. 
Am 18. Anguft 1712 Hat fih Meyer an die Stadt gewandt, für ihn beim 
König von Breuhen zu intercedieren. Obtoohl num von dem ftädtifchen 
Probemeifter, wie aud) von Meiftern in Altona, wohin die Gewehre ge» 
liefert worden find, alles gut und tüchtig Gefunden worden ift, hat Paten 
bald dies, bald jenes auszufehen, weigert die Zahlung und erflärt, die Ge- 
wehre müßten in Kopenhagen von neuem vifitiert und probiert werden. 
Diefe Mißteeditierung fann Efjen nicht auf fid ruhen faffen md bittet den 
Aönig, beim föniglich däniichen Hoflager Genugtuung zu erwirten. Wollte 
die Stadt folhe „blame“ dulden, jo würde ihr bisher rühmlich neführter 
Gewehrhandel vernichtet. Zugleid nimmt die Stadt die Gelegenheit wahr, 
um nocmalige „reconmendation“ zu bitten, damit Dänemart ach künftig 
feine Geivehre in Eifen befteilt, wo „fo gute, wonicht die beften und Durabeleren 
Gewehre für einen billigen Preis als an feinem jonftigen Ort gemacht werben.“ 

2) Arch. E. — Sieferungsfontralt von 1 Nach einer Notiz des 
protoe. publ. von 1727 Hat der Rat beicloffen, franz Meyer wegen einer 
Lieferung von 1000 Stüd Gewehr 2500 Rilr. zu kreditieren unter der Vorans- 
fegung, daß Meyer den Criginalfontralt vorzeigt, ben Schein des zu den 
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Wenn wir in den Gewehrhändlern Meyer die Repräjentanten 
der Handelsiinternehmung erbliden, jo fönnen wir Matthias 
amd Wilhelm Overlad jowie Arnold Ruland gleich · 
ſam als Vertreter der Handwertsunternehmung betrachten. Sie 
werben diejenigen Blichſenſchmiede und Schlogmacher ſein, von 
denen 1692 die Naufgilde jchreibt, daß fie „ihr Handıverf aufgegeben 
und den Kaufmann agiren.“ (Rgl. III. Kapitel.) Sie find „Meifter 
der Gewehrfabrit“ (Gewehrfabrifation), und wiederholt gewährt 
ihnen die Stadt bei grohen Lieferungen Handgelder, da fie „am 
der bisher guten Arbeit wie auch an dem Beſiß der Meijter und 
Schlonmacher" VBürgicaft genug hat. 1713 rüften die Brüder 
Dverlad ein Negiment des Nurfürften von Trier mit 
Flinten und Bajonnetten aus. In dem Kontraftet) wird bemerft, 
daß fie zu „gleicher Zeit noch eine mehrere und größere Quantität 
verfertigen müffen.“ 1722 find bei Wilhelm Overlad für eine 
Eskadron Wuthenaufherhujaren Karabiner und Piſtolen 
beſtellt worden?. Am imlereſſanteſten ift jedoch die gemeinſame 
Lieferung der Dverlads und Arnold Nulands für den 
Malteferorden, 1725. Jin Jahre 1723 hatte Graf v. 
Nefielrode und Neihenftein einen Fragebogen nad) 
Eſſen gejchict, worin er um Auskunft über den Preis verichiedener 
Ausrüftungsftüde und der Koſten des Transports bittet. Ein— 
gehend beantworten die genannten drei Fabrifanten die Fragen, 
wodurch uns ein wertvoller Einblid in das Wejen der Gewehr- 
fabrifation und auch? des Gewehrhandels gegeben wird’). Der 

verfchiedenen Terminen abgelieferten Gewehrs ftets vorlegt und fein Hab 
und Gut gerichtlich infteibieren läßt, d. b. der Stadt verpfändet, was auch 
geichieht. — Im bezug auf die Gewehrausfuhr, Nie. Meyers jei an Hand 
der Stadtreinungen nachgetragen. 1702 1672 Alinten, 300 Piltolen, 
14 Läufe. — 1835 linten, 15 Yäufe und Pi — 476 
Flinten, 176 Pütolen, 72 Narabiner, 11 Yüufe. 1717 Flinten, 
80 Yänfe und Piſtolen. 

1) Ar. Eu — 17 
v. Bevern. 

#) Ar. K. — 1 Ausgabe an Gewehr, S. 153. An den Ge- 
wehrfabrifanten RW. Overlad zu Effen in Abichlag der Karabiner and Pittvien, 
welche für das Corps Hufaren bei ihm beftellt find, zufolge Order vom 
14. XII. 1722 — 400 Rtle. — 17 . Overlad für den Reit 
des Geiwehrs, jo derjelbe an das Wuthenauiche Regiment für die Esquabron 
Hufaren geliefert, uänlich für 164 Starabiner und jo viel Paar Piftelen, 
zu Folge Order vom I1. VII. 1723 — 748 Nr, « 

®) Arch. E. — Anftage des Otafen vom 13. V. 1723. Antwort der 
Sabrifanten 1723: Specificatio wofür wir unterichriebenen Interoffenten 

eine Soldatenjlinte mit Bajonnet und Zubehör liefern wolten, in Kaften 
eingevadt, franco Amfterdam, wenn gehörige Handgelder gegeben werden 
zus danıı bei Abfendung des Gewehts bie völlige Bezahlung in Efien ne“ 
heim. 

1. Eine Sofdatenftinte mit Vajonnet, Aupfermontur, 12 lötige Kugel, 
4 Ruf lang, Nupbanmbois, der genanefte Preis clebiſchen Geldes 
— 3 Rtfe. 3 Sir 

1]. stontraft mit dem Brigadier, Freiheren 
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Zuſchlag wird den Eſſener Meiſtern erteilt, die am 24. Mai 1725 

nach Amfterdam 500 Gewehre mit Bajonnet und Krägern aus 
führen. Für die Kriege gegen die Türken hat demnach Efjen ſogar 
NRüftzeug geliefert, weithin bis Malta, ein Zeichen, welch guten 
Ruf die Eſſener Gewehre im Auslande genofjen. 

Mit den 20er Jahren des NVIL. Jahrhunderts ift jedoch die 
Blütezeit der Eſſener Gewehrfabrifation vorüber, das befunden 
icon die geringen Einfünfte der Mfzifet), die 1727 überhaupt 
feinen Pächter findet, zuerit für 150 Rtlr., dann für 125 Rttr. 
ausgeboten und jchliehlih dem NRentmeifter zur Werwaltung über- 
geben wird, der nur 94 Ntlr. 51% Stor. einnimmt. Die Pacht 
der Alzije brachte eben feinen Gewinn mehr, vielmehr Verluſte, 
wie 3. B. dem Karl v. d. Burg, dev 1725 die Atzife 71 Rtlhr. 
pachtet und noch 1729 der Stadt 52 Rtlr. 5 Stbr. von dieſer Summe 
ſchuldet?). Für die preußiiche Armee waren feine Beitellungen 
mehr zu erwarten, denn 1723/24 beginnen bereits die Lieferungen 
von Splittgerber und Daun, den Unternehmern der Potsdamer 
Gewehrfabrik?). Nur Holland lieh fernerhin noc Aufträge nad) 
Efien gelangen, über die weiter unten bei Beiprechung der Handels» 
tätigfeit Engelbert Beters berichtet werden wird. Zuvor 
fei auf kleinere Lieferungen einzelner Gewehrhändler Marcus 
Bruns, Loermanns ımd Arnold Nulands hin 
gewieſen“), bis dann der polniiche Erbfolgelrieg (1733—1735) 
wiederum der Eſſener Gewehrinduftrie größere Beſtellungen 
bringt, an denen außer Loermann und Ajcherfelds) vor 

2. Eine Soldatenjlinte mit Bajonnet, 14 lötige Kugel 
Aupjermontur, in Buchenholz geidäftet — 2 Rür. 55 ©: 

3. Ein Waltrohe in Eijen montiert, mit Zubehör von gleichem Kaliber, 
gleicher Größe — 5 Ntlr. 15 Str. 

4. Ein Reitervallas, tupfern — 2 Alr. 20 Str, 
E3 oldatendegen in tupfer gejaht — 1 Rlr. 6 Str. 
6. Ein Säbel mit Yolzgri 
7. Bitolen und Karabiner — 5— in_Stupfer kantiert, ordent⸗ 

ich jagon und Kaliber ungefähr 7 Atlr. 15 Str. franco von Wejel 
bis Amfterdan. 

1) Dal. Anlage IIT. 
. — Stadtrechnungen von 
. Nach Recnungsbelegen. 

*) Arch. E. — 1726: Der holländiiche Zwiſchenhändlet Hartmann 
ſchuldei Marcus Bruns aus Eſſen für Gewehre, Schlöffer und Pajonnette 
87 Glb. 61; Etr.; 1727 für 18 Vajonnette u. a m. 35 holl. Old. 1727 
liefert Leon Svermann an Wachtmeilter June — 120 Klinten, 1728 Arnold 
Ruland für den Köer Aurfürften nach Vonn — 60 Flinten mit Bajonnet, 

*) Ach, E. — 1734: Qoermann an den Fürften von Naflan nad) 
Köln — 64 Flinten, an die Natau-Diepfche Kammer — 84 Flinten; Joh. 
icherfelb in Vemeinfcpaft mit Peters an den Fürften von Dillenbucg — 
102 Zlinten. 1734 erfolgt noch eine Lieferung am den Grafen von Deren 
dorf für Das Regiment des Oberften v. Weitenvaid im Merle von 856 Air. 
34 Str. (Durch Veihäbigung der Urkunde ift der Name des Lieferamen 
verloren gegangen). 

1729 zufolge. 
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zägli Peters!) beteiligt it. Zahlreich erhaltene Verträge 
und Sorrefpondenzen geben uns Kunde von den Hanbelöver- 
bindungen biejes Eſſener Gewehrhändlers. Anfangs verkauft 
Peters an Jan Hartmann?) in Grape?), tritt aber 
ſchließlich unmittelbar mit der niederländiichen Negierung in Ver— 
bindung, bie ihn perſönlich beruft*) und für ihre Regimenter 
mehrfach Gewehre bei Peters beitellt. 

Noch intereffantere Aufichlüffe über Peters Tätigkeit geben 
bie Beziehungen zu feinen Gefchäftsfreunden, die ihm namentlich 
in den Niederlanden Lieferungen vermitteln. Ernſt Karl Gießen 
in Wiehl hat ihm 1734 eine Lieferung für das Coblenzer 
Kreistontingent verfhafft, Weller aus Siegen hat 
bei dem dortigen Truppenteil Geld für Peters eingetrieben und 
fordert für feine Bemühungen neben der verjprochenen Flinte 
noch ein Paar Piltolen. 1735 liefert Peters an den Kaufmann 
Schulte zu Leer — 500 Musteten. In einem Briefe (ohne 
Datum) beſchwert jih ein Maftrihter, namens V’NYie, 
dab er den höchiten Preis, wie fein Regiment in den General- 
ftaaten, zahle unter Hinweis auf die Lieferungsbedingungen 
andererd). 1738 Hören twir von Lieferungen an A. Weer in 

3) Arch E. — 1734: Peters an Ludwig Adolf, Graf zu Wied-Jien- 
burg nach Köln — 100 Flinten, 100 Degen und Bajonnette, 5 Kurzgewehre 
für Unteroffigiere; 1734/35 nad) Dänemart — 582 Gewehre mit Zubehör. 

2) Ach. E. — 1727 im Februar hat Peters mit Hartınann einen 
Vertrag geichloifen, 244 linten mit Bajonnet zu liefern, „dabei ſich Beters 
zefernieret, daß im Falle wegen viel jept vorfallender Veftelhingen des 
Gewehrs eine Verzögerung entftehen würde, eine Prolongation auf einen 
Monat gefichert werde.” 1727, im Juni, ein neuer Stontrakt zwichen beiden. 

®) Db bier Hang Danen Grave oder die Stadt Grave weitlich 
von Nomegen gemeint ift, vermag man nicht beftimmt zu entfcheiden. 

+) Arch. E. — 1727, 29, V. Grave. Brief an Peters: .. . alsoo de 
Heer Gouverneur wel wensten, da U met het gewoer, dat Jan Hartmann 
by U bestelt. heeft, selver over qoam. soo kom voor desen versoche 
von selver mode to komen terwyl de Heor Gouverneur na alle aparentie 
nogh meer goweor will bestellen. . . gelt sul by de livrantie contant be 
taalt werden.“ —— Peters reift im Juni nad) Grave zum Gouverneur, der 
ihm eine neue Lieferung in Auftrag gibt, worüber ein Brief vom 12. VLII 
1727 berichtet. Der Gomverneur ift mit der erften Lieferung fehr zufrieden. 
eine andere Hat Peters nicht frühzeitig fertigftelfen fönnen, diefe joll Peters 
verjönfich überbringen, wofür ihm die niederländiiehe Regierung einen 
„passeport‘“ ausftellt, „. . . de Heer Gonvorneur sal na alle aparentie het 
restirende gewoer voor het Regiment och an U bestellen, alsoo met Hart- 
man niet to doen will lieben, daarom manqucert dogh niet, altoo duar 
alte veel aengelegen is.“ (Die Briefe find von einem v. Gronsvelt geichrieben.) 
— 1727 übernimmt Peters die Verpflichtung, 55 Mustelen nach Zütphen 
binnen 4 oder 5 Wochen; für Capitän Strunds Compagnie eine Partie 
Schnapphähne mit Vajonnet in Zeit von 7 Wochen zu liefern. — 1729 fiefert 
Peters an den Gouverneur, General v. Sichtermann, zu Grave 247 Mus- 
teten. — 1736 noch 210 Flinten, Schmapphähne mit Vajonnet an des Oberiten 
Eonftant Regiment. 

®) Arch. E. — „Het Regiment Swissers (in Maftricht) betnalt voor 
con snaphaene met bajonett — 3 Rtlr.; con geweermaker alhier heeft 
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Deventer, der neue Aufträge hat, unter anderm für einen 
Kapitän, der „een Snaphaen met de Snaphaen Sloet de haatmo 
na binnen“ wünfdht. 1740 und 1743 übermittelt ein G. P. Mur⸗ 
ray aus Duisburg Lieferungen für niederländiihe Negir 
menter, für welche 1741 und 1743 Peters indes auch direft Gewehre 
liefert). Aus Vento erhält Peters von einem Freund Mat- 
thias Wolffs bie Aufforderung, bortgin zu fommen, um 
wegen „de vormen van de buxzen eende van andere Saecken 
ock“ zu reben und all das, was fonft noch zu liefern ift, „van 
Degens en Sabels wey het name heft“ mitzubringen, „ick raede 
U. wel tot U. voordel“ — 1742. Ein holländiiher Major 
ftellt 1747 Peters das Zeugnis aus, dah die nah Leyden e- 
lieferten „Snapphanen, Degens, Spontons, Hellebarden en Trom- 
men... goet en deugsaem in alloy en fabrie eonform de mo- 
dellen“ verfertigt worden find. Im Oktober 1749 führt Peters 
752 Schnapphähne nah Dortrecht aus. Eine legte Nachricht 

über Engelbert Beters Gejchäjtstätigfeit überliefert uns ein Geſuch 
an Wilhelm Karl Heinrich, Prinz von Oranien, aus dem Jahre 1749. 
Peters bittet den Prinzen, einen Wechſelbrief von 2500 holl. Gld. 
für gelieferte Bajonnette, Ladeftöde und Klingen zwangsweiſe 

einzulöfen, da bie Kaufleute Adam Zillejen im Haag 
und Jan Knecht von Solingen, an die Peters geliefert 
hat, nicht zahlen wollen®). 

Die Erwähnung diefer Namen gibt uns Aulaß, anf eine eigen- 
tümfige Sitte der Eijener Fabritanten aufmerfam zu machen, 
nämlih die Namen diefer fremden Nauflente 
aufdie Gewehre zu ftehen. Bejonders die Namen 
Amfterbamer Kaufleute und verihiedener anderer, Jans 
vanSolingen,Sioers,Jan®allmannsin Anfter- 
danı, Titius in Rotterdam werden eingraviert, wie aus einen 
Etreit zwifhen Schmiede- und Lademacheramt exhellt, als die 
Lademader aud) ihre Namen auf Läufe und Schlöfler ſetzen 

aengenomen 15 Duysent met copere garnituren voor 26 Seutins (?) met 
'ysere Laedstocken; een fournisseur alhier deegens en sabels vor 2 holl.Gld.“ 

) Arch. E. — 1741 Vertrag Peters mit gwei holländüchen Offizieren, 
110 neue snaphano mit Bajonet en aysen beschlageno Ladestock, het staal 
dubbeld gestalt en gehart, en met cardon ringe version, de laje van droy 
note bome hout, de lope #00 wyt, dater een staato kogel van twalf in het 
pont, in en uit los loopt, alles volgers hot gogove model en in voleomen 
stant te levern franco Venlo. — 1742 gehen 90 Schnapvhähne ab. — 1743, 
9. V. werden für ein anderes Regiment 120 Schnapphähne mit Vajonnet, 
ein Teil Säbel, deren Zahl noch angegeben wird, geantendegen und 
12 Sergeantenhellebarden — int cen stück unen gesmeed en wel ge- 
polyst — beftellt. Wenn fie bis zum 20. Jumi nicht fertig geftelft find, jo zahlt 
Peiers in die Regimentstafie 100 Gpib. 

2) Arch. E. — Alf diefe Nachrichten über Peters nach Urlunden des 
Stadt-Acchios. 
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wollen!). Aus welchen Gründen dieſe eigentümliche Sitte auf- 
lam, ob auf Verlangen der Verleger die Namen eingraviert wurden, 
vermögen wir nicht zu entſcheiden; auf jeden Fall verſprachen ſich 
die Schmiede Vorteil davon, 

Außer den Nachrichten über Peters iſt uns laum etwas über 
die VBeichäftigung der Eſſener Gerwehrfabrifation in der Zeit der 
Kriege Friedrichs des Großen befannt. 1741 fiefem Lover 
mann md feine tompagmons: Joh. Aicherfeld, 
Gerh.v.d. Heiden 123 Gewehre anden Prinzen von Dranien? 
Über Arnold Ruland erfahren wir noch, daß er von Kur— 
pfalz und Portugal Aufträge erhalten hat’), Daß auch 
für preußiſche Negimenter in dem jchlefiichen Kriegen 
von Eſſen Gewehre bezogen wurden, befundet Eversmann 
in feinem Bericht über die Eijener Fabrik“) und wird durch einen 
Vertrag Heinrich Oftermanns mit dem Kriegsrat Rohden 
zu Paderborn beiwiejen, in dem ſich Oſtermann verpflichtet, 800 
Flinten mit Bajonnet, und zwar jede Woche 100 Stüd zu lieferns). 

Ferner find die unter dem Kommando des Herzogs von 
Holſtein ftehenden preußiichen Truppen mit Gjjener Ger 
wehren ausgerüftet tworden, wie aus einer Eingabe der Eſſener 
VBüchjenmaher Severin, Brinimann, DOftermann 
und Comp. an den Nönig, 1773, zu fchliehen ift, um eine rüd- 
ftändig gebliebene Zahlung don 1086 Nele. 12 Gr. zu. erlangen ®). 

Prozefi Schmiedeamt contra Yadı 
. „Schon jeit 50-60 Jahren befteht diejer Vrauch, wudurd) 

dem Schmiedeant fein Schaden geichehen, jondern hur ein Vorteil nad, 
dem andern zugeiwachfen ift, indem die auswärtigen Yieferanten, wenn fie 
ihre von Schmiedeant verfertigten Gewehre in’ ommes mundi plagas 
weither verhandelt haben, ſih hinwieberum zu anderweitigen Lieferungen 
beim Schmiedeamt adoreifieren, ja ihren Unterfänfern durch Ausftechung 
der Schmiedenamen öfters den Weg dahnen, jid bei den Schmieden, tan- 
quam ad fontem unde imtnediate jel zu melden, mithin wird der Schmiede 
Renommee mehr und mehr ansacbrı Benn die Sademacher dagegen 
ihre Namen auf Schlöffer feben, jo Fonnnt ihnen, die doch nur die Gaben 
gemacht, der ganze Nuten zu 

2) Ad. E. — 1741. Cieferungsvertrag. 
®) Acch. 1744, in einem Zeugenverbör jagen die Meifter Theubor 

Bidart md Dietrich v. Ordingen aus, da ein Caſpar Nayier vor einigen 
Jahren an Arnold Ruland Baronnetjheiden geliefert habe für Veftellungen 
don Nurofalz und Portugal. 

) Ach. B. — Rep. 70, Eſſen, Elten, Werden. Bericht vom 17. Febr. 
1804... . Dort jo große Veichäftigung, daß allein 18 Bohrmühlen vor- 
handen waren, Veſte iungen von 300 Kiftolen in 14 Tagen effectuiert werden 
tonnten, wie dies nad) in den jchlefichen riegen der Fall gewejen ift. 

3) Arch. E. — 1760, 5, I. Lieferungsvertrag. 
*) Arch. K. — 1773-1785. Acta betr. Anfertigung der für die 

Armee erforderlichen Waffen in der Negiermigs-Weriode Friedrichs IT. 
vol. I. — Der Nontralt it mit Herzog von Holftein-ottorp geichloiien 
worden. Nach deiien Abgang von der Armee jind die Lieferanten an den 
Fräfiventen v. Veſſel zu Minden und dann an den äriegerat v. Rohden 
geivieien worden, die dann auch die Gewehre in Empfang nehmen. Der 
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Damit ift zugleich das Urtundenmaterial über die Tätigfeit 
der Eſſener Gewehrfabrikanten erſchöpft. Die Eſſener Gewehre 
bleiben auch fernerhin das Handelsobjekt auswärtiger Naufleute, 

wie eine Nagefchrift?) von 1792 bekundet. 1783 werden noch 
27040 Pfd. Oſemundeiſen zur Heritellung von Gewehr in Eſſen 
verbraucht. Zum Schluffe des XVII. Jahrhunderis ilt Eifen an 
Gewehrlieferungen für das Landeszeughaus in Graz?) 

beteiligt, das der „Wehrhaftmachung eines ganzen Landes, des 
Herzogtums Steiermart und der fogenannten petrinianifchen 
Grenzländer diente?)“. Jit auch 1764 noch von dem „mem- 
breusen aus mehr denn 100 Gliedern beftehenden Schmiedeamt“ 
die Nede, jo haben doch Anzeichen genug, die dafür zeugen, 
wie in der zweiten Hälfte des NVIIL Jahrhunderts der Nieder 
gang der Ejjener Gewehrinduftrie einjept. Zahlreiche Klagen 
verlauten über die wirtichaftliche Notlage der Gewehrfabrilation, 
bejonders jeit dein Friedensichluß von 1763, Er brachte für Eſſen 
nicht den Aufſchwung, wie wir ihm in den jchlefiihen Städten, 
die von der genialen Tätigkeit Friedrichs des Großen als Stants- 
wirt bedacht wurden, wahrnehmen, jondern hatte für Gifen einen 
jozialen, wirtſchaftlichen Tiefftand zur Folge. 

Zweiter Abſchnitt. 
Verfall und Untergang der Gewehrinduitrie. 

Mehrfach wurde bereits hervorgehoben, wie eng die Schichſale 
der Eſſener Gewehrinduftrie mit den Kriegszeiten verfnüpft waren, 
fo daß nach „fetten Jahren“ die unvermeidlichen „magern Jahre" 
die Eifener VBüchjenihmiede nicht verfhonten. Wie nad) dem 
nordiſchen Kriege, jo war auch nach dem polnischen Erbfolgefrieg 
der Gifener Arbeitsmarkt fchlecht:beitellt*). Vedentlicher flingt 

König fordert daraufhin Bericht ein, in dem es heißt: die bei der alliierten 
Armee fichenden preufiichen Negimenter find entweder in natura durch 
Lieferung der Gewehre oder durch Vergütung in barem Oelde abgefunden 
worden. Der König würde jomit, wenn er jeht die Forderung der Cffener 
befriedigte, doppelt bezahlen, weil von Berlin aus mit Eſſener Bücjien- 
machern teine Lieferung vereinbart worden iſt. Die Lieferanten mögen ſich 
an die wenden, mit denen fie den Vertrag geſchloſſen haben. — Zu diejem 
Sinne fällt der Entiheid des Konige aus. 

3) Ach. E. — 1792, 2. XII. Sademacheramt an den Magiftrat. 
2) Rad) alten Inventaren laut Mitteilung des Tireftors von Steier- 

mattiſchen Sandesmufeum zu Graz, 9 Ft, Kader. + al: Das 
Sandeszeughaus u taz. 1880. T. Abt. 

geitf. Mid. DD. II, ©. 
+) Ach. 1740, 12. KU. Schreiben des Magiftrats an den Oberſten 

v. ver um Freifaffung Joſt Hohfmanns, der vor drei Jahren die Stabt 
verlafjen und aus Ürjachen, da zu der Zeit ber Gewehrhandel allhier fo 
ichfecht geweſen, da; man davon nicht hat ieben fönnen. Jeht möchte jelbiger 
fein Handwert fortjegen, da der Gewehrhandel bejjer beginnet zu florieren 
und unfere Gewehrhändler bei jebo vorfallenden verichiedenen Lieferungen 
deſſen auch ſehr bedürfen. 
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indes ſchon die Klage des Schmiedeamts im Jahre 17554), dab 
„durchgehends die profefjion von geringen und jchlechten Leuten 
erlernet “werde, die Fabrik in ſchlechter Aufnahme 
fei und jede finanzielle Belaftung „in diejen ſchlechten Zeiten 
das Handwerk“ gefährde. Mit dem Ende des 7 jährigen Krieges 
ift jedoch das Schiefal diefes altberühmten, leiftungsfähigen Ejfener 
Gewerbes bejiegelt. Durch die veränderte politiiche Konftellation 
der europäiihen Staaten gingen Eſſen zahlreiche Abnehmer ver- 
loren, und neue Abjaggebiete eröffneten fich faum. Pie General- 
ftanten, die Hauptabnehmer der Ejjener Gewehre, jchieden mehr 
und mehr aus der Neihe der Friegführenden Mächte aus. - Der 
preußiihe Staat bezog aus der Potsdamer Gewehrfabrit das 
Nüftzeug für feine Truppen umd hatte zudem in feinen eignen 
Landen große, wirtichaftlihe Fragen zu löfen, als daß er fich um 
eins jener vielen faulen Glieder am politiichen Körper ber Nation 
hätte fümmern fünnen, wie dies in der Vorzeit des öfteren ge— 
ihehn?). Wohl war vom Magitrat eine Beſſerung der wirt 
ſchaftichen Notlage Efjens verfucht worden, dafür ſpricht 
Gewehrordnung von 1769®), in deren Schlußworten es heißt: 
„So leben wir der Hoffnung, daf unfere Fabrifeinganz 
andresAusfehn befommen wird." Jedoch die Erwartungen 
trafen nicht ein, und als alle Pläne des Magiitrats fehlgeichlagen 
find, da verfucht er ein letztes Mittel, er erlaubt 1772 eine Lotterie 
„zum Beiten und zur Hülje der höchjtbedürjtigen durd) den vorigen 
Arieg ehr zurüdgelommenen Stadt.“ Nun Hat dieje Lotterie 
einen Prozeh‘) zur Folge, der für uns infofern von Bedeutung 
it, als in einer der Anklagefchriften ein Bericht über die wirtichajt- 
fihen Verhältniſſe Efjens, etwa um 1775, gegeben wird. „Die 
taiſerlich freie Stadt Eſſen ift ein ſolches Landſtädtchen, welches 
— nahdemdievormalendarinbefindlihenblühem 
den Tud- und Gemwehrfabrifen gänzlich weggezogen 
find, daneben in dem benachbarten Hochitift umd deſſen Fleden, 
Städtchen und Dörfern, wie auch auf dem Lande jelbjt verjchiedene 
Krämer, viele Handwerker und Profefjioniften nebit Vierbrauern 
und Branntweinbrennern ich gejeßt und Wirtichaft darinnen an— 
gelegt haben — nunmehr faft völlig von feiner Nahrung entblößt 
und in eine deeadence und Ohnmacht geraten ift, jo dah die Stadt 
an ihren jonftigen gewöhnliden Revenuen, Aecifen 

1) Arch. E. — Eingabe Schmiedeamts vom 21. VI. 1755, als 
der Magiftrat die Gebühren bei Annahme von Amtsbrübern und Lehr: 
dungen erhöht wiſſen wůl 

2) Qal. V. Napitel. 
>) Bol. Anlage I. Nr. 74. 
*) Yrch, E. — Prosehatten. Als die Auszahlung des Hauptgewinus 

von 10.000 Gb. verweigert wird, weil das Los nefäliht jei, frengt der Ge- 
winner, ein dänifcher Oberit und Töninlicher Öeneraladiutant v. Spaet, 
beim Neichslammergericht einen Vrozeh nenen den Magiftrat an. 
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und Gefällen einen Abgang von mehr als die 
Halbjheid leidet. 

Nun Hat zivar jeit geraumer Zeit ein löbliher Magiftrat ſich 
ſehr viel Mühe gegeben, die Stadt durch Publicierung guter Ver- 
ordnumgen und Anficherung allerhand Vorteile aus ihrer Ohn- 
macht Himviederum herauszuziehen. Allein bisher find alle weifen 
Abſichten mißlungen und fehlgefchlagen.“ 

Dieje Ausführungen, die ſich Wort für Wort mit denen 
Juftus Möfers!) von 1782 deden, geben uns ein deutliches 
Bild von dem Städteverfall in der zweiten Hälfte des XVIIT. Zahr- 
hundert. Als legte Urſache des Verfalls der Ejjener Induſtrie 
trat demnach die ländliche Handels- und Gewerbefreiheit hinzu, 
die, von der Fürftäbtiflin begünftigt, deren SteelerGewehr- 
fabrifation?) ſchon früh mit der Efjener in Wettbewerb 
getreten tvar, in der Zeit bes Niedergangs für die Gewehrinduſtrie 
Eſſens von [hädlicher Eintvirkung war. Zwar berichtet Bieften?) 
1780: „Die betannten und beliebten Eſſendiſchen Gewehre ver- 
anlajjen einen vorteilhaften Handel, der aber ehedem beſſer als 
ietzt geblüht“, vergleichen wir dann aber die geringer und geringer 
werdenden Einnahmen der Gewehrakziſe) in den 70er und 
80er Jahren, fo ift uns fein Zweifel mehr darüber gelajfen, wie 

ſehr Handel und Induſtrie darniederliegen. Diefer traurigen 
Wahrheit verleiht die Nechtfertigung der alten Meifter des Schmiede⸗ 
amts >) 1794 Ausdrud, wo es unter anderm lautet: „Aus den 
Amtseintünften Können wir erweiſen, daß jeit geraumen Jahren 
und bejonbers feit dem Verfall der Hiefigen Bewehr- 
fabrif nicht nur eine äuferft geringe Anzahl von Lehtlingen 
eingejehrieben, ſondern der größte Teil der Eingefchriebenen be- 
zahlt au nur die Hälfte der Einſchreibegelder dem Amte. — 
Denn bald find es Waiſenknaben, welche eingejchrieben werden, 

bald läßt der Herr Hojpitafrentmeifter einen Buͤrſchen einſchreiben, 
bald find es die Geiftlichen, die für einen ſolchen Lehrling ſollici— 
tieren, bald ift der Vater, wie bei den mehrjten der Fall ift, die 
ihre Kinder der Schmiedeprofefjion widmen, undermögend, das 
Einichreibegeld zu bezahlen. — Was follen, was können wir bei 

*) Möfer fchreibt: Lsnabrüd ann, wie jo viele Stäbte, die unter 
alten Schulden und Feiſemn jeufsen, fid nicht erheben und muß notwendig 
finten, wo der Handel und das Handwerf auf dem platten Yande völlig 
frei iR zb Aberdem vom Sandesperen noch gegen bie Stabt begüntigt wird 
(Dsmabrlider Mitteilungen XXXI. ©. 247 ft 

*) Bol. meine Arbeit über die Stecler Gewehrfabrifation. (Effener 
General-Anzeiger 1908. Ir. 175.) 
—J— Verſuch einer Veſchreibung des taiſerlich freiweltlichen 
3 Eſen 

Sal. Antoge 1, 
E. — MS17OL Bekhmerbe ber Umtöbehienten Aber 

bie atten Weiter. al. Anm. ?, &. 3). 
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folhen Umftänden anders tun, als wenigftei ie Hälfte der Ein— 
ſchreibegelder zu erlajfen.“ In der Tat, die Einfünfte find der- 
artig gering, daß auch der Magiftrat Bedenten Hegt, ob das 
Schmiedeamt, deſſen Abgaben immer Heiner werden, nicht etwa 
jaljche Angaben über den Empjang von Beitragsgebühren macht, 

und dem Stadtrentmeifter größere Überwachung des Schmiede 
amts amät!),, Welch ein Unterjchied bejteht zwiſchen diefen 

Worten des Schmiedeamts und jenen ftolzen Erklärungen, die 
ein Jahrhundert zurüdliegen. Die einit jo tapitalträftigen Gewehr- 
händler und Fabrifanten, deren Neichtum der Lebensnerv der 
ſtädtiſchen Finanzen twar?), find verarmt; das einft jo viel um— 
worbene Schmiedehandiverk wird nicht mehr begehrt. Mehr und 
mehr erſtarren in Eſſen der tätige Gewerbefleiß, der rege Unter— 

nehmungsgeiſt, das geſamte wirtſchaftliche Leben. Von keiner 
Seite ift Hilfe oder Nat zu erwarten, auch vom Magiftrat nicht, 
in deſſen Rogiment „alle Zeichen der Mihwirtichaft, Trägheit 
und Ränfefucht, Unt ei und Mihbrauch der Antsgewvalt zu 

( * e Indolenz, welche auch das Element der 
Eimvohner ift, Herecht in Eſſen. Alle Induftrie verſchwindet all- 
mählich: die Fabrifen wollen hier unter diefen Umftänden nicht 
auffonmen, und man hilft ihnen auch von Obrigteitswegen nicht 
auf. Nur wenige Nauflente führen noch bedeutenden Handel,“ 
das it $rumers*) Urteil über das Elfen am Ende des NVIIL. 
Jahrhunderts. Und wenn wir dann den Alzifeertrag von 1803 
mit 4 Rtlr. Stbr. betrachten, der fogar gegen die Lumpen- 
afzife mit einem Exträgnis von 6 Riir. zuricbleibt, jo Tann eben 
der Berfall der Eſſener Gewehrinduſtrie nicht beſſer illuftriert 
werden. Aber noch war die Lebenstraft der Eſſener Gewehr- 
fabrifation nicht gänzlich erihöpft. Die Einverleibung Eſſens in 
den preußiſchen Staat erivedte nene Hoffnungen, indes auch dieſe 
werden hinfällig, als Preußen bei Jena zufammeubricht und das 
weftliche Deutjchland unter franzöfiiche Herrſchaft kommt. 

Untergang der Ejjener Gewehrinduitrie, 
Mit der Zugehörigkeit Efiens zu Preufen tritt die Gejchichte 

der Eifener Gewerfabrifation in ein neues Stadium. Yon neuem 
1) Nach einer Notiz in den Stadtrechmungen von 1701. ©. 
2) Die reihen Einfünfte der Gewehraigiſe und der Beftenerung der 

begüterten Yabrifanten bzw. Händler halfen der Stadt über die durch Ariens- 
ihatungen amd Nontriöntionen hervorgerufenen Finangfeifen himveg- 
Mehefach verbfigen jene ich für bie Räbtihen Schulden ober übernehmen 
die Zahlung von Kontribntionen — 5. 8. 1632 an Bappenheimfche Offi- 

; 1761 an den berttöndtmeiher bei den alliierten Arnıcen 
Atlr,, wofür die Stadt die „Sildehofsmühle" verpfändet. 

Stadt-Archivs.) un 
®) Nitbed: Überficht über die Geichichte der Stadt Efien, 
+) Oeumer: Meine Waltiahrt zur 9 d Hoffnung eder Schilder 

zung dep flicien 1b, bürgerlich ftialens am Ende des 
"anrhunders, ran 1A. 2 

ziere — 417 Mt 
dv. Schliter — 1650 
(Nach Urfunden d 



Unternehmungsgeift bejeelt, jchließen ich die finanzträftigen Kaufe 
leute zu einem Unternehmen zujammen, das als Ejjener 
Sewehrfabrif einen lekten Verſuch zur Förderung des 
induftriellen Lebens im Ejjen daritellt. Zwar treffen wir ſchon 
1712 die Bezeichnung „Gewehrfabrik“ an, die Gewehrordnung 
von#1720 berichtet von „Meiftern der Gerwedrfabrit", wie auch ein 
Kieferungsvertrag von 1724. Ebenfo iſt in jpäteren Zeiten 1755, 
1769, 1775 und 1793 von einer Gewehrfabrik die Rede, jedoch in 
allen diejen Fällen haben wir es mit einem Ausdrud zu tun, der 
gleichbedeutend ift mit Induſtrie, Manufaktur oder Fabrikation. 
Eine Fabrit in unjerm heutigen Sinne hat es in Ejjen nicht ge— 
geben, das beweilt die Gejchichte der Eſſener Gewehrfabrikation 
im XVII. Jahrhundert, wo nur von der Tätigfeit einzelner Unter- 
nehmer berichtet wird, die meijt jelbitändig ihren Gejchäften ob- 
biegen und nur zuweilen gemeinfant an Lieferungen beteiligt find. 
Ein Etablifjement, in dem von einem Großunternehmer Arbeiter 
beichäftigt wurden, beftand nicht. 

Erſt die politiſchen Veränderungen nach dem Reichsdepu— 
tationshauptſchluß und die damit verbundenen neuen Hoffnungen, 
zu denen doch die Leiſtungen und Erfolge des preußiſchen Beamten 
tume in den wejtlichen Provinzen berechtigten, jcheinen zur Grünes 
dung der Gewehrfabrik geführt zu haben, von der wir 
zum erftenmal in dem Bericht der weitfäliichen Kriegs- und Do- 
mänenfammer zu Hamm erfahren, als fie ein „Sejuch der Gewehr— 
fabrif zu Efjen um Lieferung und Reparatur der Fenergervehre 
für das oftfeits der Weſer ftehende königliche Militär“ befürwortet). 
Diefem Bericht liegt ein Gutachten des Fabrifenfommifjars, 
Kriegs und Steuerrats Eversmanın bei, der zunächſt des 
„ausgebreiteten Rufs“ und der großen Beichäftigung der Eſſener 
Gewehrfabrifation in jenen Zeiten gedentt, „wo der Handel noch 
nicht durch foviele Monopolien und Einfuhrverbote gejtört war.“ 
— „Das von der Fabrif verarbeitete Eifen wird, wie auch früher, 
aus Weitfalen bezogen und ift das märfiiche Ofemund, 
das hier zu Platinen geredt und an die Gewehrſchmiede verfauft 
wird. Der Stahl zu den Schlöffern und Ladeſtöcken iſt der näm— 
fiche, den die Potsdamer Fabrit verarbeitet, ebenfalls aus der 
Grafichaft Mark. 

Die Geihidlihfeit der Schmiede Tann aus Probe» 
gewehren beurteilt werden und wird gewiß nicht zu ihrem Nach- 
teil ausfallen. Die Preiswürdigkeit geht aus dem Er- 
bieten hervor, wonach die Fabrit mit der hier wieder untertänigit 
äurüdgegebenen Vorftellung des Georg Brüning das Com- 
misgewehr für — 7 Ntlr. Berliner Kourant zu liefern übernimmt, 

xiii. ?) Ach. B. — Rep. 70, Eſſen, Elten, Werden, cap. IT, se 
4-9, — dauun, 1904, 3, TIL, — Pe 
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wogegen jolches in Potsdam, wie ich Höre — 8 Rtlr. toftet. Bei fort- 
bauernber Lieferung würde die Fabrik noch) billiger liefern fönnen. 

Gegen die Solidität des Unternehmens ift nichts zu 
erinnern. Joh. Hülsmann und Wilh. Anton Brod- 
Hoff, ſehr vermögende Leute, übernehmen die größten Entre- 

prifen. — Das Perſonal — 7 Laufichmiede, 21 Schloßmacher, 
8 Zaufbereiter, Abzieher, Schrauber, Verfertiger, 5 Montoriften, 
16 Schäfter — ift im Stande, wöchentlich 130 Stüd Gewehre und 
165 Stüd Schlöffer fertig zu machen,“ und die Bahl kann — jo 
ergänzt der Hammer Bericht — leicht verftärkt werden!). Diejes 
Gutachten über die Eſſener Fabrik läßt ſich noch durch folgende 
Ausführungen in Eversmanns Werf vervollftändi Die mehrfte 
Beichäftigung beiteht jegt in Gewehrſchlöſſern. . . . 
Hierin zeichnet fi) die Gewehrfabrik noch immer aus, ſowohl 
wegen Güte als Wohlfeilheit, und die Lütticher Gewehrfabrik, 
welche mit ihrer wohlfeileren aber fchlechteren Ware in Läufen 
ber Eſſendiſchen Schaden tut, kann ihr in Schlöffern nicht gleich- 
tommen. ... Hier bemerfe id) noch, daf in Getvehr bie bedeutendften 
Geſchäfte nachftehend zu Eijen wohnende Fabrifanten machen: 
BeterHülsmann und Söhne, Phil. Jacobund Wild. 
Anton Brodhoff, Wilh. Dverlad (den er als „Alt- 
vater der Gewehrfabrik“ bezeichnet)“ Diefe Namen können wir 
noch um einige vermehren, die auch als Fabrifanten an dem Unter- 
nehmen beteiligt waren: Peterjen, Peres, Brint- 
mann, Gebrüder Korn, ®. Stemmerid und Buffet). 

Welche Gejchide der jungen Fabrik bejchieben waren, werden 
wir zum Teil im V. Kapitel zeigen, zum größeren Teil hat darüber 
Xollmer?) jüngjt berichtet, indem er auf den ſchädlichen 
Einfluß der franzöfiichen Kontinentaljperre hinweiſt, die das 
Hauptabjahgebiet für Ejjener Schlöffer‘), Amerika, ben Eijenern 
verfhlieht. Die auf Preußens Unterftügung gefegten Hoffnungen 
erfüllten ſich nicht, jo dafj 1806 der Eſſener Vürgermeifter melden 
muß: Die Gewehrfabrik ift unbedeutend, weil jegt feine Betel- 
kungen gejhehen." Der Tilfiter Friede und die Zugehörigfeit 
Eijens zum Großherzogtum Berg bringen gleichfalls feine Beſſerung 
der induftrielfen Lage. Der Novemberricht 1807 befagt: Die 
Gewehrfabrik ſtockt jegt ganz und die Arbeiter davon müffen fich 

3) Arch. B. — Rep. 70... . Hagen, 1804, 17. IT. 
2) Eversmann: a. a. Di, &. 208 ff. — rc. E. — 1805, Monatd- 

berichte. 
3) Zolfmer: Rhein. Weilfäl. Zeitung 1907, Nr. 1204; 1908, Nr. 56. 

Zu der Tifiertation: Handel, Induitrie md Gewerbe in den ehemaligen 
Etiftögebieten Eifen und Werden und in der Neichsftadt Effen zur Zeit 
der franzöfiichen Herrichajt — 18061813 — wird Vollmer eingehender 
über die Sage der Eifener Gewehrinduftrie berichten. 

*) Arc). E. und nad) Vollmer. — Monatsberichte. Von Juni 1804 
bis Juni 1805 werden 428 Gewehre, o Schlöſſer hergeftellt. 1805 be- 
feilt Amerifa — 6000 Gewehre (Schlöfler?). 
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jegt fümmerli vom Tagelohn ernähren. Im Dezember heißt es: 
Die Gemwehrfabrit eriftiert fozufagen nur dem Namen nad. 

In der Niederlaffung des franzöfiihen Unternehmens von 
Pieul und Pelletiert), 1808, glaubt ber Magiftrat das Mittel 
zu neuem Flor der Inbuftrie und der Stadt gegeben. Der wachſen- 
den Arbeiterzahl?) nach, zu fchlieen, feinen der Fabrik in den 
erften Jahren ihres Beſtehens große Aufträge in Arbeit gegeben 
morben zu fein®). Da jedoch den Unternehmern das ausreichende 
Betriebsfapital fehlte, jo traten mancherlei Vetriebaftörungen ein. 
Den Arbeitern bleibt man die Löhne ſchuldig, jo daß jene vielfach 
die Arbeit in der Fabrik aufgeben. Zugleich büßen die Unter- 
nehmer ben ausgedehnten Krebit ein, beijen fie fich bis 1811 er- 
freuten. Mehrere Wechfel werden von Ejjener Lieferanten ein- 
gellagt *). Diefem drohenden Verfall konnte aud) nicht die Er- 
Hebung zur — Großherzoglih Bergifhen Gemwehr- 
manufatturs) 1811 entgegenmirfen. Pieul und Relletier 

1) iger. Polit. Nachrichten, 1808, Pr. 16. — Die Herren Pieuf 
unb_felletier, Geivehrfabrifanten von Berfailles, benachrichtigen hierdurch) 
bie Zagbliebhaber, daf fie unter der Proteltion Sr. Löniglichen, failerlichen 
‚Hoheit bes Großherzogs von Berg zu Eifen eine Manufaktur von Militär 
und Jagb-Gewehren errichtet haben und daß man ihnen Veftellungen zu- 
fenden fann, bie fie mit der möglichften Eile befördern werben. Sie ver« 
fertigen auch Geruehre und Piftolen mit damasgierten Läufen und Doppel- 
gervehre von 3 Conisdor bi zu 15 Louisder. Übrigens ftchen fie für die 
Güte und Probe aller ihrer Arbeiten ein. 

?) Xtiegs- und Domänenrat v. Vuggenhagen gibt Mitte 1809 die 
Zahl von 100, Ende 1809 fogar von 150 Arbeitern an. Die Boligeiberichte 
nennen eine Jahresprodution von 6000 Gewehren (Bollmer.) 

®) 1810 läuft ein Auftrag der Regierung bes Königreichs Weſtfalen 
auf 10 000 Gewehre, 600 Karabiner ein. 
x... ,Bedfelprotefte gegen Pieul und Pelletier: 1811 — 2. V. von 
Friedrich Krupp, Kaufhändler; 10. IX. von Juftus und Wilhelm Walbt- 
haub; 5. X. von Adolf, Friebr. Bledmann; 20. XI. von Cornelius Michel; 
30. XI. von Gotfried. Wilh. WaldtHauf, Kaufmann; 14. XI, von Arnold 
Theodor ölling; 16. XIT. von Cornelius Michel, Gewehrmadyer. 1812 — 
10. 1. von Wie. Aloys Wölting. 

*) Allgem. Bolit. Nachrichten, 1811, Nr. 104. — Durch die hohen 
Beihlüffe vom 16. d. M. haben Se. Epcellenz der Herr Minifter bes Innern 
die Hiefige Gewehrfabrif zu einer Grofherzoglihen Manufactur erlärt und 
einen eignen Verwaltungsrat zur Leitung der Geihäfte ernannt. Die jeht 
precäre Sage ber Fabril, bie vielleicht manchen abhielt, fih mit berfelben 
in Hanbelögefhäfte einzulafien, hört dadurch ganz auf und jeder Hanbeld- 
freund erhält die Überzeugung, da ex ſich eine reelle Behandlung und ins- 
beſondere fichere Zahlung auf den Berfalltag verfprechen fönne. Wir machen 
dies daher zur öffentlichen Kunde befannt und laden alle Handelsleute und 
Fabritanten, welde eine der hier unten verzeichneten Metallforten oder 
fonftige Materialien liefern Lönnen, ein, fich deshalb an Uns zu wenden 
und ihre (Forberungen abzugeben, damit wir uns wegen eines abzufcliehen- 
den Konfralts näher mit Ihnen vereinbaren fönnen. 

€iien, den 22. Dezember 1811. 
Der Verwaltungsrat der Großherzoglichen Gerwehr-Fabrit. 

2. le Brun, Cham, 
Gapitän. Bräfibent. 
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zahlen weder Löhne noch Steuern, ſo daß der Steuereinnehmer 
mit Zmwangsvollftredung drohte, neuen Kredit vermögen fie ſich 
nicht zu verichaffen. „Die Gewehrfabrit ift 1812 ziar in Tätig- 
teit, aber der Debit außerhalb des Großherzogtums Berg ftodt!). 

AS dann nad) dem Sturze Napoleons Ejjen wiederum unter 
preußiiche Herrihaft kommt, derſchwindet das franzöfiiche Unter- 
nehmen, denn zu Anfang des Jahres 1815 ſucht Friedrich 
Weder, Unternehmer der Gewehrfabrik zu Eſſen, Arbeiter, 
gleichzeitig mit ihm auch der Unternehmer der Königlichen Gewehr- 
fabrit zu Saarn, Trenelle?), der — wie Kapitel V zeigt — 
mit der Anlage einer Gewehrfabrif von Preußen betraut war. 
Im Mai 1815 zeigt Trenelle bereits an, daß er außer der Leitung 
der Saarner Fabrik auch die durch Wever betriebene Pelletieriche 
Gewehrfabrit zu Eſſen übernommen habe). Mit welchem Eifer 
Trenelle zur Einrichtung der Saarner und der Verlegung der 
Eſſener Fabrif nad) Saarn fchritt, bekundet ein reger Briefwechſel 
zwiichen dem Fabrifen-Nommiljar Schnadenberg und dem ihm 
befreundeten Friedrich Krupp), bei dem die Anfertigung 
und Reparatur von Amböfjen in Auftrag gegeben wird, mit der 
dringenden Bitte, die „Initandjegung möglichit zu beichleunigen, 
da ſonſt fein Arbeiter befchäftigt werden fann.“ Rochnungen 
F. Krupps für die Preufiiche Gewehrfabrit aus den Jahren 1815 
und 1816 unterrichten uns darüber, wie die junge Gußftahlfabrif 
Krupps viele Schmiebdearbeiten liefert. Nach und nach wird jo 
der Betrieb nach Saarn verlegt, jo daß es 1816 bereits heißt: 
Die Gewehrfabrit ift allhier, jeitdem auch in Saarn eine angelegt 
und die Arbeiter dahin gezogen werden, weniger bedeutend als 
ſonſt*). Fortan verftummen die Monatsberichte nicht mehr 
in ihrer Klage über den ſchlechten Handel und die Geldnot. 1821 it‘ 
noch im ftädtifchen Etat die Pacht „der Entrepreneurs vom Pulver- 
turm, die dide Juffer genannt“, aufgenommen, 1824 hingegen 

wird die Pacht nicht mehr gezahlt, „weil die Fabrit nad) Saarn 
verlegt®).“ Demnad; jceint aljo um 1824 die Verlegung der 
ne von Ejjen nah Saarn endgültig vollzogen worden 
zu ſein. 

Wenn nun ber Stadt durch die Niederlafjung des franzöfifchen 
Unternehmens jeit 1808 mancher Vorteil erwachſen fein mag, der 
Ruin der alteingefejjenen Kaufleute und Handwerker wurde da- 

1) Ach. E. — Acta betr. die allgemeinen Monatsberihte von 1804 
bis 1826. — Monatsberiht vom Januar 1812. 

2) Allgemeine Politische Nachrichten, 1815, Nr. 9 vom 19. Januar. 
3) Allgemeine Politiiche Nachrichten, 1815, Nr. 43 vom 17. Mai. 
+) Nach Briefen und Rechnungen im elih der Firma Fried. Krupp 

R.-©. Ejen-Ruhr, die mich durch Überlaffung biejer wertvollen Qnelfenftüde 
‚u aufihtigem, Sant verpfitet, 

Arch. E. — Monatsbericht vom Juni 1816. 
*) Arch. E. — ommunaletat von 1821 und 1824. Tit. IV. 
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duch um fo jchneller Herbeigeführt. Faſt nur Lütticher Arbeiter 
fanden in ber Fabrik von Pieul und Belletier Beſchäftigung, 
während bie Ejjener Arbeiter brotlos werden und fich ben Lebens» 
unterhalt zumeift mit „SKohlbergwertsarbeit“ verdienen‘). Mag 
auch 1811 der Monatsbericht jchreiben: „Die Grofherzogliche 
Gemwehrfabrit ift die einzige Quelle, wodurch die hiefigen Fabri— 
tanten ihren Unterhalt erhalten“, in Wirklichleit war der Lebens- 
nero der Ejjener Kaufleute unterbumden nicht etwa durch die 
franzöjiichen Fabritanten allein, jondern auch durch die Konkurrenz 
Englands, das den deutſchen Markt mit feinen Erzeugniffen über- 
ſchwemmt, fo daß 3. B. der Monatsbericht vom Auguft 1818 ſich 
eine Beſſerung der twirtfchaftlihen Lage von der Erhöhung des 
Zolls auf engliſche Fabrifate verſpricht. Jedoch der Untergang 
der Ejjener Gewehrinduſtrie ift unvermeidlich. „Induſtrie und 
Handel find namlos unbebeutend, jehr gelähmt, liegen darnieder, 
tein Kapital eriftiert,“ jo befunden die Berichte von 1824 und 1825. 
Und 1826 endlich Heißt es: „Handel und Fabritweſen find erbärm- 
lich, und ein Haus ftürzgt nah dem andern“ Nach— 
dem alſo die Ejjener Gemwehrinduftrie mehr als fünf Jahrzehnte 
hindurch mit wirtichaftlihen Nöten gerungen hatte, fiel fie gänz- 
lihem Verfall anheim, ihr jahrhumdertalter Ruhm mar fortan 
„verjunfen und vergefle Das Schidjal der Eſſener Gewehr— 
induftrie fpricht für jene in Handel und Wandel herrichende 
„anarchiſche Verwirrung, wie fie die jammerreiche deutſche Ge— 
ſchichte noch nie geſehn“; ihr Schickſal zeugt von der „Nichtigkeit 
des Artikels 19 der Bundesacte, der die Negelung der Verkehrs— 
verhältnifje verheift," die Treitjchte in feiner Geſchichte bes 
XIX. Jahrhunderts?) jo lebhaft fdilbert. 

V. Kapitel. 

Brandenburg-Preußen und fein Verhältnis zur 
Eſſener Gewehrinduftrie. 

In den jüngft erichienenen PDifertationen von Hüsgen 
und 805?) find die politiihen Beziehungen der Hohenzollern 
zu Stabt und Stift Ejjen eingehend dargeftellt worden. Auf dieſe 
Arbeiten jei hier verwiejen, denn jie machen uns die Haltung ber 
Hohenzollern gegenüber den wirtſchaftlichen Intereſſen der Eſſener 

1) Arch. E. — Monatöberiht vom November 1810. 
2) 8b. I. ©. 1715. 
») Hüsgen: ®ie militäriihe Vertretung des Stifts Eſſen durch 

Brandenburg-Rreufen im 17. und 18, Jahrhundert. — Boh: Die Beziehun- 
gen bes Großen Kurfürften zu Stadt und Stift Eijen. Münfter 1907 unb 1908, 

4* 



Vürger verjtändlih. Das gejpannte Verhältnis zwiichen Abtijjin 
und Stadt ausnugend, ſtärkte die brandenburg -preußifche Re— 
gierung ihre Pofition in dem politiihen Streite mit der Äbtiſſin 
wegen ber militäriihen Vertretung, indem fie die Stadt Eſſen 
auf ihre Seite zog. Daher denn auch der Regierung tatträftiges 
Eintreten, als die Sicherheit Ejjener Bürger gefährdet, ihre Ge 
werbetätigfeit geftört und das Handwerk ohne Beſchäftigung it. 

Seit den Zeiten des dreißigiährigen Krieges lafteten ſchwere 
Schulden auf der Stadt, die einen twirtichaftlihen Aufſchwung 
ſehr erjchiwerten. Wie Hüsgen genauer berichtet, folgten ein 
ander Einguartierungen, Kontributionen, ſonſtige Abgaben für 
Römermonate und Loskauf von Beſatzungen in ununterbrochener 
Reihenfolge — im dreigigjährigen Kriege ſowohl wie in den Kriegen 
gegen Ludwig XIV. Wohl nur das Aufblühen der Gemwehr- 
fabrifation in diejen Kriegszeiten hat die Stadt vor dem „völligen 
Nuin“ gerettet. Schon die Stadtrechnungen weiſen die Notiz 
auf, daß Musfeten als Kontribution im Namen der Stabt aus- 
geführt werden, fein Kontingent pflegte Eijen „in natura zu 
ftelfen und zu zahlen)“, und Schagungsregiftern zufolge wurden 
ſelbſt die zur Tilgung ber ſtädtiſchen Schulden?) erhobenen Steuern 
ſowie die Zinfen in Musteten gezahlt. Auf dem Kölner Geldmartte 
waren von der Stadt große Anleihen gemacht worden —inder Zeit 
von 1623 bis 1628 ungefähr 50000 Ntlr. — ſchließlich war die Kredit« 
fraftder Stadt erichöpft, jelbft die Zinfen vermochte man faum aufzu⸗ 
bringen, Deshalb juchten fi) die Gläubiger an den Eſſener 
Bürgern ſchadlos zu halten, die Freiheit ihrer Perſon, die Sicher- 
heit ihres Eigentums waren durchaus nicht verbürgt. Ein ber 
redtes Zeugnis für folhe Zuftände ift ein Befehl des Großen 
Kurfürften?), bei dem ſich die Stadt Eſſen beklagt hat, an die 
cleviſche Regierung, fünftig nicht zu geftatten, daf in Eleve, Mark 
und Navensberg Bürger von Ejjen oder deren Güter mit Arreft 
belegt werden wegen Schuldforderungen an die Stadt, falls nicht 
ausdrücllich — was in jedem Fall erft nachzuweifen it — Ber- 
fonen und Güter der Bürger fiir die Schulden der Stadt haftbar 
gemadt find. 1691 und 1692 erlaſſen Johann Wilhelm, Pfalz 
graf bei Rhein... . und Joſef Clemens, Erzbiſchof von Köln, Ver- 
ordnungen ·) gleichen Inhalts, Ob diefe Erlaſſe auf Betreiben 

1) Ach, M. — Ninbfinger Ms. Tom, 110. — 1701. Antrag Eſſens 
uf dem Rreiöinge zu, Dortmund, 

2) Ach, E. — Nreditorenbuh. Für die 1626 vom Freihertn von 
Brempt der Stadt gelichene Summe von 5000 Rift, weıden als Zinfen 
gesahtt — 1010: 0 Generroßge = 21 Alte, 1647: 3 paar feine Biholen = 
30 Nlr., 1651: 12 Musteten = 24 Rilr 

#) Yrch. B. — Rep. 34, num. 630. Eifen Stadt und geiftliche Sachen 
— 1722. —- 1681, 9. XI, Potsdam. 

®) Ach. B. — Rep. 34.0.0. ©. — 1691, 12. X. Bensberg und 1692, 
1. 117, Köln. 
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Brandenburgs zurückzuführen ſind, läßt ſich in dieſem Falle nicht 
entſcheiden, für ſpätere Zeiten iſt dies indes gewiß. Beſonders 
nachdrücklich hat der Kurfürſt von Brandenburg die Eſſener Ge— 
wehrinduſtrie gegen die Fürftäbtiffin, die mehrfach durch Sperrung 
und „Inutilmachung“ der Gewehrmühlen den Eſſener Büchſen⸗ 
ſchmieden Schaden zugefügt hattet), in Schuß genommen. Als 
Ermahnungen und Drohungen nicht ausrichten, werben von 
Wefel ein Offizier und 25 Mann beordert, um die Mühlen wieder 
in Betrieb zu fegen. Zugleich wird eine Kommiſſion zur Unter» 
ſuchung der Streitfragen eingefept?). 

Der legte Kurfürft von Brandenburg war indes nicht nur 
Beichüger ber Ejjener Gerwehrfabrifation, er war auch ihr eifrigiter 
Förderer. Als 1695 der Efjener Magiitrat den Kurfürjten um 
Unterftügung?) der Gewehrinduftrie erjucht, da verfügt ber 

1) Rot. Ehener General-Angeiger, 1908, Nr. 175. 
2) Ach. B. — Rep. 34, num. 6e®, Hbtiffin zu Eiien contra die 

Stadt — 1740 — 1693, 14. VI. Cleviich-Märtüche Regierung an die Abtiffin: 
Stadt Eſſen hat fic) über die Verordnungen ber Abtifin, infonberheit wegen 
der Gewehrverfectigung beichwert. Die Abtiffin will der Stadt nicht erlauben 
über diejen Buntt Verordnungen zu erlaffen, ſondern Hat Aufhebung der- 
fetben verlangt und mit Inutilmahung der Mühlen und Arreftierung der 
Bürger gedroht, die Kohlenausfuhr verboten und auch font noch Rechte 
der Ctabt verlegt. Die Regierung fordert Einftellung der Tätlichteiten und 
erbietet ſich zur Einleitung von Vergleichöverhandlungen, macht ferner barauf 
aufmertjam, da fie andernfalls zur Aoftellung und Unterfuchung verpflichtet 
fei. — 1693, 23. VI. Stadt Eijen an den Kurfürſten: Die Abtilfin hat trotz 
der Bitten des Kurfürften und nohmaligen Antrags des Magiftrats die von 
den Schleife und Bohrmühlen genommenen Gerätfehaften nicht zurüd- 
erftattet, fo dafı bie Eifener Schmiede, weil fie ihre Mühlen fait bei 14 Tagen 
nicht gebrauchen Fönnen, Brotmangel leiden. Gewalttätigleiten find auch 
wieder vorgefommen. — Am felben Tage fehreibt die cievifch-märtiüche 
Regierung an bie Abtiffin, die ben Voten, der das Schreiben vom 14. über- 
drachte, mit einem blojen recepisse abgejertigt hat und ber Aufforderung 
nicht nachgefommen ift. — Zugleich meldet die Regierung an den Sur 
fürten, dab eine Kommiffion zur Unterfuhung der Differentien eingejegt 
und Soldaten beorbert worben find. 

#) Arch. B. — Rep. 34, num. 030%, — 1695 Stadt Eifen an den Kur- 
fürften: Es ift landestundig, dab die Schupftabt Eifen von vielen Jahren 
her in jonbderbarem Ruf geweſen daß dajelbft allerhand gute Gewehre, als 
Flinten, Musfeten und Piftolen nach verlangter Art und Model gemacht 
werben umb darinnen der Stadt Yid (Lüttich) und andern Orten, wo 
fonften Gewehr verfertigt wird, jeberzeit den Vorzug gehabt. Geit einiger 
Zeit hat num der Getochrhandel nachgelafien, weil das Eijen aus bem Sauer» 
{ande in der Arbeit ſich öfters untüchtig und allzu weich befindet, weil ferner 
die Sioranciers und Getwehrhändler nicht hinreichend für gute Arbeit ge- 
forgt. Deshalb hat bie Ctabt eine Gewvehrorduung erlafien und ftrenge 
Rifitation verordnet (vgl. Anlage I, Nr. 38). Der Aurfürft möge für feine 
Armee bie Lieferungen in Eijen Geftellen und auch bei den Kurfürften von 
Sachen, Pfalz und —** jowie in ben Niederlanden ein Wort für Ejfen 
einlegen; ad) durch jeine Droften und Beamten im Cauerlande auf die 
Kaufleute einvirfen, daß fie tüchtiges und zur Werfertigung des Gewehre 
bequemes Eifen liefern, twibrigenfalls fie zum Schabenerjaß genötigt werben 
Jotten. — 1695, November 1/l1., Eleve: Der Kurfürft wird dem Gefuc 
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Kurfürft fofort, daß zunächſt die brandenburgiihen Regimenter 
von Eſſen ihre Gewehre beziehen, und daß ferner jeine Rejidenten 
an ben fremben Fürftenhöfen die Ejjener Gewehre empfehlen. 
Bon welchem Erfolge diefe Bemühungen gefrönt wurden, ift bereits 
im II. Kapitel berichtet worden. Ebenſo wurde ſchon früher auf 
die Verfehrserleichterungen hingewieſen, für deren Fortdauer der 
Kurfürft ſich gleichfall® verwendet. So beichränft ſich aljo Fri 
drichs IIT. Regierungstätigfeit nicht nur auf die Förderung j 
Künfte und Wiſſenſchaften allein, ſondern wahrte auch die wirt- 
ſchaftlichen Intereffen derer, die unter Brandenburgs Schuß jtehen. 
In einer Zeit alfo, wo Dandelmann, der tätige Förderer 
von Handel und Gewerbe, auf der Höhe jeines Ruhms angelangt 
war, von der ihn leider bald darauf der Neid einer feindjeligen 
Hofpartei jtürzte, vertritt Brandenburg an bedeutenden Fürften- 
höfen bie Intereſſen der Eſſener Gemwehrindujtrie mit entjchiedenem 
Erfolge. 

Auch päterhin, als Brandenburg zum Königtum erhoben ift, 
erlahmt nicht die Fürforge des Zollernftaats für Eſſen und jeine 
Bürger, die wiederum unter den Zwangsmaßregeln der ſtädtiſchen 
Gläubiger zu leiden haben und in ihrer Handelstätigfeit ſchwer 
geihädigt werden), Wie diefe Unficherheit auf die Gewehr 

ber Stabt entfprechend feinen Miniftern an den auswärtigen Höfen An- 
weifung geben und dafür forgen, daß bei den Regimentern befannt gemacht 
werde, instünftige das Gervehr in Effen zu beftellen. (Unterzeichnet von 
— Sriebeich und — €. Dandelmann.) — 1695, November 5/15, Cleve: 
Unter Hinweis auf die neu erlafiene Gewehrordnung Eifens werben bie 
Refidenten Vartholdi zu Hannover, Beder in Düfleldorf, Schmettom im 
Haag angerviefen, bei den Regierungen, wo fie beglaubigt find, darauf hin« 
zwieten, dahı fie die Gewehrlieferungen für ihre Negimenter in Eiien ber 
ftellen. — 1696, 27. Februar — 8. März, Oranienburg. An die Stadt Effen: 
sturfürft teift mit, daf er feinen Miniftern in England, Holland, zu Dütiel- 
dorf und Hannover Anweifung gegeben hat, die Eiiener Gewehrjabrifation 
au empfehlen. Cr gibt der Ctadt anheim, die Minifter eingehender über 
die neue Ordnung der Gerwehrmanufaltur zu unterrichten. — 1096, 
28. Februar — 9. März, Oranienburg. A Herrn v. Echmettom im Haag: 
Wiederholte Anweifung, dem Könige von England und den Generalftaaten 
die Eifener Gewehrfabrifation zur Ausrüftung ihrer Armeen in den Nieder- 
landen und am Ahein zu empfehlen. Auch foll er darauf hinwirten, daf der 
Stadt Elfen die Freiheit, fo der Stant ermelter Stadt auf eine_gewilfe 
Suantität bishero nad) Holland gebrachten Gewehts beiden dortigen Sicenten 
Hötlen verftattet, diejelbe auch ferner genießen laffe, da der Staat, was er 
an Bolleinnahme einbüfe, durch den Dilligeren Preis ber Gervehre wieder 
einbeinge. (Dies Meicript ift auch dem v. Dandelmann nad) England zuzu- 
ichiden, damit diefer dort die nötigen Schritte tun Tann.) 

1) Ach. B. — Rep. 34, num. 63n!. — 1706, 16. IV, Cöllen a. d. Epree. 
An den Rejidenten d. zu Köln a. Rhein: Die Eifener Bürger haben 
fich über Arrefte im Erzftifte Nöln betlagt. Der König befiehlt, beim Dom- 
fapitel ober wo c6 fonit nötig Dieferwegen alle behörigen Romonstrationes 
zu tun, damit die lagen abgeftellt werden. — 1700, 12. X., Potsbaın. 
Königlicher Befehl an den Ariegsrat dv. Yappe in Köln: Auf Beranlaffung 
des Kölner Magiftrats ift dort Dr. Huyffen aus Eijen auf Grund einer Schuld» 
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fabrifation rüdwirfen mußte, kommt recht deutlich in jenem trau» 
rigen Kulturbilb zum Ausbrud, das uns die Bittjchrift!) ſämt- 
licher Eſſener Bürger überliefert, die Friedrih Wilhelm I. bei 
feiner Anmwejenheit in Cleve um Erneuerung de3 Proteltoriums 
bitten. Wenn auch vielleicht zu dunkle Farben aufgetragen werben, 
jo wird doch immerhin der Handel mit benachbarten Gebieten 
durch die Gewalttätigkeiten der Gläubiger beeinträchtigt worden 
fein, was durch eine erneute Eingabe der Ejjener Bürger im Juli 
1714 beftätigt und von der clevifhen Regierung durchaus aner- 
tannt mwird®). 

forderung des Kölner Hi. Geiſt-Hauſes an bie Stadt Eſſen vom Jahre 1624 
mit Arreft belegt und ungeachtet aller Torftellungen noch nicht twieder be- 
freit worden. Coliten bie Vorftellungen Hapves und v. Diefts noch nicht 
von Erfolg gewefen fein, jo jollen ein paat fölnifche Bürger in Deuf feit- 
genommen und nicht eher ausgeliefert werden, bis Hunfien freigegeben 
und ihm fein Schaden erjeht fei. — 1700, 9. XI, Cleve. Sönigliche Ber- 
orbnung an die Amtsverwalter und Richter zu Bochum und Caltrop: Stadt 
Giien hat fih über einige fölnijche Bürger wegen ungebührlicher Arrefte 
beihwert. An ben Statthalter zu Redlinghaufen ift deswegen gejchrieben 
worden. Collte ex fc) (hmierig zeigen, 10 bil mit Gegenarreften gegen 
tötnifche Güter und Effeften vorgegangen werben bis zur Zufriedenftellung 
der Stabt Eijen. — 1710, 10. XT., Eleve. Elevifche Regierung an die töfnifche 
zu Bonn: Cs wird nochmals um Schuß der Ejjener Bürger gegen Arrefte 
wegen Schulden der Stabt erjucht. — 1711, 26. I. Antivort der Tölniihen 
Regierung, daß den Eijener Bürgern der gewünfchte Schub newährt 
worden it. 

1) Acc. B. — Rep. 34, num, 63e!. — Datum ? Die Gläubiger 
Ehens berufen fid auf die Erlaubnis Friedrich Wilhelms T., gegen Ciiener 
Bürger vorzugehen. Bürger und Güter find daher wieber mit Arreft belegt 
worden. Die Stadt muß in Ruin und Defolation geraten, ihr zu helfen 
itt umfo nötiger bei gegenwärtigen trübfeligen und nahrlojen Zeiten, weil 
bie gemeinen Sanbwerfsleute in Eifen, welche vormals viele Nahrung 
buch Berfertigung von Gewehr und deren Lieferungen gehabt, jeht falt 
nichts zu tun haben und in der Fremde mit allerhand Arbeit viele ihr Brot 
fuchen müffen. 

2) X. B. — Rep. 34, num, Gel. — 1714, Juli: Die branden- 
burgifche Bervendung vor ehva 20 Jahren Hat den ermünidhten Erfolg 
gehabt, nicht allein für bie preußiſchen Regimenter find Gewehrlieferungen 
in Eifen beftellt worden, fondern auch von Dänemark, Polen, Pfalz-Reuburg, 
Vraunfchtveig und Wünfter. Ceit einigen Jahren ift nun wieder ein Rüde 
gang eingetreten. Celbit die Beftellungen für preußiihe Regimenter haben 
aufgehört, die größtenteils aus Lüttich ihre Gervehre beziehen, obwohl dort 
nicht fo gut Gewehr, was Dauer, Feftigteit und Güte aubeteifft gemacht 
wird, wofür fi die Stadt auf die Stönigliche Generalität und Offigiere 
bezieht. — Faft die Hälfte ber Vürgerichaft arbeitet an Gewehr und jei 
barauf angemwiefen. Durch das Darniederliegen des Gewehthandels ift die 
Stadt in Armut geraten; aud) die märfischen Untertanen des Königs, die 
das Eifen liefern, haben dadurch Berlufte. Die Stadt kann ferner bie Schup« 
gelber nicht aufbringen, bittet um Zuwendung von Beftellungen oder um 
bie Erlaubnis, die Schußgelder in Musfeten erftatten zu dürfen, — 
1714, 18. VIL, Gleve. Die cleviihe Regierung befürwortet das Geſuch der 
Stabt Eifen, die nohmals um Schuß gebeten hat unter Einjendung von 
Ablhriften alter Beivilegien. „Rum it es in facto wahr und befannt, da 
in Eifen fhöne und fefte Arbeit verfertiget und leiblichen Preifes verfauft 
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Jedoch der Thronwechſel in Preußen ſcheint in der Auffafjung 
wegen ber Behandlung der Schutzſtadt Eſſen eine Änderung ge- 
bracht zu haben. Schon die Aufhebung des Proteftoriums, das 
den Efjenern Schuß gegen gewalttätige Gläubiger gewährte, ift 
auffällig, ferner auch die Mafnahme, die Armee mit Lüttiher 
Gewehren auszurüften, obwohl die Qualität und Preistwürdigfeit 
der Eſſener außer Zweifel fteht und die clevifche Regierung nad). 
drüdlich die Geſuche Eſſens befürwortet. Wenn dann auch fchli 
lich das Proteftorium erneuert wird!), jo jtand die Verfügung 

werde, als man zu Lüttich und andern Ortern es einfaufen fann; nicht weniger 
bezeugt die Erfahrung, daß zu Eifen das Schiejgewehr von gutem, weichen 
Eifen gefchmiedet, dagegen das Lüttiher Geivehr von brüdigem Eijen 
gemacht tie, leichtfich Ipringet und allerhand Gefahr nach fd ziehet. Die 
Schugverwandten in Eifen und die märlifchen Eingejeifenen des Aınts Bochum, 
Verden und Hattingen, wo fih Vohrmühlen ben, profitieren davon, 
wenn für das Tönigliche Heer die Getehre in Eijen hergeftellt werden.” 
Zugleich wird die Erneuerung des Proteltoriums befürtvortet, da durch foldhe 
Arrefte bie Stadt von allem Handel mit benachbarten Gegenden abgeſchnitten 
und ruiniert werde. — 1714, 30. VII. Die Stadt bittet den Geh. Stants- 
und Striegstat v. Blaspeil um Vefürwortung ber Geſuche des Proteltoriums 
und der Veihäftigung der Gewehrinbuftrie und Legt nochmals wie in der 
Eingabe an bie Kegierung alle Gründe dar. 

1) Arch. B. — Rep. 34, num. 6321. — 1714, 17. VII, Berlin. Au 
die cleviiche — Das Protectorium vom 9. November 1681 wird 
beftätigt und die Regierung angewiefen, nicht zu geftatten, da von den 
Gläubigern der Stadt auf Berfonen oder Güter von Bürgern Arreft gelegt 
werde, nötigenfalls jollen Repreffalien angewendet werden. „Der König 
wird e5 gern jehn, wenn für die Armee Gewehre in Eifen beftellt werben. 
Die dortigen Fabrifanten lönnen fi) bei unferer Generalität und unfern 
Difigieren melden.” (Unterichrieben von Friedrich Wilhelm I. und v. Blas- 

— 1715, 12.1. Die Regierung zu Cleve hat von ber Töniglichen Ent« 
fheidung, daß für die preußiſchen Truppen in Eſſen Gewehre beitellt werden 
dürfen, Tit. Lotten Vitteilung gemacht und ihn erfucht, „es beliebig dahin 
zu verfügen.“ Abgeordnete der Gtabt Haben mn Slage geführt, dab die 
Gewehre tropdem in Lüttich beftellt werben, und fteilt es anheim, nac- 
drüdliche Verordnungen zu erlaffen. — 1718 (vgl. folgende Urtunde vom 
29. Juni). Erneute Vitte der Stadt um Zuwendung von Gewehrlieferungen. 
Bor zwei Jahren ift der Stadt die Verlicherung gegeben worden, daf für 
die Armee in Eſſen beftellt werden würde. Aber fein Effekt ift erfolgt. Der 
Gewehrhandel ift immer weiter zurüdgegangen, die Stadt in Dejolation 
geraten. Früher ift für die prenäiichen wie aud, für bie faiferlihen und 
andere furfürftliche Truppen Gewehr beitellt worden, u.a. m. — 1716, 
29. VI. Die cleviide Regierung reiht die Bitticrift der Stabt Effen ein 
und gibt anheim, dem Gejuch, wo nicht ganz, jo doch zum Teil ftatt zu Haben 
und wenigftens zum Berfud) für einige Negimenter die Lieferung bed Ger 
wehrs von Ejfen geipehen zu lafien. — 1716, 8. XII. Stadt Eijen bittet 
ben Konig nodmals um Zuwendung von Gewehrlieferungen und jendet 
Broben von Flinten, Starabinern und Piftolen mit Angabe des Preijes ein. 
Die Gewehrhänber erbieten fid) nad) jedem beliebigen Mobel und Kaliber 
Gewehre herzuftellen. — 1716, 8. XII. v. Blaspeil an den König: Ctabt 
Eifen Hat eine Vittfcpeift und 2 Slinten mit Bajonmetten, 1 Karabiner und 
1 Paar Piftolen eingefandt. „Ob ic mir mum wohl zu beicheiden weiß, daß 
ic) mic) mit dergleichen nicht zu melieren Habe, fo babe ich hingegen auch nicht 
ohne Urjache zu fürchten, dal; ich Ew. Königlichen Majeftät dürfte anftopen, 
wenn ich diefes unangezeigt ließe.“ 
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wegen ber Gemehrbeftellungen in Eſſen doch nur auf dem Papier. 
Recht nachteilig macht ſich die Konkurrenz der Lütticher Fabrik 
bemerkbar. Lüttich behauptet ſich als Lieferant der preußiſchen 
Truppen, das beweifen die vielen Bittgefuche der Stadt, die zum 
Zeil unbeantivortet bleiben, um Unterftügung der Gewehrfabri— 
fation, das erjehen wir ferner aus den Rechnungsbüchern der 
Generaltriegstaffe, die namentlich für Lütticher Gewehre Aus 
gaben aufmweifen!) . 

Welche Beweggründe verbergen ſich nun hinter dieſer offen- 
fihtlihen Begünftigung einer ausländifhen Induftrie zum Nach- 
teil ber wirtſchafilichen Lage jener Stadt, die Friedrich Wilhelm 1. 
unbebingt „unter feinen Befehl haben will, und möchten zu Wien 
Zerordnungen ergehn wie fie wollten, ein Krieg würde deshalb 
gewiß nicht ausbrechen?)"? Was veranlafte den ſonſt jo jpar- 
ſamen Herrfcher, teure, jchlechte Ware vom Auslande zu beziehn 
und eine Stadt, die ihn in politiichen Dingen jehr intereflierte, 
in wirtſchaftlichen fo unberüdfichtigt zu laffen? Die Antwort auf 
diefe Frage geben wohl jene Bejcheide?), die dem Geſuch der 

Stadt vom 8. Dezember 1716 zuteil werden. Die twirtichaftliche 
Notlage der Efjener Gewehrinduſtrie glaubte man ausmußen zu 
tönnen, um dieſen wertvollen Zweig der Eifeninduftrie in die 

3) Arch. K. — Bu Behuf der Zenghäufer: 1717/18. Dem Armurier 
Henoul zu &yd für 200 Flinten — 1214 Alk, für 670 Paar Piftolen — 
2728 Rtlt. 1718/19 von Cyd 700 Starabiner. 1719/20 Fracht für 25 Kaften 
Lüder Gewehr: von Minden bis Hornberg. 1720/21 aub Lüd 450 Karabiner. 

2) Arch. M. — Kindlinger Ms. To: 
3) Ar. B.| — Rep. num. 630, — 1716, 24. XII. Schreiben 

v. Vlaspeils: Es hat der König placibiert, daß das Gewehr von den Unter» 
Yanen I ben cleviich-märfüchen Canden jolle gemacht werben, wenn ſich 
bie Meifter in dem Lande des Königs niederlafien, die Arbeit fo jauber wie 
in Cüttich ift und alle Jahre offeriertermaßen für zwei Regimenter Gewehre 
verfertiget werden fönnen. — 1716, 25. XII. An die cleviihe Regierung: 
Der König ift nicht abgeneigt, für jeine Armee in Ejfen Gewehr verfertigen 
zu lajjen, wenn bie dort wohnenden Vüchjenmacher fich in Hattingen, Bochum 
ober ſonftwo in der Grafichaft Mark nieberlaifen. Darüber wie über bie Lei 
fungsfähigfeit ber Ejjener jind unter der Hand Erfundigungen einzugiehn 
und mit dem förberjamften zu berichten. — 1717, 8. 1. Bericht der cleviichen 
Regierung: Sie hält cs nicht für practicabel die Eſſener Gewehrfabrifation 
ins Märfiche zu ziehn, indem fich allerorts eben nicht die Gelegenheit wie 
zu Elfen findet, alfvo diefe Manufactur vor Hundert und mehr Jahren 
etabliert gewejen und wofelbit die dazu erforberten Mühlen, Schmieden 
mb übrigen Gerätihaften verjehenen Meifter aufäjig find. Die Stabt 
Eiien ftehe ae nicht eigentfih unter mörflcer Saheit, aber bach unter 
erblidh öniglichem Schuß, zahlt einen monatlichen Beitrag zur Striegstalfe, 
Hält fich zum König, auch gegen bie Fürftin, 3. ®. jept in dem Vertretungs- 
wert und pflegt als Untertan betrachtet zu werben. Bon der Manufactur 
in ber Stadt profitieren aud die umwohnenden märfiihen Untertanen; 
bie Regierung zweifelt nicht, ba die Stadt im Stande ift, die erforderliche 
Anzahl Ge wehre zu liefern und gibt anpeim, ber Stadt vorerjt die Lieferungen 
äuuwenben, bis man jehe, ob bie Nanufactur ganz und gar in das Land 
gezogen werben fönne. 
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mãrkiſchen Lande zu ziehen. Dieſes Beſtreben der preußiſchen 
Regierung tritt indes 1716 nicht zum erſten Male zutage, es hat 
feine geſchichtiche Vergangenheit, die ihren Anfang 1696 nimmt, 
als fi) auf Brandenburgs Veranlafjung „am Steeler Berg“, in 
dem heutigen Königsiteele, aljo auf märfiihem Gebiete, eine 
Anzahl von Gemwehrjabrifanten anfiedelt. Beſonders von jeiten 
der. Fürjtäbtiffin, deren Steeler Getwehrinduftrie beeinträchtigt 
wurde, erhob ſich heftiger Widerjpruch. 

Wieviel Schwierigkeiten den Anfieblern in den Weg gelegt 
wurden, erhellt aus ber „Beſchwerde der gefamten Büchſenſchmiede 
zu Stehl in der Grafichaft Mark“ an den König von Preußen. 
Einen andern Verſuch die martiſche Induftrie zu heben, fönnen 
wir in der Förderung des Betriebs der Steinfohlenbergiwerfe durch 
Preußen erbliden, indem es von Abgaben und Zöllen befreit, 
fisfalijche Ländereien billig überläßt, während andrerjeit3 auf die 
Einfuhr fremder Fabrifate Zölle erhoben werden, z. B. im Amte 
Bochum ein Lizent von aus dem Stift Eſſen fommenden Kohlen 
und Gemwehren, vornehmlich) in den Jahren 1701 und 17021). 

Bei diefen Verjuchen der preußiichen Regierung ift es denn 
auch geblieben; die wirtichaftspolitiich höhere Einficht der clevijchen 
Regierung, die eine Verpflanzung der Ejjener Induſtrie in die 
Mark vorerjt nicht für ratfam Hält, ſcheint ſich auch die Berliner 
Regierung zu eigen gemacht zu haben. Lüttic) ift fernerhin Vezugs- 
quelle der preußifchen Armee, ein einziges Mal, 17222), gelangt 
eine Bejtellung nad) Eſſen. Ob die Stadt ſich nochmals um Lieje- 
rungen für preußifche Truppen beworben hat, ift nicht bekannt, 
ebenfo nicht, ob in der Folgezeit die Regierung abermals verjucht 
hat, die Ejjener Gemwehrjabrifation in preußiihe Lande zu ziehn. 
Vielmehr jheint dieſe Jdee, die dem Geifte der Regierung Friedrich 
Wilhelms I. durchaus entjpricht, aufgegeben worden zu jein und 
ichlieglih in jenem Unternehmen ihre Verwirklichung gefunden 
zu haben, das zur Gründung der Rotsdamer Be» 
wehrfabrif führte. 

Ehe wir jedoch zur Unterfuchung jener Beziehungen über- 
gehn, die Friedrich Wilhelm I. bei der Errichtung der Potsdamer 
Gemwehrfabrif mit den Ejjenern Büchſenmachern anknüpft, können 
wir uns nicht einer Würdigung der regen Teilnahme der Hohen- 
zollern an ber Eſener Gewehrinduftrie enthalten. Abgefehen von 
der Negierungszeit Friedrich Wilhelms I. Haben die Hohenzollern 
durch ihren tatfräftigen Schuß, durch ihre erfolgreichen Empfehlun- 
gen in fremden Staaten und aud) durch große Lieferungsaufträge 
für ihre eignen Truppen Ejjen vor der Erfahrung jener Wahrheit 

1) Orevel: Die Steeler und Schellenberger Glashütten. Eſſener 
Beiträge, XVII.) 1896. 

2) Ur. K. — Ausgaben an Gewehr 1722/24. (gl. IV. Kapitel, 
Am. 2, ©. 38). 
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bewahrt, die in dem für die Zeit von 1670-1750 typiſchen Urteil 
ausgeſprochen ift: „Die Commercien gehen in Deutjchland fo, 
wie man ſich ihrer auf dem Reichstag in Regensburg annimmt,“ 
— d.h. überhaupt nicht. 

. . * 

Zur Gründung der Potsdamer Gewehrfabrit. 
GotHihes Ausführungen über die preußiſchen Gervehr- 

fabriten?) zufolge Hat bereits 1721 Friedrich Wilhelm I. einen 
Oberſtern d. Singer damit beauftragt, behufs Anlage einer Gewehr» 
Manufaktur in Potsdam mit geeigneten Männern aus Lüttich 
in Verbindung zu treten. Im Mär 1722 gelangen die VBerhand- 
tungen mit den Kaufleuten Splittgerber und Daun 
ſchon zum Abſchluß, und der Fabrifant Henoul wird mit dem 
Entwurf der Baupläne betraut. Mit Beginn de3 Jahres 172: 
erfolgt ſchon die Herjtellung von Gewehren, zu der aber nur Lüt— 
ticher Arbeiter zugezogen worden find. Als ſich 1722 ein Suhler 
Meifter nad) Potsdam um Anjtellung bewarb, lief ihm der König 
antworten: „daß diejenigen Vüchjenmacher, jo wir bei der Ge— 

mwehrfabrif zu Potsdam nötig haben, jämtlich von Lund fommen 
werden ?).“ Noch im gleichen Jahre fieht jich der König nach 
weiteren Arbeitsträften um und erläßt den Befehl — 9. XIL. 1722 
— „bei den in Berlin ftehenden Regimentern 15 Mann, fo jich auf 
die Schlöfferarbeit verftehn und als Schlofjer bei der Gewehr— 
fabrif arbeiten können, mit dem fürderfamjten auszumachen“ und 
den Unternehmern zu überliefern. Wie die Gründungsatten 
zeigen, werden 1723 und 1724 zahlreiche Meifter und Gefellen aus 
andern Städten?) nad Potsdam gezogen. Unter anderm hat 
ſich der König am 21. Zumi 1723 an den Ejjener Magittat um 
Überlaffung einiger gejchieter Meifter‘) gewandt, was nad) 
Eversmann „mit vieler Bereitwilligkeit gejchah, indem 

= » Sonsjäe: Die töniglihen Gewehrfabrifen. 1904. 
) Ach. K. — Acta betr. Anlegung einer Gewehrfabrit zu Potsdam 

und eier Bohr- und Schleifmühle zu Spandau, Gewehranfertigung, Con- 
tractsabichlüfe und Vorſchußzahlung im allgemeinen. I. vol. — Acta des 
2. Departements des General-Directoriums wegen Transport der Luichchen 

r (mebft I Anhang). 
: 1721— 1766. 

dh. ..a.a. D. vol. 11. — 1723, 15. IX. quittiert 
Meifter Hieronymus Paus die Vergütung der Transportfoten von Lipp- 
ſtadt bis Minden für fich und jeine Bejellen. Weitere Büchſenmacher find: 
Meifter Hans Ernſt von Northeim, Friedrich Engels-Hagen, Joh. Engels- 
Solingen, Salomon Mader-Mannheim, Andreas Way, Blafius Anſchüt— 
Zelle, Daniel Hundeler-Genf, 6 Meifter aus Olbernhau mit „geellen und 
3 andre Meifter nebft 4 Gejellen (im Laufe des Jahres 1724 

*) Eversmann: _a. a. 300. — Aichenberg: Laterländiiche 
Blätter 1814. Bd. I, S. 180; 8. IV . Grevel: Ejjener Voltszeitung, 
1877, Nr. 106. 



=. 

2 Meifter und 10 Gejellen nach Potsdam gingen.“ Dieſer Tatjache 
gebdenfen noch eine Potsdamer Kabinettsorder Friedrih Wil- 
helms IH. vom 10. XI. 1803?) und der Magifttat in einem 
Geſuch vom 8. IX. 18042). Die Alten über die Gründung der 
Potsdamer Gewehrfabrif geben leider nicht die geringite Auskunft 
über die Namen der Meifter und über die Bedingungen, unter 
denen die Eſſener Büchſenmacher in preufiiche Dienjte traten. 
Mit Beſtimmtheit dürfen wir jedod) annehmen, daß „Hieronn 
mus Raus mit Gejellen“ und „Demrath und Eonforten“ 
die ber Potsdamer Fabrit übertviefenen Arbeitskräfte find ®). 
Infofern ift daher aud) die Eversmannſche Behauptung: „die 
Gemwehrfabrif zu Potsdam ift aus der Eſſendiſchen entjtanden“, 
ſowie die Meinung des Magiftrats: „die Potsdamer Fabrik it 
nach Eſſendiſcher Verfahrungsweiſe errichtet worden“, richtig zu 
ftelfen. 

Die Zuziehung fo vieler deutſcher Arbeitsträfte hängt zufam- | 
men mit ber bereits 1723 erfolgenden Vergröjerung der Pots- 
damer Fabrif. Schon im Mat 1723 jucht Daun auf einer Neije 
im Bergiichen Lande Solinger Arbeiter für Potsdam zu gewvinnen, 
dor allem gelingt es ihm, einen Faktor — Joh. Caſpar Berg — 
für „Eſpondons, Kurzgewehr, Säbel, Bajonnette und Ladeſtöcke“ 
anzuftellen. Dauns Reife durch bie Fütticher Gegend ſcheint nicht 
ſehr erfolgreich gemwejen zu jein; dort Arbeiter anzutverben, war 
jeine Aufgabe, nachträglich holt Splittgerber für ihn die Erlaubnis 
ein, auf der Heimreife Solinger Arbeiter gewinnen zu dürfen). 
Für die Entwicklung und Leiftungsfähigfeit der Botsbamer Gewehr- 
fabrif war dieſe Zuziehung gediegener, deutſcher Arbeitselemente 
entſchieden von Vorteil. Namentlich in jpäteren Zeiten erweiſen 
ſich die Lütticher als recht unzuverläffig. Durch zahlreiche Dejer- 
tionen werben Vetriebsftörungen verurjacht, jo daß die Gewwehr- 
fieferungen aufgehalten werdens), die faufmännifhe Leitung 

1) Tophoff: Gymnaſium, Progr. 1802, ©. 9. Anm. 44: „... Da 
die Stadt Eifen {cpon unter Friedrich Wilgelm’T. bei Anlegung der Gerwehr- 
abet, (Botebam) fh um den Stant verdient gemadit Hat. 

) Mrd. B, —— Rep. 70. Gifen, Elten, Werben, cap- II, see. XTIT. 
1-9. — Ver Wagiirat bittet um Sieferungen für die (ffener Getvehrfabrit 
und erimmert an die Abberufung einiger Hiefiger Gewehrfabrifanten — 
Demratt) und onforten — nach Potsdam, beifen Fabril fo nad) ECfendiſcher 
Verfahrungsroeife errichtet it. 

>) Baus it ein alter Eſener Name. Hieronymus Baus — wohl 
derielbe der nach Potsbam geht — it den Stabtrechnumgen zufolge 1608 
dis 1699 Gewehroifitater. — Daf; hier die Tätigfeit Jacob Demraths, der 
#81 als Hofbüchjenmacher in Berlin angeftelft wird (vgl. Anm.?, ©. 22), in 

getracht Tommmt, it nicht anzunehmen. 
3, K. — vol. 1728 1. V. rief Dauns aus Bel, &. 172 fi 

— 1723, 13. UL. Anfrage Splitigerbers beim Könige. ©. 2 
5) Ach. K. — vol. TI (Anhang). 1744, 3. III. Erlaß Friedrichs IT., 

fämtliche Dejerteure wieder einzufangen. 
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gibt dem Alten Zrigen 1781 Anlaß zu recht heftiger Beſchwerde!). 
Wenn der Eſſener Magijtrat 1723, dem doc) Die Regierung Friedrich 
Wilhelms I. manche Enttäufhung brachte, indem der König zu- 
nächſt das Proteftorium aufhob und dann der Ejjener Gewehr- 
induftrie feine Aufträge erteilte, dennoch dem Wunſche nachlam 
und dem Könige tüchtige Meifter und Gefellen überließ, jo hat 
fich die Stadt in der Tat „um den Staat verdient gemacht“, denn 
Daun Brief aus Wejel zeigt, twie ſchwer gute, brauchbare Arbeits» 
fräfte zu haben waren. 

a z . 

Noch eine andere Schöpfung Friedrih Wilhelms I. follte 
den Eſſenern Büchſenmachern Gelegenheit geben, in preußiſche 
Dienfte zu treten. Durch eine königiiche Verordnung?) vom 
26. Februar 1722 war die Anftellung je eines Büchſenmachers 
und Büchſenſchäfters bei jedem Imfanterieregiment befohlen 
worden. Mehrfach find in der Folgezeit Eſſener als Büchjenmacher 
in preußiſchen Heeresdienjten tätig, meift natürlich, um dort ihren 
Lebensunterhalt zu verdienen, zuweilen aber auch unfreitvillig®). 

Im IV. Kapitel wurden bereits die Beziehungen der Eſſener 
Gewehrinduftrie zu Preußen im Zeitalter Friedrichs des Großen 
erörtert. Die jhlefiihen Kriege bringen den Eſſener Fabrikanten 
Gemehrlieferungen auch für preußifche Truppen, und wir dürfen 
wohl zu der Anficht neigen, daß die Eſſener Gewehrfabrifation 
beſonders in jener Zeit mit Aufträgen bedacht wurde, als bie 
Potsdamer Gewehrfabrik beim Einfall der Ruffen im Oktober 1760 
gänzlich zerftört tworden war, jo daß der Betrieb bis 1762 ruhen 

1) Ach. K. — vol. I, ©. 64. — 1781, 20. V. Friedrich II. ſchreibt 
an General von Wartenberg, dai; Splittgerber, unzufrieden über bie geringe 
Veſtellung jeitens des Königs — nicht über 10.000 Gewehre find jährlich 
für die Armee zu liefern —, die Arbeiter aufgept, die nun dem König alle 
über ben Hals tommen und ſich über Mangel an Arbeit bejhtweren. ... Des 
halb ift Splittgerber gehörig vorzunehmen. Er wäre fein rechter Kaufmann 
und verftünde das garnicht, was dazu gehöre und beshafben würde bie ganze 
Sache mit ihm zu Grunde gehen. .... Können fie denn nicht Gewehre in 
Vorrat machen laffen und fuchen, folche auswärts zu verlaufen wie bie Ge- 
mehrfabrifen zu Suhl und an andern Orten es tun? — 

2) Gothiche: a..a. D., ©. 2. 
3) Arch. E. — 1734. Entiulbigungsigreiben E. Peters, als er 

den Termin für eine Siejerung nach Dänemark nicht eingehalten hat, 
y. » . wweilen fo viel junge Leute und Anechte nicht nur twegen der branden- 
burgiicen Einquartierung ſich abjentierten, fondern überdem das hier und 
hierumb liegende Sintenfteinjhe Regiment die jonftig noch antwejenden 
Meifter zur Berfertigung ihres Gewehrs aftringierte.” — 1736, 7. VIL. 
Beſel. Schreiben des Generals v. Doſſow an den Nat von Eſſen mit der 
Bitte, dem als Buchſenmacher feinem Regiment anvertrauten Wilh. Suers 
das Bürgerrecht zu rejervieren. — 1767, 11. VIIT. geht Joh. Wilh. Perez, 
Bilitator der Gewehrfabrit, als Büchſenmacher zum Wolfersdorfihen Negi- 
ment nad) Hamm. Das Vürgerrecht bleibt ihm reſerviert, bei der Rüdfehr 
fann er jein „Bifitationsoffizium” wiedererhalten. 
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mußte!). Wir ſahen ferner, wie mehrere Eſſener Büchſenmacher 
das Schichſal der zahlreichen Petenten teilen, die nach dem Hubertus- 
burger Friedensſchluß mit Forderungen an die Staatsfajje heran- 
treten und oft von Friedrich, ber alle Rechnungen aus den Kriegs- 
zeiten eingehend prüfte, einfach abgewieſen werden. 

Führte Schon die Negierungsperiode Friedrih Wilhelms J. 
eine ungünftige Wendung des Verhältniffes Preußens zur Eſſener 
Gewehrinduftrie herbei, jo erwieſen fich die Einrichtungen diejes 
Soldatenfönigs — die Potsdamer Gerwehrfabrit und das Negi- 
mentsbüchienmadheramt — als recht ſchädlich in jenen Jahren, 

als das junge Unternehmen der Efjener Gewehrfabrif 
ſich an die Negierung Friedrich Wilgelms II. um Unterftügung 
wendet. Das Gefuch der Fabrik wird trog Eversmanns günftigen 
Bericht und der empfehlenden Unterftüßung der weſtfäliſchen 
Kriegs- und Domänenfammer zu Hamm?) ſowie der Fürſprache 
des Minifterd v. Angern, der menigftens die Lieferung für die 
Truppen weitlich der Weſer anrät?), abjchlägig beichieden, „da 
die Lage der Gewehrfabriten zu Potsdam ud Spandau es nicht 
geitattet, bei der Effener Fabrik Beitellungen zu machen. Dieje 
Fabrifen find auf Föniglihe Koften hergerichtete Unternehmungen 
mit den Gebr. Schidler, zudem it den erften Unternehmern 
von Friedrich Wilhelm I. das Necht zur Lieferung aller Arten von 
Sewehritüden übertragen worden, und mit eben den Fabriten 
iſt erft im vorigen Jahr ein Kontrakt über Lieferungen von In— 
fanteriegewehren abgejchloffen worden. Auch die Repara- 
turen können der Ejjener Fabrif nicht übertragen werden, da 
bei den Negimentern zu biefem Zwed Büdhjenmader und 
Schäfter find‘)." Im September 1804 appelliert der Magiſtrat 
an die Negierungd), wiederum verwendet jich Die tweitfäliihe 
Kammer für die Eſſener Fabrif, der man Lieferungen für einige 
Regimenter übertragen möge, „die nad dem Privileg der Pots- 
damer und Spandauer Fabrifen errichtet worden find, denn 
ohnefihere Lieferungen wird diefe Fabrik, deren Mit» 
glieder fich jet größtenteils mit Tagelöhnerarbeit erhalten müffen, 
ihwerlih lang mehr beftehen fümmen®)“ Des 

2) Gothiche: a. a, ©, 
) Ach. B. — IV. Kap Km. 1, ©. 47 und 48). 
’ Arch. B. — Rep. 70. Chen, Elten, Werden, cap. II, sec. XIIL, 

1-9. — 1804, 9, IV. Schreiben v. Angerns. 
%) Ach. B. — Rep. 70. Antwort des föniglihen Obertriegs- 

<collegiums an Minifter v. Angern, 1804, 20. IV. Zum Schluf der Antwort 
Heißt 08: „Das andero erfofgte Rrobegewehr it nach Urteil des Directors 
ber Gewehrfabrifation, Capitäns Ludwig, in allen Teilen untabelhaft und 
mach ber bisherigen Art dienftmäfig gearbeitet. Es wird zurüdgegeben 
werden, wenn der Minifter es nicht gegen Vezahlung von 7 Hr. bem Der 
partement Zuedaten toill. 

®) Arch. B. — Dal. V. Kav- Ann. ?, ©. 
*) Ach. B. — Rep. 70... . 1804, 14. x " Samım. 
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gleichen empfiehlt der Vezirfsfommandeur der Entſchädigungs- 
lande die „Überweifung von Lieferungen für die neuen Regi— 
menter an die Ejjener Fabrik oder die Lieferung einer Anzahl 
von Gewehren aus der Ejjener Fabrik an die Gebr. Echidler. 
Auch die Privilegien des Lagerhaufes zur Tuchlieferung ſeien nicht 
auf die neuen Negimenter ausgedehnt tworden; zudem liefere die 
Eſſener Fabrit 1 Ntle. billiger als die Potsdamer!)." Aber dad 
Obertriegsfollegium beharrt auf feinem Standpunft, „das Privileg 
des Lagerhaufes ſei nicht jo allgemein gewejen wie das der fönig- 
lichen Fabrifen. Die Anfertigung der Tuche fei auf das Tuch)» 
machergewerf verteilt gewejen. Die Gewehrfabriten beſäßen aber 
das Privileg zur Anfertigung aller Gewehrſtücke. Man ſei aljo 
außer Stande zur Beſchäftigung der Eſſener Fabrik mitzuwirken?).“ 

Ganz teilnahmslos hat indes die Regierung den Intereſſen 
der Ejjener Gewehrfabrik nicht gegenübergejtanden. Als 1805 
der Gejchäftsführer der Gebr. Schidler, PBrüftlem, die Eſſener 
Fabrit befichtigt, rät er den Eſſenern Fabrifanten, ſich um Liefe- 
rungen an die Türfei, die die Potsdamer Fabrik hat ablehnen 
müfjen, zu bemühen®). Dies ift denn guch geſchehen, wie die 
„Alten wegen der don Ephraim nachgejuchten Grlaubnis zum 
Baffenverfauf aus der Gewehrfabrif zu Efjen nad) der Türkei 
und andern neutralen Mächten“ zeigen*). Neue Hoffnungen 
erwedt der Bejuh des Miniſters v. Angern in Ejjen®) 
im Juli 1805 und die in Ausficht geftellte Staatsfürforge. Daher 
erklärt ſich wohl auch die neue Eingabe des Magiftrats®) an die 
Domänenlammer zu Hamm, der das Oberfriegstollegium wieder» 
um ben Beſcheid gibt, „daß es unter den gegenwärtigen Conjunkturen 
in feiner Hinficht geraten exjcheint, einer in foentlegenem 
Grenzorte befindlichen Fabrifanftalt Gewehrlieferungen für 
bie Armee anzuvertrauen?).“ Durch die Kammer in Münfter 
wird ſchließlich dem Magiſtrat mitgeteilt, daß ex warten müfje 
bis die Umſtände ſich ändern). 

1804, 1. X., Berlin. 
. 1804, 8. X., Verlin. 

ep. 34, num. 6301. Ehen Stabt und geiftliche Sachen. 
. — Münfter 1805, 8. IIT. 

5) Allgem. Bolit. Nachrichten. 1805, Juli. Se. Excellenz beſahn 
bie aufgeftellten Zabritate unfrer Stadt (Gewehre, Kafieemühlen, Schmiebe- 
waren, Tuche) und äußerten Hr Wohlgefallen darüber und erfunbigten 
fi aufs genauefte nad) den reifen derjelben; au) erhielten bie in der 
Burg verjammelten jämtlihen Fabrifanten nochmals aus dem Munde 
St. Exzellenz die hulbvolle Rerficherung, daf; von Ctaatswvegen gewiß; bald 
dafür geforgt werben folle, daß die Fabrilen bald wieber ihren alten Flor 
erhalten ixben." 

) Arch. Rep. 70... . 1805, 25. IX., Gjien. 
1805, 12. XIL., Berlin. 

: 1805, 19. XII, #) Ach. B. — Rop. 70. 
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Aus dem Verhalten ber verjchiedenen Negierungsorgane 
ſpricht ficherlich ein lebhaftes Intereſſe für die Eſſener Gemehr- 
fabrik, der tatkräftig beizuftehn dem preußiihen Staate nicht mög» 
lich tvar. Wie ſehr die Bedeutung des Efjener Unternehmens ge- 
ſchätzt wurde, beweift auch der Beſuch der Eſſener Gemwehrjabrif 
durch den Direktor der Potsdamer Fabrit, Kapitän Lud- 
wig, 180513). Ludwig wird zum Studium der Einrichtung 
anderer Fabrifen vom Nönig in verfchiedene Städte entjendet, 
ba die Potsdamer Unternehmer nicht leiftungsfähig genug find, 
und weit hinter den vertragspflichtigen Lieferungen zurüdbleiben?), 
Vom 8. Juli bis 18. Auguſt weilt Ludwig in Eſſen, und jein Gut» 
achten geht dahin, daß „die Ejjener Gewehrfabrilanten im Stande 
find, jehrgute Gewehre anzufertigen, und daß das Material 
beifer fei als das, was zu Potsdam und Spandau verarbeitet 
werde.“ 

Die Ausfichten auf ftaatliche Unterftügung jcheinen demnach 
recht günftig geweſen zu fein, als im September 1805 der Magiltrat 
von nenem fich für die Gewehrfabrit verwendete. Allein, die un— 
glüdlihen Feldzüge von 1806 und 1807, die franzöfiiche Herrichaft, 
führten einen jchnellen Untergang der Eſſener Gewehrfabrik her- 
bei, und als nach Beendigung des Krieges 1813/14 die Gründung 
einer neuen Gewehrfabritk im Weiten Preußens beſchloſſen wurde, 
da war bereits in Eijen die indujtrielfe Lebenskraft der einge» 
ſeſſenen Bürger völlig erftorben. Trenelle, einem aus Lüttich 
nad, Eiſen eingewwanderten Gewehrfabrifanten, wurde das Unter- 
nehmen im Dezember 1814 übertragen. Cine Kommiſſion jollte 
einen geeigneten Ort zur Anlage einer Gewehrfabrik ausfindig 
machen, und ohne Zweifel kam Ejjen in erjter Linie in Betracht. 
Jedoch „joll, angeblich nach dem Urteil des damaligen Landrates, 
Eifen fein geeigneter Plag für diefen Induſtriezweig geweſen 
jein®).“ Daher wurde denn in der ehemaligen Abtei Saarın 
a. d. Ruhr eine Gewehrfabrik eingerichtet, deren erſte Arbeiten 
Tediglich in Ausbefferung von Gewehren, namentlich ſchadhafter 
Schloteile, beftanden. Erft Ende 1815 begann die Berfertigung 
neuer Gewehre, zu denen bie Läufe, Bajonnette und Labeitöde 
noh in der Eſſener gabritdes Trenelle hergeſtellt 
wurden, da die Anlagen der Schmiede-Hammer und Vohrwerke 
in der Weiler- Mühle zu Hattingen noch im Bau begriffen waren. 
Die Leiftungen der Saarner Fabrit (Hattinger Werke) entſprachen 
nicht den Erwartungen, bejonders hatte der Betrieb vielfad, unter 

') Mrd, E. — Monatsberichte. 1808, Juli. Dort Heift es: Haupt» 
mann Subtoig wird auf Veiehl ©. M. des Nünigs bie Geiwehrfabril unter- 
fuchen. — Ad). B. — Rep. Kor — Gutachten. 

3) Gothiche: 
3) Wiebjelbt: A 

Beiträge, XXIII.) 

. D%, 
lebe Kup als Eindtrat in Een. 1902. (Eſener 
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den Waſſerverhältniſſen der Ruhr zu leiden. 1840 wurde Trenelle 
ber Kontrakt gekündigt und die Fabrik in ſtaatliche Verwaltung 
übernommen, alfo in einen Staatsbetrieb umgewandelt, wie 1851 
die Gemehrfabrif Botsbam-Spandau und 1853 Danzig. 1849 wird 
vom Kriegsminiſterium bereit3 die Verlegung der Saarner Fabrik 
nad} einem befeftigten Ort, Minden oder Wefel, in Ausficht ge- 
nommen. Nachdem in dieſen Städten teine geeigneten, preis 
werten Grundftüde gefunden worden find, wird Erfurt für die 
neu zu erbauende Fabrik beftimmt, mit deren Errichtung 1859 
begonnen wurbe. Im Anfang bed Jahres 1862 war ber Umzug 
vollendet!). Dieje Vorgefchichte der Erfurter Gervehrfabrit zeigt, 
wie Eſſen durch unglüdliche Zufälle einer bedeutenden Induſtrie 
verluftig ging; und erſt Jahrzehnte fpäter wurde durch die un- 
entwegte Schaffensfraft jeines großen Induftriellen, Alfred Krupps, 
fein Ruhm als bedeutende Waffenjchmiede neugegründet. 

1) Diele Ausführungen über bie Saarner Fabrit nach Gothſche: Die 
Königlichen Gervehrfabriten. 
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Anlage I. 

Gewehrfabrikation u. Gewehrhandel betreffende Magiſtrats- 
verordnungen, Ratsbeſchlüſſe, Zunftrechte und Privilegien. 

1. — Artikel — 12 — der Schmiedeamtsſtatuten von 1491. 
Dem Schmedeamt gegunnet, dat kein bueten Lande en sollen 
hier up Mondag off andere tage einig geschmedet Jsserwerk 
hier up dem marck feill hebben, dan die Schmede unsere Bürger 
mussen wachen, stachen (Ballifaben bauen), graben undt andere 

adtdienste thun, undt mochte der frembde Mann alsdan seine 
aufmanschaft darmit hier hanthieren, dat wer unserer Schmeden 

ihr aden undt Hindernist). 
— Xerorbnung von 1519. — Ao. dom. 1519 op dinxdach 

na Udnlrici hebben burgermeistere, rat undt 34 undt dei sement- 
like smedegilde endrechtlike overkommen, dat neimant binnen 
Essen sall bereiden bussen, dei en ayn binnen Essen gesmedet, 
of einigerlei issernwerk buten Essen gesmedet dar to bereiden by 
poen 2 Mark half dem ampte und half der studt, so vake dat 
geschege, sunder gnade to neme 

3. Vrtitel — 14 — der Schmieeamtsftatuten, von 1519. 
Item wannehr Isserwerk in die Stadt feil bracht wirds, da 
von sollen die Gildebrüder erst kopen to ihren gesinnen, eher 
jemandt anders, so viel ein jeder Cildebruder bethalen kann, so 
dick man begehret to wegen, soll man wegen up der stadtwagen 
in der wochen. 

#41 — op dach Laurentij hebben Hinrick Gordel- 
u⸗⸗ ei by der Kerken, Bernt Plyer, Jacob Gordelmecker, 

Aken, Dirick Aßbeck, ‚Johan Aßbeck und Joh. 
wesen und myt consent der Burgemeisteren und 
drechtlyeken overkonmen und beslotten van wegen 
‚gylde dat van uthwendige luden dey 

mant Isseren ver- Isseren verkoipen, sall ı ss — 
Essen by pr en wey Binnen Essen Isseren 

2 

ipen, sul St by wagen und by halven 
öscheden 10 mach eyn Ider Isseren ver- 
Hunde IL ock neymant von uthwen- 
Dinner pen by punden, dan allene by 
Iby} sscheden des Manendages so 

‚jener 2, wie auch in ben Progeßaften 
son 4. 

Ar wich, find die Verordnungen nad 
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mag eyn Jder staill verkoipen, kleyn und groet; wey hyrtegen 
dede, sall brocken twe marck so vake sülx geschege. 

5. — 1544 — Verordnung. — Ao. dom. 1544 op Donnersdach 
post nativitatem hebben Bürgermeister, Rait und 24 mit bewilligung 
der semptlicker Smedegilde, die by einander vergadert waren, 
umb nuth und betteringe willen des Smedeamptz und des ge- 
meynen besten, eyndrechtlicken overkommen, ingegan und geslot- 
ten, dat na dussen dage nyemantz vam ampte vurss. sall 
eynigem burger oder frembden sollen bussen to kope leveren odir 
leveren laten, die en sin erst myt synem, des meisters!), 
und myt der statt Essend swertteyken®) gemyreket 
durch die twe verordente, nemlich eyn vam Rade und eyne 
der smede gildebroder, die dem Rade vereidet sin sall, die bussen 
to beschieten®). — Weret saeke eymantz der smede ire ge- 
maeckede bussen uthfoerde odir uthfoeren dede, wilche also 
nicht irst beschotten und nach Proberong*) gemirkt weren, 
die sall siner gildeund burgerschop entweert und verlaren heben, 
sunder gnade, wante hierin der Statt, der gilde und menichlicks 
beste myreklichen geproevet wurden ist. — Und eyn dubbel hake 
sall gelden tot behoif der Statt ther zisen eynen pennynck — 
eyn halbe hake, eyn hantror und alle andere kleyne bussen twe 

1) 26 es ſich um Meiftermarfen oder um Namen ber Meifter handelt, 
vermögen wir nicht zu enticheiden, da die in den Mujeen zu Graz, Kopen⸗ 
hagen und Dsnabrüd befindlichen Cfiener Vüchfen jüngeren Datums find 
und nur das Stadtjchwert am Laufe aufweifen. Im XVII. Jahrhundert 
var es Eitte, dah der Vereiter in den Sauf, der Schlofmacher in das Schloß, 
und ber Sabemacjer in ben Kolben feinen Namen einichlug. Das geht aus 
einem Prozeß zwiichen Schmiedenmt und Qabemacheramt hervor. 1761 
bis 1766. Nr. E. In dieſem Progeii — in dem das Reichstammergericht 
um Entfheibung angerufen wird, ber mit folder Erbitterung geführt wird, 
daß die Stadt mehrere Schmiede mit dem Verluft ihres Zunft- und Bürger- 
techtes beftraft und gegen das Schmiebeamt eine Veleibigungstlage an- 
ftrengt —, Handelt es id) um bie Frage: dürfen bie Cabemacher ihre Namen 
auf Schloß ober Sauf jepen? Ju dem 1706 zuftande fommenben Vergleich 
wird ihnen dies zuerlannt. — Chrenthal Hat in feinen Führern (vgl. Yanpt- 
teil S. 9 Ann. 6) ein vorzüglices Markenregifter zulammengeftellt, 

3) Um 1500 treten Diele Marten einer beörblien Schau auf, fo wird 
in Nürnberger Qäufe ein N, in die Augsburger ein Pinienapfel, ber Stabtpyr, 
in die Wiener das Stadtwappen mit dem Kreuz eingeichlagen. Auch hier 
ift auf bie örtlichen Veihaumarten bei Ehrenthal zu verweilen. Die Ejjener 
Läufe werben mit dem Schwert des Stabtwappens gezeichnet. Vgl meine 
Notiz über bie Ejjen. Veihaumartei. d. Zeiti. [.Hift. WId.— Bb.V. ©.31,1909. 

?) Ein ähnliches Prüfungsamt ift 3. ®. das 1433 zu Strahburg ins 
geben gerufene Amt der Belienler. Mat. Schmoller: Die Straßburger 
Tucher und Weberzunft. ©. 493. 

*) Rad) Effenwein (vgl. Hauptteil ©. 9 Anm. 2), erfolgt die Brobung, 
indem man die Vüchfen mit Pulver füllte, die Mündung mit einem harten 
og verichlug, jodann die Vüchfe auf die Mündung fentrecht fteilte und 
entzünbete, jo da fie in die Höhe flog, und welche vüchien aljo befteht, die 
if fiedher gut. (Aus einer Handichrift 14.15. Jahrhundert) „Anleitung 
Schiegpulver zu bereiten, Bücjen zu laden und zu beichiehen.") 
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heller, wat groeter is dann eyn dubbel haken sall gelden twe 
pennynget), allet den proberers gereide to hantreicken van den 
bussen, dey na dem bescheiten gut und gantz befunden wirden. 

6. — 1544 Eydt des Schutten der Bussen. — Jck lave den 
Ersamen Rade und gemeinde der Stat van Essend, dat ick als 
eyn gudt burger, dey bussen dey my tobracht oder selbst brengen 
werde to bescheiten, dar to Ich van dem Ersamen rade und gilden 
der smede gekaren bin, trwelick woll bescheiten will myt anderhalf 
mail so swar gutz Kruytz (Pulber) alse loitz (Blei), und eynem 
ideren darmyt gelicke und recht doen, und dartegen geyne per- 
sone oder sake anseyn, so myr got helpe und syne hillyghen 
Evangelium. 

7. — 1545 van den Bereiders oeren Eydt. — Ick sall nu voirt 
mer alle bussen, die Ick entfangen werde to bereiden, irst durch 
und umbher besichtigen, of die recht, reyne, gantz und frisch, 
wol gesmedet und gebaert synt, er ick dey bereide, und wylker 
bussen umb und durch her nicht recht, reyne.... (twie oben) 
gebairt synt, dey will oick nycht bereiden, noch op myn heiten 
bereiden laten, und will oick geyne bussen ännemen, dar des 
smedtmeisters teken nicht opp steith. 

8. — 1545 Item die bereiders sollen op die bussen, die 
sie bereitt hebben, oick oer teken slan. 

9. — 1548... Des sollen alle bussen, so bynnen Essen gemaekt 
wirden, der opgerichteder Ordnung nach beschotten und myt 
des meisters undt der stat signet getekent wirden, dey burgere 
so entfangen, mogen selbst kruyt und loit mytbringen, den 
frembden sall men guit kruyt und loit, wanner sie es begeren, 
bestellen und nicht anderst, dan dhair men in aller billicheit 
myt bestaen mach. Und van eyner dubbeler haken sall men 
boeren — eynen pennynck — und von ider ander bussen — twe 
heller — ther zise, Wat groter is dan eyn dubbel haeke sal gelden 

%) Diefe Veftimmung ift in ber Folge mehrfad) abgeändert worden, 
fo 1576 (vgl. Anlage I, Nr. 11), wo bei Berechnung der Mzife fein Unter- 
Ichieb in der Wüchlenart gemacht wirb, fondem der Frembe 3 Heller, ber 
Bürger 1 Heller bei Ausfuhr von Büchfen zahlt. 1586 — den Stabtrechnungen 
äufolge — wird ein einheitlicher Gap von 12 Hellern = 1 Albus erhoben. 
1600 inbes void als Zife feftgefegt für eine Mustete — 2 Abus und ein Rohe 
— 1 Abus (vgl. Anlage 1, Nr. 12). Wie eine Notiz in einem alten Ratd- 
prototoll bejagt, wirb noch im jelben Jahre eine einheitliche Zife von 1 bus 
erhoben wie 1586. 1617 wird die Zife um 6 Heller erhöht, beträgt aljo 
134 Abus. (Nach Stadtrechnungen und Verordnung Nr. 14, Anlage 1.) 
1624 findet eine neue Steigerung der Afzife ftatt, fo dap fortan — 2 Wlbus 
für das Stüd erhoben werben. (Mach Notiz in den Stabtrechnungen.) 
1653 befteht diejer einheitliche Sah, nicht mehr, ein Fremder zahlt 3. 8. 
— 3 Albus 2 Pfg., während fonft nur 24 Abus = 8 Pig. Ziſe erhoben werden, 
1681 beträgt die Zife 1 Stüber = !, Albus. (Nach den Stabtrechnungen.) 
Für bie Folgezeit befteht dieſer Cap von 1 Etüber fort, nur tritt eine Heine 
Ermäßigung ein bei Yusfuhe von ungeladenen Biftolenläufen, alten Rohren 
unprobiertem Geivehr. (Bgl. Anlage I, Nr. 35, Nr. 48.) 
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ther zisen — twe pennynek; dey die bossen entfenget, betalt dat 
kruyt und dey levert betalt dat loit. 

10. — 1567. op Saterdag na Agathe virginis heft dei Rait 
gewiset tuschen den Smeden und Koiplude Gilde, also dat die 
SmedesichsollenenthaltenderKopenschop, 
uthgescheden was der Schmede gildebrief myt der Statt Sigel 
besiegelt ynheldet, nymantz sal ock maschop(?) halden und 
etwas vornymen, wes in den gildeboeoken nicht uthdrucklich ver- 
meldt, sondern sich darna schicken, als derglycken ock in dem 
Jar vier und vertich und vifftich hiervor beschreven. 

11. — 1576 — (Pächter) sal to scheitlohn boeren van ider 
buchsse, groth oder kleyn, van dem frembden — eynen pennynck, 
und van den burgeren eynen hellingk, dey buchssen sollen be- 
schotten wirden myt anderhalf mal so swar gudes kruyts als 
loitz undt eynen Ideren darmyt gelyck und recht doen, die emp- 
fenger der buchsen sal dat kruyt betalen, die verkoeper dat loit 
leveren. 

Ferrer isuthdrucklich beslotten: so eymantz ienigerley buchsen 
wuerde uth Essen uthfoeren of uthdregen ehr undt beför die alhir 
beschotten undt die zise darvan betalt were, solch gudt sal desfals 
vor prvs fellich und angehalden wirden, darto der Stat Essend 
10 mark unafletich brockhaftich sin, so duck solchs geschege, 
und da op andern orthen solche unbeschotten uth Essend uth- 
gefoirde buchsen thersprungen, schaden leden oder deden, solchen 
schaden sall die verkoeper hebben sonder klage darover to 
doendet). 

12. — 1600. — As Ziſe wird erhoben für eine Mustete —2 alb., 
für ein Rohr — 1 alb. — Auf der Kaufleute und Schmiede inftändig 
anhalten hernach bewilligt, daß van einer Muskete wie von alters 
nicht mehr als — 1 alb. gleich den rhoren foll gegeben werben, 

13. — 1615. — $tem den 30 Juny ift zwiſchen dero Kopludt 
Gilde und Schmebeampt etliche Thwiſt vorgejallen, alfo daß bei 
Schmede vermeinten,jei folten mogen mit 
büfjen handeln, fopen und verkopen, und ift 
ihn folches von einem Erbaren Rath abgewiſet, und ſich verhalten 

) In den erften Jahren wurde die Zife vom Rentmeifter verwaltet. 
1548 nennen die Stadtrechnungen Johann Aßbed ale Pächter. In ber 
Folgezeit wird die Ziſe bald auf 4, bald auf 8 oder 10 Jahre verpachtet. 
1587 geht die Bije wieder an den Stadtrentmeifter zur Verwaltung über. 
Gleihmäßig ift dieſe ſtädtiſche Verwaltung nicht durchgeführt worden, fo 
finden wir in den Stadtrechnungen von 1598 das Vermerk: „für Bussenzise 
von Laurenz Smit empfangen 345 gld. 3 s.“, 1604-1607: „die Aceiso 
wohl mir (dem Stadtrentmeifter) verblieben aber mit consendt eines Er- 
baren Radts Friedrich Assbeck überlassen.“ Immerhin zieht von bem 
Einlommen der Ziſe wie üblid der Rentmeifter auch in diejen Jahren den 
10. Biennig pro labore ab. 1680 geft die Alzife wieder in Pächterhanb 
über. Nur in den Jahren, wo ſich ein Pächter jindet, übernimmt ber Rent- 
meifter die Bermaltung. 
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laut ihres verjegelten Breifes, und ſich der Kopenſchop enthalten, 
mei in der Koplude Gildeboed vermeldet . . . Auf Grund diejer 
Verordnung wurden beſtraft: 1615 Willem Schimmels mit 5 Rthl.; 
1617 Dietrich Emſchermann mit 8 Gld. 

14. — 1617. — Bife erhöht mit 6 heller — undt numehro 
verordnet, daß von jeder büchſe . . ohn Unterſchied — 18 Heller 
gegeben werden. 

15. — 1621. — Artitel 16 des Schmiedeamtsbuchs: Item der 
kein gildebruder ift, ſoll nicht jeil hebben in unfer Stadt fein 
Sier- oder Koppermwert dat buiten unſer Statt 
gemacht were, als Sichen, Seifen, Schuppen, Beylen, Ketteln 
ober dergleichen Wahre, jo man binnen Eſſen machet behalfen op 
freie Kermiſſen. 

16. — 1637. — 6. VI. nochmals vom Rat firmissime inhaeriret, 
daß es bei den früheren Receſſen jein verpleibens hatt, nemblich, 
dab die eines Ambts fein, jih deſſelben auh er— 
nehren, und feiner Kaufmannjchaft ferner, denn von alters 

gebräuchlich, unterwinne. 
17. — 1641, 25. III. — Auff eingereichte Supplitation des 

Schmiedeamts iſt vom Ehrfamen Nhat recefliert, daß ſie be 
Amtsbuch und erteilten Privilegien vermog darüber verjchiedenen 
erteilten Receſſen zu manutenieren, geitalt ſolches abermals hiemit 
eonfirmirt und beftetiget wird, und joll denjenigen, jo ihren Amt- 
buch und Privilegien zuwider fie turbieren und beeindrechtigen, 
durch einen Diener von gellagter Turbation und Eingriffen ab» 
zuftehn, und innerhalb ad)t tage itaque sub poena arbitraria die 
annoch feilyabende, verbottene jahen zu vereufern ober dieſelbe 
in vorbeftimbter Zeit nicht vereußert werden möchten, dennoch 
beren von Eifenwerf und zum Shmiedtamt ge- 
hörigenftüdenfeinesfernerfeilzuhaben, und 
bey obangeregter ſtraff ſich nicht unterjtehen ſollen, angetündigt 
werden, darunter gleichwohll nicht gemeinet werben gefäßen, 
Klingen und alle diejenige ftüd, davon alhier jetzo und instünftig 
feine Meijter wohnen, die fie machen fönnen oder feil haben wollen. 

18. — 1641. — 10. V. — Auf erheblichen Urjachen hat ein 
wohlachtbarer Raͤth ... einmütig bejchloffen und befohlen, daß allen 
und jeden Goldt- und Silberjhmeden diefer Statt eins für all und 
jolches bey ftraff von 10 ggld. verbotten fein foll, num hinfüro und 
insfünftig fein Silber oder Gold an Piitolen, Bandeliers 
oder Feuerrohrn zum feilen fauf einem ober anderen 
bürger oder vor ſich jelbiten nicht zu machen oder zu verarbeiten. 
Es ſey denn, daß dergleichen arbeit bemveislih von jemandts 
Fremden obdberausländijhenabjünderlich beitellt 
undt der Stadt fein Schaden daraus zu gewartent). 

1) Alſo auch Zierwaffen wurden gemacht. Val. Anlage I. Verordnung 
Nr. 38, E; 5. 
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19. — 1657. — 27. VI. — Da Schmiebeamt vor dem Nat „in- 
ftändig geflaget, was gejtalt einige hiefiger Stat Kauf- und Handels» 
leute duch anderwert hHeimbliden Einfauf und 
Veräußerung allerhandt fremder Gewehre, 
infonderheit aber der Feuerſchlöſſer, dem Schmiebeamt in 
ihren altHerbrachten Privilegien und Frenheiten eine Zeithero 
merflichen Abbruch und Schaden zugefügt, auch noch dabey beharren 
theten“, jo ift beichloffen worden, „daß wofern man auf ein oder 
andere hiefiger Handelsleute Verdacht hette oder ſonſten ausge» 
tundichaftet hette, daß biefelbe Fremd Gewehr bey jich figgen und 
zu verfaufen hetten, alsdann das Schmiedeamt bey Macht fein folle, 
die Hausſuchung und vifitation —, jedoch nach vorgegangen An— 
fuhung und mit vorwiſſen der Herren Vürgermeifter alhie, nur 
allein durch ihre amtsmeifter und deren beifiger mit zuziehung 
eines Stadtdieners — jederzeit zu verrichten". Hierbey wird aus— 
drüdlich verordnet, „dafern ein oder ander Kaufmann alhier jicherer 
Lieferung zu tun und ſolches hießigen Schmiedeamtsmeiftern zu 
erfennen gegeben hatte, aber die Schmiede inner gewiß bejtunmter 
Zeit die verglichene quantität, jo vermög contracts ben jelbiger 
Handelsmann zu liefern auf ſich genommen, nit fertig haben und 
in folch ausgejegter Zeit damit allerdings aufzukommen fich nicht 
getraneten, daß alsdann der Handelsmann nit verbunden fondern bey 
macht jeyn folle, umb den eingangen contract der Lieferung 
halber deſto ofnfehlbarer nachzufommen, ehr und Wort zu halten, 
jowohl auswendigalsbinnender Statt aufs beit er 
er fann bie verglihene quantität Gewehre bey ein» 
anber zu bringen, gleihwohl aber daß diefelbige Stüd Gewehre 
allhier der gebür probiert und ehe bevor nit aus der Stadt ge- 
fiefert werben follen“. 

20. — 1657 ift die Kaufgilde gegen die Schmiede vorgegangen, 
meil fie in die Rechte ber Kaufgilde eingegriffen haben, (die da- 
maligen Amtsmeilter bes Schmiebeamts — Math. Stevens und 
oh. v. Wetter find in curia betinieret worden, bis der Magiftrat 
die Streitſache entichieden Hatte). 

21. — 1663. — 18, III. — Es jolle fein bürger oder Einwohner 
ſich Hinführo gefüften Lafjen, einem frembben Käufern diejenige 
allhie gefauften rohre oder büchien, untrem bürgerlihen Namen, 
aus der ſtadt Schaffen, jondern vielmehr beforbern zu helfen, daß 
ein jeder frembber die ordentliche Accije wie bräuchlich gebührend 
abzahlen, zudem auch — des zehenden jtüds befreyung, 
jo etiva von einiger verlauften quantität mißbraͤuchlich und gegen 
die ordnung prätendieret werben wolle, hinfort nicht geitattet 

3) Zergleihen wir fpätere Verordnungen (vgl. Anlage I,5Rr. 30, 
31, 34, 35, 48) und Notizen der Stodtrehnungen, fo fehen wir, dah doch 
derartige Mgifevergünftigungen auffamen, 3. ®. 1688 für unprobierte Läufe 
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22. — 1666. — 27. VIII. — Nachdem „etliche gutfindende 
Mittel und Vorſchläge zur beyhülflihen Zahlung der Stadterebi- 
toren“ vom Magiftrat geprüft worden find, hat er eine umfangreiche 
Steuerorbnung erlaffen, von ber Artikel 8 lautet: Sollen diejenigen 
welche mit Fenerpiltolen jo über 6 Rthl. wert, Item Flinten und 
Gewehrrohre, jo über 3 Rthl. wert, handel treiben, den 50 pfg. 
entrichten. 

23. — 1669. — 29. V. — Newe Verordnung. Dem- 
nad) ein Wohlahtbarer Rath und Vorſtandt dieſer Stabt Eſſen bey 
fich reiflich erwogen, wie und auf was weiſe ihre durch vorgeweſenen 
iangwierigen Krieg leider verdorbene und zur Zeit von burgern 
faſt ledige Stadt hinwieder in etwan mehreren aufnehmen zu 
pringen, Handel und Wandel in gedeylichen Lauf zu ſetzen, und alſo 
folgůch daß gemeine Beſte je mehr und mehr zu beforbern jene... 
hat er beichlofjen 

Art. 1. 
Daß nun und hinfuro einer jeden Perſonen, jo den Bürgereidt 

geleiftet und twurdfich ausgefchtvoren, auch die Kauf- oder 
Fettegilde gewunnen, frey ftehen jolle ohne je- 
manbd3 einjperrung allerhandt Kaufmann- 
ihaftzutreiben, gejtalt dann einem jeben bejagten Gilde— 
angehörigen Hiermit erlaubet fein folle, allerhand waren, 
toie die auch jeien ober Namen haben mögen, nicht s davon 
ausgefälofjen, zu kaufen, dieſelbe hinwiederumb in große 
ftüd oder parcellsweiſe zu verfaufen und alfo fh und die 
Eeinigen bejter geftalt zu ernehren und aufzuhelfen. 

Art. 3. 
Handelt anfangs von den Aufnahmegebühren und ſchließt: 

Über das aud) jelbige Kauf und Fettegildenmeifter fleifig acht Haben 
und zufehn, daß bey gewinnung der Gilden, eine Gilde die andere, 
entweder in annehmung ber Gildebrüber oder in der Religion nicht 
übertreffe, jondern Hierin ein friedliche Gleichheit Halten und ziwarn 
einen in diefe, andere in Jene Gilden einichreiben follen. 

Art. 4. 
Damit dann alfo folglich jich ein Jedweder deſto beifer ernehren 

und aufgelfen könne, foll allen ämternundberen Ge» 
noffen frey ftehen, ob fie die Naufgilde ober Fettegilde vor 
obfpecificierten (in Art. 3) Wert oder Gebürnis, — wie vorhin bey 
dem dritten Articul zu erjehen — zu getvinnen und fich deren im 
Kauf und verlaufen ohne Jemandts einfperrung oder behinderung 
zu gebrauchen 

10,%%, 1097 für Laufe überhaupt 5%, 1698 für unprobierte Läufe 15 %. 
In jväteren Zeiten werben 3. ®. bei der Ausfuhr von 180 Läufen nur 115 ber 
Tecpnet, 1780; von 60 Läufen nur 40, im Jahre 1781 und 1782, fo dafs alfo 
%, der Gewehre frei ausgeht. 
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Art. 5. 
Solle gleichfalls den Kauf- bezw. Fettegilbebrübern, dafern 

die ein oder anderamtgebraudenmwollen, daſſelbe 
ebenmeßig zu gewinnen und aljo daffelbige gleich andere Amts- 
brüder zu gebrauchen, Ihnen frey und unbenommen fein Jedoch 
daf; ein Jedweder jo das Schmiede, Schufter-, Schneiber- oder 
aber Leinenweberamt, getvinnen wollen, Ihr meifterftüd!) 
vorhin zu machen verbunden fein follen, auch jolle derjenige fo 
ſolches alsdann machet, bei beimefenden Meiftern von dieſem actu 
zur Ergeplichteit erlagen 1 Rthl. 

Art. 6. 
Diejenigen Gildebrüder, jo das amt Hierfelbft gervonnen und 

brauchen, jollen einige Lehrjungen anzunehmen nicht bei machte 
fein, jondern es ſolle diejes an des amt3 feiten alleine verbleiben. 

Art. 7. 
Damit auch ins künftige alle Unordnung verhütet werde, jollen 

diejenigen Amtsbrüber, jo die Kaufgilde oder Fettegilde gewonnen 
und brauchen, auf Petri und Laetare oder fonften in convocationibus 
ober offene Verfammlungen oder auch jonften in Leichbegängnifien 
nicht den Gilden, jondern ein Jeglidher feinem Amte folgen, worunter 
er geſeſſen, gleihergeftalt auc) die Gildebrüder, jo dies oder jenes 
amt gewonnen ober brauchen, nicht dem ämtern ſondern derjenigen 
Gilden, bei welcher er fich ſchon einfchreiben laſſen, in obangezogenen 
Wahltagen oder anderm publiquen verfammlungen oder berufungen 
folgen, und alfo in allem ördentlicher gebür nad) — ſich Jediveder 
verhalten. 

Art. 8. 
Endlich ſollen ſowohl Gilden als andere Amter, die zur Wahl 

de3 raths und vorftandts gehören oder nicht, feine davon aud- 
beichieden, hierunter verftanden und einbegriffen fein, geſtalt ſich 
gegenwärtiger Verordnung in feinen artieulierten Punkten und 
Elaufulen, allerdings gemeß zu verhalten und darnach zu richten. 

Art. 9. 
Und weilen au) commercien mehrenteils in 

büchſen oder gemehrhandel beitehet, fo wirbt gleichſam 
hiermit vor not» und rechtſam erachtet, dafern die Schmiedeamts- 
brüder denen Kaufleuten bei etwan vorfallenden künftigen Liefe- 
rungen allemal mit ſchleunigen und äuferjt möglichen Verrichtungen 
oder jertiger Arbeit („wie dann die Schmiedeamtsbrüber aud 
hievon in ihrem gleichmäßig vermehrten Amtsbuch bei dem Articul 
gebührend erinnert und angemarnet find worden“) nicht fortgelfen 
und an Hand fommen würden, dab alsdann den Kaufleuten oder 
Gewehrhänblern hiemit vergonnet fein folle, ein oder andere 

=) Acc. E. Vgl. Hauptteil ©. 32, Anm. . „Wann wie nun von ſolchen 
SanbefSteuten mt ein gleiches Stüc fordern wie non efernten Schmieben, 
o müffen fie doch irgend ettwas, um jich als Bunftgenofien qualifigieren zu 
fönmen, zur Probe liefern, wäre e8 auch nur ein geichmiebeter Nagel.“ 
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Knecht, um das gewehr zu bereiden, auch die 
Schaftenoderladenzumaden, in ihr Haus zur 
Arbeitzujeben. 

Art. 10. 
Schließlich folten alle Gild- und Amter bei der bishero auf Petri 

und Laetare Tag gewöhnlichen rejpective Nat- und Vorſtandswahlen 
ohne einigen abbruch, verichmälerung oder Veeindrächtigung, auch 
fonft bei ihren andern reſp. Gild- und Amtsgerechtigfeiten aller- 
dings verbleiben, ja derjelben auch in öffentlichen comvocationen 
oder zufammenberufungen vor dem Nat als auch ſonſten in allen 
andern Vorfallenheiten der notturft nach fi) gebrauchen, wobei 
dann ein Wohlachtbarer Rat diejelbe jederzeit zu mainteniren und 
zu fhügen hiermit angeloben, fichern und zufagen tut. 

Alles Jedoch mit Vorbehalt diefe obartieulierte Verordnung 
zu vermehren, zu vermindern, zu verbeſſern oder jonjten zu ver- 
ändern, um welche Zeit und Gelegenheit, folches etiva zu mehrerm 
beiten, nugen oder vorteil dieſer Stadt und Bürgerſchaft gereichen 
und einem Wohlachtbaren Magiftrat am bequemiten und fuglichiten 
zu fein bevorjtehen jollte, fönnte oder möchte. 

Conelusum in consessu curiali 
am 29 Mat Ao. 1669 

Ex mandato Senatus 
Math. Krupp 

m. p. 
24. — 1669. — Amtbuch über die neue Verordnung eines 

ehrbaren Rats dem Schmiedeamt in der Stadt Eſſen. $ 1: die 
Schloßmacher jollen machen ein Fürſchloß, welches unfträflich jein 
muß. — $ 2: Ein Lauſſchmiedt joll machen einen fentigen Lauf von 
64, Fuß lang und zwarn denjelben in 4te halbe jtund fertig haben 
muß. — $ 3: Ein Bereider ſolle eine Musfete bereiden mit eine 
... (?) griffe, die unfträflich iſt. — 8 48 betreffen Huf- und 
Kupferfchmiede, die hier nicht intereifieren. 

25. — 1674. — 16. I. — Demnach verichiedentlid ver- 
fpüret worden ift, daß verfchiedene ohne eingeholten Zettel von 
ihren aus der Stadt bringenden büchfen, [öpen oder anderen gewehr, 
fonderlich wenn vermerken, dat die Narren jollen vifitieret werben, 
bie damit beladenen Karren ausführen laſſen undt dann die pförtner 
mit verjchiedenen blauen dünften und nichtigen Verficherungen 
betoben und alfo der büdjfenarcife großen ſchaden zufügen, fo wird 
auf befehl eines wohlachbaren Nats hierſelbſt allen und jeden 
hiermit bei preißmachung alles ihres wegbringenden Gewehrs 
angedeutet, daß hinfüro feine rohre, lope oder Gewehr aus hieſiger 
Stadt fahren, tragen oder bringen laffen follen, fonderlich wenn 
genannter Stadtrentmeilter diejelben vifitieren faffen will, fie haben 
benn zuvorderit vom Stadtrentmeifter einen Zettel eingeholet, bei 
Beiten gefuchet, auch den Piörtner wirklich eingeliefert. 
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26. — 1676. — 24. IV. — Es wird anbefohlen daß 
1) Hinfüro alle löpe mit den pfannen, ſchäften und fchrauben 

und anderfter nicht befchofjen werben jolfen, dann auch 
2) ein folhes Gewehr, jo zu leicht ift, vor und mitten, jtreich- 

haften gemachet und damit felbiges beſchoſſen werden foll 
3) daß die gelöhete löpe von neuem probiret werben jolle, 
4) hinfüro feine alten, fremden löpe für Eſſendiſche probiert 

und mit den Zeichen bezeichnet werden. 
5) alles gewehr mit kugelſchwerem pulver und doppelter 

Ladung von dem beiten — auf den fünften grab befahrenden 
holländiihen Musfeten — verjuchet werben. 

6) and nebensdem Schwerdt auf bie [üpe ge- 
ihlagenmwerde,obeslopepdon 10, 12, 14 oderan- 

dere Kugeln jeint), die löpe auch 
7) jo ausgefahren werden, hinfüro mit einembefonbern 

zeichen bemerfet werden, damit in Holland nicht mögen 
unter die füder (Lütticher) oder andere löpe geſtoßen werden?). 

8) dann endlich ſowohl ein ſchloßmacher, bereiber und abe 
macher al3 andre, was er ausgefertiget, damit bei ein und andrer 
oecafion fie dafür fünnen angejehn werden, das von ihm aus“ 
gefertigte bejondersbezeihnen. 

Inmaßen dann allen und jeden bei ftraf von 5 gelb. dieſen 
vorgefegten punkten alfo getveulichft zu geleben hiemit anbefohlen 
wird und foll den amtsmeiftern des Schmiede- und Lademacheramts 
an ihre Amtsbrüber unausgeftellet diejes befannt zu machen in- 
timiret werben. 

27. — 1680. — 29, VI. — Demnach in anno 1679 zwiſchen 
der Kauf- und Fettegilde einige Streitigkeiten wegen 
ber Gewehrhandlung entitanden, alfjo daß die von der 
Fettegilde fuftinirt, fie mochten den Gewehrhandel bei ihrer Gilden 
ſowohl gebrauchen als die von der Naufgilde. Diefe hergegen hat 
felbiges durchaus nicht geftehen noch zugeben wollen, indem fie 
don undentlihen Jahren her in ruhiger Poſſeſſion und Objervanz 
geweſen, daß wann einer von der Fettegilde den Gewehrhandei 
hätte tum wollen, er vorher die Kaufgilde, um joldhe Handlung zu 
ererciren, hätte gervinnen müſſen, ausweife Haren bitterlihen Inhalts 
ihres Gildebuchs. Wann aber beide Gilden hierdurch nicht allein 
in ſchwere Prozehfoften und Uneinigfeit geraten, jondern auch große 
erweiterung hieraus zu entitehen beiderjeits bejorgt worden, als 
haben fid) auf Recommendation eines wohlachtbaren Magiitrats 
beide Gilden zur Verihonung mehrer Koften und Stabilierung 

1) In der Nürnberger Kriegsordnung berichtet das Kapitel: von den 
zeichen der püchsen, baf; in Nürnberg die Buchftaben e, d, e für 7, 8, dr 
talisrige Vüchjen vorgefehrieben find. — Zeitf. |. bift. Wid., Bd. IT, &. 208. 

#) Worin diejes Zeichen beftand, wifien twir nicht, eigentlich nenünte zur 
Unterfcheidung doch das Etabtichiwert. 
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beſſerer Intelligenz und Freundſchaft untereinander heut dato 
folgendergeſtalt verglichen und vereinbart: daß 
nämlich hinfüro einem jeden, der die Fettegilde 
ganz gewonnen und in Churwahl mit derſelben 
aufgehen würde, freiftehen folle, ohne Ge- 
mwinnung der Kaufgilde mit Gewehr zuhandeln. 

Sollte aber aus der Bürgerichaft und andere Ämter 
ein oder andere mit Gewehr handeinmwollen, der joll 
ſchuldig fein, wie voraltersbräudlid,diejerdand- 

“Iunghalberfid mitder Kaufgildbe abzufinden 
und diejelbe zu gewinnen wie vorhin. 

28. — 1683. — 28. IX. — Iſt concludieret, daß die Gewehr⸗ 
händler fid bei den Schloßmachern angelegen follen, ob fie in ber 
verglichenen Zeit die Schlöffer liefern können und dafern fie darüber 
fich nicht jollten vergleichen können, esden Gewehrhändlern 
frei ftehet, wo fie fünnen bie Lieferung be— 
ftellen. 

29.— 1688. — 4. III. — Keine fremden löpe oder 
fchlöffer jollen von außen eingebracht, weniger bejchofjen noch mit 
dem Stadtzeichen bezeichnet, jondern wann einbracht, preis 
gemacht werden, und foll auch feine Liverance, warn an 
einen Bürger allhier einbracht ober beitellet wird, einen fremden 
überlajjen oder ein folder dabei afjociirt 
werben, jondern wann Bürger folches allhier nicht Tann, einen 
andern anftehn laffen sub poena 25 gglb. 

30. — 1688, — 24. II. — Bon 100 läufen, fo allhier 
nicht probiert werden, follen 10 abgehen und feine 
Springer Hinfüro gut gemacht werden. 

31. — 1688. — 8. IV. — Ein paar Piftolenlaufe, jo nicht 

beladen worden, follen zur accife — 1 ftüber geben und jollen 
fein Springer gut getan werden, fondern von jebem 
100 löpe — lO abgeben. 

32. — 1688. — 14. X. — Wenn ein Gewehrhändler eine 
Lieferung von Musteten, Piſtolen und Laden fertigen laſſen wolle 
und die Lieferungen 50 jtüd betragen, derjelbe folche beim Lade- 
macer-Amt angeben, demnächit unter den Amtsbrüdern eine 
NRepartition gemacht werden, wieviel ein Jeder richtig und 
ohne Fehl in beftimmter Friſt fertigen und Tiefern foll. 

33. — 1689. — 5. V. — Im Fall einer bejtellten Lieferung 
die Gewehre in bejtimmter Zeit nicht folfen beidäftet werden 
tönnen, joll den Gerwehrhändlern freiftehn, Knechte auf- 
ſe tzen zu dürfen, doc [ollen diefelben fein Recht 
beimAmthaben und aufhören müfjen, warn bie Not vorüber, 
die Schäfte müſſen aber doch vifitiert werden. 

34. — 1689. — 19. VII. — 1) ſoll die Bezahlung der Vacht⸗ 
gelder quartalsweiſe an den Stadtrentmeijter geſchehn. 
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2) foll von jedem Lauf oder beladenem Gewehr die gewonliche 
Aecije abgeftattet werben. 

3) von denjenigen läufen, jo allhier nicht probirt werben, ſoll 
der zehende lauf abgezogen werben und nicht bezahlt, hergegen 
aber feine gejprungenen Läufe hernach zurüdgerechnet werben. 

4) joll dem Pächter freiftehn auf feine Koften den conneftabel 
zum Aufladen ober vifitiren zu behalten oder dazu einen auch zu 
beftellen, welchem dann ſowohl al3 dem Pächter freiftehn ſoll, an 
ber Pforten oder an bes Gewehrhändlers Haus die Karren und wagen 
zu bifitiren. 

5) Dafern einer befunden würde, jo mehr läufe oder gewehre 
aufgeladen, al er angegeben, oder doch ein Gewehr zum feilen 
Kauf ohn angebung und abftattung der Acciſe austragen würde, 
ſoll dem Pächter freyftehn das fampte ausgehende Gewehr preis- 
zumachen halb zu behuf des Pächter und Halb zu behuf der Stabt. 

6) Sollen die Gewehrhändler mit feinem Kriegs» 
offizier einigen Contract maden zum nadteil 
deraccije, jondern es bleibt bei der vorhin diesfalls gemachten 
Ordnung, daß beweniger nicht die accife davon abzuftatten ſchuldig 
fein. 

7) folle der Pächter inner acht Tage einen fufficentenBürgen 
ſtellen bei ftraf von 25 ggld. und entwehrung ber Pachtung. 

35, — 1690. — 1) Soll von einem jeden lauf, jo hier gemacht 
ober probirt ober beladen wird — ein ftüber — zur gewöhnlichen 
accije gegeben werben. 

2) Vor ein paar beladene Biltolenlöpe follen — twe ſtüber, 
für ein paar piftolenlöpe aber nur — ein ftüber bezahlt werben. 

3) Bor ein ſtück alt gewehr, fo alhier beichäftet oder beladen 
wird, joll — 1, ftüber bezahlt werben. 

4) Bon ben gewehren, jo ein bürger draußen machen läßt, ſoll 
gleichfalls die ordentliche accije abgeftattet werben. 

5) Bon den läufen, jo alhier nicht probirt und ausgefahren 
werben, foll von jedem hundert 15 läufe abgezogen, bagegen aber 
feine zurüd lommenden gejprungenen Läufe gutgetan werben. 

6) Soll der Eonneftabel die montirten gewehre aufladen und 
vifitiren und ihm ohne abbrud) ber Pachtſumme vor 100 ftüd drei 
ſtüber vom Pächter bezahlt werben. 

7) wenn Angaben nicht ftimmen . . . ſoll er das ſämtliche 

Gewehr, jo er ausgehen laſſen, verrechnet haben, halb zu behuf 
des Pachters und Halb zu behuf der Stadt, jedoch des Magiſtrats 
Erkenntnis und moderation in alle wege vorbehalten. 

Die übrigen $$ gleichen denen ber Berprdnung von 1689 (Nr. 34). 
36. — 1693, 24. IX, — Es wird in gefolge der Schmiedeamts 

Privilegien und Rechten einem jedweden und in specie ben meiftern 
bed Schmiedeamts anbefohlen, nicht allein die zum Ge» 
mwehrhandel gehörigen Stüde fonbern aud 
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tein Eiſenwerk, fo in hieſiger Stadt kann gemacht werben, 
zum feilen Kauf draußen zu beftellen oder einkommen zu laſſen, 
ſondern dafern ein oder andere Schmiedewaren verlangt werden, 
jolfen jelbige erſt bei den Meiftern gejonnen, und wenn fie ſolche 
in gefegter Zeit nicht verfertiget haben fönnen und es den Amts- 
meiftern angezeiget, follen diefelben draußen zu beitellen und 
fertigen zu lafjen frei ftehn, jedoch wenn fich über den Preis nicht 
vergleichen fönnten, follen jie es erit dem Magijtrat befannt machen 
und dejjen decision darüber einholen, eher aber die Waren draufen . 
zu beftellen ihmen nicht frei ftehn. Und damit hierauf deito feſter 
und bejtändiger möge gehalten werben, jo wird einem jeden Pförtner 
und Diener anbefohlen, auch einem jeden Bürger nachgelajjen 

darauf zu achten und Preis zu machen, weldyen dann bie preis» 
gemachte ware zur Halbfcheid jollen zugefprochen twerden, die 
bürger aber, jo hiergegen handeln, follen nicht allein mit Con» 
fiscation des Guts halb vor das Amt und halb vor den 
Anbringer, auch für ben fiscomit 10 ggld., die Amtsmeifter 
und Bruder warn dagegen handeln, mitdoppelterBrüdte 
abgeftrafet werben. Zugleich wird den Amtsmeiltern be- 
fohlen ihr Amt gemeß gute und fleifige Acht hierauf zu geben 
und vifiticen zu lafjen, daß in keinerlei weile dieſer ordnung zuwider 
gehandelt werde, auch wann gegen ein oder andern Verdacht 
odberArgmwohn wäre, jollen fie auf Erkenntnis des Magilttras 
fih eidlihzureinigen ſchuldig fein. 

37. — 1695, 7. I. — Gewehrhändler jollen nicht freiftehn vor 
bie Springer neue Läufe zu Steele anfertigen zu 
laſſen und zu vertaujhen, fondern wer Springer zu 
repariren hat, joll welche allein leppen laffen, und jollen Kaufleute 
fh eiblich verbinden fünftig feine Läufe als hie fertigen zu 
lafien. 

38. — 1695. — Gewehrordnung ber Stabt Eſſen, wornach die 
Probier- und Koermeifter die läufe, Schlöffer und laden zu pro» 
bierent), 

A. von den läufenſchmiden. 

1) Soll der Lauf hinten did und jo fortan bis oben hinaus 
nad} advenant etwas bünner unb leichter, doch daf; überall glei) 
did gemacht werde, daß er leicht auf die Hand falle, 

2) Soll der lauf überall rein und jauber gemacht werden, daß 
daran fein Mauslöcher ſich offenbaren. 

3) Soll der lauf infonderheit hinten an der Kammer recht rein 
und fauber jein, daß der bereider mit dem Bohren nad) dem Caliber 
oder model vollen drat drein bringen könne, alles bei ftraf 4 ftüber. 

*) Arch. B. Eſſen Stadt und geiftlihe Sachen — 1722 Rep. 34 
num, 63a}, 
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4) Wenn ein lauf aus Verſehen und Schuld des Laufſchmieds 
fpringen würde, worüber der Probiermeiiter zu urteilen, folle er 
negſt Erſtattung des Laufes 15 ftüber zur Strafe geben. 

5) Soll der Meijter auf jeden Lauf fein Zeihen warm 
und tief genug darin ſchlagen, damit e3 nicht leicht ausgefchliffen 
werben fönne, bei Straf 15 ftüber 

6) Soll ein lauf, der probiert ijt, von neuem nicht dünner 
geihliffen oder bejjer gebohrt werden bei Straf von 30 ftüber. 

B. Von den Bereibers. 
1) Soll die Schwantzſchraube aljo rein und jauber gemacht 

werden, daß fie vollen drat halte. 
2) Coll die Schraube wenigftens 6 volle gänge haben, bei 

Straf von 71, ſtüber. 
3) Das Sindpath foll nicht darin geichlagen, ſondern gedeilt 

oder gebohret werden, daß das Eindpath die Schraube rühre, bei 
Straf von 6 ftüber. 

4) Sollen vor und mit ftried, nicht aber Seghofften gemacht, 
und feldige nicht dergeftalt duxchgehauen werden, damit der lauf 
davon bejchädiget twerde, bei Straf von 10 ftüber. 

5) Soll oben auffen Ende der Schwangjchrauben des Meifterd 
Beichen gejchlagen werden, bei Straf von 6 ftüber. 

6) Soll fein lauf zum probierer oder lademacher gebracht 
werben, er fei denn erſtlich gerichtet oder recht und gleich gebeuget 
amd rein ausgewajchen, bei Straf von 71, ftüber. 

7) Soll der lauf mit der Schlichtfeilen rein und fauber ab- 
gezogen werden, damit er in der laden deſto beſſer anfehen habe. 

8) Soll das vorderfte vifier recht und gleich gerade auf den 

lauf gefeßet werben, bei Straf von 4 ftüber. 
9) Sollen die läufe Hinten vor Ends an der Kammer gleich- 

gefeilet werden, ehe und bevor die Schraube eingezogen wird, bei 
Straf von 4 ftüber. 

©. von den Shloßmadern. 
1) Sollen die Schlöffer, jo in livrancen bejtelt werden, ſtart 

von Federn, gut und ganz, und daß fie voll feuer geben, gemacht 
werben. 

2) Soll’ das Stahl dicht auf einanderjchliehend gemacht werden, 

damit feine Näfje darin komme. 
3) Soll das Schloß nad) dem vorgejchriebenen mobel gemacht 

werden. 
4) Soll die Stangenſchraube dergeitalt feit gemacht 

werben, daß jie nicht umlaufen könne. 
5) Soll der Drat in das Schloßblech gleich gemacht werden, 

daß die Schraube gerade durchgehe und nicht überorts. 
6) Soll die Schraube vollenfommen drat Halten oder mit 

dolfenfommen Gängen gemacht werben, alles bei Straf von 10 jtüber. 
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D. Bon Lademachern. 
1) Soll nicht anders als truden Holz zur laden gebraucht werben. 
2) Soll der lauf an der Shwankjhrauben dicht an- 

und das Schloß vorgepafjt werben, aljo daß dazwiſchen fein Raum 
übrig jei. 

3) Soll die Kreuzihraube, jo in die Schwangichraube 
gehet und biejelbe halten mufj, wohl verjehen werben, daß fie 
fefthalte, bei Straf von 15 ftüber. 

4) Soll die Schloß ſchraube nicht verfürzet werben. 
5) Soll der Sindpath mitten in der Pfannen liegen. 
6) Soll der Ladejtod nicht auf die Schloßjchraube ftohen, 

ſondern über diefelbe gehen, und gleichwohl der Stod jeine gehörige 
Dide halten, alles bei Straf von 71, ftüber. 

7) Soll ein Ejjendifcher lauf noch ſchloß bejchäftet werden, er 
fei denn vorhin mit des probiermeifters Zeichen bezeichnet, bei 
Straf von 15 ftüber. 

8) Soll die lade mit des Meifters Zeichen bezeichnet werden, 
bei ftraf von 15 ftüber. 

E. Vom Connejtabel 
1) Soll der Conneſtabel feinen lauf probiren, er jei denn mit 

des laufſchmieds und bereibers Zeichen gezeichnet. 
2) Soll er feinen lauf probieren, er habe denn benjelben 

vorher mit der Wifchruten ausgerifchet, damit er fein fette ober 
Näfie zu beſchwächung des Pulvers bey ſich Habe. 

3) Soll er den lauf mit kugelſchwerem pulver oder doppelter 
ladung von ben beiten auf ben fünften grad ſchlagenden holländiſchen 
Nustetenpulver probieren. 

4) Soll er den lauf nad) dem probiren bis folgenden tag ſtill 
ftehn laffen und denfelben dann erſt befichtigen und unterjuchen, 
wie er beichaffen, welchen er bann in probe gut befunden, foll er 
mit dem Stadtſchwert, fo oben auf ber Seiten bes laufs 
au fchlagen, ben lauf zeichnen. 

5) Soll auf einen feinen lauf das Stadtſchwert 
mit einer Kronen von ben vifitatoren geſchlagen werben. 

F. Bon ben Gewehrliejerungen ind gemein. 
1) Sollen feine läufe aus der Stadt an fremde Örter geſandt 

werben, fie jeien denn vorhin probiert und mit bem Schwert 
gezeichnet. 

2) Sollen feine läufe, jo von geiprungenen repariert und von 
neuem probiert worden, alhier beladen, ſondern unbelaben ver- 
handelt werden. 

3) Jedoch wenn bie vifitatores erfennen würden, baß an den 
reparierten Springers gar kein Mangel, fondern fo gut als bie 
neue gemacht worden, jo mögen fie unter die gute neue paflieren. 
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39. — 1695, 1. XII. — tein fertig geweht noch alhier be⸗ 
ſchoſſener lauf ſoll aus der Pforten gehen, es ſey denn vorher 
mit bes Brobieramts Beichen bezeichnet, bei Straf von 10 gglb. 

vom Verkaufen: alte fremde läufe und gewehre follen 
alhier nicht probiert werben. 

40. — 1695, 10. XII. — wird einem jeben burger und Ger 
wehrhändler anbefohlen, daß er fein fertig Gewehr und läufe 
aus der Stabt gehen lafjen foll, e3 jey denn daß fie vorher mit 
des Probiermeifters Zeichen bezeichnet, bei einer Straf von 10 geld. 

41. — 1695. — Eid bes Viſitators, Probirers und Köhr- 
meifters: Ich ſchwere zu Gott dem Allwiſſenden, daß ich bie läufe, 
iclöffer und laden und tva3 zum Gewehr gehörig, welche mir zu 
vifitiren vorkommen, redlich und getreulich befichtigen und ohne 
einige abjicht auf gunft oder ungunft, freund- oder feindfchaft 
anzeigen und darüber urteilen, und welche tüchtig befunden, mit 
bem mir amvertrauten zeichen des Schwerts bezeichnen, welche 

aber untüchtig befinde, ausfegen will, fo wahr mir Gott helfe und 
fein Heiliges Evangelium. 

42. — 1696, 15. III. — Der Vifitator foll das Schloß 
nicht anders als nad) der Hartung bifitieren und das Zeichen auf- 
ichlagen, falls der Kaufmann aber den vifitator vor der Hartung 
verlanget, foll ex folde zu tun ſchuldig fein, gleichwohl aber dad 

Zeidennununtenjhlagen. 
Der vifitator foll bie Gewehre, wenn 25 ftüd beifanmen, 

er de3 Kaufmanns Haus vifitieren, nicht aber in des Lademachers 
aus. 

43. — 1696, 22. III. — Der Viſitator foll die Lademacher 
wegen begangener faute nad ber Ordnung brüchten, 
mann aber die Lademacher jich darüber beſchweren, joll ihnen 
freiftehn dem Amtsmeifter nebjt einem Meilter von den Alten 
über die faute erfennen zu laffen unb würden diefelbe mit dem 

vifitator gleiches erkennen, folle der Meifter die Brühtedopr 
peltzuzahlenfchuldig fein. Wann eine faute am Ger 
iwehr vom vifitator angetviefen worben, foll der laufſchmied, ſchioſſer, 
bereiber und Lademacher ſolches aljo fort zu beſſern ſchuldig fein 
und fall3 daran fäumig und das Gewehr ungeändert zu viſitieren 
zurüdbringen würde, joll er die Brüchten doppelt zahlen und bem 
Kaufmann freiftehn die Flinten auf foften des Verbrecher ander- 
toärtig ändern zu laffen und, jo er ſich widerſetzen würde, um 5 gglb. 

au beftrafen. 
44. — 1696, 26. VII. — Pförtner foll fein fertig Gewehr 

aus der accife gehen laffen, ber Zettel jei Dan vom Gewehraceiſe- 
pächter und von einem der vifitatoren unterjchrieben. 

45. — 1696, 8. XI. — €3 bei denen am 14. X. 1688 unb 
19. I. 1690 ben 2abemadern erteilten Beſcheiden zu laſſen, je 

doch daß jüngfter Beſcheid dahin limitiert fein ſolle, daß wenn ber 
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Gewehrhändler, dem Lademacher Gelb und 
Materialen angeſchafft, derſelbe aber inner verglichener 
Zeit das Gewehr nicht abliefern würde, alsdann derſelbe mit 
1 ggld. beſtrafet und dafür ſofort oder andern tages exequiret 
werde, auch künftig bey ber Nepartition nah Willkür und 
Belieben des Kaufmanns, wann er fein Wort gehalten, vorbei- 
gegangen werben folle. 

46. — 1696, 13. XII. — Es foll der Pächter den Gemwehr- 
vifitator auffordern, das Accisbuch zu zeigen, um zu jehen, ob einige 
unterjchleif gejchehen. 
47. — 1697, 9. II. — Im Notfall mögen Lüttiher 

Schlöſſer eingebracht werden, aber aufs genauefte vifi- 
tiert und das Schwert verfehrt ober ein ander Zeichen 
darauf gejchlagen werden. 

48. — 1697, 28. XI. — Das Zeichen auf gefprungenen Läufen 
foll in prefenz des Kaufmanns und Schmiedes ausgeſchlagen, 
der Kaufmann die ſtücke behalten und den Schmied wegen eines 
geſprungenen Laufs 5 s. in debet einbringen und denſelben ab- 
ziehen, 

49, — 1697, 12. XII. wird die Verorbnung von 1690, Nr. 35, 
dahin geändert, daß $ 3 lautet: Ingleichen foll von den alten 
läufen, woran alhier etwas repariert oder gemachet wird, e3 fei 
mit ſchrauben einziehn ober fchleifen, bohren oder leppen, und 
ſolche alsbann für neue mit oder ohne Schäfte verhandelt werben, 
vor jedes ftüd die gewöhnliche ganze Accife ad — 1 ftüber, von 
denjenigen alten läufen aber, daran alhier nicht? getan, ſondern 
wie fie eingebracht, ungeänderthin wieder ausgebracht und ver- 
handelt werden, joll nichts gegeben werben; gleichfalls find hier- 
von ausgenommen bie einzelnen büchjen, fo einer von Außen ein- 
bringet und ſolches einzeln Stüd beſchäften lafjet, maßen davon 
nichts gegeben werden ſoll. 

Artifel 6 lautet: Von 100 laufen, fo von hier gefahren werben, 
foll dev Gewehrhänbdler 5 ffüd mögen abziehen, 
hergegen aber joll den Pächter wegen der rüdfommenden Springer 
zu ferner abgezogen werden. Im übrigen vgl. Verordnungen 
1696. 

50. — 1698. — eine Verordnung, die den legterwähnten 

Artitel 3 ganz ausläßt. 
51. — 1699, 4. VII. — Ein Schmidt foll das Schloß, ehe 

er e3 zum vilitator bringt, probieren, ob es feuer gebe, wo aber 
ſolches nicht geſchehen und befunden würde, daß fein Feuer gebe, 
confisciert werben. 

52. — 1702, 2. III. — Keine Läufe noch Schlöffer follen be- 
haftet werden, fie ſeien denn vorher vifitiert, auch follen eher 
teine Schäften beladen werben, 
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53. — 1702, 30. III. — Ein Gewehrhändfer foll bei Beftellung 
von Laden, Läufen ober Schlöffer den Meiftern feine Zech 
geben, noch dergleichen von denjelben gefordert werben, bei 
Straf von 5 geld. 

d4. — 1702, 6. IV. — find 8 Deputierte ex utroque 
eollegio benennet, jo wöchentlich zweimal ben Gewehrpifi- 
tatiomen beimohnen follen. Die Brüchten jollen Halb Deputati, 
halb visitatores teilen. 

55. — 1702, 20. — von 100 läufen, fo von hier nach Holland 
anprobiert gejandt werben, foll der Gewehrhändler 15 ftüd mögen 
abziehen, von 100 probierte läufe aber, jo nad) Holland geſandi 
und bafelbft von nenem probiert werden, follen nur 5 läufe ab» 
gezogen und dem Pächter von den rüdtommenden Springers feine 
ferner abgezogen werben. 

56. — 1702, 14. IX. — fommt den übrigen Verordnungen 
‚gleich, nur Artikel 12 lautet: Beide Bürgen wie auch der Pächter 
haften für die Pachtſumme. 

57. — 1702, 8. X. Verordnung in puncto ber Gelädher!) 
beichäftigt ſich mit den Gewehrjchmieden in den Artikeln. 

2) Weil aber vielfältig geflaget worden, daß verſchiedene von 
denjenigen, fjoam Gewehrarbeiten, fih bes fjauf- 
fensfehrergeben, daß fie auch ihre Beruffs-Arbeit dabey 

vergefjen, als wird aus dorangeregten Urſachen — (indem fich 
verfchiedene Bürger jo dem übermäßigen Saufen ergeben, fo daß 
fie, abgefehen von dem wüſten Lebenswandel, ihre bürgerlichen 
Pflichten vergeffen, auf Verdienſt nicht bedacht find, ihre Gläubiger 
nicht bezahlen u. a. m.) — bdenenfelben verbotten, daß fie eher 
nicht als Abends nach 6 Uhr ſich zu Gelach ſehen und zu ihrer mäfigen 
Ergeßung, nicht aber zu Völlerey trinken mögen. 

8) Diejenige nun . . . welche Handwerker, jo am Gewehr 
‚arbeiten, vor 6 Uhr des Abends in einem Gelach ertappet oder 
Betreten würde, foll anfänglich mit einem Goldgülden, zum andern 
Mahl doppelt geitrafet werden. 

58. — 1706, — Dieſe Verordnung nimmt Heine Umänderungent 
vor. Artitel 1 der Verordnung von 1690, Nr. 35, hat am Schluß 
den Zufaß: und fortan, ehe fie aus der Ctabt gebracht, Besahft, 
Fonft das Gewehr an der Pforten angehalten werden. 

Bei Artikel 4 ift „hinter Gewehren“ eingeihoben, „jie ein 
belaben ober unbeladen“, 

59. — 1708, 21. III. — Die Meifter des Labemaheramts 
folfen nicht fremde Meiftern und Hausgefehne 
als Knete auffegen, dürfen aber bei überhäufter Arbeit 
und erhaltener Erlaubnis vom Magiſtrat diefelbe für Lohn 
and nicht für einen Teil des Gewinns follen 

) Gedrudt in den „Acta Essendiensia“ — 1706, ©. 216. 
o* 
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auffeßen, sub poena 5 aureorum für den contraveniwenden 
Meifter. 

60. — 1709, 13. IV. — Bufolge Ordnung vom 29. III. 1696 
foll der Eonftabel das fertige Gewehr bei dem Gemehrhändfer 
auflaben und dagegen 6 ftüber pro 100 geniehen. 

61. — 1711, 28, IH. — Auf Anhalten bes Schmiedeamts bes 
zufolge voriger Ordnung fein Gewehrhändler vder Schmidt einige 
zumGemwehroberShmiedeamtgehörigeStüde, 

ſo hier gemacht werden können, außerhalb der Stadt follen 
beitellen oder hereinbringen laſſen, diejenige Stüde aber, jo einer 
bereit3 einbracht hat, foll er in Zeit von 3 Tagen dem visitator, 
angeben und bejichtigen laſſen, da ſonſt das gefundene und herein- 
gebrachte preisgemacht, und ber Kaufmann oder Schmidt mit 
25 ggld. brüchte bejtraft werden ſolle. 

62. — 1711, 13, VI. — Ein Gewehrhändfer, der 100 ftüd zu 
liefern, hat diefelbe unter den Schmieden zu verteilen, 
und unter 25 ftüd Gewehr jollen nicht ausgehn, ſie ſeien denn viſi— 
tiert, ob fie dem mobel gemäß feien und gezeichnet bei Straf von 
25 gold. 

63. — 1712, 23. VI. — Reiſe paß für Gewehrhändfer 
Meyer, von der Stadt auögeitellt: Demnach Vorweifere dieſes — 
Nicolaus Meyer undt deffen Sohn Johann Franz 
von hier nad) Hamburg zu verreifen vorhabenb, undt dan in Hiefiger: 
Stadt Eifen, welhe unter Seiner Königlichen Majeftät von Preußen 
Schuß jtehet, durch die Gnade Gottes anoch gefunden, reinen Luft, 
undt von peftilenzialifcher Contagion befreyet üt. . . . 

64. — 1713, 9. II. — Dieweil das Schmiebeamt gellaget, 

daß Spoer auf fein Schild malen laffen: Hier macht und ver— 
fauft man Flinten und Piſtolen, die Schmiede ihm aber das Wort: 
„machen“ nicht geftehn, ift vom Nat und Vorftand Erklärung ger 
ichehen, daß er das Wort „macht“ auslöfchen und dafür „beladet“ 
ober „beichäftet“ malen lafjen foll. 

65. — 1713, 13. V. — Dafern vom visitatore ein Lauf bifi- 
tiert und ſolcher wiedergegeben twird zu verbeffern und der Schmieb 
aber ſolchen Lauf ungeändert wieder bringt zum bifitieren, ſoll 
der visitator folhen preismachen. 

66. — 1714, 3, II. — Die Lademacher follen bei Straf von 
10 gold. Teine Schlöffer noch Qäufe annehmen, bie visitatores haben 
denn das Zeichen draufgejchlagen zufolge der Ordnung. Visi- 
tatores und Eonftabel ſollen auch fein Gewehr vifitieren und zeichnen, 
e3 jei benn über jelbige die orbnungsmäßige vepartitiom 
unter ben Schmieden geſchehn. 

67. — 1714, 15. II. — ift verordnet worden, daß fein Gewehr 
händler ben andern unterhanbeln oder.die Lieferung 
abhändig machen foll bei Strafe von 100 ggld. und Ver— 
luſt der Handlung. 
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68. — 1716, 5. XI. vgl. Hauptteil, Anm: ®, ©. 32. 

69. — 1720. — eine Verordnung, die im Artifel 3 der Ver- 
ordnung von 1697, Nr. 49, den Paſſus ausläßt: „von denjenigen 
alten fopen aber daran alhier nichts getan.“ 

70. — 1720, 17. V. — Renovitte und revibdirte Gewehr⸗ 
ordnung ber Stadt Eſſent). 

71. — 1720, 1. VI. — Kein Gewehrhändler foll ein Model 
fertigen laffen, auswendig zu prejentiren, um eine 
Lieferung zu überfommen, fondern wer ein Model macht, zu prejen- 
tiren, joll folhes niht außer der Stadt bringen bei 
25 ggld., es fei denn den Herrn Vürgermeiftern vorbracht und 
angezeigt worden, wohin das Model gebracht werben jolle. 

72. — 1722. — Xrtifel 27 der renovierten NRatsverordnung: 

Wie dann in specie der Gtadtrentmeilter acht geben ſoll, damit 
die Gewehraccife, die Auffompite und iura von Gilden 
und Ämtern, verkauften Erbgütern. und was mehr dazu gehören, 
nicht verbunelt, Hinterhalten oder verſchmälert werben. 

73. — 1727, 22. IN. — Wir Bürgermeifter und Rat der Stadt 
Eijen zeugen und befennen hiemit, daß unfer vereideter Eonftabel 
— Gerh. Nottebaum — auf feinen geleifteten Eid ausgejagt und 
befannt habe, daß diejenigen 60 paar Piftolen und die 60 Karabiner, 
welche er für hieſigen Gewehrhändler und Ratsverorbneten — 
Arnold Ruland feiner Pflicht zufolge auf die Karren ge- 
laden und nach (? Ort in der Urkunde nicht genannt) geführt 
werben follen, nach der ihm vorgefchriebenen Ordnung mit dop- 
pelter Ladung probiert und vifitiert worden, und welche an Läufen, 
Schlöſſern und Laden tüchtig befunden worden, ſowohl von ihm 
als von den bazu abſonderlich vereideten visitatoribus mit dem 
Stadtzeihen eines Schwerts bezeichnet und twie obgemeldt von 
thm aufgeladen worden. Zur Urkund der Wahrheit haben diejes 
Atteftatum mit der Stadt Heinem Gefiegel und des Syndiei Unter- 
Schrift confirmiren fafjen. 

Ejien ao. dom. ... 
74. — 1769. — Punkta, welde mit Hülfe eines hoch⸗ 

edlen Magiftrats zu der Gewehrordnung und Bilitation möchten 
eingeführt werden. 

Bon den Laufichimieden. 
1) Daß dem zeitlichen Conſtabel aufgetragen würde, ehe von 

den Laufbereitern die Zappen in die Läufe gezogen werben, 
diejelbe er inwendig zu vilitieren, ob fie rein ausgebohret find; 
jowohl Comis- als FSlintenläufe. 

2) Daß die Läufe nach ihrer Art rein gejchliffen werben, daß 
ſie — far on haben und gehörige Didte. 

1):Diefe Verordnung im Veſihe des derrn Grevel (Düffelborf). 
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3) Wenn Läufe auf gehörige Längenmaße gemacht werden, 
jo fommt’s wohl, daß im Beichiehen vorn an ber Mündung ein 
Daumen breit, auch wohl etwas mehr abipringt, daß hinten an 
ber Kammer ein Kranz angejegt wird, daß fie ihre Länge wieber- 
befommen, jo muß den Lauf der Eonftabel erſt beſehen, ob es gut 
gemacht ift und aufs neue probiert werben. 

4) Auch mögen die Läufe nad) ber Gewehrordnung 3 Tage 
nach dem Probieren ftehen bleiben, wenn ein Lauf Fehler hat, 
ſich in währender Zeit offenbart und durchichlägt. 

5) Müffen die Shwanzihrauben vorn bis hinten 
glei did und rund jein, daß fie in allen Gängen volltommen 
Draht und wenigſtens 6—7 vollfonmene Gänge haben; gleich- 
falls die Gänge inden Läufen müſſen vollfommen Draht 
haben, daß feine Luft da vorbeigehen kann. 

6) Sollten fich in der Bereitung Schäden finden als twas— 
Teppern (?) oder ber Schweißinaht, welche in bie Länge fich offen- 
baren und von dem Conftabel nicht gefunden werben, der Bereiter 
folchen Schaden nicht zu verbergen fuchen, ſondern demjenigen, 
der ihm jolhen Lauf gejendet, umbereitet wieber zurüdjenden, 
damit feinem Menſch Schaden zugefüget werde. 

7) Sollte aber ein Bereiter fich unter unterftehn, ſolche Läufe zu 
bereiten, daran ſich Schaden findet und felbige von den Bifitatoren 
gefunden wird; daß ſolche Läufe nicht wieder zurüdgegeben, fon- 
an bis zur Erkenntnis eines hochedlen Magiſtrats möchten ftehen 
bleiben. 

von ben Shloßmadhern. 

8) muß das Schloßblec von folcher Dickte fein, daß guter 
Draht darin kann gefhnitten werden und die Shloßihrau: 
ben did von Köpfe, daß fie wohl eingefchnitten werden können 
und guten, jcharfen Draht haben. 

9) muß der „Sterts" an ber Pfanne nicht niedriger 
als der Knopf am Blech fein, fondern oben und unten gleich ge— 
feilt werden, damit der Schaft am Gewehr grade kann gemacht 
werben. 

10) muß die Schlagfeder an ber Seite des Laufs nicht 
zu hoch fondern „jchleiffs" abgefeilet werden, daß die Feder nicht 
auf den Lauf fommt, aud muß die Schraube an der Schlagfeder 
nicht höher als der Knopf des Blechs fein. 

11) muß die Stange vorn und hinten nicht tiefer ausfpielen 
als fie in der Nafte fteht, auch muß das Schlo ß nicht krachen 
noch auf der Nafte anſtoßen, wenn es abgezogen wird, bamit es 
in dem Schafte gut gehen kann. 

Von den Gewehrlieferungen. 

Wenn der Viſilator einen’ Meifter wegen begangener fante 
der Drdnung gemäß brüchtfällig erffäret, der Meifter aber jich 
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dawider beſchweren würde, als wenn ihm zu wehe geſchehe, ſo 
ſoll dem Beſchwerten freiſtehn, den Amtsmeiſter nebſt einem 
alten Meiſter, dafern er von der Profeſſion iſt, ſonſten einen andern 
alten Meiſter über die beſtrafte faute erfennen zu laſſen, dafern 
aber dieſe dem Urteil und Erklärung des Viſitators beipflichten 
würden, jo foll der Verbrecher die Brüchten doppelt zu bezahlen 
ſchuldig fein. 

Dieweil aber bei der Schmiedegilde viele Klagen über 
die Vifitatores kommen, ob biefelben gegründet find oder 
nicht, lann man bis dato nicht allen Glauben zumeffen, wenn aber 
ein hoher Magiftrat der Shmiedegildedie Erlaubnis 
giebt, die Sachen zu unterfuchen und nach Befinden zu trafen, 
jo leben wir ber Hoffnung, daß unfere Fabrik ein ganz 
andres Anfehen befommen wird und daß ein jeder Viſitator, wo 
er das Stadtſchwert aufgefchlagen hat, wenn jelbiges nicht mobel- 
mäßig ober jonften einen Hauptſchaden hat, vor feine Rechnung 
behalten muß und dabei nach Befinden von der Gilde geſtrafet 
werbe. 

75. — 1773. — Eid des Adjunften bes Viſitators: Ich 
ictwöre zu Gott einen leiblichen Eid, dafs ich bie mir vorfommenden 
Gewehre, bejonder3 die Laden genau und treulich ohne Anfehn 
der Perjon vifitieren und nicht anders als wenn felbige tüchtig 
und gut befunden worden mit dem Stadtſchwert bezeichnen, fort 
mid) überall unparteiifh und der mir a magistratu hocheigenft 
aufgetragenen Adjunktion und der Gewehrordnung in allen 
Stüden gemäß bezeigen, (ſonderlich daß die Schrauben behörig 
aus- und eingefchroben worden) und meiner Pflicht treulich nach- 
leben wilf, jo wahr mir Gott Helf und fein Heilig Evangelium !). 

1) Nach Veroxdnung Nr. 5 find zunächft zwei Viſitatoren angeftellt, 
Verordnung Rr. 54 beordert 8 Deputierte des Rats zur Teilnahme an der 
Bifitation, Nr. 75 berichtet dann von einem Gehilfen, der anfangs mehr 
Stellvertreter, jpäterhin nur Schlofvifitator ift. 



Anlage Il. 

Breiß bes Gewehrs in 

Elien: 
1522 — 1 Hafen — I Strone. 

1566 — 1 Hafen — 3 diſch. ir. 
1506 — 1 Lauf — 1 Königs-Tie. 
1568 — 1 Fenerrohr — 2 Tir. 

1572 — 1 Sauf — 1% Gib. 
1876 — 1 Sauf — 1 Sb 
1581 — Rohe mit Rufverflafche — 

234 Rur 
1581 — 1 Musfete mit Zubehör — 

5%), Mr. 
1685 1 Mustete — 2 Kir. 

1588 — 1 Musfete — 21; hol. Tir. 

1593 — 1 Wustete — 8 brab. Gld. 
1593 — 1 Rohr mit Zubehör (Gabel, 

Flaſche und Flasquille) — 5 Gb. 

1606 — 1 Rohe — 3, Rilr. 
1666 — 1 Piftole ae 
1693 — 1 Mustete 
1693 — 1 Sfinte 9 
1695 — 1 Slinte — 2 Ric. — 30 Gr. 

1711 — 1 Flintenlauf — 115 Te. 

1713 — 1 Flinte — 224 Nr, 
1717 — 1 Paar feine Piftolen — 

8 Ale. 
1717 — 1 Schloß — 1 Rilt. 

andern Städten: 

1537 — 1 Handroht — 1 Xr. 
1546 — 14 Hafen — 3 Tlr. 

1570 — 1 groß. Rohr — 133 Gid. 
1570 — 1 feines Rohr — 1 Old. — 

3 or. 

1587 — 1 Mustete — 4 Glb. 
1587 -— % Mustete — 2 Gld. — 

1 Ort. 

1592 — 1 Mustete — 6 For. 

1623 — 1 Mustete — 5 Gld. — 15 Gr. 
1623 — 1 Rohe mit Zubehör — 3 Gib. 

9 —9gr. 
1653 Be Wustete — 4 Tir. 
1653 — 1 Paar Piftolen — 3 Tir 

— 12 Gr. 
1093 = 1 Narabiner mit Zubehör — 

3 Tr. — 6 Or. 

1704 — 1 Zlinte — 3 Ritr. 
— 1 Gewehr — 3 Tr. — 12 Gr. 

1712 — 1 $arabiner und 1 Paar 
Kiftoten — 7 ir. — 12 Gr. 



17 — 1 Steh — 
— 1 lintenlaul R 

na Flinte (Kaliber 12) — 
tbr. 3 Rut. — 3 © 

23 — 1 Flinte, (Kaliber 14) — 
„2 Re. — 55 Stbr. 
1783 — 1 Rohr — 5 Rtle. — 15 Stbr. 
1723 — 1 Pitofe und 1 Sarabiner 

7 Ritr 15 Stbr. 
1 Flinte — 2 Mile. — 

— 1 flinte mit Yajonnet — 
3 Rtle. — 48 Stbr. 

1804 — 1 Gewehr — 7 Rilt. 

1723 — 1 Gewehr mit Zubehör — 
7, Riltr 

17237 Zonapphahm mit Yajonnet 

1728, — 1 Garner mit gubehor — 
5 Ti. — 

14-1 Aline mit Bajonmet und 
Degen. — 8 Frantf. Gb. . 

1734 — 1 Sturgewehr — 3 Ritt. 
1735, — 1 Alinte mit. Zubehör — 

5 Ur. 
1745 — 1 Karabiner — 4 Tir. — 6 Gr. 
1745 — 1 Paar Biftolen — 4 Tir. 

6 ft. 
1760 — 1 Funte mit Bajonnet — 

It. 
1778 — 1 Gewehr — 6 Tir. — 6 Or. 

1804 — 1 Geiehr 8 Mir. 



Anlage II. 

Statiftifche Tarftellung der jährliden Ausfuhr. 

1544 
1546—1548 
1549155: 
1653—1556 

1657 

1572—1576 
1577—1586 

1588 
1589 
1591 

Anno [eäufe| $ 
ä Ausfuhr Jahres · 
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7 
6 
2 
1 
7 
5 
6 
7 
7 
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Anno Läufe 

Musteten Biftolen 
Ertrag der Atzife 

Jahres ⸗ Aueſuhr 

— 
1819 
1620 
1821 
1622 
1623 
1624 
1625 
1627 
1629 
1630 
1632 
1633 
1634 
1635 
1636 
1637. 
1639 
1640 
1641 
1642 
1644 
1645 
1646 
1647 
1648 
1649 
1650 
1653 
1656 
1657 
1660 
1663 
1664 
1666 

1881 

1884 
1689 
1690 
1691 
1692 
1603 
1694 
1605 
1006 
1897 
1098. 
1899: 

| Sutben Teint. Bio. | 

2286 
135 

8 
531 
546 
563 
2 
119 

3 
220 
208 

933 
1645 
817 

1465 
356 | 
118 
319 17 
5 
185 | 
437 
39 
1144 
117 
341 
886 

1557 
1756 
1274 

00 | 
u 

828 
114 
875 
Er 

232 430 | 

830 | 1704 

s2 

I a 

| 
[4 
| 

Reichstater | Stüber 
460 3 

8 

Heller 

9546 
14.906 

3220 
1015 

2 
2080 

1977 
6.276 

2496 
7410 
6504 
346 
4278 
1849 
2004 
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Ertrag ber Atzife 

Str. 



VNachtrag. 

1. Duellennachweis der in Anlage I abgedrurten 
NRatsderordnungen. 

In der Hauptfache fommen zwei Prototollbücher des Stabtardivs (154-1719 und 1616—1795) in PH die im Folgenden al® Br. A 
und Br. B bezeichnet find. 

end: gedr. Beitr. 8, 32 j. 
Er. A, 
Eomiedtamtshuc; ve. zei, 3 38. 
ee A, 6.1 

. 25’ 
18, Yo de Ati 1690- 4 (1698. Mai 13). 

A, 
. Smiehramtäond, gedr. Beitr. 8, 34. Die Handfhrift ſtammt aus dem Jahre 1621; die Beftimmuny ift offenbar älter, 

16. Brog-itten 1690-94 (1694). 
zul. —— Apr. 7). 

175. 

Fi 
3. Fi: ’atren 1090-04. 

A, fı a 
26. Br Bf. % 
2. Fi SE Koufgiie: ‚Bette Gilde 1680, Juni 29. 

35. BE 3, R MM 
36, Br. B, f. 253, 
38. B; a ob., ©. 78, Anm. 1. 
41. Br. B, 
42. Br. B, £ ne und f. 259. 
48 BE B f. 2 

57. Acta Essendienin, 1706, ©. 216. 
75. Pr. B, f. 264. 
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2. Ratsverordnungen. 
1. Br. A, f. 194. (Ex schedula praedecessoris mei, Dni. Secre- 

Ao. 1617, den 17. Martii haben Bürgermeifter und N hat Jörgen 
Schneidern zum Schütten der Büchjfen verordnet; hat daruff gerwönliche 
Eidespflicht würdlic geleifter, dergejtalt dad, weiche Bücfen mit anbert: 
gatbınal fo fer guts Aruets als Loits befcoffen werden, ex daruff zwei 

Hmwerter als Zeichen diefer Statt fehlagen foll, welde mit einmal fo 
[wer guis gruets ais Loits beihoffen werden, baruff ein Schwert zunı 
Zeichen fol gefhlagen werden. 

Ähnliche Bermerke von 1641 Febr. 15. und Ott. 8. 
2. Br. B, f. 175. 
1641 Mai 10. — Gleicjalts coneludirt, daß alle und diejenige, fo 

In dejer Stadt Sihtolen, Banbolier oder Yeurreakr am Weemöbe aber 
usländiiche verfaufen, nun hinfüro von jeber Par Piftolen zur Accifen 

37, Kopftud und von einem Bandolier und yeuerroht jedesmals 2 Stüber 
geben und folhe verkaufte Waffen gi anderen Bücjen bei dem Stabt- 
entmeifter alle Wochen richtig angeben und ihre Gebiir darab unnadlefiig 
bezalen follen. 

3. Br. A, f. 194, 
Ao. 1657, am 28. Febr. ijt nachfolgender Receh in puncto ber Ge- 

webrlieferung ausgelafien: 
Demnach, ein woladhtbar Nath in Erfahrung kommen, als ob einige 

Handelsleute alhie, fo etliche Gewehrlieferung vorhaben, ihre Bücjen 
felöft, und nit dutch den datzu verorbneten und gejchrworenen Gonjtabel, 
Rotger Schulte, probiven lafjen, zu deme auch oftermals durch allerhant 
Sift und Berduntelung dev Accifengebür aus der Stadt fahren und ver: 
bringen, welchem aber durchaus mit länger zugefehen werben folle, — jo 
hat Magistratus zu Borbauung folhen Unaths nunmehr cinheliglid) 
dahin deeretirt und gefhlofien, daf, wan eitige Mußquetten oder fonft 
andere Gewehre geliefert und aus der Stadt gefahren werben follen, der 
verapdet umd geichworner Conjtabel, obgeb. Nötger Schulte, don den 
ganbelstenten allmal darzu berufen und durch denfelben die Lad und 
adung auf den Wagen oder Kahren gebvend geihehen und fonften, 

ohne des mehrged. Eonjtabels, Rötgern Schulten, Beifein und Gegenwart 
bierinnen nit dorgenonmien werden folle. So oft aber einer befunden 
und ausbelundet, welcher gegen Biefe Verordnung tun ober Handeln 
mrde, jlle berfelß Airatı im jehen Goibgt. seihielig erärt und folces 
halb in behuf der Stat, halb aber in behuf des Conjtabels Schulte ohn 
alle Einrede verfallen fein. Wonach ſich alfo obged, Handelßleute, wie 
auch der oftgeb. Conftabel oder Büchfenprobirer hinfüro zu richten; und 
folle der Diener Gerrit Serreß diejes infinutiven und dabei ad protocollum 
Relation tun. Conclusum, ut supra. 

Zt odged. Receh dem Gonftabel Schulten, um ſämptlichen Büchfen- 
jänbelern vorzufejen, fih darnach zu richten, durch den Diener Cerht 
serrißeu debite intimiret worben. 
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Handel, 
Snduftrie und Gewerbe 
in den ehemaligen Stiftsgebieten Eſſen und 

Werden, jowie in der Reichgftadt Eſſen 

zur Zeit der franzöfifchen Herrſchaft 

(1806—1813). 

Ein Beitrag zur Wirtſchaftsgeſchichte 

des Großherzogtumd Berg. 

Bon 

Dr. phil. Aloys Philipp Vollmer. 

„In leder Landſchan deutfcher Erde 
fptegelt ih) die Geichichte des Reiches 
und der Natlon. Aug) die einen terrie 
torlafen Entwidlungen und bie Genea- 
logien der bedeutenden Gelchledter er- 
halten Dadurch ein erhöhtes Interefie.“ 

2.0. Kante, Hardenberg 8b. 1. 



Den Herren Profeſſoren 

Joſef Brill und Dr. Konrad Ribbeck 

Zugeeignet. . 



Vorwort. 

„Der Triumph der Monarchie oder der Sieg der Freyheit 
über den Despotismus“, fo lautet das ftolze Thema einer Borlefung, 
die 3. U. Engels!) beim GSiegesfeft aus Anlaß des Einzuges der 
Alliierten in Paris hielt. „Wir feyern den Sieg der Gerechtigkeit 
über die Ungerechtigfeit, der Menjchlichkeit über die Varbaren, 
der Freyheit über die SHaverey“, fo führte Engels aus. Und nach— 
bem er eine Parallele zwiſchen wahrem Fürftentum und Dejpotis- 
mus gezogen, fährt er fort: „Seht hier diefe Bilder eines edlen 
Regenten und eine3 Deipoten, fie find nicht aus der Feengejchichte, 
noch aus ber grauen Vorwelt, jondern aus unſerer Zeitgefchichte 
entlehnt. Wir alle find dei Zeugen; wir find Zeugen von jolch 
ſcheußlichen Handlungen, die in das Beitalter der tiefften Barbarey 
gehören, ..... wir jahen das Lajter in feiner jchredlichften Geftalt 
teinmphieren. . .. Der galliihen Glattheit war es gelungen, die 
Welt zu überliften und durch ihre Lift zu unterjochen .. .“ Das 
fagte derjelde Mann, der wenige Jahre vorher Napoleon als den 
Gerechten und Friedliebenden gefeiert hatte, als den „Helden der 
Zeit, unerfchütterlich in feinen Unternehmungen, nie wanfend in 
feinen Entſchlüſſen, geleitet und geführt von der Göttin des Glücks“, 
berufen von der Vorjehung, den Deſpotismus der Engländer zu 
brechen, „die ſich durch ihren Alleinhandel die Herrichaft über die 
Welt anzumaßen fuchen, die die europäiſchen Häfen blodieren, 
unfern Handel mit allen Weltteilen zerjtören, die wohltätigen 
Verbindungen mit allen Völkern und Nationen der Erde aufheben, 
unfern Wohlſtand zertrümmern, unfere Familienfreuden vernichten 
und uns nur als Leibeigene betrachten, die nur für fie arbeiten, nur 
für jie leben follen, und die ohne ihre Erlaubnis ihre bejchräntte 
Eriftenz anßer Europa nicht erweitern dürfen.“ So hieß es im 
Jahre 1810, jegt aber tannte er nur „die grenzenlofe Ehrſucht des 
aus dem Staube hervorgezogenen Menſchen“ als Triebfeder der 
gewaltigen Taten Napoleoniſchen Geijtes. Und auch Geſchichts- 

forfeher, Die von einer Hohen Warte aus den Gang der Ereigniſſe auf 
dem Theater der Welt jchauten und großzügig erfaßten, Männer 
wie Heinrich von Treitſchle und Heinrich von Sybel, ſahen in dem 
großen Kaifer nur den unzähmbaren Charakter des Weltherrjchers, 
sie begehrliche Träume ins Grenzenloje ſchweiften, der die Welt 

) 3. X. Engels: Dentwürdigleiten der Natur und Kunſt, Religion 
und ——— Schiffahrt und Handlung. Werben 1817. 
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mit Taten zu erfüllen fuchte, die der Märdenpracht des Alerander- 
zuges gleihfamen. Xn einer bemerkenswerten Abhandlung im 
IX. Bande des „Kosmopolis“ trat Mar Lenz dem alten Vorurteil 
gegen Napoleon ſcharf entgegen, einem Vorurteil, das namentlich 
preußifche Hiftorifer mit Liebe gepflegt hatten, indem er darauf 
hinwies, wie die von dem franzöfiichen Kaiſer Preußen gegenüber 
befolgte Politik notwendigerweiſe aus jeinem Spitem und aus 
Preußens unllarer Haltung ſich ergeben mußte. Hier werden auch 
bie patriotifchen Gefühle beleuchtet, Die in dem Preußen vor 1806 
garnicht in dem legendariihen Umfange lebten und wirkten. An 
einer jpäteren Stelle diejer Arbeit ift darauf Hingeriefen, wie jehr 
ſchon der Altmeiiter der Gejchichtsichreibung Leopold von Nante 
eine Anfhauung zurüdtvies, welche die inneren Gründe Napoleo- 
nifcher Volitik verlannte. Erjt eine genaue Kenntnis 
der wirtjhaftliden Ziele des Kaijers fann 
eine geredhte Beurteilung jeines Handelns 
ermögliden. Und diefe Wirtjchaftspolitit umd ihre Durch- 
führung war nicht etwa ein origineller Gedanke des großen Korfen, 
jondern fie war aus der Revolution herausgemwachjen als eine not- 
wendige Konfequenz. Der Gedante der Kontinentalfperre war 
ſchon vor Napoleon da, aber, jo jagt richtig W. Kieſſelbach, bie 
Energie feiner Realifierung gehört ihm eigen. Und darum, jo möchte 
ich den Sat Kiefjelbachs umfehren, war Napoleons Sturz der Sturz 
der Kontinentaljperre. Da aber andererjeits „jein ganzes Leben 
darin gipfelte, aus den verjchiedenen Staaten Europas einen 
Hohlſpiegel zufammenzufegen, in deſſen Brennpuntt jenes Eiland, 

welches ſich dem Feſtlande jelbitändig gegenübergelegt hatte, 
verjengen follte, jo mußte es zu Grunde gehen, als es ji am Ende 
zeigte, daß der induftrielle Egoismus jener einzemen Reiche nicht 
hinreichend genug ausgebildet war, um ein haltbares Bindemittel 
für die fürzere oder längere Dauer diejer ausnahmsweijen Stellung 
abzugeben.“ 

Wenn ich nach dreijähtigem Forjchen die vorliegende Abhandlung 
zu Ende brachte, jo bleibt mir noch die angenehme Pflicht, denen 
zu danfen, die durch ihre liebenswürdige Unterftügung mir meine 
Arbeit erfeichterten. Herr Dr. Charles Schmidt, defien 
vortrefflihes Werk über das Grojherzogtum Verg mich in die 
vorliegenden Studien einführte und von dem wir wohl noch eine 
Arbeit über den Urjprung des Kontinentalſyſtems zu erwarten 
haben, förderte durch ein bereitwilliges Gntgegenfonmen meine 
archivaliſchen Nachforfchungen im Nationalarhiv zu Paris. In 
gleicher Weiſe verpflichteten mich die Herren Archivrat Dr. Otto 
N. Nedlich und Archivar Dr. Friedr. Lau vom Kgl. Staatsarchiv 
zu Düfjeldorf. Die Behörden der Städte Eijen, Steele und Werben 
stellten gern das in den ſtädtiſchen Archiven lagernde reichhaltige 
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Material zur Verfügung, desgleichen die Verwaltung des Kgl. 
Oberbergamtes zu Dortmund. 

Der Güte der Inhaber der Firma Foritmann und Huffmann 

zu Werden verdanfe ich es, wenn id) der Werdener Tuchinduſtrie 
eine eingehendere Behandlung widmen tonnte, ba bei den ſonſtigen 
dürftigen Nachrichten die aus ben Jahren 1806—1813 vorliegenden 
Kopiebücher der genannten Firma reihe Ausbeute lieferten. Ebenſo 
zuvorkommend geftatteten die Einficht in die in Frage fommenden 
erhaltenen Beichäftspapiere die Attiengeſellſchaft R. W. Dinnendahl 
zu Cpilfenburg und Herr A. Krawehl, Inhaber der Firma Kon. 
und Wild. WaldtHaufen zu Eſſen (Ruhr). Herr Alb. v. Waldthaufen 
zu Efjen, wie Here W. Grevel zu Düffeldorf bereicherten durch einige 
Mitteilungen meine Kenntnis der Eſſener Geſchichte. Herr Dr. K. 
Mews teilte mir freundlichit den Anhalt zweier für die Geſchichte 
der Ejjener Gewehrfabrit wichtigen Aftenftüde mit. Allen Vor— 
genannten, wie zugleich den Qerwaltungen ber Bibliothek der 
Soeiet® d’eneouragement pour l’industrie nationale zu Patis, 
der Ejjener Stadtbibliothet und der Vibliothet des Bergbaulihen 
Vereins zu Ejjen jei an diefer Stelle mein befter Dank ausgeſprochen, 
gleichfalls meinem Freunde Heren Dr. 3. Venhofen für bie freund» 
liche Unterjtügung bei Durchſicht der Korrektur. 

Die Widmung, die ich meiner Arbeit vorausichiden durfte, 
ſoll der Ausdrud inniger Dankbarteit jein für bie reiche Förderung, 
bie ich von jenen beiden teuren Lehrern während meiner Gymnaſial- 
zeit und jpäterhin empfangen habe. Herrn Profeſſor Dr. K. Ribbed 
fühle ich mid) insbefondere noch verpflichtet, da ich ihm die Anregung 
zu diefer Arbeit und mande Unterjtügung verbante. 

Süllhorſt i. W., am Samstag auf Pfingjten 1909. 

AP. Vollmer. 
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1. Einleitung. Die Bejegung Efjend und Werdens 
durch die Franzofen im März 1806. 

Que voulez-vous que je vous dise? Vous marchez tantöt 
avec ötourderie, tantöt avec imprevoyanee. Il ne fallait pas 
oceuper Essen et Werden, puisque le commissaire prussien ne 
vous en avait pas mis en possession!“ Pas war bie Antıvort, 
die der Herzog von Kleve und Berg, Joahim Murat, von feinem 
taiferlihen Schwager Napoleon betam, als diejer von der Be— 
jegung bes Gifen-Werbenfchen Territoriums!) Kunde erhielt.2) 
Am 28. März 1806 war unvermutet eine 100 Mann jtarfe Ab— 
teilung franzöfiicher Truppen in Ejjen eingerüdt, und ihr Führer 
hatte troß bes Widerſtandes der Stadtobrigfeit an allen Toren 
und öffentlihen Plägen Prollamationen des Kaifers Napoleon 
und des Prinzen Joahim anheften lafjen, welche die Befigergreifung 
des Herzogtums Kleve ausipraden. Genau jo ging es zu gleicher 
Zeit in Werben, wo allerdings der Magiftrat der Stadt feinerlei 
Schwierigfeiten machte. Einige Tage blieben die Bewohner beider 
Gebiete in Ungewißheit, da fie vergeblich auf Nachricht von Berlin 
warteten. Der Aufforderung des franzöfiichen Brigadegenerals 
Beaumont, in Wejel dem neuen Landesheren zu huldigen, kam 
tein Beamter nach; alle weigerten jid) mit dem Bemerfen, dab 
fie von der Eidespflicht gegen ihren bisherigen Landesherrn noch 
nicht entbunden feien. Da rüdte am 4. April morgens gegen 
11 Uhr mit Hingendem Spiele eine Esfadron des von Wobjerfhen 
PDragonerregiments und das Grenadierbataillen von Hallmann in 
bie alte Reichsftabt ein; die franzöfiichen Proflamationen wurden 
entfernt, was der Befehlshaber der franzöſiſchen Truppen ruhig 
geichegen ließ, indem er ſich mit der Einlegung eines ſormüchen 
Proteftes hiergegen begnügte. Zu Werden erjtieg unterdeſſen eine 
Esfadron Blücherjher Hujaren die Mauern, und die von den 
Franzoſen gejchlofjenen Tore wurden geöffnet, ohne daß es dabei 
zu — gekommen wäre. Blücherſche Huſaren nahmen 

K. Witte: Der Streit um die Abteien Eſſen, Werben und Elten. 
Sifeidahide Wochenbeilage der Magdeburgiichen Zeitung. 1906. Nr. 35. 
— ®. Baillen:_Preufen und Franireſch von 1795-1807, Publitationen 
aus ben preuß. Staatsarchiven 3b. 8. 29. — Ch. Schmidt: Le Grand-Duche 
de Borg (1806—1813). Paris 1905. 

2) Correspondanco de Napolon I+t publi6e par ordre de l’Empereur 
Napoleon III. Paris 1857—1870. Nr. 10.080. 
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auch das platte Land und die Stadt Steele in Beſitz. Von nun 
an bezogen in Eſſen und Werden beide Parteien gemeinſchaftlich 
die Wachen.) 

Die „affaire des trois abbayes“?) — die Abtei Elten war 
von den Franzofen gleichfalls befegt worden — erlangte allmählich 
hochpolitiſche Bedeutung; fie bildete mit ein wichtiges Glied in 
ber Kette der Demütigungen, die den König Friedrich Wilhelm III. 
von Preußen endlich bejtimmten, dem Drängen feines Heeres und 
feiner Offiziere nachzugeben und an Franfreid) den Krieg zu 
erflären. War doch mit der Befegung ber abteilichen Gebiete die 
durch bie Konvention vom 5. Auguft 1796 feitgelegte Demarkations- 
linie zur Eicherung Norddeutichlands überjehritten worden! Nur 
daraus erklärt es ſich, daß Napoleon, der in feinen Briefen dem 
Schwager wiederholt bedeutet, daß jeine Beziehungen zu Preußen 
freundfchaftliche feien, Murat in heftigen Worten jeine „Verrüdt- 
heit“ vorwirft. Allerdings berief Murat ſich darauf, dai Preußen 
durch den Schönbrummer Vertrag vom 15. Dezember 1805 und durch 
den darauf folgenden Pariſer Zeſſionstraltat vom 15. Februar 1806 
den rechtsrheinifchen Reſt von Kleve „sans aucune reserve, avec 
tous les droits et prerogatives‘ abgetreten und er jomit auf die 
drei Abteien ein Recht habe, „comme faisant partie de ce duch&.‘3) 
Und in ber Tat war die Vereinigung von Eſſen, Werden und Elten 
mit Kleve in Rüdficht auf ihre Tanditändiiche Vertretung und 
Steuerverfafjung auf einem Landtage zu Hamm am 7. Februar 1806 
ausgejprodhen worben.*) Der wirkliche Grund war aber in anderem 
zu ſuchen, und zwar nicht allein darin, da Murat, „aussi presse 
de r&gner que peut l’ötre un souverain improvis6's), fein Sand, 
die Anzahl feiner Untertanen und damit feine Einkünfte möglicjit 
zu vermehren ſuchte. Murat jelbft führt nämlich in einem Briefe 
an Napoleon als Hauptgrund aus: „Leur possession est indis- 
pensable & la prosperit& des duch6s de Clöves et Berg, c'est de 
la que ce dernier tire les houilles et les charbons n&cessaires à 
ses nombreuses et interessantes fabriques, de manitre que le 
souverain qui les posscderait aurait la facult6 de paralyser !in- 
dustrie qui fait toute la fortune du duché.“s) 

Trog der heftigen Vortvürfe, die er dem Herzog Joachim 
Murat machte, dachte Napoleon nicht daran, das einmal in Beſitz 

) Eſſener „Allgemeine potitiiche Nachrichten" 1806, Nr. 26, 27, 28. — 
A. €., Polizeibericht vom 17. April 1806. 

*) 9.0. Ranfe: Dont hdigteiten des Stontstanglers Gürfen d. Harden- 
berg. Leipzig. Bd. V, 

®) A. Lumbroso: ——— de Joachim Murat . . . grand-due 
set Berg. Turin 1899. Nr. CXL. u. CXLI. an Napoleon und Zaltey« ge 

x) Baitten na, ©, De. IL, 
®) L. Gallois: vo de 3 
*) Eumbroio a. = 2, MC 

rat. Paris 1828. 8. 101. 
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Genommene wieder herauszugeben. Und während zwiſchen dem 
Berliner und Pariſer Hofe langwierige Verhandlungen gepflogen 
wurden, „bildete der Markt in Eſſen die Demarkationslinie, und 
in ben Effener Wirtögäufern ſchlugen ſich die Blücerihen Hufaren 
mit den franzöfiihen Chajjeurs, ein erftes Vorſpiel der großen 
Tragödie, die bald folgen jollte.") Murat brannte vor Ungebuld 
darauf, fein Recht gewaltiam durchzufegen. In dringenden Briefen 
an Napoleon mies er auf die Stimmung des Volkes hin, das, 
„gemissant sous un joug de fer“, mit taujenbfältigem „Vive 
Napoleon“ die Proffamation begrüßt habe.) Und wirklich fand 
fi eine Anzahl Efjener und Werbener Männer — namentlich 
maren e3 unzufriedene Gewerken der Steinfohlenzechen —, bie 
als Deputierte den bergifchen Lanbesheren um Einverleibung in 
fein Herzogtum baten.?) Aber Napoleon wies die Vorftellungen 
feines Schwager3 furz ab mit den Worten: „Ich finde es lächerlich, 
mir die Meinung des weitfäliihen Volles vorzuhalten; was gilt 
die Meinung von Bauern in der Politit?“N) Endlich wurde am 
10. Zuli zwiſchen dem preußiſchen Gejandten Luccheſini und dem 
franzöſiſchen Minifter des Auswärtigen, Talleyrand, ein Über- 
eintommen folgenden Inhalts getroffen: alle Truppen find aus 
ben offupierten Gebieten beiberfeits zurüdzuziehen; fein Souveräni- 
tãtsalt darf einfeitig ausgeübt werben, vielmehr greift bis zur end- 
gültigen Regelung der Angelegenheit eine gemiſchte Interims- 
verwaltung Platz. Die Räumung der beiden Stifter war indeſſen 
ſchon am 1. Juli erfolgt, nur Hatten am gleichen Tage do Mann 
des Infanterieregimentes von Schenk die Stadt Ejjen beſetzt, doch 
murden fie am 20. Juli gleichfalls zurüdgezogen. Laut Publi- 
tandum vom 23. Auguft 18065) trat dann „die Eſſen-, Werben-, 
Eltenſche Interims-Verwaltungstommiffion" ihr Amt an, das 
jedoch nur von furzer Dauer fein follte, denn am 1. Oftober richtete 
Friedrich Wilhelm III. fein Ultimatum an den franzöfiihen Kaiſer, 
in dem unter anderem die Neoltupation der drei Abteien durch 
preufiiche Truppen gefordert wurde,“) und bereits acht Tage jpäter 
brach der Krieg aus, der mit den vernichtenden Schlägen von Jena 
und Auerftäbt der preußiichen Herrichaft im Welten Deutjchlands 
für nahezu ein Jahrzehnt ein Ende machte. 

ı) €. v. Vobelfhwingh: Das Leben des Oberpräfidenten Freiheren 
von Binde. Berlin 1853, Bd. I. 1774-1816. ©. 279. 

2) Lumbroſo, Nr. CX u. LV. 
») R. Gvede: Das Großherzogtum Berg, Köln 1877, ©. I1fi. — 

DOBA.D., Fah 3 Nep. 3 Nr. 5, Petition der Efien-Werdener Gewerle, 
präs. 7. Nov. 1806. 

#) Corresp. Napoldon, Nr. 10.080. 
°) Allgem. Polit. Nacır. 1806, Nr. 
*) Rante: Hardenberg, Bd. III, S. 180. 
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Am Donnerstag dem 30. Ottober 1806 erſchien in der Eſſener 
Zeitung!) folgende Belanntmachung des Großherzoglich Bergiichen 
General-Rommifjars Grafen von Wefterholt-Öyfenberg: 

„Seine Kaiferlihe Hoheit, der Großherzog?) von Berg, Prinz 
und Groß-Admiral von Frankreich, geruhten die Regierung der 
Länder Elfen, Werden und Elten zu übernehmen?) und mir die 
Verwaltung derjelben interimiftiich anzuverttauen. Ich darf von 
den mir befannten patriotiihen Gefinnungen aller Einwohner, 
vorzüglich aber der Beamtenſchaft, erwarten, daß jie nach Kräften 
mein Bejtreben, dasjenige herbeizuführen, was den Nutzen, die 
Ordnung und Ruhe diefer Provinzen befördert, unterftügen 
werden. 

Damit begamı für die ehemals reichsfreien Stiftögebiete und 
für die Stadt Eſſen, auf welche Preußen im Tilfiter Frieden völlig 
Verzicht feiften mußte, die Zeit der franzöjiichen Herrſchaft. Unter 
der Regierung des Großherzogs Joachim Murat wurden die neu» 
erworbenen Dijtritte dem Landrat des Arrondiſſements Duisburg 
— anfangs von Buggenhagen, ſpäter Kanitz — unterftellt. Als 
bann am 15. Juli 1808 Murat den Herzogshut gegen die glänzenbere 
Königskrone von Neapel eintaufchte, fiel das Großherzogtum Berg 
gemäß ben Bayonner Vertrage an Napoleon, der ed am 3. März 
1809 feinem Neffen Prinz Napoleon Ludwig, dem älteften Sohne 
feines Bruders Ludwig, des Königs von Holland, gab. Napoleon 
führte jedoch die vormundichaftliche Regierung fort. An der Spige 
der Verwaltung des Landes jtand als failerliher Regierungs- 
tommifjar Graf Beugnot, der in Düſſeldorf jeinen Sig hatte. Der 
Staatsminifter Graf von Roederer vertrat die Intereffen des Groß- 
herzogtums in Paris. Bei der Neneinteilung Bergs, die unter 
Napoleons Herrichaft angeordnet wurde, trat an die Stelle Duis- 
burgs Eſſen als Hauptort des gleichnamigen Arrondiljements.t) 
Man hatte Ejien vornehmlich wegen feiner günftigen Lage an der 
Holland mit Frankfurt verbindenden Straße gewählt. Bis zum 

2) 1806, Rr. 87. 
3) Art. V der am 12. Juli 1806 zu Paris geichlofjenen Aheinbundatte 

„Der Herzog von Berg nimmt den Titel eines Gcoßherzogs 

?) Durch Verordnung vom 25. Oltober 1806. 
*) Das Arconbifjement Chien, zum Aheindepartement gehörig, zerfiel 

in fieben Kantone: Eljen, Werden, Duisburg, Dinslafen, Ningenberg, Rees 
und Emmerich. Ende 1811 famen goch bie beiden Kantone Redlinghaufen 
und Dorften hinzu. Dem Kanton Eifen wurden die Städte und Gemeinden 
ber vier Munigivafitätsbezirfe Cifen, Ateneffen, Borbed und Steele mit 
einer Bevöfferung von 12051 Seelen, und dem Kanton Werden die Muni« 
zipalitätsbezirfe Werden und Settioig mit 7580 Seelen zugeteilt. Nad) 
®. Grevel: bericht der Geichichte des Sandtreifes Eijen. Heft VI. ber 
Beiträge zur Geihichte von Stadt und Stift Eijen. 1883. — 9. Berghaus: 
Deutfchland jeit hundert Jahren. Leipzig 1861-62. 2. Abt., II. Bb., 
©. 33 ff 
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Ende des Jahres 1813 — am 12. November des Jahres rückten 
preußiſche Huſaren in Eſſen ein — dauerte die Fremdherrſchaft. 
Wie in dieſer ſiebenjährigen Zeit der franzöſiſchen Regierung 
Handel, Induſtrie und Gewerbe in der Stadt Eſſen und im Gebiete 
der beiden ehemaligen Stifter Eſſen und Werben fich gejtalteten, 
dies darzulegen, ijt der Zweck der nachfolgenden Ausführungen. 

1. Die Lage der beiden Stiftägebiete zu den 
großen Handelsſtraßen des weitlihen Deutſchlands. 
Bau von Straßen zur Förderung des Handels. 

Zwiſchen Emſcher und Nuhr erftredte ſich das Gebiet der beiden 
ehemaligen Stifter Eſſen und Werben, bei Werden allerdings noch 
weit nad Süden über die Ruhr hinausgehend. Beide Ländhen 
umfaßten etwas mehr als drei Duabratmeilen mit einer Be— 

völferung von über 20000 Seelen. Im Norden wurden fie von 
dem furlöniihen Veſt Redlinghaufen und dem Bistum Münfter, 
im Oſten von der preußifchen Grafſchaft Mark, füblih von dem 
Herzogtum Berg und im Weiten von ber Herrſchaft Broich und dem 
Herzogtum Kleve begrenzt. 

Eifen hatte für den Durchgangsverfehr, insbejondere als 
Knotenpunkt wichtiger Handelsſtraßen, eine gewiſſe Bedeutung 
gewonnen, bie es nicht zum geringiten ber Tätigfeit bes Frei« 
herm von Stein in der Marf verdantte. 

Zwei wichtige Verkehrsſtraßen verbanden die Nord- und 
Oftfeelüfte mit dem Innern Weitdeutfclands. Die eine führte 
von Holland den Rhein entlang über Neumühl, Mülheim und 
Duisburg, Düfjeldorf und Köln berührend, nach den mittel- und 
ſüddeutſchen Hanbelspläpen. Dasfelbe Ziel hatte die von den 
Hanfeftädten Hamburg und Bremen über Münjter, Hamm, Unna, 
Hagen, Meinerzhagen, Siegen und Weplar nach Frankfurt am Main 
führende Chauſſee. Zwiſchen diefen beiden mächtigen Verlehrs— 
abern lag dad damals ſchon jo wichtige niederrheinifch-weitfäliiche 
Inbuftriegebiet, feinerfeits ebenfalls von zwei ausgebauten Heer- 
fragen, gleihfam Brücken zwifchen den obengenannten Straßen, 
durhihnitten. Die füblichere verband Düfjelborf mit Hagen auf 
dem Wege über Mettmann, Elberfeld und Schwelm; die nörd- 
lichere führte, bei Neumühl von der „Holländiichen Straße“ ab- 
zweigend, über Eſſen, Steele, Bochum, VBrünnighaufen auf die 
Strafe Hamburg-Frankfurt am Main, die fie bei Herdede traf, 
und weiter über Unna, Soeſt, Lippftadt nach Braunjchiweig.!) 

1) Siehe die Karte des Großherzogtums Verg von Heron de Villefosse. 
bei Ch. Schmidt: Le Grand-Duche de Berg. 

8 
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Der unermüblichen Tätigkeit des Freiherrn von Heinig und 
vor allem der feines Schülers, des Freiheren von Stein!), verdantte 
die Grafſchaft Mark, die früher wegen ihrer Unwegſamkeit ge- 
fürchtet war, den Ausbau der letztbeſchriebenen Kunſtſtraße auf 
der Strede von Meinerzhagen quer durch die Mark auf Steele zu, 
wo fie eſſendiſches Gebiet berührte, und von wo fie durch bie Fürft- 
Abtiffin Maria Kunigunda bis an die holländifhe Straße bei 
Neumühl weitergeführt worden war. Ebenjo war die Verbindung 
Herbede-Soeft Steins Wert. 

So waren die deutſchen Stapelplätze des Welthandels von 
Eſſen aus auf bequemen, ausgebauten Straßen leicht zu erreichen: 
dor allem Braunſchweig, der für das nörblihe Deutſchland, Holſtein 
und den überjeeiihen Handel nad) den däniſchen Inſeln wichtige 
Meßplatz, ferner Leipzig, die Zentrale für den Export des mittleren 
Rußlands, Polens und der Donauländer, wie Frankfurt am Main 
der Mittelpunft für den Handel des mittleren Frankreichs und 
Deutſchlands war, ſchließlich Die Hanfeftädte, die Vermittler des Aus- 
tauſches mit dem hohen Norden. 

Von weittragender Bedeutung, namentlich für den Eſſen— 
Werdenſchen Kohlenhandel, war die das Stift Werden durd- 
querende Waſſerſtraße: der Nuhrfluß.?) Nach langivierigen Ver— 
Handlungen und manchen Anfägen privater Unternehmer war es 
endlich gelungen, den Abt von Werben und die Fürft-Abtiffin zu 
Eſſen für die Durchführung des Projeftes der Schiffbarmachung 
ber Ruhr zu gewinnen. Die Ruhr, „eine mit ihren vielen Schlachten 
(Staumwehren) gleihjam von Barrikaden durchquerte Straße“, 
follte durch die Anlage von 16 Schleufen von dem märkiſchen Orte 
Langſchede (nicht weit von Unna) an ſchiffbar gemacht werben.?) 
Der Widerftand, den die Staaten an der unteren Nuhr, Ejjen, 
Werden, die Herrfchaft Broich und das Herzogtum Berg, anfäng- 
lich allen Schiffahrtsprojetten entgegenfepten, ift daraus zu er- 
flären, daß man den fonfurrierenden märlifhen Steinfohlen teinen 
bilfigen Transportweg verjchaffen wollte. Ferner „war die Zeit 
der erften Straftentwidlung des Territorialjtaates, die und am 
Ende des 18. Jahrhunderts überall an der Nuhr entgegentritt, 
gelennzeichnei durch den wirtichaftlichen Abſchluß des einen Staates 
gegen den andern. Das twirtichaftliche Verhältnis der Staaten 
zueinander hatte etwas Feindliches an ich. Egoiſtiſch ſuchte jeder 

») O. Steinede: Freiherr Anton von Heiniß. Bd. XV, 2 ber Forſchum⸗ 
gen zur brand, . Gefchichte. — M. Lehmann: Freiherr vom Stein. 
3b. 1, ©. 112jf. Leipzig 1902. — Sebenserinnerungen von Karl Freiherr 
vom Stein. agen 1 1901, ©. 

>) @. Nice: Die Schiffahrt auf der Ruhr und Sipve im 18. Sabı- 
Hundert. Zeitfchrift des bergiichen Gejchichtsvereins. Bd. 

Tacı den Sisteufen Aelen In bat Gebiet ber Mbter Werben brei (bei 
ber, Bopiermühle, bei Seufishen und in Balbeney), ber Wtei Olfen awei 
(bei der Rohmannsmühle und an der Spillenburg). liche a. a. 
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nur jeine eigenen Intereſſen auf Koften des Nachbars zu fürbern."t) 
Diefe bisher gefonderten Interefien fanden jeit dem Jahre 1807 
im Großherzogtum Berg einen Mittelpuntt und konnten jetzt in» 
einandergreifend ſich gegenfeitig fördern. Fortan kam aud ber 
Vorteil zur Geltung, den die im Jahre 1780 vollendete Schiffbar- 
machung der Nuhr in ſich barg: ein leichter Weg war gegeben, 
um Holland mit Kohlen zu verjorgen, deſſen Bedarf jtieg, 
ſeitdem ihm die Zufuhr der englijhen Kohle durch den engliſch- 
franzöfifchen Seekrieg abgeichnitten war. Infolgedeſſen nahm der 
Kohlenhandel auf der Ruhr im Anfang des neuen Jahrhunderts 
einen gewaltigen Aufihtwung, zum Segen ber Eſſen⸗Werdenſchen 
Bevölkerung; denn in den trüben Jahren von 1810—1813 bildeten 
Bergbau und Kohlenhandel die einzige Erwerbsquelle für die 
Mehrzahl der Bewohner der ehemaligen Stiftsgebiete. x 

Wie einftmals die Römer, jo fiherten ſich aud) die Franzoſen 
ein fejtes Angedenten durch den Bau und Ausbau von Wegen 
und Chauffeen. Bor allem fam dies Werben, das fo lange abjeits 
von jeglihem Verkehr gelegen hatte, zu Nußen. 

Schon unter preußifcher Herrfhaft war der Ausbau eines 
neuen Berbindungsiveges von Eſſen über Hinsbed nad ber Lader- 
mühle und von Werben nad) Velbert geplant. 1805 warb ber 
Bau ſtückweiſe in Angriff genommen, jedenfalls weil fein hinläng- 
liches Kapital zur völligen Anlage auf einmal angewieſen werben 
tonnte. Mit Beginn der franzöfiihen Herrichaft waren die Arbeiten 
ins Stoden gefommen. Erft als wiederholte Beichwerden darüber 
einliefen, daß die Pferde der Kohlentreiber im Moraſt fteden 
blieben, ſchritt man 1809 dazu, den Weg an ben [hlimmften Stellen 
auszubefjern. Im Jahre 1811 begann man dann zugleich mit 
dem Ausbau des Weges von Mülheim nad; Werden den Bau der 
feiten Strafe von Werden nad Velbert, die über Vohwinkel, 
Gräfrath bis nad) Solingen geführt werden und in der andern 
Richtung Werden mit Eſſen verbinden follte. Ende 1813 war 
ein ziemlicher Teil der Strafe volfendet.?) Die preußiiche Re— 
gierung beendete das begonnene Werk; die heutige Chauffee von 
Eſſen nad) Werden wurde erft in der zweiten Hälfte der 1820 er 
Jahre als letzter Teil des Projektes dem Verkehr übergeben.?) 
Bar die neue Landſtraße für den Kohlenhandel wichtig, weil fie 
ihm den Zugang zu den reichen bergiichen Fabrikſtädten öffnete, 
fo für den übrigen Werdener Gewerbebetrieb, vornehmlich für 
die Tuchfabrikation, deshalb, weil fie eine bequeme Verbindung 

3) A. Meifter: Die Förderung der Induſtrie durch die Hohenzollern 
in der Geaffhit Dart im Is. Sahehundert, IL. Bergmefen und Schifahr. 
Rhein @ef, Tupeige, Cifen, 1008, Wr, 

Ye Malle und Wegebau, Ir. 86, 102, 208. 
300. Kalbitaufen: Sur Gefchichte der, "gertehesperhättiffe in Stadt 

und Stift Eſſen. Ejf. Beitr. 23, ©. 112. 

8” 
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mit Elberfeld, der Zentrale des Tuchhandels, bot und weiterhin 
auch mit Siegen, Wetzlar und Frankfurt am Main, denn auf An» 
orbnung des Großherzogs Joachim vom 3. Auguft 18061) war 
der Bau einer Straße von Elberfeld nach Siegen „zur Beförderung 
des Handels“ in Angriff genommen mworben.?) 

Dem Nugen unferer engeren Heimat diente aud) ber Ausbau 
der Wege von Werden nach Kettwig vor der Brüde, von Eſſen 
über die Meifenburg nach Kettivig, eine alte Straße, die weiter 
über Ratingen nad) Düffeldorf führte, und von Mülheim über 
Kettiwig nad) Werben. Dieje Wege wurden 1811 hauffiert. Über 
den Zuftand des Mülheim mit Werben verbindenden Weges be» 
Hagen ſich 1810 die Tuchicheren-Fabritanten Friedrich und Karl 
Vogt von Mülheim. Cie führen aus, daß „der Kommunifations- 
weg von hier nach Werben ohne Übertreibung gejprochen ber 
ſchlechteſte im Großherzogtum ift.“ Allerdings hatten fie ein be» 
jonderes Intereſſe an jeiner Erhaltung, da ihre Fabrik in Mülheim 
nur mit „ben bei Werden gelegenen Hämmern und Schleifkotten 
ein Ganzes ausmacht, und weil folglich die Materialien von einen 
zum andern verführt werben müflen.“) Man braucht fi nicht 
darüber zu wundern, daß die franzöfiihe Regierung erſt fo ſpät 
den Wegebau mehr bejchleunigte; fie mußte eben feit der mit 
dem Jahre 1811 beginnenden Krife darauf fehen, daß bie vielen 
arbeitsloſen Menſchen bejchäftigt wurden, um der Bettelei, den 
Diebjtählen und der dadurd täglich zunehmenden allgemeinen 
Unfiherheit zu fteuern. 

Wichtig für den Kohlenhandel, befonders der Eſſener Zechen, 
war ferner der Weg von Efjen über Frohnhaufen nah Mülheim. 

1) 9. 3. Scotti: Sammlungen der Geſebe und Verordnungen, welche 
in den ehemaligen Herzogtümern Iülich, Kleve md Berg und in dem vore 
maligen Großherzogtum Berg ergangen find. Düffelborf 1822. Nr. 2 

) Welche Vedentung dem nenen Wege für den MWerdener Durch- 
gangsverfeht zugefchrieben twurde, zeigt die Steigerung ber Rachterträgniffe 
des Wegegeldes: 

1798—1803 je 62,82 Franls. 
1804 125,64 

1806/77 318,60); 
1. Jumi—3l. Dez. 1807 161,29 5 

1808 212,90 5 
1809 2120 
1810 200- u 
1811 185-5 
1812 281-5 
1813 185,— 

Die Steigerung ber Erträgniffe um das Doppelte 1804 rührt dahet, dafz 
man den Ausbau der Chauffee nach Elberfeld in biefem Zahre beftimmt 
erivartete, eine Hoffnung, die 1806 noch wuchs. Die Erhöhung 1812 be- 
deutet eine verfehlte Spekulation des Anpächters. A. W., Städt. Pflafter- 
geld 1804—13, Caps 5, Nr. 

3) Gr. 8., Baffer- und Wegebau, Ar. 31. — 3. X. Engels: Die Reife 
nach Werden. " Duisburg und Ehen 1813, ©. 204. 
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Mülheim war der Hauptftapelplaf für die Kohlen aus der bergifchen” 
Unterherrfchaft Broich und aus der Grafſchaft Mark; auch hatten 
Mülheimer Händler den Verkauf der Effen-Werdener Kohlen in 
Händen. Der Transport nach Mülheim verteuerte allerdings bei 
dem ſchlechten Zuftand des Weges die Ejjener Kohle jehr; bei 
ſchlechtem Wetter mußte die Verfendung fogar in Säden auf 
Rierden oder Maultieren gejhehen. Zur Erleichterung war für 
die ftädtiichen Kohlenjchieber an der einen Geite des Weges eine 
Fahrbahn für die Schieblarren angelegt. Eines ſolchen Schiebe- 
weges wird auch in Rechnungen der Zeche Dred- und Herren- 
banf 1810 Erwähnung getan.t) 

Indeſſen bedarf e3 eines kurzen Nüdblides, um bie Ent- 
mwidlung des niederrheiniihen Handels vollftändig zu verftehen. 
DaB diefer Handel ſchon im Mittelalter hohe Bedeutung Hatte, 
beweift der Anſchluß vieler niederrheiniicher und weſtfäliſcher 
Städte an die Hanfa. Auch die Heine Neichsftadt Eſſen war, wenn 
auc nicht als Mitglied jenes Städtebundes, dennoch durch ben 
Handel weithin belannt geworden, den ihre Kaufleute mit Tuch 
und Wein nad) Norden und Dften trieben; auch hatte eigene Ge- 
merbetätigfeit, die alteingeſeſſene Gewehrfabritation, die Städte 
Eſſen und Steele und die Tuchinduſtrie Eſſen ſowie feine Nachbar» 
ſtadt Werben und vor allem das Dorf Kettwig berühmt gemadht.?) 
Der unglüdliche Krieg, der 30 Jahre lang die deutichen Lande 
durchtobte, hatte auch bie beiden Stiftsgebiete nicht unberührt 
gelajjen. Für die Effen-Steeler Gemwehrfabritation bedeutet aller- 
dings dieſe friegerifche Zeit eine Periode höchiter Blüte; im übrigen 
aber lagen Schaffensfreudigteit und Gewerbefinn gebrohen am 
Boden, bis das beginnende 18. Jahrhundert die Geifter zu neuer 
Tätigkeit aufrief. Eſſens Ruf als Tuch erzeugende Stadt war 
dahin; dagegen blühten Kettwig und Werden, geftügt auf eine 
eifrige Tertifinduftrie, neu auf. Im efjendiichen Gebiete traten 
an die Stelle der niebergehenden Gewehr- und SKaffeemühlen- 
Fabrikation gegen Ende des 18. Jahrhunderts die erjten Anfänge 
einer neuen, ber Eijenhütteninduftrie, welche fich auf den zu«- 
nehmenden Bergbaubetrieb in den beiden Stiftern gründete, 

Wie im Mittelalter, fo waren es auch jet namentlid bie 
Eijener Kaufleute, denen neben der produftiven Tätigleit der 
Handel Gewinn brachte. Vor allem übten die lebhaften Be- 
ziehungen des niederrheiniihen Landes zu Helland auf Eſſen bei 
feiner günftigen Lage einen nadjhaltigen Einfluß aus. Gerade die 

) A. v. Waldthaufen, a. a. D., ©. 114. 
2) ©o nennt anno 1580 Braun in feinem Stäbtebuc) Eifen ein imperiale 

oppidum (eine freie Reichsftabt), in welcher „Die Jutvohner Handlung treiben, 
teils mit Weberwert und Gefpunft, andere mit dem Schmiedewerf um- 
gehen. Wie denn nicht bald ein Ort zu finden fein follte, da man mehr allerlei 
Vücjfen macht denn eben.allhie.” 
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franzöſiſche Eroberungs- und Zollpolitit am Ende bes Jahrhunderts, 
die ſpaͤter unſerer heimiſchen Induſtrie und dem Handel unheil- 
voll werben ſollte, brachte jetzt noch dem rechtsrheiniſchen Handels- 
verfehr Vorteile. 

Der Kampf gegen Großbritannien und die Heranbildung 
einer eigenen Induftrie zur Stärkung ber twirtfchaftlichen Kraft 
des Landes waren maßgebend für die Grundfäge, die jeit dem 
Jahre 1793 die franzöfifche Politik Teiteten, und dieſe Grundſätze 
befamen aud) für das linfe Rheinufer Geltung, als im Jahre 1798 
die Zollgrenze Frantreichs an den Rhein verlegt wurde. Die 
Folge der jchroffen Abfperrung gegen fremde Produkte war, daß 
der von Holland auf dem linken Rheinufer über Köln, Mainz 
gehende Handel fid) einen neuen Weg juhen mußte, den ihm 
das rechte Ufer auf bequemen Heerftraßen bot. So hob ſich jest 
der jchon lange lebhafte Verkehr auf den biesfeitigen Handels- 

wegen noch mehr. Kolonialwaren jeder Art, wie Kaffee, Zuder, 
Neis, ferner Ol, Tran, gejalzene Fiſche, die Rohftoffe der Textil» 
induftrie: überfeeiihe Baumwolle, fpanifche und portugiefiiche 
Merinowolle, Indigo, endlich amerikaniſche Häute und anderes 
mehr wurden über Holland eingeführt. Den Erpsrt der bergiichen 
und märkijhen Produkte der Tertil- und Eifeninduftrie beforgten 
Elberfelder und Düfjeldorfer Kaufleute; Kaufleute aus Mülheim 
Ruhr), Duisburg, Wefel und in neuerer Zeit aus Ruhrort hatten 
die Ausfuhr der Erzeugniffe der Nuhrgegenden in Händen. In 
Weſel verließ ein Teil der Holländiihen Waren den Rhein, um 
nach Elberfeld, Solingen und ins ehemals kurkölniſche Sauerland 
bis nad) Limburg geſchafft zu werden; Duisburg vermittelte den 
Transport per Achje nach Düffeldorf, Neviges, Velbert und Lennep.t) 
Die von Weſel ausziehenden Frachtwagen mußten ihren Weg 
durch Eſſen nehmen, wo fi ein lebhafter Durchgangsverkehr 
bildete, der dem Stadtjädel reihe Einnahmen brachte?) 

Eſſener Kaufleute beſorgten den Verſand der heimijchen 
Fabrikate, der Gewehre, Gewehrichlöffer und Kaffeemühlen, der 
Produkte der Efjen-Werdener Tertilinduftrie, der Yabrifate der 
tleinen Glashütten in Steele und Nellinghaufen nad Duisburg 
und Weſel oder Hinab nach Düſſeldorf ins Bergifche, von wo fie 
weiter auf die mitteldeutihen Märkte oder über Holland in die 
neue Welt verfrachtet wurden. Kolonialwaren taufchten fie dafür 
zur Nüdfracht ein, wie der Kolonialwarenhandel denn für eine 
Neihe Ejjener Kaufleute ein wichtiger Erwerbszweig war. Eſſener 
Groſſiſten verfuchten „jeit den Kriegsjahren mit Anftrengung und 
Etonomie mit dem Großhandel ſich zu beichäftigen auf eine mäßige 

*) Bol. W, Kliche, a..a. ©., ©. 2. 
2) M.€., Polizeibericht vom 18. Mai 1804: „Der durchgehende be» 

teächttiche Tranfithandel geht ins Märtifche, Vergifche, Ahrenbergifche und 
Sauerland.“ 
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und glüdlihe Art; fie lönnen jedoch gegen bie wichtigen alten 
Duisburger und Mülheimer Käufer, die wegen der Lage an den 
Strömen ihnen vieles voraus haben, nicht aufflomment)." Werbener 
und Kettwiger Tuchfabrifanten behnten ihre Handelsreiſen über 
Holland, ganz Norddeutſchland bis nach Holftein hinauf und nach 
Kopenhagen aus; in allen bedeutenderen Städten hatten fie ihre 
Tuchlager und Agenten. 

Duisburg und Mülheim waren die beiden ſchlimmſten Kon- 
furrenten Eſſens. Vor allem war der Wettbewerb der Duisburger, 
deren Börtigiffahrt in den Jahren 1794—1797 eine Zeit der 
höchſten Blüte erlebt Hatte,?) zu fürchten. Sie vermittelten faft 
ausichließlid den Speditionshandel der Hinterländer an ber Nuhr; 
erſt feit 1791 machte Ruhrort, das jeit der Schiffbarmachung der 
Ruhr an Bedeutung gewonnen hatte, ſchwache Verjuche, feinen 
Nachbarn einen Teil der Schiffahrt zu nehmen. Den Eſſener und 
Werdener Ruhrſchiffern Hatte der Duisburger Magiftrat von An— 
fang an verboten, als Faftores, d. h. als Spediteure, aufzutreten 
oder von auswärtigen Spediteuren Güter anzunehmen, ein Ver— 
bot, das noch im Jahre 1794 erneuert worden war. Doc) bald 
regten fi auch Mülheim an der Ruhr und Düfjeldorf und richteten, 
unbetümmert um den Einſpruch der Duisburger, einen eignen 
Speditionshandel ein. Es war eine Zeit glüdlichfter Blüte für bie 
Nuhr» und Rheinſchiffahrt. 

Die erften Anzeichen eines tommenden Sturmes brachte der 
Krieg der jungen franzöfiihen Nepublit mit England; alle eng- 
liſch ausjehenden Waren, alfo auch die Kolonialivaren, die aus 
Holland den Rhein Hinaufgingen, mußten mit Urſprungszerti— 
fifaten verjehen fein, da der Rhein den Produkten engliſcher 
Herkunft verſchloſſen ward. 

Eine weitere durchgreifende Anderung, die allerdings vor— 
teilpaft Hätte wirfen fönnen, brachte der in Gemaͤßheit des 39. Ar 
titels des Neichsdeputations-Hauptichluffes vom Jahre 1803 — 
im Luneviller Frieden vom Jahre 1801 war Frankreich die Rhein» 
grenze endgültig zuerkannt worden — ausgearbeitete Nhein- 
ihiffahrts-Dttroi. Diefer beftimmte die Errichtung von je ſechs 
Oltroi⸗Bureaus auf dem rechten und linken Rheinufer. Artifel 99 
des Vertrages fegte ferner die Gebühren der Schiffahrt auf der 
Strede von Straßburg bis zur Grenze der batavishen Republik 
bei ber Bergfahrt in Summa auf 2 Franks, bei der Talfahrt auf 
1,33 Franks feſt; alle jonftigen Abgaben auf dem Rhein, ausge- 
nommen die Landeögrenzzölle, wurden befeitigt. Für Steinfohlen, 
Aaunfteine u. a. zahlte man nur Y,, Artikel 104), für Gußeifen, 

1) M.E., Poligeibericht vom 18. Mai 1804, 2 
*) 9. Aerdunf: Die Duisburger Börtfchiffahrt. Schriften des ZDuis- 

burger Mufenmävereins IT. 1905. 
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Getreideſorten, Lohrinde uff. nur 14 der Gebühren (Artikel 105).1) 
Der Tarif verminderte Demnach die Zoll- und Lizentjäge des Rheins 
und führte fie gleichmäßig durch; das Kölner und Mainzer Stapel- 
recht blieb nur al3 jogenannter Umfchlagszwang beftehen. Brachte 
im allgemeinen auch die Gebührenordnung, „ein Beweis ber 
gefunden ökonomiſchen Auffaljung des Rheinverlehrs“, der Schiffahrt 
eine Erleichterung, fo blieb die Konvention doc) „wie ein Hammer 
ohne Stiel“, da der Holländifche Unterlauf des Rheins nicht mit 
einbegriffen war.?) 

Unterdeffen nahmen die Ereigniffe ihren weiteren Verlauf. 
Geit 1804 herrſchte Napoleon als Kaifer über Frankreich, ent» 
ſchloſſen, das Erbe der Revolution, den Kampf gegen England, 
durchzuführen, und bedacht auf Die Hebung der jungen franzöfifchen 
Induſtrie. Schon vor 1806, während der Blodade der holländiſchen 
Küfte durch die Engländer, hatte der Handel fi neue Wege juchen 
müffen. Über Emden nad Meppen und von da nad) Müniter, 
Weſel und Duisburg wurden feitdem die Güter erpediert, um 
von hier aus wieder den gewöhnlichen Weg zu nehmen; Baumwolle 
fonnte man ſchon damals mur noch über Trieft beziehen?) Dann 
folgte das Berliner Dekret vom 21. November 1806, bas jeden 
Verkehr mit England unterfagte. Nur ſchwer ließ ſich noch ein 
Hanbelöverfehr über Holland und durch Berg aufrecht erhalten; 
Frantreich hielt feine Grenzen jeglicher Einfuhr fertiger Fabritate 
hermetij) verjchloffen. Als gar Ende Juli 1809 300 franzöfijche 
Bollbeamte bei Nees den Rhein überjchritten und jede Verbindung 
mit Holland abgefchnitten wurde, kurz darauf jodann Holland 
und die deutſche Nordjee- und zum Teil auch die Dftjeefüfte Frant- 
reich einverleibt und der Kolonialvarentransport auf dem Rhein 
verboten wurde, da war es vorbei mit der blühenden Vörtſchiffahrt 
ber Rhein» und Nuhrftädte.) Nur der Kohlenverfand von den 
Ruhrzechen aus belebte noch ein twenig die verödeten Wafjer- 
ftraßen, jedoch ftodte auch er zeitweiſe, wenn allzu eifrige franzö- 
ſiſche Douaniers glaubten, die ftrengen Vorjchriften des Verbotes 
anwenden zu müſſen. 

Das Großherzogtum Verg, deſſen Tranfithandel einft jo leb— 
haft und gewinnbringend gewefen war, wurde mehr und mehr 

3) Ein Abdruc der Konvention befindet fi in der „Abolphiichen 
Commtuna?, Bol. III; Efiener Stabtbibliothet. 

2) 3. Schirges: Der Aheinftrom. Cin Veitrag zur genntnis der Ge- 
has, Hanbelsftatiftif und Geſebgebung bes Rheins. Mainz 1857. 

) 9. Merdunl, a. a. D., ©. 131. 
+) Rad) Schieges janfen die Einnahmen der Oftroi-Erhebungsämter 

wie folgt: 
bei ber Bergſahrt 

1807 1386 591 Franfs 
1808 715504 „ 
1809 380870 „ 
1813 nur noch 14 von 1807. 204833 
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ſoliert. Mit den fortſchreitenden Maßnah men Napoleons im 
Kampfe gegen England zog ſich der Handel vom Weiten immer 
weiter nach dem Oſien hin; ſeit Einführung des Tarifs von Trianon 
im Jahre 1810 lagen bie großen bergiihen Handelsſtrahen ver- 
einfamt dat) Der ganze Welthandel war aus dem gewöhnlichen 
Geleiſe gebracht; Waren, die ehemals über Holland, dann über 
Emden oder Hamburg, endlich über die Hafenftädte der Oſtſee 
erpediert worden waren, wurden jet von England aus bis nad 
Rußland gejhidt, um von hier aus zu Lande wieder nach dem 
Weiten zu gehen, wo fie troß der ftrengen Schmuggelverbote 
Eingang fanden. Eine ganz beijpielloje Verſchiebung der Wege 
des Weithandeis war jo in den Jahren von 1806 bis 1813, dem 
Zahre der Aufhebung der Kontinentalfperre, eingetreten. Das 
Land aber, welches vorzüglich hierunter litt, war das Großherzog- 
tum Berg mit feiner bedeutenden Induftrie und feinem aus- 
gebreiteten Handel.) Und jede einzelne Stadt des Landes fühlte 
den Rüdgang; ein Beiipiel für die Minderung des Tranfitverlehrs 
bietet eine Aufitellung der Einnahmen der Stadt Eſſen an Atzije 
und Zoll von durchgehenden Kaufmannsiwaren.?) 

Wenden wir uns nad) diefem Überblid über die Handels- 
wege und die Handelslage bes Eijen-Werdener Gebietes der Dar- 
ftellung der einzelnen Zweige jeiner Induftrie und feines Gewerbe- 
lebens in der Zeit der franzöfiichen Herrfchaft zu. Die Entwidlung 
des Bergbaus mag zuerjt gejchildert werden, damit daran an— 
ſchließend die auf ihn fich gründende Eifeninduftrie des näheren 
betrachtet werden kann. Werden uns hierbei ſchon die nachteiligen 
Einflüffe der Napoleonifhen Handelspolitif entgegentreten, dann 

1) Im Rapport zum Budget 1811 heißt es: „Dans les anndes 1808 
et 1809 ot partie de 1810 le Grand-Duch6 a servi de passage ä un versement 
extraordinaire de marchandises anglnises et de denrdes coloninles qui 
s'est fait de Ia Hollande et de Hambourg sur Frankfort et le reste de ’Alle- 
magne. De lä sont provenus dos produits eonsid6rables du droit de transit 
en 1809 et 1810. Le döeret du 2. oetobre 1810 qui taxe les marchandises 
coloniales, les a aussi @norm&ment acorus dans cette ande. Mais In 
policedouaniöredesdeuxderniersmoisetlar&union 
delaHollandoetdesvillesans&atiquesontfaitcon 
ser lo trensit extraordinaire, et le commissaire 
imp6rial prevoit pour lavenir uno diminuation 
eonsid6rable“ AFIV., 1862. 

2) Gr. 2., Handel und Gewerbe Nr, 34, Memoria Eversmanns von 
8. Ari 80 "an den Generalfetretär Mafion. 

°) X. €., Rechnungen der fombinierten Afzife- und Nämmereilafje: 
Teinitatis 1808/5013 Meichetaler 43 Stüber ebittmähie 

06/7 681 ” 
1. Juni—1. 2 sr 0% 
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in ganz bejonderer Schärfe bei der Betrachtung der Tertilinduftrie. 
Wie ſich das fonftige induftrielle Leben, das Gemwerbeweien und 
der Kleinhandel in unferm heimiſchen Diftrift geftaltete, wäre in 
einem lepten Kapitel darzulegen. 

I. Die Entwidlung des Berbgaues. 

Erftes Kapitel, 

Der Ejjen-Werdenfche Bergbau vor 1806. 

Ein kurzer Überblid über die Gejchichte des Bergbaues in den 
Stiftsgebieten Ejjen und Werden und in der Stadt Ejjen?) zeigt 
feine geringe Bedeutung bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts. 
Der Bergbau war anfangs nur ein gelegentlicher; Steinkohlen 
wurden meift nur zur Winterszeit, da two fie zu Tage traten, zum 
Hansgebraudh der Anwohner oder auch zur Schmiedefeuerung 
gegraben. Ebenfo war der Abbau von Erzen anfänglid) mehr ein 
zufälliger. Die früheften Nachtichten über den Steinfohlen-Verg- 
bau des Nuhrbedens find aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts 
auf ung gefommen und lafjen ein hohes Alter des Bergbaus voraus- 
jegen. Die ältefte erhaltene Nachricht kommt aus dem Jahre 2 
ab weift auf Dortmund Hin. 1317 wich in Effen in der Stiftungs- 
urfunde einer Herberge für durchziehende Bettelmönde eines 
Winkels für „Holz und (Stein-?)ftiohlen" Erwähnung getan. 
Dann aber fehlt uns jede weitere Überlieferung bis zum 16. Zahr- 
hundert, wo wir in einer Urkunde des Jahres 1520 vom Werdener 
Bergbau hören. Der Steinfohlenbergbau gewinnt allmählich, ge- 
fördert durch die erftarfende Eifeninduftrie, an Umfang, vornehin- 
lich in der Grafſchaft Mark, doch behält der Abjag der Nuhrfohlen 
einen rein lofalen Charakter und zwar bejonders wegen der 
Schwierigleit des Transportes. Auf die Wichtigfeit des Bergbaus 
in der Ejjener Gegend weit ſchon 1580 Bram in feinem Städte» 
buch hin, der von den Einwohnern des Stifts jagt: „Sie haben 
Brummen genug, umd gibt das Land Herumb allenthalben die 
schwarzen Steintohlen, jonderlihh aber, wo Steel oder Stiel, 

) p. Belſen: Beiträge zur Gejchichte unſeres Bergbaues im „Slüdanf“, 
Jahrgang 1865—1867. — 8. Grevel: Überficht der Gefchichte des Cand- 
treifes Ehen Eff. Beitr., Heft VT, &. 41 fi. — A. v. Waldthaufen: Gejchichte 
der Zeche ver. Sälzer und Neuat bei Effen. Elfen 1902. — 9. Ahenbad): 
Geicichte der teve-Märkiicen Verggefepgebung und Bergverwaltung bis 
zum Jahre 1815. In der „Zeitfchrift für das Berg, Hütten- und Ealinen- 
weien“. NVIT. 9b., ©. 178 ff. 1869. — M. Neub: Mitteilungen aus der 
Seichidhte des Agl. Oberbergamtes zu Tortmund und des niederrheinifch 
weitjälifchen Bergbaues. Perlin 1892. 
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Steltium oppidum, bei ber Ruhr liegen tgut."!) Der breißigjährige 
Krieg übte jedoch einen zerftörenden Einfluß aus. Co gerieten 
3. B. die Anlagen für den Abbau von Erzen in der Herrichaft 
Hettericheidt, dem Werdenſchen Abte zugehörig, während ber 
Kriegsjahre in Verfall und Vergefjenheit und wurden erft gegen 
Mitte des 19. Jahrhunderts wieder aufgefunden. Dokumente 
über den Betrieb diefer reihen Erzlagerftätten datieren aus den 
Jahren 1547, 1585 und 1660. In jener Zeit (1580) wurden unter 
Abt Heinrich auch die Alaunminen entdedt. 

Die erneuerte Aufnahme des Steinfohlenbergbaues nad) dem 
30 jährigen Kriege zeigt fih in einer Reihe von Gejuhen um 
Mutjcheine und Belehnungen an. In dem Stifte Eijen und Werden 
wurde nämlid) von der Fürft-Abtiffin reſp. vom Abt „jeit alters her“ 
das Vergregal ausgeübt, das in der Stabt Eifen der Magiftrat für 
ſich mit Erfolg beanſpruchte. Dagegen waren die Untertanen 
des „aiferlich freiwilligen adeligen Damenftiftes Rellinghaufen“, 
das unter der Jurisbiltion der Eifener Fürftin ftand, twie aud) 
die der freien Herrſchaft Byfang frei von Vergzehnten oder Ein» 
hofung einer Konzefjion. Im Werdenſchen Gebiete finden wir 
Kohlenmutimgen in Heifingen, in ber Hinsbeder Gemark, in 
Heidhaujen, Barnſcheid uff.; Nachrichten über die Grube Kunſt- 
werk im Rellinghaufenjchen gehen bis in das Jahr 1687 zurüd, 
von Grube Stüper bis in das Jahr 1749 und von Peimelsberg 
wohl ebenjoweit. Desgleihen reihen die Nachrichten von Stein- 
gatt und Prinz Wilpelm im Byfang bis in den Anfang des 18. Zahr- 
hunderts hinauf. Des im Ejjener Reviere, in der Nähe des Ober- 
hofes Ehrenzell gelegenen Kohlenberges Gi J ſpäter Steut und 
jeit 1735 auch Hagenbed genannt, wird ſchon im 16. Jahrhundert 
Erwähnung getan. 1575 wird hier eine „Ordnung, Verkörung 
und Kontratt“ abgejhloffen und von der Fürft-Abtifjin Irmgard 
von Diepholz beftätigt. 1699 befommt die Gejellihaft aufm Voß 
ober Umgang, einem Hagenbeder Zlöß, 1749 die auf der Dide- 
banf ihre Belehnung. Ferner wird 1678 eine Borbeder Geſellſchaft 
am Schölerpad genannt, während vorher, 1623, die Gewerken 
Dietrich Lipperheide und Konforten die Kohlenflöge der Zeche 
er. Sälzer und Neuaf: Dred- und Herrenbant muten. Von 
den ältejten Gejellichaften find noch die Gummichs Gewerfen 
zu nennen und bie 1750 von ftäbtifchen Bürgern gebildete „Gefell- 
ihaft Hobeyfen". In der Stadt Eijen hören wir erſt 1663 etwas 
Näheres vom Kohlenbergbau. 1716 wurde hier das Flöz Dickebank 
aufgeſchloſſen, 1750 betrieb der Sefretarius Krupp den Bau auf 
den Flögen Hobeyfenbant, Krabben- und Riegenbant und Yett- 
lappen, bie dann zufammen den Namen „Sefretarins-Af“ erhielten. 

2) Zitiert nad) v. Velfen, Gfüdauf 1805, Nr. 13. — Eiehe auch 
A. en me der Neichsabtei Werden an der Nuhr. Köln und 
Neuß 1865, S. 166. 
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Die Gefellichaft „Hoffnung“, die 1733 im Stiftsgebiet Mutung 
eingelegt Hatte, wurde 1759 aud) vom Eifener Stadtmagiftrat 
befehnt. Die beiden Gewertſchaften, bie auf dem Felde der jegigen 
Zeche „Herkules“ fohlten, „auf ber Dunau“ (1765) und „Raben- 
net“ (1770), gingen in den 90 er Jahren wieder ein. 

Im Durchſchnitt war der Steintohlenbergbau, die Menge der 
geförderten Kohlen nicht jehr erheblih. Die Art des Abbaus war 
der fogenannte Stollenbau; die Belehnungen wurden ſtets mit 
der Formel gegeben, daß die Gewerken abbauen dürften, „mas 
mit der At (Stollen) gewonnen werben könne“. Verleihungen 
auf ewige Teufe oder auf ein beftimmtes und durch Vermeſſung 
begrenztes Gebiet kannte man nicht. So ift es erflärlich, daß die 
Grubenbefiger in fortwährenden Ctreitigleiten lagen, bie ojt 
zu förmlichen Kämpfen der Bergleute über und unter Tage ge- 
führt haben. Eine geregelte Bergverwaltung und Beauffihtigung 
beſtand nicht; e3 wurde regelrechter Naubbau getrieben und 
in den befjeren Flözteilen meiſt geunterwerlt. Der einzige Beamte, 

den die Eſſener Stiftsregierung für den Bergbau angeftellt hatte, 
war ber jog. Zehntläufer, ein Bauer. Die Stadt Eſſen beſaß zwar 
eine „Kohlbergsordnung, die den 6. Juni 1725 vor Rath und 
Xorftand abermalen verlefen, approbiret und fonfirmiret worden“!), 
befümmerte fih im übrigen aber wenig um die Durchführung 
einer geregelten Auffiht und beſchränkte ſich auf die Zehnt-Er- 
Hebung, die zudem noch jehr unregelmäfig war. Daß es in Nelling- 
Haufen und im Byfang, wo nicht einmal eine befondere Mutung 
notwendig war und jeder auf jeinem Grundſtück einfchlagen durfte, 
nicht beſſer war, ift begreiflich. Co fam es, dab oft an verfchiedenen 
Stellen auf ein» und derfelben Vant eingefchlagen wurde, moburd) 
es dann wieber zu Zwiſtigkeiten fam. 

Die Beſitzer der einzelnen Zehen, die Gewerfen, waren 
meift Mülheimer, Rufrorter oder heimifche Kaufleute oder Bauern. 
Gerade die Milheimer, deren Steintohlenbergbau mit dem Jahre 
1700 eine glänzende Periode hinter ſich hatte und deren Stollen 
meift ſchon abgebaut waren, hatten einen großen Teil der Fett- 
toplen-Oruben bei Eſſen an ſich gebracht?) und betrieben ihren 
Handel fajt ohne Konkurrenz. Bis Mülheim war zudem die Ruhr 
ſchon vor 1770 ſchiffbar. Zwar war die Echiffahrt mit großen 

1) Abgedrudt bei J. Ph. Funde u. 8. Pfeiffer: geraicne des Fürften- 
tums und der Stadt Eijjen. Mülpeim-Rube 1848. ©. 347 ff. 

+) Ein Veihiel gibt v. Waldihaufen a.0. ©, ©, 11, Bon 80 Ar 
teilen der Gewerfichaft Sälger-Af befahen jehs Müldeimer Kaufleute 
40 Anteile, acht Candivirte in Altendorf, Frohnhaufen und Holfterhaufen 
28 Anteile und zwei Cifener Bürger 12. Die Neuafer Gewertichaft jepte 
fich aufanmen aus elf Mülheimer Naufleuten mit 56 und achtzehn Land- 
wirten mit 40 Anteilen, Nach der Konfolidation der beiden Zechen tritt eine 
bedeutend ftärtere Deteiigung der Efiener Vürger hervor, die jept mit 
48 Anteilpabern vertreten find, 
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Schwierigfeiten verbunden, doch hatten die dortigen Kohlen- 
Händler immerhin den Abſatz zum Rhein völlig in der Hand, 
1740 hatten fie fi jogar zu einem Ringe zufammengefchloffen 
und erhöhten in kurzer Zeit ben Preis der Steintohlen von 27 bis 
28 Taler für 100 Gang bis auf 45 Taler. Sie tonnten in Werben 
den Gang Kohlen für 51, Stüber kaufen, den fie in Berg zu 18 Stü- 
ber weiterverfauften.t!) Noch in jpäteren Jahren hatten die Mül- 
heimer und NRuhrorter ben Werbener Kohlenhanbel größtenteils 
in Händen?) Dagegen finden wir im Eſſener Diftrift bei dem 
Aufſchwung bes Steintohlenbergbaues in ber Mitte des 18. Jahr- 
hunderts eine Reihe von jelbftändigen Händlern, welche die Kohlen 
in der Mehrzahl ebenfalls nah Mülheim abjegten. Wenn ber 
Landtransport das Produkt der Eſſener Bergwerke auch verteuerte, 
fo mar e3 wegen feiner Güte doch jehr gefucht. Namentlich lieferte 
die Zeche Nötgersbanf eine vortrefflihe Kohle. Über den Weg 
von Eſſen über Frohnhaufen nad Mülheim Haben wir bei ber 
Betradhtung der allgemeinen Handels- und Wegeverhältniffe oben 
ſchon Näheres ausgeführt.) Von Byfang und Überruhr wurden 
die Kohlen auf Pferden ins Bergiſche gebracht, denn zum Wagen- 
transport waren die Wege meiſt zu ſchlecht. So kommt es, daß 
noch heute im Bergiich-Märkifhen „laufen as en Kolbriver" 
eine geläufige Nedensart ift.*) 

Schon mehrfach wurde darauf hingewieſen, daß um das 
Jahr 1750 eine aufwärts gehende Vewegung Pla griff, 
um den Steinfohlenbergbau nupbringender zu geftalten. Die 
Urſachen, die den Anftoß zu diefer Bervegung gaben, find zwiefach. 
Einmal war es der beginnende Mangel an Holz, der allmählich 
zwang, zur Kohlenfenerung überzugehen, dann bildete die fich 
ausdehnende Eifeninduftrie einen weiteren Anftoß, die reichen 
Schäße des Ruhrbedens in rationeller Weije auszubeuten. Voran 
ging hier wieder die preußifche Grafichaft Mark. Seit Beginn 
des 18. Jahrhunderts arbeitete die preußiiche Regierung an der 
Hebung bes märtifchen Steinfohlenbergbaus ſchon aus finan- 
ziellem Intereſſe, da man den Zehnten beanfpruhte. Den Ber 
mühungen und eingehenden, eifrigen Arbeiten des Bergrates 
Deder it es zu verdanken, daß die Mark ſchon 1737 ein verbefiertes 
Bergrecht und eine Zentralbehörbe, das Vergamt zu Bodum, 
erhielt. Die Folgezeit lehrte, von wie außerordentlihem Einfluß 
auf die Regelung der bergbaulihen Verhältniſſe diefe Einrich- 
tungen fein follten. Heinßmann jeßte als Vergmeifter Deders 
Reformen fort; feinen Arbeiten verdanfte man das Zuſtande- 

2) 8. Stiche: Ruhrſchiffahrt. 
2) I. X. Engels: Reife nad) Werben, ©. 62 
®) Siehe oben ©. 116. 
+ D. Shell: Die ehemaligen Kohlentreiber. Rheiniſch-Weſtfaliſcher 

Auzeiger, Elfen 1908, Nr. 65. 
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kommen der revidierten Bergordnung des Jahres 1766, der übrigens 
das ſächſiſche Bergrecht zugrunde liegt. Unter dem „Direltions— 
prinzip“, bei dem in der Hauptſache alles in der Gewalt der Berg⸗ 
behörde liegt, nahm der märkijhe Bergbau an Bedeutung zu. 
1755 waren auf 110 Zedhen 688 Bergleute in Tätigkeit. 1766 wurden 
135 481 Malter Kohlen in einem Wert von 46 592 Neichstalern 
gefördert. Um dem Kohlenabjat neben den durch den Freiherrn 
von Stein gejchaffenen Wegebauten weitere Erleichterungen zu 
ichaffen, wurde das Projeft der Ruhrſchiffahrt von der preußiſchen 
Negierung mit Eifer betrieben!) Schon 1649 war die Schiffbar- 
machung der Nuhr von der preußifhen Regierung in Ausjicht 
genommen, doc) exit al3 der Kaufmann W. Engels von Kettwig 
den Anfang machte, die Werdenſche Kohle auf der Ruhr nach 
Kettwig zu verfahren, um von hier aus die Weiterverfendung ins 
Bergifche zu bewerfitelligen, griff man bie alten Pläne wieder auf. 
1770 wurde in Kettwig das erite Schiff mit Werdenſcher Kohle 
„in Gegenwart vieler Hundert Menfchen" ausgeladen?) 1780 war 
der Strom bis in die Nähe von Unna durch Schleufenbau ſchiffbar 
gemadt. Welhen Aufſchwung der Abſatz der märtiihen Zehen 
zur Ruhr nahm, zeigt folgende dem „Glüdauf“ 1865, Nr. 3, ent» 
nommene Tabelle (Ungabe in Tonnen & 4 Scheffel): 

Jahr Gejamtprobuftion davon Abſatz zur Ruhr 

1739/40 148 413 — 

1749/50 162 158 — 
1759/60 215 544 _ 

1769/70 366 646 31354 

1779/80 475 101 47 279 
1790 663 214 198 854 
1800 885 406 266 914 

Die vorjtehenden Zahlen weiſen far die Entwidlung des 
Bergbaues in der Mark nad), deſſen Produktion bei der eifrigen 
Förderung, die er von der Regierung erfuhr, und im Anſchluß 
an die Entfaltung der märkiſchen Eijeninduftrie ſich verſechsfachte. 

Doch kehren wir zurüd zu den troftlofen Zuftänden, die der 
regelloſe, ohne jede Aufficht betriebene Bergbau in den beiden 
Stiftsgebieten Eſſen und Werden gezeitigt Hatte. Daß auch Hier 
der Mangel an Holzkohle und die Entwidiung der Verkehrswege, 
namentlih die Schiffbarmahung der Ruhr, einen nachhaltigen 
Einfluß auf den Steinkohlenbergbau und bie Höhe der Produltion 

») Bol. zur obigen Darlegung befonders W. Achenbach, M. Neuf und 
«. weiter 0.0. ©. Zur Ruhrfchiffahrt und Wegebau, oben ©. 113 ff. 

1 Engel: Dentwürbigsten ber Ratur un) Sum, Belgien uf. 
in ben Al. Prenh. niederchein.woeftf. Provinzen. erden 1817, 
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ausüben mußte, ift nicht zu verfennen. Leider fehlen uns alle 
Berichte über die Höhe der Produktion vor 1800.) Einen Teil 
der geförderten Kohlen nahm die Eifeninduftrie?) im Lande felbft 
in Anſpruch; im Werdenſchen lagen eine Anzahl Hammerwerfe, 
in Eſſen ward Ende des Jahrhunderts die Hütte Neueſſen in Lipper- 
haide angelegt. Es war die Zeit des Erwachens des Erzbergbaues 
an der unteren Nuhr und Emfcher. Wir haben die Anfänge bes 
Hetterjheider Erzbanes ſchon kennen gelernt; 1671--73 finden 
wir Sehnmutungen und Erlaubnijje, um Bleierz zu „Stehle am 
Spilfenburg, im Iſingerfeld und im Stift Nellinghaufen in der 
Heiden“ zu graben, verzeichnet.) Noch 1740 wurbe Franz Ferbi- 
nand Freiherr von Wenge zum Died von der Fürft-Abtiffin mit 
dem „Bleiberg auf Iſingerfeld bei Steele“ belehnt; 1789 wurden 
auf der Lipperhaide Eifenfteinlager entdedt, kurz, das Ende bes 
18. Jahrhunderts zeigt und einen Aufſchwung des gefamten 
Bergbaues. 

Der Anbruch des neuen Jahrhunderts brachte eine wichtige 
politiiche Anderung in der Regierung der beiden Stifter. Es war 
die Zeit, wo Napoleon kurzerhand das bunte Bild der vielen Länder 
und Ländchen im Herzen Europas zeritörte. Nach dem Negens- 
burger Reichsdeputations-Hauptſchluß vom Jahre 1803 wurde 
die Säfularifation der geiftlihen und die Mebiatifierung 
einer Neihe weltliher Fürften zur Entihädigung der Herrſcher 
durchgeführt, welche bei der Abtretung des linken Rheinufers an 
Frankreich Verluſte erlitten hatten. Unter ben Entihädigungs- 
ländern, die Preußen für das abgetretene Iinfsrheinifche Kleve, 
für Mörs, Geldern umd einige fonftige Heine hollänbiihe Be» 
figungen befam, waren die Abtei Eſſen und Werden und die freie 
Stadt Ejjen.t) Die Einverleibung in den preußiſchen Staat hatte 
eine ganze Reihe von Umgeftaltungen in den beiden Stiftern zur 
Folge, die namentlih aud) den Bergbau betrafen; durch das 

Patent wegen Verwaltung des Bergregals in den bisherigen 
Stiftern Ejjen und Werden“ vom 12. April 1803 erhielten die das 
Bergregal betreffenden Beſtimmungen bes allgemeinen preußi— 
ſchen Landrechts und die Heve-märkijhe Bergordnung vom Jahre 

2) 1801 wurde der Kohlenertrag im Eſſendiſchen auf 400.000 Ringel 
(= 30 bis 40 000 Tonnen), im Byfang auf 100 000 und im Werdenjden 
auf 600.000 Ringel gefhägt; auf der Ruhr winden davon fat %,, nämlich 
750 000 Ringel, beförbert. N. Ribbed: „Die Bereinigung des Stiftes und 
der Stabt Elfen mit beim preufifchen Glaate." Olfen 1002, ©. 22. 

2) Siehe Hierzu das folgende Kapitel über bie Efien-Werbener 
Giien-Indufteie. ©. 152 ff. 

3) B. Orevel: Materinlien zur Geſchichte der Stadt Steele, ©. 8. 
4) Breußen Hatte ſhon auf Grund der Veftimmungen des Sunevilfer 

Friedens (9. Februar 1801) durch das Patent d. d. tönigsberg 6. Jumi 1802 
von ben Abteien Eiien, Werden und Elten Befik ergriffen. 
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1766 Gejegestraft.!) Wohl feine Anordnung der neuen Regierung 
tief joviel Exbitterung hervor. Es war den Gewerken unbegreiflich, 
daß fie jetzt aufs ftrengfte bevormumdet wurden und „von nun an 
aufhören follten, die aus dem Eigentumsrechte fließenden Be— 
fugniſſe zu genießen.“) Ja der Widerftand ber Gewerfen ging 
ſoweit, daß bie Regierung durch militärifche Erefution und Zwangs- 
einquartierung die Durchführung einer geregelten Ordnung er- 
zwingen mußte. Den Zuftand der Zechen dharakterifiert ber Aſſeſſor 
Eappell in den Worten: „Es kann nicht unerwartet fein, den 
Grubenbau jelbft im jchlechteften Zuſtande zu finden. Es zeichnet 
ſich in diefer Beziehung das Eſſendiſche Gebiet, jowohl der Stadt 
als des Stiftes, aus und wird wohl faum eine Gegend zu finden 
fein, wo der Bergbau weniger funftgemäß und mit weniger Rück- 
ficht auf die Nachfommenjchaft betrieben worben wäre.“ 

Die Zwangsmaßregeln, mit denen die preußiiche Regierung 
vorgehen mußte, um den Widerftand der Gewerfen zu brechen, 
konnten ſicherlich micht dazu beitragen, die ohnedies von ber Ein- 
führung mancher Neuerungen — Stempelpapier, Salzmonopol uf. 
— nicht fonderlich erbauten Untertanen zu gervinnen. Die Gewerken 
jegten vor allem ihre Hoffnung auf die kommende franzöfifche 
Herridhaft, ber fie begeiftert zujubelten; durch biefe überrafchende 
Freude,“ Heißt es in einer Eingabe an den neuen Herricher, den 
Herzog Joachim Murat von Kleve und Berg,’) „finden wir uns 
um jo mehr gerührt, ala Eure Kaiſerlich Königliche Hoheit ung bei 
unferem perjönlichen in der letzteren Oftern-Woche gewagten Zu— 
ſpruche der unverzüglihen Abhilfe der verjhiedenen, uns vom 
preußiſchen Bergamte zugefügten Beſchwerden (jobald es nur in 
Höcjftdero Macht ftehen würde) huidreichſt zugeſichert haben.“ 
Da jolften fie ſich allerdings enttäufcht jehen. 

Zweites Kapitel. 

Die Jahre von 1806 bis 1813. 

Ber die Geſchichte der erften Periode der preußiſchen Herr- 
ichaft in den Stiftsgebieten von Eſſen und Werden nicht näher 
fennt, wird bei dem Ton der an ben Herzog Joachim Murat ein» 
gereichten Petitionen fich nicht wenig verwundert fragen, wo denn 
der Patriotismus unferer Vorfahren geftedt habe. Gemach! 

1) Vergleiche hier X. Ribbed: Die Vereinigung des Stiftes und der 
Stadt Effen mit dem vreußiihen Stante. Eifen 1902. — Fr. Aörholg: Die 
Sähularifation und Organiation in den preufiihen Entihräbigungsländern 
&fien, Werden und Elten. 1802-1806. Münfter 1907. IV. Terwaltung 
von Bergbau und Ruprfchiffahtt k 

2) OBA. D., Fad) 3, Rep. 3, Nr. 4; hier eine Reihe von Petitionen 
der Gewerfen. 

3) ®gl. oben S. 111, Anm. 3. 
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Den hatten jie wohl, doch nur für ihre Ländchen. Was ging fie 
Preußen an! Ein deutſches Vaterland Fannten fie nicht mehr: 
am 6. Auguft 1906 hatte Franz II. die deutſche Kaijerfrone nieder- 
gelegt, das letzte Zeichen des einjt mächtigen Kaijerreiches, deifen 
Zuſammenbruch feit der Gründung des Rheinbundes im Juli 1806 
unabänberlich geweſen war. 

„Und dad Band der Länder ift gehoben, 
Und die alten Formen ftürzten ein; 
Nicht das Weltmeer hemmt des Krieges Toben, 
Nicht der Nilgott und der alte Rhein." 

So Hagte Friedrich von Schiller zu Beginn des neuen Jahrhunderts. 
Nun war das „heilige römifche Reich ſchwerfälligen Angedenkens“, 
wie J. Görres es 1798 genannt hatte, dahin. Gewiß, man brauchte 
ihm feine Träne nachzuweinen, denn e3 hatte jeit Jahrhunderten 
nur noch ein Scheindafein geführt. Und in einer Zeit, da Deutſch— 
lands Fürften die Treue gegen das Habsburger Herrſcherhaus 
gegen Königskronen „von Napoleons Gnaden“ eintaujchten, kann 
man es bem Volle nicht verargen, wenn es einem Franzojen als 
dem kommenden Dertſcher entgegenjubelte. „Enblid) hat die höchſte 
Vorſehung uns de3 fo lange erjeufzten Glüdes gewürdigt, uns 
mit einem neuen Herricher, unſerem teuerften, jo milden als ge— 
rechten Landesvater (Höchſtweſſen Scepter wir mit unfterbliher 
Anhänglichteit verehren) zu begnadigen,'t) jo begrüßen die Kohlen- 
gewerfen die neue Hereihaft. Gewiß, ihre Erbitterung war, 
wenn aid) nicht ganz gerechtfertigt, jo doch am eriten zu verftehen. 
Derjelde Ton erklingt aber auch in einer Petition der Deputierten 
des Eſſendiſch⸗Werdenſchen Landes, in ber es heißt: 

„Jeder Untertan vernahm es mit dem Gefühl der aufrichtigſten 
Freude, als die Bejigungen jener Länder im hohen Namen Eurer 
Kaiferl. Kgl. Hoheit proflamiret wurde, jeder Untertan ſegnet 
diefe Zeitperiode, und indem er mit Wehgefühl in die harte Prü- 
fung der Vergangenheit zurüdblidt, nährt er eine deſto hellere 
Ausſicht der Zukunft, die ihn einem fanften Scepter angehören, 
und Schuß bey mohlertvorbenen Gerechtiamen ficher hoffen läßt.“2) 
Es war nur zu natürlich, daß eine Übergangszeit, wie fie die Periode 

1) EBA. D., Eifen-Werben. Fach 3, Rep. 3, Nr. 5. 
*) a.a. D. Die Petition ift unterzeichnet: 

für die Stadt Elfen von Romberg, Stemmerich, Böhmer, Arens, 
Korn und -Rellermann; 

für Etift Eiien: 
Gemeine Borbed von Büllmann, Rotthaus, Wilms; 

Earnap von Hannenoindel; 
Stadt" Steele won Dubois und Arnolds; 
Relfinggaufen von Stemmer und Kort; 
Oberruhr von Cappert; 
Vhfang von Deilman umd Rofe; 

für Sand Werben von Büsgen und Medenftod: 
für Hufard und Borftfelb von Herinfen. 
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von 1802 bis 1806 darſtellt, eine „harte Prüfung“ werden mußte, 
wie jede Veränderung eines Zuſtandes Härten mit ſich rt. 
Wogegen richteten ſich denn die Klagen der Gewerken? 
dieſelben Beſchwerden, die ſie immer wieder bei der preußiſchen 
Regierung eingereicht hatten: gegen die Einrichtung einer Berg- 
bau-Berwaltung, wozu 1806 noch „bejonders bemerkt wird, daß 
das Bergamt al3 ein dem Bergbau ſowohl wie dem landesherr- 
lichen aerario jelbit nachteiliges Perjonale bey der neuen Landes- 
Organiſation ganz abgejchafft werben möge;" gegen bie Höhe 
der Berggefälle mancherlei Art, die jich allerdings verdreifacht 
hatten, und endlich gegen die drüdenden Abgaben bei der Ruhr- 
ſchiffahrt. Die wiederholten Eingaben der Arbeiter wandten jich 
vor allem gegen die Knappſchaftskaſſe. Der Beitrag dazu fürze 
bei den teuren Zeiten zu jehr den Lohn, und die Erwartungen 
auf ausreihende Hilfe in Krankeitsfällen u. a. m. hätten ſich 
nicht erfüllt.t) 

In den Petitionen berief man ſich auf Zufagen über die Ab— 
änderung der Anordnungen, welche zur Beſchwerdeführung An— 
laß gaben, auf Zujagen, welche, wie oben erwähnt murbe,?) der 
Großherzog — feit Juli 1806 führte Joachim Murat diefen Titel — 
in der Oftertwvoche den Deputierten der Gewerfen gegeben Haben 
joltte. Doc) alles war vergebens, das Eſſen-Werdenſche Bergamt 
blieb beftehen.?) 

Unter preußiſcher Herrichaft tvar das Eſſener Bergamt dem 
DOberbergamte zu Wetter, das man 1805 endgültig von diejem 
ſchwer erreichbaren Städtchen nad Eſſen verlegte, unterjtellt 
worden. Dieſe Behörde fand bei den Verwaltungsmagimen der 
franzöfifchen Negierung feinen Pla. Sie wurde zwar erft am 
1. Oftober 1810, nachdem fie im Mai 1807 nad) Bochum über- 
gefiedelt war, völlig aufgehoben, dod) war die Trennung des 
Ejien-Werbdenjchen Vergamtes vom Oberbergamte jhon am 
30. Dezember 1806 durch das nachſtehende Delret ausgeſprochen 
worden: 

Le ministre des finances. 

Considerant que administration des mines de houille exi- 
stant dans les pays d’Essen et Werden actuellement rdunis aux 
stats de son Altesse Imperiale et Royale le Grand-Duc de Berg 
est confi6e en partie & des personnes, qui rögissent des mines 

1) OBA. D., Fach 3, Rep. 3, Nr. 5, Petitionen vom 14. und 18. No» 
vember 1806 und vom 4. April 1807. 

2) ©. 128, 
3) Bol. zum Folgenden: M. Reuf, Beigiäte bes Oberbergamtes und 

. Schmidt: Le Gr.-D. de Berg. ©. 
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&trangeres et qui d’ailleurs n’ont point prete serment de fidelite 
au souverain actuel!) a arröt& et arröte ce qui suit: 

Art. I. 
Il y aura pour le pays d’Essen et Werden une administration 

independante de celle des pays voisins. Cette administration 
entrera sur exereice le premier Janvier 1807. 

In den folgenden Artifeln wurde zum Direltor der neuen 
Verwaltung der Aſſeſſor Cappell ernannt, zum Aſſeſſor der Sekre⸗ 
tair Figge. VBergrichter wurde von Poeppinghaus. Als zweite 
Inſtanz bei richterlihem Verfahren wurde der Domänenrat zu 
Düfjeldorf beftimmt.2) Nach Einführung der franzöfiichen Gerichts- 
verfafjung wurden jedoch die Berggerichte aufgehoben. 

Bis zum 1. März 1808 hatte man nod) feine bejondere Zentral» 
behörde für den Bergbau des Großherzogtums eingerichtet, ſondern 
hatte e3 bei den alten Lofalverwaltungen für den Bezirk Eſſen— 
Werden, für dad Arrondijjement Dillenburg und einem VBergbau- 
Inſpeltor für das alte Herzogtum Berg gelaſſen. Dieſe Behörden 
Torrejpondierten unmittelbar mit dem Finanzminiſter. Nach Ein- 
verleibung der früheren preußiichen Beſitzungen Münfter, Mark, 
Lingen, Tedlenburg und Dortmund wuchs der Umfang dev Ge- 
ſchäfte fo bedeutend, daß der Finanzminifter fie nicht mehr allein 
erledigen fonnte. Unter Mitwirkung des früheren preußiſchen 
DOberbergamts-Direltord Ead, des Direktors der Salinen Meyer, 
des Bergwerks⸗ und Fabrikdireftors im Arrondilfement Dillenburg 
Becher und endlich des Vergrates Hardt arbeitete man einen 
neuen Organifationsplan aus. Dana) trat vom 1. Juni 1808 
eine vorläufige Administration generale des mines, usines et 
salines in Kraft, der alle Zofalbehörden unterftellt wurden. Hardt 
ward Generaldirektor, ihm zur Seite ftanden drei Generalinipet- 
toren: Becher für den Erzbergbau und die Metallinduftrie, Meyer 
für die Salinen, Sad für den Steinfohlenbergbau und die Stein— 
brüce. Von den drei Inſpektoren bereijte abwechſelnd immer 
einer das Land, während die beiden übrigen zu Düſſeldorf, dem 
Sitz der Verwaltung, mit Hardt ben conseil des mines bildeten.?) 
Die ganze Drganijation war, wie gejagt, eine nur propiforiiche 
und ilt weder von Joachim Murat, noch von Napoleon endgil ig, 
bejtätigt tworben. , Man lieh alſo die Dinge weitergehen, wie bis— 
her, b. h. für Eſſen-Werden blieb die alte Art der preußiichen 
Zermwaltung beftehen, bie fich in allgemeinen aud an bie früheren 
Vorſchriften und Verordnungen hielt, zumal da das Bergamt 
zum überwiegenden Teil mit ehemals preußiſchen Beamten bejett 

1) Der Direltor Sad, der Cberbergrichter Völling und der Oberberg- 
meifter Krone, ferner mehrere Eubalternbeamte hatten bie Eibesleiftung 
veriveigert. 

2) Gr. ®., Vergwerlsfachen, Rr. 26. 
3) &r. ®., Bergwerfsjahen, Nr. 25. 
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blieb. Die Gewerken fügten ſich denn auch allmählich der Ordnung, 
und ſicher zu ihrem Xorteil, wie die Fommenden Jahre ihnen 
zeigen follten. 

Un jedoch eine gleichmäßige Organifation des Vergbaues 
in alfen Departements des Großherzogtums Berg durchzuführen, 
erbat jich der faiferliche Negierungstommiffar Beugnot die Ente 
jendung des Chefingenieurs des franzöfiichen Bergbaues Heron 
de Villefosse,!) der im Jahre 1808 den Bergbau des Königreichs 
Reftfalen neu organifiert hatte. Im Mai 1809 begann Villefosse 
jeine Tätigfeit, der wir einen eingehenden, jehr interefjanten Be- 
richt über die Lage des bergiihen Bergbaues verdanken, auf den 
wir noch mehrfach zurüdgreifen werden. Über die Verwaltung 
in den früher preußiſchen Bezirken, namentlich von Ejjen-Werden, 

foricht er ſich lobend aus?): „on peut assurer que dans Mark, 
Essen et Werden les mines sont exploitees de la maniere la plus 
avantageuse pour |'Etat et pour les partieuliers.“ Die eingehenden 
Vorſchlage zur Errichtung einer neuen, das ganze Land umfaljenden 
Drganifation der Verwaltung und bes Betriebes beim Bergbau 
gründen ſich denn auch völlig auf die preußiihe Verfaffung; doch 
befürwortete er bejonders das Prinzip der „Bergfreiheit“ unter 
Aufficht des Staates. Das Necht der Ausbeute follte den Altionären 
zugeftanden werden, unter denen der Souverän einen Pla erhielt 
(Freitugen!); dazu jollte dem Staatsihag der Zehnte gegeben 
werden. Das Projeft Villefosse wurde nicht durchgeführt, 
da es, wie Beugnot ihm vorwarf, das Anterefje des Fiskus zu 
wenig beachte. Dagegen wies ein Erlaß Beugnots vom 28. Sep- 

tember 1810 den obengenannten Generalinfpektoren beftimmte 
Diſtrilte an: der Inſpektor der metallijhen Induſtrie Hatte in 
Siegen feinen if zu nehmen, der der Calinen in Unna, endlich 
der Infpeftor des Steinfohlenbergbaues in Dortmund. Im gleichen 
Erla wurde der Vergmeifter Krone zum Direktor des Eſſen— 
Werdenſchen Bergamtes ernannt, deſſen Nachfolger 1811 Ehr. E. 
Stifft wınde. So blieb denn die Organifation von 1808 beftehen. 

Die Gewerten ſöhnten ſich allmählich auch mit den neuen 
Berggefällen aus?) die zu verringern Joachim Murat ficherlic, 

9 ArFıV, 1860. — Ch. Schmidt, Berg, &. 310 if. — In den Jahren 
1803 bis 1805 hatte Villefosse fih um ben Harzer Bergbau fehr verdient 
gemacht, indem er die Zerftörung der Gruben bei der frangöfifchen Offupation 
hinderte. Friedrich Wilhelm II. von Preußen dankte ihm in einem Hand- 
ichreiten vom 18, Juli 1814 für die Dienfte, die er dem preußiihen Bergbau 
ertviejen hatte und jandte ihm zum Zeichen feiner Anertenmung einen 
Vrillanteing mit feinen Anitialen verziert. Schmidt a. a. ©., ©. 312, Anm. 1. 

2) Von der Einführung des preufiichen Vergrechts in Efien-Werben 
heißt 03: „I on est d&jü rösult6 depuis sopt ans de trös heureux effots pour 
In conservation de ces &tablissements qui jusqu’alors avaient &t6 aban- 
donnds ü Vinexperience et A Ia cupidit& des particuliers,“ 

®) So werden in den jährlichen Yudgets — feit 1807 war ein geotdnetes 
NRechmungsweien auf ben Gruben durchgeführt — die Eintünfte aus Straf. 
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feine Luft trug. Es iſt wahr, die Neubelaftung war feine geringe: 
Preußen hatte die Rezeßgelder eingeführt — eine jährlihe Ab- 
gabe der nicht betriebenen Zehen für die Fortdauer der Konzeſſion 
—, die Mefgelder, die für die ftaatlicherjeits vorgenommene Kohlen- 
vermefjung gezahlt wurden, die Freikuxgelder, die der Staat als 
ideeller Mitgewerte von allen Gruben erhielt, endlich das Dua- 
tembergeld, welches „zur Erhaltung der Gejchworenen und anderen 
gemeinen Bergmwerts-Notdurft von jeglicher Zeche alle Woche 
zu vereinnahmen und zu berechnen ift," wie es in der märkiſchen 
Bergmwertsordnung von 1542 heißt. Die Gewerken jahen wohl 
ein, daß das „höchit nachtheilige Perjonale“ de3 Bergamtes in 
der Verwaltung ber Gruben doch Nützliches leiſte, und zahlten 
fortan ohne Murren die Abgaben.t) 

Über die Auflagen der Ruhrſchiffahrt, Die aud) zu Beſchwerden 
Anlaß gaben, Haben wir fpäter des näheren bei der Betrachtung 
der Abfagbedingungen zu jprechen. Gehen wir, bevor wir uns 
zur Darlegung des eigentlihen Bergbaubetriebes wenden, noch 
kurz auf die Knappfchaftsverhältniffe ein.?) 

Die Einführung der preußiihen Bergwerksgeſetzgebung in 
Eijen und Werden brachte die Ausdehnung des märkiſchen Knapp⸗ 
ſchaftsreglements auf die neuen Lande mit fi. Für das Eijen- 
Werdenſche Bergamt beftand anfangs feine bejondere Knapp— 
ichaftstajje, fie war mit der märkiſchen vereinigt, und die Ejjen- 
Werdener Bergleute trugen ſich mit den märkiſchen in basjelbe 
Regifter ein. Allerdings mweigerten jie unter der preußiſchen Re— 
gierung de3 öfteren die Eintragungen und wurden in ihrem Wibder- 
ftande von den Gewerken beftärkt. Nach der Regierungsänderung 
gewöhnte die Zeit auch die Bergleute allmählich an die beibehaltene 
Verfafjung, und man wünjgte nun an den Vorteilen der Kaffe 
teilzunehmen, zumal da alle jonjtigen Privilegien abgejchafit 
worden waren. So hörte vor allem die Befreiung von der 
Konjfription, mit bem Jahre 1807 auf, „da,“ wie es in der Bekannt⸗ 
machung heißt, „Sr. K. 8. Hoheit nunmehr zu verorbnen geruht 
haben, daß die den Fabrildiſtrikten bisher bewilligte Befreiung 
vom Militärdienfte gegen Entrichtung eines Geldfurrogats nicht 
mehr ftatt finden, ein jeder Bezirk vielmehr für jedes Jahr feine 

geldern jährlich geeinger angefegt, „feitbem Gewerte, Schichtmeifter und 
Bergleute fih der Ordnung fügen und die Prozeſſe abnehmen." Gr. 8, 
Vergwerlsfahen, Nr. 38, iolio 244. 

%) Durch Erfah vom 22. Oftober 1807 (3. 3. Scotti, Nr. 2000) wurden 
alle noch ſhwebenden fisfaliichen lagen und Unterjuhungen wegen Ver- 
gehen in Vergwerisſachen im dem Lande Eijen und Werden, welche ſich 
dor dem Regierungstvechiel zugetragen hatten, niedergefchlanen, eine Mah- 
nahme, die zur Beruhigung der Gewerfen jehr beitrug. Siehe au) „Allg. 
Kolit. Nachr.” 1807, Nr. 89. 

2) Gr. ®., Bergwerfsfachen, Nr. 27. Siehe dort einen eingehenden 
Bericht Krones vom 21. September 1812. 
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rRekruten in natura ſtellen folle.“*) Allerdings nahm die Regierung 
anfangs nod) auf den Vergbau und die Induftrie Rüdficht, indem 
fie fi) Die Namen ber geloften tüchtigen und brauchbaren Arbeiter 
einjenden fieß und fie bei der definitiven Auswahl beſonders be- 
rüdjichtigte. Erſt als mit den Jahren die Konftription ausgebehnter 
murbe, erhoben fich, namentlich aus bergbaulichen Kreifen, Klagen 
über Mangel an Arbeitskräften, während die anderen Induſtrie-⸗ 
zweige hierdurch weniger betroffen wurden, da fie ber ftete Rüd- 
gang der Geſchäfte jogar noch zu Arbeiterentlaffjungen nötigte. 
Im übrigen famen durch Reklamationen, die ſich der General 
direftor Hardt beſonders angelegen fein ließ, manche ber gelojten 
Bergarbeiter frei.?) 

Im Jahre 1807 wurde die Trennung ber Eſſen-Werdenſchen 
von der märkiſchen Knappſchaftskaſſe angeordnet); die ſämt- 
fihen von den Ejjen-Werdenichen Gewerken und Bergleuten ge- 
leifteten Beiträge in Höhe von 11 409 Taler 9 Groſchen 334 Pfennig 
wurden herausgegeben. Die Schwierigfeiten, die diefe Trennung 
im Gefolge hatte, bewirkte die Verzögerung der endgültigen Rege- 
lung einer neuen Ejjen-Werdenjhen Knappſchaft. Diejelbe er- 
folgte erſt durch großherzogliches Reglement vom 20. Oftober 1812. 
Das Statut war ganz dem preußifhen Mufter nachgebildet.t) 

Wenden wir uns endlich, nachdem wir einen Überblid über 
die Verwaltung des Bergbaues gewonnen haben, dem Betriebe, 
der Förderung und den Abfagverhältnifjen zu und zmar vornehm- 
id) des Steinfohlenbergbaues, der ja für das Nuhrbeden twirt- 
ichaftlid) die größte Bedeutung hat. Was vom Erzbergbau zu 

%) Unter preußiſchet Herrſchaft fiegten bei der Entiheibung, ob die 
Kantonverfafiung eingeführt werden folle, die wirtichaftlihen Ideen über 
die militärifchen, denn Werden, Nettwig und der Kohlendiftrift Byfang im 
Eifenihen wurden von der Kantonpflicht entbunden; der Stadt Eifen tamen 
auch die Eremtionen für die Metallarbeiter zugute (Nörholz S. M ff.). 
%is 1807 blieb die Ausnahmeftellung, allerdings hatten die privilegierten 
TVitrifte eine Summe zur Werbung Freiwilliger zu zahlen. (P. Chmig: 
Umlage der Abgaben der Bewohner des ehemaligen Stiftes Werden für die 

it vom Militärdienfte in den Jahren 1806/07. Beiträge zur Geichichte 
tes Werden (Werd. Yeitr.). Heft IX). 

2) So gelang es ihm, den Unterfhichtmeifter Theodot Küper aus dem 
Amt Eifen, der eingezogen und ſchon mit feinem Truppenteil tad) Spanien 
abgerüdt war, von der jpaniihen Grenze wieder zurüdzubefommen. Gr. ®., 
Vergwertsjachen, Ar. 27 

>) Bol. auch Reuß, S. 977. 
*) u bemerfen it noch, da die Ejfen-Werbenihe Berggewerlicafts- 

tajfe 1808 mit der Zehntfaffe vereinigt und damit der Iandesherrlihen Kaffe 
einverleibt wurbe. Die wiederholten Torftellungen des Staatsrates Hardt 
beim Finangminifter Agar, wie jpäter bei Veugnet, hatten feinen Erfolg, 
wenn auch beide eingeltanden, daß der Schritt übereilt und übel beraten 
geweſen jei. 9. Achenbach, ©. 220. 
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verzeichnen ift, wird in dem Kapitel über Eifeninduftrie feinen 
Bla finden.) 

Wir haben im vorigen Kapitel einen Einblid in den regellofen 
Betrieb des ganzen Eſſen-Werdenſchen Vergbaues erhalten, ber 
erft durch die Einführung der märfijchen Organifation unter 
preußifcher Herrichaft jo geregelt wurde, daß Heron de Villefosse 
ihn als einen muftergültigen hinitellte. Pie Art des Betriebes 
war der Stollenbau, der ſich noch bis weit in das 19. Jahrhundert 
hinein als die gewöhnliche Weile der Steinfohlengewinnung er- 

‚hielt. Allerdings waren infolge bes früheren, wenig rationelfen 
Betriebes, der oft zum Naubbau ausgeartet war, die Kohlen, 
namentlid in den weſtlich der Stadt gelegenen Bergwerfen, über 
der Stollenjohle bereit3 zum großen Teil abgebaut, jo daß man 
ji in die Notwendigkeit verjegt jah, zu Tiefbau-Anlagen über- 
zugehen. Von den vielen im Eſſenſchen erſchloſſenen Kohlen» 
bänfen hatten beilpielsweife nur noch zwei zu Beginn der preußi— 
ichen Herrſchaft etwa auf 3 bis 4 Jahre Kohlen über der Stollen- 
johle, auf allen übrigen wurde geunterwerkt, jo daß auf jeder 
Zeche, wie aus den Vefahrungs-Protofollen ſich zeigte, 12, 18 bis 
24 Pumpen vorhanden mwaren.?) Ein Mangel an Kohlen begann 
drüdend fühlbar zu werben, zumal die Nachfrage täglich ftieg. 
Die Zeiten waren vorbei, da der bedeutende Walbreichtum bei 
dem verhältnismäßig geringen Brennftoffbedarf ausreichte. Die 
Induftrie ftellte jet ihre Anforderungen, und es galt, ihr einen 
billigen Brennftoff zu befchaffen. Eine neue Steigerung ber Nach- 
frage trat mit der Einführung der Dampfmajchine in bie inbuftrielle 
Tätigfeit ein, zugleich) aber wurde dieje neue Erfindung dem Berg- 
bau eine gewaltige Hilfskraft. Gerade beim Tiefbau trat das 
Bedürfnis hervor, große Waſſermaſſen zu heben, deren die Hand- 
pumpen nicht mehr Herr werden fonnten. So finden wir denn im 
bergbaulichen Betrieb „Feuermafchinen“ zuerit als Wafferhaltungs- 
maſchinen in Dienft gejtellt und zwar in unferer Gegend zuerſt 
auf der Zeche „Xollmond“ bei Bochum. Bei der Aufitellung 
diefer Majchine war Franz Pinnendahl ald Zimmermann tätig, 
der Mann, der durch den Bau von Dampfmafchinen unferm heimi- 
hen Bergbau noch jo große Dienfte leiften jollte.?) Die erfte 
Waſſerhaltungskunſt, die Franz Dinnendahl ‚grichtete, war bie 
Dampfmaſchine auf der Zeche „Wohlgemut“') im Werdenſchen, 
die 1801 bis 1803 nad) Nemcomen’shem Prinzip gebaut wurde. 
Ihr Kohlenverbrauch belief ſich jahrlich auf 5000 bis 5800 Ringel. 

2) Vol. ©. 156 ff. 
2) Nach Liebrechis Bericht, vgl. DM. Reuß, ©. 25. 
3) Aber Fr. Dinnendahl fiehe eingehendere Ausführungen ©. 171 ff. 
+) Die Zeche Wohlgemut befam von ber neuen, viel angefaunten 

Baiferkunft den Namen „Kunftwert“. 
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Im Gebiet des Eſſener Stiftes!) begann die Zeche Ver. Sälzer 
und Neuaf?) zuerit, von der preußiichen Negierung ermutigt, den 
Tiefbau in Angriff zu nehmen. 1806 gab die Gewerkſchaft dem 
Kunftmeifter Dinnendahl eine Waſſerhaltungsmaſchine in Auftrag, 
mit der biefer eine 15 zöllige Förderungsmaidine verband. Er 
jeldft bemerkt in feinen Memoiren dazu: „Durd) eine zwedmähige 
Vorrichtung, durch eine von mir erfundene neue Förderung, welche 
noch nirgends als jeßt hier eriftiert, brachte ic) es dahin, dah die 
Wagen, welde vor Ort gehen, durch den Seigern Schacht ver- 
mittelſt der Feuermaſchine bis zu tage, wo jie umgejtürzt werden, 
gefördert werden konnten. Es it bemerfenswert, daß ſich jetzt 
eine Reihe Gewerkſchaften vereinigen, um mit gemeinjamen 
Kräften den Tiefbau vermittelt Dampfmaschinen zu beginnen. 
1805 fonfolibieren fid) die Zehen Sälzer und Neuak, im gleichen 
Jahre auch Zeche Hoffnung und Sekretarius-Af.) Die Zeche 
Hagenbed bereitete in den Jahren 1809 bis 1815 den Tiefbau vor.t) 
Allerdings zögerte die Vergbehörde meiftenteils, die Genehmigung 
von Tiefbauanlagen zu erteilen, da fie eine Beeinträchtigung des 
Steintohlenbergbaues durch die Konkurrenz befürchtete. Wie jehr 
ſich aber bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts die neuen Anlagen 
einbürgerten, zeigen folgende Zahlen, die noch angeführt werden 
mögen: es gab 1843 im Eſſen-Werden-Mülheimſchen 20 Tiefbau- 

1) 1805 hatte Johann Dinnendahl auf der Nottefampsbanf eine 
BVafferhaltungsmajchine erbaut. 

2) 1623 wird zuerft des Kohlenabbaues in dem Felde der jegigen Ver. 
Sälzer und Neuat Erwähnung getan; mit der Sälzer-At waren die beiden 
Stollen Rötigers- und Herrenbant geföft worden, während der 1800 an. 
gelegte neue Stollen (die Neue-At) zu der Dred- und Dred-Yerrenbant 
führte. 1804 tonfolibierten fich beide Zechen, doc) wurde erſt am 20. Septem- 
ber 1807 bie Konfolidation offiziell abgeichloifen. 1805 belam bie Geiwert- 
Saft die Erlaubnis zum Tiefbau, 1812 — nad einem gegen die Gewert. 
haft Hoffnung geronnenen Prozeſſe — die endgültige Velehnung. 

3) 1733 wird die Gefelljchajt „Zur Hoffnung“ von der Fürjt-Abtifjin 
im Ctiftsgebiet befehnt, 1759 Hatte fie au vom Magiftrat der Stadt Efien 
bie Erlaubnis zum Abbau innerhalb der Stadtfriebvfähle erhalten. 1802 jür- 
derte fie noch jtellte aber bald die weitere Arbeit wegen der jchlechten Gewinn- 
ausfihten, jo lange feine tieferen Cöjungen erfolgen fonnten, ein. — Die 
Zeche Sefretarius-At hat ihren Namen von dem Ejjener Stadt-Selretarius 
Rupp, der mit der Hobeijenbanf und der Zeche Fettlappen (Strabben>, 
Riedenbanf und Fettlappen) im Stadtgebiet belehut war. 1764 wurde 
der Kirchmeifter Hülfewwitt als Vertreter der Gewerfichait Fettlappen mit 
ben genannten lözen befehnt, doch wurde 1789 der Betrieb der Zeche 
vom Stabtmagiftrat verboten, da man die Entzichung des Naupen-Waljers 
befürchtete. 1803 fürderte ‚ettlaupen nur wenig, fie war auſcheinend zumeift 
verfoffen. 1805 erfolgte, wie oben gejagt, die Nonjolibation. 

*) Die Zeche Hagenbed, die feit 1735 dieſen Namen führt, wird ſchon 
1575 als bas tohlemvert Gois, jpäler Steut, erwähnt, 1820 fomfolidierte 
fie fic) mit der Zeche Krabbenbant, mit der fie feit 1764 jchon die Rieden- 
banf gemeinfam bejah. Bis 1836 wurde wegen Wideripruchs einiger Ge 
werfen bie endgültige onjolidation und der Beginn des Tiefbaues verzögert, 
Diefe Zehen lagen im Stiftsgebiet. 
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zehen”mit 54 Dampfmaſchinen von zuſammen 3289 Pferde- 
fräften. Welch ein Fortſchritt gegenüber den beſcheidenen An— 
fängen im erſten Dezennium des Jahrhunderts!!) Allerdings brachte 
die neue Vetriebsart (Tiefbau mit Schachtanlage) noch manche 
Streitigleiten der einzelnen Gewerkſchaften, beſonders im Ejjen- 
ſchen Diftrift mit ji, da die preußiſche Regierung mit Recht vor 
Beginn des Tiefbaues die Einholung einer neuen Belehnung reip. 
Konzeifion auf „ervige Teufe“ verlangte, während bisher die Be— 
lehnungen, wie wir jahen, ſich nur auf das erſtreckten, was mit ber At 
gewonnen werden fonnte.?) 

Die Zahl und Förderung der Zechen im Ejjen-Werdenichen 
Bergwerlsreviere zu Anfang des 19. Jahrhunderts gibt ung Liebrecht 
in feinem Beriht.?) Die Zahlen find allerdings meift ſchätzungs— 
weiſe feſtgeſtellt. Danach waren 127 verjdhiedene Zechen da, 
von denen jedoch nur 82 im Betrieb ftanden. Dieje verteilten 
ſich alfo: 

Stadt Een... . 2 
Stift Eifen.. . . - 9 
Stift Werden . . . TI. 

Die Höhe ber täglichen Förderung wurde auf 6204 Ringel‘) 
& 13, Scheffel veranjchlagt, das machte bei 265 Arbeitstagen 
eine SJahresproduftion "von 1644070 Ningel oder Gänge aus 
in einem Werte von 214 184 Taler 8 Stüber 9 Pfennig (alt Geld).) 
Die Förderung in der Stadt Eſſen, d. h. innerhalb der Stabt- 
friebpfähle, hatte zur Zeit der franzöfiichen Herrſchaft aufgehört.) 
Die Entwicklung der Förderung und des Abſatzes von 1803 bis 1807 
zeigt die folgende Tabelle,) die zugleich die Anzahl der Zechen, 
die Stärke der Belegſchaft angibt und uns über die Auflagen und 
fonjtigen Betriebsunfojten Auſſchluß gibt: 

3) 9. Achenbach, a. a. D., ©. 65. 
2) Siehe näheres bei A. v. Waldthaufen: Geſchichte der Zeche Ver- 

Salzer und Neuat, ©. 226 ff. 
on Atchenbach und Reuß auszugsweife wiedergegeben. Siehe 

au D. v, Mülmann: Statiftif des Regierungs-Bezirles Düjfeldorf. Jier- 
lohn 1864/87. — 3. ©. v. Viebahn: Gtatiftit und Topographie des Re- 
gierungs-Bezirtes Düfjeldorf. Düjleldorf 1836. 

*) In Effen-Werden fehwantte die Größe des Ningels zwiihen 150 und 
200 Pfund; ber jpäter eingeführte preußüiche Normalringel Jahte 158 Pfund. 

®) Ein Reihstaler = 00 Stüber zu 12 Pfennigen ober zu 8 Deuten. 
*) In ber Stadt begann der Steintohlenbergbau erſt 1840 wieder 

durch Inangriffnahme der Zeche Mathias. v. Velen, Glüdauf 1866, Pr. 32. 
?) Gr. B., Bergwerte, Nr. 25, Anlage II, zu einem Bericht d. 4. 

13. Degember 1808 von P. Geride. Einige Zahlen find berictigt. 
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Einige weitere ſtatiſtiſche Angaben entnehmen wir den Budgets 
für die Vergwerfe;t) danach geſtaltete ſich im Eſſen-Werdenſchen 
der Bergbau im Jahre 1809 wie folgt: 
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Die lette Tabelle zeigt auch die Verſchiedenheit des Abfap- 
gebiete3 ber einzelnen Diftrifte an. Im ganzen genommen über 
wiegt der Debit zur Ruhr bei weiten, dagegen ift namentlich bei 

%) Gr. 8., Vergverlsjachen, Nr. 35. — A F IV, 1860. Beim Rapport 
de Villofomo. 



- 140 — 

ben Zehen im Eſſener Gebiet der Landdebit ftärker. Hierbei iſt 
jedod) zu bedenken, daf die Ejjener Kohle von Mülheim aus zum 
großen Teil auf der Ruhr weiter verjandt wurde und zwar mit 
ber dortigen Kohle gemiſcht. Andererſeits wurde die Kohle ber 
Werdenſchen Zehen zum Teil nur bis Kettiwig die Ruhr hinab- 
geführt, um von da ins Bergiſche verfahren zu werben. Immerhin 
war ber Landdebit verhältnismäßig Hein, namentlich) wegen der 
hier ftart fich geltend machenden Konkurrenz der märkiihen Kohle. 
Auch der Ausbau der Verbindung von Werben über Velbert nach 
Solingen konnte, da er in der Hauptſache erſt gegen Ende des 
Jahres 1813 vollendet war, bem Kohlenhandel noch nicht die 
erwarteten Vorteile bringen, ganz abgejehen davon, daß jeit 1810 
bie bergiiche Industrie völfig darniederlag. Nad) einer Berechnung 
aus ber von Reuß aufgeitellten Abſatztabellet) jtellt jih der Land» 
debit, nad) Tonnenzahl angegeben, wie folgt: 

1804 33721 1809 26 926 

1805 31274 1810 29660 
1806 26254 1811 33354 

1807 25211 1812 32614 

1808 27062 1813 29943 

1814 33932 
Der Hauptabjag ging zur Ruhr, wie Reuß in derſelben Tabelle 
nachweiſt, nämlich von der Gejamtförderung rejp. dem Gefamtabjah: 

1804 81% 1809 78% 
1805 79%, 1810 75% 
1806 80% 1811 72% 
1807 79% 1812 74% 
1808 77% 1813 73% 

1814 4% 
Wir haben oben erwähnt,?) daß ſich zur Zeit der preußiſchen 

Herrfchaft und zu Beginn der franzöfiihen die Beſchwerden ber 
Gewerken auch gegen die Belaftung der Ruhrſchiffahrt mit außer 
ordentlichen Abgaben richtete. Wie waren denn nun dieſe Gefälle ??) 

Gleich zu Beginndererftenpreußifden Herr 
haft in Eſſen und Werden liefen bei der Regierung Eingaben 
der märkiſchen Gewerken ein, die der Befürchtung Ausdrud gaben, 
daß bei der günftigeren Lage der Steinfohlengruben der beiden 
Stiftsgebiete und dem Türzeren Transport nad) Nuhrort dem 
Export märfifher Kohle eine überlegene Konkurrenz erwachſen 
würde. Man bat um den Erlaß eines Provinzialgeſetzes, nad 
deſſen Beftimmungen jeder Kohlenhändler verpflichtet fein müſſe, 
das gleihe Quantum an Kohlen auf den Ejjen-Werdenihen und 

!) Seite 68. 
2) Rgl. ©. 133. 
3) v. Bellen, Glüdauf, 1806, Nr. 33 ff. — H. Achenbach, ©. 221 f. 

— Fr. Körhol, ©. 110 ff. 
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mãrkiſchen Zechen zu kaufen. Die Regierung konnte ſich zu einer 
ſolchen Polizeimaßregel nicht entſchließen, mußte jedoch anderer- 
jeits Sorge tragen, den Ausfall, ben die Ruhrichiffahrtstaffe durch 
die bevorftehende Aufhebung aller Paſſagezölle auf dem Rhein 
— jie wurde tatfädjlich durch den $ 39 des Reichsbeputations- 
hauptſchluſſes ausgejprochen — erleiden mußte, auszugleichen. 
Eine geeignete Maßnahme, den bejorgten Wünſchen ber märkiſchen 
Gewerken entgegenzufommen und zugleich den Ausfall der Boll- 
einnahmen zu beden, fand ſich in bem von Liebrecht vorgefchlagenen 
Differential-Tarife, nad) dem auf fämtliche ruhrabwärts ver- 
fahrenen Kohlen eine allgemeine Abgabe in einer nad) Maßgabe 
ihrer näheren Lage nad) Ruhrort fteigende Progreſſion gelegt 
wurde. Danach trat folgende Staffelung der Ruhrſchiffahrts- 
gelber pro Malter Kohlen ein (für die Zeit der franzöfiihen Re— 
gierung find die Abgaben nad) Centimes berechnet)t): 

von ben Kohlen, bie gelaben wurden Str. Cis. 

1 unterhalb der Schleufe zu Witten... %| 3 
” ” ” „ Steindaufen . 1 6 

3 5 „ "mom Herbede.... 1%, | 9 
Et von nÖtepl... 2 |12 
Emm Blantenftein. 214 | 15 
|. " ”» n Hattingen... 3 | 18 

7. ” » u » Dahlhaufen . 3% | 21 
8. ” D D „St... 4 24 

Mn Spillenburg . 414 | 27 
FE nm Robmannsmühles | 30 

s|ıu ” " "» „Baldeney ... 5% | 33 
ge 12. m ” Ri » Neulichen . 6 36 
Fa Ren F " » Rapiermühle 61%, | 39 

Zwar liefen die Ejien-Werdener Gewerfen, wie ja gegen 
jede Neueinrichtung preufifcherfeits, fo auch gegen den Tarif in 
wiederholten Eingaben Sturm, aber doch nicht mit Necht wiejen 
fie darauf hin, daß durch dieſe Ruhrichiffahrtsabgaben dem märkiſchen 
Handel vor dem Eſſen⸗Werdenſchen ein weiter Vorjprung gegeben 
fei, denn der Durchſchnittspreis ihrer Kohle betrug in Ruhrort, 
dem Hauptfohlenhafen, vor Einführung des neuen Tarif3 etwa 
12 Stüber Klev., der der märfijchen 20 Stüber für den Gang.?) 
Ferner waren fortan die Eſſen-Werdenſchen Zehen in bezug auf 
den Abjap ins Klebiſche den märfiichen gleichgeftellt. Allerdings 
‚zwei tweitere Belajtungen des Außenhandels, die die Einverleibung 
der bisher felbitändigen Gebiete in Preußen zur Folge hatten, 

1) OBU.D., Fach 136, Rep. 50, Nr. 6. 
2) Bol. liche, a. a. ©., ©. 82 und 108. 
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trafen härter: einmal die auf den Erport ins Bergifche, nämlich 
61% Stüber (5 Stüber Impoſt, 1 Stüber Kohlenwegegeld und 
% Gtüber Zoll), wodurch vor allem die Vergwerle im Byfang 
und in Oberruhr belaftet yourden,!) dann die Jmpojt-Abgabe von 
1 Stüber für die ins Mülheimſche gehenden Kohlen. Die Klagen 
der Eſſen⸗Werdenſchen Bewerten find jet verftändlich, um fo mehr 
als die gejamten Staatsabgaben von der Steintohlenförderung 
ihrer Zehen auf 58 251 Taler Kleviſch berechnet wurden, während 
fie unter der alten Herrichaft nicht einmal den dritten Teil be- 
tragen hatten.?) 

An dem von Liebrecht vorgejhlagenen Difjerential-Tarife, 
den bie preußiſche Regierung eingeführt hatte, änderte die fran- 
zöſiſche Verwaltung nichts, doc) fielen durch das großherzogliche 
Dekret vom 8. September 1807 alle Zolljchranten, welche die ver- 
ſchiedenen Provinzen des Großherzogtums Berg trennten; damit 
war ber Handel ins Bergiſche und Mülheimjce wieder frei. Aber 
in den Mülheimern?) jelbft jollte dem Ejjen-Werdenjchen Bergbau 
bald ein jcharfer Konkurrent entftehen. Seit dem erſten Viertel 
bes 18. Jahrhunderts war die Förderung ber Mülheimſchen Zechen 
ftetig gejunfen und bald auf dem Nullpunkt angelangt, da über 
der Stollenjohle alle Kohle abgebaut war. In der Dampfmaſchine 
bot ich num den Gewerken eine Kraft dar, welche e3 ermöglichte, 
die alten Gruben wieder lohnend zu betreiben, Ein neuer Auf- 
ſchwung erfolgte nun zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Franz 
Dinnendahls techniſches Genie fand hier ein reiches Arbeitsfeld: in 
ben Jahren 1809 bis 1811 baute er Maſchinen auf ben Zehen 
Nofendelle, Wieſche und Karoline, jo daß jede dieſer Zehen fortan 
imftanbe wwar, täglid) 800 bis 1000 Scheffel zu fördern. Dabei Hatten 
fie nur den Zehnten zu tragen, waren der Eſſen-Werdenſchen 
Vergmwerksverwaltung nicht untergeben und auch von den Ruhr— 
Ichiffahrtsabgaben frei. Als man nun ſich daran machte, eine neue 
Maſchine (die 1813 vollendete auf der Zeche Klefflappen) zu er- 
bauen, um das Förderungsquantum erneut zu erhöhen, da fuchten 
bie Ejjen-Werbenjchen Gewerken ſich der allmählich brüdenber 
werdenden Konkurrenz zu erwehren. In einer ausführlichen 
Eingabet) wiejen fie auf den regellofen Raubbau der Nachbarn 
hin, die ſich den Alleinhandel auf der Ruhr und dem Rhein an- 

1) Nach dem Bergifhen rechnete man auf einen Import von 153 700 
Ringel aus dem Bhfang, Oberruhr- und erdenf hen, ferner von Kettiwig 
aus auf den bergiichen bla 60-80 000 Ringel jährlich. Achenbac), ©. 222, 
Am. 3. Die Auflage follte vor allem die direfte Lieferung Werbenfcher 
— an die nahe, mit der märtifchen ftart fonfurrierende Induftrie er- 

weren. 
2 Fe, Münhekg, S, 113, Bol adv, Bellen, Olüctaf 1808, Dr. 30. 
3) Über den Bergbau in ber Herrichaft Vroich vgl. v. Velfen, Glüd- 

auf 1867, ©. 49 ff. 
*) Siehe Anlage 1. 
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eignen würden, da ihre Bechen bald den ganzen Kohlenbedarf 
deden könnten. Bor allem der Hinweis auf die Verlufte, die der 
Fistus durch einen Rüdgang bes Eſſen-Werdenſchen Bergbaues 
erleiden würde, jchlug bei der Negierung durch, zumal andere 
Umftände jhon einen Nüdgang der Gefälle wahrſcheinlich machten. 
Ein Dekret des Taiferlihen Kommiſſars Grafen Beugnot vom 
19. Januar 1813 bejtimmte demnach, daß die in Mülheim ver- 
labenen Kohlen dem progreſſiven Ruhrjehiffahrtstarife unterworfen 
würden. Bugleich wurden die dortigen Gruben dem Bergamte 
zu Eſſen und allen dort geltenden Gejegen und Verordnungen 
unterftellt.!) 

Do, wie wir eben jhon erwähnten, waren es auch noch 
andere Umftände, die dem Ruhrdebit Hinderniſſe bringen jollten, 
und diefe gründeten in dem strengen Proteltivſyſtem, das Franf- 
rei an feinen Grenzen und in dem von ihm anneltierten 
Ländern ausübte. Die Kontinentaljperre, die in dem Berliner 
Dekret vom November 1806 in ihrer ganzen Strenge ausgebildet 
worden tar, konnte nur günftig auf ben Export der Ruhrkohle 
wirten, da fie die engliiche Kohle vom Feitlande ausſchloß, und 
damit ein energiicher Konkurrent von den Märkten Norbdeutich- 
lands und namentlich Hollands ferngehalten wurde. Die ver- 
mehrte Abfagmöglichkeit im Norden Deutichlands, befonders in 
Hamburg, fam vor allem den Lingen-Tedlenburgiihen Gruben 
zugute, die vom. Rheine aus mit ihren Kohlennachen die Ems 
hinunter nach Holland und ojtwärts nad) Hamburg in die Elbe 
hineinfuhren. Seit 1809 war denn, vor allem durch die Bemühungen 
de3 Taiferlihen Gejandten in Amfterdam, Grafen de la Roche— 
foucault, den Kohlen aus dem Großherzogtum Berg der freie 
Ausgang aus ber Ems und der Eintritt in Die Elbe rejp. nach Holland 
freigegeben worden, wenn fie durch beglaubigte Attefte ihren 
Urfprung nachweiſen fonnten.?) Für die Kohlen des Nuhrbedens 
kam dagegen vor allem der Abjat nach Holland in Betracht. Um 
diefem Abſatz alle mögliche Erleichterung zu geben, hatte man 
die Schiffbarmachung der Ruhr in Angriff genommen. Der große 
Blan und die auf ihm gejeßten Hoffnungen verwirklichten ſich, 
der holländiiche Markt bot bald die wichtigite Mündung des Ruhr- 
tohlenverjandes dar. Als jet noch der Seetrieg zwiſchen Frankreich 

2) v. Belfen, Glüdauf 1807, Nr. 51. — Es mag hier eine Schilderung 
der Bußgtobtenfchifiabet Ba finden, die 3. M. Engels in feinen „Dent- 
Tränbigfeiten“ gi; fi if. heute wor allem Interefat, Io Be ehemals be: 
lebte Ruhr verödet ift. €. jchreibt 1817: „Die Stohli fahrt vermehrt 
fich täglich; . . . jeht fahren jährlich bei 4000 Nohlenichiffe die Ruhr herab, 
von denen jebes im Durhichnitt 75.000 Pfund ladet, welches im ganzen 
300 Millionen Bund Kohlen beträgt. Aus Gfien und Werden werden 
200 Willionen Pfund allein geladen.“ 
m. 3 IV, 1839. Beugnot an Maret, 25. März 1809. Beugnot an ?. 
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und England den Transport über das Meer erſchwerte und Na- 
poleons Verbote gegen die Einfuhr jeglicher engliicher Erzeugnifie 
die engliihe Kohle fernhielt, hatten die Gewerkſchaften an der 
Nuhr ihre Tätigkeit verjtärft; große Summen wurden, wie wir 
fahen, aufgewandt, um mit Hilfe von Feuermaſchinen das Förbe- 
rungsquantum zu erhöhen. Und dazu war Holland ein Marft, 
der vor allem ftarfen Bedarf in den beiferen Kohlenforten zeigte. 
Die Hoffnungen aller Gewerken richteten ji darum nachdrücklich 
auf dieſen Abſatz, und nicht nur der Gewerken allein, ſondern eines 
großen Roltsteiles, der beim Steinfohlenbergbau und beim Trans 
port auf der Ruhr jein Brot fand. Im Werdener Diſtrikt werden 
1806 allein 1853 Menſchen genannt, die divelt oder indirelt vom 
Bergbau ernährt wurden!) Und der Bergbau war bei dem be- 
ginnenden Niedergang des übrigen gewerblichen und inbuftriellen 
Lebens namentlich im Eſſen-Werdenſchen jozufagen die einzige 
Quelle de3 Verdienites. Doch follten die Beziehungen zu Holland 
bald eine gewaltfame Unterbredhung erfahren.2) 

„Dans les eirconstances extraordinaires il faut faire des 
choses extraordinaires“, jhreibt Napoleon in einem jeiner Briefe.’) 
Eine folhe außergewöhnliche Maßregel war auch die „Dur die 
Umftände gebotene“ Einverleibung Hollands und ber norbdeutichen 
Küfte in Frankreich, die am 10. Dezember 1810 in einer Situng 
des Erhaltungsfenates des franzöfiichen Kailerreiches gemäß einer 
faiferlihen Botſchaft ausgeiprochen wurde. Dieſe neue Erweiterung 
Franfreihs mußte unter den Induftriellen und Arbeitern des 
Großherzogtums Berg um jo ftärfere Beunruhigung hervorrufen, 
als zu befürchten jtand, daß jet das neue Gebiet mit in das ſcharfe 
franzöfiihe Prohibitivſyſtem einbezogen und dem Handel da, 
durch ein reicher Marft entzogen werden würde. Gewaltig aber 
war die Beftürzung in den Kohlendiftriften an ber Ruhr, als am 
6. Januar 1811 ein kaiſerliches Dekret die Einfuhr aller Stein- 
fohlen, die nicht auf franzöfiihem Boden gewonnen wurden, in 
die neuen Departements, d. h. nach Holland und Norddeutichland, 
verbot. Sobald das Dekret befannt wurde, richtete ſich eine Flut 
von Vittſchriften an den faiferlihen Kommiljar Grafen Beugnot. 
In den monatlichen Polizeiberichten weijen die Maires der Ruhr- 
ſtädte auf bie nachteiligen Folgen des Verbotes hin. In Eſſen 
und Mülheim Hagt man über die Stodung der Kohlenausfuhr auf 
das rechte Lippeufer, wodurch der heimiſchen Gegend ein be- 
deutender Verluft erwachſe.) Und wenn der Maire von Eſſen 

AR, Caps 4, Nr. 8. 
2) ®gl. zum folgenden: Ch. Schmidt: Le Grand-Duche de Berg. 

©. 403/4. — €, Pauls: Verbot ber Steinfohlenausfuhr aus bem Bergiſchen 
nad Holland im Jahre 1811. Veitr. zur Geſch. des Niedereheins XIV, 
©. 244/46. 

95) Corsa. Nap. Rr. 14.026. 
4) Gr. ®., Voligeibireltion Nr. 80. Generalbericht vom Januar 1811. 
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im Januar und Februar 1811 berichtet, daß die Volksftimmung 
gut fei, jo fügt er doch Hinzu, „wenn vollends das Verbot, Kohlen 
aus dem Großherzogtum nach Frankreich und Holland zu erpor- 
tieren, nicht aufgehoben werben möchte, fo ift der daraus ent- 
ſtehende Nachteil faum zu überjehen."!) Namentlich von feiten der 
Nuhrorter und Mülheimer Kaufleute, in beren Beſitz fo viele An- 
teile an den Ruhrzechen waren und die faft ausſchließlich den 
Kohlenhandel in Händen hatten, finden wir eingehende Klagen; 
ſchon im Februar beantragt eine Bittfchrift ber Ruhrorter Kohlen- 
händler Germain Faltenburg, Gebr. Mühlenbed, Germain Schmit 
und Mathieu Nerable die Aufhebung des Verbotes.?) 

Der Minifter be3 Innern, Graf Neffeltobe, der ſich, wie ſchon 
oft, auch jeßt ber Sache ber Gewerkfchaften eifrig annahm, wurde 
mit einem genauen Bericht beim Staatdminifter Grafen Roederer, 
der in Paris bie Intereſſen des Großherzogtums Berg zu ver» 
treten hatte, vorftellig und wies auf die Verminderung der Ein» 
nahmen des Staatsſchatzes Hin, welche die Stodung des Außen- 
handels zur Folge haben würde. Es könnte auch der Verwaltung 
nicht gleichgültig bleiben, wern durch das Verbot weitere Arbeiter 

entlaffungen ftattfänden.°) Der Rapport zum Bubget 1811 ſchabt 
die Minderung ber Einkünfte auf 70000 Frants.t) Eine andere 
Eingabe?) bittet ebenfalls, die Ruhrlohle in bezug auf ben Hollän- 
diihen Abjag der Maaslohle gleichzuftellen. Die Maaslohle, zu 
deren Begünftigung das Dekret erlafjen worden jei, habe boch 
ichon durch die nähere Lage vor ber Ruhr einen Vorteil voraus, 
ganz abgejehen davon, daß fie von den Ausgangsrechten‘) und 
Schiffahrtsabgaben?) frei fei. Wenn die Holländer tropbem bie 
teuere Ruhrfohle kauften, jo bewieſe das doch nur beren Unent- 
behrlichteit in Holland. Allein die märkifche Kohle fei der eng- 
liſchen gleichwertig. Ihre Einfuhr erleichtern heiße zugleich ben 
Schmuggel hemmen, der mit englifcher Kohle getrieben werde. 

Die Vereinigung des nordweftlihen Europas mit Frankreich 
hatte nicht nur die Kohlendiftrifte in Unruhe verfeßt, auch die 

3) 9. €, Boligeiberichte. 
*) A F IV, 1839. Xuf die hier und A FIV, 1061 liegenden Alten- 

ftüde, von benen einige Kopien aud) im Staatsarchiv zu Dühjeldorf find, fügt 
hi bie Darlegung, 

3) AFIV, 1830. Goreiben vom 28. Februar 1811. 
“) AFIV, 1862. 
*) Gr. ®., Handel und Gewerbe, Ar. 22, I, Folio 41, 
*) Rach dem Zolltarif vom 10. November 1808 zabite der Bentner 

Austen bei der Auöfuhe im allgemeinen zwei Stüber Jll, bie Husgange- 
vechte auf dem Rhein dagegen beftugen bei ber Bergfahrt zwei, bei ber 
Talfahrt vier Stüber. 

?) Außer den Ruhefhiffahrtsabgaben waren an Dftroigebühten auf 
dem hein für Gteinfohlen %,, der gemöhnlichen echte zu zahlen. in 
Tableau im AFIV, 1839 jhäft das Ergebnis bes Aheinoftrois auf Kohlen, 
bie nach Holland gingen, auf 120.000 Srants. 

10 
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übrige bergiihe Induftrie empfand bald die Durchführung des 
franzöfiihen Prohibitivſyſtems an den neuen Grenzen als einen 
Todesſtoß. Bon Elberfeld und Barmen ging eine Bewegung aus, 
bie, von allen Induftrieftädten Bergs unterftüßt, ſich zur Aufgabe 
geitellt Hatte, der für die Induftrie fo ſchädlichen Jfolierung des 
Großherzogtums abzuhelfen und zwar, wenn möglich, durch Die 
Einverleibung Bergs in Franfreih. Eine Deputation wurde nach 
Paris unter der Führung G. Siebels entjandt, der unermüdlich 
tätig war, dem Ruin des bergiichen Gewerbefleißes zu fteuern; 
man hoffte, allerdings vergeblich, in Paris für den Plan eine ge- 
neigte Stimmung zu finden. An Siebel richtet ſich ein Schreiben 
der Gemeinden in dem Kohlendifttift der Nuhr, die jich zu einem 
gemeinjamen Vorgehen vereinigt hatten, Volmarftein, Blanten- 
ftein, Hattingen, Sprodhövel und Steele.t) Auch fie befürworteten 
die gewünjchte Einverleibung in Frankreich als das beite Mittel, 
enblih aus dem Zuftande ber Unruhe und Ungewißheit heraus- 
zufommen; follte dieſe aber fich als unmöglich erweifen, jo fei 
dahin zu ftreben, da das Dekret vom 6. Januar aufgehoben und 
die Steintohlen Bergs denen Frankreichs in bezug auf den Hol- 
ländiihen und norbdeutihen Export gleichgeitellt würden. Bon 
Mülheim, Wefel, Dortmund und anderen intereffierten Ctädten 
liefen gleihlautende Bittichriften ein. Und auch Graf Roederer 
weiſt in feinem Rapport an Kaifer Napoleon im Auguft 1811 
batauf Hin, „que le Grand-Duche est dans l’Empire frangais 
quoiqu’il ne soit pas en France“. Die Eingaben hatten Erfolg, 
und das Delret vom 6. Januar kam für bie bergifchen Kohlen- 
barken nicht in Anwendung, allerdings ohne daß durd) eine bejondere 
Zerfügung zu Gunften des Großherzogtums eine befondere Aus- 
nahme gemacht worden wäre. Daß jedoch der unfichere Zuftand 
nachteilig auf den Erport einwirkte, beweift dad Budget für 1812,2) 
da Hier „wegen der ungünftigen Ausſichten für den Ruhrdebit“ 
das Debitsquantum gegenüber dem des Vorjahres um 24000 Ringel 
niedriger angejet wurde. Wenn dennod im Budget 1812 der 
Wertanfchlag des Ertrages den von 1811 überitieg, jo lag der 
Grund in einer ducchgängigen Preisfteigerung der Kohlen. 

Bald zwei Jahre waren dahin, der Kohlenhandel auf der 
Nuhr und dem Nhein belebte noch einigermaßen die verödeten 
Waſſerſtraßen; man ſchwebte zwar ſtets in Ungewißheit, hoffte 
aber, daß es Napoleons Abficht jei, den Bewohnern bes Nuhr- 
bedens nicht ihre letzte Hilfs und Erwerböquelle zu rauben, zu⸗ 
mal das Dekret vom 6. Januar 1811 für das Großherzogtum nicht 
publiziert wurde. Doc da brach Ende bes Jahres 1812 die Auf- 
regung aufs neue los, als befannt wurde, daß Kohlenſchiffer in 

%)AF IV, 1839. Im Namen der Maitie Steele und der Gewert- 
ichaften bieier Gemeinde unterzeichnet vom Maire A. Bach. 

%) Gr. 8, Bergiverlsfadhen, Nr. 38, Folio 221. 



— Mo 

Wejel angehalten worden jeien und daß man ihnen die Weiter» 
fahrt verweigert habe. Diefe Maßregel war die Folge eines Briefes, 
den der Generaldirektor der franzöfiihen Zölle an den Zolldirettor 
in Wefel namens Türd, fehrieb, „qui Fétait em effet, homme 
ignorant, grossier, mais arme de ce zele brutal qui a fait la for- 
tune de tant de medioerites“!), jo charakterifiert ihn Beugnot in 
feinen Memoiren. Hatte Türd jchon bei feinem Amtsantritt durch 
eine jtrenge Nachſuchung nach engliihen Waren — „il.tenait un 
auto-da-fe de ces infames marchandises, d’abord pour un acte 
fort glorieux en soi, et ensuite trös sage en &conomie politique‘t) — 
das Mißtrauen der Berger wachgerufen, jo konnte ihn jeine neue 
Berfügung fiherlih nicht der bergiichen Regierung, noch dem 
Volke genehmer mahen. Während Beugnot eifrig bemüht war, 
die Ausfuhr der Kohlen auf alle mögliche Weife zu erleichtern,*) 
verbot Türd auf eine einfache Anfrage des Generaldireftors ber 
Zölle am 4. November 1812 die weitere Einfuhr bergifcher Kohlen 
nad) Holland?) Wie zu Anfang des Jahres 1811, erhoben auch 
jetzt die beteiligten Kreiſe laute Beſchwerde. Der Maire von Ejjen 
weift nochmals darauf hin, daß neben der Gemwehrfabrit der Berg- 

bau den vorzüglicften Erwerbszweig bilde, wodurch beſonders 
auswärtiges Geld in das Land gebracht würde. „Es würde dahero,“ 
fo jchreibt er, „jehr traurig fein, wenn die Steinfohlen aus dem 
Großherzogtum nicht ferner in Holland eingeführt werben dürften, 
da dadurch ein großer Teil der Population außer Brod geſetzt 
würde, welches in Rüchſicht der in facto ftarfen Population gegen 
die Areal-Größe nur Kummer und totalen Mangel zu Folge haben 
dürfte.“) Namentlich find e3 twieber die Ruhrorter Kohlenhänbler, 
die, mit Bezug auf ihre erfolgreiche Eingabe im Jahre 1811, ſich 
aufs neue an Nefjelrode wenden mit der Bitte, ihnen feine tat- 
fräftige Unterftügung zu leihen.) Ihre Eingabe betont mit Recht, 
daß alle Einwohner der Kohlendiſtrilte an dem Handel interefjiert 
jeien, zumal da die Ausbeutung ber reichen Lager ſich nicht in der 
Hand einiger weniger bedeutender Kapitaliften konzentriere, viel- 
mehr die Zechenanteile Leuten aus allen Schichten der Bevölkerung, 
bem reihen Hanbelsheren wie dem einfachen Landmann, zu eigen 
jeien. Beſonders aber wurde in allen Beichwerben das Augen- 
merf der Regierung auf die jtetig wachjende Unzufriedenheit unter 
den Xrbeitern hingelentt, die durch eine Verfügung des Verg— 
amtes vom Januar 1812, zufolge der die eingejchriebenen Berg- 
leute nad) der Schicht feine Kohlen mehr ſchieben durften, ſicherlich 

3) Mömoires du Comte Beugnot, Ancien Ministre (1783—1815). 
Publi6s par le Comte Albert Beugnot son petit-fils. Paris 1880. ©. 381. 

*) Dot. Ch. Schmidt: Berg, S. 413, Anm. 1. 
3) Anlage II. 
+) 9. €., Polizeibericht November 1812 
) AF IV, 1838; Gr. ®., Handel und Gewerbe, Ar. 3. 

10* 
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nicht behoben werben konnte.i) Ganz abgeſehen endlich von allen 
jonftigen Folgen für bie Arbeiter, von ben „familles sans pain“, 
den „eris de leurs enfants affame war beim zu erwartenden 
ſtarlen Froſt noch zu befürchten, daß die abgegangenen belabenen 
Schiffe im Eiſe jteden bleiben oder daß bei eintretenbem Hoch- 
waſſer die noch reich gefüllten Kohlenmagazine weggeſchwemmt 
werben twürben.?) 

Sorgen anderer Art ließen Beugnot nachdrüglich auf eine 
Anderung des Verbotes hintvirfen, das fo nachteilige Folgen für 
die „agriculture souterraine“ des Großherzogtums vorherjehen 
ließ. Seit langem wuchſen ihm die finanziellen Nöte über den 
Kopf. Erneut legt er jetzt dar, daß die Ausgaben um 193 028 Franks 
geftiegen feien, wovon 35322 Frants ſich jährlich wiederholen 
würden; demgegenüber ftände eine Minderung ber Einnahme 
von 200 000 Franks jährlich. So rechnete er ein jährliches Defizit 
von 235 322 Franls heraus, wozu 1812 noch eine einmalige un- 
vorhergejehene Ausgabe von 157 760 Franks trat. Die Kohlen- 
zechen allein brachten durch das erneute Verbot vom 4. Novem- 
ber 1812 30 bis 40.000 Franks weniger ein. Darum bittet ber taifer- 
liche Kommiſſar endlich dringend um eine möglicht baldige Rege— 
lung der Störung im Kohlenhandel, jonit, jo jagt er, „je predis 
mẽme sa ruine (sc. du Grand-Duch6) prochaine #’il est insen- 
siblement conduit & ne produire et & ne fabriquer que pour sa 
propre consommation. Or, c'est la ou aboutissent les prohi- 
bitions dont on l'entoure.“s) Auf die Nachteile des Verbotes 
für den märkiſchen Kohlenhandel insbefondere weift ein Schreiben 
bes Präfekten des Ruhrdepartements von Nomberg hin: „Jene 
puis que partager les alarmes des habitants; les houillöres et 
leur vente en Hollande ou jusqu’ici on ne pouvait pas s’en passer 
(par ögard & Ia qualit6) prösentaient presque la derniere ressource 
qui est rest6e à notre commerce... Nombre de familles n’a 
aucune- subsistance que par l’extraction ou le transport de ce 
combustible.‘“+) 

Die vereinten Bemühungen follten ſchnellen Erfolg haben, 
denn ſchon am 13. Dezember 1812 teilt Graf Neffelrode dem Prür 
fetten des Nheindepartements Grafen Spee mit’), daß durch 

1) 9. €, Boligeibericht vom Januar 1812, 
2) Rod) im Srühjahre 1808 Hatte eine plöpliche gberſchwemmung der 

Auhe für mehrere Millionen Schaden angerichtet. Affe Kohlenmagazine 
{ängs des Stromes mit dem geöften Teil der Haupnieberlagen zu Ruhrort 
waren fortgefpült worden. Die Ruhtichiffahtt war lange Zeit gehemmt, 
da einige Cchleufen zerftört waren. lg. Polit. Nachr. 1808, Nr. 30. 

®) AFIV, 1830, Beugnot an Rocderer 20. November 1812. Ein 
eingehender Bericht über die Lage des Bergbaurs. 

4) Ibidom, 27. November 1812. 
>) Gr. ®., Handel und Gewerbe, Nr. 3. Am 27. November bittet 

Noeberer dringend Collin de Suasy, ben Generafbiteftor ber Zölle, bie Mafr 
nahme Türd® wenigfiens proniforifeh aufzuheben. Am 9. Dezember hat 
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Zermittlung des Minifter-Staatsfetretärd Grafen Roederer es ge— 
Tungen jei, „das Berbot, d. h. die durch ihr eigenes unvorjichtiges 
Benehmen!) verlorene Erlaubnis, den Kohlenhändlern zurüd- 
zugeben.“ Zugleich aber feien die Händler zu vertvarnen, da bie 
geringfte Abweichung von den Ausfuhrgejegen unweigerlich ein 
definitives Kohlenausfuhrverbot nad) ſich ziehen würde, denn bie 
Verfügung vom Januar 1811 bleibe für das Großherzogtum nur 
„provisoirement suspendu“.2) Eine endgültige Entſcheidung des 
Kaiſers Napoleon, die feinen bergiſchen Untertanen dieſe einzige 
Ausnahmeftellung zubilligen ſollte, liegt nur im Entwurf vor und 
findet ſich im Nationalarchiv zu Paris?) Ihr Wortlaut ift folgenber: 

„Napoleon, ompereur des Frangais etc. etc. 
Nous avons decret& et deeretons ce qui suit: 

Art. Ier, 
Les charbons de terre provenant des mines du Grand-Duche 

de Berg ne sont pas compris dans la prohibition portee par notre 
decret du 6. janvier 1811. 

Art. II. 
Notre ministre des manufactures et du commerce est charge 

de l'ex&cution du present decret.“ 
unterſchrift und Datum fehlen. Es ftanden damals wichtigere 

‚Fragen im Vordergrund; eben erft — am 18. Dezember — war 
Napoleon von bem Zuge nach Rußland in Paris wieder angelangt. 
Er wußte, daß e3 jegt galt, fich gegen Europa zu wafinen, das 
aus jeinem Unglüd die Befreiung von dem drüdenben Jod) ber 
Fremdherrſchaft zu gewinnen fuchte. Da lagen induftrielle Fragen 
etwas abfeits, und fpäter überholten die Zeitereignijie auch hier 
die endgültige Löſung ber für unferen heimiſchen Steinfohlen- 
bergbau wichtigen Angelegenheit. 

Zahlenmäßige Nachweiſe über den Umfang der Einwirkungen 
des Verbotes vom 6. Januar 1811 und feiner Anwendung Ende 
des Jahres 1812 auf den Abſatz der Steinfohlen nach Holland 
liegen ſich nur duch monatliche Abſatz- reſp. Förberungs- 
tabellen barftelfen, die leiber nicht vorhanden find. Im übrigen 
haben dieſe Stodungen ja ftets nur furze Zeit gedauert und konnten 

Noeberer Collins zuſtimmende Antwort, bie er am gleichen Tage Beugnot 
mitteilt. AFIV, 1830. 

3) 8 wird Hier auf vorgelommene Schmuggeleien vonfeiten der Kohfen- 
{gjfier angefpiet, bie bes öfteren, unter ben Kohlenfabungen vertet, anbere 

jaren nach Holland einfcptwärzten. Bi —* 1813 melbet noc ter Maire 
von Nuhrort, daß der Emmericher El jet Dahmen auf einem Kohlen- 
idiffe Kontrebande nad) Holland eingeführt Habe. Cs feien alfo nicht, wie 
Nefielsode beim Bericht des Vorjalls an Beugnot bemertt, bie bergifchen 
Händler, die bie Bollgefepe überträten, fondern „grangofen 

N Bau, 0,0 D Zeugnot an Keieirobe {d}. I: Dezember 1812. 
Siehe auch DOBA. D., Fach 130, Rep. 50, Pr. 6, Generaldirektor Hardt 
an Erone. 

%) AFIV, 1839. 
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jo einen nachhaltigen Einfluß auf das Jahresrefultat des Abſatzes 
menigitens im Eſſen⸗Werdenſchen nicht ausüben, zumal eine ge- 
tinge Minderung des Ruhrerportes aud) durch zeitweije Störungen 
der Schiffahrt hervorgerufen jein kann,) z. B. durch die Über- 
ſchwemmung im Jahre 1808. Bei dem Abjak ber märkiſchen 
Kohle treten dagegen bie Verſchiebungen ftärfer hervor. Da die 
Zehen der Mark bei der Stodung der Ruhrſchiffahrt den Yand- 
debit leicht veritärten konnten, jo finden wir gerade in dem Jahre 
1811, wo eine Durchführung des Verbotes täglich zu fürchten war, 
mm ein Sechitel der Gejamtförderung auf bem Ruhrwege ab- 
geieht.?) Eine Tabelle über die zur Nuhr verladenen Kohlen vom 
Jahre 1805 18142) mag noch einen Überblid geben: 

von ben Zedjen im 

Jahr |Eiien-Werdenfchen märkiſchen Summa 
Vergamts> Bezirl 

Scheifel Scheitel Sſcheffel 

1805 23804611, . | 3579 8211, 
1806 2.054 8381, 

1807 
1808 531% 
1809 1900 28115 

1810 

181] 
1812 

1813 1640 410%, 989 124 

1814 | 1194 356%, 

2 2.094 544 

2 813.785 

2 
2287 741 
2 
3 

Da wir bei der allgemeinen Betrachtung der Werdener Ge— 
merbetätigfeit auch die Alaunfabrikation — denn aller im Handel 
befindfihe Aaun ift fünftlich hergeftellt — zu erwähnen haben, 
fo ſei hier nur furz auf den Abbau des Alaunſchieferflözes im 
Werdenſchen hingewiejen. Das Flöz ftreicht, wie auch die Erze, 
von Often nad) Weiten durch das ganze Stift Werden bis gen 
Lintorf und hat eine wechjelnde Mächtigfeit von 5 bis 50 Lachtern. 

3) Wir finden eine Reihe von Klagen über vorgelommene unliebfame 
Störungen, die durch die Unachtjamteit der Schiffer oder der chleufen- 
wärter veranlat worden. Die Folge hiervon waren Verhandlungen in den 
Jahren 1812/13 zur Schaffung eines feiten Bolizeireglements für die Ruhr- 
— „Entwice ber Berorbmung finben fh, doch IR man anfcheinenb 
nicht gum 6Rhuh ber Beratungen getommen, Gr. ®., Wafer- und Wege- 
bau, Nr. 7 

2) Man vergleiche die Abſabtabelle bei M. Reuß , ©. 
?) DIA. D., Fad) 136, Rep. 50, Nr. 6. Man vgl. hier * die Tabelle 

über den Effen-Werdener vanddebn, oben ©. 140. 
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Schon 1580 waren unter dem Abt Heinrich die Alaunminen ent 
dedt worden, und dab ſchon in früher Zeit die Ausbeutung eine 
ftarfe gewejen jein muß, zeigten die großen alten Halden aus— 
gelaugten Aaunfchiefers an. Im Jahre 1798 hatte noch der Abt 
Beda das Flöz und dazu eine Hüttenftelle mit zirfa 132 Nuten 

Land der Gewerlihaft Aurora zu Lehen gegeben, die in ben 
dreißiger Jahren den Betrieb einftellte. Die gewonnene Alaun- 
erde wurde in der Werdener Fabrik jelbft verarbeitet; im Jahre 1809 
beichäftigte diefe 10 Arbeiter: der Wert ber Probuftion wird auf 
4400 Reichstaler angegeben. Das bei Lintorf liegende Alauın- 
wert Gute Hoffnung fam 1815 zum Erliegen; es war 1795 ver- 
tiehen worden. Ein drittes Alaunwerk im Harbenbergiichen wurde 
1808 der Gejelljhaft Sybel und Komp. verliehen.t) 

Wenn wir rüdblidend die Entwidlung des Eſſen-Werdenſchen 
Bergbaues zur Zeit der franzöfiihen Herrſchaft überjhauen, jo 
müfjen wir der neuen Negierung das eine wichtige Verbienit zu- 
ichreiben, daß fie, die Vorzüge der preufiichen Bergoerwaltung 
anerfennend, ihrer völligen Durchführung eine fräftige Unter- 
ftügung Ned, anbererjeits aber durch ein Huges Vorgehen ben 
Gegenfag zwiſchen Gemerten und Bergbehörden gemildert und 
dadurch die Streitigfeiten beider beigelegt hat. Im übrigen bleibt 
den früheren preußiichen Bergbeamten, die Graf Beugnot in ber 
franzöfijchen Verwaltung beibehalten, das Verdienſt, die Re— 
organilation des Ejjen-Werdenichen Bergwejens, joweit fie nicht 
ſchon vor 1806 bewerfitelligt worden war, zu Ende geführt zu haben, 
jo auf dem Gebiete des Knappſchaftsweſens und der Durchführung 
eines georbneten Rechnungsweſens. Auch in der wichtigen Frage 
der Umgeftaltung des bergbaulihen Betriebes durch die Ein» 
führung des Tiefbaues verjagte die geſchulte Beamtenſchaft nicht. 
— Der Abjap der Kohle ift in den Jahren 1806 bis 1809 feinen 
erheblichen Schwankungen unterworfen, wenn auch jeine Höhe 
fi) gegen das Ergebnis bes Jahres 1805 ziemlich verminderte, 
obwohl die Kontinentaliperre duch den Ausihluß der engfifchen 
Kohle die Ruhrkohle auf dem holländiihen Markte von einem 
icharfen Konkurrenten befreite und auch den Verlauf auf dem 
norddeutſchen Martte vorteilhafter machte. Die zeitweilen Störun- 
gen, welche durch die im Jahre 1810 bevorftehende und Ende 1812 
für wenige Wochen durchgeführte prohibitive Maßnahme zu 
Gunften der beigiihen und franzöfiihen Sohle hervorgerufen 
murden, konnten, wie die obige Darftellung zeigte, eine ein- 
ichneidende Einwirtung wegen der Kürze ihres Beſtehens nicht 
ausüben, wenn aud) das Jahr 1811 eine Einichräntung ber Förde» 
rung aufweiſt, da gerade damals die Ungewißheit der Durchführung 

2) Nach v. Velſen, „Glückauf“ 1865, Nr. 36, 1867, Nr. 8, N „Berge 
geift” 1865, ©. 84, abgedrudt v. Velfen, Glüdauf 1865, Nr. 36, Anm. — 
A. W., Caps 4, Nr. 9. 
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des Verbote vom 6. Januar 1811 die Tätigkeit der Gewert- 
ſchaften ungünftig beeinflußte. Aber gerade in diefem Zwiſchenfalle 
zeigt fich, darauf weift Charles Schmidt mit Recht hin, „Die ganze 
Unficherheit des wirtſchaftlichen Lebens in ben Jahren, wo bas 
Kontinentaligftem künſtliche Urfachen einer großen Not ober einer 
ftarfen Überproduftion ſchuf und die Handeltreibende Bevöllerung 
zwang, von einem Tag zum andern zu leben, ohne die Möglichteit, 
fi vorzufehen.“ In den Jahren 1813 und 1814 verurſachen die 
Kriegswirren und das ftarfe Angebot engliicher Kohle, die nach 
Aufgebung der Kontinentaliperre einen ungehinderten Eingang 
auf dem Kontinente fand, einen erneuten Nüdgang bes Abjap- 
quantums. 

IV. Die Eifeninduftrie. 

Erftes Kapitel. 

Überblick über die Entwidlung bis zum Jahre 1806. 

„Wie es in ber Mark, wie es in Süderlands Tälern vom 
bumpfen Donnergetöfe feiner vierhundert Hämmer Halt! Wie 
von dunkler Mitternacht bis zum Mittag von den Eſſen die Glut 
Himmel an wallet! Wie die reißenden Waldbäche fi ſchäumend 
über bie fliegenden Räder ber Drahtrollen ſtürzen! Wie die 
Tauſende unſerer Arbeiter in Eiſen, in Stahl, in Kupfer, i in Meffing, 
in Seide, in Wolle, in Baumwolle, in Leinwand, in Leber, in 
Holz ſich regen, mühen, wirken, hervorbringen, verbinden, trennen, 
umänbern, verfeinern, vollenden, wie die Taufende ber Fuhren 
bie rohen Maſſen uns zubringen, fie weiter zu den Fabrilen be- 
fördern und zuleßt die fertigen Waren verjenden!" — Mit dieſen 
orten voll poetiihen Schwunges bejchrieb Johann Friedr. Möller, 
ber „märkifche Juftus Möſer“, Ende des 18. Jahrhunderts bie 
induftriellen Verhaͤltniſſe feiner geliebten meftfäliichen Mart.t) 
Und mit Recht konnte ihn Bewunderung fortreijen im Anblick 
des gewaltigen Aufſchwunges ber märkiihen Induſtrie in ben 
beiben legten Jahrzehnten. Gerade ſeit dem Negierungsantritte 
Friedrich Wilhelms IL. hatte unter der Leitung von Männern wie 
Heinig und Stein für die weftlihen Provinzen Preußens eine 
Ara ölonomiiher Neugeftaltung und induftrieller Hebung be- 
gonnen, wie fie unter der Herrſchaft des großen Friedrich, der 
einfeitig feine befondere Fürforge Brandenburg und ben öftlichen 
Provinzen feines Reiches gewidmet hatte, nicht geahnt wurde von 

1) 2. Verger: Der alte Harfort, Leipzig 1890, ©. 50. Siehe hier 
zugleich eine eingehende Schilderung der mächiichen Induftrie. 
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dem Lande, über das Voltaire ein jo boshaftes Urteil fällte.!) 
Bir jahen oben ſchon, wie früh ‚man dem märfijhen Bergbau 
eine aufmerfjame Beachtung jhentte; Heinig’ Tätigkeit — Steinede 
nennt ihn ben „Vegründer des preußiſchen Bergbaus“?) — fepte 
einen feften Schlufftein in der Durchführung eines vationellen, 
durch ftaatlihe Oberaufſicht geregelten Bergbaues. Die reichen 
Bobenjhäge ber Mark Hatten nad) und nach aus dem Bergiſchen 
in ihre Täler eine vieljeitig entwidelte Eifeninduftrie gelodt, zumal 
ſeitdem der immer mehr ſich lichtende Waldbeſtand dazu gezwungen 
hatte, ſich nach anderweitigem, billinem Feuerungsmaterial um« 
zuſehen. Die vielen Eifenmwerfftätten charafterifieren die Täler 
der Volme und Ennepe mit Jferlohn, Sundern und Altena, dem 
uralten Si des Drahtitapels, und weiter ſüdlich das Siegener 
und Dillenburger Land. Die Städte Hagen, Lüdenſcheid, Wipper- 
fürth, Remſcheid, Solingen, Ratingen, Langenberg und Herdede 
umſchließen, in weiten Kreife tief ins bergiſche Land Hineinreichend, 
das Gebiet der feineren Eiſen- und Stahlfabrifation; hier Hingt 
die Harmonie fchaffender Arbeit von Hammer und Amboß. Das 
fertige Stangeneijen, das Reckeiſen, der Reditahl ziehen zum Rhein 
hinab, um namentlich von Düſſeldorf aus weiter verladen zu 
werben, oder juchen auf bequemen Handelsftraßen?) die Kauf- 
mannsftäbte im Norden und Süden Deutichlands zu erreichen. 
Ein lebendiges Bild von der ganzen Induſtrie des bergiich-märki- 
ſchen Gebietes und ihrer gewaltigen, erftaunenswerten Durch-⸗ 
bildung gibt und Everämann.‘) Die Ideen, denen Heinik in groß- 
zügiger Weije ben Boden vorbereitet hatte, fehen wir feſtwurzelnd 
fich verwirklichen; Freiherr von Heinig war der erfte preußiſche 
Beamte, der den Gedanken ausſprach, „daß bie verſchiedenen 
Beitandteile bed Staates ihre Produkte unter einander austaufchen 
müßten, um fi) auf diefe Weife feſter zu verbinden, der mit den 
Nachbarſtaaten Verbindungen anzulnüpfen fuchte, um von ihrer 
Inbuftrie Vorteil zu ziehen und einen wechſelſeitigen Austauſch 
der Fabrifate herbeizuführen.“>) 

So mweitausfhauende Männer konnten wohl einen Staat der 
Blüte entgegenführen. Man verfege fich num aber in jene burch 
Unmegjamleit, politifche und tommerzielle Abſchließung verengten 

1) „Dans de grandes huttes, qu’on appelle maisons, on voit des ani- 
maux, qu’on appelle hommes, qui vivent le plus cordialement du monde 
Pölo-mele avec d’autres animaux domestiques.“ 

2) 9, Steinede, a. a. D., ©. 129 
’ Bol. ©. Sf. 

. % %. Eversmann: Die Eifen- und Stahlerzengung auf Wahſer- 
werten zroifchen dahn und Lippe und in ben vorliegenden franzöfifchen 
Departements. Dortmund 1804. — ern: Überficht der Eifen- und Gtahl- 
ergeugung, infofern folche auf Wafferiverfen vorgeht, in den Ländern zroifchen 
Zahn und Lippe uf. Dortmund 1804. 

>) O. Steinede, a. a. D., €. 135/136, 
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Zuftände zurüd, wie fie die kleinen geiftlihen Gebiete Elfen und 
Werben im 18. Jahrhundert bieten! Nicht als ob ſich in ber langen 
Reihe der Efjener Fürft-Übtiffinnen nicht fundige und treffliche 
Herrfcherinnen fänden; nod) die legte, Maria Kunigunde (1775— 
1803), war den erwachenden induftriellen Vejtrebungen entgegen- 
getommen, hatte auf eigne Rechnung Hüttenmerfe bauen lajjen 
und die Steine Chaufjee durch ihr Land weitergeführt. Wohl 
wat unter den Werdener Abten ein Anjelmust), der weiten Blides 
nicht allein egoiftiichen Motiven Raum gab! Aber was nützte alles 
dies! Handel und Induftrie find Geſchwiſter; fie gedeihen nicht 
im engen Kreiſe, fie gebrauchen Weltluft zur Entfaltung ihres 
eigenften Wejens. Doc; der Siun dieſer Heinen Reichsſtadtbürger, 
der Etiftsuntertanen in Effen und Werden ging zumeit nicht 
über die Mauern ihrer Städte, über die Grenzen ihres Landes 
hinaus. Eine überaus jelbftfühtige Stabtpolitit fuchte ſich das 
Handels- und Gemwerbemonopol zu fihern, die engen Schranken 
des Zunftwejens hatten fid) noch nicht den nengeitlichen Forderungen 
modernen Betriebes geöffnet. Man vergleiche das Bild, das 
Juſtus Gruner?) von Eſſen und Werben, bejonders von erfterer 
Stadt gibt; e8 find die Züge trägen, indolenten Nleinftabtiebens, 
die er ung zeichnet. Nur als Teil eines großen Ganzen, frei von den 
allzu engen Schranten der Fürftentümelei, tonnte auf dem reihen 
Boden der beiden alten Ctifter der lang verborgene Samen zu 
herrlicher Frucht heranteifen und bie induftrielle Tätigfeit zu un— 
geahnter Größe fich ergeben. 

Die Zeit der preußifchen Herrſchaft war zu Furz und konnte 
in den drei Jahren ihrer Dauer nicht die dDurchgreifende Anderung 
und Hebung der ganzen Perhäftniffe zu Ende führen, die fie jich 
zum Ziel gejeht hatte. Und doch jchuf fie, wie wir im vorher- 
gehenden Kapitel jahen, ſchon etwas Dauerndes: die Negelung bes 
Bergwerksweſens. Und was in der Zeit der franzöſiſchen Herr- 
ihajt in Heinen Anfängen erwuchs, jollte erſt in Ipäteren Jahr- 
zehnten zur vollen Entfaltung fonımen. 

Feſte Wurzel fahte das Eiſenhüttenweſen i im Eſſener Gebiete 
erſt gegen Ende des 18. Jahrhunderts, in einer Zeit, da zwei für 
Eſſen ehemals bedeutende Anduftriezweige ſich ſchon überlebt 
hatten und ihrem Untergage entgegen eilten: die. Gewehr— 
und die Naffeemühlen-Fabrifation. Beide Hatten, wie aud) die 
Tuchtragenfabritation, namentlich für die Stadt Eſſen befondere 
Bedeutung. 

3) Abt Anjelmus legte 1770 in Gefeftihaft mit dem Kaufmann $ W. 
Engels den Gruͤnd zur Schiffbarmachung des Ruhrſtromes. J. A. Engels: 
Reife nach Werden, ©. 40. $ 

) Yuftus Gruner: Mallfahrt zur Ruhe und Hoffnung, S. 244 ff.; 
©. 266 fj. Xol. auch) weiter unten ©. 



Eijener Gewehre und Eſſener Kaffeemühlen Hatten den Ruf 
von der Kunftfertigfeit der Reichsftädter weit hinaus verbreitet. 
Nur kurz fei hier die Gewehrinduftrie berührt, da ihr 
ein eigener, eingehender Abjchnitt gewidmet werben joll. Sie 
war einer ber älteften Induftriezweige der Stadt Eifen, wenn 
auch nicht ihr Monopol, da die Fürft-Abtiffinnen fi) eifrigft bemüht 
hatten, aud) in Steele Getwehrarbeiter zu begünjtigen. Hier lagen 
die meiften Bohrmühlen, die zur Herftellung der Gemwehrläufe 
dienten. Allerdings hatte am Enbe des 18. Zahıhunberts das 
Gewerbe ſich wieder immer mehr in ber Stadt Eſſen konzentriert 
in dem Mae, wie jeine Bedeutung dahinſchwand. Nach einer 
legten lurzen Blüteperiode in der Zeit des jiebenjährigen Krieges 
ging es unaufhaltjam bergab. Waren im Anfang des 18. Fahr- 
hunderts noch 16- Bohrmühlen in Betrieb geweſen, jo hatte ſich 
im Jahre 1803 deren Zahl ſchon auf ziwei vermindert.!) Seit 1806 
war der Gang ber Gemwehrfabrifation nur noch unbedeutend.2) 

Auf eine hundertjährige Vergangenheit konnte zu Anfang 
des 19: Jahrhunderts die Eſſener Kaffeemühlenfabri- 
tation hinbliden. Sie joll im Jahre 1704 durch einen Holländer 
namens Garden eingeführt worden jein.?) 1804 befchäftigte dieſes 
Gewerbe eine ziemlihe Anzahl von Arbeitern, wie nachftehendes; 
einem Polizeibericht vom 18. April des Jahres entnommene 
Schema zeigt.*) 

„Arbeiter in betreff der Kaffeemühlen.“ 
Meifter Gejellen Lehrlinge 

Schmiede .... 16 13 5 34 
Kupfericläger. . . 5 1 1 f 
Kajtenmader-. ... 14 5 3 2° 

35 19 Da ur) 
"Allerdings war die Zahl der Meifter im letzten Jahrzehnt 

zurüdgegangen, denn 1795 zählte man ihrer 40. ) Welche Wichtig- 
teit die Städter dieſem Gewerbezweig, der eine Menge Geldes 
nad Eſſen brachte, beimaßen, erkennt man auch daraus, daf fie 
dem preußiſchen Minifter von Angern, der im Jahre 1805 das 
Fabrilenweſen der Stadt einer Vefichtigung unterzog, unter den 
hervorragenden Erzeitgnijjen ihres Gewerbefleißes Kaffeemühlen 
vorzeigten.) Anfang des Jahres 1804 wird die Höhe der wüchent- 
fihen Probuftion noch auf 1000 Stüd angegeben, wovon das 
Stüd je nad) der Qualität und Duantität der Ware zu 24—40 Stüber 
verkauft wurde. Und e3 war ein Artitel, der weit nad; Süden, 

1). $. 9. U. Eversmann: Eifen- und Stahlerzeugung, ©. 298 ff. 
2) X. €;, Boligeiberichte ber Jahre 1805 und 1806. 
5) grute-Meiter, Gefhichte Eifens, S; 217. 
)UE 3 
>) ®. Örevel: Landtreis Eiien, ©. 
+) Mitteilung des Heren Prof. Dr. Ribbed. 
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über Frankfurt am Main und Nürnberg, bis zur Schweiz und 
nad) Tirol hin feinen Weg fand. Im Norden boten Holland und 
Nordbeutichland gute Abfapgebiete, während Hamburg und Bremen 
den Erport nad) Amerika bejorgten.t) 

Die Wichtigkeit ber Eifener Tuhlragenfabrilation 
hatte fich ebenfalls um die Wende des 18. Jahrhunderts vermindert, 
obwohl fie noch 1803 von Eversmann als „jehr bedeutend“ bezeichnet 
wird?) Da fie aufs engſte mit ber Textilinduſtrie zufanmenhängt, 
wird fie dort eine eingehenbere Beachtung finden.?) 

Hatten die vorgenannten Zweige der metalliſchen Induftrie 
zu Beginn bes 19. Jahrhunderts ihren eigentlichen Höhepunkt 
ſchon überjchritten, jo jtand das Eifenhüttenmwefent) 
Wiſchen Ruhe und Emfcher noch in feinen Jugenbjahren. Wohl 
wurden in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts bereits Muturt- 
gen auf Bleierz bei Steele und Rellinghaufen eingelegt,) doch 
begannen exit fait ein Jahrhundert fpäter erfolgreihere Verſuche 
zur Gewinnung von Erzen. 1740 wurde Franz Ferdinand Freiherr 
von Wenge zum Piel von der Eſſener Fürft-Abtiffin mit dem 
„Bleiberg auf Aingerfeld bei Steele“ belchnt, derfelbe von Menge, 
dem 1743 der Kölner Kurfürft Clemens Auguft das Schürfreht 
in bem Gebiete der Veſte Redlinghaufen förmlich verlieh, und 
der 1757 die St, Untonyhütte an der Emjcher, etwa eine Stunde 
von Eijener Gebiet entfernt, durch „Luifer Walen“ (Lütticher 
Wallonen) erbauen lief. Bald reichte der im Reclinghauſenſchen 
gefundene Eifenftein nicht mehr aus, um die Hütte ausreichend 
in Betrieb zu halten, und ba bie im benachbarten preußiichen 
Kleve geſchürften Eifenfteinlager der Ausfuhr verſchloſſen waren, 
wandte fi das Nonfortium, das jeit 1780 die Antonnhütte ge- 
pachtet hatte, an die Fürft-Abtiffin von Eſſen. 

Im Eifener Gebiete hatte man zu biejer Zeit in der Gegend 
von Carnap Eifenerze entdedt und zwar Rajeneifenftein. Die 
Erlaubnis, dieje Erzlager auszubeuten, wurde ber obigen Gefell- 
ſchaft gewährt, die Verleihung eines privilegium exclusivum ihr 
jedoch abgejchlagen. Nach dem 1790 erfolgten Tobe bes Frei- 
heren von Wenge brachte die Fürjt-Abtiffin die Antonyhütte mit 
dem dazu gehörigen Eifenbergiwert „zur Gottesgnaben“ in ihren 
Belik. Da nun im Jahre 1789 auf der Lipperheide und im Lipper- 

7%. E, Polizeibericht vom April 1804. 
2) $.X.%. Eversmann, a, a. D., ©. 301. 
3) Dal, unten ©. 249. 
+) Bol. zum Folgenden: W. Grevel: Gefchichte der Gründung und 

grhen Entioidtung der Guteoffmunpshüte in Stertrabe. „Ef, Betr. I. — 
FM. M. Eversmann: Eifen- und Stahlerzeugung, S. 294 1i.; ©. 
— 8. Bed: Die Geihihte des Eifens in tenilcher und — 
tier voehung.Vraum chweig 1890-1903. — A. E. Prozefalten Dr. 
jur. Beder contra Gewerkichaft Neueffen. 

>) Bat. oben &. 127. 
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heider Bufch ebenfalls Eifenfteinlager entdedt worden waren, be- 
ſchloß die fürftliche Regierung, auch auf Eifener Boden eine Eifen- 
erzhütte anzulegen, zumal im Jahre 1782 ber frühere Hüttenmeifter 
der Antonyhütte, E. Pfandhöfer, mit Unterſtützung der preußiſchen 
Regierung bei Sterkrade, eine Biertelftunde unterhalb ber Redling- 
haufer Hütte, die Hütte „Gute Hoffnung“ erbaut hatte und beide 
Werke, ſowohl die ältere Antony-, wie die Gute Hoffnungshütte, 
in Blüte ftanden.!) Das Recht zur Anlage einer Eifengütte in 
Lippern mwurbe durch Urkunde, d. d. Koblenz 23. Januar 1791, 
von der Fürft-Abtiffin Maria Kunigunda ber Gejellihaft Werner 
und Komo. erteilt, in deren Auftrage feit 1791 Gottlob Julius 
Yatobi die Sterfraber Hütte leitete. Zugleich wurde die Geſell- 
ſchaft privilegiert „mit bem bereits entdedten und zum Aufjuchen 
des noch zu entbedenden Eijenerze3 (im Bereich des Ejjener Stifts- 
gebiete3), um folches nach Wohlgefallen mit Schmelz und Hammer 
zu bearbeiten.“) So entitand etwa Dreiviertelitunde unterhalb 
der Gute Hoffnungs- eine dritte Hütte, „Neueffen“ genannt. 
Seit 1794 wurde dieſes Werk auf Rechnung der Fürft-Abtiffin 
geführt, in deren Beſitz, wie oben erwähnt wurde, fich auch bie 
Antonyhütte befand. Die Leitung beider Hütten lag in der Hand 
bes ſchon genannten &. 3. Jatobi, ber 1799 zu einem Viertel 
Teilhaber wurde. Zu gleicher Zeit wurde ber Betrieb auf der 
Neuefjener-Hütte ſtark eingejchräntt und der Schwerpunkt nad) 
der Antony-Hütte verlegt. 

Den Grund für biefe Anordnung gaben die ber Inbuftrie 
äußerft ungünftigen Beitverhältniffe. Die wilden Wogen der fran- 
zöſiſchen Revolution waren zwar in ruhigere Bahnen geleitet 
morben, feitbern Napoleons überragender Wille die Leidenſchaften 
band und ber grofe Korfe mit fefter Hand die Zügel der Regierung 
hielt. Aber in wirtſchaftlicher, Handelspolitiicher Beziehung ver» 
folgte er ben Weg, den die Revolution ihm gewieſen, und führte, 
als Erbe einer gewaltig erſchütterten Epoche, den Kampf gegen 
England fort. Unb durch diefen Krieg, ber mehr mit Prohibitiv- 
maßregeln, bie den Handel trafen, denn mit Waffengewalt ge 
führt wurde, wurde bie Induſtrie des rechten Rheinufers ftark in 
Mitleidenfchaft gezogen. Auch bei den brei Eifenhütten zoifchen 
Ruhr und Emfcher, die, bisher in ihrer Produktion nicht unbedeutend, 
ihre Abfaggebiete weit vorgeſchoben hatten, machte ſich jet der 
Nüdgang bemerkbar. Allerdings die Sterfrader Gute Hoffnungs- 
hütte Hatte nie gegen bie übermächtige Konkurrenz der St. An- 
tonghütte auffommen können troß der vom preußiichen Staate 
geleifteten Beihilfe; 1797 geriet fie in Konkurs und wurde im 

2) 1788 foll ber Wert ber von ber Gutehoffnungshütte ins Ausland 
exportierten Waren 55.000 Reichätaler betragen Haben. I. ©. d. Biebahn, 
Statiftif, ©. 156. 

») A. E., Progeßatten Beder contra Reueifen. 
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Jahre 1800 von der Witwe des Peter Wilhelm. Friedrid) Krupp 
geb. Ajcherfeld im Subhajtationsverfahren angekauft. Andererjeits 
Heß die Unficherheit der Kriegsjahre dem Hüttenfaltor Jakobi 
einen tätigen Betrieb auf beiden ihm unterftellten Werfen nicht 
lohnend genug erjheinen; deshalb wurde 1803 die Hütte Neuejjen 
ftillgelegt. Auf einen Export nad) Franfreid) oder nad) dem feit 
dem Luneviller Friedensihluß (1801) franzöſiſch getvordenen Iinten 
Nheinufer war nicht zu hoffen, denn das ftrenge Schußzollinftem 
Frankreichs, das fi immer mehr zur unmittelbaren Prohibition 
auswuchs, verjperrte die Einfuhr. Holland hatte bisher, namentlich 

in Kugeln, einen ſtarken Bedarf gehabt, aber jeit es aus der Neihe 
ber jelbftändig friegführenden Staaten ausfchied, blieb den Eifen- 
Hütten an der Emfcher nur noch ein wenig ausgedehnte Abjaggebiet. 

Diejenigen Fürften, weiche durch die Abtretung des linfen 
Rheinufer an Frankreich linksrheiniſche Bejikungen verloren hatten, 
follten, nad) den VBellimmungen des Suneviller Friedens, durch 
die Einziehung geiftliher Güter und durch freie Reichsftädte auf 
dem rechten Ufer entichädigt werden. Nach iangtwierigen Ver— 

handlungen kam der Regensburger Neichsdeputationshauptichluß 
im Februar 1803 zuftande: mit Ausnahme von Kur-Mainz ver- 
ſchwanden danach alle geiftlichen Gebiete von ver Korte Deutſch- 
lands. Das fürſtliche Neichsitift und die Reichsſtadt Ejjen jowie 
die Abtei Werden dienten mit andern Gebieten Preußen als Ent- 
ſchadigung für feine Hinfscheinifchen Werkufte. Mit der Aufnabe 
ihrer Herihaft fchwand für Eifens Iepte Fürft-Nbtnfin Maria 
Kunigunda aud) das Anterefie an den bisher begünftigten Untere 
nehmungen. Durch einen Kaufvertrag vom 5. Mai 1805 Tamen 
die Brüder Gerhard und Franz Haniel in den Beſitz des Dreiviertel- 
Anteils der Fürftin an der St. Antonnhütte und bald darauf der 
Hütte „Neueſſen“, die beide fortan von G. J. Jakobi und den 
Gebr. Haniel einfchaftlid betrieben wurden, während bie 
Gute Hofinun, tte der Fran Krupp, obwohl fie durch Zu— 
wendung von Munitionsaufträgen u. a. m. von ber vpreußiſchen 
Regierung unterftübt wurde, nicht recht konkurrieren konnte. 

Neben dieſen gröheren Werfen, von denen allerhings nur die 
Hütte „Neueffen“ im Stiftsgebiet lag,!) finden wir noch eine 
Anzahl Heinerer Hammermerke,?) die als weit vorgefhobene 
Roften der bergiich-märkifchen Eifeninduftrie anzujehen find. Sie 
bezogen das für ihre Fabrilate erforderliche Roheiſen aus den 
Eijenhütten an der Lahn, aus dem Siegenfchen ‚oder dem Sauer- 

3) Wenn tropbem im Rahmen biefer Arbeit bie beiben andern Hütten 
ebenfalls eine eingehende Verüdfichtigung erfahren, fo rechtfertigt fidh Dies 
dadurch, dafj ohne eine nähere enntnis der Geicichte biefer Werte das 
Lerftänbnis namentlich ber jnäteren Entwvidkung ftarf beeinträchtigt würbe 

A. N. Eversmann: Cifen- und Ctahlerzeugung, ©. Wfl. — 
em: Überficht über die Eifen- und Stahlerzeugung, C. 100. 
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lande. Bon biejen Hämmern, die zumeift auf Stift Werdenſchem 
Gebiete lagen, werden zwei, ein Eiſen- und ein Kupferhammer, 
ſchon im Jahre 1784 erwähnt.) Genauere Nachrichten verdanken 
mir erjt wieber Eversmann.?) Danad) Hotte jich die Anzahl der 
Hammerwerke in zwei Jahrzehnten auf vier Nedeifen-, einen 
Stabeifen- und einen Kupferhammer vermehrt. Die Neddammer- 
ſchmiede bejhäftigten fich mit der Naffinierung des Stahles, mit 
dem Kleinreden von Stabeifen und, dem Breiten der jog. Breit- 
ware. Der Nedeifenhammer des Johann Adolf Halbach, zu dem 
noch ber erwähnte Hammer für Stabeifen gehörte, lag an dem 
von Velbert zur Ruhr hinabfliegenden Hejperbadh und war wohl 
ber älteite und bebeutendjte. Halbach bezog fein Roheiſen zumeijt 
von dem Hüttenwerl Haut-Nhin, eine Viertelftunde oberhalb 
Niederlahnfteins im Naflau-Weilburgihen.?) Anfangs legte Hal- 
bad) einen bejonderen Nachdruck auf die Herftellung von Ambos- 
ware, d. i. ſchwere Eifenware, wie Walzen, Hämmer, Olmühlen— 
eifen, Mühlentreuze, Amboffe, furz alle fertigen Eifenwaren 
von beträchtliher Schwere, während er zu Anfang des 19. Jahr- 
hunderts die Red- und Bandeijenfchmieberei bevorzugte, die ihm 
ein günftigeres Handelsergebnis brachte. So verfertigte er eiferne 
Bänber für Wein- und Olfäffer, eine Ware, die von Zeit zu Zeit 
im Handel jehr begehrt war. Seitdem die Stabeijenjchmiederei 
in der Grafihaft Mark nachgelajfen hattet) und der Roh— 
ftahlfabrifation gewichen war, die ſich als weit lohnender heraus- 
ftellte, ba das märkiſche Stabeifen eine Ware war, bie ſich 
entbehren und durch Nafjauer und Dillenburger Eifen erjegen lie, 
da3 geringer im Preife jtand, fand auch das Halbachſche Stabeijen 
einen vorteilhaften Abſatz. Endlich verfertigte Halbad) noch Anter- 
blätter, die über Mülheim direft nach Holland, vornehmlich nad) 
Rotterdam, verfrachtet wurden. 

Ein zweiter Nedeifenhammer lag am Deilbach, der von 
Langenberg aus dem Bergiihen fommt und im Werdenſchen in 
die Ruhr mündet, im Gebiete der Herrichaft Byfang. Er gehörte 

» yESEe Sehfäticen Magapin T, & Auf 
Everömann: Überficht . 7 fl. 

er reis bes Boheifens Tramto gie fteltte jich 1803 wie folgt: 
(000 Pfund Roheifen franto Köln . . . . 23,30 Reichstaler 

Fracht nach Ruhrort ..... 0. 10 „ 
BIFUR. 7 RIESE 1-05 

zum Hammer ebenfall® 1,— 
wegen ber — Wegeverhältniile 

in Summa 37,06 Neichstaler 
Im Abfag an bie Heineren Schmiebemeifter ber näheren Umgebung Werbens 
twurbe das Redeifen zu 4% Stüber das Pfund, das Bandeifen zu 5 Stüber 
da8 Pfund verfauft. 

*) Enersmann beziffert das jährliche Prodult martiſchen Stabeiſens 
auf nur 000 Kronen. 
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einem Adersmann mit Namen Deilmann.t) Ein weiterer Red- 
eifenhammer war erſt anfangs des 19. Jahrhunderts von dem 
Landmann Langenhorft angelegt werden, war aber 1803 noch 
nicht in Betrieb. Langenhorſts Abficht war nämlich, ſich haupt- 
fächlih auf die Fabrikation fertiger Kleineiſenwaren zu legen, 
woran ihn jedoch die Werdener Schmiedezunft hinderte, die auf 
Grund ihrer Zunftprivilegien die Herftellung von eifernen Klein- 
waren auf bem platten Lande unterjagte.?) 

Auf den beiden erftgenannten Hammerwerken ftellte man 
auch einen großen Teil von Heingeredtem Eiſen her, das in den 
Kleineifenfabriten weiter verarbeitet wurde. Es wurde denn auch 
meiſt an bergifche Großhänbler verkauft. Troß der Nähe der Ejjener 
Gewehrfabrit beichäftigten jich die Werbener Nedeifenihmiede 
weniger mit der Herjtellung von Platinen,?) die bei der Büchjen- 
macherei zur Herftellung der Gewehrläufe benötigt wurden. Gie 
mußten durchgehends aus zähem, jehnigen und volllommen ganzen 
Eifen bejtehen, jo dab man hierzu vorzugsweile das berühmte 
märlifche Ofemundeifen verwandte. 

Ein vierter Rechhammer endlich wurde von einem Bach ge- 
trieben, der in der zu Werden gehörigen Honſchaft Hamm in die 
Nuhr mündet. Er gehörte zu der in Mülheim liegenden Tuch 
ſcherenfabril der Gebrüder Vogt!) und arbeitete ausfchlieflich das 
Roheijen für die feinere Bearbeitung in der Fabrik vor. 

Der oben erwähnte Nupferhammer lag ebenfall® am Deil- 
bach in der Honfhaft Hinsbed, etwa eine Stunde von der Stabt 
Werden entfernt. Er war Eigentum der Erben Erntges zu Elber- 
feld und feit langen Jahren von Ph. W. Überfeldt gepachtet. Mit 
dem Hammerwerk — es beftand aus zwei Redhämmern und einem 
Tiefhammer an einer Achfe — war ein Heines Walzwerk zum 
Walzen der Kupferbänder verbunden. Überfeldt jepte fie vorzugs- 
weife in Holland ab, wo aus ihnen Kupfermünzen, jog. Deute, 
für die oftindifche Kompagnie geprägt wurden. Der Abjag in 
gewalzten Kupferbändern muß ziemlich bedeutend gewejen jein, 
ebenfo der in Kupferplatten, die als Schiffsbeſchlag verwendet 
wurden. Das Überfeldtiche Fabrikat wurde als „außerordentlich 
ſchön“ bezeichnet.) 

2) Gr. B., Statifit 108. 
2) Xgl. weiter unten über Zunſtweſen, ©. 202 [. 
3) Blatinen find flache Schienen von etiva 1 m Länge, 10—12 mm 

Dide und einer Breite von 101% cm am Kopf und 12 cm am Ende. 2. Bed: 
Geihichte bes Eifens, II. Abt., ©. 349. 

*) Dal. oben ©. 116. 
>) Werd. Beitr., Heft XI, ©. 142. 
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Zweites Kapitel. 

Die Ejjen-Werdener Eijeninduftrie in der Zeit 
der franzöſiſchen Herrſchaft. 

Überbliden wir zu Beginn der franzöſiſchen Herrſchaft im 
Jahre 1806 bie Lage der metallischen Fabrikation in den beiden 
ehemaligen Stiftsgebieten und in der Reichsſtadt Eſſen, jo bietet 
uns das Bild recht viel Trübes. In Eſſen zwei vor Zeiten blühende 
Gewerbe, die Gewehr- und Kaffeemühlenfabrilation, im fteten 
Niedergange; als brittes machen ſich Hier die Anzeichen anrüdenden 
Unheils in der Kraßeninduftrie bemerkbar. Die mit jo großen 
Hoffnungen gegründeten Eijenhütten zeigen aud nicht den ge- 
wünſchten Fortgang. Der Betrieb der Hammerwerfe, bie ſich die 
veiche Wajfertraft im Verdenſchen zu muße machten, ift wohl noch 
in tätiger Aufnahme, aber an freier Entfaltung durch einen Zwang 
behindert, der allerdings im Mittelalter Großartiges zuſtande ge⸗ 
bracht Hatte, indem er einen gefunden Mitteiſtand ſchuf, der aber 
bei der ji auf das Land ausdehnenden Gewerbetätigfeit und bei 
der beginnenden modernen Entwidlung nur feine Schattenfeiten 
empfinden ließ. So fünnte nicht allzu Erfreuliches von der dar- 
zuſtellenden Entwidlung in den folgenden Jahren zu erwarten fein, 
und doc) find es gerade Jahre von eminenter Wichtigkeit in der 
Geſchichte nicht allein unferer engeren heimatlichen, jondern auch 
der ganzen deutſchen Eifeninduftrie. Zeigen fie und einmal die 
Anwendung der Errungenjchaften auf dem Gebiete der Chemie 
und der Technik bei der Terhüttung der Erze, bei der Verarbeitung 
von Roheifen und Nohftahl — ein aud) für den Steinfohlenbergbau 
bedeutjamer Fortſchritt —, jo ſchließen andererjeits diefe Jahre 
die Geburtsftunde einer Erfindung in fich, die unferer nationalen 
Imduftrie die Impulfe geben follte, im Wettlampf der Nationen 
Europas im Laufe eines Jahrhunderts ſich den erften Platz in der 
Gifen- und Stahlproduftion und -verarbeitung zu fihern: die 
Erfindung der Gußftahlbereitung durch Friedrich Krupp. Jakobi, 
Dinnendahl, Krupp, drei Namen, die die ganze Bedeutung der 
Epoche von 1806 bis 1813 für die Entwwidlung der niedercheinifchen 
Eifeninduftrie anzeigen. 

1. Gottlob Julius Jakobi. Die Entwidlung der 

Tereinigten Gute Hoffnungshütte von 1806 bis 1813. 

Die Werdener Hammerwerte. 

Die Eifengerwinnung und »verarbeitung war am Ende des 
18. Jahrhunderts im Effener Diftrift eine verhältnismähig geringe, 
da man die Steinkohle für die Eifeninduftrie noch nicht nugbar zu 
machen wußte. Exit dem 19. Jahrhundert war es vorbehalten, 
die öfung der wichtigen Frage des Erſabes von Holz und Holz- 

u 
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tohle durch die Steinfohle zu finden. Mit praktiichen Ergebniffen 
das Schmelzen der Eifenerze im Hochofen mit Kols durchgeführt 
zu haben, iſt das Verdienft des Engländers Abraham Darby.!) 
on welcher Bedeutung diefes glüdlic ausgeführte Experiment 
für die metalliihe Induſtrie geworden ift, fommt uns in unfern 
Tagen deutlich zum Bewußtſein. 

Im den Eifenhütten an der Emſcher begann man in den acht- 
siger Jahren des 18. Jahrhunderts Verfuche zur Eifenverhüttung 
mit Steintohlen anzuftellen, da der Holzreichtum der Wälder den 
fteigenden Anforderungen, welche die Induſtrie ftellte, nicht ges 
wachen war. Schon 1788 forderte die preufifche Regierung den 
Reiter der Stertrader Hütte, E. Pfandhöfer, auf, „die Verfuche 
zum Gebraudy der Steinfohlen bei diejer Hütte fortzufegen.“2) 
1790 wurden hier Verjuche mit „abgeichwefelten Kohlen" (Koks) 
gemadt.?) Es find dies die erften Schritte zu ber fo fegensreihen 
und hochbedeutfamen Verbindung der niedertheiniihen Eijen- 
induftrie mit bem Kohlenbergbau, welche die jpätere günftige Ent- 
twidlung der Gute Hoffnungshütte zur Folge hat. Doc) vorläufig 
tar diefer Aufſchwimg noch nicht vorauszuſehen, im Gegenteil 
ging der Betrieb immer langjamer,*) da, wie wir oben jahen, 
das Abſatzgebiet ich ftändig verengerte. Allerdings brachte bie 
eifrige Tätigkeit Franz Dinnendahis der St. Antonghütte und 
ihren Befigern Jatobi und Gebr. Haniel noch reichlihe Arbeit, 
da der berühmt gewordene „Mechanitus" hier die einzelnen Teile 
zum Bau von Pampfmafchinen, wie Zylinder, Dampfröhren, 
Schachtpumpen und Kolben, verjertigen fieh.5) Waren die geliefer- 
ten Mafchinenteile anfangs auc) noch unvollfommen, „jo drachten 
wir es allmählich dahin,“ jo jchreibt Dinnendahl in jener Selbft- 
biographie,*) „durch die Mitteilung meiner Ideen und durch das 
eigene Raffinierte des Herrn Jakoby, daß diefe Eifenhütte alle 
nötigen Stüde zu einer Maſchine . . . jet in ber möglichiten Voll- 

tommenheit fiefert.“ 

1) 2. Bed: Geſchichte des Eifens. 111. Abt., ©. 7. 
2) ®. Grevel: Gute Hoffnungshütte, ©. 8, 
3) Ebenda. 
‘) Doc) ſhabt Eversmann 1802 die Produftion der St. Antonvhütte 

an reinen Gußtwaren noch auf 602593 Pfund bei einer Hüttenfampagne 
don 30 Wochen. 

®) Heron de Villefosse fagl in feinem Bericht aus dem Jahre 1809: 
„L’usine de Sterkrade qui est situde aupres d’Essen, est un des trois seuls, 
&tablissements du Grand-Duch6 dans lesquels Part de couler divers objets 
en fonte do fer moul6 (queiferne Gegenftände Herzuftellen) ait vraiment 
fait do grands progrös. . . . Celui de Sterkrade est jusqu’& prösent le seul 
fabricant de machines à vapeur dans le Grand-Duche, mais il exdcute 
les pieces prineipales de ces machines dans une autre usine qu’il possede 
non loin de Starkrad (sie!) sur le territoire du Duch6 d’Aremberg (St. 
Antonphütte) et on los forge & Essen.“ AFIV, 1860. 

*) €. Matichoß: Franz Dinnendahl. ii. Veitr. 26. 
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Allmahlich griffen, den Verkehr lähmend, die wirtſchaftlichen 
Maßnahmen Napoleons im Kampfe gegen England in den Handel 
ein. Bon der Zufuhr der Rohmaterialien konnte der große wirt- 
ichaftlihe und politiihe Kampf Frankreichs gegen die Seehandels- 
macht der alten Welt die Eiſenwerle am Niederrhein nicht ab- 
ſchneiden; fie fanden ihr Roherz, ein Raſeneiſenerz, in nächiter 
Nähe, etwa im Umkreiſe von einer halben bis vier Stunden. Aber es 
galt neue Abfaggebiete für die verlorenen zu gewinnen. Die auf 
den Emfcherhütten fabrizierten Gußtvaren Hatten ſich durch ihre 
Güte ſchnell einen jeften Plag im Erporthandel gefichert: über 
Köln hinaus gingen fie auf die linke Seite des Rheins und zum 
Oberrhein, über Mülheim, Duisburg oder Ruhrort nad) Holland. 
Selbft ins Bergiſche und Märkifche wurden fie verkauft, obwohl hier 
die einheimifhe Induſtrie ihnen nicht viel Raum lief. Günftige 
Transportwege förderten den Abjat ins Münfterland, über Dana» 
brüd nad) Friesland hinauf und in die Hanfeftäbte Bremen, Ham« 
burg und Lübed, welche den Weiterverfand vornehmlich nad 
Dänemart und Rußland beforgten.t) Aber jeit dem Jahre 1802 
bildete der Rhein die „eiferfüchtigt bewachte Zollgrenze“ zwiſchen 
Frankreih und den rechtsrheinishen Ländern. Das Gejeg vom 
10. Brumaire des Jahres V (31. Oltober 1796), eines der ftrengften 
Prohibitivgefege, das in dem Zeitraum von 1791 dis 1814 erlaffen 
wurde, fand hier fortan feine Anwendung, und dieſes Geſetz verbot 
nicht nur alle englijhen Waren, fondern erklärte überhaupt als 
englifch, ohne Rüdficht auf den Urſprung, eine beftimmte- Anzahl 
von Fabrifaten, darunter alle Quincailferien.?) Allerdings waren 
fpäter einige Erleichterungen geboten worden, doch war dem Guß- 
eiſen und allen gußeifernen Fabritaten der Import nach Franke 
reich und damit nad) Köln und auf das linte Rheinufer verjperrt 
geblieben.) Hatte das Gejet vom 10. Brumaire des Jahres V 
immer noch den Import der Fabrifate verbündeter oder neutraler 
Mächte zugelafjen, jo machte ein neuer Tarif vom 30. April 1806 
aud) diejer Ausnahme ein Ende.) Fortan war das franzöfiiche 
Kaijerreich von feiner Rheingrenze an hermetifc allen mit feiner 
inländiihen Induftrie tonkurrierenden Produkten verſchloſſen. Der 
einzige Markt, der den Fabrifaten der Emjcherhütten nod frei 
ftand, war der Norden, denn die kurze Zeit, in der durch dem 
preußiſch⸗ franzöſiſchen Krieg diefe Verbindung beunruhigt war, 
iſt faum in Betracht zu ziehen, jo ſchnell war die friderizianiſche 

:) B,SCH Goeremann: Eifer, und Stohleryengung, ©. 217. 
2) Ch. Schmidt, Berg, ©. 330. 
3) Gr. ®., Handel und Gewerbe 24 umd 27. Berichte Siebels und 

Diedrichs. 
*) Unbearbeitetes Stahl und Eiſen lonnte allerdings noch eingeführt 

werben, war aber jolch überaus hohen Eingangsrechten unterworfen, dad der 
Import fich nicht Iohmte. Vericht der Tüffeldorfer Yandelstammer vom 
Eltober 1810. Gr. 8, a... ©, 22. I. 

11r 
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Schöpfung vor der Gewalt Napoleons zufammengebrochen. Doch 
ſchon bereitete fi) ein neuer Schlag vor! 

Der Friede von Amiens im Jahre 1802 Hatte nur auf furze 
Zeit den englifch-franzöfiihen Krieg unterbrochen, und bald waren 
die Feindfeligfeiten wieder im vollen Gange. Als num England 
im Jahre 1806 alle Häfen von Breſt bis zur Elbmündung für 
blodiert erflärte, obwohl es, was nach den völferrechtlihen Be— 
ftimmungen hätte der Fall fein müſſen, diefe Häfen nicht mit 
wirklicher Macht geihloffen hielt, erließ Napoleon am 21. No- 
vember 1806 von Berlin aus das befannte Dekret, das jede Ver- 
bindung mit England unterjagte. England feinerfeit3 replizierte 
mit einem am 11. November 1807 ergehenden Geheimratsbefehl, 
der ben Amerikanern die Frachtfahrt nach Europa verlegte. Na- 
poleons Antwort war das zweite Mailänder Dekret vom 17. De— 
zember 1807, während zu gleicher Zeit Amerita durch die Non- 
Intercourse Acte vom 28. Dezember bes gleichen Jahres jeden 
Verkehr mit Europa abbrach.i) Wenn auch alle dieje Maßnahmen 
in Wirflichleit nicht jo durchgeführt wurden, dab jede überjeeiiche 
Verbindung unmöglic) geweſen wäre — es gab noch genug „faux 
neutres“, die den amerifanisch-europäijchen Zwiſchenhandel in die 
Hand nahmen, und Holland bot auch noch willig freien Zugang —, 
jo war doch der Handel jehr behindert, und überfeeiiche Geichäfte 
liegen fich nur unter großem Nifito abichliegen. Jedenfalls machte 
es ſich bald den vereinigten Emfcherhütten, der Gute Hoffnungs-, 
der St. Antony» und der Neuejjener-Hütte fühlbar, dab ihre 
Handelsbezieyungen zu ben amerifaniihen Kolonien unterbunden 
waren.) 

Den „vereinigten“ Emjderhütten . . .! Die Sterfrader Gute 
Hoffnungspütte war bis zum Jahre 1806, d.h. bis zur Einver- 
leibung der rechtscheinifchen preußischen Beſißzungen in das Groß- 
herzogtum Berg, von der preugifchen Regierung durch Aufträge 
alter Art unterftügt worden, jo daß der Vetrieb auf der Hütte 
aufrecht gehalten werden konnte. Unter der neuen Regierung 
tonnte fie fortan mit den von dem „fleifigen und geſchickten Jakoby“ 
geleiteten beiden andern Hütten, „die ſich durch alle Arten von 
Xerbefjerungen immer mehr von ihrem vormaligen unvolllommenen 
Zuftande entfernten,“?) nicht mehr konkurrieren. Deshalb entſchloß 
ſich die VBefigerin der Hütte, Frau Witwe Krupp, das Werk an 
Heinrich Hupfien in Eſſen zu verkaufen. Am 14. September 1808 

?) Bal. die näheren Ausführungen ©. 27 fi. 
2) B. U. Nemmich: Tagebuch) einer der Kultur und Inbuftrie gewid - 

meten Reife. Tübingen 1809. Bd. II, ©. 116 fi. 

3) P. A. Nemnich: Tagebuch a. a. ©. Es ift, wenn von den beiden 
Hütten gefprodhen wird, zu berüdfichtigen, daf auf der Hütte Neuefien 
micht mehr gearbeitet wurde. 
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wurde der Kaufvertrag abgejchloffen.!) Durch einen weiteren, 
im gleihen Jahre erfolgten Vertrag wurde der Zuſammenſchluß 
ber Gterfrader mit den beiden andern Hütten getätigt und die 
Firma „Jatobi, Haniel und Huyſſen“ begründet, deren Werke den 
einheitlichen Namen „Vereinigte Gute Hoffnungshütte“ erhielten. 

Von eigentlicher Bedeutung war nur die St. Antonyhütte. 
Der Gang ber Entwidlung, auf den allerdings politische Ereigniſſe 
ſtart eingewirkt hatten, hatte Eversmann Recht gegeben, der zu 
Beginn des Jahrhunderts bei einem Beſuche der Emſcherhütten 
feine Anficht dahin geäußert hatte, daß er es für zuträgficher hielte, 
wenn wenigftens eines der drei Werfe, die jo nahe beieinander 
lägen, einginge oder in ein Hammerwerk umgeftellt würde, da ber 
Vorrat von Holz in ber Gegend nicht zureichend fei, um einen dor» 
teilhaften Betrieb aller drei Hütten zugleich zu geftatten. Die 
Stillegung der Hütte Neuefien im Jahre 1803 tar erfolgt, weil, 
wie Everdmann an einer andern Gtelle jagt, „die St. Antonyhütte 
wegen bes geringeren Transportes der Kohlen und bes Eijen- 
fteins vorteilhafter betrieben werden kann und bei den jetzigen 
‚Beiten, befonders durch das franzöfiiche Verbot der fremden Eiſen⸗ 
gußware, ber Abſatz fehlt.“) Jakobi Hatte zwar die Abficht, fie 
in „eine Gieferei von allerlei turzen Waren, nach der unlöblihen 
engliſchen Art“) umzuwandeln, wozu es allerdings in der Zeit der 
franzöfiihen Herrfchaft nicht mehr fam. Die immer ftärfer einer 
Krifis entgegeneilende wirtichaftliche Lage verbot es, den Betrieb 
auf der Hütte wieder aufzunehmen, zumal der Fortgang ber 
Zätigfeit auf den beiden andern Unternehmungen jelbjt jhon im 
Frage geitellt wurde. 

Die Haupttätigfeit hatte jich, tie gejant, auf ber St. Antony 
Hütte fonzentriert. Hier waren ein Hochofen, ein Windofen und 
ein Kupolofen in Betrieb. Der Kupolofen, eine Erfindung der Eng» 
länder, diente zum Schmelzen hes Ciſens für die Gieherei. Bisher 
war er in Deutſchland nur auf den Töniglichen Werten Schlefiens 
nachgeahmt worden, j daß Eversmann die Einführung dieſes 
Schmelzofens die wichtigfie Verbeſſerung nennt, die Jalobi dem 
nieberrheinifch-weitjäliichen Eiſenhüttenweſen erſchloſſen habe, mie 

1) Den Kaufaft vollzogen mit die Brüder Gerhard und Franz Haniel 
und Gottlob Julius Jalobi. Bei der Zerifitation des Vertrages unter- 
ihrieben die Urkunde: Witwe Arupp geb. Aicherfeld unter Afliftenz des 
Iuftigtommiffars 9. 8. Tuttmann und ihres Entels Friedrich Krupp, ferner 
Beineich Yuyffen, Gerhard und Franz Yaniel und Gottlob Yalobi. Co 
finden toir auf diefem für bie Gefchichte der Induftrie jo bebeutjamen Echrift- 
ftüd die Begründer der niederrheiniihen“ Eifeninduftrie vereint. — Der 
äwifhen Jatobi, den Brüdern Haniel und Huhffen im gleichen Jahre ver- 
abredete Gejellfhaftsvertrag wurde am 5. April 1810 motariell_aufge- 
nommen. Danach übernahm Jatobi die Leitung des Weries. Aus B. Grevel: 
Gute Hoffnungshütte, ©. 10 und 16. 

2) 3.9. A. Eversmann, a. a. ©., ©. 319 und 205. 
>) PX. Nemnich: Tagebuch, a. a. D. 
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er überhaupt die ölonomiſchen Einrichtungen der Hütte als vor— 
bildlich bezeichnet. Die wichtigſten Fabrikate der Hütte waren feine 
Gußwaren, Fußgeſtelle zu Ofen mit Guirlanden und ſonſtigen 
Verzierungen, Treppengeländer, Trillagen und andere feine 
Arbeiten, ferner guöeiferne Töpfe (log. Grapen), Ofendedel, Dfen 
aller Gattungen, Feuermajchinenteile, Bumpenfäge und foniti 
tünftliher Lehmguß, dazu Küchengeſchirr und Gewichtſtücke. 
Diejes Verzeichnis, das uns wiederum Eversmann gibt, zeigt, 
welchen Umfang die Produktion des Werkes unter Jatobis fach- 
männifcher Leitung genemmen hatte. Und die Sabritate waren 
trefflich; auch Nemnich jagt von ihnen anerfennend: „Die Poterie 
empfiehlt fich durch ihre Leichtigfeit und Glätte, wie auch durch die 
Tugend, die Speifen weil; zu Tochen. Übrigens läßt fich das Eiſen 
alfer Gußwaren leicht bohren, feilen und abdrehen.“ So behauptete 
denn nicht allein vor der Neuefjener und Sterkrader, iondern auch 
vor allen Hütten, die von Weſel ab tiefer nach Holland hinlagen, 
wie die Minervahüitte bei Yiielburg, die Hütten von Bucholt, 
Uelft, Kappel und Deventer, die St. Antonnhütte den eriten 
Plap.!) Doc) diejer Vorzug jollte nicht von langer Dauer fein. 

Wieder bereitete fich in diefer an politiſchen Umwälzungen 
fo reichen Zeit eine tiefgreifende Anderung vor. Napoleon mußte, 
um feinen durd die Kontinentalſperre vorgezeichneten Kampf 
gegen England mit Erfolg durchzuführen, Herr der europäiichen 
Küften fein. Er fonnte nicht dulden, daf anderswo dem Syſtem, 
das in Frantreich feite Geltung Hatte, die Beachtung verjagt blich. 
Seinen Bruder Louis, den König von Holland, der ſich, wohl er- 
tennend, daß die Durchführung der Napoleonifchen Ideen feinem 
Lande den Nuin bringen würde, dieſen widerjegte, mußte er 
opfern, und mit ihm fiel die Celbftändigfeit Hollands und bald 
darauf der beutjhen Nordküfte bis Lübeck, weil die deutſchen 
Hanſeſtädte nicht imftande jeien, ihre Flagge vor Gewalttätigfeiten 
zu ichüken. Dazu ein für den Abſaß der Fabritate ber Eifeninduftrie 
an Ruhr und Emſcher vernichtender Schlag: die Abtrennung des 
nördlid der Lippe gelegenen Teiles des Rheindepartements und 
des ganzen Emsdepartements vom Großherzogtum Berg, das da- 
mit ein 60 Quabratmeilen großes Gebiet mit einer Bevölferungs- 
zahl von 213 000 Einwohnern verlor. Das war ein gemaltiges 
Opfer, welches das Großherzogtum dem Kontinentaliyftem bringen 
mußte, benn was wollte dagegen die geringe Entjchädigung be— 
jagen, die es mit der Grafſchaft Nedlinghaujen und einem Teile 
der Grafſchaft Dülmen befam! Und was blieb denn noch als Abjab- 
gebiet der bergifchen Induftrie übrig? Nings von den hohen Zulf- 

1) Wenn Nemnich im November 1808 bie jährliche Produttion „aller 
drei (1) Hütten“, von denen doch mur zwei im Betriebe waren, „Eins ing 
Andere geredhnel“ auf zwei Millionen Piund Gußtwaren ſchäbi, jo dürfte 
bie Zahl etwas hoch gegriffen fein. 
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ichranten jeiner Nachbarn umgeben, lag es ba, ein Land, jo reich 
an induftrieller Kraft, dab man es ein „England im Kleinen“ 
nennen konnte: das Ruhrdepartement mit feinen reichen Salinen 
und ber vieljeitig entwidelten Eifeninbuftrie in ber alten Grafichaft 
Mark, im Rheindepartement eine alteingejeffene Tertilinduftrie, 
im Siegbepartement reiche Erzgruben, aber nirgends Ellbogen» 
freiheit zur Entfaltung all diefer Bodenſchätze, dieſer werkfrohen 
Kräfte, fein Abſatzgebiet für die anerkannt hochſtehenden Erzeug- 
niffe der bergiſchen Kunſtfertigkeit. So erklärt ſich die mit bem 
Jahre 1811 plöglich hereinbrechende Krife, die in langen Jahren 
ſchon gedroht Hatte.') 

Und unter dieſer Krife hatte aud die Vereinigte Gute Hoff- 
nungshütte zu leiden. Auf der Sterkrader Hütte hatte man in 
den letten Jahren vorzüglich für den Erporthandel nad Holland 
gearbeitet, der fich im Jahre 1809 noch auf 10000 Neichstaler 
belaufen haben joll.?) Als nun mit dem 1. Januar 1811 an ben 
Grenzen der in Frankreich neu einverleibten Länder das Geſetz 
vom 10. Brumaire des Jahres V und der Tarif vom 30. April 1806 
in Kraft traten, wonach die Einfuhr aller guheiferner Waren ver- 
boten war, war der Holländifhe Markt verſchloſſen. Dasjelbe galt 
von den neuen franzöfiihen Ems- und Lippedepartements, den 
Handelsplägen der St. Antonyhütte. Und darüber hinaus war 
jegliche Verbindung mit dem Meere abgejchnitten, der Weg nad) 
Hamburg, dem natürlichen Haltepunfte des Welthandel, dem 
Sammelpuntte für den Warenaustaufch im Norden, war verlegt. 
Der überfeeiihe Verkehr ftodte damit: Dänemark zu erreichen, 
das bisher einen reihen Markt geboten hatte, war unmöglich, 
ebenjo Rußland, das dazu durch einen Ukas vom 13. Dezember 1810 
ein ftrenges Prohibitiofyftem eingerichtet hatte, wodurch es alles, 
was das eigene Land liefern tonnte oder liefern zu können glaubte, 
d. h. alles, mit Ausnahme der Südfrüchte, verbot.) Wohin denn 
jetzt die Fabritate ausführen, „die im Lande nur wenig gebraucht 
und größtenteils über die Lippe in die neu mit Franfreich vereinigten 
Länder und nach Dänemark gingen?" fragt in einem Bericht 
vom 4. April 1811 der Maire von Vottrop.i) „Leider wird,“ jo 
fährt er fort, „durch die Abtretung der Länder jenfeits der Lippe 
diejer Erwerbszweig fr das hiefige Land gänzlich aufhören, in» 
dem die Gußwaren in Frankreich zu ſchicken gänzlich unterjagt ift. 
Sollte daher in dieſem feine väterlihe Veränderung gemacht 
werben, fo wird in einigen Wochen die St. Antonyhütte gänzlich) 

’2 gl. auch ben eingehenden Bericht der Dülfelborfer Hanbelelammer 
vom Dftober 1810, Gr. ®., Handel und Gewerbe 22, T. 

3) Gr. ®., ebenda, 67. Bericht des Landrates u Vuggenhagen. 
3) ®. Kieffelbadj: Die Kontinentaliperre in ihrer ötonomifch-politifchen 

Bedeutung. Stuttgart und Tübingen 1850. 
+) Gr. ®., Handel und Gewerbe 18. 
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ftill fiegen müfjen, wodurch ein ftarf drüdender Nachteil für die 
ganze Nachbarichaft entjtehen wird... Die umliegenden Gegenden 
hatten bis jegt eine große Wohltäterin an diefer Hütte; hatte der 
Bauer Schagung zu zahlen, jo fuhr er Erke, Kohlen pp. nach der 
Hütte oder er brachte die Fabrikate nach dem Auslande); und weil 
für rohe Produfte gar fein Geld nad; dem Auslande gejchidt wurde, 
fo blieb das Geld allein im Lande.“ 

Man kann die Klagen und Befürchtungen des Maire wohl 
verjtehen, wenn man an die Umficherheit denkt, die das ganze 
Land in Aufregung hielt, wo Banden, aus entlafjenen Arbeitern 
und andern Elementen zufammengejeßt, plünderten und raubten. 
Eine furze Statiftit der Arbeiterzahl auf der Antonyhütte zeigt 
deutlich das Elend der Arbeiterentlaffungen. In der Blütezeit 
am Ende des 18. Jahrhunderts bejchäftigte das Wert 100 Arbeiter, 
1803 war die Zahl auf 80 zurücgegangen,?) im April 1811 waren 
nur noch 32 Arbeiter beichäftigt?) und bis zum Oftober des gleihen 
Jahres waren weitere 12 Arbeiter entlafjen worden.t) Man mußte 
eben die Produktion aufs äußerſte einjchränten, denn im Inlande 
fand man bei den geldarmen Zeiten feine Abnehmer, zumal fich 
hier die Konkurrenz der märliſchen Eifenwerfe ftart fühlbar machte; 
und die Grenze des benahbarten Königreiches Weitfalen ward 
nunmehr auch durch überaus hohe Eingangszölfe den Produkten 
der Hütte verſchloſſen. So kann ein legter trojtlofer Bericht des 

Bottroper Bürgermeijters uns nicht mehr verwundern; er meldet 
im Dezember 1811, „da die Vefiger der Hütte, Herr Jaloby und 
Komp., weiterarbeiten lajfen, nur um die Hütte nicht ganz in Ver— 
fall geraten zu laſſen.“) Alſo nur, um feinen völligen Verfall der 
Anlagen herbeizuführen, wurde der Betrieb fortgefegt in ber 

1) Der Bauer verbiente ſich aljo das Geld, um die Steuern (Schapung) 
aahten zu tönnen, durch Diefe der Sitte geleifteten Dienfte. 

>) Nac) Eversmann, a. a. D., S. 307 waren 1803 beichäftigt: 
+ Hochojen-Arbeiter 
8 Saudformer (2 Meifter, 6 Knechte) 
4 Bußer 
1 lattenformer 
9 Lehmformer 

16 Exzgräber 
32 Stohlenbrenner und Holzraider 
2 Vuhinechte 
4 Tagelöhner zum Erpmöldern und Kohlenanfahren 

80 Arbeiter, 
) Gr. B., Handel und Gewerbe 18. — Für 1809 gibt Heron de Ville- 

fosse in feinem Bericht (A F IV, 1860.) die Arbeiterzahl aller drei Werte 
für Neuefjen lommen nur die Erzgräber in Betracht) an wie folgt: 

® Arbeiter für die Vergwerle, 
” " „ Hütten, 

55 „ den Transport. 
+) Gr. 2., Statiftil 108. 
#) Gr. ®., Handel und Gewerbe 18. 
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Hoffnung auf einen endlichen günftigen Umſchlag der Lage, eine 
Erwartung, bie, obwohl jie durch Napoleons Veſuch des Grof- 
herzogtums im November 1811 genährt worben war, ſich bald als 
trüglich herausitellte. Erſt unter den fchükenden Fittihen des 
preußiſchen Aars jollte mit beijpiellofer Schnelligkeit und Kraft die 
daniederliegende niederrheiniſche Eifeninduftrie fich twieder erhofen. 

Die Folgen der volitiihen und wirtjchaftlihen Mahnahmen 
Frankreichs, die wir an dem Schichſale der Yereinigten Gute Hoffe 
mungshütte erfannten, waren nicht minder unglüdlic, für die im 
Werdener Gebiet liegenden Hammerwerte Bon ihnen 
tommen bier nur in Betracht der Ned- und Stabeifenhammer 
von Joh. Adolf Halbach am Hejperbad und der am Deilbach in 
der Honſchaft Hinsbed gelegene Kupferhammer bes Ph. W. Über- 
feldt. Die andern oben aufgeführten Nedhämmer!) arbeiteten 
nur für den Kleinvertrieb und werden in den ftatijtiichen Tabellen 
der Jahre 1809 bis 1813 ftets ohne nähere Angaben genannt. 
Daß auch auf ihnen mit der fortfchreitenden Verminderung der 
Kaufkraft des Publitums der Betrieb langſamer ging, ift natürlich. 
Im allgemeinen war den Hammerwerken, jeitbem im Großherzog- 
tum Berg das ganze rechtscheinifch-weitfäliihe Induftriegebiet 
vereinigt und die einzelnen Landesteile nicht mehr durch Zoll- 
ſchranken voneinander abgetrennt waren, der Wezug des Noheijens 
und des Rohſtahls erleichtert, ein Vorteil, ben bie weitere wirt- 
ſchaftliche Entwicklung nicht zur vollen Geltung kommen ließ. — 
Als ber bebeutendfte Nedhammer it oben der Halbachſche ner 
tennzeichnet worben, deſſen Fabrifate zum Teil unmittelbar nad) 
Holland erportiert, zum Teil von bergijchen Großhändlern zur 
weiteren Verarbeitung aufgefauft wurden. Nocd in der erjten 
Hälfte des Jahres 1809 jehte Halbach auf dem bergiſchen Markt 
für 1130 Neichdtaler Waren um.?) Doch als Ende Juli des Jahres 
1809 300 franzöfiche Douaniers unvermutet die Linie Nees- 
Bremen bejegten und den Verkehr mit Holland erſchwerten, ver- 
taufte er in der richtigen Vorausjegung der fommenden ſchweren 
‚Zeiten fein Hammerwerf an die Tucjcherenfabrifanten Vogt zu 
Mülheim?) 

Der Ausschluß der Fabritate der hochentwickelten englijhen 
Zegtilinduftrie, eine Folge der Nontinentalfperre, bradte einen 
bedeutenden Aufſchwung der bergijchen Tuchfabriten mit fich, der. 
allerdings nicht von langer Dauer fein jollte. Die wenigen günftigen 
Jahre übten auch auf den Gang des Vogtjchen Unternehmens 
ihren Einfluß aus, fo daß Nemmch im Jahre 1808 in fein Tagebud) 
die Notiz einzeichnen fonnte, daß „kürzlich der Fabrikant feine 
Anlagen vergrößert habe, aber doch nicht im Stande jei, alle Be— 

) gl. oben ©. 158 ff. 
®) Gr. 8., Handel und Gewerbe 67. 
) A. W., Caps. 27, Ar. 1. 
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ftellungen zu effektuiren.“ Meben ihrer Mülheimer Fabrit ber 
ſaßen die Gebr. Vogt in Hamm bei Werben eine Anzahl Schleif- 
fotten und ein Hammerwerk, das 1809 durch den Anlauf Des 
Halbachſchen Hammers noch vergrößert wurde. Nemnich rühmt 
die hier hergeftellten Tuchicheren als vorzüglich gut, jo daß jie 
nicht nur im Bergiſchen gebraucht wurden, fondern jogar nach 
Aachen, Holland und jelbjt bis nach Rußland gingen.) Wir fennen 
ſchon die einzelnen Maßnahmen, durch welche diefe ausländifchen 
Abjaggebiete den Erzeugniffen des Großherzogtums Berg ver— 
ichloffen wurden,?) dazu ſeit den Jahren 1810 und 1811 der rapide 
NRüdgang der bergifchen Tertilinduftrie, alles Momente, die auch) 
das Wert der Gebr. Vogt den Krebsgang antreten liefen. In 
ipäteren Berichten finden wir immer nur die furze Notiz: „Die 
Tuchjcherenfabrit hegt in Hamm und gehört den Gebr. Vogt in 
Mülheim.) 

Das gleihe ungünjtige Schidjal teilte der Kupferhammer 
des Ph. W. Überfeldt. 1806 war er noch in Betrieb,t) auch die 
Tabellen der Jahre 1809 und 1811 erwähnen ihn nod,®) jedoch 
ftand er fpäteftens anfangs 1812 ftill‘) 

Die nachteiligſte Einwirkung'übte, wie aus der vorangehenden 
Darſtellung hervorgeht, die Vereinigung Hollands, des nördlich 
der Lippe gelegenen Teiles des Großherzogtumsd Berg und der 
norddeutfchen Küfte, die in der Sitzung des Erhaltungs-Senates 
des frangöjiichen Kaiferreiches vom 10, Dezember 1810 ausge 
ſprochen wurde,“) auf die Entwidlung unferes heimiſchen Eifen- 
hüttenwejens und der Werdener Hammerwerfe aus. Eine Maß— 
regel, die damit begründet wurde, „daß Frankreich die Mündungen 
aller der Flüſſe beherrſchen müſſe, die fein Gebiet durchſtrömten, 
weil nur jo der von Helgoland aus betriebene Schleichhandel zu 
vernichten und die Verbindung mit der Oſtſee zu fichern fei.“ 
Gewiß, der Schmuggel mit Kolonialwvaren und engliihen Manu— 
fafturen hatte einen gewaltigen Umfang angenommen, und nament- 
lich von Helgoland, dem größten Entrepot engliiher Waren im 
Norden, war ein weitverzweigter Handel mit Kontrebande organi- 
fiert. Den beiden ſchwochen Holländijchen Negimentern, denen 

B. A. Nemnich: Tagebuch), IT. Bb., ©. 494 ff. 
2) Ju Nr. 68 der „Allg. Polit. Racır.” 1811 wird ein eingehendes 

Verzeichnis aller für die Einfuhr nad Frankreich verbotenen Waren ge- 
geben: „... . jede Art plattierter Arbeit oder Ware, alle Arbeit von feinen 
turzen Waren, alle Mefierihmidt-, Tifhler- und Uhrmacher-Arbeit und 
überhaupt alle Arbeit von Stahl, Zinn, äupfer, Erz, Metall, Ehenbiech, 
Weißblech md anderen polierten und unpolierten, vermilhten und unver- 
mifchten Metallen.“ 

®) Gr. B., Statiftit, 54, 108. 
+) „Allg. Bolt. Nacht.” 1806, Nr. 49. 
°) Gr. B., a.a. O. 
*) 3.4. Engels: Reife, ©. 61. 
*) Binfopp: Der Riheiniſche Bund, Bd. XX, ©. 117 ff. 
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der Schuß der Küfte anvertraut war, war nicht zu trauen, Beweiſe 
ihrer Veitechlichfeit hatte Napoleon in Händen. Kurz entichloffen, 
jeinem Wahljpruh: „Guerre sans reläche aux marchandises 
anglaises; c'est le moyen d’arriver & la paix“t) Geltung zu ver- 
ichaffen, und mit dem richtigen Blie für die Notwendigteit dieſes 
Vorgehens, verlangte der Kaifer, „neue Garantien“ für die be- 
ftehende Orbnung der Dinge, da „England weder auf die Stimme 
feines eigenen Interefjes, noch auf den Ruf Europas höre." Fortan 
ſah fich das Großherzogtum Berg von allem Weltverfehr abge» 
ichloffen. Neben dem materiellen Schaden, den dieſe Zolierung 
brachte, war für die Eifeninduftrie noch der größere Nachteil der, 
dab fie an den großen technifhen Fortſchritten Englands nicht 
teilnehmen fonnte. So gewann die britijche Metallinduftrie in 
dieſen Jahren der deutjchen einen ganz bedeutenden Vorſprung ab, 
denn „ein allgemeines ortichreiten tut not, um auswärtiger 
Konfurrenz begegnen zu fönnen.“?) 

2. Franz Dinnendahl, die Anfänge der Dampf- 
mafhineninbuftrie im Nuhrtale. 

„Dem Berdienite feine Krone.“ 
Nach dieſem Grundfag fühlen wir uns verpflichtet, hiemit 

öffentlich, zur Ehre des Majchinen-Baumeifters Herrn Dinnendahl, 
befannt zu machen, daß die durch ihn erbaute Dampfmaſchine auf 
der Zeche Nofendelfe bei Heißen am 26 ten dieſes Monats ange- 
laſſen wurde und zu unferer vollfommenen Zufriedenheit fogleich 
die beſte Wirkung tat. Wir zollen um fo lieber diefem Manne unfere 
innigfte Hochachtung, da er durch jeine, in fich felbft entwickelten 
Kunft-Talente einem wichtigen und für unfer Vaterland fait ver- 
lorenen Nahrungszmweig aus feinen Nuinen wieder emporzuhelfen 
mußte. 

Mütgeim an der Ruhr, den 28. Januar 1810. 
Der Gewerkichaft der Roſendelle Bevollmachtigter: 

(ge3.) Joh. Schoeler.?) 
Eine Anerkennung, würdig des genialen Mannes, der unferer 

Vaterſtadt zuerit einen Hangvollen Namen in der Gejchichte der 
modernen Eijentechnif gefichert hat; eine Anerfennung, gebührend 
dem Manne, der in unermüdlicher Tätigkeit einem ficheren Ziele 
zuftrebte, unverwandt und unbefümmert um die vielen Anfechtungen, 
die den Anfang feines Schaffens verdunfeln. Bei der Betrachtung 
der Kindheitsjahre der rheinijch-weitfäliichen Großinduftrie wäre 
es unmöglich, diefes Mannes nicht zu gedenten, der als erſter im 
Nuhrtale die allgewaltige Kraft des Dampfes der menſchlichen 

1) Corresp. Napol. Nr. 13.195, Brief an Eugene Napoldon, igetönig 
von Jtalien, d. d. 29. September 1807. 

?) 2. Berger: Harlort, ©. 171. 
3) „Allg. Polit. Nahe.” 1810, Nr. 10. 
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Arbeit zur Seite ftellte und fie den wachjenden Anfprüchen ber 
erwachenden Induftrie dienftbar machte. Ein Genie, das innerer 
Schaffensdrang nicht ruhen lieh, bis es, fich emporarbeitend aus 
der niedrigen Ctellung eines Schweinehirten, als geachter Kunſt- 
meifter einen weit über die Grenzen feiner Heimat ſich ausdehnenden 
Auf ertvorben Hatte. Neues hat er nicht geichaffen, aber die Vor— 
teile einer neuen Kraft hat er dem darniederliegenden Bergbau 
nußbar gemacht und fo „einem wichtigen und für unfer Vaterland 
faft verlorenen Nahrumgszweig aus feinen Ruinen wieder empor- 
geholfen.“ Nicht das allein ift fein Verdienſt: er hat auch bie 
CS chaffensfreudigkeit in der Nuhrgegend, indem er ihr neue Bahnen 
eröffnete, wieder belebt; ein frohes getverbliches Leben zug mit 
ihm in das alte Eſſen ein, wohin der „Medanikus“ im Jahre 1807 
feinen Wohnfis von Altendorf an der Ruhr verlegte und wo er 

in wenigen Jahren einer der geachtetſten Mitbürger twurbe.t) 
„Die Dampfmaſchine ift der Triumph des 18. Jahrhunderts 

und gibt ihm feine Signatur!" Bon England aus nahm fie ihren 
Siegeszug; hier war es James Watt, der durch die geniale Durch- 
führung des Prinzips ber Dampf-Triebfraft die atmofphäriiche 
Dampfmajchine Newcomens verbefjerte.?) Dept befahen die 
Menjchen eine Kraftquelle, über die fie nah) Quantität und Qualität 
beliebig verfügen fonnten. Die frühere Zeit, da „die Launen der 
Niglein und des Windgottes allein entjchieden, ob und in welcher 
Nichtung und warn die Menjchen des Waſſers und des Windes 
Kraft nugen folften“, die alte Gebundenheit an Ort und Zeit war 
dahin, frei nad) feinem Belieben ftand jept dem Menſchen ein 
nimmer raftender und exakter Arbeiter zur Seite, „die lebendige 
Natur war durch die tote erſehl und diefe durch menfchlichen Scharf- 
finn belebt worden. Der Übergang zum Dampf als treibender 
Kraft ift alfo recht eigentlich eine At der Emanzipation.“") 

Zu Ende des 18. Jahrhunderts Hatte die neue Kraft auf dem 
Kontinente Eingang gefunden: Friedrich der Große hatte ſchon 
daran gedacht, die Dampfmafchine für die ftaatlihen Bergiverte 
Schlefiens nugbar zu machen, um mit ihrer Hilfe den großen 
Schaß, der in dem Schoß der Erde in den Kohlenflözen lagerte, 
beifer zu erſchliehem Anfangs dienten die „Fenermajchinen“ 
nämlich vorzüglid) der Wafferdaltung in den Gruben. Seitdem 
man hier vom Stollenbau abgefommen war, in die Tiefe gegraben 

und Schächte angelegt hatte, hielt es immer ſchwerer, der an- 

*) flber Dinnendahl (1775-1826) vergleiche bie Biographien von 
€. Matihoh: Fr. D., Das Lebensbild eines deutſchen Kunftmeifters, EI. 
Beitr., Heft 26. — Fr. Dinnendahl: Ein Beitrag zur Gejchichte der Induftrie 
im NRuhrtale. Abdrug aus der Efjener Zeitung. Eiien 1863. — ®. Örevel: 
Überficht der Gefchichte des Landtreifes Elfen. Ei. Veitr., Heft 6, ©. 32, 

?) 2. Bed: Geſchichte des Eifens, Abt. III, Einleitung. 
) ®. Sombart: Die deutihe Volfswirtihaft im 19. Jahrhundert. 

Berlin 1903, ©. 162. 
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drängenden Waſſermaſſen Herr zu werben. Manche Grube, die 
noch eine Menge der ſchwarzen Diamanten barg, hatte aufgegeben 
werden müfjen und war verjoffen. So kam die ungeahnte Kraft- 
quelle jehr willtommen. Am 23. Auguſt 1785 wurde im Mans 
feldifhen auf dem König Friedrich-Schadht bei Hettitäbt bie erite 
Dampfmaſchine Deutjchlands dem Betrieb übergeben.) Die erite 
in der näheren Umgebung Eijens war die nad) altem Prinzip 
(Newcomen) erbaute Wafjerhaltungsmaichine auf der Zeche Voll- 
mond bei Bochum. Dem Zimmermann Franz Dinnendahl war 
die Arbeit zuerteilt worden, das Majchinengebäude zu errichten. 
Hier war es benn, wo er die entſcheidende Schwentung in feiner 
Lebensbahn machte und fich dazu entjchloß, jelbft Feuermafchinen 
zu bauen. In den Jahren 1801 bis 1803 erbaute er für 2400 Reichs- 
taler Hev. feine erſte Mafchine auf der Zeche Wohlgemuth im 
Werdenſchen nad) altem Prinzip. Das Werk gelang und Dinnen« 
dahl fland der Weg zum Nuhme offen. 1803 übernahm er den 
Bau einer 32 zölligen Wafjerhaltungsmaichine auf dem Blei» 
bergmwerf Diepenlinhen bei Stollberg in der Nähe Aachens. Der 
Preis von 5000 Reichstaler, der feftgejegt war, war im Verhältnis 
zu den Unfoften viel zu gering, denn, jo jchreibt Dinnendahl felbit, 
„bier habe ich mehr wie taufend Reichstaler Verluſt gehabt, .. . Dies 
mar Lehrgeld.“ Zwar wußte er vorher, daß der ausbedungene 
Preis zu niedrig angejegt war, trotzdem übernahm er die Kon— 
ftruftion der Mafchine, „weil,“ wie er jagte, „ich fie gerne baute 
und bauen mußte, um künftig, wie geichehen, meine Carier glüd- 
licher zu machen, als fie zur Zeit war."?) 1804 war der Bau voll» 
endet; ber zweite Erfolg hatte den Ruf des Meifters gejichert und 
auch das Selbſtbewußtſein Dinnendahls ganz gewaltig erhöht. 
Man leſe nur den Kontrakt, den er am 30. November 1805 mit 
der Gewerlſchaft der Oberbujcher Kallkuhle bei Ratingen abſchloß.“) 
Wie ficher ift er da des Gelingens! 1806 allordierte ex dann eine 
Wafferhaltungs- und Förderungsmajchine für die Zeche Xer. 

Forſchungen zur brandenb.rpreufi. Geſchichte XV, 2, S, 125. 
2) Abrehnung mit feinem Bruder Zohann. 10, Aug. 1811. In Ds 

Rachlah im Vefig der Altiengefellihaft R. W. Dinnendahl. 
3) Die charatteriftiihe Stelle des Lertrages (Ubicrift im Beſitz des 

Stadt-Achivs Eifen) lautet: „... . Cs fteht ben Gewerten frei, dab, want 
die Maichine fertig it, jelbige von Sachverftändigen prüfen zu lafen, ı. im 
Fall ein Theil, wie es aud) Namen haben mag, untüchtig oder nt. (= nicht) 
awertmäßig befunden wicd, joll joldhes auf meine often ausgenommen, 
ein anderes auf die Stelfe gebracht tverden, und den Werth, jo jelbiges Stüd 
betraget, verbinde mich noch der Gewertichajt zehnfac zu erfegen. Sollte 
übrigens die Majcine an Vrennmaterialien mehr vertdun, als man Bere 
hältmißmäßig weiß, fo weit man damit in England, Frantreich und 
Deutjchland gelommen if, jo will ich ebenfalls den daraus eutftehenden 
Schaden erfegen. 2 a 

Rod) zu allem Ueberffuß, wenn jemand damit gedient ſeyn will, jche 
mein ganzes Vermögen, um fi daran erholen zu Fönnen, zum Unterpfande.“ 
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Sãlzer⸗Neual im Eſſenſchen für insgeſamt 16800 Reichstaler. 
Sie war erſt 1808 fertig; „daß es ſolange gedauert, ehe ich den 
Bau dieſer Maſchine beendigt hatte, kam daher, daß ich den Cylinder 
wegen der damals im Gießen großer Stücke noch unvolllommenen 
Eiſenhütte zu Starkerade fünf mal und dennoch in 3 Stücken von 
neuem gießen laſſen mußte, welches mir nicht nur großen Schaden, 
fondern auch manden Verdruß veranlaßte.“!) Dieſe Mafchine 
war, ebenfo wie die im Jahre 1803 bis 1804 in der Nähe Nachens 
errichtete, nach neuem (Watt-Boultonfchen) Prinzip erbaut. Die 
Abficht, dem Bauorte der Mafchine und ferner dem Markte der 
Induſtrie näher zu fein, veranlagte Dinnendahl, wie oben erwähnt, 
im Jahre 1807 jeinen Wohnfig von Altendorf an ber Ruhr nach 
Eſſen zu verlegen, wo er jih den Marlshof und gegenüber ein 
Haus im Hagen Nr. 556 faufte.?) 

Mit dem Einzuge des neuen Bürgers hob ſich das ganze ge- 
werblihe Leben in Ejjen, das in diefen Jahren bei dem fteten 
Niedergang der Gewehr und Kaffeemühlen-Fabrifation nur ein 
allzu trübes Bild bot. Frohe Werktätigfeit lebte wieder auf, wie 
uns das fröhliche „Lied der Gefellen Dinnendahls" bekundet): 

„Seid fuftig wohlan, 
Sefellen Dinnenbahls beifammen! 
Der Arbeit find wir unterworfen 
Mit Vergnügen und ohne Sorgen; 
Mit Luft und Plaifir 
Geſellen Dinnendahls find wir!" 

Hier in der Eſſener Mafchinenfabrit wurde auch der 15.000 Pfund 
ſchwere Dampffejjel für die Mafchine auf der Nöttgersbanf (Ver. 
Sälzer-Neuat) hergeftellt, und es erregte großes Aufſehen, als er, 
von 36 auserlefenen Pferden gezogen, an feinen Veftimmungsort 
gebracht wurde. 

Die Zeit der franzöfiihen Herrſchaft Hatte begonnen. Und 
während ringsum die Klagen über die Stodung des Handels, 
der Verjchliejung ergiebiger Abfapgebiete täglich lauter wurden, 
blieb für das Schaffen Dinnendahls die Bahn frei. Ihn hinderten 

3) Bejchreibung der von D. im Shen Berbenisien und Mülheimjchen 
Bergmestenieitt erbauten Dampfmaihinen. D.’s Rachlaß, a. a. D. 

2) 9. €.: Rechmingen der fombinieten Necife und Känmerey Safe 
vom 1. Juni bis 31. Dezember 1807. Hier findet fich unter den Einnahmen 
verzeichnet: 

Tit. VTIT. Bon Gewinnung des Bürgerrehts: 
3. ber Mafchinenmacermeifter Dinmenthal (sic!) 

20 Reichstaler. 
Tit. XII. Abſchoß umb 100. Biennig: 

Franz Dinenthal von einem Haufe im Hagen und angefauft 
von Johanna Phifivpina Irtmann für 2000 Reichstafer 

= 20 Reichetaler. 
3) Abgebruct bei Maticho, a. a. D., 
+) Allgem. Bolit, Nachrichten 1808, et ia, M. Tr. 



feine Aus- und Einfuhrverbote, die Heimat gab ihm ein genügendes 
Arbeitsfeld. In dem reichen Ruhrkohlenbezirk galt es, die Dampf- 
majchine und ihre gewaltigen Kräfte zur Erhaltung des bisher 
Erreichten nugbar zu machen und mit ihrer Hilfe dem heimifchen 
Bergbau eine neue Periode glänzender Entwidlung zu eröffnen. 
Der früher zum Schaden der Allgemeinheit betriebene Naubbau 
mar einem tationellen Abbau der Kohlenlager gewichen. Vom 
Stollenbau hatte man ſich zum Tiefbau, zur Anwendung von 
Schachtanlagen wenden müffen, und num bedurfte man dringend 
der Dampfwafjerhaltungsmaicinen, um das Waſſer der Gruben 
„mit Feuer zu heben“ ine Zeche nad) der andern ſah ſich ge- 
nöigt, die nene Kraft in Anſpruch zu nehmen, mit jedem Jahr 
Tiefen neue Aufträge bei dem berühmten Eſſener Kunftmeifter ein. 
Der Aufſchwung, den die Pinnendahlihe Mafchinenfabrit nahm, 
wirfte, wie wir oben fahen,!) auch auf die Tätigfeit der St. Antony 
Hütte, welche die gußeifernen Teile zu den Mafchinen lieferte, ein. 
So konnte Jakobi den Betrieb der Hütte, wenn auch nur in mäßigem 
Umfange, in den tritifchen Jahren 1811 bis 1813 in Gang halten 

Napoleon I. hatte ein befonderes Inereſſe an dem baldigen 
Ausbau der Feltung Wefel, die ihm ein äußerſt wichtiger Stüb— 
punft war. Zum Umbau des Forts Napoleon bei Büderich (jpäter 
Fort Blücher) auf der linfen Aheinfeite galt es einen Plag, 15 bis 
18 Fuß tief unter dem Niveau des Wafferfpiegels, troden au legen. 
Auf die für diefe Arbeiten ausgefchriebene Submiſſion meldete 
ſich Dinnendahl, dem ducd Vertrag vom 6. Februar 180R der 
Bau von zwei Dampfmajchinen übertragen wınde.2) Die Trorden- 
legung gelang troß bedeutender Waſſerzuflüſſe vollitändig, jo daß 
die franzöfiiche Regierung ein Jahr nachher mit dem Ejjener 
„Mafchinen-Banmeilter“ über die Ausführung gleicher Arbeiten 
in ber Gegend von Meg verhandelt. Das Unternehmen kam 
jedoch nicht zuftande. Immerhin brachte der Erfolg der Anlage 
zu Büberih Dinnendahl zu hohem Anſehen bei den Faiferlichen 
Genieoffizieren, die ihm des öfteren in Eſſen bejuchten.) 

Einen feiten Nüdhalt und guten Perteidiger ſeiner Ideen 
Hatte Dinnendahl jchon gleich zu Beginn feiner Tätigkeit in dem 
Landesdireltor Freihern von Romberg gefunden. Auf fein Ver— 
wenden hin hatte ber Reichsfreiherr Friedrich Leopold von Fürften- 
berg zu Hedringen im Herzogtum Weitfalen durch mehrfache 
namhafte Kapitalvorſchüſſe es dem Mechanifus ermöglicht, die ihm 
zuerſt übertragenen Dampfmajchinen in Angriff zu nehmen. Mit 
dem allgemeinen jchlechten Gejchäftsgang im Großherzogtum Berg 
mar allmählich ein fich mit jedem Jahr jtärter fühlbar machender 
Geldmangel eingetreten, der fich auch dem Eſſener Majchinen- 

2) Vol. oben, ©. 102. 
2) Den Bertrag fiche in ber Anlage IIT. Criginal in D.'3 Nachlapı, a. a. O. 
3) Rad) Ir. Dinmendahl. Ein Beitrag... a.a. ©, ©. 2. 
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Baumeifter bemerkbar machte. So war es für ihn dann fehr günftig, 
daß von Fürftenberg ihm erneut auf Verwenden des Freiheren 
von Nomberg, der ſich bereit erklärte, als Selbftihuldner einzu 
treten, 8000 Reichstaler vorjtredte, denen bei der andauernden 
Geldtalamität bis 1814 noch weitere Vorſchüſſe in Gefamthöhe 
von 12.000 Reichstaler folgten!) PDinnendahl war eben aus ganz 
einfachen Berhältnifjen hervorgegangen, ohne Kapital hatte er fich 
an die Übernahme großer Arbeiten herangemacht, die ihn anfangs 
anftatt des erhofften Gewinns nod) eine Zubuhe erleiden liehen. 
Bei feiner ſtark ausgeprägten Hoffnungsfreudigfeit jchredte er vor 
den jchrvierigften Aufgaben nicht zurüd. „Der ftet3 der Zufunft 
fo fihere Sinn fehadete ihm aber wiederum oft in geichäftlichen 
Zerhältnifien, two etiwas weniger Phantafie und etwas mehr fühle 
Überlegung in feinem und vor allem in feiner Gläubiger Interefje 
vorteilhafter geweien wäre."?) 

Im Jahre 1809 baute Dinnendahl eine weitere Danıpj- 
majchine auf ber Zeche Roſendelle für 8000 Reichstaler, 1810 eine 
auf der Zeche Wieſche inklufive Mafchinengebäude (für 12 000 
NReichstaler) und 1811 eine dritte auf der Zeche Karoline lintluſive 
Sebäude für 15000 Meichstaler); die lebte Maihine war die 
größte, welche er während der franzöfiichen Zeit in der Ruhr 
gegend errichtete. 1813 vollendete er noch eine Maſchine auf 
der Zeche Kleiflappen. Alle diefe Zehen lagen im Mülheimer 
Vergwerfsreviere, Mit dem Bat der Dampfmaſchine auf Zeche 
Sonnenjchein, den er 1814 begann, fam Dinnendahl wieder ir 
Eſſen⸗ Werdenſches Revier. 

Einen Beweis dafür, wie ſeht das Anſehen Dinnendahls und 
das Vertrauen zu ihm gewachſen war, zeigt ein Vertrag, den er 
am Dftober 1809 mit feinen Mitgewerten von der Zeche Rofen- 
delte abſchloß. Wir erkennen hier die Vielfeitigkeit des Kunftmeifters, 
der auch mit der Technik und den Anforderungen des Grubenbaues 
wohl vertraut war. Nach dem erften Artikel des genannten Ver- 
trages’) wird „dem ebengedachten Mitgewerfen Herrn Franz 
Dinnendahl die Anordnung und Führung des gefammten Gruben- 
baues auf vorbemertter Zeche übertragen, und bevollmächtigen 
wir denjelben Kraft diefes hierzu in der Art, daß ihm die ſämt- 
lichen Anordnungen des eigentlichen Grubenbanes, wozu berg⸗ 
männifche praltifche Einrichtungen oder Vorrichtungen nad) ſolchen 
Einfichten, wie fie bei den übrigen Mitgewerken nicht wohl voraus« 
zuſetzen find, erfordert werden, ganz allein nad) feiner beiten Über» 
zeugung umd Gutfinden überlaffen fein folfen.“ 

Die Begründung und der Aufichwung der Eſſener Majchinen- 
baninduftrie bietet uns eines der jeltenen erfreulihen Bilder aus 

?) gl. Dinnendahls Nachlaß, a. a. O. 
2) €. Matichofi, a. a. O., ©. 
*) Triginal im Stadtarchiv ai 



der Anduftriegeichichte des Großherzogtums Berg. Wie diefer 
gedeihliche Fortichritt bei dem allgemeinen Rüdgang möglich war, 
wie gerade in diejer Zeit das Genie Dinnendahl zu Gunften des 
Bergbaues erfolgreich fich betätigen fonnte, haben wir oben ge— 

jehen. Und dann ftand Dinnendahl konkurrenzlos da; die Eng- 
länder hatten nach Möglichfeit die Verwertung der neuen Kraft 
für ihre Imdufttie monopolifiert und nur allmählich fand fie auf 
dem Kontinente Eingang. Anders war es in den jpäteren Jahren, 
als jeit 1820 die Gute Hoffnungshütte fih auf den Bau don 
„Dampf und Gebläfe-Maihinen von jeder DPimenfion“ verlegte, 
als in Wetter Fr. Harkort eine Mafchinenfabrif errichtete. Schwere 

Sorgen umbdüfterten den Lebensabend des Mannes — er ftarb 
am 15, Auguft 1826 —, der fein ganzes Leben und Streben der 
Eifeninduftrie und dem Bergbau gewidmet hatte. Das Urteil, 
das Nöttger Wilhelm Pinnendahl in einer Biographie feines 
Vaters!) ansipricht, verdient feitgehalten zu werden: 

„Wenn die heutige Induftrie einen jo hohen Auſſchwung er- 
reicht hat, jo würde es jeden Grundes entbehren, biefen den Leiftun« 
gen und Bemühungen meines Vaters zujchreiben zu wollen, — 
die Inbujtrie, einmal erwedt, mußte durch die natürlichen Mittel, 
melche ihr auch Heute noch an der Muhr zu Gebote ftehen, fich 
erheben und einen Glanzpunft erreichen auch ohne die perjönliche 
Einwirkung eines einzenen Mannes. Man wird mir aber die 
Behauptung nicht beftreiten können, daß mein Vater ber erite 
war, der die Induſtrie aus ihrem Schlafe erweckte, der fie von 
ihrer Geburt an hegte und pflegte, jo daß fie zu einem gefunden 
Menſchlein gedeihen konnte.“ 

3. Friedrid Krupp, die Anfänge der Gußitahl» 
fabritation am Niederrhein. 

Seit dem berüchtigten Handelsvertrag Lord Methuens mit 
Portugaf im Jahre 1703 läht ſich das beitimmte, ſcharf ausgeprägte 
Streben der Wirtichaftspolitit Englands nicht verfennen, Groß— 
britannien zu dem für alle übrigen allein jabrizierenden Stant 
herauszubilden, den Kontinent in fteter Abhängigfeit auf ber bloß 
Rohprodufte Hervorbringenden Agrifulturitufe feitzubannen. Und 
dieſes Ziel war in der Zeit von 1700 bis 1800 erreicht morden; 
am Scluffe des 18. Jahrhunderts hatte das Inſelreich „nicht nur 
die vier übrigen Weltteile, fondern auch jelbjt Europa zu feinen 
ftofferzeugenden Kolonien gemacht.) Englands Fortichritte in 
Grfindungen auf mechaniſchem und techniichem Gebiete hatten 
vor allem’ den Vorrang jeiner Induſtrie feit gegründet. Eiferfüchtig 
gehegt und geheimgehalten, hatten fie ſich bisher nur in den Dienſt 
engliſcher Kunjtfertigfeit gejtellt und die ganze Welt den englifchen 

) Manuffeipt im Beſite der Aftien-Gejelfichajt R. W. Dinnendahl. 
?) W. Kieſſelbach: Kontinentaliperre, S. 37. 
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Erzeugniſſen erobert. Den Kontinent von dieſer drückenden Ab- 
hängigfeit zu erlöjen, der verhaßten Briten Alleinherrſchaft im 
Welthandel zu brechen, das war mit ein Gedanfe des napoleoniſchen 
Syſtems, das allerdings mehr und mehr und fchliehlich ganz aus- 
geprägt darauf Hinftenerte, nicht den gejamten Nontinent die 
Erbſchaft Großbritanniens zu gleichen Teilen antreten zu laſſen, 
fondern Franfreich allein als den Erben einzujegen. Gewiß, die 
Abſicht Napoleons wurde nicht.in vollem Umfange erreicht, England 
behielt jein merfantiles Übergewicht trog der gewaltigen An— 
ftrengungen, die gemacht wurden, es zu brechen, aber zum Teil 
ward doc dem Mühen der Lohn nicht verjagt, und die Früchte 
diejes Sieges fielen nicht zum twenigiten der jungfräulihen Eſſener 
Induftrie in den Schoß. Manches Band, das die Induſtrie des 
Niederrheins an die engliſche fettete, ward gelöft, um volle Selb- 
ftändigfeit der deutſchen Tätigkeit zu geben, und eines Davon war 
da3 von den Engländern ſorgſam behütete Geheimnis der Guß— 
ftahlfabrifation. 

Die Erfindung des Gußſtahls war neben der des Erſatzes des 
Holzes durch Steinfohlen die zweite grundlegende Entdedung, die 
zu Englands Überlegenheit auf induftriellem Gebiete wejentlich 
beigetragen hatte. Die Fabritation des Gußftahls war feit ihrer 
Erfindung durch Benjamin Huntsmann im Jahre 1740 Geheimnis 
und ausſchließlicher Befik der Engländer!) Zur Fabrikation feinerer 
Werkzeuge ward der englifche Gußſtahl den bergijchen Induftriellen, 
vor allem den Remſcheider und Solinger Fabrifanten, unentbehr- 
lich geworden. Daß man ſchon bald Verſuche anftellte, die Kunft 
der Gußftahlbereitung zu erfunden, um im eigenen Lande das 
vielbegehrte Produkt gewinnen und fich jo von der Abhängigteit 
von England freizumaden, ift wohl als ficher anzunehmen. Tie 
Verſuche mehren ji) aber bejonders im Anfang des 19. Jahr 
hunbderts, als durch den andauernden Seetrieg und die allmähliche 
Durchführung der Kontinentaljperre der Bezug des wertvollen 
Materials exit erſchwert, dann gar unmöglid) gemacht wurde. 
So erklärt e3 ſich, daß das Streben, Gußſtahl wie die Engländer 
zu gerwinnen, damals viele Eifeninduftrichle Deutſchlands erfüllte, 
zumal Napoleon auf alle Weiſe ſolche Beſtrebungen ermunterte. 
Die Societe d’Frneouragement pour industrie nationale?) zu Paris 
ſchrieb mehrfach Preife aus, um die Verſuche zu unterjtügen, jo 

%) Zur Gußſtahlſabrilation benupte man in England’ Jementftahl als 
Nohmaterial. Die Zementftahlfabritation foll 1710 von einem beutichen 
Arbeiter Vertram aus der Grafſſchaft Mark dort eingeführt ein. 2. Bed: 
a. a. D., ©. 281. Über die Erfindung des Gußſtahls vgl. die ngehenben 
Ausführungen 2. Beds: Die Gejchichte des Eifens, ©. 271 9 Über „Die 
Aufänge, ber Suhftapl-Fabrilation im reife Eifen“ ſiehe W. Grevel,'Eji. 

eitr. 
2) gl. die Bulletins de Ia soci6t6 d’eneouragement im Archiv diefer 

Geſellſchaft zu Paris, Jahrg. 1804 ff. 
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{hen im Jahre 1804, allerdings ohne Erfolg. Auf das im März 1807 
erneut erlajjene Preisausfchreiben fchidten drei Bewerber ihre 
Sabrifate ein: die Gebrüder Poncelet aus Lüttich — fie waren 
Eigentümer einer bedeutenden Fabrif und wurden aud) von ber 
Soeiete d’Encouragement mit der goldenen Medaille ausgezeichnet 
— md der Deutſche ©. K. Fiiher!) aus Schafihaufen, deſſen 
unter ber Devife „Experientia est optima magistra“ eingejanbte 
Probeftüde als „capable de rivaliser avec les meilleurs (barres 
d’acier fondu) venant d’Angleterre“ bezeichnet wurben. Auf 
ben für 1811 neu ausgejchriebenen Wettbewerb meldeten fich gar 
ſechs Bewerber, von denen ein Hütteninjpektor Vandenbroet aus 
®eislautern eine „mention honorable“ erhielt, während dem 
Direltor Schmölder des Friedrich-Wilhelm-Werles zu Gravenhorit 
bei Rheine im Cher-Emd-Departement eine filberne Medaille 
zuerfannt wurde. Wie jehr die Pariſer Gejellihaft zur Ermunterung 
des nationalen Gewerbfleijes bemüht war, zu eiftigen Verjuchen 
anzufpornen, geht auch daraus hervor, daß jie 1808 einen Preis 
von 4000 Frant3 bejtimmte „& celui qui aura fabrique en grand 
de Vacier fondu &gal en qualit6 au plus parfait des fabriques 
&trangeres. 2) 

Auch im Großherzogtum Berg?) waren vor allem i der 

Nemfceider und Solinger Gegend die Eijeninduftriellen eifrigit 
bemüht, einen dem englifhen Gußſtahl gleichwertigen Stahl zu 
befommen, da in dieſer Gegend das Ausbleiben der begehrten 
englichen Ware befonders unangenehm empfunden wurde. Su 
teilt Carl Wilhelm Vrünninghaus der bergijchen Regierung im 
September 1810 mit, daß er die Gußftahlfabrifation erfunden habe, 
und erhält Februar 1811 auf jein Anfuchen ein Vrevet. Im der 
Gemeinde Wald zu Scharemberg Hatte anfangs 1811 Andreas 
Köfler einen Gußſtahl bereitet, der nad) dem Urteil von Kennern 
dem engliſchen volltommen gleich geweſen jein joll, wenn aud) aller» 
dings die Gebr. Willems aus Wald die Priorität diefer Erfindung 
dem Köller beitritten. Es jcheint, daß beide Firmen jpäter ge- 
meinjam zu Wald eine Gufftahlfabrit errichtet haben.') P. U. Nem- 
nich?) erwähnt ſchon im Jahre 1808 das Haus Gebr. Karl und 
Joſua Buſch, das ebenfalls mit der Bereitung von Gußſtahl bes 
gonnen hatte, „wovon Kenner und Fabrifanten der feiniten 

2) Yohann Konzad Fifcher, deſſen Berbienfte um die Gubftahlfabrifation 
ſchon 1804 bei ber Berner Kunftansftelfung anerlannt worden waren, Hatte 
die erften gefchäftlihen Erfolge mit Gußftahl zu verzeichnen. Schon vorher 
Hatten Karften, Sampabius und Tiemann ertuce „pr Gewinnung des 
Kane, rate ge gemadt. 2. Bed: a.a. D., ©. 131 

VII de In soci6t& gensouragement, ©. 220. 
H| = ©. Handel und Gewerbe, Sir. 0 
9) 3. % Engels: Denhvürbigleiten, ©. 121. — Gr. 8, 

80. uud ‚eibericht vom Januar 1811. 
agebuch, Bd. u, ©. 435. 

1 
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Stahlwaren ſowohl in Sohlingen als auch Paris die günſtigſten 
Meinungen geäußert haben.“ Endlich hatte ſich noch der jüngere 
Friedrich Lohmann aus Witten mit dem Problem der Gußſtahl- 
gewinnung beicäftigt.') 

Die obigen Ausführungen fennzeichnen wohl genügend den 
raſtloſen Eifer, mit dem man ſich auf die Suche nad) dem Stein 
ber Weiſen des beginnenden 19. Nahrhunderts, nach der Entdedung 
des Geheimniffes der Gußſtahlfabrilation machte. Aber alles 
Verſuche, die feinen dauernden Erfolg hatten. Erſt aus dem Forſchen 
Friedrich Krupps und feiner Mitarbeiter jollte dem englifchen 
Fabrifat ein überlegener Konkurrent erwachſen. Ahnen allein 
ſollte es beichieden fein, einen Gußſtahl zu gewinnen, genügend 
allen Anforderungen einer vielfeitigen Fabrifation.?) 

Im Jahre 1800 Hatte die Witwe Arupp geb. Afcherfeld auf 
dem Subhaftationswege die Gute Hoffnungshütte zu Sterhade 
in ihren Befit gebraght.) Kurz darauf ftarb ihr Sohn im blühenden 
Mannesalter und hinterließ den 1797 geborenen Friedrich Krupp, 
den fpäteren Gründer der gleichnamigen Firma. Die Großmutter 
nahm fich des Enfels an und bejchäftigte ihm auf der Sterfrader 

Hütte, Hier fam er auch in Veziehung zu Gottlob Julius Jatobi, 
dem Mitindaber der Neueffener und Ct. Antonyhütte. SJatobi 
trug fich, wie fo viele andere feiner Fachgenoffen, aud) mit dem 
Gedanken, Verfuche mit der Gewinnung von Gufftahl auf feiner 
Hütte anzuftellen, und vielleicht darf man annehmen,*) daß der 
ältere, erfahrene Hüttenmann dem jungen Beſitzer — am 27, Juli 
1807 hatte die Witwe Krupp ihrem Entel das Sterfrader Wert 
als Eigentum übertragen — die erften Anregungen gegeben hat, 
ſich mit dem für die heimifhe Induſtrie fo wichtigen Problem 
prattiſch zu bejchäftigen. Jakobi felbit begann erft Ende des Jahres 
1808 auf der Antonphätte mit den nötigen Vorkehrungen zur 
Gewinnung des Guftahls:') er hat anjcheinend Erfolg gehabt, 
denn e3 heißt in einem Bericht des Weftfälifchen Anzeiger vom 
Jahre 1811 (©. ): „Auch Herr Jakoby zu Starkrade, ein ber 
fannter, vortrefflicher Hüftenmann, ift im Vefi des Geheimniffes 

1839. Brief Nombergs an Nocderer vom 31.1. 1812. 
. Krupp vgl. W. Grevel, a.a. ©. — D. Bacdefer: Alfred 

Krupp und die Entwidlung der Gußftahlfabrit zu Eilen. Efjen 1889. — 
Fr. Krupp: Ctatiftiihe Angaben. Als Handichrift gedrudt. — Die anderen 
Berfe 5. B, von Schmidt«‘ ;enfels, &. Köpper enthalten viel Unrichtiges. 

3) Siehe oben ©. 157j. 
+) Da authentiſches Material über die eriten Verſuche Krupps zur 

Gußftahfgewinnung allein im Vefi der Firma Fried. Krupp fich befindet und 
Bisher noch nicht veröffentlicht it, jo Find wir über die Anfänge der Eifener 
Gußftahffabrifation auf blofe Vermutungen angewiefen. Näheres darüber 
wird fich wohl in der zum Jahre 1911 von der Firma gried. Krupp AG. zu 
erhoffenden Zentenarfehift finden. 

>) BP. A Nemmnich, Tagebuch, Bd. II, ©. 5. 
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und hat ſchon ſeit mehreren Jahren davon Gebrauch gemacht, 
ohne jedoch ein Brevet nachzuſuchen.“1) 

Die Fortführung der Verſuche nahm für Friedrich Krupp 
mit dem Verlauf der Sterkrader Hütte an Heinrich Huvſſen am 
14. September 1808 vorläufig ein Ende. Er zog mit feiner jungen 
Frau Therefe Wilhelmi?) wieder nad) Eſſen, wo er feit dem Jahre 
1810 da& Koloniahvarengejchäft feiner Mutter auf eigenen Namen 
weiterführte. Von diefem Jahre ab ift das Beſtehen der Firma 
„Friedrich Krupp“ zu rechnen.?) 

Die neue Tätigkeit behagte jedoch dem jungen Krupp nicht; 
feinem hochjitrebenden Geifte fonnte es nicht paſſen, auf halbem 
Wege ftehen zu bleiben und die Verſuche zur Gußſtahlgewinnung 
völlig abzubrechen, erfannte er doch ſicherlich bie Tragweite diefer 
Erfindung. Bald entichloffen, kaufte er fich in Altenefjen Ende 
des Jahres 1811 eine Heine Befitung an, auf der er ein Hammer- 
mwerf mit einem Schmelz- und Zementiergebäude anlegte.‘) „Ex- 
Pperientia est optima magistra“‘, jo dachte auch ber junge Meifter, 
und mit zäher Energie machte er ſich an die Weiterarbeit, um 
die in ber Guhftahlgewinnung erhaltenen Ergebniſſe durch uns 
abläffige3 Probieren der für die einzelnen Biwede des Yabritates 
geeignetiten Beſchickungsart prattiih nupbar zu machen. Getreu 
dem Grundfahe: „Ohne gutes Eifen fein guter Stahl“, verwandte 
er bei feinen Verſuchen nur das beite märfifhe Oſemundeiſen, 
das durch die Art feiner Bearbeitung zu ben feinften Eiſenwaren, 
zu benen Geſchmeidigkeit und Kraft bes Materials befonderes 
Erfordernis ift, ſehr fich eignet.5) Im Herbite 1812 war das Wert 
fo weit gefördert, daß Friedrich Krupp — er war damals eben 
25 Jahre alt —- in der Efiener Zeitung befannt maden fonnte, 
von Enbe des Jahres liefere er „alle Sorten feinen Stahl, auch 
Guß-, Rund⸗ und Triebitahl, ſowie auch feine Uhrmacherfeilen 
und alle anderen Sorten gröberer Sadfeilen, Baiter- und Schlicht- 
feilen und Raspeln.“ Somit hatte Krupp den erften Erfolg jeines 
Strebens zu verzeichnen. Das Ziel jelbit zu jehen, die Früchte 

1) B. Grevel, a.a. O., ©. 5. 
2) Die Geicats-Anzeige, Alg. Polit. Nacht. 1808, Nr. 67, ift von der 

„Butehoffnungs-Eilenhütte zu Startrath und Eiien, ben 10, Anguft 1808“ 
datiert. 

) Friedr. Krupp, Statiftische Angaben, a. a. D. 
+) Bol. die „Erzählung eines alten eifens" in der Zeitſchrift des 

Kruppſchen Bildungsvereins, 5. Jahıg., Nr. 5. 
%) Über DOfemundeifen vgl. den „Beitrag zur Geſchichte der, Dfemunb- 

und Prahtjabrit im ierländiken Theile der Grafihait Mark”, Magazin 
für Weftfalen, Jahrg. 1798. Danad) waren damals 88 Ofemundhämmer 
in Tätigfeit, wovon 84 allein in der Grafichaft Mark. Das jährliche Produtt 
an Eifen befief fi) auf 56 700 Zentner. 
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eines mühjamen Schaffens, das ihm noch Jahre bitterer Not 
bringen jollte, zu genießen, blieb ihm verjagt.!) 

Im ganzen befand ſich die Gußſtahlfabrikation auf dem Kon: 
tinent in den Jahren der franzöfiihen Vorherrſcheft noch in den 
Kinderſchuhen, denn erſt durch die Anregung, die unmittelbar 
durch die Kontinentaljperre gegeben war, hatten fi, wie mir 
ſahen, ingeniöfe Köpfe mit mehr oder weniger Erfolg dieſes Pro— 
blems bemächtigt. Exit der jtillen Arbeit Friedrich Krupps — 
ſehr jelten finden wir feinen Namen in jener Zeit genannt — 
verdankt unjere nationale Eifen- und Stahlfabritation die Grund» 
fteinlegung zu dem mächtigen Ban unferer modernen Induſtrie. 
Seinen beſcheidenen Anfängen, die in genialer Weiſe von Friedrich 
Krupps großem Sohn Afred aufgegriffen und durchgeführt wurden, 
verdankt die „Kanonenſtadt“ Eſſen ihre heutige Bebeutung. Und 
wenn wir nach einer neuen hundertjährigen Entwicklung zurüd- 
bliden auf jene Zeit der Zerriffenheit unferes jegt in feiner Einig- 
Teit jo ftarfen Vaterlandes, jo müjlen wir dankbare Anertennung 
dem Manne zollen, der ein Wert begründete, das in fpäteren 
Jahren die Waffen jchmiedete, die Kanonen goß, durch welche 
unfern Truppen der Sieg gewiß; war. Napoleon I. fuchte wette 
eifernd die Eiſeninduſtriellen anzuregen, ſich mit der Gußſtahl- 
gewwinnung zu beſchäftigen, um ſich der engliihen Abhängigteit 
zu entfedigen. Durch die von dem großen Kaiſer herbeigeführte 
Handelslage ward aud) ein Krupp angeregt. Sein Werk ging 
einer großen Zukunft entgegen, die damals roch ungenhnt war. 
Seine Waffen ftürzten endlich einen zweiten Napoleon und haljen 
fo mit, das wieder neu aufzubauen, wenn auch auf anderer Grund» 
lage, was Napoleons IU. geofer Ahne zerftört Hatte: ein eimiged, 
ſtattes Deutjchland. 

Friedrich Krupp foll auch Verhandlungen angefnüpft Haben, um in 
dem linfscheiniichen Städtchen Mörs, zur damaligen Zeit alfo auf fran- 
zöfiichem Gebiete, eine Feilenfabrif zu begründen. Hier ſollie ein Teil des 
in Efien Hergeftellten Robftahls für den Verkauf nach dem Innern srrantreich® 
weiterverarbeitet werden, um das Verbot der Einfuhr aller Fabritate aus 
Stahl und Eifen zu umgehen. (D. Baedeler, a. a. C., ©. 6.) Ein Betrich 
auf dieſer Fabrit ift jedoch nicht nachzumeilen; jedenfalis ilufttiert dieſet Faü 
wiederum recht deutlich, zu welchen Mitteln man greifen muhte, um dem 
Ergenguiffen der Indufteie des Großherzogtums Berg Abjahgebiete zu 
eröffnen, — Die weitere Entwidlung der Nruppfcen Berjuce, die Ber- 
bindung mit dem Wechaniter Nitolai, die 1818 erfolgte Begründung des 
iegigen Riefenwerfes fallen nicht mehr in den Nahmen biejer Arbeit, doc) 
jei nod) eine weniger befannte Notiz erwähnt, die ih im d. NVIL, ©. 2öt, 
der Bulletins der Societ6 d’enconragement zu Paris findet: „On doit & 
Monsieur Krupp, & Essen, de Tacier fondu suseeptible de prendre uno 
bonne tı et qu’on dit preförable à l'acier anglais.“ Grit 1822 befam 
Krupp die gleiche ehrenvolle Erwähnung durch den „Verein zur Veförberung 
bes Gewerbfleißes in ben tgl. preußiihen Staaten” zu Berlin. 
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4. Die Eſſener Gemwehrinduftriet) 

Erſter Abſchnitt. Die Gewehrfabrikation bis 1807. 
Die Eſſener waren, wie wir bemerken konnten, mit der erſten 

Periode der preußiſchen Herrſchaft nicht ſonderlich zufrieden, denn 
manche Maßnahmen, die das alte Behagen und den gewohnten 
Schlendrian ſtörten, paßten ihnen nicht. Beſonders wedten ver- 
ſchiedene fislaliſche Verordnungen, wie die Einführung des Salz— 
regals, des Stempelpapiers u.a.m., ben Unwillen dev aus ihrem 
Gleichgewicht gebrachten Neichsftädter. Dod) waren es nicht allein 
dieje Mafregeln, welche eine allgemeine Unzufriedenheit auf 
teimen liefen. Man hatte der beginnenden neuen Herrſchaft 
Hoffnungen entgegengebracht, die fich nicht erfüllen follten, und 
hier waren befonders bie Geiverbetreibenden und unter ihnen 
vornehmlich die Gewehrjabritanten die Leidtragenden. 

Die Ejjener Gewehrfabrifation war neben der Teztilinduftrie, 
die ſich am Niederrhein ſchon früh überall als Hausgewerbe ein« 
gebürgert findet, der ältejte Induſtriezweig der Reichsſtadt und 
des Hochſtiftes. Schon 1581 finden wir bie erfte gebrudte Nachricht 
darüber in Braun und Hogenbergs „Civitates orbis terrarum“, 
wo e3 heißt, „es foll einer nicht leichtlich einen andern Ort finden, 
da mehr allerlei Büchſen gemacht werden, denn eben daſelbſt.“) 
So muß alſo die damalige Gemwehrfabrifation ſchon lange beitanden 
haben. Alle die Stürme der folgenden Jahrhunderte konnten diejer 
Induſtrie, die ihre Vollkraft vor allem in kriegeriſchen Zeiten ent- 
wideln mußte, nur förderlich fein. Das 17. Jahrhundert brachte 
ihr denn auch eine Zeit höchfter Blüte. 

An der Nuhr, im Sieeler Gebiet, lagen zumeift die für 
die Gewehrfabrifanten arbeitenden Schleife und Bohrmühlen, 
und die Fürjt-Abtifjinnen bemühten fich eifrigit, der Steeler Ge— 
wehrindufttie alle mögliche Förderung angebeihen zu laſſen. So 
hören wir bes öfteren von Konkurrenzitreitigleiten der Ejjener 
und Steeler Fabrilanten, die allerdings meift von furzer Dauer 
waren.) Die Bedeutung der Gewehrfabrifation im 17. Jahr- 
hundert beweift ein Zeugnis des Juriften Klod, der in jeinem 
Tractatus de aerario ausführt: „So fiehet man auch, daß in ber 
Stadt Eijen jährlich eine unbejchreiblihe Menge gewehr ver- 
fertiget werde, welches der Stadt ein großes einbringt.“ ) Nament- 
lich von Holfand Hatten die Eſſener Fabriten einen guten und aud) 

3) B. Grevel: Überficht der Geſchichte des Landtreiſes Eſſen. Eſ. 
Zeit. VI. — U. 8. Vollmer: Der Verfall der Eifener Gerwehrinduftrie 1800 
bis 1809. Ahein.-Weitf. Zeit. 1907, 1204. U. B. Vollmer: Die Großherzogli 
Bergifche Gewehrmanufaltur zu Eifen. 1807—1813. Nhein.Weftf. Beit. 
1908, 58. — 8. Mens: Geidihte der Effener Gerwehrinbuftrie. Eii. 
Zeitr. 31, 1909. 

2) ®. Grevel, a. a. D., S. 55, 
) ®. Grevel: Materialien zur Geisiähte der Stadt Steele, ©. 7. 
*) W. Grevel, Landireis Eiien, €. 



— 14 — 

zahlungsfähigen Abnehmer, da es im 16. und 17. Jahrhundert 
immer twieber aufs neue jeine Selbftändigfeit gegen die Angriffe 
Frankreichs und Spaniens zu verteidigen hatte. Auch von Der 
tätigen Kolonialpolitik des jungen Staates, dem ber weſtfäliſche 
Friebe 1648 die Anerfenmung der Umabhängigfeit durch Spanien 
brachte, zogen die Eijener Gewinn. Spanien ferner bot den Er- 
zeugnifjen der Effener und Steeler Gewerbetätigfeit einen offenen 
Markt. Der polniiche Krieg, der öfterreichiiche Erbfoigetrieg und 
endlich die jchlefiihen Kriege verichafiten im 18. Jahrhundert den 
Fabrifanten zeitwweife noch reichliche Veihäftigung, aber mit dem 
ausgehenden Jahrhundert jegte ein fteter, immer ſchneller fich 
vollziehender Rüdgang ein. Die Gründe dafür lagen nicht etiva 
an einer Verjchlechterung des Fabrifats, deſſen Güte anerkannt 
war und den Efener Fabriten das weite Abfabgebier erobert hatte. 
Sachverſtändige Gutachter, jo 1805 noch der Direklor der König- 
fihen Gewehrfabrifen zu Spandau, Kapitän Ludmwiy, ftellten den 
Fabrifaten das beite Zeugnis aus.') Es iſt vielmehr die jortdauernd 
ſich fteigernde Schwierigfeit des Abfages, die den Eſſener Gewehr- 
unternehmern den Ruin brachte. 

Die „Gerwehr-Unternehmer"! Von einer Gewehrfabrif im 
heutigen Sinne können wir nämlich nicht reden. Urſprünglich 
war hier einfach handıvı mäßiger Betrieb; da aber die Gewehr- 
fabrifation eine arbeitsteilige Induſtrie it, jo konnte der einzelne 
Arbeiter die gefanite Herftellung des Fabrilates und deſſen Ver- 
trieb nicht bewerfitelfigen. Deshalb it Hier ſchon früh das Unter- 
nehmerjuitem als Vetriebsform anzunehmen. Einige reich ge- 
wordene Meifter ftehen im Mittelpunft, jie find die „Bewehr- 
Fabritanten", während fie in Wirflichleit mit der Fabrifation an 
fich nichts zu tun Haben oder nur injofern, als in ihrer „Fabrit” 
die einzelnen von den in Stüdlohn arbeitenden Meitern her— 
geftellten Gewehrteile, wie Läufe, Schlöjler und Schäfte, von 
Arbeitern zufammengejegt werden.) Wir haben aljo eine Miſchung 
von handwertsgemäßem und hausinduftriellem Betrieb, deſſen 
Schwerpimft im Unternehmer, dem das Betriebsfapital gehört, 
liegt. Diejer hatte auch meift die Vohrmühlen und Schleiffotten 
gepachtet. 

1803 wurde „die Gewehrfabrit“, wie ſie eigentlich fälſchlich 
immer genannt wird, noch von vier Hauptunternehmern in Gang 
gealten, von Fhil. Zat. Brodhoff, 

Peter hülsmann und Söhne, 
Wild. Anton Brodhoff, 
Wilh. Tverlad, 

x. Robert: Die Einwirkung der politüchen Exeiqniife auf das ge- 
werbliche Leben unferer Gegend zur Zeit Dinnendabts. 1904. Manufkript. 

2) Hierbei it aber nicht auögefchlofien, dah der Fabritant im Betriebe 
fetbit mit tätig war. 
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Sie ſtand in jener Zeit ſchon auf dem Ausjterbe-Etat. Bon den 
zu Anfang des 18. Jahrhunderts betriebenen 16 Vohrmühlen 
ftanden nur nod) zwei in Betrieb: die Peter Hülsmann und Sohn 
gehörige Mühle am Nellinghaufer Bad und die Bohrmühle an 
der Spillenburg.!) 

Nad) Eversmann waren damals 7 Laufjchmiede und 21 Meifter 
tätig, die wöchentlich 140 Gemwehrläufe bzw. Gewehrſchlöſſer her- 
stellen tonnten.?) Ein Bolizeibericht vom Monat April des Jahres 
1804 gibt eine ausfügrlihere Arbeitertabelle) PDanad) waren 
bejchäftigt: 

Meifter Gefellen Lehrlinge | 
7 7 — Laufihmiede . . . 

Schloß macher .. 21 6 6 33 
Heine Stüdarbeiter 

und Laufbereider 8 4 3 15 
Gelogieder oder 

Mondirungsarbeiter 5 5 2 12 
Schäfters .... 16 = 3 23 

57 14 97 
Hatte ſich früher der jährliche fa durchſchnittlich auf etwa 

7000 fertige Gewehre belaufen,) jo war er 1803 auf ungefähr 
1500 Gewehre, die faft alle über Hamburg nach Amerika verjendet 
wurden, gejunfen, eine Verminderung aljo um etwa 80 Prozent! 

Der Nüdgang dieſes für Eſſen bedeutſamen Induftrieziweiges 
machte ſich, wie wir jahen, jhon im 18. Jahrhundert ſtark bemerkbar. 
Holland war feit langen Jahren aus der Reihe der Krieg führenden 
Mächte ausgejchieden. Die Heineren deutſhen Fürften liefen ihr 
Heerwejen, dejjen Unbrauchbarkeit der fiebenjährige Krieg jo 
ſchlagend dargetan hatte, zerfallen.) Preußen, der einzige größere 
benachbarte Staat, hatte im Jahre 1723 mit Hilfe von Lütticher 
Meiftern,°) zu denen ſich auch einige Efjener gejellten, eine eigene 
Gewehrfabrit in Potsdam begründet. Wohl hatte man in Elfen 
nad der Bereinigung mit dem preußiſchen Staat die feſte Zur 
verficht gehegt, mit Geiwehrlieferungen für die weftwärts der Wejer 
ftehenden preußichen Negimenter beauftragt zu werden. Der 
Fabrikenkommiſſar Eversmann hatte, ebenfo wie die Kriegs- und 
Domänenfammer zu HYamım, ein dahinzielendes Geſuch der Eſſener 
Fabritanten unterftüßt. Jedoch befagte die unterm 8. Oftober 1802 
een Antwort des Oberfriegstollegiums zu Berlin kurz, 

2) 5. 0. . Evermann: Überficht der Eijen- und Stahlerzengung, 
©. 67 ff. — Idem: Die Eijen- und Stablerzeugung, S. 298 ff. 

2) Eversmann, a. a. ©., ©. 3W. 
») Stadtarchiv Eijen. 
+) Ebenda, Polizeibericht vom 18. IV. 1804. — Der Durchſchuittspreis 

bes fertigen Gewwehres betrug fünf Reichstaler. 
>) 8. Ribbed, a. a. © 
*) Jules Polain: L’armurerie Liögeoise. Liege 1905, ©. 9f. 
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daß die Potsdamer Gewehrfabrifen das Privilegium zur An— 
fertigung aller Gewehrjtüde beſäßen. Man jei aljo auferftande, 
zur Veihäftigung ber Effener Fabriten mitzumirken.t) fo auch 
hier wieder eine Hoffnung gejceitert; eg war eine der vielen Ent- 
täufchungen, die die erfte Periode der preußiſchen Herrſchaft den 
Eſſenern brachte. 

Im Anfang des Jahres 1806 hatten Truppen des Groß— 
herzogs von Berg Eſſen bejept.?) Zwar erhob die preußiſche Re— 
gierung dagegen Einjpruc, aber der bald ausbrechende unglüdliche 
Krieg und die Feitfegungen im Tilfiter Frieden entichieden end— 
gültig das Gejchid des alten Hochftiftes und der ehemaligen Reichs- 
fadt, innerhalb deren Mauern ſich mit ihrer dahinfchwindenden 
Bedeutung die Gewehrinduftrie allmählich Tonzentriert hatte.°) 
Gerade die ungewiſſe Zeit von 1806 bis 1807 follte ihr ben fehten 
Stoß geben, da fie von der bergifchen Negierung wegen des noch 
unentjchiedenen Beſitzes gar nicht beachtet wurde. Es ſtand ſogar 
den Erzeugniffen der Lüttiher Gewehrfabriten, bie ebenfalls bis 
in die Mitte des 14. Jahrhunderts hinaufreichen, bie bergiiche 
Grenze gegen einen geringen Einfuhrzoll offen. Cie beherrichten 
and) völlig den hollänbiihen Markt. Schon Eversmann‘) enwähnt 
die fich ſtart fühlbar machende Lütticher Konkurrenz, „die mit 
ihrer wohlfeilen, aber ſchlechteren Ware in Läufen der Eſſendiſchen 
(se. Fabrit) Schaden tHut.“ 

Dazu kommen noch die mit dem Kontinentalſyſtem im Zus 
jammenhang ftehenden Maßnahmen, die wir oben (E. 66) tennen 
gelernt haben. Sie verjperrten, nachdem der Handel zu Lande 
nad) Spanien durch ein Tranfitverbot Frankreichs fchon länger 
unmöglich gemacht worden war, den Eſſener Fabrifaten ihren 
legten Markt. 

Der Handel mit den Nordftaaten Amerilas bildete jeit fangen 
Jahren die einzige, bedeutendere Abjagquelfe und zwar vornehm⸗ 
lich für Gewehrichlöffer. Hier hatte man die Lüttiher Konfurrenz 
nicht zu fürchten, da „die Amerikaner nur Eſſendiſche Schlöſſer 

1) Geheim, Staatsarchiv Berlin, R 70, Elten, Eifen, Werben. ap. IL, 
. XI, 1-8, mitgeteilt von Prof. Ribbed. — al. audı &. Ribbed! 

Sie Bereinigung ‚Des Stiftes und ber Stadt Eifen mit dem preuf. Staate, 
Siien 1802, ©. 

2) Bol. näheres in der Einleitung, S. 109 ff. 
?) Als im Dezember 1813 der Landrat Stemmer ben Steeler Bürger- 

meifter um Angabe der Namen etroaiger in der Mairie vorhandenen Wüchlen- 
macher und Schäfter bat, twurden mur brei alte Arbeiter der Cpillenburger 
Vohrmühle genannt und Hinzugefügt, „da auber diefen feine Sente in 
biefiger Mairie mir befannt und übrigens auc feine zu ermitteln geweſen 
find, ‚welche fidh mit diefer Arbeit befaffen.“ U. ©t., Sad) 50. Kabritene 
fachen betr. 

*) 5. X. %. Eversmann, a. 0. D., S. 300. — Rgl. ferner A. €., Polizei- 
bericht vom 18. April 1804. 
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verlangen,“) ein Fabrifat, da3 wegen feiner Güte öfters gelobt 
wird. 1804 wurden bavon wöchentlich ettva 200 zu einem Durch» 
Ichnittspreis von 46 Stübern für dad Stüd verfertigt. So erklärt 
fi) aud die verhältnismäßig hohe Anzahl der Schloßmacher in 
der oben angeführten Tabelle de3 Jahres 18042): von 97 Arbeitern 
33 Schloßmacher. Sie behielten auch noch längere Zeit ihr Gewerbe 
bei, während von ben Lauffchmieden ſchon im Auguft 1804 ge 
meldet wird, daß fie wegen mangelnder Arbeit als Tagelöhner 
beiden Wegearbeiten ihr Geld zu verdienen fuchten.?) Im Juni 1805 
machten die Amerifaner eine legte bedeutendere Beftellung von 
6000 Gewehren bei den Efjener Unternehmern. Hier ward 
noc einmal die politiiche Ktonftellation den Gewehrfabriten zum 
Vorteil: Nordamerika juchte ſich fchlagfertig zu machen, um ge- 
gebenen Falles in dem heißen Kampf ziwiichen England und Frank— 
reich ein entſcheidendes Wort mitreden zu fönnen. Bewarb Napoleon 
ſich doch eifrig genug darum, die Amerifaner zu einem Eingreifen 
zu jeinen Gunften zu veranlaffen. Im Jahre darauf, als Ejien 
ſchon unter Joahim Murats Herrſchaft ſtand, folgte Schlag auf 
Schlag die Blofadeverhängung über die Nordküſte von der Elb- 
muündung bis Breit, das Berliner Dekret vom 21. November, der 
britiſche Geheimratsbefehl, das zweite Mailänder Dekret und die 
Non-Intercourse Acte Amerifas: furz Mahnahmen, die genügten, 
den Verkehr mit Amerika den Eſſener Gewehrfabritanten völlig 
zu unterbinden. 

So zeigen denn die uns erhaltenen Nachrichten den völligen 
Zerfall der Eſſener Gewehrinduftrie an. Im Dezember 1806 
meldet der „Stabtdireltor" Müller: „Die Gewehrfabrik iſt un« 
bedeutend, weil jegt feine Beftellungen gejchehen.“  Derjelbe 
troſtloſe Bericht findet fich ftets wieder. Allmählich ftodte die 
Fabrikation völlig, und die Arbeiter mußten ſich kümmerlich vom 
ZTagelohn ernähren. Im Dezember 1807 heifit es: „Die Fabrik 
eriftiert fozufagen nur dem Namen nad.) Einzelne gejchidtere 
Meifter blieben wohl ihrem Gewerbe tren und legten fich auf die 
Herftellung von Luxusgewehren, die zumeift im Lande ſelbſt ver- 
fauft wurden, da ihre Einfuhr nach Frankreich verboten war, 
oder fie fanden durch Neparaturarbeiten Beſchäftigung.“) Wie 

1) Ebenda. 
2) ®gl. oben S. 185, 
) 4. €, Poligeiberichte. Es wurden beifpielsweile nad) Ausweis 

der monatfihen Poligeiberichte vom Juni 1804 Gis Juni 1805 nur etwas 
über 400 fertige Öewehre hergeftellt, dagegen annähernd 4000 Gewehr- 
toten, oa auch die Tabelle in Anlage IV. 

', Rolizeiberichte. 
N Fr cr Roligeidireltion 28. — Buggenhagen erwähnt in feinem 

Bericht vom 30, März 1809 neben der Grofherzogl. Gemehrmanufaktur 
auch noch „mehrere einzelnen Fabtifauten“, Gr. ®., Handel und Gewerbe 18, 
— Für die Neparaturarbeiten an Gewehren aus der Feſtung Weſel im 
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weit es jebod im allgemeinen mit den alteingejejlenen Familien 
der Gewehrfabrifanten gelommen tar, beren Ahnen jih rühmten, 

„von unvordentlichen Zeiten ſowohl vor Ihro Kaiſerliche Majejtät 
unjeres Allergnädigiten Herm, als auch ©. Königlihe Majejtät 
in Preußen unjeres Allergnädigiten Schugherm, nicht weniger der 
Kron England, Dennemark, der Staaten der vereinigten Nieder 
lande und anderen hohen Potentaten Armaden in ber Stadt 
Ejjen eine ziemlihe Quantität Gewehr gemacht und abgeliefert!) 
zu haben, zeigt deutlich der Bericht des Maire Müller vom 8. No- 
vember 1809%): 

. . . Die übrigen Bürgerfamilien der Gewehr- und Schlof- 
macher, die font in Anjehung der Fabrifanten und Profeſſioniſten 
die Hauptverbienende Clafe allhier ansmadhten, find durch die 
eingetretenen Zeitumftände bereits feit verſchiedenen Jahren und 
vorzüglich jet gejchädigt worden, mithin verdienſtlos, indem die 
ſonſt von den Bürgern betriebene, ehemals gewiß berühmte Ejjen- 
diſche Gewehrfabrit eingegangen, da jelbige vorhie vorzüglich Für 
Amerika, Spanien, auch Holland und für die deutichen Kurfüriten 
die Gewehre geliefert haben, welcher Abſatz nach veränderter Lage 
ber Dinge ſchon jeit verſchiedenen Jahren durch die erfolgten 
Sandesveränderungen und durch den fortdauernden Krieg zur See 
weggefallen. Daburd) find die angeführten Familien jegt größten 
teils Hausarme oder Bettler geworden.“ 

Kann man den Verfall der für die Stadt Ejjen einſt jo bedeut- 
famen Gemwehrinduftrie auch nur zum Teil auf die Einwirkungen 
des Kontinentalſyſtems zurüdführen — wir jahen, daß ſchon vor- 
her gewichtige Umſtände einen Rüdgang bewirkten, jo iſt doch 
nicht zu verfenmen, dah mit ber Unterbindung bes überfeeiichen 
Verkehrs, befonders des Erportes nad) Nordamerika, der Ruin 
des alten Gewerbes bejiegelt tvar. Dies beftätigt auch noch ein 
Bericht vom September 1811, in dem es heißt: „. ... Die jonftigen 
Gewehrfabriquen einzelner Entrepreneurs liegen fill, ba die Ver⸗ 
jendungen nad) Amerifa mit Schlöffern und Gewehren jeit langer 
Seit nicht mehr durchlommen können.“) Die im Jahre 1807 neu 
begründete Pieul und Pelletierihe Gewehrmanufaktur Hatte mit 
den alten Gewehrfabrifantenfamilien feinen Zufammenhang. 

Jahre 1813 Hatte 3. B. Philipp Jatob Vrodhoff jr. eine Forderung an die 
frangöfifche Regierung in Höhe von 8600 frants. N. €. XIV, E., Rt. 1. — 
Der „Altvater” ber Gewehrjabril Wilhelm Lverlad, der in der Viehofer- 
frafe Nr. 134 wohnte, ftarb am 10. April 1810. Allg. Bolit. Nadır. 1810, 
Nr. 29, 35. 

%) Bat. die „Gewwehrerdnung der Stadt Eſſen 1720" bei Gtevel: 
Zur Geichichte der Gfiener Gewwehrjabritation und des Efiener Steine 
Tohlenbergbaues. €fj. Veitr. 30. 

) Gr. B., Roligeidireftion 82. 
3) Gr. B., Roligeidireftion 80, 
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Zweiter Abjchmitt. Die Großherzoglich Bergiſche Gewehrmannfattur, 
1808 bis 1818. 

Für die Stadt Ejjen war das Eingehen der Gewehrfabriten 
von großem Schaden; vermehrten doch die fortan Arbeitslojen 
den Echwarm der der Gemeinde zur Laſt fallenden Bettler, die 
eine wahre Plage der Bürger bildeten. Da jchien jid) dem be» 
forgten Magiftrat ein Weg zu öffnen, um die Gemwehrfabrifation 
in der Stadt neu aufleben zu laſſen und den vielen brotlojen Arbeitern 
ihre alte Tätigkeit wieder zurüdzugeben. Der Vericht des Eifener 
Bürgermeifters oder, wie es damals hie, „Stabtdireltors“ Müller 
vom Dezember 1807, der meldet, daß die alte Gewehrfabrit nur 
nod) dem Namen nad) eriftiere und deren Arbeiter vom Tagelohn 
leben müßten, führt weiter aus: „Es ift doch zu erwähnen, daß 
die ſich aus Lüttich gemeldete Kompagnie Pieul und Pelletier, 
welche allhie eine Gewehrfabrit nad) franzöliiher Art en gros 
etablieren wollen, zu deren Aufnahme wir unjere Hände geboten 
haben, und weshalb wir uns ad relationem separatam beziehen, 
(die leider nicht mehr vorhanden ift), höhere Unterjtügung vorzüg- 
lich und Erhaltung eines rechten Abſatzes in Die verbündeten Staaten 
diesſeits des Rheins und ber Elbe erhalten und hiermit ber hiefigen 
Stadt zugleich wieder aufgeholfen werden möge, da Flor in einer 
Fabrik ein Land blühend macht.“1) 

Diejer wunderlich geihrobene Sap gibt ung die ganzen Hoffe 
nungen des Ejjener Magiitrates fund, die nun in jedem Bericht 
immer twieber auftauchen und allmählich, feftere Gejtalt annehmen, 
als die beiden genannten Fabrifanten im Februar des folgenden 
Jahres in Eſſen ihren Einzug hielten.) Sie machten ſich gleich 
an die Ausführung ihrer Pläne. Ein als Fabrit pafjendes Ge- 
bäude wurde Hergerichtet,?) denn es jollte eben eine „Gewehr⸗ 
fabrit nach franzöſiſcher Art en gros“ etabliert werden, d.h. der 
frühere Hausinduftrielle Betrieb fiel weg, um einer Fabrik im 
modernen Sinne Platz zu machen. Die Bohrmühle an der Spillen- 
burg, bie dem Freiherrn von Schell gehörte, wurde gepadhtet, 
ebenjo die Gemeinde-Schleifmühle des Kirchſpiels Rellinghauſen.“) 
Von der Stadt Eſſen ward der Pulverturm die „dide Juffer“ 
angepachtet.) Außerdem bejahen die Fabrifanten in der Nähe 
des Limbeder Tores ein Gewölbe, in dem die Gewehre verjucht 
und eingejchofjen werden jollten. Später wurde über das viele 

2) 4. €., Bolizeiberichte. 
2) Ebenda. Februar 1808. 
3) Das Gebänbe ftand an der Stelle bes jebigen Berliner Hofes (Hotel 

Hartmann). 
X. ©t., Fagh 50, Fabritenſachen, Die Spillenburger Vohrmühle 

lag an der Ruhr in der Vauernjchaft Vergerhaufen. Mit ihr zufammen 
unter einem Dach wurden eine Or, eine Korn und eine Gerftenmühle 
betrieben. 

>) R. E. IT, C. 60. 
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Schießen, „wodurch Vorüberfahrende und reitende aufgeſchreckt 
und die Pferde ſcheu gemacht werden, wodurch bereits zwei Un— 
glücke geſchehen ſein ſollen,“ des öfteren Klage geführt.) 

Schon Ende Februar des Jahres 1808 fonnten Pieul und 
Pelletier, „Gewehrfabrifanten aus Verſailles“, den „Jagdlieb- 
Habern“ befannt machen, „bah fie unter der Proteftion Cr. &. 8. 
Hoheit des Großherzogs von Berg zu Eſſen eine Manufaktur von 
Militär- und Jagdgewehren errichtet haben und dag man ihnen 
Vefteltungen zufenden fann, die fie mit der möglichften Eile be- 
fördern werden. Sie verfertigen au Gewehre und Piftolen mit 
damazzierten Lauſen und Doppel-Gewehre von 3 Kouisd’or bis 
zu 15 Louisb’or. Übrigens ftehen fie für die Güte und Probe 
alfer ihrer Arbeiten ein.“?) Die Polizeiberichte der Jahre 1808 
und 1809 melden die fortjhreitende Aufnahme des Fabrifbetriebes.3) 
Entgegen den Wünfchen der Ejjener Behörden fanden einheimifche 
Arbeiter nur in geringem Mahe Veichäftigung. Bon den 62 An 
geitellten in der Fabrik waren nur 12 Ejjener, während die übrigen 
mit den Unternehmern aus Lüttich nad) Eſſen gezogen twaren.t) 
Die ftets wachſende Arbeiterzahl zeigt das ſchnelle Aufblühen des 
Unternehmens: anfangs 1808 zählte man 50°), balb darauf 
62 Arbeiter; Vuggenhagen gibt im März 1809 ihre Zahl auf über 
100 an), bie Fabrifentabelle vom November 1809 beziffert die 
bejchäftigten Arbeiter auf 150 Mann’), und von diefen waren 
nur acht Prozent einheimifche Arbeiter! 

Dem eifrigen Bemühen des Miniſters des Innern, Grafen 
Neffelrode, das von dem kaiferlichen Kommifſar Beugnot unter- 
ftügt wurde, verdankt das Unternehmen eine Auszeihnung, die 
ihm im November 1809 zuteil wurde und den Höhepunkt der 
Fabrik kennzeichnet. Auf ein Anfuchen des Grafen Veugnot, das 
ihm von dem Minijter-Staatsjefretär Noederer unterbreitet worden 
war,*) gab Napoleon der Firma Pieul und Pelletier über die von 
ihrer „bedeutenden Gewehrfabrik“ an die Großherzoglich Bergiſchen 
Truppen gelieferten Arbeiten feine Allerhöchite Zufriedenheit zu 
erfennen und geruhte dem Gtabliffement den Titel: 

„Sroßherzoglich-Bergiihe Waffen-Manufaktur“ 
beizufegen.®) 

3) Gr. B., Polizeidireftion 178. 
®) Allg, Polit. Nadır. 1808, Nr. 16. 
®) X. C., Polizeiberichte. „Won der Pieul und Pelletier ſchen Gervehr- 

fabrit hofft man den beften Erfolg“ (Mai 1808). „Die Gewehrfabrit ver- 
jpricht immer mehr“ (Qanuar 1809). „.. . . it in ziemlicher Aufnahme“ 
(Mai 1809) uff. 

Newmnich, Tagebuch, Vd. II, ©. 491. — Gr. B., Polizeir 3 
direltion 

vemnich a. a. 
) GB, Side und Gewerbe 67. 
9 Ebenda I 8 
*) Bol. Anlage V. 
*) Alg. Polit, Nacht. 1809, Nr. 94. 
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Hören wir einmal das Urteil bes Hamburger Lizentiaten der 
Rechte P. A. Nemnich über die Ejjener Gewehrinduftrie. Er be- 
fuchte im Dftober 1808 die Stadt und ſchrieb in fein Tagebuch: 
„Eſſen war ſchon in uralten Zeiten wegen feiner Gewehr-Fabrifen 
berühmt. Unter anderm ift die Potsdamer Gewehr-Fabrit aus 
der Eſſendiſchen entjtanden.!) In neueren Zeiten hat dies Gewerbe 
in Ejjen eine große Abnahme erfahren. Inzwiſchen haben ſich 
Pieul et Pelletier vor turzem mit ungefähr fünfzig Lütticher Ar- 
beitern daſelbſt niedergelafjen und eine Gemwehrfabrit im Großen 
errichtet. Bei ihrer ausgebreiteten Connexion und vortrefflicen, 
wiewohl teuren Arbeit gewinnt es das Anfehn, daß die Gewehr 
fabrif in Eſſen einen großen Teil ihres vorigen Anſehens wieber- 
erhalten dürfte."?) 

Man wird fi) wundern, daß unter Verhältnijjen, die der 
alten Bürger-Gewehrfabrifation ben Ruin gebracht hatten, das neue 
Unternehmen fic) gedeihlich entwideln konnte, wenn ihm auch nur 
eine recht lurze Zeit der Blüte bejchieden war. Im Jahre 1807 
war die alte hundertjährige Induſtrie eingegangen, da, wie wir 
oben jahen, ihr nach und nad die Abjaggebiete entzogen worden 
waren. Das Unternehmen der beiden Verſailler nahm dagegen 
unter günftigeren Aufpizien feinen Anfang, zumal ihm die politijche 
Konitellation vorteilhaft war. Der „unter der Proteftion Sr. 
K. 8. Hoheit des Großherzogs von Berg“ ftehenden Manufaktur 
wurde gleich die Waffenlieferung an bie bergiiche Armee übertragen.) 
Den franzöjiihen Unternehmern mit ihren „guten Connexionen“ 
eröffneten ſich ausſichtsreiche Abfagebiete in den Staaten des 
NhHeinbundes, der als bedeutjame Folge des dritten Koalitions- 
frieges begründet worden war und die endgültige Auflöjung des 
alten, taufendjährigen deutſchen Reiches zur Folge Hatte.‘) Aller- 
dings an einen überfeeiihen Handel nad; Amerika, aus dem früher 
die alte Fabrik einen großen Vorteil gezogen hatte, war nicht zu 
benfen. 

Auch unter der direlten Herrihaft Napoleons blieb anfangs 
das Intereſſe der Regierung für die Ejjener Fabrik wach, wie ſchon 
die Ende 1809 erfolgte Auszeichnung beweilt. Freilich das ge- 
werblihe Leben der einheimifchen Produzenten nahm nicht an 
dem Aufſchwung teil, den die Großherzogliche Manufaktur zu ver- 
zeichnen hatte. Fremde Arbeiter waren, wie bemerkt wurde, zum 
überwiegenden Teil im Betriebe bejchäftigt, ebenſo lieferte die 
ehemalige Grafihaft Mark faſt ausſchließlich die zur Fabrikation 
nötigen Rohmaterialien. Pieul und Pelletier bezogen, wie e3 auch 

3) Rot. darüber K. Mews, a. a. D. 
2) ®. U. Remnich, Tagebuch, Bd. 
) Gr. B., Statiftit 21. 
*) Ende 1810 gab die weitfäliihe Regierung 10000 Gewehre und 

600 Karabiner in Auftrag. 9. C., Boligeibericht vom November 1810. 

‚©. 401. 
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die alten Gewehrfabrifanten getan hatten, als Material für die 
Gewehrläufe das berühmte märkifche Ofemundeifen, ein äußerft 
zähes und ftahlartiges Eiſen, das durd feine ganz eigene Be- 
arbeitung eine jo vorzügliche Qualität erhielt, daß e3 zu den edelſten 
Eijenarten Europas gerechnet wurde. Zwiſchen Hagen, Altena 
und Jierlohn lag das Gebiet, das diefem Fabrikat feinen Ruf 
verdanfte. Auf Breithämmern — im Märkiihen Bredde-Hämmer 
genannt — wurde den Flintenlauffchmieden das Eifen im Nohen 
vorgearbeitet, und auf jogenannten Zainhämmern, einer Art Red- 
hämmer, wurden daraus die Platinen hergeftellt, welche die Bewehr- 
fabrifanten zur Heritellung der Rohre nötig hatten. Die Werdener 
Nedhämmer zogen nur in geringerem Maße aus der Tätigfeit 
der Ejfener Manufaktur Nugen, da die Unternehmer die Blatinen 
fait durchweg fertig aus dem Märkiſchen geliefert befamen.!) Der 
für die Gewehrjchlöffer nötige Stahl war meift Siegener Rohitahl, 
der ebenfalls auf märkifchen Hänmern raffiniert und von dort 
weiterverjandt wurde. Ebenjo wurde der Mefjing, ene Legierung 
von Kupfer und Zinn, von märkiſchen Meſſingwerlen bezogen. 
Auf den Eifener Werfen wurden aus den Platinen die Gervehr- 
läufe hergeftellt, um zunächit zur Abrundung und Glättung der 
Seele auf bie Spillenburger Vohrmühle geihjidt zu werden. In 
der Rellinghaufer Schleifmühle wurden dann die Läufe äußerlich 
geichliffen. Die weitere Verarbeitung und Zufammenfegung der 
einzelnen Gewehrteile geichah endlich wieder in der Ejjener Haupt 

fabrit.2) 

Mit dem Jahre 1810 beginnt eine anfangs unmerkliche, aber 
bald immer offener werdende Umficherheit bei den beiden Unter- 
nehmern der Großherzoglichen Waffenmanufaktur bemerkbar zu 
werben und damit zugleid) ein Rückgang dev Gefchäfte ſich fühlbar 
zu maden. Der Grund dafür lag einmal darin, dat ſowohl Lonis 
René Pieul, wie fein Kompagnon Guilleaume - Belletier nicht 
Tapitalfräftig genug waren, um den Anforderungen, wie fie manche 
umfangreiche Beſtellungen einzelner Regierungen ftellten, Genüge 

zu leiften. Darum jahen fie ſich auch anfangs 1810 gezwungen, 
ihr Patent auf Eifenblechfabrifation an eine von Freiheren von 
Schell gebildete Geſellſchaft zu verlaufen, um ihre Kräfte nicht 
in biefem neugeplanten Unternehmen zu verzetten.?) Aus dem 
gleihen Grunde mußten fie im folgenden Jahre von der Mbficht, 
durch die Pochtung des Schulgebäubes der Konventualinen im 

2) Bol. oben S. 160. 
*) Tal. and: %. X. A. Everimann: Eifen- und Stahlerzeugung, 

©. 5 uw? RHeinifcher Bund, Bd. XX, ©. 107. — Brelow, 
Tanımer und Hoyer: Tednologüices Lerifon, Leipzig 1883, 2, Bd. unter 
„Gewehrfabrifation". — A. Thun: Die Anduftrie am Niederrhein und ihre 
Ürbeiter. Schmollers Forkhungen IT, 107, ©. 2. 

®) %gl. unten S. 199. 
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Hagen den Betrieb zu erweitern, Abſtand nehmen.t) Ein erites, 
für den Fortgang der Fabrik jehr ungünftiges Anzeichen begegnet 
uns in ben Beſchwerden der Arbeiter über die Säumigteit der Lohn⸗ 
zahlungen; jo Heißt es jet in den monatlichen Polizeiberichten, 
dab die Gewehrfabrif zwar ihren Fortgang habe, „nur Hagen die 
Leute, dab fie ihren verdienten Lohn nicht erhalten können und 
auf die Bezahlung jchredlich lange warten müſſen“, Klagen, die 
feit Anfang des Jahres 1811 gar nicht mehr aufhören wollen.?) 

Ein zweiter erniter Grund für den Rüdgang der Ejjener 
Fabrik liegt darin, dah ihr gröhere Aufträge für die bergüche 
Armee entzogen wurden. Hatte früher Napoleon dem ünler— 
nehmen feine Anerfennung nicht verfagt, jo hatten fich feine An- 
ichauungen gewandelt, Es galt jegt, Frankreich an die Stelle 

Englands zum alleinigen ftoffverarbeitenden Lande zu machen 
und ben Kontinent in Abhängigfeit von den Franzojen zu bringen, 
wie er bisher in der englifchen Anduftrie gewejen war. Nur bie 
franzöſiſchen Fabriken fanden fortan zum größten Nachteil der 
gejamten bergüchen gewerblichen Tätigfeit feine Unterftügung. 
So erklärt ſich aud der Inhalt eines Schreibens des Kaiſers an 
den franzöfiihen Minifter-Staatsfehretär Maret, den Herzog von 
Bafjano, vom +. Auguft 1810, in dem es Heißt: „... . II n’est pas 
tres utile d’avoir des manufactures d’armes dans le Grand-Duche 
de Berg; je preföre qu’on les tire de France.“?) Allerdings darf 
man hier auch militäriſche Nüdfichten, die Napoleon beftimmten, 
nicht verfennen. Konnte ſich bisher die Firma Pieul und Pelfetier 
auf Grund ihres Privileges der alleinigen Gewehrlieferung an die 
bergiſche Armee eines weitgehenden Kredit erfreuen, fo machte 
ſich auch in dieſer Vezieyung ein empfindlicher Nüdjcylag geltend, 
als im Jahre 1811 nicht weniger als fieben, und 1812 ein achter Wechſel 
unter Proteft ging.) Pie Eſſener Kaufleute, Lieferanten, Hand» 

werfer und nicht zum wenigften die eigenen Arbeiter verloren jo 
da8 Bertrauen zu den Inhabern der Manufaktur. Im November 
1811 Heißt es fogar, daß die Arbeiter häufig die Fabrik verliefen, 

3) Gr. 8., Indicateur general, Jahrg. — Nr. 397 und DSL. 
> En €. Belheisriäte des Jahres 1811. — Gr. B., Polizeidireftion 80, 

Gr. A. Nr. 320. Coll. 3, Nr. 18. 
+) Nach einer irnieitung des Heren Profeffors Dr. Niober. Es waren 

i ofgende Wedjiel: 
1811, Mai 2, Friedtz Arunp, Kaufhändter zu Ehen. 

ger 10, 3. und W. Wafdthaufen, desgl. 
Adolph Friedr. Bladmann, desgl. 

ii. Cornelis Michel. 
Godfried Wil. Waldtyaufen, Kaufmann zu 

Eiien. 
Arnold Theob. Cöhling, besgl. 
Gewehrmacher Cornelis Michel zu Eſſen 
Witwe Schenttoirt Aoys Wölting zu Eijen. 

13% 
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da fie ihre Arbeit nicht bezahlt erhielten.) Einige Zahlen mögen 
noch ben ftarfen Nüdgang der Geichäfte belegen: im Jahre 1809 
belief jich die Fabrikation auf 6000 Stüd Gewehre im Werte von 
54000 Neichstalern,) während fie im Jahre 1811 auf 
54.000 Franks zurüdgegangen war?) 

Bei dem drohenden Verfall der Eſſener Gewehrfabrik ent- 
ſchloß fich die Regierung, helfend einzugreifen. Am 15. Juni 1811 
hatte Graf Neſſelrode, der Minifter des Innern, gelegentlich einer 
Qucchreife durch Eſſen die „Laiferliche" Manufaktur befichtigt.‘) 
Auf fein Betreiben wurde fie jegt durch einen Beſchluß vom 
16, Dezember 1811 zur eigentlihen „Sroßherzoglich-Bergiihen 

Gewehrmanufaktur“ erhoben, indem zugleich ein eigener Ver— 
waltungsrat zur Leitung der Gejchäfte berufen wurde. Diejem 
gehörten als Mitglieder an der Präfident Cham, der Kapitän 
Le Brun, der Kommandant der Artillerie und Obrift-Lieutnant 
Cherres, der die finanziellen Angelegenheiten zu regeln Hatte, 
ferner die Herren Stifft, Striebed, Herzog und Lebotte.?) Bien! 
und Pelletier behielten nur bie technifche Leitung der Fabrif. 
In der Bekanntmachung der neuen Drdnung der Dinge wurde 
ferner ausgeführt, daß „die jehr prefäre Lage der Fabrif, die 
vielleicht manchen abhielt, ſich mit derjelben in Handelsgeihäfte 
einzulaffen, dadurch) ganz aufhöre, und jeder Handelsfreund die 
Überzeugung erhalte, dab er ſich eine reelle Behandlung und 
insbe ſondere fihhere Zahlung auf den Verfalltag verjprechen fönne.“ 
Der Beruhigung, welche dieje Nachricht in den Ejjener Kreijen 
Hexvorrief, gibt ein Bericht des Maire Tabouillot vom Dezember 
1811 Ausdrud, in dem es Heißt: „Die Fabrifarbeiter hieſelbſt 
verfprechen fich mit Grund wieder eine prompte Bezahlung ihres 
Verdienftes mit den Nücftänden. Das den Herren Pieul md 
Pelletier erteilte Privilegium (se. der Lieferung an die bergijche 
Armee) verſchaffte denjelben einen vorzüglichen und ausgedehnten 
Kredit; in diefer Rüchicht ift es fehr zu wünſchen, daß die großen, 
aus jenem Kredit entitandenen Pafjiv-Poften den Kreditoren und 
Vercipienten nach und nach bezahlt werben möchten, wobei man 
bei der von einem hohen Gomvernement jetzt getroffenen ziwed- 
mäßigen Einrichtung nicht zweifelt.“%) Wichtig noch für die ehe- 
maligen alten Gewehrichlojfer der Stadt war der Umitand, daß 
man nunmehr auch fie in der Fabrik beichäftigte, nachdem bei 

%) Gr. 8, Boligeibireltion 80. 
GE 8 Handel and Gewerbe 18, Fabrifentabele vom 6. Novent 

ber 1809. 
3) Ebenda Bericht des Maire v. Tabonillot vom 30. Dezember 1811. 
9) Wlg. Bolit. Nacır. 1811, Pr. 48. 
3) Allg. Bolit. Nacht. 1811, Nr. 104; 1813, Nr. 85. — Gr. B., Indi- 

eateur general Nr. 594. 
92. €., Bollgciberichte. 
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der ungünſtigen Konjunktur ein großer Teil der fremden Arbeiter 
die Stadt verlafjen hatte. 

Trotz der neuen Einrichtungen konnte die Ejjener Manufaktur 
einen Auffhwung nehmen, da an einen Abſatz der Fabrifate 
außerhalb des Landes nicht zu denken war. Die Rheinbundſtaaten 
bevorzugten die Gewehre der Lüttiher Fabriten wegen ihres 
billigen Preifes,!) die jelbft im Großherzogtum Berg, das ihnen 
gegen einen geringen Eingangszofl offen jtand, mit den Eſſener 
Gewehren erfolgreich fonfurrierten. So jchritt denn der Verfall 
der Effener Gewehrinduftrie, zumal ihr ber bergifche Zolltarif 
feinen Schuß gewährte, unaufhaltiam fort.2) 

Im Juli 1812 verbreitete ſich das Gerücht von einer Verlegung 
der Großherzoglihen Gewehrmanufaktur nad) Saarn. Der erſte 
Beigeorbnete der Stabt, Bruns, der jeit dem Tode de3 Maire 
Tabouillot interimiftiich die Verwaltung Effens Teitete, gibt darauf⸗ 
hin feinen Befürchtungen in einem Bericht an die Regierung 
Ausdrud. „Wenn das Gerücht ſich bewahrheitet, jo wäre joldes 
für die hiefige Stabt gewiß traurig, weil diefer Gegenftand die 
vorzügfichite und einzigjte Erwerbsquelle für den Mittelmann ift, 
dahero fehr zu wünjchen, daß die Verlegung nicht ftattfände."®) 
Alto ift anfheinend jhon die franzöfice Regierung bem Ger 
danten einer Verlegung der Fabrif nähergetreten, um den ganzen 
Vetrieb mehr zu konzentrieren. Offenbar tamen hier nur die 
Gebänlichteiten der Fräuleimabtei „Sant Marienfaal" zu 
Saarn in Betracht, die 1809 aufgehoben und feit der Zeit Staats- 
eigentum war, zumal deren Lage an dem ſchiffbaren Ruhrſtrom, 
15 Kilometer oberhalb jeiner Mündung in den Rhein, jehr güns 
ftig war. 

Doch konnte diejer Plan von der franzöſiſchen Verwaltung 
nicht mehr verwirklicht werden, da wieder politiihe Ereigniffe ein- 
gegriffen und der Fremdherrſchaft am Rhein ein jähes Ende ge- 
macht hatten. Mit den Freiheitäfriegen hörte das Dafein des 

?) Ebenda. Januar 1812. 
2) Alter Erinnerungen ungeachtet lonnte ber Kanton-Steuerempfänger 

Aſchoff zu Ejfen die auf bie Gewehrfabrit Pieul und Beltetier ausgefehriebenen 
direlten Steuern (Grund-, Perjonal- und Patentfteuern) für das Jahe 1812 
nicht eintreiben. Da der Verwaltungsrat fi davon nichts annehmen wollte, 
wandte auf eine Beichwverde des Unterpräfetten des Arronbiffements Cijen 
der Bräfelt bes Rheindepartements ſich an den Minifter des Innern, Grafen 
Meffelrobe. Er teilt diefem mit, daß er zwar die Zrangsvolfftredung an« 
;eorbnet Habe, es fei aber doch der Verwaltungsrat der Manufaltur der 
ahlungspflichtige, da es eine betannte Sache jei, „da, befagte beide Fabri- 

Tanten (Bieul und Selletier) eigentlich nur Mrbeiter der Oropherzoglicen 
Vanufaltur find und nur dann was zu geniehen haben, wenn fidh Bortheile 
ergeben.“ Daraufhin wies Neijelrode den Obriften Cherrer an, aus der 
Kaffe des Verwaltungsrates die Steuern zu zahlen. Gr. v. Steuern 107 
and Indicateur general 1812, Nr. 570 und 5%. 

>) 4. €., Polizeibericht vom Juli 1812, 
13* 
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Großherzogtums Verg auf, und damit war es auch mit der Eſſener 
Großherzoglich ⸗ Bergiſchen Gewehrmanufattur vorbei. 

Unter preußiſcher Herrſchaft wurde der Gedanke der fran— 
zöſiſchen Regierung in die Tat umgefegt.t) Ein von Lüttich nad) 
Ejjen eingewanderter Gewehrfabrifant, namens Trenelte, wurde 
gewonnen, im Weiten der preußiſchen Monarchie eine ftaatliche 
Gewenrfabrit zu begründen und die nötigen Arbeiter aus Tüttich 
heranzuziehen. Trenelle jollte dafür zunächſt als Unternehmer 
die Verwaltung der Fabrit übernehmen. Arm 23. Dezember 1814 
tam der Kontraft zuftande. Auch jept richtete man jein Augen- 

merk auf die alte Abtei zu Saarn; der Platz wurde als geeignet 
erfaunt und das erforberliche Gelände angetauft. Bereits im 
Mai 1815 wurde in einigen Wertitätten gearbeitet, und, eifrigit 
gefördert, blühte das Unternehmen ſchnell auf.) 

Die Anlage der Saarner Fabrit mußte natürlich der Eſſener 
Gewehrinduftrie den Garaus machen. Im Jumi 1816 Heiht es 
kurz, dah die Gewehrfabrit unbedeutend jei, feitdem die in Saarn 
beftehe. Und im ommunaletat des Jahres 1824 findet ſich die 
folgende Tobdesanzeige der Fabrik: 

„Cessat, weil die Fabrit nach Saarıı verlegt ift.“>) 

Die Eſſener Kaffeemühlenfabrilation. — Das 

Spillendorfer Blehwalzwert Seine Gründung 

und die eriten Jahre feines Beſtehens. 1809 bis 1813. 

Das Schidjal der Eſſener Gemwehrfabrifation teilte auch die 
Kaffeemühleninduitrie‘). Die Höhe der Produktion ftellte ſich im 
Monat Juni 1804 noch auf 3000, im gleichen Monat des folgenden 
Jahres auf nur 1100 Stüd,s) während jie im Juni 1806 fogar 
auf 890 gejunfen war. Und dabei waren in früheren Jahren 
wöchentlich 1000 Stüc fabriziert worden! Die verminderte 
Bedeutung diefes Induftriezweiges geht ſchon daraus hervor, daß 
er nur noch gelegentlich genannt wird.) Auch Nemmich beftätigt, 

da „diefer Erwerbäzweig in neueren Zeiten, infonderheit der 
Seejperre (wegen) fehr abgenommen.“’) Wenn Vuggenhagen in 
feinem Bericht vom März 1809 die jährliche Produftion auf den Wert 
von 25000 Reichstalern und die in diefem Gewerbe beichäftigten 
Arbeiter auf 63 angibt, jo Hat er dieje Zahlen aus Statüftiten der 

Vach H. Gothfhe: Die Königlichen Gewehrfabriten. Berlin 1904. 
®) Bis zum Jahre 1840 leitete Trenelle die Fabrit, die dann in ftaat- 

liche Verwaltung genommen und 1862 nach Erfurt verlegt wurde. 
») Stadtarhiv Eiien. 
*) XL. oben S. 105. 
>) Vgl. die Tabelle in Anlage IV. 
*) %. €, Roligeiberichte: Die Naffeemühlenfabrit ruht (November 1810). 

Sie fiegt ganz darnieder (Jannar 1811). Sie hat mır wenigen Abjat, weil 
der Hanbel nach Amerita gehemmt ift (Eentemter 1811). 

IPA Nemnich: Tagebuch, 2. Bb., S. 492. 
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Jahre 1803/04 entlehnt, jedenfalls ſind fie für 1809 viel zu hoc) 
gegriffen.t) 

Die Gründe für den Niedergang der Ejjener Kaffeemühlen- 
induſtrie find biejelben, deren wir vorher bei der Darftellung der 
Gewehrjabrifation Erwähnung getan haben, denn beide waren 
eng verknüpft. Die Gewehrfabrifanten nahmen als „Verleger“ 
aud) die Verfendung und den Verkauf der Kaffeemühlen in die 
Hand, zumal beide Produkte ihren Hauptabjag über Holland 
oder Bremen-Hamburg nad; Amerifa fanden?) Der Abjak im 
Sande jelbft war gering, feitdem ber nörbliche Teil abgetrennt 
und mit Frankreich vereinigt worden war. Die Bedeutung der 
Frankfurter Mefje, die vordem einen ausfichtsreihen Markt ge 
boten hatte, war zurüdgegangen, jo da; man, vornehmlich feit 
dem Jahre 1811, hier nicht mehr den gehofften geihäftlihen Er— 
folg davon trug?) Seit 1812 lag die Fabrifation völlig darnieder 
und, jo fügt ber Vericht hinzu, „ber Armen gibt es jehr viele.“!) 
Die Regierung vermochte der allgemeinen Ärbeitsloſigkeit nicht 
zu fteuern; zwar juchte man im Nheindepartement Nunfelrüben- 
Siedereien und Flahsipinnereien zu jördern,) um dadurch einen 
Erfag für die zurüdgegangenen Induſtriezweige zu ſchaffen, aber 
die Vemühungen blieben erfolglos. Die Unficherheit und die 
Bettlerplage wuchs und die Klagen über Diebftähle und Räubereien 
mehrten fih. Erſt al dem Handel feine volle Freiheit zurüd- 
gegeben ward, da konnten Induftrie und Gewerbe fich wieder neu 
entfalten. 

An diefem allgemeinen Aufſchwung nahm auch die Kaffee 
mühlenfabrifation in Eſſen teil): ſchon 1816 waren in jechs Fabrifen 
wieder 60 Arbeiter beichäftigt, die jährlich 45 000 Ktaffeemühlen 
herſtellten; 1817 war die jährliche Fabrikation auf 46 000 Stüd 
geftiegen. Cannabich erwähnt noch 1847 eine Kaffeemühlen- 
fabrif, während Funke fie in feiner Tabelle von Ende 1846 nicht 
mehr aufzählt.”) 

ei feinem Beſuche im Lüttich vermerft P. A. Nemnich in 
feinem Tagebuch): „Schwarzbledy (Töle) iſt gegenwärtig ein 
Artifel, den man in Lüttich mehr verlangt, als die Mühlen (Lami- 
noirs) an der Durthe, deren wohl über zwölf fein mögen, zu liefern 

1) Gr. B., Handel und Gewerbe 67; vgl. zur Kritil des Berichtes weiter 
unten ©. 206, An 

2) Gr. ®., Polizeidirektion 80, September 1811. 
>) A. €., Polizeibericht vom Auguft 1811. 
9) Gr. B., Poligeidireftion 28, Mai 1812. 
°) Ebendba 80, März 1811. 
*) *** Yiber aus dem alten Eſſen, ©. 18. — R. €. XIV, E. Nr. 14. 
*) Dal. Cannabich: Lehrbuch der Geographie. 16. Auflage, Weimar 

1847, ©. 676. — Funfe-Pfeiffer: Gefchichte Eiiens. 
*) Tagebuch, Bo. IT, ©. 370. 
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imſtande find. Dennoch walzen fie jährlich I—10 Millionen Pfund 
Blech. Dieſe Ware hat fich wegen ihrer Güte in Ruhm gejeßt; 
man erhält fie von allen Dimenfionen. Der Abjag iſt hauptſachuüch 
in Brabant und im Allgemeinen in Frankreich. Die Walzmühlen 
find erft jeit ungefähr zwölf Jahren im Gange . . .“ 

Die Güte des gewalzten Bleches und mande Vorteile vor 
dem gejchlagenen waren es, welche die ftarte Steigerung ber 
Nachfrage hervorgerufen hatten. Es wurde vornehmlich in den 
Fingerhutfabriten, ferner von den Blechſchmieden zu Dfenröhren, 
Glühkeſſeln u. a. m. verwendet. In der Grafjchaft Mark war die 
Schwarzblechjabrifation von feiner Bedeutung, nur zwei Hämmer 
waren Ende des 18. Jahrhunderts dafür im Gange: der eine zu 
Eilverlingjen, der andere am Hünengraben zu Altena!) Co tam 
es, daß die Eſſener Gewehrfabrifanten Pieul und Pelletier ſich 
entichloffen, ein Walzwerf an der Ruhr anzulegen, zumal fie von 
Lüttich aus die Art der Fabrikation lannten. Sie hatten auch 
icon einen geeigneten Play zur Anlage der Blehmwalzmühle ins 
Auge gefaßt, nämlich an der Spillenburg im Bergerhaufenichen, 
wo die Bohrmühle der Gewehrfabrik lag. Mitte bes Jahres 1809 
unterbreiteten fie ihren Plan dem Unterpräfelten des Arrondijies 
ments Efien, Freiheren von Sonsfeld, indem fie ihn zugleich baten, 

Eijenblechfabrifation im Großherzogtum erg, das den Bejtand 
des neuanzulegenden Werkes fihern jollte, zu befürworten. Auf 
eine Anfrage des Präfekten beim Steeler Maire Bach antwortete 
diefer, „. . . da wohl gar Fein obstaculum vorhanden jey, fo die 
projeltirte Anlage rüdgängig machen fünnte, indem dieje dem 
Lande ſelbſt jehr vorteilhaft it, da Eiſenblech hier nirgends herum 
fabriziert wird, ſolches mit vielen Koften aus der Fremde her- 
geholt werden mühe; 

was aber die Nachjuchung eines 30 jährigen Privilegii exelusivi 

betrifft, jo wühte id) nicht, ob folhes twohl dem Erfindumgsgeifte 
auberer eripriehlicd wäre, da diefes ein Monopolium in fich faht, 
und dann jedem, der auf eine dergleihe Anlage vielleicht ſchon 
taffinirt oder in der Folge Luft dazu bezeigen möchte, ein Hinder- 
ni im Wege leget . . .“2) Ein Privilegium exelusivum auf 30 Jahre 
zu erteilen, war übrigens nad dem Dekret über die Erfindungs- 
patente vom 3. November 1809 nicht zuläfjig. Patente wurden 
auf Anfuchen nur auf 4, 8 oder 12 Jahre erteilt; allerdings konnte 
die legte Friſt verlängert werden, wenn der Erfinder nachwies, 
daß er wegen unüberwwindliher Hinderniffe noch feinen hinläng- 
lichen Gebrauch von feiner Entdedung hatte machen oder fic) für 
die Koſten der Anlage hatte entjchäbigen fönnen (Art. 2, 15, 16). 
Die Patente wurden nad) Erledigung der vorgejchriebenen Formalir 

3) Eversmann: Eifen- und Stahlerzeugung, S. 247/48. 
2) A. ©t., Fad) 50, Fabrifenfaden betr., Vrief vom 25. Yumi 1809. 
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täten proviſoriſch erteilt, definitiv wurden fie exit dem Nachſuchenden 
durch ein Detret des Souveräns, das in die Gejetibulletind ein- 
gerüdt wurde, zugeftanden (Art. 26).1) Im Februar 1809 wurde 
dem Guilleaume Belletier und jeinem Afjocie Louis Rene Pieul 
das proviforiihe Patent bewilligt?); die definitive Patentierung 
erfolgte erit durch kaiſerliches Dekret vom 26. Februar 1813,?) 
das lautete: 

„Die hiernach benannten Perſonen werden definitiv patentiert: 
Die Herren Pieul und Pelletier zu Eſſen, denen unterm 

5. Februar 1810 ein Eertififat des Anfuchens um ein Erfindungs- 
patent auf 12 Jahre erteilt worden, weil fie die Verfahrungsart 
der Fabrikation des Eiſenblechs eingeführt haben.“ 

In der Zwiſchenzeit hatten allerdings ſchon Ereigniſſe anderer 
Art, vornehmlich der Mangel an Kapital, bie beiden Gewehr- 
fabrifanten genötigt, ihr Patent zu verfaufen.!) Laut notariellen 
Altes vom 30. April 1810 Hatten fie alle ihre Nechte an eine durch 
den Freiheren von Schell gebildete Gejellihaft übertragen, bie 
das Wert unter der Firma „Pieul, Pelletier et Comp.“ in Angriff 
nehmen follte. Nach einer neuen Vereinbarung vom 16. April 1811 
zeichnete ber Landrat Stemmer zu Schellenberg unter der Firma 
„Stemmer et Comp.“, die auch heute noch befteht.>) Durch Minie 

ſterialbeſchluh dom Januar 1812 war ber neuen Gefſeliſchaft das 
Katent übertragen worden, ebenfo ein Jahr fpäter die endgültige 
Patentierung.‘) Das neue Werk war zum größten Teile Eigen- 
tum des Freiheren von Schell felbit.”) 

Im Jahre 1810 wurde die Walzmafchine gebaut, ein Jahr 
darauf fonnte ber Betrieb beginnen,’) jo daß zu Anfang des Jahres 
1812 die Gefellihaft ſich in den „Allgemeinen Politischen Rad) 
richten") dem Publitum anzeigen tonnte: 

„Die unter nachitejender Firma im Großherzogtum Berg in 
der Nähe von Eſſen an der Ruhr zu Epillenberg erbaute privi— 
legirie Fabrik zur Verfertigung des gewalzten 
Eiſenblechs it im vollen Betriebe und im Stande, alle 
Sorten Eifenbled) von der beiten Eigenfdajt, von %, Zoll bis 
zu 4, Linie Dide, von 6—30 Zoll Breite und 1—6 Fuß Länge, 

3) Gejeg-Bulletin des Gr. Berg, Nr. IIT. 
>) Gr. 8, Handel und Gewerde, Nr. 9. — Indicateur general 1810, 

12. Februar. 
5 Gejeg- Bulletin, Berg. Siehe auch ein Schreiben Neſſelrodes von 

26. Juli 1810 in ben Archives Nationales, Paris, AFIV, 1830. 
*) Dal. ©. 192. 
>) 61.8. Handel und Gewerbe, 8.0. 
*) Ebenda. Xgl. auch 4. ©t., 
:) 61.8, Statifil 106, Bericht des Steefer Maice vom 29. Novem- 

ber 1811, 
*) X. &t., a. a. D., Bericht des Bürgermeifters vom 12. Novenuber 1814. 
®) Jahrg. 1812, Nr. 21. Siehe über gewalztes uud gefchlagenes Eifen- 

blech die Anzeigen zweier Eſſener Händler, Nr. 62 und Nr. 69. 



- 0 — 

nad) jedem beliebigen Maße gegen die billigiten Preife zu ver- 
fertigen, und dieſe, ſowie auch fertige gewalzte Ofenpfeifen prompt 
zu liefern. Dem handelnden Publitum werden dieje Fabrit und 
bie Vorzüge, weiche das gewalzte Eijenblec) vor dem gejchlagenen 
in aller Hinficht hat, beitens empfohlen und darf dasjelbe der 
reeliten Bedienung verjichert fein.“ 

“r Stemmer und Comp. 

Nähere Zahlenangaben über die Bedeutung des Werkes in 
den beiden eriten Jahren feines Beſtehens fehlen, exit die 
1814 von der preußifhen Regierung angejtellte Fabritenaufnahme 
gibt uns ein Vild des jungen Unternehmens. Danad) beſchäftigte 
das Spillenburger Eifenblehwalzwert 19 Arbeiter, davon ſechs bei 
der Fabrikation von Ofen und Ofenrohren, deren jährliher Wert 
auf 8234 Neichstafer angegeben wird. Der Debit diejer Produfte 
ging zu gleichen Teilen ins Inland und Ausland. Die übrigen 
13 Arbeiter waren mit der Verarbeitung von Stahl reſp. der Be- 
teitung bes Gijenbleches beichäftigt, deren jährlicher Gejamt- 
Probuftions- rejp. Vertaufswert auf 22 000 Reichstaler angegeben 
twird. Der bei weiten größere Teil diefer Waren wurde im In— 
lande abgejegt (für 21.267 Neichstaler), der geringe Neit im Aus- 
land, d. h. in außerpreußiſchem Gebiet.!) 

Die Statiftit des Jahres 1816 zeigt ein weiteres Fortichreiten 
des Unternehmens; es wurde 438 678 Pfund Eiſenblech produ- 
ziert, wovon 100000 Pfund allein für Ofenrohre im Gejfamt- 
wert von 40000 Neichstalern Berl. tour. verwandt wurden. Ein 

Fünftel des Abſahes ging ins Ausland. Die Arbeiterzahl wird 
auf 18, der ohlenverbraud auf 5000 Ringel angegeben, gegen 
2200 Ningel in den erſten Jahren des Vejtehens.?) Um endlich 
noch die Weiterentwidlung des Werkes zahlenmäßig barzuftellen, 
feien die Angaben von Devens für das Jahr 1861 herangezogen. 
Die jährliche Produktion an Schwarzbled) belief ſich damals auf 

„Fach 50. Fabritenfachen betr. 
den Jahren ift anfheinend ein Müdgang 

eingetreten, wie aus einem Schreiben des Stecler Beigeordneten Rop vom 
24, Oftober 1819 hervorgeht: So jebr wegen der Güte und Bollfonme: 
heit der Fabrifate das Spillenburger Eijenblehwalzwert aud) befannt i 
icheinen doch die jont jo vielfältigen Beftellungen wegen des Etablissement 
eines gleichen Walsmwerfes der Kaufleute A, Althoff und Göde bei Zerlohn 
abzunehmen, und jo dringend auch von Seiten der Beſitzer des Spilten- 
burger Eifenwertes gegen das Etablifjement des Sierlohner Walzwerkes auf 
Grund eines den Beiigern Hr. Dr. Stemmmer und Comp. von der damalig 

ö egierung unterm 5. Febr. 1810 für 12 Jahre gültig erteilten 
Batentes für den Umfang des ganzen Gh. Verg bei der Re- 

gierung zu Düfjeldorf Nlage geführt worden; fo hat die Compagnie Althoff 
und Goede, nachdem die Sache zur Yuftig-Berwaltung verwiefen, und jo- 
wohl Stemmer et Comp. bei dem Land- und Stadtgericht zu Altena, als 
in Appollatorio zu Klebe mit ihrer Noge abgewiejen, doch ihr Etablifjement 
fortgejegt und betrieben.“ 
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990 000 Pfund im Geldwert von 60.000 Talern; 28 Arbeiter 
mit 128 Familienangehörigen fanden auf dem Wert ihren Unterhalt. 

Die erften Jahre des Veftehens konnten dem jungen Unter 
nehmen nur günftig jein, da das großherzogliche Patent ihm die 
Alteinfabrifation von Schwarzblech in Berg zuficherte; ein Einfluß 
der Kontinentaljperre oder des franzöfiichen Prohibitivſyſtems hier 
fuchen zu wollen, wäre vergeblich, da die Fabrifanten ſich in der 
eriten Zeit nur des heimiichen Marktes verfichern wollten. Die 
fernere Entwidlung unter der preufifhen Herrſchaft war, ab- 
gejehen von Schwankungen, welche die allgemeine Handelslage 
ab und zu mit jich brachte, ſtets eine relativ günftige. 

V. Die Lertilinduftrie. 

Erites Kapitel, 

Die Ejjen-Werdener Tertilinduftrie bis zum Beginn der 
franzöſiſchen Herrichaft. 

Das hohe Alter der Tertilinduftrie am Niederrhein!) wird durch 
die Tatſache bezeugt, daß wir ſchon früh in den meiften niederrhei- 
niichen Städten die Weber genoſſenſchaftüch organifiert finden, 
wie denn neben ben Erzeugnifjen der Töpferei und der Schmiede— 
tunft wollene friefiihe Gewebe im Mittelalter bevorzugte Handels- 
artifel waren. Vom Eſſener Wollenamte find noch Statuten in 
einer Nebaftion des Jahres 1406 erhalten?) während die Steeler 
„Gewandt- und Wullenmeifter“ erjt 1683 von der Fürftäbtiffin 
BZunftprivilegien erhielten.”) In Werden löfte ich zuerft die Tuch“ 
macherzunft al3 ein jeloftändiges Amt von ben Gilden im Jahre 1528 
ab,!) und ihre uns erhaltenen Satzungen geben ein deutliches Bild 
von der damaligen nicht geringen Bedeutung der Werdener Tuch- 
macherei. 1611 wurde hier ein Vombaſinwirkeramt von Bürger 
meifter, Rat und Gilden betätigt.) Kurz darauf finden wir noch 

1) %. Thun: Die Induftrie am Niederrhein und ihre Arbeiter. Schmollers 
Forihungen, vd. 11., 1879. — ®. ®. dv. Biebahn: Über Leinen- und Woll- 
Manufaftur, deren Urjprung, Umfang und Leiftungen in Deutfchland, deren 
Wert und Fortjhritte. Berlin 1846. 

2) Bühher: Die Statuten der früheren Gilden, Amter und Zünfte 
binnen ber Stadt lien. Eſſ. Beitr. VIII. ©. 19 

3) ®. Örevel: Die Statuten der früheren Amer und Siben in der 
Stadt Steele und im übrigen Hochſtift Eijen. Eſſ. Beitr. VIII, 8 fi. 

+) G. Kranz: Die Gilden und Amter der Stadt Werden. I. Fi Werd. 
Veitt. I, Anhang X. 

®) Ebenda Anhang XVII. Das „Bombafinhandtwert” erfreute ſich 
bald eines bejonderen Nufes; jeine Erzeugnüfe wınden jehr geichäpt, und 
auch von ausmärts den Werdener Bombaſinwirtern manche Beitellung gegeben. 
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ein Tuch⸗ und Gewandmacher-Amt!) 1779 vereinigen ſich dieſe 
drei Zünfte zu einer einzigen Genoſſenſchaft.) Ebenjo bejtand in 
Kettwig ein Wollenmweber- oder Tuhmacjeramt.®) 

Die fortfchreitende Entwidfung der Tuchwebereien im Efjen- 
und Werdenjhen wurde durch den breißigjährigen Krieg unter- 
brochen. Die vorher bedeutende Eſſener Woll- und Leinenweberei, 
von der noch zwei Straßennamen der Altitadt die Erinnerung be» 
wahren, exholte ſich von den harten Schäden ber für das deutſche 
Zaterland fo unglüdtichen Zeit nicht mehr, tonnten boch die zwiſchen 
der Fürftäbtijjin und der Stadt erneut ausbrechenden Streitigkeiten 
ſicherlich eine gedeihliche Entwidlung nicht befördern. Auch das 
Steeler Wollenamt hatte im 18. Jahrhundert nur noch eine nominelle 
Bedeutung.) Für die Werbener und Kettiviger Tuchinduftrie follte 
dagegen eine Zeit neuer Blüte anbrechen. Hier, wo das ſtets Hare 
und hinreichende Waifer ber Ruhr bie örtliche Grundlage der Tertil- 
induſtrie bildete, Hatten Spinnerei und Weberei geeignete Be- 
dingungen zu günftigem Fortbeſtehen. Tuchweber, Tuchicherer 
und Wollſpinner machten den bei weiten überwiegenden Prozent 

jap der Bevölterung aus. 
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts ftand in beiden Orten ber 

twichtigite Zweig der Wollmanufaktur,’) die Tuch“ und Kafimir- 
Fabrifation in hohem Anfehen. Der Wert der jägrlihen Produktion 
wird auf 500000 Neichstaler angegeben,°) gewiß ein günftiges 
Zeichen für die Betriebſamkeit der Einmvohner. Es wurden damals 
auf etwa fiebzig Webftühlen Tuche der verichiedenften Sorten ver- 
fertigt, deren Preis zwiſchen einem Reichstaler vierzig Stüber und 
fieben Neichstalern für die Elle jhwankte.) Spinn- und Web- 
majchinen waren inden Werdener Manufakturen, mit Ausnahme der 
Vaummollipinnereien,S) noch nicht eingeführt,’) während man ite 

Sie wurden auf den Märkten „in allen anderen benachparten Stätten zur 
befürberungh des gemeinfamen Nupens .. . freh und ungehindert admittirt 
und zugelaffen”. . a. O., Anhang NN. — Strang hält Bombafin für Baum- 
wollen-Ware. Dem ift nicht fo; Bombafin ift eine Art Merino (geföperter 
Stoff aus feiner Nanımwolle), deſſen Nette von Seide und Schuß von Kamm- 
wolle it. Beelow, Tammer, Hoyer: Zecholegifhes Yegilon sub „Merino“. 
Auch viebohn a... D., S.d, * Vombafin unter ben wollenen Zeugen auf. 

2). a. ©., Anlage XIV. 
) B. Flügge: Chronit ber Stadt Werden. Düfjeldorf 1887. 
>) A. €. Acta Commissionis wegen der Zünfte und Snnungen 1802. — 

Vgl. auch S. 156. 
') Juden Acta Commi 

Tot. auch ©, 158, Anm, 2. 
) Wollftoffe wie Flanell, Mifelan, Friefe und Boye wurden in der 

—— Gegend für den Abjag im Kleinen gewebt. 
3.4. Engels: Die Reife nach Werden. 
) Werb. Beitr. XI, Die Abtei Werden. 38 ff. 
*) &s wird darüber Nlage geführt, daß gerade die Baummollfpinnereien 

jo eifrigen Zulauf haben wegen „der größeren Ungebunbenheit der Citten, 
welche dort’ eingeriffen ift, two eine Menge junger Menfejen ohne ftrenge Aufe 
icht fi) jeloft überlaffen jmd". CL. M. XVII, 156. 

> BA. Nemmich, Tagebuch. Bd. II, 488 ff. 

ionis a. a. ©. finden wir es nicht mehr erwähnt. 
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in den Fabriken Kettwigs jchon fand. Hier fanıı man auch von 
eigentlihen Tuch, fabrilen“ fprechen, in Werden wurde dagegen 
noch auf Hausinduftriellem Wege produziert. Erſt im Jahre 1804 
wurde hier von den Tuchfabrilanten Forftmann, Huffmann und 
Dehmer eine „Fabrik“ angelegt, und zwar wurden die Stallungen 
und die Wohnungen ber Knechte der ehemaligen Abtei zum Fabrit- 
gebäude umgebaut,!) in dem auch die erjten Schermafchinen in 
Betrieb gejegt wurden?) 

Zu Anfang der franzöfiihen Herrichaft bot die Werdener Tuch- 
induftrie folgendes Bild:*) es bejtanden in der Stadt dreizehn Tuch⸗ 
fabrifen, von denen allerdings, wie oben erwähnt wurde, nur das 
jüngfte, 1804 gegründete Unternehmen ber Firma Forftmann, 
Huffmann und Dehmer eine Fabrik in heutigem Sinne war. Im 
Gegenſatz dazu wurden die übrigen aud) wohl „Tuchmanufalturen“ 
genannt. Die älteften der beitehenden Manufafturen waren bie 
von Theodor Scholten (gegr. 1757), von Ludger Stodebrand 
(gegr. 1767) und von Hermann Stodebrand (gegr. 1781). 1782 
war von ben Brüdern Oules, die wir jpäter auch als Tuchjabrifanten 
erwähnt finden, eine Färberei gegründet worden, deren durch- 
jchnittlicher jährliher Umfchlag fi) auf 12000 Neichstaler belief. 
Aus dem Jahre 1796 jtanmten bie Firmen Cafpar Wolff, Gebrüder 
Brandenbuſch und Gebrüder Overhanm, 1797 ward die Manufaktur 
ber Gebrüder Wintgent) begründet. Neugründungen der legten 
Jahre waren endlich die Unternehmungen ber Gebrüder Tüſchen und 
Compagnie?) (1802), Schlöffer und Erlemener (1802) und der 
Gebrüder Dules (1803). Insgefamt wurde in Werden auf 39 
Stühlen Tuch gewebt, davon auf zweien Kajimir; 673 Arbeiter 
fanden dabei ihre Veichäftigung. 1805 befief ſich der Wert der 
Iahresfabrifation — 874 Stüd Tuch und Kafimir zu 90 Ellen bad 
Stüd, aljo 78 660 Ellen im Durchſchnittspreis von etwa 24, Reichs» 
talern — auf rund 175000 Reichstaler. Davon wurde jedoch nur 
nahezu ein Sechſtei (für 31650 Neichstaler) im Inlande ab- 
geiegt, das übrige im Werte von 143 350 Reichstalern ging ins 
Münfterfche, Weitfäliiche und weiter nach den Handelspläßen ber 
Nord» und Dftjee bis nach Dänemark oder den Rhein hinunter nach 
Holland.°) Es waren aueſchliehlich Tuche erfter Qualität, die in den 

I) U. W., Kap. I, Nr. 5, Bolizeiberichte vom Mai bis Juli 1804. Forſt- 
mann ftammte aus Burg an der Wupper, einem durch die Sabritation wollener 
Deden befannten Ort; Dehmer var aus dem Heſſiſchen eingewandert, Huffe 
mann war Werbener. Sie hatten vor der Gründung des Werbener Untere 
nehmens in Stettwwig eine Heinere Fabrif betrieben. 

?) B. A, Nemnic a. a. DO, 
2) Dal. Anlage VI. 
*) Seit 1804 führte Jatob Wintgen bas Geſchaft auf alleinige Rechnung. 
>) 1804 trennte fich die Firma in zwei gejonderte Unternehmen: Peter 

Tüfcyen und Johann Tüfchen. 
°) Bol. die Tabelle in Anlage VI. Die folgende Überficht (Anlage VII) 

wei die Höhe der monatlichen Broduftion vom Junti 1804 bis Oltober 1805 
nad. 
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Werdener Manufakturen hergeſtellt wurden, da hierin die Werdener 
Fabrifate den Kettwiger und bejonders den bergiſchen konkurrenz- 
fähig waren. Die Fabrikation des Kajimir, eines bünnen, leichten, 
ſchmalen Stoffes aus feinen Streichwollgejpinnften, war erit 1803 
duch die Firma Gebrüder Oules in Werden eingeführt worden: 
dieſelbe Firma Hatte in ihrer Werbener Färberei als erjte im Nuhr- 
gebiet das Verfahren des Türkiichrot-Färbens angewandt und fich 
dadurd) jchnell einen Namen gemadt.!) 

Kettwig war anfangs durch die Verfertigung wollener Deden 
betannt geworben?) aber jchon zu Beginn des 17. Jahrhunderts 
wurde im Dorje von einem franzöfiichen Emigranten d‘Ange®) 
eine Tuchfabrif gegründet, wie denn Kettwwig das Aufblühen feiner 
Tertilinduftrie zumeift den aus ihrer Heimat vertriebenen Fran— 
zofen zu verdanfen hat. „Durch rajtlofes Bemühen und Spelu— 
lationsgeift“ waren die fich mehrenden Tuchjabriten bald auf eine 
bedeutende Höhe geführt. Hier wurde die Fabrifation „mannig- 
facher und ausgebreiteter“ getrieben als in Werden. Man hatte 
bald die Vorzüge erfannt, die das Prinzip der Vereinigung der 
Kräfte in größeren Anftalten, in Fabrifen, mit fi) brachte. So 
fam es aud), daß man in Kettwig eher als in der Nachbarſtadt die 
Vorteile der neuen bahnbrechenden Erfindungen auf dem Gebiete 
der Spinnerei, Weberei und Tuchverarbeitung fich zu nuge machte 
und durch die Einführung der von dem Weber James Hergreave 

erfundenen und von Thomas Arkwright verbefjerten Spinnmajchine, 
die 1779 durch Samuel Crompton zur Droffelmajchine und Mule- 
jennie vervolllommnet wurde, die Bedeutung und den Umfang der 
Fabrikation hob. Die von der Firma Gebrüder Scheidt angelegte 
mechanische Wollgarnfpinnerei war die einzige im Großherzogtum 
Berg‘) Ferner hatten fie 1806 neben Plad-, Krap- und Schrubbel- 
maſchinen zwölf Schermaichinen in Betrieb. Die Verſuche mit 
Schnellichügen, die man in derjelben Fabrik angeftellt Hatte, mußten 
jedoch aufgegeben werden, da die Arbeiter „nicht gut zu deren 
Anwendung zu bringen waren.) Durch die tüchtige Verarbeitung 
nur beiter Rohjtoffe erzeugte man eine treffliche, Dauerhafte Ware, 

res anfprechenden Außeren wegen gern gefauft wurde. 

‚Handel und Gewerbe 7, Bericht Buggenhagens vom 20. März 

2 3,4 Remnid, Tagebud. BD. II G. 488 f. 
Sn Der Sanbteeis ifen. CH, Beite, VT, 

Engels ri . der der erften 
Tucfabrit tri in Stadtteil ben Namen „im Engel“. 

) DM, Nedlich: Napoleon T, und bie Inbüftrie Des Cr. Berg. Bein. 
3. seh, bes Nieberrheins, Bp. XVII, ©. 197. — Werd. Leitr. XVI, ©. 142. 

)®. U. Nemmich, a. 0. ©. — A hatte der Engländer ©. Ray die 
Erfindung des Schnellihügens gemacht, vermöge deſſen das Weberihifflein 
nicht mehr durch die Hand des Arbeiters felbit, jondern mit einer mechanüchen 
Xorrichtung durchgeworfen wird, mithin das breitefte Tuch durch einen 
einzigen Arbeiter gerwebt werden Tann." v. Viebahn, a. a. D., ©. 13. 

J. A. 
Settiviger 
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Die beiden angejehenften Kettwiger Tuchfabritanten waren 
einmal die jchon erwähnten Brüder Scheidt und Konrad Rombed.t) 
Daneben gab e3 eine Reihe jelbftändiger Meifter, „Bajen“ genannt, 
die auf ein ober zwei Webftühlen Tuch webten und e3 teils in ber 
benachbarten Gegend, teils in Holland abjegten?) Die Fabrifate 
der beiden größeren Fabriten gingen, wie die Werbener, zumeiit 
über Hamburg nad) dem Norden oder nad) Oſtdeutſchland. Scheidt 
und Rombed bejuchten auch die Braunſchweiger Mefje.?) 

Insgejamt waren, die Geiden- und Sammet-Weberei aus— 
genommen, nach einer ftatiftijchen Zufammenftellung vom 13. No- 
vember 1806!) in Werden und Kettwig 88 Stühle für die Tuch- 
Fabrikation in Tätigfeit, welche 1702 Arbeiter beichäftigten. Zu 
erwähnen ijt endlich noch die Schönfärberei von Johann Peter 
Ullmann’) und eine Farbholzmühle zu Ketttvig, die von ziemlicher 
Bedeutung war.“) 

2 Gin „Entrepreneur“ 9. Rombed wird 1805 in den neugebildeten 
Babritenporftane gewählt. El. M. XVII, 156. 

) Nemnich, a. a. ©. — Als „hauptwerkthätige Meifter und entre- 
preneurs der hiejigen Tuchfabrit” finden wir bei den Verhandlungen betreffs 
Aufgebung bes Kettwviger Wollenamtes i. 3. 1805 vertreten iCi M. XVII. 
156): 

1. Entrepreneurs: 
‚Joh. derm. Heintges 2. Kefjmann 
3. Henrich Röttgers Friede. Th. Löwenhagen 
Ab. Wild. Röttgers Siegfr. Schneider 
Gottfr. Scheidt im Engel Ei Feldhoff 
Gottft. Wilh. Scheidt ‚oh. Adam Winterberg 

I. Fabrifanten:  » 
Anifius 

Cofp. Wunneberg 
Henrich Würhoff 

at, Beder 
one. Beter Forften 
Eont. Quattelbaum 
Joh. Arnold Hentel Wilhelm van Söhnen 

i Adam Averduni Wilhelm von Berg 
Georg Eilinghaus. 

3) Remnih, a. a. D. 
4) A ®., Caps. 4, Rt. 8; das platte Sand it Hierbei mitgerechnet. 

Die Gefamtzahl der Vervohner des ehemaligen Ctiftägebietes belief fich im 
gleichen Jahre auf 7379 Seelen. Davon waren über die Hälfte (3844) in der 
Induftrie befchäftigt, 1150 Aderseute und 2385 „Rrofeifioniften"; Frauen 
und Sinber ftets mitgerechnet! 

SM B., Cops. 9, Nr. 6. Das fteuerpflichtige Jahreseinlommen 
Ulmanns war mit 1000 Reichstaler veranfehlagt. 

*) Gr. B., Handel und Gewerbe, Nr. 18. — Zum Walten des Tudies 
waren im ®erben-Settwiger Difteilt zıvei Waltmühlen im Gang; Die eine, 
in ber Gemeinde Heibhaufen gelegen, gehörte dem Werbener Tuchfabrilanten 
ZH. Scholten, die zweite dem Tuchfabrifanten Joh. Forftmann. Sie lag in 
Holfterhaufen bei Werden. Walererde bezog man aus Linz am Rhein, Ceife 
zum Bolten aus Marjeille und Avignon. Das beim Spinnen ber Wolle 
benötigte DL Heferten die nahen Olmühlen, bei zu geringem Angebote des 
heimiihen Brobuftes aud, Holland. Tuchtcapen (vgl. auch weiter unten 
©. 249 {.) verfertigte in anerlannter Güte ein Gillet aus Verviers, ber ſih 
in tettroig niebergefaffen hatte. Sarden (die Kardenbiftel, eine Diftelart, 
deren Köpfe zum Rauhen ber Tuchoberflähe gebraucht wurben) Tamen von 
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Die Leinwandſpinnerei und -weberei wurde im alten Stifts- 
gebiet Werben zumeiſt für ben eigenen Bedarf, weniger zum Ver— 
tauf auf nahen Jahrmärkten getrieben. 1808 murben 10 Leine 
weber im ganzen Diſtrikt gezählt.) on größerer Bedeutung war 
dagegen die Leinwandweberei noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
für die Städte Eſſen und Steele. Es murbe hier viel für den 
Erport, namentlich für den Abſatz auf dem amerilaniſchen Martte, 
gearbeitet, auf dem der jogenannte Doppelitein?) — blau und weiß 
gewürfelte Leinwand zu Kleidern für die Sklaven — verfauft wurde. 
Auch an Gebild und leinenen Bettzeugen wurde eine nicht geringe 
Duantität geivebt?) 

Eigentlihe Tuchfabrifen gab es in Eijen „eit fünfzig und mehr 
Jahren“ feine mehr?) Genannt wird als Tuchfabrifant nur der 
Küfter Sirchberg,t) deijen Unternehmen, zumal ſeitdem er auch gute 
ſchleſiſche Wolle verarbeiten konnte, einen Aufſchwung genommen 
hatte; er beichäftigte zwei Stühle. Im übrigen?) waren in Ciien 
noch einige jelbjtändige Meifter, Wollipinner, die ihre fertige Wolle 
an die benachbarten Tuchfabrifanten abſetzen. 

Aachen ober Burticeid; ſeitdem ſich jedoch hier unter franzöfifcher Hertſchaft 
die eigene Tudyinbduftrie bedeutend vergröfert Hatte und deshalb ber Bezug 
der Karben den Kettivigern erjchtvert twurde, erhielt manı fie von Avignon. 
QTucjicheren wurden von Gebr. Vogt in Mülheim-Ruhr (j. 0. ©. 71 f.) ger 
tiefert, doc) bezog man fie auch von Kronenberg bei Nemfheid und von 
Sedan. Pgl. Nemnic, a. a. D.; X. ®., Batentlifte von 1811; Caps. 27, Rr. 2, 
betr. „Mühlen“, Brelor, Dammer, Hoyer: Technolog. Leriton, Ib. IL, 
unter „Karbeı 

FW, Caps. 9, Rr. 6. Caps. 27, Rr. 2, Gintommen- und Batent- 
fteuer-Liiten. 

?) Bol. die Produftionstabelle in Anlage IV. 
) Av. Waldthauſen: Geich. d. Familie W. — Streit der Wollfirma W. 

mit dem Wollenamt. 
*) Bisweilen auch unter der gime „hufen, unb Kirchberg“ genannt, 

St. E, Polizeibericht 18. April I iem Stadtrechnungen 1804/06. 
Ausgaben sub titulo IX, —— 

An den Kirchberg für 20 Elfen Tuch a 1 Air. nr ihr. zu Mänteln für 
die vier Nachtwäcter . . - 8 Rilt. 20 Str. Klev. 

5) Nach dem Berichte des Provinzialrates ee vom 29. März 
1809 joll es in Eijen 7 Tuchfabrifen mit etiva 20 Stühlen gegeben haben. 
Der Wert ihrer jährlihen Yabritation wird auf 15—20 000 Neidjstaler 
geihägt. Dieje Angabe muß falich fein, denn einmal finden wir in allen jon- 
fligen Berichten (vgl. auch Waldthaufen, a. a. D.) nur die Kirhbergice 
Fabrif genannt. Bugaenhagens Aufzeichnungen ftüpen ſich überhaupt zum 
größten Teil auf ftatiftiiche Erhebungen, die noch zur Zeit ber preufifchen 
Regierung ober im November 1806 angeftellt worden waren. Diefer Rovember- 
bericht 1806 gibt für Eifen auch Mur eine einzige Tuch- und Kafimir-Fabrif 
(die von Kirchberg) an. — R. €., XIV, E, Rr. 2. — Für 1809 treffen darum 
Vuggenhagens Angaben nicht immer genau zu, wie eine Vergleihung mit 
gleichzeitigen andern Berichten ſchon bartut, dagegen bieten fie für bie Jahre 
1803/05 ein Hareres Bild. Daß von 1806/06 neue Tuchjabrifen in Eſſen nicht 
gegründet wurden, geht aus den in der Zwiſchenzeit erhobenen ftatiftiihen 
Tabellen hervor. Den oft zitierten Bericht Vugnenhagens fiehe Gr. B. 
Handel und Gewerbe, Nr. 67. 
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Von den 17 Webſtühlen, auf denen Bettzeuge, Doppelitein, 
Siamoijen und Gebild gewebt wurden, bezeugt und Buggenhagen 
ausdrüdlich, dab hier „von einzelnen Fabritanten auf eigenen 
Stühlen für Kaufleute und Partikulier3" gearbeitet wurde. Die 
jährliche Produktion wird auf ungefähr 15 000 Neichstaler geichäkt. 
Ferner gingen vier Stühle für wollene Zeuge, wie Pantalons, 
Mügen, Strümpfe pp., deren jährlicher Ertrag ſich auf durchſchnitt- 
ich 5000 Reichstaler belief. Die Waren wurden zumeift anf den 
heimiſchen und Ahrenbergiihen Jahrmärkten abgeſetzt. Endlich 
betrieben bie Fabrifanten „Anton Yöhmer und onjorten“ nod) 
eine Flanellmanufaktur.!) 

Bon Bedeutung für die gefamte Teztilinduftrie an der unteren 
Ruhr war die im Jahre 1779 erfolgte Begründung des Wollgejchäftes 
Juſtus und Wilhelm Waldthaufen,?) das den Zwiſchenhandel von 
den großen Wollftapelplägen Hollands, Preußens’) und Sachſens 
und ben Tuchfabrifanten in die Hand nahm. Daß bei der aufwärts 
gehenden Entwidlung der Ejien-Werbener Tuchfabrifation — man 
beadte nur die Zahl der Neugründungen von Tuchmanufafturen 
in ben beiden legten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts — die ge- 
nannte Firma einem wirklichen Vebürfnis vor allem Heinerer 
Tuchfabritanten entgegentam, zeigt uns bie ftarfe Steigerung des 
jährlichen Umfchlags.‘) Spaniſche, fpäter, bei den mit der Aus» 
dehnung bes Geſchäftes wachſenden Anfprüchen, auch italienische 
amd portugiefiihe Wolle befamen Juftus und Wilhelm Waldthaufen 
von ber Amfterdamer Grohhandlung Boek und Koenen, während 
die ſächſiſche Wolle von Leipzig, Dresden, Bauten, Altenburg 
unb anderen Städten bezogen wurde. Hatten die Inhaber de3 Woll- 
Tranſito⸗Geſchäftes anfangs die Wolle nur in nächfter Umgebung 
abgejett, jo finden wir bald ihre Kundichaft nicht nur nur in Ejjen, 
Werden, Kettivig, Hattingen, jondern aud) weiter hinaus in Nedling- 

3) Einen Überbliet über die Höhe ber Probuftion in ben einzelnen 
Fabritationägtweigen während der Jahre 1804/06 gibt die Tabelle in Yn- 
Tage IV. Sie ift nach den Angaben ber Antsmeifter des Wollenamtes für die 
monatlichen Polizeiberichte zufemmengeftellt. gl. Or. ®., Handel und 
Gewerbe, Rr. 67, Bolizeiberiht vom 11. Oftober 1805. 

2) Bol. die genaue und von intereffanten Aftenftüden begleitete Dar» 
Feltung in ben „Beiden, sız, Schhigie ber Gamilie Walhtyauien“ von 

. dv. Walbthaujen, 1884, ©, 
9) Die Gelaubnis zum Eintauf und Erport fifefidier Wolle betam die 

girme ort Durch eine Verfügung vom 8. Februne 1804 nacı neungehmührinee 
Bemtgurg a. D., ©. 14l, 

. Walbthaufen, a. a. D., ©. 137, berechnet ihm wie jolgt: 
Ballen Vera: 

17.429,88 
21 012,63 
33 706,94 
41 660,25 
78 643,44 
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hauſen, Haltern, Dülmen und Münſter, in Buer, Dorſten und Weſel, 
in Duisburg, in Langenberg und in Wülfrath. Auch kaufte die 
Firma als Nommifjionär für andere Fabritanten, meiſt für die 
Inhaber der Werdener, Kettiviger und Hattinger größeren Tuch— 
fabriten, auf den Märkten Wolle auf, 

Seit dem Jahre 1792 war die frühere Schönfärberei von Johann 
Iafob Haften durch Heirat in den Belit Johann Wilhelm Waldt- 
haufens gefommen und mit dem Wollgejchäft vereint worden. 
Daneben beftanden in Eſſen noch einige Eleinere Blaufärbereien. 
Der monatliche Umfchlag der Eſſener Schön- und Blaufärberei 
ſchwantte zwilhen 300 und 600 Neichstalern.) 

Wie wir bei der Eifeninduftrie auf den bedeutenden Vorſprung 
hinwviefen, den die Graſſchaft Mark im Anfang des vorigen Jahr 
hunderts vor der Induſtrie des Eſſen-Werdenſchen Landes hatte, 
jo fiegt bei der Tertilinduftrie ein Hinweis auf die hochentridelte 
bergiihe Manufaktur nahe?) Auf dem Iinfen Rheinufer waren 
Aachen und Köln, fpäter Burlſcheid und Düren altberühmte Mittel 
punkte der Weberei. Seit dem Ende des 17. Jahrhunderts blühte 
in Krefeld, durch den Holländer von der Leyen eingeführt, der Handel 
mit Rohſeide auf. Vom linken Ufer breitete ſich die Sammet- und 
Seidenindufttie auch jenfeits des NHeines ſchnell aus. 

Hier war es die Wupper, an deren Ufer der größte Teil der 
mächtig emporftrebenben bergifchen Tertilinduftrie ſich tongentrierte. 
Von Wipperfürth über Hüdeswagen und Lennep geleitete fie die 
Produfte emjiger Tätigkeit in die Echweiterftädte Elberfeld und 
Barmen, die immer mehr den Handel zu monopolifieren wußten, 
fo daß im Laufe des 18. Jahrhunderts die Handelsherren der beiden 
Städte zu ganz bebeutendem Reichtum gelangten. Aud) in dem 
benachbarten Märkiſchen fanden die verſchiedenſten Zweige dieſer 
Fabrikation eine Stätte; in Schwelm, in Ronsdorf und in Langenberg 
blühte die Band- und Ceideninduftrie. Und weiter gen Südwelten 
hin bis vor die Tore Kölns dehnte die bergiiche Gewerbetätigkeit 
ihre Arme aus und ſchuf in Mülheim am Rhein die berühmten 
Zeibden- und Sammetjabrifen. 

Die Jahre von 1780, dem Jahre der Einführung der Türkifchrot- 
färberei, und von 1783 — damals machte der Kommerzienrat 
Brögelmann aus Elberfeld die erſten Verſuche mit mechaniſcher 
Spinnerei in Cromford — bis zum Jahre 1806 bedeuten eine 
ſtetig aufwärts gehende Entwidlung namentlich der bergiſchen 
Vaummvollmannfakturen. Die Zahl der Mafchinen und Arbeits- 
fräfte ftieg, folange der Handel mit Franfreid) von der dortigen 
Legislative begünftigt und der Erport nad Italien ungehindert 
war. Schritt für Schritt gewann man den englifchen Erzeugniſſen 

3) Dal. bie genaueren monatlichen Ergebniffe in ber Tabelle, Anlage IV. 
®) Bgl. zum Folgenden bie oben angeführten Arbeiten von A. Thun 

und G. ®. dv. Viebahn. 
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den Boben ab!) Und diejes gedeihliche Fortichreiten, vor allem die 
glänzende Entwidlung der bergiichen Baumtvollweberei jollte einen 
nicht geringen Einfluß auf die Entfaltung ber Textilinduſtrie bes 
Eifen-Werbenihen Landes ausüben. 5 

Der Umſchwung, der ſich in der Ablöfung der Leinenmeberei 
durch die Baummollindujtrie bemerfbar machte, datiert im Bergiſchen 
vom Hubertusburger Frieden an. Schon 1767 ſollen Hier nach Thun 
1500 Webſtühle auf Siamoijen neben 2000 auf Leinenzeug und 
ebenfovielen Bandjtühlen in Tätigfeit gervejen jein. Bald breitete 
ſich der neue Fabrikationszweig auch jenfeits des Rheines weiter 
aus?) und biesjeits zog er hinauf in die Ruhrſtädte. Die Leinen- 
weber in Stadt und Stift Ejjen, die bisher auf ihren Stühlen Doppel- 
ftein hergeftelft hatten, nahmen jegt zum Teil die Sinmoijenmeberei 
auf, zumal feit diejer Stoff in Weftindien dem leinenen vorgezogen 
wurde. Gie arbeiteten, wie aud) die Baummollipinnereien und die 
Seide- und Sammetfabrifen in Steele und im Werdener Diftritt, 
die wir weiter unten näher kennen lernen werben, als Lohnwerker 
für Elberfelder Kaufleute, welche es bei ber jeit 1790 im Bergifchen 
eingetretenen Lohnfteigerung vorzogen, die einfadhen Baummoll- 
ſiamoiſen von billigeren Arbeitskräften auswärts anfertigen zu 
laffen. 

Außer den Siamoijen und baummollenen oder halbleinenen 
Bettzeugen, die früher aus reinem Leinen hergeftellt wurden, 
tommen al3 Fabrifate ber Baumwollweberei für Eſſen bejonders in 
Betracht Strümpfe, Handihuhe, Pantalons (Strumpfhofen) und 
Mügen.*) Auch fie hatte man bisher nur aus Schafswolle gewebt. 

In der Stadt Steele haben wir diejelbe Erſcheinung: die ur- 
ſprüngliche, eingejejfene Leinenmweberei wird gegen Ende des 
18. Jahrhunderts durch die Baummollverarbeitung verdrängt, wie 
es bie folgende interejjante Tabelle (jiehe S. 112) nachmeift.’) 

Neben der Weberei hatte die Baumwollſpinnerei in den Gtifts- 
gebieten Eingang gefunden. In Werden und Kettwig arbeiteten 
für Elberfelder Rechnung an 45 Cpinnmajchinen 160 Arbeiter.?) 
Von größerer Bedeutung war die Baumwollipinnerei in Steele. 

Der Mechaniler Heidel, den P. A. Nemnich im Jahre 1809 
auf einer durch Mittel- und Weitdeutichland führenden Reife in 
Bonn ald Afjocie der Firma Frohwein, Berg und Kompagnie 

2) Ch. Schmidt: Le Grand-Duche de Berg, &.34—: 
Handel und Gewerbe; Nr. 20. Memoria ber Kaufleute des 

2) Fr. D. Dilthey: Die Geihichte ber niederrheiniihen Baummwoll- 
induftrie. Jena 1908. 

3) Bol, Anlage IV unb ben obenerwähnten Bericht Vuggenhagens. 
X. St., Sad) 50, Fabritenjachen. 
*) X. ®., Caps. 4, Nr. 8. Nr. 9. „Eine eigentliche Baummollwaaren- 

Fabrik eriftiert Hier nicht, einige Baumwellfpinnereien find Hier für bergifche 
Sabrifanten angelegt." "Würgermeifter Zoiften an den Landrat Nanig am 
12. Aprif 1804. 

14 
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tennen lernte!) war nach einem langjährigen Aufenthalte in England 
im Jahre 1799 nad Eſſen getommen, um „mit einem daſigen 
Freunde in Kompagnie eine Baummollfpinnerei und andere 
Waſchinerien zu errichten.“ Er kam — mir können wohl jagen 
leiber!?) — nicht dazu, ba er nad) einer unerwarteten Fiucht jeines 
Freundes gleichfalls die Stadt verlajjen mußte. Sein Vorhaben 
wurde jedoch und zwar noch im gleichen Jahre verwirklicht: am 
4. März 1799 reichten der Geheime Rat Brodhoff und der Sekretär 
Devens bei der Fürjt-Abtiffin Maria Kunigunde ein Geſuch ein, 
in weldem fie ausführlich ihre Abficht der Begründung einer 
Baummwollipinnerei zu Steele darlegten.?) Die Spinnerei jollte 
auf 12—14 Maſchinen angelegt werden, wovon man acht ſchon im 
Mai des kommenden Jahres in Betrieb jegen könnte. Daß bie 
beiden Gejellichafter fich von dem neuen Unternehmen recht viel 
verfpradhen, erhellt ſchon daraus, daß fie auch im übrigen Hod)- 
fift gegebenenfalls Baumwollipinnereien anzulegen vorhatten. 
Durch Beſchluß vom 17. Mai 1799 wurde fund getan, „daß der 
Geheime Rat Brodhofj und Sekretarius Devens und nad) ihrem 
etwa erfolgenden Abjterben ihre etwaigen Erben im ganzen 
hiefigen Hodjitift, Rellinghaufen einſchließlich, eine Baumwoll— 
fpinnerei anlegen mögen. PDahingegen fi niemand, wer der auch 
fei, nad) ihnen innerhalb der zwölf nädhjitfolgenden Jahre unter- 
ftehen jolf, ein ähnliche Baummolljpinnerei in Steel oder im jonitigen 
Hodftift, Rellinghauſen einschließlich, und zwar bei Vermeidung 
einer Strafe von 50 Goldgulden und Zerftörung der Mafchinen 
anzulegen.) 

So gejhehen in unferer Refidenz-Stabt Eſſen 17. Mai 1799, 

gez.: Maria Cunigunde.“ 

Die Errihtung und Inbetriebnahme der Fabrif ging nad 
Erlangung des Privilegiums ſchnell von ftatten. Ein eingehender 

3) Siehe in dem oft zitierten intereffanten Neifebericht des Hamburger 
Lizentiaten der Nechte unter „Bonn“. 

2) Daß Heidel ein fähiger Kopf war und die Vorteile der englifchen 
Mafchinenweberei forie ihre Einricptung genau lannte und auszunägen 
verftand, beweift fein weiterer Lebenslauf. So führte er in Brünn eine 
Tuchihermaihine „nach eigner Erfindung“ ein, vie er auch die Schermafhinen 
für die Werdener Firma Fortmann, Huffmann und Dehmer baute. Die 
obengenannte Bonner Firma verbantte allein dem Genie Yeibels ihren Auf 
ichroung und bebeutenden Ruf. 

3) Ngl. Staatsarchiv Dühjelborf, Stift Eſen XVII, Stadt Steele Nr. 2 c. 
+) Damit war ber Wunfch der Betenten um ein privilegium exelusivum, 

wenn auch auf zwölf Jahre eingefchränft, erfüllt. Ihre zweite Bitte, die 
Spinnerei von allem Junftzwwang zu befreien, wurde mit der Begründung 
aurüdgeroiefen, bah „Sünfte ba, wo jie egiftiren und Iandesherrlic) tonfirmirt 
find, aud) ausgemacht ein erivorbenes Recht darauf Haben, da Arlitel, welche 
durch Bunftgenoffen verfertigt werben, aud) durch biefe m ü {je n verfertigt 
werben; wo biefes aber nicht ber (yall ift, da ertenditt fich auch der Zunft 
wang bon fefbft nicht auf“, Vericht vom 1. April 1799. 

14% 
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Bericht,?) dem mir hier folgen, zeigt ung die Spinnerei im Jahre 1803 
in voller Tätigkeit. 10 Spimuftühle und vier Kragmajchinen waren 
in Betrieb, an benen 35 Arbeiter?) bejchäftigt waren; die techniſche 
Leitung des Unternehmens lag in Händen des Meifterd Korte aus 
Hattingen. Jährlich wurben ungefähr 3700 Baden Garn, jebes 
von 40 Strängen, aljo 148 000 Stränge Garn jabriziert, von denen 
26 im Durchichnitt zu ein Pfund gerechnet wurden. Demnach belief 
fich die Jahresprobuftion auf 56924, Pfund. Garn im Werte von 
7494 Neichstaler 544, Stüber. Im Stifte ſelbſt wurden davon 
höchftens etwa 100 Pfund abgejeht; im übrigen wurde bad Gar 
an Elberfelder Kaufleute verkauft, die es in ihren Webereien ver- 
arbeiteten. Yon Elberfeld wurde auch der größte Teil der zu ver» 
arbeitenden rohen Baumtvolle, im jährlihen Durchſchnitt ungefähr 
6325 Pfund, bezogen. ie toitete jranfo Steele, das Pfund ein- 
ſchließlich Frachtzuſchlag zu 39 Stüber gerechnet: 

4111 Rilxr. 15 Stbr. 
dazu an Löhnung 2600  „ — 
an Brand, Ol, Seife, Maſchinen⸗ 

unterhaft, Seilerwerk N 300 „ —— 

Es wurden alſo FIT Mile, 15 Slbt. jähr- 
fich für Zutaten, Materialien uſw. verbraucht. So war der Gewinn, 
zumal noch einige geringere Untoften hinzufamen, fein allzugroßer. 
Auch die Bilanz des Jahres 1804/05 fteltte ſich nicht günftiger.>) 
Der Preis der rohen Baumwolle war über 25% durch die Behin- 
derung der Zufuhr emporgejchnellt und auf 48 Stüber pro Pfund 
geſtiegen (ohne Frachtzufchlag!), auch tvar das Quantum des ver 
iponnenen Nohmaterials auf 5508 Pfund zurüdgegangen, deſſen 
Bert einjchließlih des Spinnlohnes und aller Unfojten ſich auf 
6109 Atle. 571, Stüber bezifierte. Der Wert des gewonnenen 

Garnest) (3206 Dod oder 128 340 Stränge = 4936 Pfund Garn) 
belief fi) Dagegen auf 6581 Mtlr. 20 Stüber. Auch in diefem Jahre 
war fait das ganze fabrizierte Garn in Elberfeld abgejegt worben. 

Der erwartete gewinnreiche Vorteil war aljo für VrodHoff und 
Devens nicht eingetroffen; es war dies die Folge einer Maßnahme 
der franzöfiichen Regierung, bie denl Import bergiſcher Manufatte 

1) 9. St., Fach 50, Fabrilen uſw. 
3) Ende 1805 waren auf 10 Spinnftühfen, 3 Krabmaſchinen und 3 haſpeln 

folgende Arbeiter beichäftigt: 
1 Meifter, 1 Meiftertnecht, 

10 Feinfpinner, 4 Krahenbreher, 
4 Hufleger, 10 Zorjpinner, 
3 Häfpeler, 1 Bollekrager, 

dazu 3 Kinder zum Abfall ausfudhen. 
u... 205 dem Ein über ben Beieie der Baummeilpinnesen zu Steete. 
A. a. 

A. a. D., Etat über den Betrieb ber Vaumwoilſpinnerei. Das Ge- 
wennn wurde gerechnet vom 1. September bis zum 31. Auguft. 

5 ) Das Pfund Garn toftete 1803 1 Ntlr. 19 Stbr., 1805 1 Rilr. 20 Gtbr. 
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in Frankreich ernitlich bedrohte!) Bis zum Ende des Jahres 1801 
hatte die franzöfiiche Zollgeſetzgebung den Fabrifaten bes Herzog- 
tums Berg eine bejondere Ausnahmeftellung gewährt, indem fie, 
von den ftrengen Beitimmungen ber Protektivgejege der neunziger 
Jahre des 18. Jahrhunderts befreit, gegen ben Zolljag von 10 Bro- 
zent ad valorem zugelafjen wurden. Als aber Napoleon zum Kon- 
fulat gelangt war, wurde er von den franzöfiihen Handel- und 
Gewerbetreibenden zu Prohibitivmaßregeln gedrängt, die dieje 
Ausnahme unmöglih machten, ba fie, zum Schuße ber in auf- 
fteigender Entwidlung ftehenden Induftrie bejtimmt, gerade die 
mit ihr fonfurrierenden bergijhen Erzeugnifje treffen mußten. 
Durch ein Geſetz vom 6. Nivoije des Jahres X (27. Dezember 1801) 
wurden die Zölle auf bergiihe Produkte nach den Tarifen vom 
15. März 1791 und vom 1. Muguft 1792 erhoben, nad) benen Kurz- 
waren für den Zentner mit 20 Franks, Bandivaren je nad) ihrer 
Güte mit 30 bis 70, Wollbeden mit 50, gewöhnlihe Tuche mit 
150 Franls und ebenfo hoc) die Baumtvollenftoffe impoftiert waren. 
Wohl konnten noch) wegen des niedrigen Lohnſatzes troß der hohen 
Abgaben die Erzeugniije der Gewerbetätigfeit bes Herzogtums 
Berg mit denen Frankreichs konkurrieren, aber man konnte es ſchon 
vorherjehen, daß Frankreich mehr und mehr mit einer feiten Mauer 
von Protektiv- und Prohibitiogefegen ſich umgab, die bald rüdjichts« 
los allen fremben Wettbewerb ausichließen würde. Die Behinderung 
ber Einfuhr bergiicher Fabrifate mußte ungünftig auf den Gang ber 
Steeler Baummwollipinnerei einwirken, da bie Elberfelder Baum- 
wollmanufalturen ihre beiten Abnehmer waren. Der Abſatz ins 
märfifche Gebiet war glei) Null, denn, obwohl Eſſen feit dem 
Jahre 1802 wie die Mark zu Preußen gehörte, hatte man doch noch 
den märliſchen Ein- und Ausgangszoll von der Rohwolle wie vom 
Garn zu erlegen. Deshalb konnte man mit den billigeren mär- 
fiihen Gefpinnften nicht in Wettbeiverb treten. Die Baumwolle 
weberei im Ejjen-Werbdener Diſtrilt jelbft war noch nicht umfang- 
reich genug, um ber Steeler Fabrik einen ausreichenden Markt zu 
fihern. So waren einer gedeiglihen Entwidlung des jungen 
Unternehmens von allen Seiten Schranten gejegt, und dazu kam 
noch die Verteuerung des Rohmaterials, eine Folge des im Mai 
1803 wieder ausgebrochenen Seefrieges zwiſchen England und 
Frankreich. 

Neben der den breiteſten Raum einnehmenden Wolltuch— 
Manufaktur gab e3 in Werden und Kettwig einige wenige Webftühle 
für Seidenware, während Samt auf 27 Stühlen, bei denen 48 Ar- 
beiter ihr Brot fanden, hergeitellt wurde?) Beide Fabrilations- 
zweige waren zu Beginn des 19. Jahrhunderts von bergiſchen 
Sabrifanten in das Werdener Land eingeführt worden. In Werben 

F 20, Sierzu ©. Schmidt: Berg, ©. 328 f. 
U. B., Caps. 4, Nr. 8. 
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hatten im Jahre 1804 bie Kaufleute Mohn und Kompagnie eine 
Samtmanufaltur mit 31 Stühlen eingerichtet, von denen jedoch 
vorläufig nur jieben in Gang gejegt worden waren!) Die 
Firma geriet, wie es ſcheint Durch Vetrügereien des Kompagnons 
Wüfthoff, in Zahlungsichtvierigteiten und ging ſchon im September 
1804 wieder ein. Im gleichen Jahre erivarben die Fabritanten 
Pelzmann und Ader3 aus Elberfeld die Manufaktur und fegten 
auf acht Stühlen, die fie bald darauf um zwei vermehrten, die 
Fabrikation von Stüdjammet fort. Auf drei weiteren Stühlen 
wurden jeidene Tücher gewebt?) Jebenfalls weil die Werbener 
Weber jich nicht gejchidt genug eriviejen, gab man nad) wenigen 
Monaten die Seibeniweberei wieber auf, wie man auch bei ber 
Heritellung von fammeten Weſten nicht über bloße Verſuche Hin- 
ausgefommen war.?) Der Wert des gewonnenen Samts ift jährlich 
auf 20.000 Neichstaler anzufegen. Die Erzeugniffe wurden über 
Elberfeld auf die Meſſen nad) Leipzig und frankfurt, weniger nach 
Holland verjendet.*) 

Im ganzen bebeutet die Periode von 1780 bis 1806 für die 
Tertilinduftrie der beiden Stiftögebiete eine Zeit des Aufſchwungs. 
Die Tuchfabrifation gewinnt, namentlich durch die Werbener 
Neugründungen, an Umfang, und ber größte Teil der Leinenweber 
hat ſich einer neuen, ausfichtsreihen Beichäftigung, der Baum- 
wolljpinnerei- und weberei, zugewandt. Dazu treten uns zu Beginn 
des neuen Jahrhunderts noch die Anfänge der Samt- und Seiden- 
weberei entgegen. 

Betrachten wir jet die weitere Entwidlung der Ejien-Werben- 
ſchen Textilinduſtrie in der Zeit der franzöfiihen Herrichaft, jo 
werben wir zuerjt eine bedeutende Preisfteigerung aller gewebten 
Fabrifate und dann, namentlich) jeit bem Jahre 1811, einen ftarfen 
Niedergang der Induſtrie zu verzeichnen haben. Wir menden 
zunächſt unjer Augenmerk den Umjtänden zu, die eine Etſchwerung 
de3 Bezuges ber für die Fabrikation nötigen Rohjtoffe verurſachen, 
um dann in einem zweiten Abjchnitt einen weiteren Grund bes Nieber- 
ganges der Fabriken, bie Entziehung der Abſatzgebiete, zu unterfuchen. 

Zweites Kapitel, 

Die Zeit der Kontinentalfperre. 

1. Erſchwerung und Vertenerung im Bezuge der 
Rohmaterialien. 

„Seit zehn Jahren ift in Europa ein Mann aufgetreten, wie 
Jahrtauſende nur jelten ihm ähnliche erblidten, wie jeinesgleichen 

X. ®., Caps. 1, Nr. 15, Bolizeiberichte vom Juni bis September 1804 
2) A. a. D., Polizeibericht vom Juli und September 1804. 
” D., Rolizeibericht vom April 1805. Vgl. auch die Probultiond- 

tabelle in Anlage VIL. 
9) Sr. B., Handel und Gewerbe, Ar. 67. 
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die Welt noch nie jah; fein Thron ift in Frankreich und Italien, 
jein Wirkungskreis ift der Erdball; fühn, mächtig umfaffend, ein 
Repräfentant des ewigen Schidjals, gibt er feiner Zeit neue Form 
und Geftalt, ergreift mit mächtiger Hand das entartete, verbilbete, 
verwöhnte Gejchlecht der jegigen Menjchheit und fchreibt, ein 
Diltator feines und der künftigen Jahrhunderte, bie Geſetze vor, auf 
welchen die Throne gegründet werden. Cichtbar begleitet bie 
Vorſehung feine Schritte, das Glüd, das launenhafte Kind ber 
Götter, umſchwebt ihm mit beifpiellojer Treue, und bie Viltoria, 
die auf der Hand des olympijchen Gottes ruht, Hat ihm noch nie 
einen Lorbeerfranz verweigert. Seit dieſer Genius mit dem 
Schwert umgürtet und mit Macht begleitet die Schidjale unferes 
Weltteiles lenkt, geftaltet jich ein neues Europa und — lafit es ung 
von ber ewigen Gerechtigkeit hoffen! — ein befjeres, ein glüdlicheres 
Europa! Mögen für unfere Nachfommen aus der Sorge, aus der 
Angit, aus den Tränen ihrer Väter Löftliche Früchte erwachſen!“ 
Es iſt eine an Napoleon gerichtete Huldigung, die zur Jahresmende 
1806/07 bie Ejjener Zeitung!) brachte, zu einer Beit, in der Napoleon 
in einem ber kritiſchſten Augenblide feiner Herrichaft gegen Preußen 
und Rußland Sieger blieb und damit ben Höhepunkt feiner Lauf- 
bahn erreichte, Faſt alle Neiche und Völker bes Kontinents jah er 
nad) bem Tilſiter Frieden entweder durch Waffengewalt bezwungen 
zu feinen Füßen liegen, ober er hatte jie durch Verträge an jeine 
Politit gefettet. Und biefe Politif hatte als das ceterum censeo 
die Vernichtung Englands. 

Der Kampf gegen England war das Erbe, das ber große Korſe 
von der franzöfiichen Revolution übernommen hatte. Seitdem fie 
die Kräfte des dritten Standes gelöft hatte, bahnte ſich Frankreich 
einen Weg, um teilzunehmen an ber Gütererzeugung und dem 
Güterhandel der Welt, e3 fuchte jeine wirtſchaftliche Kraft zu ent- 
falten. In diefem Beftreben mußte es notwendiger Weile auf einen 
Feind ſtoßen, ber ihm den Weg verjperrte: England, das für ſich das 
See- und Handelsmonopol beanjpruchte. Und gerade der bor- 
wiegend handelspolitiihe Charakter des Kampfes, der ſich jet 
entipann, bejtimmt fejt und eng umgrenzt die Maßregeln Napoleons. 
Bei jeiner Energie befamen die tajtenden Beſchlüſſe ber Revolutions- 
Regierungen bald bie Feftigfeit eines wohldurchdachten Syſtems. 

Zehn Jahre waren verflojjen, ſeitdem die Direftoriafregierung 
mit bem Geſebe vom 10, Brumaire des Jahres V (31. Oftober 1796) 
begonnen hatte, Frankreich bem Einflufje des britiſchen Induftrie- und 
Handelsftantes zu entziehen, da fügte Napoleon mit dem viel- 
genannten Berliner Defret vom 21. November 1806 ben Schlußftein 
ein in das Gebäude von Zolltarifen, Zollgejegen und Zollverorb- 
nungen, die beitimmt waren Englands Macht zu lähmen, indem man 

?) Allgemeine Politische Nachrichten, 1807, Nr. 9. 
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igm bie Quelle auszufhöpfen fuchte, aus der ihm bie Kraft und 
Möglichkeit des Widerſtandes floß: feinen aus bem monopoliſierten 
Welthandel gejhöpften Neichtum. Es war ein Ringen zwiſchen 
den beiden Weltmädhten, das nur durch völlige Vernichtung des 
einen ober anderen Gegners entichieden werden konnte. Halbe 
Vergleiche konnte und wollte England nicht annehmen. „Dem 
Alleinhandel oder, was damit einerlei ift, der Alleinherrfchaft zur 
See entjagen, und nicht mehr fein, ift für England ein und dasjelbe.“!) 
Freiroillig durfte ſich Großbritannien feiner Weltitellung nicht be- 
geben, fo trieb es Napoleon immer wieber aufs neue in ben Kampf, 
jeinem Verhängnis entgegen. „Ich weiß noch andere Dinge, als 
Krieg zu führen, aber bie Bilicht geht allem voran. Mein ganzes 
Leben habe ich geopfert, Intereſſe und Glüd meiner Beſtimmung“, 
ſo jchreibt er, „ber gierige Welteroberer“, der „an Kriegen nicht jatt 
haben fonnte“, mitten aus dem polnischen Winterfeldzuge an feine 
Gemahlin, die Kaiferin Joſefine. Das iſt das tragiſche Geſchick des 
Kaifers, daf er die Mächte, die er wach gerufen, nicht iwieder bannen 
tonnte, weil fein unexbittlicher Feind es nicht wollte, ihm nicht die 
erfehnte Ruhe gönnte, um das, was er erfämpft, in Jahren bes 
Friedens zu befeftigen?) So mußte er immer wieder aufs neue 
zu den Waffen greifen, um gegen die Mächte zu fämpfen, die, 
geftügt auf Englands jubfidiäre Unterftügung, ber um fid) greifenden 
Herrſchaft des „Emporlömmlings" und jeinen harten handels- 
politiihen Maßregeln fich zu entziehen fuchten. In dem Kampfe 
gegen England konnte Napoleon nicht mit der bloßen Neutralität 
der anderen Staaten Genüge haben: entweder jchlofjen fie ſich 
feinem „Kontinentalſyſtem“ an, oder fie waren jeine Feinde. Ein 
Drittes gab es nicht, denn Erfolg winkte dem großartigen Plane 
nur, wenn jede Beziehung des Kontinents mit England gelöft ward. 
„Da der Landbau keine Hilfsquellen des engliihen Staates mehr 
abgab, jo mußte Großbritannien verloren jein, jobald es gelang, 

%) Bofjelts Annalen 1806, I, ©. 25, zitiert dei W. Kieſſelbach, S. 109. 
2) So jagt auch P. Vvandal (Napolton et Alexandre Ier, Paris, 1801/96) 

in ber Vorrede jeines dreibändigen Werfes: „Pendant toute Ia durde de 
son rögne, Napol6on poursuit au dehors un but invariable: assurer par une 
paix seriouse avec l’Angleterre Ia fixit de son oeuvre, a grandeur frangaise 
6 le repos du monde." — Schon Hanke wendet fid) gegen die lanbläufige 
Auffajfung, als ſei Napoleon gleich einer „Eroberungsbeftie, auf ben Augen ⸗ 
blid Iauernd, wo er einen nach dem anderen feiner Nachbarn verfälingen 
Lonme“. Man ieſe auch die Ausführungen von M. Lenz: Napoleon I. und 
Preußen. Kosmopolis, Bd. IX, Berlin-Wien 1898, und von demjelben Ber- 
faffer: Napoleon 1. in den Monographien zur Weltgefhichte, Bd. NAIV. 
Bielefeld und Seipaig 1905. Vol. auch Thiers: Histoire du Consulat et de 
YP’Empire, Bd, XIL, ©, 3 jj. — Warum till man immer nur Heuchelei jehen 
in dem Wunjche nach Frieden, den Napoleon des öfteren laut werden ließ? 
„Wenn wie mit bem Krieg zu Ende jein werben — Gott gebe, daß es bald 
geihehel — müſſen wir and Werk gehen, denn wir haben bisher nur Provie 
jorifches geleitet.” Napoleon ar Veugnot, zitiert bei O. R. Reblih: Die 
Anwefenheit Napoleons in Düſſeldorf im Jahre 1811. Düſſeldorf 1892. 
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ihm feinen Kolonialzwiſchenhandel und den Abſatz feiner Fabrikate 
nah dem europäiihen Feitlande abzujchneiden und es zu ver— 
hindern, wiederum vom Kontinente her jeine Bebürfniffe zu be- 
friedigen. Dies aber ilt das eigentlihe Wejen der Kontinental- 
ſperre, dies ift der Mittelpunkt, in welchem Napoleons ſcheinbar 
noch jo weit auseinandergehende politiihen Beſtrebungen als 
Radien zufammentreffen.‘) 

Die Beſtimmungen des Blodabe-Dekrets, gegeben in dem 
taijerlihen Lager zu Berlin am 21. November 1806,?) bezogen fich 
auf bie Verhaftung aller engliichen Untertanen, auf die Konfisfation 
jeglichen engliihen Eigentums und auf die Hemmung aller Verbin- 
dungen des Feitlandes mit den britischen Infeln. Dem Syiteme, 
das jogleic für Frankreich, den größten Teil Italiens und für die 
RHeinbundftaaten Geltung befam, traten im Tiljiter Frieden 
Preußen und Rufland bei. Nach dem Überfall Kopenhagens durch 
die engliſche Flotte folgte Dänemark, darauf Portugal und anfangs 
1808 Oſterreich. Seit 1810 war auch Schweden dem engliſchen 
Handel endgültig verichloffen. Allerdings ließ das Dekret noch 
immer ben Zwiſchenhandel neutraler Fahrzeuge zu, noch konnten 
die Amerifaner die Frachtfahrt zwiſchen den Kolonien und dem 
europäifhen Mutterlande ausführen. Eine Verſchärfung der Lage 
brachte bald die Gegenmaßregel Englands, der Geheimratsbefehl 
vom 11. November 1807: fein neutrales Schiff, ohne Nüdjicht 
auf Heimat und Veftimmungsort, durfte danach das Meer befahren, 
ohne in irgend einen britiichen Hafen einzulaufen. Dort hatte es 
jeine Ladung verifizieren zu laffen und eine Abgabe davon zu ent- 
tichten. Jet hofite Napoleon, Amerifa mit in ben Krieg gegen 
England Hineinziehen zu fönnen; er machte in bem 2. Mailänder 
Defret durch neue Veitimmungen den Ameritanern die Härte des 
engliſchen Erlajjes noch fühlbarer, indem er jedes Schiff, von welcher 
Nation es auch wäre, das der willfürlichen Forderung des britifchen 
Geheimeratsbefehls ſich unterworfen Hätte, ſchon dadurch allein für 
denationalifiert erklärte, iym das Necht jeiner Flagge abſprach und 
e3 für englijches Eigentum anjah. Doch vergebens, die Antwort 
der Unionsitaaten bildete nur das Verbot jeden Verkehrs mit 
Europa durch die Non-Intercourse Acte vom 28. Dezember 1807. 

Das alle diefe Mafnahmen eine Veunruhigung des Teevi 
tehr3, ja zu Zeiten eine völlige Stodung herbeiführten, ift natürlich, 
und hat ſich uns jchon bei Behandlung der Entwidlung der Eifei 
mbuftrie gezeigt. Eine weitere erflärlihe Folge war die Ver- 
teuerung ber überfeeijhen Produtte, der Kolonialwaren. Für die 
Zertilimduftrie fommen hier vornehmlich die Baumwolle, die 

3) W. Kieſſelbach: Die Kontinentaljperre 
Vebeutung. Stuttgart und Tübingen 1850. Ci 
behandelten Frage grundlegendes Bert. 

2) Qgl. bie Gejep-Bulletins für das Grofh. Berg 

hrer dlonomiſch⸗politiſchen 
für die Beurteilung der 



— 18 — 

Wolle, wenn auch in geringerem Maße, und die Farbftoffe im 
Betracht. 

Wir ſahen oben, wie um die Wende des 18. Jahrhunderts, 
da die Nachfrage nach baumwollenen Waren ſich bedeutend ge— 
ſteigert hatte, auch im Eſſen⸗Werdenſchen Gebiete Baummoll- 
Spinnerei und -Webereit) ihren Eingang gefunden hatte und 
zwar zumeift auf Veranlafjung von Eiberfelder Kaufleuten. Die 
bergifchen Induftriellen hatten die Zeichen der Zeit verftanden, 
baumwollene Manufakte in den verjchiedenften Arten und Muftern 
wurden in ihren Fabriken gemwebt. England, bas mit Hilfe der be— 
deutfamen Verbeſſerung des technifchen Betriebes durch Einführung 
der Spinn- und Webmafchine fich anfangs des neuen Jahrhunderts 
den erjten Mag in der Baumwollverarbeitung erobert Hatte, fand 
in ben bergiihen Fabrikanten geichidte Konkurrenten, zumal auch 
hier die Vorteile mafchineller Verarbeitung ausgebeutet wurden. 

Rohe Baumwolle wurde vor allem von Amerika bezogen, ba 
der ſchwarze Boben ber jüblichen Staaten Nordamerifa3 vorzugs- 
weile für die Erzeugung ber feiniten, langfajerigen Baumwolle jich 
eignet. Sehr gejchägt war ferner bie weftindifhe Baumwolle, die 
von Surinam, Eſſequebo, Berbice und Cayenne. Brafiliihe Baum- 
wolle von Pernambuto, Bahia und Maranham bildeten zur Zeit 
der Kontinentaliperre die erften Sorten auf den beutichen Märkten, 
da England die feine gelbe weſtindiſche Wolle nur feinen Fabriken 
und Mannfakturen zukommen ließ. Seit 1783 erportierte auch 
Indien dieſen Rohftoff in ftetig wachſendem Umfange, wenn auch 
die qualitativ minderwertige oſtindiſche Baumwolle mit der ameri« 
Fanifchen nicht lonkurrieren Fonnte.2) 

Mit dem Wiederausbruch des engliich-franzöfiihen Krieges 
im Mai 1803 zeigten die Baummoll-Preife auf den deutſchen 
Märkten eine jtetig fteigende Tendenz. Nach Ausweis ber Bilanz 
der Steeler Firma Brodhoff und Devens waren fie bis 1805 um 
25%, geftiegen.°) 1809 ftanden fie auf dem breifahen Sa, um 
dann, als anfangs 1809 die Amerifaner das Embargo für alle 
europäifchen Staaten, mit Ausnahme Frankreichs und Englands, 
aufhoben, wieder zu ſinken. Auch die ſonſt nicht gern gefaufte 
levantiſche Baumwolle ftieg bedeutend im reife, als das ameri— 
tanijche Angebot die Nachfrage bei weiten nicht mehr bedte.*) 

1) Leider ift das für dieſe Unterſuchung vorliegende Material äußerft 
dürftig, eitvas reichlicer fliehen die Quellen bei der Wollfabritation. 

) Nah N. Beer, Geichichte des Welthandels im 19. Jahrhundert, 
3b. 1. Men 1804. 

>) 2gl, oben ©. 212. 
*) Sal die fehr inſtrultiven Preitabelfen ber Leipziger Meſſe bei 

A. König: Die jähliihe Vaumwolleninduftrie am Ende bes vorigen Jahr» 
hunberts und während der Sontinentaliperre (in ben Leipziger Gtubien, 
herausgegeben von Buchholz, Lamprecht ujiw.). Leipzig 1890, ©. 119 ff. 
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Mit dem Jahre 1810 tritt die Kontinentaliperre in ein neues 
Entwidlungsftadium. Nachdem Oſterreich niedergeworfen und auf 
den Wiener Frieden von 1809 zu Anfang des folgenden Jahres 
die Vermählung des Kaiſers mit ber öjterreihiihen Prinzeſſin 
Maria Luife gefolgt war, fand Napolean eine Zeit der Ruhe, die 
ihm da3 Ergebnis feiner bisher im Kampfe gegen England ge 
troffenen Maßnahmen zu betrachten Gelegenheit gab. Und er fand, 
dat man noch weit davon entfernt fei, dem britiichen Handel den 
Zugang zum Feitlande verſchloſſen zu haben, dafs noch viel zu tun 
ſei, um die ontinentaljperre nicht eine bloße „Fiction“ jein zu laſſen. 
Dant einer tätigen Schmuggelei fanden die Kolonialwaren und 
Rohſtoffe, wie Wolle und Vaumwolle, noch ihren Zugang zum 
Kontinent. Zumal feitdem Amerika das Embargo auf alle nach 
dem europäiſchen Feitlande gehenden Waren, mit Ausnahme 
Frankreichs und Englands, aufgehoben hatte, fanden in Holland 
Kolonialwaren freien Eintritt, um von hier rheinaufwärts zu gehen. 
Zivar hatte die Ende Juli 1809 von Rees bis Bremen errichtete 
Zolllette die Einfuhr in das Großherzogtum Berg erjchwert, aber 
politiihe Gründe drängten jegt Napoleon dazu, den Amerikanern 
Zugeftändnifje zu machen und für die amerifaniihen Schiffe die 
Beitimmungen ber Defrete von Berlin und Mailand!) außer Kraft 
zu ſetzen. Als Antwort hierauf hob die Regierung der Unionsftaaten 
alle den Handel mit Frankreich treffenden Beſtimmungen auf. 
Damit war aber dem Schleichhandel Tür und Tor geöffnet. Eng- 
liſche Fabrifate fonnte man allerdings gleich erfennen und an ber 
Einfuhr hindern, da die amerifanijche Industrie gleichwertige Waren 
herzuftellen noch nicht imftande war. Aber welder Zollbeamte 
tonnte den Brafilfaffee von der Javabohne unterjheiben oder es 
der Baumwolle anfehen, ob fie von Louiſiana oder Jamaica jtarın- 
te? Und dod; mußte, um England zu vernichten, allen jeinen 
tolonialen Erzeugniſſen, nicht bloß feinen Manufalturen, der Abjag 
auf den Kontinent abgejchnitten werden. 

Ein anderes Moment war noch in Betracht zu ziehen: das 
Verbot ber Einfuhr von Kolonialvaren hatte einen ſtarlen Nüdgang 
der Zolleinnahmen zur Folge, der die Finanzen des Kaiſerre ches 
ernftlich zu gefährden drohte. Nach einem Bericht des Direktors 
der Zölle Colin waren die Einnahmen von 60622189 Franfs im 
Jahre 1807 auf 11552 152 Frants im Jahre 1809 zurüdgegangen. 
Dagegen bereicherten fich die Schmuggler, welche die verbotenen 
Waren gegen Prämien von 30, 40, gar 50 %, einſchwärzten. Schon 
begannen auch bie franzöfiihen Induftriellen das Ausbleiben der 
für ihre Fabrifen nötigen Rohſtoffe, namentlich der Baummolle 
und Wolle, zu fürchten und forderten deren Zulafjung. 

Es galt aljo folgendes Problem zu löfen: um die franzöfiiche 
Gemwerbetätigfeit zu begünftigen und ihr die fehlenden Rohſtoffe 

”) Bol. ©. 27f. 
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zu verichaffen, war ber Import der Koloniahvaren zu erleichtern; 
da jedoch die Grundſätze der Kontinentaliperre nicht aufgegeben 
merben durften, mußten diefe Waren mit einem hohen Eingangs- 
zoll belegt werben. Zu gleicher Zeit galt es, durch eine Erhöhung 
der Zolleinnahmen die leere Staatslajje Frankreichs wieder zu 
füllen. Deshalb mußte die Höhe der Eingangsrechte jo bemeijen 
fein, da; der Schmuggel den Käufern feinen nennenswerten Bor 
teil bot. Um endlich die ftrenge Durchführung der neuen Maß— 
nahmen zu jihern, erichien die Einverleibung der holländiſchen 
und norbbeutichen Küſte geboten.) 

Die durchgreifenden politiihen Veränderungen der Jahre 
1810 und 1811 ftehen alfo in einem feften inneren Zufammenhang 
zu dem am 5. Auguſt 1810 erlafjenen Dekret von Trianon. Der 
dem Dekret angehängte Tarif?) erhöhte die bisherigen Abgaben 
durchſhnittůch um das Vierfade, etwa um ben Betrag der an 
der Küfte üblichen Schmugglerprämien. Für die Tertilinduftrie 
kommen namentlich die von Baumwolle und Farbhölger erhobenen 
Eingangsrehte in Betracht. Von Baummolle aus Brafilien, 
Bahia, Surinam, Demerari und Georgia mußte für den metriſchen 
Zentner 800 Frans Zollgebühren bezahlt werden, für levantinifche 
Baummvolfe, die feewärts fam, 400 Frants; kam fie über Köln, 
Koblenz, Mainz oder Straßburg 200 Franks. Baumwolle von 
andern Ländern — mit Ausnahme Neapels, dad den bisherigen 
Finanzzoll von 11% ad valorem beibehielt — entrichtete für den 
metrifchen Zentner 600 Franks. Die Abgabe auf Farbholz betrug 100, 
auf Indigo 900 Frants. Es mußte beijpieleweile für Baummolle, 
die bis dahin 158 Neidhstaler foitete, 103 Neicjstaler neuer Abgaben 
bezahlt werden. Der zum Teil finanzpolitiihe Charakter bes 
Delretes von Trianon zeigt fid) auch darin, daß es rücwirfende 
Kraft befan, d. h. die noch vorhandenen Beftände früher einge- 
führter Kolonialwaren mußten angegeben und nad den neuen 
Beſtimmungen nochmals verzollt werden. Englische Fabrifate und 
Kolonialwaren blieben natürlich, ſoweit in betreff der leßtgenannten 
bejondere Lizenzen nicht Ausnahmen zubilligten, nach wie vor 
verboten, ja eine Verſchärfung ihrer Abwehr trat noch mit dem 
Erlaß eines Delretes vom 19. Oktober 1810 ein, durch das ihre Ber- 
brennung angeordnet wurde. 

Die Hoffnungen, die Napoleon auf dad Dekret von Trianon 
geſetzt Hatte, erfüllten fi. Bis zum 1, Januar 1812 waren über 
100 Millionen Franks in die Kailerlichen Kaſſen geflofjen.?) Die 

1) Bol. Ch. Schmidt, Berg, S. 357. 
%) Der Tarif wurde durd) ein Dekret, d. d. St. Cloud, 27. September 

1810, noch vervoltftändigt. 
°) Das finanzielle Ergebnis der Deltetes für das Großh. Verg illuftrieren 

ofgende Zahlen: 
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feit dem 1. Januar 1811 von Holland bis zum Gebiete der Reichs⸗ 
ſtadt Lübed in Tätigfeit getretenen franzöfiichen Zollbehörden 
machten durch eine ftrenge Wachſamkleit den Schmuggel fait un» 
möglich. Dagegen wurde, um ber franzöſiſchen Induſtrie die Härten 
des Defretes vom 5. Auguft 1810 nicht in ihrem vollen Umfange 
fühlber werden zu lafjen, die Kaiferliche Regierung felbjt zum 
Schmuggler. Indem jie durch das famoſe Lizenzenſyſtem!) eine 
bedingte Verbindung mit Großbritannien geftattete, jete fie fich 
in Widerſpruch zu ben Grundjägen des Kontinentaliyitems. War 
dadurd ben Fabrilen Frankreichs die Zufuhr der nötigen Rohr 
materialien gejichert, jo glich man die nachteilige Einwirkung der 
erhöhten Zolljäge aus, indem man auf den Export von baum- 
twollenen Zeugen und Ähnliches eine Ausfuhrprämie von 220 Frant 
für den Doppelzentner jegte.?) 

Seine volle Wirkung, namentlich in bezug auf bie Unterbindung 
des Schmuggels, fonnte das Dekret von Trianon erjt dann ausüben, 
wenn es auf dem ganzen europäiſchen Feitlande Geltung hatte. 
Daher das eifrige Bemühen Napoleons, die Einführung des nenen 
Tarifs in allen von ihm abhängigen oder mit Frankreich befreun- 
deten Staaten durchzuſetzen. Bis Ende Oftober des Jahres 1810 
war ber Tarif, außer in Frankreich und Ftalien, in allen Rheinbund⸗ 
ftaaten, in ber Schweiz und in Preußen in Kraft getreten. Aller 
dings fand er in feiner ganzen Strenge nur in den Territorien 
Anwendung, die unmittelbar der Herrihaft Napoleons unter» 
worjen waren. In Preußen und Sachſen waren jedoch bie ben 
heimiihen Inbuftrien notwendigen Rohſtoffe von ben hohen 
Eingangsrechten befreit. Das öftlihe Europa entzog ſich völlig den 
Beitimmungen bes Defretes, und damit waren fie jchon illuſoriſch 
gemacht. 

Seitdem Ende Juli des Jahres 1809 franzöſiſche Douaniers 
den Rhein überjchritten Hatten, twar durch eine von Rees bis Bremen 
ausgedehnte Zollinie das Großherzogtum Berg von Holland ge- 

1810 brachte die Douane ein 2787 516 Franls 
&3 tar veranfhlagt worben . . . . 1216087 „ 
Alfo ergab fie) ein Mberihuß von . 1571429 Frants 

A. F. IV, Rapport zum Yubget 1811. 
1) gl. hierüber Thiers, a. a. D., ®b. XII, ©. 54. — Den Sgiffern, 

die vom Kontinente aus Getreide, Holz, Teer, Hanf und andere für England 
notwenbige Materialien erportieren wollten, tourde Die Erlaubnis nur durd) 
befondere Lizenzen (Erlaubnisfcheine) der franzöfifchen Regierung gegeben. 
Sie mußten fi zugleich verpflichten, eine beftimmte Menge franzöfilcher 
Fabritate, baumtollene und feibene Manufalte, Wein ufrv. auszuführen. 
Dafür burften fie als Nüdfracht von England eine gleiche Menge Nohtoffe 
Iaden, deren die frangöfildhe Induftrie bebürftig var. 

3) Schon im, Jahre 1806 Hatte bie Frungfilhe Negierung, um bie 
Veimmungen des Zarifes vom 30. April 1800, der den Sentuer toher 
Baummolle mit 120 Srants Impoft belegte, zu erleichtern, für ben Doppel- 
zentner Boummwollenzeug eine Ausfuhrprämie von 50 irants feitnefeht. 
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trennt. Ein Jahr ſpäter ward Holland und im Dezember 1810 auch 
die norddeutſche Küſte bis Lübeck Frankreich einverleibt worden. 
Damit war dem Großherzogtum der freie Zugang zum Meere 
völlig abgejchnitten. Der früher jo lebhafte bergiiche Tranfithandel 
über Holland oder Hamburg und Bremen nach Frankfurt jtodte, 
die Schiffahrt auf dem Rhein verlor ihre Bedeutung. Die Zufuhr 
der ben Fabriken Bergs nötigen Rohſtoffe, zumal der Baumwolle, 
war nur ungenügend. Bisher hatten die Garne der Baummoll- 
fpinnereien von Steele, Werden und Kettwig, nachdem fie in den 
Elberfelder Türkiichrot-Färbereien gefärbt worden waren, auf 
der Leipziger Meffet) mit den Fabritaten der jähfifchen, preußiihen 
und böhmifchen Spinnereien tonfkurrieren fünnen. Bei dem 
Aufſchwung, den die Fabrifation von baummollenen Waren jeit 
dem Verbot der Einfuhr engliicher Manufafte genommen hatte, 
fanden fie Hier noch einen guten Abſab, wähtend die bergihen 
Webereien ihre Tätigkeit ſchon hatten einfchränten müflen. Da 
tam das Dekret von Trianon, das am 2. Oktober 1810 aud im 
Großherzogtum Berg veröffentlicht wurde. Jetzt mußten fie bei 
der eingetretenen ftärferen Belaftung der Rohftoffe vor den billigeren 
Gejpinften der anderen Länder zurüdtreten; denn während Preu- 
Ben und Sachſen rohe Baumwolle ungehindert einführen ließen, 
warb der neue Tarif in Berg aufs härteite bucchgeführt?) Die 
natürliche Folge war der Ruin der bergifhen Baumwollipinnereien. 
Beichäftigte die Steeler Manufaktur vor der Errichtung der Zoll- 
linie Nee3-Bremen 40 Arbeiter, jo fant im November desſelben 
Jahres ihre Zahl auf 30. 1803 belief ſich ihre Zahresprobuftion 
an baumwvollenem Garn auf 56927, Pfund, 1805 auf 4936 Pfund, 
1809 war fie gar auf 2500 Pfund zurüdgegangen. Allem Anſcheine 
nad) Haben BrodHoff und Devens das Fabritunternehmen infolge 
der ungünitigen Konjunktur aufgegeben, denn in einer Fabrifen- 
tabelle des Jahres 1809 Heißt es, daß Baumwollengarn in Steele 
nur noch für Lohn verfertigt werde und der Lieferant der rohen 
Baumwolle und Empfänger des Garns die Firma Ziehmer und 

1) A. König, a. a. ©., S. 212. 
?) Im Januar 1812 foftete nad) einem Bericht des Maire von Mülheim 

Ruhr) 
Georgia- Yaumwolle das Pfund. . . 60 Stüber 
Sonifiana« ” PD 73 
Bernambut- — — 
Marigrane- 5 Bonn 10h 
Mazedoniiche- ne 
Smymailhe "on . 56 

Gr. B., Handel und Gewerbe, Nr. 18. — In Mülheim (Ruft) beſtand 
zu Begiun ber franzöfifchen Herrichaft eine bedeutende Fabrik für Baum- 
twolfgarn. Sie befchäftigte ettva 200 Arbeiter und probuzierte 40-80 000 Pfund 
Garn. Rorzugsweife verarbeitete fie amerifaniiche Boumtolle, “Im den 
Jahren 1809/10 ging fie fehr zurüd, A. a. D., Rr. 36. 
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Sielbed in Elberfeld ſei.) Im ben Fabrifentabellen der folgenden 
Jahre hören wir nichts mehr von dem Unternehmen, dem das Defret 
von Trianon ficherlich den legten Stoß gegeben hat. 

Schon im Jahre 1808 hatten fich Elberfelder Kaufleute mit 
dringenden Vorftellungen an die Regierung gewandt und darauf 
Hingemiejen, daß die gegenwärtigen Verhältniſſe des feiten Landes 
von Europa die Preife der Baumwolle und des Baummollengarnes 
zu einer Höhe trieben, die eine völlige Stodung der bergijchen 
Manufaktur herbeizuführen drohe?) Im Jahre 1810 trugen fie er- 
neut ihre Wünjhe dem Taiferlihen Kommiljar Grafen Beugnot 
vor, ber gerade die Wuppertaler Indüftriegegend bereifte:?) feine 
Manufaktur fönne ohne Zufuhr der nötigen Rohitoffe beitehen: 
man möge ihnen durch Lizenzen den Handel mit Dänemark frei- 
geben, um von hier bie dringendſten Bedürfniſſe zu deden, da Holland 
numeinmaldesSchmuggels verdächtigt fei.*) Die gleichen Rlagen über 
mangelnde Zufuhr und Verteuerung des Materials hört man von 
ben Werbener und Kettwiger Spinnereien; faum konnten bie 
Arbeiter ihr Brot dabei gewinnen.°) Vergebens alle Vorjtellungen. 
Napoleon wollte feinen bergiichen Untertanen feine Erleichterungen 
gewähren. 

Bis zum Jahre 1811 Hatte jic der Rüdgang in den Vaum- 
mwollipinnereien im Kettwig⸗Werdener Diftrift noch nicht jo ftart 
bemerkbar gemacht. waren noch 40 Spinnmaſchinen für Elber- 
felber Nedhnung in Tätigleit gegen 45 im Jahre 1804. Cie ver- 
teilten ſich in folgender Weife:*) 

Baumwollipinnereien Maſchinen 
in Werden in Kettwig 

1 o 12 
1 4 4 
1 3 2 
1 1 

Fortan aber übten die im Safe 1810 getroffenen Maßnahmen 
ihren unheilvollen Einflu aus. ine Neihe von Spinnereien 
gingen ein in dem Maße, wie die großen Fabrilen baumwollener 
Zeuge in Elberfeld, Barmen, Mettmann und in den übrigen In- 
duftrieftädten Bergs ihren Betrieb einfchräntten.?) Da griff 
Beugnot endlich zur Selbſthilſe; er erfannte zu genau die Gefahr, 

3) 4. St., Fad) 50, Fabrilenſachen betr., Arbeitertabelle vom 10. Juli 
1809 und Saßritentabelle vom 7. November 1809. 

2) Gr. ®., Handel unb Gewerbe, 83 IIT. 
*) Ch. Schmidt: Die Induſtrie des Grohherzogtums Berg im Jahre 

1810. _ Bett, zue Gefch, bes Miederrheins, &b. X 
t. ®., Handel und Gewerbe, Nr. 22, 1. 
0. Sende, Der. 16. Fabrifeniabelle vom 10. November 1809. 

*) A. ®., Caps. 27, Rr. 2, und Caps. 29, Nr. 4; Batentliften d. 9. 1811. 
’) gl. bie — icanzeigen in ben Jahrgängen 1811 ff. ber 

Alg. Polit. Rachr 5. 8. Jahrgang 1812, 4. 
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bie der Ruhe und Sicherheit des Landes durch die wachſende Arbeits- 
Iofigteit und Verarmung der Bevölkerung drohte. In einem 
Exlaß vom 25. Juli 1812) beftimmte er, „in Erwägung, da bie rohe 
Baummolle der SHauptgegenitand des Gewerbefleißes in den 
Fabriten des Großherzogtums ift ımd aus biefem Grunde ihre 
Einfuhr erleichtert werden muß,“ eine Verminderung der Abgaben 
auf den notwendigen Rohſtoff. Er follte nur dem achten Teile 
der Rechte des Kolonialwarentarifs von Trianon unterworfen 
ſein. Ebenſo wurde die Einfuhr der gefponnenen Baumwolle 
erleichtert. Doch bereits im folgenden Jahre verlangte Napoleon 
die rüchſichtsloſe Anwendung des Tarifs vom 5. Auguſt 1810; 
am 4. Mai 1818 erfolgte demgemäß eine Verfügung. Zehn Tage 
ſpäter ſchloſſen drei Elberfelder Firmen ihre Werkſtätten, alle 
übrigen Fabrikanten, die Baumwolle verarbeiteten, machten der 
Regierung befamnt, dai fie fi bald ebenfalls dazu gezwungen 
jehen würden. In furzen Worten weiſt der Minifter des Innern 
Graf Neſſelrode auf die jchredliche Not hin, indem er ausführt: 
„Die Lage kann einem Schreden einjagen; taufende von Arbeitern 
haben nur die Wahl, Bettler oder Räuber zu werden.“) Und Doch 
ſollte noch eine jchärfere Gewaltmaßregel die Induftriellen ihrem 
völligen Ruin entgegenführen zu einer Zeit, da die Völler fich 
bereits erhoben hatten, um das Joch der franzöſiſchen Vorherrſchaft 
abzuſchütteln: ein am 8. Mai 1813 von Noſſen aus batiertes Dekret 
ordnete die Bejchlagnahme aller im Großherzogtum Berg befindlicher 
Kolonialmaren an. Das Ergebnis war, day von 20 000 Arbeitern, 
die ehemals in den Spinnereien, Webereien und Färbereien bes 
Großherzogtums Beſchäftigung gefunden Hatten, 13.000 Arbeiter 
brotlos waren.?) 

Die Maßnahmen Napoleons wirkten nicht minder ungünſtig auf 
ben Gang der Wollind uſt rie ein, da die Zufuhr der ſpaniſchen 
und portugieſiſchen Wolle durch den Seefrieg behindert war. Schon 
1802 waren die Preife der ausländiichen Wolle ftarf geftiegen und 
mit der Verſchärfung des franzöfiich-englichen Kampfes ftodte ber 
Handel mit der geſuchten jpaniihen Merino-Wolle mehr und mehr. 
In den Jahren 1807 und 1808 bezogen Forftmann und Huffmann 
in Werben noch des öfteren ausländiiche Wolle über Amfterdam. 
Die Creigniife der folgenden Jahre, die wir oben näher fennen 
gelernt haben, verjperrten allerdings den bequemen Weg über 
Anfterdam den Rhein hinauf. Anfang 1813 wurde der Firma ein 
großer Poſten eingejhmuggelter Wolle, die „vom Meerwaſſer 
beſchädigt war“, von Stralſund aus zum Kaufe angeboten, ein 
Beweis dafür, welche Ummvege der Handel machen mußte.*) 

) Mbgedrudt in Nr. 53.1 der lg. Palit. Nacht, Jahrgang 1812. 
*) Ch. Schmidt, Berg. ©. 
) Ebenba, ©. 409 ff. 
+) Na) ben Kopiebüchern der Firma Forftmann und Huffmann_in 

Werden (Ruhr). Pal. Briefe vom 2. November 1807, Juni 1808 und 4. Fe⸗ 
bruar 1813. 
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Das Ausbleiben der ſpaniſchen und portugieſiſchen Wolle 
wurde allerdings nicht fo ſehr fühlbar, daß es eine Stockung der 
Fabrifation hervorgerufen hätte; war man doch in der glüdlihen 
Lage, in Deutſchland jelbft, in Preußen, Sachſen und Böhmen 
den Wollbedarf deden zu fönnen. Die Wolle der jähliihen Schafe, 
die jogenannte Elektoral⸗Wolle!), war durch die Einführung jpanifcher 
Merinos veredelt worden, jo daß jie an Güte der echten ſpaniſchen 
gleichtam, ja wegen ihrer Preiswürdigkeit nod) bevorzugt wurde. 
Auch die preußiſche Regierung hatte es fich wiederholt angelegen 
fein laſſen, durch den Ankauf ſpaniſcher Zuchtichafe die Qualität 
der ſchleſiſchen und ſüdpreußiſchen Wolle zu Heben?) Breslau Hatte 
jih zu einem wichtigen Wollmarkt entwidelt. Die Zufuhr 
böhmifcher und mähriiher Wolle war zu Beginn bes 19. Jahr: 
hunderts ebenfalls nicht gering, während für die Heineren Woll- 
ipinner die Schafe auf den weiten Haiden des Münjterlandes einen 
genügenden Vorrat Tieferten.?) 

Der Antauf fchlejiiher und ſüdpreußiſcher WolleTwar jedoch 
für die Ejjener und Werdener Fabrifanten und Händler nicht ohne 
Schwierigfeiten möglich. Erſt nach langiährigem Bemühen war 
im Zahre 1804 der Ejjener Bollfirma WaldtHaufen die Ausfuhr 
preudiſcher Wolle geftattet worden.) Nur die Händler, die mit 
befonderen Erport-Erlaubnisfcheinen verjehen waren, konnten die 
Breslauer Meſſe beſuchen. Den preußiſch-weſtfäliſchen Provinzen 
war ein Ausfuhrquantum in Höhe von 5000 Stein duch Ver— 
mittlung der Kriegs- und Domänen-fammer zu Hamm zugebilligt 
worden. Als nach der Einverleibung des Ejien-Werdenihen Ge- 
biete3 in den preußiſchen Staat die obengenannte Firma ein Gefuch 
an die Regierung richtete mit der Bitte, das Ausfuhrquantum zu 
erhöhen, da ausländiiche, namentlich fpanifhe Wolle nicht mehr 
zu befommen jei, erhielt fie einen abichlägigen Beſcheid: man folle 
den Ausfall durch den Kauf ſächſiſcher Wolle auszugleichen ſuchen.“) 

Wie Hoch fich der jährlihe Wollbedarf der Werdener Tuch- 
fabrifen in den Jahren 1804 und 1805 ftellte, erläutert die folgende 
Tabelle:*) 

— — W. v. Viebahn: Uber Leinen- und Wollmanufattuten, a. a. ©., 

2) 1801 brachte Freiherr von Vinde eine Herde ſpaniſcher Schafe nad) 
Preußen; man leje den humorvollen Bericht über den Transport bei E. 
v. Bobellehiwingh, das Seben des Oberpräfibenten Frhr. v. Winde. Berlin 
1853. ®b. I, 1774—1816. 

3) Werd. Beitr, Heft XI, ©. 140. 
+) Bgl. oben ©. 207, Anm. 3. 
*) A. dv. BWaldthaufen: Geſchichte der Familie Waldthaujen. €. 142. 
*) X. 8. Caps. IV, Rt. 8. Tabellen ber eingeführten Wolle. — 1 Sentner 

= 5 Etein, 1 Stein = 22 alte preußiiche Pfund. — Die Nettwiger Fabriten 
bezogen ebenfalls neben fpanifcher, fächfifcher, böhmiicher und mährifcher 
Bolle folche aus Schlefien. Über ie Mollbegüge im einzelnen ftehen leider 
Hier feine Nachrichten zu Gebote, 

15 
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Die Geſamthöhe der Wolleinfuhr iſt alſo nach der Aufſtellung 
in der Tabelle 1805 etwas zurückgegangen, ein Minus, das man 
der Erſchwerung der Einfuhr ſpaniſcher Wolle zuſchreiben darf. 
Dagegen ift ſchleſiſche Wolle in erhöhtem Maße eingebracht worden, 
doch wird der UÜberſchuß durch verminderten Import ber ſüd— 
preußiſchen Wolle wieder aufgehoben!) Der Preis der ausländiichen 
und der jchlefifchen Wolle belief fid im Jahre 1804 auf 11, bis 
2 Neichstaler das Pfund, während die inländische weſtfäliſche Land 
wolle zu 24 Stüber das Pfund gerechnet wurde. Im folgenden 
Jahre war ber Preis der eriteren derjelbe geblieben, die weſtfäliſche 
Volle jedoch um 4—6 Stüber das Pfund gejtiegen. Den höchſten 
Prozentjag der Einfuhr ftellt unbedingt die ſächſiſche Wolle, wenn 
auch in der Tabelle nicht immer die genaue Herkunft der auslän- 
diſchen Wolle angegeben ift, dagegen war die Einfuhr ſpaniſcher 
und böhmifc-mährifcher Wolle gering. 

Seitdem der Eſſen⸗Werdener Diltritt von Preußen im Tifjiter 
Frieden endgültig abgetreten tworben war, war den Tuchfabrifanten 
und Wollhändlern der Zugang zum Breslauer Markte wieder 
verjperrt. Hatte man anfangs 1806 noch bedeutende Einkäufe 
ſchleſiſcher Wolle abjchliegen können, jo hören wir fortan immer 

wieder lagen über die Unterbrechung der Zufuhr des vielbegehrten 
Rohftoffes. Allerdings fam die Großherzoglich-Vergiice Regierung 
dem Drängen der Tuchjabritanten nad) und verwandte fich eifrigit 
für die Wiederöffnung der preußifhen Grenze. Im Mai 1808 
wurbe dann auch durch den kaijerlich-franzöfiichen Generalinten- 
danten ber Provinz Schlejien ber bergiihen Regierung mitgeteilt, 
daß ber Export jchlefijher Wolle für den Monat Juni freigegeben 
jei und bie Untertanen des Großherzogs „jid dabei des vorzüg- 
lichen Schuges der Kaiferlich-Franzöfiihen Behörden zu erfreuen 
haben würben"2) Auf eine Beſchwerde der Breslauer Handels- 
tammer wurde jedoch die „freie" Ausfuhr aufgehoben und der 
Erport mit 11, Neichstaler Berliner Aurant für den Stein Wolle 
belegt. Einige weitfäliiche und bergifche Tuchfabritanten Hatten 
aber ſchon, in Hinblick auf die anfangs zugeficherte „freie" Ausfuhr, 
große Wollauffäufe gemacht und fahen jegt durch ben Hohen Impoft 
eine bedeutende Steigerung des Nohitoffpreiies eingetreten. Als 
Beiſpiel fei Hier die Unfoftenrechnung twiedergegeben, bie der 
Kommiffionär Löfch in Braunſchweig der Werdener Firma Th. 
Scholten über 368 Stein ſchief ſcher Wolle zufandte: 

1) Ende 1804 Hatte bie preuhiſche Regierung das Auftaufen füdpreufifcher 
und Magbeburgiicher Wolle im Lande feibft oder auf den Binnenmärkten 
aiterfag; Daher it ber Bücgang des Einfuhequantums zu erlcen. Bel. 
A. v. Baldthaufen, a. a. ©., ©. 145. 

®) Gr. B., Handel und — Nr. 53. — A. W., Caps. IV, Nr. 9. 

D* 



Bage-Ged . 222000. 28 Rilx. 4 Gr. 
Für den Kammer-Bah . .. . - 9. 19, 
Kommilfionsgebühren und Dekret an 

5 den Magiftrat 22.22... 2, 2, 
Alter Ausfuhrzoll von 368 Stein 
a, Rtle. in Gold et agio — 

Neuer franzoſiſcher Impoft a 114 
Alle. per Stein... 2... - 5 „» —n 

Douceur dabei. 2... 0. e 
Summa 669 Rilr. 40 Gr. 

Vor der Pfingjtmeije 1809 mandte ſich die Ejjener Firma 
Juſtus und Wilhelm Waldthaufen und der Kettwiger Tuchfabrifant 
Friedrich Nombed an den bergifchen Minifter des Innern, Grafen 
Neffelrode, mit der Bitte, falls wiederum den Ausländern ber 
Breslauer Markt geöffnet werden jollte, von der preußiſchen 
Regierung aud) für fie Ausfuhrpäffe zu eivirten!) Die Werdener 
Fabrifanten wurden aufgefordert, gleichlautende Geſuche einzu- 
reihen, aber anſcheinend blieb Nejielrodes Verwenden erfolglos, 
denn gerade in diefem Jahre machte ji ein Mangel von Rohwolle 
bemerkbar, der auch auf das Ausbleiben der ſächſiſchen und böh- 
milden Wolle zurüdzuführen ift, da in beiden Ländern die ſich 
günftig entwideinde Tertilinduftrie?) erhöhte Anſprüche an die 
heimischen Märkte ftellte. Böhmifche und mähriihe Wolle tonnte 
nur noch in geringen Maße über Frankfurt am Main bezogen 
werden. Cächfiihe Wolle war namentlich) 1806 und 1807 kaum zu 
haben, „ba fie vor dem preußiicen Kriege in folcher Menge von den 
Engländern aufgefauft war, dab jelbit die Berwohner Sachſens 
age darüber führten, weil diejes Produkt dadurch fo ſehr im Preiſe 
itiege, dat; ihre Fabrifen darunter litten") Da in den folgenden 
Jahren Sachſen die Wollausfuhr zuguniten feiner eigenen Tud- 
fabrifen mehr und mehr einjchräntte, juchte Graf Neijelobe wieber- 
holt auf die preußiiche Negierung einzumirken, den jchlejiichen 
Markt freisugeben. Muhte man in Berlin dem Drängen nachgeben, 
jo juchte man durch einen hohen Erportzoll allzu umfangreiche 
Wollaufläufe zu verhindern. Beifpielsweife wurde im Mai 1810 
von dem königlich⸗ preußiſchen Staatsminifterium zu Berlin bie Aus- 
führung jeder Art Wolle geftattet, allerdings gegen Entrihtung von 
zwei Reichätalern für ben Stein oder 10 Reichstalern für ben Centner 
Berliner Gemwichtes.*) 

79.0.9. 
3) Bat. R- Oneniger; Die Aonfinentafperee und ihre Ginmirhung 

auf Deutichland. Berlin 1905. ©. 2 
gs einem Deridt des Sternen Provinzialrates Schramm. 

Gr. ®., Handel und Gewerbe, Nr. 83, 
* Präfelturalten vom Wai 1810 im Efiener Arche. Ba. auch bie 

Belanntmadhung in den Allg. Polit. Nacır. 1810, Ar. 37. 
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Die Verminderung des Angebotes hatte eine ſtarte Preis- 
fteigerung ber rohen Wolle zur Folge, jedoch war ein ausgeſprochener 
Mangel nur zeitweife zu verjpüren, da man durch Zwiſchenhändler 
und Ehmuggel nicht nur fchlefifche, jondern auch ſpaniſche und 
portugiefifche Wolle bekommen konnte. 1810 jchreibt einmal der 
Werbener Tuchfabritant Huffmann einem Amſterdamer Woll- 
lieferanten, daß er noch Vorrat vollauf habe. 

Dap mit dem Aufblühen der Tertilinduftrie am Ende des 
18. Jahrhunderts Schweitergewerbe, wie die Färberei, ebenfalls 
eine Hochtlonjunktur zu verzeichnen hatten, ift erflärlih. So finden 
wir im Ejjen-Werbenihen Diſtrikt Farbholzmühlen und Schön- 
färbereien, die zum Teil mit den vorhergenannten Tuchfabrifen 
verbunden waren. In Eſſen war Johann Jakob Hajten ber Beſitzer 
einer bedeutenden Blaufärberei, die nad) feinem Tode im Jahre 1792 
an feinen Schwiegerſohn Johann Wilhelm WaldtHaufen überging 
und unter der Firma Halten und Waldthaujen mit dem Woll- 
tranjitogeichäft Juftus und Wilhelm Waldthaufen zufammen 
geführt wurde!) Die Steeler Schönfärberei „war von Wichtigkeit 
und beitand lange“; ihr jahrlicher Umfat betrug 1000 Reidjstaler.2) 
Die Schönfärberei der Brüder Oules zu Werden, deren Begründung 
in das Jahr 1782 fällt, war, wie oben jchon erwähnt wurde, durch 
die Einführung des Türkifchrot-Färbens berühmt geworben; ihr 
jäßrlicher Umfag übertraf den der Steefer Färberei um 2000 Neichs- 
taler.?) Daneben eriftierten in allen Städten eine Anzahl Heinerer 
Färbereien und Schöndrudereien für leichte baummollene Zeuge.‘ 
Von größerer Bedeutung ift wieder die Farbholzpräparatur in 
Kettwig, die auf der dortigen Dominial-Farbmühle von den Tuch- 
fabrifanten Scheibt und NRombed gemeinſam betrieben wurde. 
‚Hören wir barüber den Bericht des Werdener Maire von Schirp:?) 

„Es wurde (in den guten Zeiten) auf ber Mühle Gelsholz, 
Jamaika, Boftons, Spanish und Holländiih Campeces - Holz, 
Pernambul, Calliaturholz und Viſet und von diefen Holzjorten in 
einem Jahr 3>—400 000 Pfund abgemahlen und größtenteils nach 
Aachen, Montjoie, Verviers, Eupen, Houdimont und Limburg 
verjandt. Der Einfaufspreis war damals von diefen Holzjorten 
in loco, Holland, 10—12 Gulden Holländiſch per 100 Pfund, und 

3) Siehe oben S. 207. — Bgl. auch A, v. Baldthauſen, a. a. D., S. 160 f. 
— 1812 bittet bie Firma um vorzugsweile Überlafjung der Wolle und bes 
Tuches vom Berbener Zuchthaus zum Färben. Gr. ®., Indicateur göneral 
du döpartement du Rhin. Nr. 581. — Bol. ben Umfaß der Schönfärberei 
in Anlage IV. 

?) Gr. B., Handel und Gewerbe, Nr. 67, met Buggenhagens. 
”) Bol. Anlage VL— U ®., Caps. IV, Nr. 
*) In Kettwig wird ein Schöufärber IB. tınann erwähnt; in Ehen 

werben 1819 nod) drei genopsudneier mit fünf Drudtiihen gezählt. *"" Bil- 
der aus dem alten Elfen. ©. 18. 

+) Gr. B., Handel und Gewerbe, Nr 18; Vericht vom 4. Dezember 1811. 
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hiernad) würde ſich der damalige Wert der Urftoffe auf 30-40 000 
Gulden, derjenige des Fabrifats aber nicht füglich beftimmen laſſen, 
weil nad) der Verſicherung der Entrepreneuts, je nach dem die 
Preiſe gefallen ober geitiegen, in einem Jahr öfters 6—700 Gulden 
gewonnen, im andern Jahr öfters auch einige hundert Gulden 
verloren wurden.“ Eversmann rühmt die vorzüglihe Qualität 
der auf dieſer Farbholzmühle hergeitellten Ware, die ſich dadurch 
in den heimijchen und weſtrheiniſchen Tuchfabrifen ftete Abnehmer 
gelichert habe, Die nötigen Rohſtoffe hatten die Unternehmer der 
Mühle, folange e3 der franzöfiich-englijche Seelrieg erlaubte, von 
Weſtindien und Amerika über Holland bezogen!) Die Mahnahmen 
de3 Jahres 1810, die wir oben fennen gelernt haben, machten die 
Zufuhr der überjeeiihen Farbhölzer unmöglich oder verteuerten 
fie in erheblihem Mafe. Da zugleich, jeitdem die franzöfiihen 
Zollinien bis an den Rhein vorgerüdt waren, durch ein Einfuhr 
verbot roher und fabrizierter Farbſteffe, das linksrheiniſche ergiebige 
Abſatzgebiet verloren ging und das Großherzogtum Berg bei dem 
Rückgang feiner Tertilinduftrie einen genügenden Markt nicht mehr 
bieten fonnte, fo jahen ſich Scheidt und Nombed im Jahre 1811 
genötigt, den Betrieb der Farbholzpräparatur falt völlig ein- 
zuſtellen.?) 

Neben Blau- und Gelbholz war der Indigo’) das wichtigſte 
Farbmittel. Schon feit dem Anfang bes 17. Jahrhunderts wurde 
er in Europa zum Blaufärben angewandt, wo er in der Konkurrenz 
mit dem bisher gebrauchten Waid fich den Vorzug zu verſchaffen 
mußte. Aus Pflanzen der heißeren Zonen Aſiens, Afrikas und 
Amerifas gewonnen, war ihm, wie den andern überjeeiihen Farb- 
waren, als englifhe Koloniahvare ber Kontinent verjperrt worden. 
Erſt das Dekret von Trianon ließ jeine Einführung durch neutrale 
Schiffe zu, jedoch nur gegen den hohen Zoll von 900 Franks für den 
DToppelcentner. Pernambut-Holz war mit 120 Frans, Campeche 
mit 80 und Färbeholz mit 100 Franks impoftiert worden. Trotz 
aller Aufinunterungen und Preisausfchreiben fuchte man zur Zeit 
Napoleons vergebens auf dem europäifchen Kontinent einen dem 
Indigo gleichwertigen Farbftoff herzuftellen. So wurde im Juli 1810 
demjenigen, welcher das Mittel erfinden würde, aus einer ein- 
heimijchen, leicht zu bauenden Pflanze einen Mehlſatz zu bereiten, 
wodurch der Indigo im Preife, in feiner Anwendbarfeit und Eolie 
darität wie in feinem Glanze erjegt werben könnte, ein Preis von 
100 000 Franks zugefichert.*) 

U W. Caps. 4, Rr. 9. Fabrifentabelle vom Jahre 1809. 
2) Gr. ®., Handel und Gewerbe, Nr. 18. Berichte vom 10. November 

1809 und 14. Dezember 1811. — Gr. ®., Etatiitif Nr. 21. Bericht 1808. 
3) Brelom, Dommer, Hoper: Techn. Gegifon, I. Xb, unter „Zubigo‘. 
) A. E., Präjeturatten 1810, 
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Die mangelnde Zufuhr und die hohen Einfuhrzölle bewirkten, 
daß die Preije der Farbitoffe in den Jahren der Kontinentalfperre 
bedeutend ftiegen. Für die Jahre 1807—09 jeien hier, einige Bei- 
ipiele aus dem Memorial ber Firma Waldthaujen zu Ejjen!) an- 
geführt: e3 Loftete per Pfund 

Indigo Blauholz Gelbholz 
Juni 1807 64, Rtle., 12 Etbr., 11 Stbr. 
Juni 18008 7%, „ 30 5 — 
Juni 1809 % 4 „ a 5 
Dez. 1809 9 38 R 
Auch die Sabritentabelle vom Jahre 1809 Befätig, daß alles 

„außerordentlich teuer“ geworben ilt. „Was ſonſt 9 Rtlr. koſtete, 
toftet jegt 40 und mehr.“ Am 5. Mai 1808 jchreibt Forſtmann und 
Huffmann in Werden einem Gejchäftsfreund: „Ich rate Ihnen, 
wahrlich als Freund, alles, was fie nur einigermaßen glauben 
abjegen zu können, ſich gleich anzufchaffen, denn e3 ſieht jehr wild 
mit den Preifen aus, weil der Indigo und im ganzen alle Farb- 
ftoffe jo enorm geftiegen find.“2) Der Aufichlag auf Wollblau und 
BVollgrün, Tuchjorten, die von der Firma jehr forziert wurden, 
betrug 20 Gar. für die Elle. Und am gleichen Tage heißt es in 
einem Briefe an den Hamburger Kommilfionär P. M. Rumohr: 
„Was das Alterjehlimmite dabei ift, man befürchtet allgemein, wenn 
die Umſtände fich nicht ändern, daß nach Verlauf eines halben Jahres 
alle Fabriquen wegen Mangel der Farbitoffe ftill gejept werben 
müfjen.“ Und kurz darauf am 19. Mai: „Seit unferm Legten fieht 
es mit ben Farbivaren noch viel toller aus, und (fie find) wenigftens 
über 30% gejtiegen; es iſt daher ratfam, nicht zu eilig mit dem 
Verlauf zu fein.“ Zu gleicher Zeit wurde der Preis der Elle Tuch 
erneut um 10 Ggr. erhöht. Diefe plögliche Steigerung ift begreiflich. 
Bis Mitte 1807 hatte man von Hamburg nod immer ziemlich 
ungehindert Farbivaren und jonjtige Kolonialwaren beziehen können, 
da dort ber franzöſiſche Marſchall Brune mit den Douaniers nicht 
gut Freund war und den Schmuggel zulieh.') Seit er aber abberufen 
worden war und auch von Dänemark aus die Zufuhr der Rohſtoffe 
ftodte — es war durch den Überfall Kopenhagens gezwungen, 
England den Krieg zu erflären —, war dieje Bezugsquelle faſt 
völlig verfperrt. Allerdings fanten bald die Preije wieder, da mit 
Hilfe dauiſcher Zertififate ein ausgedehnte Schmuggel über 
Holland ſich entfaltete. Doch nur für furze Zeit. Ende Juli 1809 
ichnitt die Donanenlinie Rees-Bremen Holland vom Kontinent ab. 
Auf eine Eingabe‘) von Duisburger, Mülheimer und Düffeldorfer 

i 3 Im Vefig der Effener Wollfabrit K. u, W. Waldthauſen. 
or Eiche die Kopiebücjer ber Firma Forftmann, Huffmann und Dehmer, 

5 S. Sereitres: L’Alemagne [rangsise anıs Napalton Ier d’spröe des 
documents inddite, orig 1004, ©: 110 f. 

A ®., Caps. 4, Ar. 9. 
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Kaufleuten hatte der kaiſerliche Kommiſſär Graf Beugnot ſich bei 
Napoleon dahin verwendet, daß die von bergiſchen Kaufleuten vor 
jener neuen Maßnahme in Holland beſtellten Waren auch jetzt noch von 
daher bezogen werden dürften. Vergebens, ſie befamen zur Ant- 
wort: man jolle verjuchen, die dort aufgelauften Waren ebendort 
wieder möglichit vorteilgaft zu verlaufen!) Damit war auch die 
Bitte der Pächter der Ketiwiger Dominial-Farbmühle erledigt, 
„daß fie ihre in Holland liegen Habende rohe Ware beziehen lönnten, 
weil es für die Tuchfabriken mit der Zeit gänzliher Mangel an Farb- 

ftoffen geben würde, wodurch das Ganze jtoden müfje“?) Dabei 
blieb es und „da das rohe Material gegenwärtig auf geradem Wege 
durchaus nicht mehr zu haben ift“,*) war man eben auf die Ver- 
jorgung durch Schmuggel angewieſen, der denn aud) in großartiger 
Weiſe organifiert wurde. Bon Hamburg und von den beiden 
Entrepot3 engliiher Koloniahvaren, von Leipzig und Franfjurt 
amMain, tonnte man wohl den dringendften Bebarf, wenn auch nur 
unter großen Schtwierigfeiten, ſich verihaffen, bis nach der Ver- 
treibung der Franzojen aus Deutjchland und dem Zufammenbruch 
des Kontinentafiyitems der alte Zuftand wieberhergeitellt wurde. 

Faffen wir das Ergebnis der vorhergehenden Darſtellung kurz 
zufammen. Die einjchneidenden Maßnahmen des Jahres 1810, 
die Errichtung ber franzöflfchen Sollinien vom Rhein bis zur Oftfee 
und die ftrenge Anwendung des Dekretes von Trianon bemirkten 
eine Stodung in der Zufuhr der für die Tertilinduftrie nötigen 
überfeeiichen Nohftoffe, der Baumwolle und Farbwaren. Der 
Bezug jpanifcher und portugiefiiher Baumwolle wurbe durch die 
gleichen Vorkehrungen erſchwert, da der Landweg durch ein Tranfit- 
verbot Frankreichs verjperrt worden war und zubem die Fracht» 
untoften zu erheblich geworden wären. In gleicher Weiſe Hatten 
die Tuch⸗ und Kafimirfabrifen unter dem — nur zeitweife auf- 
gehobenen — Verbot der Ausfuhr jchlejiiher und füdpreußiſcher 
Wolle zu leiden zu einer Zeit, wo das Angebot der anderen Wolle 
produzierenden Länder infolge einer aufiteigenden Entwidlung der 
einheimifchen Induſtrie nachließ. Der daraus ſich ergebenden Ber- 
teuerung der notiwendigiten Nohmaterialien und damit auch der 

Fabrifate ging eine jtetig fid) fteigernde Schwierigfeit des Abſatzes 
der Webereierzeugniffe zur Seite. 

2. Die Berfperrungjdber Abſabgleebiete. 
Die Reſte einer Leinenmweberei, die für den Verkauf 

in größerem Umfange gearbeitet hatte, fanden wir noch zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts im Ejjener und Steeler Gebiet.*) Das ihr 

n) &. Schmidt, Berg, S. 353. 
2) Gr. B., Handel und Gewerbe, Nr. 18, Fabritentabelle vom November 

A. a. D., Vericht vom 4. Dezember 1811. 
*) 2gl. oben S. 206 und 209. 
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nötige Leinengarn und der Zwirn wurde in Ejjen jelbit aus Müniter- 
ländiihem Flachs gewonnen und in einer „Hemijchen Bleicherei“ 
gebleicht.!) Zivar war die Leinenweberei fajt völlig von der Baum- 
wollverarbeitung verdrängt worden. In Steele gab e3 1814 nach 
einer ftäbtiichen Aufnahme feine Leinenweber mehr) dagegen hielt 
fi in Eſſen, wenn aud nur in geringer Ausdehnung, die Her 
ftellung von Gebild, deſſen Abſatz jih auf die einländiihen Jahr-, 
märtte bejchränfte. Noch in den Jahren 1816 und 1817 werben in 
einer Gtatifti der Bürgermeifterei Eſſen 21 Webftühle auf Leinen- 
zeug angeführt.>) 

Auf den Rüdgang in der Berarbeitungvon Baum— 
wolle infolge der Erſchwerung der Zufuhr haben wir oben ſchon 
eingehend hingewiejen.‘) Das Eingehen der Baummollipinnereien 
ift aber nicht minder auf die finfende Nachfrage nad) bergiichen 
Baummollfabrifaten zurüdzuführen. Die Elberfelder und Yarmer 
Fabrifen, die gerade der Einführung der Baumwollverarbeitung 
ihre Blüte verdantten, hatten, jeitdem Frankreich ein ftarres Prohibi- 
tiofgftem angenommen Hatte, einen beijpiellojen Rückgang zu ver- 
zeichnen, auf den auch die Entwidlung der Kontinentaljperre einen 
verftärkt ungünftigen Einfluß ausübte.’) Nach und nad) waren ihnen 
ſämtliche Abfaggebiete entzogen worden: erſt Frankreich und das 
linle Rheinufer durch die Beſtimmungen des Tarifs vom 30. April 
1806, dann Italien durch das Turiner Dekret vom 28. Dezember 1807 
und damit zugleich der Tramfitverfehr durch diefe Länder, endlich) 
Holland umb Norbbeutichland duch ihre Einverleibung 
in Franfreih im Jahre 1810. Das Beſtreben Napoleons, 
die Baummolle durch einen europäifchen, tontinentalen Spinnftoff 
zu erjegen,°) wirkte ein auf die hohe Jmpojtierung diejes Rohſtoffes 
im Tarif von Trianon. Die gerade für das Großherzogtum Berg 

1) Gr. B. Handel und Gewerbe, Nr. 18: Apergu des produits et de 
1a situation de l’industrie du Grand-Duche. ‚Hier werden Elberfeld, Barmen 
und Eſſen als die Orte antperäßet, in denen Leinengarne umd Zwirn her- 
gereitt wurden. — R. €. XIV, E. Pr. 2, Statiftiiche Landſchaftsnachrichten 

wer ©t., Fach 50, Sabrifenfahen betr. — Devens führt in feiner 
Statiftit (S. 190) vom Jahre 1861 unter Steele wieder einige für ben Abjat 
arbeitende Leinenmebftihle auf 
* J ‚ XIV, E. Pr. 14. Siauſtiſche Tabelle der Vurgermeiſterei 

") Bol. oben ©. 218 ff. 
*) Siehehier A ige gertbes Karifer Archivars CharlesSchmidt: 

Le Grand-Duch6 de Berg. & 3 23421, das zu zitieren oft Ichon Gelegen- 
heit genommen wurde. — Meiners: Die bergifche Induftrie während 
der Fremdherrichaft (1806—1813) mit befonderer Derudfihtigung Eiberjelds. 
Monatsfchrift des bergiihen Gejchichtsvereins. 13. Jahrgang, Nr. 1 und 2, 
1906. Endlich D. Redlich: Napoleon 1. und die Snbufttie des Großherzogtums. 
Berg. Beitr. zur Gejch. des Niederrheins. db. XVII, ©. 210 ff. 

*) Um dieſe Abficht zu fördern, fepte er 1810 einen Kreis von 1 Niltion 
Frants auf die Erfindung einer geeigneten Flachsipinnmaicine aus. gl. 
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und feine Induftrie jo nachteiligen Maßnahmen hatten einenRüdgang 
der Ausfuhr Elberfelds um nahezu zivei Drittel in den Jahren von 
1809 bis 1811 zur folge. Die Arbeiterentlaffungen nahmen einen 
bedrohlihen Umfang an; joll doch 1812 in den Gemeinden Elberfeld 
umd Barmen jeder fiebente Menſch von Almojen gelebt haben. 
Daß der Ruin dieſer Induftriezentren auf die Baummollfabrilation 
der Eijen-Werbener Gegend umgünftig einwirken mußte, ift um jo 
mehr zu verftehen, wenn man bedentt, daß hier die Baummollmeber 
wie auch die Spinner auf Rechnung dortiger Kaufleute arbeiteten. 
Siamoifen, baummollene Flanelle und Mifelane „für Frauen- 
zimmer-Kleidung“ wurden von den Webern in Eſſen und Werden 
gewebt, jedoch befanden fich diefe Erwerbszweige, die eine kurze 
Zeit ber Blüte in den eriten Jahren des Jahrhunderts erlebt hatten, 
jeit 1809 in jtetent Niedergange.!) Die Baummollmeber gaben all- 
mählich ihre alte Bejchäftigung auf und fuchten in anderen Induſtrie⸗ 
zweigen, vornehmlich beim Bergbau, Beihäftigung.?) Auch bei der 
Herftellung von Strümpfen, Pantalons, Mügen und Handihuhen 
hatte man die Baummollverarbeitung wieder aufgeben müſſen und 
ſtellte dieje Fabrifate aus reiner Wolle her. In Steele wird 1814 
nur no ein Strumpfwirter genannt, der in ganz geringer Quan— 
tität Baummolle verwebte.*) 

Die Wollinduftrie im Efjen-Werbener Diftrikt ift, weil 
von höherer Bedeutung, beachtensmwerter und bedarf einer ein- 
gehenderen Behandlung. Die folgende Daritellung wird zeigen, 
wie ihr nad) und nad) faft alle Abſatzgebiete entzogen wurden und 
durch den Handel erſchwerende Formalitäten des öfteren unanges 
nehme Stodungen ſich bemerkbar machten. 

Die Verlegung der franzöfifhen Grenze an den Rhein Hatte 
gleich zu Anfang des neuen Jahrhunderts den Tuchfabrilanten ein 
nahe gelegenes, ergiebiges Abjaggebiet, das linle Aheinufer, ent- 
zogen, da hier fortan der Tarif vom 10. Brumaire des Jahres V 
(1. Oftober 1796) Anwendung fand, nad) deſſen Veitimmungen 
die Einfuhr der wollenen Garne und aller Stoffe und Tuche aus 

auch M. Am&: Etude sur les tarifs de douanes et sur les traites de commerce. 
* aris 1876, 

') Or. V. Polizeibireftion, Nr. 82. — Aus andern Gebieten des Grof- 
Herzogtums fonmen im felben Jahre gleich betrübende Nachrichten, fo wirb 
von Solingen aus berichtet, dab die Ciamoifenmanufaftur in Hahn wegen 
der Khein erre, der Teuerung und Seltenheit des Materials wegen der 
Sceiperre” bis anf eine Fabril — es beftanden vordem deren ſechs — eine 
gegangen fei. Waren hier früher 600-1000 Arbeiter beichäftigt geweſen, 
fo jeßt nur mod) 20-30. Der Wert der jährlid) fabrigierten Ware var von 
2— 300.000 auf höctens 10.000 Gulben gejunten. Gr. ®., Handel und 
Gewerbe, Nr. 9. 

*) 1816 beftanbden in Eſſen für baumwollene Zeuge feine Webftühle 
mehr, jedoch wurden bier wollene Mifelane und Flanelle noch hergefteilt. 
R. €, XIV, E. fr. I. 

) U. Et, gach 50. 
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Wolle verboten war. Die in der mechaniſchen Spinnerei von Scheidt 
zu Kettwig!) fabrizierten Garne wurden allerdings von den ein- 
heimiſchen Fabriken tonfumiert, dagegen hatte man einen nicht ge- 
ringen Teil von Stoffen dorthin abgejeßt. Wohl war der Berluit 
zu überwinden, jolange andere Märkte dem Tuchhandel offen 
blieben ; immerhin traf er befonders ſchwer die Heineren Fabrifanten, 
z. B. Kirchberg in Eſſen?) Ihnen, die zur Aufnahme eines Fern- 
handels nicht fapitalfräftig genug waren, blieb jegt nur noch ein 
bejchräntter diesfeitiger Abjag. 

Die Vereinigung mit dem Gtoüherzogtum Verg hatte der 
Zegtilinduftrie der beiden ehemaligen Stiftsgebiete, wie wir oben 
ſahen,)) den Bezug ſchleſiſcher Wolle erſchwert, dagegen aber den 
Vorteil gebracht, dat; ihren Fabrifaten ber holländiihe Markt wieder 
geöffnet wurde, der ihnen bisher durch das Verbot der Einfuhr 
preußiſcher Tücher verjperrt gervejen war.) Einen weiteren Vorteil 
brachte das großgerzogliche Dekret vom 8. September 1807, durch 
das die Verlegung aller inneren Zölle an die Landesgrenze ange- 
ordnet wurde‘) Bisher hatten nämlich die Tuchfabrifanten des 
Eſſen⸗Werdenſchen Territoriums ihre Ware nur mit geringem Nupen 
auf den Hlevifchen Märkten zum Verkauf ausbieten können, da dort 
von märkiihen Tüchern, worunter auch die der Fabriten in Eſſen 
und Werden gerechnet wurden, die zum Ausſchnitt auf den Markt 
gebracht wurden, 12 Grofchen für die Elle an Atzife bezahlt werden 
mußten.) Diejer Impoſt fiel von nun an fort. Gewiß, Großherzog 
Joachim Murat Hat fich nicht allzuviel um fein Land befümmert, er 
begnügte fich im allgemeinen damit, „die Revenuen der Domänen 
einzuziehen, die ihm jein Minifter Agar pünktlich einſchiclte 
Aber Maßnahmen, wie z. B. das oben erwähnte Dekret, zeigen, 
daß nicht ganz ohne ehrliche Uberzeugung und guten Willen die 

Die Scheidtſche mechaniſche Wollſpinnerei war die erſte, die innerhalb 
des Großherzogtums Berg angelegt worden war. Gr. V., Handel und Ge— 
werbe, Nr. 18. Appergu des produits etc. 

2) Ebenda, Fabrifentabelle vom 6. November 1809. — Kirchberg ver- 
brauchte jährlich duchjchnittlich für 1500 Rtr. ſachſiſcher und ſchleſiſcher 
Wolle. Seine „Fabrit” Hatte nur eine mähige Bedeutung. Gr. B., a. a. D. 
Nr. 36, Fabrifentabellen von 1809/11. 

”) Bol. ©. 227 ff. 
*) In den Fabrifentabellen der Jahre 1804/05 (A. W., Caps. 4, Nr. 8) 

wird immer wieder dem Wunjche Ausdrud gegeben, daß Preußen mit Holland 
einen Hanbelevertag abichließen möge, um bas für alle dorthin handeinde 
Tuchfabrifanten fo drüdende Verbot der Einführung preußiicher Tücher 
momöglich in eine mäfige Einfuhrtage umzuwandeln. Der Wunſch blich 
merfüllt. 

>) Bol. unten ©. 264 j. 
*) A. ®., Caps. 4, Nr. 9. Durch Direftorial-Reftript vom 26. Juni 1806 

Be umgefehrt berjelbe Zoll auf leviiche Tücher beim Verlauf ins Märtiüdhe 
feftgejet 

” "sn. Schmidt, Berg, ©. 64. nt vgl. A.Lumbroso, Correspon- 
dance de Joachim Murat. Nr. XXXV. 
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Worte gejprochen waren, bie er im März 1806 an die Mitglieder 
der bergiihen Ständevertretung richtete 
crerai au bien de IEtat toute ma sollieitude et toutes mes fa- 
eultes“4) Er Hatte fehr wohl bie induftrielle Bedeutung feines 
Landes erfannt und hatte fie durch die Erwerbung neuer wichtiger 
Territorien, wie Eſſen, Werden und die Mark, zu verftärfen gejucht.?) 
Allen Bemühungen der bergijhen Fabritanten, ihren Produkten 
Abfagerleichterungen zu verjchaffen, lieh er bereittilligit feine 
Unterftüßung, allerdings fait immer ohne Erfolg.*) Als im Jahre 
1808 Napoleon jelbjt die Regierung des Landes übernahm, hofiten 
bie Inbuftriellen auf den Erlah von Dekreten, die ihren Erzeugnifien 
eine bejondere Ausnahmeftellung bezüglich des Imvortes nad 
Frankreich und Italien einräumen würden. Aber auch diejes Mal 
eine vergebene Hoffnung, da, wie Charles Schmidt treffend in 
lurzen Worten es ausdrüdt, „die beften Abjichten Napoleons als 
Großherzog von Berg und Beſchützer des Nheinbundes nie den 
Abfichten des Kaiſers der Franzojen zu widerjtehen wußten“.“) 
AS folder Hatte er das einzige Ziel unenttvegt vor Augen: die Vol- 
lendung und unerbittlich ſtrenge Durchführung des Kontinental- 
ſyſtems, um England zu vernichten. Und das vorgejegte Ziel ziwang 
ihn auch, mihtrauifch gegen die Fabrikate Bergs zu fein, die den 
englijchen an vorzügliher Güte jo gleichtamen, daß unter ihrem 
Namen die Fabrifate der verhaiten „Pfefferjäde jenjeits des Kanals“ 
leicht eingeichnuggelt werden konnten. Diejes Miftrauen veranlaßte 
ihn auch, den wiederholten Bitten der bergiihen Fabritanten gegen- 
über taub zu bleiben, mochten fie auch noch jo oft darauf hinweiſen, 
daß ihre Erzeugnifje eifrige Förderung verdienten, eben weil jie 
wegen ihrer Qualität den engliichen Manufakten am beiten Kon- 
turrenz machen und fie vom Kontinente vertreiben lönnten. Berg 
hatte nun einmal in der Zeit der Kontinentsiperre die unglüdliche 
Rolle eines „Rufferjtaates“ zu fpielen, „der zwiſchen dem ängjtlich 
behüteten franzöfiichen erreiche und den Staaten des Oſtens 
eingefügt war, die mit feinen (sc. Berge) Fabritaten dant einer 
eifrigen Kontrebande leicht in Wettbewerb treten konnten, zumal 
fie fi, wenigftens bis 1810, den Beſtimmungen des Kontinental- 
jyſtems entzogen“.®) 

Die Wiedereröffnung des holländiſchen Erportes und die 
Freiheit, im Gejamtumfange des Großherzogtums Berg ungehindert 
Handel zu treiben, blieben aber auch die einzigen Vorteile, welche 
Murats Herrichaft den Tuchfabrikanten brachte, und dabei wurde 
der erfte noch eingejchräntt, al Holland im Jahre 1809 auf bie Aus- 

3) A, Lumbroſo, Nr. CXXXVII. 
?) Bol. oben S. 110, 
») €. Schmidt, 
*) Ebenda ©. 345. 
°) &.Schmidt, a. a. D. ©. 417. 

erg. ©. 335, 337, 345, 
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fuhr von Rohwolle und den Import fertiger Tücher einen Zoll von 
15 vom Hundert legte.) 

Seitdem die linksrheiniſche Ausfuhr gehemmt war, wandten 
die Tuchfabrifanten von Werden und Kettwig noch mehr als bisher 
ihr Augenmert auf die Märkte im Norden Deutſchlands, in Holftein 
und Tänemarf. Ten Mittelpunkt für den nördlichen Tuchhandel 
bildeten die beiden Braunschweiger Mefien,2) die St. Laurentius- und 
die Licht⸗Meſſe. Hierhin famen die Käufer aus dem Norden, bem 
Medlenburgifchen, und die Händler des Oftens, um fich mit neuen 
Xorräten zu verjehen, hier wurden bedeutende Jahresabſchlüſſe 
in Tuchlieferungen gemadt. Die Brüder Scheidt beſuchten ſtets 
diefe Meffen; Forſtmann, Huffmann und Dehmer jandten als ihren 
Vertreter Johann Foritmann dorthin, der nah Schluß der Meſſe 
die „Gejchäftsfreunde“ der Firma bejuchte und jeine Reifen bis nad) 
Kopenhagen ausbehnte. In Hamburg, Amfterdam und anderen 
wichtigen Anotenpuntten des Welthandels finden wir Warenlager 
der größeren firmen, welche der fchleunigen Ausführung aus- 
märtiger Aufträge dienten. Belannte Nommilfionäre waren P. M. 
Rumohr in Hamburg, ferner Bauge, Neriich und Compagnie und 
B. W. van den Boogart in Amſterdam, K. D. Matthee in Hannover, 
Io. Chrift. Koch und Sohn in Braunſchweig. Zu ihren ſicheren 
„Gejchäftsfreunden“ zählte die Firma Forftmann und Huffmann 
fünf Geichäftshäufer in Kopenhagen, zwei in Tönningen (Holitein), 
vier in Lübed, fünf in Hannover, je zwei in Braunſchweig, Quedlin⸗ 
burg und Lauenburg, eine Reihe in Hamburg, Altona und Bremen, 
ferner Kaufleute aus Wismar, Flensburg, Ludwigsluſt, Neuftabt 
(Holitein), Kiel, Odenſe, Elmshorn, Varchim, Brandenburg, 
Halberjtadt, Göttingen, Osnabrüd und Münfter. Andere Werdener 
Fabrifanten, bejonders Gebr. Schlöffer und Erlemener, Gebr. 
Dules und IH. Scholten hatten diejelben umfangreihen Bezie- 
Hungen zum Norden, ebenfo die beiden Kettwiger Tuchfabrifen 
Scheidt und Rombed. Wir erfennen darans die Bedeutung, die 
der nordiſche Handel für das alte Stiftsgebiet hatte. Allerdings 
ganz unbehindert konnte dieſer Fernhandel jchon zu Beginn des 
neuen Jahrhunderts fich nicht mehr entivideln, man mußte die Ver- 
fendungen mit von ber Behörde beglaubigten Urjprungszeugniffen 
verjehen, damit fie nicht angehalten und als engliiche Waren fon- 
fisziert würden. 

or allem war dieſe Schugmahregel infolge des im Jahre 1806 
ausbrechenden preußiſch⸗ franzoͤſiſchen Krieges von Nöten, da jeit 
dieſer Zeit franzöfiiche Truppen Norbdeutjchland ohne Unterbrechung 

1) Gr. ®., Handel und Gewerbe, Nr. 18. Faöritentabelfe 1809. 
®) Die folgenden Ausführungen gründen auf ftets deſonders ange 

führtes archivaliiches Material, namentlich aber auf Gechäftsbriefe ber Firma 
Horftmann, Huffmann und Dehmer, jept Yorfimann und Huffmann in 
Werben. Kopiebücer der Jahre 1806-1813. 
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beſeht hielten. War der Handel nad) Holland in den letzten Jahren 
ſchon „ichlecht und unſicher“ geweſen, fo trat Durch den unglüdlichen 
Krieg von 1806 eine erite ernftlihe Stodung in den Handel: 
beziehungen zur Nord» und Tftjee ein. Die Kriegsunruhen ftörten 
die Qerjendung der beitellten Tücher, fein Fuhrmann wollte jich 
auf ben Weg machen, jeitdem Hannover erneut von den Fran- 
zoſen befegt worden war. Klagen über die Beſchlagnahme unter- 
wegs fich befindender Tuchballen laufen beim Magiftrat von Werden 
ein.) Größere Unruhe entftand, als die Franzofen unter Marſchaii 
Mortier im November Hamburg, Lübed und Bremen und im De- 
zember Medlenburg bejegten. Eine Ponanenfette wurde von 
Hamburg nad) Travemünde und, am linken Elbufer entlang, von 
Eurhaven bis gegenüber von Hamburg gezogen?) Sie follten allen 
englifchen Waren den Zugang in das Innere Deutjchlands verlegen. 
Darauf wurden alle in den Lagern der Hanjajtädte ruhenden 
Waren, joweit man fie als englifhe anjah, mit Beſchlag belegt. 
Das gleihe Schidfal teilten eine Reihe von Fabrikaten Werdener 
und Netttviger Firmen, die erjt auf Verwenden der bergiichen 
Regierung wieder freigegeben wurden.?) Die Schäden des um 
glüdlichen Krieges und die großen Opfer, die von den hanſiſchen 
Handelsherren zum Lostauf der fequeftrierten engliihen Ware 
gebracht werden mußten, führten bald einen „unbejchreiblihen 
Geldmangel“ herbei. Die Kaufleute Hagen, daß es unmöglich jei, 
für die gelieferten Waren Geld zu befommen. Wegen der Gerüchte 
eines zwifhen Tänemarf ud England bevorftehenden Krieges 
wollten fich die Hamburger Häufer, in deren Hand der überſeeiſche 
Handel lag, mit Dänemark auf fein Afzept mehr einlaffen, ein 
Zuftand, der, tvie I. Forjtmann an P. M. Rumohr in Hamburg 
fchreibt, „jehr drückend und für uns äußerſt nachteilig iſt. wir 
fönnen unfere Fabriten nicht in Tätigfeit Halten, von allen Seiten 
bleiben die Zahlungen aus.“) Der Wunſch, „Gott gebe uns bald 
einen envünjchten und dauerhaften Frieden, damit ber niederge- 
drückte Handel wieder in Flor komme!“ war ficher allgemein in der 
Bevölkerung der beiden gewerbfleißigen Städte. Auch die Braun- 
ſchweiger Lichtmefie im Frühjahr 1807 war nicht jehr belebt; Forft« 
mann, Huffmann und Dehmer fanbten nur 19 bis 20 Sentner Tuch 

Y s. 4 Nr. 9, Beſchwerde ber Firma Schlöffer. 
=) : L’ällemagne frangaise sous Napoldon Ir. &. 91 ff. 
3) Siehe Forftmanı an Rumohr, 5. Dez. 1800. 
+) Idem Brief vom 4. Dezember 1806. Es ift zu bedauern, daß die 

Verichte des Nommifionärs Rumohr an Forftmann über die Lage des 
Hamburger Marttes in den Jahren 1806/13 nicht erhalten find. — Charat- 
texiftifch für die geldarmen Zeiten ift eine Stelle in einem Schreiben Forftmanns 
an das Elberfelber Gefhäfishaus 3. Brögelmann und Sohn, dd. 2. Juni 1807, 
in dem die Werbener zirma bereitwwifligft biefem ihre Dienfte zur Verfügung 
feilt, „weil Sie ein prompter Zahler jind, wofür man bei den jepigen Zeiten 
fhon don weitem den Huth abnimbt”. 
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dorthin. Beſſer war dagegen wieder der Abjat auf der Muguft 
mejfet) 

Die Zeit der „Unficherheit und der Ungewißheit über die po— 
fitifchen Veränderungen“, die den Handel Hatte jtoden laffen,?) 
war dahin, die ehemalige Abtei Werden war zugleich mit Stift 
und Stadt Eſſen dem neuen Großherzog von Berg endgültig zu- 
geiprochen worden, e3 traten wieder ruhigere Zeiten ein. Allerdings 
hatte der Handel mit Dänemark aufgehört, ſeitdem engliſche Kaper 
die nach dorthin beitimmten Schiffe wegnahmen und däniſche 
Schiffe nicht mehr in den von Franzojen bejegten Hafenftädten 
äugelaffen wurden. Eine Verfügung des Benerafzollbireftors vom 
15. November 1808 öffnete zwar Hamburg wieder der Einfuhr 
dänifcher Waren, die mit gehörigen Urſprungszertifikaten verjehen 
feien,®) aber die alten lebhaften Handelsbeziegungen konnten bei 
der Unficherheit auf der See nicht wiederhergeitellt werden. Auch 
die Ausfihten für einen gerwinnbringenden Handel nach Holland 
waren nach wie dor nur geringe.*) 

Montesquieu jagt einmal in feinem Esprit des lois (liv. 20. 
chap.13): Il faut que ’etat soit neutreentreladouaneet le commerce, 
et qu'il fasse en sorte quo ces deux choses ne se eroisent point; 
et alors on y jouit de la libert du commerce. La finance de- 
truit le commerce par les injustices, par les vexations, par Vexcös 
de ce qu’elle impose; mais elle le detruit encore in- 
dependamment de celn. par les diffieultes 
qu'ellesfait naitre et les formalites quelle 
exige“ Den Beweis für die Nichtigteit der legten Worte gibt 
das Verwidelte der Formalitäten bei der Warenverjendung während 
der Dauer der Kontinentaljperre. Das Spitem der Urjprungs- 
zeugniffe (certifieats d’origine) brachte für die handelnden Kauf- 
leute bie mannigfachſten Unannehmlichfeiten mit ji). Einmal wurde 
bie Form der Attefte verſchiedenfach geändert, jo daß des öfteren 
Baren die franzöfiihe Douanenfinie nicht vallieren Fonnten, weil 
fie mit alten Zeugniffen begleitet waren. Zudem mußte der Nauf- 
mann ſich jehe auf die Achtſamteit und Gewiljenhaftigteit des Fuhr- 
manns verlajjen, der auf jeiner Fahrt bei den Ausgangs- und Ein- 
gangs-Bureaus verjhiedenen Formalitäten ſich zu unterziehen 
hatte.5) Andererjeits litten namentlich die Tuchballen nicht wenig 

4) Brief vom 7. September 1807. 
*) Brief an €. &. Offermann in grunn vom 6. Auguſt 1807. 
3) G. Servieres, a, a. D., &. 199. 
+) Gr. 8., Statiftit 21 unter Keitwig. 
®) Das Turiner Dekret, das zum zweiten Male und zwar definitiv den 

bergifchen Manufalten den itafieniichen Markt verjperrte, it zum Teil darauf 
zurüdzuführen, dab das Mihtrauen Napoleons durch Unregelmäßigleiten 
in ben bei der Einführung zu beobachtenden gormalitäten neu gewedt worben 
war. €3 wird oft darüber geflagt, ba die Fuheleute bie Nrjprungszeugniffe 
nicht, wie verlangt wurde, an den Ausgangsitationen beftätigen hepen. 
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unter dem rüdfichtslofen Vorgehen der Zollbeamten bei Viſitati— 
onen, worüber ſich 1809 die Werdener Tuchfabrifanten beſchweren: 
„Die Ballen werden mit der größten Unvorjichtigteit geöffnet, bie 
Emballagen durch Meſſerſchnitte verborben, die Stride, wodurch 
die Berpadungen ihre Befeitigungen erhalten müſſen, durch 
ichnitten, und die Ware fommt jo durchgehends nah und beſchäbigt 
und nicht felten mit bedeutendem Verluſt an Wert zu ihrer Be- 
ftimmung.) Im Auguft 1811 teilt Forſtmann dem Kommiffionär 
Rumohr in Hamburg mit, da bei Lüneburg ein Wagenzug von 
franzöfifhen Douaniers angehalten worden fei. „Sie jollen 
ſchändlich gehauft Haben; unjere Ballen find aber richtig angelommen, 
doch war die Verpadimg aufgejchnitten.“ Das war fein verein» 
zelter Fall, dergleichen wiederholte fich häufig. 

Wie in den meiften Fabrifjtäbten, jo war aud) die Werbener 
Lofalbehörde durch minifterielles Reſtript vom 12. Mai 1807 er- 
mächtigt worben, die Urfprungs-Bertififate zu verifizieren?) Cie 
waren nad) folgendem Schema abgefaßt: 

Ich Unterzeichneter, Einwohner und Tuchjabrifant zu Werden, 
Großherzogtum Berg, erfläre, daß ich unter dem heutigen Datum 
an N. N. zu N. abjende... . Kolli (Nr. und Zeichen), an Brutto» 
Gewicht... Pfund ſchwer: Inhalt: ... Stüde wollen Tuch, nämlich 

N. Farbe Ellen 
Nr. Farbe Ellen, 

welche Tücher in meiner Fabrik verfertigt worden und mein Eigen- 
tum find. 

Werden, den... . 

Unterjehrift des Fabrifanten. 
Wir Unterzeichnete befcheinigen hiermit, dab der obgedachte 

N. N. ein hiefiger Einwohner und Tuchfabrikant ift, und daß Die 
oben verzeichneten Tücher in feiner Manufaktur wirklich verfertigt 
worden find. 

Gejehen, Werden, den... . 
Die Lofalbehörde: 
KUnterjchrift.) 

Oft genug kam es vor, da auch mit jolhen Zeugnifjen be» 
gleitete Waren als engliiche angehalten wurden, wußten doch die 
wohlorganifierten Schmuggelbanden ſich in ben Beſitz faljcher 
Bertififate zu ſetzen. Ehe die dadurch argwöhniſch gemachten Doua- 
nier3 bie arretierten Waren wieber frei gaben, verging mit endlofen 
Schreibereien viele Zeit. Die jo entitehenbe, oft Monate lang 
währende Verzögerung im Eintreffen der Sendungen an ihrem 
Beltimmungsort hatte dazu für die Fabrifanten noch die unan- 
genehme Folge, daß die Beiteller die Annahme vermweigerten, da 

3) Gr. B., Handel und Gewerbe, Nr. 18. 
YA. ®., Caps. 4, Nr. 9. 
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di ode in den Stoffen mit den verſchiedenen Jahreszeiten fich 
änberte. 

Eine neue minifterielle Weifung bejtimmte im Jahre 1807, daß 
an jedem Fabrifenort zur Ausfertigungdiejer Bertifikate ein befonderer 
Agent gewählt werbe, deſſen Namenszug den Zollbehörden mitgeteilt 
wurde. In Werden wurde von ben Tuchfabritanten Forjtmann, 
Huffmann und Dehmer, Gebr. Schlöffer), A. C. Erlemeyer), 
Th. Scholten, €. Wolff, Gebr. Oules, Th. Windelmann, Bernd, 
Brandenbuſch, G. T. Offerhaus, 3. 2. Enshoff und P. Tüschen jr. 
als Agent Friedrich Huffmann gewählt?) Bald aber brachte dieje 
Mafregel wieder Unangenehmes mit fi, da die Ausſtellung der 
Zeugnije 15 Stüber Gebühren toftete, welche die Werdener auf 
die Hälfte ermäßigt haben wollten. Der Fabrifen-Kommilfarius 
Everämann wies allerdings die Beſchwerde zurüd, „da gerade die 
Werdener — übrigens die einzigen, die fich beflagten — gar feinen 
Grund dazu hätten, da fie meiit feine Tuche erportierten und genug 
daran verdienten.“ °) 

Wir haben vorhin bes näheren auf die Bedeutung der ge- 
ſchäftlichen Beziehungen zwiſchen den Tuchfabrikanten Werbens 
und Kettwigs und dem Norden Hingewiefen, um den Schaden er- 
Hlärlicher zu machen, den die Wolltwaren-Fabrifation durch die Be— 
flimmumgen bes Senat3-Konfultes vom 13. Dezember 1810 erlitt, der 
befanntlih die Einverleibung de3 norbmweitlihen Deutichlands 
nörblih einer Linie Wejel-Minden-Travemünde ausiprah. Am 
3. Juli des gleihen Jahres war Holland in Frankreich einverleibt 
worben. Jede Verbindung Bergs mit dem Meere ward dadurch 
abgeichnitten. Die Kettiwiger Fabriken, die einen nicht unbebeu- 
tenden Handel zur See nad) Livland und Rußland getrieben hatten, 
jahen fich genötigt, dieſen einzuftellen, „jeitbem die Eee jo unfiher 
und gar geiperrt ift, durch den ungeheuren Landtransport er aber 
fo jegr erſchwert ift, daß nichts dabei zu gewvinnen ift.“*) Alle diefe 
Befürchtungen waren jchon laut geworden, als die durch das 
Schönbrumner Dekret vom 18. Juli 1809 angeordnete Douanenlinie 
von Rees nach Bremen den Handel mit dem Norben zu hindern 
begann. Damals ſchloſſen fi auch die Werdener Tuchfabrifanten 
zuſammen, um einmütig der Regierung ihre Beforgniffe darzu— 
legen.5) Die Lage der Fabriten am Ende des Jahres 1809 war aber 
noch nicht hoffnungslos. Allerdings wardie Zufuhrder Rohmaterialien 
befonder3 durch die neue Douanenlinie erſchwert, im reife 
waren jowohl bie Wolle twie auch Die Farbwaren bedeutend geftiegen, 
aber eine tätige Kontrebande forgte dafür, daß die fo nötigen Ur- 

— Gebr. Schlöſſer und Erlemeyer hatten ſich 1806 getrennt. 
Caps. 4, Nr. 9. 

‚ Handel und Gewerbe, Nr. 53. 
B. Handel und Gewerbe, Nr. 18. 

>) Siehe das Schreiben in Anlage VIIT. 
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ftoffe nicht fehlten. Der Handel war wohl nicht mehr ganz unge 
hindert, mit Dänemark, Rubland und Holland ſchloh man nur jelten 
noch Geſchäfte ab, dafür bot aber Norddeutichland, das Königreich 
Weftfalen und Medlenburg der allerdings ſchon verminderten 
induftriellen Tätigfeit einen Markt. Die Fabriten und Manufal- 
turen brauchten dod) wenigitens nicht zu feiern. Da fam die „von 
den Umftänden gebotene“ Einverleibung Hullands und der Nord- 
tüfte mit Frankreich. Einem aufmerfjamen Beobachter ber Na- 
poleonifchen Politit wird es nicht entgehen, daß den ganzen An— 
negionen, die der Kaiſer machte, ein beftimmtes Syſtem, ein 
„ölonomifcher Zwed“2) zu Grunde lag, von der Einverleibung 
des Kirchenſtaates und Tosfanas, don der Eroberung Spaniens 
und Portugals bis zu der Abtretung der deutjchen Stüfte bis zur 
Oſtſee. Der Kaiſer mußte „neue Garantien“ haben, daß jein Syitem, 
die Kontinentaljperre, um twirffam zu fein, auch auf dem gejamten 
stontinente vom Süden bis zum Norden mit gleihmäßiger Strenge 
durchgeführt würde. "Wis 1810 hatte Mittel- und Oftbeutichland 
den Mafnahmen Napoleons fait ganz fich entziehen können, jegt 
ging erdarum mit rüdjichtslofer Energie vor. Die in den Hanfajtädten 
in Entrepots lagernden Waren wurden als engliüche beichlagnahmt. 
Der Schaden, den die Handelswelt dadurch erlitt, tar unbejchreiblich. 
„Es ift doc) himmelfchreiend, dah man jet feines Eigentums nicht 
ehr mächtig ift; unmöglic) kann e3 der Wille der Regierung fein, 
die Handlung fo zu feſſeln!“ ſchreiben Foritmann und Huffmann 
am 1. Februar 1811 an ihren Hamburger Kommiffionät, Vom 
1. Januar 1811 trat dazu der franzöfiiche Tarif für die neueinver- 
feibten Gebiete in Kraft, d. h. allen Tuch- und Wollfabrifaten war 
die Einfuhr verboten. Wohin jetzt fich wenden, um Abjak für die 
Waren zu finden! Ein Ufas vom 13. Di ber 1810 hatte 
jedem Import verjchloffen. Preußen lieh Teine fremden 3 
Die Braunſchweiger Meſſe war unbedeutend geworden, ftete lagen 
über den dauernden Nücgang der dortigen Gejchäfte finden ſich 
in den Norrejpondenzen der Fabrikanten. Von der Auguftmejie 
des Jahres 1813, die allerdings unter dent Eindrude des begonnenen 
europäifchen Krieges ftand, jchreibt Johann Foritmann: „Obgleich 
bei den gegenwärtigen Umftänden zu ertvarten war, de hieſige 
Meſſe nicht brillant ausfallen würde, jo glaubten wir doch nicht, 
dad; fie jo Schlecht fein winde. Uns fehlten fajt alle unjere Hanbels- 
freunde; aus dem Mecklenburgiſchen war fein einziger hier und 
fonnten auch feine Rimeſſen machen, da aller Verkehr über die Elbe 
Aänzfich aufgehoben ift. ... Yon unferen bedeutenden Forderungen 
(haben wir) feinen Reichstaler befommen." 

Der Handel nad) Medlenburg fonnte feit 1811 aud) nicht mehr 
in der gelvohnten Weije getrieben werden, da der Transport mit 

) W. Kieſſelbach, a. a. 0. ©. 
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Schwierigfeiten und Gefahr verbunden war. „Es hält ſchwer, 
jemand zu finden, der ſich mit der Beſorgung über die Elbe ab- 
geben wollte und mit vieler Mühe ift es uns gelungen, die Affurance 
noch zu 60%, zu bedingen,“ fchreibt Forltmann anlählid eines 
Warentransportes nach Stralſund. Bedeutenden Schaden erlitten 
aud) die nad) dem Norden handelnden Kaufleute du e Reide 
von Fallijfements bedeutenderer und kleinerer Gefchäftshäufer, die 
durch die allgemeine Gejchäftslofigfeit und den Mangel an bavem 
Gelde hervorgerufen wurden. Der ganze Nordoften war fat 
zahlungsunfähig, fo war er Durch die Franzojen ausgejaugt worden. 
Sauter als im Jahre 1806/07 ſchallen jet die Klagen, dah es um- 
möglich fei, für die gelieferten Waren, deren Preiſe äuferft ge- 
ftiegen waren, Geld zu befommen. Die Polizeiberichte geben zu, 
daß fich „ein grelles Prisma ber allfeitig angejtimmten lagen" 
aufftelfen ließe; „allein beinahe in jeder Zeitepoche exrheiichte das 
Staatsintereffe manderlei bald größere, bald geringere Auf 
opjerungen des Privatintereijes.“t) 

Um fo mehr Berechtigung aber hatten dieſe fteten Beſchwerden, 
als es unmöglich war, für alle die Schädigungen irgend einen Erſatz 
zu bekommen. Der weſtfäliſche Markt und ebenſo der des Groß— 
herzogtums Heffen boten zwar für wollene Handihuhe, Müpen 
und Pantalons, den geringen Produkten der Heinen Webermeilter, 
Verfaufsgelegenheit?) And) die Eifener Flanell- und Mifellan- 
Manufaktur von „Böhmer und Konforten", die übrigens herzlich 
unbedeutend war, jand hier Unterkunft für ihre Erzeugnifje. Die 
Rollfpinner, die wir zu Beginn der franzöfiihen Herrichaft genannt 
fanden, hatten fich bei der Ungunft der Zeit eine andere Veſchäfti— 
gung fuchen müſſen oder nagten am Hungertuche.®) Auf der Leip- 
iger Meife ihre Fabrikate vorteilgaft zu verkaufen, durften die 
bergijchen Manufatturiften auch nicht hoffen, da ſie wegen der 
höheren Nohmaterialienpreije und der erheblihen Transport 
gebühren mit den ſchleſiſchen und ſächſiſchen Tüchern nicht rivali- 
fieren konnten. u 

Endlich der Abjat im eigenen Lande! Als Eſſen und Werden 
dem Großherzogtum Berg angegliedert worden waren, ba hatten 
die Fabrifate der Werdener und Kettwiger Manufakturen wegen 
ihrer vorzüglichen Qualität, die wir immer rühmend hervorgehoben 
finden, manche bauernden Käufer gefunden. Aber was für einen 
Markt konnte das Heine Berg den Erzeugniffen der eifrigen indu- 
ftriellen Tätigkeit darbieten, da hier viele taufend Menjchen ein 

2) Gr. 8., Poligeidireltion, 70. 
®) Gr. FR Handel und Gewerbe, Nr. 18. Apporgu des produits . 

Die Strumpfweberei wurbe noch 1861 in Efien und Werden auf + Stühlen 
Seteieben mit sinem jähulien Prebultionswert von 1600 Taler. Devens, 
Statifit, ©! 

) ©r. % Polijeidirettion, 82. 

10% 
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gleiches Gewerbe betrieben und der Wettbewerb ſehr ſtark war! 
Die Produktion des Großherzogtums ſtand zu feiner Konſumtion 
in feinem Verhältnis. Konnten die Fabriten nicht ins Ausland 
bebitieren, jo mußten fie zu Grunde gehen. Endlich vergejje man 
nicht die ſchädliche Konkurrenz, welche die Tücher der linförheiniichen 
Fabriken, die von Aachen, Eupen, Verviers, den bergiichen Fa— 
brifaten innerhalb der eignen Grenzpfähle machten! Frei und un- 
gehindert fonnten fie in das Großherzogtum eingeführt werden, 
während diejen der Abjah jenjeits des NHeines verboten war.!) 
Auch ſchleſiſche Tücher wurden zum Nachteil der einheimiſchen 
Induſtrie in Berg eingeführt.) 

Ein wenig Beichäftigung brachten den Fabrifen in Werden und 
Kettivig noch die ihnen in den legten Jahren übertragenen Tuch- 
lieferungen für einen Teil der bergijchen Armeen. Im Jahre 1811 
hatte die Regierung jedoch in dem zum ZuchtHaufe umgewandelten 
Werdener Abteigebäude eine Wollengarnipinnerei und eine Weberei 
für Leinwand, Gebild, Siamoijen und Mabras eingerichtet. Auch 
ließ fie hier fortan einen Teil des für das Militär nötigen Tuches 
weben. Damit entzog fie den Fabriten in der Stadt mehr und mehr 
eine legte lohnende Beihäftigung.*) 

Die Lage ber Textilinduſtrie wie auch der anderen Inbujtrie- 
zweige war, wie wir aus den vorangehenden Ausführungen er- 
fahen, jeit Beginn des Jahres 1811 eine derart ungünftige, daß ihr 
Ruin befiegelt jchien. Man kann es verftehen, da bie bergiſchen 
Fabrifanten fein Mittel unverjucht ließen, um eine ihnen günftige 
Löfung der Krifis herbeizuführen, und da nichts anderes übrig blieb, 
fo beichlofjen fie, ſich an Napoleon mit der Bitte um Einverleibung 
des Großherzogtums in Frankreich zu wenden. Denn folange Berg 
einen felbjtändigen Staat bildete, war an eine Erleichterung ber 
franzöſiſchen Prohibitivtarife nicht zu denken; alle dahinzielenden 
Vorſchläge der Induſtriellen, die von bem Grafen Beugnot und dem 
bergifchen Staatsminifter in Paris Grafen Noederer, die meit- 
gehendſte Unterjtügung erfuhren, wurden zurüdgemwiejen. Und 
warum? Die Antwort gibt uns ber franzöfiihe Generaldirektor 
der Zölle, Collin de Sussy, indem er ausführt: „Der von dem Kaijer 
angenommene und unverrüdt befolgte Grundfag it, alle fremden 
Fabrifate, die feine Staaten in ihrer eignen Induſtrie herſtellen 
fönnen, abzuweiſen.“) Ward dagegen dem Wunjhe um Ein- 

3) Gr. B., Handel und Gewerbe, Nr. 18, Fabrifentabelle unter Kettwig. 
2) Ebenda. Die Juhaber des Woll-Tranfitogefhäftes 3. und I. Waldt- 

Haufen in Effen befahten fi) ebenfalls mit Tudhhandel und der Einfuhr 
iöleliher Tücher, 

>) Gr. ®., Boligeibieettion, 363. — 3. A. Engels: Reife nad) Werben. 
S. 54. — Derfelde: Dentroürbigfeiten. &. 88. — Allg. Polit. Nadır. Jahr: 
gang 1812, Nr. 

+) €. Schmidt: Berg. ©. 390. gl. auch bie ‚Sentieniften ber ver: 
ichiebenen Fabrifftäbie, aufgeführt ebenda ©. 282 ff 
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verleibung die Gewährung zugebilligt, jo hatten mit einem Schlag 
die Fabrifanten den wichtigften Teil ihrer früheren Abjaggebiete 
wiedergewwonnen: das linfe Rheinufer, Frankreich, Italien, Holland, 
Norbdeutichland und den Tranfitverteht durch dieje Länder. 

Alle Vittihriften, die fortan von den Juduftriellen des Groß- 
herzogtums und von der Düfjeldorfer Handelsfammer an den Kaiſer 
Napoleon gejandt wurden, find auf den Ton gejtimmt, ben ber 
Maire Diedrih3 von Remſcheid in feiner Eingabe angibt:t) 

„Site, taujende von Fabrikanten und Arbeiter werfen ſich in 
den Kümmernifjen ihrer traurigen Lage zu den Füßen Ihres 
Thrones nieder. Alle begehren und erflehen das eine Wort ber 
Gnade: Bereinigung mit Frankreich. 

Diejes Wort, ausgejprochen von unjerm erhabenen Souverain, 
würde ber Talisman fein, der uns das Leben wiebergäbe. — Und 
welch ein Triumph! wenn Tauſende dankerfüllten Herzens, die 
Hände zum Himmel erhoben, Eure Kaiferlihe und Königliche 
Majeftät fegnenb preifen: 

„Heil dem Wieberheriteller bes bergiichen Landes! Heil unſerm 
Kaijer!" 

Nicht darf man als Verleugnung nationalen Bewußtſeins 
einen Schritt brandmarten, den bitterjte Not zu tun hieß. 

Die Gemwerbetreibenden der Fabrilſtädte Werden und Kettwig 
tamen aud) der Aufforderung des Elberfelder Handlungsvoritandes 
nad und unterftügten mit wiederholten Geldbeiträgen?) die im 
März 1811 umter Führung des Handelsagenten Siebel nad) Paris 
entjandte Deputation, die dem Kaiſer den dringenden Wunſch 
jeiner Untertanen im Großherzogtum vortragen jollte. Vergebens, 
die Abgejandten wurden nicht einmal vorgelafjen, denn alle Indu— 
ftriellen Frankreichs und namentlich die des linken Rheinufers er- 
Härten ſich gegen das Verlangen der Bewohner des Großherzogtums 
und betrachteten bie Einverleibung Bergs in Franfreid) „als eines 
der größten Unglüde, das ihrer Induftrie zuſtoßen fünnte." >) 

Auch die Hoffnungen, die man an den Beſuch Napoleons in 
Düfjelborf im November 1811 genüpft hatte, erfüllten ſich nicht. 
Berg blieb nad; wie vor eingefeilt zwiſchen Staaten, die ſich den 
Erzeugnifjen jeines Gewerbefleißes verſchloſſen. Die Bolizeiberichte 
des Jahres 1811,*) die von der üblen Stimmung des Volfes in den 
Sabritengegenden berichten, lajjen feinen Zweifel mehr darüber, 
„daß bei der in kommerzieller Hinficht jo äußerſt ifolierten Lage des 
Großherzogtum die inländifche Induftrie im Kampfe gegen den 
Drud der Zeit am Ende völlig unterliegen muB.) 

3%) ©. ®., Handel und Gewerbe, Nr. 22, I. 
2) A. ®., Caps. 4, Nr. 9. 
3) Ch. Schmidt, Berg. €. 402, Anhang E, Petition ber Kölner Handels- 

tammer. 
*) Gr. B. Polizeibireftion, Nr. 80. 
>) Bol. aud) ©. . Neblich, a. a. D., ©. 215, Karte Nr. 9. 
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Ganz unterlegen iſt vor allem die Seiden- und 
Sammetfabritation in Werben und Kettwig, Die zu 
Beginn ber franzöfiichen Herrſchaft auf 27 Stühle mit 48 Arbeitern 
geihägt wurde!) Sie arbeiteten auf Elberfelder Rechnung. 1808 
erwähnt Nemnich in jeinem Tagebuc), daß diejer Zweig ber Tertil« 
inbuftrie ganz unexheblich jei?) Die Sammetfabrif von Th. Wintel- 
mann zu Werden, deren jährliche Produftionshöhe wir noch 1809 auf 
8000 Ellen im Werte von 1350 Neic)stalern angegeben finden, 
wird jpäter nicht mehr erwähnt.°) Sie befam ihre nötigen Rohſtoffe 
aus der Schweiz. Bei dem Grade von Bolllommenheit, den dieſe 
Fabrikation in Frankreich erreicht hatte, war an eine Konkurrenz, 
zumal unter jo erſchwerten Bedingungen, gar nicht zu benten. 
Die Seiden- und Sammetweberei verjchwindet aus den beiden 
Städten oder wandert auf das linke Rheinufer aus.*) 

Verſuchen wir jet einmal auf Grund eines allerdings ſehr 
dürftigen und lüdenhaften Zahlenmaterial® ung ein Bild der 
Entwidlungder Tertilinduftrieindenfahren 
1806 618 1813 zu machen. Zu Beginn der franzöfiihen Herridaft‘) 
gab es in Werden 13 Tuchfabrifen mit insgefamt 39 Stüßlen, an 
denen 673 Arbeiter Veichäftigung fanden. Es wurden jährlich 
fabriziert: 

869 Stüd Tuch & 90 Ellen, alfo 78 210 Elfen, darunter waren 
100 Stüd Kafimir; der Wert der Zahresproduftion belief fih auf 
171 800 Reichstaler. 

An Zutaten und Materialien wurden verbraucht für 113 330 
Reichstaler. 

1808/09%) werben nur noch jieben bedeutendere Fabriken 
gezählt, die 600 Arbeiter beſchäftigen und jährlich 48 000 Ellen Tud) 
und Kafimie im Werte von 170000 Reichstalern fabrigieren. 

Der Wert der Ur- und Farbitoffe wird auf 100 000 Reichstaler 
angegeben. Dieje Zahlen illuftrieren wohl am beiten die enorme 
Steigerung der Rohproduftenpreife und, daraus folgend, die der 
fertigen Fabrifate. Dem während die Menge des fabrizierten 
Tuches einen Rüdgang von 30 000 Eiten aufweiſt, ift der angegebene 
Wert der Urftoffe und der fertigen Ware ftetig geblieben. Stellen 
wir einmal bei den Tuchfabrifanten, die 1805 mehr als einen Web- 
ſtuhl bejchäftigten, einen Vergleich an zwiſchen den Jahren 1805 
und 1812,7) fo finden wir folgende Ergebnifje: 

2) Siehe oben ©. 213. 
2) Tagebud) ©. 486 fi. 
>) A. 8, Statiftif der Munizipalität Werden 1808/09. Bericht vom 

10. Juni_1809, 
9%. %. Engels: Reife. ©. dl. 
;) Nach der Fabrifentabelle vom Jahre 1805, ſiehe Anhang VI. 
°) Or. 8., Handel und Gewerbe, Nr. 18. Fabrifentabelfe 1809. 
») X. W., Cops. 27, Rr. 2, Batentlifte 1812. 1812 ift bei Scholten und 

Qufes die Zahl der Arbeiter nich! angegeben, man fan aber ca. 15 auf einen 
Stuhl im Ducchfehnitt rechnen. 



Th. Scholten 10 | 10 2 | ca. 30 
Forftmann, Huffmann u. | 

Dehmer 6 | 190 3 25 
Th. Offerhaus 4 75 4 | ca. 80 
Gebr. Dules 4 63 1, ca15 
Schlöſſer u. Erlemeyer!) 4 75 — | _ 
Beter Tüfchen?) 2 30 | cas | m 
Johann Tüjchen 2 30 _ | = 
Easpar Wolff 2 40 — — 

Die vorftehende Tabelle zeigt uns deutlich, welchen Rüdjchritt 
diejenigen Werdener Tuchfabriten zu verzeichnen haben, deren 
Fabritate vorzugsweiſe im nördlichen und nordöftlihen Deutſchland 
ihre Abfaggebiete hatten. Die Jahre I812 und 1813 drüden weitere 
Fabrilanten zu einfahen Webern herab oder lajjen ihr Unternehmen 
völlig aufhören, denn eine Statiftif von Werden im Jahre 1814°) 
führt nur jehs Fabriten auf und zwar nur noch vier der 1805 ge» 
nannten, nämlich Foritmann und Huffmann, Th. Scholten, Gebr. 
Overhammt?) und Peter Tüfchen jr. Die beiden übrigen, Gebr. 
Wiefe und Heine. Burgardt, find Neugründungen. 24 Webftühle 
find in Betrieb, die Zahl der Arbeiter wird auf 240 beredjnet. 

Von Kettiwig einen ähnlichen Überblid zu geben, ift wegen bes 
mangelnden Materials leider unmöglih. Dort war der Umfang 
der Induftrie der gleiche wie in Werden, nur ragen hier aus 
der großen Anzahl Heiner und Heinfter Manufakturen, jogenannter 
Bajen, die beiden Fabriten von Gebr. Scheidt und Konr. Rombeck 
hervor, bie allein über 300 Arbeiter beichäftigten.‘) Die 
Entwidlung zeigt, da ja diejelben Bedingungen vorhanden find, 

3) 1806 trennen fich Schlöffer und Erlemeyer (vol. aud) Allg. Polit. 
Nacır. 1806, Nr. 83). Schlöffer wird 1812 nicht mehr erwähnt, Erlemeper 
ohme Degeichnung ber Zahl der Stühle und Nrbeiter. 

1812 führte Beier Tüfch as Gefchäft, der wohl die Manufaktur 
er feinigen wieder vereinigt hat. Zu beachten 

en meift im Sande, wohl auch) etivas na) Holland bebie 
tierte, nicht nach dem nördlichen Deutichland; fo ft auc) Tein Nüdgang des 
Sefchäftes zahlenmäßig zu belegen. Th. Offerhaus fegte nur in Berg felbit 
ab. — Der Umfang der Eifener Tuchtveberei vom Kirchberg — Hupffen 
wird manchmal als Kompagnon aufgeführt — blieb auch im den Jahren 
der franzöfiihen Herrihaft beftänbig; ihr Abjap beichräntte fid auf Berg. 
Der Wert besjährlihen Fabritates (1000 Ellen Tu) wird auf 2500 Rtlx. 
angegeben. Gr. ®., Handel und Gewerbe, Nr. 36. 

>) A. R., Caps. 4, Rr. 12. Handelsnachrichten. 
*) In ber Batentlifte 1812 wird Overhamm als gemeiner Fabrifant 

mit enen Tucmebftuhl aufgeführt. 
Gr. %., Statiftil Nr. 21 dom Jahre 1809. 
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dieſelbe niedergehende Tendenz wie in der Nachbarſtadt. 1809 
wurden in Kettwig 16 Tuchfabrifen gezählt!) — natürlich Fabriten 
im heutigen Sinne nur die beiden obengenannten Firmen — mit 
600 Arbeitern. Der Wert der jährlich hergeitellten 50 000 Elfen 
Tuch wird auf 160.000 Neichstaler angegeben, bie Unfoften der 
Fabritation, einfchlieflich Rohmaterial, Feuerung und Arbeitslohn 
auf 142000 Neihstaler. Im Januar 1811 wirb ſchon berichtet, 
daf einige Fabrilanten ihre Manufakturen auf das linfe Rheinufer 
verlegten,?) — die Folge des gejperrten Abjages nach Norden! 

Engel3, ber den Wert der Tuchfabrifation in Werden und Keit- 
wig „vor. ein paar Jahren“ auf 500.000 Neichstaler anfchlägt, 
glaubt 1813, daß er „beidem Verfall der Fabrilen und der Handlung“ 
nicht die Hälfte mehr erreiche.) 

Nachdem das Kriegsjahe 1813 einen völligen Stillſtand ber 
Tuchinduſtrie Heworgerufen hatte, nahmen die Werdener und 
Ketttwiger Tuchfabrifanten, jobald der Kriegsichauplag jenjeits des 
Rheines verlegt worden war, ihre alten Handelsbeziehungen zum 
Norden wieder auf. Die Braäunſchweiger Lichtmeſſe im Fahre 1814 
zeigte wieder das alte lebhafte umd geſchäftige Treiben, zumal die 
preußiiche General-Verwaltung der indirekten Steuern und Ab- 
gaben den weitfäliihen Provinzen zur Vegünftigung der Ausfuhr 
feiner Wollentücher nach den oftelbifchen Provinzen den Ausgangs- 
impoft auf 8%, vom Hundert ermähigt hatte.‘) Die weitere Durd- 
führung des mechanischen Fabritenbetriebes, verbunden mit den 
Fortjehritten der Landwirtichaft in der Veredelung der Rohwolle, 
förderten die deutſche Tertilinduftrie in nennenswerter Weile, 
fo daß ihre Erzeugnifje den belgiſchen, franzöfijchen und engliſchen 
Tuchen mehr und mehr Voden auf den beutjchen und ausländijchen 
Märkten abgewinnen konnten. - 

9, & D. dandel und Gewetbe, Rt, 18, Babritentabelle vom Jahre 

2) Gr. 8., Polizeidirektion, Nr. 80. Im Generalbericht der Poligei 
für den Monat Zamıar. — Anfheinend befindet fih aud Konr. Rombed 
unter den Austvanderern, denn twir finden ihn in der Patentlifte des Jahres 
1811 für Ketttig nicht mehr aufgezählt. Die Patentlifte nennt als veſiber 
von Tugmanufafturen und Kaufleute en gros: 

Godfr. Wilh, Scheidt und Joh. Wilh, Scheibt. 
Karl Hofmeifter, Sobdfr. Scheibt jr. 
Siegfr. Schneider, Joh. Tüſchen 

As gemeine Tuchfabrilanten werden aufgeführt: 
Peter Felbhoff, Ab. Röttgers, 
Gerard en, Fr. Löwenhagen, 
Fr. Steinfels, Jat. Engels, 
Eonr. W. Scheidt, Wiw. 3. Haumann, 
Hein. Nöttgers, Adam von der Tufen, 
‚Heine. Heintges, Dominikus Krings,” 
Herm. Buchholz. 

2 1 Snadl, Reile, &. 51. 
R €, XIV,E 
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Mit dem Geſchick der Tuchinduſtrie in der Eſſen-Werdener 
Gegend war das Los der Eſſener Tuhlragenjabritation 
eng verknüpft. Die Blüte jenes Gewerbes un die Wende des 
18. Jahrhunderts brachte auch diefem eine Zeit des Aufihtwunges, 
zumal die nicht unbedeutende Ledewerarbeitung in Eſſen den 
Kratzenfabrikanten das nötige Material — Leder bildete den Grund- 
ftoff ber Kratzenbeſchläge — leicht und billig liefern konnte. „Unter 
Krapenbejchlägen verfteht man bürjtenartige Blätter oder Band- 
ftreifen aus Leder oder aus einer dasjelbe erjegenden Zujammen- 
fegung von Gewebeftofflagen,?) in welcher boppeltichentfige, jtumpf- 
winkelig gebogene Drahtzähne in mehr oder minder großer Zahl 
und in beftimmter Ordnung eingejegt find, jo dab fie überall auf 
der einen Seite der Unterlage gleich weit hervorragen.“?) Die Draht- 
zähne wurden, da fie eine bejondere Elaftizität bejigen mußten, aus 
dem beften ſchwediſchen Oſemundeiſen hergeitellt. Das zur Her- 
ftellung der Zähne nötige Material bezug die Eijener Fabrik, die 
Eversmann?) uns 1803 nod) als „jehr bedeutend“ ſchildert, von ben 
berühmten Altena-Fferlohner Fabriken. Die Fabrifate, Kragen 
oder Kardätihen genannt, waren Hayd- oder Bandtragen, die in 
der Tertilinduftrie zum Paralfellegen KKämmen, Streichen, ragen) 
ber Gejpinnftfajern, namentlich der Baumwolle und Wolle, dienten. 
Der ganze Vetrieb war hausinduftrielle Tätigkeit; die einzelnen 
Krabenmacher bejorgten das Stechen der Löcher in das Leder, 
bas Zerſchneiden des Drahtes in Stüde von gleicher Länge, das 
Formen der Zähne und das Eindringen derjelben ins Leder, alles 
möühfame Xerrichtungen, die ftrenge Sorgfalt und Genauigfeit 
erforderten. Heute beforgt eine einzige Maſchine alle dieje Opera- 
tionen jelbfttätig hintereinander. Das Kämmen oder Krempeln 
der Wollfajern wurbe nod) fehr viel mit Handtraben ausgeübt, 
indem das Material jo lauge zwiſchen zwei mit Nraßenbejchlag 
verjehenen Brettchen geitrichen wurde, bis es gehörig glatt war. 
Allerdings hatten die größeren Tuchfabriten von Kettwig, Gebr. 
Scheibt und Con. Rombed, ſchon Strapmaichinen, die Erfindung 
der Dentich-Amerifaner Lewis Paul und D. Bourns, die Arckwright 
im Jahre 1878 bebeutenb verbeiferte, in Gebrauc.*) Bandfrapen, 
die in Eſſen nur jelten verfertigt wurden, waren für die rap oder 
Krempelmaſchinen beftimmt, bei denen die Aragdedel ein endloſes 
Band bildeten. 

Die Stodung im Tertilgeiverbe, die wir als eine Folge nament- 
li) der einfeitigen Unterftügung der franzöfifchen Juduftrie von 

» Die inwendung des „Aunftleders“ kannte man jedoch Damals noch nicht. 
) A. Kern: Die Krapeninduftrie. Im der Feftfhrift zur KNRVI. 

Hauptverfammlung des Vereins deuticher Ingenieure. Aachen 1895. — 
Velotv, Dammer, Hoyer: Tehnologiihes Lerifon, Bb. II. sub. Bandtragen, 
Keabenfabrifatian, Krempelmaihinen. 

. A N. Eversmann: Eifen- und Stabterzeugung. ©. 301. 
+) BU. Nemmich: Tagebuch. Bd. LI, ©. 186 ff. 
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ſeiten Napoleons und dann auch der Kontinentalſperre im Voran— 
gegangenen näher kennen gelernt haben, übte auch auf die Kratzen- 
fabrifation in Eſſen einen nachteiligen Einfluß aus. Seit 1804 
hatte man einen fteten Rückgang zu verzeichnen, der nur felten für 
Kurze Zeit unterbrochen ward.) Die Zahl der Arbeiter, die zu Beginn 
de3 neuen Jahrhundert3 jicherlich auf einige 40 anzunehmen üt, 
war 1807 auf 9 gefallen, hielt ſich dann allerdings während ber 
Periode ber franzöfiichen Herrſchaft in diefer Höhe?) Übrigens 
finden wir Kratzenmacher auch in den benachbarten Städten; fo 
wird in Ketiwig von Nemnic ein gewiſſer Gillet aus Verviers 
erwähnt, „der Kratzen in folder Güte gemacht, dab auch entferntere 
Tuchgegenden einen Teil ihrer Kragen bei ihm beftellten“.®) 

Den Nüdgang im Kratzenmachergewerbe veranſchaulicht ein 
Schreiben des Eſſener Meifters G. 2. Winterberg vom Juli 1810%): 

„Da mein Metier das Krapenmachen jeit mehreren Jahren 
wegen Stodung jehr vieler Baummwollen-Fabriquen ſehr jchlecht 
von ftatten geht, und dasjenige, was einem noch zu thun gegeben 
wird, beynahe nicht mehr die Hälfte des Verbienftes daran ift, was 
für 10 bis 15 Jahten noch der Fall war; zwar ſchmeichelt man fich 
immer von Tage zu Tage mit der Hoffnung auf beffere Zeiten, 
allein bis jegt jieht man noch gar feine Ausfichten zum Beſſerwerden 
ich darbieten, jondern im Gegentheil werden einem die häuslichen 
Beſchwerden von Zeit zu Zeit noch immer drüdender.“ Aus den 
ganzen weiteren Ausführungen erfieht man die Not des Hand- 
werlers, der durch die „widerwärtigen Zeiten, jo uns begegnet 
find", in feinem Bisher ertragreihen Schaffen gegemmt wurde 
umd der für fich und feine Familie mit einem durdjichnittlichen 
Tagesverbienft von nicht ganz 25 Stübern leben und davon noch 
viele Abgaben zahlen mußte. Und das gleiche, ja noch viel härteres 
Mißgeſchick traf zahlreiche feiner Mitbürger. 

In den Jahren nad) der Ternichtung ber franzöfiichen Vor— 
herrfchaft haben wir einen neuen Aufſchwung der Eſſener 
Krapenfabrifation zu verzeichnen: 1816 find in 11 Fabrifen 45 Ar- 
beiter bejchäftigt?); dann aber ging fie wieder zurüd, jo daß Devens 
1861 in Ejfen nur noch 4 Kragenmacer erwähnt.‘ 

3) Siege die Tabelle in Anlage IV. — Kern (a. a. D., S. 148) glaubt 
1812 in einem Brovet. de perfectionnement für M. Degranb zum erftenmal 
dem Ausdrud „Bandlragen“ zu begegnen. Die angeführte Tabelle zeigt, 
daf er jchon früher gebräuchlich war. 

2) Or. 2., Nommunaliaden, 240. Individuelle Aufnahme zur Familien 
tage. — RE, X, R, 14, Mutterrolfe ber Berfonals und Mobiliarfieuer 1812. 
RX Nemmich, a. a. D. Die beigiihe Krapeninduftrie zeigt eine 

frühe Enitwidiung, dal. J. 8. Renier: Histeiro de l'industrie drapiere au 
pays de Liege depuin e moyen-äge jusqu’& nos jours. Liüge 1881. 

tr. 30. 



VI. Handwerk und Gewerbe, Handel und Verkehr. 

Erftes Kapitel. 

Handwerk und Gewerbe. 

Nachdem wir in den vorangegangenen Kapiteln uns bes 
Näheren mit den bedeutenderen Induſtriezweigen des Eſſen— 
Werbenichen Gebietes beſchäftigt haben, bleibt noch die Darftellung 
des Gemwerbewejens, der Heineren Induſtriezweige, die in den beiden 
Stiftern erblüht waren, und endlich des Handels und Verkehrs 
übrig. Gerade auf dem Gebiete des Gewerbeweſens brachte bie 
‚Zeit der franzöfiihen Herrichaft eine durchgreifende Anderung: die 
Aufhebung der Zünfte und Amter durch das Dekret vom 
31. März 1809, das eine aligemeine Patentſteuer einführte.t) In der 
Blütezeit bes deutfchen Handwerks im 14. und 15. Jahrhundert Hatte 
in dem eng gejchlofjenen reife der Stadtwirtjchaft der eminent 
ſoziale Gedante des mittelalterlichen Zunftweſens „die gewerbliche 

Freiheit des Einzelnen im Intereſſe der Geſamtheit zu beſchränken, 
zu ſtreben nach der Bildung eines Mittelſtandes, in welchem jedem 
Gewerbetreibenden ein mäßiger, aber ſicherer Nahrungsſpielraum 
gewahrt bleibe",?) herrliche Blüten gezeitigt. Der Gedanke ber Ge⸗t 
werbefreiheit, bes freien Spiels der Kräfte, war ber damaligen Welß 
fremd. Die Mauern, welche die Städte umgaben, waren nicht bio, 
ihr Schuß, jondern erigeinen zugleich als das Sinnbild einer wei 
gehenden Abgejchloffenheit des ganzen gewerblichen Lebens inne!” 
halb der Ummalfung. „Die Stadtivirtichaft war ein im fich geſchloffe, 
ner, in der Hauptjache nur in ſich verfehrender Organismus. “2 
Anders aber gejtaltete fich das Wiriſchaftsleben, als die Ideenwelt 
von merkantiliftihen Grimdſahen durchſedt warb, in einer Zeit, 
da die erftarfende Fürjtengewalt an die Stelle der mittelalterlihen 
Stadtwirtichaft eine Stadt und Land umfafjende „Landeswirtichaft" 
zu ſetzen fich beitrebte. Bedeutete diefe Epoche auch nicht den Bruch 
mit dem emit in ſich gefeftigten und dadurch fo mächtigen Zunft- 
wejen, jo traten doch jegt, von den Candesherren wachgerufen oder 
begünftigt, „Manufalturen“ ins Leben, die vom Zunftzwange 
befreit waren. Und nun, mit bem allgemach ſich erweiternden 
Fabrifdetriebe, mit dem Fortfchritt auf allen Gebieten der Technik, 
ftellte fich jener Zwang als veraltet, unzeitgemäß, ja „gemein 
ſchaͤdlich· Heraus. Gierie fennzeichnet richtig den Niedergang des 
Zunftwejens, wenn er jagt, dab „die Genofjentugenden des Standes 

2) Gefepbulfetin für Berg. 
®) €. Otto: Das beutihe Handwert in feiner kulturgeſchichtlichen 

Entroidtung, Leipzig 1900. ©. 51. 
. Kaizl: Der Samt um Gewerbereform und —— 

in Bayern. i 780 i868. Schmollers Forſchungen. Bd. IT, 1. 
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in die entſprechenden Fehler umfchlugen, der Gemeinfinn in Korps- 
geiſt, bas Streben nad) Macht, Ehre und Anfehen der Genoſſenſchaft 
in egoiſtiſche Gewwinnfucht, der alte Bandwertsſtolz in Heinfihe 
Eitelfeit, die Ehrliebe in gejpreizte, oft nur der Selbſtſucht als 
Mantel dienende Ehrfucht, die Pietät für Sitte in leere Zeremoniell- 
fucht, die Abſchließung gegen das Unwürdige in engherzige Er— 
Hufivität, der Sinn für Vrüberlichfeit und Gleichheit in Konkurrenz- 
furcht und Brotneid, das lebendige Gefühl für das öffentliche Leben 
in den Partikularismus einer auf ihr Monopol pochenden Körper- 

ſchaft.“ Die Zünfte Hatten ihre Miffion erfüllt, fie mußten ihr 
baldiges Ende finden, denn was von ihrer einft ftarfen und nutz— 
bringenden DOrganifation am Ende des 18. Jahrhunderts noch da 
war, war nur „bie dürre formale Pedanterie veraltete Zunft 
formen“ (Kaiz), die ji) der neuen Entwidlung in Gewerbe und 
Induſtrie Hindernd in den Weg ftellten. Theoretiſch bahnten den 
neuen Weg Adam Smith und die Phnfiofraten mit der Begründung 
einer wiſſenſchaftlichen Volkswirtſchaftslehre; die Aufgabe, praktiſch 
diefe Ideen durchzuführen, übernahm die franzöfiihe Revolution, 
die mit Freizügigkeit, Sreiteilbarfeit des Grunddeſihes und mit der 
Sewerbefteiheit die Welt beglüdte. Doc) der Gedanke de3 „Laissez 
faire, laissez aller‘“ hatte auch in Deutichland Anklang und lauten 
Widerhall gefunden; eifrig ftritt man um Für und Wider der Dafeins- 
berecjtigung der gewerblihen Norporationen, und das Wider erwarb 
fich in diefem Kanpfe immer mehr Freunde. Die Smithichen Ideen 
Hingen aus all den Petitionen um Gewerbefreiheit wieder, die uns 
aus jener Zeit erhalten find. Intereſſant iſt hier eine Petition des 
Werdener Stadtmagiftrates und der Bürgerſchaft vom 30. Oftober 
1802 betreffs Aufhebung der „anmahlicen, Höcit ſchadüchen 
Schneiderzunft“,t) die uns zeigt, wie ſehr die allgemeine Stimmung 
gegen das Zunftwejen ſich richtete. Sie beginnt alfo: 

„Wenn nad) der einſtimmigen Überzeugung aller aufgeflärten 
Staatsötonomen der Zeitpunkt längjt vorüber ift, wo Zünfte zur 
Vervolllommmung der Künfte und Fabriten, ſowie zum Auffommen 
ber Städte nötig twaren, und die Erfahrung es lehrt, daß jie den 
Kunftfleih ebenſoſeht lähmen, als den Flor der Städte und Länder 
hindern, jo müfjen wir mit Grund eine fich uns hier aufbrängen 
wollende, von der Abtey begünftigte Schmeiderzunft um jo mehr 
aus unferm Haushalt wegwünfchen, da wir ohnedies noch brei 
Bünfte hier Haben, und bejonders die der Schneider im ſich ſowohl, 
als wegen ihres Einfluffes auf die Stadt und Vürgerfhaft hochſt 
verberblich it.“ 

In Werben herrjchte überhaupt ftrenger Zunftzwang. 2) Allein 
die Bürger der Stabt hatten im Stift, mit Nusnafme des Dorfes 

1) A. €, Acta Commissionis wegen der Zünfte und Junungen in den 
Stiftern Efjen, Elten und Werden. 1802, il 

2) 9. Kranz: Die Gilden und Amter der Stabt Werben. I. Zeil, 
Werd. Beitr. 1. 



3 — 

Kettwig und ber Honſchaft Vredeney, das Necht des feilen Ver 
taufes. Kein bürgerliches Gewerbe durfte auf dem platten Lande 
getrieben werben. Zu welchen Unzuträglichfeiten dieſes Handels 
und Gewerbemonopol der Werbener, Ketttviger umd Bredeneyer 
führte, das die Landbevölferung in wirtjchaftliher Abhängigfeit 
halten follte, zeigt das Beiſpiel des Landınannes Langenhorft, der 
von ber Werdener Schmiebezunft gehindert wurde, fein außerhalb 
der Stadt liegendes, neues Hammerwerk, das Hauptjächlich der 
Fabrikation von Kleineifenwaren dienen follte, in Betrieb zu jegen. 
Die Zunft berief fich babei auf ein Privileg, bas nur ſoichen Schmiebe- 
meiftern, die das Werdener Bürgerrecht erworben hätten, die 
Ausübung des Handwerks und ben Verkauf der fertigen Waren 
geftattete!) Einen weiteren Beweis, dab die Zunftprivilegien ein 
ſtarkes Hindernis für eine rege Entfaltung von Handel und Gewerbe 
darftellten, liefert der Streit des Wollgefchäftes Waldthaufen zu 
Eſſen mit dent Wollenamt wegen Bezahlung der Kleuttvage-Gelber, 
ber bie alten vorrechte biejes Amtes in einem recht ungünftigen 
Lichte erfcheinen läßt?) Am 15. September 1807 verkündet noch 
ber Ejfener Magiftrat „auf den protofollarihen Antrag der Amts- 
meifter de3 Schneiberamtes, daß ber Schneibergejelle Beter Augufto 
hieſelbſt nicht zunftmäßig, mithin unbefugt jey, in feinem Namen 
für andere zu arbeiten“. Dem Dawiderhandelnden wird mit einer 
Strafe von fünf Reichstalern gedroht.) Wir jehen alſo die alten 
Zunftftatuten noch in voller Kraft. Daß bei diefer engherzigen 
Zunftpolitit rechte Gewerbefreudigkeit in der Stadt nicht Herrichen 
tonnte, ift verftändlich, allerdings ift das Bild, das Juſtus Gruner 
von dem gewerblichen Leben unjerer Heimatftadt zeichnet, in ten» 
denziöfer Abficht recht grau in grau malt: „Die Induftrie geht nicht 
weiter, als zur Erſchwingung der Abgaben erforderlich ift; Fabriken 
wolten nicht auffommen und man hilft ihnen aud) von Obrigteits- 
wegen nicht auf. Nur wenige Kaufleute führen einen bedeutenden 
Handel. Das Gewerbe ift durch ftrenge Zünfte niebergedrüdt, und 
das gutmütige Volk verjintt über feinem politiſchen Tichten und 
Trachten in Cchwelgerei, Trägheit und Stumpfiinn.“+) 

) Die Eagungen des Amtes Iauteten (nad) G. Kranz, a.a. ©., Anhang V, 
©. 26 und Anhang XVI, ©. 42 ff): 

$ 12. 63 foll aud) feinen utuendigen Schmieden zum Nachtheil diejes 
Amptts Ihre wahr zum feilen Kauf herein zu brengen geftattet werden . . 

13. Ingleicyen foll auch frembben Jufommenben Meitern zu arbeiten 
nit geftattet werben, e3 jei Dan bad Sie nechft erhaltener Bürgerichaft und 
Gilden, aud zuvor des Ampttes willen nadı deren gelegenheit gebürlichet 
weile gemacht, und exmorsen, 

gl. auch W. Grevel: Geſchichte des Landfreifes Eifen. Eif. Beitr. VI, 

* Ei d. Waldthauſen: Geſchichte der Familie Waldthauſen. Eifen 1884. 
©. 

“) Ehener Allgemeine politifcie Nachrichten. Jahrgang 1807, Kr. 75. 
93. Gruner: Meine Wallfahrt zur Ruhe und Hoffnung. Branfe 

jurt a. M., 1802. ©. 24fi. 
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In der Zeit der franzöſiſchen Herrſchaft wurde durch eine Reihe 
von Delreten die ganze gewerbliche Produktion in andere Bahnen 
gelenkt. Zwar hatte die preußiſche Regierung ſchon an eine Auf- 
hebung der Zünfte gedacht, und dahin zielende Verhandlungen?) 
waren zuerjt mit den Werbener und Kettwiger Wolfen- und Tuch- 
macher⸗ Amtern angelnüpft worden. Es hat den Anjchein, als ob 
die preußiiche Verwaltung durch gütlihe Vereinbarung mit den 
einzelnen Korporationen zuerft bei den Gemwerben, die jih zu 
großen Induftriezweigen ausgewachſen hatten, den Zunftziwang 
hat abjchaffen wollen. In Kettivig verzichteten denn aud) im Mai 
1805 die Wollenweber- und Tuhmacher-Meifter freitvillig auf ihre 
Privilegien und jegten im Einverftändnis mit der Regierung ein 
Fabrifenreglement feit. Dagegen waren anfcheinend die Beratungen 
mit der Werdener Zunft noch nicht fo weit gebiehen, und das alte 
Antsftatut var in Geltung geblieben; dem noch Ende 1805 geben 
die Tucjfabrifanten ihre Meinung für oder gegen die Aufhebung ber 
Statuten Fund. Ein Teil war dagegen, weil durch ihre ſtrengen 
Geſetze der Woll- und Garndiebjtahl verhindert würde und vorder- 
hand es noch nicht an Arbeitern in der Stadt fehle (dies die einzigen 
Gegengründe!),?) dafür ftimmten die übrigen, weil bei der Aus— 
dehnung der Juduftrie auf das platte Land den müßigen Landleuten 
und Köhlern eine gutlohnende Tätigkeit geſchenkt würde, die zur 
gleich eine Verminderung des Spinnlognes mitbrädjte.?) 

Schneller und durchgreifender folgten die Mahnahmen*) der 
franzöfifchen Negierung, und das Endergebnis zeigte die Ungefähr 
lichteit eines vajchen Eingreifens. Durch das uns ſchon befannte 
Dekret über Einführung einer allgemeinen Patentſteuer vom 
31. März 1809 wurde die Gewerbefreiheit zum Grundjaß der Hand- 
werfer-Öejeßgebung erhoben; damit fielen alle Beſchränkungen 
der Gilden- und Zunftverfaffung.’) Um dem Erfindungsgeifte ein 
freies Feld zu öffnen und jedem Bürger die Früchte feiner Ent- 
dedungen und feiner Arbeit zu fihern, folgte am 3. November 1809 
das Dekret über die Erfindungspatente, Ein weiteres Dekret vom 
gleichen Tage vegelte die Verbindlichkeiten der Meiſter und Geſellen 
untereinander. Diejer Eriah wurde vervollitändigt durch das Geſeb 
vom 17. Dezember 1811, welches die Errichtung von Fabriten- 

2) €. W., XVII, 155 und 156. 
9A W, Caps. 4, Rt. 8, Fabtifentabeile 1805. 
3 Sen. Belt, Beilage zu Heft VTIL, ©. 

€ das Gejepbulletin für Berg 1809. 
Patentftener war eine jährliche und allgemeine Auflage zur Saft 

alfer derjenigen Individuen, bie in dem Umfange des Grofherzoglums Berg 
Handel, Gewerbe, Künfte und Handwerk trieben (Art. 2). Cie war in monat- 
lichen Naten im Voraus zu entrichten (Art. 4). Gin eingehender, genau 
ivesialifierter Tarif für die einzelnen Gewerbe tvard dem Delret beigefügt. 
Die altjährlich angefertigten Patentliften geben uns, fowveit fie erhalten find, 
ein ziemlich genaues Bild der Geiwerbetätigfeit jener Zeit. 
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gerichten (conseils de prud’hommes) zur Schlichtung von Streitig- 
feiten, zur Sicherung des Gebrauchsmuſterſchutzes u. a. m. verfügte. 
Weitere Maßnahmen zum Schuße des heimiſchen Handwerkes und 
Kunſtfleißes jegte der Code pénal (Straf-Geſetzbuch) feit, der 
am 1. Januar 1812 für Berg in Geltung trat.!) 

Daß die Aufhebung der Zünfte — allerdings mit Ausnahme 
der getroffenen Vereinigungen — allerfeits freudig begrüßt wurde, 
Täßt ſich nach den vorftehenden Ausführungen verftehen, wenn man 
ſich aud wundern muß, daß dieje alten Korporationen, die Träger 
des mittelalterlihen Handwerksweſens, fo ftill vom Erdboden 
verſchwanden. Die Polizeiberichte ſchweigen fich vollitändig darüber 
aus. Begreifen läßt fi diefer Vorgang, wenn man beachtet, wie 
drüdend und überlebt die Zunftverfaffung empfunden tuhrde. Die 
Beiten waren dahin, wo die Gilden und Zünfte nod) fo viel ver— 
mochten, dah man nicht wagen durfte, alte Mihbräuche anzutaften 
und darauf hinzuweifen?) Die Auflöfung aller gewerblicher Kor- 
porationen, die Liquidierung ihrer Aktiva und Paſſiva ging im 
Laufe des Jahres 1810 ruhig und ziemlid) glatt von jtatten, zumal 
der kaiſerliche Kommiſſär Graf Beugnot allen Präfelten eingejchärft 
hatte, bei der Neuregelung der Dinge vorfichtig zu verfahren. Durch 
ein Defret Beugnots vom 6. Mai 1811 wurde die großherzogliche 
Rechnungstammer zu Düfleldorf beauftragt, die Liquidation ber 
„früheren“ Zünfte zu Ende zu führen.?) 

In der Stadt Eſſen gab es zur Zeit der Auflöfung der Gilden 
und Zünfte folgende Vereinigungen:‘) 

1. Die Kaufgilde, die ji) in eine große und eine Heine Gilde 
getrennt hatte. Ihre Mitglieder Hatten allein das Recht, mit den 
fogenannten Kaufmannsgegenftänden, namentlic) mit Manufaktur- 
und Koloniahvaren, Weinen uſw. Handel en gros zu treiben. 

2. Die Fette Gilde, die das Recht des En-detail-Handels mit 
Kolonialvaren, jowie mit Ol, Seife ujw. hatte. 

3. An Intern gab es: 
1. Das Wollenamt. 
2. Das Bäderamt. 
3. Das Schmiedeamt. 
4. Das Schufteramt. 
5. Das Schneideramt. 
6. Das Schreiner- oder Ladenmaher-(Schäfter!)Amt. 
7. Das Hutmadheramt. 
) Gejegbulfetin. Art, 414 ff. 

2) Bol. den Streit der Firma Waldthaufen contra Wollenamt. 
») Gr. ®., Handel und Gewerbe, Nr. 79. — Präfettur-Aften des 

RHeimbepartements. Februar 1810, Mai 1811 
%. €, Acta Commissionis wegen Aufh._d. Zünfte 1902. — Fune- 

Pfeiffer: Geihichte Eifens. Mülheim 1848. ©. 154 ff. — Bifcher: Die 
Statuten ber früheren Gilden, Antter und Zünfte binnen ber Stadt Eien. 
€ji. Beitr. VIII, 1884. 

T 
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8. Das Tuchſchereramt. 
9. Das Leinenweberamt. 

10. Die Silber- und Goldichmiede-Zunft. 
11. Das Pelzeramt, endüch bie erft 1701 gegründete 
12. Chirurgen und Barbier-Zunft. 
Die genannten Vereinigungen beftanden, mit Ausnahıne der 

drei legten, jhon im 16. Jahrhundert. 
Im Stift Ejjen!) beftanden noch vier Zünfte, und zwar in der 

Stadt Steele eine Schmiebezunft (feit 1467), eine Gewand- und 
Wullenmeifterzumft (feit 1683)%) und eine Schufterzunft (feit 1751), 
welcher alle Meifter von Steele, dem Steelſchen Quartier (Frillen- 
dorf, Huttrop, Kray, Leithe, Rüttenfcheid) und der Bauerſchaft 
Stoppenberg angehörten, während die im gleihen Jahre privile- 
gierte Schufterzunft in Borbed noch die Meifter von Altendorf, 
Holjterhaufen, Frohnhaufen und Altenejjen umfaßte. 

Im Stift Werden?) gab es vier Amter, während den Gilde- 
meiftern der urjprünglichen drei Gilden vornehmlich die Über- 
wachung der Banngerechtiame der Bürgerſchaft oblag. Es waren: 

1. Das Wollenweber- und Tuhmader-Amt. 
2. Das Schneideramt. 
3. Das Schmiedeamt. 
4. Das Schufteramt. 

Dazu fommt im Dorfe Kettwig nod) eine Schufterzunft; das 
Tuchmaderamt war Hier jeit 1805 aufgehoben. 

Mit dem Ende des Jahres 1810 jind alle dieje gewerblichen 
Korporationen verſchwunden, fortan genießen Indujtrie und Hand» 
werk „die Freiheit des Handels, eingejchränft durch die Regulative, 
welche die polizeiliche Aufficht und das öffentliche Wohl erfordern.“ *) 
Manche der genannten Zünfte beftanden übrigens nur dem Namen 
nad), 3. B. das Eijener Wollenamt, denn tatjählic gab e3 „jeit 
fünfzig und mehr Jahren“ nur eine einzige beicheidene Tuchfabrit 
in Ejjen,®) daneben 1807 etwa 9 Wolfjpinner, deren Zahl 1812 auf 
2 zurüdgegangen war. Ebenſo hatte bas BPelzeramt feine 
Bedeutung mehr, desgleichen das Tuchichereramt. 1807 wird nur 
noch ein Tucjicherer in der Stadt erwähnt. Anders fteht es mit den 
übrigen Hauptgewerben, deren Bedeutung allerdings in der Zeit 

2) 9. Grevel: Die Statuten der früheren Amter und Gilden in ber 
Stadt Steele und im übrigen Hochftift Eifen. Efi. Beitr. VIIL. 

2) Vie Acta Commissionis (U. €.) führen dieje Zunft nicht mit auf, 
doch muß; fie noch beftanden haben, da jie noch 1799 erwähnt wird und von 
einer fpäteren Aufhebung nicht? bekannt it. 

5) Acta Commissionis im 1. 6, grexe in Cfj. Weite. VI, © 
— R. Kögichte: Werden in Werd. Leite. N, ©. 

*) Gr. ®., Handel und Gewerbe, Nr. 37. Su Ninifter bes Innern, 
Graf Neffelcode, an ben Aheinbep.-Präfelten am 31. Januar 1810. 

3) Ciche Streit Walbthaufen contra Wollenamt. Pie folgenden Zahlen 
find nach, Steuerrolfen von 1807 (Gr. ®., Tommunaljachen, Nr. 240) und 
1812 (R. €, X, K, Nr. 14) zufammengeftelft. 
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der franzöſiſchen Herrſchaft ſtark beeinträchtigt worden ift.!) 
So gab es in Eſſen 1807 1812 

Ber none une“ 4 34 
Schulter 2222. 31 25 
Schneider... 2... 28 15 
Leinewebr . 2.22... 15 9 
Eilber- und Goldarbeiter... . 12 10 
Schreiner, Schäfter, Drechfler . 44 21 

(Die Zahl der Schäfter war von 
11 auf 2 gefunten!) 

Schloffer, Schmiede, Feilenhauer, 
Zinngieher uw. 222... 67 4 
Butmader 2222200. 3 2 
CHlähter 2.0... 17 16 

Die Zahlen für Werden ftellen ſich faſt durchſchnittlich um die 
Hälfte und mehr geringer. Leider fehlt das Material, um denjelben 
Vergleich) durchzuführen. ebenfalls trat hier, wenn auch in ger 
tingerem Maße, ebenfalls eine Minderung de3 Handwerker- reſp. 
Gewerbeſtandes ein. Efjen war vor allem Kaufmannsſtadt: nicht 
weniger als 43 Kaufleute und 33 Krämer werben 1807 gezählt, 1812 
find die Zahlen auf 33 reſp. 25 gefunfen. Wir lommen noch ananderer 
Stelle auf den ausgebreiteten Koloniahvarenhandel der Eſſener 
Kaufleute zurüd. In Werden find 1811 nur jechs Ellen- und Spezerei- 
twaren-Händler genannt, ferner 12 Kleinträimer, von denen drei noch 
eine andere Beichäftigung als Kupferichläger, Zimmermann und 
Schentwirt hatten. Überhaupt ijt das ganze gewerbliche Leben in 
Eſſen ein bedeutend Iebhafteres als in den Nachbarftädten Werden, 
Kettwig und Steele. Die Bevölkerung des platten Landes bejchäf- 
tigte fi) naturgemäß, zumal da die Zünfte folange Zeit das Gewerbe 
in ben Städten monopolifiert hatten, überwiegend mit Aderbau; 
daneben finden wir jpäter eine geringe Anzahl Tohnweber und vor 
allem Holzſchuhmacher?) Auch die Ejjener wandten ſich bei der 
fortfchreitenden Etodung des Gewerbes zum großen Teil wieder 

1) Daf; der Rüdgang nicht die Folge eines etwaigen Herabfinfens der 
Vevöfterungsgiffer war, zeigen folgende fatififche Angaben der Eimvohner: 
zahl: 
Stade Offen Binde Steele Stadt Werden Torf Keinnig 
806 — 3681 1807 — 1397 1804 — 1807 — 13 
1810 208 1mID = 1a 1807 
1813 — 4000 1816 — 1472 1809 — 

1816 - 
Nad) Devens, Statifit des treiies Eiien für die Jahre 1859-61. 

Sfien 1863, ©. 57 ff. und Ör. 8., Nommimaffachen, Ar. 102 und 103. Budget 
der Mairie Werden und Kettwig 1809. 

2) 9. W., Lifte der Patentpilichtigen 1811, Cap. 27, Nr. 2.— C. Meyer: 
Geſchichte der Bürgermeifterei Stoppenberg. Effen 1900. 2. Aufl. S. 261 f. 

17 
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mehr dem Landbau zu, ben fie neben ihrem Handwerk, von dem 
fie allein nicht leben konnten, trieben.) 

Vor allem zwei Gewerbe hatten im Efjen-Werbenjchen Bezirk 
und in den Nachbargemeinden eine ausgebehnte Verbreitung 
gefunden: die Branntweinbrennerei und Lohgerberei.2) DieBrannt- 
mweinbrennerei wurde namentlich auf dem Lande getrieben; das 
gewonnene Produkt wurde zum Nleinverfauf in Schenten und 
Handlungen abgejegt, der Abfall fand bei der Viehfütterung 
Verwertung. Erportiert wurde nichts. Nach einer 1810 angefertigten 
Tabelle wurde in der Mairie Steele, dazu Rellinghaufen, Berger- 
haufen, Hinjel und Holthaufen gerechnet, an 26 verjchiedenen Stellen 
Kormbranntivein fabriziert. Die jährliche Quantität betrug 6552 
Maf im Werte von 1638 Neichätalern. In der Mairie Altenefjen 
wird die jährlich gewonnene Duantität Branntwein auf 27 Ohm 
im Werte von 870 Talern, in Kettwig auf 60 Ohm im Werte von 
1600 Talern angegeben. 

Die Lohgerberei und Lederbearbeitung war in ber Stadt 
Eifen?) zu einiger Bedeutung gefommen, zumal da fie einen Rüd- 
halt an der gleichfalls in Eſſen heimiſchen Tuchkragenjabrifation 
hatte. In der Stadt eriftierten zu Beginn der franzöſiſchen Herrſchaft 
fünf Zohgerbereien, von denen die des Lederfabrifanten Kuhlhoff 
— fie lag außerhalb der Stadt an der Stadtmauer, zwiihen dem 
Viehofer- und Limbedertor — und des Fabrifanten Hülsmann 
die bedentendften waren. Kuhlhoff und Hülsmann befuchten 
auch die Frankfurter Meffe, doch Hatten fie im Münfterichen 
ihre beften Abnehmer. „Zur mehreren Beförderung und befjeren 
Aufnahme der Lederfabriten“ hatte die preußifche Regierung im 
Jahre 1805 die Ausfuhr der rohen Häute und der Lohe aus der 
Provinz Kleve öftlic des Rheins, aus der Grafſchaft Mark und den 
Ländern Eſſen, Werden und Elten verboten, eine Maßnahme, die 

) R. €., Scct. II, B, 16. Schreiben einiger Eſſener Bürger an den 
Bröfelten vom Juni 1809. 

Sn. 8. Danbel und Gererbe, ı; 18. Tabellariſcet Rachtrag sur 
Fabritentabelle des Ar. Effen. ug. 

3) Stleinere Cohgerbereien fanden He noch in Steele (1), in Relling- 
Haufen (3), in Holthaufen (2), in Altenehien (7) und in Ketttwig (1). Rom 
fegterer wird im Dezember 1811 berichtet wie folgt: „Auf der hiefigen Loh- 
gärberei wurden ehedem gröheren Teils wilde Dchſen dame gegärbt, die 
jegt nicht mehr zu haben find, man gärbt daher bloß einheimische Häute und 
von diejen jährlich ca. 3—400 von Tchfen und Kühen und 4—500 von Ktälbern. 
Der Anfaufspreis ber erfteren ift im Durchichnitt 

9 Rihfe. p. Stüd, maht_ . .. .. - . 3150 Rthe., 
ber zweiten 1 Nihle. 6 Stbr. 49. 
und an Sohn wird hierzu erfordert ca. 15.000 

Pfund, p. Pfund 1 Athlr. 6 Stbr., 165, 
Der Antauf des Urftojfes würde hiernad 3810 Ahle. 

betzagen, Bon ben erferen wicb "5 zu Sohlen ud bie anbere Hälfte zu Dber. 
feber präpariert." Or. B.,a.a. ©. 
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zur Hebung ber Häuteverarbeitung in unſerer Stadt nicht un- 
weſentlich beitrug. 

In der Kuhlhoffichen Fabrik wurden damals jährlich 3000 
Kalbs-, Kuh⸗, Ochſen⸗, Pferde-, Ziegen- und Schafsfelle zu Leder 
verarbeitet, und ungefähr 500 Malter Lohe, das Malter zu 130 Pfund 
gerechnet, verbraucht. Der jährlihe Bedarf des Lederfabritanten 
Hülsmann belief ſich auf annähernd 2000 Stüd ſchwerer und leichter 
Häute und 300 Malter Lohe. Die Fabritanten Kugelmann und 
Huyſſen verwandten etwa je 600—700 Häute, während die Fabrik 
des Schiffer „armutshalber“ nicht mitzurechnen war. Det Jahres- 
bedarf ber Ejjener Lederfabrifen jtellt ſich demnach durchſchniitlich 
auf 6200 Häute und 1120 Malter Lohe. Die Häute wurden in der 
näheren Umgebung der Stadt, im Bergiſchen, Arembergijchen und 
im Münfterlande aufgefauft. Kuhlhoff bezog auch amerifanijche 
Häute über Holland ober Hamburg, bie allerdings in fpäteren 
Jahren, feit der jtrengen Durchführung der Kontinentalfperre aus- 
blieben!) Der Export ging, ſoweit das Leber nicht in den ein- 
heimifchen Kratzenfabrilen Verwendung fand, ins Bergifche, 
Mülheimfhe und Weſtfäliſche.?) ‚ 

In ben Jahren 1806 bis 1813 ift ein Rückgang der Leder- 
fabrifation zu verzeichnen, da das Einfuhrverbot von gelohtem, 
gegerbtem und verarbeitetem Leder, das für ganz Frankreich) mit 
Einfluß der einverleibten norbdeutfchen Gebiete galt, ben Fabriken 
einen Teil ihres Abjaggebietes nahm. Dazu fam das auf dem 
linfen Rheinufer geltende Ausfuhrverbot von Lohe, das bie Eſſener 
Fabrilanten nicht wenig genierte. Im Jahre 1810 war ſchon der 
jährliche Bedarf an Fellen auf 4450 im Berfaufswerte von 10 850 
Talern zurüdgegangen.°) 

Von Heineren gewerbliden Betrieben wären noch zu 
erwähnen zwei Eſſigbrauereien in Kettwig, in denen jährlich 500—600 
Ohm Eſſig im Wertevon 3000 Reichstaler Hergeftellt wurden, vier Bier- 
Brauereien und eine Seifen» und Lichterfabrit in Ejien. Lebtere 
war Eigentum des Ludwig Huyſſen, ſeit 1809 der Wittib Huyffen 
und des Joh. Chr. Ulrich, der feit 1812 alleiniger Inhaber blieb. 
Nach dem Bericht de3 Landrates von Buggenhagen bezifferte ſich 
das jährliche Prodult an grüner Seife, die im Lande ſelbſt abgeſetzt 
wurde, auf 400 bis 430 Tonnen, deren Wert auf 12000 Taler ver- 
anfchlagt war.‘) — Die Fabritate der Eſſener Dachziegelfabrit zeich⸗ 
neten ſich nicht durch beſondere Güte aus, wie aus dem Gutachten 

») Er. 8., Handel und Gewerbe, Nr. 6. Petition der Rotgerber der 
Stadt, * (Siegdepartement) vom 29. Januar 1813. 

) E. M., XVII, 157. 
Bi Gr. 8., Handel und Gewerbe, Rr. 18. Fabritentabelle, Nachtrag 1810. 
+) Gr. B., ebenda Rr. 67. — lg. Bolit. Rachr. 1809, Ar. 41; 1812. 

Nr. 24. — U. v. Waldthaufen: Beiträge zur Geichichte der Familie Hunffen, 
Düffeldorf 1906. S. 201. 
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des Architelten H. F. Freyſe hervorgeht!) — Endlich waren in 

Eſſen ſechs, in Alteneſſen elf, in Borbeck neun Getreidemühlen 
in Betrieb, ebenfoviel in Steele. In Werden find fünf, in Kettiwig 
drei von diefen Mühlen nachgewiejen. Olmühlen befanden ſich 
eine in Ejjen, je zwei in Borbed, Steele und Kettwig und drei in 
Werben?) 

Es ſei aud) noch eine Salfbrennerei zu Kleinumftand im 
Waſſerfaller Buſch genannt. 

Eingehendere Behandlung verlangen noch einige wichtigere 
gewerbůche Unterneymungen: die Herftellung von Papier, Viau— 
farbe und Alaun auf Werdenjchem Gebiet und die Fabrilation von 
Glas im Steelifchen. 

Im Stift Werden folf um 1500 die erſte Papierfabrik?) an- 
gelegt worden fein. Die Papiermühle an der Schleufe in Holiter- 
Haufen wird ebenfalls ſchon in alten Urkunden erwähnt. Cie 
war domain und wurde urjprünglich für Rechnung der Abtei Werden 
betrieben, dann aber an die Familie Vorjter verpachtet. Zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts war fie an Johann Adolf Engels in Erbpacht 
vergeben. Die franzöfiihe Regierung hob dieje allerdings auf, 
verlängerte dem früheren Erbpaͤchter aber in Anbetracht deifen, 
daß er „in feinem Face Talente zum Berbejjern und Nachahmen 
zeige",*) die Pacht auf unbejtimmte Zeit. Engels, der ſich aud) 
fhriftitelferiich betätigte,’) ftrebte eifrigft danach), jeine Fabrifate 
zu vervollfommmen. Schon hatte er auf Veranlafjung des Minifters 
Freiheren von Hardenberg, Kurators der Aabenie der bildenden 
Künfte zu Verlin, für fein Kupfertic-Bapier eine Anerkennung 
erhalten.) Seit längerem beichäftigte er ſich jegt mit der Her- 
ftellung eines rojtfreien Padpapiers, welches das engliihe, aus 
Birmingham kommende, erfegen follte. Auch Hier bficb ihm die 
Anerkennung nicht verfagt. 1810 urteilt der Präfelt des NHein- 
departements über eine eingejandte Probe: „Diejes, vorzüglich 
in Hinficht unferer Eifen- und Staplfabriten, wichtige Probult, 
üt ein nener Sieg, den die vaterländijcye Jndujteie über die enguſche 
errungen hat.“”) Am 6, April 1812 erhielt Engels auf jein Anſuchen 
ein Zertififat und im Oftober desjelben Jahres die endgültige 

Nr. 14. IR. €, XIV, E, Wr. 1m 
®) Gr. 8., Statiftit, Nı 
3) Devens, Statiftif, 

— 5%. U. Eversmann: 
mund 1804. ©. 103. 

9) B.%. Nemnich: Tagebuch einer der Kultur und Induftrie gerwidmeten 
Reife. Bd. IT, 488 ff. Tübingen 1809. 

°) Allg. Polit. Nacht, 1808, Nr. 32. 
%) W. Grevel, a. a. D., und J. U. Engels: 

Vorrede, ©. VILS. 
*) &r. B., Handel und Gewerbe, Nr. 6. 

{. — ®. Grevel: Landtreis Eſſen. &. 53 |. 
erficht der Eifen- und Stahlerzeugung. Dort- 

Reife nach Werden. 1813. 
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Patentierung, die ihm auf vier Jahre die Alleinfabrikation von 
roſtfreiem Padpapier aus Schiffstauen zuficherte.t) 

Daß der Ausſchluß der englifchen Konkurrenz — eine Folge des 
Berliner Dekretes vom November 1806 — dem Engelsſchen Unter- 
nehmen, das in feiner Art das einzige in weiten Umfreife war, 
Förderung brachte, beweiſen jehr fehmeichelhafte Briefe feiner 
Gejchäftsfreunde.?) Der Stahlfabritant Daniel Peres aus Solingen 
fchreibt unterm 3. Mai 1808 u. a., dah er des roftfreien Papieres 
jehr bebürfe, um fo mehr, „weil meine feinen Waren nicht anders 
als in bergleihen Papier verpadt werden dürfen und ohnverpadt 
nicht aufbewahrt werden können. Wie kommt es, daß Sie keine 
Anitalten treffen, Ihre Fabrit mehr zu eriveitern, um von ber 
jegigen Periode in mehrfacher Hinficht Nuten zu ziehen? Nun, 
wo aus England jehr weniges zu ziehen ift, jodaß man unfere 
Fabrifate Shägen lernt, warn fie mit innerlicher Güte auch das 
äufere Anfehn der engliihen an ſich tragen, jollten Cie ſich möglichit 
beeifern, auch das Ihrige beizutragen.“ Allerdings bei dem bald 
folgenden Nüdgang der bergiichen Stahl- und Eifenwareninduftrie 
konnte jich Engels nur beglückwünſchen, feinen Betrieb in Heinerem 
Umfange aufrecht erhalten zu haben.?) 

Eine zweite Heinere Papiermühle lag bei dem Haufe Scheppen 

in Fichlafen. Cie gehörte dem Freiherrn von Ritz und war 
dem Fabritanten Joh. Qangenbad) in Erbpacht gegeben.*) 

Die jährlihe Produktion der beiden Werke, die zufammen 
zwölf Arbeiter bejchäftigten, wird im Turcchichnitt angegeben auf 
1280 Nies Zeihen-, Schreib- und PDrudpapier, 16200 Pfund 
Pappendedel und 600 Baden Mafulatur im Gejamtwerte von 
60007000 Reichstalern. Der Wert der Urftoffe, wie Lumpen uſw. 
fteltte ſich auf 3000 Neichstaler.°) 

In biefem Zufammenhange mag auch die „Fürftlih Eſſen— 
diſche Hofbuchdruckerei von G. D. Bädeker“ erwähnt werden, 
der im Juli 1803 auch die vormalige Helwing’fce Univerfitätsbuch- 
Handlung zu Duisburg zufammen mit . A. Kürzel gelauft hatte. Die 
Buchdruckerei war 1738 von J. 9. Wißmann gegründet worden und 
1775 durd) Heirat an Zach. Vädeter, den Bater des oben Genannten, 
getommen. Der Drud, der, zumal feit der Erſchießung des Nürn- 
berger Buchhändlers VPalm am 26. Auguft 1806, auf dem deutfchen 
Buchhandel faftete und den eine jcharfe Zenfur noch verftärtte, 

1) Gefepbulfeting für das Grob. Berg, Oltober 1812, — 1817 erneuerte 
Engels bei, ber preufülcien Regierung das Patent. — Or. %., Handel und 
Gewerbe, Nr. 9. 

%) Gr. B., ebenda, Nr. 64. 
3) Engels gehörte mit zu den fünf Meifbetenerten der Mairie Werben. 
+) Allg. Bolt. Nacır. IBI1, 
>) Ör. B., Handel und —A Mor, Vericht Buggenhagens. — 

Die weitere Entwichung der Werdener Bapierfabrifation fiele bei Devens, 
Statiftil des Sreifes Ehen jür die Jahre 1859-61. Eifen 1863. ©. 191 ff. 
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beeinjlußte während der fieben Jahre der Fremdherrihaft auch 
das Bädelerjche Unternehmen in ungünftigem Sinne!) 

Dasin ber Gemeinde Heidhaufen, zurMairie Werden gehörig, am 
Hejperbad) gelegene Blaufarbenwerk?) war damals das einzige 
im weitlien Deutjchland. Es war im Befif ber Familie Offermann 
und ztvar bis 1810 der Witwe Joh. Chriſt. Offermann. Nach ihrem 
im Februar 1810 erfolgten Tode erbten ihre beiden Söhne das 
Berl, von denen jedoch der ältere Wilhelm Friedrich gemäß eines 
Übereinfommens mit feinem Bruder Karl feit April 1810 die 
Fabrik allein weiterführte.®) 

Die zur Bereitung der Blaufarbe nötigen Kobalterze wurden 
aus dem Sapn’ichen und Siegen ſchen bezogen. Aus dem rohen 
Erz wurde ein Oxyd bereitet, das, mit einerMifchung verglasbarer 
Subftanzen als Kiefel, Pottaſche und Arſenik gejhmolzen, ein Glas 
von fchöner blauer Farbe ergab. Dieſes Glas wurde zu einem 
jeinen Pulver zermahlen und fam unter dem Namen Smalte in 
den Handel. Smalte wurde bei der Ton- und Porzellanmalerei 
befonders in Holland angewandt, war aber auch zum Bläuen von 
Papier, Wäſche u. a. in allgemeinem Gebrauch, wo es heute durch 
das Ultramarin verbrängt it. Dementjprechend fand das Probuft 
des Werbener Blaufarbenwerfes auf den benachbarten Papier- 
mühlen und Bleihen, ferner im Hausgebraud) feinen Abjag; ein 
Teil wurde auch nad Holland, ins Brabantiſche, erportiert.5) 
Im Jahre 1809 wird die Jahresprobuftion ber Fabrif auf 600 Zent- 
ner im Werte von 18.000 Neichstalern angegeben; der Wert der 
Urftoffe ftellte ſich auf 15000 Neichstaler. Beichäftigt waren 
acht Arbeiter.) Nähere zuverläflige Angaben über bie Höhe des 
jährlichen Ertrages vor oder nad) 1809 finden fich nicht. Anſcheinend 
ift aber vorher die Arbeiterzahl Höher geweſen, da die Zahl „der 
von bem Werk erhaltenen Menjchen" im November 1806 auf 52 
angegeben wird. 1814 ift gegen 1809 bie Arbeiterzahl auf zehn 
geitiegen.’) Ein tiefgreifender Einfluß der allgemeinen Verkehrs- 
und Hanbelsftodung läßt fich hier nicht Tonftatieren.®) 

Die bei dem Abbau des Alaunfchieferflöges, das Durch das Stift 
Werden ftrich, gewonnene Alaunerde wurde in dem in Kleinumjtand 
am Hejperbach gelegenen Alaunmwerf „Aurora“ verarbeitet, 
als deſſen Eigentümer Kuhftoß und Komp. zu Gemarfe genannt 

h) 
in Effen. 

2 N Caps, IV, 3,8. Static Aoeniht ‚ein November 1906. 
») Allg. Bolit. Nachr. 806, Nr. 36; 1810, Nr. 14 und 21 
*) Heron de Villefosse: De ie "richesse minerale. — 1810. 
>) 5. X. Y. Eversmann: Überfiht. ©. 102. 
U. ®., Caps. IV, Nr. 9. Tabelle vom Rovember 1809, 

A. W. Caps. IV, Nr. 12. Handelsnachrichten. 
*) Nad) Devens, Statiftit, S. 192, war 1861 das Unternehmen feit 

mehreren Jahren auder Betrieb, 

** Zur Gejchichte ber Buchdruderei und des Verlages G. D. VBädeter 
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werben. [Aus 100 Pfund Erde wurden etwa vier Pfund Alaun 
gewonnen; da jährlich durchſchnittlich 20 000 Zentner Alaunerde 
verarbeitet wurben, jo belief ſich der Ertrag auf 800 Zentner Alaun. 
Die Berichte von’ 1809 und 1811 ftimmen völlig überein. Die Zahl 
der beichäftigten Urbeiter betrug etwa zehn. Der Alaun wurde 
ausichließlid im Innern des Großgerzogtums Berg zum Gebrauch 
als Beize in den Färbereien und Gerbereien, zum Leimen bes 
Papiers u. a. m. abgejeßt. 

Der Beginn der Glasfabrifationt) an der unteren Ruhr datiert 
vom Anfang des 18. Jahrhunderts. Sie wurde durch bie von der 
preußifchen Regierung in Königsſteele, auf märliihem Boden, 
geförderte Anlage einer „Königlihen Glas-Manufattur” angeregt. 
Die erite Glashütte im Hochftift Eifen war die Schellenberger 
Hütte bei Nellinggaufen (um 1740—1750 gegründet), als deren 
Beſitzer der Freiherr von Schell anzufehen ift, während bie des 
öfteren wechſelnden Inhaber die Anpächter waren. Anfangs der 
achtziger Jahre können wir nicht weniger als jech Hütten in nächſter 
Nähe zählen: die obengenannte 1723 gegründete Königsfteeler 
Hütte; die Schellenberger Hütte; die Heiſinger Porzellanjabrit 
auf Werbener Gebiet, mit der eine Glashütte verbunden war — 
jie war 1767 noch in Vetrieb, ftand jedoch feit 1784 jtill —; batin 
zwei weitere Glashütten in Königsfteele, nämlich die Hütte „Neu 
holland“, die 1803 einging, und die um 1780 gegründete Glashütte 
am „rend“; als jechite ift die neue Glashütte in Bergerhaufen 
zu nennen, als beren Bejiger Kajpar Mann erwähnt wird. Der 
Umfang aller diefer Anlagen blieb ein, obwohl die Glasmacherei 
in der Ruhrgegend alle Bedingungen für einen günftigen Betrieb 
vorfand, namentlich ihre Grundlage, die Kohle. Der Grund ihrer 
trogdem nur kurzen Erfolge lag in dem mangelnden Betriebstapital, 
ein Umftand, der auch den häufigen Wechſel der Inhaber erklärt. 
Die überaus ſcharfe Konkurrenz, welche die Werte einander machten, 
trug ebenfalls nicht zur Förderung der einzefnen Betriebe bei. 

Zu Beginn der franzöfiihen Herrſchaft wurde im Stiftsgebiet 
nur nod) auf zwei Hütten gearbeitet: auf ber alten Schellenberger 
Glashütte unter der Firma Neuhaus, Bubde und Komp. und auf 
der „Neuen“ Glashütte in Bergerhaufen, die 1809 nad} dem Konkurs 
der Gejchwifter Mann in den Beſitz der Firma Kortmann und 
Nottebaum überging. Die Fabritation auf der leptgenannten Hütte 
wurde in nur geringem Umfange aufrecht erhalten und hörte an— 
fcheinend mit dem Jahre 1813 völlig auf) da das Einfuhrverbot 
jeglicher Glaswaren, das für Frankreich jeit 1791 galt, mit bem 
Jahre 1811 neben dem linken Rheinufer auch Holland und Nord 
deutfchland dem Vertriebe der heimiichen Erzeugniffe verſchloß. 

D ®. Grevel: Die Steeler und Schelfenberger Glnshütten. Ef. Veitr. 
XVII. 1906, 

3) Allg. Polit. Nacht 1813, Nr. 86. 
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Dagegen war — darüber beſchweren ſich die Eſſener Glasfabrilanten 
mehrere Male — den Händlern jenſeits des Rheins der Ankauf von 
Glasſcherben zum Nachteil der bergiſchen Fabrilen im Großherzog⸗ 
tum geftattet!) Allerdings dürfen wir bei der immerhin vorwiegend 
lofalen Bedeutung ber Heinen Hütten dem Verbot feinen allzu 
großen Einfluß zuichreiben. Bei der allgemeinen Handelsftodung 
Tonnte auch die Glasbläferei feine Fortichritte machen, zumal der 
Mangel an barem Gelbe drüdend auf der ganzen Vevölterung lag. 
Im Jahre 1811 fand ſich bei der Werjteigerung der tönigsfteeler 
Hütte „Neu-Holland“ fein einziger Käufer, der die von den 
Interejjenten geforderte Summe geboten hätte?) Berhältnismäßig 
am beiten jtand fich immer nod) die alte Schellenberger Glashütte, 
die an dem Freiheren von Schell einen Rüdhalt Hatte. 

Im November 1809 wird das jährliche Prodult der beiden 
legten Sashütten, die zufammen 32 Arbeiter beſchäftigten, auf 
200 000 Flajchen, 300 Kiſten Feniterglas und 5000 Stüd Apothefer- 
gläfer im Gefamtwerte von 10000 Reichstalern angegeben.>) Größere 
Bedeutung gewann diefer Induſtriezweig für unjere Heimat erft, 
als er, auf eine fapitalfräftigere Grundlage geftellt, ſich zum Groß⸗ 
gewerbe ausgeftaltete und die verfchiedenen Unternehmen in einer 
Hand vereinigt wurden. 

Zum Schluß; diefes Abfchnittes mag ein Überbfid der Berufs- 
verteilung der Bevöllerungꝰ) in den einzelnen Mairien des für uns 
in Betracht kommenden Gebietes hier Platz finden: 

— äte |. A |, fe | Handels | Yand- | Ader- 
ee | leute merfslente Dauer 

Eſſen ı | 9 31 94 | 318 
Steele . 6 3 74 202 

7 | 10 1 2 u 
Borbed 14 I 16 2 18: 
Kettroig 7 1 18 17 169 
Werden 9 - 31 27 360 

Zweites Kapitel. 

Handel und Verkehr. 

Die Betrachtung des Handels und Verkehrs in den beiden 
ehemaligen Stiftsgebieten Ejien und Werden führt uns zur Dar- 

N. Zeyß: Die Entftehung der Handelstammern und bie Induſtrie 
am Niederrhein während der franzöfichen Herrſchaft. Ein Peitrag zur 
Wirtihaftspolitif Napoleons I. Leipzig 197. ©. 95. — Gr. B., Handel und 
Gewerbe, Nr. 18. Anmerkung zur abrifentabelle vom November 1809. 

®) Allg. Polit. Nacır, 1811, Ar. 51, 62. 
>) %. 2t., Zach 50, Kabrifenjachen betr. 
+) Gr. 8, Handel und Gewerbe, Nr, 14. 
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legung der Wirfungen des Dekretes vom 8. September 1807, das 
dem inneren Handel des Großherzogtums Verg freie Bahn jchafite, 
indem es alle Zollanftalten auf den Grenzen der einzelnen Landes- 
teile und Provinzen, die das Großherzogtum bildeten, ſowie alle 
Bollprivilegien aufhob. Fortan fielen die Staatsgrenzen mit den 
Landesgrenzen zufammen, an welchen nad einem einheitlichen 
Bolltarif die Abgaben zu Gunften der Zolllaſſe erhoben wurden. 
Nach der Einverleibung der Territorien Münfter, Mark, Lingen, 
Tedlenburg, Dortmund, Limburg, Lippftadt und Rheda wurden 
auch) dieſe Gebiete durch ein Defret Napoleons, d. d. St. Cloud, 
10. September 1808, mit in das bergijche Zollgebiet einbegriffen.!) 

Diefe Verfügungen, die für den inneren Handel des Große 
herzogtums von großer Bedeutung waren und feiner Induſtrie 
bei einer günftigeren Lage des Welthandels ungeahnte Impulſe 
hätten gebenfönnen, hatten einen bejonderen Einfluß; auf die Stadt 
Eſſen, einerjeits auf ihre Finanzverivaltung, dann aber namentlich 
auf ihren Handel und Verfehr: jie veranlaßten nämlich eine gründ- 
liche Reform des ſtädtiſchen Aceiſe-, Zoll- und Wagegeldes. 

Seit altersher bejah die Stadt Eſſen als ein hergebrachtes 
Necht, neben einem Wege- oder Chaufjeegelde, das für die Unter- 
haltung der Kommunalwege und der Landſtraßen bejtimmt tvar, 
auch eine Acciſe und ein Umgeld (Ungelt) innerhalb der Stadt- 
friedpfähle zu erheben?) Die Einnahmen der Aceife, denen auch 
die der Getreide- und Bierjteuer, der Schlachtiteuer und der Abgabe 
von eingehenden Getränfen zuzurechnen find, bildeten zufammen 
mit dem Zoll- und Wagegeld die vornehmſte Stüge der fombinierten 
Accife- und Kämmerei-staffe, Einkünfte, bie diefe mit alten ftäbtifchen 
Schulden belatete Kaffe dringend nötig hatte. Die preußiſche 
Regierung hatte ſchon eine Reform des ſtädtiſchen Accije-Wejens 
ins Auge gefaßt, war aber bei der kurzen Dauer ihrer Herrichaft 
in den Anfängen jteden geblieben.) In Werden und Steele kannte 
man die Accife garnicht; hier brachte man die Beiträge zur Landes- 
fteuer durch direfte Abgaben auf, jogenannte „Ausichläge* aufliegende 
Gründe und Gebäude und Feuerftättengelder.‘) Das nicht zu 
hoch berechnete Pflaftergeld*) der Stadt Werden, von deſſen Zahlung 
übrigens die Eingejejenen desplatten Landes und der Stadt Werden 

?) Scotti: Sammlung der Gejege und Verordnungen der Herzog“ 
tümer Jülich, Kleve, Berg und des Grofherzogtums Berg vom Jahre 
1475—1815. Düfleldorf 1821. Nr. 2080 und 3019. 

2) Funfe-Pfeiffer: Geſchichte Eſſens. S. 145. 
3) dr. Körholz: Die Cälularifation und Organifation in den prouß. 

Snefcpäbigungslänbern Eifen, Werden und Elten 1802—1806. Nünfter 1907. 
©. 73. 

) Ibidem ©. 71. Über die Reform der direften Steuern unter franz. 
Herrſchaft, val. Eh. Schmidt: Le Grand-Duch6 de Berg. Paris 107. ©. 46 fi, 
und 287 ff. 

°) A. ®., Städt. Pilaftergeld 1804/13. Caps. Br. 
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befreit waren, laſtete wenig auf dem geringen Durchgangsverkehr; 
die Einnahmen dienten vor allem zur Inſtandhaltung der Chauſſeen. 
1806 wurde e3 um einen Stüber pro Pferd erhöht,t) die Mehreiri- 
nahmen follten zum Ausbau der ins Vergiſche führenden Chaufjee 
verwandt werden?) Dab übrigens mit dem Ausbau der Ver— 
bindungen Kettwig— Werden—Ejjen, Werben— Elberfeld ein 
regerer Verfehr über Werden ſich entipann, zeigen die bedeutend 
erhöhten jährlichen Pacht-Erträgniffe. Eine wichtige Einnahme 
bildeten bei der Hier und in der Umgebung Werdens noch ſtart 
aderbautreibenden Bevölferung die Abgaben der Kalkfuhren, 
bie ſich allerdings, feit zum Düngen ber Mergel bevorzugt wurbe, 
verminberten.?) 

AS im Jahre 1808 in Werden Erhebungen wegen Einführung 
einer Accife ober eines Oftrois angeitellt twurben, war ber Magiitrat 
gegen dieſe Neuerung, „weil die Stadt wegen ihrer örtlihen Be— 
ſchaffenheit, indem ein großer Teil davon nicht einmal mit einer 
Mauer umgeben, zu einer Natural-Accife nicht geeignet fei.“*) 

In der Stadt Eſſen beftand dagegen, wie wir ſchon oben dar⸗ 
legten, „ſeit unvordenflihen Zeiten“ eine Acciſe, die jih in eine 
Reihe von Abgaben teilte: zum Teil war es eine eigentliche Kon» 
fumtions-Xecije, zum Teil ein Zoll- und Wagegeld, enblid, faite 
man darunter noch eine Reihe von Abgaben der Gemwerbetreibenden 
zufammen, wie das Kaftengeld der Kaufleute, bie Flintenlauf-Accife 
der Gewehrfabrifanten, die bejondere Abgabe der Branntwein- 
brenner, die erhöhte Abgabe vom Gemahl beim Malz der Bier- 
brauer, die doppelte Fleifchaccife, welche die Metzger und Fleiſcher 

%) Den Zac 90 1806 fie Bei ©, Blhage: Ehronil ber Stadt Werben. 
Düffeldorf 1987. ©. 180. Der neue Tarif lautete: 

Won einer Xacre mit Norn oder Half gelaben von jebem Pferd 2 Stbr. 
Bon einem Wagen aber mit Korn oder Kalt geladen . . . % 
Son, einem bucchfahrenden Wagen mit Stroh, ohne Uinterichieb 

wieviel Pferde dafür gefpannt find . . 
und für eine Narre Stroh wie vorhin . . . - 
Bon einem fojen oder Kaufmannspferb 
Bon einem Ochfen oder (einer) Auf. . . 
Zon einem Kalb, Schaf, Schtoein oder (einer) Ziege 
Von einer Chaife mit einem oder zwei Pferden 
Bon einem vierräderigen Wagen... . . . 5 

2) Die Einnahmen waren gering und beliefen fid) in den Zaren 1798 
Dis 1803 auf dur 20 Rtlr. 30 Stor. gleich 62 Franfs 82 Ems. pro Jahr; die 
Verpachtung brachte aber 1804 das Doppelte, weil man glaubte, bald eine 
Ehauffee auf Elberfeld zu erhalten. Dan fieht, welche Bedeutung für den 
Werdenichen Tranfitvertehe biefer unter ber frangöfifchen Regierung faft völlig 
ausgebauten Verbindung beigemefjen wurde. 

°) Durd) Verfügung vom 3. April 1841 wurde die Erhebung des Werbener 
Vilaftergeldes gemäß $ 9 der gl. Preuß. Verordnung vom 10. Juni 1838 
aufgehoben. 

)A W., Accife und Steuerfachen 1809/10, Caps, 27, Nr. 1. 1809 
ichfajen die biesbezügfichen Verhandlungen ein, ohne fpäter wieder aufe 
genommen zu. Werden. 
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vom Schlachtvieh entrichteten, kurz eine Art Gewerbeſteuer ober 
Nahrungsgelder. Die Summen, die hierdurch der ſtädtiſchen 
Acrife- und Kämmereitaſſe zufloſſen, waren nicht gering,t) und man 
lann e3 verſtehen, daß dem Eſſener Magiftrat viel daran gelegen 
war, fid) dieſe „Soldgrube, dieſe alferreichite und auch politefte, 
bilfigfte und nüglichfte, ja ganz nötige Kollefte, die aljo zwiefacher 
Ehren mert”,?) nicht ſchmälern zu laffen, zumal die Einnahmen 
taum reichten, die Zinſen ber ungeheuren ftäbtiichen Schuldenlaſt 
zu beden. 

Das obengenannte Dekret des Großherzog Joahim dom 
8. September 1807 beeinflußte nur wenig die Erhebung ber ftäd- 
tiſchen Acciſe. Wenn es auch alle inneren Zölle aufhob und zwar, 
wie es im Art. 1 heißt, unangejehen der Freiheiten, welche gewiſſe 
Städte zum Nachteil der übrigen Untertanen des Staats und des 
öffentlihen Schatzes allenfalls bis hierhin fortwährend genofjen 
haben möchten, jo glaubte der Minifter des Innern, Graf von 
Neſſelrode, doch nad) Bericht de3 Zolladminiftrators, daß das in 
Eſſen erhobene Accije-, Zoll- und Wagegeld, wenn aud unter bem 
veränderten Namen „Aceife- und Stadtpflafter-Geld“, fortbeftehen 
tönne. 63 ſei ja die befagte Abgabe, des auf eine verjchiedene 
Sache deutenden Namens ungeachtet, boch im Grunde nichts anderes 
als eine Accife-Gerechtiame zum Behuf der Kommunal-Ausgaben 
und hauptſächlich ein Pflaftergeld.’) Demgemäß wurde e3 bei dem 
alten Tarif mit geändertem Namen gelafjen.*) 

Doch im gleichen Jahre noch begannen neue Verhandlungen, 
die zu einer völligen Umgeftaltung de3 Ejjener Acciſe- und Pflajter- 
geldes führten.) Als Ende 1808 der Geheime Kriegs- und Landrat 
von VBuggenhagen um bie Bewilligung einer dreijährigen Ver— 
pachtung der Ejjener Accife-Abgaben einfam und zugleich die be— 
treffenden Tarife und Akten einjandte, da wurde nicht nur die uns 
bedingte dreijährige Verpachtung mit Hinweis auf die zu erwarten» 
den Änderungen der Landesverwaltung und des Finanzweſens 
abgelehnt, ſondern die Erhebung der Acciſe in jeitheriger Art über- 
haupt beanftandet, da „die Mittel, welche dort (sc. in Eſſen) aufs 

%) X. G., Rechnungen ber fombinierten Aeciſe- und Känmerei-Kaffe 
anno 1804 ff. Die Einnahmen beliefen ſich (abgejehen hier vom Chauffer- 
und Barciere-Gelb): 

Trinitatis 5082 Nihle, 39 Stbr. 8 Pf. 
n 485 „370. ” 

1 Juni bis 31. Dez. 
1. Jan. bis 31. Des. 
1. San. bis 31. Dez. 1809 
(= 9158 Frants 53 Ctms.) nad) „eitimähjgens Gelbe. 

aensn 1agrhedie Galtgrube in er Wecie;..„" non Chriftian Teutophilus. 
Bert 

*) Gr. 8., Steuern, 166. Entſcheidung vom 8. Febuar 1808. 
+) Eiee ben Tarif in Anlage IX. 
>) &r. 8, ommunaljachen, 189. 

„9 
a4, 12. 3» 

7; 
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geboten werden müſſen, die ſtädtiſchen Bedürfniſſe zu decken, 
nicht mit den allgemeinen Regierungsmaximen, nicht mit dem 
Ab gaben · Syftem des Staates in Konflift fommen dürfen.“t) 
Gewiß, manche Beſtimmungen«der Acciſe-Ordnung hatten ihre 
Berechtigung nur in jener Zeit, als Eſſen noch als freie Stadt und 
Heiner, iſolierter Staat beſtand. Preußen hatte fie nur vorläufig 
bis zur geplanten Einführung feines Aceiſe-Syſtems beftehen 
laſſen. — Jetzt hatte wiederum ein Defret des neuen Landesherrn 

Napoleon vom 10. September 1808, gejtüßt auf die früheren Er— 
laſſe des Großherzogs Joachim, alle Accifeabgaben, die auf dem 
imnern Verkehr der Waren hajteten und die nicht zum Unterhalt 
der Brüden oder Wege bejtimmt waren, gänzlich aufgehoben.?) 
Das Effener Zoll» und Wagegeld bedeutete aber nichts anderes als 
einen Eingangs-, Durchgangs- und Ausgangsimpoft, der mit dem 
landesherrlichen Zollſyſtem unvereinbar war. Soweit allerdings 
dieje Abgaben ein Pilajtergeld daritellten, tonnten fie nach ber Anficht 
des Minifters des Innern Grafen Nefjelrode den Ejjenern zuge- 
ftanden werden; auch die Aecife von Wein und Getränten, die 
Getreide- und Bier-, jowie die Schladht-Steuer wurden von ihm als 
zulällig bezeichnet, wenn auch mit einigen Einfchränfungen, die 
durch die veränderten Unftände jelbftverftändlid, waren.*) Cbenjo 
tonute bie franzöfiiche Regierung nach ihrem Grundfage, daß alle 
ftäbtifchen Eimvohner, die ſich der gleichen Nechte erfrenten, auch 
den gleichen Pilichten unterworfen fein müßten, die bisherigen 
VBefreiungen von den Accife-Abgaben nicht mehr dulden.*) Cie 
wurden im Fahre 1810 aufgehoben.) 

Die eingehenden Beſtimmungen über die Umänderung der 
Eſſener Accife, die der Minifter Graf Neffelrobe in feinem Schreiben 
vom 12. Dftober 1808 vorgejchrieben hatte, ftießen jedoch auf den 

energiichen Widerftand des jtädtiichen Magiftrates, auf deſſen Seite 
ſich aud) der Sandrat von Vuggenhagen ftellte.") Andererjeits 
verlangte num die Kaufmannſchaft im Hinweis auf das kaiſerliche 

1) Schreiben des — Nefielrode an den Landrat von Buggenhagen 
vom 12. Oftober 1808. D. 

2) Gejepbultetin für as Srohh. Berg. 
>) gl. das interimöftiiche Negulativ, Anlage X. In Abſchnitt IIT, $ 1 

tonute natürlich die Scheidung zwiichen vranntwein vom Auslande md 
anderen Kgl. aten nicht bleiben. Sie war eine der preußiſchen Accife, 
welche zugleich Staatsabgabe war, entlehnte Bejtimmung, die allgemeinen 
Stantsrüdjichten entiprungen war. Die Aceiſe des in Eſſen eintommmenden 
Vranntweins, aufels uf. ohne Unterjchied wurde fortan auf 2 Rilr. 
30 Sthr. per Ohm jeſtgeſet 

) Die Lifte der Vefreiten nach dem Vergleich von 1739 in Anlage NT. 
°) Or. 8., tommumaljahen, Ar. 190, Bericht des Arcondifiements- 

Wräfetten v. Sonsjeld au den Präfelten des Rheindepartements von Borfe 
vom 18. Juni 18I1. 

 Ör. B., Nonmmunaljahen, Nr. 189, Buggenhagen an Neſſelrode, 
30. November 1808; 9. Dezember 1808. 
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Defret vom 10. September 1808 und auf die vorgenannte miniſteri— 
elle Verfügung die Aufhebung der Aecife. Der Magiftrat hob 
inmer wieder die finanziellen Bedenken hervor: falle die Acciſe 
weg, jo müffe die Kämmereifafje ſich infolvent erflären, denn es 
ginge nicht an, den Ausfall durch Beinahme-Duanta, bie auf die 
Bürgerjchaft verteilt würden, zu deden, wie es ber Minifter vorge— 
ichlagen habe. Die Bürgerjchaft fönne bei der Stodung des Handels, 
bei der Unannepmlichfeit in der Anbringung der ſich häufenden 
bergijchen Grofchen,!) bei Zahlung der Grimdftener und der Familien» 
tage und beiden eigenen, fajt durchgehends hochſtehenden Bedürfniſſen 
füglich nicht viel geben. Im übrigen nahm man auf einen Beſchluß 
des Finanzminifters vom 18. Oftober Bezug, nad) dem Gemeinden, 
die durch die Aufhebung der Acciſe Schaden erlitten, das 
Einſpruchsrecht zuftand. Graf Beugnot, der Vertreter des Kaiſers 
im Großherzogtum Berg, juchte eben immer zu mildern, wo €8 
nur anging, um die Untertanen mit der neuen Regierung zufrieden 
zu stellen. 

Das Fahr 1809 brachte feine Klarheit; die Kaufleute, vor allem 
ihre Bertreter, die Gildenmeifter, drängten den Magiftrat zur Auf- 
hebung der ihnen unbequemen Abgaben?) Die Stadtverwaltung 
aber wollte es beim alten laſſen, wenigitens bis zur Regelung ber 
Einführung einer neuen Accife, des Oftrois, der durch ein kaiſerliches 
Defret?) den Städten und Gemeinden zugejtanden worden war. 
Diefen Zuftand der Ungewißheit machte man ſich von Seiten der 
Bürgerjchaft zu Nupe; ein reger Schmuggel entfaltete ſich, Hinter- 
ziehungen von Accifeabgaben wurden in großem Maße verübt, 
ſodaß die ſtädtiſchen Einnahmen immer mehr fanten. Man jah ſich 
deshalb doch veranlaft, zur Dedung der Gemeindelaften Beinahmer 
auanta auszufchreiben, weld)e die ohnehin durch die direkten Steuern 
ftarf belajtete Vürgerfhaft unzufrieden machten. 

Um endlich allen Beſchwerden, welche gegen die Aceiſe-Er— 
Hebung gemacht wurden, abzuhelfen und das franzöſiſche Finanz 
inftem völlig durchzuführen, ordnete Beugnot am 29. März 1810 
die Eiftierung der bisherigen Accife an, feste aber zugleich feit, 
daß esden Städten, welche fortan die nötigen Ausgaben aus ihren 
eigenen Revenüen nicht mehr bejtreiten noch dem bei der Aceciſe 
bisher angeſtellten Perſonaie ein Ausfommen zufihern Könnten, 
unbenommen jei, die Einführung eines Oltroi® nadzufuchen.‘) 

2) al. Näheres S 282 jf 
3) Petition der Gifener efmannicaft vom 8. Februar 1810. R. E., 

Sett. IT, B, Nr. | . 
3) Gegeben “ Valladolid am 11. Januar 1809. Gefeg-Bulletin für 

das Grofh. Berg. 
4) Bräfeftur-Aten des Jahres 1810, 20. März. Der Ottevi ift wie die 

Aeciſe eine Erhebung von der in einer Gemeinde fatthabenden Nonfumtion, 
ohne daß unter irgend einem Vorwande weder auf ben Handel noch auf bie- 
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Mit dem 1. April 1810 hörte demnach die Erhebung der Eſſener 
Acciſe auf) 

Allerdings verhehlte der Kaiferlihe Kommiljar Graf Beugnot 
ſich nicht, dal die umter dem Namen von Pflaftergelb erhobenen 
Abgaben, das Wage-Geld und der Zoll?) den Negierungs-Prin- 
zipien wenig „conformes“ jeien, ja daß fie im Widerſpruch ftänden 
mit den Beſtimmungen des großherzoglichen Defrets vom 8. Sep- 
tember 1807 betr. die Abſchaffung der inneren Wegezölle. Doch lief 
er ihre Weitererhebung bis zu der geplanten Einführung eines 
Munizipal-Oftrois zu, „weil jie der Stadtkaſſe unentbehrlich und 
zu gering feien, ben Hanbelöverfehr zu beläftigen.“ Jedoch follten 
einzelne Abgaben, die die Konſumtion der Stabt im engeren Sinne 
trafen, geftrichen werden. Durch Beſchluß des Rheindepartements- 
Präfelten Grafen von Borde vom 4. Juli 1810 wurden die Wage- 
und Bolfgelder unter der Bezeichnung „Städtiihes Wege- und 
Pflaſtergeld· nad dem abgeänderten Tarif erhoben?) 

Vie e3 nım mit den andern Konfumtions-Abgaben, der Ger 
treide> und Bierſteuer, der Schladhtfteuer, den Auflagen auf ein- 
gehende Getränke gehandhabt werden follte, darüber war man fich 
nicht recht far. Es waren ja auch Accife-Abgaben, bie eigentlich 
dem minifteriellen Arröte vom 29. März untertvorfen waren. 
Ihre Erhebung Hatte ebenfalls am 4. April aufgehört, doc) ba ihrer 
in den weiteren Verhandlungen nicht gedacht twurde, fo führte ber 
Eſſener Magijtrat, ohne auf großen Widerjtand der Bürger zu ſtoßen, 
neben dem Wage- und Pflaftergeld diefe Abgaben am 2. Juni 1810 
wieder ein, von jeinem Standpunkt aus und in Nüdjicht auf ben ma- 
geren Stadtfädel wohl die einfachfte Mafnahme.*) Zivar weigerte fich 

jenigen Gegenftände, welche durch die Gemeinde gehen, eine Abgabe gelegt 
werben Tann. Dem Oftroi fönnen unterwvorfen fein: 

1. Getränfe und jlüffige Sachen (Biere und Weine uſw.). 
2. Ehbare (Korn, Mehl, Butter, Gemüfe ufw.). 
3. Srennbare Materialien (Brennholz und Kohlen, Talg, Brennöl ufm.). 
4. Fonrrage. 
5. — (für Schreiner, Korbe und Wagenmacher, Pflaſerſteine 

uf.), 
rt, 2 und 88 des laiſerl. Defretes betr. die Verwaltung der Munizipal- 

und Woflthätigfeits-Ottrois vom 17. Dezember 1811. Gefep-Bulletins für 
das Großh. Berg, Pr. 23. 

4) Die unter den verfchiedenften Benennungen oben angeführten 
Nahrungsgefber, wie Flintenlauf-Xecife ufiw., waren feit Einführung ber 
Patentfieuer und der Nepartition von VeinahmerOuantis auf Borichlag 
des Minifters Grafen von Neffelcobe (fiche fein Schreiben vom 12. Oft. 1808) 
feit Ende d. I. 1809 nicht mehr erhoben worden. Pol. X. €., Rechnungen 
ber Fombin, Yecie- und Nümmerei-taffe 1810 ff. 

3) Rot. Tarif in Anlage IX. 
3) Dgl. Tarif und Anmerlungen in_Inlage IX. — ber bie oben 

Bergelenten Berhanblungen fiche ©, 8, Steuern, 166, 
+) 4. €, Rechnungsablage des Gemeinbeempfängers pro 1810. Abrigent 

Frist der Dapifca fc in feinem Bonpeben auf eine Serfügung des General 
irettors der Zälle vom 29. Mai 1810. $. €, IV, B, Sr 1 
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ein Teil der Kaufleute mit Hinweis"aufjbie erlaffenen Detrete, das 
SZagergeld von ben 1809 umd 1810 ausgefandten Getränten zu 
zahlen!) eine definitive Ordnung der Sache brachte aber erſt das 
Yaiferliche Dekret vom 13. September 1811, wodurch alle Abgaben, 
mit denen ber Handel, die Konfumtion ober der Betrieb der Künfte 
und Handwerte belaftet waren, ohne Entihäbigung abgeichafft 

wurden. Hier wurden u. a. genannt das Branntweingeld, Accije 
vom Fleicd- und Fleiihgeld, Branntweintefjelged, Abgabe von 
der Weinejfigfabrifation und die Kornaccije) Allerdings wollte 
der Magiftrat der aufs neue drohenden Minderung ber ftäbtiihen 
Einnahmen ausweichen und betonte, daß hier nur von ber landes- 
herrlihen Accije die Rede jei, das Dekret fich aber .nicht auf die 
Acciſen oder Kommunal Dftrois bezöge; vergebens, die Einwohner 
mweigerten nunmehr die Zahlung biejer Auflagen. Eine Eingabe 
der Ejjener Bäder Joh. Wild. von der Heyden, Ferd. Wölting, 
Nik. Bürtgen, Franz Kuhlhoff, Franz Arens und TH. Gummid) 
Hatte Erfolg. Fortan durften Abgaben nur nach dem am 4. Juni 
1810 approbierten Tarif erhoben werden, alle übrigen fielen fort.®) 
Damit war dem Handel der Eſſener, vor allem ben Efjenern Klein⸗ 
gewerbetreibenden endlich die langgewünjchte Freiheit gegeben. 
Beachten wir dabei noch, daß jeit dem Jahre 1809 (Dekret vom 
31. März) der Zunftziwang aufgehoben tar, jo hatte jet das Ge- 
werbe und die Gewerbetreibenden des ehemaligen Stiftes und der 
Stadt Effen ein nie gefanntes Mai von Unabhängigkeit erreicht. 
Vom Januar 1812 ab wurden nur noch nach dem neuen Tarif Ab- 
gaben exhoben.*) 

Die Siadilaſſe war nunmehr übel daran. Pie dringenbften 
Bedürfniſſe konnten nicht erfüllt werden, die Strafen und Wege 
verfielen. Allerdings wurden zur Inftandhaltung der Chauffeen 
an den vier Toren ber Stadt jogenannte Chauſſee- und Barriere- 
Gelber erhoben, aber auch hier gingen die Einnahmen. bei dem 
mit jedem Jahr abnehmenden Tranfitverlehr zurüd.’) Die Ver— 
Handlungen betreffs der Einführung eines Munizipal-Oftrois zogen 
ich andererjeitS mehr und mehr in die Länge.) Ein am 25. Oltober 
1811 eingereichter Tarif wurde auf die Beſchwerde der Ejjener 
Kaufleute Waldthaufen und Sölling nicht angenommen, da der 

') 8. €, a..a. D. Schreiben der Eſener Kaufmannfchaft vom 27. Dez. 
1810 und die anjhliehenden Verhandlungen anfangs 1812. 

2 Mula, Bolt. Dad, 181, Dr. 86 
*) Gr. 8, Steuern, Nr. 106, 
+) Gr, — Nr. 190. Geſuch des ehemaligen Aceiſe- 

Sonim Seh (6. Ang. 1i 
Rechnungen ber eie und Stämmerei-Stafle 1804 ff. sub 

titulo peiffe und Barrieregelber. Sie wurden jpäter mit dem Pflafter- 
ine sufemmengelsgt und erft 181 aufgehoben. Siehe yunte-eiffer: 

en. ©. 
Gr. B., Kommunaljahen 190. 
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Magiftrat die rohe Wolle bei der Einfuhr mit einem Frant, bei der 
Ausfuhr mit 50 Ctms. pro Zentner impoftiert Hatte. Endlich hatte 
man Mitte des Jahres 1813 allen Anforderungen ber Regierung 
genügt, die Einführung des langgewünſchten Oltrois fhien dem 
in der größten Finanztalamität ftedenden Magiftrat zum 1. Januar 
1814 ficher, ba famen auch ſchon die Preußen, um ihre herrſchaft 
aufs neue anzutreten.) Der preußiihe Staat übernahm jpäter die 
Schulden der Stadt und lieh den Gewerbetreibenden und dem 
Handel die Freiheiten, die die franzöſiſche Regierung gegeben hatte. 

Wie Eſſen und Werden das Recht hatten, zur Inftandhaltung 
der Chauffeen und Straßen ein Wege-, Barriere- oder Pflaftergeid 
zu erheben, jo beſaß die Stadt Steele ein gleiches Recht,“) das ihr ins- 
bejondere die Mittel zur Ausbeflerung der vom Ruhrdepartement 
(Dortmund und Bochum) nad, Eſſen führenden Staatsitrahe gab. 
Daß die mißlichen Handelsfonjunftionen auch hier auf die Ein- 
nahmen nachteilig eimwirkten, geht aus der Höhe ber Bachterträgnifie 
hervor, die 1811 noch 1295 Frants einbrachten, 1813 aber um mehr 
als ein Biertel, auf 900 Franfs gefunfen waren. 

Einen ausgebreiteten Handeltrieben Eſſener Kaufleute nament- 
ih mit Kolonialwaren, womit fie die umliegenden Städte und 
Dörfer in weitem Umfreife verjorgten. Als die bedeutenditen 
Nolonialwarengeichäfte in der Stadt tennzeichnen ſich die Firmen 
Nrupp?), Waldthaufen‘), Sölling und Hupfjen. Ein Blick in die 
erhaltenen Gejchäftsbücher der beiden Firmen Krupp und Waldt- 
haufen eröffnet uns den verhältnismäßig weiten Umfang der 
geichäftlichen Beziehungen; Abnehmer der Waren finden wir tief 
im Vergiſchen wie im Weitfäliihen. Auch P. A. Nemmich hebt in 
feinem Neifebericht die Bedeutung des Eſſener Spezereiwaren- 
handeis hervor’), die noch gewachſen war, feitdem fi) bie Kaufleute 

1) Abrigens ftellte der Eifener Magiftrat jchen am 30. Dezember 1813 
bei der preuf. Regierung den Antrag auf Wiedereinführung der alten Acciſe, 
allerdings vergebens. A. E., Polizeibericht vom Februar 1814. 

2) A. ., Sad 21, „Stehliches Chauffec- u. Yarriere-eld.“ Anlage NIT. 
%) Friedrich Jodofus Arupp, der Großvater des Gründers der Gußftahl- 

fabeit (1706-1757), betrieb bereits in Effen einen Koioniehoarenhanbel, 
der nach feinem Tode von feiner Frau Helene Amalie geb. Acherfeld (173: 
bis 1810) unter der Firma „Witrib Krupp“ weitergeführt wurde. — ER 
Veröffentlichung des weiteren, bei Durchſicht der in Frage kommenden 
Aten des Nruppfehen Familienarchivs Hügel aufgefundenen Materials, das 
‚zugleich einen interejjanten Einblid in eine Gejhäftsverbindung zur „Um 
gedung der Linie” gibt, wurde vom Ditefforium der Firna Fried. Krupp 
6. nicht gervünicht. 

) Johann Wilhelm Waldthaufen (1707—1792) hatte das Geſchäft 
icon erfolgreich betrieben, Seine und jeiner Ehefrau Marin Gertrud, geb. 

üder, Söhne Zuftus Wilhelm (1730-1821) und Zohann Wilhelm (1752 
—1841) waren die Gründer des Wollgeihäfts Juftus und Wildehm Waldt- 
haufen (gegr. 1779). Bal. A. v. Waldthaufen: Geſchichte der Familie Waldt- 
haufen. ©. 128 i 

») Tagebuch, Bd. U. ©. 492 ff. 
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der früheren Reichsſtadt mehr und mehr von der Abhängigteit frei 
gemacht hatten, in der jie von den Handelshäufern der Nachbarſtadte 
Mülheim und Duisburg gehalten worden waren, und direfte Ver— 
bindung mit den holländiichen und Hamburger Importgeſchäften 
angeknůpft hatten. 

Eine erſte Stockunglder altgewohnten Beziehungen war im 
Jahre 1806 fühlbar geworden. Yivar glaubte man in Ejien deren 
Urſache allein in dem preußiich-franzöfiihen Kriege zu erbliden 
und hoffte, fie würde mit deifen Veendigung völlig behoben fein.t) 
Da täujchte man jich ſehr. Schlag auf Schlag folgten jekt, wo der 
Tilfiter Frieden Napoleon auf die Höhe feines Ruhmes geführt 
hatte, die Maßnahmen, welche die einzelnen Abſchnitte des erbitterten 
Kampfes zwifchen Dogge und Fiich beitimmen. Zwei Momente 
von einfchneidender Wirkung fommen hier in Betracht: einmal 
die Trennung des Großherzogtums Berg von Holland und ber 
Erlaß desfTarifs von! Trianon. 

Als am 18. Juli 1809 Napoleon ganz unvermutet durch das 
Schönbrunner Defret eine feſte Douanentette von Need nad 
Bremen anordnete, waren mit einem Male die lebhaften Handels- 
beziehungen zwiſchen den Niederlanden und dem Großherzog- 
tum Berg abgejchnitten, die bisher, gefördert durch bequeme Ver- 
bindungen, durch die Rheinſchiffahrt und durch ausgebaute Land» 
ſtraßen, ein jegensreiches Band zwiſchen beiden Ländern gebildet 
hatten. Vergebens proteitierte der faijerlihe Kommiljar Beugnot 
gegen eine Maßregel, die den ertragreichen Tranfithandel Bergs 
tuinieren mußte. Bisher waren die Kolonialwaren ben Rhein bis 
Arnheim umd die Weſer entlang bis Amersfort auf Schiffen gebracht 
worden, um dann ihren Weg per Achſe durch das Großherzogtum 
zu nehmen. Napoleon konnte allerdings eine ſolch offenfichtliche 
Umgehung ber Beftimmungen des Berliner Blodabebefretes nicht 
dulden und hoffte, Durch die Verſperrung dieſes Weges den Staaten 
des Rheinbundes die leichte Nerproviantierung mit engliſchen 
Kolonialmaren unmöglich zu machen. Seine Abficht wurde aber 
nicht erreicht?), wurde doc von twohlorganifierten Banden ein 
Schmuggel im großen Stile betrieben. Es finden fich in ben Archiven 
eine Reihe von Berichten über äußerſt verwegene Streiche, bie 
den verhaßten franzöfiichen Douaniers geipielt wurden. So follen 
bei Emmerid) berittene Schmuggler in einer der großherzoglich- 
bergiſchen Gendarmerieuniform ähnlichen Kleidung ihr Unweſen 
getrieben haben®). Im gleichen Maße jedoch wie eine Verſtärlung 

1%. €, Boligeibericht vom 22. Dezember 1806, 
) Bol. hierzu Ch. Schmidt, Berg. S. 350 ff. 
org Handel und Gewerbe, Pr. 32. Ein gewiſſer Schönwalfer 

aus Kailersweckh war im Minter JBLG/IL als bes Schmuggeins verdächtig 
gestoungen worden, in Eifen feinen Aufenthaltsort zu nehmen. 

18 
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der Zollwachen von der franzöſiſchen Regierung durchgeführt ward, 
ſtiegen die Schwierigkeiten des Grenztransportest). 

Am 9. Juli wurde die Einverleibung Hollands und im Dezember 
bie der mordbeutjchen Stüfte bis Lübed in Frantreid, ausgefprochen. 
Vom 1. Januar 1811 traten in den neu bejegten Ländern die 
franzöſiſchen Tarife in Kraft. Damit war der Schmuggel über die 
hollandiſche Grenze unmöglid) gemad)t. Dazu fam die jtarfe 
Velaftung der Koloniahvaren durch das Delret von Trianon vom 
3. Auguft 1810, das ſeit dem 2. Oftober 1810 aud) für das Groh- 
Herzogtum Berg Geltung betam. 

Dem bergen Zolftarife vom 8. September 1807 war gerade 
mit Rüdficht auf die Lage des Landes, um feinen Gewerbefleik 
und feinen reihen Tranfitgandel nicht brach zu legen, „nur ein 
aufammengejegtes Verhältnis der alten, in den verfchiedenen Land— 
ichaften, aus weldhen das Großherzogtum zufammengejegt war, 
hergebradhten Zollfäge zu Grunde gelegt, .. . er enthielt mit einer 
einzigen Ausnahme weder unbedingte Aus-, noch Einfuhrwerbote“. 
Der zweite Tarif vom 10, September 1808 war zwar etiwas erhöht, 
beruhte aber auf denjelben Anfichten und Verhältniſſen wie der 
vorige?). Anders aber war es jetzt nach der Einführung des Tarifes 
von Trianon: er erhöhte die Abgaben duchjdjmittlich um das 
Vierfache, ſodaß die Säge für verjchiedene Waren oft 15, oft 
ſogar 2/, ihres bisherigen Preifes überitiegen. Der Doppelzentner 
tohen Buders war mit 300 Franfs, Hutzuder mit 400 Frants Zoll 
belegt. Tee Huswin zahlte 900, grüner Tee 600, anderer 150 Frants; 
Kaffee war mit 400, Kakao mit 1000, weißer Pfeffer mit 600 und 
ſchwarzer mit 400 Franka impojtiert. Ferner mußten erlegen der 
Doppelzentner gewöhnlichen Kaneeis 1400, feinen Kaneels 2000 
Franks. Einige Preisangaben, die aus den Gejchäftsbüchern der 
Firma Waldthaufen jun. zufammengeftellt find, mögen bie jtarte 
Steigerung der Koloniahvarenpreife ilfuftrieren: der Kandis kojtete 
das Pfund Mitte 1807 241, Stüber‘), Mitte 1808 45 Stüber, im 
Juni 1809 52, im Dezember 64 Stüber und ftieg im Jahre 18 
(Mai) auf 79—80 Stüber. Der Zuder melis wurde Juni 1807 
das Pfund mit 201, Stüber bezahlt, 1809 mit 45 Stüber, 1812 mit 
75-76 Stüber. Fabrit- Kaffee ftieg von 4114 Stüber im Jahre 
1807 auf 611, Stüber 1809 und auf 87 Stüber 1812. 

Daß bei der Erſchwerung der Zufuhr und bei Preifen, wie ſie 
oben angeführt find, der Handel mit Kolonialwaren ftodte, in 
erflärlih, zumal die Beſtimmungen des Delretes von Trianon im 
Großherzogtum Berg in ihrer ganzen Schärfe Anwendung fanden. 

%) Die Verficherungsprämie war von 15% im Februar 1810 ſchon auf 
22%, geftiegen. 

%) Ör. 8., Handel und Gewerbe, Nr. 10, Vortrag des Stantsrates 
Zatobi. 

) 1 Neichstaler = 60 Stüber. 1 Stüber ca. 5 Big. 
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„Il est notoire que les marchandises coloniales qui existent aujour- 
d’hui en Allemagne n’ont point pay le droit de Trianon; si on 
les admet dans un pays que l’Empereur gouverne moyennant 
une faible fraction de ces droits, sa Majeste sera done dementi 
par ses propres serviteurs,““ {—hreibt ber Stantsminifter Roederer 
an ben Minifter des Innern Neſſelrode, indem er auf der Durd)- 
führung des Defretes beiteht!) Da der Tarif rüdwirfende Kraft 
erhielt und die Kaufleute zwang, ihre Warenbejtände anzugeben, 
um fie erneut zu verzolfen, wurde zehn Tage lang jede Verjendung 
von Kolonialwaren verboten, eine Maßnahme, die ihren Zwed 
erfüllte: zahlreiche Dellarationen liefen bei den Behörden ein. 
As die gegebene Frijt verftrihen war, fand eine eifrige. Suche 
nad) nicht deflarierten Waren ftatt. Ein von der Regierung be: 
günftigtes Denunziantentum lenkte die nachforſchenden Douaniers 
meijt auf die richtige Spun?), obwohl die ganze Durchſuchung ein 
„Lärm um Nichts“ war, zu bem das Ergebnis in feinem Verhältnis 
fand. Um jedoch nad; Möglichkeit allen Schmuggel vorzubeugen, 
wurde die Ein- und Ausfuhr von Kolonialwaren auf eine bejtimmte 
Anzahl von Zollbureaus bejchräntt, darunter gegen bie arem- 
bergijhe Grenze hin Oberhaufen, Ejjen und Lünen.?) Im Eſſener 
Zollbureau fonnten auch Dellarationen gemäß Art. 2 des Defretes 
von Trianon abgegeben werden.!) Mit der bald darauf erfolgenden 
Vereinigung von Nedlingdaujen mit dem Großherzogtum fiel 
allerdings das Ejjener Zollbureau fort. 

Mit allen diejen Veitimmungen wurde dem Kolonialvaren- 
handel das Todesurteil gejprochen. Die Firma Karp und Söhne 
aus Amfterdam jchreibt rejigniert: „Solange im Politiſchen feine 
Änderungen vorfallen, wird man auc wenig Beljerung für den 
Kolonial-Produkten-Handel zu erwarten haben.“ (11. Dezember 
1810.) „Im Handel ift es ftilfe“, meldet das Kölner Handelshaus 
Küppers und Komp. (25. Januar 1811), und von Münfter i. W. 

Handel und Gewerbe, Ar. 6. . 
Allg. Bolit. Rachr., Jahrg. 1810, Nr. 85, findet ſich folgendes 33 

Publilan dun 
„Diejenigen, welche Anzeigen zu machen haben, um Niederlagen von 

Gofonialtwaaren zu entdeden, welche binnen det beftimmten Zeitfrit nicht 
erflärt worben, oder den Nachſuggungen der Zollbeamten entgangen fein 
möchten, tönnen foldhe entweder bei der Zollabminiftration umb bei den 
ollinfpettoren zu Düffeldorf, Unna, Münfter und Emmerich) anbringen. 
Diejenigen, weld)e nicht befannt feyn möchten und doc} ihren verfprochenen 
Anteil genießen wollen, Fönnen fi) an die Abminiftration wenden und ihr 
ein Mertzeihen angeben, welches denjelben an die Abrefie, welche fie art 
eigen, zurüdgefchidt wird, unb vermitteift tvelcher fie bas Fünftel nach dem 
ertauf der Baaren, jo fie entdedt Haben werben, beziehen Tönnen. 

Düffeldorf, den 14. Oftober 1810. 
Der General-Zolladminiftrator: 

(85.) David. 
3) I. Scotti, Ar. 3213, d. d. 12, Januar 1811. 
+) tg. Polit. Rachr., Jahrg. 1810, Nr. 82. 

1s* 
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tommt die gleiche trübe Nachricht: „. . . Unfere jonjt gemwejenen 
guten Geſchäfte liegen ik fait gänzlich darnieder, und haben feine 
Ausficht, daß es damit fürs erfte beifer werben wird." (31. 
Mai 1811.) 

Auch die monatlichen Berichte der Eifener Behörde laſſen nicht 
verfennen, daß „die Handlung einen ftarfen Stoß befommen hat“) 
Der Maire ber Stabt beruhigte ziwar die über die zu erivartenden 
Lifitationen der Zollbehörde aufgeregte Vürgerfchaft, indem er 
darauf hinmwies, daß Hausſuchungen noch Nolonialwaren und 
fonftigen engliihen Produkten nur in Gegenmart eines Munizipal- 
beamten vorgenommen werben bürften?), und die am 7. und 
8. November 1810 erfolgten Xifitationen verliefen denn auch 
anfdeinend ruhig. Aber cs ift nicht zu verfennen, die Bräfektur- 
berichte jprechen es offen aus?), daß jeit der harten Durchführung 
der Beitimmungen des Tarifs von Trianon der eigentlihe Haß 
gegen bie Fremdherrichajt zu feimen begann. Der Städter und 
Bauer befünmmerte fich nicht fo jehr um die groen pofitifchen Er- 
eigniſſe, ſobald fie ihm nicht perſönlich berührten, Als jedoch die 
Kolonialwaren, an deren Verwendung im täglichen Leben man 
fi gewöhnt Hatte, jo unerjchwwinglich teuer wurden, da begann 
et zu murren, zumal and) bas Gewerbe bei ber gelbarmen Zeit zu 
ftoden begann. Beugnot hat recht, wenn er meint, „que nous 
etions arrives à une &poque de In ceivilisation oü il est plus facile 
de conquerir une territoire que d’en assujettir les habitants.“4) 

Brachte die Unterbindung des Handels mit Kolonialwaren 
den Effener Handeltreibenden wie auch dem Ctadtfädel, dem fortan 
nicht mehr jo reichlich Wegegelder und andere Einnahmen des Tran- 
fitverfehr3 zuflofen, bejonbere Nachteile, jo befebte andererjeits 
diefelde Maßnahme andere neue Erwerbs- und Induftriezweige. 
Napoleons Wunſch war, das fontinentale Europa völlig von bem 
britiichen Einfluffe zu befreien, nicht allein von feiner Induftrie, 
fondern auch von feinem Handel, der vor allem durch den umfang- 
reihen Kolonialbefig Englands jeine Bedeutung gewonnen hatte, 
Europa ſollle es lernen, wenn möglich alle nötigen Kolonialwaren, 
den Indigo, den Zuder und anderes mehr, durch eigene heimiſche 
Produfte zu erjegen. Damit wurde dem engliihen Handel ber 
Boden unter den Fühen weggezogen. Der Rüdichlag, den eine 
ſtarke Einfchränfung des Kolonial-gwiſchenhandels Großbritanniens 
auf feine Finanzen ausüben mußte, war unabjehbar. War dann 

9) X. €., Roligeiberichte vom Nov. und Dez. 1810. 
2) Allg. Polit. Rache. 1810, Ar. 8 
>) R. Gocde: Kräfefturberichte über die Stimmung der Vevölferung 

im Groöh. Berg 1809 und 1810. S. 105—112 der Monatsichrift für rhein.« 
weftf. Geichichtsforfchung und Atertumshumde, hrsg. von R. Pid. Jahrg. 3, 
1877. Trier, 

4) Memoires du comte Beugnot ancien ministre (1783—1815) publies 
par le comte Albert Beugnot son petit-fils, Paris 1866. p. 35. 
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noch der Abjap englijher Fabrikate nad) dem europäiſchen Feitlande 
unmöglid) gemacht, war es gehindert, wiederum vom Kontinente her 
jeine Bedürfnifje zu befriedigen, jo mußte jich der lange Kampf 
zugunften Napoleons entideiden. Mit jeinem Handel fiel Englands 
Reichtum und Macht. Und in diefem Sinne bedeutet der Tarif von 
Trianon nicht ben Beginn „eines die ganze bisherige Vergangenheit 
verleugnenden neuen Syſtems,“) fondern vielmehr eine tonjequente 
Fortjegung der bisherigen Kampfesweiſe gegen das Hanbelsvolt 
jenfeits bes Kanals, wenn allerdings auch fein teilweife finanz- 
politifcher Charakter?) nicht zu verkennen it. 

Führte die übermäßige Preisiteigerung der kolonialen Produtte 
einen großen Rüdgang im Verbrauch diejer Waren herbei, jo reizte 
derſelbe Umjtand und die von Seiten der franzöjiihen Regierung 
in Ausficht geftellte Unterftügung®) den Erfindungsgeift zu Verſuchen 
an, um durch Erzeugniſſe des heumſchen Aderbaus jene zu erfegen. 
Für den ausbleibenden Kaffee wurden alle möglihen Surrogate 
erfunden; jo preift ber Efjener Kaufmann Wilhelm Nedelmann, 
„ber ältere“,*) jeinen „von einem großherzoglich Badenſchen Sani- 
tät3-Collegio approbirten Patent⸗Kaffee“*) an. Intereſſant find 
bie Verſuche bes Hofapothefers Franz Wilhelm Flashoff") mit der 
Gewinnung von Zuder aus fontinentalen Bodenproduften. 

Der Gedanke, aus fontinentalen Rohitoffen Zuder zu gervinnen, 
war bei der Vertenerung diejes wichtigen Nahrungsmittels überall 
begierig aufgenommen; er führt uns auf den Urſprung der Runtel- 
rüben-Buderfabrifation. Sie blühte, zumal fie von der Regierung 
aus ben oben bargelegten Gründen eifrigit gefördert wurde, nament- 

lich in den Rheinlanden ſchnell auf. 1813 wurden hier ſchon 27 
folder Fabriten gezählt, deren Hauptpläge Uerdingen, Duisburg 
und‘ Köln waren”) Das Surrogat, das Flashoff, „diefer für das 
allgemeine Wohl jtehts beihäjtigte Chemiter“, an die Stelle des 

2) B. Kieſſelbach: Die Kontinentaliperre in ihrer dlonomiſch/ politiſchen 
Vebeutung. Stuttgart und Tübingen, 1850. 

*) ®. Dormftädter: Das Oroherzogtum SFrantjurt (1810-1813). 
Ein Kulturbild aus der Rheinbundgeit. ranffurt 1901. 

*) Bol. die Derete vom 25. März unb 9. September 1811. Geſeb⸗ 
Bulfetins für das Or. Berg, 

 &6 gab noch einen Tobafjabeilanten Wilgehm Redelmann in Eifen, 
als defien Kompagnon, nach einem Zirfular vom 19. April 1811, EA. Grevel 
aufgenommen wurde 

*) Allg. Polit. Rachr. 1808, Mr. 27. — Der Geh. Rat Hufeland lief in 
Berlin befanut machen: „Das befte Turrogat des Kaffees zum Frühftüd it 
Vierfuppe mit oder ohne Wilch, mit oder ohne Eier.“ Ebenda 1808, Ar. 41. 

©) €8 war derfelbe, der 1818 mit dem Effener Mafchinen-Vaumeifter 
Fr. Dinnendahl eine Gasanlage zur Beleuchtung der Fabrit des lepteren 
erfand. 

In Köln allein waren 1816 19 Zuderfabriten mit 300 Arbeitern in 
Betrieb.“ Das jährliche Brodutt belief fih auf 183400 Jentner Robzuder. 
GuR;goder; Die Grobindußrie Xheiniands und Behfotens, ie Heonaphie, 
Geſchichte Produktion und Statiftit. Leipzig 1867. ©. 1 
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Zuders jegen wollte, war Stärkeſyrup, den er aus Kartoffel- und 
Weigenſtarte vermittelt Schwefelläure nad) bem Vorſchlag des 
Profeſſors Lampadius gewann, ein Fabrifat, „das durchaus Teinen 
Beigeſchmack hat und nichts in diejer Art zu twünjchen übrig läht“.A) 
Anfangs Hatte Flashoff ben Syrup aus Birnen, Apfeln und Quetſchen 
gemonnen?), dann aber fid) an das andere Verfahren gehalten. 
Am 18, September 1812 reichte er bei der Regierung das Geſuch 
um ein Patent für fein Produft ein, nachdem er eine Probe 
an bie Societe d’Encouragement pour l’industrie nationale 
nach Paris gejandt hatte, die ſich darüber Iobend ausfprad.:) 
In feinem Batent-Gefuche an die Regierung‘) führt Flashoff 
aus, dab er feine Verſuche auf einen Grad der Volllommenheit 
gebracht habe, der nicht viel mehr zu wünfchen übrig ließe. „Ich 
weiß mich mohl zu beicheiden, daß ich als erfter Erfinder fein Patent 
erhalten kann, da mir dieſe Ehre jo wenig wie jebem andern im 
Großherzogtum gebührt, nod) war es meine Abficht, mid) baflır aus 
zugeben, doch glaube ich, daß ich gerechte Anjprüche auf ein Patent 
die Zervolltommmung diejes Fabrifates betreffend, maden darf. 
Zudem wird mir auch die erſte zweckmäßige Einführung dieſer 
Fabrik im Großherzogtum Berg, doch wenigſtens im Nheindeparte- 
ment, nicht abgeſprochen werden Fönnen.“ Die Erteilung des vor- 
läufigen PBatentes verzögerte ſich aber noch, einmal weil Flashoff 
die betaiflierte Veſchreibung des Vereitungsprogefies nicht ein. 
jenden wollte, dann weil er Schwierigfeiten wegen ber hohen 
Patentgebühren (300 Franfs) machte, die „ihm doch nicht die 
alfeinige Fabrikation fiherten". Grit als der General-Sefretär 
Janfen ihm die vertrauliche Mitteilung machte, daß man, ebenjo 
wie die franzöfiihe Regierung, die Zuderproduftion aus inländifchen 
Urftoffen auf alle mögliche Weiſe begünitige, indem fie beifpiels- 
weiſe für einzelne Ortſchaften und Städte ausichließlih Patente 
erteile, jo für Neuß, Krefeld, Uerdingen, jest aud in Berg durch) 
minifterielle Verfügung den gleichen Modus einzuführen gebächte, 
beruhigte fi) der vorfichtige Herr Hofapothefer, der im übrigen 
ein Querkopf geweſen zu fein ſcheint. Am 12. Januar 1813 erhält 
er jein vorläufiges Patent, am 24. Juli desjelben Jahres wird ihm 
durch faijerliches Defret die definitive Patentierung erteilt. Flas- 
hoffs Vorhaben war, wie er in feiner erſten Eingabe an die Re- 
gierung bdarlegte, eine „Fabrik“ einzurichten, und er ſchätzte die 
mögliche monatliche Fabrifation auf annähernd 3000 Pfund Syrup. 
Mit der ihm eigenen Energie ſetzte er jih an die Durchführung 
feines Vorhabens, jo daß ſchon anfangs 1813 der Polizeibericht 
aus Eijen die Nachricht brachte, daß die von dem Hofapothefer 

3 u, Polit. Nachr., 1812, Nr. 48. 
B. Polizeidirektion, Rr. 80. 

Kräfefturatten des Jahres 1813. 
., Handel und Gewerbe, Ar. 9. 
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Flashoff angefangene Syrupfabrifation ſich in voller Tätigfeit 
befindet) Die ganze Spelulation entſprach aber in ihrer Weiter- 

entwidlung nicht den Darauf gefegten Hoffnungen; Ende des gleichen 
Jagres rüdten die Verbündeten in Elfen ein, und in ihrem Gefolge 
Tamen in Unmenge die gewaltigen aufgeftapelten Cchäge Englands 
an Kolonialwaren. Der Kontinent war wieder frei und gerade bie 
weſtlichen Provinzen Preußens lagen ungejchüßt der Uberflutung 
mit engliihen Waren und Fabritaten offen. 

Was den Marktverfchr in unferer heimiſchen Gegend anlangtı 
jo war er zu Beginn des vorigen Jahrhunderts von weit größerer 
Bedeutung als heutzutage. Es ftrömten an ben Markttagen bie 
Bewohner der Umgebung in den Städten zufammen, um hier 
ihren Bedarf zu deden. Die Jahrmärkte waren zumeift aus den 
Kirchweihfeften entitanden. Nach der Markttabelle vom 20. Zufi 
18102) wurden in Efen vier Jahrmärkte abgehalten: am 2. Montag 
im Mai, am 1. Montag im Juli und am 3. Vontag im Auguft und 
im Oftober. Die Märkte bauerten je einen Tag; feilgeboten wurden 
neben Vieh und Getreide Kurzwaren, Schuhe, jeidene Tücher, 
Hüte, Holz- und Badivaren. Zwei Wodenmärfte, Montags und 
Donnerstags, werden noch genannt. Der Donnerstag-Markt war 
erit 1809 den Ejfenern bewvilligt worden. Die beiden Wodenmärtte 
dienten vor allem dem Kornhandel und hatten eine gewiſſe Be— 
deutung erlangt, da hierhin felbit von weither Korn zum Verkaufe 
gebracht wurde.*) 

Ton den Jahrmärkten in Steele — Sonntag vor Jubilate, 
1. Donnerstag im Auguft und März — war vor allem der leble, 
ein Pferdemarkt, von Wichtigfeit. 1810 wurben 5. B. hier annähernd 
300 Pferde aus der Nuhrgegend, dem Münfterihen und dem 
Dldenburgifchen zufammengebracht. Auswärtige und einheimiſche 
Händfer ftrömten herbei. Won geringerer Bedeutung waren die 
beiden Pferdemartle Mitte Juni und Juli und der Viehmartt 
Ende Dftober. 

In Werden fanden am Feittage des Hl. Ludgerus, Anfang 
September, und im Dezember 2—3 tägige Jahrmärfte ftatt, die 
ebenfo wie die 1811 eingeführten beiden Wodenmärtte‘) nur 
lotafe Bedeutung hatten. Dasfelbe ijt von den beiden Krammärkten 
in Kettwig — am Fronleichnams- und Alferheifigentag — zu jagen. 
1809 war hier ein Jahrmarkt jeden zweiten Sonntag im Mai 
augeftanden worden.“) Wichtiger war wieder der ®redenenerSchweine- 

%) X. E., Poligeiberiht vom Januar 1813. — An Nr. 105 der Allg. 
Kolit, Rachr. vom Jahre 1812 empfiehlt Theodore Ucherfeld geb. Flashoff 
zu Eifen ihren jehr quten Ctärfeiyrup; das Pfund foftete 20 Stüber. 

2) Gr. B., Handel und Gewerbe, Nr. 25. 
3) Ibidem Nr. 48, Nr. 70. 
+) Ag. Polit. Nachr. 1811, Nr. 9. 
*) Ebenba 1809, Nr. 17. 
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markt im Juni, auf dem meiſt 100 und mehr Schweine zum Vertaufe 
äufammengetrieben wurden. 

Es würde zu weit führen und auch überflüflig jein, alle weiteren 
Märkte einzeln aufzuführen. Im ganzen wurde im Arron 
difjement Eſſen, abgejehen von den Wochenmärkten, an 
41 verjchiedenen Orten an 114 Tagen Markt gehalten. Haupt- 
verfaufsartifel bildeten Vieh und landwirtichaftlihe Produkte, 
daneben Kurz- und fogenannte Nürnberger-Baren. Dem Mangel 
an Fruchtmärkten, über den anfangs 1809 geflagt wurbde,t) Half die 
franzöſiſche Regierung durd) die Einführung von öfteren Wodhen- 
märkten ab. Überhaupt bewilligte fie eine Reihe neuer Marfttage, 
außer den ſchon genannten den Bredeneyern einen Jahrmarkt am 
Dienstag vor Pfingiten?) und den Borbedern drei neue Viehmärkte.*) 
Ferner wurde für eine ordentliche Marktpolizei Sorge getragen und 
auf genaues Maß und Gewicht durd) Vorſcheift der Aichung Obacht 
gegeben.*) 

Im allgemeinen finden wir aber einen Rüdgang im Bejuche 
der Märkte. Der Grund hierfür war der durch die Stodung des 
gewerblihen Lebens hervorgerufene Geldmangel, der veranlaßte, 
daß man nur das unumgänglich Notwendige einfaufte. Mancher 
austwärtige Händler beſuchte darum die entfernteren Jahrmärtte 
nicht mehr, da er fürchten mußte, bei den hohen Transporttoiten 
und fonftigen Abgaben keinen Verdienft mehr zu erübrigen.°) 

‚Hatte die jtarfe Preiserhöhung der Kolonialwaren, eine Folge 
des Dekretes von Trianon, die Stimmung des Volkes ungünftig 
beeinflußt, jo wurde der ganze Gewerbejtand, um nicht zu jagen 
die ganze Mafie der Untertanen, durch zwei neue Maßnahmen der 
Regierung in die Oppofition gedrängt: durch die Einführung 
des Tabatmonopols Ende des Jahres 1811, wonad nur dem 
Vertrieb des franzöfichen Regie-Tabals in dem Großherzogtum Berg 
Raum gelafjen, allen Einwohnern aber die Pflanzung und Ber 
teitung ſowohl als die Einfuhr des Tabafs unterjagt twurbe,*) und 
durd) den einige Monate vorher eingeführten Salzzwang, ber 
ebenfalls die Einfuhr des fremden Salzes zugunjten des Produktes 
der Königsborner Saline unbedingt verbot.’) Die höchſten Ver— 
waltungsftellen jelbjt hatten jhon Auswege ſuchen müfjen, die in 
dem Delret von Trianon verfügten hohen Auflagen zu mildern, 
wie es auch in andern Gegenden Deutſchlands geihah, um nicht 
das ſchon tiefgejunfene Gewerbe völlig niederzudrüden, jegt jah 
man jich nad) den legten beiden Mahnahmen einer gewaltigen 

Ri 
*) Ibidem 3229, 
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Volkserregung gegenüber. Der Schleichhandel mit Salz und Tabat, 
von welch legterer Ware bejonders die franzöfiihe Regie nur 
ungenießbares Zeug zu fehr hohem Preiſe lieferte, bot einen großen 
Gewinn und erhielt daher einen Reiz, der jeder Gefahr und den 
ftrengften Strafen teogte. Um den Echleihhandel zu unterdrüden, 
ſah ſich Die Regierung zu einer großen Verjtärfung der Zollbeamten- 
ſchaft genötigt; die Grenze war fortan ein beftändiger Kampfplap, 
auf dem manche ihr Leben verloren; zahlreihere wurden aber 
nod durch die Strafen, in welche fie verfielen, an ben Bettel- 
itab gebradt. 

Der Widerftand des Volles und die Überzeugung, daß durch 
alle Vorkehrungen dem Schleichhandel doch nur unvollfommen 
gewehrt werben könne, veranlaßte nach Verlauf eines Jahres eine 
neue Verfügung!) der Regierung, wodurch der Tabakzıvang infofern 
wieder aufgehoben wurde, als man die Einfuhr und den Vertrieb 
fremben Tabats, jedoch unter ber unmittelbaren Aufjicht der Zoll- 
verwaltung und gegen eigene Patente, die mit hohen Gebühren 
gelöft werden mußten, wieder freigab. Der Hauptziwed, die Ver- 
nichtung der inländiſchen Tabakfabriten, welche den der franzöſiſchen 
Tabalsregie nadjteiligen Schleihhandel begünftigten, ward voll- 
lommen erreicht. Damit war aber aufs neue ben Ejjenern ein 
Erwerbszweig genommen, der einer ganzen Reihe von Familien 
Unterhalt gewährt hatte. Zwar war bie Eſſener Tabatjabritation 
nicht fo bedeutend, wie in den Nachbarſtädten Mülheim und Duis- 
burg, wo ihr Wert auf jährlich 200 000 Franfs in jedem Ort ge- 
Thägt wurde. Immerhin zählt Buggenhagen in feinem Bericht 
noch 19 größere und fleinere Fabrifanten auf, die jährlich Tabat 
im Werte von annähernd 90 000 Franks fpannen.?) So fonnte es 
denn aud) nicht fehlen, daß die Einführung der Tabafsregie in Eſſen 
„eine große Senjation“ machte. 57 Menjchen wurden in der Stadt 
dadurch außer Verdienſt gejept.?) 

Dem Schleihhandel mit Salz und Tabat hatte man, da es 
zwiſchen ben Schmugglern und Zollbeamten öfters zu Kämpfen 
lam, in denen das Landvolt die Partei der eriteren ergriff, Durch 
eine neue Verfügung‘) — sc. vor Aufhebung der Regie — begegnen 
wollen. Sie bejtimmte, daß die Kommünen für alle auf ihrem 
Territorium begangenen gewalttätigen Verbrechen, namentlich an 
Tabats- und Salzniederlagen, Haftbar jeien. So jahen fi die 
Gemeinden bei der ſich mehrenden Unficherheit gezwungen, „gute 
gefinnte“ Bürger zu Sicherheitswachen zufammenzufchließen. Auch 
in Steele bildete man aus wohlhabenden Bürgern, „die in ſtür— 

2) 3. Scotti, Nr. 3399. 
) Gr. B., Handel und Gewerbe, Nr. 67. 
) A. E. Polizeibericht vom Tezember 1811 und März 1812. 
+) I. Scotti, Nr. 3393, 
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mifchen Zeiten etwas zu verlieren hatten“, eine Nachtwache.) 
Eine neue PBeltimmung, die fi nad) Aufhebung der Tabaksregie 
gegen den Schleihhandel mit Salz richtete, hatte Erfolg: jeber 
Familie follte fortan ihr wahrſcheintiches Vebürfnis an Salz zu- 
geteilt und fie dieſes zu kaufen gezwungen jein?). Daß eine derartige 
Rolizeimafregel aber nicht geeignet war, die Gemüter zu beruhigen, 
iſt begreiflich. 

Hatte der Niedergang der Induſtrie, Die Stodung im Gewerbe 
und Handel eine jtarte Verarmung der Vevölferung zur Folge, 
jo war noch ein anderer Grund dafür vorhanden, nämlich die durch 
die Einführung des franzöfiihen Münzſyſtems erfolgte ftarte Wert- 
verminderung der bergifhen Scheidemünze. Allerdings 
das Münzweſen des Großherzogtums lag anfangs jehr im argen. 
Die verichiedenften Geldjorten furfierten hier, dazu wurde mit 
fatichem Gelbe, bejonders mit faljchen preußiichen Dreiftüberftüden, 
ein großer Unfug getrieben. In England jollen damals ganze Fa— 
brifen beitanden haben, die mit falſchen preußiſchen Groſchenſtücken 
Nordbeutichland überihwenmten. Immer wieder mußte von den 
Behörden davor gewarnt werben.”) Amı 5. März 1807 ſchrieb Graf 
Neffelrode, der Minifter des Innern: „Ein jehr gefährlicher Feind 
bedroht das Gemeinweſen, gegen den um jo mehr vereint zu Felde 
gezogen werben muß, als er bereits ſchon fo viele Übel anrichtete 
und nun, Handel und Wandel zerftörend, allgemein um ſich greifen 
will. Dieſer Feind beiteht teils in der Uberſchwemmung von falichen, 
— teils zu vielen Scheidemünzen.“) Die fleinen Echeidemünzen, 
befonders die preußiichen Dreiftüberjtüde, umd außerdem bie große 
Menge bergiicher Dreiftüberitüde, welche ber Großherzog Joachim 
Murat hatte neu ausprägen laſſen, hatten das harte Geld faſt ganz 
verdrängt. Seit Anfang des Jahres 1807 waren jene Scheidemüngen 
jo häufig geworben, „daß fait fein Mann, der etwa Verkehr hat, 
wird anzutreffen fein, jo nicht 15, 20, 30 bis 100 und mehrere 
Hundert Neichsthaler (davon) befiget.”") Der empfindliche Mangel 
an hartem Gelde lag einmal darin, daß das Großherzogtum Berg 
feine eigenen Gold- und Silbermünzen beſaß, jondern nur fran- 
zöſiſche und Brabanter Kronentaler und einige wenige Konven- 
tionstaler, die für den Bedarf bei weitem nicht ausrichten und 
dem Verkehr noch dadurd) entzogen wurden, daß die öffentlichen 
Kaſſen bei allen Zahlungen nur ein Zehntel in Scheibemünzen 
annahmen. Nun waren jtets beträchtliche Abgaben hier einzuzahlen, 
die Rüdftände waren gerade im Jahre 1807 unerbittlich eingetrieben 

3 a. St., Fach 44, Nachtwachen betr. 
) I. Scotti, Nr. 3360. 

>) Ef. Ag. Polit. Nacht. 1807, Nr. 23: 1808, Nr. 43; Nr. 104; 1810, 
Ar. 45 uſw. 

*) Gr. 2., Polizeibireftion, Nr. 17. 
°) A. a. T., Schreiben des Vogtes von Monheim vom 20. Mai 1807. 
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worden, denn der Großherzog brauchte viel Geld für ſeine Ver— 
waltung. Da der Fürſt und der Hof ſtets abweſend waren, ſo kam 
das in den öffentlichen Kaſſen eingezahlte Geld nur zum geringen 
Zeil im Sande wieder in Umlauf. Ein anderer Umftand ift nicht zu 
vergejjen: der Mangel an gutem Silbergelde beruhte vorzüglich 
darauf, daß die Einfuhr des Silbers von Peru und Mexiko nad) 
Europa jeit dem Ausbruch des Seekrieges beinahe aufgehört Hatte. 
Auch die jranzöfifchen Douanen am Rhein nahmen nur vollwichtiges 
Silbergeld an. Allgemein war darum der Wunſch nach Abitellung 
der Prägung bergijcher Dreiſtüberſtücke, bis jich dafür wieder ein 
wirkliches Bedürfnis zeige, dagegen wünſchte man Prägung ber» 
giihen Silbergeldes.!) Doc die Regierung glaubte ein beſſeres 
Mittel zu haben, ben Kurs der bergiihen Stüber zu beleben: 
am 12. März 1807 wurde bejtimmt, daf niemand gehalten jei, 
andere als bergijche Preiftüberftüde in Zahlung zu nehmen, 
um jo die falihen und echten in ungeheurer Anzahl verbreiteten 
preußiſchen, gleihen Geldftüde zu unterbrüden?) Wenn aud) die 
Befürchtung des Vogtes von Monheim, daß ein ſolches Verbot 

der jremben Scheidemünze „glatterdings nicht gedent- und aus— 
führbahr fei, indem dadurch) ein wahrhaftes Sandes-Falliifement 
diftirt würde“, fich nicht ganz bewahrheitete, jo rief doch dieſe Ver- 
orbnung nicht zum wenigften auf eſſendiſchein Gebiete eine große 
Beunruhigung hervor, da gerade hier, wie im benachbarten Werben, 
die preußiſche Scheidemünze allgemein in Gebrauch war, zumal da 
man erft jeit einem halben Xahre mit dem Großherzogtum Berg 
vereinigt war.®) 

Dazu hielten gewiſſenloſe Agioteurs, die das Gerücht von einer 
Herabſetzung der bergifchen Scheidemüngen, welche aus der Düffel- 

dorjer Minze kamen, ausftreuten, das Rolf in Aufregung, 
um auf diefe Weife unerlaubten Gewinn zu erzielen.‘) Dem Efener 
Kaufmannsitand, der weit mehr auswärts handelte als der Werdener, 
wurde dieſe Agiotage wieder bejonders fühlbar und er beffagte ſich 
bitter, „dab man die Vergifchen Grojchen nicht jo wie bisher mehr 
anbringen lönne. Dies rühre wohl daher, daß die Elberfelder 
Banquiers fie von den Kaufleuten nur mit 10 Prozent Verluſt 
annehmen wollten“,5) Daß dies wieder rückwirkte und der Kaufmann 
jeinerjeits die Annahme von Groſchen bei feinen Kunden verweigerte, 
it Teicht erflärlich, Eonnte aber nur dazu führen, den Umwillen des 
Volkes zu erhöhen und die Münze noch mehr in Mißkredit zu bringen. 
Eine Regierungsverordnung vom 8. Novemver 1808, die jedes 
Agiotreiben mit diefen Münzen verbot, und, um „rechtichaffene 

1) Gr. B., Bolizeidirettion, Nr. 17. 
2) Ebenda, Berordnung des Minifters Grafen v. Reſſelkode. 
3) A. €., Boligeiberiht vom Juni 1807. 
+) R.. Binfopp: Der Ahemiiche Bund. Bd. 18. ©. 491. 
>) X. €, Polizeibericht, Ottober 1808. 
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Handwerker, Handelsleute und alle Bewohner bes Großherzogtums 
gegen die Kunſtgriffe der Agioteurs zu verwahren“, erneut be 
ftimmte, dab die zu Düffeldorf gemünzten 3-Stüberftüde dem 
4. Artifel der Verordnung vom 5. Auguſt 1806 gemäß nad) dem 
Fuße von 21 für einen Taler ediltmäßig angenommen werden 
follten, tonnte diejem Mißftand nicht jteuern.t) 

Um endlich dem allgemeinen Durdeinander der veridhieden- 
artigen Münzjorten ein Ende zu machen, unb, wie es in bem Arröte 
Beugnots heißt, „in Erwägung deilen, daß das Großherzogtum 
Berg durd) den hohen Schuß, welchen Se. Majeftät der Kaiſer und 
König demjelben zu verleihen geruhet, dazu berufen ift, die näm— 
lichen Einrichtungen zu empfangen, welche das Glüd und den Ruhm 
Frankreichs ausmachen, . . . . daß es die Notwendigfeit erfordert, 
einer jeden der jegt im Umlauf fid) befindenden Geldjorten einen 
feſten und beftimmten Wert zu geben, ber bem Agiotiren und den 
Mißbräuchen, worüber mit Recht geklagt wird, ein Ende macht“, 
wurde mit dem 1. Januar 1810 das franzöfiihe Dezimal-Münz- 
ſyſtem in Berg eingeführt?) Gewiß war e3 für den Handel, wie 
überhaupt in jeder Beziehung von unfchägbarem Xorteil, daß ber 
Anfang mit der Durchführung eines einheitlihen Münzfußes 
gemacht wurde, aber mit der Neneinführung waren twieder Härten 
verfnüpft, die den Handelsitand empfindlich trafen: das bergijche 
Dreiftüberftüd follte nur 10 Centimes gelten, nach diejem „ieinem 
wirklichen inneren Wert jollte es fortan bei ben öffentlichen Kaſſen 
angenommen werben".?) Die Bekanntmachung diefer Verfügung 
brachte eine gewaltige Aufregung in der Bevölferung hervor;t) 
wie jehr gerade hier wieder die Eſſener Bevölkerung getrojfen war, 
beweijt ein Schreiben der dortigen Kaufmannſchaft, bie endlich 
einmal aus ihrer „trägen Indolenz“ erwachte. Das Schreiben, 
d..d. 22. Januar 1810, unterzeichnet von den Vorftehern einer 
löblihen Kaufgilde, Grillo und Nedelmann, führt aus, daß die 
Herabfegung des bergiſchen Dreijtüberitüdes von drei auf zwei 
Stüber „den Handelsftand hiefiger Stadt enorm getroffen hat, weil 
die Verordnung feine Zeit gewährte und fie unerwartet fam“. 

Über die Prozente, die man dem Banquier für das Wechſeln der 
Scheibe ünze in hartes Geld geben mußte, heißt es weiter: „hierin 

‚Bolit. Nachr. 1809, Nr, 94. 
) Arrötd vom 5. Dezember 1800. Abgedrudt in den Allg. Polit. Nacht. 

1810, Mr. 
B. Boligeidirettion, Nr. 
peinbepartements von Bi 

ezember 1809. 
) Charles Schmidt: Le Grand-Duche de Berg, ©. 283, dat nur bebingt 

recht, wenn er jagt: „la mesuro (die Einführung des neuen Münzigftems) 
ne provoqua aucun murmure, et sans Ia moindro crise le grand-duche fut 
delivrd du desordre mondtaire.” Die nachfolgenden Berichte zeigen deutlich 
genug gerade die ugünftige Einwirkung der „nöcessaires röductions pour 
ia monnaie de billon“. 

. Aus dem Zirkularichreiben des Prä- 
de an die Unterpräfeften, d. d. Düflel- 
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liegt ein gänzlicher Ruin, der Ruhe, Zufriedenheit und Familien- 
Glüd untergräbt und woben nicht zu beftehen ift“. Man verlangt, 
daß die Regierung jämtlihe Groſchen einziehe oder wenigitens die 
Hälfte derjelben bei den öffentlichen Kaffen in Zahlung genommen 
werde, da ſonſt der Nurs auch auf zwei Stüber ſich nicht halte, 
da allein „die Realijierung einer diefer Vorjchläge oder beſſer 
getheilt beider die Behauptung von dem innern Wert (sc. des 
berg. Groſchens) rechtfertigen wird“.t) 

Die Eſſener Kaufgilde hatte recht mit ihrer Befürchtung, denn 
bald wird von allen Seiten gemeldet, da man die Annahme der 
unter der Regierung bes Großherzogs Joachim geprägten Gute» 
geoihen oder PDreiftüberftüde (Foahims genannt) weigere. Per 
Maire von Rees bittet um jchleunige Verhaltungsmahregeln, da 
er Tatlichteiten des gereizten Voltes befürchtet. Au in Remſcheid 
und anderen Städten bangt man vor Bolfsaufläufen?) Es war 
ja lat, da die Wertverminderung der am meilten gebräuchlichen 
Scheidemünge, die dazu in jo großer Menge furjierte, gerade den 
gemeinen Mann, die Handwerker und Kleinen Kaufleute, treffen 
und Unruhen zur Folge haben mußte. Zudem jant der Kurs, wie 
die Ejjener richtig voraus gejehen hatten, noch weiter. Die Re- 
gierung hatte ihn auf 10 Cts. = 2 Stüber feftgefegt, der Handlungs» 
vorftand von Düſſeldorf jegte nach Verabredung mit der Majorität 
der Kaufmannſchaft, „um ber jeit einiger Zeit beim Handelsvertehr 
eingeriffenen Unorbnung in dem Werte ber verichiedenen Münze 
forten ein Ende zu machen“, in feinem neuen Tarif das Dreiftüber- 
ftüd nur gleich 1%, Stüber,®) und am 2. Juli 1810 meldet der Maire 
von Monheim, daß man dieje Münze nur im Wert von einem Stüber 
annehme.*) Alſo eine Wertverminderung von 66 Prozent! Die Re— 
gierung war machtlos gegenüber dem Treiben jener Agioteurs, 
auf das die ganzen jonftigen Kursſchwankungen der Scheidemünzen 
hauptſãchlich zurüdzuführen find. Alle ihre Mafinahmen und Ber 
fehle, „mit aller Strenge dahin zu vigiliren, daß nirgends beim 
Detailhandel die Annahme der fraglichen Dreijtüberftüde zu ihrem 
ebiftmäßigen Kaffenwerte, nämlich zu 10 Centimen, verweigert 
werde“,5) waren erfolglos. Der Kaufmann wollte den hohen 
Wechſel⸗Prozentſatz nicht allein tragen, die Münze blieb fortan 
unter Kurswert ftehen. 

I) Gr. ®., Polizeidirektion, Nr. 3. „Die Behauptung von bem inneren 
Wert .."; e& ıvar nämlich in Nr. 5 der Allg. Polit, Nach. 1810 eine öffentliche 
Yelanntmadhung erfhienen, die „vem unverzeihlichen Unfuge, ber mit Geld- 
mwucher und Betörungen des unwiſſenden Publifums jo ungeahnbet und 
häufig, in unferm Baterlande getrieben tird“, ein Biel jegen wollte und 
nachwies, „daß bie fo jehr veradhtete Münze durch die Herabwürdigung von 
3 zu 2 nunmehr bie befte von allen übrigen ift“. 

2) Gr. ®., Boligeidireltion, Nr. 3. 
Hl Allg. Ft jahr. 1810, Nr. 1. 
) Gr. 8., Polizeidirektion, Nr. 3. 

>) Allg. rt, Nachr. 1810, Nr. 6. 
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Von den Segnungen eines einheitlichen Münzſyſtems haben 
damals die Eſſener und Werdener Kaufleute nichts geſpürt, trotz 
der Einführung der franzöſiſchen Dezimal-Rechnung nach Franks 
und Centimes. War im Verkehr mit den Behörden und den öffent- 
lichen Kaſſen aud die Anwendung des neuen Syſtems geboten, 
jo blieb der Handelsftand, der ja immer lange an dem Herge- 
brachten feithält, bei der alten Nednmung ftehen. Erit die 
neuefte Zeit hat den Deutſchen eine einheitlihe Münze ge- 
geben. Welches Mißvergnügen dagegen die Entwertung des 
bergiſchen Groſchens beim Gemerbeftand, beim Handwerker und 
ſonſt bei den Arbeitern und Bergleuten unjerer Gegend hervor- 
gerufen hat, zeigen uns bie monatlichen Polizeiberichte, in denen 
jo oft über den Mangel an Geld undü ber das Dreiftüberjtüd Klage 
geführt wird. Die Not wurde durd) die Wertverminderung des 
allgemein gebräuchlichen Geldftüdes ungemein vergrößert, im Detail- 
handel kam e3 zu den ärgerlichſten Auftritten, und die Unzufrieben- 
Heit wurde gerade hierdurch jehr genährt. Allerdings wenn auch der 
Traum Veugnots, „que la prochaine generation jouirait d’une 
seule mesure mondtaire pour l’Europe entiere“,i) nicht in Erfüllung 
gehen follte und auch im praftiichen faufmänniichen Leben das 
Dezimal-Münziyftem für das Großgerzogtum Berg nicht zur durch- 
dringenden Geltung tam, da die alten Münzen nicht bem Verkehr 
entzogen und nad) der neuen Rechnung umgeprägt wurden, jo hat 
das Arröte vom 6. Dezember 1809 in den folgenden Jahren dadurch, 
daß e3 einer jeden der in Umlauf ſich befindenden Geldjorten einen 
feften und bejtimmten Wert gab, der heftigjten Agiotage das Ende 
bereitet. Yom Sommer 1810 tritt eine verhältnismäßig Ruhe ein, 
und der Handelöftand und die ganze übrige Bevölkerung fügten ſich 
nad) den erheblichen Zerkuften, die man erlitten hatte, in die Neu- 
ordnung ber Dinge, wenn auch nur notgedrungen. 

Klang die Erregung, welche die Wertverminderung ber beliebten 
Vünze zur Folge Hatte, noch lange nach, jo wurde ſie in den folgenden 
Jahren durch die ftetig wachjenden Abgaben, durch den Drud des 
immerrüdfichtsloferdurchgeführtenKtonfkriptionsiufterns?) undendlich 
durch einen Getreidemangel, der allerdings mehr von lofaler 
Bedeutung war, aufs neue genährt, ganz abgejehen von der durch 
die Stodung im Betriebe fait aller Erwerbszweige Hervorgerufenen 
Unzufriedenheit. Seit dem Jahre 1810 werden Klagen über den 
Rückgang des Angebotes auf den Getreide- und Fruchtmärkten 
laut.s) Der Grund lag in umfangreichen Aufläufen von Getreide, 
die von gewiffenlofen Großhändlern getätigt wurden, um Preis- 
fteigerungen Heworzurufen. Die Getreibeausfuht dom finfen 

3) Charles Schmidt, a. a. O. 
*) Vom Februar ISIL bis zum Februar 1812 wurden furz hintereinander 

die Jahrgänge 1810—1812 ausgehoben. 
>) Ör. B., Handel und Gewerbe, Nr. 69. 
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tornreichen Rheinufer war verboten. 1811 mißriet im Großherzog⸗ 
tum Berg die Ernte völlig, dazu war die von 1810 als nur mittel- 
mäßig zu bezeichnen; ebenjo erging es dem linfen Rheinufer im 
Jahre 1812. Cpekulanten, die in dem geldarmen Berg ihr Geſchäft 
nicht jo gut machen konnten, ſchafften den Weizen und Roggen auf 
die franzöfiihen Märkte, wo eine blühende Induſtrie ein Tauf- 
kräftiges Publitum herangezogen hatte!) Dazu kam ferner noch eine 
Preisſteigerung der Kartoffeln, hervorgerufen durch das Überhand- 
nehmen der Branntweinbrennerei in den Kantonen Dorften und 
Redlinghaufen.?) Vergebens wurden die Maires von Ejjen, Werden 
und den Nadhbargemeinden bei der Regierung vorjtellig und ver- 
langten ein Ausfuhrverbot für Wetreide und Maßnahmen zur Ein- 
ichränfung der Brennereien. Im Mai 1812 koftete ein zmwölj- 
pfündiges Schwarzbrot 35 Stüber, während bisher 17—20 
Stüber dafür bezahlt waren’). Man verlangte bie Fefi- 
ſetzung eines Preismarimums, aber der Präfelt des Rhein— 
departements lehnte es ab, allgemeine Sperrmaßregen beim 
Minifterium zu beantragen, eben in Hinblid auf die nur Tofale 
Bedeutung der Teuerung.‘) Es war die Zeit, wo die Not die Ein- 
wohner lehrte, aus Kartoffeln mit Hafer Brot zu baden und wo 
man das Brot 2—3 Stunden weit holte, um es ein paar Stüber 
billiger zu befommen.°) 

Sp fam für den Ejjen-Werdener Diftrift Ende des Jahres 1812 
eine doppelt verſchärfte Krifis. Die Bettlerplage war unerträglich 
geworden. Wie fonnte das ausbleiben, wo jhon 1810 die Intenfität 
des Gewerbefleijes durch die Ungunft der Zeiten nachteilig beein- 
flußt wurbe umb der Umfang der Arbeiten fo ſtart abgenommen 

2) ©r. 8., Polizeidirektion, Nr. 135,’ Bericht des Eſſener Unterpräfeften. 
®) Gr. E, Handel und en Ar. 73. 
>) Seit 1810 waren in Ejien jeite Broi, und Fleiſchtaren — 

(R. €., XVI, E., Nr. 1); danach ſtellten ie i im Mai 1810 die N tie folgt 
v Pfund beites Schfenfleiich 7 br. Elev. 

” „  Rubfleifch 
— ——— 
beſtes Kalbfleiſch oder die 
7 geringes, oder die Worderviertel 

Hammelfleiich 
geringeres . . 
Schweinefleiſch 

ʒwölfpfndiges Echwarzbrot 
fein Röggelgen von 6 Lot . 2... 

„ Frangbrodt wohlausgebaden von 6 Loth. 
1 feine Mide von 613 Loth . . 2.2... 
1 fein Rafpel-Brodt von 61: Lot... .... 1 . 5 
1 grobe Mide von 8 ol). 2 2200000. IK. 45 
1 großer Stuten von 4 80)... 0... 3. 
4) Gr. B., Boligeidireltion, Nr. 135, 
5) Ibidem, Bericht von Mülpeim. — J. A. Engels, Dentwürdigteiten 

der Natur und Stunft, Religion und Geidichte .. .. - Werden 1817. 
116. 
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Hatte, daß in den Werlſtätten taum bie Hälfte ber Arbeiter beſchäftigt 
wurde, bie chemals ihr Brot dort gefunden hatten, und vielleicht 
nicht 14 derer, die darin bejchäftigt werden fonnten.!) Die in den 
Zeitungen befannt gegebenen häufigen Zwangsverläufe und Kon- 
furje geben ein deutliches Wild der Notlage.) Und dabei verjchärfte 
ſich die Lage anfangs 1813 wieder aufs neue durch die ſchroffere 
Durchführung des Vekretes von Trianon: noch im Januar 1813 
wurden Nachforſchungen nah unverzolften Koloniahvaren in 
der Ejjener Gegend gehalten.?) 

Die verantiortlichen Leiter des Grohferzogtums Verg fühlten 
deutlich genug, da; man einem Zuſammenbruch entgegengehe. 
In einer Eingabe au den Kaiſer Napoleon vom 16. Feb— 
tuar 1813%) jucen die Minifter nochmals, allerdings, wie 
io oft, vergeblich, einige Erleihterungen zugeftanden zu be 
tommen, indem fie ein furzes Fazit aller bisherigen Mafnahmen 
ziehen in den Worten: „Le Grand-Duch& est dans un état 
violent. Cet état violent provient de ce qu’il est le seul 
pays manufacturier pour qui les rigueurs necessaires du systeme 
eontinental soient sans compensation aucune, puisqu’il n'a ni 
commerce interieur, ni communication avec ses voisins. Il ne se 
peut pas qu’il resiste longtemps & produire sans pouvoir deboucher 
et sans consommer.“ Alle Vorftellungen waren auch diejes Mal 
umſonſt. Selbft nach den erjten jiegreihen Schlachten der Ver— 
bündeten fand Veugnot den Naifer nicht bereit, zur Veruhigung 
des Vollkes einige Milderungen eintreten zu laſſen. Anfangs 
November 1813 rüdten die Preußen in Ejien und Werden wieder 
ein, jegt mit aufrichtiger Freude von den Einwohnern begrüifit. 

Auch nad) der Wiedervereinigung mit Preußen dauerte es 
noch lange Zeit, ehe jih Handel, Induftrie und Gewerbe von 
den Nahwirhungen des Nrieges und der darauf folgenden Not- 
iahre erholten. Schuglos jtanden nad Aufhebung der Kontir 
nentalſperre die preußifchen Provinzen des Weftens dem über- 
mädtigen Wettbewerb Englands gegenüber; dazu waren fie noch 
durch die Provinzialzölle der altpreußiſchen Lanbesteile von dem 
deutfchen Dften abgefperrt. Erit als burd das Gefep vom 
26. Mai 1818 ein neues Zollivitem für den preußiihen Staat 
geihaffen ward, als der Weiten und Dften, zu einer Lebens- 
gemeinſchaſt zufammengewadjen, ein großes Wirtſchaftsgebiet 
bildete, begann eine neue vollswirtfhaftlihe Aca: die mittel- 
alterlihe Territorialpolitif Hatte ber modernen Zoll: und Handels- 
volitit Pla gemacht.) 

) Gr. B., Bolizeibireftion, Nr.16] 
Polit. Nacır. 1809- 

„ E., Rt. 1. 
Handel und Gewerbe, Nr. 22, II, Folio 39 ff. 

) Dal. Nähere bei 9. Frenmart: Zur preuhiichen Handels und 
3ellpolitit von 1648-1818. Tiffertation. Halle 1897. 

Vorde an Neſſelrode, 23. Aug. 1810. 



Anlage 1) 

Essen et Werden le 21 octobre 1811. 
A son Excellence Monseigneur le Ministre du Grand-Duch& de 
Berg, Comte de ’Empire [de] Rocderer, 

concernant l’Exploitation arbi- 
traire des Entrepreneurs des Mines de Mulheim, leur ind&pendance 
de la Direction des Mines d’Essen et Werden, la quantit6 de 
leurs Pompes & feu &tablies sans surveillance, leur exemption 
de tous impöts et par lü leurs bas prix du charbon, au plus 
grand dötriment des Entrepreneurs des Mines d’Essen et Werden. 

Monseigneur, 
Rien ne detruit plus V’esprit d’une Nation envers son Gou- 

vernement, que lorsque les sujets voient qu’il en existe, qui sont 
favorises, et qu’ils sont sacrifies pour les autres. 

C’etait le triste sort des Entrepreneurs des mines d’Essen 
et Werden depuis la prise en possession par sa Majeste le Roi 
de Prusse. 

Dejä des Vorigine les prussiens natifs s’exempterent des 
frais de navigation de la Roer (sic!). Autrefois ils payaient quatre 
sols par Maltre, et cette espöce d’impöt nous &tait inconnue. 
Apres cela il monta & chaque &cluse qu’on devoit passer, et de 
cette maniere il arriva que les Entrepreneurs des Mines de Her- 
bede, dont le charbon doit passer la premiöre &eluse, ne payait 
qu’un demi sol pour toute la riviere, dont ils &taient oblig6s de 
se servir pour le transport de leur charbon; et les Entrepreneurs 
@’Essen et Werden, qui ne commencent & naviguer sur cette 
riviere qu’ä la huitiöme ou treizitme &cluse, doivent payerde4 à 6 
sols et demi pour toute la riviere, dont ils ne se servaient pas, 
quoique le charbon d’Essen et Werden ne soit pas aussi bon que 
celui du Comt& de la Marck, et qu’il ne soit qu’aux deux tiers de 
la valeur de ce dernier. 

LesEntrepreneurs des Mines du Comt6 de la Marck conservörent 
la propriet6 de la caisse de l’administration et des associes des 
mines et elle fut administrde séparément des autres droits seig- 
neuriaux jusqu’ä ce moment; au contraire notre, caisse d’admini- 
stration et d’association a &t& contre droit et coutume r&unie 
aux autres caisses seigneuriales, ce qui nous porte d’autant plus 

Ar IV, 1860. 
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de dommage que nous esperions plus sürment voir diminuer 
notre contribution & la caisse, & l’augmentation de la caisse, 
d’apres In promesse que nous en avait faite le roi de Prusse. 

Les Entrepreneurs de la Marck sont encore jusqu’& ce moment 
en possession de ne pas payer auparavant leurs droits jusqu’a 
ce que leur charbon ne soit transport6 de leur magasin, tandis que 
ceux d’Essen et Werden sont tenus de payer tous les droits & 
V’entree de leur eharbon dans leur magasin, lors möme qu’ils 
n’en ont rien vendu dans l’espace de six mois, ce qui dans la 
söcheresse actuelle rend aux Entrepreneurs l’exploitation des 
mines si pönible et ce qui exige de si grands capitaux, qu’ils sont 
incapables de continuer la dite exploitation. 

Quoiqu’il leur soit difficile de supporter tous ces maux, 
et qu’ils desirent ardemment en ötre delivres, cependant les 
diffieult&s que leur occasionnent dans ce moment les Entrepreneurs 
des Mines de Mulheim leur sont encore plus & charge et dötruisent, 
pour ainsi dire, leur existence. 

Lorsque la partie du charbon fut organisee par les Prussiens, 
on ne pensait point du tout aux Entrepreneurs de Mulheim. 
D6j& depuis 30 ans l’exploitation des mines avait cess6, parceque 
leurs plus profondes galeries, aussi loin qu’elles pouvaient aller, 
&taient exploitdes par le moyen de pompes & main. Les Entre- 
preneurs de Werden et d’Essen etablirent de nouvelles galeries 
sur les autres, ouyrirent toutes les montagnes et gagnörent le 
merite exclusif de procurer tout le charbon dont les Entrepreneurs 
de Mulheim mieux situ6s pour le commerce, avaient besoin. 

Si l’imposition progressive devait avoir lieu, les Entrepreneurs 
de Mulheim devraient payer par Maltre 8 sols, puisque aux der- 
nieres &cluses de Werden on payait 61, sols par Maltre. Il ya 
d’autant moins de doute que la dite progression, si elle doit ätre 
justifie, doit d’autant plus avoir lieu pour les Entrepreneurs 
de Mulheim, que tous les frais de transport depuis le haut de la 
riviere jusqu’& Mulheim leur sont &pargnes, et qu’& cet &gard 
ils auraient été forc&s par les Prussiens de payer les 8 sols de 
möme que ceux de Werden &taient contraints d’en payer 61, sols. 

Il en coüte à Essen et & Werden beaucoup de peine pour 
mettre une mine en état d’exploitation avant d’&tre convaincu, 
si on en a besoin pour la consommation, et cette conduite est 
salutaire au public, si on ne doit pas tirer plus de charbon qu’il 
est necessaire, et si les prix par lä ne baissent pas au dötriment 
du souverain et de l’entrepreneur; et ä cet &gard les nouvelles 
lois francaises sont d’aecord. J 

Il y a encore plus de cuttieults pour etablir les pompes & feu, 
Puisque, d’apr&sdesprineipes justes, elles ne peuvent ötre accordees 
qu’en certains cas, autant qu’on peut obtenir du charbon du 
sol de la galerie, ce qui peut n’avoir lieu que dans plusieurs sieeles 
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& Essen et & Werden d’apres une administration bien regl&e; et 
& bon droit, on ne devrait; permettre 1’&tablissement des pompes 
& feu, qu’aprös avoir &tabli les galeries les plus profondes 
dans les montagnes qu’on aurait ouverter, et autant qu’il existe 
des moyens de les ouvrir plus profondement. 

Neanmoins les Entrepreneurs de Mulheim $tablissent sans 
aucun egard des pompes & feu ’une apres ’autre. II ya quelques 
anndes, on en &tablit une, quoique dans le pays d’Essen, cependant 
sur les frontiöres de Mulheim. dont on extrait par jour 800 & 1000 
mesures de charbon, et qui se debite pour Ia plupart & Mulheim 
au dessous de toutes les &oluses, consequemment exempt de tons 
les droits. Dans l’espace d’un an on a &tabli A Mulheim m&me 
deux pompes A feu qui sont en &tat de rendre journellement deux 
mille mesures de charbon, et maintenant veut on en &tablir 
une troisitme dans les environs/de Styrum, dont il est diffieile 
de calculer les funestes suites tant pour le souverain que pour 
les entrepreneurs des mines voisines. 

1) Par 1% ils s’approprient le commerce exelusif sur la Roer 
ot sur le Rhin; puisqu’ils peuvent procurer plus de charbon que 
n’en exige tout le commerce. C'est pourquoi nous ont-ils menaces, 
et ont-ils d6jä pris leurs mesures, de ne point tirer de charbon 
d’Essen et Werden. 

2) Si V’exploitation des mines d’Essen et Werden par IA cesse, 
elles 8’scroulent d’elles mömes et; ne sont plus exploitables, et tout 
le charbon une fois ouvert par Ia galerie s’altre et se gäte en 
‚perdant toutes ses propri6t6s combustibles. 

3) Par cola cessent toutes les fonotions de l’administration 
des mines d’Essen et Werden, puisqu’elle regoit seulement de 
ces pays les contributions pour la caisse d’administration et 
@’assoeiation, et que les entrepreneurs de Mulheim en sont exempts. 

4) Le souverain perd les droits des dimes, des reods et tri- 
mestres, de la navigation et des &eluses. 

5) A peu prös deux milliers de mineurs dans les pays d’Essen 
et Werden se trouveraient sans pain et aussi peu y gagnerait 
1a oaisse des mineurs. 

6) Ceei n’a pas une influence moins dangereuse sur le prix 
du charbon, puisque Y’espöce des masses du charbon, qui & Essen 
sont taxees & 24 sols par la direction des mines, se rend & Mulheim 
20 sols & raison de leurs pompes & feu et de la quantit6 de leur 
exploitation de fagon que les entrepreneurs des mines d’Essen 
et Werden ne peuvent aller do pair aveo cux dans la vente de 
leur charbon, lors m&me qu’ils en trouveraient quelque debit. 

7) Enfin les entrepreneurs de Mulheim ne veulent que gra- 
piller et n’ont devant les yeux qu’un gain momentand, insoueiants 
de savoir, si dans la suite les mines resteront exploitables ou 
8’6crouleront ou si la vie de leurs mineurs est en danger ou non; 

ı9* 
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e’est pourquoi la police du lieu intervint dernierement et engagea 
& ordonner d’abandonner les galeries trop nombreuses. 

Ou la surveillance de la direction des mines est n&cessaire ou 
non pour l’6tablissement ou l’exploitation et pour le nombre des 
mines & exploiter et pour le commerce. Dans le premier cas on 
ne peut apercevoir pourquoi les entrepreneurs de Mulheim, qui 
ne sont pas d’un pays ni d’un territoire söpare, doivent en ötre 
exempts un seul instant; dans le second cas la möme exemption 
devrait nous &tre accordee 6tant les sujets du möme maitre et 
habitants du möme pays. 

A la verit6 on parle d’une convention conelue entre sa Majeste 
/’Empereur et la Princesse de Hessen-Darmstadt, _ci-devant 
propristaire de la Seigneurie de Mulheim, par laquelle l’exploitation 
des mines se ferait comme par le pass6 la vie durante de la dite 
princesse; mais d’une part toutes les pompes à feu, qui alors 
n’existaient pas, ne devraient pas non plus subsister, et visiblement 
cette convention n’a &t6 conelue que sur des objets existants alors 
insignifiants, qui par consöquent ne peuvent ötre portes jusqu’& 
Pinfini. De l’autre part l’Empereur, si möme les habitants de 
Mulheim 6taient des &trangers, serait oblige, pour nous mettre 
de niveau avec eux, ou d’imposer &galement les habitants de 
Mulheim ou de rduire nos propres impositions; comme ce prin- 
cipe möme dans le temps que le commerce avait trois maitres 
et &tait partag6 entrele comt6 de Ia Marck, Essen- Werden et Mul- 
heim a 6t6 conserv& pour le bien du Comte de la Marck par 
le roi de Prusse. 

Outre cela il est notoire qu’&ä l’aide de quelques employds de 
la Princesse, et qui sont en fonetions publiques, ils conduisent 
cette affaire pour leur profit personnel et nullement pour celui 
de la Princesse. La Princesse ne regoit pour plusieurs milliers 
d’ecus que doit produire par an l’exploitation de Mulheim, tout 
au plus 80 ou 100 &cus, et par la celle qui jouit aotuellement, 
aussi bien qu’un jour le Souverain et tous les amateurs d’exploi- 
tation, sont sacrifi6s. Toute cette eonduite est visiblement une 
fourberie, puisque l’arrangement avec la Princesse fut fait dans 
un temps oüi les mines n’staient presque d’aucun profit et main- 
tenant on les exploite par le ınoyen de-pompes & feu comme si 
on voulait les &puiser dans une seule annee. 

En cas qu’il existe une convention entre sa Majeste l Rmpereur 
et la Princesse, il reste pourtant l’expedient, ou de remettre dans 
P’etat precddent l’exploitation outree des mines et de faire cesser 
les pompes à feu qui n’existaient pas alors, ou de se charger de 
la convention conclue avec la Princesse et d’obliger les entre- 
Preneurs aux impöts d’usages, ou de les traiter comme des ötrangers 
en leur imposant des impöts et p6ages particuliers d’aprös le 
ons de la convention conclue aveo la prineesse, par laquelle on lni 
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a seulement garanti la recette et nullement accordé aux entre- 
preneurs de Mulheim le monopole du commerce au plus grand 
dötriment des autres sujets. 
.  Ou la progression des impöts sur le charbon relative au 
transport & la Roer est juste ou elle ne P’est pas. Dans le premier 
cas les entrepreneurs de Mulheim doivent payer 8 sols par Maltre. 
Dans le second on doit &tablir notre libert& naturelle contre le 
comt& de la Marck, et on doit ötre exempt de tous impöts sans 
avoir egard au lieu ou aux &eluses öü l'on conduit notre charbon 
& la Roer. 

Comme la presence de votre Excellence et l’arrivee de 
Empereur bien aim& dans le moment oü il doit &tre decide s 
V’exploitation de nos mines doit eontinuer ou ötre pour plusieurs 
siöeles andantie et ne doit recommencer que sous les gendrations 
& venir, qui alors auront les mains vides, nous devons remercier 
la Providence et les considörer comme des &venements favorables 
pour nous et oser supplier votre Excellence: 

1) de renoncer & la direction séparée de la caisse d’admini- 
stration et d’association d’Essen et Werden comme en jouissent 
encore actuellement les exploitans de la Marck 

2) et de nous accorder comme & eux de ne payer les droits 
des mines que lorsque le charbon sera transport. 

3) Ou de supprimer totalement Ia direction des mines en 
accordant à Essen et Werden la möme exemption dont sont en 
possession ceux de Mulheim, ou de les soumettre & la surveillance 
de la direction des mines, aux mömes impöts et & toutes les 
&manations. 

4) Ou de lever tous les impöts progressifs sur les charbons 
& raison du nombre des &eluses, qu‘ils ne passent pas, ou autant 
de temps qu’existera cet impöt progressif, d’y soumettre aussi 
ceux de Mulheim et de leur faire payer 8 sols par Maltre et rem- 
bourser le passe. 

5) Mais avant tout d’entendre sans delai Monsieur 1‘ In- 
speeteur göndral Crone & present & Dusseldorf sur le dommage 
de l’exploitation des mines surtout par le moyen des pompes 
& feu, dommage si funeste pour le commerce en general et en 
partieulier pour les exploitations des galeries d’Essen et Werden, 
et d’emp£cher sur le champ l’stablissement projete d’une troisieme 
pompeäfeu& Styrum, mais, à ’&gard des autres pompes à feu,d’en 
ordonner une exploitation plus moder&e & la direction des mines 
d’Essen et de Werden, si, pour le bien de l’exploitation des galeries 
considerablement et plus que suffisamment &tablies à Essen et 
Werden, on ne jugeait pas plutöt necessaire de detruire les pompes 
& feu, qui absorbent par elles-mömes une si grande quantit6 de 
eharbons, dont elles privent le souverain et le pays, ayant &t& 
&tablies sans permission. 



- mM — 

Daigne votre Excellence agreer P’assurance de nos profonds 
respeots aveo lesquels nous sommes 

Monseigneur 
vos humbles et trös ob£issants serviteurs, 

Les exploitants des Mines d’Essen et Werden: 
(igne) Ja veuvode L. Hoffmann. G.de Schmitz. 

Neustein. Niermann. 
Rehmann. Rohman. 
Huyssen. Heiden. 

B van Nuyss. Wm. Krupp. 
Grillo. Waldthausen. 
S. Brockhoff. Maas. 

B Bremer. Olbert (?). 

Anlage 11) 

Betr. den Kohlenhandel nah Holland. 

Copie de la lettre du Directeur des Douanes de Wesel au 
Receveur prineipal de cette ville. Du 4. Novembre 1812. 

Un decret Imperial du 6. janvier 1811 a prohib& & Ventree, 
Monsieur, en Hollande les charbons de terre autres que ceux 
provenant de la France. Ce"decret ne m’ayant pas 6t transmis 
j’ai pens& qu’il ne concernait pas ma direction. N&anmoins le 
Directeur general me demandant des renseignements sur les 
motifs qui ont: determine votre bureau & permettre P’expedition 
pour Ia Hollande de plusieurs parties de charbon de terre non- 
obstant Ia prohibition, vous voudrez bien vous opposer provi- 
soirement & co qu’aueune partie de cette marchandise venant 
du Duch6 de Berg ne soit exp&di6e pour les döpartements 
hollandais. 

Vous m’assurerez de vos soins à cet &gard en m’acousant 
Ia röception de In prösente, que vous transmettrez au Reoeveur 
de Rees — — — 

Le Direeteur de la Douane. 
(signe) Turck. 

Anlage III. 

Vertrag Dinnendahls mit dem Unternehmer des Feſtungs- 
baues zu Wejel. 6. Februar 1808. 

Wir Friedrich) von Othegraven, Entrepreneur des Feitungs- 
Baus zu Weſel, Büderich und Dependenzien, und Franz Dinnenthal, 
Berfertiger der Dampfmaschinen, wohnhaft zu Eifen, haben heute 

2) AF IV, 1839. 
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auf ben Grund einer vom lekteren am 31. Januar dieſes Jahres 
dem Herrn Javain, Bataillons-Chef und Genie-Rommandanten 
zu Wejel, übergebenen Submifjion folgenden Eontraft geſchloſſen: 

1. Berpflichtet jich gedachter Herr Dinnendahl im Lauf des 
Monats May 1808, und noch eher, wenns eben möglich ift, eine 
Dampfmaſchine zu liefern, welche fähig ift, in 24 Stunden 12 000 
Eubif-Meter Waller: der Nheinifche Fuß zu 33 Kubit Fuß auf den 
Meter gerechnet wird hierbei zur Bafis angenommen: bis zu einer 
Höhe von 6 Metern über der in der Mitte bes Grabens zu leitenden 
canette (Rinne) auszujchöpfen. 

2. Verjpricht Herr Pinnendahl, die Maſchine zu placizen 
und die Gebäuden, welche ihre Aufitellung erfordern; anzuordnen, 
kurz, die Mafchine in Gang zu bringen. 

3. Berpflichtet fi) Herr Dinmendahl, wenn bie Mafchine ein- 
mahl in Gang gebracht ift, ihr Etabliffement zu unterhalten und 
fie auf feine Koften gegen eine monatliche, hiernach zu beftimmende 
Summe arbeiten zu lafjen. 

4. Berbindet ſich Herr von DOthegraven, dem Heren Dinnendahl 
bie Summe von Zehen Sechstaujend Achthundert frank als Kauf- 
preis ber Dampfmajchine ben Tag, wo fie placirt und in Thätigkeit 
geſetzt ift, zu bezahlen. 

5. Werden dem Herrn Dinnendahl die zu dem erften Etab- 
liſſement nötigen Arbeiter und Materialien geliefert, wovon er nur 
bie Leitung, wie oben gejagt, übernimmt. 

7. Exhält Herr Dinnendahl die Transport-Koften der Maſchine 
von Eſſen nach Wejel vergütet. 

6. Verpflichtet fi) der Herr von Dthegraven, dem Herrn 
Dinnendahl die Summe von Zweytauſend Dreyhu 
Sechs francs monatlich während der ganzen Zeit, daß fie in Thätigleit 
ift, für Gehalt, Unterhaltungstoften, Aufjiht und Bewegungs- 
toten ber Maſchine zu bezahlen, welche aud) zum Unterhalt des 
Gebäubes bienen follen. 

8. Verpflichtet ſich Herr Dinnendahl, eine zweite Mafchine 
nad) den Beitimmungen und Verhältnifien der eriten und zwar 
in tem ihm möglichft fürzeften Zeitraum zu liefern. 

9. Verpflichtet fi Herr Dinnendahl, diefe zweite Mafchine 
ebenfalls zu unterhalten und arbeiten zu laffen nach der im 3ten 
art. beftimmten Verabredung. 

10. Wogegen ber Herr von Othegraven bem Herrn Dinnendahl 
die nemlihe Summa nad) Anleitung des ten Artikels als Kaufpreis 
zu zahlen verfpricht. 

11. Gleichfalls verpflichtet fi Herr von Othegraven dem 
Herrn Dinnendahl für Verwaltungs und Unterhaltungstoften 
diefer zweiten maschine nad) Verhältnis ihres Gebrauchs eine 
verhältnigmäßige Summa von Zweytauſend Dreyhundert e. zehn 
ſechs francs monatlich zu bezahlen. 
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12. Zur Sicherheit feiner Verpflichtung jtellt der Herr Dinnen- 
dahl den Heren Gottlob Jakobi zu feinem bürgen. 

Neumühle am dien Februar 1808, 
ge3.: Franz Dinnendafl. 
gez.: Dthegraven, Entrepreneur des forts. 

gez.: Gottlob Jacobi. 

Nah Abſchluß dieſes Kontrakts verlangt Here Dinnendahl: 
13. Um die zweite Dampfmoſchine auch jofort anfertigen zu 

können, und weil er mit mehreren wichtigen Mafchinen beauftragt 
ift, einen baaren Vorſchuß von Sechstaufend francs, welche ihm der 
‚Herr von Dthegraven hiermit zufichert. 

Geſchehen und unterzeichnet wie oben: 
gez.: Franz Dinnendahl, Othegraven. Gottlob Jacobi. 

Anlage V.h 
Betr. die Gewehrfabrit Pien! und Pelletier zu Eſſen. 

. Tit. 1.2 32a. 
Colleetion 4, Nr. 11. 

Rapport du Commissaire Imperiale dans le Grand-Duche 
au Ministre Secrdtaire d’ Etat, en date du 27. Avril 1809, proposant 
de mettre la manufacture d’armes d’Essen sur le pied de celles 
de France; le dit rapport revötu de Yapprobation Imp£riale. 

‚Pai Yhonneur de vos adresser un rapport et un projet de 
deeret du Ministre de "Interieur qui tend & mettre Ja manufacture 
d’armes d’Essen dans le Grand-Duch& sur le pied des manufactures 
imperiales de France. 

Cette manufacture merite cette faveur par la beauté et la 
solidit& deses produits. Elletrouve iei legrand avantage de s’appro- 
visionner sur les lieux de fer et d’acier d’excellente qualit& et qui 
proviennent exelusivement des manufactures Grand-Ducales. 
ll entre done dans l'intérêt partieulier du Prince de donner de 
V'extension A cette fabrique; en meme tems que l’interöt publie 
reclame pour un dtablissement qui est desting A &tre central pour 
les Prinees de la Confederation, qui appellera le numeraire dans 
l’Etat, en meme tems qu’il y entretiendra la pratique et le goüt 
d’un acte de V’utilit€ la plus relevee. 

‚Je ne dois pas dissimuler a Votre Excellence que les entre- 
preneurs de cette manufacture, &chappes de celles de Versailles 
et de Liege, sont en but aux entrepreneurs de ces deux fabriques 
qui ont trouvd a Paris des appuis assez puissans. Mais le point 
essontiel, c’est qu’on n’ait jamais conteste sur la beaute et m&me 
la perfection des produits de Ja manufaeture d’Essen. Ces deux 
qualit&s, comme j’ai ’honneur d’assurer à V. Exe., sont unanime- 
ment reconnues, et, à ce titre, je recommande cet etablissement 
Asa proteetion partieuliere, 

3) Amage IV, 2. 190. 
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Anlage VII. 

Zabellarifhe Angabe der monatlichen Produktion 
der Werdener Zeztilinduftrie 

von Juni 1804 bis zum Dftober 1806"). 

Stüde wollene Stuce Caſimir 
Zücher zu |,u 30-40 Ellen 5 

® * 5 & B 3 

5 Er Ö 
1804 gumi 15| -|-| 5 -|-|n 3] — 

fi aı-!-!I5s|-/-(I85|2| — 
Auguft wm -|-|4/-|-Juiy| — 
Sentember | 12, — | —- | 4|- 1 — [15/1 | a0s 
Stobr (13) — — | 6 |— | — | 10 | 1% | 220 
Rovember | 178 — | — | 6 | -— 1 —- [111% 
dezember 2121 — | -| 8|—|—-[ı2 Jı4 | 190 

1805 ganum 18 —-|-| 5|—-|-— | 14 [1% | 336 
ea 18 -— —| 51 —-j|—f 8 Jıy | 224 

März 8|-|-|4/|-/-|»| 12 
April 165) — - [01 -|1-|18| -| 
Mai iss — — iz — — 2 21 9 
juni isi — — Ji0 — — 122 ——— 
ui 101-1-121-j-1|1% = 

Auguft 146 —|ı -|2|- 
Seembel ia | —21 i- 1-21 -| - 
Soe (17) — -|2|-i-|20|-| - 
November | 18 | — | — | I -!- |2| -| — 
Dezember |18 | — | -— |7 I -—|-|2| -| — 

1806 Jama [121-1 -15 | -|1-I2|-| - 
ebmar [1651-1 - 15 1-1 -I2|-| — 

März 185 -|-|2 | -/-|2#|-| - 
April 3 -|-|0|-i-]2#|-| - 
Mai ı2|-)-ı9)-|-|#|-|- 
Juni mw|—-|-|8|-/i-|z|-|- 
Zuli 13) — — is — — 2 —2— 
Mg 1281 —-1—- | | -'1- [71 —— 
September 1383| — — 16 -— — 128 —| — 
Skober 1181 — — ia 1-19] -| — 

Anlage VII. 

Memoria der Werdener Tuchfabriken vom 11. November 1809?). 

Zu welchem hohen Grabe von Wohlitand ein von der Lanbes- 
zegierung begünftigter Sanbel mit bem Yuslonbe führen Tann, 

* Sufammengetet nach ben Poligeiberichten im Stadtarchiv Werden 
Caps. 
Pepe "Handel und Gewerbe, Ir. 18, Beilage zur Sabrifentabelle, 
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davon Itefert die Stabt Elberfelb und bie übrigen Zabrilorte des 
Atbergijchen die ſprechendſten Beweife, aber auch nirgends genoß 
dieſer Hanbel größere Vorrechte als in dieſem Lande. 

Frei von allen Feſſeln und Abgaben,tvar er gleichjam dad Schoß- 
ind ber Regierung, durch beren Pflege er in wenigen Jahren zu 
einer Kraft gebieh, bie von anderen, obgleich älteren Fabrikorten 
nicht erreicht werden konnte. 

Diefe Freiheit Hat auch unfer vordem unbedeutendes Städtchen 
fo gehoben, daß e3 feinem Zuſtande vor 25 Jahren garnicht mehr 
ähnlich fieht, indem die Geelenzahl und der Wert der Grundjtüde 
ſich in dieſem Beitraum gleich ftarf vermehrt haben. Vor 25 Jahren 
waren hier nur 8—10 Webftühle, die für benachbarte Entrepreneurs 
gegen Lohn arbeiteten; die Tücher waren von jo geringer Eigen- 
ichaft, daß die Elfe nur 114 bis höchſtens 2 Reichstaler Toftete; 
jegt find deren 40 und dabei arbeiten noch ungefähr 10 auswärtige 
für Hiefige Rechnung, auf welchen mitunter Tücher, davon die Elle 
9 Neichstaler zu ftehen kommt, verfertigt werben, die zufammen 
einen Geldumſchlag von beiläufig 170.000 Reichstalern nach ſich 
ziehen. 

Aber es iſt mit Grund zu beſorgen, daß dasſelbe in noch kürzerer 
Zeit in fein voriges Nichts zurüchfalle, und daß die Seelenzahl und 
der Wert der Grundftüde ſich augenfdeinlic wieder vermindern 
werben, wenn ber jegige Zwang noch ferner fortbejtehen jollte; 
ebenſo wie auch der Abſatz der Tücher jich feit kurzem fichtbar ver⸗ 
mindert hat, ungeachtet die Entrepreneurs fi mehr Mühe zum 
Verlauf geben wie zuvor, und ihre Fabrikate ſich der möglichſten 
Lolltommenheit nähern. 

Eine große Anzahl Fabrifarbeiter muß in diefem Fall ihre 
Stühle und Maſchinen und mit diefen auch den undankbaren Boden 
verlafjen und fich hin und her im Auslande verftreuen. 

Die Sperrung des vordem offenen Rheines hat uns ſchon ge- 
nötigt, dem Handel eine ausgedehntere Richtung nach Holland und 
dem Norden zu geben, aber ba nun auch Holland und die Elbe durch 
die Douanen-Linie gejperrt, und in Holland bei der immer zu- 
nehmenben Gejchäftsfofigteit neuerdings noch auf die fremden 
Tücher 15% gelegt find, jo entjteht dadurch der doppelte Nachteil 
für uns, daß nicht allein ber Handel dahin mit unferen Fabrifaten 
über bie Kräfte erſchweret, ſondern fogar die Beziehung des Ur- 
und Farbftoffes unmöglich gemacht wird. 

Die Ballen werben nämlich mit der größten Unvorjichtigleit 
geöffnet, die Emballagen durch die Mefjerfchnitte verborben, die 
Stride, wodurch die Verpadungen ihre Befeitigung erhalten 
müffen, burchfchnitten, und die Ware kommt jo durchgehend naß 
und beſchädigt und nicht felten mit bedeutendem Berluft an Wert 
zu ihrer Beſtimmung. 
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Desgleihen müſſen wir, ftatt einer billigen Cchreibgebühr, 
bei bem franzöfiichen Konjulat zu Hamburg für das Zertififat zur 
weiteren Verſendung eines einzelnen Stüd Tuches 1 Rtlr. entrichten, 
ebenfo wie im Jahre 1808 den 16. Januar, bloß um ein Hamburger 
Warenlager nad) Braunſchweig bringen zu lajjen, 70 Mark 4 Schilling 
banfo bezahlt wurden mußten, wo dagegen die Fabrifanten des 
linken Rheinufers außer den mancherlei Vorzügen, die fie vor uns 
genießen, auch von allen diefen unbilligen Abgaben befreit find. 

Unfere Stadt befteht indeſſen fait einzig und allein burdh den 
Handel mit dem Auslande; duch ihn allein wird das harte Geld, 
tvoran im Innern gänzlicher Mangel it, hereingezogen, und da der 
hieſige ganze Nährftand in das Fabrifenwejen eingreift und damit 
verfettet ift, jo ift der Umfturz des Ganzen um jo unvermeiblicher, 
als die verftärkten öffentlichen Abgaben bei der Lähmung oder viel- 
mehr völligen Stodung des Handels nicht mehr beizuſchaffen find. 

Wir Haben alſo das Vertrauen zu den hohen Landesbehörden, 
daß biejelben durch ihre Dazwiſchentunft bei des Kaifers und Königs 
Majeftät, mit deſſen Reiche wir durch die Verhältniffe der Lage 
und der Verwandtſchaft ohnehin ſchon innigſt verwebt find, dieſen 
vielen Übeln zur Abwendung unferes unvermeiblihen Verderbs 
noch zeitig abzuhelfen geruhen werden, wodurch noch der wichtige 
Vorteil erzielet wird, dab alsbann ber Geldeinfhlag in Kurzem 
nod) auf die Hälfte Höher fteigen kann. 

Werben, den 11. November 1809. 
ge3.: Gebr. Offerhaus. Gebr. Schlöfier. 

Theod. Scholten. Gebr. Oules. 
A. C. Erlemever. Forftmann, Huffmanı und Dehmer. 

2. Tuſchen junior. Kaſp. Wolff. 

Anlage IX. 

Stadt Ejjen. Tarif der Aceiſe, des Zoll und Wagegeldes 

(eit 1808 Aceiſe und Stadtpflafter-Geld genannt, jeit 1810 

Pflaſter⸗ und Wegegeld).) 

I 

Von nahfolgenden Waren, wenn fie über 25 Pd. wiegen 
und aus der Stadt gehen, muß Wagegeld gegeben 
werben: 

Stbr. 
1. Ein Zentner Sped oder Shinten . 2... 5 
3.100 Bib. Ungel 5 
3.310. Bd: gehn Blei 2a area 5 

) Kopie im Duſſeldorfer Stadtarchiv, Gr. Verg., Steuern, Nr. 166. 



4: Ein -Bertner- Eupfer: N. u 10 
Bas aber zum Umjchmelzen zur Kupferhütte 
geſandt wird und wieder zur Stadt fommt, thut nichts, 
deögleihen von Montirungs -Stüden, jo aus ber 
Stadt gehen, foll nichts gegeben werben. 

Die fremde Keſſei führen und Juden von 100 Pfd. 
Meßing oder Kupfer, es mag fein alt oder neu, wenn 
es aus der Stadt gebracht wird, müſſen gleichfalls 
BEDEN. a TREE 10 

u. 

Von folgenden Waaten!), wenn fie indie Stadt kommen 
und über 25 Pfd. wiegen, muß gegeben werben: 

Stbr. 
1. Bon 100 Pfd. Hopfen... 2.222... a 
2. Ein gentner Zinn... 22220 10 
3. Ein Zentner Blei, alt oder neu....... 31% 
4. 100 Pb. Stahl, Amfield und was zum Mühlen: wert 

gehört umb draußen gemacht worden . . . 5 
5. Eine Karre Eifen, worauf 1000 Bid. 18 
6. 100 Bid. gejchmiedetes Eifen, worunter Schüppen, 

Beile, Senjen, Sicheln, Schneibemeher, Winden, 
Miftgabeln und fonftiges gegofenes oder ie 
detes Eiſen GEhötig © 22 EA 

100 Pd. Erz aber ·. 
3% 

8. Ein Bid. Schwers oder 300 Pid. Kantert -. .. 6 
9. 100 Bid. Soll 2 2222er 3 

20.100: Bid: Hanf... 4.0.0: 2 nee nen 5 
11:x.100 Bd. Geller. ad a nn ar .. 05 
12. 100 Pb. Wabs . 2... 222 7 
13. 100 Rd. Federn, alt oder men 222200. 7 

mm. 

Bon nachfolgenden Waaren muß Wagegeld gegeben werben, 
wenn fie ſchon unter 20 Pd. eingebradtmwerben: 

Stbr. 
1. 100 Pfb. Klever Saat) . ... . . . . . . .. 5 

wenn folcher hierfelbft Pfundweiſe verfauft wird; 
wenn aber ber ever Enat zu 100 Pid. ausgeht, 

BIDE NIE re ehe een Ein we 2 
davon 

nichts abgejchrieben. 

3) Rr. 1, 7, 8 und 9 falten im Tarif vom 4. Juli 1810 fort. 
3) Keefamen. 
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Stbr. 

2. Ein Kleuti) Berlwolle .... * 1 
3. Ein Kleut Scheuerwolle. en 1% 

Die Wolle, welche hier verbraucht wird, gibt nichts, jo aber aus» 

geht, muß ordinär Wagegeld bezahlen. 

10. Ein Zentner Mlaun. - . - - 
11. Ein Faß Büdlinge - - - + + 
12. Ein Stroh Vüdlinge - - - - 
13. Eine große Mande Schollen - 
14. Eine geringe Mande Schollen - 
15. Eine Tonne gejalzene Fiihe - 

I. 

Von nachfolgenden Waaren wird Aecije gegeben?) er 
T. 

1. Ein Sad Sal ... 2.2220 2% 
eine Karte, find 10 Haufen, thut . ..... - > 0 
wenn aber auögeht, wird abgefchrieben . . . . - UA 

2. Ein Faß Butter von 80 Kannen, welches zum feilen 
Kauf eingebraht wid... 2.22. 

3. Ein Faß von 40 Kannen. . 2.2.2220 een 3% 
was unter 50 Kannen oder 50 Bid. giest — 

4 Ein deaß Theer .. 2.220000 5. 3% 
5, Ein Faß oder Kourtil Than... 2.22... “8% 
6. 
7. Ein Faß Geringe 22.2 3% 
8. Ein Ohm Dehl, e3 ſey Rüb-, Baum- oder Leinoehl 10 

und ſonſt nad) Betrage, wenn e3 ab ausgefanbt wird, 
wird abgeichrieben; . . . 2... 
melche ſelbſt Dehl zum feilen Verlauf ſchlagen 

Taffen, geben ebenjoviel. 
9. Ein Kintgen Seife - . - - 

16. Eine Tonne oder Faß Leinjaaten, jo einfommt und 
althier verkauft WED «44 77 
wenn aber die Tonne ausgeht, foll nur gegeben 
Werden - ern 2 
und die übrigen 3 Stbr. abgeſchrieben werben. 

17. Zon einem Malter Korn, es ſey Weigen, Erben, 

ı 

Noden oder Gerfte, jo Fremde allhier faufen, oder 
von Bürgern und Einwohnern zum feilen Kauf 
angefahren wird +. - 

8. Bon einem Malter Haber - - 

y Ein Gewicht von 100 Pfund. 
*) Diefer ganze Axtitel IV betreffend bie Aceife-Abgaben fällt in dem 

neuen Tarif vom 4. Juni 1810 fort. 
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Stbr. 

19. Bon einem Malter Rübfaat - - ++... 6 
wenn aber an die Milik einig Korn verfauft wird, und ber — 

Käufer davon die Acciſe nicht abftatten. würde, foll ber Verkäufer 
ſolche zu bezahlen ſchuldig ſeyn. 

V. 

Von nachfolgenden Waaren wird Zoll gegeben: 

1. Von einer einſpännigen Karre, ſo durchgeht, ſie möge 
mit Kauf manuswaaren oder andern Waaren oder 
mit Bauholz beladen fein . 2... 20... 4 

Sollte aber mit Vorſpann eintommen ober durch» 
fahren, fo foll davon al von einer zweyſpännigen 
Karre bezahlt werden, e3 jey denn, daß das Vorſpann 
im Stift ber Stabt genommen worden, wovon nichts 
bezahlt werben foll; 

wegen Kalt und Kohlen foll es nad ber alten 
Dbfervanz!) gehalten werben. 
Bon einer mit 2 Pferden befpannten Karre ober 
Bagen aber, fo mit bergleihen Waaren wenigftens 
1000 Pfd. ſchwer beladen, foll gegeben werden . 6 

2, 

von 3 Pferden . 2. 2.2.2222 nenen 8 
von 4 Pferden .. 2.2.2... — — 
von 56 Pferden... 20.0200 n en 16 

Ein Wagen oder Karren von hiefigen Bürgern 
mit Kaufmannswaare, fo dieſe auf einem benad- 
arten Jahrmarkt zum feilen Kauf hinbringen laſſen, 
beladen, foll nichts geben; wenn aber die Bürger auch) 
für Fremde und Auswärtige Waaren mit aufladen 
Iafjen, foll als ein völfig belabener Wagen bezahlt 
werben, bafern aber nur geringe Baumaterialien ſich 
batauf befinden, bavon wird mur bie Halbiheib ge» 
geben; von Karre oder Wagen, fo mit Wein, Brand» 
wein und beitillirten Waſſern beladen und durchgehen, 
ſoll der Stabtsrentmeifter den gewöhnlichen Zoll 
empfangen. 

2 
4. Bon einem Pferde, jo mit Kaufmannstwaaren beladen 

und durch die Stabt geht, joll gegeben werden... 2 
es joll aber für ein beladen Pferd nichts gegeben 

werben, was nicht mit 100 Pfd. beladen ift; 
Von einem durchgehenden Schiebfarren mit 

Kaufmannswaare . 2 2 2222er 2 

—3 — vom 18. November 1733. 
3) Urfprünglic Rand hier: Bon einem Fuhder oder Rhode Planden 

s Stbr. 
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Bon einer mit dito beladener Kiepe. . ... . - 1 
5. Von ein Pferd⸗, Ochfen- oder Kuhfell, wenn ſolche zu 

feilem Verlauf ausgehen... 2.2.2.2. . 
6,8on einem Schaafe oder Kaldsfell .. ..... VA 
Von Vieh, ſo zum feilen Kaufe hereim- oderdurd« 

geht, muß gegeben werden: 
1. Ein Be 2 40% wandte 2 
2 Eine an Bösen n 2 
3. Ein Shaf) .... 2.220 ee ı 
4. Ein Schwein) ... 222 nenne 1 

Wer mit einem gefattelten Pferd einfommt und 
ſolches nicht verfaufen will, giebt nichts; 

dafern auf einem Sahrmarkt ober Montag.ein 
Vieh zum feilen Kauf eingebracht und nicht verfauft 
wurde, foll nichtsdeſtoweniger der Zoll davon bezahlt 
werben.t) 

Von einem Säugfülfen wird nichts, 
5. von einem Schwein, das feinen Reichstaler werth ift 

TNEN)i anne 
von einem Schtvein aber, bas feinen 14 Rthlr. werth ift, 

wird nichts gegeben.!) 
N. B. Der am 4. Juni 1810 durch ben Präfetten des Rheindepartemens 

Grafen von Vorde genehnigte, übrigens in feiner Anordnung der einzelnen. 
Eolonnen ein Geringes abgeänderte „Tarif des ftäbtiihen Plafter- und Wege- 
Gelbes zu Eifen” Hat außerdem die Umrechnung der Stüber in Centimes 
wie folgt: 

”, Stüber 
i ig 

3 Gentimes 5 Stüber = 26 Eentimes 
1 6 31 

24 =u ER 16 * 82 = 
Eine Asfchrift diefes Tarifes in ben diathaus: ditten zu Eifen, Reponierte 

Negiftratur, Seit. III. B, Nr. 16. 

Anlage X. 

Interimiſtiſches Regulativ wegen Erhebung der ſtädtiſchen 
Aceiſe, Zolle und Wagegeld-Abgaben zu Ejjen.?) 

Zur Sicherjtellung derjenigen Wecife- und Zoll-Abgaben, 
welche bisher bereits in der Stadt Ejjen erhoben worden find, um 
daraus die bey der vorigen Verfafjung aufgenommenen Schuld» 
Kapitalien zu verzinfen, auch die übrigen notwendigen ſtädtiſchen 
Ausgaben zu bejtreiten, ift es erforderlich erachtet worden, nach- 
ftehendes Negulativ zu erlaffen . . . - - - 

1) Zällt im neuen Tarif vom 4. Juni 1810 fort. 
2) Gedrudtes Original im Stadtarchiv Effen. Die Tariffäpe waren 

— anfeheinend ohne die geringfte Anderung — bis zum Jahre 1812 in Geltung; 
fie wurden durch Verfügung vom Januar 1812 außer Kraft nefeht. — Das 
interimiftifche Renulativ war durch Königliches Neiteipt de dato Berlin, 
den 12. Muguft 1803 genehmigt worden. Hier nur im Auszuge mitgeteilt. 
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I Bon ber Getreibe- und Bier-Steuer. 
$1 

Es ſoll herunter vorläufig bei den bisherigen Acciſe-Sätzen 
in der Stadt Eſſen verbleiben, wonach bezahlt werden muß: 

Klev 
ge Stbr. 

Von einem Scheffel Roggen .... — 4 
Von einem Scheffel Weizen 8 
Bon einem Scheffel Gerfte und Buchweigen — 4 
Von einem Scheffel geſtoßenen Hafer ...... * 2 
Ein Privat⸗Konſument von einem ganzen Gebräude 

Malz von 16 Scheffel und darüber . . ... . . — 
Bei einem halben Gebräude von 10 Scheffel und 
J kenn Br ee 1 30 
Wogegen ein jeder, jo Schent-Nahrung treibet, 

zu entrichten hat: 
Von einem ganzen Gebräude Malz von 16 Scheffel 

und darüber... 20200 wen 
Bon einem halben Gebräude Malz von Sceffel 

und barmder .. 222000 2 15 
Es wird bei den erften Getreide · Atten fein Unterſchied gemacht, 

ob der Roggen, Weizen und Gerſte zum Baden oder Branntwein 
und Futterjchrot gebraucht wird, jedod in der Art, daß, wenn 
Roggen und Weizen gemifcht find, beides zur Hälfte, wenn andere 
Getreibe-Arten aber darunter befindlich, der Sak von Roggen an- 
genommen wird. 

82-5 6. 
(Nähere Beltimmungen über die zu beobachtenden Forma- 

Titäten.) 

U. Bon der Shladt-Steuer. 
81 

Verbleibet es bei den Tarif-Sätzen, wonach entrichtet werden 
muß 

Von einem Ochfen, Kuh, Rind... ..- 
Bon einem Schwein unter 100 Pd. 

100 Pd und darüber... . . 
Von einem Lamm oder Schaf 
Von einem Kalb unter 100 Pfd. 
Bon einem Kalb über 100 Kid. 

Jedoch in der Art, daß alles Fleifch zum feilen Lerfauf, esmag 
in der Halle ausgehauen twerden oder nicht, das Doppelte der obigen 
Säge tut. 

2-3. 

Nähere Beftimmungen. 
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II Vom eingehenden Getränke. 
$ı. 

Zur Ablegung und regelmäßigen Verzinfung der ſtädtiſchen 
Schuld⸗ Kapitalien wird es erforderlich fein, die bisherigen Aecije- 
Säge dahin zu beftimmen, daß eutrichtet werben.) 

Cleviſch 
Rthir Sibr. 

Von einem Ohm Wein ohne Unterſchied, desgleichen 
FranzeBranntwein. . nn 7 12 

Von einem Ohm Weinefjig 1 — 
Von einem Ohm Apfelwein und Efig. » 1 30 
Bon einem Ohm Branutwein vom Auslande?) .. 6 — 
Von einem Ohm Branntwein aus andern Nönigl. 

Shaotend)'u. na de ca 1 12 
Von einem Ohm Bier... onen — 30 

2—4. 
Nähere Beitimmungen über die Dellarations-Pflicht. 

Von dem Zoll- und Wage-Geldb’) 
831. 

In Hinſicht der durchgehenden und hieſelbſt verbleibenden 
Kaufmanns-Waaren ſoll es vor der Hand bei den bisher entrichteten 
Boll und Wage-Geld-Abgaben verbleiben. — Die bei der legteren 
Verpachtung angenommenen Vorwarden und darin angegebenen 
bisherigen Tariffäge, follen bei der Erhebung diefer jtädtiichen 
Abgaben ferner zu Grunde geleget und daraus vom Magijtrate 
ein Tarift) gefertigt werden, welcher auf der Stadt-Wage öffentlich 
angeichlagen ift 

2. 
Was den von dem biichgehenden Fuhrwerke zu entrichtenden 

Waaren-Zoll insbejondere betrifft, jo fiegt es jedem Zollpflichtigen 
ob, ſich bei dem Zollempfänger Hülsmann zu melden, einen Zettel 
zu löfen, auf dem der Betrag des entrichteten Zolles angegeben ift 

+) In biefer Rubrit hatte bie preußiiche Regierung bedeutende Tarif- 
Erhöhungen vorgenommen, wämlid die der Wein-Accile von 125 auf 7, 
Neicjstaler pro Ohm und des Vranntıveins von 2 auf 6 Neichstaler. Diele 
Maßnahme trug mi bayı bei, ben Gflener die preubülde Serzicait zu ver 

Dal. aud Walptgaufen: Gejhichte der Vereinigle Cülger-Neuat, 
eit dem 1. Januar 1809 wucde jeboch vom Ohm Weit nuc noch 

21, Reicistaler erhoben. (Gr. B., Kommunatjachen, 189, Brief Neijelrodes 
. Oftober 1808.) 

3) Die Unterfcheidung, ob der Yranntwein aus einem andern Orte 
imerhalß des Staates ober aus bem Austande Tome, fiel feit 1809 fort. 
Die Hecije-Oebühr für den in die Stadt einfommenben Brauntivenn, Fufel 
uf. wurhe opnentechhieb auf 215 Heicstaler pro Ohm fefigelept (Or. 
B. a. aD.) 

>) Siehe den genauen Tarif in Anlage IX. 
) al. Anlage IX. 
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und ohne welchen fein Pförtner einen Fuhrmann zum Gtabttor aus- 
fahren laſſen darf. 

SA 
Die Kaufmannsgüter, fo Hiefelbft abgelaben werden und 

wagepflichtig find, müfjen vor dem Abladen bei dem Zollempfänger 
angegeben werden, welder die gejchehenen Angaben unterfuchet 
und hierauf mit dem Wagenmeifter gemeinſchaftlich einen Zettel 
über ben richtigen Befund der geichehenen Deklaration dem Eigen- 
tümer der Waren erteilt, auch darüber eine Annotation führet. 

Jene ettel müffen fodann binnen 48 Stunden an die Accife- 
Kaffe abgegeben, auch au dieje die tarifmäßige Abgabe entrichtet 
werben. 

Über diejenigen Artikel, welche nad) der bisherigen Obfervanz 
bei der Ausfuhr zu vergüten waren, wird eine bejondere Annotation 
geführet, jo wie denn bei untichtig befundener Pellaration ber 
Waren der vierfahe Betrag des Tarif-Sapes entrichtet werden 
muß. 

Hiernach hat ein jeder Eingeſeſſene der Stadt Eſſen ſich auf das 
genauefte zu achten, auch ſich für allen im Übertretungsfalle ihn 
treffenden Schaden zu hüten.) 

Eſſen den 10. September 1803. 
Zur Interimsverwaltung und Organifierung der Stifter Eſſen, 

Werden und Elten verordnete Kommifiion. 
gez. Engels. gez. dv. Erdmannsdorff. 

Anlage Xl. 

zifte der Acciſe-Befreiten der Stadt Eſſen nach dem 
Vergleich don 17392) 

Nummer 
der Häufer 

10 Herr Kanonitus Graffiveg. 
30 Wittwe Berghaus, Badamts-Verwalterin. 

65 Herr Rektor Vigelius. 
68 u. 69 Konventualinnen im Turm. 

129 Herr Schullehrer Böder. 
190 Das proteftantijhe Waiſenhaus. 
192 Witwe Wölting, gräfl. Kapitels-Sindikus. 
194 Witwe Neftorin Vigelius. 
197 Here Proreftor Heintich. 
199 Herr Gerichtsichreiber Drüge. 
212 Herr Konreltor Ultich. 

3) Die Veflimmungen traten mit bem 1, November 1803 in Geltung. 
*) Veglaubigte Aofchrift im Stadtarchiv Ejjen. Die Lifte ft im Jahre 

1803 angefertigt. 
20* 
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218 Ratspedell Severin. 
261 Herr Baltor Vährens. 
262 Küfter und Schullehrer Kirchberg. 
264 Organift Lüchel. 
265 Herr Paſtor Natorp. 
325 Polizeidiener Meißner. 
365 Witwe Joh. vom Ende, Stadtstambour. 
388 Frau Paſtorin Ruben. 
442 Herr Landrichter Bieiten. 
446 Das Hospital. 
455 Here Schaumburg, Adv. Fisch. 
550 Herr Vikarius Donnea Darcis, 
552 Herr Pajtor von Halfern. 
553 Herr Kanzelei-Diretor Vrodhoff. 
555 Herr Hofrat Schiffer. 
555 Herr Nangelift Heci. 
556 Herr Kanonifus Ortmann. 
565 Die Kongregation B. M. V. müfjen aber von jeder 

Benfionärin jahrlich 1 Nthke. bezahlen. 
566 Herr Sekretarius Bauman. 
569 Die Konventualinnen im neuen Hagen. 

Herr Nentmeifter Mittiveg. 
Here Richter Schlun. 
Herr Direftor Hummel. 
Herr Hofrat Lanius als Prefenzmeilter. 
Herr vitarius Hermien. 
Herr Paſtor Heerbrügge. 

Herr Delanus Bruns. 
Herr Kanonifus Souzen. 

7 Here Vrgmitr. Yrüning. 
Herr Vilarius Leimgardt. 
Herr Paſtor Gottung. 
Herr Rektor Wulfins. 
Die Konventnalinnen im Dunthaus. 
Herr Hofrat Vieften. 
Herr Kanonifus Hoyer. 

5 Herr Kanonikus Mittiveg. 
Herr Vitkarius Mittweg. 
Herr Organift Scart. 

678 Herr Nömer, Nüfter und Schullehrer. 
680 Prinzeſſin Klementina von Hejien. 
683 Blomberg, Kanzlei⸗Pedell. 

Herr Hartmann, Landtrompeter. 
687 Prinzeſſin Pröbftin von Heſſen. 
688 Frau Gräfin Augufta von Sal. 
689 Herr Kanonikus Bieften. 
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690 Frau Gräfin Antonia von Salm. 
691 Witwe Kapitels ⸗Syndikus Suermann. 

Herr Kanonilus Leimgardt. 
692 Prinzeſſin von Lichtenſtein. 
697 Herr Kanonikus Tuttmann. 

Herr Vilarius Tuttmann. 
699 Herr Kanonikus Brochoff. 

Herr Hofrat Stemmer. 
703 Küfter Worring. 
706 Die Konventualinnen im Zwölfling. 
705 Herr Konreltor Roderigo. 
707 Here Kanonikus Pugge. 
708 Here Kanonifus Weinhaus. 
709 Herr Dffizial Brochoff. 
710 Küfter Merdhein. 
712 Herr Kanonilus Wildhelm. 
713 Herr Kanonikus Wingerbe. 
715 Herr Kanonitus Kuhlhoff. 

Unbezeichnete 
Häufer 

Der Ratsdiener Uhlemann. 
Der Portier Müller am Limbedertor 
Der Portier Villebrind am Viehhofer-Tor. 
Der Portier Billebrind am Steeler-Tor. 
Der Bortier Pohler am Kettwiger-Tor. 

Nach dem Vergleich von 1739 twaren noch frei: 
Nummer 

der Häufer 
175 Herr Hofrat Brüning als Leib-Meditus. 
402 Herr Landrezeptor Schiffer. 
659 Herr Sekretarius Devens. 

Weil aber alle drei nad) dem gedachten Vergleich nicht auf 
die Burgerſchaft renungieret haben, jo müffen felbige wie bisher 
alſo auch fernerhin die gewöhnliche Accife bezahlen 

Anlage XII. 
Stadt Steele. Wegeordnung bom 31. Dezember 1792.) 

iEinftweilige Wegordnung für die Stadt Steele. 

1 An Wege oder Pflaſtergeld wird bezahlt: 
Bon beladenen Fuhrwerfen: Stbr. 
1. von einem 1 jpännigen Karn oder Wagen... . 1% 

2 on ” nn nen 
») Ein gebrudter Tarif im Stadtarchiv Steele, Fach 21, beireffenb 

Stectioes Chauffee- und Larriere-Geld. 
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3. von einem 3 fpännigen Karn oder Wagen. . . . 
un 4 DD „on De 
nom : ” non nor 
6. 
Bon ledigen deſahren 

7. von einem 1 ober 2 ſpännigen Karn oder Wagen 
Ge BE D ” ” 
„nn dm 6 „ non ” 

10. Ehaifen, Kutjchen und Epxtrapoften, welche teine 
ſcharfen Nägel an den Rädern führen, find frei. 

11. Bon einem beladenen Pferde, ingleichen von einem 
Koppelpferd oder Pferde zum Verkauf 

12. Von einem Stück Rindvieh, ſo außer Landes einge: 
tauft und aus Steele gehet, oder jo außer Landes 
REDTRIDE WED" aa ee 

13. Auf Markttägen aber find die Pferde und Kühe, jo 
auf dem Markt zu Verkauf gebracht werden, vom 
Pilaftergelde frey. 

14. Desgleihen find die Vürger und eingefeffenen der 
Stadt Steele für dasjenige, was fie zu ihrer eigenen 
Konfumption beifahren laſſen, vom Pflaſtergelde 
frey. 

15. Endlich wird auch von Reitpferden und loſſen Pferden, 
nicht weniger von Schiebetarren nichts bezalet. 

16. Sollten aber Chaifen und Kutichen, welche fonft vont 
Pflaſtergelde frei find, Näber mit ſchatfen Nägeln 
führen, jo wird von denjelben nad) Verhältniß der 
vorgejpannten Pferde, und ob fie ledig oder beladen 
find, das nämliche gezalt, was oben von dem ge- 
meinen Fuhrwerk, fo feine jcharfen Nägel hat, 
fejtgejegt ift. 

U. Strafewirdverwirtet. Rthlr. 

. Wenn mehrere ſich folgende Gefähre auf dem 
Wege und den Straben ſich nicht verbreiten, 
fondern nacheinander in einer Spur fahren, 
zalet jeber fehlende Fuhrmann . . 2. . 

2. Wer in einem etwa vertieften Geleife auf der 
Chauſſee oder aufm Pflaſter fähret 

3. Wer in einer engen Straße der Stadt ſtille Hält 
und dadurd) die Paſſage jperret, zahlet . 

4. Jeder, welcher auf einer breiten Straße ftilfe 
halten will, ift gehalten, jo weit feitwärts zu 
fahren, daß jeder andere gemächlich vorbei- 
fahren fann; der dmviderhandelt und folder- 
geſtalt die Pafjage jperret, zalet jevesmal 

Stbr. 
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Rthlr. 

. Wenn ſich Gefähre auf der Straſſe begegnen, 
jo muß jedes nach jeiner Seite rechts ab» 
weichen, und zivar jo weit, daß fie gemächlich 
vorbei fommen fönnen, bei Strafe von. . 

. Niemanden ift erlaubt, den Kehricht aus den 
Häufern, oder fonftigen Unrath es fei au 
Aſchen, Bemüßabfällen oder wie es Namen 
haben mag, auf die Straße zu werfen. Auf 
jeden tontraventionsfall zalt der Übertreter 
oder wenn dieſer nicht ertappt wird, der Be— 
wohner des Haufes, wovor ſich der Unrath 

JJ 
Auch iſt es verboten, den Unrath vom Bauen, 

auch ſelbſt die Materialien, ſei es an Holz, 
Steinen, Sand oder dergleichen, auf den 
Straßen zu hinterlegen, bei Strafe von 

. Desgleichen darf keine Miſtgrube nächſt ben 
neuen Straßen angelegt, oder die wirklich 
vorhandenen ferner zur Hinterlegung des 
Düngers gebraucht werden bei... .. 

. Wer fi) unterfangen jollte durch irgend eine 
Art den Waſſerabfluß zu hemmen oder zu 
hindern, zalt neben dem Erfab des Schadens, 
der etwa daraus entitehen follte, 

Wer irgend auf eine Art etwas zur Verengung 
der Strafen anfeget, muß ſolches ungefäumt 
wegichaffen und zahlt an Strafe. . . . . 

Ber ſich den Wegaufichern twiderfezzet, zalt 
IDEE 2 a En ai 

. Derjenige, welcher das Pflajtergeld defraudirt, 
und darüber ertappt wird, zalt zur Strafe das 
zehnfache deſſen, was er ſonſt an Pflajtergeld 
zalen müßte. 

Endlich werben in Rüchicht der Städtiſchen 
Ehauffee, die in der Hochfürftlihen Wege- 
ordnung beſtimmten Gelditrafen, ausdrüdlid) 
beybehalten, und darauf Bezug genommen. 

Stbr. 
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Dieſem Tarif liegt folgende ſpätere Ergänzung bei, welche noch 
weitere Ausnahmen des vorſtehenden Wegegelder-Tarifs angibt: 

Es darf nemlic) fein Pilaftergeld erhoben werden: 
1. vom Fuhrwert, welches in die Stadt Steele tommt und 

daſelbſt bleibt, auf den dafigen Markt ober auf die ftädtifchen und 
jonftigen in der Bürgermeiiteren gelegenen Mühlen fährt; 

2. von Auswärtigen, welche in den Stadt Steelſchen Brau— 
häufern brauen wollen; 
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3. vom Bürger-Vieh, das zur ftäbtifchen ober andern Weiden 
getrieben wird. Wird ſolches aber aus der Weide an Fremde ver- 
fauft, jo muß per Stüd das Weggeld erlegt werden; 

4. von denjenigen Fähren, welche mit Grund oder Steinen 
zum Chauffee- und Wegebau beladen find, und durch Krahenwinkels 

Hof fahren; 
5. vom Kohlenfahren über die Heine Strede des Grindes von 

der Ehaufjee bis bei Krahwinlkel, als auch von den Fuhren, welche 
mit einem Paſſe von höheren Behörden verjehen, mit herrihaft- 
lichen Sachen oder militärifhen Effekten beladen find; endlich 

6. von Aderwirth Lindemann und Krahtvindel bei Steele, 
wenn fie ihre eignen und nicht fremden Sachen oder Kaufmanns- 
waaren geladen haben, weil dieſe dagegen verbunden find, die 
Fährſchiffe bei allenfalfiger Ausbejjerung aus der Ruhr unentgeldlich 
bringen zu laſſen. 
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r Vorwort. 

Die erfte Anregung zu der vorliegenden Unterfuchung ging 
von dem wirtſchaftsgeſchichtlichen Kapitel meines Buches 

„Die Ranoniffenfifter im deutſchen Mittelalter" 
(Stuttgart 1907, Sammlung Stuß) aus, Da in leßterem das 

Hauptgewicht auf bie rechtliche Entwidlung und den inneren 
Ausbau diefer kirchlichen Inftitution gelegt werden müßte, fonnte 

die Frage nad Verwaltung und Wirtſchaftsbetrieb des jtiftiichen 

Grundbefige3 nur in allgemeinen Umriffen gezeichnet werden. 

Eine befondere Arbeit über einen großen abteilihen Gutshof 

follte die gewonnenen oder nur angebeuteten Ergebnifje ver- 

tiefen und erweitern. Bei der Duchforihung und Veröffent- 

lichung des Ejjener Münfterarhivs (Eſſener Gejch.-Veiträge 28) 

zeigte fich dann, daß von ben ehemaligen Oberhöfen bes berühm- 

ten Kanonifjen-Reichsitiftes Eſſen der heute noch in unmittelbarer 

Nachbarſchaft vorhandene Hof Eideniheibt zu einer genaueren 

Daritellung der abteilichen Güterbertvaltung und bed alten Efjener 

Hofrechts vorzüglich geeignet war. Und dies nicht nur wegen 

feines mehr als taufendjährigen Beſtandes, ſondern auch wegen 

der überaus großen Zahl der in den Hofverband gehörigen 
Untergüter, bie teils um ihn herum auf Steeler und Krayer 

Gebiet, teils in weiterer Entfernung bis nad) Bochum, Unna 

und Schwelm hin gelegen waren. Dazu floffen die mittelalter- 
lichen und neugeitlihen Nachrichten über diefen Großhof ziemlich 

reihlih im Eſſener Münfter- und Stadtardhiv, im Düffeldorfer 
Staatdarhiv wie auch in den Eidenfcheidter und Nienhäufer 

Familienpapieren und anberweitigen Dolumenten, bei beren 

Benutzung der Verfaſſer alljeitige Bereitwilligkeit und danfens- 

werte Unterſtützung fand. Die Vollendung und Herausgabe der 

Arbeit ſelbſt wurde erſt ermöglicht durch das lebendige Intereſſe, 

welches der hochherzige Beſiher von Eickenſcheidt ber Geſchichte 

ſeines uralten Hofes und ſeiner Ahnen entgegenbrachte. Ihm 
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gebührt daher der vornehmliche Dank für diefe Publikation. 

Herr Profeſſor Dr. Ribbeck aber, der verdienftvolle Präfident des 

Eſſener Geſchichtsvereins, hat auch diesmal wieder, wie bei allen 

auf die Vergangenheit des Eſſener Landes bezüglihen Studien, 
den reihen Schatz feiner Kenntniffe zur Verfügung geftellt. Bei 

der Korrektur der Drudbogen leiftete die geübte Hand meines 

verehrten Freundes, des Herrn Vikars Dr. Wilhelm von de Loo, 

willkommene Unterftügung. Die Fortſetzung dieſer Arbeit, von der 

Sätularifation bis zur Gegenwart, hatte mehr familiengefchichtfiches 

Intereſſe und ift deshalb nur als Manuffript aus Privatmitteln 

gedrudt worden. 

Rom. Dr. Karl Heinrih Schäfer. 
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Erfter Abſchnitt. 

Einleitung · 

Wenn wir auf einem der zahlreihen Schienenſtränge bed 
Eifen- und Kohlengebietes an ber Ruhr mit der Vergifch-Märkiichen 
Bahn von Ejjen nad) Bochum fahren, fo bietet fich, kaum zehn 
Minuten Hinter der geräufgivollen Kanonenftadt, Iinkerhand gegen- 
über Steele, unmittelbar neben ber Zeche Katharina, der Anblid 
eines in idylliihem Park gelegenen Hofes dar. Knorrige Eichen- 
haine, breitäftige Linden und Obftbäume aller Art ſchüthen ihn auf 
der fonnigen Höhe vor dem zubringlihen Lärm und den qual- 
menden Schloten ber Kohlenbergwerte und Fabrifen im nahen 
Umtfreis. Leiſe riefelnde Quellen im tiefen Tal und fchattige 
Weiher, deren Gewäſſer ſcheue Fiſchlein beleben und ftille Schwäne 
burchfurchen, geben bem Anmwejen ein romantiiches, faſt geheim- 
nisvolles Gepräge. Das Herrenhaus, um das fi) die Wirtichafts- 
gebäude, Scheumen und Stallungen gruppieren, im einfachen Stil 
bes 18. Jahıhunderts gehalten, im Inneren neuzeitlihem Ge- 
ſchmad finnig angepaßt, liegt hoch über ber faft ſchluchtartigen 
Senkung des Eichenhaines und de3 von ihm umftanbenen Gees. 
Eine lange Mauer ſchließt die Bejigung nad) drei Seiten von der 
Außenwelt ab. Es ift der uralte, ehemalige Oberhof Eickenſcheidt, 
der auf eine mehr als taufendjährige Vergangenheit zurüdbliden 
ann. Denn er wird ſchon in einer Heberolle des 9. Jahrhunderts, 
noch in ber farolingifhen Zeit, mit jeinen Abgaben an Altfrieds 
Abtei genannt.!) 

Ein ftolzes Rittergejhlecht der Herren von Eidenjcheidt haufte 
einft im Mittelalter dort, der Reichsabtei Ejjen wehrhafte Mar- 
ſchaͤlle, zugleich des Oberhofes Inhaber und Schultheißen im Hobs- 
gebing der zwölf geſchworenen Mannen vor der nahen Königs- 
pfalz zu Steele. 

Wer Immermanns Hafjiihe Schilderung des Lebens und 
Treibens auf bem „Oberhof“ gelefen hat, Tann ſich einen Be- 
griff don der mirtichaftlihen und rechtlichen Bedeutung Eiden- 
ſcheidts, von der Arbeit, von Freud und Leid feiner Bewohner in 
früheren Zeiten mahen. Er wird gern die zahlreichen vergilbten 
Alten und ſchwer leferlihen Pergamente durchblättern, die uns 
meitere Kunde von der älteren Gejchichte des Hofes und feiner 

2) Siehe Lacomblet, Archiv I, S. 12f., vgl. urtundenanhang Nr. 1. 
1 
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Bewohner bringen. Freilich müſſen wir ſtark unterſcheiden zwi— 
ſchen der dichteriſch geſtaltenden Kraft eines Immermann, der die 
Umwelt, die charalteriſtiſchen Merlmale eines Oberhofes richtig ge- 
troffen und frei mit Geiſt und Leben erfüllt hat, und zwiſchen der 
rein geſchichtlichen Darftellung unferer Arbeit. Die Urkunden find 
nicht fo gejprädhig, als wir wünfhten. Die Menfchen, um die es 
fich hier handelt, waren aud) feine Schriftiteller, Gelehrte oder 
Geiftlihe, auch feine Induftriellen oder fonftige Berühmtheiten, 
fondern einfache deutjhe Männer und Frauen, die ben Trabi- 
tionen ihrer Vorfahren folgend, in Treu und Glauben zur an- 
geftammten Herrſchaft den Gutshof bewirtichafteten, den Herren» 
bienft leifteten und im Hobsgericht mit mündliher Dingſprache für 
rRecht und Gerechtigkeit jorgten. 

Eidenſcheidt ift, abgejehen von dem mit ihm in gewiffem Zu- 
fammenhang ftehenden Gute Nienhaufen bei Gelfentichen, der 
einzige Oberhof der ehemaligen Abtei Ejjen, welder den rajchen 
Wechſel der Zeiten überdauert hat. Alfe anderen Oberhöfe ent- 
widelten ſich entweder zu Dörfern und Städten, wie Borbed, Vieh- 
Hof-Ejjen, Ringeldorf, Uckendorf, Duisburg, oder fie fielen der riefig 
heranwachſenden Induſtrie zum Opfer, wie Hudarde (Dortmund), 
der Broidhof (Gelfenticchen) und namentlich der Oberhof Ehren- 
zell an ber Stelle der heutigen Kruppſchen Gußftahlerte.t) 

Das Ejjener Gebiet und insbejondere Eickenſcheidt lag hart 
auf der Grenzicheide zwiſchen ben rheinifchen Franken und weſt— 
faliſchen Sadjfen.2) Die urfprünglihen Bewohner waren Sigam- 
brer, eine mit bem Grofjtamm der Chatten nahe verwandte frän- 
tiſche Völkerſchaft, und nad) deren Überfiedelung auf das linke 
Rheinufer die Chattuarier, ebenfalls zu den Franken zählend.?) 

I) Bgl. W. Grevel, Der Eſſendiſche Oberhof Ehrenzell in den 
Eſſener Gejchichtsbeiträgen, Heft 3, 1881. Außer ben obengenannten 8 Ober- 
höfen, ſowie Eidenfdyeidt und Nienhaufen, bejah die Abtei Ejfen nod) Brod- 
Haufen bei Unna, Verhorft und Mudbinghoff im Münfterland, Fronhaufen 
an der Lahn in Heflen, Godesberg bei Bonn, Türnich im Jülihichen, und die 
3 nieberländifchen Höfe Archem, Oft und Irthe, zulammen 19 Oberhöfe. 
Dozu tamen noch, 4 Sonder-Oberhöfe der Cijener Bropftei, bie für die be- 
jonberen Vedürfniffe bes Amtes der Stiftspröpftin beftimmt wareı 
‚Hanfiepen, Suberrvich und Evenich. (Ddf, Stift Effen, Atten XXUL, 

2) Bol. „Die Gebiete ber deutichen Stämme” und „Die Gaue Ribuariens 
und der angrenzenden Gebiete“ im Anhang zuR Schröder, Lehrbuch 
der deutihen Rechtsgefchichte. 

*) Bol. Brunner, Deutice Nechtsgefhichte I, 2, ©. 43 1.; Ss hrö- 
der, Deutiche Rechtsgeicichte 4, ©. 95 ff. Lgl. auh Th. Imme, Die 
Ortsnamen des Kreifes Eſſen und der angrenzenden Gebiete, Heft 27 der 
Eifener Beiträge, ©. 16. Ob jedoch die von ihm für Ketttwig und die mit 
„Nat“ zufommengejegten Ortsnamen in Holland, Brabant und Flandern 
gegebene Erflärung als Hüttendorf und nicht als Chattennieberlaffung 
äutteffend ift, laffe ich dahingeftellt. Cs bleibt doch auffallend, daß jich dieſe 
Trtsbezeihnung grade und nur in foldhen Gegenden finbet, wo nachrveistich 
Ehattiide Stämme einwanderten. Für Holland und Brabant uf. vgl. in 
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Später drãngten ſachſiſche Stämme, namentlich die Borukter, 
in ihr Gebiet vor. Unter den Karolingern, wenn nicht ſchon unter 
dem merowingiſchen Dagobert, erhielten jedoch bie Franken wieder 
die politiiche Herrfhaft im Lande. 

Der Name unferes Oberhofes erſcheint jelbft als 
Denkmal jener Zeit der deutſchen Stammesunterjdiebe. Die 
ältefte Form haben wir aus dem 9. Jahrhundert in ber gen. Hebe- 
tolle der Abtei Efjen.!) Er heißt hier Ekanscetha. Im 13. und 
14. Jahrhundert finden twir Ekeschede, Ekenscede, Ekenschede 
und Eickenschede?), im 15. Jahrhundert Eykenscheide?), im 16. 
und 17. Sahıhundert Häufig zu Eykenschee verkürzt. Die Ber 
deutung des Namens läßt ſich leicht erkennen, er ift zufammen- 
gejegt aus Eiche und Scheidt, d. h. Eichengrenze.t) Es hat aljo 
einftmal3 eine hervorragende Eichenwaldung hier beftanden, deren 
Andenken heute nod) in dem alten Eichenhain des Hofes von der 
Familie pietätvoll erhalten wird. Diejer Waldzug muß eine wich⸗ 
tige Grenze gebildet haben. Pie Endung „ſcheid“ in Ortsnamen 
weiſt aber auf fräntifchen Uriprung hin. Es wird demnach hier, 
wie ich annehme, ein fränkiſcher Hof auf der weitfälifhen Grenze 
beftanden Haben, jei es nun, mie wahrſcheinlich, daß er 
ſchon in ber altfränkiſchen (merowingiſchen) Seit, etwa unter 
König Dagobert, oder erſt in der farolingiihen Periode angelegt 
wurbe. Derfelbe Name begegnet uns baher aud) auf theinfräntiicher 
Erde in dem Hofe Eickerſcheidt bei Montjvie in der Eifel‘) und bem 

dieſem Sinne aud) die feltene Schrift von Hugo ®rotius, Res publica 
Hollandise et urbes, Leyden 1630. An die Wanderung der Sigambrer und 
ihren Siegeszug nah Brabant und von dort nad) frankreich erinnert auch 
das von Öregor von Tours überlieferte berühmte Wort des Viichofs Remigius 
von Reims bei der Taufe des erften chriſtlichen Königs der Franken: „Beuge, 
folger Sigambrer, Dein Haupt, beie an, was Du verbrannt Haft“ ufiv. 
&s wäre auch auffallend, wenn fh an die von Tacitus Bezeugie 
Wanderung hattiiher Stämme von Heilen an dem Niederrhein Teinerlei 
Erinnerung in Ortsnamen erhalten hätte. Tatſächlich bejigen wir noch in 
dem holländiichen Batenborg und wohl auch in der Betunme wie in ben 
beffiihen Orten Battenberg, Battenfeld, Battenmühle 
a. d. Eder deutliche Hinmeife an die Wanderung der chattiihen Bataber. 
Sal. auh 6. Meftwerdt, die ältefte Bevöflerung des Meviihen Landes 
in Fefichrift der Niederrheinifhen Annalen 1900. 

1) Sacomblet, Archiv I, ©. 12. 
?) gl. Urkunden des Eſſener Münſterarchivs, Nr. 2, 13, 20, 56, 57; 

ferner Wilmans, Weftfäl. Urt. IIT, 533, 1105, 1378, 1461, 1541. 
3) Kettenbuch, ©. 104, 2. 
+) Diefelbe Erllärung und Deutung gibt auch Imme, Ortönamen. 

Beitr. 27, ©. 50 und 52. 
°) Bolt Imgenbroich. Der Hof war altes jülichſches Lehnsgut, wie 

ſchon hervorgeht aus einer Urfunbe von 1473, Januar 25. Manderath. Herzog 
Gerhard zu Jülich-Berg nimmt den Peter von ber Hardt als Lehensmann 
an und gibt ihm das Hofaut Eihiheidt im Sande Monjpie 
zu Lehen. — Abichrift im Montjoier Rentlagerbuh von 1649, Ciche: 
Dr. JohannesXrudeiwig, Überficht überden Inhalt der Heinerenficdhive 
der AHeinproving, III. Bd. (Nreis Montjoie, Birgermeifteramt Dontjoie.) 

1r 
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gleihnamigen Dorfe bei Münftereifelt) Immerhin wäre es auch 
dentbar, daß die Endung „icheibt“ in der urjprünglihen Form 
„seetha‘“ und „sched“ ahnlich wie Meſchede mit dem ſächſiſchen 
„sched“ in ber Bedeutung „Heim“ zufammenhängt, und wir hätten 
demnach unter Eickenſcheidt die Niederlaffung, das Heim in den 
Eichen zu verftehen. Doch ift die letztere Erflärung unwahrſcheinlich. 

Zweiter Abſchnitt. 
Überbriet über die ältefte Geſchichte und Einrichtung des 

Stiftes Eſſen als Herrin des Oberhofes Eidenjceidt. 

Als Biſchof Altfried von Hildesheim um die Mitte des 9. Jahr- 
hunderts das Stift Eſſen errichtete, war bie dortige Gegend bereits 
Hriftianifiert und in größere oder Heinere Sprengel mit Pfarr- 
lichen eingeteilt?) Späteftens ift dies unter Karl dem Großen 
geihehen. Einzelne Ortichaften müfjen jogar ſchon in der mero- 
wingiſchen Zeit ihr Gotteshaus beſeſſen haben. 

Ein deutlicher Fingerzeig hierfür ift das loſtbare Dokument, 
weldes und Sacomblet, Archiv II, ©. 57 ff. überliefert hat, 
von der Einfeßung und Dotierung der fogenannten Elemosinarii 
an einer Neihe von Kirchen feitens des mächtigen Kölner Biſchofs 
Kunibert (623—663) unter König Dagobert. Hier erfahren mir, 
dab auch in Schwelm und fogar in Goeft ein Elemosinarius 
beftallt wurde. Da aber diejer Titel in jener Zeit regelmäßig für 
niedrige Kirchenperſonal gebraucht erjcheint?) fo müſſen in 
Schwelm und Soeft in jener Zeit ſchon Gotteshäufer vorhanden 
geweſen fein. Derſelbe Biſchof Kunibert Hatte in Soeft und Hagen 
auch noch für den Kölner Dom Beſitzungen ertvorben.‘) 

Soeft aber lag, ganz anders noch als [hon Hagen und Schwelm, 
tief im Sachſenland an ber Grenze bes fränkiſch⸗katholiſchen Machtbe- 
reiches. Dort im Gebiet der Borufter hatte ſchon vor 700 der Hl. 
Suitbert vor der Gründung von Kaiſerswerth feine biſchöfliche 
Xätigfeit erfolgreich entfaltet. Und bereit vor ihm erſcheinen Et- 
bert und Viltbert als Miffionare der Borukter und Altfachjen.5) 
Benn freilich auch am Ende bes 7. Jahrhunderts, gerade unter 
Suitbert, durch das erobernde Vorbringen ber heidniſchen Alt- 

3) Zur Pfarrei Münftereifel gehörig. 
*) Vol. mein Buch „Die Kanoniffenftifter im deutfchen Mittelalter“, 

©. 88. Dazu noh Joftes in Weftfäl. Ztichr., 1904, „Die münfterfche Kirche 
vor Siudger und die Anfänge des Bistums Osnabrüd“. 

?) Bol, mein Buch „Rlarzliehe und Stift“, ©. 9 ff.; dazu U. Stug 
in Gött. Gel. Anz., 1904, 1, ©. 4, Anm. 1. 

Bol. Cacombiet, Urtb. I, 218: Urkunde Annos IT. 
®) Vonorab. Bedac historia eceles. ed. Jos. Stevenson, lib. V, 

cap. XI und cap. IX. 
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ſachſen Rüchſchläge eintraten,!) fo dürfen wir doch annehmen, daß 
nach dem Ufer des Rheines zu wenigſtens diejenigen Ortſchaften 
chriſtianiſiert waren, die ſich an der fränkiſchen Heerſtraße nach 
Soeſt hin entwidelten.?) Nichts aber ſteht im Wege, zu dieſen Ort» 
ſchaften auch Eifen zu rechnen. 

& lag zwilhen den uralten Reichsorten Duisburg und Dort- 
mund am Hellweg. An anderer Stelle wurde von mir wahrichein- 
lich gemacht, daß Eſſen in der farolingijchen Zeit ein föniglicher 
Grafenfig war und eine befeftigte Burg bilbete. Die ältefte Pfarr- 
ober Taufficche der Gegend, Johannes dem Täufer ſelbſt geweiht, 
lag in biefer Burg, wo ſich heute noch bie Johannislirche erhebt. 
Daneben ftand eine dem Hl. Quintin gewibmete Kapelle, bie eben- 
falls in merowingiſch⸗ fränliſche Zeit zurückweiſt, weil wir Quintin 
als Schutzheiligen einer Kirche auch ſonſt nur in fränkiſchen Gottes- 
häufern aus jener Epoche, und zwar häufig, belegen können.“) In 
diefem Pfarrort Ejjen,‘) dem befeftigten fräntifchen Grafenſitz, 
richtete nun ber jelige Altftied eine Kollegiatliche ein und ſchenkte 
feine Erbgüter zur Dotation eines Kanonifjenitiftes, d. h. einer 
Bereinigung von ebelgeborenen Jungfrauen und Witwen, bie in 
Nachahmung ber altchriftlichen Gottgeweihten, ohne an eine be- 
ftimmte Klofterregel und durch eine förmliche Profegablegung ge- 
bunden zu fein, ein gemeinjchaftliches chriftliches Leben in Gebet, 
Arbeit und Kirchendienft führten, vor dem Alltagslärm und ben 
Gefahren der Welt durch den Frieden des Gtiftes und bie ber- 
genden Mauern der Burg geihügt. Gie behielten ihr etwaiges 
perfönliches Vermögen, wohnten in ihren gejonderten Häufern 

?) Um 695 erlitten die beiden Ewalde in der Gegend von Aplerbed ben 
Mactyrertob. Ihre Leiber ruhen im St. Aunibert zu Köfn. 

%) Auch, die PBiarrliche von Nieberwenigern a. b. Ruhr ſcheint in 
bie merowingifehe Zeit zurlidzugehen. Herr Prof. Dr. Ribbed machte mich 
auf ein jüngft Dort Befundenes Grateruiätebuch aus dem 14. Jahrhundert 
aufmerliam. Darin erjcheint der Tag des hf. Kunibert in befonbers hoher 
Verehrung, fo dab man fogar bie Zinstermine nad) ihm beflimmte. Für 
Battenjceid weilen die merkwürdigen Reliefs des uralten Tauffteins in 
vorlarolingifcje Zeit, wie auch bie bortige „Papenburg“ auf Hohes Alter 
beutet (mehrere Geiftliche!). 

*) Dgl. mein Bud) „Ranoniffenftifter”, ©. 92, Anm. 1. Auch in bem 
merowingiihen Gtift ber hi. Mlbegunde zu Maubeuge in Velgien war ein 
eanonicatus et prebenda s. Quintini (Archiv. Vatican., Reg. Lateran 440 f, 
159). Die Pfarrliche zu Haffelt in Velg.-Limburg war ebenfalls dem 
$t. Quintin geweiht (Rog. Later. 465 f., 106), 

*) Für bie Bedeutung des vielberufenen prediolum, quod Astnide 
yocatur, in ber überarbeiteten Stiftungsurfunbe ift e8 wichtig, dab es in 
jener Epoche wiederholt mit villa und eivitas gleichgefegt eridjeint; vgl. 
Mon. Germ. Ser. 15, ©. 408. 30 basilica e. Quintini in predio . . . villa Wal- 
bodingheim; ferner m. „Xanoniffenftifter”, ©. 89, Anm. oben. Für bie 
Anwendung des Diminutivs „prediolum“' als Ausdrud der Beicheidenheit 
dgl. ben ähnlichen Gebrauch des pagellus für ducatus und provineia bei 

Stup, Karl d. Gr. divisio von Bistum und Graffgaft 
Ehur in Feftihrift für K. Beumer 1909 ©. 105, 1. 
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ober Kurien innerhalb der Immunität, Hatten aber Dormitorium 
und Tiſch gemeinfam. Ihre kirchlichen Pflichten bejtanden in der 
regelmäßigen Teilnahme am Gottesdienſt und im reich ausge- 
ftatteten Chorgebet, das fie an den fieben Tageszeiten, oft in feier- 
lihen Reſponſorien mit dem Priefter am Altar und den übrigen 
Geiftlichen ihrer Kanonitatliche, zum Lobe Gottes und zur Er- 
bauung der Gemeinde verrichteten.. Die Armen und Kanten 
wurden von ihnen im Hofpital verpflegt, Pilgerinnen und Fremde 
beherbergt. Die verjdiedenen Amter im Kirhendienft, für Altar- 
geräte, Beleuchtung und Kirchenfchag, für die innere und äußere 
Verwaltung des Stiftes wurden von ihnen befleidet. In der Ka- 
noniffenfchule erhielten die jungen Mädchen aus guten und edelen 
Familien von den älteren Stiftsfrauen unter Leitung der Scho— 
laftifa Unterricht in allen guten Sitten, in Handarbeit und ſchönen 
Künften, in der Iateinifchen Sprache, in der Leſung chriftliher und 
Haffiicher Schriftfteller, in Geſchichte und Kirchengeſang. 

In Ebenmäßigfeit mit ben alten Freiheiten der Gottgeweihten 
tonnten auch die Kanoniſſen längere oder fürzere Zeit das Stift 
verlajfen und im Elternhaus oder bei ihren Verwandten zubringen. 

Die Gefamtleitung der Stiftsgemeinichaft in der inneren wie 
äußeren Verwaltung jtand der Abtiſſin zu, die als Nachfolgerin 
ber altfichlihen Diatonin vom Biſchof in der Regel feierlich kon⸗ 
fefriert wurde, und der die Kanonifjen gehorchen jollten, wie die 
Kinder ihrer Mutter. 

Im ganzen wurden 52 Kanonifjenpfründen von Altfrieb dotiert 
und 20 Stellen für das Kollegium der Stiftsgeiftlihen. Beſonders 
reiche Einnahmen waren der Abtiffin felbit zugedacht, um ihren 
mancherlei Verpflichtungen als Mutter der Armen, al3 Verwalterin 
des Spitals, als Beherbergerin der Pilger, als oberjte Leiterin der 
Schule, und fonftigen guten Zweden zu genügen; auch andere 
Stiftsämter, wie das der Pröpjtin, der Scholafterin und der Ku— 
ftobin hatten höheres Einfommen. Ebenſo war ein Kirhenbauamt 
dotiert für die Herftellung und Unterhaltung des berühmten und 
vielbeſprochenen Münfters.!) Freilich) wurde in jpäteren Jahrhun- 
derten der eine oder andere Hof und manches Grundjtüd zum 
Stiftsvermögen hinzuerworben. Manche Beſitzungen, größere wie 
Heinere, werden aud) von vornehmen Abtiſſinnen und Kanoniffen 
aus ihren Erbgütern dem Stift vermacht worden fein. Denn Die 

3) Dot. die forgfältige Unterfuchung von ©. Humann, „Der Weftbau 
des Münfters zu Eijen“, Ciien 1890; und desjelben Berfaffers Monumental- 
wert „Die Nunftwerle der Münfterlirche zu Eifen“, Düffeldorf 1904. Wefentlich 
im Anfhtuß hieran Fr. Arens, „Die Effener Münfterfirche und ihre 
Schaglanımer“, Eifen 1906. Eine erneute und tiefere Würdigung des Nünfter- 
aus im Bulemmentang mit ber ganzen römiläylungobasbilg.fräntihen 
Architeltur findet ih in dem prächtigen und epochemachenden Werte 
Kinzire, „Lo origini della architottura Lombarda“, Rom 1007. 
S. 517ff. 



Eſſener Santtimonialen beſaßen wie alle Kanoniffen perjönliches 
Zermögen von oft fehr bedeutendem Umfange!) Vielleicht hat 
ſich auch der eine oder andere freie Grundbefißer aus perſönlicher 
Frömmigfeit und dem Zuge der Zeit folgend, um den Schuß und 
die Ruhe der mächtigen Abtei zu genießen, in das Cenjualver- 
hältnis zum Stift begeben und wandelte jo fein freies Gut in 
einen Pachthof um, wenn auch nur unter der Form des Wachs- 
zinſes?) Er jelbft war jet ziwar Mundmann des Stiftes, wurde 
aber doch auch weiterhin noch zu den Freien gerechnet.?) Der bei 
weiter größte Teil des Stiftsvermögens aber rührte von dem 
Gründer der Abtei, dem HI. Altfried ſelbſt her, der wahrſcheinlich 
dem mächtigen und reich begüterten Gejchlechte der Grafen von 
Werl entitammte.‘) 

Manche Höfe werben feinem Allodialvermögen zugehört haben, 
eine Anzahl anderer wird auch urfprünglich als Königlicher bezio. 
fistalifcher Bejig mit dem Grafenamt verbunden geiejen fein.) 
Entweder wurde dann ein folher Königshof dem Gründer der 
Abtei von Kaijer Qudivig dem Frommen, bezw. von Ludwig dem 
Deutſchen zum Ziwed der Stiftsdotation geſchenkt, oder ber Grafen— 

ſitz Eſſen war ſchon ſamt den zugehörigen fisfalifhen Höfen von 
Karl dem Großen an Altfrieds Familie vergeben worden. Be- 
reits zu Ende des 9. Jahrhunderts umfahte der Bejik des Stiftes 
eine lange Reihe von Gütern am Hellwege von Duisburg bis 
Unna und nördlich davon bei Redlinghaufen, wie in der Gegend 
von Ahlen und Bedum, öftlih von Hamm. Dazu famen weite 
Gebiete im holländiſchen Sallande, in der Erftgegend und Wein- 
güter an ber Ahr und in Godesberg.) 

Allem Anſcheine nad) ift Eickenſcheidt urfprünglic ein Reichd- 
ober Königshof gewejen. Denn die auf feinem Grund und Boden 
errichtete Ortſchaft Steele erſcheint noch im 10. Jahrhundert als 
tönigliche Pfalz. Dort fand im Jahre 938 unter Otto dem Großen 

7) Wahrſcheinlich rührte die große Beſihung des Stiftes Eſſen in Fron- 
Haufen bei Marburg von einer Abtiffin oder Kanoniffe aus Heffifhem Grafen- ' 
geihlechte her. Die Veziehungen des heffiicen Fürftenhaufes nad) Then 
zeigten ſich nod) bis ins 18. Jahrhundert: 1753 wird die Sandgräfin Anna 
& Hanna von Helfen-Rheinfels, 1779 die Brinzep Wilhelmine von Heffen- 

'heinfels, 1782 die Gräfin Chriftine von dartach als Kanoniffe aufgenommen. 
Brinzep Wilhelmine ftarb als Pröpftin von Ejien. 

2) Vgl. meine Regeften in Niederrhein. Annalen 83, 1907, ©. 5, Nr. 12, 
von 1228 Mr ©. Maria im Kapitol. 

?) gl. auch G. Seeliger, „Tie Bedeutung der Grundherrichaft 
im früheren Mittelalter”. €. 143. 

gl. Fr. Arena, „Der Liber ordinarius der Eſſener Stiftslirche“, 
Paderborn 1908. ©. 233 ff." Serner: 8. Nibbed, „Ein Efiener Necro- 
fogium*, Gonderabzug aus Heft 20 diefer Zeitichrift. S. 10 ff; und desjelben 
Berfaflers zuſammenfaſſender Überblid über die „Geichichte der Stadt Ejjen“. 

Dal. Brunner, „Deutihe Rechtsgefhichte", I, 2. ©. 294, 10. 
) Bol. Ribbed, ‚Gedichte der Stadt Elfen“. €. 2. 
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ein Reichstag ftatt.!) Jedenfalls gehörte unſer Hof zu ber älteſten 
Ausftattung bes Eſſener Stiftes, was bie oben erwähnte Heberolle 
des 9. Jahrhundert3 erweiſt, und war einer der umfangreidjiten, 
wenn nicht ber umfangreichſte Oberhof ber Abtei. Jeder Oberhof 
ftand an der Spiße einer größeren oder geringeren Zahl von Unter- 
höfen, bie mit ihm eine Gericht3- und Verwaltungsgemeinſchaft 
bildeten. Der Oberhof wurde im mittelalterlihen Latein, wie 
ſchon in der fränfifch-meromingijchen Zeit, curtis (salica) genannt, 
ein Unterhof mansus;?) in ben beutjhen Behandigungs- u. a. 
Alten der Abtei Eſſen wird der Oberhof mit bem männlichen 
Geſchlecht „ber hob“ bedacht, ein Unterhof heißt regelmäßig weib- 
lich „die hope“. Nienhaufen ftellte eine curtis media, einen halben 
Oberhof, mit 32 Unterhöfen dar; halbe Oberhöfe waren auch Bor- 
bed und Üdendorf;?) Ehrenzell eine folhe von beinahe 60 Manfen, 
Eickenſcheidt aber war nicht nur eine curtis integra, ein vollgültiger 
Oberhof, jondern machte mit feinen über 100 Unterhöfen‘) ben 
größten aller abteilichen Hofverbände aus. 

Dritter Abſchnitt. 
Die Fronhofsverfaſſung der fränkiſchen Zeit. 

Zum Berftändnis biefes Hofſyſtems und ber weiter unten 
folgenden Ausführungen haben wir uns in kurzen Gtrihen ein 
Bild von der meromingifhen und farolingiihen Fronhofsver- 
faffung zu entwerfen, welche die Urgeftalt und wirtſchaftliche Vor⸗ 
ausjegung für den Betrieb der Ejjener wie ber meiften ftiftifchen 
Hofverbände im Mittelalter bildete.d) Die fränkifchen Könige ver- 
fügten über einen jehr reihen Beſtand von Krongütern oder Fis- 
falhöfen, ben fie meiſt durch Eroberungen gewonnen hatten. Sie 
wurden teil® unmittelbar für den föniglichen Hof betirtichaftet, 
teil3 gegen Abgaben und Dienſte (servitia) verliehen. Die Do- 
mänenverwaltung hatte bis auf Karl den Großen ihren Gig in 
den einzelnen Grafihaften. Sie war zuweilen dem Grafen jelbft 
als Nebenamt übertragen, wenn die Güter nicht unter der Leitung 
des töniglihen Domeſtikus von fisfaliihen Amtsleuten bewirt- 

1) Bgl. B. Grevel, „Der Reichstag zu Steele“ in den Beiträgen 
3. Gefch. von Stadt und Stift Eifen, Heft 11, 1887, und besjelben 
„Anfänge der Stadt Steele“, ebenda. 

2) ©o 5. 8. ftets im Effener Keltenbuch bes 14. Jahrhunderts. 
3) Kettenbuch, Fol. 56. 
+) Rad) dem im 14. Jahrhundert verfahten Kettenbuch ber Abtei 

gehörten zu Eideniceibt 113 Unterhäfe. 
) Zum folgenden it benupt: R. Schröder, „Deutige Medis- 

eichichte" 4, 2.0. Maurer, „Beihichte ber Fronhöfe”; Seliger, „Die 
opiale unp poliifdie Bebeutung ber Grunbgersfcaft im früheren Stel 

alter“, 
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ichaftet wurden. Erſt Karl ber Große entzog ben Grafen jede Ein- 
wirkung auf die Verwaltung der Krongüter, indem er unabhängige 
Domänenämter bildete. Jept leitete ein Amtmann vom Haupthof 
aus die unmittelbare Bewirtſchaftung desſelben und führte zu- 
gleich bie Aufficht über die zugehörigen Nebenhöfe und Zinsgüter. 
Der Amtmann wurde iudex und villieus genannt. Es iſt der 
fpätere ftiftiiche Schultheig ober Meier, tie wir ihn auf Eiden- 
ſcheidt und ben anderen Oberhöfen wieberfinden. Er hatte Ber- 
maltung und Hofgericht unter jih. Die einzelnen föniglihen Wirt- 
ichaftshöfe wurden villae (predia), und wenn fie für den unmittel- 
baren Gebrauch des Hofes eingerichtet waren, Pfalzen (palatia) 
genannt. Man könnte demnach vermuten, daß Eſſen als Grafenſitz 
urſprünglich auch der Verwaltungsmittelpunkt für die ringsum ge- 
legenen Krongüter war. Iſt dann die ſtrenge Scheidung Karls des 
Großen zwiſchen Grafenamt und Domänenverwaltung auch hier 
eingeführt worden und nicht ſchon zu Gunſten des dortigen Grafen, 
des Vaiers unſeres Biſchofs Altfried, unterblieben oder gemildert 
worden, ſo kehrte doch in gewiſſem Sinne der alte Zuſtand bald 
darauf nach Gründung und Dotierung der Abtei Eſſen wieder ein. 
Dürfen wir aber Eſſen als königliche villa mit Grafenſitz betrachten, 
fo wird vielleicht auf dem größeren Oberhofe Eidenfcheibt in ber 
villa Steele eine Pfalz geweſen fein, auf die ja aud) der ottoniſche 
Reichstag Hinweilt. — Dem Amtmann des Haupthofes unter- 
ftanden, wie ſchon angedeutet, Heinere Hofverwaltungen unter jo- 
genannten „maiores“, d. h. Meiern. Wir dürfen fie vielleicht in 
den Unter-Schultenhöfen des Oberhofes wiedererkennen. 

Der Verband eines folhen Krongutes mit feinen Unterhöfen 
ftellte aber nur felten ein abgerundetes, in fich geichloffenes Land⸗ 
gebiet dar; er beſtand meift aus Streubefiß, jo daß viele Unterhöfe 
mehr ober weniger entfernt und durch fremden Beſitz getrennt 
vom DOberhofe lagen. Dies kommt daher, baf der ehemalige Grund- 
herr ober fein Rechtsvorgänger die einzelnen Hufen duch Kauf, 
Schenkung, PBfandverjall, Erbgang, Robung ufw. erworben Hatte. 
Bo ein größerer, zufammenhängenber Beſitz wie bei den Eſſener 
Dberhöfen und beſonders bei Eickenſcheidt nachweisbar ift, haben 
wir an ehemalige Tönigliche ober herzoglihe Domänen zu benten.!) 
Und wie erfolgte hierbei die Bewiriſchaftung? Zwar gab es im 
Haupthof unter bem Amtmann, wie auf den Nebenhöfen unter den 
Meiern, Geſinde zur Feldarbeit, dieſes reichte aber nicht aus, hätte 
auch bie weiten Wege zu den entfernt gelegenen Parzellen nicht 
gut machen fönnen. Deshalb jonderte man wiederum Heinere 
Güter (mansi) oder Kotten ab und gab fie auf Widerruf oder be- 
fimmte Beit oder auf Lebenszeit, auf mehrere Leiber oder erblich 
zu Sins unter ber Bedingung, daß der betreffende Kötter (man- 

2) Bel. Brunner, „Deutſche Rechtögefchichte” I, 2, ©. 300 f. 
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sionarius) gewiffe Exträgniffe an Frucht und Vieh auf ben Haupt- 
Hof lieferte und wohl auch mehrere Tagewerte bei der Bejtellung 
der Ader und bei der Ernte des Oberhofes leiftete. Waren die 
Pachtgüter größer, jo mußten die Inhaber Gejpanne zum Pflügen, 
Eggen und Ernten ftellen. 

Befonders wichtig ift die Erfenntnis, daß die Dreileiberpacht, 
alfo eine gewiſſe Art von Erbpacht oder Lehen, nicht nur ſchon im 
der fränfijchen Zeit Häufig vorlommt, ſondern bereits in der jufti- 
nianifchen Gefetgebung bezeugt wird (Brunner, D. R-G. IL, 
2, ©. 304). Das größte und wertvollfte Beijpiel für den Wirt 
ichaftsbetrieb auf den Oberhöfen bezw. den königlichen Krongütern, 
hat uns Karls des Großen weitblidende Gejeggebung Hinterlaffen, 
vor allem in feinem berühmten Capitulare de villis, das nod) vor 
ober um 800 entftand ?) Hier wird der Bedarf der Hofhaltung für 
einen Tag als einheitliches Mah zu Grunde gelegt, wie viel durch⸗ 
ſchnittlich an Fleiſch, Getreide, Bier, Heringen uſw., verbraucht 
twurbe. Das feftgejegte Quantum hieß Servitium. Die für ein 
Jahr erforderlichen Servitien verteilte man dann auf bie einzelnen 
DOberhöfe je nach ihrer Größe und Leiftungsfähigkeit. Der Amt- 
mann bes Krongutes hatte alle eigenen Wirtichaftserträge und 
die Abgaben von den Unterhöfen, Kotten und Zinsgütern ſowie 
fonftige Gefälle auf dem Haupthofe einzufammeln, Hier mußten 
föniglihe Normalmafe ftehen, nad} denen alle Erträgnifje zu meſſen 
waren?) Die Überihüffe wurden an eine der Pfalzen abgeliefert 
ober für Heereszwecle aufbewahrt oder nad) Vorſchrift bes Königs 
verfauft. Bejonderer Wert wurde auf die Pferdezucht gelegt, wohl 
mit Rüdficht darauf, da die Amtleute und ihre Gejellen (iuniores) 
am Hof und Kriegsdienft teilzunehmen hatten.) Aber auch die 
fonftige Viehwirlſchaft forvie Bienen-, Filh- und Geflügelzuht‘) 
wurde eingefhärft. Eingehend find ferner die Beftimmungen Karls 
über bie Gemüfe- und Nräuterzucht. Wir müfjen über die Reich- 
Haltigleit des befohlenen Pflanzenanbaues jtaunen, ba er fait an 
den Garten eines früheren Apotgefers erinnert (Voretius I, 
S. 90). Der Amtmann follte Mitarbeit, Tagewerfe nur von ſolchen 
Unterhöfen (maiores) verlangen, die er in einem Tag umgehen 
(d. h. aufjuchen und wieder heimfehren) konnte. Was den Stand 
der Krongutleute angeht, fo gehörten fie wohl meift ber familia 

1) Ausgabe von Boretius in Mon. Germ., Cap. I, ©. 83 ff., unb 
von 8. Gareis, „Die Sandgüiterorbmung Karls Xerlin 805. 
Bol. dazu aud Fr. Keutgen, IAmter und Zünfte, Jena 1903, ©. 13, 
Anmert, 28. 

2) Capit. de Villis, c. 9. 

?) Ebenba, e. 13 und 16. 

*) Xgl. bejonders ebenba c. 40, wo die verfhiebenen Arten von Geflügel 
genannt werben. 
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des Stönigs an, doch konnten auch „Franken“, d. h. Freie, perſönlich 
bezw. ihrem Stande nach Nichthörige, unter ihnen fein!) Wie 
ſtand e3 nun mit Recht und Gerichtsbarkeit auf den Fronhöfen? 

Vierter Abſchnitt. 
Das Hofrecht der Abtei Eſſen. 

Schon die Amtmänner (iudices) ober Meier (villiei) ber 
Tarolingifchen Krongüter und Immunitäten übten die grundherr- 
liche Gerichtsbarkeit über die Hörigen und die Immunitätsgerichts- 
barkeit über bie freie und hörige VBevölferung ihres Domänenamtes 
aus. So war e3 auch in der Folgezeit.?) Durch den Schultheiß des 
Oberhofes wurden in Gemeinſchaft mit dem Kollegium ber Hof- 
geſchworenen die rechtlichen und wirtſchaftlichen Fragen geregelt. 
Die Einrichtung der Schultheijenämter für die niedere und Hofe 
gerichtäbarfeit wird daher, ebenfo wie für das Grafengericht, auch 
im weſtfäliſchen Gebiet auf Karl den Großen zurüdgeführt. Wie 
fich die alte Ütberlieferung hiervon noch bis zur Neuzeit in den Herzen 
der weſtfäliſchen Schulten erhalten Hatte, zeigt ja die feſſelnde 
Erzählung von Kaifer Karla Schwert in Immermanns Oberhof. 

Bir haben aber hier von dem Hobsgericht und feinen Inftanzen 
das öffentliche Gericht in Zivil- und Kriminalfachen ſtreng zu fondern, 
welches urfprünglich auch im Gebiete des Efjener Gtiftes vom 
Grafen als dem Beamten und Vertreter des Königs gehegt wurde. 
Erſt durch Ottos des Großen Privileg kam die Ernennung diejes 
Beamten an bie Abtiffin. Man nannte ihn jegt Stiftsvogt. Lange 
Zeit hatten die Grafen von Ifenburg-Limburg diefeg Amt von ber 
Abtiffn zu Lehn bis ins 13. Jahrhundert.“) Gegen Ende des 13. Jahr- 
hunderts erwarben die Abtiſſinnen die Gerichtäbarfeit zurüd, die 
jegt von der Vogtei abgetrennt wurbde.‘) Sie betrauten von ba an 
den Schultheißen bes Viehofes mit dem Blutbann. Dieſer Zuftand 
dauerte bis um die Mitte des 16. Jahrhunderts. Geit der Abtiſſin 
Sidylia von Montfort wurde das in den lehten 70 Jahren bei der 

?) Bgl. Capit. de Villis 4 und 52 (Boretius, ©. 83 und 88.) 
?) Seeliger, „Die Vebeutung ber Grundheirſchaft“. €. 177. 
3) Über die verfchiebenen Inhaber diejes Amtes, die mutmaßlich mit 

dem Gründer bes Stifts verwanbtichaftliche Beziehungen Hatten, vgl. Are ns, 
„Der Liber ordinarius“, 1908, ©. 234; über die Bedeutung des Arntes 
& euer, „Der Kampf um bie Efienbifche Vogtei" in Effener Geich.-Beitr. 18, 
1889; vgl. auch 8. Örevel, „Das Gerihtsweien im Stifte Rellinghaufen“. 
Shen 1881, und besfefben „Militärwwejen im (Fürftentum . . . Eifen“, 18:4, 
©. 27. 

*) Dem Vogte blieb die Schug- und Verteidigungspflicht des Stiftes, 
bie ſich in bie fpätere Schirmvogtei verwandelte. Cie fam an die Herzöge 
von Gleve-Mart und feit 1648 an Brandenburg-Preufen. 
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adligen Familie Vittinghoff⸗Schell erblich geweſene Schultheißen- 
amt an zwei Stiftsbeamie übertragen, bie jederzeit von ber Fürft- 
äbtiffin zur Rechenſchaft gezogen werben fonnten. 

Neben diefem öffentlichen, ftaatlichen, freien Landgericht mit 
bem Blutbanne ſtand aljo die dingliche, nicht ftaatliche, jonbern 
private Gerichtöbarkeit ber Schultheien in den ftiftifchen Oberhöfen. 
Als Appellationsinftanz bildete, fi der Eſſener Viehof heraus, 
wie es bei feiner nahen Lage an der Abtei und ber Bevorzugung 
feines Schultheißen durch die Übertragung des Hochgerichts nur 
natürlich war. Für alle Oberhöfe des Gtifts entividelte ſich ein 
eigentümliches Ejjener „Hobsrecht“, deſſen wichtigere Beſtimmungen 
wir uns zum Xerftändnis unferer Unterfuhung zunächſt zu ver- 
gegenwärtigen haben. 

Eingehendere Quellen für das Eſſener Hofrecht bejigen wir 
nur aus bem fpäteren Mittelalter. Außer einigen Urkunden ift es 
vor allem das in 23 Napitel eingeteilte ausführliche „Hobsrecht“, 
in mehreren weſentlich gleidjlautenden Überlieferungen!), ſowie 
die 11 Bufaglapitel, welche Abtiſſin Elifabeth von Saffenberg im 
Jahre 1454 erließ. Es findet ſich in den fogenannten Hobsbüchern 
verzeichnet, welche von den Schultheißen der Oberhöfe angelegt 
wurden, um barin bie Protofolle ber Hoftage und fonftige mit 
ihrem Amt zufammenhängende Vermerfe einzutragen. 

Uns liegt ein Hobsbuch von Eidenjcheibt vor, welches 1596 
angelegt und bis 1666 fortgefegt wurde.) ine weitere Quelle 
nicht nur für das Recht, fondern auch für die ganze ftiftiiche Wirt- 
ſchaftsgeſchichte bietet ſchließlich das im Anfang bes 15. Jahr- 
Hundert3 zum Teil nad, älteren Vorlagen angelegte jogenannte 
Kettenbuch ober Liber catenatus. Es zerfällt in zwei Teile. Der 
zweite Teil enthält eine ausführliche veſchreibumg ber Gewohn- 
heiten des Stiftsfapitels und wurde im 28. Heft ber Eijener Ge- 
ſchichts ⸗· Beiträge von Fr. Arens und mir veröffentlicht (S. 279 
bis 348). Der erſte Teil enthält auf 53 Pergamentblättern eine 

1) Die Hauptvarianten beftehen in ben, je nad) der Zeit der Abichrift 
verfhiedenen Wortformen und in ben beuticen bzw. lateinifhen Über 
f&riften oder in dem Mangel an Überichriften. Wann es entftand, ift un- 
gewiß. gh ber heutigen yorm mag es ins 14. Jahthunbert zurüdgehen. Cs 
turbe Neon meine Beröffenttiht und befproden. Der ältefte Drud findet 
fich bei 3. €. 9. Rive, „Über das Bauerngütermejen in den Grafſchaften 
Mack” uf. 1, Pal 18 es ff. Ferner in Sommer, „Hanbbud) 
über bie älteren und neueren Rechtsverhältniffe . . . in Rheinland und Weft- 
falen“. Hamm 1830. 11, ©. 215 ff. Dann Heidemann, „Das Hofcecht 
im Stift Eifen und Reltinggaufen“. Zeitfeprift des Berg. Geldhichtövereins VIL, 
©. 280 ff. Neuerdings hat 9. Wiedemann bie Recisverhältniffe der 
Eifendifchen Hobs- und Behanbigungsgüter an den Echidfalen eines zum 
Oberhofe Viehof gehörigen Gutes zu veranjhaulihen gejught. (Cfiener 
Boltszeitung 1905, Beilage 23 und 24.) 

*) €s befindet fid) jegt im Eijener Stabtardjiv, deſſen Ardjivar, Herr 
Prof. Dr. Ribbed, mich freundlichft darauf aufmertjam machte. 
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Aufzählung ſämtlicher Oberhöfe des Stifts Eſſen mit ihren Unter» 
höfen und ben dazu gehörigen abgabepflichtigen Gütern nebſt 
Verzeichnis der jeweiligen Bezüge bes Gtiftes aus benfelben. 
Diefer Teil harrt noch der Veröffentlichung, die jedoch wegen ber 
Unmenge ber zu ibentifizierenden Namen und Ortöbezeihnungen 
viel Zeit und eingehendes Studium verlangt. Wir haben 
für bie Unterhöfe von Eidenfcheibt in unferem 12.—14. Abſchnitt 
unten einen Verſuch gemacht. 

Sicher fpielte in ber Ejjener Hofesverfaffung urfprünglic) eine 
politiiche Tendenz wie bei den Fronhöfen der Tarolingiichen Zeit 
mit, fie verblich jeboch unter ber friedlichen Gtiftsherrijaft und 
insbejonbere durch den toirtfchaftlichen Umſchwung des 13. Jahr- 
hunderts. Noch in einer Urkunde der Abtiſſin Katharina von 1338 
wird verorbnet, daß bei allen ihren im Stift anfäfligen Mannen 
auf ben Oberhöfen (in eurtibus) und ben Untergütern (in mansis), 
ſowie in den ftäbtiichen Nieberlafjungen (in domibus sive casis) 
zum Schutze des Landes das befte Pferd, der Harniſch und bie 
Tonftigen Waffen beim Sterbfall oder bei Auspfändung unangetaftet 
bleiben jollten.!) In der Tat können wir, wie jpäter des näheren 
auszuführen ift, auf einzelnen Höfen, 3. B. grade auf Eidenjcheibt, 
nod) für das 13. und beginnende 14. Jahrhundert Minifterialen- 
Familien nachweiſen, welche dem Nitterftand angehörten. Die 
ehemalige Minifterialanftellung Eickenſcheidts fpiegelt ſich wohl 
auch darin twieder, daß noch im 15. Jahrhundert die Oberſchultheißen 
besjelben ala Dienftmannen von Eſſen erſcheinen. 

Das Lehnsweſen war feitdem in Ejjen wie aud in anderen 
Stiften des Rheinlandes möglichjt eingeichränft worden. Viele 
ehemalige Lehnshöfe wurden zu Pachtgütern herabgedrüdt. Doc 
behielt diefe Pacht in vielen Fällen die Form ber fogenannten 
Generations- oder Erbpacht, welche dem alten Lehnsgang überaus 
ähnlich jah. CS kam Hierbei vor, daß diejelbe ritterbürtige 
Familie, welche vorher im Lehnsverband mit dem Stift geftanden 
hatte und gewilje ererbte Rechte an das betreffende Gut geltend 
made, ſich nachher in aller Form mit jenem Pachtverhaltnis 
begnügen mußte. In Wirklichteit blieb ſie freilich nach wie vor 
Jahrhunderte fang gleichjam im erblichen Beſitz des Pachthofes 
gegen einen jährlich zu entrichtenden Zins?) * 

Im ſpäteren Mittelalter iſt die uns überfommene Geftalt des 
Eifener Hofrechts mit den Zufägen von 1454 entftanden. Der Kern 
des Hofrechts aber läßt die uralte Form der Dreileiberpacht erkennen, 
wie fie ſchon in der fränfifchrmeromwingifchen Zeit gang und gäbe 
war. Ihr Name kommt daher, daf in der Regel außer dem Eltern⸗ 

) Sommer, 11, &. 213, und Kindlimger, Hörigleit, ©. 411. 
2) Dies it 3. V. bei Stiftshöfen ber Abtei S. Maria im Kapitol zu 

Köln nachweisbar. 
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paar noch deren ältejter Sohn ober nächſtberechtigter Erbe mit- 
belehnt wurde. Man bezeichnete dieferlei Güter auch als Leib- 
getwinn- oder Vehandigungsgüter. Ihre Verleihung in bie Hand 
des Hobmannes nannte man nämlich „behandigen“ und die Be- 
handigung mußte ber betreffende für ſich und feine Gattin burch 
Zahlung einer gewiſſen Summe gewinnen. Deshalb hie die 
Behandigung auch Winkauf.!) 

Die meiften Kapitel des Hofrechtes befaffen ſich mit den 
Bedingungen zur Erlangung und Weitererbung der Güter. Daraus 
erfennen wir mande Ähnlichteit mit dem Lehnsweſen. Hier wie 
dort wird bie Unteilbarkeit und Unveräuferlichfeit der Höfe betont. 
‚Hier wie dort ift Huld und Treue gegen den Hofheren (d. h. die 
Abtiffin) die erfte Bedingung zur Übernahme eines Gutes. Auch 
die Erbfolge wird in ähnlicher Weife wie beim Lehnsgang geregelt: 
Der ältefte Sohn des ex sanguine behändigten Ehegatten it Nach- 
folger im Hof. Wenn keine Söhne vorhanden find, ift die ältejte 
Tochter erbfähig. Der rechte Erbe bes Hofes muß feine Miterben 
abfinden (abgüten) durch eine vom Hofgericht für gerecht erflärte 
Summe, Der zur zweiten Hand mitbeliehene überlebende Ehegatte 
behält aber den febenslänglichen Nußnieh. Wenn er die Verwaltung 
bes Gutes nicht länger führen will, fo kann er diefelbe an das 
nächitberechtigte Kind abtreten, fich felbft die fogenannte Leibzucht 
vorbehaltenb (Kap. 12 des Hoftedhts). 

In dem Falle, daf der bevorzugte Erbe ohne Nachkommen 
ftarb, wurde die Sufzeijion der abgefundenen Miterben oder deren 
Nachlommen von neuem eröffnet. Das Gut fiel alfo dann auf die 
nächſten Verwandten des Iegtbehandigten aber kinderlos ver- 
ftorbenen Hofinhabers zurüd, jo daf; der ältefte unter ihnen fein 
Nachfolger wurde. 

Verheiratete ſich der verwitwete Ehegatte zum zweiten Male, 
fo waren bie eventuellen Kinder diefer Ehe nur dann am Hofe 
erbfähig, wenn fich feine erbberechtigten Nachkommen der erſten 
Ehe vorfanden oder dieje auf die Erbfolge verzichteten (Kap. 1 und 
13 umd Zufaß-Stapitel 7). 

Verſäumte ein Hofinhaber die fälligen Abgaben an das Stift 
drei Jahre lang ohne Erlaubnis der Abtei oder minderte er den 
Wert des Gutes durch ſchlechte Wirtichaft, fo konnte er vom Hofe 
gewiefen und feine nächften Erben an feiner Stelle damit be- 
händigt werben (Stap. 3). 

Stiefvater oder Stiefmutter, bzw. Etiefeltern der erbbered- 
tigten Kinder mußten nad) der Aufnahme bes grohjährigen Hof 
erben zum Hobsmann bie Herrichaft im Hof an diefen abtreten, 
hatten jedoch ebenfalls Anfpruch auf eine Leibzucht, wenn fie mit- 

*) Diefe Bezeichnung kommt ſchon in den früheften Aufzeichnungen 
des Stettenbuches vor. 



behandigt worden waren, fonft nur auf eine angemefjene Ent- 
ſchädigung für das in den Hof mitgebrachte. (Val. für Eickenſcheidt 
felbft unten Abſchnitt 15. 

Wenn ſich feine erbfolgefähigen Verwandten meldeten und 
der Hof jomit erledigt jchien, wurde er gleihmohl nicht vom Gtift 
eingezogen, ſondern an ein „huldig und hörig“ Glied des Hof— 
verbandes neu auögetan, jedoch zunächit nur von 6 zu 6 Jahren 
bis zu 18jähriger (Rap. 5), ober nad) dem erften Zuſatz-Kapitel 
bi3 zu 30jähriger Probezeit. Wenn fich bis dahin feine Erben mehr 
gemeldet hatten, wurde die VBehandigung vorgenommen (Zufat- 
Kapitel 3 und Kap. 8). 

Der Hofinhaber konnte aber auch mit Zuftimmung feiner 
erbberechtigten Familienangehörigen das Gut an einen nicht zum 
Hofverband hörigen Dritten veräußern, er mußte nur die betreffende 
Auflafjung vor dem Hoftag machen. Hinfort wurde der Erwerber 
als rehtmäßiger Hofinhaber angefehen (Kap. 15 und 16). Wenn 
ein Glied ber hofhörigen Gemeinde, d. h. ein jeitheriger Hofinhaber 
aus dem Hofverband ausſchied und ſich von ber Hörigfeit zu bem- 
jelben freimachte, jo war damit auch Anrecht und Anwartſchaft 
auf ein Hofgut oder irgendwelche Erbfolge erlojhen (Kap. 19). 
Bei dem Todesfall eines jeden Hofmannes wurde eine beftimmte 
Abgabe von feiner Hinterlaffenichaft an das Stift erhoben.) 

Fünfter Abjchnitt. 
Die Standeszugehörigkeit des Hofinhabers bon Eickenſcheidt. 

Was bie perfönliche rechtliche Stellung und Standeszugehörig- 
keit der Hofinhaber anbetrifft, jo find darin im Laufe der Jahr- 
hunderte merkliche Anderungen eingetreten. 

Gerhard Seeliger hat in feiner wertvollen Abhandlung über 
die Bebeutung ber Grundherrichaft im früheren Mittelalter nad- 
gewieſen, daß e3 in der nachfarolingifchen Zeit fein uniformierendes 
Hofreht gab, auch feine hofrechtlihen Landleihen, welche die 
Berjönlichfeit des Empfängers in Unfreiheit ober Hörigfeit zwangen. 
Auch innerhalb der Grundherrfchaft war perjönliche Freiheit der 
Untertanen, fogar Freiheit der auf dem Hufenland Angefiedelten 
möglid. Die foziale Entwidlung des Bauerntums bewegte ſich 
vielmehr langjam, aber ftetig abwärts bis zum Ausgang des Mittel- 
alter3 und barüber hinaus, dis zu einer eigentümlichen perfönlichen 
Gebundenheit. Die Amtmänner und Inhaber der Fronhöfe 
tonnten demnach unbejchadet ihres dienftlihen Verhältniſſes zur 
Herrichaft, Hier zum Eſſener Stift, docd dem Stande der Freien 

1) Kettenbuch, f. 4; nach Ddf. Stift Eifen XXL, 6 f., Nr. 10, jedesmal 
das befte Bferb, bie befte Kuh) ufro. 
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angehören. Im Werbener Urbar des 10. und 11. Jahrhunderts 
find aud freie herrſchaftliche Hufenbauern verzeichnet (Rhein. 
Urbare, II, ©. 105 f.). In unjerem Falle haben mir es mit 
der Familie ber Minifterialen zu tun. Da fie aller Wahrſcheinlichleit 
nad) vor der Stiftsgründung föniglihe Miniſteriale geweſen waren, 
fo wurde ihr Stand gleich dem der meiften bijhöflihen Minifterialen 
ebenbürtig mit dem Reichminifterialenftand geachtet. Sie bildeten 
die Umgebung, die weltlichen Berater ber Abtiſſin und hatten bie 
vier hohen Hofämter bes Stiftes inne. Im 13. und beginnenden 
14. Jahrhundert erjheinen in der Tat die Inhaber bes Oberhofes 
Eidenfheidt als ritterbürtige Minifterialen ber Eſſener Abtei) 
Sie werben ausdrücklich al3 milites bezeichnet, wir jehen fie im 
Beſitz eines der hohen Gtiftsämter, des Marſchallamies. Bon 
mehreren Mitgliedern jener Familie von Eidenjcheibt wiljen wir 
auch, baf fie Stiftsherren der Abtei twaren; ein Tilmann von Eiden- 
ſcheidt ift in der Mitte des 14. Jahrhunderts als Ratsherr der Stadt 
Eſſen bezeugt. Dann lafjen uns die Quellen faft zwei Jahrhunderte 
lang im Stich. Während dieſer Beriobe find bemerfenswerte Wand- 
lungen vor fich gegangen. Die Inhaber des Oberhofes erſcheinen 
jest al3 gutsherrliche Hinterfafjen mit allen Pflichten und Rechten, 
welche dieſer Stand mit fi) brachte. 

Es iſt abernicht ausgefchloffen, daß ein auf Eidenfcheibt als hofhörig 
aurüdbleibender Zweig der Minifterialenfamilie mit dem Verzicht 
auf den ritterlihen Beruf im 14. oder 15. Jahrhundert in Die Lage 
nicht ritterbürtiger Gtiftshörigen zurüdfiel. Das gleiche wiffen wir 
von anderen Familien?) Schon feit dem 13. Jahrhundert fuchten 
ja die rheiniſchen Stiftäficchen die Nitterbürtigen von der Be— 
lehnung mit Stiftsgütern auszufchliegen. Bumeilen machten fie 
zur förmlichen Bedingung, nicht Ritter werben zu mwollen.’) Man 
ging jeht vielfach zur Zeitpacht über. Wo aber aud) die Erblichkeit 
der &utsinhaber weiter beftand, wie vielleicht in Eidenfcheidt, hat ſich 
doch deren Lage bis ins 16. Jahrhundert hinein verjchlechtert. Damals 
war bie Familie des Hofinhabers, wie einft die nicht ritterlichen 
Minifterialen des 13, Jahrhunderts, derartig an die Scholle bes 
Hofes gebunden, bafı ihn feines ihrer Mitglieber ohne Genehmigung 
der GStiftsherrin, der Abtiffin, verlaflen durfte. Die Abgaben 
beim Sterbfall, der Winfauf bei Handänderung und vor allem das 
Konfensrecht der Abtiffin bei Werheiratung einer Tochter nach 
auswärts laffen den hofbehörigen Stand der Familie erfennen. 

2) Bal. darüber unten Abſchnitt 15. Daß auch andere Ritterbürtige 
fi mit Ctolz „villieus“ von Effen nannten, zeigt Ritter Hermann von 
Ringelendorpe in Urt. von 1239. Wilmans, Weftf. Urt, III, 356, 

2) Bol. Tenhagen in Ziichr. f. vaterl. Gejch. 48. ©. 152, 
Schullen von Merfte erft Stifteminifterialen, dann Hofhörig auf A 

®) Qgl. Lacomblet, Urtb. II, ©. IX. 
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Dieſer Stand wurde jedoch leineswegs als drückend empfunden. 
Unterſchied er ſich doch laum von ber alten Miniſterialenſchaft auf 
Eidenjheidt. Denn auch die Miniſterialen waren in gewiſſem Sinne 
unftei gewejen. Die Herrſchaft Tonnte fie veräußern. Gie waren 
bem Heiratszwang unterworfen. Cie hatten beftimmte Abgaben 
an bie Herrichaft zu leiften, namentlich da Heergewäte. Sie waren 
ſchließlich zum Dienſt in den Hofämtern verpflichtet!) Auch die 
Wachszinſigen, bie vielfach aus dem freien Stand hervorgegangen 
waren, ericheinen ja in ähnlicher Lage, da fie außer einem jährlichen 
Zins nod) eine beftimmte Abgabe bei Heirat und Todesfall (Beft- 
Heid, Beſthaupt) an die betreffende Kirche zu leiften hatten?) Die 
übrigen großen Verpflichtungen Eickenſcheidts gegenüber dem 
Ejjener Stift erklären fi aus feiner Eigenjchaft als Oberhef der 
Abtei. 

Sechſter Abfchnitt. 
Das Sofſchultheißenamt von Eickenſcheidt. 

Uber die Beobachtung des Eſſener Hofrechtes mußten in erſter 
Linie die Schultheißen der Oberhöfe zu wachen geloben (Zuſatz⸗ 
Kapitel 11). Schultheiien gab es, wie bereits bemertt, feit alter 
Beit auf jedem Oberhof bes Stiftes Ejjen, ähnlich wie auf den 
DOberhöfen anderer rheiniſcher Stiftsfichen.?) Sie werben in den 
mittelalterlihen Urkunden und in den Einnahmeverzeichniffen ber 
Abtei Häufig erwähnt. Urjprünglic war der Hofſchultheiß regel- 
mäßig biejelbe Perfon wie der Hofinhaber (villieus). Noch aus 
einem Weistum des Viehofes zu Eifen von 1338 leuchtet dies her- 
vor.‘) Es wird darin durch die Hofgeſchworenen nachgewieſen, 
daß jeit alters nach dem Tode des Hofihulten aus ber beweglichen 
Habe de3 betreffenden Hofes eine bejtimmte Anzahl von Dient- 
perfonal, Vieh, Vorrat und Gerätjchaften auf dem Hof verbleiben 
und von ber Erbteilung ausgejchlofjen jein müſſe.) Der verftorbene 
Hofſchulte war demnach aud) ber faktifche Inhaber und Nutznießer 

519 20l im allgemeinen G. v. Below, Landſandiſhe Berfaffung, 

3) Bol. mein Buch „Kanoniffenfüfter”. ©. 171. Dazu noch Urkunden 
des Ejfener Münfterarejivd. Nr. 116 (0. Hüllen). 

3) Für Kaiferswerth vgl. z.B. Kelleter, urtundenbuch von 8.” 
Nr. 128. Für ©. Maria im Kapitol zahlreiche Urkunden im Piarrarchio. 

+) Abgebrudt bei Sommer. IL ©. 214, und Kindlinger, 
a. a. D., ©. 413. Beffer bei Shäfer-Arens, „Urkunden bes Ciiener 
Münfterarchios"... Pr. 8. 

°) Die Erklärung des Weistums durch W. Grenel im 7. Heft der 
Eſſener Beiträge, ©. 4f., ift wohl zu geivagt. &3 handelt ſich hier nicht um 
das Heergeiebde zur Ausrüftung des Heerwagens, jondern um die zur 
weiteren Beftellung des Gutes unbebingt notwenbigen Gegenftänbe. 

2 
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(villieus) be3 Hofes!) Ein ganz ähnliches Rechtsverhältnis finden 
wir auf Höfen bes vielfach mit der Eſſener Abtei verwandten 
Kanonifjenftiftes ©. Maria im Kapitol zu Köln. Hier wurde das 
tichterliche Amt des Hofinhabers aud) officium villicationis genannt, 
trotzdem war es mit ber Pacht des Hofes nicht unbedingt verbunden, 
ſondern fonnte getrennt davon an einen anderen ausgeian werben.?) 
Dies geihah für Eidenfcheidt feit dem Laufe des 14. Jahrhunderts 
regelmäßig. Der Beſitz des Hofes unterlag der im Hofrecht 
genau feitgejegten Erbfolgeorbnung: Waren bie darin vorge- 
ſchriebenen Eigenichaften bei dem nächften Blutöverwandten des 
feitherigen Inhabers vorhanden, fo mußte ihm der Hof übertragen 
werben. Das Schultheifenamt hingegen beruhte auf der freien 
Bergabung unb Verpachtung von feiten der Übtiffin. Grundſätzlich 
führte fie ja als Eigentümerin des Oberhofes den Borfig im Hofe 
gericht und ließ fi) durch ihren Schultheißen nur vertreten.?) 

Dies erjehen wir deutlich aus einem Schiedsſpruch bes Eſſener 
Stiftsfapitel3 in einem Streit zwiſchen der Abtiffin und dem 
Kanonikus Gerhard von ber Horft aus bem Jahre 1310. Der legtere 
war vor längerer Beit zum Schuitheißen des Oberhofes Eidenjcheibt 
ernannt, bann aber von feinem Amte durch die Abtiſſin wieder 
juspendiert worden. Das wollte er ſich nicht gefallen lafjen, weil 
jein Schultheißenamt eine erblihe Würde ſei. Demgegenüber ftellte 
das Gtiftsfapitel feft, daß es nicht auf Erbrecht, ſondern lediglich 
auf freier Verleihung der Abtiffin beruhe.*) In der Tat gehörte 
Gerhard von ber Hort nod) der alten Minifterialen-Familie von 
Eidenfeidt an, welche auch Inhaber des Hofes geweſen waren.”) 
In der Folgezeit jehen wir das Schultheißenamt bes Oberhofes 

2) Bol. aud W. Greve, „Der Ehendiſche Oberhof Ehrenzell“ in 
ben Efjener Gejcichtsbeiträgen, Heft 3, 1881, ©. 7. 

3) Die Urunden barüber finden fich im Rfarrardjiv ber genannten 
Kiche. Eine befonders merfoüirdige Urkunde bortfelbft von 1335 Handelt 
von der Verpachtung des Stiftshofes Hanzlar bei Rheinberg, welcher ſchon 
Jahrhunderte lang anı bie ritterbürtige Hamilie von Yuplar ausgetan wurde. 
& wird an Gattin und Bruder des Htters Bodfeieb von Wupelar verpactet 
mit Zuftimmung desfelben Gobfried, welher Schultheiß von Hanglar it! 
(gl. Band 3 meiner Inventare und Regeften aus ben Kölner Bfarrarchiven, 
Annalen des Hifter. Zereins f. d. Riederehein 83, 1907, ©. 26, 109.) 

>) Bgl. Heidemann,a.a. ©.,©.289jf. Als id jpäter die Shult- 
heißen / der allgemeinen Neigung des Mittelalters zum Virarweſen folgend, 
wiederum dureh andere Perfonen vertreten liefen, ellten die Abtiffinnen 
den ehemaligen Zuftand dadurch wieber her, daß fie das Schultheihenamt 
für fd) eingogen und feine Obliegenheiten duch einen Beamten ausüben 
liegen (vgl. unten). Daß auch anderweitig die Inhaber von Herrenhöfen 
(villiei) urfprünglich das Schultheißenamt verwalteten, fpäter aber aller 
tictelichen Gemalt entiedet wurden, zeig für Saversforbe: Sommer 
‚©. 

4) Urtunde von 1310, Sept. 19., im Staatsarchiv Düffeldorf. Abtei 
Eſſen, Urt. alte Nr. 148, unten im Urlundenanhang abgedrudt. 

°) gl. unten Abfcnitt 8 und 15 über bie Inhaber bes Oberhofes 
Eidenfceibt. 
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Eickenſcheidt an eine Reihe von Perſonen übertragen werben, welche 
nicht nur nicht Inhaber des Hofes waren, fondern aud) verſchiedenen 
Familien angehörten!) 

Wie es ſcheint, gingen fie jedod), gleich den Schultheißen der 
anderen ftiftiihen Oberhöfe, im ganzen Mittelalter aus dem ritter- 
lihen Minifterialabel hervor.) 

Während fich aber bei den Hofinhabern trotzdem der Titel 
Schulte in ber gewöhnlichen Umgangsſprache gleichſam als Kamilien- 
name?) und felbft in Urkunden vielleicht auch wegen Gtellvertretung 
des eigentlichen Schultheißen, forterhielt, tvurde ber Inhaber des 
Schultheißenamtes der oberfte Schulte‘) ober superior scultetus?) 
genannt. Es gejchah dies deshalb, weil er manche Obliegenheiten 
feines Amtes durch einen ftellvertretenden Unterſchultheißen aus- 
üben ließ, wie wir es vom 16, bis 18. Jahrhundert in Eidenfcheibt 
beobachten können und wie e3 für das Mittelalter aud) im Eifener 
Viehof (Ribbed) und anderweilig bezeugt ift.‘) Das Oberjchultheißen- 
amt wurbe jeßt wie eine einträgliche Pfrünbe angejehen, die man 
hervorragenden ober begünftigten PBerjonen zulommen ließ. Um 
die Mitte des 16. Jahrhunderts ſehen wir fogar die Stiftspröpftin 
von Efjen im Befiß des oberften Schultheigenamtes von Eiden- 
ſcheidt und Nienhaufen, das fie durch einen ftellvertretenden Beamten 
verwalten lafjen mußte. Im 17. und 18. Jahrhundert erſcheinen 
bie Abtiffinnen felbft als die „oberften Hofesihultinnen“ von 
Eickenſcheidt; die tatjählihe Ausübung bes Schultenamtes über- 
liegen auch fie naturgemäß befonderen Beamten, die fi wieder 

2) Bol. das Verzeichnis ber Schultheiten von Eidenfcheibt im Abſchnitt 8, 
Die Ernennungsurtunde für einen Ccyultheigen von Eidenjcpeibt ift unten 
im Urkundenanhang 3. 3. 1384 abgedrudt worben. Cine folde für ben 
Schultheißen von Ehrengell, erwähnt Grevel, „Der Eiienbiihe Oberhof 
Ehrengell”, 1881, ©. 20. 

.») Für ben Eifener Biehof ift basjelbe bezeugt (Mibbed); für Eiden- 
{heibt vgl. unten Abfehnit 8 Yiit Den Stifiehe] Efferen von &, Maria im 
Kapitol vgl. dasjelbe bei Rofellen, „Delanat Brühl.” ©. 177. für ben 
Stiftshof Wynerswid bei Aheinberg desgleihen vgl, meine Regeften in 
„Annalen 83, ©. 10, 78; für den Some in Elhoeiler ebenda, ©. 7, 22; 
für anbere Höfe ebenda, ©. 30, 126, 127, 129, 139 ufww. Für bie Eehulten 
von Merfte vgl. Tenhagen in Ztichr. f. vaterl. Geich. 48, ©. 162, 2. 

®) 413 befonberes Ichrreiches Veifpiel fei erwähnt, daf; 1617 Johann 
„Suite zu Eidenfcheibt“, Sohn des verftorbenen Cchulten Everb von E., 
zum Hofgejptworenen angenommen, aber erft 1622 mit dem Hof behänbigt 
wurbe. Cr hatte das Schultenamt teinesiwegs inne. 

*) © 3. 2. in ben Aufzeichnungen des Eiiener Münfterbadamtes vom 
Jahre 1447 (Münfterarchio) und in Urt. von 1473, Mai 9. (Urtunben bes 
Efener Münfterarchivs, Nr. 190.) 

) So im Kettenbuch bes Stiftes. 
*) 3. 8. im Hofreht von Kaiferswerth. Hier Hat ber seultetus einen 

suboffieistus. Der Schulte bes Stadt-Ejfener Oberhofes fit zu Gericht auf 
Bein bes oberften Schulten (Urkunden bes Effener Münfterarchivs, Pr. 788, 
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als „Hobsſchulten“, „Hobsrichter“ u.ä. bezeichneten.) Als zu Ende 
des 17. und im 18. Jahrhundert die Hofgerihte mehr und mehr 
in Zerfall famen, wurden die Rechte des Hobsfchultheigen all- 
mählich der in Efjen errichteten fogenannten Hoflammer bzw. der 
fürftlihen Kanzlei übertragen. Aus ben Fahren 1753 und 1754 
befigen wir noch eingehende Akten über einen legten Verſuch der 
dobsgeſchworenen, das alte Hobsgericht twieder aufleben zu laffen. 
Sie beſchweren ſich bei der Preußiſchen Regierung in Kleve gegen 
die Aufhebung des Hobsgeriht3 und weifen auf das Hobsbuch von 
Eidenfheibt hin, in welchem die Hobsrechte verzeichnet ftänden, 
die aber bei der Kanzlei in Vergeffenheit geraten feien (Ddf. 
Kleve Mark, Verhältnis zum Stift Eifen, XXV, Nr. 19). 

Siebenter Abjchnitt. 
Die Pflichten und Rechte des Hofichultheigen. 

Der Schultheiß hatte zunächft den Vorfit im Hof(Hobs)gericht 
oder Hofding. Diejes fand ungeboten, d. h. pflihtmäßig wenigſtens 
einmal im Jahre, regelmäßig jogar ziwei- bis dreimal ftatt. Es hie; 
aud) die Hofiprahe. Im 16. und 17. Kahrhundert tagte es für 
Eidenfcheidt an der Vigil von Fronleichnam und (oder) von Chrüfti 
Himmelfahrt. Der dritte Termin war im 17. Jahrhundert Montag 
nad ©. Andreastag. Im 18. Jahrhundert tagte man an ben 
Montagen nad) Himmelfahrt und Michaelis. Der Tag vor Fron- 
leihnam war damals bioß noch zur Ablieferung ber Binfen bejtimmt.2) 
Auch jonft ift in Eifener Stiftshöfen eine dreimalige jährliche Tagung 
des ungebotenen Hofgedings bezeugt.?) Wenn eine außergewöhn- 
liche Tagung des Hofgerichtes nötig war, fo wurde das Kommen 
dazu den Gejchtvorenen geboten, deshalb nannte man dann das 
Gericht ein gebotenes Ping. 

Der Ort des Hofgerichtes, die Malftätte, war (wenigitens ſeit 
dem 16. Jahrhundert) nicht auf Eicfenfcheibt felbft, wie man zunächit 
annehmen möchte, fondern in Steefe. Hier wurde der Hoftag im 
16. und 17. Jahrhundert „auf dem Brinf“ abgehalten,‘) wo ein 

%) Man darf daher nicht die Schuftenämter im Stift Eifen für ſchon 
im 16. Jahrhundert eingezogen anjehen (jo Sommer, ©. 278 und 294), 
da die Hoftage noch im 17. Jahrhundert unter dem Borjih des (ftell- 
vertretenden) Schultheifien zur regelmäßigen Zeit fattfanden. 

*) Düheldorf. Staatsarchivs, Stift Elfen, 
3) So im erften Oberhof, dem Wichof zu Eiien (Nibbed); ferner im Sei 

au Königswinter, vgl. U. Ti Le in Ejiener Gejch.-Beiträge, 20, 1900, ©. 177, 5. 
Im 17. Jahrhundert Hatten auch) die Gefchtworenen des Pantaleonitechofes 
zu Vadorf dreimal zum ungebotenen Ding zu eriheinen: Rofellen, 
„eich. der Pfarreien des Defanates Brühl“, ©.608. Drei ungebotene jähr- 
fiche Dinge verzeichnet auch das Hofrechtiweistum zu Baltenhtöcher Ab. 
drud jegt von 5. Schmit in Niederrhein. Yımalen 87, ©. : 

%) Hobsbucd von Cidenfheidt und Urkunden im use. 
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Unterhof von Eickenſcheidt lag. Wahrſcheinlich ſteht dies im Zu- 
ſammenhang mit der ehemaligen Königspfalz auf dem Steeler 
Kirchberg. Sie war ja im Gebiet des Oberhofes gelegen!) Hier 
ſaß der den König vertretende Graf zum öffentlichen Gericht. 
Hier Tonnte demnach auch der Mittelpunkt für die rechtlichen 
Angelegenheiten des ehedem königlichen Oberhofes Eidenjcheibt 
und feiner zahlteihen Unterhöfe fein. Freilich bleibt nicht aus- 
geichloffen, daf in ältejter Zeit das Herrenhaus der Ritter von 
Eidenjgeidt jelbft den Perfammlungsort für das Hofgericht 
bildete, dai man dieſen aber jpäter der Bequemlichkeit halber 

auf den Unterhof nad Steele verlegte. 

Das Hofgericht jelbft wurde feit alters?) von 12 Geſchworenen 
gebildet, während andere Oberhöfe, wie 3. B. Nienhaufen, bloß 
6 Geſchworene aufwieſen. Nur die großen Voll-Oberhöfe, wie auch 
der Ejjener Viehof, hatten 12 Geichworene im Hobsgericht. Sie 
ergänzten jich bei Sterbefällen oder freitvilligem Rüdtritt einzelner 
Kollegen durch Kooptation. Wahlfähig waren allein die dem Stift 
Eſſen und dem Oberhofe Huldigen und hörigen Inhaber oder Erb- 
berechtigten ber Unterhöfe.?) 

Wenn ein folder „Hobsmann“ zum Gejchworenen zugelaffen 
war, hatte er in Gegenwart der verjammelten alten Geſchworenen 
und des Schultheißen dem Oberhof, dem Stift Ejjen und dem In- 
haber des „oberjten Schultheifienamtes“ (jeit dem 17. Jahrhundert 
alfo der Abtiffin) Treue und Huld zu geloben, als Gebühr Yı Fah 
ein oder ben Wert dafür mit Y, Neichstaler zu entrichten. Wir ver- 
weijen beiſpie lsweiſe auf die Aufnahme des Johann Schulten 
vonEidenjheidt zum Hobsgeſchworenen am 24. Mai 1617 
im Abſchnitt 15.) 

2,80, 8. Grewet, „Die Anfänge der Stadt Steele" in Eſener 
Seid. een, Heft 11, 1887, ©. 60, 

Nac) den Angaben des Effener gettenbuches aus dem Jahre 1332. 
’ Bol. de zu das ähnliche Kaiferswerther vofrech von 1311: Nelleter 

Urtundenbuch von Kaifersiertf, Nr. 128. 
+) AS Veifpiel jolhen Treueides eines Hobsgeſchworenen laſſen wir 

eine Shwurformel für die Hobsgejhworenen von 
Eidenjheidt vom Jahre 1716 folgen: 

Ich N. N. schwöre einen leiblichen aidt der hochw. hochgeb. fürstinne 
Sophiae*), dieses oberhofes Eickenscheidt obristen frauon 

hobsschultinne, dero zeitlichem hovesschulten und dom ganzen hove 
Eickenscheidt zu Gott und allen Heiligen in meiner seele . . . ihrer 
hochfürstlichen gnaden und dem ganzen hove Eickenscheidt treu, 
holt und gewortig zu sein, nutzen zu suchen und schaden abzuwenden, 
dem hove in allem gehorsams zu liesten, auch in allen denen, was mir 
von hovesrechten gebühret, zu handel nund zu tun, alles treulich und 

ohne geferde, so wahr mir Gott hilft und sein heilig evangelium. Im 
‚Anfang war das wortete. (Eidenfhsibter Hobsbud) im Efiener Stadtarchiv.) 

*) Abtiffin Bernardine Sophie, Gräfin von Oftfriesland und Rietberg, 
geft. 1726. 
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Die Hobsgeſchworenen mußten an den Dingtagen perjönlich 
anmejend fein. Falls einer ohne triftigen Grund fehlte, wurde ihm 
eine Buße von mehreren Schillingen auferlegt.!) 

Ebenfo wurden vor bem Hobägericht die neuen Hobsmannen 
angenommen, nachdem fie eiblic und mit Handſchlag gelobt hatten, 
jeberzeit bes Oberhofes und der Abtiffin Beftes zu tun und jeden 
Schaden zu wehren. So wurde am Nachmittag vor Fronleichnam 
1607 „EvertShultevonCidenfheidtin Anwefenheit 
ber jemptlihen Hobsgeſchworenen zum Hobamann auf und an- 
genommen. (Er hat) darauf dem Hof feinen Eid getan, wie ein 
ſolches bräuchlich, auch angelobt, jederzeit des Hobs Beſte zu tun 
und Schaden zu wehren, alles nad) altem Herfommen und üblihem 
Brauh“2) Als Beifpiel für den Wortlaut der Schwurformel laſſen 
wir hier den Treueid eines Hobsmannes Heinrich von Plantenberg*) 
folgen, ber unter Abtifjin Anna Salome, Gräfin von Salm-Reiffer- 
ſcheidt (1646—1688) zum Hobamann angenommen murbe: 

Ich Henrich Plantenbergh schwöre zu Gott und allen 
Heiligen, dass ich meiner gnädigsten Landfürstinne und zeit- 
lichen hobsschultinne Annae Solomae und den nachfolgenden 
fürstl. frauen abdissinnen und dem hobsgericht Eickenscheidt 
uf abstehen meines vatters als ein angenommener hobsman 
dessen platz treu und hold zu sein angelobe, schaden abwenden 
und nutzen suchen helfen will, auch alles, was dem hofe Eicken- 
scheidt anklebet, waren und helfen will, so wahr mir Gott und 
alle Heiligen hilft.) (Düffeldorf, Stift Eſſen, XXII, 62.) 

Auch bei diefer Gelegenheit waren gewiſſe Gebühren zu 
entrichten. Wollte oder mußte ein Hobsmann aus irgendwelchen 
Gründen jeinen Hof aufgeben und aus dem Hofverband ſcheiden, 
fo Hatte dies ebenfalls vor Schutheid und Hobsgeſchworenen zu 
seihehen.:) 

Ferner famen vor das Hobsgericht noch allerlei Rechtsſachen 
hinfichtlic ber Leiftungen ber einzelnen Höfe an das Stift, über 
Streitigkeiten ziwiichen den Hobsleuten wegen Erbfolge, Abfindung 
ber Geſchwiſter; dann befonders Anflagen wegen Felbfrevel, Grenz- 

2) Im Eifener Kettenbuch, Fol. 16a, heißt es mit Bezug auf ben Oberhof 
Nienhaufen, daß ein Yobamann (mansionarius) für das Berläumen eines 
„hofdynks“ 3 solidi an den Oberfehulten zu zahlen hatte, ein Hobsgefchtvorener 
aber 4 solidi. 

*) Eintragung im Hobsbud) des Hofes Eidenſcheidt: (Gtadtarhiv Effen). 
3) Diefer Umterhof grenzt unmittelbar an Eidenfheibt. 
+) Anders formuliert, wenn auch inhaltlich gleich, ift ber Eib der Hobs- 

mannen des tedener Sanoniffenfiftes (abgedrudt bei Lohmeyer, 
„Das Hofteht . ... be3 Hofes zu Loen“. €. 47, 2). 

5) Bol. 3. 8. Urkunden des Eifener Nünfterarchios, Ar. 190 von 1473. 
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ſachen, Markenüberſchreitung ufm.!) Man nannte deshalb ben 
Hobsihultheigen zuweilen auh Martenrihter. Als folder 
ſcheint der Eidenfheidter Schultheiß einen außerordentlich weiten 
Machtbereich befeifen zu Haben. Denn aus bem 16. und 17. Jahr» 
Hundert Haben wir noch Alten, in denen die Fürftäbtiffin von 
Ejien als Inhaberin bes Hobsſchultheißenamtes, „als oberfte Hob3- 
ſchultin“, das Markenrichteramt in der Altendorfjer Mat 
beanfprucht und über die Beeinträchtigung desſelben jeitens bes 
Beſitzers des Haufes Altendorf Hagt?) 

Der Schultheiß des Eſſener Viehofes war in ähnlicher Weile 
Martenrichter der Viehofer Mark. Es hanbelte ſich hierbei vorzugs⸗ 
weiſe um bie fogenannte Allmende, d. H. um die allen Martgenofjen 
gemeinſame Nutzung von Wald und Weide in dem als ſolchem 
abgegrenzten Gebiet. Die Martgenofjen hatten da3 Recht der 
Holzung für den häuslihen Bedarf zum Brennen und Bauen, 
ſowie das Weiderecht für Rinder und Schweine; während des Herbſtes 
bis Weihnachten durften fie auch die Schweine zur Eichelmaft in ben 
Wald treiben. Dafür hatten fie die Pflicht, für das gefällte Holz 
junges anzupflangen und für Aufrechterhaltung der Grenzen zwiſchen 
Feld und Wald zu ſorgen. 

Der Schultheiß hatte urſprünglich im Hobsgericht auch 
die Behanbdigung ber Unterhöfe zu erteilen. Dies geht noch 
deutlich aus einzelnen Beftimmungen des Hofrechtes hervor, 3. B. 
aus Kap. 6 und 17, worin dem Schultheifien verboten wird, eine 
unbenannte Hand an ein Hofgut zu mwältigen. Noch im 17. Jahr- 
Hundert fand die Aufnahme als Hobsmann, mie ſchon erwähnt, 
auf dem Hofding ftatt, und bei jeder Behandigung mußte eine 
althergebrachte Abgabe von ungefähr 2 Reichstaler an den Hob3- 
ſchultheißen abgeliefert werben.?) 

Neben dem Schultheiß erſcheint noch feit alters im Gericht der 
Hobsgeſchworenen als Vollftredungsbeamter ber jogenannte Hobs- 
frone, Fronbote ober preco (Herold), welcher ben Hoftag anjagen, 
gerichtliche Buftellungen beforgen, die Gerichtäfoften und Pacht- 
gelber eintreiben mußte. Dem Hofgericht wohnte er, ähnlich 
wie der Fronbote des echten Dings auf weſtfäliſchem Gebiet, nicht 
nur in  biefer Stellung, fondern auch als oberfter Schöffe und erfter 

BA 4. Düffeldorfer Stants-Nchio, Cift Eſen KXIL On 
vom 6. Dez. 1706, wo bie verwitwete Inhaberin des Hofes Katharina 
Eidenfeheibt vor bem Hobagericht ale Klägerin gegen Evert Köllmann wegen 
Barlenübericreitung erfheint. Es ift dann im ganzen die ähnliche „Rom 
peteng“ be8, Bofgerihtes von Socn zu nergleihen bei 8. Soßmener, 
„Das Hofrecht und Hofgericht bes Ser zu Soen. Münfteriche Beiträge 23 
don A. Meifter, Münfter, 1906, ©. 47 f. 

3) Dbf. Etift Effen, Alten XXIT, Pr. 6e. Vergl. barüber unten 
Seite 25 und Abichnitt 15 ©. 90. 

®) 8gl. unten den Wbichnitt 9 über bie Abgaben bes Oberhofes. 
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Zeuge,) gegebenenfalls auch als ftellvertretender Vorſitzender des 
Schultheißen bei. Er wurde regelmäßig aus der Hobsgemeinde, 
d. h. aus den Inhabern des Oberhofes?) oder ber zum Oberhof 
hörigen Unterhöfe genommen. Sehr oft ift es ber Juhaber des 
Brinlmannshofes in Steele auf dem Print, wo da3 Gericht tagte. 
Das Hobsfronamt war in diefer Familie feit bem 16. Jahrhundert 
gleihjam erblich.) Das Hobsbud befand fic in feinem Haufe. 

Von dem Urteil des Hobsſchultheißen fonnte Berufung ein- 
gelegt werben bei dem Hobögericht des Eſſener Viehofs, das als 
Appellationsinftang erſcheint.) An bies wandten ſich auch bie Hob3- 
geſchworenen von Eickenſcheidt, wenn fie ein Urteil zu finden nicht 
in der Lage waren.’) In dritter Inſtanz fonnte an das Gtiftsfapitel 
Bam. die Abtiffin Berufung eingelegt werben. Im 17. und 18. Jahr- 
hundert trat an Stelle de3 Kapitels die Fürftliche Kanzlei. 

Dabei jeden wir zugleich, daß das Eſſener Hobsrecht und 
Oberhofgericht von Eickenſcheidt ein Grundgericht mit privaten, 
nit ftaatlihem Recht war. Eine öffentliche Gerichtsbarkeit darf 
ihm nicht zugefchrieben werben.®) 

Litederbetanntgewordenen Hobsfronen von 
Eicenſcheidt. 

1332 Eberhardt preco (Kettenbuch, Fol. 96). 
1395 Heinrich Campman (Formularbuch, Stadtard). Ejjen). 
1473—1502 Dietrih Rydder zu Kray (Urkunden bes 

Münfterarchivs, Nr. 224 und 190). 
1533 Johann Brinfman (vgl. die Brinfmanshove unten 

Abſchnitt 14). 
1540, 45, 69, 70 Dietrih Brinfman (ebd. und Ddf. 

Stift Eſſen, XXIL, 6, Fol. 1; Eſſener Stadtarchiv, Prot. d. Exbt.). 
1605 Rolof (Rudolf) Brinkman (Abſchnitt 14: Brint- 

manshove und Bürgerbuch zu Steele, Fol. 38). 
1612 Evert Brinkman (Ddf. Stift Eſſen XXII 6b). 
1624 Noloff Brintmans (Bhf. Etift Eſſen, XXIL, 6e).”) 

> Xat, Sie eugeneihen aahteicher Antunben des Gfiener Münfter 
archivs — 28), 3. B. Nr. 81, 82, 85, 88, 89, 01, 93 u. 

2) Zgl. Münfterarchio, Urt. 99; auch ein Schulte von Eidenfieiht Hatte 
einmal das Fronamt inne. 

3) Bol. unten Abfchnitt 14: Die Brinkmanshove in Gteele. 
+) Bol. ®. Grevel, „Der Eiiendiihe Oberhof Eirenzeil". €. 15. 
5) Vgl. C. Mey er, Stoppenberg, 1897, ©. 83; f. Urk. von 1545. 
*) Rgl.Sceliger, „Die fogiale und politii—he Bedeutung ber Grund 

Atem feiern“ Witlelalter" und dazu ©. ». Belom in Mitt. Inft. 
B 

% Bei der Wefheeibung der Eanemmansfene (unten Ab ſchuitt 13) 
Auffallenderweile wird bei Veihreibung der Melbedshove für dazielbe 
Jahr 1024 Evert Köllmann als Hobafeone genannt. 
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1626 Eberhart Brintmanl) 
1640—1670 Rudolf Brintman (vgl. bie Brinfmanshove, 

Abſchnitt 14). 
1674 Evert Brinkman (ebb.). 
1686 ff. 1698 Hermann Brintman (Hobsbud). 
1722—1737 Johann Henrih Brinkman (ebb.). 
1753 ftirbt der legte Hob3frone, der VBürgermeifter Brinfman 

von Steele (Ddf. Neve-Mark. Verhältnis zum Stift Effen, 
XXV, Nr. 19). 
Der Inhaber bes Schultheißenamtes hatte aber aud 

außerhalb des Hofgerichts wichtige Pflichten und Befugniſſe. Er 
mußte für die ordnungsmäßige und zeitige Beſorgung und Ein- 
lieferung aller Gebühren an Abtifjin und Stift von feiten der in 
den Oberhof gehörigen Güter auflommen. Noch vor Marien- 
Hichtmeh jeben Jahres follten alle Abgaben an Früchten geſchehen 
und auf dem Gtiftsjpeicher aufgeftapelt fein. Er Hatte ferner 
über Mark und Weide, Holz und Busch (Waldung) d. h. die 
Almende, die gemeinfame Nutzung des ganzen Hofverbandes, die 
Aufjicht zu führen, damit fein Schaden und Nachteil ducch Ver— 
fauf und Abholzung oder fremde Eindringlinge geihähe. Auf 
Anjuhen des Offiziales (amptmann) der Abtiffin, welder in 
Eſſen richterliche Befugniſſe ausübte (vgl. m. Kanoniffenftifter 
©. 147), war er verpflichtet, einen getvappneten Manne nad} Eſſen 
auf die „Burg“ zu jdiden und dort zu unterhalten zur Untere 
ftügung des Offiziales. Um jedoch einer Exblichkeit des Schultheißen- 
amtes vorzubeugen, mußte fein Inhaber (wahrſcheinlich feit dem 
Streit und ‚Schiebsjprucd von 1310) beim Antritt des Amtes 
ſchwören, dab der Oberhof alle Jahre auf St. Margareten ledig 
mwürbe und von der Abtiffin neu befegt werben fönne (d. h. das 
Schultheißenamt), der Schultheiß aber keinerlei Recht an ihm 
habe. Auch war die Klaufel aufgenommen, daß er im Falle einer 
Fehdeanfage gegen oder für irgend Jemand fein Amt niederlegen 
müffe (gl. den Eidſchwur des Hugo von der Horft unten im 
Urk.-Anhang 3. 3. 1384). 

D Achter Abſchnitt. 

Die Inhaber der Hofgerichtsbarkeit auf dem Dberhofe 
Eickenſcheidt. 

Wir haben bereits oben (Abſchnitt 6) geſehen, daß im früheren 
Mittelalter die Schultheißen zugleich Inhaber der ihnen unter— 
ſtehenden ftiftiichen Höfe twaren. Demnach hätten wir unter der 

1) Genannt ebenda bei der Veſchreibung der Schliecmanshove und 
für 1611 bei Veichreibung ber Oberholtei. 
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alten ritterlichen Familie von Eickenſcheidt auch die Ober— 
ſchultheißen zu ſuchen. Da ferner damals die meiſten Amter 
ſtarke Neigung hatten, in erbliches Recht und Beſitz überzugehen, 
fo dürfen twir eine ähnliche Entwidlung aud bei Eickenſcheidt 
vermuten. Wir müſſen demnach noch einmal auf die ſchon er- 
mwähnte (oben ©. 18 und Urkundenanhang) Urkunde von 1310 
zurüdtommen. Gie zeigt nicht nur, daß die Hofgerichtsbarkeit 
oder das Schultheikenamt in ber Hand eines Gliedes aus der 
alten Minifterialenfamilie von Eidenjheidt lag, jondern daß auch 
da3 Beitreben herbortrat, dieſes Amt erblih zu mahen. Es 
gelang aber nicht. Penn wie zwifchen ber Abtiſſin Bertha vor 
Arnsberg und einem Teil der Nitter von Eidenfcheibt im 13. 
Jahrhundert ein gejpanntes Verhältnis geherricht haben muß 
(vgl. unten Abjchnitt 15: Ritter Hermann von Eidenjceibt), jo 
ſcheint eine ‚ähnliche Verſtimmung zwiſchen ihrer Nachfolgerin 
Beatrix von Holte und dem nad der Burg Horft a. d. Ruhr 
übergefiedelten Zweig der Familie gewaltet zu Haben. Sie 
wollte ben Ritter Heinrich von der Hort aus dem Marfchallamt 
des Stiftes Eſſen verdrängen und erlannte die feinem gleich- 
namigen ater und Großvater (Ritter Heinric von Eickenſcheidt) 
gegebenen Buficherungen hinſichtlich gewiſſer Einkünfte (aus dem 
Schultheihenamt) von Eickenſcheidt nicht mehr an. Die betreffenden 
Urkunden mußten zurüdgegeben werben. Kanonilus Gerhard 
von ber Horft, der Oheim des Marfchalld Heinrich und Sohn 
des alten Ritters Heinrich von Eickenſcheidt, wurde ſogar vom 
Schultheißamt abgefegt und konnte e3 nur infolge eines Schiebs- 
jpruches bes Eſſener Stiftslapitels wieder einnehmen. Gein 
Hinweis und Anſpruch auf Erblichfeit des Amtes in der Familie 
wurde aber unter den damaligen Umftänden abgelehnt. Geit- 
dem ſehen wir nur nod einen Vertreter des alten Geſchlechtes 
biejes Amt belleiben. Im Schiedeſpruch heist e3 fogar, dab 
alle ftiftiihen Höfe, d. h. ihre Schultheigenämter jährlih auf 
Margaretentag offen würden und der Neubefegung jeitens der 
Abtiffin unterlägen. 

Wir geben nun im folgenden eine kurze Überficht über bie uns 
befannt gewordenen Oberſchultheißen von Eickenſcheidt oder bie 
Verwalter des Schultheißenamtes mit ber Jahreszahl ihres Auf- 
tretend und ber betreffenden Quelle. 

Vor 1300 Nitter Heinrich v. Eidenfheidt. 
or 1300 fein Sohn Nitter Heinrich v. Eickenſcheidt - von 

ber Horft. 
1310 Der Eſſener Stiftsherr (canonicus) Gerhard vonder 

Horft, Schultheiß von Ei) Cr gehörte noch ber Minifteri- 
alenfamilie ber Nitter von Eidenjcheibt an. Denn das Siegel 

2) Dof. Stift Elfen, alte Nr. 148, vgl, Urkundenanfang. 
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eines gleichzeitigen Gerhard v. d. Horſt Hat das Familien⸗ 
wappen und bie Umſchrift Gerhardi de Ekenschede.!) 

1370 Dez. 4. Verleihung des Schultheißenamtes von E. an Eber- 
hard vonber Leyten genannt ber Groyne) 

1384 Juli 13. Desgleihen an Hugo von ber Horft aus 
der alten Yamilie von Eidenjdeibt.?) 

1395 Febr. 3. wird als „bewerre“ = bewahrer (d. 5. Schultheiß) 
des Hofes zu Eidenfcheibt, eingefegt von der Abtifjin, ge- 
nannt ber abteilihe Rentmeifter (d. h. foviel wie etiva ein 
fürftliher Finanzminifter) Heinrih von Middel- 
borpe) 

1428 Verleihung des Schultheikenamtes an Johann von 
Eykel und Heinrich von ber Brüggenan.s) 

1431 an Ronrab Steder) 
1444-47 Hermann Scholle’) oberiter Schulte. 

%) Kindfimger, Geſch. b, deutſchen Hörigteit, Wet. von 1319. 
2) Ddf. aa. D. 
3) Ebenba, vgl. Urhundenanhang. 
+) Eine Abfchrift der auc) fonft iehrreichen Urkunde aus bem Formular 

buch im Eijener Gtabtardjiv verbante ich der Freunblichfeit Heren Profeffor 
Dr. Ribbeds. Gie lautet: 

1895. $ebr. 3. 
Ich Henrich van Middeldorpe, rentmeyster myner edelen ghenedigten. 

vrouwen, vrouwen Elysaboth van Nassauwe, abdissen der worltliken kyrken 
tho Essende, und bewerre des hoves tho Eyckenscheyde van bevelinge 
myner vurss. genedigten vrouwen, bekenne und betugte openbare in 
diissen breve, dat ich Telen Syben, des beckers dochter van Watthenschede, 
yo yn den vuras. hoff tho Eykenschede tho hoffschuldighen rechte horich 
und verbunden was, hobb rechtlich und redelich myt hando und myt 
munde ute dem vurss. hove und ute dem hoffschuldighen rechte vrü, los 
und lodich gelaten, ovor gegoven und gerekot myt oynor wessele, vur wilke 
vurss, Tele als tho ener weder wessele ich weder genomen und entfangen 
hebbe Elsen, des holtrechters dochter van Dudem, dye aych myt wylien 
yn den vurss. hoff tho Eykenschedo und yn dat hoffschuldigo recht dos 
hoves gegheven hevet yn stat der vuras. Telen. Also dat sich dyo vuras. 
Tele und all dyo ghene, dye van er geboren werden, aych mogen keren und 
wonden yn wathade (1) recht sy wylien und begheren, sunder yrhande 
wedersprake und besperrenge myner vrouwen van Essendo off onandos 
von yrro weghen, sunder argelist. Und tho eyne waren tughe und orkunde 
diisser vurss. puntten, want ich diisse vurss. wossele, ut tho latene und 
weder tho entfanghene, van myner vurss. vrouwen wegene gedaon hebb, 
als vurse, ateit, so hebb ich Henrich vurss., rontmeyster und bowerre des 
vurse. hoves, myn segol an düissen brief gchangen. Hyr waren over und 
ano, do diisso wossolo geschoyde, Heynrich Campman, hoffvrone des vurss. 
hovos tho Eykenschedo, Herman Stumpo op dem Bombergho, Tylman 
Koweyde und Everd von der Plantenborch, gesworenen des vurss. hovon, 
und ander Iude genoich. 

Detum anno M°CCC”XC quinto, ipso die beati Blasii martiris et 
opiscopi. (Abfcheift 15. Fahıh., Kormularbuch im Ejjener St.-M.) 

®) Ddf. a. a. D. 
*) »bf. a. a. D. 
?) Ebendort und Effener Münfterarchiv, Aten III, Badamt, 3. 3. 1447 

ala „oversthe schulte“ genannt. 
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1457 Johann Kelfert) oberiter Schulte. 

1473—74 Johann von der Schüren, Kanonikus von Eſſen, 
oberſter Schulte des Hofes von Eickenſcheidt.?) 

1479 Bernt von Dungelen, oberſter Schulte?) 1482 er- 
ſcheint derfelbe als Exrbichent des Stiftes Ejjen.t) 

1502 Johann von Mengde, oberfter Schulte, Wilhelm 
. Schulte zu Eicenſcheidt.“) = 

1515 Berndt van dem Vytynchoven, genannt&chele, 
Droſt zu Werden, oberſter Schulte beider Höfe Eickenſcheidt 
und Udendorf.s) 

1520 Margaretevon Beichlingen, Abtiffin von Eſſen, 
zur Beit „jelbft verwarend unferen Hof Eidenjcheidt“ erteilt 
vor dem Hobsfron und den Hobsgeſchworenen eine Behan- 
digung an bie Mefenholzhove.?) 

1523 Johann Rydder, fFreigraf, auf Befehl der Eſſener 

Abtiffin Richter beider Höfe Eidenjeidt und Üdendorf.s) 

1538 Friedrichvon Beichlingen, „Hovesſchulte ber Höfe 
Eickenſcheidt und Uckendorf“.“) 

1534 Dietrich von Eickel pachtet die Höfe, d. h. das Schult⸗ 
heißenamt von Eidenjcheidt und Udendorf am 23. Juli !°) 

1542—48 Gerhard von Eidel, oberfter Hofſchultheiß des 
Stiftshofs zu Eidenfheidt.X!) Er hatte auch das oberfte Schult- 
heißenamt von Uckendorf. 

1550—74 wird bie Eſſener StiftspröpftinJrmgarbvonDiep- 
holt als oberite Hobsihultin genannt. Während diefer Zeit 
erjcheint 1550 Rutger von Galen als ihr verorbneter 
Hofestihter des Hofes Eidenſcheidt, 1555 Johann Duer 
bind besgleihen als committierter Hofesijhulte, Gott- 
hard Tudtmann 1594-96 als „Hobsverwalter“..2) 

2) Di. a. a. D. 
3) Ebendort und Urkunden bes Eſſenet Münfterarhivs Nr. 190. 
%) Carl Meyer, Gejh. von Stoppenberg. ©. 147. 
+) Ddf. Stift Eifen, Kopiebuch 104, ©. 313. 
®) Urkunden bes Ejjener Münfterarchivs, Nr. 224. 
*) tindlinger, 118, 108. 
*) Dof. Stift Efen RNIT, af m. 
°») tindlinger, 118 
*) Dof. Stift Eifen, XN . Nr. 61. 

»*) Urkunde in Ddf., Stift Eife 
2) Dpf. Stift Efien, XXII, 6f. Nr. 56%, und Nr. 1; Meyer, Geſch. 

von Sopvenberg, ©, 182, 1 
=) Dof. Stift Eifen, XII, 6f. 1, ebd. Nr. 61 und 94. Desgleihen 

un. „Supplem. Pr. 293 von 1554, Nov, 20. Cs ift affo ein Jrrtum, wenn 
Ttof, Westphalia, III, ©. 203, die Bröpftin von Eſſen erft 1578 in den 
Belit bes Oberhofes €. Tommen tät. 
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1578 Verabredung über die Oberhöfe während der Sedisvalanz: 
Anna von Daun, Kapitularin, foll den Hof Eickenſcheidt 
haben und nad) der Xbtiffintvahl mit nod) mehreren Pröven, 
den Füfter- und Scholajlerei-Amtern verjehen werben.) 

1595—1601 Annavon Daun, Pröpftin von Eſſen und oberfte 
Hobsihuftin von Eidenfcheibt.?) 

16065—14 Abtiſſin Eliſabeth von Berg, oberite Hobs- 

ſchultin.ꝰ) 
1614—44 Abtiſſin Maria Clara, geb. Gräfin zu Spaur, 

oberſte Hobsichultin.t) 
1606—17 Herbert Quant „Hobsichulge".ö) 
1618—24 Johann Borftert „Hofesichulte” oder „Hof- 

tichter“.®) 
1643 Leo Heinrih von Allert, von der Übtiffin 

zum Hobsſchultheißen von Eidenfcheidt ernannt”) 
164546 Abtiſſin Anna Eleonore, geb. Gräfin au 

Stauffen,®) oberfte Hobsſchultin. 
1646—88 AbtijjfinAnnaSalome,geb. Gräfin von Salm- 

Neifferfcheibt, oberſte Hobsſchultin 
1653—63 Bernard Trippelfuis, Hobsſchultheiß.“) 
1664—79 April 6., praenobilis dominus Georgius 

PhilippusSteinackervonSagenwald, 
Essendiensis hobschultetus eurtis Eickenschede.!°) Er 
wird auch „Hobsrichter" genannt und war Eſſener 
Stiftsherr. 

1680 9ermanndHejfelmann, Hobsgerichtsichreiber.1.) 
1680—83 Dr. Wilhelm Aurelius von ber Abtiſſin 

zum Hobsſchultheißen ernannt.) 
or 1690 Dr. Peter Aurelinä.) 

1690—1700 Übtifjin Anna Salome von Mander- 

ſcheid. 

4) Trof, Westphalia, 1826, ©. 203. 
2) Dof. Etift Efien, XXTI, 6f, Rr. 79 und 1. 
3) Ebd. do. 
*) Ebd. 6f., Nr. 31 und 10, 
*) Hob3bud; von Eigenſcheidt (Ejiener Stadtarchiv) und Dbf. Stift 

Sifen, XXI, 60. 
*) Ebd. und Ddf. Stift Eſſen, XXIT, Be. 
*) Ddf. Stift Eifen, Alten AXT, Pr. 14, ©. 18. 
») Bon jept an find immer bie Abtiffinnen zugleich die oberften Hobs- 

fouttinmen von Cidenfcheidt geweſen 
9 Hobsond) won Cidenicheibt im Efjener Ctnbtacce und Ddf. Stift 

Sifen, XXIT, 6f., 
3) Ant, im Sener Plnerusie und Ddf. a. a. D., Nr. 18. 
4) Dbf. a. a. D., Nr. 1 
2) Hobsbudh von Eidenfcheit, Seine fdrmliche Grenmung am 14. Nor 

vember 1081 (Dbf. Gtift Cjien, XXI, Re. 17, Sol. 
“) Ddf. Stift Eiien, XXIL, 6a. 
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1690 nach Abſterben des Dr. Peter Aurelius wird der Eſſener 
Stiftsherr Ludolf Arnold Schaumburg von 
der Abtiffin angeſteilt.) 

1701—26 Abtiffin Bernardbine Sophie, Gräfin von 
Dftfriesland. 
1709 Juli 12. Das Hobsſchultheißenamt wird an den fürftl. 

Rat Dr. Johann Keutt.er vergeben.?) 
1726-76 Abtiſſin Franziska Chriftine, Pfalz- 

gräfinbeifhein. 
1754 ericheint als Hobsrichter und Schultheiß ber Geiftliche 

Befterholt.) 
1776— 1803 Abtijfin Maria Kunigunde, Herzogin 

von Sachſen 

Neunter Abſchnitt. 

Die Abgaben des Dberhofes Eidenjcheidt an Die Abtei Eſſen. 

Urſprünglich ftand die Verivaltung der Einkünfte aus allen 
Höfen dem Oberhaupte der Abtei, der Abtiffin zu. Bei deren 
Verwendung war fie freilich an ben Rat ihres Stiftsfapitels ge» 
bunden, das fich zum vormwiegenden Teil aus den abligen Kano— 
niffen unter der Pröpftin und zum Heineren Teil aus den Stifts- 
geiftlichen, ben Kanonihen unter dem Delan, zufammenfegte. 

Im Laufe des 13. Jahrhunderts fand dann, wie bei den 
meiften rheiniichen Kollegiatlicchen, eine Aufteilung und Abſchichtung 
des Gejamtvermögens oder bejjer der Wermögensverwaltung ftatt 
unter Abtiffin, Stiftsbamen und Geiftlihen. Die Mehrzahl der 
Höfe blieb hierbei in ber Hand ber Abtiffin, zufammen 13 Ober« 
höfe mit 620 Manfen oder Unterhöfen. Abtijfin Elifabeth von 
Naſſau überwies jedoch die Vertvaltung mehrerer Höfe dem Gefamt- 
tapitel ber Kirche!) Die Propftei des Stiftes hatte überdies, wie 
oben S. 2 Anm. 1 jchon bemerkt wurde, fpätefteng feit dem 10. Jahr- 
hundert (Ottoniſche Schenkung des Oberhofes Ehrenzelf) eigenen 
Süterbefig von 4 Oberhöfen. Der Oberhof Eidenicheidt gehörte 
ftet3 zur Verwaltung der Abtiſſin.“) Für bie wirtichaftlihe Glie- 
derung und Perpflichtungen der einzelnen Höfe befißen wir in 
dem oft genannten Kettenbud) eine unſchätzbare Duelle. Danach 
mwurben bie Abgaben der Hofverbände durd) die Oberhöfe in einem 

) Ebd. und XXI, Nr. 17, Fol. 100, 128, 141. 
*) Ebd., XXI, Nr. 17, Fol. 315 und XXI, 6a. 
) Ddf. Keve-Mart, Verhältnis zum Stift Eſſen, XXV, Rr. 19, 
+) Dal. Urkunden des Münfteracchivs, Nr. 112. 
) gl. auch die Statuten des gräflichen Damentapitels des Stiftes 

Eſſen, od. Urens, c. 15. 2 
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ſechswöchentlichen Turnus eingeliefert!) Cidenicheibt begann bie 
Reihe. Diefer Oberhof hatte die erfte Woche hindurch die Lebens» 
mittel zu liefern, in der zweiten Woche ber Ejjener Viehof, in 
der dritten die drei Halbhöfe VBorbed, Nienhaufen und Üdendorf, 
in der vierten Woche Ringelborf, in ber fünften Hudarbe bei Dort- 
mund, in ber ſechſten Brodhaufen. Dann begann wieberum ber 
Oberhof Eickenſcheidt bie Reihe. 

Die reihften Einkünfte rührten aus ihm her. Die Erhebung 
berfelben war in eigenartiger Weife zwifchen dem Oberſchultheiß 
und dem Hofinhaber (villicus, Meier, auch Schulte) verteilt. Der 
Oberſchultheiß mußte jährlich an die Abtiffin 8 Malter Weizen, 
42 Pfund Wachs und 8 Mark 11 Schilling Denare Eſſendiſch, nach 
heutigem Wert etiva 500 Marl, gelangen lafjen. An das Stiftsfapitel 
waren 88 Malter Korn abzuliefern, wovon man 8 Wochen lang 
das nötige Brot bud, feruer 88 Malter Braugerfte, welche für 
ebenfalls 8 Wochen das Bier lieferte, und 4 Malter Weizen, um 
daraus das Dpferbrot der hl. Kommunion zu baden. 

Dem Stiftsdroſt mußte er jährlich auf Mariä Lichtmeß 42 Pfund 
Wachs für die Eſſener Kirhe und 4 Mark 6 Schilling liefern, dem 
Stiftsmarihall und dem Kämmerer je 3 Schilling, bem Bäder 
7 Schilling, dem Küchenmeifter 4 Schilling, die man „Smergelt“ 
nannte, dem „Schwervogt"?) eine Marl. Dem Stiftäbraumeifter 
tamen von ihm 1 Malter Braugerfte und 5 Schilling zu, den Ka- 
nonichen 6 Schilling. Schließlich hatte er noch 28 Fuhren Holz 
zur Gtiftsbäderei durch die Hofbquern fahren zu laſſen und für 
die Lieferung ber beflimmten Anzahl Schweine, Schafe, Häringe, 
Hühner, Eier, Butter, Käſe und fogenannter Weinpfennige zu 
forgen, welches alle3 zum größten Teil aus den zum Oberhof hö- 
rigen Untergütern herbeigejchafft wurde. 

Der Inhaber, Schulte oder Meier (villicus) des Oberhofes 
hatte als Beitrag dazu bem Oberſchultheißen 16 Malter weniger 
1 Sceffel Braugerfte, 12 fette Schweine genannt „Vorslinge“ 
(Friſchlinge?) und 24 Hämmel beizufteuern. 

Ferner mußte der Inhaber des Oberhofes jährlich liefern an 
die Abtiffin 18 Malter Gerfte, 3 Malter Erbſen, 51 Malter Hafer, 

1) Vgl. die oben in Abfchnitt 3 beſprochene Eemitienorbnung der 
Tacofingifehen Sronhöfe. 

3) Über das Amt dieſes Schwervogtes bringt Meyer, „eſchichte 
ber Bürgermeifterei Stoppenberg“, 1897, ©. 58, eine wertvolle Stelle aus 
Kindlinger, Manuff.-Bb. 104, ©. 291, bei: „Ein Schwernogt meiner 
gnäbigen Srau Abtiffin joll alle Jahre im Herbft auf ©. Remigii empfangen 
aus bem Biehofe, Eid{heidt...,ausjebem eine Marl... Ein Schwer 
vogt hat von allen Stiftsleuten von jediveder Wechielung 3 Albus, und die 
Bechfelungen follen dom ihm gefchehen, umb das einaufchreiben, zu behuf 
es Stift”. Ein Echivervogt jol |iveren vor ber Abtffin, wen fi das 

gepürt. Ztem er fol ftehen bei allen Eibten, jo gefchehen vor einer Abtiffin, 
und fein Gebühr davon Haben.“ 
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12 Talente (Fa?) Ol, 200 Häringe, 10 Scheffel Salz, 4 fette 
Schweine und auf Grün-Donnerstag 6 Schilling; an bie Kämmerei 
12 Malter Gerfte, an das Stiftsſchlachthaus 1 Eber am Martinstag, 
an ben Konvent Zwölfling in Eſſen 23 Denare. 

Der Oberſchultheiß oder fein Vertreter, der Hoffrone, hatte 
noch zu bezahlen an die Stiftsfämmerin 20 Denare umd an den 
Münfter Kirhmeifter 6 Schilling. Won bem Inhaber des Ober 
hofes, dem Hofichulten, mußten demnach im ganzen an das Stift 
jährlich dargereicht werben 100 Malter Getreide, 16 Schweine mit 
einem Eber,‘) 24 Hämmel, 200 Häringe, 12 Fab SI, 10 Scheifel 
Salz und 7 Schilling 11 Denare. Zu dieſen vegelmäfjigen jähr- 
lichen „Pachten“ kamen noch einige außerordentliche Abgaben, 
welche vom Sof bei gewiſſen Gelegenheiten zu entrichten waren. 
In dem Falle, daß der Inhaber des Hofes ftarb, mußte die Ablöje 
der ehemaligen „Kurmode des Beſthauptes“, eine Erbfteuer, bezahlt 
werden. Sie betrug für Eidenjcheidt im 17. Jahrhundert 100 Reichs- 
taler;?) zu Anfang des 18. Jahrhunderts, wo der Hof „in weit 
beſſerem Stand und mit Beftialien reichlicher verjehen mar“, 
225 Reichstaler.ꝰ) 

Wenn fich dann der Erbe des Verftorbenen mit einer zweiten 
Hand (etwa feiner Frau) an den Hof händigen ließ, mußte er als 
Vvorgewinn (wincopium) für jede Hand 100, alfo zufammen 200 
Reichstaler bezahlen und ein Faß Butter liefern.) Zu Anfang 
* Jahrhunderts waren es je 125, alſo zuſammen 250 Reichs- 
taler.5) 

Die Abtiffin tonnte mit Zuftimmung des „gräflihen Kapitels“s) 
einzelne Einfünfte aus dem Oberhofe verpfänden oder verfaufen.?) 

So jehen wir aud) aus den Abgabepflichten, daß bie Efiener 
Oberhöfe und insbejondere Eidenjcheidt nicht einfahe Pachtgüter 
waren, bat man fie auch nicht zu Halbſcheidt austat, daß fie aber 
auch feine wirklichen Lehnshöfe, jondern eine Art von Erbzins- 
gütern waren, die gegen eine beftimmte Jahrespacht und, bei Hand- 
sen, und Tobesfällen, gegen einmalige Abgabe verliehen 
wurden. 

1) Auch ber Eifener Viehof hatte zu Martini einen Eber („Ber“) ein- 
zufiefern. (8 fand dann eine Art von öffentliher Schauftellung mit Tier- 
tämpfen der beiden Eher gegeneinander ftatt. Im Jahre 1743 aber wurde 
auf Anftehen des Schulten von Eidenfcheibt die Lieferung des Ebers in eine 
ſolche — Hundertpfündigen Schweines umgewandelt. 

*) Nad) einem Kapitelsprotofolt vom 13. Mai 1611 (Münfterarhiv), 
vol. bay bie Mel, bam gleifen Datums unten Hält 15 

Üt, vom 28. Februar 1620 im Taljelborfer Stantsario, Eſſen, 

3 y Bir. den Abjchnitt 15. 
°) gl. Arens, „Die Statuten bes gräffihen Damentapitels des 

Stiftes Cifen“ in Eifener Gefch.-Beiträgen, 1892. 
*) Urfunde der Abtiffin Maria Clara von 1620 im Archiv Eidenfcheidt. 
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Zehnter Abſchnitt. 

Der landwirtſchaftliche Betrieb auf dem Oberhofe 

Eickenſcheidt. 

Über die Bewirtſchaftung des ſtiftiſchen Grundbeſitzes im all- 
gemeinen ift an anderer Stelle ſchon gehandelt tworben, namentlich 
über die Höfe, welche als „Rüchengüter“ unter Oberleitung bes 
Stiftes bervirtichaftet wurden!) Zu den letteren gehörte auch 
Eidenjeidt?) Unmittelbare Angaben über den landwirtſchaft- 
lichen Betrieb auf Eidenjcheidt find uns aus dem Mittelalter nicht 
erhalten. Es ijt nur möglich, aus den Angaben des Ktettenbuches 
über die Lieferungen an das Stift gewiſſe Rüchſchlüſſe zu maden, 
ebenfo aud) aus dem Weistum des Viehofes von 1338. Erſt jeit 
dem 17. Jahrhundert erhalten wir eingehendere Nachrichten, aus 
benen fi jedoch auch für die frühere Zeit manche Rüchſchlüſſe 
ziehen lajien. 

Nächſt dem Hofichulten, der ala Inhaber des Gutes die oberften 
Anordnungen traf, hatte derjogenannte Baumeifter, auch magister 
culturae genannt, die Leitung der gejamten Landwirtſchaft des 
Hofe3.?) Er wurde vom Hofinhaber in der Regel aus ben fähigiten 
und erfahrenften Aderinechten ausgewählt und ihm das Dienft- 
perſonal unterjtellt, jo dab er nach vorheriger Rüdjprahe mit dem 
Schulten die Arbeiten verteilte, die Art ihrer Ausführung anorb- 
nete und überwachte. 

Aderbau und Viehzucht jtanden naturgemäß an erfter Stelle. 
Daneben wurde auch Forft-, Bienen- und Teichtwirtichaft betrieben. 
Namentlich im früheren Mittelalter jcheinen auf dem Gebiet von 
Eidenjheidt größere Waldbeftände geweſen zu fein, deren legte 
Überrefte wir heute noch in dem fojtbaren Eichenhain des Hofes 
mit feinen im Schatten der hohen Bäume liegenden Filchteihen 
bewundern. Nach unjerer Katafterfarte von 1821 (vgl. die am 
Schluß beigegebene Tafel) waren es damals noch über 110 Morgen 
Hochwald. Es ift zu vermuten, daß auch das nad) Oſten an- 

1) Bol. m. „Kanoniffenftifter im deutſchen Mittelalter“, 1907, ©. 203 ff., 
namentlich ©. 266 ff. 

2) Rot. den Abchnitt 15. 
) Gr tirb mit beiben Namen fchon im Kettenbuch für 1332 genannt, 

Fol. 6b. Voi ferner Kindlinger, „Geihichte der deutjchen Hörigleit“. 
©. 396. Desfelben Verfaſſerg in der „Beichichte der Familie von Volme- 
fein“, ©. 7, ausgefprohene Anficht, dad, der Hoffhulte zugleich der Bau- 
meifter fei, findet ziwar in Eidenfcheibt feine Beftätigung, doch ift fie ander- 
weitig bezeugt, vgl. m. „sanonifienftifter”, ©. 267, 4. ud) im Eifener 
Biehoj Hatte der Vaumeifter die Stellung des hofinhabenden Schulten 
(Ribbed). 1595 wirb zu Eidencheibt neben dem Schulten Johann v. E. der 
Baumeifter Evert Detimar genannt (Hofbuch von €. im Eijener Stadtard:iv, 
Urfunbenfragment im Einband). 

3 
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ftoßenden „Rott“, ein großes Aderfeld, dem früher noch mweiter- 
gehenden Walde durch Rodung abgeiwonnen worden war. Der 
Oberhof Nienhaufen hatte noch in der Mitte des vorigen Fahr- 
hunderts über 250 Morgen Wald. In der Hauptfahe ift wohl 
auf Eidenjheidt Eichenwaldung geweſen, doch waren auch 
Buchenbejtände vorhanden. Aus den Bucädern mußte ber 
villieus (Hofſchulte) jährlich 12 Faß Ol ſchlagen und der Abtei zu- 
ftelten laffen.!) 

Aus den Weihern des Hofes waren jährlid) 200 Fiſche eben- 
dorthin zu liefern. Daß die ſchon von Karl dem Großen für die 
Neichshöfe ebenjo wie die Anlage von Fiſchweihern?) befohlene 
Bienenzucht?) auch in unferem Oberhof gepflegt wurde, erfennen 
wir an der dem Oberjchulten zur Pflicht gemachten Darreihung 
von 84 Pfund Wachs an die Abtei. Man bereitete daraus die für 
den Ehorbienft und die Altäre nötigen Kerzen. Auf den Stand des 
Aderbaues und der Vichzucht läht das Verzeichnis der Ab- 
gaben an das Stift bejtimmte Schlüffe zu. Es wurden Roggen, 
Hafer, Gerjte, Weizen und Erbjen gebaut, die drei erſten Frucht- 
arten in hervorragender Menge. Doc) ift es ſchwer zu fagen, wie 
viel Frucht man im jährliden Durchſchaitt auf Eidenjcheidt erntete. 
Einen gewiſſen Erjag für den Mangel an früheren Nachrichten 
bietet uns eine Jnventaraufnahme vom 3. April 1612 und eine 
ſolche vom 22. April 1718. Aus ihnen fönnen wir wenigitens die 
ungefähre Ausdehnung der Bodenbeftellung und die Menge der 
geernteten Hauptfrüchte erfehen. Jene erfte Inventarifation fand 
nad dem Tode des Schulten Everd von Eickenſcheidt ftatt, als jich 
deſſen vermwitwete ziveite Gattin Katharina mit Georg Waterfohr 
auf den Hof Eidenjcheidt verheiratete. E3 wurde in Gegenwart 
zweier Hobsgeſchworenen und der Verwandten und Vormünder 
der Kinder des verftorbenen Everd alles Inventar aufgenommen. 
Über die vorhandenen Früchte hören wir jedoch nur, daß 59 alte 
Morgen und der Lunefamp mit Roggen und ein Morgen mit Rüb- 
ſamen bejät war. Ausführlicher ift die zweite Jnventarijation. 
Sie hatte in Gegenwart des Hoffronen und dreier Hofgefchtvorenen 
ftatt wegen der Abfindung einer Schweiter des jungen Schulten 
Franz Eickenſcheidt). Damals waren 54 alte Morgen (zu je 
260 Ruten’) mit Roggen befät, man erwartete vom Morgen 
4 Malter Ernte, aljo zufammen 216 Malter Roggen. Mit Winter- 
gerſte waren 10 Morgen beftellt, deren Ernte zu 80 Malter einger 

1) Aus dem Kettenbud). 
2) Boretius, Capit. I, ©, 89, 65. 
®) Boretins, Capit. 1, ©. 84, 17 und 21. 
9 Familienardiv Eidenjcheidt. 
>) Bl. Ejiener Beiträge, Heft 3, 1881, ©. 32. Das offigielle Landmat 

war die Rute. 1697 wurde von dem vereidigten Landmeſſer Chriſtoff Honſchedi 
die in den Oberhof gehörige Oberholtenhove ausgemefjen. 104 Ruten werben 
auf 1 Scheffel gerechnet, 416 auf 1 Malter. (Dot. Stift Eifen, XXI, 6e.) 
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Ichägt wurde. An Sommergerfte hatte man noch vorrätig von 
16 Morgen 72 Malter. An Hafer waren von 16 Morgen nod) 
96 Malter vorhanden. Mit Weizen erjcheinen nur 6 Morgen beftellt. 

Im ganzen erntete man alfo von 102 alten ober ca. 200 heu- 
tigen Morgen beftellten Landes ungefähr 500 Malter Frucht. 
Dieſes fegt immerhin einen intenfiven Betrieb voraus. Leider er- 
fehen wir nicht, wie viel Morgen (namentlich Sommergerfte und 
Hafer) überhaupt beitellt wurden. Geſeht aber auch, es wären 
damals nur etwa 110 alte Morgen bejtellt geweſen, fo ergibt ſich 
doc) nach dem Prinzip ber Dreifelberwirtfchaft durch Hinzuziehung 
der Brachäder eine Geſamtfläche von 160 alten oder über 300 heutige 
Morgen Aderland, welches vom Inhaber des Oberhofes bewirt- 
ichaftet wurde. Dies ftimmt auch recht gut mit dem auf unferer 
Katafterlarte von 1821 angegebenen Umfang der Adergrundjtüde 

überein. Wir müfjen nur bedenfen, daß mande Parzellenteile 
de3 „Landes“ als Hütung wohl dauernd nicht unter den Pflug 
genommen wurden. 

Die Beſſerung der Acker duch Vobendüngung kannte man 
auf den Eſſener Höfen jhon im frühen Mittelalter. Von Eiden- 
ſcheidt mußten nad) den Angaben des Kettenbuches ebenfo wie 
vom Viehofe jährlich je 5 Fuhren Dünger zum Garten der Abtei 
gefahren werden. 

Über die Viehzucht des Hofes gibt uns das Kettenbuch 
nur geringe Ausfunft, ebenjo das Weistum des Viehofes von 1338. 
In dem leßteren wird bloß bezeugt, daß auf jedem einzelnen Hof 
beim Tode des Schulten als eiferner Beſtand 5 Pferde, 2 Stiere 
und 2 Eber zurüdbleiben mußten. Aus dem Kettenbuch wiſſen 
wir dazu, daß jährlich 16 Schweine mit einem Eber und 24 Hammel 
an bie Abtei zu liefern waren. Danach wurde aljo auf dem Hofe 
die Rinder-, Schweine- und Schafzucht betrieben. 

Eine wertvolle Ergänzung bietet uns Hier das obengenannte 
Inventar von 1612 und eine im Jahre 1692 nad) dem Tobe ber. 
Gattin Margareta des Schulten Wirich von Eicenſcheidt vorge 
nommene Jnventarifation des Hofes (Abſchnitt 15). Im Jahre 
1612 wurden als auf dem Hof Eidenjcheidt befindlich bezeichnet 
5 Pferde, 14 melfende Kühe, 5 Rinder unter 2 Jahren, 5 Kälber 
unter 1 Jahr, 5 Schweine von 1% Jahren, 4 Mutterſchweine, 
2 Eber, 16 Ferkel unter 1 Jahr, 34 Schafe, eine Menge Hühner, 
5 Wagen von denen einer mit Eifen bejchlagen war, 3 Karren, 
Ketten und Stellzeug zu 8 Pferden, 5 Pflüge mit Schtvengel und 
Ketten, 7 Eggen, Sägen, Axte, Beile, Siepen u. a. Im Jahre 1692 

fanden auf Eidenjheibt 9 Pferde, 19 milchende Kühe, 11 güfte 
Rinder, 9 Kälber, 2 Ochfen, zufammen 41 Stüd Nindvieh, ferner 
3 Eher, 3 Mutterfauen, 11 große Schweine, 22 Mittelichmweine, 
17 Spanferfel, zufammen 56 Schweine und 50 Schafe. 

3* 
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AEGbenſo wertvoll iſt die ſchon genannte Inventariſation von 1718. 
Es waren damals 9 Pferde, 47 Stück Rindvieh, 78 Schafe und 
37 Schweine in den Stallungen von Eidenjcheidt vorhanden. Um 
die Angaben dieſes Inventars richtig zu würdigen, müſſen wir 
berüdfichtigen, da in jenen Zeiten infolge ber häufigen Kriegs 
wirren die Landwirtſchaft auf einem gewiljen Tiefpunkt angelangt 
war. Wir dürfen aljo für das Mittelalter cher einen größeren 
Neichtum des Viehftandes und des Aderbaues von Eidenjcheidt 
vorausſetzen. 

Dabei fällt uns beſonders die verhältnismäßig bedeutende 
Schweinezucht auf. Im Inventar von 1692, das zu Lebzeiten des 
Schulten Wirich von Eidenjcheibt angefertigt wurde, find 56 Boriten- 
tiere auf dem Hofe. In früheren Jahrhunderten, als die Eichen— 
waldung umfangreicher war, mögen noch größere Herden dort ihre 
Nahrung geſucht Haben. Es drüdt fid) hierin einesteils die uralte 
Vorliebe der Weitfalen für ihre berühmten Schinken aus, andrerjeits 
wiſſen wir, daß ſchon Karl der Große in jeiner Verordnung für die 
königlichen Meiergüter (capitulare de villis) eifrige Schweinezucht 
empfohlen und genaue Vorſchriften über die Bereitung der Würſte, 
des Pötelffeifches und des Geräucherten erlaffen hat. In Steele 
felbft wurden im Mittelalter jährlid mehrere Schweine zu Ehren 
und Nugen des hi. Antonius umd fichlicher Zwede gemäftet und 
geichlachtet.t) 

An Gebäuden für den Betrieb der Landwirtſchaft waren 
aufer ben Stallungen und Scheunen noch ein (Bier-) Brauhaus 
und eine Schmiede vorhanden. Pie Stallungen waren teil- 
weiſe, nach weſtfäliſcher Sitte, unter demjelben Dache wie die 
Wohnräume des Schulten in einem langhingeftredten Gebäude. 

Befondere Erwähnung verdient die auf dem Oberhof jtehende 
„Behntideunme", in welder die für die Abtei beitimmten 
Früchte aus allen zehntpflichtigen Grundftüden im Kirchfpiel Steele 
gejammelt wurden. Es hat jich noch ein auf Eidenjcheidt geführtes 
Behntbuch erhalten vom Jahre 1822. Der Zehute wird darin nach 
Fruchtzehnten, Hühnerzehnt, Dienften und Blutzehnten an Schweinen 
eingeteilt. Es find jedoch dabei die eigentlichen Zehnten, welche 
von nicht kirchlichen Ländereien abgeliefert werden mußten, mit 
den Abgaben von den in den Oberhof gehörigen Unterhöfen ver- 
mengt worden. Die bauliche Unterhaltung der gen. Scheune lag 
nicht dem Inhaber des Oberhofes ob, jondern dem ganzen durch 
die Hobsgeſchworenen dargeitellten Verbande des Oberhofes. 
Wirich Schulte von Eidenjheidt machte wieder 

, 1677 und 1688) und mit Erfolg auf dem Hobstag 
ezüglichen Rechte geltend.) Die Scheune ift noch jept 

2) Bol. B. Brevel, „Materialien zur Gefhichte der Stadt Steele“, 37, 
Vgl. Abſchnitt 15 5. J. 1659 und 1688. 
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vorhanden. Für die Größe und Bedeutung des Oberhofes ijt 
ſchließlich die noch heute auf dem Grund und Boden von 
Eidenjheidt gelegene Wafjermühle bezeichnend, bie von 
dem Abfluffe ber Filhteihe und einem Wieſenbache geſpeiſt 
wurde, den man bie SHoltbede oder Holzbach nannte, weil 
er unmittelbar aus dem bortigen Walbbejtand herortrat. Cie 
hatte nicht nur 2 Mehlgänge, jondern aud) eine Olmühle für das 
Zerquetſchen und Stampfen der Buchäcker und des Napfes, um 
daraus vor allem das in die Abtei zu Fiefernde Ol zu gewinnen. 
Wie in früheren Jahrhunderten fo ift fie aud) heute noch weit und 
breit als die Eidenjheidter Mühle befannt!) Auch der alte 
„Eickenſcheidter Mühlenweg“ (vgl. die Grumdlarte im Anhang) 
ift noch vorhanden. 

Im Jahre 1735 ſchwebte durch mehrere Inftanzen bis zum 
Reichslammergericht in Wetzlar ein Prozeß des damaligen Beſihers 
von Eidenjheidt gegen (Johann Heinrih) Brinkmann in Steele, 
welcher durch Anlage einer Gewehrmühle unterhalb der Eiden- 
ſcheidter Kornmühle und Anſtauung des Wafjers den Betrieb der 
legteren beeinträchtigt Hatte. Es fam faſt zu einer regelrechten 
Fehde, indem von Eidenjheidt aus „mit Gewehr, Haden, Schüppen, 
Axten und anderen Injtrumenten die Gewehrmühle inutil“ ge- 
macht wurde?) Was das Dienjtperjonal anlangt, jo werden im 
Jahre 1718 nur 3 Knechte und 2 Mägde genannt. Nach dem Weis- 
tum von 1338 gehörten zum eifernen Bejtande eines Hofes gar 
nur 2 Knechte und eine Magd. Es ift daher anzunehmen, daß die 
jommerliche Arbeit meift durch Tagelöhner oder durch Frondienfte 
von jeiten der Unterhöfe verrichtet wurde. 

In der Tat wiljen wir aus den Aufzeichnungen des Ketten— 
buches von 1332, daß von den meilten Unterhöfen für den Oberhof 
Eickenſcheidt 1 bis 2 Aderpflüge, 1 oder 2 Mann als Mäher oder 
ſonſtiges Ernteperjonal u. a. gejtellt werben mußten.?) Und Schulte 
Wirich von Eidenjcheidt bejchwerte ſich noch im Jahre 1670 vor 
dem Hobsgericht darüber, dab „einige, fo ihm ſchuldige Handdienfte 
und pflugbaven vermöge einer alten nachricht verpflichtet und 
ichuldig [jeien], am Hobsgeding nit Erinnerung tun lafjen“. Der 
Hobsrichter verlieit die dazu Verpflichteten und weit auf ihre Scha- 
denerjaßpflicht hin, wenn fie nicht bie betreffenden Dienfte feiften.*) 

+) Taf aber auch andere Tberhöfe, wie z. B. Nienhaufen, Hudarbe, 
der Vichof, fih einer Mühle erfreuten, it mir wohl bewußt. 

2) Nac) freundlicher Mitteilung Herrn Dr. Karl Mews aus Ejjen. 
3) Bol. den Abfchnitt 12 über die Unterhöfe. 
+) Dodf. Stift Eijen, Aten XXIT, 6a. 
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Elfter Abſchnitt. 

Zur Geſchichte der Bieh- und Fruchtpreiſe und des Geld— 

wertes im Gebiet des Oberhofes Eickenſcheidt. 

Die Nachrichten zur Beſtimmung des Geldwertes, der Vieh— 
und Fruchtpreiſe während der vergangenen Jahrhunderte fließen 
äußerft fpärlic für unfere Gegend. Cs wird kaum feitzuftellen 
fein, wie teuer während der einzelnen Jahrhunderte des Mittel- 
alters im Stifte Elfen, 1 Pferd, 1 Kuh, 1 Schwein, 1 Huhn, 1 Schaf, 
1 Fuhre Holz u. a. zu ftehen fam.!) Befondere Quellen dafür 
find bisher wenigftens nicht befannt geworden. Unfere Kenntnis 
ift nur auf einzelne zufällige Nachrichten angewiejen. 1385 werden 
in Eſſen 311, Malter halb Roggen und halb Gerſte und eine Mart 
Dortmundiſch einem Werte von über 26 Goldgulden gleichgefet.?) 
Da eine Mark Dortmundiſch um jene Zeit ungefähr 2 alten Schilden 
gleichlam, alſo etwas über 2 Goldgulden war,?) jo ſchätzte man 
311, Malter obiger Miſchung demnach auf rund 24 Goldgulden, 
das Malter aljo auf etwa %, Gulden. 1460 wird eine Rente von 
6 Scheffel Halb Gerfte und halb Roggen für 15 oberländiiche Gulden 
und 12 Kömer Weihpfennigen verfauft.‘) Das macht bei einem 
Binsfuh von 5 % einen Preis von 1, Gulden für das Malter 
(4 Scheffel). Im Jahre 1518 wird eine Rente von 2 Malter 
Korn einem Kapital von nur 20 Gulden, 1519 einem Kapital 
von 25 Gulden gleichgejeßt. Den damals geläufigen Zins- 

fuß von 5 %5) angenommen, hätte aljo das Malter in jenen 
Jahren nur 4 Gulden oder etwas darüber gefoftet. 1550 wird 
ein Malter Kornrente einem Kapitalwert von 20 Gulden gleich» 
geſeht, alfo das Malter zu 1 Gulden berechnet.) 1556 fofteten 
3 Malter, Halb Roggen und halb Gerfte, 3 Goldgulden, alſo das 
Malter ebenfalls einen Gulden.) 1585 werden 100 Goldgulden 
zur Löfe einer Rente von 5 Malter Korn bezaglt.?) Das entjpricht 
demfelben Seuchtpreife bei 5 % Zinfen. Im Jahre 1724 wurde 

1) Für Zanten befipen wir als ausgezeichnete Duelle die von St 
Beiffel S. J. veröffentlichten Yaurechnungen des dortigen Münfters, vgl. 
St. Beifjel, „Geldwert und Arbeitslohn im Mittelalter“ im Ergänzungs- 
heit 27 der „Stimmen aus Marin Caadj“. Hier erfahren wir genaueres 
über die Preife der Lebensmittel, namentlich des Getreibes, aud) über Preie 
der Stfeidung und über die Arbeitslöhne, jedoch nichts über die Preife von 
Vieh und Ländereien. 

*) Urfunden des Münfterarchivs, Nr. 44. 
°) Ebd., Rr. 42 von 1383. 
*) Url. des Münfterachivs, Nr. 172. 
*) Qgl. Urt, des Münfterarhivs, Nr. 304. 
*) Ebb., Nr. 351. 
?) Ebb., Urt. 219, Anm 
*) DBf. Eift Elfen, XXI, 131. 
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auf Eidenſcheidt taxiert 1 Malter Weizen zu 5 Reichstaler, 1 Malter 
Roggen zu 41, 1 Malter Gerfte zu 3, Hafer zu 14, und Rübfamen 
zu 31, Reichstaler.t) 

Wie hoch der Grund und Boden für den Aderbau gewertet 
tourde, fünnen wir einer Reihe von Efjener Urkunden über 
Kauf und Pahtung von Ländereien entnehmen. 1373 werben 
6 Morgen Aderland vor dem Kettwiger Tor bei Eſſen für einen 
jährlihen Zins von 4 Dortmunder Pfennigen verkauft?) 1388 
deögleihen 4 Morgen für eine Summe von 50 Golbgulden.?) 
1543 werben 2%, Morgen Land für jährlich 10 Scheffel, d. i. 21, 
Malter Korn verpachtet;!) desgleihen 3 Morgen für 3 Malter,d) 
1 Morgen für 1 Malter Korn,) 1544 desgleichen 3 Morgen für 
9 Scheffel,?) 1546 desgleichen 21, Morgen für 2 Malter Korn und 
2 Hühner jährlich) 1552 desgleihen 4 Morgen für 41, Malter,?) 
1564 beögleihen 3 Morgen für 3 Malter Korn, 6 Hühner,.0) 1704 
deägleihen 11, Morgen für 5 Scheffel Kornlt) 

Über den Wert de3 Viehes erfahren wir für unfere Gegend 
während de3 Mittelalters nur wenig, deſto mehr aber feit dem 
Ende des 16. Jahrhunderts. 1332 wird 1 „specschwein“, alfo 
ein fettes Schwein zu einer „mark“ (12 Schilling), eine „spekkuh“ 
aber nur zu 5 Schilling berechnet.) 1585 bezw. 1595 tariert der 
Schulte von Jfing eins feiner beten Pferde zu 80 Taler und 
6 andere Gutspferde zu je 60 Taler.!?) 1621 wird auf Eidenjcheidt 
1 Pferd zu 20 Taler Wert angegeben,tt) 1718 bei einer Inventur- 
aufnahme 9 Pferde mit einer Geſamtſumme von 225 Neichstaler, 
alfo im Durchſchnitt das Pferd zu 25 Neichstaler.15) 1756 2 „ichlechte" 

1) Familienarhio Eicenſcheidt. 
2) Det des Münferancios, Dr. 2. 

I. 398. 
®) Ebb., Nr. 331. 
*) Ebb., Nr. 335. 
?) Ebb., Nr. 338. 
») Ebd, Nr. 340. 
») Ebb., Nr. 358. 
0) Ebb., Nr. 385. 
»1) Ebd, Ar. 459. Über die Fruchtmahe vgl. unten ©. 45 f. 
“) Kettenbud, Fol. 5a. Auf den Goldgulden gingen damals ca. 

12 Schilling Kölnilch. 
=) Urlunde von 1595. Wenn Reichstaler gemeint find, fo würde deren 

Bert ungefähr mit den des Goldgulden übereinftimmen, vgl. die verdienft- 
volle Tabelle bes Geldfurfes bei ® Borharbt, „Der Haushalt ber 
Stabt Eiien am Ende des 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts in Eifener 
Gejch.-Veiträgen 24, 1903, ©. 8. Wenn dagegen Eliener Taler in Betracht 
tommen, jo fehlt mir die Möglichteit bes genauen Vergleiches. 1608 fam 
2»), Eifener Taler auf den Reichstaler (ebd., S. 94, 2). 80 Eſſener Taler 
wären demnach bloß 46 Reichstaler. 

*) Familienarhiv Eidenfdjeibt. Ein Taler wurde damals zu 60 Stüber 
gerechnet, Urkunde von 1698 im Steeler Stadtarchiv. 

*) Gamilienarhiv Eidenjcheidt. 
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Pferde zu 20 Neichstaler. 1785 eine Pferdehaut zu 1 Reichstaler 
15 Stüber. Im Inventar von 1718 finb 20 Stühe zu je 9 Reichstaler 
berechnet, 14 zweijährige Rinder zu je 2 Reichstaler, 3 einjährige zu 
je 3 Neichstaler, & einjährige Kälber zu je 11, Neichstaler, 5 Heine 
Kälber zu je 3, Taler!) Im Jahre 1756 wurden von den Eiden- 
ſcheidter Hobsgefchivorenen auf der Köllmanshove?) in den Fünf- 
höven tariert 4 milchende Kühe zu 34 Neichstaler, 2 güjte Ninder 
zu 6 Taler, 5 Jährlingseinder zu 10 Taler, 3 Saugfälber zu 3 Taler: 
1773 desgleichen auf der Cordthove in Kray 2 milhende Kühe zu 
16 Reichstaler, eine 3 jährige „Sterle“, die zum erften Male Milch 
geben ſoll, 13 Neichstaler, eine hrige Heinere „Sterte“ des— 
gleichen 9 Taler, eine 2 jährige güſte Sterte 6 Taler, eine einjährige 
5 Taler, ein Saugtalb von 6 Wochen 2 Taler, eins von 3 Wochen 
zu 1 Taler 30 Stüber; 1785 auf der Stattroppshope desgleichen 
eine michende Kuh zu 18 Neichstaler, ein- bis dreijährige Rinder 
zu 5 bis 15 Taler, ein einjähriges Stierhen zu 7 Taler, 2 Kälber 
zu 2 Taler 30 Stüber. Im Jahre 1718 wurden 37 Schweine auf 
Eickenſcheidt zu je 215 Reichstaler veranjchlagt, 1756 auf der Köll- 
mans;ove 2 Schweine zufammen zu 6 Taler, 1773 auf der Eordt- 
hove in Kran mehrere große Zuchtichweine zu 5 bis 6 Taler. Ein 
Neichstaler wurde damals zu 60 Eilbergroihen gerechnet. 

Für die Gefhigtederfrudternten iftbemerfens- 
wert eine Eingabe der Schultin Katharina, Witwe Everds von 
Eickenſcheidt, worin fie berichtet, dah 1611 alles Korn erfroren ſei 
(Urtk., Anhang). 

1681 berichtet der Schulte zu Iſſing, daß alle junge Saat auf 
dem Felde vom Ungeziefer abgeirefien fei. 

Zwölfter Abſchnitt. 

Die Unterhöfe und die hörigen Güter von Eidenjcheidt 

mit ihren Abgaben an den Oberhof. 

Die Hauptquelle für den Nachweis der zahlreichen Untergüter 
von Eidenfcheidt und ihrer Verpflichtungen ift das oben ſchon er- 
wähnte Eifener stettenbuch, der jogenannte Liber catenatus. Es 
wird in feinem Original noch im Münſterarchiv zu Eſſen aufbe- 
mwahrt,3) während mehrere Kopien und deutiche Verjionen ins 
Staatsarchiv nach Düſſeldorf gekommen find. Daneben bejigen 
wir noch als 2. Duelle ein gut geführtes VBehandigungsbudy aus 

Familienarchiv Eicenfcheidt. 
2) Val. für dieſe und die jolgenden Angaben die betreffenden Höfe im 

9. Abſchniti. 
>) Val. m. Urkunden und Alten des Eſſener Münfterarchivs, Nr. 518. 



—— — 

dem 18. Jahrhundert in Düfjeldorf!) Das letztere Haben wir 
wegen feiner alphabetijchen Anordnung, feiner modernen Schreib» 
meije und bes legten Standes der zum Oberhof gehörigen Güter 
unferer unten folgenden berjicht zu Grunde gelegt, die Angaben 
de3 Kettenbuches und etwaige fonitige Nachrichten hinzufügend. 

Zwiſchen diejen beiden Hauptquellen beiteht jedoch in mehr- 
faher Hinjicht große Verjchiedenheit. In dem Behandigungsbuch 
find bloß 89 Unterhöfe verzeichnet, im Kettenbuch werben 113 an— 
gegeben. Dort lauten viele Hofesnamen ganz anders als hier. 
Nur bei ungefähr der Hälfte der Höfe war die Jdentifizierung 
des modernen Namens mit den Angaben. des Kettenbuches leicht 
zu erreichen. Bei manchen gelang es erſt nad} längerer Bemühung, 
bei einigen freilich nicht ganz fiher. Nur 16 von den 89 im Ber 
handigungsbuch angegebenen Unterhöfen konnten nicht mit ben 
Benennungen im Kettenbuch zufammengebracht werden,?) während 
wiederum 40 Untergüter der legteren Quelle des 14. Jahrhunderts?) 
nicht im Behandigungsbuch nachgewiefen wurden. Teilweiſe mag 
dies daher kommen, daß die modernen Namen gar feinen Anhalts- 
punft für die Angaben aus dem 14. Jahrhundert liefern.‘) Manche 
benachbarte Kotten, die z. T. jhon im 14. Jahrhundert an einen 
einzigen Hobsmann ausgetan waren,5) werden im Laufe der Zeit 
in einen Hof verjhmolzen worden jein (vgl. z. B. Nr. 19, 60 und 
beſonders 61). Manche ehemalige Unterhöfe wurden durch Ver— 
kauf oder Berlehnung dem Hobsverband entfremdet oder ihrer 
Verpflichtungen ledig. Andrerjeits wird aud) das eine oder andere 
bon den im Behandigungsbuch des 18. Jahrhundert? enthaltenen 
Untergütern erft fpäter durch Taufch, Kauf oder Schenkung hinzu- 
gefommen jein. Die Gerlichshove z. B. im Amte Bodum (Nr. 21) 
wird anjcheinend als Gerlachsgut im Jahre 1387 vor dem Frei— 
grafen zu Bochum von Johann von Fefinf als Allodialbeſitz noch 
verfauft.®) 

Wenn wir die Namen der Unterhöfe betrachten, jo jehen 
wir, dab die Mehrzahl ihre uralte Bezeichnung, wie im Ketten» 
buch von 1332, jo im Behandigungsregijter des 18. Jahrhunderts 

feftgehalten oder doch wenig verändert hat. Sie werden meiit 
nach einem ehemaligen Bejier oder Auffier, manchmal auch nach 

4) Ddf. Stift Eſſen, Alten XXI, 60. 
2) &3 find Güter bei Cünen, Dortmund, Bodum und Unna (Rr. 13, 

19, 46, 52, 59, 63, 82), ſowie namentlich joiche in unmittelbarer Nachbarichait 
des Dberhofes, im alten Kichfviel Steele, wo die Untergüter dicht gedrängt 
lagen (Rt. 16, 18, 31, 37, 38, 42, 64, 07, 71). 

?) Es find wiederum zahlteihe Untergüter im Kirchſpiel Steele und 
eine Reihe von Kotten in der Gegend von Elberfeld, Schwelm, Sonnborn, 
Brederfelb, Volmarftein, „Hamm“ und „Derne“, 

*) So namentlich für viele Unterhöfe im Kirchſpiel Steele. 
°) Zahlreiche Beifpiele im Ktettenbud. 
+) Dbf. Stift Eifen, Urt.-Supplem. IV, Nr. 34. 



— — 

ihrer natürlichen Lage, ob über ober an einem Bad) (Bede), Berg, 
Brink, Weg, Scheidt u. a. genannt. Vielfach nimmt der Neube- 
handigte den Namen feines Hofes bald an.) In manchen Fällen 
ift es aber auch umgefehrt, daß der Hof nad} feinem neuen Be- 
figer umgenannt wurde.) Das leptere kann man namentlih an 
den in oder bei Steele-Kray gelegenen Höfen wahrnehmen. Des— 
halb find gerade die meiften im Kettenbuch genannten Untergüter 
im alten Kirchſpiel Steele nicht mehr mit den im 18. Jahrhundert 
erſcheinenden Höfen zu identifizieren. 

Dft hat daher auch ein Hof mehrere verſchiedene Namen.) 
Nach den Angaben des Kettenbuches von 1332 lagen 20 Unter 
güter des DOberhofes im Kirchipiel Steele, welches damals auch 
die heutige Pfarrei und VBürgermeifterei Kran umfaßte. Die 
gleiche Zahl finden wir noch im Behandigungsbud) des 18. Jahr- 
Hunderts. Wir werden im weiteren Verlauf darauf zurüdtommen. 
3 Unterhöfe lagen nebenan im Eſſener Kirchſpiel St. Johann, bei 
dem benachbarten Wattenfcheid in der Mark Sevinghaufen 5, in 
der angrenzenden Bochumer Gemarkung 12, im Kirchſpiei Werben 
9, in Nieder-Wenigern ebenfalls 9 und im Hattinger Sprengel 
12 Unterhöfe. Wir haben alfo im unmittelbaren Umfreis des Ober- 
hofes 69 Hörige Güter liegen. Daran anſchließend befanden fich 
in der weiteren Umgebung nad Süden innerhalb der Parochien 
Neviges-Harbenberg, Homberg, Sonnborn, Schwelm, Brederfeld 
und Bolmarftein 17 Höfe; von diefen find aufer 5 Gütern bei 
Neviges feine mehr im 18. Jahrhundert nachzuweiſen. Im Norden 
bei Dortmund in Derne 9 Höfe, in Camen und Metler je 2, in 
Eaftrop 1 und in Redlinghaufen 2 Güter. Außer dieſen Unter- 
höfen waren noch 14 Häufer in Steele und 7 Häufer in Watten- 
ſcheid dem Oberhof hörig und zinspflichtig. 

Wir jehen demnach: die Unterhöfe find teils zuſammenhängend 
im Umfreis um den Oberhof gelegen, teils mehr ober weniger Streur 
bejiß, entiprechend den Grundherrichaften der fränkiſchen Zeit.*) 
Werfen wir einen Blick auf die Art der Abgaben an den Oberhof bezw. 
an die Abtei Eijen, jo erfennen wir der Form nad) dreierlei Arten: 
einmal Naturalienabgaben (Frucht-, Blut- und Brutzehnts), Geld- 
zinfe und Dienftleiftungen (Hand- und Spanndienft).) Sehr oft 
jind alle drei Arten zufanmmen vertreten. An Fruchtabgaben werben 
meift genannt Korn, (siligo) Malz (brasium = Braugerfte),?) 

1) Qgl. in unferer Lifte Nr. 2, 9, 20, 34, 69. Als beſonderes Beiſpiel 
mag hier angeführt werden, daf bie heutige Familie Rienhaufen auf Nien- 
haufen von einem ohne des Franz Otto Echulte von Eidenfcheibt abftammt. 

2) Vgl. Nr. 55, 52, 85. 
®) 3. 8. Rr. 60, 64a, 16, 71, 13, 19, 52, 82. 
9) N. Brunner, „Deutihe Nechlsneihichte”, I, 2, ©. 300. 

ER De nannte man die Abgaben nad) alter Gewohnheit auf dem Ober- 
0 y 
"Ai den deutichen Überfepungen (3. B. Dbf. Stift Eiien, XXII, 6e) 
ftets mit „Malt“ = Malz wiebergegeben. 
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Gerſte, Hafer. Sie wurden nach Faß (vasa), Mött (moclii), Scheffel 
und Malter (maldra) gemeſſen. Am meiſten gebräuchlich war das 
Faß, bejonders in Steele, Werden, Neviges, Hattingen, auch in 
Eſſen, Wattenjcheid und Bochum. 7 Heine Faß machten ein Malter 
aus. Nach diefem wurde in der Abtei bei den Ablieferungen des 
Oberhofes meiſt gerechnet, aber auch zuweilen in den Unterhöfen 
Steele, Hattingen und bejonders in Nedlinghaufen und Kamen. 
Nach Mött, welches wahrjheinlidh Y, Malter war!) wurde in 
Altenbohum und Horftmar gemeffen und daneben kommt auch 
der Sumber (sumbrinus, summerinus) vor, von denen zwei auf 
das Mött (modius) gingen?) Seltener waren Abgaben von Weizen 
(triticum) und Erbſen. Im Kettenbuch (fol. 9a) heißt es von ber 
damals fogenannten Herwerdyetshone (curia) im Kirch- 
ſpiel Steele, baß jie je ein Malter Weizen und Exbjen liefern mußte. 

Die Viehabgaben beichränften fich bei den Unterhöfen 
meift auf ein (jeltener zwei) .junges Huhn jährlich, bei einigen ' 
Gütern famen 16182 S ch mweiite, jelten wie bei der Tofjenhove 
(Nr. 85) 3 ober gar 4 Schweine (Nr. 23) Hinzu. 

Die Hand- und Spanndienfte waren ebenfalls nicht von allen, 
aber von ber Mehrzahl der Unterhöfe zu leiften. Sie beftanden meift 
in der Überjendung eines arbeitsfertigen Pfluges (mit Bedienung), 
eines ober zweier Mäher (Meder) oder Erntenrbeiter (messores) 
und eine3 Binders, der unter dem häufig vorfommenden „Bendel“ 
zu verftehen ift. In einem Zehnt- und Dienftbud) vom Jahre 1822, 
das ſich noch im Familienarchiv Eidenfceibt erhalten Hat, werden 
mwenigftens die in Kray und Steele befindlihen dienftpflichtigen 
Güter aufgezäglt, je nachdem fie mit Pflug und Pferd oder mit 
Mäher und Binder zu erjcheinen hatten. Zum Pflug gehörten 
2 Pferde. Der Dienft mußte im Frühjahr und im Herbft gefeiftet 
werben. Den Hafer für die Pferde hatten fie ſelbſt mitzubringen, 
dad Heu wurde ihnen vom Oberhof gereicht. Die Mäher und 
Binder hatten von morgens 6 bis abends 6 in der Erntezeit zu 
arbeiten und erhielten dreimal zu eſſen und den nötigen Tranf. 
Daß unter „Bendel“ ein Binder oder eine Binderin zu verjtehen ift, 
zeigt auch die Urkunde von 1308 unter Abſchnitt 13, Nr. 44 (Linden- 
hove). Bei den Geldzinjen fönnen wir drei Arten unterjcheiden. 
Manche Höfe entrichteten eine Geldabgabe ohne nähere Bezeich- 
nung, zu welchem Zwed. Sie fam wohl direlt der Abtei zu Gute. 
Andere Höfe wiederum entrichteten gewilje Summen als „‚konins- 
cope ober konynxstope“ im Sinne der Königsbede, d. h. eine ur- 
fprünglic dem Fistus bezw. dem König zufommende öffentliche 

2) Bol. die Kobshove (Abſchnitt 13 Nr. 36), wo 3 Mött = 5 Fa 
gefept werben. Na ol. 12a des Stettenbudes machten 7 Heine Fab 
1 Malter aus. 

®) Kettenbucd, Fol. 5a. 
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Abgabe,!) andere wiederum bezahlten das „schultgeld“, d. h. mög⸗ 
liherweife eine dem Schulten bezw. dem Schultheiß bes Oberhofes 
zufallende Abgabe oder einfacher und wahricheinlicher im Sinne von 
Schult, Pachtgeld, Ungeld, Zinſe.?) In ben meiften Fällen fehen wir 
die beiden letzteren Zinsarten vereint auftreten. Was die Höhe 
ber Geldzahlungen angeht, jo hielt fich die Königsfteuer großenteils 
unter einem Schilling, meift auf 10 Denar, in jeltenen Fällen jteigt 
fie auf 16 und mehr Denare. Das „Schultgeld“_ bleibt meift noch 
darunter zwiſchen 3 und 12 Denare. In einigen Fällen überfteigt 
es allerdings dieſe Zahl um ein beträdhtliches bis auf 8 Schilling 
(vgl. die Oftermanshove, Nr. Die direfte Abgabe für das 
Stift ſchwantt meift zwiihen 1 bis 2 Schilling, fommt aber bis auf 
+ Schilling und darüber. 

Den heutigen Wert diejer Gelbabgaben zu beftimmen, hält 
deshalb jchtver, weil wir nicht genau wiſſen, was für eine Münzart 
gemeint ift, und für welche Zeit jener Zinsfanon feitgejegt wurde. 
Iſt das Geld gemeint, das man zur Zeit der Niederfchrift des Ketten- 
buches im Eſſendiſchen zahlte, aljo Eijener Pfennige, jo kommt 
uns eine Angabe von 1350 zu Hilfe, wonach 4 Penninghe Eſſendiſch 
einen Königsturnos ausmachten.*) Um jene Zeit war ein Königs- 
turnos?/,, Goldgulden. Da aber ein Goldgulden ungefähr einem 
heutigen Zehnmartitüd glich und wegen der Seltenheit des Goldes 
die fünffahe Kaufkraft hatte, jo fan man einen Nönigsturnos mit 
4 Mark heutigen Geldes gleich jegen und deshalb einen Ejjener 
Denar mit einer Mark Neichsgeld. Danad) dürfen wir aljo die 
obigen Abgaben an die Abtei Ejjen bezw. den Oberhof beurteilen. 
Da ein Schilling 12 Denare hatte, jo war jein Wert gleich 12 Reichs» 
mart. 

Sollte dagegen mit den Denaren das karolingiſche oder das 
alte Kölner Silbergeld gemeint ſein, was gar nicht unwahrſcheinlich 
ift, jo würde fein Wert um ein beträchtliches fteigen, ohne daf wir 
freilich mit unferen jegigen Hilfsmittem den genauen Kauftvert 
jener Denare zu beſtimmen vermögen. in farolingifcher Denar, 
hatte 1,53 Gramm feines Silber. Die alten Kölner Denare hatten 
ungefähr gleihes Gewicht und Gehalt, ben dritten Teil einer deut- 

») Wenn das Wort koninescope zu leſen iſt, jo würde die Endung bie 
gleiche fein, wie in dem fränfiichen waterscape und bem mittelalterlichen 

wir aber koninestope fejen müflen, wie X. Nibbed, 
©. 91 (119), Anm. 4, wahrjheinlich macht, fo lommt der zweite Teil von 
dem altdentihen Wort stuopha, d.h. Abgabe. In beiden Fällen ift der Sinn 
bes Ganzen deutlich der gleiche, 

2) Xql. Urtunden des Münfterarhivs, 169, 219, 224, 307, 338, und 
bejonders 356 u. a. 

») tremer, „Afabem. Beitr.“, II, ©. 55. Nach einer Notiz W. 
Grevels, „Materinlien zur Gefchichte der Stadt Steele, ©. 32 (ohme 
Quellenangabe), wäre um 1344 1 Turnos gleich 2 Pfennigen gewejen. Dann 
würden bie obigen Werte fidh verdoppeln. 
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ſchen Reichsmark, aber mit höherem Gehalt und vielleicht ſechs— 
bis neunfacher Kaufkraft. Dann müßten wir aljo einen Denar des 
Kettenbuches mit 2—3 Mark heutigen Geldmwertes vergleichen. Ein 
Schilling oder 12 Denare hätte demnach 24 bis 36 Reichsmark 
Kaufkraft. 

Wir haben noch einen Bli auf die Verpachtungs- oder Ver- 
Teihungsart ber Unterhöfe zu werfen, wie fie uns da3 Behandigungs- 

buch des 18. Jahrhunderts vorführt. Am weitaus häufigften ift 
die Form der Behandigung, wie wir fie des näheren oben im 
4. Abſchniti über das Hofrecht beichrieben haben. Aber es fommt 
auch vor, daß ein Unterhof al3 wirkliches adeliges Lehnsgut er- 
ſcheint, zu bem er im Laufe der Zeit geworden mar, 3. B. die Linden- 
hove in Heifingen (Nr. 44), die Hujemanshove bei Altenlünen 
(Nr. 13), bie Schemmanshove (Nr. 19), die Stevenshove bei Bo— 
chum (Nr. 82) und wohl aud) das Bonefampgut (Nr. 6a). Andere 
Unterhöfe waren zulegt ganz abgabenfrei geworben (5. B. Nr. 45). 
Wir haben demnach unter den Unterhöfen Lehns- und Behandi- 
gungsgüter ſowie einfade Zinshäufer. Die Vehandigungsgüter 
zerfallen wiederum in folche, die frei von Abgaben und Dienſten 
waren, und folche, die Geldzinfe oder Frucht- und Tierzehnten 
ober Hand- und Spanndienite, oft auch alfes zufammen leiſten 
mußten. 

Wir laffen num die Unterhöfe von Eickenſcheidt in alphabe- 
tifcher Reihe Hier folgen mit ben barüber uns befannt gewordenen 
Nachrichten. 

Dreizehnter Abſchnitt. 

Alphabetiſche Reihenfolge der in den Oberhof Eickenſcheidt 
hörigen und abgabepflichtigen Untergüter. 

1. Die Bachhaushove im Amte Hattingen. 
Nach dem Kettenbuch (Fol. 8 b) hatte um 1332 der „mansus 

to Balkhusen (in parochia Hatnegge)“ jährlich zu liefern 
10 Fa Hafer, 8 Denare, 1 junges Huhn, 2 Mäher, 1 Bendel. 
Im Jahre 1746 wurden damit behandigt die Geſchwiſter 

Johann Heinrih und Katharina Gertrud 
Engelen. (Ddf., Stift Ejien, XXI, 6e.) 

1612, 1620, 1634 wirb genannt DietmaroderDetmar 
Badhaus als Verwandter und Vormund der Kinder des 
verftorbenen Schulten Ewerd zu Eidenfcheidt (Urkunden, 
vgl. Abſchnitt 15). 
Banmandhove ſiehe Schultengut zu Stalleiden, 
Beckenhove in Dalhauſen fiehe Vooſtiſche. 

2. Die Veed und Kamphove zu Wattenſcheid. Beide Höfe 
waren nad) frdl. Mitteilung von Dr. E. Schulte zeitweije 
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in einer Hand vereinigt. Die Hove over der Becke oder 
Beckmann iſt noch jetzt vorhanden, grade ber Probſtei gegen- 
über. Die Kamphove liegt im alten Stadtbezirk und um- 
faßte urfprünglih 2 Hove, die Kamphove und die Hove 
Boverslamp. 

Nach den Aufzeichnungen im Kettenbuch von 1832 (Fol. 10 a) 
hatte der „mansus Henrici Bekmans dietus Over 
dey Beke to Wattenschede“ für bie Abtei Eſſen 
jährlich zu liefern 2 Malter Roggen, 2 Malter Gerfte, 2 Malter 
Hafer, 7 Denar „konynxcope“, 1 junges Huhn. 1337 wird 
ein Gerlach over der Bede als Zeuge genannt (Propftei- 
archiv Wattenjheib). 1444, 1458, 1477 Kohann up bem 
Rampe genannt, der mit feiner Gattin Hele eine Memorie 
aus feinem Hofe ftiftet (E. Schulte). 1659 erſcheint ein 
Wilhelm Kampmans, Bürgermeifter zu Wattenicheid, als Hobs- 
geſchworener von Eickenſcheidt. 
Am 4 März 1761 wurden damit behandigt Johann 

Dietrih Mönting genannt Kampmann und fein 
Sohn EngelbertTheodor. (Ddf, Stift Eſſen, XXIL, 
6e.) Erhatte die Hove von feinen Schwiegereltern übernommen. 
Die Beckmanshove zu Kray fiehe Abjchnitt 14. 

. Die Beermand- oder Biermanshove in Altendorf bei Blanten- 
ſtein. 

Nach den Aufzeichnungen des Kettenbuches von 1332 
(Fol 1a) Hatte der „mansus Gobelen Beyrmans 
tho Aldendorpe“ für die Abtei Eſſen jährlich zu liefern: 4 Fat 

Braugerfte, 3 Faß Hafer, 1 Schwein, 10 Denar „konynaxscope“, 
1 junges Huhn, 1 Mäher, 1 Bendel, 1 Pflug. 

1568 April 20 verfaufte Heinridh Beermann ben 
Hof an Eberhard von Schuiren (Ddf.) Am 5 DOftober 1763 
wurden damit die Gebrüder Konrad und Friedrich 
Georg von Boenen behandigt. (Ddf., Stift Eſſen, 
XXII, 6.) 

Nach Aufzeichnungen über die zum adligen Haufe Altendorf 
gehörigen Gerechtfame (Ddf., Stift Eijen, XXIL, Nr. 6e) 
hatte vor 1605 der + Schele die legte Hand an der Beer- 
manshove geivonnen. Es mußten Abgaben an das Haus 
Altendorf, an Scheele auf dem Berge (der blutige Zehnt), 
an den Oberhof Eickenſcheidt und den Küfter von Blankenſtein 
entrichtet werden, 

. Die Bembergshove oder Stumbembergshove im Gericht 
Hattingen. 

Nach den Angaben des Kettenbuches von 1332 hatte der 
„mansus to den Bemberghe“ jährlich für das Stift Effen 
zu liefern 12 Faß Hafer, 18 Denare, 1 junges Huhn, 2 Mäher, 
1 Bendel. 
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1395 Febr 3 wird Hermann Stumpe op dem Bem- 
berge als Hobsgejchworener von Eickenſcheidt genannt (val. 
oben Abſchn. 8). 
Am 18, Juli 1758 wurden Johann Peter und 

Katharina&tumbemberg mitdem Gute behanbigt. 
(Ddf., Stift Eſſen, XXII. 6 e.) 

1807 Ott 19 wird die Bembergshove von dem alten Ev er- 
winaufdem Stumb Bemberg mit ihren Bertinen- 
zien angegeben, als er 2 huldigte Hände gewannn für feinen 
Sohn Henrich und deſſen Hausfrau Margarete. 
(Ddf., Stift Eſſen, XXII. 6e) 

Die Bergmanshove zu Heiſingen im Stifte Werden. 
Nach den Eintragungen des Kettenbuches von 1332 (Fol. 7 b) 

hatte ber „mansus dey Berghuve to Hezyngen“ an bie Abtei 
Eifen jährlich zu entrichten durch Ablieferung an die Oberhofs- 
verwaltung: 36 vasa brasii (Braugerite), 4 vasa siliginis 
(Roggen), 16 denarios konynxscope, 9 den. schultgeldes, 
2 pullos (junge Hühner). 

1542 Tagnadh Mariae Empfängnis. 
Gerhard von Eidell, oberjter Hofſchultheis des Stiftshofes 

zu Eidenjcheid, bekundet, dag Johann upbem Berge 
zu Heifingen und feine Gattin Merie, mit feiner, des Hof- 
ſchultheiſen, Bewilligung für 36 Goldgulden an den Bürger 
Walraf zu Werden eine Rente von 1 Goldgulden und I Malter 
Korn aus ihrem Bergmanshof, in den Hof Eidenfcheibt 
gehörig, verfauft Haben, (Kopie-Pap., Ddf., Stift Ejien, 
XXI, 6f, 1.) 

1545 wird Johann Berchman zu Heifingen ala 
Hobsgefchtvorener von Eickenſcheidt genannt (Vgl. unten Nr. 56). 

1548 Nov. 3. 
„Hermann opem Berge to Heiſingen“ an bie 

Abtiffin zu Ejien: beſchwert ſich über ungebührlihe PDienfte, 
die ihm durch den Schulten des Hofes zu Eidenfcheidt auferlegt 
jeien, obwohl feine Vorfahren davon befreit geweien feien 

(Ddf., Stift Eſſen, XXII, 6 f, 1.) 
ca. 1548. Ohne Datum. 
Nutger von Galen, verordneter Hofestichter des Hofes 

Eideniheide von wegen der wohlgeb. Frau Irmgart von 
Diepholt, Pröpſtin von Eſſen und des gen. Hofes Hofesihultin, 
bekundet, da vor ihm und benannten Hofgejchworenen im 
offen gehegten Geriht QambertufberStraten und 
jeine Gattin Grete, ferner Matie, Trine und Life, 
bes + Wleisvon Notbergh Kinder, dem Hermann 
Berhman und feiner Gattin Hille alle ihre Anfprüche 
auf den Bergmanshof übertragen haben. (Ddf., Stift 
iien, XXIL, 6, 1.) 
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1658 Aug. 31. 
Anna Salome Abtiſſin von Ejjen, Gräfin zu Salm Neifer- 

icheidt, oberfte Hobsjchultin des Hofs Eickenſcheidt, behandet 
nach Abfterben des Johann Wilhelmvonfinippem 
burg beijen hinterlaffene Erben Catharina, Sibilla 
und Maria Louiſe von Knippenburg, Schweitern, 
mit zwei freien unhuldigen Händen an die Bergmanz 
hofe zu Heifingen im Oberhof Eidenjcheidt gegen bie ge- 
wohnte Stiftspacht, Herrenbede, Dienft u, a, 

Am 12, Mai 1777 wird die Bergmanshove an Peter Johann 
Kohl „in behuf der Meichsabtei Werben" behandigt. (Dpf., 
Stift Eijen, XXI, 6e.) 
Auf dem Berge zu Kray jiehe Riddershove. 

. Die Blanfenjteinhode bei Bochum. 
Im Kettenbuch (Fol. 10 b) wird für das Jahr 1332 der 

„mansus Everhardi tho Krawynkel" mit einer 
Abgabe von 4 Malter Gerſte großen Maßes, 10 Denar „konynı- 
cope“, 2 Schilling Schultgeld und 1 junges Huhn genannt. 
In einer jpäteren deutichen Abichrift (Ddf., Stift Eſſen, Alten 
XXI Nr. 3) fteht am Rande Blanfenftein. 

Am 12. Dez. 1764 wurden damit behandigt Gerhard 
Willebrand Lennih und Johann Wilhelm 
Flügelzu Behuf der Urmenverwaltung in Bochum. (Ddf., 
Stift Eſſen NXXIT. 6e.) 
Im 13. Jahrhundert ericheint ein Geſchlecht von Ara- 

winkel al Minifterialen der Abtei Ejjen. (Ddf., Stift 
Eſſen, Urf.-Suppfem. III, Nr. 11 von 1268.) 

1622 wird die Vlanfenfteinshove bei Krawinkel defigniert 
durch Henricus Steinhewer, consul in Bochum et 
Theodor Notbaum, uti provisores ibidem. (Dbf., 
Stift Een, XXIT, 6.) 

. Die Blankenſteins- oder Nistenshode zu Marmelshagen bei 
Krawinkel (Bochum). 
Nach den Aufzeichnungen im tettenbuche von 1332 (Fol. 10 a) 

hatte der „mansus Henrici de Marmeshaghen 
over der Beke“ jährlich für die Abtei Eſſen zu liefern: 12 Faß 
Braugerſte, 2 Faß Roggen, 10 Faß Hafer, 2 Schweine, 10 Denar 
„konynxscope”, 12 Denar Schulgeld, 1 junges Huhn. 

1674 eriheint als Inhaber Georg Blanfenftein. 
Am 30. Sept. 1773 ward damit behandigt Johann 

Heinrich Blantenjtein. (Ddf., Stift Eſſen, NXIL, 
6e) 

Boel oder Beulenhof fiehe Toſſenhove unter Ab— 
ſchnitt 14. 

Die Bonekampshove fiche Abſchnitt 14. 
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9. Die Boſenhove im Kirchſpiel Werden, Herrlichkeit Hardenberg. 
Nach den Eintragungen des Kettenbuches von 1332 (Fol. 7 b) 

hatte der „.mansus des Pusters alias ds Bozengut 
uppen Vosnacken (in parochia Nyenkerken in Werdena)“ 
für die Abtei Ejjen in den Oberhof Eickenſcheidt jährlich zu 
liefern: 14 vasa avene (Hafer), 1 pullum, 2 messores (Ernte- 
arbeiter, Schnitter), 1 bendel, 8 denarios. 
Am 11. Mai 1782 werben damit behandigt: Peter 

Middeldorf sive Boofe und feine Gattin Anna 
Sophia Mallingkrodt. (Ddf., Stift Elfen, XXIL, 
6e.) 
Brüning fiehe Toffenhove und Köllmanshove. 

Die Buddenhove zu Poppinghaufen im Kirchſpiel Kaftrop. 
Nach dem Kettenbuch (Fol. 10 b) Hatte ums Jahr 1332 der 

„mansus Seyhebodynk tho Poppinchusen“ 
jährlich für die Abtei Ejjen an den Oberhof Eidenfcheidt zu 
liefern: 2 Malter Roggen, 2 Malter Gerfte, 2 Malter Hafer 
großen Redlinghaufer Maßes, 2 junge Hühner. Dabei fteht 
die Notiz, daß Bela von Zegebodynd Bäume ver- 
kauft habe. 
Am 15. Oftober 1755 wurden die Gebrüber Kaspar 

Adolf und Johann Morik Friedr. Wilh. von 
Bomberg behandigt. (Döf., Stift Elfen, XXII. 6e.) 

Die Brinkmanshove in Steele ſiehe Abjchnitt 14. 

. Die Bungardtshove zu Altendorf im Amte Blanfenftein. 
Nach den Aufzeichnungen im Kettenbucd von 1332 hatte 

Tydden Bungard to Aldendorpe für die Abtei Eifen 
jährlich zu liefern 9 Faß Vraugerfte, 5 ab Hafer, | Schwein, 
10 Denar „konynxscope‘‘, 1 Mäher, 1 Bendel, 1 Pflug. 

1645 find Inhaber Johann und Robert Baum- 
gardt; 1606 Heinrih Bongardt der Alte. 
Am 3. Dez. 1739 wurde Friebdr. Siegismund und 

Friedr Wilhelm Schumacher damit behandigt. 
(Dbf., Stift Ejjen, XXIL, 6 e.) 

13. Buſemans oder Huſemanshove im Kirchſpiel Alten» 
lünen zu Alſtede im Stift Münſter. 

1688 10. Sept. Angelav. Wittinghoff genannt 
Schel, Frau zu Budern, Inhaberin. 

13a. Die Elumbedöhode in der Leithe fiehe Abſchnitt 14. 

13b. Gordthove zu Kray ſiehe Abjchnitt 14. 
14. Erudenſcheidshove in der Herrlichkeit Hardenberg. 

Nach den Aufzeichnungen des Ktettenbuches vom Jahre 1332 

(&0l. 7b) Hatte der „mansus to Krudenschede (in 
parochia Nyenkerken in Werdena)“ für bie Abtei Eſſen an 
den Oberhof Eickenſcheidt zu entrichten jährlich: 4 vasa avene 
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(Hafer), 32 denarios et in festo s. Andree (30. Nov.) 8 denarios, 
2 meder (Wäher), 1 bendel et 1 pullum. 
Am 31. Mai 1782 wurden damit Beter®ilh.Eruden- 

ſcheid und feine Schweiter Anne Catharine be 
hanbigt. (Dbf., Stift Eſſen, XXII. 6e.) 

Dalhauſen fiehe Booftifche. 
Die Delicherdhode zu Hundhamme im Amte Bochum. 
Nac den Aufzeichnungen im Kettenbuch von 1332 (Fol. 10 b) 

hatte ber „mansus des Delschers tho Hamme, quem 
tenuit Scarpwynkel“ jährlih für die Abtei Eſſen zu 
liefern: 18 Fah Gerfte, 2 Fah Roggen, 10 Faß Hafer, 12 Fah 
Braugerfte, 10 Denar „konynxseope“, 12 Denar Schultgeld, 
1 junges Huhn. 

1535 Juli. 
Gerrydt van Efell thom Krange, durch Befehl der Abtiffin 

Pröpftin, Dechantin und fämtlihen Kapitelsjungfern des 
Stiftes Eſſen Hofesfchulte der Höfe Eyfenfchede und Uiden- 
torpe, bekundet folgendes: Am Gudenstage nad) Vocem 
iocunditatis 1542 haben bie Brüder Johan und Dyrich Deljcher 
dor ihm angegeben, daß auf ihren Antrag an drei Sonntagen, 
je 14 Tage nacheinander, in den Kirchſpielslirchen des Amtes 
Bodum durch die Fronen nach Verkündigung des Gottes- 
wortes diejenigen aufgeboten worden find, die ein Anrecht 
auf die Delfchers-hove tho Hundthamm im Kſp. und Gericht 
Bochum zu haben meinten. Da fi niemand gemeldet, find 
die beiden Brüder durch die ſämtlichen Hofesgeſchworenen 
für die rechten Erben der Hove erflärt, und ber Schulte be- 
handet, nahdem vor ihm und ben Hofesleuten Johan D. für 
ſich und feine Hausfrau auf alles Anrecht zugunften feines 
Bruders Dyrich, Richters und Nentmeifters zu Bochum, ver- 

zichtet hat, deifen beide Söhne Wenemar und Dyrich auf ihre 
Lebenszeit mit der genannten Hove „mit huldigen Handen“ 
belehnt werben. 

Zeugen: Dyrich Brynckman, hoves vrone, Rotger Suyrman, 
Hinrich thom Gerlige, tosampt den andern hovesgefworn. 
(Drig. (S. ab) kath. Pf. K., Bochum. Ausz. gebr. Darpe, Geſch. 
d. St. Boch. U. B. Nr. 187.) 
Am 22, April 1682 wurden damit behandigt Meldhior 

Dettmarvon Vittgenftein und fein Sohn Abolf 
Heinrich. (Ddf., Stift Eſſen, XXII, 6e.) 
Dumberg fiche Wegmanshope und Wulfshove 

und Kampmanshove. 
Die Feggelershone fiehe Abjchnitt 14. 
Die Feldmanshove zu Winz im Amte Blanfenftein. 

Nach dem Kettenbuch (Fol. 8 a) Hatte um 1332 der „mansus 
Overdat Volt to Wyna“ jährlich für die Abtei Eſſen 
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zu liefern: 21 Faß Roggen, 21 Faß Braugerſte, 10 Denare 
konynxseope“, 1 junges Huhn, 2 Mäher, 1Bendel, 1 Pflug. 

1533 und 1545 ericheint als Hobsgeſchworener von Eiden- 

ſcheidt Arnd Beltman zu Winzel (fiehe unten Nr. 56). 
1611 Juni. 
Der junge Shulte Feltmann zu Win bekundet 

vor bem Hobögericht, daß et feine Frau jchon das 3. Jahr zur 
Ehe habe, aber fie wegen feiner Mutter noch nicht behandigen 
laffen tonnte. (Hobsbuch von Eidenjcheidt.) 

1608 Salrtamentöabenb. 
Johann Feltman „verurfundet eine unbenannte 

Hand mit 3 Albus und bittet um 1 Jahr Aufſchub“. (Hob3- 
buch von Eidenſcheidt.) 
Am 30. April 1750 wurden damit behandigt Arnold 

Ifad und Henri Theodor Aler. Huyſen zu 
behuf de3 Geheimrat3 von Aujjem. (Dbf., Stift Eifen, 
XXI, 6e.) 

Die Fiſchershove ſiehe Abfchnitt 14. 
Die Floer- und Schemmanshove zu Hofitede in Amt Lünen. 

1775 11. April wird Wilh. Mar Graf von Nefjel- 
rode und fein Sohn Franciscus belehnt. 

. Die Funkenbergshove im Amte Blanfenftein. 
Am 11. Jan. 1760 wurden Joh. Beter Bohman 
und fein Sohn Henrich Wilhelm behandigt. 
Dieſes Gut ift wahrjcheinlich identifch mit dem im Ketten⸗ 

buch (1332, Fol. 8b) genannten „mansus quondam Wil» 
helmiuppen Berghe by Sprodondele“ (Sprod- 
hövel bei Blanfenftein), von dem 2 Schilling und 1 junges 
Huhn geliefert werden mußten. 

. Die Gerlichshove zu Hgundhamme, Amt Bochum. 
1533 wird Hinrich Gerliche ald Hobsgeſchworener 

von Eidenfcheidt genannt (vgl. unten Nr. 56). 
1727 Johann Dietrich Bortman und Anna 

Margareta Gerlichs Inhaber. (Ddf., Stift Eſſen, 
XXI, 6e, two das Gut bejchrieben wird.) 

175526. Febr. JoH.Wilh.und Cath. Chriſt. Rider 
hoff, Geſchwiſter, damit behandigt. 

1387 März 22. 
Vor ben. Freigrafen zu Bochum verlauft Johann von 

JIſekinck mit Zuftimmung feiner Frau Maria und feiner 
Mutter Sophia an Wenemar Wrede und deſſen Schtvefter 
Mathilde feinen Allodialbejig gen. dad Gerlachs Gut 
zu Frieſenbroich (Freiſenbruch) im Kirchſpiel Steele. (Dbf., 
Stift Eſſen, Urk.Supplem. IV, Nr. 34.) 

Görzhove fiehe Raffenberg. 
* 
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22. Die Harſthove zuSchmerling in ber Herrlifeit Harden- 
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berg. 
Nach dem Kettenbuch (Fol. 7 b) hatte um 1332 ber „mansus 

Gobelini to Smyrleke“ (zwilhen Werben und Ne- 
viges) jährlich zu liefern: 14 Fa Hafer, 8 Denar, 1 junges 
Huhn, 2 Mäher, 1 Bendel. 
Am 9. Januar 1787 wurden damit behandigt die Geſchwiſter 

Peter Henri und Anna Gertrud Haerit. 
(Ddf., Stift Eſſen, XXIL, 6 e.) 
Die Hajentampshode zu Marmelshagen im Amte 
Bochum. 
Nah dem Kettenbuch (Fol. 10a) hatte ums Jahr 1332 

der „mansus Gobelini darbovene (Henrici de 
Marmeshaghen)“ jährlid) für die Abtei Eſſen zu liefern: 
24 Faß Braugerite, 4 Faß Roggen, 20 Faß Hafer, 4 Schweine, 
20 Denare „konynxscope“, 2 Schilling Schuldgeld und 2 junge 
Hühner (habet 2 mansus ibidem). 

1753 Wilhelm Haſenkamp, Hobsgeſchworener von 
Eidenjheidt. (Ddf., Kleve-Mark, Verhältnis zum Stift Ejien, 
XXV, Nr. 19.) 
Am 11 April 1774 wurden JohannHenrihhafen- 

tamp und feine Gattin Margaret, Tochter des Schulten 
HentihzuVerfHoven, damit behandigt. (Dbf. Stift 
Eſſen, XXIL, 6 e.) 2 

1626 Johann Haſenkamp, Inhaber (ebd ), wo das 
Gut näher befchrieben wird. 
Die Heefingshode zu Berendorf im Amte Bochum. 

Nach dem Kettenbud) (Fol. 10 b) Hatte ums Jahr 1332 der 
„mansus Johannis Hezink, nunc vidue de Be- 
rinetorpe“ jahrlich für die Abtei Eſſen zu liefern: 12 Faß 
Braugerfte, 12 Denar „konynxscope,““ 2 Schilling und 1 junges 
Huhn. 

1583 wird WenemarHefingen als Hobsgefchworener 
von Eidenjcheidt genannt (vgl unten Nr. 56). 
Am 19. März 1608 gewannen die Eheleute Nutger 

Heifing und Beele 2 Hände an dein Hofe. 
A 27, April 1744 desgleihen Joh. Dietrich Hefing 

und feine Gattin Anne Elijab. Wiesmann, 

Heifingen fiche Shleihmanshove, Linden- 
hove, Königshove, Bergmanshove. 

Auf dem Helwege fiehe Stalleidmanshove, 

. Die Hennedesfotte in der Herrlichteit Hardenberg. 
Am 3. Oft. 1757 wurde Anna Marg Hennedens 

damit behandigt. (Ddf., Stift Eſſen, XXII, 6e.) gl. unten 
bie Sibbenhove, Nr 77. 

1616 it Johann Hennedenshaufen Inhaber. 
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. Die Herbrechtershove zu Altenderne im Amt Lünen. 
Nah dem Kettenbuch (Fol. 11b) hatte ums Jahr 1832 

ber „mansus Hensen van Herberdynk (in Derne)“ 
jährlich zu liefern: 7 Mött Braugerfte, 12 Denare. a 

Am 28 April 1681 wurden damit behandigt die Eheleute 
Reinold Schulte Tiegel und Katharina Teilers. 
(Ddf., Stift Eſſen, XXIL, 6e.) 

26a. Die Hove in der Holtey im Kirchjpiel Benigern. 
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Sie wird im Behandigungsbuch des 18. Jahrhunderts nicht 
mehr aufgezählt. 
Im Kettenbuch (Fol 11a) hat der „mansus Gerhardi 

inder Holteye“ jahrlich zu liefern: 12 Faß Braugerfte, 
5 Faß Hafer, 3 Schweine, 5 Denar „„konynxscope“, 1 junges 

Huhn, I Mäher, I Vendel und 1 Plug. 
Am 13 Juni 1618 wird Johann Schulte in ber 

Holteye zu einem Hobsgejchtvorenen bes Hofes Eiden- 
ſcheidt in Anweſenheit aller Hofesgeſchworenen vor Johann 
Borftert aß Hofesihulten auf und ange 
nommen. (Prototoll im Hofbuch Eidenjheidt. Eſſen, Stadt- 
archiv.) 

1695 find Inhaber: Arnd ShulteinberHoltey 
und feine Gattin Sophie Lindeman, welche angeben, 
daß die Holtey 18 Morgen Weiden und 14 Morgen Land 
habe, der Kotten 3 Malter. 1697 wird bie Oberholteyhove 
durch den vereideten Landmeſſer CHriftoff Honjchedt ge- 
mefjen. (Ddf, Stift Eſſen, XXII, 6e.) 

Die Holtbedähove ſiehe Abjchnitt 14. 

Die Hombergshove im Amte Blantenftein. 
Nach dem Kettenbuch (Fol 8b) hatte ums Jahr 1332 der 

„mansus uppen Honberghe in parochia Hatnegge“ 
(Hattingen) jährlich für die Abtei Eſſen zu liefern: 10 Faß 
Hafer, 8 Denar, 1 junges Huhn, 2 Mäher, 1 Benbel. 
Am 13 März 1723 wurden damit behandigt die Eheleute 

JohannHombergund ElifabetHMariaMad- 
mans. (Pdf. Stift Eſſen, XXII, 6e.) 

(Unter der) Horft oder die Horjtmanshove im Kirchſpiel 
Hattingen. 

Nach dem Kettenbuch (Fol 8b) Hatte ums Jahr 1332 ber 
„mansus Wolbers under der Horst by Staten“ jährlich 
zu Hefern: 2 Echilling, 1 junges Huhn. 

1661 Inhaber: Jürge Horftman. 
Am 24. Nov. 1745 wurde damit behandigt Margarete 

Terboven und am 24. DE. 1753 ihr Gatte Johann 
Hentih Horftman. (Ddf., Stift Eifen, XXIL, 6e.) 
Horſtmar ſiehe Schemanshove. 
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Das Huiskensgut aufem Bohnaden, Gericht Hardenberg. 
Im Kettenbuc, heit es (Fol. 7 b) von dem hier allein in 

Betracht fommenden „mansusGobelinidesGruters“ 
(uppen Vosnacken), daß davon jährlich geliefert werden: 
14 Faß Hafer, 1 junges Huhn, 8 Denare, 2 Mäher, 1 Bendel. 
Am 10. Dezember 1731 wurden mit dem Huiöfensgut be- 

handigt die Ehegatten Maria Elijabeth Huisfens 
und Johann Dietrih Hamer. (Dbf., Stift Eſſen, 
XXI, 6e.) 

Kamphove jiehe Beed. 

Die Kahrmanshove fiehe Abſchnitt 14. 
Die Kampmandhove zu Dumberg im Amte Blanfenftein. 

Nach den Aufzeichnungen im Kettenbuch von 1332 (Fol. 11 a) 
hatte der „mansus Henrici OQuerkamp ten Duden- 
berghe‘ für bie Abtei Eſſen jährlich zu liefern: 11 Fa Roggen, 
10 Denar „konynxscope‘‘, 1 junges Huhn, 2 Mann zur Ernte 
in bem einen und einen Mann im anderen Jahre, 1 Bendel, 
1 Pflug. 

1395 wird Heinrih Kampmann als Hobäfrone von 
Eidenfcheidt genannt (ſ. oben Abſchn. 8 ©. 27). 
Am 15. Juni 1684 wurden damit behandigt Friedr. 

Georg von Boene und feine Todter Maria 
Elifabeth Klara. Am 30. Oktober 1624 die Gebrüder 
Konrad und Ludolf von Boenen. (Dbdf., Stift 
len, XXIL, 60.) 

1624 ift Inhaber und HobsmannJohannKampmann, 
1680 HermannKammanl!). (Ddf., Stift Eſſen, XXII, 
6 e, wo das Gut näher bejchrieben wird.) 

1605. Spezififatio aller Erb- und Pachtgüter, jo zum Haufe 
Altendorf gehörig gewefen. (Ddf., Stift Eſſen, XXI, Nr. 6e, 
Fol. 12): 
Kampman ift ein behandtguit der Frawen Abtiffin von 

Eijen in den Hof Eidenicheidt gehörig, die Behandung muß 
bei die Hobsjhultinne zu Eſſen wegen verjäumter Zeit be— 
fcheidentlich gejucht und wiederum gemwunnen werben. Sonft 
augenjcheinlich gut beftanden, darzu in Altendorper Marken 
mit Kotter gerechtigfeit berechtigt, die leut fein frei, hat auf 
fich viel beſchwer als des Haufes Altendorf Mai- und Herbft- 
bede nemblich 3 goltgulben 11, Ort, und 5 albus dem Schulten 
zu Eickenſcheidt Dientgelt, dann 3 ſcheppel roggen Spylermaſt, 
wie auch 1 Huhn zu Eſſen und den blutigen Zehenden Schelen 
uffm Berge, darzu off Oftern den Eufteren zu®ennigern 
6 helfer, jonften aber feinem Erbherrn: Roggen 1 8, Gerfte 
1 malter, Hüner 4, Croneralbus 23 alb., Wiejengeld 6 Daler. 

33. Die Keinghaushove im Amte Hattingen-Blanfenftein. 
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Nach dem Kettenbuch (Fol. 8 b) Hatte ums Jahr 1332 das 
„Lozengut to Ketinchusen“ jähtlih gu liefem: 
20 Denare und 1 junges Huhn. 

1622 Inhaber Beter Kynhauſen. 
Am 5. Juni 1669 wurden bie Geſchwiſter BReter umd 

Maria Keinghaus damit behandigt. (Ddf., Stift 
Eiien, XXIL, 6.) 
Die Kellermandhode zu Altendorf im Amte Blantenftein. 

Nach den Aufzeichnungen im Kettenbud) von 1332 (ol. 11a) 
hatte ber „mansus Gobelen Kelremans to Alden- 
dorpe“ für die Abtei Eſſen jährlich zu liefern: 8 Faß Brau- 
gerite, 4 Faß Hafer, 1 junges Huhn, 2 Schweine, 10 Denare 
„konynxseope“, 1 Mäher, 1 Benbel, 1 Pflug. 

1620 ift Inhaber Robert Kellermann. (Bbf., Stift 
Eifen, XXIL 6e.) 

1659 erjcheint ein Kellerman zu Altendorp als Hobs— 
geſchworener von Eidenjcheibt (Mrf.). 

1676 Johann Kellerman (ebb.). 
Am 18. Mai 1767 wurden damit behandigt die Eheleute 

AnnafatharinaKellerman oder Hinberfelb 
und Johann WilhelmWorring. (Ddf., Stift Eſſen, 
XXL, 6e.) 
Die Klauenhove an ber Tönnisheibe in der Herrlichfeit Harden» 
berg. 

Nach dem Kettenbuch (Fol. 8a) hatte um 1332 der „mansus 
Cryghmans van Clouwen“ jährlich zu liefern: 
8 Denare und 1 junges Huhn. = 
Am 16. April 1763 wurden damit behandigt die Ehegatten 

Heinrih Baumeifterumd Anna Maria Kreen— 
berg. (Dbdf., Stift Eſſen, XXII,. 6e.) 
ſKobs oder Kobshoffshove im Gericht Caſtrop. 

Nach den Aufzeichnungen des Kettenbuches von 1332 (Fol. 
10.b) hatte bet „mansus Kopos tho Castorpe tho Ber- 
nynchusen“ für die Abtei Eſſen jährlich zu liefern: 10 Faß 
Gerfte, 3 Mött oder 5 Faß Hafer, 10 Denar „konynzscope“, 
1 junges Huhn. 
Am 10. April 1759 ward damit Henrih Wilhelm 

KobsHoff behandigt. (Ddf., Stift Eſſen, XXIL, 6e.) 

Die Köllmanshove in Steele ſiehe Abſchnitt 14. 
Die Köllmanshove in der Leithe fiehe Abſchnitt 14. 
Die Königshove oder Kotten zu Heifingen. 
Nah dem Kettenbuch (Fol. 7 b) hatte ums Jahr 1332 der 

„mansus to Hezyngen ter Lynden, quem quondam coluit 
HermannusKonynk‘, jährlid) für die Abtei Ejfen zu 
liefern: 16 Faß Vraugerfte, 2 Faß Roggen, 10 Denare zur 
„konynzscope“, 3 Denare Schultgeld, 1 junges Huhn. 
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Am 13. November 1779 wurben bamit behandigt die Ehe- 
leute Anna Sibilla König und Johann Terbed. (Dbf., 
Stift Eijen, XXIL, 6 e.) 
Die Kreyerhove ſiehe Abjchnitt 14. 
Die Kuhweidenhode im Amte Blankenftein. 

Nach dem Kettenbuc) (Fol. 8 b) hatte um 1832 der „mansus 
Telemanni in der Koewede“ jährlich zu liefern: 
8 Faß Gerfte, 2 Malter Hafer, 8 Denare, 1 Huhn, 2 Mäher, 
1 Bendel. 

1395 wird Tilmann Koweyde als Hobsgefchworerer v. 
Eidenfcheidt genannt (f. Abſchn. 8). 
Am 26. Auguft 1716 wurden damit behandigt Korb und 

Xohannes Kuhemeide. (Dbf., Stift Ejfen, XXI, 
6.) 
Die Küttershove in der Leithe ſiehe Abjchnitt 14. 
Die Leckebuſchhove im Amt Blantenftein. 

Nach den Aufzeichnungen im Kettenbuch von 1332 (Fol. 
8b) hatte der „mansus Lekebuschekynk“ jährlid) 
für die Abtei Eſſen zu liefern: 3 Schilling und 1 junges Huhn. 
Am 6. Juli 1745 wurden damit behandigt Johann 

Ledebujch und feine Gattin Katharina Sibilla. 
(Ddf., Stift Eſſen, XXL 6 e.) 
Zu der Hove gehörten 12 Malter Aderland um den Hof 

herum, und Wiejen in der Boßler Marf. Der Zehnt war an 
die Herren von Blankenſtein zu entrichten. 

Lendorf ſiehe Tiemanshove. 

Die Lindenhove zu Heiſingen im Gericht Werden. 
Nach einer Urkunde bei Kindlinger, Geſch. d. deut⸗ 

ihenHörigfeit, ©. 231 von 1308, hatte damals Hein- 
tihaur@imdeden Hofinne. Bon dem Lindenhof mußten 
an ben Schultheifi des Oberhofes Eidenjcheidt jährlid) geliefert 
werben: 4 Denare pro agrieultura, 10 fudes et 10 pondera 
virgarum (Reifigbündel) zum Binden der Umzäunung des 
Oberhofes, 2 Mäher und eine Garbenbinderin, eine Fuhre 
von 30 Laſt Scheitholz außer den Abgaben für die Abtei. 

Nach den Aufzeichnungen im Kettenbuche von 1832 (Fol. 
7b) hatte der „mansus Gobelen ter Lynden to 
Hezyngen“ für die Abtei Eſſen in den Oberhof Eidenjcheibt 
jährlich zu fefern: 30 Fafı Vraugerfte, 2 Fa Roggen, 10 Denar 
„konynxscope“, 6 Denare Schultgeld und 1 junges Huhn. 

1632 Mai 4. Belehnung des Johann von dem 
Vittinghof gen. Schele mit der Lindenhove zu Hei— 

fingen. (Ddf., Drig.-Berg., Stift Eſſen, Urkunden.) 
Am 24. Nov. 1768 wird ClemensAuguftgreiherr 

von Pittinghoff gen. Scheel und jein Bruder 
Carl Friedrich mit der Lindenhove belehnt. 
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Zindenhobe jiehe auch Schwagershove. 
45. Die Lobbertskotte zu Hoveſcheidt in Huttrop fiehe Abſchnitt 14. 
46. Lünfensfotte Amt Unne, Bauerſchaft Weitid. 

1765 24. DOM. Marie Eliſ. Theodora md Caro 
line Henriette Dvderbed Echweftern. 

47. Die Lohmanshobe im Kirchſpiel Hattingen. 
Nach bem Kettenbuch (Fol. 8 b) hatte um 1332 der „mansus 

dor dat Lo (in parochia Hatnegge)“ jährli 12 Denare und 
1 junges Huhn zu liefern. 
Am 30. Mai 1748 wurden bamit behanbigt die Ehegatten 

Peter Lohman und Anna Margarete. (Di, 
Stift Eifen, XXIT, 6 e.) 

Es gab noch 2 gleichnamige in den Viehhof zu Eſſen gehörige 
Güter in Stoppenberg, vgl. Meyer, Stoppenberg 
1897, ©. 92 f.u. 9. 
Magdenhove ſiehe Rafjenberg. 
Marmelöhagen Siehe Haſenkampshove ober 

Blankenſteinshove. 
48. Die Mellbeshove in der Bauerſchaft Elwide im Kirchſpiel 

Hattingen. 
Nach den Aufzeichnungen im Kettenbuch von 1332 hatte der 

„mansus in der Meelbecke“ für die Abtei Ejjen zu liefern 
jährlich 14 Fa Hafer, 8 Denare, 1 junges Huhn, 2 Mäher, 
1 Benbel. 

1624 bejaß ihn Heinrih Melbed. 
Am 9. Dez. 1757 werden baran behandigt Maria 

Katharina Langenfamp und Anna Maria 
Broder. (Ddf., Stift Cifen, XXII, 6e.) 

49. Das Mejenholgut in der Leithe ſiehe Abjchnitt 14. 
50. Die Fleine oder ſchwarze Meejenhohl (in der Nieder- 

leithe) im Amt Bochum. 
Nach den Aufzeichnungen im Settenbuch von 1332 hatte 

„dat Cleyne Svarte Mezenhol“ für die Abtei Eſſen an ben 
Oberhof Eidenjcheidt jährlich zu liefern: 4 Cchilling, 4 Denare 
„konynxscope“ und 1 junges Huhn. 

1688 Inhaber: Johann Meejenhael (Mever, 
Stoppenberg, ©. 154). 
Am 13. November 1749 wurden mit ihr die Gebrüber 

Johann Evert und Dietrih Mefenhohl be 
Hambigt. (Dbf., Stift Eifen, XXI, 6c) 

1662 Sept. 30: 
Anna Salome, Abtiffin von Eſſen, behandigt auf Grund 

der Ceffion des Xantener Nanonifus Engelbert Hedings ben 
Ioh. Limondts, Amtman zu Freckenhorſt, mit dem 
zum Oberhofe Eidenjcheidt gehörigen Mejenhollhofe bei 
Dülmann. (Ddf., Stadt Eſſen, Urk., neue Nr. 201.) 
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Die Morkenhove zu Südkamen. 
Nach dem Nettenbuch (Fol. 11a) hatte ber „mansus 

Bertoldi Hadewert tho Suetkamen‘“ jährlich 
zu liefern: 4 Malter Braugerfte, 4 Schilling und zwar am 
Sonntag nad) Pfingften („habet 2 mansos, ideirco dat 
dupliciter, alias non daret nisi 2 maldra et 2 solidos“‘). 
Am 18, September 1733 wurden damit behandigt die 

Brüder Johann Friedbrih und Johann Georg 
Elbens. (Ddf., Stift Eſſen, XXII, 6e.) 
Morts oder Huſemanshove zu Altenderne, Amt Lünen. 

1755 27. Mai. Joh. Dietr. Hufeman und Cath. Fehl Eheleute. 
Die Morkshove zu Emwide in der Grafichaft Dortmund. 

Nach dem Kettenbuch (Fol. 11 b) hatte um 1932 der „mansus 
der Mokerschen to Ewych“ jährlid 2 Malder Brau- 
gerfte und 2 Schilling zu liefern. 
Im Fahre 1894 ift Inhaber: Johann Mort. 
Am 31. Juli 1764 wurden damit behandigt die Geichwilter 

Gottfried Wilhelm und Johanna Theobora 
Katharina Hiltrop. (Dbf., Stift Eſſen, XXII, 6e.) 
Die Nolden- oder Nollenhove im Amte Lünen. 

Nach dem Kettenbuch (Fol. 11 b) hatte ums Jahr 1332 der 
mansus Nollekini tho Horstmar“ für die Abtei Eſſen 
jährlich zu liefern: 7 Mött VBraugerfte und 12 Denare. 
Am 7. Juli 1788 wurden damit behandigt die Eheleute 

Heinrih Nolden nd Katharina Krumme. 
(Ddf., Stift Eſſen, XXII, 6e.) 

5. Die Dftermanshove oder Kotte auf der Hart, 
Gericht Stiepel im Amt Bochum. 

Nach dem Ktettenbuch (Fol. 10 b) hatte um 1332 der „mansus 
Theoderici upper Har“ jährlich zu liefen: 2 Faß 
Hafer, 1 junges Huhn, 4 Denar „konynxseope“, 8 Schiling 
Schultged. In der deutſchen Fafiung des Kettenbuches aus 
dem 15. Jahrhundert (Ddf., Stift Elfen, Akten XXI, Nr. 3, 
Fol. 76 und heißt es am Rande von einer Hand des 16. oder 17. 
Jahrhunderts: „Nota DietrichOistermans possidet 
das Gütechen up der Hare gelegen im gerichte Stiepell“. 

1690 ift Inhaber Wennemar Oftermans. (Dpf., 
Stift Eſſen, XXII, 6e, Beichreibung des Gutes.) 
Am 28. Juni 1751 wurden damit behandigt die Eheleute 

Unna Elijabeth Oſterman und Johann Die- 
trih Püttman. (Ddf., Stift Eſſen, XXI, 6e.) 

Pleershode fiche Feglershove, Abſchnitt 14. 
Poppinghanjen fiehe Budbdenhove. 

Die Plantenbergshode jiche Abichnitt 14. 
Die Pleeröhove ſiehe Feggelershove, Abſchnitt 14. 

Die Pollmanshode in der Herrlichteit Hardenberg. 
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Nach den Aufzeichnungen im Kettenbuch von 1332 hatte der 
„mansus Pollemans uppen Vosnacken (in parochia 
Nyenkerken in Werden“) für bie Abtei Eſſen zu liefern: 
12 Faß Hafer, 12 Denar Schultgeld und 1 junges Huhn. 
Am 13. Nov. 1731 wurden die Geſchwiſter Heinrich 

und Katharina Pollman bamit behandigt. (Dbf., 
Stift Eifen, XXI, 6e.) 

58. Die Portmanshove fiehe Abſchnitt 14. 
59/60. Die Raffenbergs-, Magden- oder Görzhone zu 

Altenbohum. 
1289 Mär; 26 Henricus scultetus de Raffenberg 

unter den ministeriales ecelesie Asnidensis genannt Rübel, 
Dortm. Urfb. IT 407. 
Nah den Aufzeichnungen des Kettenbuches von 1332 

(ol. 10a) hatte ber „mansus dietus der Megedehuve 
tho Aldenbochem“ jährlid) für die Abtei Eifen zu liefern: 
6 große Mött Gerfte, 2 Mött Roggen, 3 Mött Hafer, 10 Denar 
„konynxscope“, 1 junges Huhn. 

1628 ift colonus Görtz (Ddf., Stift Eſſen, XXII 6e). 
Die Hove erfcheint fehr umfangreich von ungefähr 100 Scheifel 
Aderland. 
Am 4. Januar 1760 wurden damit behandigt die Eheleute 

Johann Wilhelm Raffenberg und Anna 
Elifabeth Triman. (Ddf., Stift Eſſen, XXI, 6e.) 

1778 6. Febr. Friedr. Wilh. von Oven, Inhaber. 

NRichrat, Rüdrat, Rychrode fiehe Sibbenhove. 
61. Die Riddershove und da3 Gut auf dem Berge zu Kran 

fiehe Abſchnitt 14. 
62. Die Riddershone zu Weftenfeld ſiehe Abichitt 14. 
63. Ridderöhove, Kirchſpiel Derne, Grafihaft Dortmund. 

1764 13. März Everarb Joh. Ridder. 
64. Die Rojenhove fiehe Abichnitt 14. 
64 a. Die Hove zu Audenzell fiehe Abſchnitt 14. 
65. Das Rubengut oder Katte in der Herrlichteit Hardenberg. 

Am 4. Juli 1772 wurden Joh. Wilh. Diergarten 
und Anna Marg. Wüften, Eheleute, damit behandigt. 
(Ddf., Stift Eſſen, XXII, 6e.) Vgl. unten die Sibbenhove, 
Nr. 77. 

66. Die Saurmandhove zu Hundhamme im Amte Bochum. 
Nach dem Kettenbuch (Fol. 10 b) Hatte ums Jahr 1332 

„Sudermansgut tho Hamme (oolit Graesdyck)“ jährlich 
für bie Abtei Eſſen zu liefern: 18 Faß Gerfte, 2 Faß Roggen, 
10 Faß Hafer, 12 Faß Braugerfte, 10 Denar „konynxscope“, 
12 Denar Schultgeld, 1 junges Huhn. 

1533 erſcheint als Hobsgeſchworener von Eicenſcheidt 
Rotger Suirman (vgl. oben Nr. 56). 
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Am 14. März 1744 wurden damit behaudigt Wilhelm 
Saurman und fein Sohn Georg Heinrid. (Ddf., 
Stift Ejjen, XXIT, 6e.) 

67. Die Schwarzhode fiehe Abſchnitt 14. 

68. Die Schleihmanshove zu Heifingen. 
Nach dem Kettenbuche (Fol. 7 b) hatte ums Jahr 1332 der 

„mansus Scalekemansto Hezyngen“ für die Abtei 
Eifen jährlich in den Oberhof Eidenfceidt zu entrichten: 
30 Faf Braugerfte, 2 Fa Roggen, 10 Denar zur „konynxscope“, 

6 Denar Schultgeld, 1 junges Huhn. 

1533 wird ein Berndt Scalleifman zu Heijingen 
genannt als Hobsgeſchworener von Eidenfcheibt. (Vgl. Abfchnitt 
14 Nr. 56.) 

1631 verzichtet Stine Schleidmans auf ihre Hand zu Gunſten 
ihrer Tochter Enne, die mit ihrem jegigen Mann Dietrich 
Hemmersjohn von Oberruhr 2 Hände gewonnen hat. 
Erbteilung und Gewinn zufammen 80 Rtaler. (Ddf., Stift 
Eſſen, XXI, 6 e.) 

1659 Desgleihen ein Schliefman zu Heifingen als 
Hobsgeſchworener von Eidenjcheidt genannt. 
Am 21. März 1759 wurden damit behanbigt die Eheleute 

Johann Dietrich Shleihman und Magdalene in 
der Wattjcheid. (Dbdf., Stift Eſſen, XX, 6e.) 

69. Die Schomanshove oder Voßnacken im Gericht Harden- 
berg. J 

Nach den Aufzeichnungen im Kettenbuch von 1332 hatte 
der „ınansus Seomans uppen Vosnaken“ für die 
Abtei Eſſen zu liefern: 9 Denare und 1 junges Huhn. 

Am 11. Mai 1782 wurden die Geſchwiſter Wilhelm 
Middeldorf ımd Sophia Middeldorf sive 
Schomans mit dem Gut befehnt. (Ddf., Stift Elfen, 
XXIL, 6.) 

70. Die Schomanshove zu Horitmar bei Lünen. 
Im Keuenbuch (Fol. 11 b) finden wir aus bem Jahre 1332 

einen wohl mit dem obigen identijchen „mansus Bulen- 
hove to Horstmer 8 solidos, sieud constat dieto 
Schoeman de Derne, quem nune oceupat Theo- 
derieus Svansbole!) kokenmeyster“. 
Am 6. April 1731 wurden damit behandigt die Eheleute 

Johann Henrid Shoman md Elijabeth 
Baulelman. (Dbf., Stift Eſſen, XXU, 6 e.) 

71. Die Schrörs- oder Schmidtshove fiche Abſchnitt 14. 

1) Ein Bernard v. Swansbole war um 1370 Stiftshere ber Abtei Eſſen: 
Münfterarhjio, Urt, 22. Schwansbell Schloß bei Lünen. 
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Das Schultengut aufem Stade zu Wink im Amte 
Blanfenitein. 

Nach dem Kettenbuch (Fol. 8 a) hatte um 1332 der „mansus 
Uppen Stade (to Wyns in parochia Hatnegge“ (d. h. 
Hattingen) jährlih für die Abtei Ejjen zu liefern: 28 Faß 
Roggen, 28 Faß VBraugerfte, 16 Denar zur „konynxscope“, 
2 junge Hühner, 4 Mäher, 2 Bendel, 2 Pflüge. 

1533 erſcheint als Hobsgejchtvorener von Eickenſcheidt 
Hinrihop dem Stade (oben Nr. 56). 

1692 ff. Johann Schulte zum Stade, Hobs— 
geihmworener von Eickenſcheidt. 
Am 7. Oftober 1737 wurden damit behandigt die Eheleute 

Konrad Heinrih Aufm Stade nd Maria 
ElifabetHHefielberg. (Ddf., Stift Eijen, XXI, 6 e.) 

1608 Auguft 26 werden Konrad zum Stade und 
Stine Eidhoff daran behandigt, die Pertinenzien durch 
Herbert Quant Hofsfhulten und den Hoffronen verzeichnet. 

1652 ift Schulte JZohannzum Stade Inhaber. (Dof., 
Stift Ejjen, XXIL, 6e.) 
Das Schultengut oder die Baumanshode zu Weiten- 
feld-Höntrop. 

Nach den Aufzeichnungen im Kettenbuch von 1332 (Fol. 10 a) 
hatte ber „mansus Henzonis Boumans to Wester- 
velde‘‘ jährlich für die Abtei Eſſen zu liefern: 16 Faß Roggen, 
Faß Gerfte, 4 Faß Hafer, 10 Denar „konynzscope“, 12 Denar 
Shultgeld, 1 junges Huhn. 

1473 iſt Inhaber Johann Baumann, Meifter der 
Liebfrauen-Gilde in Wattenscheid. (Vgl. Urk.-Anhang Nr. 8). 

74 b. Das Schultengut an der Nenenfirchen bei Höntrop-Watten- 
ſcheid. Die Ländereien waren im 18. Jahrhundert beinah 
alle verkauft, da3 Haus verbrannt, der Bauer verarmt, bie Kon— 
tributionen jchrellen auf. (Ddf., Stift Eſſen, XXII, 6e, wo 
das Gut befchrieben wird.) 
Am 16. Aug. 1775 wurde damit behandigt Anton 

Joſeph Brodhoff. 

75. Die Bietinghovde oder der Schultenhof zu Vieting fiehe 

76, 

Abſchnitt 14. 

Die Schtwagershove zu Linden im Amte Blantenftein. 
Nah dem Kettenbuch (Fol. 8a) Hatte um 1332 „des 

PapenguttoLynden (in parochia Hatnegge) jährlid) 
zu liefern: 4 Malter Braugerjte großen Mafes, 18 Schilling. 

1609 Abend vor Fronleihnam wird Henrich 
Schwager zu Linden in Anweſenheit der Hobsleute zum 
Hobsmann angenommen. (Hobsbuch von Eidenjcheidt.) 
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Am 21. Mai 1735 wurden damit behandigt die Eheleute 
Everd Henrich Eſchen und Maria Schwagers. 
(Ddf., Stift Eſſen, XXII, 6 e.) 

1754 Everd Heinrich Schwager zu Linden, Hobs- 
geſchworener von Eidenjcheibt, proteftiert gegen bie Aufhebung 
des Hobsgerichts durch die Eſſenſche Kanzlei. (Ddf., Rleve- 
Mark, Verhältnis zum Stift Eſſen, XXV, Nr. 19.) 
Die Sihbenhove zu Rückrat (Nichrat) in der Herılichkeit 
Hardenberg. 

1705 eriheint als Inhaber Henrih Sibbe. 
Am 13, Mai 1737 werden bamit die Geſchwiſter Henri 

Lukas und Anna Katharina Sibbe behandigt. 
(Ddf., Stift Eſſen, XXII, 6 e.) 

Nach dem Kettenbuch (Fol. 7 b) lagen zu Richrat im Kirch- 
jpiel Neviges (Hardenberg) mehrere Unterhöfe von Eiden- 
icheidt: 1. „mansus ter Molento Rycherode“, liefert 
4 Fa Hafer, 2 Schilling, 8 Denar zu Andreastag, 1 junges 
Huhn, 2 Mäher, 1 Bendel; 2. „mansus quondam Gerhen 
nune Johannis de Richrode‘,liefert 4 Zah Hafer, 
2 Schilling, 1 junges Huhn; 3. „mansus Gobelini to 
Ryehrode, liefert 16 Denar, 1 junges Huhn. 

Es ift wahrjcheinlich, daf die beiden unter Nr. 25 und 65 
genannten Güter in der Herrlichteit Hardenberg, wie die 
Sibbenhove unter diefen 3 Höfen zu Richrat, zu ſuchen find. 
Die Stalleitmanshove ſiehe Abjchnitt 14. 
Smyrlefe ſiehe Harjthone. 
Aufem Staden fiche Shultengut zu Winz. 

Die Stattropshove jiehe Abjchnitt 14. 
Die Steintotte ſiehe Abjchnitt 14. 
Stevens alias Leimfühlershode zu Hundhamme, Amt 
Bochum. 
1608 Aug. 26. wird an diefe Hove behandigt Hana Frie— 
drihvom oe zu Dverdid. (Ddf., Stift Eſſen, XXII, 6 €.) 

1687 10. Febr. und 1688 18. Jan. Morizvom Rohe 
zu Overdied und Hedwig Elijabeth zum Buſch, 
Frau zu Overdieck. 
Die Stootshove bei Bochum. 

Nach den Aufzeichnungen des Kettenbuches von 1332 und 
einer Abjchrift des 15. Jahrhunderts (Ddf., Stift Eſſen, Akten 
XXI, Nr. 3, Fol. 7b) war dies der „mansus Wessekin 
(im 15. Jahıh. Anselmi in den Bungarden tho Alden- 
bochum)“. Bon ihm mußten jährlich geliefert werben: 6 Mött 
Korn, 6 Mött Gerfte und 6 Mött Hafer großen Maßes, 3 Denar 
„konynzseope“, 2 Schilling Schultgeld und 1 junges Huhn. 
In der Abjchrift des 15. Jahrhunderts heißt es, daß damals 

da3 Gut in der Hand eines Seuener war. 
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Am 19. Dez. 1763 wirden Gerard Willebrand 
Lennid und Bernarbine Joſephina Gtottz, 
Eheleute, behandigt. (Dbf., Stift Eſſen, XXI, 6 e.) 

Die Tiemanshove fiehe Abſchnitt 14. 

Die Toſſenhove fiehe Abſchnitt 14. 
Bieting fiehe Schultengut auf dem Vieting (Ab— 

ſchnitt 14 Nr. 75). 
Die Borſtiſche ober Berlenhove zu Dahlhaufen im Amt 
Blantenftein. 

Nach dem Kettenbuch (Fol. 11a) hatte ums Jahr 1332 der 
„mansus Henriei tho Daelhusen“ für bie Abtei 
Eſſen zu liefern: 22 Faß Braugerfte, 10 Denar „konynxscope“, 
1 junges Huhn, 2 Mäher, 1 Bendel, 1 Pflug. 

1659 Jorgen zu Dalhufen, Hobägefchworener von 
Eickenſcheidt (Urf.) 
» 1758 Wilhelm Peter Wallmingroth zu Dahl 
haufen, Hobsgeſchworener von Eidenfcheidt, protejtiert mit 
anderen Hobsgeſchworenen gegen die Aufhebung des Hobs— 
gerichts Eidenjcheibt. (Ddf., Kleve-Mark, Verhältnis zum 
Stift Eſſen, XXV, Nr. 19.) 
Am 18. Dez. 1756 wurden damit behandigt die Eheleute 

Johann Everard Wallmingrath md Anna 
Margarete Mintrop. (Ddf., Stift Eſſen, XXL, Ge.) 
Boßnacken ſiehe Shomanshove oder Huistens- 

gut. 

Die Wegmanshove zu Dumberg im Amte Blankenſtein. 
Nach den Aufzeichnungen im Kettenbuc) von 1332 (Fol. 11a) 

hatte ber „mansus HermanniWegheman de Duden- 
berghe“ für die Abtei Eſſen zu liefern jährlih 6 Jah Brau— 
gerfte, 1 Echwein, 1 junges Huhn, 10 Denare „konynxscope“, 
1 Mann zur Ernte, 1 Vendel, 1 Pflug. 

1606 Henrih Wegman der Alte als Inhaber. (Ddf., 
Stift Eſſen, XXI, 6e.) 
Am 28. März 1727 wurde Johann Beter Graf 

behandigt. (Dbf., Stift Eifen, XXI, 6e.) 

Der Witttamp oder die Weidkampshove zu Weftid im Amte 
Unna. 
Nach den Aufzeichnungen im Kettenbuch von 1332 (Fol. 11a) 

hatte ber „mansus WydenhovetoWestwyk“ jährlich 
zweimal für die Abtei Eifen zu liefern: 4 Malter Braugerfte, 
4 Schilfing (habet 2 mansos et dat duplieiter). 
Am 13. März 1758 wurden damit die Geſchwiſter Johanna 

Theodbora und Gottfried Wilhelm Hiltrop 
behandigt. (Dbf., Stift Elfen, XXIL, 6e.) 
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1789 Aug. 9. Die fürſtliche Kanzlei zu Eſſen beſtätigt 
den Berfauf des Weitfamps durh den Nat Ortmann 
als Bevollmächtigter der Freiheren v. Wendt Geſchwiſter an 
Sheman aus Rotthaufen. 

89. Die Wulfshode zum Dumberg bei Nieder-Wenigern. 
Nach dem Kettenbuc hatte ums Jahr 1332 (Fol. 11 a) der 

„mansus Lewen Wulves de Dudenberghe“ für die 
Abtei Eſſen jährlich zu liefern: 9 Faß Braugerfte, 1 Schwein, 
10 Denare „konynxscope“, 2 Mann zur Ernte in einem Jahr 
und einen Mann im anderen Jahre, 1 Bendel, 1 Pflug. 

1575 Wilhelm Schulte zu Dumberg als Hobs— 
mann genannt. (Ddf., Stift Ejien, XXI, 6e.) 
Am 3. März 1759 wurde damit behandigt Katharina 

Bodfiepen, am 1. Dez. 1781 ihre Tochter Elijabeth 
Maria Wulf. (Ddf., Stift Ejien, XXIL, 6e.) 

Vierzehnter Abſchnitt. 

Zur Geſchichte der in den Oberhof Eidenjcheidt Hörigen 
Unterhöfe der näheren Umgebung auf dem Gebiete von 

Kray (Leithe, Lendorf,!) Freifenbroich)?) und Steele. 

Da die urkundlichen Gefchichtsquellen aus früheren Jahr- 
hunderten für Steele und namentlich für Kray ſehr jpärlich find, 
fo gewinnt eine Zufammenftellung aller Nachrichten über die in 
der näheren Umgebung von Eidenfcheidt, aljo im Gebiet von 
Steele und Kran gelegenen Unterhöfe und ihre Inhaber befonderen 
Wert. Wir behalten die alphabetifche Ordnung und Reihenfolge, 
wie in der Überjicht des voraufgehenden Abjchnittes, bei. 

3. Die Beckmanshove in Kran. 
Nach) ben Aufzeichnungen im Kettenbuch (Fol. 8 b) von 1832 

= hatte der „mansus ter Beke in parochia Stele“ jährlich zu 
liefern: 15 Zah Roggen, 12 Faß Vraugerite, 10 Denare 
„konynxscope“ und 1 junges Huhn. 

1473 9. Mai muß NutgerterBedhoven wegen rüd- 
ftändiger Pacht und Fruchtbede den Hof ter Becke vor 
benannten Hobsgefchivorenen von Eidenjcheidt zurüdgeben. 
Es wird mit dem HoF der zeitige Vizekurat von Steele be- 
handigt. (Münfterarhiv Urt. Nr. 190.) 

1496 wurde Johbannhausbergmitdem Bedergütchen 
behandet, 1555 Evertvon Shüren, 1597 Herbert 
Quant, 1614 Johann Hafjelman, 1686 Johann 

) Zur Bauerſchaft Fendorf in Leithe gehörten 5 Höfe. 
2) Ter Name griefenbrunde ‚fhon um 11 Ih. bezeugt. Trabit. 

Werden. ©. 5. 
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Scäloffer, 1658 Konrad und Walter Mathias 
Schlofſer, 1677 Wilhelm Schlofjer, 1692 Joh. 
Friedrich Schlofjer, 1712 Johann Wilhelm 
NRuland. Pie Familie Ruland, zulegt in Wetzlar, ver- 
tauft 1773 das Gut an die Fürftäbtiffin von Eſſen zu Behuf 
des Waifenhaufes in Stelle. (Nach den Aufzeichnungen von 
Kindlinger Mier. vol. 112 ©. 195, vgl. Meyer, Geſch. 
von Stoppenberg, 1897, ©. 77 f.) 

1668 Inhaber der Bedmannhove ein Dietrih Bed» 
mann: (Meyer, Stoppenberg ©. 1öl). 

Das Bonenlampgut bei Steele wird im Kettenbuch 
(Fol. 9b) zu den abgabepflichtigen Unterhöfen gerechnet: 
„mansus Wenemari uppen Bonenkampe“ 12 vasa 
brasii, 4 den. „konynxscope“‘, 1 pullum. 

1608 Febr. 17. Marg. Elif.v. Manderjheidt, 
Abtiſſin don Eſſen, geftattet den benannten Vormündern des 
Sch. v. Bodelihiwing das Bonelampgut mit 800 Rt., 
aufgenommen bon Georg Kamphof und Mechtild Plönnies, 
Eheleuten, zu belaſten. (Ddf., Stift Eſſen, Urk.-Suppl. IV, 
Nr. 108.) 

1607 Dez. 16. Abtiſſin Elifabeth beiehnt Petrus 
Toppin, alten Schreinsfchreiber zu Köln, mit dem Bone- 
tampsgut. (Ddf., Stift Eſſen, Url.-Suppl. IV, 110.) 

1622 DO ft.2. Nevers des Kornelius Möwius und Katharina 
Ridders gen. Kampmanns, Eheleute, über ihre Belehnung 
mit dem Bonekampsgut, das jie von bem Vorbeſitzer 
Friedrich de Wendt an fich gebracht, nachdem einige Parzellen 
3 benannten Näten für ihre VBemühung abgetreten waren. 
(Dbf., Stift Efjen, Suppl.-Urt. IV, Nr. 115.) 

1637 April23. Maria Clara Übtifjin belehnt nach Ableben 
des Wilhelm Ridder den Johann Ridder gen. Kammans als 
Vormund des Friede. Wilh. Mävius mit dem Bone- 
tampsgut. (Dbf., Stift Eſſen, Suppl.-Urk. IV, Nr. 124.) 

1648. Anna Salome belegnt Dietrih Bedmann, 
Setretär der Stadt Ejjen, mit dem Bonelampgute. 
(Ddf., Stift Eſſen, Suppl-Urk. IV, Nr. 130.) 

1655. Diejelbe desgl. den cand. med. Johann Bed- 
man (ebd., Wr. 134.). 

1677. Desgl. den Dr. Wilhelm Bedman (ebd, 
Nr. 146). 

1732. Franzista Chriftina Abtiffin desgl. nad dem Tode 
bes Wilh. Bedmann den Lie. Gerhard Heinrich 
Lennid. (Nr. 157.) — Auf der Hofitätte wurde das heutige 
Waiſenhaus erbaut. 
Die Brinkmanshove in und bei Steele, 
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Nach dem Kettenbucd (Fol. 9a) Hatte um bas Jahr 1332 
ber „mansus Zeyen uppen Brynke (in parochia Steele)“ 
für die Abtei Eſſen zu liefern 12 Faß Braugerfte, 4 Denar 
„konynxscope“, 1 junges Huhn. 

1533 wird Johann Brintman Hobäfrone und Hobs— 
geſchworener des Oberhofs Eickenſcheidt genannt (vgl. Nr. 56). 

1545 Dietrid Brinkman desgl. (ebb.). 
1553 erſcheint Dyrih Brinfmann mit Gerribt 

(Gerhardt) Fegeler als Vürgermeifter von Gteele (Steeler 
Bürgerbuch Fol. 32). Er wird auch (ebd. Fol. 33) Dyrid 
upbem Brinke genannt. 

1562 Freitag nach Saframentstag (Mai 29.): 
Abtiffin Irmgardt von Piepholts verleiht das abteiliche 

Ant, genannt das Schotelweihers-embtgen (Schüffelwaichers- 
ämtchen) nad Abjterben feines legten Inhabers Wilhelm 
Fundeling lebenslänglih an Rolof (Mubolf) Brind- 
mann, Dirich Brinfmanns zu Steele Sohn. (Dbf., Stift 

Elfen, XXI, Nr. 4, Prototollbuch Fol. 360.) 
1608 Saframentsabenb. 
Rudolfaufm Brinte „verurkfundet“ feine unbenannte 

Hand mit 3 Albus und bittet um ein Jahr Aufihub zu ihrer 
Benennung. 

1609 Satframentsabend. 
Die Gattin Rudolf Brinfmans Adelheid Dullbergs 

begibt fich in die Hobshörigkeit und wird an Stelle der un⸗ 
benannten Hand gefept (Hobsbuch v. Eidenjcheidt). 

1631 wird die Hove bejchrieben (defigniert) duch Roloff 
Bringmans: 

In Steele Haus, Hof und Garten an einen Kamp ſtoßend, 

zuſammen 4 Morgen, 2 Morgen an 2 Stüden auf dem Grafweg, 
auf dem Pelfigradt 2 Morgen, auf ber Stenhardt 24, Morgen, 
auf dem Steeler Berg 2 Morgen, am Thurbrod 7 Viertel, 
zufammen 144, Morgen. 

Der Vorgewinn für eine Hand beträgt 40 Rtaler. (Dpf., 
Stift Eifen, XXL, 6 e.) 

1620 und 1634 Evert Brinkman mit anderen als 
Bormund Johanns des jungen Schulten von Eidenfcheidt 
genannt. (Vgl. Abfchnitt 15.) 

1662 Abolf(oder Rudolf) Brintman als Hobs— 
frone genannt (vgl. unten Nr. 18 zur Fiſchershove). 

1670 24. Nor. Evert Brindmann, Bürgermeifter 
zu Steele, an die Übtiffin zu Ejien: fein Vater Rudolph 
ufdem Brind habe über 30 Jahre fang den Hofesfrohnes 
dienft des Oberhofes Eickenſcheidt verwaltet, er bitte jeßt, daß 
ihm mit Berwilfigung der Abtiffin (oberſte Schultheißin) das 
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Amt von feinem altersmũden Vater übertragen werde. (Ddf., 
Stift Ejfen, XXI, 6f X. 10.) 

1674 wurde Evert Brinfmann durch fürſtliches 
Patent zum Hobsfronen ernannt. (Dbf., Stift Eſſen, XXII. 
6a.) 

1686. Evert Brinkman, Bürgermeifter von Steele, 
tann den Hobsfronendienft wegen Bettlägerigfeit nicht mehr 
ausüben, verzichtet zu Gunjten feines älteften Sohnes 
Hermann (urt.). 

1731 März 9._ Johann Heinrih Brintman 
bittet die Abtiffin um Erlaubnis, einen Morgen Landes auf 
bem Steelerberg, in ben Brinkhof gehörig, verkaufen zu dürfen. 
(Dbf., Stift Eſſen, XXI, 6, Nr. 10.) 
Um 1730 Brinkmann legt unterhalb ber Eickenſcheidter 

Kormmühle eine Gemwehrmühle an. Hierdurch gerät er in 
Prozeß mit bem Inhaber von Eidenjheidt: Roehlen (fiehe 
oben Abichnitt 10). 

1751 Johann Heinih Brinkmann, VBürgermeifter von 
Steele (Stadtarhiv Steele, Original). 

1753 } der legte Hobsfrone von Eidenjcheibt, der Bürger- 
meifter Brintmann von Steele. (Ddf., Kleve-Marl, 
Verhältnis zum Stift Eſſen, XXV, Nr. 19.) 

1756 Dez. 20: 
Nach Refignation des zu einer Hand behändigten Vilars 

Brindman auf Gewinn und Behandigung der in den Oberhof 
Eidenjeibt gehörigen Brindmanshove werben bie jungen 
Eheleute Boft) für 40 Taler damit behandigt. (Ddf., 
Stift Eſſen, XXII, 6, Nr. 10.) 
Am 2. März 1786 werben bie Eheleute granz Andreas 

Bob und Unna Bernardine Nottebaum 
behandigt. (Ddf., Stift Eſſen, XXI, 6e.) 

13a. Dic Clumbeckshove in der Leithe. 
Nach dem Kettenbuch (Fol. 9 a) hatte um 1332 ber „mansus 

Hugen Vosses to Cluvenbeke in parochia Stele“ 
jährlich zu liefern: 12 Faß Braugerite, 12 Denare „konynxscope“, 
1 junges Huhn. 

Ceit 1575 find die Inhaber des Gutes befannt, vgl. 
MeyerGeid.v.Stoppenberg, 1897,68. ı 

13b. Das Cordtengut zu Niederfray. 
Im Jahre 1646 wird e3 auf ber Ejjener Kanzlei näher 

bejchrieben. Es gehört dazu Haus, Hof und Garten, vor dem 
Hof ein Kamp von ungefähr 10 Morgen, der Noedamp von 
14 und ber oberfte Kamp von 4 Morgen, ein Stüd ſchlechten 

ı) Die Ehefrau Boß mar eine geborene Brinfmann und jchon zu 
einer Hand behandigt. 

d* 
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Landes von 2 Morgen, eine Wiefe von 3 Fuder Heu. Ver— 
pflihtungen („Ausgult“ —Ausgeld): jährlih auf den Spnter 
(Speicher des Eijener Stiftes) 2 Malter 1 Faß Roggen, 
T Scheffel Braugerfte, 3 Königstaler Herrnbede, 1 Malter 
Dienfthafer dem Richter, ben Pajtor von Steele an Majthajer 
1 Scheffel. In den Hof Eidenjcheidt muß es 2 mal im Jahre 
mit Pferden und dreimal mit bem Leib dienen. Den Zehnt 
nimmt von allen Ländereien Junker Borte zum Dide. (Ddf., 
Stift Eſſen, XXII, 6 e.) 

13b. 1773. Biehpreije Abſchätzung (duch ben Hobs- 

16. 

fronen und die Hobsgefdhtvorenen) be3 Invenlars auf der 
Cordthove zu Kray, in den Oberhof Eickenſcheidt hörig, nach 
Afterben des Wilhelm Corbdt in Kray. (Dbf., Stift 
Eſſen, XXII, 6 f, Nr. 40.) 

2 milchende Kühe je 16 Rtlr., eine Zjährige Sterfe, die zum 
erften Male milch werben foll, 13 Rtlr.; eine Zjährige Heinere 
Sterke, die zum erjten Male mild werben foll, 9 Rtlr.; eine 
Zährige güfte Sterfe 6 Ntlr., eine einjährige Sterfe 5 Atir., 
ein Sauglalb von 6 Wochen 2 Rtlr., ein Saugtalb von 3 Wochen 
1 Ale. 30 St. Große Schweine (Zuchtſaue) 5 bis 6 Rtlr. 
Beggelerd= oder Pleeröhove in und bei Steele. 

1520 Margaretentag. 
Margarete von Beichlingen, Pröpftin von Eifen, leiht von 

Johann Fegler, Steeler Bürger, und feiner Gattin 
Teffen (fpäter in zweiter Ehe mit Katharina verheiratet) 
200 oberl. Gulden. (Ddi., Stift Eijen, XXIT, 135.) 

1548 wird Gerhard Feggeler als Aueſter (Ver— 
treter) einer Steeler Bauerſchaft genannt (Steeler Stadtarchiv). 

1553. Gerridt Feggeler mit Dyrich Brinkmann Bürger- 
meifter von Steele (Steeler Bürgerbuch Fol. 32). 

1626 als Inhaber des Plarshöfchens bei Steele genannt: 
Nolofto Pler, der den Kotten bejchreibt: Haus und Hof 
binnen Steele neben Witgens Erbe, auf dem Steeler Berg 
am Hagedorn ein Morgen Land, wodurch 2 Vorwege gehen, 
2 Morgen halbwegs des Verges und 2 Morgen neben 
Schnawels Länderei. (Ddf., Stift Eſſen, XXI, 6e.) 

1735 Juli 13: 
Nach Abfterben des Neinerus Brindman wird 

deſſen Tochter Anna Gertrudis Br. und ihr Gatte Johann 
Henrich Becker mit 2 freien unhuldigen Händen an 
den aus 4 Morgen Land beftchenden Fegelershofam 
Steeler Berg behändigt, der in den Oberhof Eickenſcheidt 
gehört. (Dbf., Stift Eiien, XXIL, 6f, Nr. 16.) 

1796 Jan. 15: 
Maria Cunigunde, Abtiffin, oberſte Hobsſchultinne unferes 

Oberhofes Eidenjcheidt, behandigt nad Abfterben Johann 
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Henrich Beckers deſſen älteſten Sohn Arnold 
Becker mit der in den Oberhof Eickenſcheidt gehörigen 
ſogenannten Feggelers- früher auch Pleershofe. 
(Dbf., Stift Eſſen, XXII, 6 f, Nr. 16.) 

. Die Fiſchershove vor und bei Steele. 
1662 März 18: 
Bernard Trippelfuiß, Hofſchultheiß von Eickenſcheidt, erteilt 

nad) altem Hofgebrauch der Catharina von der Gathen, Wive. 
Frechuſen, die Erlaubnis, zur Anleihe von 16 Reichstalern 
ein Grundftüd von ber Fiſchershove auf 7 Jahre zu 
verpfänden in Gegenwart der Hofesgeſchworenen Wierich 
Schulte zu Eideniheidt, Johann im Stein und des Hob3- 
frohnen Adolf Brinfman. (Ddf., Stift Eſſen, XXII, 6 f, Nr. 18.) 

1784 März 8 werden Franz Arnold und Henr. 
Edmund Maynz Gebrüder mit ihr behandigt. 

. Die Holtbedähove zu Steele. 
Nach den Aufzeichnungen im Kettenbuch von 1332 hatte der 

„mansus uppen Dyke in der Holtbecke“ für bie Abtei 
Eifen jahrlich zu liefern: 12 Faß Braugerfte, +Denare „konynxs- 
cope“‘, 1 junges Huhn. 

1528 April 22. Behandigung ber Neyje von Steill, 
Wie. Dirihs Ulenbrods, mit der Hove in ber 
Holtbede. (Odf., Stift Eſſen, Orig.-Perg.) 

1626 Oft. 8: 

Maria Clara Abtiſſin von Eſſen, Metelen und Nottulen, 
behändigt nad) Abjterben des Everhart Holtbede 
und feiner Gattin Trine deren Sohn Dietrih Holtbede 
mit 2 huldig und hörigen händen, deren eine Dietrich innerhalb 
Jahresfriſt ernennen joll, an bie in ben Stiftshof Eidenſcheidt 
gehörige Holtbedhonde. (Ddf., Stift Elfen, XXIL, 6f., 
Nr. X.) Dietrich Holtbed aud 1642 genannt: W. Grevel, 
Materialien zur Geſchichte von Steele, ©. 65.) 

1756 15. Dez. wird Joh. Dietr. Holtbed und 1780 
5. April deſſen Schwiegertohter Unna Wilh. Hinde 
feld behandigt. (Ddf., Stift Eſſen, XXI, 6e.) Ihr Gatte: 
Bernard Holtbed. 

Kahrmanshove in und außer Steele. 
1631 Juni 16: 
Maria Clara, Abtiffin von Eſſen, oberſte Hobsſchultin von 

Eidenjeidt, behandigt nad) Refignation der Trine Kahrmans 
deren Sohn Hinrih Karmans und bejlen Gattin 
Ehriftina Karmans mit 2 huligen und hörigen 
Händen an die Karmanshove bei Steele, hörig in den Hof 
Eidenſcheidt. (Ddf., Stift Eſſen, XXIL, 6f., Nr. 31.) 

1736 Aug. &: 
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Die Abtiſſin von Eſſen als oberſte Hofſchultin von Eiden- 
ſcheidt behandigt nad Abſterben Henrich Karmans 
und feiner Gattin Maria Eliſabeth Wolting deren 
Sohn Johann Caſpar Karman und Maria 
Magdalene Kuper, Eheleute, mit 2 huldigen und 
hörigen Händen an bie vor Steele gelegene Karmanshove. 
(Dbf., Stift Eſſen, XXII, 6f., Nr. 31.) 

1767 14. März Jatob Nottebaumund Chriftine 
Stattrop Eheleute als Inhaber genannt. 
Köllmandhovde in und vor Steele. 

1502 Johann Kolman als Hobsmann von Eickenſcheidt 
genannt (Münfterarchiv, Nr. 224). 

1533 wird als Hobsgeſchworener des Oberhofes Eidenjcheidt 
genannt: Everdt Kölman (vgl. Nr. 56), 1545 ein 
Henje Kölmans (ebb.). 

1612 wird bie Kolmanshove bejchrieben: Haus, Hof und 
Garten binnen Steele, Kolmanswiefe von 1 Morgen an der 
Iſinger Bede, 2 + 115 Morgen Land neben dem Eiden- 
ſcheidter Buſch im Rott, 11, Morgen am Fußpfad nad) Kran 
anftopend an Badhaus’ Länderei, 11, Morgen zwiſchen 
Badhaus’ Länderei im Rott, 11, Morgen am Finger Berg, 
34 Morgen im Rott genannt Kollmans Drieling, % Morgen 
am Eidenjcheibter Buch und 2 Morgen im Rott. Schulte 
Eidenjcheidt nimmt den Zehnten, und jährlich einen Mäher- 
dienft. Weitere Abgaben: 1 Huhn, bem Braumeifter jährlich 
7 Scheffel Vraugerfte, 11, Nönigstaler Herrenbede und 
1 Huhn. (Ddf. ‚Stift Eifen, XXIL, 6e.) 

1694 Nov. 15. 
Everdt Kölman in Steele refigniert wegen hohen 

Alters und eines erlittenen Schlagfluffes feine Hobsrechte auf 
ben älteften Sohn Everdt vor dem Hobsfronen Hermann 
Brinfman, Wilhelm Badhaus und dem Notar Hermann Hejjel- 
mann. (Dbf., Stift Eſſen, XXI, 6e, Hofbeichreibung.) 

1759 4. Juli Marie Eath. Kolman und Joh. 
Everardb Brüning, Eheleute, als Inhaber genannt. 

. Die Köllmanshove in den Fünfhöfen, Bauerſchaft Leithe. 
Im 16. Jahrhundert muß Laurenz Kulman in den 

Oberhof liefern: 7 Scheffel Braugerfte. (Ddf., Stift Eſſen, 
XXI, Nr. 4.) 

1668 Dietrich Köllmann (Meyer, Geſchichte von Stoppen- 
berg, ©. 437). 

1735 2. Juni Wilh. Köllmanund SophieNistens, 
Eheleute, damit behanbigt. 

1754 verfammeln fi im Haufe des Wilhelm Köll- 
man mehrere andere Hobsgeſchworene von Eickenſcheidt zu 
einer Proieſtlundgebung an die Preufiiche Regierung wegen 
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Behinderung des Hobägericht3 feitens der Eſſenſchen Kanzlei. 
(Ddf., Kleve-Mark, Verhältnis zum Stift Eſſen, XXV, Nr. 19.) 
Viehpreiſe 1756: 
Inventaraufnahme durch die Eickenſcheidter Hofgefhtvorenen 

in der Köllmanshofe zu ben Fünfhöfen. (Ddf. Stift Eſſen, 
XXI, 6f., Nr. 38.) 2 jchlihte Pferde 20 Rtlr., 4 milch- 
gebende Kühe 34 Atlr., 2 güfte Rinder 6 Mtlr., 5 Jahrlings- 
tinder 10 Rtlt., 3 Sogfälber 3 Rtlr., 2 Schweine 6 Atlr., 
1 Eber 3 Rtilr. 
Um 1850 genannt Wilhelm Köllmann in Leithe und 

feine Gattin Eliſ. Gerdes (t 1860). 
Die Kreyerhove im Kirchſpiel Steele. 

Nach dem Kettenbuch (Fol. 8b) gab es ein Gut ter Beke, 
d. h. die Bedmanshove (j. dies) und einen „mansus over 
derBeketo Kreye in parochia Stele“. Das letztere 
Gut hatte zu liefern jährlich 15 Fah Roggen, 12 Faß Brau- 
gerite, 10 Denare „konynxscope“, 1 junges Huhn. 
Im Kettenbud (Fol. 62 v — Münfterarhiv, ©. 284) wird 

HenricusdeKreye genannt. 
1533 und 1545 wird als Hobögefchtworener von Eickenſcheidt 

genannt Jorgen (Georg) zu Niederkrey (vgl. 
Nr. 56). 
Im 16. Jahrhundert liefert das „Gut tho Nieren- 

krye“ entipredend dem Kettenbud 2 Malter) 1 vat 
— 15 Faß „Spieferroggen. (Ddf., Stift Eſſen, XXI, Nr. 4.) 

1694 wird bie „Niederfreyer Hope“ beichrieben. (Ddf., 
Stift Eſſen, XXIL, 6 e.) Sie befteht aus Haus, Hof, Garten 
und Deich mit einem Anſchuß von Cihelbäumen beſetzt, 
ferner gehört dazu bei Nettelenbuſch ein Anſchuß mit Ardelen- 
holz; ein Feld vorm Hofe von rund 11 Morgen, ber Niefamp 
daneben zu 44, Morgen, daneben noch ein Kämpchen von 
2 Morgen mit einem Wieschen; das Baumftüd zu 3 Morgen 
im Kreyiſchen Feld, woraus Schulte Eichenſcheidt 
den Zehnt fordert; eine Wieje von rund 1 Morgen bei Ribbers 
Biefe in Krey. Aus dem Gut muß jährlich bezahlt werben 
an ben Badmeifter 2 Malter und 1 Faß Spiderroggen und 
2 Scheffel Gerfte; an ben Braumeifter 1 Malter Braugerfte, 
3 Königstaler Herrenbeede und 1 Huhn. Auch muß die Hove 
jährlich) dem Schulten zu Eickenſcheidt tun 2 Pferdedienſte, 
einen Tag ftreichen, den anberen Tag eggen, auch einen Tag 
helfen die früchte mähen. (Odf., Stift Eſſen, XXII, 6 e.) 

1668 Inhaber: Heinrih zu Krey. Meyer, 
Stoppenberg, ©. 148.) 
Am 29. Oftober 1669 behanbigte die Abtiffin Anna Salome 

von Eſſen als oberfte Hobsſchultin von Eicenſcheidt nad) 
Abfterben Beters zu Kreny deſſen Sohn Everbt zu 
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Krey mit 2 Huldigen und hörigen händen, bie andere binnen 
Jahresfriſt zu nennen, mit der in den Stiftshof Eidenjcheidt 
hörigen Kreyerhove im Kirchſpiel Steil gelegen. (Ddf., Stift 
Eifen, XXI, 6f., Nr. 40.) 
Am 22. Mai — wurde damit behandigt Jorgen 

Vedderim Siepen und am 13. Dez. 1786 ſeine Gattin 
Hedwig Lange. (Ddf., Stift Eſſen, XXII, 6e.) 
Die Kütteröhove in ben Fünfhöfen, Bauerſchaft Leithe. 

1659 Evert Kütter, Hobsgeſchworener von Eiden- 
ſcheidt. (Urf.) Derjelbe genannt 1668 und 1670, 

1776 27. Aug. Friedr Kütterund Anne Marie 
Knühl Eheleute. 

1786 Friedrich Kütter und Anna Sophia Küllmann 
Eheleute. 
Die Lobbertötotte oder Lobbertshove zu Hove— 
jheidt in Huttrop. 

Nach den Aufzeichnungen des Kettenbuches vom Jahre 
1332 (ol. 8b) hatte ber „mansus Lubberti to Hover- 
schede‘ (in parochia s. Johannis Assindensis) für die Abtei 
Eijen an ben Oberhof Eicenſcheidt jährlich zu liefern: 12 Faß 
Braugerfte, 4 Denare „konynxscope“, 12 Denare Schultgeld 
und 1 junges Huhn. 

1669 und 1773 wird dieſer Hof als ein abgabenfreies zum 
Oberhof Eidenfcheidt höriges Hofgut bezeichnet. (Kind- 
linger, Mile. Bb. 118.) 
Am 30. Juli 1778 werden damit behandigt Johann 

Bhilipp Brodhoff und Franzisfa Jojepha 
NR ofe zu Behuf der Rofifchen Fundation. (Ddf., Stift Eifen, 
XXII, 6e.) 
Das Mefenhotgut in ber Leithe. 

Nach den Aufzeichnungen des Kettenbuches von 1332 hatte 
ber „mansus dat Unter(e) Mezenhol für die Abtei Eſſen 
jährlich zu liefern: 6 Faß Roggen, 12 Faf; Braugerfte, 10 Denare 
„konynxscope‘, und ein junges Huhn. 
Im Jahre 1520 am 18. Juli (Gudenstag nach divisionis 

Apostolorum) behandigt Margarete von Beichlingen, erwählte 
Abtifjin von Eſſen, zur Zeit „jelbft vertvarende unjeren Hoff 
Eycenſcheidt“, den Meifter Rutger Lindeman, Stadt 
ſchreiber von Efen, mit der Mefenholzhove vor dem Dobsfron 
Johann Kolman, Johann Brinkman, Johann Holtbede u. a., 
Hobsgeichtvorenen bes Hofes Eidenjgeidt. (Dbf., Stift Eſſen, 
XXI, 6f., Nr. 49.) 

1545 am 1. Januar (Donerftag vor hl. 3 Könige) fand zu 
Steele auf dem Brind unter bem Hobsrichter Gerhard von 
Eidel ein Hobögeding ftatt, auf dem Tilman Klein- 
mejter gegen Tonnies Grimmolt Behandigungd- 
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recht auf die Meſenholzhove geltend machte, da feine Mutter 
eine Schweſter des oben genannten Stabtichreibers Rutger 
Lindeman geweſen fei und er fic) felbft in bie Hörigfeit des 
Hofes Eidenfcheidt begeben habe. Tonnies Grimmolt und 
feine Gattin Anna, Rotger Lindemand Tochter, feien freien 
Standes. Das Hofgeriht wies die Sache an den Viehof. 
(Kindlinger, Mike. vol. 118, ©. 49, vgl. auh Meyer, 
Geſch. von Stoppenberg, ©. 83.) 
Am 21. Februar 1777 wurden die Eifener Stiftsherrn 

canoniei Johann Henri Mitweg und Franz 
Devens mit diefem Mejenholzgut behandigt. (Ddf., Stift 
ẽſſen, XXIL, 66.) 

1784 F Johann Theodor Meejenhohl in Leithe. 1785 
+ Rudolf Meejenhohl von Leithe. 

1787 genannt Moriz Herveling modo Meifenhohl und feine 
Gattin Katharine Eliſabeth Meiſenhohl. = 

1573 Sept. 14. 
Benannte Ratmannen von Eſſen befunden, daß Wilhelm 

im Meejenhailu. a., Bormünder ber Kinder des oh. Mefen- 
hail, ein dieſen gehöriges Haus in der Weberſtraße an 
Evert v. Schüren verfauft haben. (Ddf., Stift Eſſen, Urk., 
Abt. VI, Nr. 147 (170)). 

1655 Sept. 7. 
Anna Solome, Abtiffin von Eſſen, behandigt den Engel- 

bert Heding, Schagmeifter und Kanonifus in Xanten, mit 
dem zum Hofe Eideniheidt gehörigen Gute Meſenhohl 
in Krey. (2df., Stift Ejfen, Akt. II, 11 b 10 und Stadt 
Ejjen, neue Nr. 198.) 
Die Plantenbergähove zu Huttrop. 

Nach den Aufzeichnungen des Kettenbuches vom Jahre 1332 
($0l. 8d) hatte der „mansus ter Plantenborgh“ für 
die Abtei Eſſen an den Oberhof Eickenſcheidt zu entrichten 
jährlich: 28 vasa brasii (Braugerfte), I1 Mött (Scheffel) 
Hafer, 2 Schweine, 16 denarios konynxseope. Nach Ddf., 
Stift Elfen, XXIL, 6e, hatte die Hove 55 Morgen Land und 
9 Fuder Heuwuchs. 
1357 Johann zur Plantenberg als Inhaber des 

Gutes genannt. (Eſſener Münſterarchiv, Urk. 15.) 
1395 wird Ewerd von ber Plantenborg als 

Hobsgefchworener v. Eidenfheibt genannt (ſ. oben Abſchn. 8). 
1502 April 29. 
Die Eheleute Johann und Naele (Adelheid) zur 

Plantenbergh verfaufen das in den Stiftshof Eiden- 
ſcheidt gehörige Gut zu Plantenberg wegen NRüd- 
ftandes an Pacht, Herrenbebde, Zehntlöfe u. a. an benannte 
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Werfmeifter des Ejjener Münſters. (Urkunden des Münfter- 
archivs, Nr. 224.) 

1533 Mai 24 (Gubestagnad Pfingiten). 
Frederich van Bychlingen, Hovesihulte der Höfe Eiden- 

ſcheidt und Udenborf, behändigt mit Wiffen und Willen der 
Abtifjin und Kapitelsjungfern mit 2 freien unhuldigen Händen 
Reinold Shuidert und feine Gattin WgnesKop- 
mans an das Güthen auf dem Berge, mweldes 
Johann Blantenberg und feine Gattin Alite vor 
ben Hofesleuten von Eidenjcheibt verlauft haben, vor bei 
Hofgefhworenen Johann Brintman, Hobäfrone, 
Everdt Koelman, Jorgen tho Neberireye, 
Antonius op Staleiten, Rotger Suirman 
Hinrih Gerliche, Wenemar Hefingen, bie 
Ridder tho Weftenfelde, Dierih Roſe toe 
Boelen, Hinrih Schulte op dem Etade, 
ArndtBeltmantve®intzell, Berndt Scal- 
leidmantoe Heifingen. (Ddf., Stift Eſſen, XXI, 
68., Nr. 61.) 

1545 Febr. 18 (Donerstag nad ajhedad). 
Vor Gerrit van Eidell, oberſtem Hofihulten der Höfe 

Eidenſcheidt und Udenborf im Hofgericht, und ben Hof- 
geſchworenen Dyrid Brinkman, Hoffrone, Rutger Suyrman, 
Johann thom Gerloh und auf Anfuchen der Nejether 
Plantenborch befunden Arnd Veltman, Henfe 
Koelmans, Jorien to Nerentrey, Johann 
Berhmanto Hefingen, daß Nejes Eltern Johann 
und Alike Blantenberg auf ber Plantenbergs Hove 
gewohnt und fie ala rechte Erben beſeſſen, hernach aber ver» 
tauft haben. (Ddf., Stift Ejien, XXI, 6£., Nr. 561.) 

1548—1551 ſchwebte ein Prozeß am Hobsgericht und ben 
Berufungsgerihten am Viehof und ber Abtei Eſſen, weil 
die genannte Nefeter Plantenbord und Jürgen 
Helmid!) auf das Gut den Anſpruch der Wiedereinlöſe 
erhoben. (Meyer, Stoppenberg 1897, ©. 76.) 

1591 Wenemar und Diric zu Plantenberg als Weid- 
genofjen des Hovejcheiber Siepens genannt: KinbL 104, 439. 

1612 Dietrich zu BPlantenberg Hobsgeſchworener 
von Eidenjheidt al3 Zeuge (Hobsbuch). 

1675 Juni 12, 
Auf dem Hofgericht von Eidenjheidt im Brink zu Steele 

tefigniert der alte Hinrih Plantenberg, Hof 
geſchworener, wegen hohen Alters zu Gunften feines gleich- 
namigen Sohnes. 

) Er ericheint jeit 1555 im Bejig des Kottens auf dem Berge zu 
Kxer (vgl. Ribdershove zu Krey). 
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1686 nah Heinrichs Tod wird desgl. deſſen Sohn 
Friedrich behandigt. (Ddf., Stift Eſſen, XXII, 6a.) 

1753 Henrich Plantenberg, Hobsgeſchworener von 
Eidenfheidt. (Ddf. Kleve-Mark, Verhältnis zum Stift Eſſen, 
XXV, Nr. 19.) 

1764 14. Sm. werden Dietr. Plantenberg und 
Margarete, Tochter bes Schulten aufm Stade, Eheleute, 
behanbigt. 

1611 wird bie Hove von dem Schultheiß Herbert 
Quant und dem Hoböfronen Evert Brinkman auf 
genommen: Haus, Hof, Scheuern, Garten, 5 Scheppelfehel) 
am Kolamp, der Kolamp von 5 Scheppelfehe, 6 Morgen auf 
dem Daall bei Winfelmans Garten, 3 Morgen bei Rores 
Beitlamp, 1 Wieschen in der Hafjelt von 1% Fuber Heu und 
ein gleiches bei der Hove. (Dbf., Stift Eſſen, XXIL, 6e.) 
Die FE oeisienäüöbe zuSevinghausim Kirchſpiel Batten- 

Er ben Aufzeichnungen im Kettenbuc) von 1332 (Fol. 10a) 
hatte ber „mansus Hermani Portemans to 
Zevinchusen“ jährlid für die Abtei Eſſen zu liefern: 
12 Faß Braugerfte, 4 Denar „konynxscope‘‘, 1 junges Huhn. 
Nah E Schulte, Pilgrimhausund Kapelle 

zu Stalleiten, war ber Hof 1686 8 Malterjaat 3 Scheffeljaat 
99%, Nuten groß. 1486 zahlte Roirtmann 10 Ort zur 
Sandesfhagung. 1535 leifteten vor dem Bochumer Richter 
Dirich Deljher die Eheleute Wilhelm und Catrina van 
Geylenterden Verzicht „op alle vere vermeinthe Gerechtigkeit 
und Sprafe an dem Partgude to Sevynchuyſſen“ zu Gunſten 
Berendes thom Hovell (Hövelmann i. d. Leite) und Jaspar 
Schulten tor Leythen (Schulte-Kemna?). 1568 verkaufte zu 
Ejien Arndt Diedman, „borger binnen Eſſen und ein 
meterve ber Porthaeven gelegen tho Gevelinchuiffen im 
Kerſpel van Wattenſcheide hoerich in den Hoff Eickenſcheidt“ 
für ſich und feine Gejchwifter Johann und Tryne eine aus 
der Borthove ihnen erblich zuftehende Jahresrente von 2 Mitr. 
Kom an Johannen tor Leiten, ‚jeinen Vetteren (d. i. wohl 
Diedmann oder op bem Diele i. d. Leithe, Stammhof der 
dort, zu Wattenfheid, Münjter etc. noch blühenden Familie 
Diedmann). 1570 wurde mit der Portmannshove belehnt 
Johann Portmann, 1665 Johann Pindernell, 1672 auch 
deſſen Ehefrau Johanna geb. Holtbrüd. 
Am 22. März 1709 wurden damit belehnt die Eheleute 

Katharina Portman und Wilhelm Pape 
aus Marmelshagen. (Ddf., Stift Eſſen, XXII, 6e) Nah 

D. h. worauf 5 —— zu ſäen find, über die Größe und das 
Maß, füge "Abfepnitt 10 und 1 
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€ Schulte wurde 1797 nach dem Tode ihres Enkels 
Zohan Albert Portmann, Sohn der Eheleute Johann Henrich 
P. und Anna Maria VahrenHolt, deſſen Witwe Elja Maria 
geb. Neuhaus mit ihrem 2. Ehemanne Johann Henrih Wulf 
aus Eiberg behandigt. Dieje Elja Maria Wulf, verwitwete 
Portmann geb. Neuhaus, wurde am Sonntag, den 17. Sep- 
tember 1820 unter dem Morgengottesbienfte, als ſie ſich 
allein auf bem Hofe befand, von einer Räuberbande ermordet; 
das Verbrechen, das j. Zt. großes Aufjehen erregte, blieb 
ungefühnt. Der Witwer (2. Ehefrau Anna Maria Gremme, 
Wi. Nöden am Bled) jtarb 1824, 62 Jahre alt, kinderlos 
und feste zu feinem Univerfalerben feinen Neffen ein, den 
Georg Wilhelm Oberdrewermann, Vater bes jegigen Eigen- 
tümers, Sohn ber Eheleute Georg Wilh. Oberdr. und Anna 
Catharina Wulf aus Grumme. Infchrift in dem Torbalten 
der DVieleneinfahrt lints: „Georg Wilhelm Oberdrewerman 
in Grum — genand Portmann, Maria Catharina — Terfamp 
Eheleute d. 4. t. Julius. Anno 1833 — M. H. Merkemper.“ 
rechts: „Der Herr behüte deinen Ausgang und Ein—gang 
von nun an bis in Ewigkeit — glaube an den Herren Jeſum 
Chriſtum fo wirft du umd dein Haus ſelig.“ — Zum Bort- 
manns⸗Hofe gehört ein altes Fachwerkhaus, bei dem Biegel- 
fteinfabrifation herrjhte; diefe „Bannenbäderie" wurde 
feit Jahrhunderten bis in das letzte Viertel des vergangenen 
Jahrhunderts von den Beſitzern eines Heinen Kottens ge- 
werbsmäßig betrieben, jo daß der Familienname „Pannen- 
bäder“ und die Bezeichnung des Kottens als „Pannenbäderie“ 
fih einbürgerten. Es wurden Dachpfannen, Baditeine 
(Biegelfteine) und Bodenplatten fabriziert". (Schulte, Ger 
werberecht, ©. 121.) 
Die Riddershode und das Gut aufbemPBergezufran. 

Nach den Aufzeihnungen des Kettenbuches von 1332 
(Fol. 8b) hatte der „mansus des Ridders to Kreye“ 
für die Abtei Eſſen jährlich zu liefern: 15 Faß Roggen, 12 Faß 
Braugerſte, 10 Denare „konynxscope“ und 1 junges Huhn. 
1473—1502 erſcheint als Hoffrone von Eicenſcheidt 

Dietrih Rydder. (Urkunden des Münfterarchivs 190 
und 224.) 

Aus den Jahren 1506 und 1612 finden fich in Ddf., Stift 
Eſſen, XXII, 6 f., Nr. 61, zwei gleichlautende Beſchreibungen 
des in den Oberhof Eidenjcheidt hörigen Kottens auf 
dem Berge zu Kray: Haus, Hof und Garten, 13 Morgen 
Land (in Ddf., Stift Eſſen, XXI, 6e, werden darunter 
genannt das Heifterfämpchen am Hofe 1 Morgen, an ber 
Bringenborg 2 Halbe Morgen, auf der Ger 1 Morgen, auf 
dem Kolffen 2 Morgen, auf der Kuhlen 1 Morgen, am ber 
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Ruhe Kirmeß 2 Morgen) 2 Fuder Heu; aber feine Ausdrift 
noch Markenrecht. 

Hat zu zahlen jährlich auf den Speicher (Eſſen) 2 malter 
1 vat roggen, 7 jcheppel braugerſte; an herrenbeede 3 Gulden, 
1 Faftelabendshuhn, er muß dem Schulten von Eidenjcheidt 
2 Tage bauen und 2 Tage einen Binder ftellen, hat in Steele 
1 Sceffel Nußhaber zu jtellen. 

1502 erjheint ein Hgermanupten Berge als Hobs— 
man von Eickenſcheidt (Münfterarchiv, Urk. Nr. 224). 

Später im 16. Jahıh. Johann ufbem Berge ge 
nannt. (Dbf., Stift Ejjen, XXI, Nr. 4.) 

1548 Hermann updem Berge. (Abidnitt 15.) 
1555 Upril6. 
Johann Duedind, committierter Hofesfhulte des Hofes 

Eickenſcheidt, tut auf Befehl der oberiten Hofichultinne, der 
Eſſener Stiftöpröpftin, bem Georg Helmich Bann und 
Friede über ben Kotten auf dem Berge zu Frey. (Ddf., Stift 
Ejien, XXIL, 6f., Nr. 61.) 

1612 Jurgen (Georg) Ridder, Hobägefchivorener von 
Eickenſcheidt (Urk.). 

1657 Februar 5. Behandigt Abtiffin Anna Salome von 
Eſſen nad Nenuntiation und PVerzichtleiftung des Evert 
(Eberhard) Ridder deſſen Eidam Johann Ridders (!) 
und Elfe, Eheleute, an die in den Oberhof Eidenjcheidt 
hörige Riddershofe zn Krey im Kirchfpiel Steele (Orig. Perg. 
Ur. im Familienarchiv Beckmann). 

1659 Evert Ritter zu Krey, Hobsgeſchworener von 
Eickenſcheidt (Urk.). 

1668 Johann Ridder zu Kray, Inhaber des Hofes 
Meyer, Stoppenberg 1897 ©. 150). 

1686 Johann Ridder zu Frey, Hobsgeſchworener. 
1688 Juli 2. behandigt bie gen. Abtiffin nach Abfterben 

Johann Ridders und Renuntiation feiner Wive. Elfe deren 
Sohn Wirih Ridder mit der Riddershove und dem Kotten 
op dem Berge, beide in ben Oberhof Eickenſcheidt gehörig, mit 
2 huldig und hörigen Händen, eine für ihm die andere aber 
„inwendig 2 Jahren” zu benennen. (Dig. Perg. Urk. im 
Familienarchiv Beckmann). 

712 Werich Ridder nnd jeine Gattin Anna Maria Lindemang 
infchriftlich genannt am Hofe. 

1738 November 12. Abtiffin Franzista Chriftine, Pfalz- 
gräfin bei Rhein, behandigt nach Verzicht des Wirich Ridder 
und feiner Gattin Anna Maria von der Linden beren Sohn 
Albert Ridder und feine Gattin Anna Margarete Kalden— 
berg mit der Riddershofe zu Krey und dem Kotten op dem 
Berge, beide in den Oberhof Eikenſcheid gehörig, mit 2 huldig 
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und hörigen Händen. (Beglaubigte Kopie, Familienarchiv 
Bedmann). 

1764 Auguft 30. Eheberedung zwiihen Johann Moritz 
Krammintel und Jumgfer Anna Chriftine Ridbers. 
Der Bruder des Bräutigams ift Schulte zu Krammintel. 

1773 Mai 27. Die Übtiffin behandigt auf Abfterben Albert 
Nidders und Berzichtleiftung feiner Wwe. Margarete 
Kaldenberg, die am 12. November 1738 behandigt worden 
waren, ben Enkel biefer Eheleute, Sohn ihrer einzigen (1752 
März 1.). Tochter Anna Chriftine Ridders und deren Gatten 
Johann Morig Kramintel!) mit ber Ribbershofe und dem 
Kotten op dem Berge (Drig. Urt. ebb.). 

1829 wird Johann Wilhelm Ridder zum Gemeinderath 
der PVürgermeifterei Alteneffen ernannt (Fam. Ach. B.). 
Er war vermählt mit Anna Maria geb. Siepmann. Nach 
feinem Tode erhielt fein ältefter Sohn Johann ben Hof, 
diefer jtarb Ende der 50er Jahre; deſſen ältefter Sohn 
Friedrich übernahm dann den Hof. Nach feinem Tode 
ehelichte die Wiwe. geb. Grimberg in 2. Ehe ben jegigen 
Beliger Wilhelm Bedmann aus ber alten Familie Siep- 
mann auf Siepmannshof bei Wattenjceidt. 
Die Riddershove zu Weftenfeld im Amte Bochum. 

Nach den Aufzeichnungen im Kettenbuch von 1832 (Fol. 10a) 
hatte der „mansusGobelen Ridders to Westenvelde“ 
jährlich für die Abtei Eifen zu liefern: 12 Faß Braugerfte, 
4 Denare „konynxscope“, 1 junges Huhn. 

1430 Hannes Ridder von Weftenveld genannt, Urf. im 
Propſteiarchiv Wattenſcheid. 
Am 2. März 1765 wurden damit behandigt Hermann Ridder 

und ſein Sohn Johann Dietrich. (Ddf., Stift Eſſen, XXII. 
—9 

64. Die Roſenhove zu Steele. 
1574 Juni 21: 
Irmgardt „oberfte Hobsfhultinne unferes Hobs“ Eiden- 

ſcheidt behandet die Schweftern Trinchen umb Gertrud Brint- 
mans mit dem Roſendaele zu Steele unter der 
Kirche neben der Bede vor benannten Hofgeſchworenen. 
(Dof., Stift Eifen, XXU, 6f, Nr. 94.) 

1680 Wilhelm Badhaus Inhaber. 
1783 18. Olt. Anne Marie Badhausund Joh. 

Wilh. Shultezu Schonſcheid, Eheleute. 
Das Gut beftand aus Haus, Hof und Garten in Steele, 

8 Morgen Ader im Rhade (Rott) und noch 2%, Morgen, bazu 
13, Morgen Wieſe. (Ddf., Stift Ejien, XXIL 6e.) 

?) Heiratete 1775 in 2, Ehe die Anna Maria Kallenberg; die erite 
war 1764 geichloiien. 

8 62. 
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64a. Die Hove zu Rudenzell oder Rodenzell, genannt das 

67. 

71. 

75. 

Schepergut in den Fünfhöfen zu Leithe. 
Nach dem Kettenbuche (Fol. 9 a) Hatte um 1332 ber „mansus 

Henricito Rodenzele“ jährli zu liefern: 24 Faß 
Roggen, 24 Fa Braugerfte, 10 Denate zur „konyngscope‘, 
12 Denare Schultgeld, 1 junges Huhn. 

1473 HermannzuRudenzellals Hobsgeſchworener 
von Eidenjcheibt genannt. (Münſterarchiv Nr. 190.) 

Seit 1569 erſcheint die Familie der Shultenzu®ift- 
hoven als Inhaber der Scheperöhove. (Kindlinger, 
Ejfend. Lehntammer, ©. 19, vgl. auh Meyer, 
Stoppenberg, 1897 ©. 84.) 1668 Heintih Scheper 
Inhaber: Meyer, Geſch. v. Stoppenb. 2 ©. 438. 

1789 Johann Heinrich Scheper aus den Fünfhöfen. 
1801 Friedrich Schepers vermählt mit Maria Elifabeth 
Klevinghaus. Er ftirbt 1850. 

Die Scharzhove binnen Steele. 
1758 Jan. 21. Maria Marg. vom Stade und 

Herm. Ophoff, Eheleute, als Inhaber genannt. 

Die Schroerd sive Schmidtähode vor Steele. 
1473 wird Derih Schroderals Hobsgeſchworener von 

Eidenjheidt genannt. (Münſterarchiv Urk. 190.) 
1606 gibt der Inhaber Henrich Schmidt, Bürger von 

Steele, die Länderei ber Schröbershone vor benannten Hobs- 
leuten dem Hobsrichter Herbert Quant an. 

1622 beägl. Sophie, Wie. best Rutger Schmidt, 
mit Johann Bortert Hobsſchulte, Everhard Brinkman Hob3- 
frone, Heinrich Toſſe. Die Schrödershove umfaßte damals: 
ein Heines Pläglein Land, darauf etlihe junge Eidyenheifter 
ftehen vor Eidenjheidter Mollen (Mühlen) belegen, darauf 
vor Zeiten das Haus foll geftanden haben und wird heutiges 
Tags (1606) der Schrobershof genannt, hält ungefähr einen 
Morgen. 2 Morgen Land zwiſchen Holtbeden Land und 
feinem Hove gelegen, 2 Morgen ebendort und nahebei ein 
Morgen, noch 21, Morgen zwiſchen Holtbeden Länderei und 
dazu 1%, Morgen; ein Kempten von 2 Morgen zwifchen Holt« 
beden Länderei und Demelsbergshembd und längft den Hel- 
weg gelegen am Spillenbergs Mühlenmege, 2 Morgen zwiſchen 
Dietrih im Stein und Nellenhofs Länderei, ein Garten mit 
Land zufammen 34 Morgen am Brinfmans Kamp. (Ddf., 
Stift Ejjen, XXIL, 6 e.) 

1776 Jan. 4. Franz Wilh. und Franz; Joſeph 
Bieften, Gebrüder, für das Waiſenhaus in Steele behandigt. 
Der Schultenhof, zu Bieting, Amt Bochum, Burſchaft 
Sreifenbroich. 
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Nach den Aufzeihnungen von 1332 (Fol. 9a) Hatte die 
„euria Vytyncek“ jährlic für die Abtei Eſſen zu liefern: 
4 Malter Roggen, 4 Malter Gerfte, 6 Malter Hafer großen 
Maies, was Zehntlöje genannt wurde. 

Arndt von dem Vytinghoff genannt Schell zu Altendorf 
überträgt 1581 den Hof an Goswin von Ketler zu Feringen, 
der ihn um 1630 verfauft an Dr. jur. Caspar Goinghaus: 
diejer verkauft den Hof 1652 an Johann Schulte Vieting. 

1652 bezw. 1665 fauft Johann Schulte zu Vieting 
und feine Gattin Sophia den Hof. (Drig.-Pat. in Bieting.) 

1691 und 1716 werden als Inhaber deijen Sohn Peter 

Vieting und feine Gattin Gertrud genannt. (Urk. in Vie— 
ting.) 1736 Inhaber Johann Schulte Vieting und feine 
Gattin Anna Kath. Gartmans (Ur. in Vieting). Seine 
Schweſter war Anna Margarethe Vieting, vereheliht an 
Heinr. Müller gen. Schulte zu Vieting. 
Am 2. Juni 1747 wurden damit behandigt die Eheleute 

Johannes Heinrih Müller und Anna Margarete Vie- 
ting. (Ddf., Stift Eifen, XXI, 6e, Orig.-Perg. im Hof 
Tieting.) 

1789 ehelicht ihr Sohn Joh. Adam Piting (t 1810) 
in Freifenbroich Anna Kath. Aufermann. 

1798 wird behandigt Wilhelm (!), einziger Sohn 9. Müllers 
und A. M. Vietings. (Drig.-Perg. in Vieting.) Johann 
Adam (Wilpelm) hinerlieh aus 1. Ehe mit A. K. Aufer- 
mann eine Tochter Maria Elifabeth, die ihrem Manne Hein- 
rich Knühl den Hof mitbrachte. Deren einzige Tochter 
Maria Ehrijtine heiratete 1844 Georg Köllmann gt. Echulte 
Vieting aus Leithe. Dies find die Großeltern des jegigen 
Beſitzers. 

1608 befennt der Schulte zu Vieting, daß er jährlich der 
Hobsfhultinne des Hofs Eidenfcheidt liefert 4 Malter Gerite, 

6 Malter Hafer, auf den Stapitels-Speicher des Roggenbad- 

haufes 4 Malter Roggen. Früher Habe Georg von Aſchebroich 
zur Mahlenborg 2 Teile am Gute gehabt und Schele zu Alten- 
dorp einen Teil. Wann die dritte Garbe gedroſchen jei, habe 
der Schulte zu Vieting des Stiftes Eifen Gebühr erſt ab- 
gemeſſen, das übrige von dem dritten Teil feien 23 Afchebroich, 
+3 Schelen zugemeffen, darnach habe Schele dem Aſchebroich 
die 2; vom Gute abgefauft. Cr bittet die Abtiffin das Gut 
wiederum nach altem Brauch gegen die 3. Garbe pflügen zu 

dürfen. (Ddf., Stift Elfen, XXI, 6e. In den Lieting- 
Hof gehörte noch der jogen. Nenzelstotten in der Ge 
meinde Freiſenbruch, deffen Abgaben an Vieting 1857 ab 
gelöft wurden. (Urk. in Pieting.) Der Hof hatte eine 
Fläche von 14 671% Nuten. 
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78. Die Stalleitmanshove zu Stalleiken bei Wattenſcheid. 
Nach dem Kettenbuch (Fol. 10a) hatte um 1332 der „mansus 

Henzonis ten Staleken uppen Helwege“ für 
bie Abtei Eſſen jährlich zu liefern: 12 Faß Roggen, 12 Fab 
Braugerjte, 10 Denare „konynxscope‘, 12 Denare Schultgeld, 
1 junges Huhn. 
Zu der Stalleidmanshove gehörten 1608: 
Haus, Hof, Scheuren und Schoppen mit Garten und Bufch- 

Gen von Eihbäumen rund um den Hof mit einem Wieshen 
und 2 feinen Deihen; 11 Morgen Land auf bem Felde beim 
Hofe längs dem Helmwege, dabei noch 4 Morgen Land, der 
Hausader von 1 Scheffel Land an ber Suilsbede, und 1 Ccheffel 
im neuen Kotten Stalleidtmans neben dem Helweg, der 
Nielampf von 6 Morgen, an ber anderen Seite bes Helmeges 
1 Morgen gerodeten Landes, dabei 1 Morgen mit Irlen 
Aufichlag aber fein jehig Land, daneben 2 Kempe die Belwins 
Kempe genannt von 4 Malter Land zwilhen dem Helweg 
und Bocholz Kampen, in der Haſſelwieſe berechtigt mit 2 Fuder 
Heu. (Dof., Stift Eijen, XXI, 6 e.) 

1533 erſcheint als Hobsgeſchworener von Eideniceibt 
Antoniusop Staleiten (fiehe oben Nr. 56). 

1555 April 2l. 
Arnt Shulteaufdbem Helmege, Schwager des 

Schulten Johann in Eickenſcheidt. (Ddf., Stift Eſſen, XXII. 
6b.) 1565 Heinrich Stalleichmann zu Sevinkhauſen, Kirch- 
meiſter zu Wattenſcheid (E. Schulte). 

1607 Satramentsabend: 
HenrihStalleidman bittet, jeine unbenannte Hand 

ſpäter benennen zu dürfen (Hobsbuch v. Eickenſcheidt). 
1606 gewinnt Henrih Stalleidman für fi vor 

dem Hobsſchulten Herbert Duant und dem Fronen Noloff 
Brinkman eine huldige Hand an ber Hove. (Ddf., Stift Ejien, 
XXI, 6e.) 

1630 Henrich St. auf Stalleiten und Katharina, Eheleute 
(Dr. Schulte). 1690 Bernd Gtalleitman genannt. 
Am 8. Juni 1711 wurden damit behandigt die Eheleute 

Maria Stalleidman und Everd Gruel) (Dbf., 
Stift Ejien, XXIL, 6 e.) 

1811 genannt Joh. Heinr. Stalleidmann, ber 
nad) dem Tode feiner 1. Gattin Anna Gertrud Schulte Jſing 
die Anna Kath. Marg. Keller aus Riemte ehelicht (E. Schulte). 

79. Die Stattropshove zu Huttrop im Stift Ejjen. 
Nah den Aufzeichnungen im Kettenbuch von 1332 (Fol. 

8 b) hatte der „mansus Stortorpes“ für bie Abtei an den 

2) om Nachbarhof Grügel. 
o 
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Oberhof Eickenſcheid 12 Faß Braugerfte, 2 Schweine, 10 Denare 
„konynxscope“ und 1 junges Huhn zu liefern. 

1562 Johann Stottrop Hobsgefchtvorener von Eiden- 
ſcheidt. 

1601 April ll. 
Anna von Daun, Pröpftin von Eſſen und „oberfte Hob- 

ſchultin unferes Hofes Eickenſchede“, behandet Hermann 
Froneander Heydenund feine Gattin Catharina 
Stattrop3 mit 2 huldigen und hörigen Händen an das 
in den Hof Eidenjceibt hörige Gut Stattrop. (Ddf., 
Stift Ejjen, XXI, 6, Nr. 79.) 

1720 und 1728 als Inhaber der Stattropshove genannt 
Johann Heinrich Stattrop und feine Gattin Katharina 
(Urk. in Stattrop). 
An die Stattropshone zu Huttrop und ben bazu ge» 

hörigen Hegemanskotten im Gericht Rellinghaufen wird am 
5. Juni 1764 Johann Philipp Vrodhoff und Carl Philipp 
Rofe für das Steeler Waiſenhaus mitbehandigt. 

1764 November3 werden behandigt Johann Diederich 
Stattrop und Maria Katharina Eidellamp an die 
Stattropshove und den dazu gehörigen Hegemannstotten 
(ebd.) Nach einer gleichzeitigen Inſchrift erbauten fie 1772 
das heute noch ftehende Wohnhaus. 1785 + Dietric) Stattrop. 

Preife. 1785 Schäbung bes Inventars des + Dietrich 
Stattrop auf dem Ctattropshof in Huttrop. (Ddf., Stift 
Eſſen, XXIL, 6 f, Nr. 79.) 

1 Pferdehaut 1 Rtlr. 15 Stüber, eine milchende Kuh 18 Rtlr., 
16i8 3jährige Rinder 5 bis 15 Rtlr. einjähriges Stierchen 7 Rtlr., 
2 Kälber zufammen 2 Rtlı. 30 Stüber. 

1794 Oktober 27. Abtiffin Maria Kunegumde, Herzogin 
von Sachfen etc., als „oberite Hobsfhultinne“ des Oberhofs 
Eidenfcheibt“, behandigt den Sohn ber Eheleute Joſeph 
Diedrich Stattrop und M. K. Eidelfamp, Johann Henrid 
Stattrop und feine Gattin Anna Maria Gertrud Miedel- 
dorf-Hovefcheid mit der Stattropshofe und dem dazu gehörigen 
Hegemannstotten (Orig. Perg. Urk. mit Siegel in Stattrop). 

1817 al Inhaber genaunt Theodor Stattrop und feine 
Gattin Maria CHriftine geb Tutmann. Sein Nachfolger 
war Zohann Friedrid Stattrop (1806-1870), ver- 
ehelicht mit Gertrud Klüver aus Leithe. 

Die Steinkotte oder Steinman bei Steele. 
Nach den Aufzeichnungen im Kettenbuch (Fol. 9a) von 1332 

hatte der „mansus uppen Steynwege (in parochia Stele) 
jährlich zuliefern: 12 Faß Braugerfte, 4 Denare „konynxscope“, 
1 junges Huhn, 
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Am 4. Januar 1770 wurden bie Gebrüder Franz 
Wilhelm md Franz Joſeph Bieften mit ber 
Steintotte für das Steeler Waiſenhaus behandigt. (Ddf., 
Stift Eſſen, XXI, 6e.) 

1679 ift Inhaber Dietrich im Stein, ber bie Kotte 
beſchreibt: 

Haus, Hof, Garten ſamt einigen Eichenbäumen von un— 
gefähr 1 Morgen, ein Kamp vorm Haus von rund 6 Morgen, 
auf dem Steeler Berg ob ber Gehr zwei Dreyling 11, Morgen, 
1 Morgen ebendort ſeit Jahren verjept, neben Kellermanshove 
2 halbe Morgen, auf dem Schede 1 Morgen, % Morgen im 
Hoveſcheider Siepgen. (Dbf., Stift Eſſen, XXII, 6e.) 
Die Tiemanshonezu Lendorfs(Lentrop, Lentorp)-Kray. 

Nach dem Kettenbuc (Fol. 9a) hatte ums Jahr 1332 der 
„mansus to Lenderinetorpe in parochia Steele“ 
jährlich für die Abtei Eſſen in den Oberhof Eickenſcheidt zu 
liefern: 6 Faß Roggen, 12 Faß Braugerfte, 10 Denare „konynx- 
scope“‘, 1 junges Huhn. 1668 als Inhaber Wilhelm Tymann 
genannt, (Meyer, Geſch. v. Stoppenberg ©.433). 

1616 gehörten zu der Timanshove Haus, Hof und Garten, 
2 Kämpen von je 4 Morgen, im Reichsfeld 4 Morgen, am 
Nettelenbufch ein Wieshen von 1 Zuhre Heu. (Ddf., Stift 
Eſſen, XXI, 6e.) 1668: Wilh. Tymann Inhaber. 

1755 Mai 12 4 Johann Bernhard Tiemann; 
1755 feine Toter Anna behandigt, welche Georg Giep- 
mann ehelicht. 
Am 10. Mai 1786 wurde JorgenSiepmanbehandigt. 

(Ddf., Stift Eifen, XXI, 6e.) 
Die Toſſenhove zu Bo elim Gericht Horft. Sie befteht Heute 
noch aß Beulenhof. 

Nach den Aufzeihnungen im Kettenbuch (Fol. 9a) von 1332 
Hat ber „mansus Teylen (Xilmanns) to Bo el“ jährlich 
12 Faß Braugerfte, 3 Schweine, 10 Denare zur „konynxscope“, 
1 junges Huhn, 1 Mäher, 1 Bendel, 1 Pflug au liefern. 

1533 erſcheint als Hobsgeſchworener von Eideniheidt ein 
Dierich Roſe zu Boelen (vgl. oben Nr. 56). 

1551 gewinnt Johann Toffe zu Boel die Bürgerfchaft von 
Steele (Steeler Bürgerbuch, Fol. 96). 

1549 und 1569 wirb ein Heinrich Toffe Bürger zu Steele 
genannt (ebb., Fol. 29 u. 37). 
Am 12. Auguſt 1645 wurde mit dem Hofe behandigt 

Johann Tof ſen junior in Gegenwart feines Schtwieger- 
vater Johann Schulte Brüning und Rudolf 
Brintmans. (Dbdf., Stift Eſſen, XXI, 6 e.) 
Am 3. Februar 1759 beögleihen Johann Dietrich 

Toffe und Maria Hinderfeld (ebb.). 
or 
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1787 Johann Bernard Tofje ehelicht SKatharine 
Gertrud Eidhoff. 1790 + Bernard Tofje 6Bjährig. 

Anhang: Zinspflichtige Häufer. 

Außer diefen Untergütern waren, wie ſchon erwähnt, in Steele 
und Wattenjcheid noch mehrere Häufer in ben Oberhof zinspflichtig. 
Bir laſſen aus dem Kettenbuch bie betreffenden Angaben vom 
Jahre 1332 (Kol. 9b) Hier folgen umb zwar, foweit e3 geht, in 
deutſcher Überfegung des lateiniſchen Originals: 

hlant (d. h. Salland im Sinne von Herrenland) bei 
Battı iſcheid, wenn ein neuer Schultheiß (von Eickenſcheidt) Lommt, 
muß es erworben werben: 

1. Der Fronbote (preco) Everharbdtzahlt 1 Malter Roggen, 
1 Malter Gerfte, 2 junge Hühner und 12 Denare; 2. Das Haus des 
Lüteken: 6 Denare und 2 junge Hühner; 3. das Haus z u de m 
Pütte: 6 Denare, Dvermwegh: 2 Denare; 4. dad Haus zu 
demNyenhus: 4 Denare; 5. des Beljers Haus: 4 Denare; 
6. Drezeshaus dahinter: 6 Denare und 2 junge Hühner. 

Die jährliche Pacht von gewiſſen Häufern in Steele: 1. Teles- 
haus über ber Straße, das jet (1332) Budde innehat, liefert am 
Tage Kreuzauffindung (3. Mai) 6 Denare und ein junges Huhn; 
2. Dietrich Benekamp von einem Haufe mit Hofitatt ebenfoviel; 
3. Leytmoet auf dem Kampe von einem Haufe mit Hofftatt 12 Der 
nare und ein junges Huhn; 4. Dietrich Benekamp von einem Haufe 
mit Hofftatt „in dem Roſendale“ 12 Denare; 5. Henzo Overdut 
von einer Hofftatt ein junges Huhn; 6, ebenfo Pottelen, 7. Meyen- 
kranz; 8. aus Sophie Drezers Haus von 2 Hofftätten 2 junge Hühner: 
9. von dem Haufe der Hille auf bem Brinfe ein junges Huhn: 
10. Tele Overwegh zahlt von einem Haufe mit Hofftatt 12 Denare 
und ein junges Huhn; 11. von dem Haufe und der Hofitatt Rutgers 
auf bem Orde werben bezahlt 14 Denare und 1 junges Huhn; 12. von 
dem fogenannten Neuenhaufe zahlt Hermann Hugo 18 Denare 
und ein junges Huhn; 13. von dem Haufe in der Oye kommt ein 
Malter Gerfte und ein junges Huhn. 

Aus diefer Lifte von Häufern und Hofftätten in Steele geht 
wohl hervor, daß wenigjtens ein Teil der Stadt auf dem Grund und 
Boden bes Oberhofes errichtet wurde. Ein anberer Teil wird fich 
um und auf dem Brinfmannshof erhoben haben, der zu den größeren 
Unterhöfen gerechnet wurde. Wir haben aljo in Steele eine gan; 
ähnliche Erjheinung wie in Eſſen, wo viele Häufer auf bem Grund 
des Vichofes oder eines feiner Unterhöfe errichtet worden waren 
und Zins zahlen mußten. Wie aber in Eifen die Burg mit der 
Stiftsimmunität zinsfrei war, fo ift auch ein Teil von Steele, der 
um die Kirche herumgelegene, wahrfcheinlich ftet3 von Zinſen an 
den Oberhof befreit gewejen. Die geringe Höhe und Art des Geld- 
zinfes, der allem Anſcheine nad) in Silberdenaren bezahlt werden 
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mußte, weiſt auf eine jehr frühe Zeit ber Belaftung hin, ohne daß 
wir freilich enticheiden fünnten, ob jchon das 8. oder 9. Jahr- 
hundert in Betracht kommt. 

Fünfzehnter Abfchnitt. 

Die Bejiger des Dberhofes Eickenſcheidt bis zur Säkulari- 
jation des Stiftes Efjen. 

Im 9. Jahrhundert wird Eidenfdeibt als Oberhof ſchon in 
der befannten Heberolle des Stiftes Eſſen erwähnt, aber fait 
400 Jahre vergehen, ehe wir die erften ficheren Nachrichten über 
jeine Inhaber finden. Es ift im 13. Jahrhundert, mitten im Zeit» 
alter ber Kreuzzüge, wo fie zuerjt genannt werben. Sie find Mir 
nifteriale der Reichsabtei und gehören dem Nitterftande an. Gleich 
den Minifterialen aller Hohen geiflihen Fürften find fie angejehen 
mie die Reichöminifterialen felbft. Oft erſcheinen fie in der Umge- 
bung des Erzbiſchofs von Köln und des Biſchofs von Münfter. 
Wir fehen die Familie jogar im Beſitze eines ber vier Hohen Erb- 
ämter des Reichsſtiſtes Eſſen. Sie beffeiden da3 Marjchallamt und 
führen deshalb drei Pferdepramen im Schild und Wappen. Mehrere 
erſcheinen als Etifftsherren der vornehmen Neichsabtei zu Eſſen. 
Wie alle Adelsfamilien haben auch die Ritter von Eickenſcheidt 
traditionelle Vornamen, die fie mit Vorliebe anwenden. Es find 
Heinrich, Hugo, Wilhelm und Wenemar. Aber aud) andere Namen 
tommen vor. Denn die Familie war anfcheinend ftet3 kinderreich. 
Sie verzweigte fi) bald nad; 1300 in die Adelsgeſchlechter von der 
Horſt und Altendorf. Bei ihnen finden wir bie gleichen Vornamen, 
gleihe Wappen und das Marjchallamt wieder, Nebenher läßt ſich 
ber alte Stamm auf Eidenjcheibt bis gegen Ende des 14. Jahr- 
hunderts nachweifen. Dann tritt infolge der mangelnden Urkunden 
eine Lüde in der Meihenfolge der Hofinhaber ein bis um 1500, 
mo mir wiederum einen Wilhelm als Schulten von Eickenſcheidt 
antreffen. Inzwiſchen aber war, wie wir ſchon vorher im Abfchnitt 8 
geiehen haben, das Schultheijenamt des Oberhofes nicht mehr 
beim Bejiger des Hofes ober deſſen Familie geblieben, fondern 
wurde anjcheinend grumdfäglic von den Eſſener Abtiſſinnen frei- 
händig an andere geeignete Stiftsminifteriale vergeben?) Wir 
laffen nun zunächft die Nachrichten über die mittelalterliche Ritter» 
familie von Eickenſcheidt hier folgen. 

%) Eco, Westphalia, II, ©. 255; Kinblinger, Manufte.- 
Band 104, ©. 511. 

3) Seit dem Prozeß zwiſchen der Abtiffin und Gerhard von ber Horft- 
Eidenfcheidt; fiehe unten. 
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1227 erſcheinen bie Ritter Wilhelm und Heinrich von 
Eidenfheidt, Gebrüder, als Zeugen in einer Urkunde; Wil- 
helmus de Eickenscheit tritt ferner al3 Begleiter und Zeuge beim 
Erzbifhof Konrad von Hochftaden von Köln im Jahre 1241) auf, 
dann wieder 1249) al3 Bürge des Grafen Otto von Altena beim 
Erzbifchof von Köln zufammen mit Heinrich von Eidenfcheidt, 
Theoderich von Vitinkhoff, Gerharb von ber Leithen, Theoderich 
und Giejeler von Altena u. a. und zulegt 1251 als Zeuge in einer 
Schentungs-Urkunde der beiden Grafenbrüder Otto von Altena und 
Engelbert von der Mark für die berühmte Prämonftratenjer-Abtei 
Kappenberg.?) Er muß alfo ein hochangefehener Mann geweſen 
fein. Ritter Heinrichvon Eickenſcheidt ſcheint jehr lange 
gelebt zu haben. Er wird noch als Zeuge erwähnt in der ſchon ge— 
nannten Urfunde von 1249), dann 1256°) und 1271.%) 1280 er- 
ſcheint ein Heinrich von Eickenſcheidt im Gefolge des Biſchofs 
Eberhard von Münfter in Warendorf als Zeuge in einer Urkunde 
für das Klofter Marienfeld.”) 1285 wird Nitter Heinrich von Eiden- 
ſcheidt zuſammen mit einem Heinrich von Eidenfcheidt dem Jün- 
geren und feinem Bruder Hugo als Minifteriale des Stiftes 
Efjen genannt.d) 1289 tritt berfelbe Ritter mit dem gleichnamigen 
Edelknecht (famulus) und den Nittern Heinrich von Vitinkhoff, 
Hermann und Wenemar von Aldendorf als Bürge und Zeuge 
in einer Urkunde bes Herrn von Lübinghaufen auf.) Ebenſo 1295 
mit den Nittern Nutger von Galen, Lubert von Bitinfhoff, 
Johann und Hermann von Hovel u. a. als Bürge in einer 
Urkunde Graf Eberhard von der Mark für die Herren von 
Küdinghaufen.!) 1291 ift Ritter Heinrich von Eidenfheibt als 
MarjhalldesStiftesEjjen Zeuge in einer Urkunde.) Ein Ritter 
Heinrich von Eidenfheidt wird als Minifteriale des 
Stiftes Eſſen noch 1297 und 1301 genannt.) Er ftarb an einem 
8. Oltober. Mehrere Legate von Eſſener Hauszinfen an das Sta- 
pitel der Stiftsheren rührten von ihm her. Sein Todestag wurde 
im Stift Eſſen in Andenken gehalten.) 

> Sacombist, Urto. II, 254. 
2) Ebb., Nr. 3 
J Bilmans, "Belt. Urtb., III, 533. 
% Sacomblet, Urtb., fi 3 
®) Kindlinger, 104, ©. 48. 
*) E. Meyer, „Seichichte von Stoppenberg*, ©. 355. 
’) Wilmans, Beftf. Urtb., III, 1106. 
®) Troß, II, ©. 280. 
») Wilmans, IH, 1878. 
%0) Wilmans,IIl, 154 dlinger, „Volmeſtein“, II, €. 207. 
2) Original im Düfeldorfer Staatsarchiv von 1201, Dez. 27. 
za Urkunden des Münfteracchivs, Nr. 2, und Kindlinger, ®b. 118, 

3) Oktober 8. Obiit Hinrious de Eykenscedo miles, qui 
dedit 4 sol. ot 4 den. de domo Hogersinnes 12 den., de domo Theoderici 
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Heinrich und Wilhelm von Eickenſcheidt hatten noch einen 
dritten Bruder namens Wenemar, der ebenfalls Ritter war. 
Er wird 1246 zufammen mit Heinzih von Jenburg, Eberhard 
von ber Horft und Heinrich von Schalfe in einer Eifener Abtiffin- 
bezw. Stiftäurfunde al3 Zeuge genamut,!) ebenfo 1247 zufammen 
mit Heinrich von Vittinkhoff,) und auch 1256 als Zeuge.) Der- 
jelbe Ritter Wenemar erfcheint noch 1271 zufammen mit feinem 
Sohne Heinrich von Eidenfcheidt und feinem gleichnamigen Bruder 
und Neffen in ber ſchon erwähnten Urkunde.) Merkwindig ift 
ein Vertrag von 1256, in welchem Graf Otto von Bentheim feine 
Minifterialin, die Tochter des Wenemar von Eidenjheidt, der 
Abtiffin Bertha von Eſſen gegen bie Tochter des Heinrich von Eſſen 
austaufcht.?) Es iſt nicht recht erflärlich, wie die Tochter des Ritters 
Wenemar von Eidenjcheidt in die Minijterialität der Bentheimfchen 
Grafen gelangte. Wahrſcheinlich doch durch Heirat. 

Wie es um jene Zeit drei Heinrihe von Eidenjheidt gab, 
fo finden wir aud zwei ober drei Hugo von Eidenjcheidt. 1275 
mählte ein Hugo von Eickenſcheidt, als Stiftsherr der Abtei Eſſen 
mit den übrigen canoniei und Kanonifjen im gemeinfamen Kapitel 
ben Kölner Erzbiichof Eiegfried von Welterburg zum Stiftsvogt.s) 
Diefer Hugo war alſo Geiftlicher. Auf einen anderen Beiftlichen be- 
‚sieht ſich eine Eintragung im Memorienbuch der Eſſener Stiftsherrn 
aus bem 14. Jahrhundert. Danach ftarb Herr Hugo von Eidenicheibt 
am 10. Januar um 1360 und vermachte den dritten Teil jeiner 
Güter in Rüttenſcheidt an die Stiftsheren, damit fie an feinem 
Jahrgedächtnis daraus eine Präſenz erhielten.) Auch ein Johannes 
von Eickenſcheidt ift Stiftsherr von Eſſen gewejen und vermachte 
den Kanonichen für feinen Todestag am 1. Januar eine Heine 
Rente.) Für 1285 wurde von uns ſchon oben ein zweiter Hugo, 
Bruder Heinrich des Jüngeren von Cideniceidt, und (ihr 
Vater) Ritter Heinrich von Eidenjcheibt als Minifteriale der Eſſener 
Kirche erwähnt.) 1299 finden wir diefe beiden Brüder wieder 

de Doseborg 12 den., de domo Hermanni Bidenputbe 16 den., item de 
domo proxims apud puteum 12 den. (Memotienbud) ber Efiener Canonici, 
p- 49.) 

2) Bgl. €. Meder, „Geſchichte von Stoppenberg“, 1897, ©. 55. 
2) Grevel, „Miltätorganifation im Gtifte Efen”, ©. 12. 
®) Kindlinger, Manufte.Banb 104, ©. 48. 
+) Zütleldorf, Staatsarchiv, Stift Elfen, Drig-Urt. 
*) Düfleldorf, Staatsargiv, Stift Effen, Supplement II, Urt, Pr. 3. 
*%) Ennen, „Quellen zut Gefhichte der Ctabt Köln“, TIT, Nr. 116. 
?) Jan. 10 obiit dominus Hugo de Eykenscede, qui dedit 

dominis presentibus in vigiliis et in missa tertiam partem bonorum in 
Ruddenscete. (Memorienbuc) der Effener Kanonichen, p. 2.) 

®) Jan. 1 Dns. Johannes de Eickenscheid, canonicus 
Assind.,legavit praesentibus canonieis in primis vesperis, matutiniset coeteris 
horis Öclidon, (Memorienbuh, 17. Jahrh, von Can. Brecht gelhrieben.) 

%) Troß, 1, 6.2 
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genannt mit einem dritten Bruder Bernard von Eidenfcheidt.!) 
Es find aber noch mehr Brüder da geweſen. Denn im Jahre 1319 
trat eine Erbteilung ein zwiſchen den Brüdern Yyugo, Gerhard 
und Engelbert von Eidenjceidt, die ſich nach ihrem Beſitz- 
tum und Erbe von der Horft nannten.) Wir fommen darauf noch 
zu fprechen. Um 1368 muß Hugo, der Sohn Heinrichs von Eiden- 
ſcheidt, geftorben fein. Denn in jenem Jahre beteiligte ſich jeine 
Witwe Gertrud Klöppers an der Dotation des Nitolaus-Altares 
im Effener Münfter zum Seelenheile desjelben.?) Um diejelbe Zeit 
wird aud) ein (Ritter) Gotſchalt von Eickenſcheid t genannt, ber 
1292 zufammen mit dem Ritter Johann von Hövel, Rutger von 
Galen u. a. in einer Schenfungsurfumde für bie Abtei Kappen- 
berg erſcheint.) Und endlich lebte im 13. Jahrhundert noch ein 
Nitter Hermann von Eickenſcheidt, der vielleicht eine 
befondere Bedeutung in den damaligen politiihen Wirren gehabt 
haben mag. In dem Streite um die Vogtei über das Stift (1280 bis 
1290) erhob Erzbiichof Siegfried von Köln gegen die Eſſener Ab— 
tiffin Bertha von Arensberg die Anklage, daß fie den Ritter Her- 
mann von Eidenjcheidt habe ermorden lafjen. Er beauftragte den 
Abt von Werden u. a. mit der Unterfuchung.) Leider wiljen wir 
ſonſt gar nichts mehr über diefes tragiiche Vorklommnis und feine 
näheren Umftände. Wahrſcheinlich aber hing die Ermordung des 
genannten Ritters mit dem Kampf um die Ejjener Vogtei zufammen. 
Dann würde alfo Hermann von Eidenjcheidt die Partei des Kölner 
Erzbifchofs gegen den Wunjc der Abtiſſin ergriffen haben. 

Aus der ſehr großen Zahl von männlichen Mitgliedern in der 
Ritterfamilie von Eickenſcheidt erklärt fi nicht nur die von uns 
ſchon beobachtete Tatjache, daß manche als Minifteriale anderer 
Herrn, wie de3 Erzbijchofs von Köln, des Biſchofs von Müniter, 
ber Grafen von Bentheim u. a. erjheinen, ſondern aud) die Ab- 
zweigung neuer Familien, die fi von ihrem nunmehrigen Wohn- 
fige einen anderen Namen zulegten. Wir können dies deutlich bei 
der Adelsfamilie von der Horſt nachweijen, bie einen Zweig derer 
von Eidenjheidt darſtellt. Wir erwähnten bereits die Urkunde 
von 1319, in welcher drei Brüder Engelbert, Gerhard und Hugo 
von der Horit genannt werben. Die Siegel ber beiden leßteren 
find noch erhalten. Sie haben bie Umſchrift SigillumGeri- 
nardideEkenschede und SigillumdeHorstde 
Ekenschede. Da die Siegel etwas dauerndes find und die 
Tradition barzuftellen pflegen, jo ergibt fi, dab die Familie von 
der Horſt urfprünglich von Eidenjcheibt ausgegangen ift und ſich 

») Qacomblet, Urtb. IT, 1040. 
9) Kindlinger, „Gedichte der Beuticen Hörigkeit“, ©. 366 ff. 
3) „Uchunden des Eſſener ——— . 2. 
N Bilmans, Weſtf. Urtb., III, ©. 1461. 
) Troß, Westphalia, III, ©. 18 3 
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nad Eidenjceibt benannte. Hierzu fommt dann noch die Be- 
obachtung des gleichen Vornamens Hugo, wie er jchon kurz vorher 
in der Ritterfamilie Eidenfcheibt bezeugt war umb ferner das in 
derjelben Urkunde erwähnte Marjchallamt des Stiftes Eſſen, welches 
dem Engelbert von der Horft vererbt wird, während Gerhard von 
der Horft-Eidenjheidt unter anderem das Haus zu Steele over der 
Bede erhielt, Hugo das Haus uppen Berge (Schellenberg)!) Ob 
Gerhard Beiftliher oder Ritter war, geht aus diefer Urkunde nicht 
hervor. Es gab aber ziwei Gerhard von der Horſt. Der eine er- 
ſcheint in dem Cchiedsiprud des Eſſener Stiftskapitels vom 
Jahre 1310 zwiſchen der Abtiſſin und dem Kanonikus Gerhard von 
der Horſt, welcher Schultheiß des Oberhofes Eickenſcheidt 
war. Er vertrat gegenüber der Abtiſſin die Meinung, daß das 
Schultheißenamt von Eickenſcheidt in feiner Familie auf Erbrecht 
beruhe. Dies ift für uns nicht nur eine Beſtätigung dafür, daß 
Gerhard ans der Familie Eidenjheidt ftammte, fondern auch ein 
Fingerzeig für die tatjähliche Kontinuität der Schultheißenwürde 
in dieſem Geſchlecht. Die Abtifjin Beatrix von Holte aber war ihm 
feindlic gefonnen, tie Bertha von Arnsberg dem Ritter Hermann 
von Eickenſcheidt. Cie hatte ihm das Schultheigenamt entziehen 
wollen. Der Schiedsſpruch jegte ihn dann zwar wieder in dasjelbe 
ein, aber mit der Erblichfeit tar es jeitdem vorbei?) Diejer Gerhard 
war der Sohn eines Heinrich und der Bruder eines Heinrich, 
dazu der Oheim des Stiftsmarjchalls Heinrih. Das alles weilt 
ebenfalls daraufhin, daß er von der Ritterfamilie Eickenſcheidt aus- 
ging, in der die zahlreichen Heinriche damals vorfamen und aud), 
wie wir eben jahen, ein Heinrich das Marſchallamt des Stiftes 
Eſſen befleidete. Ein anderer Gerhard von ber Horſt wird im 
Memorienbud) der Efjener Stiftsheren miles, d h. Ritter genannt, 
jein Todestag wurde am 19. Juni fommemoriert. Aus berjelben 
Familie erjheint 1370 ein Heinrich von der Horft als Erbmar- 
ſchall der Abtei Ejjen und Richter der Stiftminifterialen. Bes 
merfenswert für die Zufanmengehörigfeit der Häufer von der 
Hort und Eidenfcheibt ift auch eine Eintragung in bem Urbar der 
Eſſener Kanonichen von ca. 1400,?) worin der oben bereits er- 
mwähnte Marjchall Engelbert von der Horft mit einem Zins von 
6 Silling de curte Eyckenscheyde eingetragen fteht. 
Die Familie nannte fih nad) ihrem feiten Hauje Horft a. d. Ruhr, 
welchem die heutige gleichnamige, dort oberhalb Steele gelegene 
Ortſchaft ihre Bezeichnung verdantt. Die Burg ift noch in ihren 
Ruinen zu fehen. Sie liegt auf einem Bergesvorjprung unmittelbar 
über der Ruhr mit prächtiger Ausficht auf Altendorf, Dahlhauſen, 

) Kindlinger, zGeſchichte ber deutſchen Hörigleit“, S 306 ff. 
2) Staatsarchiv Düffeldorf, alte Nr. 148, abgebrudt unten im Anhang- 
3) Ebb., Kopienbuch 112,'©. 83. 
9 Sat "Urtunden und Srten des Münfterardjivs, ©. 256, Nr. 516, 
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Linden, Hattingen u. a. Erhalten iſt der Kapellenbau und die Umfaj- 
fungsmauer des Burghofes mit ziwei Türmen. Die inneren Burg- 
häufer find verſchwunden. Nach der Größe des umwehrten Hofes 
müffen fie umfangreich gewejen fein. Per Styl weit in die 
Wende bes 13, und 14. Jahrhunderts. Die Olonomiegebäude 
vor der Burg find noch teilmeife erhalten. Sie bewohnt der 
Pächter des abgeſchichteten Burggutes, das ben von Wend’hen 
Erben zugefallen it. or der Burg fteht noch eine uralte Ge— 
richtseiche (vgl. oben Abſchn. 14 Nr. 33)4) Grade gegenüber, jen- 
feit3 der Ruhr, liegt Altendorf mit ber großen Burgruine gleichen 
Namens, die don einem anderen Zeige derſelben Nitterfamilie 
bejeffen und bewohnt wurde. Aus diefem Grunde ift auch der 
oben ©. 25 erwähnte Streit über das Marfenrichteramt in der 
Altendorfer Mark zwiſchen der Eſſener Abtifin, der fpäteren 
Inhaberin des Hofihultheigenamtes von Eickenſcheidt, und den 
Vefigern des Hauſes Altendorf, als den Nachkommen und Erben 
der ehemaligen Nitter und Schultheihen von Eidenjcheidt, zu 
verftehen. 

Dafür, daß auch die Nitter don Altendorf aus dem alten 
Nittergefchlecht von Eidenfcheidt hervorgegangen find, haben wir 
noch 3 Anhaltspunkte in einer Urkunde von 1308 über die Ver— 
leihung ber Lindenhove zu Heifingen, die in den Oberhof Eiden- 

ſcheidt gehörte?) Als Siegelzeugen werden darunter außer dem 
Stiftsvogt Engelbert von der Mark die beiden Nitter Wenemar 
und Adolf von Altendorf genannt. Ahr Siegelmwappen ift dasjelbe 
wie das von Eidenfcheidt, nämlich drei Pferbeframen. Wenemar 
ift ein, wie wir oben fahen, in der Ritterfamilie von Eickenſcheidt 
gebräudhliher Vorname. Dazu fommt, daß Adolf als Marſchall 
bes Stiftes Eſſen erſcheint. 

Auer dieſen Urkunden haben wir bis 1500 nur ganz fpärliche 
Nachrichten über die Familie Eidenjcheidt im allgemeinen wie über 
die Inhaber des Oberhofes. Um 1350 erſcheint ein Tilmann von 
Eickenſcheidt mehrfach als Ratmann (Stadtrat) von Eſſen.) Im 
Urbar der Ejjener Kanonichen von 1426) ift eine Abgabe von 
12 Denaren aus dem Haufe des + Rutger von Eidenjcheidt ver- 
zeichnet. In dem wertvollen Buche der Marienbruderjchaft des 
Delanates Wattenfcheibts) findet fich auf der Nüdjeite von Blatt 66 

%) 1367 wird Henfe d. Kloſterberge, Richter, Junfer geinriche 
v. d. Horft genammt ($indl. 116, 8). Derfelbe Heinrich v. b. Horit er- 
— 1589 afe Burggcaf yon bet Soc (it 28, &M- Die Burg tam 
jpäter an die Seren d. d. Rede, 1483 an die Herm von Schüren und im 
18. Jahrh. an die von Wendt. 

>) Kinblinger, „Gelhichte der beutihen Hörigfeit“, ©. 231. 
3) Urhunden des Münfterarhivs, Nr. 13 (Veitr. 28, ©. 16); ferner 

Safe, Staatsarchiv, Stift Eifen, Urkunden VI, Nr. 170. 
*) Ürhunben des Münfterarchivs, Nr. 521 f., 4. 
*) Bol. Urhunden und Alten des Münfterarchivs, Nr. 488. 
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eine Memorie de „Anthonius scultetus von Ekenschede, 
Gerburgis eius uxor et parentum eius. ®ielleicht war biefer 
Antonius ber Vater des 1384 und 1393 genannten Thonys von 
Eichenſcheidt, der als Schulte zu Eickenſcheidt bezeichnet mird.!) 
Nah einem Fragment im Eſſener Münfterarhiv reftierte 1410 der 
alt eSchulte von Eickenſcheidt andas Efjener Stiftsfapitel2 Chilling. 
Bon 1472 befigen wir ſchuͤehlich eine Urkunde, wonad) bie „jämtlihen 
Hofesleute“ des Hofes Eidenfcheidt mit Einwilligung der Eifener 
Abtiſſin Sophia von Gleichen und bes Etiftsfapitel3 eine Rente 
von 3 Goldgulden aus ber Vogtbede verkauften. Wir fönnen 
diefer Urfunde nichts anderes entnehmen, als daß damals mehrere 
gleichberechtigte Erben auf dem Oberhofe anfällig waren?) Vom 
Anfang des 16. Jahrhunderts an werben die Urkunden über Eiden- 
ſcheidt wieder häufiger. Es läßt ſich jegt die Reihe der Hofinhaber 
fat lückenlos bis in unfere Gegenwart nachweifen. Wir fönnen 
ſogar eine ununterbrochene Erbfolge derjelben ziemlich deutlich er- 
tennen. Dabei beobachten wir, wie ſchon um und vor 1300, finder- 
reihe Familien, mehrfache Heiraten ber Hofinhaber nad) dem 
Tode des Ehegatten, Stiefgeſchwiſter und ſchwierige Erbteilungen. 
Am aller merfwürdigiten erjcheint die Tatjache, dab 1693 der alte 
und angejehene Schulte Wirih von Eidenjcheibt mit feinen drei 
Söhnen zu Gunften feiner Tochter Katharina auf ben Hof ver- 
zichtet und diefe Tochter dann den wohlhabenden Eberhard Koeft 
heiratet, von bem fie einen Sohn Franz Dtto erzielt, welcher der 
Stammvater ber heutigen Familien Eidenfcheidt und Nienhaufen 
geworben ift. Doc laſſen wir kurz unfere Urkunden jprechen. 
on 1502 bi3 1513 wird Schulte Wilhelm (Hytbrant-Heyde- 
brand) von Eidenfcheidt als Inhaber des Oberhofes und 
Kirhmeifter von Steele genannt.) 1516 erſcheim ala Inhaber 
Schulte Johann Eidenjheidt. Diefer muß im Sommer 1521 
geitorben fein. Denn auf Michaelis 1521 wird fein Sohn und Erbe 
Eberhard (Everdt) zuſammen mit feiner Gattin Grete, Heinrich 
Haidmans Tochter, von Abtiffin Margarete von VBeichlingen mit 
dem Oberhof behandigt.*) Er wandte fic noch 1548 als Schulte von 
Eidenfheidt mit einer Eingabe an die damalige Abtiffin von Eſſen, 
die er um Erhaltung der Hofesgerechtigfeit batd). Nicht lange 
nachher jcheint er geftorben zu fein und zahlreiche Kinder Hinter- 
laſſen zu haben. Im Jahre 1555 wird ein Erbſtreit zwiſchen Elfe 
Wiſthoff, Witwe Tilmans von Eickenſcheidt, einer 

2) gl. ebb., Nr. 56 und 57. foroie Urt. Anhang. 
3) Staatsarchiv Dühfelborf, Etift Effen, IL, Rr. 4. 
3) „Eiiener Gefch.-Beitr. 28, ©. 131; ® edel, Geſch. d. Stabt Steele, 

©. 7; Eifener Stablarchiv, Kopierbuc, II, Fol. 188,'277, 282. 
*) Urhunde im Anhang. 

in) Polelerf, Stantsarijio, Stift Eſen, XXIL, 6f.1, Urt, vom 4. Rob. 
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ſeits und deſſen Bruder Johann zu Eickenſcheidt ſamt ſeinen Brüdern 
und Schweſtern andrerſeits vor der Eſſener Abtiſſin Katharina von 
Teklenburg dahin geſchlichtet, daß Johann von Eiden- 
ſcheidet mit feinen Brüdern und Schweitern dort bleiben und 
den Hof bejigen jolle, jeiner Schwägerin Elje Wilthoff hingegen 
zur Leibzucht 300 gute Taler auszuzahlen habe. Sie durfte dann 
alle ihre eingebracdhte Habe an Kleidung und Gerätichaften wieder 
mit fich zurüdnehmen zu ihrem Vater, dem Schulten Johann zu 
Wiſthoven. Als Zeugenerjcheinen in diefem Bertrage u. a. Schulte 
Heinrih zu Jfing und Schulte Arndt auf dem Helwege 
„gedachten Johanns zu Eidenjheidt gebruder und ſchwager“, d. 
h. doch wohl, daß ber erftere Bruder, der zweite aber Schtvager 
war oder eine Schweiter Johanns von Eidenjheidt zur Ehe hatte!) 
Aus diefer Urkunde jehen wir alfo, daß nad) dem Tode Eberhard 
von Eickenſcheidt deſſen (ältejter) Sohn Tilmann mit jeiner Gattin 
Elſe Wifthoff an den Hof behändigt worben war, daß er aber, ohne 
Leibeserben zu Hinterlaffen, jchon bald, um 1555, ftarb. Darauf 
erhielt fein Bruder Johann ben Hof, während ein anderer Bruder 
Heinrich den Hof zu Jfing inne hatte. Diejer Heinrich 
Schulte zu fing ift derſelbe, welcher 30 Jahre jpäter bei einem 
Plünderungszug ber fpanifchen Soldatesfa im Kirchjpiel Steele mit 
feinem älteften Sohn ermordet wurde, nachdem man den Hof aus— 
geraubt und in Brand geftedt Hatte?) Yon den übrigen Geſchwiſtern 
wird 1560 Gertrude, Tochter der } Eheleute Evert (Eberhard) 
Schulte Eidenjcheidt und Grete, in einer Urkunde der Abtifiin 
Maria Gräfin zu Spiegelberg vom Hofrecht entbunden, während 
an ihre Stelle Gertrud zur Mühlen, Johanns zur Mühlen von 
Steele Tochter, in das Hofrecht tritt.?) Wir werben dabei lebhaft 
an die oben erwähnte Freilafjungd- bezw. Taufchurkunde des Grafen 
Otto von Bentheim von 1256 erinnert, worin eine Tochter von 
Eickenſcheidt gegen eine Tochter Heinrichs von Eſſen als Minifte- 
tialin des Stiftes Eſſen eingetaufcht wird. 

Johann von Eidenfheidt hatte in erſter Ehe eine Katharina, 
vielleicht Tochter des Schulten auf bem Hellwege (Stalleitmanns- 
hove, j. Abfchnitt 14, Nr. 78). Sie ftarb aber ſchon vor 1561. Denn 
am Dienstag nad) Pfingiten (27. Mai 1561) bezahlte Johann den 
fogenannten Sterbjall oder die Erbteilung feiner jeligen Hausfrau 
mit 75 Taler‘) und lief | hon am 25. Jufi 1561 feine zweite Gattin 
Elje Beltmann von Eiberg an den Hof mitbehändigen.") 
1573 wird Johann Schulte zu Eidenfchede mit Heinrich Schulte 

*) Düffeld., Stift Eifen, Alten NNTL, 6b, Meitere Zeugen auf 
„Johanns und der Kinder zu Eidenfcheibt” Seite: Ehriftoi von Eberftein, 
Kanonitus zu Elfen, Jürgien Wisman und Henrich Smibt, Bürger zu Eifen. 

2) Dal. m. Mitteilung in Heft 30 der Gejch.-Beiträge. 
) Düffeldorfer Staatsarchiv, Stift Efien, XXI, 6b. 

Urlunde im Anhang. 
’) Duſſeld. Staatsarchiv, Stift Eſſen, XXII, 6b. 
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Sing (feinem Bruder) als Kirchmeiſter von Steele gennant.!) Im 
Hofbud) von Eidenfheidt (Stadtardiv Eſſen) findet ſich no vom 
Jahre 1595 die Handſchrift des Johann Eidenicheibt,?) um jene Zeit 
wird aud) ein Heinrich von Eidenjheidt erwähnt. Um oder vor 
1600 ift dann Schulte Johann geftorben.?) Ihm folgte Evert (Eber- 
Hard) als Schulte von Eicenſcheidt, wohl nad; dem Großvater ge- 
nannt. Er heiratete um 1603 in zweiter Ehe eine Katharina, nad)- 
dem er von feiner erften Gattin Gerta mehrere. Kinder erzielt 
Hatte, welche die Hoferben waren. Er ftarb aber ſchon um 1610. 
Schulte Johann hatte noch einen anderen Sohn hinterlafjen, der 
zu Gunften feiner Neffen auf bie Erbfolge verzichtete. Er wurde 
aber 1617 vor dem Hobsgericht unter dem Vorſitz des Hobsſchult⸗ 

* heißen Quant zum Hobsgeſchworenen aufgenommen.) Cs 
lebte noch ein anderer Bruber Everts namens Heinrich; er wird 1612 
Schulte zu Kemna genannt.) Die Erbfolge wurde dadurch verwidelt, 
daß Schulte Evert aus ber zweiten Ehe mit Katharina ebenfalls 
mehrere Kinder (4) gewonnen hatte‘,) und daß nad) feinem Tobe 
die Witwe ihrerfeitö wiederum heiratete”), und zwar im Jahre 1612 

den Schulten Georg von dem benachbarten Hofe Waterfohr. Da- 
mals wurde bie oben in Abſchnitt 10 erwähnte Inventariſation des 
Hofes aufgenommen wegen ber nächjftberechtigten Erben, ber Kinder 
des Schulten Evert aus erfter Ehe. Dieſe hießen Johann und Ka- 
tharina. Johann wieder nad) feinem Großvater genannt.) Im 
Jahre 1621 fam ein Vergleich zwiſchen ihm und feiner Stiefmutter 
wegen deren und ihres Gatten Leibzucht zu ftande, im Falle Johann 
mit dem Hof behandigt würde.“) Die „meyerſche“, d. h. die Stief- 

%) Urkunden des Münfterardjivs, Beiträge 28, Nr. 402. 
®) Uchundenfragment im Einband bes Hofbuces. 
3) Düffeldorf, Stift Elfen, XXI, 6b, Urtunde vom 26. Juni 1601. 

7,Nai24. Sein Jodann Schulte zu Eidenjgeidt, 
Herman Kolman und Corde zur Siade zu Hobägeihworenen vor dem hove 
Eidenfgeit in anweienheit aller anderer hobsgelvoren vor mir Gerberien 
Quanten als Hobfdulten (1) uf und angenommen mit anlobung, bem 
hove, Stift Efen und einer oberften Hobsfdultifjinen treu und Holt zu fein, 
des hobs beiten jeder Zeit vorzu venden und alles, was dem hove zumiber 
fein mechte, nad) ihrem beften hielfen zu fehren unb (zu) wenden. Haben 
dies alfo mit hanbtaftung zu vollen ziehen angelobt und ſich nad) hobsrehien 
verpflichtet. 

Nota: haben dem Hove ihr rechts und gerechtigfeit alfovort ausgerichtet. 
(Brototoll im Hofbuc Eidenfcheibt, Effener Stadtarchiv.) 

*) Düffeldorfer Staatsarchiv, Stift Eſſen, XXIL, 6b. In einer Drig.- 
Urkunde des Samilienarhivs Eidenjdeibt vom 27. Dezember 1611 wird 
er Hegneich von Epfenihe genannt. Seine Gattin Hief; ebenfalls Katharina. 

*) Ebb., Urkunde von 1620. 
’) Ebb., Alten XXI, Nr. 10, €. 84, und XXI, 6b. 

*) Orig.-Bapierurfunde im Familienarchiv Eicenſcheidt vom 27. Dez. 

) Düffeldorf, Stift Ejfen, XXII, 6b, Urlunden vom 2. und 30. Juni 
621. 
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mutter, erhielt auf Lebenszeit zur Leibzucht: rund 9% Morgen 
Land, den „benden“ im Grafweg von 10 Morgen und den Benden 
vom Steinmannslamp in der Größe von 5 Morgen, ferner jährlich 
3 Fuder Holz, 2 Schweine zu mäften und 1, Scheffel Leinſamen. 
Dem alten Schulten, ihrem Manne, wurden 220 Taler Ejjendiih 
herausgegeben. Am 29. Oftober 1622 erhielt Johann Schulte 
Eidenjheidt und feine Gattin Anna die Vehandigung mit dem 
Dberhof.!) Johann aber ftarb ſchon 1633 im November und Hinter- 
ließ 2 unmündige Kinder. Seine Witwe Anna machte ſchon am 
25. April 1634 eine Eingabe an bie Abtiffin von Eſſen, daß fie fich 
wieder verehelichen wolle ohne Nachteil für ihre Kinder. Sie Habe 
Dietrich Barteling zum Gatten auserfehen.?) Zwar erhoben Hein- 
rich Eickenſcheidt, ber Oheim des verjtorbenen Schulten Johann, und 
feine Schwäger Detmar Badhaus und Evert Brinkmann dagegen Ein- 
ipruch, aber die Ehe kam zuftanbe. 1634 wurde auch noch ber alte 
Schulte Jorge von der Waterfohr zu Eidenfcheibt bei der Abtifjin 
vorftellig, daß er und feine Gattin bei der bevoritehenden Wiederver- 
heiratung ber jungen „meyerſchen“ (Anna) in ihrem Leibzuchtrecht 
geihügt würden?) Es waren damals aljo gleichzeitig im Hofe 
Eidenfcheidt ein Stiefgroßvater: der alte Schulte Jörge von ber 
Waterfohr,) und ein Stiefvater: der Schulte Dietrich Barteling, 
ber leßtere an Anna, Witwe des Schulten Johann (f 1633) von 
Eidenjcheibt, verheiratet. Der erftere an Katharina N., Stiefmutter 
bes genannten.t Johann und Witwe des + Schulten Everd von 
Eidenjcheidt, der aus erfter Ehe mit Gerta N. den Johann erzielt 
hatte. Aus beiden GStiefehen waren auch Stieflinder und Stief- 
entel vorhanden! 

Dietrich Barteling ftammte aus bem gleichnamigen Barteling- 
gut in Kran, einem Lehnshofe der Abtei Ejjen (vgl. Mepyer, 
Stoppenberg, 1897, &.77). Im 16. Zahrhundert war die 
Familie Waterfohr zeitweife im Lehnsbefit des Hofes gewejen 
(Ebd. ©. 69). 

Unter Dietrich Barteling ereignete fi im April 1637 ein 
großes Unglüd auf Eidenjcheidt. Der ganze Hof wurde ein Raub 
der Flammen. Dietrich erlangte jegt gegen das Verſprechen des 
Wiederaufbaues von der Abtiſſin Maria Clara die VBehandigung 
mit dem Gute auf Lebenszeit, jedoch unbeſchadet der Kinder feiner 
Frau aus erjter Che mit Johann von Eickenſcheidt.“) Dietrich er- 
hielt zum 2 Wiederaufbau ee neuen Behaufung, Scheuern und 

XXI, 
3 Bilden, "ei lien XXI, 6b. 

J Aier das Gut BWaterfor zu Frillendorf vgl. Meyer, „Geſchichte 
von Stopvenberg“, S. 69. Velehnungsurlunden des Waterfor-Gutes in 
Frillenborf von 1524—1806 in Düfleldorfer Staatsarchiv, Stift Ejien, Alten 
XIX, Nr. 

"s) Däffeldorfer Staatsarchiv, Stift Eſſen, XXI, 11, Fol. 60 und 4. 
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Gehöfte“, Holz aus der Borbeder und Viehofer Mark zugewieſen 
durch den Eſſendiſchen Stiftsrichter Coci. Dietrich ſcheint vor 1656 
geitorben zu fein. Denn am 14. Auguſt 1656 wurde nach Ber- 
zichtleiftung der alten „meyerſchen“ Anna zu Eickenſcheidt deren 
Sohn (aus erfter Che) Wirich und feine Gattin Margarete 
Heifing mit dem Oberhof behandigt durch die Abtiffin Anna 
Salome von Ejjen.t) Wirich erſcheint ſchon 1659 unter den Hobs- 
geſchworenen von Eidenjcheibt.?) Er war fait ftets bei den Sitzungen 
des Hofgedings anweſend, und zwar wird fein Name an zweiter 
ober dritter Stelle unter den zmölf Hobsgejchworenen genannt, 
feit 1692 immer an erfter Stelle. Er hat die Leitung des Hofes 
a 3 feinem im Sommer ober Herbft 1702 erfolgten Tobe inne- 
gehabt. 

Auf den Hoftagen hat er häufig die Gerechtfame des Oberhofes 
mit Nachdrud und Erfolg vertreten. Auf feinen Antrag hin wurde 
1659 ber Hobsfrone Brintmann mit ber Inftandhaltung ber Zehnt⸗ 
icheune de3 Oberhofes beauftragt. Er ließ auch an die Dienſte 
mahnen, bie mit Pflug und Hand nad) altem Herkommen von den 
Unterhöfen geleiftet werden mußten. Aus feinem Munde wiljen 
mir, daß Eidenſcheidt ein fürftliches Küchengut genannt wurde?) 
Um 1670 bis 1679 hatte Eidenjcheidt jehr viel unter Einquatier- 
ungen und Kriegslaſten zu leiden. Der große Kurfürft von Bran- 
denburg fam den Holländern in ihrem Verteidigungskrieg gegen 
die Raubzüge Ludwigs XIV. zu Hilfe und beſetzte dabei zeitweife 
das Ejjener Land. Im Jahre 1679 mußte die Abtiffin Anna Sa- 
lome bem Schulten Wirich wegen der ſchlechten Zeiten einen Teil 
ber rüdjtändigen Pachtgelder und Zinfen erlafjen.t) Im Jahre 1692 
ſtarb feine Gattin Margarete. Aus dieſer Ehe waren drei Söhne, 
Johann, Heinrich und Dietrich, fowie eine erfigeborene Tochter 
Katharina entiproffen. Man follte nun erwarten, daß einer ber 
Söhne das Gut geerbt hätte. Aber merkwürdigerweiſe fam am 
3. Dezember 1693 ein Vertrag zuftande, wonach der Vater Wirich 
Schulte Eiclenſcheidt und jeine drei Söhne auf alle ihre Erbrechte 
an ben Oberhof zu Gunften ber Tochter RKatharina@iden- 
jcheibdt verzichteten, die fih mit Eberhard Koeft verlobt 
hatte, und mit dem Oberhof behändigt werden jollte. Der Vater 
Wirich behielt fi) nur die Leibzucht vor.) Hier müfjen wir alfo 
eine auffallende Durchbrechung und Nichtbeachtung der männlichen 
Erbfolge fehen. Sie ift nur dadurch zu erklären, daß Eberhard 
Koeſt dem durch die vorhergehenden ſchlechten Jahrzehnte ausge» 

) Ebd, XXH, 6b. 
2) Ebd., XXII, 68. 
3) Diefe Angaben finden ſich alle im Düffelborfer Stantarhiv, Stift 

&iien,, — 68. 
*) Samilienarchio Eidenfheibt. 
s) Düffeldorf, Stift Eifen, XXIT, 6a. 
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faugten und verarmten Oberhof ein großes Vermögen zubrachte, 
fo daß er von jetzt am als reiches Gut erſcheint. Eberhard Koeſt 
ftarb fchon vor 1704. Damals bezahlte jeine Witwe die Erbteilung 
an das Stift Ejjen mit 200 Neichstaler. Der Wert bes Sterballs 
hatte ſich aljo verdoppelt gegen bie früheren Zeiten!) Aus der 
Ehe waren zwei Söhne entjprofien, Franz Otto, ber ältere, 
und Johann Friedrich, der jüngere, dazu eine Tochter 
Bernardine Oswalbine. Die legtere verheiratete ſich 
icon um 1713 mit dem Herrn Johann Philipp Rofe, Kanzler der 
Füurſt · Abtiſſin Bernhardine Sophie von Eſſen. Johann Friedrich 
trat in den geiſtlichen Stand. Er empfing am 28. Februar 1733 im 
Kölner Dom die Prieſterweihe und ſtarb 1754 als Vilar der hl. 
Kreuz-Vifarie zu Steele, nachdem er jeinen Neffen Johann Heinrich 
Philipp Eidenjheidt, Sohn feines Bruders Franz Otto, zum Erben 
eingejegt Hatte?) Merkwürdig ift, dab alle drei Kinder gleich bei 
ihrer erften Erwähnung in ben Urkunden und dann ſtets Eiden- 
jheidt genannt werden. Franz Otto, der Erftgeborene, 
erhielt den Hof und wurde der Stammvater der heute noch bl 
henden Familien Eidenjheidt und Nienhaufen. Am 13. April 1710 
ſchon lie die „meierſche“ Katharina ihren Erftgeborenen von der 
Abtiffin VBernardine Sophie an den Hof Eickenſcheidt behändigen.) 

Am 25. Mai 1716 wurde Franz Otto Schulte zu Eidenjcheidt 
zum Hobsgejchtvorenen ernannt und erfcheint feit 1716 immer an 
erſter Stelle unter ben 12-Gejchtvorenen.‘) Am 13. Oktober 1717 
verzichtete die „meierjche“ Katharina auf ihre Hand an dem Hofe 
zu Gunften der fünftigen Fran ihres Sohnes AnnaQucieye- 
lizitas Nienhaufen) Die Verehelihung des Schulten 
Franz Otto fand vor dem 22. April 1718 ftatt; denn damals wurde 
Anna Lucie Nienhaufen ſchon „die junge Frau zu Eidenjcheidt“ 
genannt.s) Aber ſchon im Jahre 1720 ftarb Franz Otto’) mit Hin- 

terlafjung eines Sohnes Johann Heinrih Philipr 
Eidenjheidtund einer Tochter Bernardine Franzista.t) Von 
ber letzteren erfahren wir nichts mehr. Sie ſcheint balb nad) 1724 
geltorben zu jein. Johann Heinrich Eidenfcheidt genoß eine jorg- 
fältige Erziehung. Am 18. November 1737 wurde er ala Student 

?) Am 13. April 1710 gewinnt Katharina für fih und ihren Sohn die 
Vehandigung an den Oberhof und muh dafür 350 Reichstaler erlegen, „obwohl 
der Hof anjepo in weit beferem ftand und mit beftiafien reichlicher verfehen 
als zur Zeit ihres vatters felig". (Düfjeldorf, Stift Ejien, Akten XXL, Rr. 17, 
p- 319. 

*) amilienarchiv Nienhauſen und Eidenſcheidt. 
3) Original Pergament im Familienarchiv. 
*) Düfleldorjer Staatsarchiv, Stift Eſſen, XXIL, 6a. 
») Ebd., XXI, Fr. 17, ©. 387. 
*) Familienarchiv, Inventaraufnahme von 1718. 
») Düffeldorf, Stift Eifen, XXI, 6a. 
*) Familienarhiv Eidenjheidt, Urt. vom 27. Nov. 1724 und vom 

27. April 1771. 
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in ber philofophiihen Fakultät ber Univerfität Köln immatrifu- 
liert.) Seit 1744 erfcheint er auf Nienhaufen. Seine Mutter Anna 
Luzie Nienhaufen auf Eickenſcheidt hatte fich inztoifhen im Jahre 
1725 (oder Ende 1724) mit Gottfried Roelen in zweiter Ehe be- 
ftattet, aus der noch mehrere Kinder herborgingen: Franz Roelen, 
der in ben Jefuitenorden eintrat, Peter Theobor Roelen, ſeit 
1760 Pfarrer von ©. Gertrud zu Eſſen, jeit 1763 Pfarrer von 
Rellinghaufen?), und Jakob Roelen. Außerdem zwei Töchter Maria 
Anna und Erneftine Roelen. Als im Jahre 1744 der Schulte Nien- 
haufen ftarb, fegte er zum erften Erben Johann Heinrid 
Eidenfheidtein’) Auch Anna Luzie Nienhaufen ift ſeit 1745 
nad) dem Xobe ihres zweiten Gemahles, Gottfried Roelen, wieder 
in Nienhaufen, wo fie bis zu ihrem am 20. Auguft 1770 erfolgten 
Tode blieb,t) während die Verwaltung von Eickenſcheidt eine Zeit- 
lang von dem Pater Franz Roelen geführt worden zu fein fcheint. 
Am 26. April 1751 ehelichte Johann Heinrich Eickenſcheidt, modo 
Nienhaufen“, die Jungfrau EleonoreMargareteSchlun, 
beren Vater Vürgermeifter (zu Dinslaken) war.‘) Bon jet an 
wird Johann Heinrich Eidenfcheidt oft Johann Heinrich Nien- 
Haufen genannt. Bei den Taufeintragungen feiner zahlreichen 
Kinder im Pfarrbuch von Gelſenkirchen Heißt er faſt ſtels Johann 
Heinrich Eidenſcheidt modo Neuhaufen und feine Gattin Eleonore 
Schlun modo Neuhaufen. Noch in ber Taufurkunde feines jüngften 
Kindes Maria Wild. Jofefa vom 2. Mai 1770 fteht als Vater Herr 
Johann Heinrich Philipp Neuenhaufen geborener Eidenjcheidt. 
Am 21. Februar 1753 erhielt fein ältefter Sohn Johannyrie- 
drich Franz die Taufe, der am 27. April 1771 die Behandigung 
mit dem Oberhof Eidenjheidt gervann. Am 24. Juni 1756 wurde 
fein dritter Sohn namens Johann Aloyſius Theodor 
getauft (ein zweiter war kurz nad) ber Taufe geftorben), der am 
28. Mai 1787 die Mitbehandigung an dem Oberhof Eidenjcheibt 
erhielt. Diefe beiden blieben ehelos. Aloys Theodor erjcheint 1813 
als Bürgermeifter (Maire) zu Stoppenberg und 1814 als Bürger 
meifter von Altenefjen.d) Er ftarb 1815. Der vierte Sohn wurde 
am 5. Dezember 1760 geboren und getauft unter dem Namen 
Philipp Jakob Franz. Der Rufname war Jakob. Er ift 

!) Ebd., Drig.-Perg.-Matrifel. 
2) Fr. Arens, „Die beiden Kapitel von Eſſen“, ©. 64. 
?) Familienarchiv Nienhaufen, Urt. vom 17. März 1744: „legatarius 

Sehamn Heinrich Eidenſcheidt“ bei der Verteilung der Hinteriaſſenſchaft 
enamnt. 

5 ix 20. Augusti 1770. Die hochebele jrau wittibe Roilen gen. 
Neunhaujen f; 23 a nona usque ad 12 mam continenter missarum 
solernnia ante summum altare, und ift, fo fange ber todte corper über Erden 
getanden, täglich) von 11 bi 12 mitt. pjalmen vorbethet worden. 

Idem pro matre, quae 2. octobr. 1738 obiit, sorvatum ost. (Rfarrardı. 
Gerfeniten. 

Yilener, „Geſchichte von Stoppenberg“, ©. 271 und 276, 291. 

. 7 



— = 

* wieberum ber Stammvater der beiberfeitigen heutigen Familien 
Eidenfcheidt und Nienhaufen getvorden. Seine Taufpaten waren 
Johann Philipp Hamann, Jakob Erwitte und Maria Johanna 
Roelen. Sein ältefter Bruber Johann Friedrich Eidenfcheidt 
hatte nach Aufhebung des Stiftes Eijen das Eigentumsreht 
am Gute Eidenjcheibt erworben. Er beitimmte durch Urfunde 
vom 18. Januar 1806 den älteften Sohn des genannten Philipp 
Jakob zum fünftigen Beſitzer desfelben.t) Diefer ältefte Sohn hieß 
Friedrich (Theodor), der Großvater des heutigen gleihnamigen 
Inhabers von Eickenſcheidt. Die übrigen Kinder des Johann Hein- 
rich Eideniheidt findet man im Stammbaum Eidenfcheidt ver- 
zeichnet. Der genannte vierte Sohn Philipp Jakob wurde 1786 
mit bem Gute Nienhaufen behandigt. Er heiratete vor 1795 Mar 
ria Agnes von Hüllen, die am 15. Dezember 1765 ge- 
boren wär. Diejer Ehe entiproffen außer dem genannten Friedrich 
noch mehrere Kinder, die man ebenfalls im Stammbaum ange- 
geben findet. Er war Gemeindevorfteher von Rotthaufen und er- 
warb ein dort gelegenes, dem Hof Nienhaufen benachbartes Gut. 
Im Jahre 1819 wurde eine Klage der Gelfenkicchener Qutheraner 
gegen ihn wegen de3 Bejies in Notthaufen abgeiwiejen.?) Er 
wohnte meift auf Nienhaujen, während fein älterer Bruder den 
Hof Eidenfcheidt bewirtichaftete. Jakob muß nad der Familien- 
tradition eine ftattliche Erjcheinung von eiferner Gefundheit und 
echtem deutſchen Charakter gewejen fein. Er beherrſchte da- 
bei die feinen Umgangsformen der bamaligen Zeit. Spiel und 
Jagd waren neben der Hofverwaltung jeine vielleicht zu jehr ge- 
liebten Beſchäftigungen. Es wird erzählt, daß er ein großer Nimrod 
geweſen fei. Von 60 Braden umgeben, ritt er in Buſch und Mark, 
auf die weiten Felder feiner Beſizung. Der ang des Irummen 
WaldHorns, meifterhaft von ihm beherrſcht, [poll über den Hag. 
Beim Spiel wurde nicht felten ein Morgen des Landes auf die 
Karte gejegt, wie man ſich erzählt. Auch die Nequifitionen der 
Frangojenkriege lajteten auf dem Beſitz. Im Jahre 1813 Hatte er 
106 Taler für Vorjpann und Naturalien zu fiefern.?) Und als jein 
ältefter Sohn Friedrich nad der langen Junggeſellenwirtſchaft 
und bem Tobe bes Oheims Johann Friedrich 1826 mit 18 Jahren 
den Beſitz von Eickenſcheidt antrat, waren auch hier mandherlei 
Mißſtände und Vernachläſſigungen in mühevoller Arbeit zu be 
feitigen. 

2) Familienachiv Eickenſcheidt, Orig. 
?) Familienarhio Nienhaufen. 
%) Hirfhmann, ©. 176. 
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Sechszehnter Abſchnitt. 

Die früheren Beſitzer des Oberhofes Nienhauſen bis auf 
Johann Heinrich Eickenſcheidt-Nienhauſen. 

Da die heutige Familie Nienhauſen, wie wir oben ſahen, von 
Johann Heinrich Eickenſcheidt abſtammt, dieſer aber wiederum 
der Sohn einer geborenen Nienhauſen war, ſo iſt für die Herkunft 
ber beiderſeitigen heutigen Familien Eickenſcheidt und Nienhauſen 
auch die Geſchichte der älteren Familie Nienhauſen von Bedeutung. 
Wie bereits erwähnt (3.2), galt Nienhaufen als ein Halber Oberhof 
mit bloß 6 Geſchworenen im Hobägericht, weil die Zahl feiner 
Unterhöfe verhältnismäßig gering war. Gleich Eickenſcheidt wird 
er ſchon in der Ejjener Heberolle des 9. Jahrhunderts (Nians 
hus) genannt. Im Kettenbuch find die verſchiedenen Verpjlich- 
tungen des Hofes an das Ejjener Stift angegeben und die Unter- 
höfe, die, 52 an ber Zahl, dazu beifteuern mußten. Wie bei Eiden- 
ſcheidt waren dieje teils im näheren Umfreis um ben Oberhof, 
teils als Streubejig weiter entfernt gelegen. Aus dem Pfarr» 
fprengel von Schwelm werden 8 abgabenpflichtige Güter genannt, 
aus Bodum 4, aus Geljentichen 18, mehrere in Wattenjcheidt und 
im Ejjener (St. Johann) Pfarrjprengel. Wie groß die Aderwirt- 
ſchaft des Oberhofes Nienhaufen jelbjt war, vermögen wir aus 
einer Mitteilung des Kettenbuches (f. 15b) zu entnehmen, wo es 
heißt, daß die dritte Garbe als Schultgeld abgeliefert werden mußte. 
Dieſe habe ehedem 300 Malter Getreide betragen. Demnach brachte 
der Getreibebau von Nienhaufen 900 Malter ein. Der Grund 
und Boden bes Hofes felbft war umfangreicher als bei Eiden- 
ſcheidt. Während der lektere um 1821 rund 520 Morgen befaß, 
erjtredte ſich das Gut Nienhaufen auf rund 700 Morgen. Hier- 
von famen freilich über 300 Morgen auf Hochwald, der heute 
noch mehr als 130 Morgen umfat. 

Gleichwie in Eidenfcheibt, jo wurde auch in Nienhaufen das 
Schultheißenamt frühzeitig von dem Hofbeſitz getrennt und frei 
von der Übtiffin vergeben. Und wie die Beſiter von Eickenſcheidt 
im 13. Jahrhundert als Minifteriale der Abtei Eſſen erſcheinen, jo 
wird 1288 ein Rutgervon Nienhaufjen als Minifteriale 
der Eſſener Kirche genannt.!) 1410 erfcheint ebenfallß ein Rutger 
von Nienhaufen, zur jelben Zeit als aud) ein Rutger von 
Eidenfcheidt gelebt haben muß?) 1412 wird ein Johann (v.) 

4) Grevel, „Militärorganifation im St. Eſſen“, ©. 12. 
2) Rutger to den Nyonhaus fduldet dem Efiener Stift noch 

2 Matter Gerfte, 2 Malter Roggen, 3 Malter Hafer vom jhmalen Zehnten. 
Ggrngment im Ölener Wünferaräin.) Über Rütger von Gidenfcheibt val. 
oben ©. 90. 
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Nienhaufenals Werkmeifter des Eſſener Münfterbauamtes ge- 
tannt}) 1456 treffen wir einen gleichnamigen Schulten Johann 
von Nienhaufen? Im Jahre 1503 hören wir von einer 
großen Fehde, die zwiſchen dem Schulten von Nienhaufen und 
Ritter Godert (Gotthard) von Asbed ausgefochten wurde über Ge- 
rechtſame am Grumdbejig.?) 

1532 behänbigte die Abtiffin von Eſſen, Gräfin Margarete von 
Beichlingen, ben Schulten Gerhard (Gerdbt)zuNienhaufen 
und feine Verlobte Katharina, Tochter Georgs zur Aue und deſſen 
Gattin Elifabeth (Elsgen), zu zwei Händen an den Hof Nien- 
haufen. Bisher hatte die vertitwete Mutter Gerhards den Hof 
befeffen.‘) Für das Jahr 1542 wird derfelbe Schulte Gerhard mit 
einer Gattin Jutta genannt) Die, erfte Gemahlin muß alfo früh» 
zeitig geftorben fein und zwar nach einer Urfunde von 1559 mit 
Hinterlaffung einer Tochter Elfe, die den Gutsbefiger Hermann 
Diften zu Rotthaufen ehelichte.*) In diefem Tegteren Jahre wurde 
der Bruder Gerhards Engelbert zu Nienhaufen und feine 
Gattin Elfe Huttrop von der Abtiffin Katharina von Teklin- 
burg mit bem Hofe behandigt.‘) Schulte Engelbert zu Nienhaujen 
wird noch 1575 als Yormund der Kinder des t Friedrich Eitermann 
genannt.) Cein ältefter Sohn Johann verzichtete 1584 auf die 
Hobsfolge zu Gunften feiner Geichwilter.”) »Ein jüngerer Sohn 
namens Hermann erjcheint 1617 als Schulte von Nienhaufen.t®) 
Seine Gattin hieß Berta. Am 14. März 1619 behandigte Abtiffin 
Maria Clara von Ejjen deren beider älteften Sohn Engelbert 
zu Nienhaufen umd feine fünftige Gattin mit dem Oberhof.) 1629 
wird Engelbert zuNienhaufen und feine Semahlin Ann agenannt.!2) 
1631 zahlte Schulte Engelbert von Nienhaufen feinem jüngeren 
Bruder Johann, nahmaligem Schulten im Brodhofe, fein Erbteil 
aus.) 1637 wird die Witwe des Schulten Engelbert und 
ihr Bruder Hermann zur Lahr genannt!.) Schulte Hermann muß 
alfo damals jchon geftorben fein. Er hinterließ einen unmündigen 
Sohn namens Herrmann, nad dem Großvater genannt. Im 
Jahre 1644 war er noch nicht volljährig. Denn damals erlangte die 

1) Bat. Urt. des Münfterardhivs, Nr. 97. 
2) Dühleldorfer Staatsarchiv, Etift Effen, Urt. 188, 
3) gl. Eiiener Gefch.-Veiträge 18, ©. 112 und 22 (1902), ©. 67. 
+) Düffeldorfer Staatsarchiv, Stift Eifen, XXI, 9. 
>) Ebb., Stift Stoppenberg 34, Meyer, Stoppenberg 2, ©. 150. 
*Mener, Stoppenberg, 1897, ©. 85. 
2 Eon, Stift Gen, KXIT, De, und Deig-Perg let, vom 1. Febr. 
>) Staatsardjio Dülfeldorf, Stift Stopvenberg, it. fr. 2 
*) Ebb., Stift Eilen, XXI, Nr. 6, Fol. 40. 
*) Familienarchiv Nienhaufen, Inventar von 1744, 9. 
) Dühfeldorf, Stiit Eifen, XXU, 9. 
“) Familienarchiv Wenbanlen: 
»2) Eod,, Urt, von 1744, Mär, 
*) Düffeldorf, Stift Eifen, BIN ‚B. 40), Fol. 52. 
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„meierſche“ Anna von Nienhaufen, feine verwitwete Mutter, daß 
anftatt feiner ber Oheim Johann Veldhaus mit dem Hof behandigt 
wurde) Vorher, zwiſchen 1637 und 1644, war zeitweiſe ein Schulte 
Evert zu Nienhaufen und feine Gattin Katharina.) 1643 wird ein 
Johann der Jüngere zu Nienhaufen, wahrſcheinlich ein Vetter des 
veritorbenen Engelbert, genannt.) Am 11. Januar 1656 Tonnte 
endlich der junge Her mann von Nienhaujen und feine 
Gemahlin Anna Bedmannz von Abtiſſin Anna Salome mit 
bem Hofe behandigt werden.) Im Jahre 1660 fand er feine Ge- 
ſchwiſter Johann und Anna mit ihrem Exbteil ab im Beifein 
von Freunden und Verwandten: Johann zur Hüllen, Hermann 
auf dem Laer, Johann Schulte im Brodhof u. a.) Die genannte 
Anna, „Tochter von Nienhaufen“, heiratete jpäter den Bernhard 
Steinhoff.*) 1673 lebte noch Schulte Hermann von Nienhaufen.’) 
Aus jeiner Ehe mit Anna Bedmanns war im Jahre 1660 ein Sohn 
namens Ernft hervorgegangen. Nach dem Tode feiner Gattin hei 
ratete er eine Elijabeth then Heerings. Aus biefer Ehe 
ging eine Tochter namens Anna Maria herbor.®) 

Schulte Hermann ftarb noch vor 1685. Denn in diefem Jahre 
verehelichte jich feine Witwe Elifabeth then Heerings mit Johann 
Schulte zu Neuhaus in Bottrop. Hermanns Sohn Ern ſt wurde 
am 6. Dezember 1683 zuſammen mit feiner Gattin Satharina 
Gertrud Weſthoff an den Oberhof behandigt.) Er war ein 
hochangeſehener Mann. In vielen Urkunden wird er als der „ehren- 
jefte und wohlachtbare“ Erneftus Schulte zu Nienhaufen genannt. 
Am 22. Mai 1694 zedierten die Erben Brochoffs, Hüllen und Lahr 
ihtem Better Ernſt Schulten zu Nienhaufen mehrere Obligationen 
ihres Großvaterd Schulten Hermann zu Nienhaufen.!d) 

1695 fteuerte er zur Reparation der Gelſenkirchener Pfarr 
fire bei. Aus feiner Ehe gingen zahlreiche Töchter hervor. Die 
ältefte Mechtild Johanna Margarete wurbe am 3. Oltober 1685 

%) Düffeldorf, Stift Eifen, XXIL, 9. 
2) Cbd., AXI, Fol. 9. 
3) Familienacchio Eidenfcpeidt, Drig.-Pap.-Url. von 1648, Dez. 8.: 
Bilpelm zur Meer und feine Gattin Elia leihen von ihrem 

lieben Better bezw. Schwager Jodann zu Niggenhaufen dem 
Jüngeren 100 gemeine Taler Eifendilch zu je 52 albus, welche fie mit Be- 
wilfigung Hermanns auf dem Laer und Johanns Sculten im 
Brodhoff als deſſen näcfte Blutäfeeunde und Apnverwandte aus feines 
goitfeligen Mutter Sparpfennigen erhalten haben, und verpfänben ein 
Grumdftüd, den Tangen Rüden genannt, (bie Bezeichnung befteht Heute 
noch) am Niggenhaufer Bulche. 

+) Düfelborf, Stift Efien, XXIL, 9. 
°) Familienarhio Nienhaufen. 
) Bemilenarehi Cidenfheiöt, un. von 1073, Mär 18. 

*) Familienarchiv Nienhaufen, Urt. von 1685, Febr. 11. 
4 Hirihmann, ©. di, und Familienacejiv Nienhaufen. 
®) Familienachiv Rienhaufen. 
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getauft. Gevatter waren bie rau Mechtild von Stein und Johann 
Friedrich von Effern. Es folgte eine Agnes Gertrud am 2. April 
1687, eine Anna Margarethe Sibille am 30. März 1689 und eine 
Maria Katharine am 3. Oktober 1691. Die letztere ging 1712 ins 
Klojter. Am 24. Juni 1693 wurde ihm ein Sohn getauft namens 
Bernard Otto. Die Abtiſſin von Ejjen ſelbſt, Bernadine Sophie, 
ftand zu Gevatter. Das Kind ſcheint aber früh geftorben zu fein. 
1695 wurde Anna Luzie Felizitas geboren, die durch ihre Ehe mit 
Franz Otto Schulte von Eidenjcheidt, wie wir bereit3 jahen, die 
Stammmutter der jegigen Familien Eidenfheidt und Nienhaufen ge- 
worden it. 1697 wurde eine Tochter Maria Clifabeth geboren, die 
1721 den Sekretär Peter Gottfried Noelen heiratete. Am 2. März 
1699 feierte man die Taufe eines Sohnes Hermann Theodor Frie- 
drich, bei dem bie Eſſener Pröpftin Anna Felizitas Friderila von 
Blankenheim und ein Oheim Hermann Nienhaujen, Rektor von Ct. 
Martin in Weſel, zu Gevatter ftanden. Aber auch biefer Sohn 
ftarb ſchon zweijährig. Am 1. Juni 1701 endlich wurde das jüngite 
Kind, ein Sohn Johann Franz Jafob geboren. Er follte den Vater 
beerben. Schon am 29. September 1701 jegnete Schulte Emit 
ſelbſt das Zeitliche!) Sein Grabmal befindet ſich auf dem Hofe 
Nienhaufen, wo es noch heute zu fehen if. Seine Witwe 
Katharina Gertrud Weſthoff hat dann lange Zeit den Hof jelbit 
verwaltet. Am 15. Dezember 1706 fand die Erbteilung mit ihren 
Geſchwiſtern Weſthoff itatt.?) Sie erbte babei bie tvertvollen Rhein- 
meiden im Sevenarjhen Bruch bei Arnheim im Kleviſchen. Am 
23. Juni 1707 verzichtete Johann von Nienhaufen, Oheim des 
+ Ernft, auf feinen Anteil an dem Gute zu Gunften der Witwe 
feines Neffen, weil fie ihn in feiner Krankheit unter Hinzuziehung 
berühmter Doktoren und Chirurgen jo wohl gepflegt habe.?) 

Im Fahre 1725 wurde ihr Sohn Johann Franz mit 
dem Oberhof behandigt. In den Pfarrbüchern von Geljenticchen 
wirb er als Taufzeuge u. a. praenobilis dominus Franeiscus Neun- 
haus genannt. Seine Mutter fundierte 1735 eine Xifarftelle in 
Gelfenkichen mit 200 Taler.) Cie jtarb im Alter von 76 Jahren 
nach 37 jähriger Witwenjdaft am 7. Oftober 1738. Ihr Sohn, 
der genannte Johann Franz, folgte ihr 1744, ohne leiblihe Erben 
hinterlaffen zu haben, vielmehr hatte er zu feinem erften Erben 
Johann Heinrich Eidenfcheidt, den Sohn feiner Schweiter Anna 
Luzie, beitimmt.?) 

) Hirihmann, ©. 100. 
?) Dieje Daten aus dem Pfarrarchiv Geljenkicchen. 
>) Es werden genannt: 1. Catherina Gertrud Wefthofi, 

Wie. Nienhbaujen; 2. Dietrih Weſthof; 3. AgnesMWeit- 
hof, Gattin des Joh. gorjumb; 4.MargarethbeWejthoff, Gattin 
Schluns; 5. Johannes Wefthoff; 6. Hermann Weithoff (ift 1742 
‚Reotor collogüi s. Martini infra Wesaliam). Cigenhändige Unteririften. 

+) Ebd., Kamilienarhiv Nienhaufen. 
») Hirfhmann, ©. 156. 
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Siebzehnter Abſchnitt. 

Arfunden-Anhang. 

1. 

Erfte Erwähnung des Dberhofes Eiden- 
ſcheidt in der Ejfener Heberolle aus farolin- 
giſcher Zeit in altdeutfher Eprade (Lacomblet, 
Ardiv J, ©. 12 f.). 

Van Ekanscetha (wird dasſelbe geliefert wie vom 
Viehof: Malz, Gerfte und Holz machen die Hauptjache aus; die 
Gefälle gehören dem Stiftsbrauamt) ahte ende ahtedeg mudde 
maltes ende ahte brod tuena sostra erito. uiar mudde gerston, 
uiar uother thiores holtes.t) Te thrim hogetidon?) ahte tian mudde 
maltes ende thriuu uother holtes ende uiarhteg bikera ende usero 
herino misso tua erukon. 

2 

1310 Sept. 19. Schiedsjprud des Ejjener 
Stiftstapitels zwiſchen der Abtijfin Beatrig 
v.HolteundGerhardbvonderHorit(Eidenjheidt) 
über das Schultheifenamt von Eidenjheidt 
und das Marjhallamt des Stiftes Efjen. 

Nos capitulum ecclesie Asindensis compromisso in nos a ven. 
domina nostra abbatissa®) pro se et aGerardodeHurst, 
canonico ecclesie nostre, schultheto seu amministratore curtis 
in Ekenschede pro se super omnibus questionibus, contro- 
versiis et litibus motis inter eos, receptoque in nos huiusmodi 
compromisso visis, auditis et examinatis juribus et rationibus 
ipsarım partium utrobique statuimus et pronunciamus, quad 
amministratio diete curtis in Ekenschede, a qua dietus Gerardus 
in capitulo nostro suspensus fuit, restituetur eidem ipseque 
de carnibus tempore suspensionis sue nobis ministratis satis- 
faciet et eas persolvet. 

Item pronunciamus ipsum Gerardum nichil iuris hereditarii 
habere in dieta curte sed ipsius eurtis amministrationem optinere 
ex gratia et ex commissione seu concessione diete domine abba- 
tisse, quia dieta curtis nostra et omnes curtes ecclesie nostre 
omni anno in die s. Margarete vacare dinoscuntur, itaque domina 
abbatissa pro tempore existens quemlibet schultetum, quem 
invenerit in excessu notabili, destituere poterit et mutare. Item 

2) d. 5.4 Fuhren bürres Holz. 

®)d. h. zu den 3 Hochzeiten, nämlich Weihnachten, Oftern und 
Pfingſten 

) Abtiſſin Beatrix von Holte. 
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statuimus et pronuneiamus, quod dietus Gerardus litteras et 
instrumenta ex gracia olim concessa quondam Henrico 
patri et Henrico fratri eiusdem Gerardi, ut dieitur. 
super assignatione quorundam reddituum diete curtis ad mensam 
abbatisse spectantium reddet et restituet domine abbatisse, 
secundum quod promisit. 

Item statuimus et pronunciamus, quod dietus Gerardus pro 
tempore sue amministrationis persolvet de dieta curte ipsi 
domine abbatisse redditus suos prebendales debitos et consuetos 

- ad mensam ipsius speetantes temporibus debitis et consuetis, 
et si qua de huiusmodi redditibus detinuit, idem Gerardus de eis 
ipse satisfaciet domine abbatisse seeundum gratiam suam. Item 
statuimus et pronuneiamus, quod dietus Gerardus cum canonicis 
et amieis suis humiliter supplicabit domine abbatisse et petet 
sibi ab ea indulgeri, si quae per eum vel nomine suo per alium 
calumpniose sunt obieeta seu imposita domine abbatisse sive 
in presentia sive in absentia ipsius, quiaque dietus Gerardus 
suas dabit patentes litteras ipsi domine abbatisse protestando 
se minus iuste asseruisse et divulgasse, quod nepotem suum 
Henricum marschalcum Asindensem exhereditare ni- 
teretur iniuriose domina abbatissa, cum ipsa sit et semper se 
exhibuit paratam ad faciendum dieto Henrico de officio suo 
marschalcatus, queque ei de inre facere teneatur, et quod facta 
ab ipso Gerardo huius modi supplicatione et litteris huiusmodi 
datis domine abbatisse ipsa eum ad gratiam reeipiet et cum 
Henrico marschalco suo aget de juribus suis graciose. 

In cuius pronunciationis nostre testimonium sigillum eeclesie 
nostre presentibus duximus apponendum. Datum et pronun- 
ciatum anno Domini MCCCX sabbato post Lamberti, presen- 
tibus hiis: Ludgarde preposita, Agnete decana, Beatrice soolastica. 
Druda de Holthe, Gertrude de Wyvelinchoven, Mabilia de Olden- 
hoven, Jutta de Graschap, Guda de Lynepe, ac Yda de Wydegen- 
stein, prioribus ecelesie nostre, magistro Jo[h]. de Lithene decano, 
mag. Alberto soolastico, Gerardo de Buchem, Th. rectore ecclesie 
s. Johannis ac Jo[h]. de Metlaria ac pluribus aliis canonicabus 
et canonicis ecelesie nostre sepedicte. (Drig.-Perg.-Urk., Siegel 
abgefallen. Ddf., Stift Eſſen, Nr. 227.) 

3. 

AusbemLiberCatenatusdbe3@fjenerMün- 
fterarhivsvom Jahre 1332, Fol. 4a. 

Über die Verleihung ber Stiftshöfe, den 
Winfaufund bie Sterbfälle 

Nota, quod quondam domina abbatissa consuevit exponere 
curtes omnes ecelesie, de quo tollebat vinicopia (!), etiam con- 
suevit tollere mortuis villicis bona seu heredia ipsorum, hoc est 
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verum, quia tunc ministravit conventui, sed ex quo ipsa non 
ministrat, nunc secus est. Ita nota, quod bona seu heredia dere- 
lieta eurtialium consuevit tollere scultetus curtis et: curtium eb 
exinde ministravit seu ministrat nune conventui. 

4 

AusdemLiberCatenatusdes@fjfenerMün- 
ftterarhivs vom Jahre 1332: 

Die Abgabepfliht des Dberhofes Eiden- 
iheibanbdasEfjener Stift. (Fol. 11b—12b.) 

Hec sunt iura, que tenetur solvere annuatim curtis Eyken- 
schede et estintegraeurtis: 

Primo domina abbatissa eoclesie Assindensis solet tollere 
sive habere de curte Eykenschede omni anno 8 maldra tritiei; 
item 7 mare. 11 sol. den. Assindensium et ista dabit superior 
scultetust) et 42 pondera cere. 

Villieus vero colens agros superioris curtis Eykenscheide 
dabit omni anno domine abbatisse 18 maldra ordei, item 3 maldra 
pisarum, 51 maldra avene; item 12 talenta olei, item in cena 
Domini 6 sol., item unum tael alleeium, item 10 modios salis, 
item 4 porcos pingues dietos vorslinge, item caligas et oblationes 
pro familia; sed nota quod de istis caligis et oblationibus, tritico 
et 7 marc. 11 sol., alleeibus, poreis et sale nichil cavetur in antiquis 
registris.?) 

Conventui dabit superior seultetus prediete eurtis 
88 maldra siliginis magne mensure Assindensis, de quo pistatur 
8 septimanas; item 88 maldra brasii eiusdem mensure facientis 
56 dies, sed istius brasii villicus curtis contribuet 16 maldra 
eiusdem mensure, 1 modio minus, mixti brasii (ut supra)®), resi- 
duum solvet superior scultetüs de blado, quod solet 
colligere de mansionariis eiusdem curtis, quod debet esse bonum 
brasium ordeaticum. Dicunt tamen quidam, quod idem su- 
periorsoultetus non soleat plus solvere quam 40 maldra 
et secundum hoc in universo conventui non darentur nisi 56 mal- 
dra ordei tam mixti quam non mixti, quod non creditur secundum 
antiqua registra, nam quoddam antiquum registrum ecelesie 
Assindensis dieit, quod soleat dare 56 diebus maltum et quolibet 
die 11 parva vasa, quorum 7 faciunt 1 maldrum, in summa 88 
maldra magne (mensure Assindensis)?). 

Item dabit seultetus eurtis 4 maldra tritiei ad pistan- 
dum oblationes panum. Item ministrabit porcos et oves, allecia, 
butirum, ova, pullos ad salmonem, ligna in pistrinum panis 

ij d. h. der Oberſchultheiß. 

) Dieſe älteren Eintommentegifter waren alſo damals noch vorhanden. 
3) Die eingellammerten Worte fpäter übergeſchrieben. 
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siliginei, kezepennynge, wynpennynge, famulo offieii mostardi 
6 den. sicud curtis Veyhof, sed villieus curtis contribuet 
superiorisculteto omni anno 12 porcos pingues dietos 
vorslinge et 24 oves dietos hemele maetandos in coquina con- 
ventur. Item faciet duei 28 plaustra lignorum ad pistrinum 
panis siliginei idem superiorscultetus per mansionarios: 
item idem villicus curtis presentabit omni anno 5 plaustra 
fimi ante ortum domine abbatisse ortulano domine. 

Item predietus superior scultetus dabit dapifero 
domine abbatisse omni anno in festo purificationis 42 libras 
cere ad usum ecclesie Assendensis, item dabit predieto dapifero 
ratione offici sui dapiferatus 6 sol., item mariscallo 3 sol., item 
camerario 3 sol., item pincerne domine 7 sol., item magistro 
coquine conventus 4 sol. dictos smergelt, item den suervogede 
1 marc., que solvitur de precaria. 

Item domine camerarie Assind. dabit villieuscurtis 
12 maldra ordei, item de eadem curte dabit domine camerarie 
superior scultetus velpreco curtis 20 den., item 
superior scultetus vel preco curtis dabit canonico 
habenti offieium spaenampt!) 6 sol. den. Colon., item datur de 

in festo Martini 1 aper, dabit villieus, item 
in urbe, item 23 den. ad panem. 

Item braxatori super abbatiam 1 maldrum brasii et 5 sol., 
item Pelegrino de Aldendorpe dapiferodomine ratione konynzscope 
dantur 4 marc. den. Assind., item canonicis Assind. ministrantur 
6 sol. ratione konynseope dati eis pro memoria domini Johannis 
de Metlere canonieci quondam Assind., que fit die quarta ante 
festum cathedre s. Petri, quos tenetur solvere superior 
seultetus. 

5. 

1384 Juli 13. Hugo vonder Horft,burd die 
Eſſener Abtiſſin Elijabeth von Naffau zum 
Hofſchultheißen von Eidenjdeidt ernannt, 
befennt fih zu allen Verpflichtungen dieſes 
Amtes und ftellt dafür Bürgen. (Drig.-Perg.-Urt. 
mit + Siegen. Ddf., Stift Eſſen, Urk. Nr. 866.) 

Ich Hugo van der Horst bekenne apenbore in dessen bryve. 
dat ich van deme hove tho Eykenschede, den my dey cdele 
erwerdige vrauwe, vrauwe Elizabet von Nassauwe ebdisse tho 
Essende myt alle syner tobehoringe und rechte tho stichtes 
rechte bevalen hevet, sal truwelichen und nutlichen deynen alle 
den denst, pacht, schult und bede, dey men dar of pleget: tho 
deynen, tho rechter tyt . . . also dat et korn, malt und weyte 
betalt sy vor sente Marien lechtmisse und gebracht up des stichtes 

) D. das Münſterbauamt, vgl. m. Kanoniſſenſtifter S. 
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spyker, und dar of en sal my brant noch royf noch neyrhande 
ander sache of beschudden alle dey tyt, dat ich den hof tho.Eyken- 
schede vors. beware .... und sol den vors. hof tho Eyken- 
schede gerichte, hoven, lude und gud, dey dar ynne horent, ver- 
antworden up allen steden sunder weder, myne vrauwe und dat 
gestichte van Essende, vortmer-des hoves von Eykenschede 
marke, weyde, holt und bussche des hoves, war dey gelegen 
synt und in dat ghestichte horent, sal ich beschermen und nicht 
Verwoesten, mer ich sal dey laten beteren und poyten jar by jar 
truweliche und wat myn vrouwe oft eire vrund uyt gedaen hebbent 
van lande und van hoven, dat sol ich gewart laten, vortmer 
wanner myner vrauwen amptman van Essende my dat eyschet, 
so sal ich eynen guden man gewapnet, als men des pleget, leggen 
bynnen Essende up myne kost und angst, dey dem amptman - 
helpe beschermen bynnen dem gherichte van Essende, Iude und 
gud; vortmer bekenne ich des, dat dey vorss. hof tho Eyken- 
schede alle jaer ledich wert up sente Margareten dach und na 
dem dage en hebbe ich noch nymant van mynre wegen recht 
noch ansprake mer an dem hove tho Eykenschede noch an synre 
tobehoringe. Vortmer so en sal ich noch nymant van mynre 
wegen schaden noch verluys rekenen noch anspreken mynre 
vrouwen oft eyren capittel van des hoveslude und gude wegene, 
vortmer worde ich aflivich na sente Margareten dage in den 
seultampte und den vorss. hof selven bouwedei) ofte 
leyte bouwen, so solen myn erven dey twe deyl van dem korne 
heben und den derden deyl myner vrauwen und erme capittele 
und laten stro und kaf up der were, oich en sal ich an dem hove 
tho Eykenschede, dar Ton yes?) uppe wond, nicht an hebben, 
also als hey den under hevet, uich en sal grunterve, dar des hoves 
lude van Eykenschede ynne bestervent, nicht an my vallen 
noch an myn erven und dar sal ich myn vrouwe dey ebdisse mede 
laten begaen, wer oich sake, dat ich eymandes vyand wolde 
werden, oft ymandes helpere, so sol ich tho voren tho guder tyt 
den hof vurss. uplaten und gheven, also dat mynre vrouwen 
und erme gestichte darane genoge und en dar neyn schade of- 
kome. Tho merre secherheit und wyssheit, alle desser vorss. 
punte vast und stede tho halden, so hebbe ich hir vor borgen gesat 
ersame lude Johan Weyte van me Cleve, Johan van Daylhusen 
und Jochim van Rechede geheiten Scharpwynkel und wert sache 
dat desser vorss. borgen eynich storve oft uytlendich werde, wo 
dicke dat gesche, also dicke sol ich Huge vorss. und dey anderen 
borgen levendich bynnen der neysten maynde na des borgen 
dode oder uytlendich eynen an deren gelyken guden borgen in 

2) Hier toird alfo noch mit der Moglichteit gerechnet, dah ber In- 
Haber bes Sehultheißenamtes zugleich Inhaber des Hofes it, vgl. oben &. 171. 

*) Bgl. oben Abihnitt 15 ©. 91. 
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des statt weder setten, und ich Huge vorss. und myne borgen 
hebbent, alle myt my und ich myt en myt samenderhant oft 
mallich vor all ghelovet, und gesekert, in guden truwen in dessen 
bryve unserer vrauwen van Essende und erme capittele alle desse 
vorss. punte vast und stede tho halden und wanner und wo dicke 
sey uns um eyrhande brake desser vurss. punte manet oft by 
erren boden manen doint in unse hus, so sole wy tho hant na der 
manynge sementliche tho Essen inryden in dey stad und leisten 
dar in eyner ersamer herberge, dar se uns inwysen dont, mallich 
myt eynen perde und uith der leysting unser neyn tho komene 
wy en hebben ierst unserer vrauwen van Essende und erme 
capittele van al der brake desser vorge. punte genoich und vul- 
dain, des en brake were sunder eyrhande wedersprake und we 
des bryves eyn helder und mener desser vorge. punte van mynre 
vrauwen weyen und ers gestichtes, dey mach dey brake uytmanen 
myt geystliken und wertliken rechte, war he kan und mach. 
alle argelist und nye vunde und vorwart in dessen bryve uyt 
gescheden. Und des tho eine tuge der warheit so hebbe ich Huge 
sakewalde Johan und Johan und Jacchym borgen vorss. unse 
sigele an dessen brief gehangen. Gegeven in den jaren unses hern 
gotz, do men screyff dusent dryehondert vier und achtentich 
up sente Margareten dach der hilger junfferen. 

6. 

Ea. 1410. Geſchichtliche Rotizüberdie Eſſener 
Mühlen und Mahlabgaben aus dem Anfang 
des is. Jahrhunderts. (Ddf., Stift Eſſen, XXI, I, Fol. 1%.) 

Wante dey molen bynnen stychts baeke umb gebreck waters 
van maelen geyn gereck gedoen en konnen und darumb dey 
Spillenborch!) backe soeken moiten, dey groet gelt kostet 
tho halden myt tymer und slachten, soe is men overkomen, dat 
men op der Spillenborger moelen nemen moege to molter dat 
veyr unde twyntichste vat und nicht meir, wat koerns dar kompt 
und dey multer sall dar blyven und welker molner totter vurs. 
moilen dat koern brengen, dey moigen vur oir deyll multers und 
loens to boeren nemen van ider schepl eynen d.. voirt op all 
anderen moilen en sallen gheyn gelt nemen boven den multer etc. 

7, 

1472 Febr. 21. Verkauf einer Erbrente aus 
dem Oberhof Eidenfheidt durd die „Hofes— 
leute“. 

1) Die Spillenburg-Rubrmühle bei Steele am Ausfluß eines Badıes 
wurde 1424 durch Die Mbtiffin Margarete von der Marl dem Eilener 
Kapitel geichentt (Ddf., Ct. Efien, Arhivinentar G. 39 (153) p. Cie 
gehörte fäter den dreiherren Schell von Schellenberg. 
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Wy Sophia van Gelichen, abdisse, proestyne, dechenyne. 
scholastersche, costersche und sementliche juncfferen der wer- 
licker kercken tho Essen doen kunt und bekennen avermytz 
dessen brieff, dat vur uns gecomen synt die sementlicke 
hoveslude unses hovesthoEyckenscheideund 
hebben sick beclaget, dat sy umb eyner sunderlicker noitsacken 
wille, vorder schaeden thoe verhoeden, daermyt se oren ver- 
setten bede bethalen moisten, hebben moiten verkopen und ver- 
koepen in crafft dys brieffs Dideriche Brouwer, Druden, synre 
huysfrouwen, und oren erven drie gulden geldes jaerlicker erflicker 
renten und gulden, vuer eyne sume (!) geldes, die en tho oren 
willen wal betalt were, welke vurs. drie gulden geldes erffrenten 
die vursr. unse hovesluede den vurs. Diderick, synre husfrouwen 
und eren erven guetlicken und wal betalen sullen und willen 
alle jaer und alle wege op sente Michaels dach off bynnen den 
neisten acht dagen daerna unbefangen uith des vursr. hoves 
Eikerscheide vaigtbeden und vur eynen iclicken gulden vier- 
undtwyntich colsche wytpennyge, an gueden sylveren gelde tho 
betalen, als tho Essen genge, und en die ieliekes jaers, als vursr. 
stiet, leveren in oer vry secker behalt und gewalt tho oren willen 
und genoege. Wert saeke, dat die vursr. onse hoveslude enychs 
jaers die vursr. rente nyet en betalden und daeryne versumelick 
worden in eyn diel of thomale, woe dat oec tho queme, soe 
moigen die vursr. Diderick, syn husfrouwe und oere erven die 
vurs. drie gulden erfrente, soe ducke und vake als en des noit 
und behoiff worde, myt enen stichtzfronen penden off penden 
laten, an eynen iclicken der vursr. hoveslude, an eynen off tie 
bysunder, daer en dat alre beste bequemste were, tho oren kore 
und die pande verkoppen uit eynre hant in die ander und daeran 
nemen und soieken die vursr. oer jaerrente und wat se des tho 
schaeden hedden, und sullen en der vursr. rente oce waerschop 
doen, so ducke als des noit wer. Dyt hebn die vurs. unse hoves- 
lude myt oren gueden fryen willen bekant und vertroege by oeren 
eyde gelavet stede und vaste tho halden und tho vollenstrecken, 
sunder alle argelist, und uns seer guitlicken und frontlicken 
gebeden, dat wy sulches bewilligen und beleven willen, des wy 
abdysse vurs., prostyne, dechennyne, schollastersche, costersche 
en de semelicke junefferen umb der vursr. unser hoveslude bede 
und noitsacke willen bewilliget und beliefft (!) overmytz desen 
brieff und hebben des tho getuege der warheit wy abdysse unse 
segel und wy prostyne, dechennyne, schollastersche. costersche 
und sermentlicke junefferen unse cappittelssegell onder an desen 
brieff gehangen. Geschreven in den jaer uns heren dusent vier- 
hundert tweundseventich, op sent Peters avent ad cathedram. 
(Kopie, Staatsarchiv Düffeldorf, Stift Eiien, II, Pr. 4.) 
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8. 

1473 Juli 20 (Dienſtag nah St. Margareten). 
Johann von Shüren behandet als oberiter Schult- 
heiß des HofesEidenjheidt den EvertTrippemeder 

"zu Wattenfheid und den Johann Bumann zu 
Weftenvelde, beide Gildemeifter der Lieb- 
frauengilde zu Wattenjheid, miteinem Stüd 
Land aufdem Graffwege bei Steele, in ben 
Eidenfheidter Hof gehörig, das Unfer-Lieb- 
frauen-Stüd heißt, gegen 3 jährlid auf die 
Kreuzmeffe in Bredenen zu entridtende köl— 
nifhe Weifipfennige. 

Ich Johannes van Schuren, canonik tho Essende, 
overste schulte des hoiffs tho Eyekenschede tho dessertyt, 
doe kunt openbar bekennende und betugende overmitz dessem 
open breyve vor my ind myne nakomelynge overste schulten 
des vursagten hoiffs, dat ich behandet hebbe und behande in 
crafft dys breiffs Evert Trippenmeckere to -Watten- 
schede und Johann Bauman tho Westenvelde, beyde 
gildemestere Onser Liever Frauwen gilde to Wattenschede to 
oirer beyder Iyve myt eme stucke landz gelegen optem Graffwege. 
horende in den vurs. hoff tho Eyekenschede, gehieten Onser 
Liever Frauwenstucke, tho stichtz ind hoves rechte 
des vurs. hoffs, also dat dey vurs. gildemestere jairlinx und alle 
jair op crucemysse tho Bredeyneye eme oversten schulten des 
vurs. hoves dar van geven und betalen sollen dren colssche wyt- 
pennynge tho tynse ind allet sonder argelyst.” Dys tho oirkonde, 
so heb ich Johannes overste schulte vurs. myn segell an dessen 
breiff gehangen in dem jair onseres Heren dusent veirhondert 
drey ind seventich op dynsdach na sunt Margareten daghe. 
(Drig.-Berg. mit Siegel des Ausftellers, Bfarrarchiv Wattenfcheidt.) 

9. 

Sept. 30 MontagnahMidaelis). DieEfiener 
Astiffin Margaretevon Beihlingen behandet 
Everdt Schulte Eidenfheidt und jeine Gattin 
Margarete nah dem Tode feines Vaters Johann 
Schulte Eidenfheidt mit dem Oberhof. 

Wir Margreith van Bichlingen, von Godes gnaden abdissen 
des freyen weretlichen Stifts tot Essende, bekennen und doin 
kund in diesem openen brieve vur uns und unse nakomelingen, 
dat wy nu doer versterf und doitlichem aifganck seligen Johans 
Schultentot Eickenscheidt behandiget hebben und 
behandigen in und mit craifft dieses brieves Everdt des vur. 
Schulten Johans sone und Grete, Henrik Haickmans 
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echte doichter, des vurs. Everts thokommende ehelike huisfrawe, 
mit tweyn hovesschuldigen, hoerigen handen an unsen alligen 
hove tot Eiekenscheide mit seinem in und zubehoer nit davon 
uitgeschieten, alsoe. dat die vurs. Evert und Grete nu vorthain 
ihrer beider levenlanck tot dem vurs. unsem hove Eickenscheidt 
na stifts- und hovesrechten hovesschuldig sein sollen, und sie 
mogen den vurs. hoif Eickenscheidt mit seinem tobehoer nu 
vorthain besytten, hebben und gebrucken tot eirem besten nuth 
und urbar . . . ihne aller maten Johann Schulte tot Eicken- 
scheidt, des vurs. Everds vader den to heben und to gebrucken 
plaich . . . und so wanneir Everdt und Greit versterven sint, 
alsdann mogen sich ire rechte und neiste erven dairain van uns 
und unsen nokemelingen abdissen mit gnaden behandigen laitten. . 
Gleichz Kopie, Ddf., Stift Eijen, XXIT, 60.) 

10, 
1561 Mai 27 (Dinrstagnad Pfingiten). 
Johan Schulte zu Rickenscheidt hait mit 

meiner g. fürstin und frauen abtissin ete. die erbdeilunge von 
wegen seiner seligen huisfrawen gedingt uf 75 taler 
und dan auch hait ime m. g. fraw den willen gegeben sich widerumb 
auf den hof zu bestatten, dieser gestalt, dass diejenige, die sich 
zu ime auf den hof bestaden wirt, des hobs gewiss soll sein zu 
gebrauchen achtzehen jair nach der bestedtnuss, und im fall 
mitlerweil ir der Schulte absterbe, auf eine gepürliche leibzucht 
nach gedrage des hobs, dafur soll und will der Schulte irer f. g. 
geben 15 daler. 

Presentich Berschwordt, iuris ete, Wyssmann, Laurentz 
Smitz etc. 

Ex cancellaria 
(Ddf., Stift Eſſen, XXII, 6b.) 

1. 

Uffboerung(Aufbringung — Lieferung) derGersten 
desHobs Eiekenscheidt (burhbiebenannten Unterhöfe). 

Bergman zu Hesingen 5 malter gersten, Sleickmansgudt zu 
Hesingen 4 m., Stoit 6 schepel, Holtbeck 7 schepel, die Ridder 
zu Kreye 7 sch., Timan 7 sch., die Ridder zu Westenfelde 
7 sch., Johan up den Kampe zu Wattenschede 2 m., die Grueter 
tho Wattenschede 1 m., Budde tho Boestinckhausen 1 m. 
Blanckenstein zu Malmeshagen 3 m.. Hasenkamp tho Malmes- 
hagen 3 m., Stiven tho Bockhum 3 m., des Delschers gudt tho 
Bochum 1 m., Gerlich tho Hamme 2 m., Suerman tho Hamme 
9 m.. Blankenstein am Beisenbroden 2 m.. die Raffenbergs hove 
2 m., Moicke tho Suitkamen 4 m., Witkamp 4 m., Schmehman 
4 m., Huiserman 4 m., Floir 2 m., Morike in der gräfschop van 
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Dormundt 2 m., Luinken gudt 2 m., die Ridder 7 sch., Stolde 
7 sch., Schoemusman 6 sch., Hesinck tho Bernthorse 7 sch., dat 
gudt an der Nhierkerk 2 sch., Stalheickman 7 sch., die Schulte 
tho Weytinck 4 m., Vorschein zu Dalhuisen 3 m., die Schwager 
tho Linden 4 m., Veltman tho Weyns 4 m., die Schulte up den 
Stade 4 m., Wechman zu Dumbergh 7 sch.. die Vulf tho Dum- 
bergh 7 sch., Bungardt tho Altendorf 1 m., Dellerman 1 m.. 
Bermans gudt tho Öldendorp 2 sch., die Overholte 7 sch., Tosse 
tho Boele 7 sch., die Fehler zu Stele 1 m.. im ampt Lunen und 
Unna 14 m. (Dbf., Stift Ejfen, XXI, Rr. 4, Fol. 215.) 

Ufborungder Haveren. 
Stoit 6 schepel, Johan uf dem Kampe 2 m., Budde tho 

Poppinekhuesen 1 m., Blanckensten hto Malmeshagen 6 sch.. 
Hasenkamp 6 sch., Styeuen tho Bochum 3 m., Gerlich tho Hamme 
4 m., die Raffenbergshove 2 m., die schulte tho Betethalt 2 m.. 
die schulte tho Wytinck 6 m., im ampt van Hattnegen achtchalb 
malder, Suerman tho Hamme 3 m., die lude im ampt Hattingen 
in speeie anzusuchen, so die achtehalb molder haveren etc. 

Item an Browgersten. 
Dat Lyndengudttho Hesingen 4 mfalter], Blanten- 

bergh 4 m., Statorpf (Stattrop) 7 sch[effell, Lobbert 
(zu Hoverscheidt) 7 sch., die Scherdeshove 7 sch., Johan up 
den Berge 7 sch., dat gudt Nierenkrie Im. Beck- 
man 7 sch, Karman 7 sch,, Laurentz Kulman 7 sch.. 
dat gudt tho Schypman 4 m., Portman tho Sevinck- 
hausen 7 sch, Mesenholl 7 sch, die Kutter 7 sch.) 

Item den Spiekerroggen. 
Berghman tho Hesingen 4 vat, Sleichmansgut 2 vat. dat 

Lindengudt 2 vat, des Koninckhes gudt tho Hesingen 2 vat. 
Stot 6 sch., Johan uf den Kamp 2 m., die Gruster 1 m., Budde 
tho Voppinekhuisen 1 m., Blanekenschein tho Malmessaghen 
3 vat, Hasenkamp 2 sch., Steuen tho Bochum 3 m., des Delschers 
gudt I m.. Gerlich tho Hamme 2 m., Suirman 4 vat, dat gudt 
an der Nuwkerken 9 sch., Raffenbergshove 6 sch., Stalheickman 
7 sch.. die schulte tho Vietinck 4 m., die schulte uff dem Staede 
tho Wins 4 m., Veltman tho Wins 4 m., Kempman gudt hat 
Schele tho Oldendorp 6 sch., Johan uf dem Berge 2 m. und 1 vat, 

1) Ein Parallelverzeichnis in Ddf. Stift Elfen XXI. Rr. 4 (Prototoll- 
buch) f. 426 nennt noch Heincih Ehmidt zu Steele, die Eteintvegs- und 
Rofemanzhove mit je 7 Scheffel, tut Dagegen der beiben oben nicht ge- 
iperrten Güter feine Erwähnung. 
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dat gudt tho Nierenkrye 2 m. 1 vat, die Ridder tho Krye 2 m. 
1 vat, Beckman 2 m. 1 vat, Mesenhall 1 m. 

Summa der gerste, so mein g. fürstin und frow abdiss als 
hobsschultin jarlichs von den guederen des hobs Eickenscheidt 
hat, 115 malder gersten, 34 malder haveren; item 12 malder 
gersten kumpft meiner g. frawen jarlichs uf das kuchenampt von 
den hove Eickenscheidt. (Dj., Stift Eifen, XXI, Nr. 4, Fol. 214 
(bider Band). 
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Das ehelihe Güterreht im alten Efjen. 
Von Dr. iur. Heinemann. 

Die Entwidelung de3 ehelihen Güterrechts in Stift und Stadt 
Eifen geht wenigftens in ihren Anfängen benfelben Weg, welchen 
die Entwidelung des chelihen Güterrehts in Weftfalen überhaupt 
eingejchlagen hat. Wenn id) daher die Enttwwidelung des ehelichen 
Güterrehts in Stift und Stadt Eſſen jhildere, jo kann ich mich 
umfoweniger auf die Grenzen unjerer engen Heimat befchtänten, 
als die fpeziellen Rechtsquellen für Eſſen äuferft dürftig find. 

1. 

In altgermanifchen Zeiten fonnte man weder bei den Sachſen, 
zu welchen die Weſtfalen gehörten, noch auch bei den anderen deutſchen 
Stämmen von einem ehelichen Güterrecht ſprechen. Die Frau war, 
wenn auch nicht ſchutzlos, ſo doch rechtlos. Die Frau wurde vom 
Manne geraubt und in ſpäteren Zeiten gefauft!) Vater, Vor— 
mund oder Verwandtſchaft verkauften die Frau und empfingen 
dafür ben Kaufpreis. Gab ber Water Vermoͤgen mit, ſo ging dies 
mit der Frau in da3 Eigentum des Mannes über. Wenn 
dem Manne gewiffe Beſchrantungen bezüglic, der Berfon der Frau 
und des mit ihr dem Manne übergebenen Vermögens auferlegt 
waren, Beſchränkungen, welche auf Sitten oder auch auf befonderen 
Vorſchriften beruhten, jo waren bamit ber Frau feine Rechte gegen 
ihren Mann gegeben, vielmehr waren dies Verpflichtungen, die ber 
Mann feinem Xertragsgegner, Vater oder Vormund ber Braut 
gegenüber zu erfüllen hatte. 

Es liegt auf der Hand, daß bei diefem Rechtszuftande von 
Rechts beziehungen der beiden Ehegatten zueinander und zu 
dritten Perſonen in Anjehung des ehelichen Vermögens noch 
feine Rede fein fann. 

Die Stellung der Frau in der Ehe beſſerte fich, ala mit der 
Hebung der Kultur die Frau eine gewiſſe rechtliche und wirt— 
ſchaftliche Selbftändigfeit erlangte, als fie erbfähig wurde und 
jelbft Vermögen erwerben und bejigen Tonnte. Die Frau war 
jegt nicht mehr rechtlos, fie ftand nicht mehr unter.dbem Manne, 
fondern fie ftand ihm zur Seite als Genofjin in Freud und Leid, 
als treue Lebensgefährtin. Ihre Aufgaben wuchjen, fie erhielt 
ihr Hleines Herricherreih; das innere Hausweſen unterſtand 
ihrer ſogenannten Schlüſſelgewalt. Das von ihr in die Ehe gebrachte 

. I) Brunner, Deutſche Rechtsgeſchichte, Vand I, $12, Tacitus Annalen I 
55.'57. 

10* 



— 18 — 

oder ihr vom Manne übertragene Vermögen, das Frauengut, 
wurde nicht Eigentum des Mannes, blieb vielmehr Eigentum der 
Frau. Das Frauengut diente ebenfo wie das Vermögen des 
Mannes den durch die Ehe begründeten gemeinfamen Zweden. 
Wenn der Mann biejes Gut verwaltete, jo verwaltete er niht jein 
Eigentum, jondern fremdes Gut, und er war für ordnungsmäfige 
und wirtfchaftliche Verwaltung des Frauengutes jeinergrau 
gegenüber verautwortlid. 

Damit waren beſondere Rechtsbeziehungen geſchaffen der 
Eheleute zueinander und dritten Perfonen gegenüber, bie wir 
unter dem Begriff des ehelichen Güterrechts zufammenfajjen.) 

2. 

Das ältefte Recht pflanzte ſich durch mündliche Überlieferung 
fort, durch Gebräuche und Gewohnheiten. Nach der Völterwande- 
rung aber fanden bei den verjchiedenen Stämmen die erften Auf- 
zeichnungen des Nechtes ftatt. Dieje Aufzeichnungen gaben nur 
geltendes Gewohnheitsrecht wieder, nicht etwa ftellten fie 
neue Vorſchriften auf. 

Sp entjtanden die Vollsrechte oder Stammesrechte, u. a. die 
Lex Salica, die Lex Ripuaria und bejonders die für unjere Gegend 
in Betracht fommende Lex Saxonum, das Recht der Sachien. 
Nach der Lex Saxonum find die Nechte der Frau noch gering. Man 
ſpricht noch von der Heirat als einem Kauf, uxorem emere heißt 
heitaten, für verloben wird der Ausbrud uxorem vendere ge- 
braucht.) Es werden von dem Bräutigam an ben Vormund als 
pretium emptionis, als Kaufpreis, 300 solidi bezahlt. Mit der Zeit 
verſchwand dann der Begriff des Kaufgejchäftes bei der Ehe- 
ſchliezung, und aus dem Staufpreis wurde ein Entgelt für die 
Ablöjungder®ormundihaft Die Frau ftand nämlich 
vor der erheiratung unter der Vormundſchaft des Vaters oder 
eines nahen männlichen Verwandten. Dafür, daß der Vater oder 
Vormund feine Vormundſchaft über die Frau an den Bräutigam 
übertag, wurde ihm vom Bräutigam der „Muntſchatz“ gezahlt. 
Diefer Muntihag war alfo aus dem Kaufpreis entjtanden. Der 
Brauch, den Muntjcjag zu geben, hat ſich bei den Sachjen bis weit 
in das Mittelalter hinein erhalten. Bei gewiſſen deutſchen Stämmen 
entwwidelte ſich aus diefem Muntjchag bald ein Stüd Frauengut, 
ein „Wittum“, welches die Fran bei Eingehung der Ehe erhielt. 
Als das fanonische Recht dieſe altdeutiche Einrichtung übernahm, 
gab es dem „Wittum“ in unrichtiger Anwendung eines römiſch- 
rechtlichen Begriffes den Namen „dos“. Vei den Sachſen blieb 

— PR, Welter, Handbuch über das eheliche Güterrecht in Weitfalen 1861, 

See yEH Der, Geſchchte des ehellchen Güterrehts in Deutichtand 1, 
Seite 47. 
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der Muntſchatz, was er urſprünglich war, ein Entgelt für die Ab- 
löſung der Xormundfchaft. Daneben aber entitand der Brauch, 
daß der Mann-der Frau am Morgen nad) der Hochzeit eine „Mor- 
gengabe" bot, ein Gefhent. Aus dem urfprünglichen Geſchenk 
wurde dann aber aud) bald eine Gabe, zu welcher ber Manıı ver- 
pilihtet war. Aus Brauch und Sitte wurde ein rechtlicher 
Anſpruch der Frau auf die Morgengabe begründet. So entitand 
bei den Weitfalen aus der Morgengabe, urſprünglich als pretium 
virginitatis gebadht, eine Witrvenverjorgung, ein‘ „Wittum", 
Die Morgengabe erhielt ebenfalls den Namen „dos“ und unter 
ſchied fich jpäter nit mehr von der dos der anderen Stämme. 

Bei den Weſtfalen kam nun aber vielfach der Brauch auf, 
daß der Mann ber frau neben der Morgengabe, der dos, oder auch 
anjtelle der Morgengabe einen Anteil an dem während 
der Ehe erworbenen Permögen, an der fogenannten 
Errungenjchaft, einräumte, und hier finden wir dann bie erſten 
Spuren der Gütergemeinfchaft. Dafür gelten nad) ber Lex Saxo- 
num folgende Grundjäße. 

In Weitfalen erhält die Frau ihre „dos“ vom Manne und 
behält fie, wenn die Ehe finderlos bleibt, bis zu ihrem Tode. 

Nach ihrem Tode fällt die „dos“ aber an denjenigen zurüd, der fie 
ihr gegeben hat, aljo an den Mann oder deſſen Erben. 

Wird aber ein Kind geboren, fo geht die „dos“ verloren, jie 
geht unter, und die Frau erhält jtatt Der dos die Hälfte des Ver— 
mögens, welches vom Manne oder von ihr während der Ehe er- 
mworben ift, die Hälfte der Errungenjhaft!) In der fpäteren 
rRechtsentwicllung erhält ſie fogar die Hälfte des ganzen Ver— 
mögens, es tritt Gütergemeinjchaft ein. 

Daraus ergibt fich ein wichtiger Grundjab, daß nad altem 
weitfäliihem Recht die Errungenjchaftsgemeinichaft und fpäter die 
Sütergemeinjchaft nicht eintrat mit der Eheſchließung, 
jondern daf fie erft begann, wenn Kinder aus der Ehe hervor 
gingen und daß bei finderlojer Che Errungenſchaftsgemeinſchaft 
oder jpäter Gütergemeinfchaft nicht eintrat. Alles Vermögen 
unterjtand während der Ehe allein der Verwaltung und Nußniegung 
des Mannes, der dagegen die Verpflichtung zum Schupe und zur 
Unterhaltung feiner Frau übernahm. Nur bei der Veräußerung 
von Liegenichaften bedurfte der Mann in jpäterer Zeit der Geneh— 
migung ber Frau. Die Frau hatte nur in ihrem Wirkungstreis, 
im Haushalt eine Heine beſchränkte Herrſchergewalt, das Regiment 
der Schlüffel; außerdem hatte fie ein Verwaltungsrecht an ben 
ihrem perjönlihen Gebrauche dienenden Sachen. Sie durjte auch 

1) Lex Saxonum tit. VIII de dote $4. De adquisitis: do co, quod 
vir et mulier conquisierint, mulier mediam portionem aceipiat- hoc Vest- 
falaos; apud Ostfalaos et Angravios nihil aceipiat, sed contenta sit 
dote sun. von Kampp, Provinzialcechte, Seite 249f. 270. 
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Gegenftände zu ihrem perfönlichen Bedarf, wie Tücher, Schleier, 
Flachs, Spinnroden u. dergl. erwerben. Überfchritt fie ihren 
Machtbereich und ging darüber hinaus Verpflichtungen ein, jo 
waren dieje für ben Mann unverbindlich. 

Ein Erbrecht unter den Ehegatten war nad) altem tweit- 
fäliſchem Recht nicht gegeben. Die Morgengabe, „dos“, fiel nach 
dem Tode der Frau an den Mann zurüd, das von der Fran etwa 
in bie Ehe eingebradhte Gut befam die Frau. Was nicht an den 
anderen Teil zurüdfiel, war bei beerbter Ehe den Kindern ver- 
fangen, bei unbeerbter Che fam es an die Verwandten des Ver— 
ftorbenen. 

Ich habe mit diefen Darftellungen nur in großen Umriſſen 
einige Grundzüge des in den älteren Zeiten in Weitfalen geltenden 
Güterrechtes gegeben und zwar zur Zeit der Voltsrechte, und ich 
habe der fpäteren Entwidelung injofern ſchon vorgegriffen, als ich 
auf die fpäter auftretende Gütergemeinfchaft hinwies. 

In Weftfalen ſelbſt aber war die Rechtsentwickelung auch 
wieder ganz verjchiedenartig geitaltet, und die vorhin erörterten 
Grundfäge erfuhren an den verjchiedenen Orten im Laufe der 
Beiten die mannigfadjiten Mobififationen. 

Nach der Auflöfung des großen Frankenreiches wurden die 
zur Zeit der Merowinger und Karolinger gemachten Aufzeichnungen, 
fo aud) die Lex Saxonum nicht mehr angeivandt und gerieten nach 
und nad) in Vergefienheit. Bis in das 13. Jahrhundert hinein 
kam wieder da3 ungejchriebene von Mund zu Mund, durch Schöffen- 
ſprüche und Weistümer fortgebildete Necht zur Anwendung. 
Dann folgten wieder Aufzeichnungen und Sammlungen der ber 
ftehenden Nechte und Gewohnheiten, vor allem die erſte und be— 
deutendfte literarifche Bearbeitung des Sachſenrechtes durch den 
Ritter Eike von Repkow, der Sachſenſpiegel. 

3. 

Im Laufe der Zeit gelangten auch die Städte zu Macht und 
Anfegen. Urjprünglih war bie Stadt fein bejonderer Rechts- 
bezirt. Die verschiedenen Klafjen der Bevölferung lebten nach ver- 
ſchiedenem Recht. Cie unterftanden auch feinen gemeinjamen 
Gericht. Als die Macht und das Anjehen der Städte aber wuchſen, 
erſtand, urſprünglich nur für Marktjachen, jpäter mit erweiterter 
Zuftändigfeit, ein Stadtgericht, und bamit bildete ſich in den Städten 
aud) ein eigentümlihes Gtadtreht!) aus. Durch Privilegien, 
aber auch durch Ausübung und eigene Anmaßung erlangten die 
Städte allmählich) da3 Recht der Selbitjagung, das Kürrecht. Bei 
neuen Städtegründungen nahmen die neuen Städte vielfach das 

3) Auch Häufig „Weihbild“ genannt, vgl. Brunner, Grundzüge, S. 98. 
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Recht ihrer Mutterſtadt mit, aber auch abgejehen davon holten 
fich viele Städte von anderen Städten ihr Stadtrecht.!) 

Das ehelihe Güterreht erfuhr nun in den Städten eine ganz 
verſchieden geftaltete Ausbildung, verjchieden untereinander, ver- 
fchieden vom flachen Lande. 

Auf dem flachen Lande bei der ländlichen Bevölkerung blieb 
lange Zeiten ber Gedanke lebendig, daß das, was der Familie gehört, 
ihr au) verbleiben foll. Was die rau mitbelam, galt auch während 
der Ehe fort als Beſtandteil des Familiengutes der Familie der Frau 
und gelangte nad) dem Tobe ber Frau an ihre Verwandtſchaft 
zurüd. Das Hauptvermögen auf dem Lande bejtand in liegenden 
Gütern, die jich von Generation zu Generation vererbten, beweg— 

fiche Güter kamen daneben nicht in Betracht. Der Erwerb war nur 
gering und reichte eben zum Unterhalte aus. Daher blieben die 
Vermögen im wejentlihen unverändert, und von einem Anwachſen 
des Vermögens durch Errungenfhaftmwährend der Ehe 
fonnte gewöhnlic, Teine Rede fein. Die Folge davon war dan 
auch, daß Jahrhunderte hindurch die Trennung der Güter des 
Mannes und der Frau unter der Verwaltungsherrichaft des Mannes 
aufdem Lande beftehen blieb. In den Städten dagegen 
erblühte Handel und Gewerbe. Die Vermögen entjtanden 
durch Tätigkeit und Arbeit, an der die Frau regen Anteil nahm. 
Die Vermögen geftalteten ſich um, vergrößerten jich, und die Be— 
ftandteile gingen von Hand zu Hand. Pie Idee des Familiengutes 
trat zurüd, die Errungenjchaft während der Ehe, an welcher auch 
die Frau teilnahm, bildete den Hauptbejtandteil. Daher verbreitete 
ſich in den Städten zuerjt die Auffaſſung, daß der Erwerb während 
der Ehe beiden Eheleuten gebühre. Zuerſt trat die Gemein- 
ſchaft der Errungenschaften ein, und allmählich bildete ſich daraus in 
manchen Städten eine allgemeine Gütergemeit 

So kann man jagen, daß in den welt 
meiftens eine volfftändige oder wenigſtens teilweife Gütergemein- 
ſchaft ſich entwidelte, während auferhalb der Städte, insbefondere 
auf dem flahen Lande, Gütertrennung herrfchte.) 
ei Dieje Unterfcheidung trifft auch zu auf Stadt und Stift 

en. 

4. 

Dann kam die Zeit der jogenannten Rezeption des römischen 
Rechtes, die Einführung des vömihen Rechts in Deutjcland. 
Infolge ber vielfahen Berührung der deutſchen Stämme mit den 
Römern war das deutiche Recht zwar ſchon früher von römiſchen 
Rechtsanſchauungen in etwa beeinflußt worden, es war aber in 

3) ol. Belter, 5.30; von Kampp, Brovinziaktechte 270, dort citiert 
Joh. Aegib. loentrupp, Ventraq sc. Osnabrüd 1791. 

2) Koentrupp, a. a. D. 
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feinen Grundlagen beutiches Recht geblieben. Als jedoch 
jpäter, insbejondere zur Zeit der Hohenftaufen, die Auffaflung 
immer mehr Pla griff, daß die deutihen Kaifer die Nachfolger 
der römiſchen Kaifer jeien, das römiſche Weltreich fortgejegt werde, 
da 309 man vielfach daraus auch die Folgerung, daß dad corpus 
juris des Kaijers Juftinian noch Geltung habe. Deutſche Jünglinge 
zogen auf die italienifchen Univerfitäten und ſaßen nad) ihrer 
Ruͤckkehr bald in den hohen Gerichtshöfen, im Rat der Städte, am Hofe 
der Fürften. Sie famen als Hochgelehrte Doetores juris aus Ztalien 
zurüd. Man ſprach Necht nad) „gemeinen Rechten“, und das war 
nichts anderes als vömijches Necht. ALS 1495 das Neichsfammer- 
gericht reorganifiert twurde, erging die gejegliche Anordnung, daß 
wenigftens die Hälfte der Richter aus Rechtsgelehrten bejtehen 
mußte. Es entjtand eine eigentlihe Rechts wiſſenſchaft in 
Deutichland, die es bis dahin noch nicht gegeben hatte, und auf 
deutfchen Univerfitäten wurden Lehrftühle für römiiches Recht 
errichtet. Der Einfluß der Jubifatur des Reichskammergerichts 
bewirkte bald, daß auch die niederen Gerichte nad) römiſchem Recht 
uxteilten, und da aud) von der Kirche die Einführung des römifchen 
Nechtes begünftigt wurde, fo verbreitete ſich das römische Recht 
bald über ganz Deutichland. — Das römijche Recht wurde aber nur 
jubfidiär angewendet, d. h. wo einheimiche Gejege, Ord- 
nungen oder Statuten, wo gewohnheitsrechtlihe Normen be— 
ftanden, da galten diefe Rechtsfäge in erfter Linie und erjt 
dann fam römijches Recht zur Anwendung. Es ift naturgemäß, 
daß das römische Recht ſich dort leichter Geltung verichaffte, wo 
entweder gejchriebenes Recht fehlte, oder wo die Rechtsgelehrten 
den größeren Einfluß hatten. Daher kam es, dab insbejondere 
auf dem Lande, ferner in den Gebieten, die unter kirchlichem 
Regiment ftanden, endlich in der Umgebung der Fürftenhöfe das 
römiſche Recht jtärter zur Geltung fam und das deutſche Gewohn— 
heitstecht immer mehr verdrängte, während in den Städten, wo 
ſich die auf deutſcher Grundlage aufgebauten Stadtrechte und Stadt- 
fagungen erhielten, das römiſche Recht wirklich nur fubjidiär 
Geltung behielt. 

Auf dieſe Umftände ift auch die verfchiedenartige Entwickelung 
des Rechtes und fpeziell des ehelichen Guterrechtes auf dem Sande 
und in der Stadt und, was uns jpeziell interefjiert, im Stift und in 
der Stadt Eſſen zurüczuführen. 

5. 

Im Stift Eſſen wurde das alte weſtfäliſche Güterrecht 
bald vollftändig verdrängt, und es gelangte ausſchließlich das römiſche 
DVotalredht zur Anwendung. Das römiſche Dotalrecht leitet feinen 
Namen von der römifchen dos her, die aber zum Unterjchiede von 
der deutichrechtlichen dos d. i. der Morgengabe oder dem Wittum, 
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nicht von dem Manne, fondern von der Frau ausihrem Ver— 

mögen beftellt wurde als eine Beihilfe zur Beſtreitung ber ehelichen 
Lajten. An diefer dos, zu deren Beftellung der Vater der Frau ver- 
pflichtet war, erlangte der Mann bejtimmte Verwaltungs und 
Niekbraudisrechte, während das übrige Vermögen der Frau der 
Verwaltung und Nußnießung des Mannes nicht unterftand, 
— Paraphernalgut der Frau. — Die Verwaltung bes Mannes 
ift frei von der Verpflichtung zur Kautionsleiftung und Rechnungs- 
legung. Abgefehen von Grunbftüden ann der Mann aud) Ber- 
mögensteile ohne Zuftimmung ber Frau veräußern, Da ber 
Mann alle Rechte aus dem Dotalgut geltend machen fann, muß 
er aud alle darauf ruhenden Lajten tragen. Da der Mann nur die 
Nupniegung am Dotalgut Hat, jo können wegen jeiner Schulden 
nur die Nugungen aus dem Potalgut, nicht aber kann das Dotalgut 
ſelbſt angegriffen werben. Bezüglich ihres freien Vermögens 
tann ſich die Frau verpflichten, aber fie fann während ber Ehe 
nicht aus dieſen Verpflichtungen belangt werden. Nach beendeter 
Ehe fällt die dos zurüd. Was im Haufe fich befindet, gehört nad) 
gejegliher Vermutung dem Manne. Will die Frau Sachen aus 
dem Haufe als ihr Eigentum in Anfpruch nehmen, jo muß fie ihr 
Eigentum beweifen. 

Bemerkenswert ift eine deutſchrechtliche Mobifitation des 
römiſchen Dotalrechts in Weitfalen, nad) welcher dem überlebenden 
Ehegatten gewöhnlid) ein Erbrecht eingeräumt twurbe, vielfach 
bejtehend im lebenslänglihen Nießbrauch am Nachlaß des Ver— 
itorbenen. 

Im Stift Eſſen blieb das römiſche Dotalrecht in Geltung bis 
zur preußiichen Zeit. 

6. 

Anders aber in der Stadt Ejien. — Viele, viele Jahre hat 
die Stadt gefämpft um ihre Freiheit und um ihre Unabhängigkeit 
von der Abliſſin, bis am 4. Februar 1670 das Reichstammergericht 
zu Speier diefen Streit dahin entjchied, daß die Stadt die Abtiffin 
als ihre rechte Landesobrigkeit anerkennen müfje und ihr Gehorjam 
ſchuldig fei, jedoch der Stadt mehrere Privilegien, bejonders rüd- 
fichtlich der Ausübung der Gerichtsbarkeit zuguertennen ſeien. 
Trotz dieſes nicht günftigen Beſcheides hat ſich aber die Stadt in der 
Unabhängigkeit von der Fürftin erhalten, und jie befand ſich im 
Beige aller Vorrechte einer freien Neichsftadt, nur das fie zu den 
Reichs⸗ und Kreistagen nicht zugelaffen, in bie Neichs-Watritel 
nicht aufgenommen war und daß ihre Kriminalgerichtsbarfeit 
gewiſſen Beichränfungen unterlag. Bor allem hatte die Stadt 
ih ein Gejeggebungsrecdt angemaft. Sie legte großes 
Gericht auf diejes Recht und jorgte peinlich dafür, daß das geltende 
Recht nicht in Vergeſſenheit geriet. 
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Im Jahre 1668 fammelte die Stadt Ejjen aufs neue ihre 
alten Statuten und veröffentlichte fie unter dem Titel: „Renuvierte 
Stadtfagung oder statuta publica“. Wie eifrig die Stadtverwaltung 
auf die Erhaltung und Vefolgung ihrer Statuten bedacht war, 
lehrt ſchon die Einleitung.) 

„Demnach leyder! die Erfahrung jelbft bezeuget, welcher⸗ 
geftalt einigen Statuten, Töblihen Gewohnheiten und alten Ge- 
bräuchen, fo von unfern Worfahren wohlbedächtig fanciiret und 
obferviret, von vielen eine Zeithero unbejonnener Weije con 
traveniiert fein und ſolche contraventiones mit ber Unwiſſenheit 
haben entjchuldiget werden wollen, etliche auch nach Veränderung 
der Zeiten und Umftände einiger Eorrection und Beljerung von- 
nöten gehabt: 

So haben wir VBürgermeiftern und Nat mit einmüthiger 
Vervilligung diefer Gemeinde Vorfteher uns dahin verglichen, 
daß bey denen darinn anbedrohten Strafen hinführo darauf 
Folgender maſſen folle feit gehalten, die Verbrechen geftraft und, 
damit Niemand mit der Ummifjenheit fich entihuldigen könne, 
daß ſolche von Jahr zu Jahr auf dem fonft gewöhnlichen Tage 
Matthiae Apostoli nad) geläuteter Raths-Ölode (tie von Alters 
her gebräuchlich) auf dem Rathhauſe allhier bey geöffneten Thüren 
durch den zeitigen Seeretarium publice abgelefen werden follen.“ 

Diefe im Jahre 1668 renovierten Satzungen wurden alſo 
„wie von Alters her gebräuchlich“ alljährlich aufs neue veröffentlicht, 
nicht nur damit fie vom Volke beobachtet, jondern damit fie gegen- 
über dem eindringenden fremden Rechte jtandhielten und von den 
Juriſten auch angewendet wurden. Es handelt ſich bei diejer 
„Renovierung“ der Stadtjabungen gewiſſermaßen um eine Neuauf- 
lage des aus früheren Zeiten überflommenen Stadtrechtes. Diele 
Statuten find nicht ettva ſyſtematiſch geordnet, fie erihöpfen auch 
in feiner Weije die Materien, die fie behandeln wollen. Sie jtellen 
vielmehr nichts anderes dar als eine bunt zufammengemwürfelte, 
rein willkürlich aneinandergereihte Aufitellung von Einzelbejtim- 
mungen aus allen möglichen Rechtsgebieten; öffentliches Recht, 
Strafrecht, Prozehbeftimmungen, Erbrecht, Obligationenrecht, Fa 
milienrecht, Straßenpolizeiverordnungen, baupolizeiliche Vorſchrij- 
ten, Veſtimmungen über Sonntageruhe, den Gottesdienſt, Ge- 
finderecht, alles durcheinander. 

So finden wir, was das eheliche Güterrecht anlangt, nicht 
einmal eine grundlegende Beſtimmung, welches Güterſyſtem, 
Gütergemeinjchaft, Gütertrennung oder was fonft Geltung hatte, 
wenn ein Ehevertrag nicht vorlag. Wir finden Einzelbeftimmun- 
gen, die in das Gebiet des ehelihen Güterrechts eingreifen, nur in 
den Artikeln 22, 23, 26, 27, 29, 37 und 79. Die Beftimmungen 

4) Abgedrudt bei v. Kamp, Provinzialrechte II, ©. 564. 
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betreffen durchweg das Verhältnis nach Auflöſung der Ehe, die 
Rechte des überlebenden Ehegatten am ehelihen Ver— 
mögen, Rechtsbeziehungen zu den Kindern. 

Von altersher war es Brauch und Obfervanz gewejen, daß 
beim Tode eines Ehegatten und im Falle der Wiederverheiratung 
die Kinder aus erjter Ehe alle väterlichen und mütterlihen Grund» 
ftüde betommen, der überlebende Ehegatte aber die Leibzucht von 
den Grundftüden erhalten jollte und die bewegliche Habe. Ron 
legterer waren aber vorweg die Schulden zu beſtreiten, fofern fie 
nicht aus dem Anfauf von Grundftüden entjtanden waren. Es 
wurde nun beftimmt, daß diefe Verordnung nur Anwendung 
finden folle, twenn bie gereide und beweglihen Güter die un— 
gereide und unbeweglichen Güter an Wert nicht übertreffen und 
wenn in zweiter Che Kinder geboren werden; andernfalls follen 
zum wenigften die Immobilien aus den Mobilien „zur Gleichheit“ 
gebracht werben, es foll von den Mobilien, die der Überlebende 
Gatte behalten oder jpäter erworben hat, und ferner von den jpäter 
hinzu erworbenen Immobilien den Kindern eriter Ehe 
die Halbiheid zufommen. Der überlebende Ehegatte foll dafür, 
daß er den Nießbrauch an den Mobilien hat, die Kinder unterhalten, 
erziehen, zu einem Berufe vorbereiten und im Falle der Ver— 
heiratung fie ausftatten. Wenn ber überlebende Ehegatte hier- 
gegen verjtößt, verliert er fein Nießbrauchsrecht. Dann ift ferner 
beſtimmt, daß die Ehegatten durch Ehevertrag über ihr Güterrecht 
beftimmen fönnen, daß fie während bejtehender er ter Ehe durch 
legtroiffige Verfügung ihr Vermögen unter ihre Kinder verteilen 
lönnen. Ferner ift die Einführung der jogenannten „Einkindſchaft“ 
geſtattet, wofern Vormund und Wailenherren fie genehmigen. 
Man veritand unter „Eintindfchaftsverträgen" Verträge zwiſchen 
den Kindern erſter Ehe bezw. deren Vormündern einerjeits und den 
Gatten der neuen Ehe andererjeits, durch welche die Kinder erjter 
Ehe den etwa zu erwartenden Kindern ber neuen Che gleichgeftellt 
werden. Die Kinder aus beiden Ehen werden dann jo geftellt, 
als wenn jie Kinder aus einer Ehe wären. 

Bei kinderloſer eriter Ehe erhält der überlebende 
Ehegatte 

a) alle Mobilien, von welchen aber zunächſt alle Schulden 
zu deden find; 

b) alfe felbft eingebrachten Immobilien und die Hälfte 
der Güter, welche während der Ehe erworben oder während 
der Ehe angefallen find. Die anderen Immobilien 
kommen an die Verwandten des Verftorbenen, der über- 
lebende Ehegatte behält aber den lebenslänglichen Nieh- 
brand. 
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Endlich ift der überlebende Ehegatte zur Legung eines In— 
ventars verpflichtet und wiſſentlich unrichtige Angaben hierbei find 
mit erheblichen Vermögensnachteilen verknüpft. 

Weitere Beſtimmungen über das ehelihe Güterrecht ent- 
halten die Sapungen nicht. 

Wir Haben dann noch einige „additamenta", Anmerkungen 
zu diefen Sagungen, von einem Ratsherrn Brüning, der uns u. a. be- 
richtet, daß der Art. 22 vom iure communi, dem gemeinen Rechte, 
abweicht und feine communionem bonorum universalem inter 
conjuges jtatuiere, aljo feine allgemeine Gütergemeinichait: 
er überliefert uns einen Bericht des Bürgermeiſters und Rats der 
Stadt Eſſen vom 25. April 1709 an den Gräflich Leiningen'ſchen 
Nat Jacoby über die oben bereits erörterte Verpflichtung des 
Mobiliar-Exben, alle Schulden des veritorbenen Ehegatten zu be- 
zahlen; er berichtet, daß ein eſſendiſcher Brautichag eigentlich 
25 Taler ausmachen foll, und dab dies im Jahre 1753 in einem 
Brozeife des Goswin Antonius Janjen gegen jeine Mutter jeit- 
geitellt fei. 

Wie ich ſchon hervorhob, ift aus den Statuten direkt nicht 
zu entnehmen, welches Güterrecht in der Stadt Eifen gegolten 
habe. Xiele Jahrzehnte hindurch war deshalb Streit unter den 
Zuriften, ob in Eifen Gütertrennung, allgemeine Gütergemeinjchaft 
oder Errungenfchaftsgemeinfchaft gegolten habe. Der vorhin er 
wähnte Ratsherr Brüning will aus dem Art. 28 der Statuten 
folgern, daß Errungenſchaftsgemeinſchaft beftanden habe. Wenn 
auch aus den Statuten allein fich diefer Schluß nicht ohne weiteres 
ziehen läßt, jo ſpricht die Beſtimmung des Art. 28, daß bei kinder 
loſer Ehe der überlebende Ehegatte u. a. die Halbicheid der während 
der Ehe erworbenen Grundſtücke erhalten folle, für diefe Auffaſſung, 
und vor allem hat er ein jehr gewichtiges Zeugnis für feine An- 
ficht anzuführen. Im Jahre 1686 fragt nämlich eine Agnes von 
Gahlen, Ehejran Prediger Merkers, beim Magiftrat der Stadt Eſſen 
an, welches Güterrecht zwiſchen Cheleuten hier herrfche, und der 
Magiſtrat atteftiert am 19. Juli 1686, „daß allhier inhalts 
statuta feine communio bonorum inter conjuges in adlatis, 
ſondern allein in adquisitis jey“. Die Anficht wird ferner 
geftügt durch ein Rats- und Gerichtsatteft vom 10. April 1692.) 

Hinzu kommt als wichtiges Argument die Erwähnung der 
Einlindſchaft, die im weitfälijchen Recht nur bei Gütergemeinjchaft 
vorfommt. 

Endlich Fällt als ſehr gewichtiges Argument in die Wagjchale, 
das in den Städten und fpeziell in den Städten Weſtfalens fait 
allgemein Errungenjchaftsgemeinihaft beftanden hat, und 

3) von Kampf, a. a. O. ©. 568jf 
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daß man in den Städten gegen das Eindringen fremden Rechtes 
das althergebrachte Recht ſtets hochzuhalten bemüht war.) 

Das Eſſener Stadt- und Landgericht hat dagegen in einem 
auf Verlangen des Juftigminifters erftatteten Gutachten von 
10. Dezember 1806 die Anjicht ausgejprohen und begründet, daß 
in ber Stadt Ejjen weder allgemeine Gütergemeinichaft noch 
Errungenjchaftsgemeinfchaft beftanden Habe, und dieſe An— 
ficht ift auch in mehreren fpäteren Entiheidungen aus den 
1820er Jahren ohne nähere Begründung einfach unterftellt 
worben. Andererſeits erwähnt das Stabt- und Landgericht mehrere 
Präjudizien in Sachen creditorum e/a Frau Koch und Diergarten e/a 
Elbers, in welchen fogar das Beitehen allgemeiner Gütergemein- 
ſchaft behauptet wirb.?) 

Streitig ift die Frage bis in die Mitte des vorigen Jahr— 
hunderts geblieben. 

“ Bon ber Gerichtsbarkeit der Stadt und damit von der An- 
wendung bes in der Stadt geltenden Nechts waren ausgeſchloſſen 
die abteilihe Burg mit allen Kapitularhäufern, insbejondere das 
ganze abteilihe Beamtenperjonal, aud wenn es in der Stadt 
wohnte.) So finden wir im Stadt und Stift Eſſen in der vor- 
preußiichen Zeit verſchiedenes Güterrecht, — in ber Stadt und 
in ber ftäbtijchen Feldmark das alte Statutarrecht neben ben alten 
Obfervanzen und Gewohnheitsrechten, im Stiftsgebiet römiſches 
Dotalrecht. Ein Heiner Ausſchnitt aus der hundertfarbigen Rechts- 
tarte Deutſchlands! — Überfchritt man die nahen Grenzen von Stadt 
und Stift, jo fam man allenthalben in die verjchiedenften Nechts- 
gebiete. 

7. 

Mit der Wende des 18. Jahrhunderts traten dann die ge— 
waltigen politiichen Ummälzungen in Deutſchiand ein und mit 
ihmen tejentlihe Veränderungen des Rechts. Im Jahre 1801 
fand der Friedenslongreß in Quneville ftatt. Frankreich nahm 
das linfe Rheinufer, und die Zürften, welche hier Gebiete aufgaben, 
wurden durch rechtörheiniiche Gebiete entichädigt. So fam u. a. 
Effen als Entjhäbigungsland zu Preußen. Schon am 3. Auguft 1802 
wurde Eſſen von Preußen befegt, und fofort trat mit diefem Tage 
eine Königlihe Organiſations-Kommiſſion in Tätigfeit, welche 
ſowohl die Verwaltung führte, als aud) die Juftiz übernahm. Das 
alte Recht blieb aber in Kraft. Durch den Neichsdeputations- 
Hauptfehluß vom 25. Februar 1803 kom Eſſen dann unter preußiiche 
Herrſchaft. Am 25. April 1803 wurde durch Königlices Patent 
mit Wirkung vom 1. Januar 1804 das Allgemeine Landrecht in Eſſen 

3) Welter, ©. 238, 239. 
*) Belter, a. a. Q. 
*) don Kampg, Jahrbücher, Vand 19, $ 93. 
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eingeführt. Dieſe erite Einführung des Landrechts blieb aber zu- 
nächſt ohne Einfluß auf das eheliche Güterrecht in Eſſen. Das 
Landrecht trat „an die Etelle des bisher aufgenommen gemwejenen 
römifchen gemeinen Sachenrechts und anderer fremden jub- 
fidiarifchen Rechte und Geſetze“. Es erhielt ebenjo wie dieſe 
Geſetze und Rechte zunächſt nur ſubſidiariſſche Geltung. 
Die Provinzial- und Statutarrechte behielten in erfter Linie Kraft. 

Dazu tam folgendes: Schon in dem erjten Publifationspatent 
für die altpreußifhen Gebiete von 1794 waren die brei erſten 
Titel des zweiten Teiles bes Landrechts, welche das Cherecht, 
das Familienreht und Familienerbreht enthalten, ſuspendiert 
worden, d. h. ihre Geltung war vorläufig aufgehoben, richtiger 
aufgejchoben, bis die beabfichtigte Zujammenftellung der Pro- 
vinzialrechte und Statuten durchgeführt war. Man wollte 
das Althergebrachte jchonen, das in den Anſchauungen des Volkes 
tiefe Wurzeln geſchlagen hatte. Man lieh deshalb das Familien- 
recht und das eheliche Güterrecht des neuen Landrechts zunächſt 
überhaupt nicht zur Geltung kommen. 

So blieb denn das bisher geltende eheliche Güterrecht, ins- 
befondere blieben die ftädtiichen Statuten und das alte Gewohnhei 
recht der Stadt Eſſen in der erſten Zeitperiode der preußiſchen 
Herrichaft in Geltung, und ferner blieb für das Gebiet des früheren 
Stiftes Eſſen das römiſche Dotalrecht zunächſt beitehen. 

Dann fam die Zeit der tiefften Erniedrigung Preußens. 
Napoleon verteilte die Länder nach feinem Gefallen unter feine 
Verwandten. Kleve und Wefel wurden im Februar 1806 von 
Preußen an Napolean abgetreten, dann von Napoleon mit dem 
von Bayern eingetaufchten Herzogtum Berg vereinigt und im 
März 1806 als Großherzogtum Berg dem Schwager des Eroberers, 
Joachim Murat, geſchenkt. Murat irrte ſich abfichtlich über die 
Srenzen feines neuen Gebietes, natürlich zu feinen Gunften, und 
nahm furzer Hand von Eſſen, Elten und Werden Beſitz, weil es nach 
feiner Auffaffung zu Kleve gehören follte. Nach einem ſchwachen 
Verſuche Preußens, dieſer Beſitzergreifung Widerftand entgegen- 
zuſetzen, kam am 25. Oftober 1806 ein großherzoglicher Befehl 
aus Potsdam, durch welchen Murat die Vereinigung von Ejjen, 
Elten und Werden mit Berg anorbnete. Auch unter Murat 
Regierung blieben die alten Geſetze und Rechte in Kraft, ber bergiſche 
Hofrat in Düſſeldorf wurde als Apellationsinftanz beitimmt. So 
ging es auch weiter bis 1808, wo Napoleon durch den Landrat 
von Buggenhagen befannt machen lie, daß ex vom ganzen Groß⸗ 
Herzogtum Berg und auch von Eſſen Bejit genommen habe. Land- 
richter Brodhoff wurde zur Verpflichtung auf dem 2. Auguft 1808 
nach Pinslafen beordert. Eſſen war unter die Fremdherrichait 
gefommen. Am 3. März 1809 übertrug Napoleon feinem Neffen 
Napoleon Ludwig, einem Sohne des Königs von Holland, das 
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Großherzogtum Berg und damit auch Eſſen, und am 12. Nov. 1809 
murbe der code civil in Eſſen verfündet mit Wirkung vom 1. Ja⸗ 
nuar 18104) Napoleon machte auch hier wie überall ganze Arbeit. 
Dur die Einführung feines Geſetzbuches wurden alle anderen 
entgegenftehenben Geſetze, alle Statuten, Gewohnheitsrechte mit 
einem Schlage aufgehoben. 

Speziell bezüglich des ehelichen Güterrechts verordnete das 
Geſetzbuch, daß die unter den Eheleuten eintretende eheliche Güter- 
gemeinfchaft nur noch nad) dem franzöfifchen Geſetze beurteilt 
werben ſolle. 

Wurde vor der Ehe fein Ehevertrag geſchloſſen, durch welchen 
beftimmte Vereinbarungen zwiſchen ben Eheleuten getroffen waren, 
jo galt kraft Gejeges die Gütergemeinjchaft des franzöfijchen Rechts. 
In den Eheverträgen durfte nicht einmal auf das alte Recht’ Bezug 
genommen werben. 

So hatte man mit einem Federſtrich Jahrhunderte alte Ge- 
mwohnheiten und Rechte, die ihren Urjprung in uralter Volksſitte 
und uraltem Familienbraud) hatten, vernichtet. An die Gtelle 
altdeutſcher Sitte und Anfchauung hatte man fremdes Recht gejegt.*) 

Das franzöfiiche Recht galt natürlich nur für die nach dem 
1. Januar 1810 geſchloſſenen Ehen, da aud) das franzöfiiche Geſetz- 
buch feine rücwirfende Kraft hatte. Für die vor dem 1. Januar 1810 
gejchloffenen Ehen blieb das zur Zeit der Eheſchließung geltende 
Recht in Kraft. 

8. 

Die franzöſiſche Herrlichkeit dauerte nicht lange. Es famen 
die großen Freigeitstämpfe, die Befreiung von der Fremdherrichaft. 
Am 10. November 1813 wurde Eſſen von preußiſchen Truppen 
bejeßt, und Eſſen twurde wieder preußiſch. Das franzöfiiche Geſetz— 
buch blieb jedoch einftweilen in Kraft. 

Am 9. September 1814 wurde dann aber das Patent ver- 
öffentlicht, durch welches das preußiſche Landrecht wieder ein» 
geführt wurde und zwar mit Geltung vom 1. Januar 1815. In 
diefem Patent war beftimmt, daß bievorder$remdherr- 
ichaft in Geltung geweſenen Provinzialgejeße, Gewohnheits- 
rechte und Statuten, infoweit fie Durch das franzöſiſche Geſetzbuch 
einmal abgeſchafft waren, auch jerner aufgehoben bleiben jollten. 

2) Dgl. Bericht des Stabt« und Landgerichts vom 10./12. 1816, 
unterzeichnet von Brodhoff, Devens, Bieten; A 2 III des Archivs der 
Stadt Elien. 

2) Die früher zum Etift Eifen nehörigen, in ber Nähe von Dortmund 
belegenen Bautrihaften Hudarde und Dorftfeld wurden mit der Otaj« 
{haft Mart im Oftober 1806 von ben Ftangofen befegt und teilten von 
da ab die Echidjale der Grafihaft Marl. gl. v. Kampk, Jahrbüder, 
Band 19, $105. 
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Nur diejenigen Gewohnheiten und Statuten, welche deshalb 
in Geltung geblieben waren, weil fie eine Lüde im franzöfiichen 
Geſetze ausgefüllt Hatten, oder welche jept eine Lüde im preußiichen 
Landrecht ausfüllen tonnten, jollten in Kraft bleiben. Da nun aber 
das franzöfiiche Gejek und ebenfo das allgemeine Landrecht das 
ehelihe Güterrecht erſchöpfend regelten, jo mar dieſe bejondere 
Beltimmung jedenfalls bezüglich des ehelihen Güterrechts illu- 
ſoriſch; die Statuten und Gewohnheitsrechte lonnten nicht wieder 
aufleben. Damit war für die nad) dem 1. Januar 1815 geſchloſſenen 
Ehen das alte Statutarrecht der Stadt Eſſen, ebenfo wie die Geltung 
des römijchen Rechts für das Gebiet des vormaligen Stifts Eijen 
endgültig abgetan und erledigt. 

Wichtig war dann noch eine bejondere Beftinmung bes 
Patentes vom 9. September 1814. Im $ 9 war nämlich verordnet, 
daß bei der Erbfolge, wenn fie nicht durch Verträge oder letztwillige 
Verfügungen beftimmt wird, der überlebende Ehegatte die Wahl 
haben joll, ob er nad) den zur Zeit der geſchloſſenen Ehe geltend 
gewejenen früheren Gejegen oder nach den Vorjchriften bes 
Allgemeinen Landrechts erben wolle. 

Preußen war, wie ich ſchon ausführte, bemüht, die alt« 
hergebrachten Anſchauungen und Gewohnheiten, namentlich auf 
dem Gebiete des ehelichen Güterrechtes zu ſchonen, und aus dieſem 
Beſtreben erwuchs die Königliche Verordnung vom 8. Januar 1816, 
welche beſtimmt, daß die allgemeine Gütergemeinidhaft, 
Tomiefieinden indem Bejignahmepatentevom 21.Juni 1815 
genannten weftfäliichen Provinzen und im Herzogtum Kleve vor 
Einführung des code eivil nad) Statuten und Gemohnheitsrechten 
in Geltung geweſen jei, in diejen Provinzen auch ferner ftattfinden 
ſollte und daß alle feit Einführung des code civil gejchloffenen 
Ehen bezüglid) der ehelichen Gütergemeinfchaft nach den früher 
geltendenprovinziellen Vorſchriften beurteilt werben follten. 
Die Verordnung bezwedte, mit rüdtwirtender Kraft die Wirkungen 
des franzöfiihen Rechts aufzuheben, und führte die frühere pro- 
vinzielle Gütergemeinfchaft nad altem Statutarrecht wieder ein. 

Danach hätten die alten Statuten wieder aufleben können. 
Dieſe Verordnung ift aber in Eſſen, Elten und Werden nicht 

in Kraft getreten, weil diefe Gebiete nicht zu den im Beſitznahme⸗ 

patent vom 21. Juni 1815 genannten Ländern gehörten.) 
Nach Anficht derjenigen Juriften, welche das Bejtehen der 

Gütergemeinfchajt in ber Stadt Eijen überhaupt beitritten hatten, 
lam die Verordnung deshalb nicht zur Geltung, weil fie ſich nur 
auf diejenigen Gebiete bezog, in welchen allgemeine Gütergemein- 
ſchaft beftanden hatte. Später ift die Verordnung durch Gejeh 

%) Streitig wat: ob unter bem „Herzogtum Cleve“ der Bezirt det 
damaligen Oberlandesgericht Cleve zu’nerftehen war. 
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vom 31. März 1826 auf Elten und Werden ausgedehnt worden, 
nicht aber auf Eſſen. In Eſſen iſt daher die Verordnung vom 
8. Januar 1816 nie zur Geltung getommen. 

- 9. 

So galt denn in Ejjen feit dem 1. Januar 1815 das eheliche 
Güterrecht des Allgemeinen Landrechts. 

Der gefegliche Güterjtand des Landrechts, der natürlich 
durch Eheverträge in der einzelnen Che geändert werben konnte, 
war Dotalrecht, jedoch im anderen Sinne als das altdeutiche und 
auc, in anderer Geftalt als das romiſche Dotahrecht war. Die 
Tandrechtlihe dos, das fogenannte eingebradte Ver— 
mödgender frau, beftand aus ihrem Beſitz zur Zeit der Ehe— 
ſchließung und allem, was fie erwarb. Das jogenannte eingebradhte 
Vermögen unterftand der Verwaltung und Nutznießung des Mannes. 
In der Verwaltung ift der Mann in einigen Beziehungen be- 
ſchränkt, er fann u. a. Grundftüde, Kapitalien, Gerechtiame, die auf 
den Namen der Frau gejchrieben find, nicht veräußern. 

Der Verwaltung und dem Nießbrauch des Mannes entzogen 
mar das Vorbehaltsgut, diejenigen Vermögensſtücke, welche nach 
ihrer Beſchaffenheit ausichliehlic zum Gebrauch der Frau bejtimmt 
waren, ferner dasjenige, twas die Frau bei Eingehung der Ehe als 
ihr Vorbehaltsgut beftimmt hat und was ihr Dritte 
zuwenden mit der Beltimmung, daß es ihr Vorbehaltsgut 
fein foll. Der überlebende Ehegatte hat nach Landrecht ein gejeß- 
liches Erbrecht und ift ſogar pflichtteilsberechtigt. 

Wie oben bereits angedeutet, verfolgte man in Preußen 
ſchon bei der erften Publikation des Landrechts die Abficht, die 
Provinzialgejege, Statuten und Gewohnheitsrechte nach Möglichkeit 
zu erhalten, Zu diefem Zwede follten dieje genannten Statutar- 
und Gewohnheitsrechte in Provinzialgejegbüchern zuſammengeſtellt 
werden. Das war aber eine Arbeit, die ſich in vielen Gebieten 
nad mühſamen Veriuchen als unausführlich erwies, namentlich in 
der Provinz Weftjalen. 

Bezüglich des weitfäliichen NRechtsgebietes fam man allmählich 
zu ber Überzeugung, daß es beſſer fei, die vielen Syiteme, deren 
Kenntnis namentlich auch durch die einjchneidende franzöfiiche 
Gefeggebung höchſt unficher getvorden war, miteinander zu einem 
Syſtem zu verfchmelzen, und ſo kam in vieljähriger Arbeit das 
Gefeg vom 16. April 1860 zuftande, welches außer in der Provinz 
Weitfalen in den Kreifen Eſſen, Duisburg, Mülheim und Rees mit 
dem 1. Januar 1861 Geltung erhielt. Diefes Geſeb führte eine 
allgemeine Gemeinjchaft aller Güter ein, die nach dem Tode eines 
CHegatten mit den Kindern fortgefept wurde. Der Mann und nad) 
feinem Tode die Frau behielten die Verwaltungsherrſchaft und den 
Niebraud bis zum Tode ober bis zur Wiederverheiratung. Die 

1 
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Eltern, eventuell der überlebende Teil mußte die Kinder unter 
halten und zu einem Berufe oder Geſchäfte vorbereiten. Das 
Geſetz brachte in trefflicher Weife die Grundjäge und Anſchauungen, 
wie fie Jahrhunderte lang in Weſtfalen durchweg gang und gäbe 
waren, wieder zur Geltung. 

Das Geſetz blieb in Geltung, bis am 1. Januar 1900 das Bür- 
gerliche Geſetzbuch für das deutſche Reich in Kraft trat. 
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Die Irrungen 
zwiſchen dem Stift und der Stadt Eſſen 1785—1794.:) 

Ton Heinrih Wiedemann. 

Maria Kımigunde, Eſſens legte Fürftäbtiffin, refidierte jelten 
in Eſſen. Meiftens hielt fie ſich auf den Schlöffern ihres Bruders, 
des Kurfürſten und Erzbiichofs Klemens Wenzeslaus von Trier, 
auf. Sie war der Anficht, daß fie ihr Land ganz gut aus ber Ferne 
regieren könne. Unter den früheren Fürftinmen mar das anders 
geweſen, und e3 jcheint, daß diejenigen Elemente, die ſich ſchon 
längft der ftiftiichen Regierung gern entziehen wollten, gerade 
durch die beftändige Abwejenheit der Fürftin angeeifert worden 
iind, ihrem Ziele zuzufteuern. 

Zwar hatte das Neichsgericht zu Speier durch Urteil vom 
4. Februar 1670 für Necht erfannt, daß die ganze Stadt Eſſen die 
Fürftäbtiffin als ihre ordentliche Obrigfeit und rechte Landes- 

fürftin anzuerfennen habe; die Stadt gehöre zum Untertanenver- 
band des fürjtlichen Stiftes und habe der Abtiſſin allen gebührenden 
Gehorſam in „Ge- und Verbot“ zu leiten. Immerhin aber er- 
tannte diefes Urteil der Stadt auch ſehr weſentliche Rechte zu: 
Befreiung von der Leiftung der Huldigung; Befreiung von aller 
Sandesiteuer, (nur die auf die Stadt entfallende Quote zur Reichs— 
und ftreisiteuer war wie bisher der Abtijfin einzuliefern); weltliche 
und politiſche Adminiftration in bürgerlichen und peinlichen (d. h. 
Straf-Saden) (nur die Berhängung der Todesftrafe und das Ber 
gnadigungsrecht waren der Abtiſſin vorbehalten); Einfeßung und 
Abſetzung des Rates; Bewachung und Sicherung der Stadt und 
ihrer Mauern, Türme, Tore und Wehren (bei Friedenszeiten war 
der Abtiffin der freie Gebrauch eines Pförtleins hinter der Abtei 
zugejichert); Erlaß und Veröffentlihung von dem gemeinen Weſen 
nüglihen Sapungen und Ordnungen; Gewährung von Geleit und 
fiherem Durchzug; Zwangsvollſtreckung in rechtsträftig entichie- 
denen bürgerlihen Streitigkeiten; Beſtimmungsrecht über Elle, 
Maß und Gewicht; Glockenſchlag und Nachfolge; Erhebung von 
Wegegeld, Alzis und Ungeld in der Stadt und ihren Friebpfählen; 

Kollektierung ihrer Bürger und Eimvohner; Jahrmärkte; Appel- 

») Quellen: Geheimes Staats + Archiv Berlin. ol. 435, R, 34 
und 63, 9. 3 eve. Alta: Die Srrungen zwifcen der Stadt und dem 
Stift Chen betr. 1785/94. Hauptflantsarchid für das Königreih Sachen 
3401, Nr. 198. Papiere der Gefandtfchaft zu Berlin über die Streitig- 
teten Der Peingefin Kunigunde von Gaifen mit ber Stabt Gen 18T 

18 1794. 
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fation von dem Hallengericht an den Rat und von dem Rat an 
das Kaiferlihe Kammergericht; Freie Ausübung der Augsburgiihen 
Konfeffion und Religion in den ſtädtiſchen Kirchen, Schulen und 
Krantenhäufern; Schuß der geiftlihen Güter und Gefälle gemäk 
ben Beltimmungen des Münfterichen und Osnabrüder Friedens. 

Der Stadt war aljo eine große Reihe von Rechten eingeräumt, 
doch waren die getroffenen Beſtimmungen teineswegs fejt um— 
grenzt, fondern zum Teil in recht dehnbarer Weife zum Ausdrud 
gebradht. Dazu kam, daß die Stadt das erwähnte Urteil nicht an- 
erkannt, jonbern das Rechtsmittel der Reviſion dagegen eingelegt 
hatte, während die ftiftiiche Regierung fich bei dem Urteil beruhigt 
hatte. Wohl war im Jahre 1733 aus dem Reichstammergericht 
ein taiferlihes Mandat au die Fürftin ergangen: „. . . in dero 
Schreiben an den Magiftrat, als feiner bloßen Munizipalftadt, 
denjelben nicht jo gar objeft und verächtlich zu traftieren, vielmehr 

hingegen denjelben, der vorgebachten, bei dem Kaiferlihen Kammer- 

gericht ergangenen Urteil gemäß, bei dem Genuß ihrer iuxta 
privilegia Caesarea fompetierenden Gerechtſamen nicht zu turbieren 

noch darinnen einzugreifen, ſondern fie dabei ruhig zu laſſen.“ 
Über die Reviſion der Stadt war aber noch nicht entichieden. 

Was Wunder aljo, daß bei den fortwährenden fonjejlionellen 
Neibereien der eine Teil immer glaubte, der andere Teil erlaube 
ſich Eingriffe in feine Nechte. Das gegenfeitige Verhältnis wurde 
in der Tat fo geſpannt, daß die beiderjeitigen Maßnahmen und 
Anordnungen immer mehr den Charakter der Schifane annahmen. 
Zuerft war es die Abtiſſin, welche wiederum das Neichsgericht 
anging und die Angelegenheit rechtshängig machte. 

Eine ganze Reihe von Differenzpunften lag den Streitig- 
teiten zugrunde, und, als der Stein einmal ins Nollen getommen 
war, fam das eine zum andern. Im Vordergrund fteht die Auf- 
hebung des Klofters zum neuen Hagen. Dazu 
führt die Abtiffin in einem Promemoria aus dem Yahre 1787 
folgendes aus: 

„Es gibt in der Stadt vier Häufer von Konventualinnen, 
sorores . poenitentiae genannt, deren Yanptbeichäftigung die 
Wartung von Kranken ift. Dieje bejorgen jie gegen Entgelt, und 
fie Haben alfo mehr das Wohl ihres Klofters als das der Kranken 
im Auge. Einer jo großen Anzahl von Pflegerinnen bedarf es 
aber unter normalen Verhältniffen nicht. Deshalb beſchäftigen 
ſich die Schweftern nebenher auch mit dem Unterricht der Jugend. 
In einem wohl regierten Sande ſoil aber die Lehrtätigleit der 
Hauptberuf der dafür beftellten Perſonen fein, und es ift aus dieſem 
Grunde leicht einzufehen, wie wenig volltommen der Unterricht 
diefer Krankenſchweſtern gewejen fein mag. Dieſe Schweſtern 
find zu einer Gemeinde zujammengetreten. Sie wählen aus ihrer 
Mitte eine Vorfteherin oder Mutter, und ihre Lebensweife ift nach 
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Regeln und Statuten eingerichtet, die ſie ſich ſelbſt gegeben haben 
und die von der Fürſtin beſtätigt ſind. Der Konvent zum alten 
Hagen, deſſen Mitglieder der Congrégation de notre Dame bei 
ihrer Ankunft ebenfalls haben Platz machen müſſen und nach dem 
neuen Hagen verſetzt worden jind, hat genau dieſelben Statuten 
gehabt. Eine fürftliche Vejtätigungsurfunde der leßteren vom 
Jahre 1342 und eine Urkunde, betreffend die Aufnahme in den 
fürſtlichen Schuß, vom Jahre 1099 ift noch vorhanden.t) Cie legen 
feine ordentlihen Gelübde ab, geben nur etwas Gewiſſes bei ihrem 

Eintritt an bas Haus, was dem Haufe als ein Fonds verbleibt. Die 
Fürftin von Eſſen hat aber als oberſte Verwalterin aller katholiſchen 
geiftlihen Stiftungen ſtets das Recht, mit diejen zu ſchalten. 
Die noch im folgenden anzuführenden Präjubizien werden das 
nod) bejjer beweijen. Nie konnte die Stadt andere Rechte darüber 
befigen, als ſolche, welche polizeilicher oder fteuerliher (Mahl- 
steuer) Art waren und ihren Urjprung aus dem Umſtande Hatten, 
daß die Schweftern ihren Wohnfig in der Stadt haben. Der Aus- 
übung folder Rechte hat aber die ftiftiihe Regierung nie wider 
ſprochen.“ 

„Über den Urſprung des Konventes beſtehen nur Mut- 
maßungen.?) Einige behaupten, er jei von einer Fürftin von Ejien 
geftiftet worden, andere jchreiben diejes Werk einer Privatperjon 
zu. Dokumente find nicht vorhanden. Wahrſcheinlich ift die 
Stiftung duch Schenkungen angewachſen. Das behauptet ja 
auch der ftädtijche Anwalt in feinem an den Reichshofrat gerichteten 
Schriftfage, und die Abtiffin ſchließt fich diefer Vehauptung an und 
vermeidet dadurch den Verdacht irgendwelcher Verdrehung. Dem- 
nad) hat eine Vürgerstochter aus Eſſen zuerit das Haus bewohnt. 
Ihr erbauliches Leben führte verjchiedene Perjonen zu dem Ent 
ichluffe, ſich ihr zuzugefellen, um ein gemeinfchaftliches Leben zu 
führen. Eine ähnliche Entwickelung haben alle Klöfter zu ver— 
zeichnen. Die Gemeinde fegte ſich fort, wurde zahlreicher, und end» 
lich entitand aud eine gewiffe Ordnung, diseiplina monastica. 
Es trat eine Oberin an die Spitze, und ſchließlich wurde das che- 
malige Bürgerhaus für die Gejellicaft zu Hein. Sie baute ein 
neues Haus, errichtete darin Betjtube und Kapelle und erhielt 
1762 vom päpftlihen Nuntius zu Köln die Erlaubnis, die Meſſe 
darin lejen zu laſſen. Später äußerte fie wiederholt den Wunſch, 
die Klaufur und den geiftlihen Weil’) anzunehmen, doch hat diejer 
Bund bis heute nicht erfüllt werden können.“ D 

) Die Saßresgait iſt untichtig, es muß Heißen 1299. Vergl. Ei. 
Beitr. H 163—166. 

2) Eine Geſchichte des Rondentes nach den Alten des Rgf. Staats: 
archtvs in Düfleldorf und des Sfener Stodtargios gist Heidemann in den 
Giiener Beiträgen, Heft 9, ©. 

®) velum, Sdjleier. 
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Geſchichte der Aufhebung des Konvents. 

Seit Antritt ihrer Regierung richtete die Fürjtäbtiffin ihr 
Hauptaugenmerk auf den Unterricht und die Erziehung der Jugend. 
Es Hatte bisher in dieſem Punkte ſehr traurig ausgefchen, jo zwar, 
daß die fürftliche Regierung die Behauptung aufitellte, manche 
der gejchidteften Lehrer feien in den Wiſſenſchaften nicht weiter 
fortgeichritten, als es in einer wohleingerichteten Erziehungsanftalt 
billiger Weife der Schüler hätte fein follen. Die Eltern waren 
allerdings mit diefem Zuftande nicht unzufrieden. Sie hielten für 
ihre Kinder fein größeres Mai von Wiſſen für notwendig, als fie 
jefbft fich in ihrer Jugend Hatten aneignen können, und fie waren 
froh, an ihren Kindern jo bald wie möglich billige Arbeitskräfte 
zu gervinnen. Die Fürftin jepte eine Schulfommiffion ein, ſchuf 
mit großen Mühen und Unfoften geeignete Schulhäufer, zog drauche 
bare Lehrkräfte heran und machte den vorhandenen zur Pflicht, ſich 
in ihrem Berufe weiter auszubilden. Dieſe Fürforge dehnte fie 
nicht nur auf das Stift, jondern auch auf die Stadt aus. Sie glaubte, 
die Lehrkräfte beſſer ausnügen zu jollen, die die Congregation de 
notre Dame zur Verfügung ftellte. Zwar hatte diefe Kongregation 
bei ihrem Erſcheinen in Eſſen bereits das Klofter zum alten Hagen 
verdrängt und deffen Haus und Vermögen zugewieſen erhalten, 
aber fie war biäher nicht auf einen grünen Ziveig gefommen. Die 
vorhandenen vier Klöfter, die ji) mit Krankenpflege und nebenher 
mit Unterricht beichäftigten, erfreuten fid) eben einer größeren alle 
gemeinen Beliebtheit, und die Eltern Fonnten fich nicht entichliefen, 
ihre Kinder der Kongregation anzuvertrauen. Die Fürftin hielt 
aber das Beitehen von drei Klöſtern mit Krankenſchweſtern für 
ausreichend nud bejchloß, den Konvent zum neuen Hagen aufzuföfen 
und fein Gebäude und fein Vermögen der Congrögation de notre 
Dame zu überweifen. Zu diefer Maßnahme erhielt fie auch am 
26. Auguft 1785 die Zuftimmung bes Papftes in Form eines Auf- 
hebungs-Breves und am 10. Dezember 1785 die faiferliche Be- 
ftätigung. 

Am 18. Januar 17861) fandte die Fürftin ihre Kommiſſarien 
zum Kloſter zum neuen Hagen, und der geiftlihe Kommiſſar, 
Dffizial und Kanonikus Schmig, verkündete den verjammelten 
Schweitern die Auflöfung ihres Ordens. Es wurde ihmen frei« 
geftellt, entweder zur Kongregation überzutreten, die ja ohnehin 
eine von ihnen ſelbſt längſt gewünſchte ſtrengere Ordensre gel 
habe, oder aber in die Weit zurückzutreten. Im letzteren Falle 
ſollten ſie das zurückerhalten, was ſie ins Kloſter eingebracht hatten, 
oder es follte ihnen eine himangüche Venſion gewährt werben. 
Zu ihrer Entſchließung wurde ihnen Zeit bis zum nächften Johannis 

*) Bol. zum Zolgenden Heidemann, a. a. O, ©. 65 fi. 
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tage (24. Juni) gegeben. In ihrer Beſtürzung erklärten fich die 
Schweſtern mit allem einverftanden und unterichrieben das Ver— 
handlungsprotofoll. Sie brachten auch ihre Habjeligkeiten, barunter 
ein Kifthen mit Obligationen, heran, und die Kommiffion begann, 
die Bermögensftüde aufzuzeichnen. 

Am 21. Januar wollte die Kommiffion mit der Aufzeichnung 
fortfahren, doc) jtieß fie auf den Widerjtand bes ſtädtiſchen Ma- 
giftrates. 

Als nämlich die ftädtiihe Behörde von der geplanten Auf« 
hebung des Konventes und von den Schritten, die zu diejem Zwecke 
bereits getan waren, vernommen hatte, bat ber Bürgermeifter 
Kopftadt, wie er am 18. Februar 1786 dem Könige von Preußen 
als dem Schugherrn der Stadt berichtet, die Mutter des Komvents 
zu fi. Dieſe beſchwerte jich darüber, daß die fürftliche Regierung 
dem Konvente jämtlihe Wertpapiere und Briefihaften geraubt 
habe. Mit nichten Habe die fürftlihe Regierung dazu ein Recht. 
Der Konvent fei fein Klofter. Das Haus Habe ehemals den Ehe- 
leuten Schriever3 gehört.t) Dieje hätten es ihrer Tochter Jette 
vererbt und Jette ſei die eigentliche Gründerin der Genoſſenſchaft. 

Sie habe zumächft Grete von Bolsvyn aus Bodelſchwing, Trine 
von Strünfede, Brigitte von der Lippe und Ville van Kaldenhoven 
zu fi aufgenommen. Später hätten jich noch andere Perjonen 
herzugeſellt, die alle fi dem fogenannten Kloppenftand?) gewidmet 
hätten. Sie hätten ein gemeinjames, ftilles, eingezogenes, frommes 
Leben geführt und fi der Pflege von Kranfen und der Unterrich- 
tung von Kindern bedürftiger atholifcher Bürger und Einwohner 
im Lefen, Schreiben, Striden und Nähen gewidmet. Eine jede 
von ihnen Habe früher für ihre Koft und Bekleidung ſelbſt zu ſorgen 
gehabt. Dadurch ſeien aber öfter Zänfereien entjtanden, und erſt 
vor wenig Jahren fei eine gemeinfame Tafel eingerichtet worden. 
Seitdem ei von jeder Konventualin bei ihrem Eintritte eine Ein- 
zahlung von 200 Reichstalern verlangt worden, doc habe eine 
jede über ihr eingebradhtes Gut durd) Schenkung oder lebtwillige 
Verfügung beitimmen umd es bei etwaigem Austritt zurüdverlangen 
fönnen. Das hätten jie allerdings vor furzer Zeit durch mündliche 
Vereinbarung dahin abgeändert, daß das eingebradhte Gut dem 
Konvente verbleiben folle. Bis zur Stunde hätten fie nie Gelübde 

abgelegt. Die Genofjenichaft jei alfo niemals ein Kloſter geweſen 
und habe als ſolches auch nie unter der Jurisbiktion der Fürfte 

äbtiffin geftanden. Da fie viel mehr im Weichbilde ber Stabt 
wohnten, fei die ftäbtiiche Behörde ihre rechtmäßige Obrigfeit. 

3) Über dieſe völlig ſagenhafte Überlieferung vgl. Heidemann, 
© 1-48. 

2) Moppen waren weltliche Perfonen, bie fh, ohne Gelübbe abzu« 
legen, zu gemeinfantem eben vereinigten, aber jeberzeit wieder außtrelen 
Tonnten, ähnlich) wie die Beginen. 



Die Abtiffin habe jomit fein Recht, ihre Genofienfchaft aufzuheben 
und über ihr Vermögen zu verfüge: 

Als vor einigen Jahren die Fi ihnen in ber Perfon des 
Sefuitenpaters Scholl einen geiftlihen Kommiſſarius Habe geben 
wollen, hätten fie ſich das fogar mtertänigft verbeten. Cpüter 
feien fie überredet worden, zwei Herren aus dem Kanonichenfapitel 
zu präfentieren, von denen dann die Fürjtin den Offizial Schmitz 
zu ihrem Kommiflarius bejtimmt hätte. Dieien hätten fie aber nur 
als ihren Ratsmann betrachtet. Cie feien fi wohl bewußt, dat 
der Magiftrat ihre weltliche Obrigfeit ſei; ihm Hätten fie es zu danfen, 
da fie angefichts ihrer Armut von allen bürgerlichen Laſten befreit 
geblieben jeien. 

Zu Anfang des Jahres 1785 habe der Offizial Shmik damit 
begonnen, fie zu überreden, den in Klauſur lebenden und unter 
Gelübden ftehenden Auguftinerinnen der Congregatio B. M. V. 
3. ordinis oder, wie fie jegt hiehen, Congregation de Notre Dame 
beizutreten. Sie hätten das höflich, aber glatt von der Hand ge- 
wieſen, ohne ahnen zu Können, wie gefährlich die Abjichten für fie 
feien, die man verfolge. Auch dann hätten fie noch nichts Böſes 
vermutet, als die Fürftin bei den genannten Auguftinerinnen eine 
Mädchenpenfion errichtet und von ihnen begehrt habe, fie follten 
ihre Kinderjchule auch dorthin verlegen. Am 18. Januar abends 
zwiſchen 5 und 6 Uhr, als fie eben in ihrer Betftube das Abend- 
gebet verrichtet, feien fie aufgefordert tvorden, jich in die Wohnftube 
zu begeben. Dort hätten fie den Offizial Schmig und den Hofrat 
Schmig angetroffen, die ihnen befohlen hätten, ftilfe zu fein, feinen 
Lärm zu machen und niemand im Haufe aus- und eingehen zu laſſen, 
fondern zu hören, was die Fürftin über fie beichlofien habe. Der 
Kanzlift Drüge habe ihnen das päpftliche Breve und den faiferlichen 
Aufhebungsbefehl vorlefen müffen, und dann feien ihnen ihre 
fäntlihen Briefihaften abgefordert worden. In ihrer Bejtürzung 
hätten fie aud) dieje, ſowie einen Meiteld herausgegeben. Eine 
ihnen unbelannte Magd, die die Herren mitgebracht hätten, habe 
alles in einem Korbe geborgen und zur Kanzlei geichafft. Beim 
Weggehen Hätten ihnen die Herren bedeutet, jie würden in den 
eriten Tagen wiederfehren, um ihre jämtlichen Habſeligkeiten auf- 
zuichreiben. Das Hauptzimmer ſei verliegelt worden, und man 
habe fie ſehr ernſtlich verwarnt, weder dem Magiftrat, noch jonit 
jemand etwas mitzuteilen, wenn jie fich nicht die Ungnade der 
Fürstin zuziehen und fich der Gefahr ausjegen wollten, nadt und 
bloß aus dem Haufe gewiejen zu werden. Am Mittag des 21. 
Januar jandte der Magiftrat eine Deputation zum Konventshaufe 
im neuen Hagen, um die lichen Kommiſſarien, die bereits um 
zehn Uhr erfchienen waren, an der weiteren Inventariſierung zu 
hindern. Es lam zu einem jcharfen Wortwechſel. Der Hofrat 
Schmig verließ um ein Uhr das Hans, fehrte aber um vier Uhr 
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zurüd; doch wurde er von dem Senator Hunfjen an weiteren 
Schritten gehindert. Letzterer hielt ſich, wie eine Schulmeifterin 
Brandmüller befundet, in Gejellichaft des Stadtpedells den ganzen 
Tag in der Arbeitsftube der Schweftern auf. Dort fand ſich nach 
und nad eine Anzahl von Vürgern ein, die ſich mit Weintrinten 
und Tabakrauhen vergnügten. Die Magiftratsdeputierten 
verboten den Schweſtern bei Verluft jeglihen Schutzes von jeiten 
ai Stadt weiterhin einen fürftlichen Kommifjarius ins Haus zu 
laſſen. 

Die fürſtliche Regierung wollte es auf Gewalttätigkeiten nicht 
ankommen kaſſen. Sie unterbreitete vielmehr am 10. Februar 
die ganze Angelegenheit zur Unterſuchung und Entſcheidung dem 
Reichshofrat. Überdies ordnete die Fürſtin eine Bekanntmachung 
von allen Kanzeln an, daß das geſamte im Hochſtifte befindliche 
Eigentum des Konventes im neuen Hagen der Congregation de 
Notre Dame übertviejen worden‘ jei, und daß sub poena dupli 
verboten werde, irgend etwas auszuzahlen oder abzuliefern. 

Die Stadt hielt nunmehr den Augenblid für gefommen, die 
ſchutz· und fchirmherrliche Hilfe des Königs von Preußen anzurufen, 
und die Schweitern vom neuen Hagen jchloifen ſich diefem 
Schritte an. 

Der Reichshofrat hatte inzwiſchen den Magiftrat am 7. März 
aufgefordert, fich zu verantworten, und feßterer reichte auch am 
14. November 1786 eine Klagebeantwortungsichrift ein, nachdem 
das Reichstammergericht fein Geſuch um Erlaß eines Mandates 
gegen die Fürftin am 29. März 1786 abgejchlagen hatte. 

Für den König von Preußen, Friedrich den Großen, handelte 
es fi, bevor er in die Streitigkeiten eingriff, zunächſt darum, feit- 
äuftelfen, welcher rt fein Verhältnis zu Stabt und Stift Effen ſei. 
1495, im nämlichen Jahre, in dem auch der erfte Erbſchutzbrief für 
die Abtei ausgefertigt worden mar, var ein Erbvogteivertrag 
zwiſchen der Stadt Eijen und den Herzögen von Kleve errichtet 
worden. Als 1729 der Schußbrief für die Abtiffin erneuert wurde, 
beichtwerte fich diefe über jenen Vertrag und verlangte deifen Auf» 
hebung. Es fand ſich feine Spur, aus welder zu ſchließen geweſen 
wäre, daß damals oder gar bei dem Negierungsantritt des jegigen 
Königs an eine Erneuerung des Erbvogteivertrages gedacht worden 
fei. Das Verhältnis der Stadt zu ihrem Schugheren und die Be— 
fugniffe des lehzteren ließen fich alfo ſchwer bejtimmen, zumal nad) 
dem mehrfad erwähnten Erkenntniſſe des Reichslammergerichtes 
die Stadt der Abtiſſin als ihrer wirklichen Obrigkeit unter» 
worfen war. 

Über diefe Punkte bejtand in Berlin eine vollfommene 
Untlarheit. Aus diefem Grunde wurde am 31. März 1786 bie 
Regierung zu Kleve zum Berichte aufgefordert. Sie erftattete 
diefen Bericht am 2. Mai 1786. 
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Nah einer eingehenden Parftellung der Geſchichte der 
töniglichen Schupvogtei über die Stadt Eſſen hieß es in diefem 
Berichte: 

1731 follte das NReich&hofsratsurteil vom 28, Mai 1730 voll» 
ftreet werden, obwohl der Magiftrat dagegen Reviſion eingelegt 
hatte. Kurpfalz, welchem Geſchlechte die zeitige Kurfürftin Fran- 
zisfa Chriftina entftammte, lie 300 Mann zur Pollftredung nach 
Eſſen abgegehen, aber der König lieh die Truppen durch ein 600 
Mann ftarfes, von Weſel entfandtes Kommando wieder vertreiben. 
Die 600 Mann Preußen blieben auf Koſten der Abtei eine ganze 
Zeit lang in Ejjen. Die Fürftin rief zwar wiederum den Neichs- 
hofrat an, aber dieſer bejtätigte wiederum das dem Könige zu- 
ftehende ius armatae advocatiae. 

Zum legten Male habe die Stabt 1743 die ſchutzherrliche 
Hilfe angerufen. Die damaligen Zwiftigfeiten wurden am 10. 
Februar 1744 durch einen gütlihen Vergleich vor der aus dem 
Präfidenten und Kanzler von Raesfeld und dem Geheimen Nat 
von Hymmen beftehenden königlichen Kommiſſion zu Kleve bejeitigt. 
Für das Stift wirkten dabei der Hofrat Biejten und der Hofrat 
Cocy, für die Stadt der Vürgermeifter Lambertus Nedelmann und 
der Ratmann Johann Arnold Huyſſen mit. 

Über die Vorkommniſſe, betreffend den Konvent zum neuen 
Hagen, berichtete die Regierung in Kleve, die Stadt ſei ihrer Auf- 
forderung nachgelommen und habe eingehend berichtet. Die 
Fürſtin habe zwar die dem Konvente im neuen Hagen gehörigen 
in der Grafihaft Mark angelegten Kapitalien?) namhaft gemacht, 
um deren Freigabe zugunften der Kongregation fie den König ge» 
beten habe, aber jie lafje das Erjuchen um Mitteilung des päpftlichen 
Aufhebungs-Breves ganz unbeadhtet und führe überhaupt einen 
jo hohen und ftolzen Ton, daß die Regierung erft weitere Weijung 
von Berlin abwarten wolle, bevor ſie antworte. 

Schr auffallend ſei es auch, daß die Fürftin die Taijerliche 
Genehmigung nicht beibringe. Erſt eine genaue Austunft der 
Fürftin made ein Urteil überhaupt möglich. Anftatt dejjen ver— 
weigere die Fürftin jede Information und befleifige jich ganz be» 

1) Nach einem Berichte des Landgerichts in Bochum waren diefe 
Rapitalien folgende: 

. Schulte zu Krawinkel Rilt. 400 zu 4%. 
„zur alten Dormburg Rtlr. 75 zu 4%/, Zinfenrüdftand 

jeit 2 Jahren. 
3. Brinkmann zu Weſtenfeld Mr. zu 4% und 80 Atlr. Zinfen- 

Tüdftand, wegen deffen Jatobl zu Bodum mit der Rage beauf- 
tragt. 

. Baumann zu Weſtenfeld Rtlr. 300 zu 81,%,. 
. Belmann zu Wattenfdeid Rilr. 50 zu 4%). 
. Maftmann zu Mieniefe Rtlr. 140 zu 4%/,. 
" Erftmann zu ginden Rtlr. 100 zu 49. 

wu 

a2 
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fremdender Ausbrüde. Sie lafje die dem Könige zuftehenden 
Gerechtjame gänzlich außer acht.) 

Der König hielt nunmehr fein Verhältnis als Schuß- und 
Schirmherr zu den Parteien für genügend aufgellärt und bot am 
30. Mai 1786 beiden Teilen feine Vermittlung an. Da aber die 
beiderjeitigen Beſchwerden ſich noch auf eine ganze Reihe von 
Streitigfeiten bezog, ift e3 notwendig, dieje zuerft fennen zu lernen- 

Die Irrungen in betreff des Hofbuchdruckers 
Zacharias Baededer. 

Zacharias Baedecker war proteftantiicher Bürger der Stadt. 
Gleichwohl hatte die Fürjtin ihm am 4. September 1784, beziehungs- 
weiſe am 4. Januar 1785 den ausihlieglihen Drud und Verkauf 
neuer fatholijher Katechismen, Gejang- und Schulbücher erteilt 
und ihn zu ihrem Hofbuchdruder ernannt. Auf die erſte Seite 
eines jeden Buches drudte Baededer eine auf das ihm erteilte 
Privilegium bezügliche Bemerkung. Im Februar 1785 brachte der 
Buchbinder Stölting Bücher gleicher Art in den Handel, die er in 
Köln im Nachdrude Hatte herftellen lafjen. Durch obrigfeitlihen 
Befehl jeste die Fürftin folhem Beginnen Schranken, aber die 

2) Die Entrüftung der Regierung zu eve wird nicht an legter 
Stelle durch folgenden Baflus in dem Schreiben der fürftlichen Kanzlei 
vom 19. 4. 1786 hervorgerufen worden feit: 

„Im Anfehung des übrigen Quhaltes indefien des erften Autwort- 
ſchreibend vom 31. Januar Fönnen und follen wir nicht bergen, daß die 
Sprache, weiche unfere hochgecbrieſte Herren wegen der vollzogenen Ber: 
einigung des Kioſters zum neuen Hagen führen, Ihrer Königlichen Hoheit 
ebenfo auffallend als befrembend geivefen und weder den Neichsftänden, 
noch ftiftifcher Berfaffung angemefien fei. 

Ihre Königliche gen erfennen im Hodjftifte feine fremde Zuris- 
dittion und haben nad) dem unveränderlichen Herkonmen zu Aufäcbung 
und Bereinigung des Klofiers zum neuen Dagen, gleichvie man mehrere 
Diesfällige Beifpiele unter der Regierung der vorigen Frauen Fürftinnen 
vor fih) Hat, Feine ftädtifhe Eimvilligung oder daS Wormiffen 1as immer 
für eints Nadbarn notwendig, und aus eben diefer Urfad), da der Magir 
ftrat zu Efien fich gegen dieſe vorgenommene Aufhebung des erwähnten 
Mofter8 zum neuen Hagen, in welchem ex nicht die mindefte Jurisdiftion 
bergebradht, faktifch entgegengefegt, Haben gire Königliche Hoheit die reic)s- 
gefekmähigen Wege jehon eingejchlagen und unterm 7. verflofienen Monats 
creits ein Saiferlich Dekret gegen den Magiftrat erwürket, um ſich Hier: 

über innerhalb zwei Monaten jtandhaft zu verantworten. 
Ihre Königliche Hoheit verſehen fid) demnad) ganz zuberläffig, un- 

jere hochgeehrten Herren werden mit allen ferneren Zumuthungen von 
iefer Art, welche ber Neicisftändif—ien und Hochltiftlichen Verfaffung nicht 

angemeffen find, an jich halten, damit Xhre Königliche Hoheit fich nicht 
iemühiget fehen, bei des Aönigs Majeftät fi felbft unmittelbar zu be» 
fine, indem es die Alerhöchjfte Willensmeinung nicht mehr fein Tann, 
a8 nachbarliche gute Einvernehmen durd) ein dergleichen Betragen ftören 

zu laffen, ge3. Bieften. Scorn. 
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Stadt kaſſierte ihrerfeit3 das Baedederſche Privilegium, verbot 
Baededer ben weiteren Verkauf und befahl ihm, feine Vorräte 
an die Stadt abzuliefern. Als Grund machte die Stadt folgendes 
geltend: 

1775 fei zwijchen den Druckern und Buchbindern ein Ab- 
tommen getroffen worden, das Rechtskraft erlangt habe, und nach 
welchem die VBuchbinder bas, was der Druder gedrudt habe, zivar 
nicht einzeln, aber in gewiſſen Mengen taufen, einbinden und 
verfaufen könne, daß aber der Druder feine Sachen einbinden und 
damit Handel treiben bürfe, Auf dieje Weiſe hätten beide Teile 
von ihrer Kunſt und Profeſſion Brot. 

Dementiprechend hätten die Buchbinder von Baededer 
verlangt, daß er ihnen die gedrudten Bücher gegen bare Zahlung 
verfaufe. Baedecker habe ich deffen gemeigert und ſich darauf be- 
tufen, daß bie Fürftin ihm den Alleinverfauf übertragen Habe. 
Stölting fei über diefe Weigerung jo aufgebracht gewejen, daß er 
ſich in Köln den erwähnten Nachdruck habe herftellen laffen. Das 
habe ihm der Magijtrat jofort bei Strafe verboten und den Nach- 
drud fonfisziert. Dem Druder aber fei aufgegeben worden, jeiner 
vertraglichen Verpflichtung nachzukommen und den Buchbindern 
die gedrudten Schriften zu verabfolgen. Er habe ihm fogar bei 
Verluſt von Amt und Bürgerſchaft Gehorſam befohlen. 

Baededer ſuchte die Hilfe der Fürſtin nach, und dieſe erließ 
von allen Kanzeln eine Bekanntmachung, nach welcher es bei Strafe 
verboten wurde, die erwähnten Büchlein an einer anderen Stelle 
als bei Baededer zu faufen. 

Sowohl Baededer als Stölting, letzterer in Gejellichaft zweier 
Buchbindereien, Griefenbed und Ajcherfeld, wurden bei dem 
rReichshofrat klagbar, und die Fürftin trat der Klage des Baededer 
bei. 

Nach dem jchriftlihen Zeugnijfe des Buchbinders Justus 
Heinrich Kauffmann zu Ejjen, jo führte fie aus, fei die Buchbinder- 
geſellſchaft nicht zünftig; fie gehöre auch zu feiner Gilde. Er, 
Kauffmann, jet nur Vürger und habe feine Kaufgilde. Dennoch, 
binde und verfaufe er Bücher und, weil er eben Buchbinder jei, 
verſage ihm der Magiftrat dieſes Recht nicht. Weshalb es nun dem 
Baededer verfagt werden folle, der nicht nur Bruder, jondern auch 
Buchbinder jei? Die ehemals in Eſſen wohnhaft gewejenen 
Buchbinder Pier und Gillhaus feien nicht einmal Bürger gewejen 
und hätten dennoch Bücher binden und verfaufen dürfen; weshalb 
Baededer das nicht folle tun dürfen? Letzterer habe ſchon 1775, 
1779 und 1781 Kalender und einen Satechismus herausgegeben, 
binden laffen und für 16 Stüber!) verfauft. Ebenfo habe der Druder 
und VBuchbinder 3. 2. Wohlleben, der auch nicht einmal Bürger ge» 

’) Ein Stüber = ungefähr acht Pfennig. 
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weſen jei, 1769 Bücher gebunden und zum Verkauf ausgeboten. 
Der Organift Kauffmann, der nicht einmal Buchbinder jei, mache 
öffentlic) befannt, daß bei ihm „Der Kinderfreund“ und viele Bücher 
eines gewiljen Kämpfe aus Frankfurt käuflich zu haben feien. Es 
fei doc) das ungereimtejte, ivas es geben fünne, den Baededer zu 
zwingen, Naufluftigen zu erklären, fie müßten erſt einen Buchbinder 
mitbringen, ber für fie faufe, . . . an anderen Orten ftrebe die 
Polizei dahin, daß das Publitum feine Bedürfnifie jo mwohlfeil 
wie möglich befriedigen könne. 

Andrerfeits nehme der VBuchbinder doch nicht Bücher jeder 
Art, dba er nicht wiſſen fünne, ob fie begehrt würden, ob aljo ein 
Verdienſt daran zu erzielen fei. Es ſei aber unbillig, zu verlangen, 
daß der Druder allein das Riſiko und der Binder den Nußen habe. 
Wenn wahrer Patriotismus und nicht Verfolgung und Neid die 
Triebfedern des Magiftrates und einiger eigennüßiger Bürger feien, 
jo ſolle er fich doch darüber freuen, dah ein Mitbürger mit einem 
jolhen Privileg begnadigt werde. Sonſt würden ja Leute den 
Gewinn einftreihen, die nicht einmal Bürger der Stadt jeien, ja 
dieſe gar nichts angingen. Es handle jih um fatholiihe Bücher, 
und in tatholifch-religiöfe Angelegenheiten habe die Stadt nicht 
dreinzureben. Fortwährend nehme fid) der Magiftrat Eingriffe 
in die Hoheitstechte der Fürjtin heraus. 

Der Fall Bacdeder wurde aber noch viel afuter durch folgende 
Vorlommniſſe: 

Am 14. Auguſt 1785 ſtarb der ehemalige Jeſuit und ſpätere 
Weltprieſter und Pfarrer von St. Johann, Heinrich Düſſeldorf, in 
dem befreiten geiftlihen Vitarienhauſe Samti Stephani, weiches 
in der Stadt lag. Nachdem er jein Pfarramt niedergelegt hatte, 
wurde er adjkribierter Priefter der Pfarre St. Johann und leiftete ala 
folder in der Seelforge Aushilfsdienfte. Tem Herfommen gemäß 
wurde fein 1784 errichtetes Teftament nach jeinem Tode von dem 
fürftfichen Offizial eröffnet, und der Offizialatsaktuar und faiferliche 
Notar Niermann wurde mit der Inventarifierung und Verfiegelung 
des Nachlaffes beauftragt. Bei letzterer Verrichtung gebrauchte 
Niermann anjtelle des Offizialatsjiegels fein Notariatsjiegel. Sofort 
miſchte fic der Magiftcat in die Angelegenheit. Er entjanbte eine 
Deputation in das Sterbehaus, ließ jeinerfeits eine Jnventarifation 
vornehmen und das jtädtiihe Siegel neben das Notariatsfiegel 
druden. Dem fürftlihen Offizial jandte er einen Proteft in feine 
Wohnung, in welchem er die Stadt Ejjen als eine dem deutjchen 
Reiche unmittelbar unterworfene freie Stadt bezeichnete. Später 
drang er nochmals in das Eterbehaus ein, lief die inzwiſchen an- 
gelegten Offigialatsfiegel erbrehen und die fämtlichen Wermögens- 
füde in ein anderes Bürgerhaus hinüberbringen. 

In der Baedederfchen Zeitung erihien dann zunächſt von 
feiten des Magiftrates eine Ediftallabung der Erben. Kurz nachher 
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gab die Fürftin in derfelben Zeitung dem Publitum die Anmaßung 
des Magiftrates befannt und verivarnte die Erben entiprechend, 
da in ber Sache nur das fürftliche Offiziafat zuftändig fei. 

AS unparteifhes Blatt hatte die Vaedederihe Zeitung 
beide Beröffentlihungen anftandslos aufgenommen. 

Der Magiftrat ſah ſolcherart feine Abfichten ducchkreuzt und 
ging num mit allen Mitteln gegen Baedecker vor, gegen den er 
wegen der anhängigen Prozeßſache Stölting doch ſchon ein gerütteltes 

Map von Groll hegte. Baededer Habe, jo behauptete der Magijtrat, 
durch die Aufnahme der fürftlichen Veröffentlichung feinen Bürger- 
eid und feine Bürgerpflicht wie ein Meineidiger verlegt. Ohne ihn 
zu vernehmen, fuspendierte er ihm vom Amt und Bürgerſchaft 
und ftellte bei einer Strafe von 25 Goldgulden für jeden Zuwider- 

handlungsfall feine Zeitung und alle jeine Drudichriften unter 
ſtädtiſche Zenſur. Er ernannte einen Zenfor, der auf Baedeckers 
Koſten ein jährfiches Gehalt von 60 Reichstalern erhielt. 

Baededer erhob wiederum Klage bei dem Neichshofrat und 
lief feine Zeitung in getwohnter Weije weiter erfcheinen. Da traf 
ihn eine erneute Strafe des Magijtrats, der ihm dann auch jofort 
zur Sicherheit 15 filberne Löffel pfänden ließ. Die angedrohte 
Strafe wurde auf das doppelte erhöht und der Befehl erteilt, die 
ſtädtiſche Ediktalladung bei Vermeidung einer weiteren Strafe 
von 25 Goldgulden dreimal zu veröffentlichen. Ja, der Magiftrat 
ſtellte fogar alle zukünftigen Staatsprudichriften der Fürftin unter 
feine Zenfur. 

Jetzt blieb Baededer nichts anderes übrig, als das Erſcheinen 
feiner Zeitung einzuftellen. Er erklärte dem Magiftrat, daß er ihn 
für allen Schaden verantwortlich machen werde, und bat die Fürftin 
um ihren Schuß. Die Fürſtin intervenierte bei der Stadt, erhielt 
aber eine in den fchärfiten Ausdrüden abgefaßte Antwort, in der 
ihr unerhörte Dreiftigkeit und ungebührlihe blinde Beurteilung 
vorgeworfen wird. Ihre Befehle werden als lächerlich bezeichnet 
und bie faiferliche Freiheit der Stadt weiter behauptet. 

Dem Baededer gab die Stadt bei Vermeidung einer weiteren 
Strafe von 25 Goldgulden auf, feine Zeitung weiter erjcheinen zu 
laſſen. Zur Sicherheit wurde ihm fein ſämtliches Kupfer- und 
Zinngeſchirr gepfändet. Er konnte ſich auf der Straße nicht mehr 
bliden laſſen, ohne jich den Beihimpfungen und Mißhandlungen 
des Pöbels auszufegen. Dazu war ihm fogar angedroht worden, 
er jolfe verhaftet, vor verfammeltem Rate als Meineidiger erklärt 
und gezwungen werben, feine verſchiedenen Klagen bei dem Reiche 
hofrate zurüdzuziehen. Er fuchte ſchließlich jein Heil in der Flucht, 
nachdem er, um dem gänzlichen Ruin zu entgehen, die Zeitung jeinem 
Bruder übertragen hatte, der dann auch den Befehlen des Magiftrates 
Folge leiftete. 
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Die neue Forſtordnung. 

Der üble Zuſtand der Waldungen veranlaßte die Fürſtin 
eine neue Forſtordnung zu erlaſſen. Gegen dieſe wendeten ſich die 
Landſtände, Mitbeerbten und Markgenoſſen mit einer Klage bei 
dem Reichskammergericht, wurden aber abgemwiejen. Obwohl 
die Stadt nur ganz wenig Waldeigentum beſaß und obwohl ihr 
aud außerhalb ihrer Mauern teinerlei Gerichtsbarkeit zujtand, 
lehnte fie fich gegen die neue Forftordnung auf. Dabei fand fie 
ſogar die Gefellichaft bed Damen- und des Kanonichentapitels. 
In dem anhängig gewordenen Rechtsſtreite war ber fpringende 
Punkt der, ob bie Fürftin die Gefeggebungsgemwalt in ihrer eigenen 
Perſon beige ober ob bei dem Erlaſſe neuer Gefege die Kapitel 
als die Stände des Hofftiftes mitzuwirken hätten. Die Kapitel 
behaupteten das legtere unb begründeten e3 

a) aus den Gpezialgrundgejeßen; 
b) aus den Kapitulationen zwiſchen Fürftin und Kapiteln; 
ce) aus dem alten Herlommen. 

Zu a) beftreitet die Fürftin das Vorhandenſein irgendwelcher 
leges fundamentales patriae. Auch ein Vergleich, ber 1565 zwiſchen 
der Fürftin und ben Ständen geſchloſſen worden fei, ergebe teines- 
wegs bas Vorhandenſein folder Gefege, jondern nur, daß bie Stände 
bei der Verwaltung herzuzuziehen feien, keineswegs aber, baf fie 
an den Hoheitsrechten teilnehmen jollten. 

Zu b) Wenn wirklich Kapitulationen zwiſchen Fürftin und 
Kapiteln vorhanden feien, fo ftehe in diefem Punkte Rom die 
Gerichtäbarkeit zu, weil das Stift ein geiftliches Stift fei. Nur 
dann käme bie Gerichtbarfeit den höchſten Reichsgerichten zu, 
wenn die Rechte der Fürftin entgegen der deutſchen Staatsver- 
faffung angetaftet würden. 

Sämtlihe Kapitulationen ftänden im Widerfprud zu den 
Vorſchriften des geiftlichen Rechtes in sede vacante und feien 
beshalb nichtig. (Lib. 3. Decretalium Tit. 9: „Ne sede vacante 
aliquid innovetur“.) Die Päpfte Nikolaus III. Pius V., Grego— 
rius XI. und Innozentius XII. hätten alle Wahltapitulationen 
verboten und mit Strafen belegt. Pie Wahltapitulation mit 
Franziska Chriftina vom Jahre 1726 fei dementiprechend aud) vom 
Bapfte aufgehoben worden. 

Durch eine Kapitulation von 1691 hätten die Kapitel der 
Fürftin das Oberküchenamt entzogen, aber trotzdem habe die Fürftin 
e3 wieder felbjt vergeben. Und Franziska Chriftina habe die ihr 
durch die Wahlfapitulation von 1726 entzogene Verwaltung des 
Viehofes, mit der dad Oberfüchenamt verbunden war, ſchon 1730 
wieder an fi genommen. 

Nach Rening de regim. saecul. 8. R. J. lib. 1. Cap. 2. Rr. 202, 
fei ein jeder Landesherr nur ein fiduciarius des Kaiſers und des 

12 
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Reiches, nur ein Lehensträger, ber für bie Aufrechterhaltung der 
landesfürſtlichen Rechte Kaifer und Reich verantivortlic) fei. Es 
bürfe alfo von ben landesfürftlihen Rechten nichts preisgegeben 
werben, und Wahlfapitulationen feien lediglih als eine species 
alienationis zu betrachten. Den Kapiteln gebühre feine Mit- 
herrſchaft. Bei einer Sedisvalanz feien fie nur Verwalter, die von 
ihrer Verwaltung dem zukünftigen Landesherren Rechenſchaft zu 
geben hätten. 

Die Fürftin beruft fich ferner auf ein Konklufum des Reichd- 
hofrats über die bifchöflich Eichjtädtifche Bahltapitulation und auf 
diejenigen vom 4. Auguft 1778 und 28. Auguft 1781 in betreff der 
Wahlkapitulationen zwiſchen dem Fürſtbiſchof von Speier und deſſen 
Domfapitel. 

Schließlich macht fie geltend, daß mit ber jegt regierenden 
Fürftin überhaupt feine Wahlfapitulationen abgeſchloſſen worden 
feien. 

Das Fudengeleit. 

Die Stadt behauptete, das Recht zu haben, den Juden Geleit 
zu geben. Sie übte diefes Recht auch heimlich aus und belegte 
die Juben mit hohen Auflagen. Diejes Recht war aber ein Recht 
ber Krone, mit dem die Fürftin in allen Lehnbriefen ausgeitattet 
und das ihr aud) vom Neichshofrat durch Urteil vom Jahre 1730 
zuerfannt worden war. Daraus folgerte die Fürftin, daß nur fie 
berechtigt ſei, nicht nur den im Stift, jondern aud) den in der Stadt 
mwohnenden Juden den Geleitäbrief zu erteilen und über fie jedwede 
Jurisdiltion auszuüben, während die Stadt behauptete, fie jei die 
Berichtsherrin aller in der Stadt wohnhaften Perfonen. In einem 
Falle führte diefe Auffaſſungsverſchiedenheit zu einem recht heftigen 
Zwiſte 

Joſefa Antoinetta von der Burg, eine geborene Jüdin, war 
nach ihrer Angabe auf Bereden des in der Dehlbrügge, alſo in der 
Stadt, wohnhaften Bürgers Brand, zum Katholizismus über- 
BeReEn, Sie führte bei der Fürftin am 15. Dezember 1785 folgende 
Klage: 

Zängere Zeit nach ihrem fibertritt habe Brand fie nad 
Mülheim in ein reformiertes Haus geführt, ſich dort ſchwer betrumfen 
und fie, als fie ihn gebeten habe, fie in ein ihm als jicher befanntes 

Haus zu bringen, an ein gerade anmejendes Mädchen gewieſen, 
das fie für eine Züdin gehalten habe. Arglos fei jie dem Mädchen 
gefolgt und zwar in das Haus des Juden Benjamin. Dort fei fie 
von dejien Frau umd zwei Nabbinern empfangen, während dreier 
Tage in ein Zimmer im zweiten Stod gejpertt und jehr behutfam 
bewadjt worden. Sie habe viele Leiden erbulden müflen. Ihren 
Roſenkranz habe man ins Wafjer getvorfen, ein goldenes Kreuz 
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habe man iht geraubt, und jie fei fo jehr geſchlagen und geſtoßen 
worden, daß fie Blut gefpieen habe. Unter Drohungen fei jie ges 
nötigt, zu ſchwören, fie glaube nicht an bie heilige Dreifaltigfeit, 
und ſchließlich ſei fie in der Nacht von Benjamin und einem anderen 
Juden, der eine Laterne getragen habe, nach Ruhrort zu dem 
Juden Moijes geführt worden. Dort hätte fie ihre beiden Brüder 
Joſef und Simon und ihren Oheim Elias aus Rheinberg getroffen. 
Simon und Elias hätten fie in der nächſten Nacht mit einem Gefähr 
nad) God, gebracht. Simon habe ihr unterwegs erzählt, Brand 
wiſſe um die ganze Entführungsgeſchichte und treibe fein Geſpött 
über Chriftentum und Chriftentreue. In God) fei fie vier Monate 
von einem Rabbiner auf einem Zimmer eingeferfert geivejen. 
Sie habe feine Hoffnung gehabt, zu entlommen, und ſich deshalb 
in ihr Geichid ergeben. Durch ihre Munterkeit habe fie bie 
Frau bes Rabbiners für fid) eingenommen. ®iefe habe ihr mehr 
Freiheit gewährt, und bei einer pafjenden Gelegenheit fei fie zu 
dem fatholifhen Pfarrer entflohen. Dort fei jie infolge des erlit- 
tenen Elendes ſchwer erfrankt. Sieben Wochen habe jie im Pfarr- 
hauſe geweilt, dann habe der Pfarrer fie in einer Chaije nach Wefel 
bringen lajjen, von wo fie der Eifener Pfarrer Andermahr durch 
zwei Voten wieder nad) Eſſen habe abholen Iaffen. 

AS Beweiſe für die Wahrheit ihrer Erzählung führte fie an, 
Brand habe kurz nad) feiner Rückkehr von Mülheim eine Piftolet) 
die er für Milch ſchuldig geweſen fei, bezahlt. In feinem Haufe 
habe er einen Aufwand gemacht, ber mit feinem geringen Tages- 
verbienfte von 12 Stübern nicht in Einklang zu bringen ei. Cie 
ichließe daraus, daß er von ihrer Familie dafür bezahlt worden ſei, 
daß er bei ihrer Entführung mitgewirft habe. Der Rabbiner in 
Goch, in deſſen Haufe fie geweſen fei, habe dem Fatholiichen Pfarrer 
auch befannt, daß ihr Bruder Simon und ihr Oheim Elias fie nad) 
Goch geführt Hätten. Schließlich Habe fie in Goch auch Briefe 
von ihrem Vater empfangen, bie fie vorlegen könne. 

Ihre Eltern befäßen ein Vermögen von wenigſtens 20 000 
Neichstalern. Vor etwa fünfzehn Jahren feien fie in Konkurs 
geraten, aber vor der Konfurseröffnung feien ganze Kiften voll 
Koftbarteiten und bares Geld verjchleppt worden. Der Meifter 
Johann Greiner werde beſchwören können, daß er vor einigen Jahren 
in ihrem elterlichen Haufe einen Koffer geöffnet Habe, und daj; diejer 
ganz mit harten Gelde angefüllt geweſen jei. 

Sie bat, ihre Eltern und Brüder wegen des an ihr verübten 
Verbrechens angemefjen zu beftrafen und fie dazu zu berurteilen, 
ihr für das Elend, das fie ausgeftanden habe, eine Entiäbdigungse 
jumme von mindeftens 1000 Reichstalern und außerdem ihr Exb- 

) Eine Piftole = .K 16,50 
12° 
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teil auszuzahlen, ſowie das Kreuz zurüdzugeben, deſſen ſie beraubt 

worden ſei. 
Am 12. Januar wurde der Bruder Simon von der Burg 

vernommen, aber er leugnete alles. Er ſei nie in Ruhrort und 
God) geweſen, habe ſomit feine Schweſter auch nicht dorthin ent- 
führt. In God) habe er weder Verwandte noch Bekannte. Einen 
Juden Moifes in Ruhrort kenne er daher, da diefer häufiger in 
Eifen geweſen fei. Brand fenne er als hiefiges Bürgerkind, er Habe 
aber nie Umgang mit ihm gepflegt. Sein Vater jei fo alt und 
ſchwach, daß er ohne Hilfe nicht von einem Stuhl zum andern ge- 
fangen könne. Er und fein Bruder Gottihalf ernährten ihn, fo 
gut fie könnten. Er jei gänzlich vermögenslos, denn es fei ihm alles 
verkauft worden. Das werde das hiefige Offizialatsgericht bejtätigen 
lönnen. Auch fein eigenes Vermögen fei ſehr gering. Zumeilen 
habe er freilich 300 bis 400 Reichstaler im Haufe, mit denen er 
aber feine Kaufleute bezahlen müfje. Durch Quittungen fönne 
er nachmeifen, daß wohl 15000 Reichstaler an Kaufleute gezahlt 
worden feien. Der Bruder Gottfchalk jagte in gleicher Weife aus. 

Auf vieles Zureden des Vorfigenden Devens umb der übrigen 
Mitglieder der Negierungsfanzlei wurde, um einen weitläufigen 
Nechtäftreit zu vermeiden, die Sache durch einen Vergleich bei- 
gelegt, nad) welchem der Jojefa von der Burg 250 Neichstaler 
ausgezahlt werden follten. Die Brüder follten dazu einen Beitrag 
leiſten, und, wenn dieſer nicht ausreiche, follte die gefamte Eſſener 
Judenſchaft dafür auffommen. 

Die Stadt aber betrachtete die Erledigung der Sache durch das 
fürftliche Gericht als einen Eingriff in ihre Rechte, weil die Be- 
teiligten ihrer und nicht der fürftlihen Gerichtäbarkeit unterjtänden. 

Die Schliegung der Stadttore an proteſtantiſchen 
Feiertagen und verjchiedene Fleinere Religions- 

und Polizeibeſchwerden. 

Während früher im Rate der Stadt bie Anzahl der katholiſchen 
Glieder die ber proteftantiichen erheblich übertroffen hatte!), gab 
e3 nunmehr im ganzen Rate nur mehr einen einzigen Katholiten. 
Der Tatholiihe Volksteil, jo behauptete die Fürftin, wird in feiner 
Nahrungsangelegenheit ſyſtematiſch unterbrüdt. Die Aufnahme in 
den Rat und fogar in die Vürgerfchaft wird ſehr erſchwert. An 
proteftantijchen Feiertagen werden zur Verachtung allen fürftlihen 

*) Mir diefer Behauptung waren die fürftlichen Räte im Irrtum. 
Mit Yusnahme der Jahre 1628 und 1673, wo die Fürftinnen mit Hilfe 
fpanifcher und franzöfifcher Truppen die Einfegung eines ganz ober zur 
Hälfte Latholifcien Rates durdigefegt Hatten, waren feit Einführung der 
ejormation jtets nur ganz wenig Ratpolifen im Mate geivefen. 
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Anſehens die Stadttore geſperrt und ſo die Katholilen gezwungen, 
die proteſtantiſchen Feiertage mitzufeiern. Bon den latholiſchen 
Feiertagen wird dagegen gar feine Notiz genommen, vielmehr der 
Gottesdienſt durch öffentliche Arbeiten und Geräuſch geftört. Dabei 
werbendieReligionsbebürfniffe ausdengemeinen Beiträgenbeftritten, 
die Katholiken müſſen aljo zu den proteftantifchen Religionsbebürf- 
niffen beitragen. Die Handlungsweife der Gtabt trägt den im 
weſtfäliſchen Frieden aufgeftellten Grundfägen ber Neligiond- 
gleichheit feine Rüdficht, ſondern wiberfpricht jeder Billigleit. In 
Eheſachen katholiſcher Einwohner maßt ſich der ſtädtiſche Magiftrat 
die Entiheidungsbefugnis an. Dem können ſich die Katholiten un- 
möglich fügen. In allen Staaten hat man die Notwendigkeit ein- 
gefehen, die Katholiken ihre Eheſachen durch ihre eigenen geiftlichen 
Gerichte entſcheiden zu lafjen. 4 

Umgefehrt Hagt der Magiftrat darüber, daß die Fürftin 1782 
einige Feiertage aufgehoben Habe, die die Katholifen mit ben 
Proteftanten gemeinfam hatten. Den Katholifen wurbe erlaubt, 
an biefen Tagen zu arbeiten. Es waren ber dritte Ofter-, Pfingft- 
und Weihnachtstag, bie Apofteltage Matthias, Philippus, Jakobus, 
Bartholomäus, Matthäus, Simon Juda, Andreas und Thomas, 
der Tag Johannes des Täufers, der Kreuzerfindung, der Heiligen 
Anna, Laurentius, Michael, unfhuldigen Kinder und Sylveſier. 
Die Proteftanten aber feierten den dritten Ofter-, Pfingft- und 
Weihnachtstag, ſowie den Michaelstag nad) wie vor: Auf den for 
genannten Karfreitag, die beiden Tage Johann Baptifta und 
Matthäus ſowie den Sylveftertag jeien die vierteljährlihen Buß— 
und Bettage eingefallen, die ihre Vorfahren feit der Reformation 
feierten. Am eriten Freitag nad) dem 9. September wurde das 
fogenannte Friedensfeft gefeiert, das eigentlich ein Lob- und 
Danffeft war für den von Gott vom deutjchen Reiche gejhentten 
Land- und Religionsfrieden und beſonders zum Danke dafür, daß 
die Stadt im Jahre 1650 von der Laft und Beſchwer der in ihr 
einquartierten ſpaniſchen Kriegsvölfer erlöjet wurde. Ganz jelbft- 
tedend müßten ſich die Andersgläubigen aus Achtung vor der 
evangeliſch⸗ lutheriſchen Religion dazu bequemen, ſolche Feſte mit- 
zufeiern und ſich öffentlicher Arbeiten enthalten. Deshalb würden 
während des Gottesdienftes die Stadtpforten geſchloſſen und nur 
Herrichaften, Durchreifende und Bauernleichen eingelajjen. Danach 
müßten ſich auch die in der Stadt wohnenden fürftlihen Beamten 
und latholiſchen Geiftlihen richten. Wenn es fi um eine unauf- 
ſchiebbare Arbeit handelte, erteilte der Bürgermeifter auf Erſuchen 
die Erlaubnis, dieſe in der Stille, ohne Geräufch und bei verichloi- 
jenen Fenftern und Türen vorzumehmen. 

Als an biefen Tagen viele Arbeitsleute mit Beilen, Haden, 
Schaufeln uſw. zur Stadt hereingefommen, um nicht nur im 
Schlofje, fondern auch in dem vor dem Stadttor gelegenen fürft- 
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lichen Garten zu arbeiten, ließ ber Magiftrat, tvie er fagte, diefes 
Attentat troß des gewaltigen Murrens der Bürgerfchaft ungeahndet, 
um fein fiedliebendes Gemüt darzulegen. Die Folge jei geweſen, 
daß man auf der anderen Seite glaube, nunmehr gewonnenes Spiel 
zu haben. Am dritten Pfingfttage beftellte der fürftlihe Pedell 
eine große Anzahl von Bauern mit Karren und Pferden zur Stadt, 
welche den in der Burgfreiheit gelegenen Bauſchutt wegfahren 
jollten. Das wurde als eine offenbare Verſpottung der Proteftanten 
angefehen. Am Friedenzfeit jollte ein fürftlicher Bollerwagen bei 
einem Tatholifhen Bürger und Gerber Lohe aufladen und nach 
Schloß Borbed bringen. Er mußte aber unverrichteter Pinge 
wegfahren, da ber Bürgermeifter in ber Gertrudisfiche tvar und 
die Erlaubnis zur Einlaſſung des Wagens nicht erteilt wurde. 

Ein Bauer namens Strunf, fand ſich während des Gottes- 
dienftes mit einer Art am Viehofer Tor ein; er follte im Schlofje 
eine Arbeit vornehmen. Er wurde zwar eingelaffen, mußte aber 
feine Art bis zur Beendigung des Gottesdienftes an ber Torwache 
aurüdlaffen. 

Aus Anlaf dieſer und anderer Fälle wandte ſich der Magiftrat 
an bie Fürftin um Abftellung, erhielt aber ein von Schönbornsluſt 
datiertes Schreiben, in dem fein Vorgehen als eine Bedrückung 
ber Katholiken bezeichnet wurde, denen es nicht zugemutet werben 
tönne, die proteftantijhen Feiertage mitzufeiern. Die Fürftin ver- 
langte von dem Magijtrat, an proteftantifchen Feiertagen bie 
—— offen zu halten und jeden ſeine Arbeit verrichten zu 
laſſen. 

In weltlichen Angeiegenheiten, ſo klagte die Fürſtin weiter, 
iſt die Verachtung und Willkür des Magiſtrates alltäglich. Jede 
Verordnung, mag fie noch fo jehr das Befte des Landes im Auge 
haben, wird nicht nur nicht befolgt, fondern durch Gegenverord- 
numg aufgehoben und die Bürger werden durch Strafandrohung 
von der Vefolgung abgehalten. 

Eſſen fei ein fo armes Land, dafj e3 gewiß den meiften Bürgern 
zecht ſchwer werde, beim Tobe von Verwandten fi ſchwarze 
Kleidung anzufchaffen. Deshalb hatte die Fürftin im Jahre 1782 
eine Trauerverordnung ergehen laſſen, nad) welcher zum Zeichen 
der Trauer nur ein Flor getragen zu werben brauchte. Als aber 
ber erfte mit einem Trauerflor auf der Straße erfhien, wurde er 
fofort aufs Rathaus abgeführt und beftraft. 

Alle diefe Dinge follten Gegenftand der ſchutzherrlichen 
Bermittlung fein, bie Friedrich der Große, wie ſchon oben erwähnt, 
am 30. Mai 1786 beiden Parteien anbot. 

Die Stadt nahm die Vermittlung am 11. Juni 1786 bereit- 
willig an. Die Kürftin blieb bei ihrer Weigerung, und es folgte 

der nachfolgende Briefwechjel zwifchen dem Könige und ihr: 
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„Yon Gottes Gnaden Friedrich, König von Preußen, des 

heiligen römiſchen Neiches Erzlämmerer und Kurfürft 
uſw. uſw. 

Unfere Freundſchaft zuvor. 

Hochwürdigſte, durchlauchtigſte Fürſtin! 

Freundlich liebe Muhme! 

„Bir find Schutzhert des Stifts und ber Stadt Eſſen, und 
diefe Eigenſchaft verpflichtet uns, beide bei ihren Gerechtjamen 
und Befugniffen handzuhaben und Folgen vorzufommen, die aus 
fich zwiſchen ihnen entipinnenden Streitigfeiten entftehen könnten. 
Der Magiftrat hat uns von verfchiebenen Anmaßungen und Ver— 
fügungen Ew. Liebden bejchtverende Anzeige getan, welche er als 
Einriffe in feine Freiheiten anſieht. Wir wünſchen biefe aufe 
teimenden Mifhelligfeiten in der erſten Entftehung zu erftiden, 
ehe fie in offenbare und verberbliche Streitigkeiten zwiſchen der 
fürftlihen Abtei und ber Stadt und in Weitläufigkeiten ausihlagen, 
welche dem Stift und der Stabt gleich nachteilig werben Tönnten, 
Da nım der Magiftrat unfere jhußherrliche Verivendung und Be- 
ſchirmung angeflehet hat, fo wollen wir unfere Vermittlung gern 
bewilligen und Kommifjare aus dem Mittel unferer Kleviſchen 
Regierung mit bem Auftrag ernennen und verorbnien, eine gütliche 
Beilegung dieſer entftehenden Streitigfeiten ziwijchen Er. Liebden, 
dero fürftlihem Gtifte und der Stabt mit eben jo viel Eifer als 
Unparteilichfeit zu verfuhen. Wie wir nun uns verfichert halten, 
e3 werden Ew. Liebden dieſe unfere Bereittvilligleit, Ruhe und 
Einigfeit zwiſchen den unferes Schutzes gleich teilhaftigen und 
geniegenden Teilen zu erhalten und einen jeden bei feinen Gerecht» 
famen zu jhüßen, al3 ein neues Merkmal unferer Freundſchaft 
und (Hußherrlihen Zuneigung aufnehmen, jo fönnen wir auch nicht 
umhin, Ew. Liebden zu ermahnen, nad) dero tiefen Einfichten 
und bero Gemütsbilligfeit von allen Veeinträhtigungen ber ftäd- 
tifchen Gerechtfame und Freiheiten, von aller Störung bes Beſitz⸗ 
ftandes, von allen Berlegungen der eigentümlichen Verhältniſſe 
der Stabt gegen da3 Stift abzuftehen. dieſe unfere ſchutzherrliche 
Verwendung und Vermittlung joll aber ber reichsrichterlichen 
Erörterung und Entſcheidung teineswegs hinderlich fein oder vor- 
greifen, fall3 die Verſuche gütlicher Beilegung den Erfolg nicht haben 
follten, den wir davon erwarten, 

Die Beſchwerden des Magiftrates haben mandherlei Gegen- 
fände. Die erfte ift die anmaßliche Aufhebung der Privatftiftung 
und Gejellihaft zum neuen Hagen und Zumendung ihres Eigen» 
tums an bie fogenannte Congregation de Notre Dame zu Eſſen. 



- 14 — 

Die Geſellſchaft, welche fein Kloſter, feinen Konvent vorftellet, 
ſcheint weder der Gerichtsbarkeit des Magiftrats entzogen, noch 
ihres Eigentums entjeget, am wenigſten unter dem Vorwande 
einer Reform unterbrüdt oder einer anderen Stiftung einverleibt 
werden zu können. Diefe Betrachtungen verftatten uns nicht, 
nad) Em. Liebden Anfinnen vom 31. Dezember vorigen Jahres 
die gedachter Geſellſchaft zuftehenden Kapitalien in ber Grafſchaft 
Mark an eine andere Stiftung verabfolgen zu laffen, ehe und bevor 
diefe Angelegenheit durch eine gütliche Übereinkunft ober durch 
gehörige Enticheidung berichtigt jein wird. 

Wir liegen Er. Liebden ftiftfürftlicher Regierung durch die 
unſrige in Kleve eine Erläuterung und die Mitteilung des päpjtlichen 
Breves anfinnen. Ihre weigernde Antwort vom 19. April diejes 
Jahres ift aber in einem folchen ungejchidten und unverhältnis- 
mäßigen Tone abgefaßt, daß fie unfere ſchutze und ſchirmherrlichen 
Gerechtfame gänzůch vergefien haben und daher davon beſſer unter- 
richtet und in die behörigen Schranken gerviefen werben muf. Wir 
erſuchen Em. Liebden freundvetterlid um jo mehr um derſelben 
Rektifizierung, da ihre Denkungsart und Gejinnung bie eigentliche 
Quelle der jego entſpinnenden Mißverſtändniſſe zu jein ſcheint. 

Die übrigen Gegenftände, wovon Ew. Liebden vermutlich 
Hinlänglih Kenntnis haben, betreffen Eingriffe in bie Rolizeir 
gewalt de3 Magiſtrats bei Gelegenheit des Gtreites der Buchdruder 
und Buchbinder über den Verlauf gebundener Bücher; die Unter- 
fagung der bisher üblich geweſenen Schließung der Stabtpforten 
mährend des Gottesdienftes an proteftantiihen Feiertagen uſw.; 
die Verftattung öffentlicher Arbeiten an folden Tagen zur Störung 
des proteftantiichen Gottesbienftes; Beeinträchtigung der ftädtifchen 
Gerichtsbarkeit und Polizeigewalt in Anfehung des Zubengeleits; 
bie ber Stadt nadhteilige und läjtige neue Forſtordnung; bie ver- 
ächtliche Behandlung des Magijtrats. 

Ew. Liebden ift nicht unbefannt, welche Gerechtjame das 
fammergerichtlihe, in Anſehung des Stift? Eſſen rechtskräftige 
Erfenntnis vom 4. Februar 1670 der Stadt zufpricht, und daß 
dieſes Erfenntnis in Anfehung der der Stadt beſchwerlichen Puntte 
durch die von diefer ergriffene Nevifion annoch in feiner Rechts- 
kraft gehemmt ift. Dieſe Betrachtung macht es ratjam, nicht nur 
gegen die Stadt Mäfigung und Billigleit vorwalten zu lafjen, 
fondern auch allen Irrungen vorzubeugen und durch gütlihe Bei— 
legung abzuhelfen. 

Wir fegen in Ew. Liebden Geredhtigfeit, Liebe und freund- 
ſchaftliche Gefinnung gegen uns das Vertrauen, als werden dieſelbe 
diefe unfere wohlgemeinten Äußerungen und Anträge jo auf 
nehmen und erwidern, wie es die Reinigfeit unferer Abfichten 
erfordert und die wahren Vorteile dero fürjtlichen Stiftes erheiſchen. 
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Wir verbleiben übrigens Ew. Liebben und dero Stift mit freund⸗ 
vetterliher und ſchutzherrlicher Zuneigung ftet3 beigetan. 

Berlin, 2. Juni 1786. 

Em. Liebden 
freunbiilliger Better 

Friedrich). 

gegengezeichnet Finkenftein, Herzberg. 

An der Frau Abtiffin zu 
Eſſen und Thorn Königliche 
Hoheit. 

Am 22. Auguft 1786 anttvortet die Fürftin vom Schloß Borbed 
aus und jucht die gegen fie vorgebrachten Beſchuldigungen in allen 
Punkten zu entkräften. Sie bezieht ſich auf die inzwiſchen bei den 
Neichögerichten anhängig gewordenen Klagen. Bon ihren Rechten 
tönne fie nicht das mindefte preisgeben, und fie ſei aus dieſen 
Gründen auferftande, die ihr gütigft angetragene Verwendung 
und Bermittlung anzunehmen. Bon den freundfchaftlichen Ge- 
finnungen des Königs fei fie vollfommen überzeugt. Sie erbitte 
ſich und ihrem Stift deren Fortfegung vorzüglich und angelegentlich, 

und fie Hoffe von ber gepriefenen Gerechtigkeit und Billigleit, bak 
ihrem Anfuchen vom 31. Dezember 1785 ftattgegeben und ihr bie 
Heinen in der Grafihaft Mark angelegten Kapitalien des Klofters 
im neuen Hagen ausgefolgt werden würben. 

Inzwiſchen war Friedrich am 17. Auguſt 1786 geftorben und 
fein Neffe Friedrich Wilgelm zur Megierung gelangt. 

Dadurch war die Erneuerung des Schugvertrages mit dem 
Stifte Ejjen notwendig geworden. Dieje jollte im Jahre 1787 
erfolgen, und der dazu beftimmte Tag war bereits mit der Re— 
gierung zu Kleve vereinbart worden, als ſich wegen des Ortes 
Schwierigkeiten ergaben. Früher refidierte die Fürftin von Eijen 
meiftens in der Burg, und dort auch war zulept im Jahre 1742 
der Erbſchutzvertrag erneuert worden. Jet aber war die Burg 
in Eſſen fo verfallen, daf fie faum noch bewohnt werben konnte, 
Meiftens diente der Fürſtin das Schloß Borbeck als Reſidenz, und 
dort wünjchte fie den Staatsaft vor fich gehen zu jehen. Könne 
bie Regierung in Kleve ſich nicht dazu entſchließen, ihre Abgeſandten 
in gewohnter Weiſe am Wohnfige der Fürftin, alfo im Schloſſe 
Borbed erſcheinen zu lafjen, jo müfje eben die Erbſchutzerneuerung 

fo fange Hinausgejhoben werben, bis die Burg zu Eſſen in einen 
ſolchen Zuftand verfegt ſei, daß die Fürftin Dort wohnen und einen 
Töniglid) preußihen Gefandten empfangen tönne. Die Er- 
neuerung ift dann am 3. Juli 1787 in Borbed erfolgt. 

Auf das ablehnende Schreiben der Fürftin vom 22. Auguſt 1786 
erfolgte am 21. November 1786 die folgende Antwort: 



— — 

„Die von unſeres in Gott ruhenden Herrn Oheims Maieftät 
zur Beilegung der zwiſchen Ew. Liebden, bero Stift und der Stadt 
Eſſen obwaltenden Irrungen denjelben in der freundidaftlichiten 
und reinften Abjicht angebotene Vermittelung verdiente wohl eine 
andere Aufnahme, als fie in Em. Liebden Schreiben vom 22. Auguſt 
diefes Jahres enthalten iſt. Ew. Liebden erklären darin die jümt- 
lichen Beſchwerden der Stadt für ungegründet und lehnen bie 
Zermittelung, welche denjelben aus jhugherrlihem Rechte und 
vermöge ſchutzherrlicher Obliegenheit angetragen ward, unter dem 
Vorwande ab, daß die ſämtlichen Streitigkeiten, von deren gütlicher 
Schlichtung die Frage iſt, an die Reichsgerichte gebracht und derſelben 
Entſcheidung überlaſſen und unterworfen ſeien. 

Wir wollen in eine nähere Beantwortung jener Beſchwerden 
der Stadt nicht hineingehen, da ſolche eben zu den Vergleichs- 
unterhandlungen gehört, welche wir unter unferer ſchutzherrlichen 
Autorität und Vermittelung in Antrag bringen und anjtellen laſſen 
wollen. Wir wollen auc der reichögerichtlihen Entſcheidung 
teineswegs vorgreifen und darein und in deren Geredhtigfeit fein 
Mißtrauen jegen. Die Anhängigfeit der Etreitigfeiten jtehet 
weder dem Verſuche gütliher Abmachung, nah proviforiichen 
Anordnungen im Wege, welche die Erhaltung des innern Ruhe⸗ 
und Beligftandes erheiſcht. Die Schutz- und Schirmverträge 
ſowohl, als auch die Natur des Schutzrechtes und der Schirm- 
herrlichfeit berechtigen uns zu einer folhen vermittelnden Ver— 
wendung, und Ew. Liebben werben von jelbit erleuchtet ermeſſen, 
daß weder das Stift, noch die Stadt diejelbe willkürlich ablehnen 
ober die Ausübung unferer ſchutzherrlichen Gerechtiame verbitten 
ober benfelben fich entziehen könne. 

Ew. Liebden twerden nad) reiferer Erwägung ratfamer und 
unjeren Verhältniffen gegen das Stift angemefjener finden, unſere 
Zermittelung mit Erkenntlichkeit und Vertrauen anzunehmen 
und dadurch und eine Probe dero Überzeugung von der Reinigfeit 
unferer Abfihten und von unferer eiftigen Vorſorge für die un- 
geihmälerte Eriftenz des Stifts zu geben, als es lediglich auf 
richterlichen Ausſpruch anfommen zu laffen, der doch ohne unjere 
Mitwirkung nicht zum Vollzuge gedeihen fann. Ew. Liebden 
geruhen ſich nur von den ähnlichen Begebenheiten und Vorgängen 
von den Jahren 1662, 1665, 1724, 1727 genau zu unterrichten, jo 

werben biejelben daraus gewiß hinlänglihe Veranlaſſung und 
wirlſame Bewegungsgründe erhalten, ſich meine ſchutzherrliche 
Verwendung gern gefallen zu laſſen und meine Vermittelung allen 
anderen Ausſichten und Erwartungen vorzuziehen. 

Wir halten uns deſſen unfehlbar verſichert und verbleiben ı. 

Berlin, 20, November 1786, 
ad contrasignandum 

Fintenftein. Herzberg. 
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Antwort der Fürftin d. d. Koblenz, 12. Februar 1787. 
P.P. 

Im ihrem ganzen Umfange erfenne ic) jene friebfertigen. 

und freundfdaftliden Gejinnungen, welche Eiv. Königliche Majeftät 
in höchitbero Schreiben vom 20. November 1786 für mein Hochitift 
darlegen. Ich bin weit entfernt, nur aus Leidenſchaft eine Streit« 
ſache zu führen. Die gründlichfte Überzeugung meiner verlegten 
Rechte war allein vermögend, mic) zu biefem Schritte zu beftimmen, 

da fein anderer vorhanden war, um biejelben zu retten. 
Em. Königliche Majeftät bieten mir höchſtdero Vermittlung 

an und geben mir bie troftreiche Verficherung einer gänzlichen Un- 
parteilichfeit nebft jener, da durch diefe Vermittelung dem an- 
Hängigen Rechtsftreit fein Eintrag geichehen ſolle. Obmwohlen mich 
die Erhaltung meines Anfehens gegen eine mir umtertänige Stabt 
von ber Annahme diefes Anerbietens billig entſchuldigen könnte, 
fo ift mir doch der ſicherſte und Fürzefte Weg, mir meine Gerechtſame 
zu erhalten, immer ber angenehmite, und das feite Vertrauen auf 
höchſtdero befannte Gerechtigleitsliebe läßt mich nicht anftehen, 
die mir jo freundfchaftlic) und teifnehmend angebotene Vermittelung 
anzunehmen. Diejer neue Beweis von Teilnehmung an dem 
Beten meines Hochitiftes, welhen mir Ew. Königliche Majeftät 
darlegen, fordert mich allerding3 zum verbindlichſten Dante auf, 
da ic) auch zum voraus überzeugt bin, daß Ew. Königliche Majeität 
bei den Vergleichsvorſchlägen ſelbſt das erforderliche Vefte meines 
Hodhitiftes nicht bejeitigen werden. 

Der zwiſchen dem Heren Herzog Johann zu Kleve und einer 
meiner Vorfahrerinnen Mayne von Oberftein a. D. 1495 errichtete 
Erbvertrag, worin ſich derjelbe anheiſchig machte, mein Hochſtift 
auf erfolgtes Anrufen gegen jedermann zu beſchützen, unb bie 
Beweiſe, daß fid) Ew. Königliche Majeftät von einfeitigen Gründen 
niemals überführen lafjen, beftärten noch mehr dieje meine Nber- 
zeugung, 

Mir bleibt nur ber Wunſch übrig, daß Ew. Königliche Majejtät 
ſowohl zur Erſparung der Koften, als auch zur Erhaltung meines 
gegründeten Iandeshertlihen Anfehens, welche gegen die Stadt 
auf feine Art darf beijeite gejegt werden, die Unterhanblungen 
in Berlin jelbft und unter höcjftdero Augen, auf deren Billigfeit 
id ein unbegrenztes Vertrauen fee, vornehmen möchte. Da 
biejer Vorbehalt nur das Beſte meines Landes und bie Beibehaltung 
meine3 eigenen Anſehens zum Grunde hat, die. Sache ſelbſt aber 
dadurch Teine Abänderung erleibet, jo kann ich mir zum voraus 
um fo fiherer die Erfüllung meines Wunſches verfprechen. 

Auch nod) darüber hege ich das unfehlbare Vertrauen zu 
Em. Königlichen Majeftät Verfiherungen, daß höchftdiejelbe, wenn 
wider Verhoffen der Vergleich nicht zuftande kommt, dann nicht 
nur den Rechtsftreit zu hemmen weit entfernt fein werben, ſondern 
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durch mein gegenwärtiges Vetragen von meinen Gefinnungen 
überzeugt, auch ein etiwa in der Folge zu erzielendes Urteil Hand- 
zuhaben feinen Anftand mehr nehmen werben. 

Ich empfehle mid) und mein Hochſtift zu Höchitdero jerneren 
freundſchaftlichen Gejinnungen und verharre mit volltommenfter 
Hochachtung . ..“ 

In einer Ausführung machte die fürſtliche Regierung wegen 
des Hauptpunftes, der Aufhebung des Kloſters zum neuen Hagen, 
noch folgendes geltend: 

Der Magiftrat behaupte, die Schweſtern feien durch die Auf- 
hebung wieder unter feine Gerichtsbarkeit gefommen. Das jolle 
nicht beftritten werden, aber daraus erhelfe auch ganz Har, daß der 
neue Hagen während feiner Dauer ber ftädtifchen Gerichtsbarkeit 
entzogen gewefen ſei. Der Fürftin fomme die Gerichtöbarteit über 
alle fatholifchen Stiftungen zu ſowohl durch die allgemeine Staats» 
verfaffung und die Grundgefege des ganzen Neiches, als auch 
durch die Verhältniffe und die Geſetze des Landes Ejjen. Der 
Dsnabrüder Frieden beftimme in Art 5$ 30: quod ipsi (b. i. einem 
jeden Neichsftand) ratione territorii et superioritatis in negotio 
religionis competit und noch deutlicher in Art 8 $ 1: Omnibus et 
singulis electoribus, prineipibus et statibus imperii Romani 
liberum iuris territorialis tam in ecelesiastieis quam politieis 
religionis exereitium.t) Die Wahlfapitulation Art. 1$ 8 ſchuhe die 
Neichsftände ausdrüdlich gegen alle Eingriffe in Religionsjachen, 
Vorſchriften, welhe in Reichsgeſetzen enthalten feien, die die 
Gleichheit der beiden Bekenntniſſe zum Gegenftande hätten, müßten 

auch notwendig auf beide angewendet werden. 8 lomme nur 
auf die Rechte der beiden Religionsteile an. Der bei ben meiften 
Schriftftellern jo berühmte Streit wegen der Gerichtsbarteit über 
die Etiftungen zwiſchen der geiftlihen und weltlihen Macht falle 
hier von ſelbſt weg, weil in der Würde der Fürſtin beide Vorrechte 
vereinigt jeien, und die Aufhebung ſei ſowohl Durch einen geiftlichen 
als durch einen weltlichen Abgeordneten vollzogen worden. Die 
Fürftin fei der Stadt rechtmäßige Landesfrau und Herricherin. 
Diefer Satz erweiſe ſich aus der Geſchichie und den faijerlichen 
Belehnungen. Da aber von der Stadt immerfort Widerjeglichteiten 
und Nechtöftreitigfeiten erhoben worden feien, müffe res iudicata 

2) Die Stelen find nad; dem Wortlaute in den Alten des Haupt 
ftaatearchivs_ für das Mönigreich Cadfen wiedergegeben; dodh citieren Die 
fürftlichen Räte 5. T. ungenau und jehlerhaft. CS beit in Aut. V 8 30: 
. . . nulli statui immediato ius, quod ipsi ratione territorüi et superio- 
ritatis in negotio religionis competit, impediri oportere ... . und in 
Art. VI, . omnes status impeı ‚in libero iuris 
territorialis tam in ecelesiasticis quam politieis exercitio . . .stabiliti 
firmatique sunto, Bgl. Neuere und volftänd. Sammlung der Reichs» 
abfchiede ufw. Frankfurt a. M. 1747, Bd. UL, ©. 585 und 5° 
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zur Norm dienen. Das Reichskammergerichtsurteil von 1670 fage 
ausdrüdlic: . 

Daß die Fürftin und ihre Nachfolgerin zu Eijen vor der 
Stabt ordentliche Obrigkeit zu erflären und die Stadt ala Unter- 
tanen und ein Glied des fürftlihen Stiftes eine Abtiſſin davor zu 
Halten und zu erfermen, auch allen gebührenden Gehorfam in 
Ger und Verbott zu leiften, zu fondemnieren und zu verbammen ſei. 

Und dieſes Urteil fei rechtskräftig. 
Das Reichshofratsurteil von 1730 jpreche der Fürſtin bie 

privative Ausübung ber Religion zu, befräftige die Religions— 
gleichheit und beſchränke ſogar die Stadt in ihrer Polizeigewalt. 
Selbft der weſtfäliſche Frieden, dem allein die Stadt ihre Frei— 
heiten verbante, fei der Stadt in ihren Anfprüchen nicht vorteil- 
hafter. Die Religionsgleichheit berechtige keinen der beiden Teile, 
in bie Rechte des andern einzugreifen, und fo wenig die Fürftin 
mit proteftantiichen Stiftungen nad) ihrem Willen ſchalten könne, 
tönne jie gleichgültig zufehen, wern der Stadtrat entgegen den 
Neichägrundgefegen Eingriffe in fatholiihe Stiftungen zu wagen 
ſich erfrehe. Beatrig von Lennep!) Habe bereit3 die Gerichts- 
barfeit über bie Stiftung des Ordens der Poenitentiarinnen aus- 
geübt, und ihrem Beifpiele jei Katharina von der Mark gefolgt, als 
fie 1342 bie Statuten im alten Hagen befräftigt habe. 1614 habe bie 
regierende Fürftin das Schweſterntloſter Kettwig aufgehoben und es 
den Kapuzinern eingeräumt. 1652 fei e3 dem Klofter im alten Hagen 
ebenſo ergangen. Es ſei, allerdings unter einer unftatthaften 
PVroteftation des Magiltrates, der Congregation de Notre Dame 
eingeräumt toorben. Zwei alte noch vorhandene Schweitern habe 
Anna Salome hinausgefegt und für ihren Unterhalt gejorgt. In 
jpäteren Zeiten habe ſich zwar ber Magiftrat angemafit,?) an die 
Stiftung zum Dunkhaus ein Dekret ergehen zu lafjen, aber die 
Fürftin habe es fofort al3 rechtswidrig kaſſiert und 1731 gegen die 
Stadt geflagt.’) 1736 fei bie Klage zugunften der Fürftin entichieden 
worden. Alle dieſe Häufer, die eines Ordens mit dem neuen 
Hagen feien, jeien in den Pfählen ber Stadt gelegen gemwejen, und 
weder ante noch post annum deeretorium habe bie Stabt über den 
Orden das geringfte Recht. Durch die Aufhebung jei ber Stadt 
nicht der geringfte Nachteil, nicht die Heinfte Kränfung zugefügt 
worden, fie ſei alfo einfach ein illegitimus contradietor. 

Auch die Schweftern vom neuen Hagen wurden beim Könige 
vorftellig. Da fie feinen Lebensunterhalt mehr gehabt hätten, 
hätten fie den fürftlihen Richter Mittweg in Rellinghaufen um 
Zahlung der jhuldigen Zinfen aus einem von ihnen dargeliehenen 

%) Eine Jet, Astifin dat, es nie gegeben; gemeint ift Beatrix von 
Holte; 3 Beitr. 20, ©. 74. 

Dal. ebenen, —— 9, B1ff und Arens, Beitt. 35, 18f. 
’ Heidenann, ©. 98. 
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Kapital angegangen, hätten aber die Antwort erhalten, die Zinjen 
hätten bereits an die fürftliche Kanzlei gezahlt werden müſſen. 
Sie würden aljo um Almojen bitten müffen, wenn der König fie 
nicht ſchütze. 

Der Vürgermeifter Kopftabt bejtätigte diefe Angabe und 
fügte Hinzu, die Congregatio habe wenig eigene Mittel und könne 
taum beftehen. Ceit vielen Jahren Habe jie kaum Novizen gehabt, 
die etwas eingebracht hätten, Ihre Armut möge der Fürftin in 
jolhen Farben geſchildert worden fein, daß ihr Mitleid erregt worden 
jei. Sie haben ein Mädchenpenfionat errichtet und franzöſiſche 
Schweitern Herzugezogen. Aus ihren eigenen und Claatsmitteln 
möge jie twohl die nötigen Zuſchüſſe nicht mehr leiften können, da 
fie zu andern Bedürfniſſen ſchon jehr viel Hergegeben Habe. Es ſei 
alfo nichts anderes übriggeblieben, al den Konvent im neuen 
Hagen, wie e3 gejchehen ſei, aufzuheben und fein ſchönes erjpartes 
und erworbenes Vermögen ex plenitudine potestatis biejen 
Auguftinerinnen zuzumenbden. Auch der Umftand möge eine 
geheime Urſache diefes Vorgehens gemejen fein, daß die Kon— 
ventualinnen feine Gelübde ablegten, aljo feine geiftlihen jondern 
weltliche Perſonen feien, die fein Klofter bildeten und unter der 
Gerichtsbarkeit des Magiftrates ſtanden. Gerade dieje Gerichts” 
barfeit bes Magiftrates über quasi geiftliche Perfonen jei auf fürft- 
licher Seite ftet3 ein rechter Stachel im Auge gewejen. Und Doch 
ſei fie gar nicht anzuzweifeln. Das ginge auch ſchon daraus hervor, 
daß der Konvent vor einigen Jahren bei ber Stadt um die Er- 
laubnis eingefommen fei, in dem Türmlein auf feinem Hauſe 
ein Gebetsglödlein anbringen zu dürfen. Die Erlaubnis ſei damals 
nicht erteilt worden. Ebenſo habe der Konvent am 26. März 1734 
in einer Streitfache mit dem fürftlihen Hofrate Dr. Ortmann den 
Magiftrat um feine Entfcheidung angerufen. Das gräflihe und das 
Kanonichentapitel feien auch keineswegs mit der Aufhebung ein— 
verftanden. Sie träten mit ihrem Widerftand nur noch nicht hervor, 
weil ohnehin wegen der neuen Markenordnung, durch die jedem 
Eigentümer das jeit Jahrhunderten beftehende ius lignandi ges 
nommen werde, große Zwiſtigkeiten bevorftänden. Die Fürftin 
behandfe die ſtädtiſchen Behörden in einer jo verächtlihen Weiſe, 
daß es nicht mehr zu ertragen ſei. Und doch heihe es in einem 
Urteil des Kammergerichts zu Weplar vom 5. Februar 1733: 

„Daß fie, die Fürftin in dero Schreiben den Magiftrat, als 
feiner Munizipalftadt derjelben, nicht jo objelt und verächtlich 
traftieren jolle.“ 

Inzwiſchen liefen von der Fürftin fortwährend neue Be- 
ſchwerden über den Magiftrat ein: 

Ein fürjtlicher Soldat, der in die Stadt entjandt war, befam 
in einem Wirtshaufe Zänferei. Er wurde ergriffen und erft gegen 
eine Geldabgabe entlafjen, obwohl der Reichsabſchied von 1641 
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beftimmte, ein Soldat folle niemals einem Zivil, fondern ſtets 
einem Kriegögerichte vorgeführt werben. 

Helene Rötgers aus Salzwedel hatte den Bürger Joſeph 
Rathof auf Erfüllung eines Eheverſprechens verllagt. Beide 
waren latholiſchen Bekenntniſſes. Rathof hatte der ſtädtiſchen 
Ladung Folge geleiftet und erklärt, er ſei das Verlöbnis zwar ein- 
gegangen, aber er habe keine Neigung zum Heiraten. Er war 
verurteilt worden, ſein Verſprechen innerhalb einer beſtimmten 
Friſt zu erfüllen, und trotz der bei dem Reichsgericht eingelegten 
Berufung hatte ber Magiſtrat ſein Urteil vollſtrecken, d. i. eine Straf⸗ 
ſumme eintreiben laſſen. In Eheſachen unter Katholiken, ſo wurde 
nun geltend gemacht, ſei der Magiſtrat nicht zum Richter berufen, 
ſondern das firhliche Gericht. 

Der fürftlihe Sekretär Lanius und fogar der Hauptmann 
Sterzenbad, die ganz ohne Zweifel nur unter fürftlicher Gerichts- 
barfeit ftanden, wurden vom Magiftrat vor feinen Richterftuhl 
gezogen, verurteilt, und bie Urteile wurden vollftredt, obwohl 
beim Reichslammergericht Berufung eingelegt worden war. 

AS zwiſchen dem Landrichter B. und dem Fislal Sch., 
die fih in einer Wirtichaft einen feften Trunk geleiftet hatten, 
auf der Straße ein Wortwechſel und eine Prügelei entjtanden war, 
wurden beide fürftlihen Beamten und der Altuar Edhiffer, ſowie 
ein Sohn des verjtorbenen Hofrates von Cocy als Zeugen vom 
Magijtrat vor fein Forum geladen und mit einer Geldftrafe von 
6 Goldgulden belegt, ohwohl nur das fürftlihe Gericht für fie 
zuſtändig war. 

Wegen aller diefer Vorfälle wurde jedesmal die Regierung 
in Kleve von Berlin aus angewiefen, den Magiftrat nahdrüdlic 
vor aller Anmaßung und jeder Überjchreitung feiner Befugniſſe 
zu warnen!), aber der Magiftrat lief; ſich das nicht anfechten und 
fügte immer neue Beweife feiner Selbjtherrlichkeit den alten Hinzu. | 

Die Lage der Fürftin wurde immer unerträgliher. Cie 
geriet auch nod in einen Streit mit ihrem Kanonichentapitel. 
Die preußijche Regierung plante den Bau einer Landſtraße zwiſchen 

') In einem Falle gab das Vorgehen preußifcher Behörden Anlaß 
u Beſchwerde. Der Graf von Aicholt war Direktor ciner fürſtlichen 

ifenhütte. Sein Untergebener, der Hütteninfpektor Zatobi, fonnte felb- 
ftändig und oßne Mitwirkung des Grafen feine Rehtögeicäfte abjchliehen. 
Trogdem jchloß er mit einem SKaufmanne Hofjmann einen Munitions- 
vertrag. Der Graf erfannte das Gejcäft nicht an, und Hoffmann enmirkte 
bei dem preußiſchen Amtsgerichte zu Dinslaken einen Perſonalarreſt. 
Berfonalarrefte waren redtlih nur für den Fall zuläffig, daß ihnen eine 
Liquide Sorberung zugrunde lag, die im ordentlichen Nechtswege nicht 
befriedigt werden fonnte. ALS Satobi einmal bie ftiftifchen Grenzen über- 
fritt, wurde er in Haft genommen und feine Sreilafjung felbjt gegen eine 
Siäjerheitsleiftung von 4000 Gulden abgelehnt. Grit auf die Behhwerde 
der ‚yürftin wicß das preufifche Minifterum die Regierung in Kleve an, 
ben Hütteninfpeftor folort freizulaffen. 
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ben kleviſchen und märliſchen Provinzen, bie etwa von Geljenticchen 
ober Wattenjcheid!) über Stoppenberg, Eſſen, Bodjolt, Borbed nad) 
Oberhauſen führen, alſo ftiftiiches Gebiet durchqueren follte. Die 
Fürftin hatte ji) damit einverftanden erklärt. Der auf das Stift 
Eſſen entfallende Anteil an den Baukoſten betrug etwa 40 000 Reichd- 
taler. Diejer Betrag follte von den Landftänden aufgebracht 
werben. Dieſe und das Kanonichentapitel widerjegten fich aber. 

Es wurden Verhandlungen gepflogen, zu denen bie preußiiche 
Regierung den Regierungsrat Schlechtendahl, die Fürftin den Hofrat 
BrodHoff und das Kapitel den Kanonikus M. Leimgardt entjandten. 
An bes leteren Feftigfeit ſcheiterten die Verhandlungen, und, 
um ihr dem Könige gegebenes Verſprechen einzulöfen, mußte die 
Fürftin ſich entichließen, die gefamten Koften aus eigenen Mitteln 
zu beftreiten. Gie hoffte, damit die preußiſche Regierung für einen 
austeihenden Schuß ihrer Intereſſen gegenüber der Stabt zu 
gewinnen. 

Dennoch wurde ihr Vorſchlag, die Vergleichsverhandlungen 
in Berlin ftattfinden zu laſſen, abgelehnt. 

Jetzt machte die Fürftin folgende Vorſchläge, durch die ihr 
Anfehen nicht verlegt werde: 

1. Die Fürftin reiht dem preußiihen Minifterium durch den 
außerorbentlihen kurſächſiſchen Gefandten in Berlin ein 
Promemoria betreffs der Aufhebung bed Klofter3 zum neuen 
Hagen ein. 

2. Das Minifterium erteilt davon ber Regierung zu Kleve eine 
Abſchrift zur Begutachtung. Stabt und Stift entfenden 
einen Abgeordneten nad) Kleve. 

3. Die Regierung zu Kleve reicht dem Minifterium etwaige 
Vergleihsvorfchläge ein. 

4. Die Fürftin ertvartet dieſe Vorſchläge mit Vertrauen und wird 
fie mit aller Gerechtigkeit und Friedensliebe prüfen. 

5. Sind die Zwiſtigkeiten in dem erften und Hauptpunfte wegen 
der Aufhebung des Kloſters im neuen Hagen beigelegt, jo 

wird fich der Friede in allen anderen Punkten leicht erreichen 
laſſen. 

Am 17. Juni 1787 ging das Promemoria der Fürſtin ein. 
Die Stabt antwortete erft am 7. November 1788. Das Schrift: 
füd umfaßte 172 Seiten und wurde ber Fürftin von Kleve aus 
zugefandt. Gie gab es aber wieder zurüd mit der Antivort, fie habe 
zwar mit Vergnügen die Vermittelung bes Königs angenommen, 
aber unter der Bedingung, daß die Hauptverhandlungen bei deſſen 
Kabinetsminifterium, Zwiſchenhandlungen bei der Kleviſchen Re 
gierung vorgenommen werben follten. Sie als ein unmittelbarer 

') Bekanntlich wurde die Chaufiee über Steele gelegt; vgl. Grevel, 
Eſſ. Beitr. 6, 683. 



— 13 — 

Reichsſtand fünne aber feineswegs die kleviſche Regierung als eine 
Zuftigftelle anfehen. Das Heviihe Anfchreiben gleiche einem Be- 
ſcheide. Es fei den fürftlihen Vorrechten nachteilig und den ge- 
troffenen Vereinbarungen nicht angemefjen. Wenn die Regierung 
fi) der einem unmittelbaren Reichsſtand gebührenden Schreibart 
befleißigen wolle, werde fie die nötigen Erklärungen abgeben. 

Das Schreiben der Klevifchen Regierung lautete: 

Der fürftlichen Kanzlei zu Eſſen wird die von dem Magiſtrat 
bafelbft am 7. m. p. im Königlichen Hoflager eingereichte, an- 
hero remittierte Beantwortung bes Stiftsprotofolls wegen der 
zwiſchen beiden obwaltenden Streitigfeiten, insbefondere den 
Punkt der Aufhebung der Gejellihaft zum neuen Hagen be- 
treffend, hierneben in den abjchriftlihen Anlagen zur aller- 
förderfamften Erklärung kommuniziert. 

Kleve, im Regierungsrat, den 30. Dezember 1788. 
5 gez. 3. Werber. 

An die fürftliche Kanzlei 
au Eſſen. 

Die Kleviihe Regierung erhielt vom Könige einen Verweis. 
Der König führe die Verhandlungen in Güte, nicht als Richter. 
Der angeichlagene Ton jei unpafjend. Die Regierung habe einen 
angemejjenen Ton anzufchlagen. Übrigens jehe ber König ungern 
ben zögernden Gang und verlange Dienfteifer und Betriebjamteit. 

Die ſtädtiſchen Ausführungen bezeichnete die Fürftin geradezu 
als eine Schmähfchrift, deren Beantwortung fie ablehnen müſſe. 

1792 war in ber Sache noch nichts gefchehen, und die Fürftin 
beſchwerte fi) bei dem Könige, Die Negierung zu Kleve erhielt 
wiederum einen Verweis und entichulbigte fich damit, daß ihr 
Mitglied von Schlechtendahl, das die Sache bearbeite, auf Tönig- 
lichen Befehl abweſend und in Oftfriesfand und Berlin tätig ge- 
weſen jei. 

Endlich am 22. Mai 1792 formuliert die Regierung folgende 
Vergleichsvorſchläge: 

1. Die Schweſtern erhalten jährlich eine billige, auf ihre Anzahl 
berechnete Geldſumme zu ihrem Unterhalt. 

2. Es wird ihrer Wahl überlaſſen, ob fie ihre Penſion in Gemein- 
ſchaft ihres bisherigen Konvents oder ſonſtwo verzehren wollen. 

3. Die Verwaltung des Vermögens wird einem von der Frau 
Fürftin zu beitellenden Beamten übertragen. Diefer hat jährlic) 
der Kanzlei Rechnung abzulegen. 

4. Nach dem Ableben oder der freimilligen Verjorgung einer 
penfionierten Schweiter wird deren Teil und bereinft die ganze 

Stiftung ber Congregation de Notre Dame zufalfen. 
Diefe Vorſchläge lehnten aber ſowohl der Magiftrat als ber 

Konvent ab. Immerhin fah man aber in Berlin wohl ein, ba das 

18 
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päpftlihe Breve und die taiferliche Genehmigung nicht unwirkſam 
gemacht werben könnten. 

Man kam auf den Vorſchlag, die Wirkſamkeit diefer beiden 
Urkunden bis zum Abſterben der legten Konventualin zu ver- 
ichieben, die Aufnahme neuer Schweftern aber nicht zu erlauben, 
es fei denn, daß dieſe ſich verpflichteten, ji der demnächſtigen 
Aufhebung zu fügen. Jedenfalls müfje das Eigentum des Kon— 
ventes rejpeltiert werden, es bürfe feine twillfürlihe Verfügung 
darüber getroffen werben. 

Am 12. März 1794 bittet die Fürftin, einen Abgeordneten, 
— fie ſchlägt den im nieberrheinisch-weitfälijchen Kreife anwejenden 
Minifter und geheimen Sreisdireltorialrat von Dohm vor — 
ſchleunigſt nad) Eſſen zu entjenden. Troß ber verjchiedenen fönig- 
lihen Ermahnungsichreiben werde die Anmaßlichkeit des Magiftrates 
immer größer und jei nicht mehr erträglich. 

Von Dohm aber wurde wegen Überhäufung mit Arbeit 
nicht in Ausficht genommen, fondern am 29. April 1794 das Mitglied 
ber Königlichen Regierung zu Kleve von Münk in Vorſchlag gebracht. 

Wie die Sache geendet, geht aus den Akten nicht hervor. 
Bielleiht find über der jchleppenden Behandlung die franzöfiichen 
Wirren hereingebrochen, durch die in der Folge der doch nicht mehr 
haltbaren Herrſchaft der Fürjtin ein Ende bereitet wurde, 
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Preußifhe Werber in Eſſen im 18. Sahrhundert. 
Bon 9. von Glümer. 

Die Aufgabe bes Heerbanns, der auf dem Grunbfaß ber 
Wehrpflicht jebes freien und wehrtüchtigen Mannes beruhte, und 
fein Erfah durch die Lehnpflicht, d. h. bie Beichränkung der Ver— 
pflihtung zum Waffendienft auf die Inhaber von Lehen, war in 
Germanien der erfte Schritt zur Schaffung von Berufsheeren. 
Faft ein Jahrtaufend dauerte es, ehe die Heeresverfaffung, auf bie 
allgemeine Wehrpflicht fih gründend, zu den Anſchauungen ber 
Borfahren zurüdtehrte, 

In diefem Jahrtaufend wurde mehr und mehr bas Kriegs- 
handmert ausgebildet, dad man nad) freier Wahl ergriff, tie 
jedes andere Handwerk, Leicht zu Handhaben, wie das Sölbnerheer 
mar, und bem Bmwed entfprechender, verbrängte e3 das Lehnäheer, 
ba3 den wachſenden politifch-militärifhen Aufgaben der Fürften 
nicht mehr genügte. Es war bequemer und ficherer, im Kriegsfall 
den ober jenen Gölbnerführer mit feinen erprobten Scharen zum 
Dienft zu gewinnen, al3 die wiberwilligen Vafallen zum Lehns- 
gehorfam aufzurufen, Die veränderte Technik des Krieges hatte 
auf diefe Entwidelung den größten Einfluß. 

Die durch den dreißigiährigen Krieg gefchaffene Lage, die 
Erpanfionspolitit Schwedens an der Oftküfte und Frankreich über 
den Rhein hinüber zwang die beutjhen Staaten, denen an ihrer 
Selbfterhaltung und an der Erhaltung des Reiches gelegen war, 
zu noch höherer Kriegäbereitichaft, als fie durch Anwwerbung von 
Sölbnerverbänden moͤglich war. Bon diejer Erkenntnis war bie 
Herrſchaft von Kurbrandenburg ftärker als andere durchdrungen, 
und aus ihrer Kriegsmacht entiwidelt fich unter den Kriegen gegen 
Ludwig XIV. und gegen Schweden ein ftehendes Heer, das von 
Bedeutung für die Zukunft umd zum Vorbild für alle anderen 
werben jollte, 

Das ftehende Heer Brandenburg- Preußens gab den Begriff 
des Berufsſoidaten keineswegs auf. Zwar war unter König 
Friedrich I. eine Milderung darin eingetreten, infofern eine Land» 
miliz errichtet wurde, deren Angehörige einmal vierteljährlich zu 
gemeinfamen Exerzitien zufammentraten, im übrigen aber ihren 
bürgerlichen Befchäftigungen nachgingen und nad) 6 Jahren vom 
Dienft befreit waren; aber fein Nachfolger, der Soldatentönig 
Friedrich Wilhelm I., ſah in dem miles perpetuus bie einzig mögliche 
Form bes Soldaten. 
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Einen Hauptreiz hatte das ftehende Heer bem Soldatenberuf 
genommen: bie Sreizügigleit. Der Mann, ben die Neigung dieſem 
Berufe zugeführt hatte, konnte nicht mehr den Gelegenheiten nach- 
ziehen, wo er gegen gutes Geld fein Handwerk im Ernft ausüben 
lonnte, er mußte im Krieg und im Frieden bei fpärlihem Traktement 
und rauher Zucht dem Herrn, in deſſen Dienſt fein Schidjal ihn 
geführt hatte, treu bleiben zeit feiner Dienftfähigfeit. 

So hatte der Soldatenberuf manches von feinen Reizen ver- 
loren, und das Angebot entſprach bei weitem nicht der Nachirage. 
Das Biel der erjten preußiſchen Könige war unbeitritten ein natio- 
nales jtehendes Heer, bei ihnen twar ber Gedanke der Verpflichtung 
der Untertanen zum Kriegsdienft herrſchend, aber vollswirtſchaftliche 
und innerpolitiihe Rüdfichten zwangen zu fo zahlreichen Ausnahmen 
von ber allgemeinen Wehrpflicht, daß von ihr faum nod in ber 
Theorie gejprohen werben konnte. Der Bebarf bes ftehenden 
Heeres konnte durch die Landeskinder nicht gebedt werden, und 
man mußte zu Werbungen von Ausländern und im Ausland 
greifen. 

Die Unwerbung zum Soldatendienſt hatte das ftehende Heer 
vom Söldnerheer, an deijen Stelle e3 getreten tvar, übernommen. 
Aber während die Werbung früher nur zu beitimmten Kriegs- 
zwecken ftattgefunden hatte, gewann fie nunmehr einen ftändigen 
Charakter, denn jahraus jahrein war das ftehende Heer auf Ergän- 
zung angewiefen, und während fie unter den alten Verhältniſſen 
von den Göldnerführern, als von — wenn aud) oft mächtigen und 
einflußreihen — Brivatleuten, ausgegangen war, fo ftand jetzt 
Hinter der preußiſchen Werbung eine ftarfe politiihe Macht. Dazu 
madte das in diefem Staate herangebildete hohe militäriiche 
Selbftgefühl die Werber jehr geneigt zur Übertretung von Gejeg 
und Ordnung. Go wurde die preußiiche Werbung im 18. Jahr- 
Hundert jedenfall drüdender empfunden, al3 die Werbung in 
früheren Zeiten, und jede ihrer Pflicht bewußte Obrigkeit mußte 
darauf bedacht fein, Schädigungen, bie aus ihr dem Gemeinweſen 
erwuchjen, zu verhüten. w 

Nicht allein die ftaatlihe Ordnung galt e3 gegen die Übergriffe 
der preußifchen Werber zu ſchützen, jondern auch die einzelnen 
Bürger, vor allem bie jungen Leute mußte die patriarchalijch ge- 
fonnene Obrigteit vor dem Unglüd, preuhifcher Goldat zu werben, 
behüten. Denn als Unglüd wurde dieſer Pienft angejehen, zu 
dem Gefindel aus aller Herren Ländern gepreit wurde und in bem 
eine harte Mannszucht herrichen mußte. Auch der Eſſener Magiftrat 
tonnte ſich der Schuppflicht des Gemeinwejens und der Vürgerföhne 
nicht entziehen. 

HZahlreich und mannigfaltig waren im 18. Jahrhundert für 
die Ejjener Bürgerfchoft die Gelegenheiten zur Berührung mit ber 
preußiihen Soldatesta. Im Krieg und Frieden fanden Durchzüge 
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preußifcher Regimenter ftatt. Manchmal handelte es ſich dabei nur 
um ein Nachtquartier oder einen Raſttag, manchmal um wochen», 
ja monatelange Einquartierung, fo in ben Iekten Jahren bes 
ſpaniſchen Erbfolgefrieges, wo Eſſen mehrmals preußifchen Truppen- 
teilen als Winterquartier dienen mußte. Auch ber Streit Preußens 
mit dem Stift über defjen militärifhe Vertretung führte zu länger- 
bauernder Belegung von Stift und Stabt mit preußifchen Truppen. 
Im Frieden waren e3 Gamijonmwechjel und Rekrutentransporte, 
die oft geichlofjene Truppenförper nad) Eſſen ins Quartier brachten. 
Einen Tagesmarſch von der preußiihen Garnifon Wefel liegend, 
mar dieſe Stadt Hergebrachter Maßen die erite, beziv. lebte Etappe 
in der Richtung Wefel. Nefrutentransporte wurden allmählich 
eine ftändige Erjcheinung, fo daß für fie ein befonderes Ordonnanz- 
haus eingeräumt wurde. Es befand ji 1782 beim Wirt am Ende; 
gegen 1788 wurde ein anderes Orbonnanzhaus angewieſen, es 
entſprach aber nicht dem Zweck, der Raum war zu Hein, für Be- 
töftigung war jchlecht geforgt. Einer der Nefrutentransporteure 
begab ſich auf die Suche nad) einem geeigneteren Haus und fand 
einen Bürger Schulte auf der Brinfftraße bereit, die Rekruten 
künftig aufzunehmen und zu beföftigen. Das Regiment v. Gaudy, 
dem der Transport angehörte, machte davon dem Bürgermeifter 
Mitteilung, der ift mit der Verlegung der Quartierräume in Schultes 
Haus einverftanden, fucht aber bie gegen das frühere Orbonnanz- 
haus erhobenen Beſchwerden zu entkräften. U. a, legt er dar, dab 
der Wirt eine Orbonnanzhaufes nicht beftehen könne, wenn bie 
Rekruten nicht zur Bezahlung des von ihnen Verzehrten angehalten 
würden. 

Mochte es auch vorkommen, daß bei ſolchen Einquartterungen 
und Truppendurchzuügen der eine ober andere Burſche fich zum 
Eintritt in preußiſche Kriegsdienſte verführen ließ, jo wird der 
Eindrud, den bie in der gejchlofjenen Truppe geübte Disziplin 
machte, eher abjehredend gewirkt haben. Ein warnendes, mahnen- 
bes Symptom tar dem Bürgerfohn die Neigung des preußiſchen 
Soldaten zum PDefertieren, vor beren Förderung der Magiſtrat 
feine Bürger warnte, 

Dienlicher für die notwendige Ergänzung der Truppen war 
jedenfalls die foftematiiche Werbung. 

Werbefreigeit war dem König von Preußen zum erften Male 
im Jahre 1701 in der Stadt Eſſen zugeftanden, twie der Vertretungs- 
traftat vom 13. Dezember 1701 ausdrüdlid) erwähnt: Nur in ber 
Stadt Eſſen foll der König ein Werbebureau mit einem Trommel- 
ichläger halten.!) Es ſcheint jich Hierbei um eine vorübergehende ° 
Kriegswerbung im Hinblid auf den jpanifchen Erbfolgekrieg ge— 
handelt zu Haben und das Recht zu ihr mit Ablauf des Krieges 

1) Bal. Hüsgen, Beitr. 80, ©. 46. ° 
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erloſchen zu fein. Wenigſtens finden wir in den Alten des Jahres 
1740 zu der eit, als Friedrich II. Truppen am Niederrhein zu- 
fammenzog, wiederum Geſuche mehrerer preußiiher Regimenter, 
in ber Stabt einige Leute für den Kriegsbienft anwerben zu Dürfen. 
Der Magiftrat erlaubt „ſolch freywillige Engagirung in hiejiger 
Stadt mit der Trommel und befiehlt jedermänniglich bei ſchwerer 
Straf, diefe freywillige Weiſe in keinerley Weile zu hindern“. 

Hierbei handelte es ſich um öffentliche Werbungen, die unter 
den Augen ber Obrigfeit ftattfanden und bei denen daher Übergriffe 
verhindert werden konnten. Indeſſen ging daneben ftändig eine 
Werbung, die nicht fo leicht zu Überwachen war, weil jie gelegentlich 
und nicht in ber breiten Öffentlichteit von dazu beauftragten oder 
nicht beauftragten Angehörigen des preußiihen Heeres ausgeübt 
wurde, bie ſich für ihre Zwede allzugern der Gewalt und Lift be- 
dienten. Dagegen mußte der Magiftrat befondere Maßregeln an- 
wenden. Die Art war freilich nicht neu, ſchon aus bem 17. Jahr- 
hundert erzählen die Aften von ihr, aber bamals war ber Magiftrat 
noch ſtark genug, ihr zu mwiderftehen und fie vom ftäbtijhen Boden 
fern zu halten. 1654 erließ er eine Warnung vor heimlicher Kriegs- 
werbung in ber Stadt und gab den Wirten und „Herbergirern" auf, 
die bei ihnen verlehrenden Fremden noch vor der Nacht durch einen 
Zettel dem Bürgermeifter namentlich anzuzeigen; 1689 machte er 
eines Bürgers Sohn, der von brandenburgijhen Solbaten auf dem 
Bege nad) Bochum gewaltfam geworben war, durch Unterhandlung 
vom Kriegsdienfte frei und lehnte die Forderung, daß ſich der 
Betreffende durch Nüdzahlung von gewiſſen Unkoſten ranzionieren 
folle, ab; am Ende des Jahrhunderts erlangte er für feine Bürger 
und deren Gefinde vom furbrandenburgiihen Generalfeldzeug- 
meifter von Spaen einen Schutzbrief gegen bie gewalttätigen 
Berbungen; in ber Stadt ſcheinen bamals feine Werber geduldet 
worden zu fein. 

Aber anders entwidelten ſich die Verhältniffe im 18. Jahr- 
hundert. Die Beziehungen zwijchen der Stabt und dem Staate 
Preußen wurden engere durch bie endgiltig feitgelegte militäriiche 
Vertretung der erfteren durch Preußen; bie ftraffere Organijation 
de3 preußischen Heeres, deſſen Organe jene Beziehungen haupt- 
ſächlich vermittelten, gab ihm eine Präponderanz gegenüber dem 
Magiftrat der Heinen Neichsjtabt, endlich fand diefer bei feinen 
Streitigfeiten mit dem Stifte in dem gemeinjamen Schutzherrn 
feinen Verbündeten. So wurde er zu manden Rüdjichten gegen- 
über Preußen geziwungen, bie die frühere Zeit nicht von ihm verlangt 
hatte; zu ihmen gehörte auch die Duldung einer geheimen, d. h. 
nicht öffentlichen preußifhen Werbungstätigkeit in der Stadt. In 
der Sache waren Bürgermeifter und Nat ehrlich) bemüht, die Rechte 
ihrer Stadt zu wahren, aber das Gefühl ihrer Schwäche kommt oft 
in dem Stil ihrer Eingaben an die preußifhen Regimentschefs 
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zum Ausdrud; feine Untertänigteit entipricht dann wohl der Macht» 
fülle eines damaligen preußifhen Generals, teineswegs aber ber 
Somveränität des Schreibers, des Magiſtrats einer faiferlihen 
freien Reichsſtadt. Ein Beiſpiel dieſes Tons bietet ein Schreiben 
des Magiftrat3 an den Obriften von Jungfen vom Jahre 1746, in 
dem man fi der „hohen Gnade und Protektion Seiner Hod- 
freyherrlichen Erzellenz aufs jubmifjefte empfiehft und verfichert, 
in äußerfter Veneration zu erſterben“; wie anders lautet dagegen 
ber Briefftil gegenüber der verleugneten Landesmutter, der Fürft- 
äbtijjin: in einer Werbeſache jpricht fie von Befehlen an den Magir 
trat, zur Antwort darauf lautet der Schluß des ihr erteilten Be— 
ſcheides: Indefjen erfuchen wir Euer hochfürftlihe Durchlaucht, ung 
mit ferneren incompetenten Befehlen zu verjchonen, die wir ſonſt 
zur Erzeigung möglicher untertänigfter Dienſtgefälligkeiten ver- 
bleiben Euer hochfürftlihen Durchlaucht untertänigfte . . . 

Was bie preußiſchen Generale betrifft, die mit dem Magiftrat 
in Werbeangelegenheiten zu tun haben, fo erfennen fie jeine Sou- 
veränität ſteis an, jie bitten um feine freundnachbarlichen Dienjte 
und erbieten ſich zu Gegenbienften; mander von ihnen macht 
fich freilich den Reſpelt des Magijtrats vor dem mächtigen Schuß- 
heren zu Nuge und droht mit einer Jmmebiateingabe an Seine 
Majeftät, wenn feinen Wünfchen nicht entiprochen würde. Ja ber 
in Hamm refidierende General von Wolfersdorf, der einft auf eigene 
Fauſt die Altenaer Kantonsfreiheit vernichten wollte und überhaupt 
ein ſchwer traitabler Herr war, hatte ſich mit einer Bejchwerbe über 
Elfen an den König gewandt, die der Bürgermeifter Kopftabt in 
würdiger Weife entfräftete. Mancher der preußifchen Generale 
kann e3 nicht verftehen, wenn fich der Eſſener Magiftrat au) ſolcher 
annimmt, bie, ohne Stabtlinder zu fein, von den Werbern ver- 
gewaltigt werben. „Wenn man einem dienen will, man nicht nad) 
dem ftrengen Recht zu verfahren nötig hat.“ 

Die gelegentliche und nicht öffentliche Werbung wurde, wie 
jchon angedeutet, im 18. Jahrhundert zur Regel und zwang durch 
ihre Ausichreitungen dazu, dab ihr von Obrigfeitswegen ſcharf 
auf die Finger gefehen wurde, Dieje Aufgabe war namentlich 
dem Stabtwachtmeifter geftellt worben, er follte darauf ‚achten, 
daß jo wenig an Fremden als an Heimiſchen Gemalttätigfeiten 
verübt wurden. Von der Anmwerbung und Wegführung eines 
Einheimiſchen beanſpruchte der Magiftrat in jedem Falle in Kennt 
nis gejegt zu werden, bei jeder Weigerung, ber Werbung Folge 
zu leiften, jollte der betreffende Werber feinen angeblichen Re— 
truten dem Magiftrat anzeigen, ber ihn dann bis zu näherer Unter» 
ſuchung und Entſcheidung auf der Hauptwache in Arreſt ſetzte. 
Trotz der ſtrengen Aufſicht gelang es doch wohl einmal einem 
Werber, einen Rekruten heimlich aus dem Tor zu bringen. Solch 
ein Fall liegt einem Nechtfertigungsichreiben des Stadtwacht- 
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meifters Kod vom Jahre 1782 zu Grunde, das den ftädtiichen 
Sicherheitsdienft jener Zeit etwas beleuchtet. Kor war bejchuldigt, 
aus Fahrläffigfeit einen unbekannten (alſo nicht in Eſſen liegenden) 
Werber mit einem Nefruten (es wird ſich um einen Ejjener Ein- 
wohner handeln), zur Nacht aus der Stadt Haben entweichen laſſen. 
In feinem „höchft vermühigten“ Bericht jhildert er feinen Dienſt 
in ber betreffenden Nacht wie folgt: Als er gegen 8 Uhr zur Wache 
ging, hörte er im Haufe Wild. am Endes, bem damaligen Or- 
donnanzhaufe, die Fiolin gehen, nachdem er auf der Wache das 
nötige geordnet hatte, begab er fidh zu am Ende um zu ſehen, 
was da paffiert („denn ich befomme von am Ende ebenjowenig wie 
von den meiften anderen Wirten den Nachtzettel, oder ih mu 
fie jelbft holen oder holen laſſen“) dort trinkt er auf Invitation des 
allen unbefannten Werbers 2 Glas Wein, fieht wohl, daß die 
Geſellſchaft aufgeräumt ift, hört aber nicht3 von Werbung jprechen. 
Nach Furzer Zeit wird er zur Wache zurüdgerufen, wo der Haupt- 
mann ber wachthabenden Fahne eingetroffen ift, Der hält ihn 

anderthalb Stunde feit, „da denn ber Herr Hauptmann beliebten zu 
erwähnen, fie wollten Bier holen laſſen; mweilen aber die Wache 
complet, fein Offizier da und es ungefähr 10 Uhr und der Herr 
Hauptmann nicht geruhten, länger zu bleiben, fo erlaubten jie mir 
nad) ihrem Offizier Krabbe zu gehen und dort eine Maß Vier zu 
trinken“. Dieſer Offizier ift aber jhon zu Bett, der Stadtipacht- 
meifter trifft den Doktor Graffweg und geht mit ihm zu Hermann 
Krabbes Haus, dort fegen fie fich nicht in die allgemeine Gajtitube, 
jondern in die Hinterftube und trinfen und diskurrieven. Um 
halb Zwölf geht unſer Stabtwachtmeifter wieder zur Wade, läßt 
die erſte Patrouille gehn und begibt fich wieder zum Schoppen. 
Auf feine Anweiſung war, das gibt er zu, am frühen Morgen dem 
fremden Werber, ber ihn darum gebeten, das Tor geöffnet tvorben, 
aber, fo rechtfertigt er fich, das fomme oft vor, dal; die Kommandos 
jolches begehrten, und man könne nicht jtet3 deren Begleiter fragen: 
„Bit du Rekrut? Haft du freiwillig Dienjt genommen ?" 

Die gelegentliche, nicht öffentliche Werbung wurde von 

preufifchen Soldaten ausgeübt, die jept ftändig in Eſſen fich auf- 
hielten. Dieſe Soldaten waren meiftens Beurlaubte, die oft einem 
bürgerlihen Berufe nachgingen, fo hören wir von einem Schmiebe- 
meifter und Füfilier vom Dohnafchen Regiment, Namens Reid. 
Sie gingen in bürgerlicher Kleidung, was ihnen das Heranpürſchen 
an ihre Opfer erleichterte. Das Werben war freilich nicht ihre 
Aufgabe, aber mancher von ihnen verfuchte es doc), denn es lieh 
ſich wohl eine Belohnung dabei gewinnen. Vielfach waren dieſe 
Beurlaubten, ebenfo wie die Enrolierten, d. h. junge Leute, die in 
die Regimentsfiften eingejchrieben, aber noch nicht zum Dienft 
herangezogen waren, felbft unfichere Kantoniften. E3 wird von 
der Militärbehörde bemerkt, daß dieje Leute ſich vorzugsweiſe 



— —— 

nach Eſſen wenden, ſich dort eine zeitlang aufhalten, um dann ihre 
Flucht fortzuſetzen oder zu bleiben. 

Neben dieſen inaftiven Mannſchaften jcheint ein Kommando 
unter einem Unteroffizier ftändig in Ejjen gelegen zu haben, manch- 
mal auch mehrere Kommandos von mehreren Regimentern. Ob 
fie ftet3 ausdrüdfih einen Werbeauftrag hatten, ob diejer dem 
Magiftrat offiziell befannt gegeben war, ift ungewiß; der Magiftrat 
ſpricht in einem Schreiben von einem „angeblih auf Werbung 
hier liegenden Unteroffizier". Jedenfalls war ihre Antwejenheit 
ſchon durd die notwendige Uberwachung jener Jnaftiven be- 
grünbet, 

Dieſe Soldaten zeichneten fi nun keineswegs durch Achtung 
vor der bürgerlihen Sitte und Ordnung und vor der ſtädtiſchen 
Obrigkeit aus. Sie verübten oft Exzeſſe und liefen jich im Zorn, 
wenn ihnen ein Rekrut entichlüpft oder von Nechtswegen ab- 
genommen war, oft zu Höchit bejpeftierlichen Schmähungen bes 
Magiftrats Hinreiken. Daß ihre Stellung dem Publikum gegenüber, 
wenn jie in Ausübung ihrer Tätigfeit ich befanden, etwa jo war, 
wie die ber heutigen Hundefänger, läßt ich leicht vorftellen. Gern 
ergriff der Bürger für das Opfer des Werbers Partei. 

Zur Beauffichtigung des Werbeweſens ziwang den Magiſtrat 
ſchon die Rüdficht auf die ſtädtiſche Gewehrinduſtrie, der manchmal 
eine Schädigung dadurch drohte, Schon der Schußbrief des Frei- 
herrn von Spaen hatte darauf hingewieſen, daß die gewaltſamen 
Werbungen den Gemwehrhandel erſchwerten, indem die Gewehr 
macher und ihre Knechte nicht ficher vor die Stadt kommen könnten. 
Der Gewehrfabritant Peters kann 1734 den Termin eines bänijchen 
Auftrages nicht innehalten, weil viele junge Leute und Knechte 
fi wegen der brandenburgiihen Einquartierung abfentierten. 
Im Jahre 1781 fieht ſich der Bürgermeiſter Kopitadt durch die 
Bitten der Gewehrmacher und Gemwehrhändler gezwungen, einen 
ſehr geihidten Laufſchmied, der ſich „in der Beſchonkenheit“ hat 
anmerben lafjen, Ioszubitten. Es handelte ſich hier freilich um 
kaiſerliche Werber. 

Schwerwiegender aber ift die Bedrohung der öffentlichen 
Sicherheit und die Verlegung des Rechts, deſſen Hüter der Magiltrat 
ift, durch bie preufifchen Werber. 

In der Regel erfolgte die Anwerbung im Zuſtande der Be- 
trunkenheit ober der, Beſchonkenheit“ wie man ſich amtlich ausbrüdte. 
Es machte ein Gejelle blau, begab ſich in die Wirtſchaft, dort traf 
er einen Soldaten, fie machten zufammen ein Gelag, fie tranten 
einander zu, jangen: Ich bin dein, du bift mein, Hochs wurden 
ausgebracht auf König Friederich und feine Elifabeth, der Gefell 
ichnallte ſich das Seitengewehr des Soldaten um und jtammelte im 
Ubermaß ber Gefühle: Bruder, was du bijt, will ich aud) fein. Für 
den Werber fam e3 darauf an, für folche oder noch unvorfichtigere 
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Außerungen Zeugen zu haben und am Schlufje die Zeche zu bezahlen, 
denn das Tonnte jclieflich al Anzahlung auf ein Hanbgeld ge- 
deutet werben. 

Am folgenden Morgen aber erihien dann bas graue Elend 
mit dem Werber, der an die Abmachung erinnerte. Ob er den 
Unglüdlihen nun gleich transportieren oder noch Ausftand geben 
wollte, für diefen war es jedenfalls das beite, ſofort den Magiftrat 
anzurufen. Der ſetzte ihn auf die Hauptwache in Arreft, vernahm 
die Parteien und die Zeugen, um danach zu entiheiden, ob bie 
Werbung zu Recht beftände oder nicht. Längft nicht alle Akten jind 
volfftändig, mande Erlöfung aus ſchwerer Angft und manche 
Tragit mag mit den Refolutionen des Magiftrats verloren gegangen 
fein, von dem Vorhandenen feien zwei Fälle erzählt. 

Im Jahre 1749 Hatten zwei in Ejien liegende Füfiliere einen 
Vöjährigen Bürgerfohn trunfen gemacht und ohne Vorwiſſen des 
Vürgermeifters „enlevirt". Ob das Beichwerbeicreiben des 
Magiftrats Erfolg Hatte, wer weil es? Und aus dem Jahre 1749: 
Der Pförtner Kaverius von der Limbeder Pforte geht vormittags 
11 Uhr zum Wirt am Kolde am Pferdemarkt, um ein Glas Brannt- 
mein zu trinfen. Zu feinem Unglüd tommt der Füſilier Misplentorp 
auch dorthin, fie machen ein Gelag, er redet in der Truntenheit vor 
Zeugen: „Du bift mein Werber, ich dein Neftut“. Am Abend wird 
der Mufifant Kemp mit der Violine geholt und bis fpät in die Nacht 
gezecht und getanzt; noch um 11 Uhr werben fie im Wirtshaus ge- 
fehen. Am folgenden Morgen aber fchleicht ih der unglückliche 
Pförtner zum Wirt und gibt ihm eine Abjchlagszahlung auf die 
halbe Zeche. Der Werber fordert nun jeinen Rekruten, der fich 
weigert zu folgen, vom Magiftrat. Pie Zeugen werden vernommen, 
alles ift flat, und der Magiftrat refolviert troß Der Reue des Pförtners, 
fi an feiner Obrigfeit und an feiner Frau verfündigt zu haben, 
feine fofortige Auslieferung an den Werber. Nach der bemütigen 
Bitte voll tiefer Neue klingt das furze Urteil wie ein Richt- 
ſpruch. 

Als eine Strafe wurde bisweilen vom Magiſtrate ſelbſt die 
Uberweiſung an ein preußiſches Regiment ausgeſprochen, jo wird 
im Jahre 1782 ein angeblich Geworbener, der ſich eines falſchen 
Namens bedient hatte, „ſtatt wohlverdienter Correktur“ dem ihn 
requirierenden Werber übergeben; die geſchehene Werbung ſtand 
durchaus nicht feſt. Auch aus 1788 liegt ein Fall vor, in dem ein 
gewiſſer Pegler vom Magiftrat dem Wejeler Regiment anfheinend 
zur Beſſerung zugefandt wurde, Er ift zwar, wie der Oberſt jchreibt, 
zu Hein für die Leiblompagnie — was der Magiftrat bedauert, er 
hatte ihm noch Wachstum zugetraut — wird aber in eine andere 
Kompagnie gejtedt und nicht beurlaubt werben; dafür dankt der 
Magiftrat befonders und bittet, ihm die 8 Dukaten Handgeld nicht 
auf einmal auszuzahlen, damit er es nicht „verlieberlicht“. Es 
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macht den Eindrud, als habe der Magiltrat den Burſchen, der eine 
Kapitulation von 15 Jahren hat, aus der Stabt los fein wollen. 

Der Alkohol ift nicht der einzige Alliierte des Werber. 
In einem durch die Unvollftändigfeit nicht ganz Haren Fall ſcheint 
der Werber dem Gemorbenen durch die ‚Vorgabe eines Kauf- 
gejchäftes eine Unterſchrift abgejchwindelt zu haben. In anderen 
Fällen jpielen faljche Zeugen eine Rolle, freilich wurde das Zeugnis 
von Kameraden des Werber3 vom Magiftrate in der Regel jehr 
gering bewertet. Auf allzu offentundige Gewalttat verzichten 
die Werber ziwar den Gtabtlindern gegenüber, aber fremde Durch» 
reifende und Bauern, die zur Stadt fommen, glauben fie ihrer 
Willkür preisgegeben. Eines Abends im Sommer 1763 kommt ein 
Fremder in ſchwarzem Rod mit oberländiichem Dialekt in die Stadt 
und fehrt beim Wirt Meerbed ein. Der preufifche Unteroffizier 
Siller kommt zufällig dorthin, glaubt oder behauptet wider beſſeres 
Wiſſen, einen preußiihen Dejerteur in ihm zu fehen und fchidt fich 
an, ihn zu arretieren. Der fremde leugnet, in preußifchen Dienften 
zu jein, worauf der Unteroffizier erwidert: „Ob preußifcher oder 
öfterreichifcher Deſerteur, ift mir gleich, ich habe Befehl, alle 5 zölligen 
zu werben“. Der Wirt eilt zum Bürgermeifter und erhält die Er- 
mädjtigung, ben Unteroffizier zur Ruhe zu verweifen. Er tut das, 
doch diefer wird Higig, zieht ben Gäbel und. mill Gewalt gegen ben 
Fremden gebrauchen; doch mannhaft wehrt ihn der Wirt ab. Wäh- 
rend des Handgemenges jpringt ber Fremde aus dem Fenſter und 
ward nicht mehr gejehen. Über den Unteroffizier ergeht aber eine 
icharfe Beſchwerde an feinen Major nad, Weſel. 

Ein anderer Fall aus dem Jahre 1786. Ein Bauernburjche 
aus Bottrop hat Hühner in ber Stadt verkauft. Wie er darauf nad) 
dem Limbeder Tor geht, um fich heimwärts zu begeben, geſellt 
ſich der ſchon oben genannte Unteroffizier Siller zu ihm und jagt 
im Gejpräche, er wolle auch nad) Bottrop, und fie könnten zufammen 
gehen. Kurz vor dem Tor Heißt der Unteroffizier den Burſchen 
warten und geht in Hülſewitts Haus, um ein Gläschen Branntwein 
zu trinken. Dort trifft er — jo behauptet er jelbft — einen Bauern 
aus Bottrop, der ihn bejcheidet, jener Burfche fei ein Betteljunge, 
ber nichts zu verlieren habe. Unterdeß hat diejer draußen aber 
einen Heimatgenofjen gefunden, deſſen Begleitung er vorzieht. 
Er lehnt e3 daher ab, mit dem Unteroffizier zu gehen, der aber 
fpringt auf ihn zu, faßt ihn am Kragen und will ihn mit Gewalt 
zum Tore hinausziehen. Der Junge reift fich los und läuft Hilfe 
flehend in das Wachtgebäude, Der Unteroffizier hinter ihm her, 
aber die Wachmannſchaft fehügt den Jungen. Während die Par- 
teien ſich zanken, kommt der Stadtwachtmeifter Hinzu, er redet dem 
Unteroffizier gütlich zu, aber der fährt fort mit Toben und Schimpfen. 
Darauf kündigt er ihm den Arreft an und bringt den Unteroffizier 
in folhen Zorn, daß er ſich am Stadttwachtmeifter vergreift und mit 
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Gewalt gebändigt werden muß. Schließlich kommt noch der wacht⸗ 
habende Offizier Husmann der 4. Fahne hinzu; und ihm gelingt es, 
den Siller foweit zu beruhigen, daß er jih nad) der Hauptiwade 
in Arreſt bringen läht. Es folgt ein großes Verhör, und die Sache 
endet damit, daß der Unteroffizier nach bußfertiger Abbitte des 
Arreſtes entlafjen wird. 

Manchmal trifft das Eintreten des Magiftrates für Ausländer, 
die in ber Stadt von den preußiihen Werbern gelapert werden, 
Unwürdige. So lamen 1776 zwei ehemalige holländiiche Soldaten 
durch Ejjen und fielen preußijhen Werbern in die Finger. Sie 
weigerten jich, der: Werbung Folge zu leiften und wurden daher 
vor den Magiftrat gebracht. Im Verhör laſſen jie jich recht rührend 
vernehmen; alte Soldaten, wollen nach vielen Jahren Kriegsdienft 
endlich zur Heimat wandern; find durchaus des Kriegsdienftes müde 
und nur durch Gewalt getvorben. Der Magiftrat bittet jie von dem 
betreffenden Regimente los und entläßt fie aus dem Arrejt. Cie 
aber begeben ſich ſpornſtreichs zu den aud in Ejjen liegenden 
faiferlihen Werbern und lajjen fich dort ammwerben. In einem 
Entſchuldigungsſchreiben, das der Magiftrat diejed Falles wegen an 
den betreffenden Regimentschef richtet, kann er e3 fich nicht ver- 
jagen, darauf hinzuweiſen, wieviel beliebter ber öfterreichiiche 
Kriegsdienft, aus dem der Soldat nad) verflojjener Kapitulation 
den ehrlihen Abichied und auc während der Beurlaubung fein 
Traftement erhält, gegenüber dem preußiſchen ift, und wie die 
preußifchen Werbungen, die er, Magiftratus, auf jede mögliche Weije 
fazilitieren will, durch die Gewalttaten ber Werber erſchwert 
werben. 

Endlich möchte ich noch einen Werbefall mit einigen Einzel- 
zügen erzählen, die charakteriftiich für die Beziehungen des preu— 
Büchen Militärs zu Eſſens Magiſtrat und Bürgerſchaft find. 

Im Dezember 1748 fam der Füfilier Born zu dem älteren 
Bürgermeifter Kopftadt und begehrte, bat Jan Hülsmann in Arreft 
gezogen würde, weil er fic erklärt Habe, Dienft nehmen zu wollen, 
da er ihn auf einem Hühnerdiebftahl ertappt habe. Der Bürger 
meifter war gerade befchäftigt, hatte auch feinen Gtadtdiener zur 
Hand und hieß daher den Born eine Stunde jpäter zu fommen, 
inzwiſchen aber auf ben jungen Hülsmann Acht zu geben. Born 
begab ſich darauf mit einigen Kameraden zu dem Hülsmann, der 
Feilenhauergejelle war, in die Werkftatt und wollte ihn zur Haupt 
wache bringen, ber alte Hülsmann kam hinzu, ein lautes Streiten 
entftand, der Soldat zog den Säbel, jung Hülsmann griff zum 
Hammer. Schließlich zogen fich beide Hilsmann nad) Haufe zurüd, 
von dem Soldaten bedroht, aber ich jeiner eriwehrend und — das 
iſt bezeichnend — vergeblich die Nachbarn zu Hilfe rufend. Nun 
greift der Magütrat ein, die Parteien werben vernommen, ihre 
Ausfage lautet grumdverjchieden. Hülsmann erzählt, ala er eines 
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Abends zwiſchen 9 und 10 Uhr in der Burg geweſen, ſei Born zu 
ihm gelommen, hätte ihn bis hinter ber Kirche begleitet, ſei dort 
über bie Mauer neben dem Piörtchen in ben Hof der Gräfin Fugger 
geftiegen und hätte ihn gedrängt, mit hinüber zu fteigen. Er, Hüls- 
mann, wäre num in ber Hoftür ftehen geblieben, aber Born fei 
weiter hineingegangen und nad) einiger Zeit mit mehreren getöteten 
Hühnern zurüdgefommen. Cie wären nun wieder herüber ge- 
ſtiegen und die Gafje hinuntergegangen, wobei ihm Born ein Huhn 
angeboten habe. Er habe e3 zwar angenommen, aber jpäter fort- 
gervorfen. Geitdem bis zum Tage, da Born mit feinen Kameraden 
in die Werkitatt gekommen, habe er nichts mehr mit ihm zu tun 
gehabt. 

Die Ausjage des Soldaten Born lautet: Er ſei eines Abends 
zwiſchen 10 und 11 Uhr mit anderen Soldaten durch ben Hagen nad) 
Haufe gegangen, ba hätten fie hinter der reformierten Kirche den 
jungen Hülsmann mit einigen Hühnern über bie Mauer der Gräfin 
Fugger fteigen jehen. uf feine Frage, was er da made, habe 
Hülsmann ihn um Gotteswillen gebeten, ihn nicht zu verraten, 
er wolle dafür auch bei ihm Dienft nehmen. Nachdem auch noch 
die Zeugen vernommen waren, d.h. die Kameraden des Born — 
Hülsmann hatte ja feine Zeugen — und in Borns Sinne ausgejagt 
hatten, bejchloß der Magiftrat, den Hülsmann in Arreft zu nehmen 
und Rat und Vorftand auf den folgenden Tag ertraorbinarie zu 
berufen. Die Verhöre werden nun Tag für Tag fortgejegt, die 
Hülsmanns nehmen ſich einen Sahmalter, aber auch bad Ne- 
giment von Dohna, dem die Soldaten angehören, und für das Born 
den Hülsmann requirierte, nimmt ſich der Sache an. 

Am 9. Dezember nämlich, als Rat und Vorftand verfammelt 
waren, erichien ohngemeldet der Lieut. von Damm vom Dohnaſchen 
Regiment. „Cs twurde bemfelben doch gleic) ein Stuhl, fich nieder» 
zufegen, präfentiert, und nachdem berjelbe Plak genommen und 
gefragt worden, ob auch eine jchriftlihe Vollmacht von Seiner 
Excellenz Heren General-Feld-Marjchall von Dohna bey jich hätte? 
hat berjelbe ſich declariert, daß Teine fchriftliche Vollmacht Habe; 
er hoffe aber, es würde Ihm wohl ohne dem Documente geglaubt 
werben. Als hierauf bemjelben geantwortet wurde, daß, weilen 
ſolches allewege bräuchlich wäre, jo würde fich wohl von jelbften 

zu beſcheiden mwiljen, daß jolches nötig jeyn würde, und möchte ſich 
gefallen lafjen, ein wenig auf die Nebenftube abzutretten, jo würde 
Magiftrat näher darüber deliberieren, ſtunde berjelbe zwar gleich 
auf, bezeigte fich aber dabei etwas unmillig und fagte: Cie haben 
Ihre Untergebenen zu befehlen, mir aber nicht, nahm aber doc) 
unmittelit Darauf einen Abtritt, da dann zugleich einer ex gremio se. 
natus zu jeiner Gejellichaft mitgegeben worden.“ 

Indem nun hierauf nachſtehende Reſolution kaum vom 
Magiftrat abgefaht und zum Protokoll genommen: „Nachdem 
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der tit. Herr Lieutnant von Damm erjcheint, und vorgegeben, 
daß von Seiner Erzelfenz Herrn General-Feldmarjchall Grafen von 
Dohna Ordre habe, die Affaire des arretirten Hülsmann zu unter 
ſuchen, Hat Rath) und Vorftand refohuirt, daß Magiftrat jich darüber 
mit Jhme nicht eher einlaßen könte, biß derjelbe zuvor eine jchrüt- 
liche Ordre vorgebracht haben würde,“ „trat der Herr Lieutnant 
ohngefordert wieder auf die Rathaftube, und fagte, er wäre fein 
Schuhpuger, er fönte da jo lange nicht im Kalten ftehen, worauf 

bemfelben dann gejagt worden, daß ſich nur wieder jegen möchte 
und de3 Magiſtrats Rejolution vernehmen. Er mehrgemeldter 
Herr Lieutnant regerirte, er köne ſolches wohl ftehend anhören, 
und als ihm darauf vorgemeldete Nejolution betannt gemacht 
und demfelben zugleich bedeutet worden, daß bes arrestati Vater 

auch gegenwärtig etwas übergeben habe, ſagte er, eö wäre gut, 
und ging darauf weg.“ 

„Sierauf referierte der Herr Senator Alerander Hunjien, 
welcher vorgemeltermaßen mit dem Herrn Lieutnant auf die 
Nebenftube getretten, daß der Herr Lieutnant, als abgetretten 
gewefen, gejagt habe, Er fähe, daß der Herr Bürgermeifter Kopftabt 
ihm in allen contrair wäre, addendo, es habe derjelbe aud) gejagt, 
der Herr Bürgermeifter wäre ein grober Kerl, welches Er, der Herr 
Hunfien, zugleich auf feinen Raths Eyd dabey referiren müßte. 
Actum ut supra.“ 

Nachdem nahm der Rat und Borftand Kenntnis „vonderkurzen, 
doch gründlichen Defenfion, Unſchuld und Ehrenrettung“, in der 
der Sachwalter in ſcharfſinniger Weife unter zahlreihen Zitaten 
die Ausfagen der Gegner zerpflüdte. 

Dieje Verteidigungefchrift mit den vorhergehenden Proto- 
tollen fandte der Rat durch den Senator von Wengler nach Wejel 
an den Grafen Dohna. In dem Begleitichreiben wird ernfte Klage 
über das Verhalten der Beurlaubten geführt; es wird dargeftellt, 
„was geftalten die von höchſtdero Leib-Compagnie beurlaubten, 
fi in unferer Stadt aufhaltenden Füfiliers ſeit einiger Zeit ſowohl 
hiefige Bürgersſöhne, als auch Fremde und auch reifende Perſohnen 
ohne daß Ihnen dazu der geringſte Anlaß gegeben, mit Schläge 
und auf andere ungepührliche Weiſe auf den Straßen und in den 
Wirtshäufern jo bey Tag als bey Nacht inſultiert haben, dadurch 
nit allein die Ruhe unjerer Stadt und Bürgerſchaft geftört, auch 
zu allerhand Inconvenientzien Anlaf gegeben tvorben, jondern auch 
zu unvebliher Schmälerung Handels und Wandels reifende Per- 
fohnen in Zukunft abgehalten werden, unjere Stadt zu frequen- 
tieren. Wozu noch fömmet, daf; der Füfilier Hütteman in öffent- 
lichem Wirthshaus und in Beyweſen unterjhiedener den älteren 
Bürgermeifter Kopftadt ſchimpflich und ungeziemend mit Schelte- 
worten unverbienter Weiſe und ohne Urſache angegriffen, dann auch, 
dab der Füfilier Born auf öffentliher Straßen einem hiefigen 
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Glasmacher, der ſich jeder Zeit ftill und eingezogen aufgeführt, auch 
hierfelbft zu arbeiten Erlaubnis hat, ohne einige Urſache ein Glas 
mit Gewalt aus ber Hand reifen wollen, und wie ſolches nicht be- 
werkitelligen können, entzwey gejchlagen und dabei vermeldet 
habe, er önnte num hingehen und ihn verklagen. Nicht zu gedenten, 
daß ber Füſilier Joh. Ofterman höchſtdero Befehl gemäß dem hiefigen 
Bürger Gund die eingeworfenen Gläfer, ohnerachtet wir ihm 
folches oftermahlen bedeuten laſſen, dato weder reparieren lajjen, 
noch auch jonft denſelben befriebiget. Gleichwie nun Hwl. Hod- 
reichs und Burggräfliche Excellenz gnädigſt ermeſſen werden, 
daß wir Amts und Pflichten halber dergleichen Inconvenientzien 
nicht zuſehen können, hergegen unſerer Stadt und Bürgerſchaft 
Ruhe befördern und die Aufrechterhaltung des uns von Gott und 
ber Bürgerſchaft anvertrauten obrigleitlichen Amtes und Auctorität 
beſorgen müßten; ob hegen auch das unterthänigſte Vertrauen, 
höchſtdieſelben werden gnädigſt geruhen, diejenigen Beurlaubte, 
welche hauptſächlich bisher in unſerer Stadt die vorangeregten 
Exceſſe verübt, und dadurch den Unwillen jo alter als junger Bürger 
und Bürgersjohn veranlaft haben, zu Verhütung fernerer zu be- 
forgender Zerbrieflichteiten, wovor wir allenfalls nicht refponjabel 
ſeyn können — zu reclamieren' und dahin die hohe Verfügung zu 
machen, daf durch diejelbe weitershin unjere Stadt und Bürgerſchaft, 
welche des Endes expresse bey uns um hinlängliche Remedur an— 
geitanden, nicht behelligt und allarmiert werben. Gollten indes 
hrol. Hochreichs und Burggräflihe Gnaden in unſerer Stadt die 
Werbungen thun lajjen gnädigſt auch mollen, jo hegen wir bas 
unterthänigite Vertrauen „höchſtdieſelben werden des Endes ſolche 
Leute abjhiden, welche ſich beiheiden und ohne unjere Stadt und 
Bürgerihaft zu inquietiven, aufführen. Welche ſich dann ein eigen 
Werbehaus ausfuchen können, woſelbſten ſich alle zum Dienft 
Kufthabende abbrefjieren würden und könnten.“ 

Die Klagen dieſes Schreibens werben aud) durch Protokolle be- 
legt, in denen e3 unter anderem heißt: „Worauf ferner verjchiedene 
Vürgerjöhne fich melden lagen, gehöret zu werden, und als jelbige 
vorgelaſſen worden, haben jie auf gejchehene Vorftellung, daß fie 
in der Stadt vor Soldaten nicht frey auf der Straße gehen und bey 
einem Bürger ein Glas Bier zu trinken ſich getrauen dürften, 
gebeten, Magiftratus möchte doc) ins Künftige die Verfügung tun, 
dafs fie vor ungerechter Gewalt möchten gejhüßet werden; worauf 
Magiftratus ihnen verjprochen, daß jolches gejchehen folfte, mit dem 
bedeuten: daß fich ruhig halten follten.“ 

Durch das Verhalten gegen den Lieutnant dv. Damm hatte 
ſich der Rat die Ungnade des Generals in hohem Grade zugezogen. 
Er ſandte zwar die Vollmacht, lie; aber durch jeinen Auditeur auf 
das fchärffte jenes Verfahren gegen einen Kavalier und Offizier 
tadeln; wenn der Herr Bürgermeifter einmal den unzechten Mann 

14 
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teäfe, würde er ſchwerlich im Stande jein, ihm feine Ehre zur fon- 
jervieren. Im übrigen forderte er die Übergabe des Hülsmann 
unter Drohung mit einem Bericht über bes Bürgermeifters Konbuite 
an Se. Majeftät. In einem perjönlihen Schreiben ift der General 
tonzilianter, er jpricht u. a. darin bie Erwartung aus, daß die Herren 
wohl geftatteten, daß jeine Beurlaubten jetzt, wo fein förmlich 
Werbehaus nötig ift, num und dann ohne Tumult und Gemalt 
jemand werben. 

Indeſſen erhielt die Hülsmannſche Sache ein anderes An— 
ſehen dadurch, dah man Hinter eine Werabredung und Veeinflufjung 
der Zeugen gelommen war, Neue Verhöre folgten, ſchließlich 
bejchloß der Rat, die Akten einer unparteiiihen Fakultät zur Ent» 
jcheidung zu fenden. Per Auditeur des Grafen Dohna, der deijen 
Antwort auf Mitteilung bes Rates überbrachte, nannte dies einen 
närriſchen Einfall und vertrat den Standpunkt, da die Zeugen 
zum Eid zuzulaffen wären. 

Ehe e3 zum Eide fommt, tritt durch den Tod bes Grafen 
Dohna ein Wechjel in der Führung des Regiments in Weſel ein; 
Oberſt von Jungten übernimmt es. Der Rat richtet eine tief- 
ergebene Gratulation an ben neuen Kommandeur und legt ihm in 
einem anderen Schreiben die Lage des Hülsmann dar, wie er ſchon 
fange zum Schaden feiner Eriftenz und auch, da er ein tüchtiger 
Arbeiter ift, zum Schaden der Stabt und ber Fabrique in Arreft ift, 
und bittet auf ihn als Refruten zu verzichten. Das Schreiben erreicht 
den Zwed: Jungten verzichtet, um feine wohlwollende Gefinnung 
zu beweiſen, auf den Hülsmann, und dieſer ift endlich wieder ein 
freier Mann. Aus dem Arreft war er jhon am 16. Januar entlajjen 
gegen eidlihe Kaution, von ber er jept am 1. Februar gleichfalls 
entbunden wurbe. 

Nun tommt aber no ein Iuftiges Nachſpiel. Der Auditeur 
des Regiments, der u. a. zur Unterfuchung in Eſſen war und im 
Belifan beim Wirt Tefhemacher wohnte, reichte für fi und den 
Lieutnant von Damm eine Diätenrechnung ein. Der Rat lehnt die 
Zahlung ab, da er die Kommifjion nicht gefordert und lediglich ala 
Richter fungiert habe, Per Auditeur weiſt Darauf hin, daß er ja 
nicht allein wegen Hülsmann gefommen fei, jondern auch wegen der 
Beſchwerde des Magiftrats „in specie wegen derer in dem von einem 
achtbahren Magiftrat unterm 11. Dezember p. an hochgedachte 
Sr. Ercellenz erlafjenen und dem Anfehen nad) gegründeten Stlag- 
Schreiben über die beurlaubten Füſiliers und in specie des vor- 
gegebenen enormen Exceſſes des Hüttemans, daß berjelbe in 
öffentlihem Wirtshaufe und im Beyweſen unterjchiedener den 
älteren Herrn Bürgermeifter Kopftadt mit ſchimpflichen und uns 
geziemenden Sceltworten — NB. Schlüngel — ohnverdienter 
Weiſe und ohne Urfach angegriffen. Wenn nicht? von den Klagen 
des Magiitrats erwiejen, jo tönne er nicht dazu. Per Rat tut vor- 
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läufig nichts darauf, aber nach einem Monat drängt ihn der Ne- 
gimentächef, der von dem Wirt fchriftlich und mündlich überlaufen 
wird, doch die Sache zu regeln. Nun wird Hülsmann aufgefordert, 
fich zu äußern, wie er über die Rechnung bes Wirts Teſchemacher 
denkt. In einem mufterhaften Juriftendeutjch erflärt ji Hülsmann 
für infompetent, jeinen Verſtand zu gering, um bie Fragen zu unter« 
ſcheiden, ob die Koften refundieret werben mühten oder nicht und 
wer num zu zahlen hätte. Für jeine Perjon lehnt er es ab. Jetzt 
fehlen bie Attenjtüde mehrerer Jahre, bas letzte bes Faszikels deutet 
auf einen Streit über die Koftentragung zwiſchen ſtädtiſchem Fistus 
und dem Hülsmann und auf die Anrufung einer Fakultät Hin. 
So hatte der Magiftrat feinen närrifchen Einfall wie der Auditeur 
„ſehr abject“ gegen einen immediaten Stabtmagiftrat bemerkt hatte, 
bod) noch verwirklicht. 

Die preußiſchen Werbungen haben nicht jo ſchwer auf Eſſen 
gelaftet, wie 3. B. auf den medlenburgiichen Landen. Gewiß haben 
fie mandem Einwohner unferer Stadt ſchwere Sühne für eine 
Teichtfinnige Stunde auferlegt, Kummer in manche Familie gebracht. 
Aber andererfeit3 hatten fie auch etwas Gutes im Gefolge. Die 
durch fie hergeftellten immerwährenden Beziehungen zu Preußen 
lehrten die Stadt doch auch die Tugenden und die Kräfte diejes 
Staates kennen und vertieften das Vertrauen zu ihm. Mehr und 
mehr begab ſich die Stabt in Abhängigteit von Preußen, die Werbe- 
alten aus dem Schluh des Jahrhunderts aus ber Zeit der De- 
marfationslinie lehren e3, und als die Zeit gefommen war, daß 
Eijen, feine Selbftändigfeit aufgebend, in Preußen aufgehen 
mußte, da trat es in ein ihm fchon vertrautes Haus. 
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Dr. Karl Arnold Rortum. 
Beiträge zur Geichichte jeined Lebens und Wirkens. 

Bon Wild. Grevel. 

I 

Die Literatur über den befannten Dichter der Jobſiade, 
Dr. Karl Arnold Kortum, hat zwar in den legten Jahren mande 
dankenswerten Bereiherungen erfahren, und namentlich werben 
die ausführlichen Auszüge aus den von Kortum ſelbſt gejchriebenen 
Erläuterungen zum Stammbaum feiner Familiet) weiteren Kreiſen 
bisher fremd gewejen fein. Im übrigen wurden jelbit bis in die 
neuere Zeit die biographiichen Daten, welche fich in den befannten 
Ausgaben ber Jobſiade von Ebeling, Schnettler, (Re 
clamſche Univerjalbibliothet) und Bobertag ($. Kürſchner, 
Deutſche Nationalliteratur, 140. Bd.) als Einleitung finden, ohne 
kritiſche Prüfung übernommen, während man bie allein zuver- 
läffigen Quellen, welche Kortum ſelbſt als ſolche bezeichnet hat, 
unbeadtet ließ. 

Schon vor langen Jahren habe ich durch mehrere in Zeitungen 
und Zeitſchriften erſchienene Auffäge verfucht, einige folcher Angaben 
zu berichtigen.*) Hierburd) ftellte ich u. X. feit, dah unfer berühmter 
Landsmann, welcher in Mülheim a. d. Ruhr am 5. Juli 1745 ge» 
boren war, jpäter das Gymnafium in Dortmund bejuchte und, 
nachdem er jeine mediziniihen Studien in Duisburg vollendet 
Hatte, jogleigim Sommer 1766 in Mülheim, jeiner 
Vaterftadtals Arztjihniederlief. Bon hier aus 

) Derfelbe war in den Joger Jahren bei Gelegenheit einer Gewerbe · 
ausftellung in Bodum, nebft Kleibungsjtüden von Kortum und anderen 
auf feine Perſon bezughabenden Antiquitäten öffentlich ausgeftellt und iſt 
auch von mir bei diefer Gelegenheit kopiert worden. 

2) Ich veröffentlichte über Kortum folgende Auffäge: 1875, 22. Aug. 
Karl Arnold Kortum, der Arznei Doktor und Bergarzt. Ein Beitrag zur 
Charakteriftit deifelben. (Ciiener Zeitung.) — 1878, 23. März. Dr. Bir. 
Kortum und feine Stellung zur Öffentlichen Gefundheitspflege. (Cffener 
Zeitung.) Much abgebrudt in der Ciberfelder Zeitung Nr. 309 dom 
8. November 1878. — 1878. Rich. Pid, Monatsichrift für d. Geſch. Weit: 
Deutſchlands. IV. Jahrg. 1878, ©. 871—872. — 18883, 27. Mat. Der 

(obfladendiditer Kortum, . Ubgebrudt in der Effener Zeitung vom 2. Juni. 
derner verweife ich auf den Katalog der „Hiftorifden Ausftellung für 
Naturiiffenfgaft und Medizin in den Räumen des Runitgerverbe-Mufeums“ 
bei Gelegenheit ber 70. Berjammlung beutf_ier Naturforicher und Werzte 
zu Düffelborf 1898, welcher auf Selle 179-189 97 Nummern, Kortum 
betreffend, aufmweift, welche von mir außgeftellt waren. 
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begab er jich im Herbft desfelben Jahres auf einige Monate nah 
Berlin zu einem anatomifhen Kurjus und Tehrte im Anfang des 
Jahres 1767 in jeine Praxis nad) Mülheim zurüd, two er fich mit 
Helene Margarete Ehinger aus Bochum vermählte und bis zu feiner 
Überfiedelung nad) Bochum im Jahre 1769 verblieb. Trotzdem finden 
ich, wie ſchon angedeutet, noch immer Unklarheiten und Unrichtig- 
teiten über fein Leben und Wirken, und da das allgemeine Intereſſe 
für diefen immerhin hervorragenden und zu einer gewiljen Be- 
rühmtheit gelangten Mann, der im mwahrften Sinne des Wortes 
als Sohn unjerer engeren Heimat, wo Weitfalen und Rheinland 
ſich die Hand reichen, betrachtet werden muß, neuerdings wieder 
mehr herborgetreten ift, jo glaube ich den Liebhabern der Lofal- 
geſchichtsforſchung einen Dienft zu ermeilen, wenn ich einige authen» 
tiiche, teils bisher unbefannte, teils in Vergeſſenheit geratene oder 
ſchwer zugängliche Dokumente veröffentliche. 

Als Grundlage ober Ausgangspunkt für diefe Forſchungen 
betrachte ich bie 

I. 

Rhapfodiendie Kortummebetrefjend. 
Manuftriptvon Dr K. A. Kortum, geihrieben 

1823. 

Schon im Jahre 1875 ſchrieb ich wörtlich): 
„Eine intereſſante und charakteriftiiche Beurteilung Kortums 

findet fi) in der Biographie eines entfernten Verwandten, bes 
im Jahr 1859 verftorbenen Wirkl. Geh. Oberregierungsrates 
Dr. Kortümin®Berlin?), welcher auch längere Zeit in Düfjel- 
dorf wirkte. Bei einer Gejchäftsreife in Jahr 1823 machte Kortüm 
zu Bochum in Weftfalen die Bekanntſchaft eines weitläufigen 
Verwandten. und Namensvetters, des alten und heiteren Arztes 
Dr. Karl Arnold Kortum, geboren 1745 in Mülheim 
a. d. Ruhr, der ſich durch fein humoriftiihes Gedicht, bie Job- 
fiade, 1784 zuerjt erichienen, einen Namen gemacht hat. Er 
nahm Kortüm zuvortommend auf und erjchien mit jeiner Frau 
als ein Original, Man glaubte bei Philemon und Baucis ſich zu 
befinden, wenn man jein Haus betrat. Er verſprach Kortüm 
Familiennadhrichten und hielt fein Wort. Es fam bald darauf ein 
dides Heft, von feiner Hand gejchrieben, famt Stammbaum ber 

3) Efiener Zeitung 1875, Ar. 195 dom 22, Auguſt. 
*) Karl Wilgelm Kortüm. Ein Lebensbild. Berlin 1860. Derſelbe 

wirtte in Düffeldorf von 1810—1880, zuerit als Gummafial-Direttor, und 
1822 ab, nachdem er auch, zum Konfiftorialrat ernannt worden war, als 
Reglerungs-Schulcat bei der Königt. Regierung dafelbft. Am 23. Oftober 
1880 berief ihn der Minifter von Ultenftein al8 Hülfsarbeiter in das 
Auftus-Minifterium nad) Berlin, wo er am 20. Juni 1859 ftarb. 
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Kortum, der bis auf Herzog Wittekind zurücklief. Ihre Burgen 
Melſum, Raudum und Kortum lagen in Oſtfriesland, waren aber 
leider von der See verſchlungen. Aus Mabillon und Hübner wird 
gar ernſthaft der Beweis geführt, daß Joannes de Kortum und 
Joannes Oldenburgieus eine und dieſelbe Perſon war und dieſelben 
Burgen beſaß, deren Trümmer, wie ihm mehrere Oſtfrieſen ver» 
ſichert hätten, noch zu fehen wären, die Landichaften aber lägen 
im Meere. Da feien die Kortumme ausgewandert und teils Geift- 
liche, teils Arzte geworden. Der Alte jhließt feinen Bericht: „Ich 
ſehne mid) nun nad) dem Lande des Friedens, werde es auch bald 
ſchauen“. Er ftarb ſchon im nächſten Jahre, am 15, Auguſt 1824. 
Kortüm gedachte gern bes gemütlichen Greiſes.“ 

Ich wandte mich damals an die Familie des verftorbenen 
Kortüm in Berlin und erhielt von dem bortigen Apotheler Dr. 
A. 2. Kortüm, mit welchem ich auch ſpäter noch längere Zeit in 
Korrefpondenz blieb, um weitere Daten über den Jobſiadendichter 
feſtzuſtellen, mit Schreiben vom 2. Mai 1876 das mehrfach genannte 
Manuftript zur Abſchriftnahme. Es hat folgenden Wortlaut. 

RHapfjobiendie Kortumme betreffend. 

1. 

Noch jept ift der Name und das Schidfal der Kortumme in 
Dftfriesland im Anbenten. Im Jahre 1764, als ich in Duisburg 
ſtudierte, wurde ich mit einem Emdenſchen Rechtsgelehrten bekannt, 
namens Detler, welcher feinen Sohn auf gedachte Akademie brachte 
und einige Tage lang daſelbſt blieb. Als er meinen Namen hörte, 
erzählte er mir die Geſchichte der Oftfriefiichen Kortume, meiner 
Xorjahren, wovon ich damals noch nichts wußte, aber nachher mit 
dem Berichte des Mabillon, Ubbo Erasmus, Feliciani, Outhof uſw. 
genau übereinftimmend fand. Er erwähnte dabei, daß noch jet 
Nuinen der Sclöffer Kortum und Mellum vorhanden wären. 
Auch ein Offizier, welcher im legten Kriege bei meinem Schwieger- 
john Döring in Quartier lag und ein geborener Oftfriefe war, als 
er meinen Namen hörte, bejtätigte jenes und gab ſogar die Pläge 
an von den zerftörten Kortumjchen Gütern. 

2. 

Von den UÜberſchwemmungen in Friesland, bejonders im 
15. Jahrhundert, findet man außer den zum Stammbaum jelbft 
angeführten noch manches Geſchichtliche in ber Chronif des Sebaſtian 
Münfter, in Jacobi Meuri Commentariis sive annalibus rerum 
flandricarum libr. XIV u. XVI, im Atlas Mercatoris p. 391 und 
Hamelmanni Operib. genealogieis p. 404. — Die Beſchreibungen 
find fürchterlich und Schauer erregend. Hübner in feinem bes 
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tannten Leriton jagt: daß am Dollart allein 50 große und tleine 
Orter geftanden hätten. Er jegt hinzu: daß jeitdem man der See den 
gehörigen Widerftand getan, diejer Meerbufen auf ber oftfriejiichen 
Seite immer Heiner werde und viel neues Land anfegt, welches 
eingebeicht wird und ſchon 1752 bei 400 Quabratruthen betragen 
hat, welches gewonnene Land 1756 von ber DPomainen-Kammer 
zu Emden an bie Landftände verlauft Iworden. 

3 

Der Name „Kortum“ ift der echte, obgleich die Ausiprache 
desſelben verändert worden. Denn grade jo wird jenes verjunfene 
Stammſchloß von den oftfriefiihen und oldenburgiihen Schrift- 
ftelfern benannt. Gerade | ſchrieben fich aud) die Aſcherslebenſchen 
und Hamburgiichen Kortumme, und ihre Ablömmlinge ſchreiben 
ſich auch jegt aljo. Zumeilen wurde ftatt des K ein C von ihnen 
gebraucht, aber nie, foviel ich weiß, ftatt de3 u ein ü. In Friesland 
find mehr Orter, welche fih mit „um“ endigen, 3. B. Yurjum, 
Budum, Werdum, Dunum, Tulnum, Wefteraefum, Weiteroetter- 
fum, Dornum, Elfum, Pilſum, Gresnerfum uf. 

4. 

Daß der Joann de Kortum, dejjen Mabillon gedentt, und 
Joann Oldenburgicus, wie er von anderen genannt wird, ein und 
diejelbe Perſon find, ift aus der Vergleichung der Umſtände gewiß. 
Beide waren Befiter der arcis Mellum, beide hießen Oldenburgici, 
beide herrichten bis nach Gröningen, beide lebten zu gleicher Zeit 
und halfen im Kriege dem Kaifer Heinrich, beide gerieten durch 
Waſſerfluten in Verfall, beide hießen in ber Gejchichte Joan Olden- 
burgiei. Die Mabillonfhe Nachricht ftimmt ſonſt auch mit der 
Geſchichte überein, nur daß ſtatt des Friegführenden Kaijers Heinrich, 
dem Joan de Kortum Half, ftatt Heinrich I. der Name Heinrich II. 
hätte gejegt werden müfjen. Denn leterer hatte Krieg mit den 
Polen und bezwang 1015 den König Boleslaus, mit welhem er 
ſchon 1006 den Krieg angefangen hatte. Cr führte auch ſchwere 
Kriege in Italien 1004, 1013 und 1023. Im legten fäuberte er 
Kalabrien und Apulien von den Sarazenen und Griechen, welche 
immer tumultuierten und die deutſchen Grenzen feindlich anfielen; 
vide Samuelis Artopoli comment. in Ehriftoph Schtabers Tabul. 
chronologie. p. 361. Da nun ‚Joan Oldenburgicus Comes unjtreitig 
vom großen Wittefind abftammte, jo ftammen auch wir jegt einfach 
benannte Kortumme alle von jenem Wittefind, fo wie esim Stamm- 
baum aufgeführt ift, gewiß her. 

5. 

NRenatusAndreasKortum, einfim’Stammbaum 
benannter Ajcherslebener, verfichert in feiner gedrudten Erörterung 



- 19 — 

ber Frage: Ob in ben Sprüchen Salomons eine intendierte Kon- 
negion und wahre Verbindung jei? gedrudt Frankfurt an der Ober 
1738, daß die Ajcherslebener Kortumme mit ihrem Namen mans 
herlei Veränderungen vorgenommen und fi) auch wohl gar 
Kurtzum geſchrieben Hätten, ala die hochdeutſche Benennung 
des nieberländiichen vermeinten Kort— um. 

Er verteidigt diefe Art zu jchreiben und jagt: Das Wort 
Kurgum habe eine gute Bedeutung, nämlich präzife, munter, fertig, 
geſchwind. Er habe aud) gefunden, daß auf dieſes eigentümliche 
Etymon nod) in den Carminibus bei feines Vaters Michael Daniel 
Kortums Hochzeit reflektiert tworden, da er fid) 1656 mit Maria 
Dttilie Herzogin, Tochter des Bürgermeifters Joh. Herzog in 
Aſchersleben, vermählt habe, nämlich: 

Tuum in fronte nomen 
Breve quodque pollicetur. 
Quid inde? Nomen — omen 
Id continet: Brevi quod 
Sint terminanda quaevis 
Tibi molesta fine, 
Et abfutura tecto 
Sit longior querela. 
Parvis: quod angit, omne 
Breve erit brevissimumque; 
Contra esto dulce longum. 

(Lie, Gottl. Pflaumius.) 

Er ſetzt noch hinzu, daß fein Großvater Andreas Corthymius 
ſich auf dieſe Weije mit einem y gefchrieben habe und daran fei der 
Genius ber damaligen Zeit Schuld; denn ein Gelehrter habe einen 
gelehrten Namen haben müfjen. Nun war gedachter Andr. Corthy⸗ 
mius damals mit Schreiben eines „Florilegüi historiei“ beſchäftigt 
geweſen. Er habe alſo nad) Mode der damaligen Zeit jeinen Namen 
in eine gelehrte Form gebracht, aud) ſich nachher immer Corthym 
gejchrieben. Gein Schwiegerjohn Mag. Math. Lange habe ihm 
folgendes distichon zu gedachtem florilegio historico gemacht, 
wie e3 vor dem Buche jelbft gelejen worden.!) 

Cor loous est Martis, #unös est proolivis ad iram: 
Non sic te socerum Cor-Wuuor esse reor 
Cor locus est Artis; Oupös illam prodere gestit: 
Sic demum socerum Cor-#yua» esse reor. 

%) Das fGöne in Kupfer geſtochene Titelblatt des ftattlichen Folio» 
bandes zeigt in der Mitte Die Erdfugel; oben von der Sonne Beitraflt und 
unten von dunfelm Sternenhimmel umgeben, eingefaßt von 16 Heinen 
Medaillon-Bibern, Peronen und Sandfäaften darftellend. Der, Lite 
lautet: Andreae Corthymi Florilegium Historicum Sacro-Profanum 
Frankof. u. Moenum et Lipsiae. — Anno 1676. 
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(Yon dieſem Wortſpiel mag es vielleicht herrühren, daß einige 
Kortumme fi) nachher Kortüm gejchrieben.) 

In jener Schrift des Nenatus Andreas Kortum habe id 
eigentlich zuerft die Nachrichten vom Altertum unjeres Gejchlechts 
gefunden und wörtlich abgejchrieben. Den Mabilfon, Ubbo Emmius, 
Felicianus und Duthof habe ic) jelbit bisher nicht gelejen. 

Gedachter Renat. Andr. Kortum war übrigens ein rejpeftabler 
Mann und großer Gelehrter, hatte auch jonderbare Schichſale. 
Er ftand erft als Prediger bei ber Iutheriichen Gemeinde zu Hat- 

tingen ober Hattnegen in ber Grafichaft Mark. Ich habe ehemals 
mehrere alte Leute gefprochen, welche ihn gelannt haben. Er 
mar ein Schwager bes befannten Gottfried Arnold, Verfafjers der 
Kirchen⸗ und Keper-Hiftorie, deſſen Witwe in Hattingen jtarb. 

Renatus Andreas Kortum gab viele Heinere und größere 
Werke ſchon in Hattingen heraus, hatte auch eine wichtige Geſchichte 
der Grafſchaft Mark entworfen, welche aber nicht gedrudt iſt. 

vonSteinenin feiner „Weftfälifchen Gejchichte“ erwähnt 
des Kortum und feiner Gefchichte der Grafichaft Mark jehr rühmlich. 
Bon Hattingen am biefer Kortum nad) Lebus. Hier gab er eine 
Geſchichte des Bistums Lebus heraus. Er ſchrieb auch weitläufige 
Paragraphen über verjchiedene Propheten, den Pjalter und bie 
Salomonifhen Bücher, nebſt mehreren anderen Werten, womit 
ex fid) eine mehr als gemeine elebrität erwarb. Ich habe mehrere 
feiner Bücher felbft gelefen und feine Gelehrjamfeit bewundert. 
Er ragte bejonders in feiner Epoche hoch über jeine Zeitgenofjen 
hervor und fagte manches, was Sammler und neuere Theologen 
nachher in ihren Schriften mitteilen. In der Fortjegung der Hol» 
bergiihen Kirchengeſchichte kommt ebenfalls fein Name vor. #Er 
war nicht allein in der Gottesgelahrtheit, jondern auch in Welt- 
weisheit, Geſchichte, verjchiedenen Sprachen, vorzüglich in der 
hebräiichen, jehr ftart, machte auch Gelegenheitsgedihte, davon 
einige ich felbft noch habe und dem damaligen Geihmad gemäß 
ſchon find. 

Die Veranlaſſung der Abreife diefes gelehrten Mannes von 
Hattingen, welche 1721 erfolgte, war für ihn anfänglich jehr kränlend. 
Es war damals unter Friedrich Wilhelm I. die Soldatenwerbung 
im preußifchen Lande jehr ftark, und oft wurden die Kirchen am 
Sonntage mit Soldaten umringt und alle großen Leute weg— 
genommen, Das gejchah auch in Hattingen. Die Gemeinde 
daſelbſt lieh jich eine Bittſchrift um Abjtellung biefes Unfuges ver- 
fertigen, welche von ihren beiden Predigern unterjchrieben nad 
Berlin geſandt wurde. Einige Ausdrüde in berfelben mochten 
wohl unvorjichtig gewählt fein oder aud) ein anderer Fehler dabei 
ergangen fein; denn der Erfolg war, daß beide Prediger abgejept 
und, von Soldaten bewacht, nad) Berlin zur Verantwortung geholt 
wurden. Ich habe einen Brief des Predigers Kortum, welchen er 
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von dort aus an einen weſtfäliſchen Freund geſchrieben, in Händen 
gehabt, worin er ſeinen Fall in Berlin ſehr rührend erzählte. Der 
Brief, iſt vor einigen Jahren — ich weiß nicht mehr, ob im „Weſt⸗ 
fälifhen Anzeiger“ oder im „Hermann“!) — durch meine Ver- 
anlaffung im Drud erſchienen, weil er viel Merkwürdiges enthielt. 
Das Benehmen des Renatus Andreas Kortum bei feinen Verhören 
war jo männlich, würdevoll und mufterhaft, daf der König eigen- 
hänbig den Bejehl gab: Kortum foll nad) Lebus tommen. Er 
wurde fofort auch an diefen damals vafanten Platz geftellt und jtarb 
nachher dajelbft als Prediger. 

6. 

Von den Ajchersfebener Kortummen mar daſelbſt 1782 ein 
Doctor medieinae, welcher fi) in einigen Briefen an mid 5. B. 
Kortum unterjchrieben hat. Nach feiner Ausfage war er 1789 in 
Halle promoviert und hatte einen Bruber, der Prediger in Groß- 
Kugel war und deſſen Cohn in Halle 1771 ftudierte. Won dem mir 
bis dahin unbefannten F. B. Kortum befam ich vor 15—20 Jahren 
einen Brief. Er wünjchte von mir Kortumſche Familiennachrichten, 
ſagte babei: daß er an ein Paar in Halle ftudierende medlenburgifche 
Kortumme fchon wegen jener Nachrichten gejchrieben hatte, ihre 
Antwort, deren Inhalt er mir mitteilte und woraus ich vermuthete, 
daß es Söhne bes Seyfried Kortum fein müßten, waren aber nicht 
befriedigend. Ich gab ihm gerne alles, was ich vom Kortumſchen 
Geſchlechte wußte, frei und frank, erbat mir aber auch von ihm 
ebenfalls Nachrichten von den Ajcherslebener Kortummen, Bald 
darauf kam von ihm ein unfreier Antwortsbrief. Er war mit meinen 
Nachrichten ſehr zufrieden, Denn von dem Altertum bes Geſchlechts 
ber Kortumme wußte er durchaus bis dahin nichts. Er wollte ſich 
aber gar nicht darauf einfallen, mir das geringfte Geſchichtliche 
von feiner Familie mitzuteilen, jondern verlangte vorher von mir 
2 Dulaten. Er fügte Hinzu, daß er auch einen alten Holzſchnitt 
von dem Schloſſe Kortum, welches recht gräflich ausjehe, hätte. 
Ic antivortete in einem freien Briefe und bat ihn mir eine Ab- 
zeichnung bes gedachten Holzichnittes zu beforgen, die Koften davon 
wolle ich gern doppelt bezahlen. In feiner brieflichen unfteien 
Antwort blieb er jeiner vorigen Meinung getreu, wollte fi auf 
gar nichts ohne 2 Dufaten einlaffen, wünſchte aber doch von mir 
Auskunft, da in Hamburg der Vürgermeifter Lucas von Kortum 
reich und kinderlos geftorben fei, welchen er germ beerben möchte, 
obgleich er die Verwandtſchaft mit demſelben bisher nicht erweiſen 
lonnte. 

). Der Brief findet ſich abgedrudt in der Zeitſchrift „Hermann“, 
gar 1818, Seite 54-57. — au Jahre 1817 derfelöen Zeitihtift, Stüc 

u. Si (S. 233—246) finden ſich weitere Nachrichten über Renatus Andr. 
Rortum, forvie über die damaligen gewaltfamen Werbungen. (Siehe Anhang.) 
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Als captatio benevolentiae ſetzte er hinzu, daß, wenn feine 
Spelulation glückte, ich auch etwas von der Erbſchaft vielleicht 
mitbetommen ſollte. Ich beantwortete feinen Brief nicht. Er 
Hopfte aber zu wiederholten Malen vor wie nach mit unfreien 
Briefen bei mir an. Seiner Unverjhämtheit endlich müde, fandte 
ich ihm feine Briefe alle in einem mit Sand ziemlich ſchwer ge- 
madten Palet unfranfiert zurüc und verbat mir ernfthaft alle 
fernere Korrefpondenz. Ich lie indeſſen durch einen Hamburgiſchen 
Freund bei dem dortigen preußiichen Rejidenten Herrn von Hecht 
mid) wegen der gedachten Sache erfundigen und befam die Antwort, 
daß Lucas von Kortum feinen ganzen Nachlaß dem Hamburgiichen 
Stante übertragen hätte. 

Bon F. B. Kortum habe ich nach der Zeit nichts weiter gehört 
noch geſehen. An feiner Aſcherslebener Yamilienfahe war mir 
zwar überhaupt nichts gelegen; den Holzjchnitt des Schlofies 
Kortum oder defjen Kopie hätte ich jedoch gerne gehabt. Er ift 
vielleicht aus einer alten olbenburgijchen oder friefiihen Ehronit. 
Vielleicht fteht er gar im Mabillon, 

Te 

Es find noch mehrere Kortumme hie und da anzutreffen. 
Vor etwa 50 Jahren wohnte, wie ich ficher weiß, ein ‚Hofrat 

Eortum im Klevifchen, von deſſen Treiben und Herhunft mir aber 
nichts weiter befannt ift. 

Im Jahre 1790 befam id) einen Brief von A. Kortum, einem 
Juwelier, der in Elberfeld wohnte. Er benachrichtigte mich, daß 
feine Ur-Familie teils aus dem Salberftäbtiichen, teils aus dem 
Aſcherslebenſchen ſtamme. Sein Großvater war evangelifcher 
Prediger zu Hohenthurm geweſen und fein Vater jeit 1722 jeinem 
Oheim, bem Kammerrat Gödling in feiner Bedienung abjungiert 
morben, aber jpäter fein Amt niedergelegt und nach 1790 im Klevi- 
ſchen gelebt. 

Von welder Stammlinie jene Kortumme find, deren mande 
ohne Zweifel in manchen Provinzen noch viel jein mögen, kann ich 
nicht jagen. Es können alte Hamburger, alte Ajcherslebener uſw. 
fein. Vermutlich find mande doch Abtömmlinge von meinem 
Altervater FZohann Kortum, denn er hinterließ aus zweiter 
Ehe aufer 9 Töchtern auch 6 Söhne, beſonders auch einen Sohn, 
Joh. Jac. Kortum, welcher Prediger in Eſchtorſt und Lieber (?) 
war und 1748 oder 1758 geftorben ift. 

8. 

In den von Doftor@lmwert 1799 in Hildesheim heraus 
gegebenen Schriften vom Leben und den Schriften jetzt lebender 
deutſcher Arzte, p. p. befindet fich im erften Bande unter anderen 
auch meine Biographie, worin zugleich Nachricht von dem alten 
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friefiihen vornehmen Geſchlechte der Kortumme und deſſen Cchid- 
Tale zu finden ift. Auch die Biographie und die Schriften meines 
Better Dr. Carl Georg Kortum!) melder Phyſikus in 
Stollberg (bei Aachen) ift, ift in gedachtem Elwert'ſchen Buche an- 
autreffen. 

9 

Bon den Kortummen find mehrere Schriftſteller bekannt. 
on Andreas Corthymius welcher ein niebliches Flori— 
legium historicum geſchrieben und von dem berühmten Renatu3 

Andreas Kortum ift ſchon oben die Rede gemejen. 
Vom Ajcherslebener Dottor Gottfr. Mid. Kortum 

befige id) „Neue Verſuche ber Färbekunft, bejonders der blauen und 
grünen sans pareille. Breslau und Leipzig 1749". Cr hat gewiß 
außer diejer intereflanten Schrift noch mehres gejchrieben. Dr. 
Earl Georg Kortum in Stollberg, ein fehr gelehrter Arzt, 
hat viele Schriften ärztlichen Gehalts herausgegeben, welche in der 
obengedadhten Biographie im Elwert'ſchen Werke benennet jind. 

Daß die medlenburgifhen Kortumme auch zum Teil Schrift- 
fteller find, ift mir aus Nezenfionen und Katalogen wohlbekannt, 
obgleich ich die Schriften jelbft noch nicht gelefen habe, noch weiß 
ich wie die Verfafjer mit ihrem Vornamen heißen. 

Mein feliger Sohn, Dr. Joh. Carl Arnold Kortum, 
märe gewiß ein rüftiger Schriftfteller geworben, wenn er länger 
gelebt Hätte. Er hinterließ aber doch eine wichtige jelbft gefchriebene 
Schrift: „Signa ex labiis“, weiche ben größten Beifall fand und in 
Sennotiihen Sammlungen neu abgedrudt worden. — Er ſchrieb 
auch ein Gefundheitsbüchlein für Bergleute, ſchenkte das Manuffript 
dem Vergamte, twelches viele Taufend Stüd abbruden lief und unter 
die Bergleute umfonft verteilte. Diejes wurde jo hoch aufgenommen, 
daß der König ihm ein eigenhändig unterfchriebenes Belobigungs- 
ſchreiben dafür ſandte und bas Oberbergamt mir ihn als Bergarzt 
abjungierte. Dieſe Stelle Habe id) feit einigen Jahren, weil fie 
mir zu läftig tar, niedergelegt. 

Meine eigenen Echriften, an ber Zahl 20, find in ber oben 
gedachten Elwertſchen Nachricht von den jegt lebenden Arzten bei 
meiner Biographie, ſowie in Hamburger, Meufel uſw. benannt. 
Es find indeſſen noch 10 andere, größtenteils kleinere Bücher 
bazu gefommen, 3. B. „Über bie Unſchädlichkeit der 
Kichhöfe in Städten und Dörfern“, „Über bie 
Rumford'ſche Suppe“, „Einfälleim Kreiſe mei— 
ner Freunde“; „Beſchreibung einer neu ent- 
bedten alten germanijhen Grabftätte"; „ber 
Kaffee und feine Stellvertreter"; „Der Thee 

°, Sohm de$ potbeters Daniel Karl Kortum im Dortmund, bafebft 
geb. d. 29. Mai 1 
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und feine Stellvertreter"; „Skizze einer Zeit 
und Literargejhidhte der Arzneilunde*; „Dis. 
sertatio medica de diversitate dolorum ab- 
dominalium“; „Das in ber Lippe gefundene 
Urushorn und der Zahn des Abulabaz“ (eine 
tauftiihe Satyre auf Magnetismus und Hellfeherei); die „Job- 
fiade* in 3 Teilen wird jet zum dritten Male aufgelegt, obgleich, 
faft gegen meinen Willen. Indeſſen ift dieſe Poſſe doch neulich von 
einem Schweden in’3 Schwediſche überfegt worden. 

Die Schriftftellerei war von jeher meine Lieblingsneigung: 
vorzüglich in anderen eigentlich nicht ärztlichen Fächern. Ich habe 
mandje verbriefliche und traurige Vorfälle erlebt, und da war mir 
immer jene Arbeit ein mohltätiges Palliativ und ift es noh. Das 
Abfterben meines Sohnes war der herbite Schlag, welcher mich 
treffen lonnte. Mit ihm welkten meine Lebensfreuben, beſonders 
aber auch alle Luft zu Kortumfchen Geſchlechtsnachrichten. Ich 
würde fonjt noch manches dazu haben fammeln können, da einer 
meiner Univerjitätsfreunde, ber Regierungsrat Wiarda in 
Emden, welcher vor nicht gar langen Jahren eine jehr vollftändige 
oftfriefifche Gefchichte gejchrieben, mir noch vieles von ben oft 
friefifchen Kortummen und ihren Schidjalen mitgeteilt hätte, wenn 
ich ihn darum erfucht haben würde. 

Vei aller meiner öfteren Verdrieflichfeit und Exrdenmühe 
erhält die göttliche Vorſehung mich noch aufrecht durch bie Freuden, 
welche ich an meiner Tochter, an meinen 4 Enfeln und ihren Gatten 
und an meinen Urenkeln finde, die mich alle herzlich lieben. Ich 
feierte im Streife meiner Familie und Freunde am 17. Mai 1816 
als fünfzigjähriger Jubilarius mein Doktorfeſt. Der König jelbit 
wünſchte mir Hlüd dazu in einem von ihm unterfchriebenen Kabinets- 
briefe und e3 wurde mir diejer durch den Präfelt von Romberg 
gerade am Jubeltage nebft dem Hofratspatent zugefertigt. Auch 
die Duisburgifhe Afademie, auf welcher vor 50 Jahren meine 
Promotion geſchah, lieh am Jubeltage mir ein im jchönften Latein 
abgefaßtes Programm einhändigen. Jener Tag war der froheſte 
meines Lebens. 

Iept entichlage ich mich ſoviel ala möglich der ärztlichen Ge- 
ſchäfte und überlafje jolhe meinem würdigen angeheirateten Entel, 
dem Doktor Flügel, denn ich fühle, daf täglich meine Seelen- und 
Körperkräfte mehr und mehr ſchwinden und jehne mich nach dem 
Rande des Friedens, werde es auch bald jehen. 

10, 

Es war mir oft auffallend, dai die Phyſiognomie aller 
Kortumme, fogar der weiblichen, welche ich perfönlich gelannt 
habe, außerordentlich viel Ähnlichkeit hat, bejonders in der Bildung 
der Nafe. Auffallend ift es auch, dai die Kortumme größtenteils | 
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zum theologiſchen, ärztlichen und pharmazeutiſchen Fach Luſt hatten. 
Auffallend, daß viele von ihnen ſchreibluſtig waren und find. Auf- 
falfend daß ihre Neigung zu gewilfen anderen wiſſenſchaftlichen 
Dingen, welche jenfeits dev Grenzen ihres eigentlichen Berufs— 
faches liegen, harmoniert, 3. B. ein medfenburgiiher Kortum 
(Thevdor’3 Vater in Neubrandenburg) hat vor einigen Jahren 
über die Bienenzucht und Graburnen gefchrieben. Auch ich habe 
beides vor fangen Jahren getan. Hier ift alfo offenbar phnfiog- 
nomifche und phyſiologiſche Übereinftimmung. Woher mag man 
jolche erklären können? Nicht aus der Gallien Schädellehre, 
denn jo wenig die Nafe als das ganze Geficht gehören zum Schädel. 

(gez. Dr. €. A. Kortum. 
Bochum, im Jahre 1823, 

u. 
Selbftbiograpie Dr. C. X. Kortums, 1799, 

In den „Rhapfjodien“ jagt der Verfaffer unter 8.: 
„In den von Dr. Elwert 1799 in Hildesheim herausgegebenen 
Nachrichten vom Leben und den Schriften jept lebender deutfcher 
Ärzte‘), uſw. befindet fich in dem erften Bande auch meine Bio— 
graphie“. — In der Vorrede zu dieſem Buche erklärt Elwert: 
„Die biographifhen Nahridhten find gröften- 
teilsvondenSchriftftellern, benenbiesWerf 
angeht, ſelbſt aufgeſetzt.“ Hiernach kann diefe Bio- 
graphie unbedenklich als von Kortum geſchrieben angeſehen werden; 
der Inhalt, der Gedankengang und die Darſtellung ſtimmen auch 
voltftändig damit überein. r 

Da dieje Biographie bisher unbeachtet geblieben ift,Ficheint 
der wörtliche Abdrud nicht überflüffig zu’fein, 

Seite 300. XLVII. 

Kortum (Karl Arnold), der Arzneiw. Doltor, Bergarzt 
der märfifhen Provinz, und Stadtarzt zu Bochum, ftammt aus 
einem alten vornehmen Gejchlechte diejes Stammes her, welches 
in Friesland wohnte und beträchtliche Güter bejaß. Nah Mar 
billons Bericht half jhon im Jahre 1007 und zehn Jahre 
nachher Joannes de Kortum Oldenburgieus, ber auch fonft in anderen 
Gefhichtsbüchern ſchlechtweg Joannes Oldenburgieus Comes ger 
nannt wird, und im fechiten Grade vom berühmten Witelind ab- 

*) Der vollftändige Titel des äuferft feten gewordenen Buches lautet: 
Nachrichten von dem Leben und den Schriften jegt lebender teutfcher Aerzte, 
Wundärzte, Tierärzte, Apotheker und Naturforider, Herausgegeben von 
Sohann Rafpar Bitten Ehwert, der Arzneitviffenfhaft Doktor zu Hildess 
heim. 1. Band. Hildesheim bei 3. D. Gerftenberg, 1799. (690 Seiten.) 

14 
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ftammte, dem Kaifer Heinrich in jeinen Feldzügen gegen die Grie- 
hen, Sarazenen und Boladen. Er beſaß nebit vielen anderen 
Gütern die Schlöffer Melluim, Rondum und Kortum 
und beherrjehte die ganze Gegend bis nach Groningen. Im Jahre 
1208 und in folgenden zwei Jahren’ nahm die Macht diejes Ge— 
ſchlechtes ſehr ab, indem nah Ubbo Emmius' und Felich 
anus Bericht die Wafferfluten, welche damals überhaupt Fries 
land ſehr befchädigten, viele Güter desjelben verfchlangen, und bei 
einer abermaligen Flut im Jahre 1570 wurde, wie Outhofim 
Verhael van alle Waterfloeten in Europa an 
gemerkt hat, dieſes Geſchlecht gänzlich ruiniert und genöthigt, ſich 
theils in Holland, theils in Bremen und Niederfachfen nieder- 
zulaſſen. Durch ihr Unglück gedemüthigt, liefen Viele von diejer 
Familie ihr adeliches d o.n fahren. Einer von derjelben, Johann 
genannt, begab fi) um diefe Zeit nad, Minden, vermählte ich mit 
Anna Biel, ward Rathsherr dafelbft, und diefer ift der zweite 
Uraltvater desjenigen, deſſen Lebensbejchreibung hier mitge- 
tHeilt wird. 

Er ift geboren zu Mülheim an der Ruhr, einem 
Fleden im Herzogtum Berg, im Jahre 1745 den 5ten Julius. 
Seine Eltern waren Chriftian Friedrich Kortum, 
Apotheker im gedachten Orte, md Helene MarieSeverim, 
TohterdesGeorgHenrihSeverim, Apothefers in Bochum, 
und der Sybille Margarethe Krupp. Geine Große 
eltern väterliher Seite waren Joahim Diedrih Kor— 
tumund Anne Sophie von Kolmann, weldhe im Med- 
lenburgiſchen gewohnt haben, und mehre Kinder nachliefen. 

Er ift das einzige Kind feiner Eltern, und weil jein Vater 
ſchon im Jahre 1748 jtarb, jo wandte feine noch lebende Mutter 
allein alfe Mühe zu feiner Bildung und Erziehung an. Erſt hatte 
er ben Privatunterricht eines Kandidaten, hierauf befuchte er die 
teutſche iutheriſche Schule, und nachher befam er in der Jejuiten- 
fchufe, welche in feinem Geburtsorte errichtet wurbe, Unterricht 
im Lateinifchen, Griechiſchen und in anderen Sprachen und Wiffen- 
ſchaften. 

Schon in der Kindheit fühlte er einen ſtarken Trieb zum 
Lefen und Lernen, kaufte fich von feinen Tafchengeldern mancherlei 
Bücher, übte jih im Zeichnen und Mahlen, machte eine Sammlung 
von aufgetrodneten Nräutern (Herbarium vivam), und lieh jid 
fogar, ohne Vorwiſſen jeiner Mutter, von einem in feiner Nadı 
barſchaft mohnenden gelehrten Juden im Rabbiniſchen und Hebräi- 
ſchen unterrichten. Beſonders war fein Trieb zur Arzneiwiſſenſchaft 
jo groß, daß feine Mutter, deren VBermögensumftände ziemlich 
gut waren, feinen Anftand nahın, ihn diefem Studium zu widmen. 
Sehr groß war feine Freude, als fie ihm im zehnten Jahre feines 
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Alters mit einer ganzen Bibliothel ein Geſchenk machte, welche 
fie von den Erben eines verſtorbenen Arztes gekauft hatte. 

In feinem jiebenten Jahre war er in augenſcheinlicher Lebens— 
gefahr. Er Hatte gefehen, wie man einmal die große Wurzel eines 
Eichbaumes mit Schiehpulver zerfprengte; die Wirkung des Pulvers 
gefiel ihm. Er kaufte davon einige Lothe, trug es eine Zeitlang 
in der Taſche herum, und an einem Sonntagsmorgen, als er grade 
allein in der Küche beim Ofen ſaß und die Hausgenofjen theils in 
der Kirche, theils in einem andern Zimmer waren, fiel ihm fein 
Schießpulver ein, und weil er zu einem Verſuch damit die Zeit 
jeßt für bequem hielt, fo warf er e8 in den brennenden Ofen, machte 
ſchnell die Thür desjelben zu; ein fürchterlicher Knall fprengte ben 
Dfen, und ihn felbft fand die herbeieilende Mutter mit verbrannten 
Kleidern, Händen und Geficht, twie einen Toten Fiegen. 

Auch war er im Jahre 1758 am 30, Julius Zeuge von einer 
jeltenen Naturbegebenheit. Weil er nämlich gewohnt war, im 
Sommer oft in dem bei Mülheim fließenden Ruhrſtrom ſich 
zu baden, jo ging er auch an diefem Tage, der jehr ſchwül und ohne 
allen Wind war, nebft einem Knaben von jeiner Bekanntſchaft 
dahin. Sie waren faum entleidet, als fie an der anderen Seite des 
Stroms, an dejjen Ufer eine etwa 50 Schritt lange Neihe von 
Weidengebüjchen ftand, einen jehr gewaltſamen Wirbelwind 
wahrnahmen. Der Wirbel ergriff den erften Straud) und in dieſem 
Augenblide flog aus demfelben ein unförmlicher ſehr großer Feuer— 
Eumpen bogenweife ins Wafler, erregte in bemjelben ein heftiges 
Ziſchen und Kochen, ſchwamm einige Augenblide und verſchwand. 
Amar wurde gleich damals aus findifcher Furcht die Gtelle, wo 

er Feuerflumpen hergefommen war, nicht unterfucht; nad) 
ai igen Fahren aber geſchah ſolches von ihm, doch er konnte bafelbit 
feine Spur eines Nifjes in der Erde oder ſonſt etiwas entdeden. 

Im Zahre 1760 wurde er auf das Ardigymmafium nad) 
Dortmund gejhidt, Hier befam er in den beiben oberften Klaffen 
von den Profefforen Pilger und Hoffmann ferneren Unterricht 
in den Sprachen, in der Gejchichte, in der Philoſophie, Theologie 
und in den ſchönen Wiffenfchaften.!) Er legte ſich nebenbei, für fich, 
auf die Anfangsgründe der Arzneikunſt, befonders auf Anatomie, 
Pharmazie und Botanik. Zeichnen, Mufit und andere ſchöne Künfte 
wurden auch nicht vergeijen. 
3% Um Dftern 1763 zog er auf die um eine Meile von feinem 
Geburtsorte entlegene Univerjität Duisburg, wo er über die philo— 

2) Aus diefer Zeit (17601763) Befige ich einen dien Quartband aus 
der nachgelajfenen Bibliothet Kortums errihrenn. Derfelbe enthält von feiner 
Yand gelärkeben, Ueberfegungen und, Winsordeitungen Im berfgiebenen 

Sprachen (Deutich, Cateinifeh, Grichifch). Seine Handjehrift ift unver- 
tenndar. $erner: Holländifehe Ucberjegung einiger Neden Cicero’. (Eben: 
fat Handfäriten), Bergl. Iatatog der Hifter, Austellung für Natur: 
wiffenfhaft und Diebizin in Düffeloorf 18 

14* 



ſophiſchen Wilfenfchaften die Profefforen Schilling und Mel- 
hior, über die medizinischen aber die Profefforen Leiden- 
froft und Scherer hörte. Im Hornung 1766 fieh er jih 
von der dafigen medizinifchen Fakultät eraminieren, ſchrieb jelbit 
eine Differtation, vertheidigte diejelbe ohne Vorſitz am 26. April 
desjelben Jahres, ') hielt am jelbigen Tage eine lectionem cursoriam 
de origine medieinae, und befam am 17. Mai öffentlich die Doktor- 
twürbe.?) 

Im Sommer des gedachten Jahres hielt er jih an feinem 
Geburtsorte auf und übte dajelbft die Heillunde aus. Weil er 
aber noch unentichloffen war, wo er künftig feinen Aufenthalt 
nehmen werde, fo reifete er im Herbfte dieſes Jahres nach Berlin, 
machte den für Ärzte, welche im Preußiſchen praftizieren wollen, 
nöthigen anatomifchen Kurſus, befam darüber ein fehr gutes Zeugnis, 
und eilte im Anfange des Jahres 1767 wieder nad) Mülheim, um 
jeine Praris fortzufegen, lebte dajelbjt jehr vergnügt, und ſchlug 
verſchiedene Anträge nad anderen Ortern aus, 

Im Jahre 1768 heirathete er feine in Bochum wohnende 
Nichte von mütterliher Seite, Helene Margarethe 
Ehinger, Tochter des Kaufmanns Diedrich Konrad 
Ehinger und der Johanne Sibille Elijabeth 
Severin. hr zu Gefallen veränderte er jeinen bisherigen 
Wohnort und zog im Jahre 1769 nah Bodum, nahdem 
er vorher um bie für Arzte, welche ſich im Preußiſchen nieder- 
laſſen wollen, nöthige Erlaubniß des Oberfollegii medici auf diejen 
Ort nachgefucht, und teil dasjelbe mit der Ausarbeitung des ihm 
aufgegebenen Casus practici de Malo hypochondriaco venereo 
ſehr gut zufrieden war, wirklich erhalten hatte. 

Im Jahre 1782 befam er unter ſeht vorteilhaften Bedin- 
gungen den Ruf als Arzt nach Rees, einer Stadt im Kleviſchen, 

2 Dissertatio Inauguralis Medica De Epllepsia. Quam annuente 
sacrosanctae triadis gratia ex auctoritate necnon decreto celeberrimae 
atque exellentissimae Facultatis Medicae in Regia Duisburgi 
Clivorum florente Academia Pro Gradu Doctoris summisque in 
Medieina honoribus impetrandis publice defendet Carolus Arnoldus 
Korthum, Mülheimia Broihensis ad Ruram, Auctor, ad diem 
XVI Aprilis MDCCLXVI Duisburgi ad Rhenum, Typis Franc. 
Adaip Benthon, Acad. Typogr. 

2) Bierher gt hören auch mehrere von Kortum ſelbſt geſchriebene Kolle» 
gienheite In zwei Biden Ouarkbänben, welche ich 1898 ebenfalls ausgeftellt 
hatte: Praxeos medicae Pars prima. Ex praelectionibus cele- 
berrimi et exellent: Dr. Leidenfrosti in Aphorismos H. Boerhavii 
collecta et huic libro tradita aC. A. Korthum Medieinae Doet. 
Anno MDCCLXVL (810 Quartfeiten.) Symb.: cito, tuto, jucunde. 
Bor dem fhön gefchriebenen Titelblatt befindet fi, ebenfalls von Kortun 
geihrieben, auf zwei Quartjeiten: Formula juramenti pro Doctorandis 
in medieina, uti a Secretario Universitatis teutoburgensis praelegitur. 
Vom zweiten Band it mur ein Bruchteil vorhanden; ic erwarb diefe 
Sachen von einer Urentelin Sortums. 
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und im Jahr 1786 den Ruf nach Weſel an die Stelle des daſelbſt 
verſtorbenen berühmten Arztes Hannes; er ſchlug aber dieſe 
und noch einige andere vorteilhafte Anträge aus. Der Ruf nad) 
Wefel ift vielleicht Schuld, daf er in der 4. Ausgabe des Meufel’fchen 
Gelehrten Deutichlands und in den drei erſten Nachträgen dazu, als 
in Wefel wohnend aufgeführt ift, welcher Irrthum aber in dem 
vierten Nachtrage verbejiert worden, Auch in Gruners Ale 
manach für Arzte und Nichtärzte wird er Arzt in Wefel genannt, 
auch dabei ihm ein irriger Taufname gegeben. 

Im Jahre 1786 wurde er gefährlich krank. Nach einem 
heftigen Schreden, welcher mit einer furzen Ohnmacht verbunden 
war, befam er heftige Beängjtigungen des Herzens und einen 
ſehr unregelmäßigen intermittierenden Puls und mehrere Zeichen 
eines wahren polypöfen Gewächſes im Herzen. Er hatte mit dieſem 
übel faft ein Jahr lang zu kämpfen. Aderlaſſen und andere ger 
toöhnliche Mittel ſchafflen zwar einige Erleichterung, aber feine 
völlige Hülfe. Endlich Heilte ex fi) aber ganz volllommen durch 
einen vier Wochen lang anhaltenden ſtrengen umd jehr häufigen 
Gebrauch des Honigs, bald mit Wafjer, bald mit Eſſig vermijcht. 

Seine Kinder ſind: 

1. Johanna Helene Karline, geb, den I, April 1769, geſtorben ben 
16, Dezember desjelben Jahres. 

2. Helene Ghriftine Henriette, geb. den 1. Mai 1770, 
3. Johann Karl Arnold, geb. den 23. Auguft 1772, 
4. Johann Friedric Theodor, 

Seine Schriften 

1. Dissertatio inauguralis medica de Epilepsie. Duisburg 
1766, 4, 

2. Grundſätze der VBienenzucht, befonders für‘ die weftfäliichen 
Gegenden, Wejel und Leipzig. 1776, 8, 

3. Bienenfalender. Wejel 1776, 8. 
4. Die Martyrer der Mode, eine Gefchichte ſatyriſchen Inhalts. 

Ebendaj. 1778. 8. 
5. Anweiſung, wie man ſich gegen anfteffende Krankheiten ver- 

wahren könne, für jolche, die nicht jelbft Ärzte ſind. Weſel und 
Leipzig. 1779, 8. 144 ©, 

Nez. Allg. d. Bibl. 40 Bd. 1. ©t. 1780. ©. 91. 
6. Beantwortung einiger Anmerkungen, welche Herr Riem über 

die Grundfäge der Vienenzucht gemacht hat. Miünfter 1781. 
841 ©. 

(Diefe Schrift bezieht ſich auf bie in der phyfit.-Öfonomifhen 
BienenbibliotHef des Herrn Niems 2, Lieferung befindliche, 
fehr vorteilgafte Nezenfion der Grundſabe der Bienenzucht.) 
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Rez. Anhang zu d.37--52, B. d. Allg. d. Bibl. 2. Abth. 
©. 1003—1004, 

Anfangsgründe der Entzifferungsfunft teutſcher Bifferjchriften. 
Duisburg 1782, 8. 144 ©. 

Nez. in Götting gel. Anz. 1782, ©. 672, 

In diefer Schrift, welche jehr gut aufgenommen wurde, 
befinden ſich unter andern auch die Aufföfungen der Ziffer 
fchriften, welhe im Lavater'ſchen Tagebuche eines 
Beobachters feiner feloft angetroffen werben, und welche Herr 
Lavater für umauflösbar gehalten hatte. Eine diejer 
Bifferfchriften, deren Auflöfung Herr Cavater nicht geme 
öffentlich gejehen hätte, wurde aus Hochachtung feiner ver- 
ſchont, jedoch dabei deutlich zu verftehen gegeben, dai dem 
Verfaſſer der Entzifferungstunft auch diefe jehr wohl be 
tannt jei. Herr Lavater las diefes Buch. Bald darauf 
erhielt der Verfaſſer mit der Poſt einen jehr dunklen Brief in 
Ziffern. Er löfte ihm aber doch auf und fand, daß es eine 
Dankfagung des Herrn Lavaters für die bezeigte Schonung 
ſei. Er äußerte zugleich ein Verlangen, zu wiffen, ob umfer 
Verfaffer auch diefe nad) feiner Meinung unmöglid) auflösbare 
Bifferfchrift (fie war in Ziffern durch eine mit Löchern ver- 
fehene Platte gejchrieben und die nicht geltenden Lüden 
waren mit anderen Ziffern ausgefüllt) verftanden habe. Die 
Auflöfung wurde dem Herm Lavater zugejandt; diejer ant- 
wortete abermals, bezeigte fein Erſtaunen und lief; ſich jchier 
bünfen, unfer Zerfaffer müffe einen Spiritus familiaris haben. 
Leben, Meinungen und Thaten, von Hieronimus Jobft, dem 
Kandidaten; in Knittelverſen mit Holzichnitten. Münſter 
1784. 8. (Eine Satyre auf den Ton in Volksgedichten).) 

efte 
in Knittelberſen. Wejel bei Röder. 1784. 1785, 1786. 8. 
(Hierinnen befinden fich viele von andern unterſchobene Berje.) 

Nez. Allg. Lit. Zeit. 1785. 3. 8b. ©. 276, 
AdamsHoczeitfeien Wejel 1788 8. (Ein komiſches 
Gedicht als Anhang zur magiſchen Laterne.) 

Über.das alte und neue Geſangbuch und die Einführung des 
legteren in die lutheriihen Gemeinden der Grafihaft Mar. 
Wefel 1785. 8. (Es entftanden über die Einführung des neuen 
Gejangbuches in der Grafjchaft Mark viele Unruhen. Dieſe 
Schrift trug zur Stilhung derjelben vieles bei, und der Verfajier 
befam deswegen von dem Minifterio ein gedrudtes Dant- 
jchreiben.) 

*) Kortum befennt ſich alſo Bier (1799) als Berfaffer der Zobfiade, 
von der erft der erſe Teil erfchienen war. Bon befonderen Jnterefie it 
auch, die Notiz in Aammern. 
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Karl Arnold Kortum vertheidigt die Alchimie wider 
die Einmwürfe der neuen Gegner, befonders des Herrn Wiegleb. 
Duisburg bei Helming. 1789, 360 8, (Die Urtheile fielen, 
wie der Verfafjer in der Vorrede vorausgejagt hatte, theils 
günftig, theils ungünftig aus.) 

Nez. lg. d. Bibl, 94 Bd. 2 Et. ©. 488 — Schlegel 
und Arnemannus med. Liter. 2. Bd. 2. St. ©. 164. — 
Baldingers med. Journ, 22, St. 1790, ©. 32. 
Noch ein paar Worte über Aldhimie und Wiegleb, Duisburg 
bei Helming. 1791. 8, 

Die Gelegenheit hierzu gab eine von Heren Wiegleb ver- 
fertigte Nezenfion des vorhergedachten Buches, welche im 
zweiten Stüd des zweiten Bandes der neuen mediziniſchen 
Literatur von Schlegel befindlic) ift. 

Nez. Allg. Lit. 3. 1794. 1. Bd. ©, 155, 
Vom ehemaligen und jegigen Zuftande der Stadt Bochum, 
1791, 4, * 

Dieſe 12 Bogen ſtarke Schrift befindet ſich im 5,, 6. und 
7. Hefte des neuen Weftfäliichen Magazins von Weddigen; 
ift auch noch bejonders gebrudt. 

Kleinere Schriften: 

Aufſätze und Abhandlungen in den Duisburgiſchen wöchent- 
lichen Anzeigen, gedrudt in ben Jahren 1769 bis zum Jahre 1774, 

1. Bon einer wunderbaren Wirkung des Schredens. 
2. Vorſchlag einiger öfonomifcher Kleinigkeiten. 
3. Bon den vormehmften Mitteln zur Erlangung eines hohen 

Alters. 
4. Vom biätetiihen Nutzen der Salate. 
5. Etwas über das Punſchgetränk. 
6. Bon den Urſachen des Aberglaubens, betreffend die Ge- 

ſpenſter und Vorgefchichten. 
7. Anweiſung, die febendigen SKräuterbücher zierlih zu 

verfertigen. 
8. Bon der Salzjäule, tworin’Loth’s Frau verwandelt worden. 
9. Verſuch über die von Salomo bejchriebene Krankheit 

des Alters. 
10, Von der Hinderniß der Bienenzucht in Weftfalen. 
Auffäge in den Duisburgiihen Abhandlungen gelehrter und 
gemeinmüßiger Sachen. Im Jahre 1776, 
Der Tempel der Gejundheit, ein Traum. 

Auffäße in der Beilage zur Jugendzeitung, welche Röder zu 
Weſel Herausgab. 
1780. Fragmente/aus dem Tagebuche eines guten Kindes, 
1781. Die Wege nad) der Stadt des Glüds, ein Traum. 
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1783, Bon den beiten Getränfen in Krankheiten, 
1784. Vom Alter,und Nugen der Luftichiffe. 

18. Auffäge in der im Jahre 1772 und 1773 bei Nöder in Weiel 
herausgegebenen Wochenfchrift: Der Gem nügige 
a) Nachricht von einer neu erfundenen moralifchen Bannemühle. 
b) Haushaltungsfünfte. 
e) Über einige verloren gegangene Künfte der Alten. 
d) Lobſchrift auf Herrn Ich. 
e) Komiſche Lebensbejchreibungen. 
N) Bom Schaden der Krantenbejuche. 
g) Die feltenen Begebenheiten der Kinder des Medons umd 

Sincers; Ein Märchen nad) den Geſchmack des vorigen 
Jahrhunderts, 

h) Von den Erdäpfeln oder Kartoffeln. 
i) Lebensgefcjichte eines Caro-Buben, 
k) Von einigen verborgenen Schreibfünften, oder ſympa— 

thetifchen Tinten. 
1) Saadi, oder der Lebensbalfam; Eine arabiſche Erzählung. 
m) Über die Lakierkunft. 
n) Ziele Gedichte, mit dem Buchftaben K. unterzeichnet. 

„Niederrheinifhen Unterhaltungen“ jehr 
viele Heine Aufſätze, Näthjel, Anekdoten und Gedichte, be 
jonders im Jahr 1790 eine Abhandlung über den neuentdedten 
Nugen des rothen Kohls zur Färberei, 

20. Vom Urin, als einem Zeichen in Krankheiten und von den 

Kunſtgriffen der Harnärzte, wenn fie Daraus die Kraukheiten 
jagen. Eine Schrift für das Volk, auch jungen Arzten nüglic. 
Duisburg bei Helming. 1793. 147 ©. 8. 

Nez. N. allg. d. Bibl. 8. Bd. 1.N. ©. 5 — 

. In den zu Weſel bei Nöder feit 1786 herausgefommenen | 




